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18.15 h

Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)

___________________________________________________________

Präsident: Nach der Sommerpause darf ich Sie heute zur
Herbstsession begrüssen. Besonders herzlich begrüsse ich
unser neues Ratsmitglied, Herrn Hans Hofmann, der zusam-
men mit Frau Spoerry den Staat Zürich vertritt.
Von Sommerpause kann eigentlich kaum die Rede sein. Wir
haben bewegende Wochen hinter uns. Einmal mehr haben
wir erfahren, wie nahe Freude und Leid beieinanderliegen.
Drei Viertel des Jubiläumsjahres 1998 sind praktisch vorbei,
eines Jahres, das uns in besonderem Masse verpflichtet, aus
einem langen und kritischen Blick in den Rückspiegel Kraft
und Mut zu schöpfen und – nicht nur im Bundeshaus – Wei-
chen für eine sichere Fahrt in die Zukunft zu stellen.
Dass wir zu diesem Behufe immer wieder vorzugsweise gut-
gemeinte Hirtenbriefe erhalten, die uns an die Unvollkom-
menheit der politisch engagierten Menschen an verantwortli-
cher Stelle erinnern, gehört zum lebendigen Diskurs in einer
echten Demokratie. Es darf indessen nicht unser Hauptanlie-
gen sein, uns vor lauter Angst vor dem Urteil künftiger Histo-
rikergenerationen zuallererst sozusagen prophylaktisch Ent-
schuldigungen für all unser politisches Handeln zurechtzule-
gen, damit wir beim ersten Windstoss Asche auf unser Haupt
streuen können; Asche, die ohnehin keine nachhaltige Wir-
kung zeitigen kann.
Wir wissen um die beschränkte Reichweite der uns zur Ver-
fügung stehenden Verteidigungsmittel, und als Angehörige
eines isolierten, wohlhabenden Kleinstaates tun wir in unse-
rem eigenen Interesse gut daran, uns nicht provozieren zu
lassen. Beleidigungen und böswillige Häme brauchen wir
uns trotzdem nicht bieten zu lassen, sonst verlieren wir das
Gesicht.
Wer meint, unser ehrliches Bemühen um die Vergangen-
heitsbewältigung mit der zynischen Drohung eines totalen
Krieges bestreiten zu müssen, gehört international an den
Pranger gestellt. Ich weiss, dass es mir nicht zusteht, wie der
vielzitierte Mann von der Strasse heute an diesem Platz die
Wohltat des gemütsbetonten Zorns zu beanspruchen und
mich darüber aufzuregen, dass uns gewisse Schreibtischtä-
ter an Bildschirmen aller Art vorwerfen, unsere Bemühungen
um anregende Anlässe im Jubiläumsjahr verdienten nicht
einmal die Qualifikation «mittelmässig». Die vielen persönli-

chen Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern beweisen mir
das Gegenteil, nämlich dass unsere Botschaften durchaus
ankommen und unser Volk bereit ist, mitzudenken und an ei-
ner modernen Schweiz mitzuarbeiten. Das allein zählt,
stimmt mich milde und vermag mich davon abzuhalten, mit
gleicher Münze zurückzuzahlen.
Wir haben bewegende Wochen hinter uns, und bewegte Wo-
chen stehen unmittelbar bevor. Wir können in diesem Land
etwas bewegen, wenn wir nur wollen, mit dem Volk und über
das Volk. Auch die Traktandenliste der Herbstsession bietet
vielfältige Gelegenheit dazu.
Ich freue mich mit Ihnen auf die Arbeit und wünsche Ihnen
eine gute Session, die ich hiermit eröffne.

98.205

Mitteilungen der Kantone
und Vereidigung
Communications des cantons
et prestation de serment

___________________________________________________________

Lanz Christoph, Ratssekretär, verliest die folgende Mittei-
lung:
Lanz Christoph, secrétaire, donne lecture de la communica-
tion suivante:
Der Kanton Zürich teilt mit, dass Herr Hans Hofmann als Mit-
glied des Ständerates gewählt worden ist.

Präsident: Ich bitte Herrn Hofmann, in die Mitte des Saales
zu treten.

Lanz Christoph, Ratssekretär, verliest die Eidesformel:
Lanz Christoph, secrétaire, donne lecture de la formule du
serment:
Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und
die Gesetze des Bundes treu und wahr zu halten; die Einheit,
Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu wahren; die
Unabhängigkeit des Vaterlandes, die Freiheit und die Rechte
des Volkes und seiner Bürger zu schützen und zu schirmen
und überhaupt alle mir übertragenen Pflichten gewissenhaft
zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.

Hofmann Hans wird vereidigt
Hofmann Hans prête serment

1998 Herbstsession – 15. Tagung der 45. Amtsdauer
Session d’automne – 15e session de la 45e législature
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Präsident: Herr Ständerat Hofmann, ich danke Ihnen und
heisse Sie in unserer Mitte herzlich willkommen. Ich wünsche
Ihnen alles Gute für Ihre Tätigkeit im Ständerat. (Beifall)

96.091

Bundesverfassung.
Reform
Constitution fédérale.
Réforme

Fortsetzung – Suite
Siehe Seite 690 hiervor – Voir page 690 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 25. Juni 1998
Décision du Conseil national du 25 juin 1998

__________________________________________________________

A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundes-
verfassung (Titel, Art. 1–126, 185)
A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-
tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Gestatten Sie mir,
dass ich zu Beginn unserer Debatte kurz rekapituliere, wo wir
eigentlich stehen.
Der Ständerat hat am Anfang dieses Jahres als Erstrat den
Teil A1 durchberaten, d. h. die Präambel und die Artikel 1 bis
126. Das sind, wie Sie wissen, die Bestimmungen über die
Eidgenossenschaft im allgemeinen, die Grundrechte, die
Bürgerrechte, die Sozialziele, die Bestimmungen über das
Verhältnis von Bund und Kantonen sowie der lange Katalog
der Bundeskompetenzen bis und mit Finanzordnung. Der
Nationalrat hat umgekehrt mit dem Teil A2 begonnen, d. h.
mit den Volksrechten, den Bundesbehörden und den Revi-
sionsbestimmungen. In einer zweiten Phase haben wir die-
sen Teil A2 als Zweitrat beraten, umgekehrt hat der National-
rat als Zweitrat seine Beschlüsse zum Teil A1 gefasst.
Wir stehen heute im Differenzbereinigungsverfahren, das wir
in der Sommersession begonnen haben, und zwar mit dem
Teil A1. Wir sind in der Sommersession bis und mit Artikel
57g gelangt, allwo unser geschätzter Kollege Danioth mit sei-
nem «musischen Antrag» einen erfolgreichen vorläufigen
Schlusspunkt gesetzt hat.
Wir führen die Beratungen also mit Artikel 57h fort. Dazu ver-
fügen wir über die gleichen Fahnen wie in der Sommerses-
sion. Eine ist überschrieben mit «A1 Teil 1, Titel und Ingress
bis Artikel 95», und eine zweite mit «A1 Teil 2, Artikel 96 bis
126, 185 und Schlussbestimmungen».
Der Nationalrat seinerseits hat den Teil A2 im Rahmen des
ersten Umgangs der Differenzbereinigung in der Sommer-
session bereits behandelt. Deshalb sehen wir vor, dass wir
morgen unsererseits diese Differenzbereinigung fortführen.
Dafür haben Sie vor Sessionsbeginn eine separate Fahne im
Format A4 erhalten. Da der Nationalrat seinerseits am Mitt-
woch die Differenzbereinigung von A1 mit Artikel 57g – den
wir bereits behandelt haben – wiederaufnimmt, wird Ihre Ver-
fassungskommission am Donnerstag der zweiten Sessions-
woche zusammentreten mit dem Ziel, in der dritten Woche
am Mittwoch weitere Differenzen im Bereich A1 zu behan-
deln. Wir haben die Absicht, die Beratungen der neuen Bun-
desverfassung bis Ende Wintersession zu einem Abschluss
zu bringen.
Es sprechen verschiedene Gründe für dieses Vorgehen:
1. Einmal kann eine so umfangreiche und vielfältige Vorlage
wie eine neue Bundesverfassung an Kohärenz nicht gewin-
nen, sondern höchstens verlieren, wenn ihre Beratung zeit-
lich zu sehr in die Länge gezogen wird.
2. Wir sollten aber auch Raum schaffen für andere wichtige
Geschäfte und deshalb bestrebt sein, diese Vorlage A zügig
zu Ende zu bringen.

3. Der vielleicht wichtigste Grund besteht darin, dass wir eine
Abstimmung durch Volk und Stände über diese Vorlage A
wohl mit Vorteil in der ersten Hälfte des nächsten Jahres vor-
sehen sollten. Das zweite Halbjahr ist wegen der bevorste-
henden Wahlen für einen derartigen Urnengang wohl kaum
besonders geeignet, und eine Verschiebung bis ins Jahr
2000 wäre der Sache sicher nicht angemessen.
Um die Beratungen bis Ende Wintersession abschliessen zu
können, sind wir also auf einen straffen Zeitplan angewiesen.
Wir zählen dabei auf das Verständnis aller Ratsmitglieder,
insbesondere der Mitglieder der Verfassungskommission.
Unser Vorgehen bedeutet aber, dass wir die Differenzberei-
nigung bei der Justizreform – Vorlage C – in diesem Jahr
wahrscheinlich nicht werden abschliessen können und dass
diese zu Beginn des nächsten Jahres fortgesetzt werden
muss.
Das mag bedauerlich sein, hat aber auch Vorzüge: Es führt
zu einer klaren Trennung zwischen den verschiedenen Vor-
lagen A und C und könnte damit dazu beitragen, dass die
Öffentlichkeit die unterschiedliche Natur und den unter-
schiedlichen Gehalt der verschiedenen Teile der Verfas-
sungsreform besser erkennt.
Zusammengefasst: Wir werden alles daransetzen, die Vor-
lage A bis Ende nächster Session bis und mit Schlussabstim-
mung zu bereinigen und die Vorlage C so weit wie möglich
unter Dach zu bringen, aber wahrscheinlich nicht mehr in die-
sem Jahr.
Über das Schicksal der Vorlage B – Reform der Volksrech-
te – können wir heute noch nichts sagen, weil der National-
rat hier Erstrat ist und wir im Plenum ohnehin erst zum Zuge
kommen, wenn der Nationalrat seine Beschlüsse gefasst
hat.
So weit zum Zwischenstand. Wir werden die Beratung in glei-
cher Weise fortführen, wie wir das in unserem Rat gewohnt
sind. Herr Aeby als Berichterstatter und Präsident der Sub-
kommission, die hier zuständig war, wird die restlichen Diffe-
renzen der Vorlage A1 weiterbehandeln. Morgen wird uns
Herr Frick durch die Vorlage A2 führen.

Art. 57h
Antrag der Kommission
Abs. 1
Festhalten

Abs. 1bis
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Aeby, Bloetzer, Paupe)
Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Er-
füllung ihrer besonderen Aufgaben. (vgl. Art. 83a Abs. 1bis
gemäss Nationalrat)

Abs. 2
Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Sie beachten
dabei die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der
Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten
sprachlichen Minderheiten.
Abs. 3, 4
Festhalten

Art. 57h
Proposition de la commission
Al. 1
Maintenir

Al. 1bis
Majorité
Rejeter la proposition de la minorité
Minorité
(Aeby, Bloetzer, Paupe)
La Confédération soutient les cantons plurilingues dans
l’exécution de leurs tâches particulières. (voir art. 83a al. 1bis
selon Conseil national)
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Al. 2
Les cantons déterminent leurs langues officielles. Ce faisant,
ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des lan-
gues et prennent en considération les minorités linguistiques
autochtones.
Al. 3, 4
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Permettez-moi de rappeler
que votre commission a quelque peu changé la systématique
de ce projet et que vous trouvez, à partir de l’article 83 du pro-
jet du Conseil fédéral ou du Conseil national, les dispositions
qui correspondent d’une façon générale à celles de cette par-
tie que nous allons maintenant examiner.
Je rappellerai ainsi que, dans notre version, l’article 83 du
projet du Conseil fédéral et du Conseil national est devenu
chez nous l’article 57g «Culture» et l’article 57h «Langue».
Nous avons donc divisé cet article 83 qui parlait de la culture
et des langues en deux articles séparés, et votre commission
vous propose de maintenir cette division.
Il s’agit maintenant d’examiner l’article 57h sur les langues.
Ici, votre commission, à l’unanimité, a décidé de maintenir
pour l’essentiel la version qui avait été la sienne, considérant
notamment que le principe de territorialité était exprimé en
termes plus clairs dans sa version. En revanche, elle a
adopté à l’alinéa 2 la formulation du Conseil national que
vous trouvez à l’article 83 du projet du Conseil fédéral; au lieu
de «tiennent compte des minorités linguistiques», nous
avons maintenant dans le texte: «prennent en considération
les minorités linguistiques».
Pour le reste, il y a une proposition de majorité et une propo-
sition de minorité qui vont nous occuper quelque temps. Elles
concernent le soutien éventuel de la Confédération aux can-
tons plurilingues. Il s’agit de l’alinéa 1bis qui, pour nous, est
nouveau dans cette disposition.
Le Conseil national, après un débat en plénum assez bref, a
approuvé sans aucune opposition cet alinéa 1bis qui prévoit:
«La Confédération soutient les cantons plurilingues dans
l’exécution de leurs tâches particulières.» C’est une déclara-
tion d’intention, une reconnaissance surtout de ce qu’appor-
tent à la Suisse les cantons plurilingues comme le Valais, les
Grisons, Berne, le Tessin ou Fribourg. Ce sont des cantons
qui font un effort particulier, aussi bien sous l’angle des dé-
penses administratives que sous celui de la formation sco-
laire, pour ne citer que deux domaines, pour conserver sur
leur territoire deux ou plusieurs de nos langues nationales.
En conséquence, il a paru juste au Conseil national de re-
prendre cette disposition et d’admettre que la Confédération
pouvait soutenir ces cantons sous une forme ou sous une
autre. Il n’est pas question ici forcément de subventions.
La commission a toutefois rejeté la solution du Conseil natio-
nal par 5 voix contre 3 – je répète: une commission de 21
membres a rejeté cette solution par 5 voix contre 3! C’est
pour cette raison que je me permets, comme rapporteur, de
vous présenter à la fois la proposition de la majorité de la
commission qui considère que c’est là un élément déclaratif
inutile – ces cinq membres donc –, et celle des trois membres
de la minorité qui, eux, au contraire, considèrent qu’il s’agit là
d’un geste de générosité et de reconnaissance de l’effort
fourni par ces cinq cantons, notamment pour maintenir sur
leur territoire la coexistence de plusieurs langues.
Je vous invite, après le débat, à trancher selon votre cons-
cience dans cette affaire.

Paupe Pierre (C, JU): Il est bien connu que la langue consti-
tue l’essentiel de l’identité d’un pays, d’un canton ou d’une ré-
gion. Même si le Jura n’est pas un grand canton plurilingue
puisqu’il ne compte qu’une seule commune de langue alle-
mande, Ederswiler, je suis sensible au fait que l’on doive ap-
puyer le respect de la langue dans chacun de nos cantons.
C’est la raison pour laquelle je soutiens la proposition de mi-
norité ainsi que la version décidée par le Conseil national. Il
est bien connu que nous devons toujours, dans ce pays tout
particulièrement, faire en sorte de respecter le maintien des
langues non seulement sur le plan territorial, mais sur le plan

de leur importance dans le débat public, dans le débat popu-
laire. Je considère que ce serait un appauvrissement si on
n’avait pas une ligne qui soit une incitation, même si elle ne
représente pas un appui financier important, à maintenir et
conserver dans toutes les régions ces langues qui consti-
tuent l’essentiel des identités de nos cantons.

Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat und der Nationalrat
gingen bisher davon aus, dass die Bestimmungen zum Spra-
chenrecht strikt nach ihrem Normgehalt in die verschiedenen
Verfassungsteile aufgeteilt werden sollten. Wir sind der Über-
zeugung, dass wir damit eine wesentliche Verbesserung der
Darstellung des heute in der Schweiz geltenden Sprachen-
rechtes erreichen können, die grundrechtlichen Aspekte,
also die Sprachenfreiheit, in Artikel 15, die kompetenziellen
Aspekte hier in Artikel 57h und die organisationsrechtliche
Seite in Artikel 136. Da nun aber genau besehen der Gehalt
von Artikel 136 auch einen kompetenziellen Aspekt hat,
scheint mir die Lösung Ihrer Kommission durchaus vertretbar
zu sein, hier in Artikel 57h Artikel 136 zu integrieren. Sodann
begrüsse ich die ausführliche Umschreibung des Territoriali-
tätsprinzips, wie sie der Nationalrat beschlossen hat; sie
lehnt sich eng an die bundesgerichtliche Rechtsprechung der
letzten Jahre an. Ich ziehe sie der ursprünglichen ständerät-
lichen Fassung vor, weil sie präzisiert, mit welchen Mitteln
der Sprachfrieden zu wahren ist.
Nun hat Ihre Kommission wie der Nationalrat kleine, aber
wichtige Ergänzungen beschlossen, die mir eine Zustim-
mung zu Ihrer Fassung erleichtern. Ihre Kommission schlägt
nämlich vor, von der «herkömmlichen sprachlichen Zusam-
mensetzung» und von «angestammten sprachlichen Minder-
heiten» zu sprechen und übernimmt damit die Kernpunkte
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu dieser heiklen
Frage. Dies ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, und
ich möchte Ihnen daher empfehlen, der Mehrheit Ihrer Kom-
mission zuzustimmen.
Der Nationalrat hat mit ganz knappem Mehr, mit 81 zu 77
Stimmen, beschlossen, dem Bund die Kompetenz zur Förde-
rung der mehrsprachigen Kantone neu ausdrücklich einzu-
räumen. Es ist unbestritten, dass diese mehrsprachigen Kan-
tone mit ihrer Brückenfunktion auf dem Gebiet der Sprachen
Sonderleistungen erbringen und besondere Aufgaben erfül-
len.
Im Interesse einer konsequenten Nachführung – Sie wissen,
dass das mein Ceterum censeo ist – möchte ich Sie aber bit-
ten, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen, denn es
handelt sich hier eben doch um eine materielle Neuerung, die
die Minderheit vorschlägt.

Abs. 1–4 – Al. 1–4
Angenommen – Adopté

Abs. 1bis – Al. 1bis

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 18 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 15 Stimmen

Art. 57i
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 57i, il s’agit d’une
différence systématique. C’est ce que j’ai expliqué au début
et vous trouvez la version correspondante à l’article 83 de la
version du Conseil fédéral et du Conseil national.
C’est peut-être le lieu, pour moi, de vous rappeler qu’il existe,
entre la commission du Conseil national et celle de notre
Conseil, un Comité de médiation concernant notamment les
questions de systématique. Ce Comité de médiation n’a
aucun droit de faire des propositions au plénum, mais il fait
des propositions en commission, chaque membre dans sa
commission respective. Aujourd’hui, en rapportant, je signa-
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lerai simplement les articles où le Comité de médiation du
Conseil national n’est pas d’accord de se rallier à notre Con-
seil, parce que, pour la très grande majorité des articles, le
Comité de médiation, pour la systématique, a décidé de se
rallier à celle de notre Conseil, systématique qui n’appelle
aucune opposition de la part du Conseil fédéral. Alors, l’arti-
cle 57i, qui prévoit de maintenir la décision de notre Conseil,
fait uniquement référence à la systématique, et il y en aura
par la suite plusieurs autres qui feront également uniquement
référence à cette systématique.

Angenommen – Adopté

3. Abschnitt Titel, Art. 57k
Antrag der Kommission
Festhalten

Section 3 titre, art. 57k
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La section 3, dans la version
du Conseil fédéral et du Conseil national, porte le titre «Amé-
nagement du territoire et environnement», ce dernier élé-
ment étant en deuxième position.
Au contraire, le Conseil des Etats a décidé d’inverser cet or-
dre, notamment du fait qu’il a introduit un article 57k «déve-
loppement durable» et qu’ensuite, il a placé l’article 57l «pro-
tection de l’environnement» avant l’article 58 «aménagement
du territoire». Nous n’avons pas voulu ainsi donner la pri-
mauté à un service par rapport à un autre, ou à un office par
rapport à un autre, ni même à un département par rapport à
un autre, d’autant plus qu’aujourd’hui, les services qui s’oc-
cupent de la mise en application de ces principes constitu-
tionnels sont réunis dans un même département.
En revanche, nous avons voulu insister sur le fait que le dé-
veloppement durable est un principe de base que la constitu-
tion doit concrétiser non seulement dans le préambule ou
dans les premiers articles, mais aussi dans cette section 3.
C’est la raison pour laquelle, en commission, nous n’avons
plus discuté très longtemps de ces questions. Je vous pro-
pose de maintenir le titre de la section 3.
A l’article 57k aussi, maintien de notre systématique et de la
phrase qui concrétise le principe du développement durable
et l’explique, étant donné que c’est un terme très souvent uti-
lisé. De l’avis de la commission, il n’est pas inutile, dans un
exercice de ce genre, d’expliquer un peu ce qu’on entend par
développement durable. Et c’est à cet endroit qu’il faut le
faire, en tête de la section 3.

Angenommen – Adopté

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

97.3475

Motion Nationalrat
(Eymann)
Nachhaltige Entwicklung.
Aufnahme in die Bundesverfassung
Motion Conseil national
(Eymann)
Principe du développement durable.
Inscription dans la constitution

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 19. Dezember 1997
Der Bundesrat wird eingeladen, den Grundsatz der nachhal-
tigen Entwicklung im In- und Ausland in die Bundesverfas-
sung aufzunehmen.

Texte de la motion du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral est chargé d’inscrire dans la constitution le
principe du développement durable en Suisse et à l’étranger.

Respini Renzo (C, TI) unterbreitet im Namen der Kommis-
sion für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) den fol-
genden schriftlichen Bericht:

Der Nationalrat hat diese Motion am 19. Dezember 1997
ohne Diskussion überwiesen (AB 1997 N 2831).
Die UREK-SR liess sich an ihrer Sitzung vom 14. Mai 1998
über die Beratungen der Verfassungskommissionen der bei-
den Räte betreffend die Verankerung des Prinzips der Nach-
haltigkeit in der neuen Bundesverfassung informieren. Dar-
aufhin beschloss sie einstimmig, dem Rat zu beantragen, die
Motion des Nationalrates zu überweisen.

Respini Renzo (C, TI) présente au nom de la Commission de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’éner-
gie (CEATE) le rapport écrit suivant:

Le 19 décembre 1997, le Conseil national a transmis cette
motion sans discussion (BO 1997 N 2831).
La CEATE-CE a pris acte, au cours de sa séance du 14 mai
1998, des délibérations des Commissions de la révision
constitutionnelle concernant l’inscription du principe du déve-
loppement durable dans le nouveau projet de constitution.
Suite à ces décisions, elle a décidé, à l’unanimité, de propo-
ser au Conseil de transmettre la motion du Conseil national.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, die Motion zu über-
weisen.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, de transmettre la mo-
tion.

Überwiesen – Transmis
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96.091

Bundesverfassung.
Reform
Constitution fédérale.
Réforme

Fortsetzung – Suite
Siehe Seite 846 hiervor – Voir page 846 ci-devant

___________________________________________________________

Art. 57l, 59
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Toujours dans notre systé-
matique, après l’article 57k, nous enchaînons avec l’article
57l «protection de l’environnement», qui est toujours, pour
l’instant, l’article 59 du projet du Conseil fédéral et selon la
décision du Conseil national. En ce qui concerne la systéma-
tique, comme je l’ai dit tout à l’heure, le Comité de médiation
est d’avis que le Conseil national va se rallier à la systémati-
que de notre Conseil. En revanche, en ce qui concerne les
alinéas 2 et 3, votés par le Conseil national, on peut considé-
rer qu’il s’agit là d’un dérapage qui s’est produit lors des déli-
bérations et qui mettrait en cause les principes juridiques
que nous appliquons en matière de protection de l’environ-
nement depuis des années dans notre pays. En plus d’en-
traîner de graves conséquences juridiques, il est certain que
les modifications décidées à l’article 59 par le Conseil natio-
nal auraient des répercussions négatives sur l’accomplisse-
ment par l’Etat de ses tâches en matière de protection de
l’environnement, mais aussi, à sa suite, en matière d’aména-
gement du territoire – tâches importantes et reconnues
comme telles par le peuple et les cantons à de nombreuses
occasions.
S’agissant de l’article 59, l’option prise par le Conseil national
va dans une très mauvaise direction. Indéniablement, la po-
litique de protection de l’environnement a besoin, pour être
efficace, de la collaboration de l’économie. C’est le principe
de coopération qui existe aujourd’hui dans notre constitution
à ce propos. Etant donné que cette version préconisée par le
Conseil national pose de manière presque absolue le prin-
cipe de la compatibilité économique, des pans entiers et es-
sentiels de la stratégie suisse en la matière menaceraient de
s’écrouler. En effet, la prévention et la réduction des charges
excessives sur l’environnement doivent pouvoir se faire indé-
pendamment des contingences, des entreprises et des con-
sidérations économiques.
C’est pour ces raisons que la commission, après une brève
discussion, vous propose de maintenir votre version de l’arti-
cle 57l et de rejeter l’article 59 tel que décidé par le Conseil
national, d’autant plus que, semble-t-il, même si ce n’est pas
forcément fondamental dans ce type de débat, en séance de
commission le Conseil national est déjà revenu sur cet article
59 d’après les renseignements que j’ai à ce propos.

Schmid Carlo (C, AI): Ich hatte eigentlich nicht vor, in diesen
Gottesdienst der formellen Diskussion einzusteigen. Es geht
ja primär um die systematische Ordnung der ganzen Veran-
staltung. Dagegen habe ich auch nichts einzuwenden. Aber
die Bemerkungen von Kollege Aeby zu Artikel 59 – wenn ich
sie in meinem begrenzten Verständnispotential für die fran-
zösische Sprache richtig verstanden habe – führen dazu,
dass ich doch noch etwas sagen muss: Wenn das, was der
Nationalrat in Artikel 59 neu hineingeschrieben hat, eine
komplett neue Ausrichtung der Umweltschutzpolitik sein soll,
dann bitte ich Sie, diesen Satz doch einmal umgekehrt zu le-
sen. Ich meine, das, was der Nationalrat beschlossen hat,
stimme, denn das Umgekehrte würde heissen: «Er sorgt im

Rahmen der Vorsorge dafür, dass solche Einwirkungen ver-
mieden werden, auch wenn dies unmöglich und wirtschaftlich
untragbar ist.» So aberrant kann unsere Verfassung ja nicht
sein!
Ich bin nach wie vor der Auffassung: Wenn bestritten wird,
dass das, was der Nationalrat da beschlossen hat, stimmt,
dann muss man dem Nationalrat explizit folgen – denn wenn
es wirklich so ist, wie Herr Aeby sagt, dann würde das ja heis-
sen: Fiat natura et pereat homo. So weit sind wir meines Er-
achtens noch nicht. Ich bin der Auffassung, dass der Natio-
nalrat in der Sache selbst recht hat – in der Systematik nicht,
aber in der Sache schon.
Deshalb stelle ich Ihnen den Antrag, bei Absatz 2 dem Natio-
nalrat zu folgen.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Nur ein kurzes Wort
dazu: Herr Aeby hat die Gründe für die Kommission klar dar-
gelegt. Auf der Fahne finden Sie keine Anträge einer Minder-
heit.
Der Stein des Anstosses ist nicht das Wort «möglich». Es ist
ein allgemeiner Grundsatz der Rechtsordnung, dass Unmög-
liches nicht verlangt werden kann. Stein des Anstosses ist
vielmehr, dass die Einwirkungen nicht generell und – über
das Verhältnismässigkeitsprinzip hinausgehend – für alle
Fälle an die wirtschaftliche Tragbarkeit gebunden sein dür-
fen. Wenn wir diese Schranke so generell, wie sie hier formu-
liert ist, in die Verfassung aufnehmen, krempeln wir das gel-
tende Umweltschutzrecht tendenziell um. Dies würde dem
Gebot der Nachführung widersprechen. Wenn man das tun
wollte – was ich nicht tue –, dann sicher nicht im Rahmen der
Nachführung der Verfassung. Dass im Einzelfall die wirt-
schaftliche Tragbarkeit in Abwägungsprozessen eine grosse
Rolle spielt, ist unbestritten; das sieht auch das Umwelt-
schutzgesetz vor.
Ich bitte Sie, hier der Kommission zu folgen.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich ersuche Sie ebenfalls, der
Kommission zuzustimmen, an Ihren ursprünglichen Be-
schlüssen festzuhalten und die Neuformulierungen des Na-
tionalrates abzulehnen. Es ist zwar richtig, dass auch im Be-
reich der Vorsorge das Verhältnismässigkeitsprinzip gilt, wie
es in Artikel 4 der neuen Verfassung ausdrücklich festgehal-
ten ist. Wenn aber nur dieses Verhältnismässigkeitsprinzip
gemeint ist, dann müssen wir es hier wie anderswo nicht
ausdrücklich aufführen, weil das Verhältnismässigkeitsprin-
zip generell, bei der gesamten staatlichen Tätigkeit, gilt.
Wenn Sie aber mit der wirtschaftlichen Tragbarkeit der Vor-
sorge ganz neue Ausdrücke einbringen, dann stellt sich na-
türlich zu Recht sofort die Frage – und das wird richtiger-
weise auch entsprechend interpretiert –, ob man hier über
das Erfordernis der Verhältnismässigkeit hinausgehen will,
und zwar zu Lasten des heute geltenden Umweltschutzrech-
tes. Das wäre natürlich gegenüber dem heute geltenden
Verfassungsrecht ein ganz klarer Rückschritt; im Rahmen ei-
ner Nachführung – das hat der Bundesrat immer gesagt – ist
es nicht akzeptierbar, hinter das heute geltende Recht zu-
rückzugehen.
Damit solche Interpretationsprobleme überhaupt nicht auf-
kommen, bitte ich Sie, festzuhalten und diese vieldeutige
Neuformulierung des Nationalrates abzulehnen.

Schmid Carlo (C, AI): Nachdem Herr Rhinow über den Be-
griff des Möglichen und auch zur wirtschaftlichen Tragbarkeit
gesprochen hat und Herr Bundesrat Koller zum Verhältnis-
mässigkeitsprinzip das Erforderliche gesagt hat, kann ich
den Antrag zurückziehen. Es war mir aber ein Anliegen, das
in den Materialien zu haben, denn sonst wäre unter Umstän-
den der Rat Gefahr gelaufen, hier eine negative Norm zu
schaffen, wonach die wirtschaftliche Tragbarkeit in Zukunft
gar nicht mehr ausdrücklich hätte berücksichtigt werden dür-
fen. Ich bin für diese Erklärungen zuhanden des Protokolls
dankbar.
In diesem Sinne kann ich meinen Antrag zurückziehen.

Angenommen – Adopté



Constitution fédérale. Réforme 850 E 21 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Art. 60 Abs. 1, 4
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 60 al. 1, 4
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 60 nous a préoc-
cupé lors des débats. Cette question de l’eau et de la distinc-
tion des compétences entre la Confédération et les cantons
a donné lieu à passablement de discussions.
Sur la base d’une proposition Rhyner notamment, nous avi-
ons repris tout ce travail en commission. Ce n’est que lors
d’un deuxième débat que nous avons finalement décidé de
modifier – pour faire un pas dans le sens des cantons – aussi
bien l’alinéa 1er pour dire très clairement que «la Confédéra-
tion pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en
eau», mais dans les limites de sa compétence, que l’alinéa 4
qui reprend cette notion de limitation de la compétence de la
Confédération.
Le Conseil national n’a visiblement pas prêté une grande at-
tention à toutes les sensibilités cantonales qui étaient là-der-
rière.
La solution que nous avions retenue en première délibéra-
tion, qui était déjà une solution de compromis qui ne donnait
pas entière satisfaction à certains représentants de cantons
riches en eau et qui exploitent notamment l’énergie hydro-
électrique, doit à mon sens – c’est aussi l’avis de la commis-
sion, à l’unanimité – être maintenue.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission vous
propose de maintenir la première décision de votre Conseil,
qui avait été prise après mûre réflexion et un très large débat,
aussi bien à l’alinéa 1er qu’à l’alinéa 4.

Angenommen – Adopté

Art. 63
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En première délibération,
nous avions biffé la deuxième partie de la phrase, celle qui
dit: «.... notamment à la sauvegarde de la diversité des espè-
ces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.»
Notre argumentation était que ces éléments sont déjà conte-
nus dans l’article 62 alinéas 2 à 4, et qu’il s’agissait d’une ré-
pétition. Il semble néanmoins que ça ait déclenché le réveil
de sensibilités au Conseil national, que ça ait donné lieu à un
débat, en tout cas en commission, assez riche. On a soup-
çonné le Conseil des Etats d’avoir une intention politique ca-
chée en biffant ce deuxième élément de phrase. Il est vrai
aussi que depuis nous avons admis, mon Dieu, en plusieurs
endroits des concessions de nature rédactionnelle, pour
autant que ces concessions soient faites dans l’esprit de la
mise à jour. Et tant pis si la rigueur juridique est un peu moin-
dre.
La commission vous propose de vous rallier à la décision du
Conseil national, donc au projet du Conseil fédéral, pour ne
pas traîner plus avant une divergence qui n’est somme toute
que rédactionnelle, compte tenu de ce qu’on trouve à l’arti-
cle 62.

Angenommen – Adopté

4. Abschnitt Titel
Antrag der Kommission
Festhalten

Section 4 titre
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Notre Conseil a divisé la
section 4 en deux parties bien distinctes, considérant que les
travaux publics et les transports – c’est la première partie,
c’est notre section 4 – pouvaient fort bien constituer un corps
homogène et indépendant, qu’il ne fallait pas forcément en-
chaîner avec l’énergie et les communications, qui pouvaient
très bien faire l’objet d’une section indépendante. C’était
aussi notre façon de marquer l’importance de tout ce qui con-
cerne l’énergie et les communications.
Je vous propose de maintenir cette systématique et d’avoir
cette dualité: «Section 4: Travaux publics et transports» et
«Section 4a: Energie et communications».
Le Conseil fédéral s’est déjà rallié à cette systématique et le
Comité de médiation que nous avons avec le Conseil natio-
nal va aussi faire la proposition de se rallier à cette subdivi-
sion de la section 4 en deux parties.

Angenommen – Adopté

Art. 71
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La divergence entre le Con-
seil national et notre Conseil est importante: c’est la question
des téléfériques.
Le Conseil national a souhaité introduire les téléfériques
dans la compétence de la Confédération. Nous avons pris
par prudence l’avis de la Conférence des gouvernements
cantonaux, qui nous a fait connaître son opposition totale au
fait de faire de cette compétence aujourd’hui cantonale une
compétence fédérale. En pratique, ça n’est pas fondamental,
car les législations en matière d’aménagement du territoire et
de protection de l’environnement – qu’il s’agisse de la légis-
lation forestière, sur la protection des paysages et des sites,
sur la protection de l’eau – suffisent pour que l’on ne puisse
violer le droit fédéral en construisant un téléférique.
Il s’agit là d’un aspect plus psychologique, et, en consé-
quence, votre commission vous propose de maintenir votre
décision prise en première délibération, considérant qu’il est
inutile de déclarer la guerre aux cantons pour une telle ques-
tion.

Angenommen – Adopté

Art. 72
Antrag der Kommission
Festhalten

Antrag Onken
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 72
Proposition de la commission
Maintenir

Proposition Onken
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Lors du premier débat con-
cernant l’article 72, nous avions considéré que la première
phrase de l’alinéa 1er était largement suffisante: «La Confé-
dération fixe les principes applicables aux réseaux de che-
mins et de sentiers pédestres.» En ce qui concerne «l’amé-
nagement et l’entretien de ces réseaux» qui «relèvent de la
compétence des cantons», il nous avait semblé que cette
précision était tout à fait inutile et qu’elle allait de soi.
En ce qui concerne l’alinéa 2, la divergence est plutôt rédac-
tionnelle. Il s’agit d’une différence de systématique. En re-
vanche, la phrase concernant le remplacement des chemins
et sentiers que la Confédération serait obligée de supprimer
tombe dans la version de notre Conseil.
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Les débats en commission n’ont pas été extrêmement riches
sur cet objet. Notre commission a tout de même décidé de
proposer de maintenir la décision de notre Conseil, considé-
rant que:
1. par simplification, nous pouvions sans autre biffer la
deuxième phrase de l’alinéa 1er et l’alinéa 3;
2. selon la maxime «de minimis non curat praetor», le fait
d’être trop précis concernant les sentiers pédestres et les
aménagements de ces sentiers dans une Constitution fédé-
rale était quelque chose qui serait incompréhensible d’ici
quelques années;
3. nous sommes dans un chapitre qui traite des travaux pu-
blics et des transports, et ces sentiers pédestres ont peu à
voir avec les problèmes de transport, de pendularisme et tout
ce qui en découle concernant l’organisation de la mobilité
dans notre pays.
C’est la raison pour laquelle notre commission vous propose
de maintenir notre décision et de ne pas nous rallier à la ver-
sion du Conseil national.

Onken Thomas (S, TG): Ich schicke voraus, dass ich immer
ein Befürworter einer sehr offenen und grosszügigen Inter-
pretation der Nachführung gewesen bin und mich damals,
noch als Mitglied der Kommission, entsprechend ausgespro-
chen habe und dass ich auch hier bei den Abstimmungen im-
mer für diese generösere Interpretation der Nachführung ein-
getreten bin. Allerdings bin ich damit sehr oft unterlegen, weil
sich der Bundesrat und unsere Kommission sehr dezidiert für
eine doch vergleichsweise restriktive Auslegung der Nach-
führung ausgesprochen haben, mit den bekannten Argumen-
ten, die hier nicht wiederholt werden müssen. Vielleicht ist
das ja auch eine gute Lösung, die dem wichtigen Anliegen
dieser Verfassungsnachführung schliesslich zum Erfolg ver-
helfen wird.
Aber warum soll dieser Grundsatz nun gerade bei dieser Ver-
fassungsbestimmung keine Gültigkeit haben? Warum soll er
zumindest derart markant geritzt werden? Unsere Kommis-
sion, meine ich, geht mit dieser Bestimmung von Artikel 72
ziemlich unsanft um. Sie ändert sie deutlich ab und weicht ih-
ren Inhalt auf. Das finde ich nicht richtig. Wir haben es zwar
in der ersten Beratung so entschieden. Aber nun, nachdem
der Nationalrat mit 68 zu 37 Stimmen beschlossen hat, an
der ursprünglichen bundesrätlichen Formulierung festzuhal-
ten, und wir in einem Differenzbereinigungsverfahren sind,
verstehe ich nicht, warum man in Prestige machen und an
der ständerätlichen Lösung festhalten will.
Ich schlage Ihnen vor – um das vorwegzunehmen –, dass wir
auf den Entwurf des Bundesrates zurückgehen, dass wir also
dem Nationalrat folgen und damit eine Differenz aus der Welt
schaffen.
Worum geht es? Es geht um die Fuss- und Wanderwege.
Dazu ist erst einmal zu sagen: Es geht um eine Bestimmung,
die durch eine Volksinitiative in die Verfassung getragen wor-
den ist, und zwar durch ein sehr klares Volksmehr. Das ge-
bietet, meine ich, allein schon einen gewissen Respekt vor ei-
ner Bestimmung, die zudem auch neueren Datums ist.
Warum sie also abändern? Der Bundesrat war gut beraten,
uns eine Formulierung vorzuschlagen, die nahe bei der heute
geltenden bleibt und ihre wesentlichen Grundsätze erneut
zum Tragen bringt.
Die Kommission schlägt uns nun vor, konsequent bei der Lö-
sung zu bleiben, die wir in der ersten Beratungsrunde ange-
nommen haben. Dabei geht es um zwei Eingriffe in Artikel 72:
1. In der ständerätlichen Fassung fehlt der Satz: «Für Anlage
und Erhaltung dieser Netze sind die Kantone zuständig.»
Dieser explizite Satz ist nicht mehr enthalten, er taucht nur
noch indirekt in Absatz 2 auf, wo es heisst: «Der Bund kann
Massnahmen der Kantone zur Anlage und Erhaltung dieser
Netze unterstützen und koordinieren.»
Das heisst: Die Kantone sind zuständig, der Bund kann koor-
dinierend und unterstützend eingreifen. Aber der eigentliche,
unmittelbare Satz über die Zuständigkeit, der ja auch eine Art
Auftrag beinhaltet, wird gestrichen. Ich bedaure dies, kann
damit aber einigermassen leben; mit der Streichung des Ab-
satzes 3 hingegen nicht.

Absatz 3 lautet im bundesrätlichen Entwurf: «Der Bund
nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf Fuss-
und Wanderwegnetze, und er ersetzt Wege, die er aufheben
muss.»
Dieser Satz soll ganz gestrichen werden. Warum? Er enthält
doch im Grunde genommen einen wesentlichen Grundsatz. Es
geht um die Erfüllung von Bundesaufgaben, bei denen mitun-
ter auch in die Substanz dieses Wanderwegnetzes eingegrif-
fen werden muss. Es geht darum, festzuhalten, dass dort, wo
es unabdingbar ist, dass ein Weg aufgehoben wird, für Ersatz
gesorgt werden muss. Das, meine ich, ist ein klarer Auftrag,
wie er heute in der Verfassung steht. Das sollte so bleiben.
Wir haben mit dieser Bestimmung nur gute Erfahrungen ge-
macht. Gestützt auf diese Verfassungsbestimmung ist in die-
sem Land viel bewirkt worden, nicht nur an Erschliessung,
sondern auch an Koordination, an kantonsgrenzenüber-
schreitender Vereinheitlichung des Wanderwegnetzes. Des-
halb meine ich: Wir sollten bei der an sich bewährten Bestim-
mung bleiben. Wie diese zu interpretieren ist, ist ohnehin Ge-
genstand der Beratungen über den neuen Finanzausgleich.
Wir dürfen bei der Nachführung nicht eine derart gewichtige
Änderung vornehmen. Dies geht weit über die Nachführung
hinaus. Ich schlage Ihnen vor, dass wir bei der bundesrätli-
chen Formulierung bleiben, uns dem Nationalrat anschlies-
sen und damit diese Differenz aus dem Weg räumen.
Vielleicht könnte der Präsident über die Absätze 1 und 2 so-
wie 3 gesondert abstimmen lassen, so, wie das in der Kom-
mission der Fall war. Denn man kann sich bei den Absätzen
1 und 2 vielleicht der ständerätlichen Lösung anschliessen,
Absatz 3 aber durchaus im Verfassungstext behalten. Ich
glaube sogar, dass dies ein vernünftiger Kompromiss wäre.
Lieber wäre mir jedoch, wenn man ganz auf den Entwurf des
Bundesrates zurückginge.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich möchte nur fest-
halten, dass es nicht die Meinung der Kommission war, in
dieser Sache eine Abschwächung zu bewirken, also vom Tu-
gendpfad der Nachführung auch nur ein Jota abzuweichen.
Die wesentlichen Bestandteile sind übernommen. Die Grund-
satzkompetenz des Bundes ist unbestritten.
Es ergibt sich bereits aus der Natur einer Grundsatzkompe-
tenz, wenn sie sich auf Fuss- und Wanderwegnetze bezieht,
dass die Anlage und Erhaltung der Netze selbst nicht in diese
Kompetenz fallen. Die Kantone sind und bleiben zuständig.
Wie Herr Onken auch eingeräumt hat, wird dieser Grundsatz
in Absatz 2 aufgenommen, indem der Bund – die Förde-
rungskompetenz ist die zweite substantielle Sache hier –
Massnahmen der Kantone zur Anlage und Erhaltung dieser
Netze unterstützen und koordinieren kann.
Der Streit, der jetzt offenbar entbrannt ist, besteht in der
Frage, ob Absatz 3 verfassungswürdig ist. Darüber kann man
sicher geteilter Meinung sein. Für die Kommission war es
nicht ganz einleuchtend, dass die Rücksichtnahme auf jedes
kleine Fussweglein nun wirklich ein zentrales Verfassungs-
anliegen sein soll. Darüber kann man wirklich streiten, auch
wenn man nichts am heutigen Rechtszustand ändern will.
Eine Herabstufung gewisser Verfassungsnormen auf Geset-
zesebene haben wir im Interesse einer gewissen Einheitlich-
keit der Verfassung und der Reduktion des Verfassungstex-
tes auf die wirklich wichtigeren Bestimmungen noch und
noch vorgenommen.
Es ist an Ihnen zu beurteilen, ob Sie diesen Absatz 3 als ver-
fassungswürdig ansehen. Wenn ja, lassen Sie ihn drin. Die
Kommission war der Meinung – ohne substantiell etwas än-
dern zu wollen –, er sei nicht verfassungswürdig. Aber wir be-
zweckten keine Änderung des Rechtszustandes. Ich möchte
das nochmals betonen.

Koller Arnold, Bundesrat: Es geht hier offensichtlich nicht um
materielle Differenzen. Aus der Sicht des Bundesrates geht
es vor allem um eine Differenzbereinigung. Deshalb möchte
ich Sie bitten, dem Nationalrat und damit dem Antrag Onken
zuzustimmen.
Warum? Der Artikel über die Fuss- und Wanderwege ist über
eine Volksinitiative in die Verfassung hineingekommen. Wir
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haben uns generell immer daran gehalten, dass wir bei neue-
ren Artikeln – seien sie über Volksinitiativen oder über Parla-
mentsvorschläge in die Verfassung aufgenommen worden –
am Text möglichst wenig ändern sollten. Wir sollten solche
Artikel, die jüngst Gegenstand einer Volksabstimmung und
einer Ständeabstimmung waren und die eindeutig angenom-
men worden sind, möglichst unverändert in die neue Verfas-
sung übernehmen. Wir haben das beispielsweise beim äs-
thetisch zweifellos auch nicht schönen Artikel über die Fort-
pflanzungs- und Gentechnologie, beim Alpenschutzartikel
und bei vielen anderen neuen Artikeln so gehalten. Weil jüng-
ste Volksentscheide dahinterstehen, wollten wir möglichst
nicht an den Formulierungen «herumdoktern». Rein juristisch
hätte Ihre Formulierung sicher vieles für sich, aber wir sollten
uns an das Prinzip halten, dass wir bei jungen Artikeln mög-
lichst wenig ändern.
Weil wir jetzt im Differenzbereinigungsverfahren sind und der
Nationalrat den Vorteil hat, dass er näher am Text dieser
Volksinitiative bleibt, möchte ich Sie bitten, dem Nationalrat
und damit dem Antrag Onken zuzustimmen.

Abs. 1, 2 – Al. 1, 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 24 Stimmen
Für den Antrag Onken 12 Stimmen

Abs. 3 – Al. 3

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 24 Stimmen
Für den Antrag Onken 12 Stimmen

Abschnitt 4a Titel
Antrag der Kommission
Festhalten

Section 4a titre
Proposition de la commission
Maintenir

Präsident: Die Überschrift über Abschnitt 4a ist bereits be-
reinigt.

Angenommen – Adopté

Art. 75

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Artikel 75 steht an
sich nicht mehr zur Diskussion. Es gibt hier keine Differenz.
Aber die Verfassungskommission des Nationalrates hat be-
schlossen, auf diesen Artikel zurückzukommen. Damit bei
Artikeln, die keine Differenz mehr aufweisen, ein solches
Rückkommen möglich ist, müssen beide zuständigen Kom-
missionen zustimmen. Die ständerätliche Kommission hat
diesen Antrag noch nicht behandelt. Ich möchte Sie einfach
darüber ins Bild setzen, dass wir darüber beraten werden.
Die Kommission des Nationalrates möchte wieder auf die ur-
sprüngliche Formulierung des Bundesrates zurückkommen,
die da lautete, das «Post- und Fernmeldewesen» sei Sache
des Bundes, und nicht – wie wir beschlossen haben – die
«Gesetzgebung über das Post- und Fernmeldewesen» sei
Sache des Bundes. Sie werden wahrscheinlich später noch
mit dieser Frage konfrontiert werden.

Art. 76 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Antrag Plattner
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 76 al. 2
Proposition de la commission
Maintenir

Proposition Plattner
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 76 alinéa 2, il y a
une divergence entre la version du Conseil national et la nô-
tre qui correspond à la version du projet du Conseil fédéral.
Le Conseil national a ajouté, à l’alinéa 2, la notion de «forma-
tion» («Bildung»): «La radio et la télévision contribuent au dé-
veloppement de la culture et de la formation ....» Notre com-
mission a considéré que la «formation» ou la «libre forma-
tion» étaient incluses dans la notion générale de culture.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de main-
tenir notre décision.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich bitte Sie, dem Beschluss des
Nationalrates zuzustimmen. Meine wesentliche Motivation
für diesen Antrag ist die folgende: Ich glaube, dass die Bil-
dung in den Auftrag an Radio und Fernsehen gehört. Wie
schon im Nationalrat richtigerweise bemerkt wurde, sitzen
Schulkinder heute erfahrungsgemäss mehr Stunden vor dem
Fernseher als vor dem Lehrer. Damit ist eines klar: Wenn
man, vor allem in der Jugendarbeit, Bildung vermitteln will, ist
es sehr sinnvoll, diese auch im Auftrag an die Fernsehanstal-
ten festzuhalten.
Es ist nicht so, dass das Fernsehen keine bildenden Sendun-
gen böte. Aber es ist in den letzten Jahren immer wieder fest-
zustellen gewesen, dass unter dem Druck der Konkurrenz
und der Notwendigkeit zur Verkürzung und einfachen Dar-
stellung von Sachverhalten gerade die Bildungssendungen
gelitten haben. Es ist auch typisch, dass vor einigen Jahren
die SRG-Abteilung, die diesen Auftrag hatte, ohne Ersatz
aufgelöst worden ist.
Der Vorschlag, die Bildung in diesen Artikel hineinzunehmen,
stammt nicht von sozialdemokratischer Seite, sondern wurde
im Nationalrat von Frau Langenberger und Herrn Tschopp
eingebracht. Ich hoffe, dass Sie sich auch im Interesse der
Bereinigung von Differenzen entschliessen können, dem Be-
schluss des Nationalrates zuzustimmen.
Ich gebe zwar zu, dass die sprachliche Formulierung, die der
Nationalrat gewählt hat, nicht absolut optimal ist. «Entfaltung
der Bildung» – da muss man sich zuerst ein Bild machen,
was das genau heissen soll. Aber der wesentliche Punkt
scheint mir doch zu sein, dass die Bildung im Auftrag an die
Medien verankert wird.
Ich bitte Sie, dem Beschluss des Nationalrates zu folgen.

Simmen Rosemarie (C, SO): Ich möchte Sie ebenfalls sehr
bitten, hier dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen,
und zwar auch aus folgendem Grund:
Es geht nicht nur um Kinder – obwohl das sehr wichtig ist,
und, wie Herr Plattner richtig gesagt hat, Kinder auch in der
Schweiz sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbringen –, son-
dern es geht um unsere ganze Gesellschaft, die je länger, je
mehr zu einer Freizeitgesellschaft wird und sich wesentlich
über die modernen elektronischen Medien informiert. Hier
geht es einfach nicht an, dass sich eines der Leitmedien un-
serer Zeit, nämlich das Fernsehen, aus dem Bildungsauftrag
ausklinkt – handle es sich um berufliche Weiterbildung,
handle es sich um persönliche Weiterbildung. In einer Zeit, in
der gesellschaftliche Probleme ausserordentlich komplex
sind, ist es unbedingt nötig, dass hier sämtliche Medien an
diesem Strick ziehen. Ich denke, dass es gerade auch Sache
der konzessionierten Medien – z. B. des konzessionierten
Fernsehens – ist, hier ihren Beitrag zu leisten. Das mag nicht
zu einer Einschaltquote von 50 Prozent führen, aber gerade
solche Sektoren, die ausserordentlich wichtig sind, gehören
in ein modernes Medium.
Ich bitte Sie deshalb ebenfalls, hier dem Beschluss des Na-
tionalrates zuzustimmen.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich wäre – schon von
Berufes wegen – der letzte, der sich nicht für Bildung enga-
gieren würde. Ich habe auch viel Verständnis für das Anlie-
gen. Ich bedaure nur, dass diejenigen, die sich jetzt für die-
sen Antrag einsetzen, nicht mit einer neuen Formulierung
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aufwarten. Denn wir können mit gutem Gewissen nicht in die
Verfassung schreiben, es solle die Bildung «entfaltet» wer-
den. Wenn schon, wäre Bildung «zu fördern», oder das Fern-
sehen hätte «zur Bildung beizutragen». Man kann in diesem
Bereich einiges tun, aber die Bildung «entfalten» kann man
beim besten Willen nicht. Wenn wir keine Differenz schaffen,
ist es schwierig, der Redaktionskommission eine solche
Frage auf Verfassungsstufe zu überlassen.
Deshalb zögere ich etwas, hier klein beizugeben; denn in der
Kommission war dieses Moment, die Frage der Formulie-
rung, für unsere Haltung mitentscheidend. Ich bedaure also,
dass diejenigen, die die Bildung aufnehmen wollen, nicht mit
einer besseren Formulierung aufwarten, die es manchem
leichter gemacht hätte, diesem Antrag zuzustimmen.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Wenn wirklich die sprachliche
Unebenheit, die ich auch sehe, das Problem sein sollte, dann
meine ich, dass man auf den Ausdruck, den schon der Bun-
desrat gebraucht hat, zurückgehen könnte, nämlich auf den
Ausdruck «kulturelle Entfaltung» statt «Entfaltung von Kul-
tur». Man könnte also formulieren: «Radio und Fernsehen
tragen zur kulturellen Entfaltung, zur Bildung, zur freien Mei-
nungsbildung und zur Unterhaltung bei.» Den doppelten Ge-
brauch des Wortes «Bildung» kann die Redaktionskommis-
sion sicher noch verbessern. Das wäre ein klarer Entscheid,
der wenigstens verhindern würde, dass wir einen Verfas-
sungsinhalt aus sprachlichen Gründen wegliessen.

Präsident: Da wir hier keine Kommissionssitzung durchfüh-
ren können, mache ich Ihnen beliebt, die Beratung von Arti-
kel 76 bis morgen früh um 8 Uhr auszusetzen. Herr Plattner
hat so die Möglichkeit, einen schriftlichen Antrag einzurei-
chen. Wir beginnen dann morgen mit Artikel 76. – Sie sind
damit einverstanden.

Verschoben – Renvoyé

Art. 77
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de la commission
Maintenir

Angenommen – Adopté

5. Abschnitt Titel, Art. 78, 79, 80–83
Antrag der Kommission
Festhalten

Section 5 titre, art. 78, 79, 80–83
Proposition de la commission
Maintenir

Art. 78a, 79a, 83a
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de la commission
Biffer

Präsident: Der 5. Abschnitt ist ebenfalls umgebaut worden.
Die Artikel 78 bis 83a sind durch die Artikel 57a ff. ersetzt
worden. Wir haben darüber nicht mehr zu befinden.

Angenommen – Adopté

Art. 84
Antrag der Kommission
Abs. 1–3
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Inderkum, Forster, Frick, Marty Dick, Paupe, Rhinow,
Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 4
Streichen

Art. 84
Proposition de la commission
Al. 1–3
Majorité
Maintenir
Minorité
(Inderkum, Forster, Frick, Marty Dick, Paupe, Rhinow,
Spoerry)
Adhérer à la décision du Conseil national

Al. 4
Biffer

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En atteignant cet article 84
qui traite de l’Eglise et de l’Etat, nous arrivons à une disposi-
tion où, je crois, nous avons déjà très largement discuté. En
commission aussi, nous avons refait tout le débat lors de l’éli-
mination de ces divergences, et c’est vrai qu’il y a eu des
changements de point de vue d’un camp vers un autre. Le ré-
sultat a été extrêmement serré: 8 voix contre 7 pour le main-
tien de notre décision – c’est-à-dire pour biffer la compétence
de la Confédération en ce qui concerne la création d’évê-
chés – je dis création pour éviter le terme d’érection qui n’est
peut-être pas le plus adéquat à utiliser dans cet alinéa 3.
Donc faut-il, oui ou non, biffer cet alinéa 3? C’est toute la
question que la commission s’est posée, sans trouver vérita-
blement de réponse. Il semble qu’une majorité soit convain-
cue que cet alinéa 3, juridiquement, n’a aucune raison d’être
dans un article qui traite des relations entre l’Eglise et l’Etat.
Mais il y a une forte minorité, dans la commission, qui consi-
dère que les sensibilités sont telles encore aujourd’hui, en re-
lation avec la question des évêchés, que ce serait une petite
folie que de vouloir, sous un exercice de réforme de la cons-
titution qui se veut une simple mise à jour, biffer purement et
simplement cet alinéa 3.
Voilà, en gros, les opinions qui se sont confrontées. Je crois
qu’ici chacun a l’opinion qui lui vient des réalités socioécono-
miques qu’il vit chez lui, dans son canton, dans son parti,
parmi ses proches, dans des discussions parfois intermina-
bles avec les milieux catholiques, avec les milieux réformés,
avec des professeurs d’université et des théologiens.
Si bien qu’au nom de la majorité de la commission, je ne peux
que vous proposer, en l’état, de maintenir votre décision, tout
en attirant votre attention sur les remous que cette diver-
gence pourrait continuer à créer et les obstacles que cela
pourrait entraîner dans l’optique d’un large consensus con-
cernant la réforme de la constitution sur laquelle le peuple et
les cantons suisses auront à voter l’année prochaine.

Inderkum Hansheiri (C, UR): Herr Aeby hat die Ausgangs-
lage dargelegt und insbesondere darauf hingewiesen, dass
in der Kommission die Beschlussfassung zuhanden des heu-
tigen Plenums sehr knapp ausgefallen sei.
Wenn wir im Rahmen der Nachführung Artikel 84 beraten,
müssen wir uns davor hüten, unsere Blicke ausschliesslich
auf Absatz 3 zu richten. Artikel 84 – bzw. Artikel 50 der beste-
henden Verfassung – ist nicht einfach der Bistumsartikel,
sondern enthält nur, aber selbstverständlich immerhin einen
Bistumsabsatz.
Absatz 1 von Artikel 84 ist zwar an sich überflüssig, denn die
Zuständigkeit betreffend das Verhältnis von Kirche und Staat
liegt aufgrund der allgemeinen Zuständigkeitsordnung bei
den Kantonen. Absatz 1 hat aber den Zweck, Absatz 2 glei-
chermassen einzuleiten. Dieser entspricht inhaltlich Artikel 50
Absatz 2 der geltenden Verfassung und hat die Wahrung des
öffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften zum Gegenstand. Er
gibt dem Bund eine subsidiäre Kompetenz zur Ergreifung
entsprechender Massnahmen. Aus diesem Grunde ist Ab-
satz 2, obwohl an sich nicht zwingend, so doch von einer be-
stimmten rechtlichen Relevanz und vor allem von politischer
Bedeutung.
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Zu Absatz 3: Von der Sache her – dies kann nicht genügend
betont werden – gehört diese Bestimmung ohne Zweifel nicht
in die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
denn sie enthält zum einen eine Beschränkung der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit, und sie diskriminiert zum ande-
ren im wesentlichen nur eine Konfession, nämlich die rö-
misch-katholische. Absatz 3 widerspricht sodann offensicht-
lich verschiedenen internationalen Verträgen, insbesondere
dem Uno-Pakt II sowie der EMRK, beide punkto Religions-
freiheit und Diskriminierungsverbot.
Dessenungeachtet können wir nach meiner Auffassung
diese Bestimmung im Rahmen der Nachführung nicht ein-
fach streichen, und zwar deshalb, weil eine Streichung eine
materielle Änderung bedeuten würde und weil kein Konsens
darüber besteht, dass eine Streichung tatsächlich erfolgen
soll. Eine Streichung würde mit Sicherheit nicht zu unter-
schätzende, vorab von Emotionen getragene Widerstände
auslösen, die in Kumulation mit anderen Kräften die Revisi-
onsvorlage gefährden könnten.
Gestatten Sie mir abschliessend eine persönliche Bemer-
kung: Obwohl ich Ihnen beantrage, diesen Artikel und insbe-
sondere Absatz 3 im Rahmen der Nachführung nicht zu strei-
chen, möchte ich klar darauf hinweisen, dass der Bistumsab-
satz so bald wie möglich aus der Verfassung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft verschwinden muss. Aus diesem
Grunde postuliere ich, dass die parlamentarische Initiative
Huber, welcher wir am 12. Juli 1975 Folge gegeben haben,
die aber offenbar mit Blick auf die Reform der Verfassung si-
stiert wurde, wiederaufgenommen wird, so dass im Rahmen
einer Partialrevision über diese Frage abgestimmt werden
kann.

Cottier Anton (C, FR): Je demande que l’on vote séparément
sur chaque alinéa de cette disposition. En effet, sur certains,
je partage l’avis exprimé par M. Inderkum. Je m’exprime donc
exclusivement sur l’alinéa 3 où je soutiens la majorité de la
commission.
La minorité de la commission s’oppose à l’abolition de l’alinéa
sur les évêchés bien qu’elle dise par la bouche de son porte-
parole, M. Inderkum, que sur le fond cette disposition est con-
traire à la constitution, voire qu’elle viole la liberté de cons-
cience et de religion. En outre – cela est notamment ressorti
des débats en commission –, elle estime que cette suppres-
sion de l’alinéa 3 ne serait pas couverte par la mise à jour. Je
ne partage pas cette avis.
La mise à jour est en effet admise lorsque, entre autres critè-
res, un projet ou une disposition a fait l’objet d’un vote parle-
mentaire antérieur. La mise à jour est aussi admise lorsque
la doctrine dominante opte en faveur d’un projet ou d’une so-
lution. En l’état, la suppression de l’alinéa sur les évêchés qui
fut introduit à une période très virulente du Kulturkampf est un
vieux postulat parlementaire. Déjà en 1964, il y a donc plus
de 34 ans de cela, M. Ackermann, conseiller national radical,
l’avait demandée et son postulat fut accepté. Seulement huit
ans après, en 1972, une motion fut adoptée, à l’unanimité,
par les Chambres, qui demandait la suppression de la dispo-
sition incriminée. Ensuite, à partir de 1994, les interventions
parlementaires se succèdent à un rythme soutenu. En 1994,
le Conseil fédéral en répondant à une interpellation Leuba
propose d’abroger cet article. Je passe sur l’initiative parle-
mentaire que nous avons traitée ici.
Au vu de ces nombreux votes parlementaires, tous favora-
bles – certains même à l’unanimité – à la suppression de
cette disposition, la proposition de la majorité de la commis-
sion à l’alinéa 3 répond pleinement aux conditions d’une mise
à jour. Cela est d’autant plus vrai que, selon des avis autori-
sés la disposition sur les évêchés est contraire aux droits de
l’homme, notamment à la Convention des droits de l’homme
et au Pacte ONU II. Il n’y pas de doute à ce sujet.
Notre ancien collègue M. Jean-François Aubert de Neuchâ-
tel, cet éminent constitutionnaliste, qualifiait dans sa pre-
mière édition de son «Traité du droit constitutionnel suisse»
cet article de franchement discriminatoire. Ce qui retient cer-
tains de biffer cet article – je respecte aussi cet avis –, ce sont
des motifs d’ordre tactique. «La nouvelle constitution passe-

rait mieux devant le peuple, sans cette abolition!» dit-on. Est-
ce suffisant pour justifier la présence dans la nouvelle cons-
titution d’une disposition franchement discriminatoire? Je ne
le pense pas. Une nouvelle constitution qui contiendrait des
dispositions discriminatoires ne mériterait guère notre sou-
tien.
Je vous invite dès lors à soutenir à l’alinéa 3 la proposition
non discriminatoire de la majorité de la commission.

Koller Arnold, Bundesrat: Sie kennen die ganze Problematik
dieses Artikels, ich muss darauf nicht mehr im einzelnen zu-
rückkommen.
Immerhin haben die vielen öffentlichen Stellungnahmen ganz
klar gezeigt, dass es staatspolitisch ein Fehler wäre, auf die
Absätze 1 und 2 zu verzichten. Denn damit würden wir viel-
leicht rechtlich nichts aufgeben, wir würden aber staatspoli-
tisch das ganze Verhältnis von Kirche und Staat aus der Ver-
fassung herausnehmen, was alle Religionen und alle Religi-
onsangehörigen offensichtlich als Nachteil empfinden wür-
den. Ich möchte Sie daher bitten, auf jeden Fall den Absätzen
1 und 2 klar zuzustimmen.
Nun komme ich zum sogenannten Bistumsartikel, zur Vor-
schrift, dass die Errichtung neuer Bistümer der Genehmigung
durch den Bund bedarf. Es ist unbestritten, dass dieser
Absatz 3 sowohl unter dem Gesichtspunkt unserer Verfas-
sung – also grundrechtlich – wie auch unter dem Gesichts-
punkt mehrerer internationaler Verträge, die wir abgeschlos-
sen haben, eindeutig problematisch ist. Denn er verstösst ge-
gen die Religionsfreiheit, die wir in unserer eigenen Verfas-
sung verankert haben. Weil er vor allem die katholische
Konfession betrifft, ist er auch diskriminierend und verstösst
daher gegen das Diskriminierungsverbot sowohl unserer
Verfassung als auch gegen die Diskriminierungsverbote bei-
spielsweise der Europäischen Menschenrechtskonvention
oder des Uno-Paktes über die bürgerlichen Rechte. Dieser
Artikel muss sicher einmal aus der Bundesverfassung her-
ausgenommen werden.
Sie haben auch das Instrument dazu: Sie haben vor etwa
zwei Jahren die Initiative ihres ehemaligen Mitgliedes, Herrn
Hubers, die auf Streichung dieses Absatzes 3 lautet, ange-
nommen. Allerdings, und das war für mich natürlich – Herr
Cottier – signifikant: Dieser Initiative Huber wurde nur mit 16
zu 14 Stimmen Folge gegeben. Das zeigt dem Bundesrat, wie
heikel dieser Vorschlag ist, auch wenn er juristisch noch so
begründet ist. Kommt dazu, dass sich die Situation, seit der
Initiative Huber Folge gegeben wurde, nicht verbessert hat.
Durch die Vorkommnisse im Bistum Chur ist dieses ganze
Problem in unserem Volk wieder sehr emotionell geworden.
Ich habe feststellen müssen, dass nicht nur Angehörige an-
derer Konfessionen, sondern auch mehrere Angehörige der
katholischen Konfession ausdrücklich wünschen, dass die-
ser Artikel im Rahmen der Nachführung nicht gestrichen
wird. Ich bin deshalb der Überzeugung, dass es ein Gebot
der politischen Klugheit ist, diese Nachführungsvorlage nicht
mit der Streichung dieses Artikels zu belasten. Das müssen
wir – ähnlich wie die Kantonsklausel, wir werden morgen dar-
auf zu sprechen kommen – in einer separaten Vorlage, in ei-
ner klassischen Teilrevision, an die Hand nehmen. Denn
wenn Sie mehrere derartig emotionelle Belastungen in der
Vorlage belassen, dann laufen Sie Gefahr, dass schon der
Start für diese Verfassungsreform scheitert.
Wenn nämlich diese Nachführung scheitert, dann braucht es
nicht viel Phantasie, um sich auszurechnen, dass auch alle
Reformpakete gescheitert sind, weil dann die Systematik des
ganzen Prozesses nicht mehr stimmt. Deshalb bitte ich Sie
als ein Gebot der politischen Klugheit, diesen Absatz 3 – bei
aller Problematik, die er in sich birgt – in der Verfassung zu
belassen, weil er immerhin geltendes Recht ist.
Schliesslich noch ein Wort zu Absatz 4, den der Nationalrat
eingefügt hat: Ich bitte Sie, Absatz 4 zu streichen. Er ist näm-
lich vollständig überflüssig, denn in Artikel 32 wird klar ge-
sagt, welches die Voraussetzungen für Grundrechtsein-
schränkungen sind; deshalb müssen wir das nicht bei diesem
speziellen Artikel noch einmal ausdrücklich festhalten. Arti-
kel 32 der Verfassung gilt auch hier.



21. September 1998 S 855 Bundesverfassung. Reform

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

In diesem Sinne bitte ich Sie, der Vorlage des Bundesrates
mit den drei Absätzen, so, wie wir Ihnen das vorgeschlagen
haben, zuzustimmen.

Abs. 1 – Al. 1

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 26 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 8 Stimmen

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 27 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 4 Stimmen

Abs. 3 – Al. 3

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 19 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 19 Stimmen

Präsident: Angesichts des Umstandes, dass es zu vermei-
den gilt, die Nachführung der Bundesverfassung mit einer
solch brisanten Frage zu belasten, gebe ich meine Stimme
der Minderheit.

Mit Stichentscheid des Präsidenten
wird der Antrag der Minderheit angenommen
Avec la voix prépondérante du président
la proposition de la minorité est adoptée

Abs. 4 – Al. 4
Angenommen – Adopté

Art. 85
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 2ter
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
.... der Wirtschaftsfreiheit, insbesondere auch Massnahmen,
die ....

Art. 85
Proposition de la commission
Al. 1, 2, 2ter
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
.... économique, notamment également les mesures mena-
çant la concurrence, prévues ....

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Nous entrons ici dans la
section 6 qui traite de l’économie. A l’article 85, la différence
qui subsiste entre la version du Conseil national et la nôtre
tient à l’alinéa 3.
A cet alinéa, la commission a voulu que les dérogations au
principe de la liberté économique, prévues par la constitution
ou fondées sur des droits régaliens cantonaux, soient préci-
sées et qu’on intègre notamment les mesures menaçant la
concurrence. En effet, les dérogations au principe de la li-
berté économique peuvent être nombreuses. Il a semblé que
de mentionner très précisément qu’il s’agit ici avant tout des
mesures qui menacent la concurrence était judicieux.
En ce sens, la commission vous propose de maintenir, à l’ali-
néa 3, son point de vue de la première délibération, avec le
rajout de l’adverbe «également»: «.... notamment également
les mesures menaçant la concurrence ....», ceci dans l’opti-
que de faire un petit pas en direction de la version du Conseil
national.

Angenommen – Adopté

Art. 88a, 90
Antrag der Kommission
Festhalten

Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Je peux me limiter à une re-
marque très rapide. Notre commission considère que la dis-
position à l’article 88a «Banques et assurances» qui rem-
place l’article 90 du projet du Conseil fédéral, doit se trouver
immédiatement après l’article 88 «protection des consomma-
teurs». Ensuite, on enchaîne avec l’article 89 «politique mo-
nétaire», et l’article 90, dans notre version, est biffé. Il s’agit
là simplement d’une différence de systématique, et le Comité
de médiation des deux Conseils propose de garder la systé-
matique de notre Conseil, c’est-à-dire de maintenir.

Angenommen – Adopté

Art. 92, 94a
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Les remarques en ce qui
concerne la systématique sont les mêmes que celles que je
viens de faire. Il n’en demeure pas moins qu’il y a une diver-
gence de contenu assez importante à l’article 92 alinéa 2 se-
lon le projet du Conseil fédéral, qui est pour nous l’article 94a.
Nous avons biffé l’alinéa 2 qui est la clause du besoin pour
les cafés-restaurants dans les cantons. Nous avons assorti la
suppression de cet alinéa à la disposition transitoire à l’arti-
cle 185 chiffre 5a, de manière à donner dix ans aux quelques
rares cantons qui connaissent encore cette clause. Nous
sommes ici à la frontière, il est vrai, d’une mise à jour, d’une
«Nachführung». Néanmoins, la commission a souhaité main-
tenir. Compte tenu de la nouvelle loi sur le marché intérieur,
des traités internationaux signés par la Suisse, la clause du
besoin n’a plus sa raison d’être et les impératifs de maintien
de l’ordre public et de la santé de la jeunesse, de la lutte
contre l’alcoolisme, etc., on les obtient aujourd’hui par tout un
arsenal législatif. La clause du besoin est donc inutile dans ce
sens.
Si bien que, avec l’adoucissement de la disposition transi-
toire que j’ai citée tout à l’heure, la commission vous propose
de maintenir cette divergence et de supprimer, dans notre
Constitution fédérale, la clause du besoin.

Koller Arnold, Bundesrat: Es geht bei der wirtschaftspoliti-
schen Bedürfnisklausel im Gastgewerbe wirklich um eine
Frage, die im Ständerat diskutiert werden muss. Wenn Sie –
wie Herr Aeby das zu Recht ausgeführt hat – dies in die Über-
gangsbestimmung nehmen, dann führen Sie zwei Neuerun-
gen ein: Es dürfen ab sofort alle Kantone keine neuen Be-
dürfnisklauseln mehr einführen; jene Kantone, die die Be-
dürfnisklausel noch haben, müssen sie innert zehn Jahren
abschaffen. Wenn das eine konsensfähige Neuerung ist – ich
weiss, dass der Trend in mehreren Kantonen in diese Rich-
tung gegangen ist –, dann sperre ich mich nicht dagegen.
Aber es entspricht noch nicht dem heute geltenden Recht in
allen Kantonen und sollte daher wirklich eine konsensfähige
Neuerung sein.

Angenommen – Adopté

Art. 93 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 93 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich darf Sie hier dar-
auf hinweisen, dass die Kommission bei der Durchsicht im
Rahmen der Differenzbereinigung eine Ergänzung von Ab-
satz 1 beschlossen hat, weil es als Mangel empfunden wor-
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den ist, dass der internationale Handel und quasi die «Philo-
sophie» der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik, die
Haltung unseres Landes gegenüber dem internationalen
Handel, nirgends Aufnahme gefunden haben.
Wir haben deshalb in der Kommission beschlossen, Ab-
satz 1 mit einem zweiten Satz zu ergänzen. Dieser lautet:
«Er (der Bund) setzt sich ein für die Entwicklung des interna-
tionalen Handels und der Wirtschaftsbeziehungen.»
Da hier keine Differenz vorliegt, haben wir der nationalrätli-
chen Kommission den Antrag gestellt, auf diesen Absatz 1
zurückzukommen. Die nationalrätliche Kommission hat in
dieser Sache noch keinen Entscheid gefällt. Deshalb ist die
Sache auch für uns noch nicht spruchreif. Ich wollte Sie ein-
fach darüber ins Bild setzen: Wenn die nationalrätliche Kom-
mission einverstanden ist, werden wir beim nächsten Um-
gang über diese Formulierung sprechen.

Angenommen – Adopté

Art. 95 Titel
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 95 titre
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ici, il ne s’agit que d’intro-
duire la notion de «politique agricole» au lieu de celle d’«agri-
culture». Cela correspond d’ailleurs à la terminologie utilisée
dans l’ensemble du chapitre où l’on parle de «politique struc-
turelle», de «politique économique», etc.

Angenommen – Adopté

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 20.10 Uhr
La séance est levée à 20 h 10
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Bundesverfassung.
Reform
Constitution fédérale.
Réforme

Fortsetzung – Suite
Siehe Seite 849 hiervor – Voir page 849 ci-devant

___________________________________________________________

A1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfas-
sung (Titel, Art. 1–126, 185) (Fortsetzung)
A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution
fédérale (titre, art. 1–126, 185) (suite)

Art. 76 Abs. 2
Neuer Antrag Plattner
.... tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien ....

Art. 76 al. 2
Nouvelle proposition Plattner
.... contribuent à la formation et au développement de la cul-
ture, à la libre ....

Plattner Gian-Reto (S, BS): Sie erinnern sich: Wir haben ge-
stern über die Einführung eines Bildungsauftrages für Radio
und Fernsehen gesprochen und scheiterten an einer sprach-
lichen Unebenheit. Ich habe nun versucht, einen neuen An-
trag zu formulieren, der sprachlich etwas eleganter ist. Es ist
mir zwar kein fünffüssiger Jambus gelungen, aber doch min-
destens ein Heptameter – zwar keine klassische Form, aber
immerhin.
Ich lese den Antrag vor: «Radio und Fernsehen tragen zur
Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbil-
dung und zur Unterhaltung bei.»
Ich bitte Sie, diesem Antrag zu folgen, damit dem Nationalrat
inhaltlich zu entsprechen und die Differenz zu bereinigen. Es
bleibt dann nur noch eine redaktionelle Differenz, die der Na-
tionalrat zweifellos so akzeptieren wird.

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La commission n’a évidem-
ment pas pu se prononcer sur cette formulation. Mais vous
avez entendu hier M. Rhinow, président de la commission,
exprimer, au nom de la commission, l’avis que c’est surtout
la rédaction maladroite qui avait, dans un premier temps,
poussé la commission, sans grande discussion et sans vote,
à ne pas vouloir se rallier à la décision du Conseil national. Il
semble, à mon sens, en tout cas en ce qui concerne le texte
allemand – parce qu’il y a moins de problèmes pour le texte
français – que la proposition Plattner reflète assez exacte-
ment la discussion d’hier et qu’elle est susceptible de nous
permettre de nous rallier à la décision du Conseil national
sur cet article 76 alinéa 2, et d’éliminer une divergence. Cela
me paraît quand même intéressant dans le processus en
cours.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann dieser neuen Formulie-
rung zustimmen, zumal ja allen klar ist, dass es sich hier ma-
teriell nicht um eine wesentliche Neuerung handelt, denn es
war schon bisher unbestritten, dass die Bildung in der kultu-
rellen Entfaltung mit enthalten ist. Aber wir heben sie jetzt zu
Recht mehr hervor, und in diesem Sinne stimme ich zu.

Präsident: Zuhanden des Protokolls und der Redaktions-
kommission möchte ich festhalten, dass es nach dem
Komma «zur freien» und nicht «zum freien» heissen muss.

Angenommen – Adopté

Art. 97
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 4
Festhalten

Art. 97
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 4
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Brièvement, l’article 97 est
l’article tel qu’il a été approuvé assez récemment par le peu-
ple, lors de la votation populaire du 7 mars 1993, mais qui
n’est pas encore en vigueur. Le fait qu’il soit suspendu résulte
d’une disposition transitoire. Il est évident qu’aussi bien le
Conseil fédéral que les commissions ont abordé cet article
avec la plus grande réserve.
Au stade où nous en sommes, il y a deux divergences. Une
divergence que l’on peut considérer, certes, grâce à un cer-
tain effort, de nature plutôt rédactionnelle à l’alinéa 1er, et
comme une divergence de contenu à l’alinéa 4.
A l’alinéa 1er, le projet du Conseil fédéral parle des jeux de
hasard, loteries y comprises. Même si la formulation n’est
pas des plus élégantes, cela signifie bien que les loteries sont
un type particulier de jeux de hasard et qu’on a éprouvé le be-
soin, à juste titre, de les mentionner expressément. Dans la
formulation du Conseil national, on parle des jeux de hasard
et des loteries. Un esprit mal tourné pourrait en conclure que
les loteries ne sont pas des jeux de hasard.
Mais enfin, votre commission n’a pas voulu se livrer à ce
genre d’exercice sémantique et a décidé, par gain de paix en
quelque sorte, de vous proposer de vous rallier à la décision
du Conseil national.
En revanche, à l’alinéa 4, il est apparu clairement à la com-
mission qu’elle ne peut pas proposer d’adhérer à la décision
du Conseil national, car on y précise que les autorisations en
matière de loteries relèvent de la compétence des cantons.
Cela signifierait que, si un jour la Confédération entend légi-
férer pour des motifs potentiels d’intérêt public ou de législa-
tion fédérale uniforme en la matière – ce qui n’est pas son in-
tention à l’heure actuelle, mais qui peut être une probabilité –,
on ne pourrait le faire sans une modification de la constitu-
tion. De l’avis de la commission, cela va beaucoup trop loin,
et elle vous propose de maintenir l’alinéa 4 selon le projet du
Conseil fédéral: «L’admission des appareils à sous servant
aux jeux d’adresse qui permettent de réaliser un gain relève
de la compétence des cantons.» Pour le reste, la commission
propose que l’on reste muet en qui concerne la compétence
des cantons en matière de loteries, de façon à ne pas rendre
la tâche trop difficile en vue d’une législation fédérale
aujourd’hui hypothétique, mais peut-être souhaitable un jour.
Donc, maintien de votre décision à l’alinéa 4.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass
Sie bei Absatz 4 am Entwurf des Bundesrates festhalten. Es
gibt keinen Grund, hier eine kantonale Kompetenz auf Geset-
zesstufe, an der wir auch nicht «rütteln» wollen, plötzlich auf
Verfassungsstufe hinaufzuheben.
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Im Sinne der Differenzbereinigung kann ich jetzt auch Ab-
satz 1 zustimmen, vor allem wenn ausdrücklich festgehalten
ist, dass auch die Lotterien Glücksspiele sind. In beiden Fäl-
len ist ja die Entscheidung über den Gewinn aleatorisch, und
das macht das Wesen der Glücksspiele aus.
In diesem Sinne kann ich mich mit den Anträgen der Kom-
mission einverstanden erklären.

Angenommen – Adopté

Art. 99 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 99 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: En ce qui concerne l’alinéa
1er de l’article 99 («Encouragement de la construction de lo-
gements et de l’accession à la propriété»), la commission
vous propose de vous rallier à la décision du Conseil natio-
nal, qui est plus précis et qui reprend la terminologie généra-
lement utilisée dans d’autres lois en la matière, ainsi que
dans des ordonnances et des textes légaux cantonaux. On
parle donc de «l’activité de maîtres d’ouvrage et d’organisa-
tions s’occupant de la construction de logements d’utilité pu-
blique».
Votre commission vous propose de vous rallier à la décision
du Conseil national concernant cette modification rédaction-
nelle.

Angenommen – Adopté

Art. 100 Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 100 al. 1
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Dans l’article 100 («Bail à
loyer»), le Conseil national a jugé utile d’introduire un élé-
ment de phrase parlant de «l’annulabilité des congés abu-
sifs». Cette «annulabilité des congés abusifs» est une notion
que nous n’avons pas pu éclaircir en commission. Cette pré-
cision nous a paru superfétatoire dans la mesure où, quand
on dit, comme le projet du Conseil fédéral, que «la Confédé-
ration édicte des dispositions contre les abus en matière de
bail à loyer, notamment contre les loyers et les congés abu-
sifs», on englobe bien naturellement toutes les questions
d’annulabilité des congés et de prolongation du bail pour une
durée déterminée.
En conséquence, nous vous proposons de rester fidèle au
texte du projet du Conseil fédéral et de maintenir notre déci-
sion à l’article 100.

Angenommen – Adopté

Art. 101
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. abis
Streichen
Abs. 3
Festhalten

Antrag Leumann
Abs. 1 Bst. abis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag Büttiker
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 101
Proposition de la commission
Al. 1 let. abis
Biffer
Al. 3
Maintenir

Proposition Leumann
Al. 1 let. abis
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition Büttiker
Al. 3
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Comme rapporteur de la
commission, je ne vais pas refaire ici un long commentaire
sur la question de l’interdiction du travail des enfants. Je rap-
pellerai simplement que l’opinion dominante de notre Con-
seil, jusqu’à ce jour, a été que l’interdiction générale du travail
des enfants était une évidence dans notre pays, que cela dé-
coulait de tous les textes internationaux et de toutes les con-
ventions internationales signées et ratifiées à ce jour par la
Suisse, que cela résultait de plusieurs lois – loi sur le travail,
etc. – de notre ordre législatif, et, en conséquence, qu’il
n’était pas nécessaire d’ancrer formellement l’interdiction du
travail des enfants dans une constitution de la fin du XXe siè-
cle.
En commission, nous n’avons pas refait un long débat: le
vote, sur une commission de 21 membres, a été de 6 voix
contre 2. Le résultat est donc assez peu représentatif. En
conséquence, au nom des huit personnes qui se sont expri-
mées ce jour-là, je vous propose de maintenir notre décision
à l’alinéa 1er lettre abis.

Leumann Helen (R, LU): Auch ich muss mich nicht sehr
lange und ausführlich äussern. Wir haben in der ersten Bera-
tung ja bereits des längeren über das Verbot der Kinderarbeit
in der Verfassung diskutiert. Wir sind uns alle einig – auch der
Bundesrat, glaube ich –, dass dem grundsätzlich nichts ent-
gegensteht, haben wir doch bei uns das Verbot der Kinderar-
beit geregelt, haben wir es doch auch im Arbeitsgesetz ein-
gebaut. Es wurde mehrheitlich diskutiert, dass man im Falle,
dass das Verbot der Kinderarbeit in die Verfassung aufge-
nommen würde, hineininterpretieren könnte, wir hätten etwas
zu korrigieren. Dem ist ja bei weitem nicht so.
Nun hat aber der Nationalrat dieses Verbot der Kinderarbeit
in die Verfassung aufgenommen. Wir haben hier eine Diffe-
renz. Es ist eigentlich unseres Rates unwürdig, wenn wir in
einem längeren Differenzbereinigungsverfahren immer wie-
der den Ball hin- und zurückschieben – für oder gegen Verbot
der Kinderarbeit.
Deshalb möchte ich Sie bitten, dem Nationalrat zu folgen und
das Verbot der Kinderarbeit in die Verfassung aufzunehmen.

Wicki Franz (C, LU): Frau Kollegin Leumann, es tut mir leid,
dass wir gegeneinander sprechen müssen. Aber wenn wir
nun das Verbot der Kinderarbeit auf Verfassungsebene he-
ben, setzen wir ein falsches Signal. Wir haben in der
Schweiz – das wurde auch in unserer Kommission von vie-
len Mitgliedern betont – kein Problem der Kinderarbeit, wie
dies in verschiedenen Ländern der Fall ist. Ein Regelungs-
bedarf besteht bei uns nicht. Wir müssen also diese Sache
nicht auf die Ebene der Verfassung heben.
Dazu kommt, dass wir Ausnahmen machen müssten, wenn
wir es so in die Verfassung schrieben, wie es der Nationalrat
vorschlägt. Diese Ausnahmen in einem Gesetz festzulegen
wäre sehr schwierig. Ich darf beispielsweise auf unsere
Landwirtschaftsbetriebe hinweisen. Ein Kind, das in der Um-
gebung eines Landwirtschaftsbetriebes aufwächst, wird au-
tomatisch in die Arbeit mit einbezogen. Hier eine Regelung
zu treffen in bezug darauf, ob das nun Arbeit ist oder nicht,
wäre sehr schwierig. Ein Kind, das in der Umgebung eines
Landwirtschaftsbetriebes aufwächst, hilft mit, hilft arbeiten,
das ist ein Bestandteil der gesamten Erziehung. Es wäre ge-
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rade gegenüber dem bäuerlichen Teil der Bevölkerung ein
ganz falsches Signal, wenn wir in der Verfassung ausdrück-
lich das Verbot der Kinderarbeit festhalten würden.

Koller Arnold, Bundesrat: Materiell sind wir uns alle im kla-
ren: Das Verbot der Kinderarbeit ist Teil der geltenden
schweizerischen Rechtsordnung. Es finden sich sowohl in
dem für die Schweiz verbindlichen internationalen Recht als
auch im internen Recht entsprechende Vorschriften. Übri-
gens hat gerade gestern der Bundesrat beschlossen, einem
IAO-Abkommen über Kinderarbeit beizutreten, wo das Min-
destalter für Kinderarbeit ausdrücklich auf 15 Jahre festge-
legt wird. In der gestrigen Pressemitteilung hat der Bundesrat
ausdrücklich erklärt, dass wir das als Zeichen der Solidarität
mit der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen die
weltweite Kinderarbeit machen. Denn landesintern ist die
Kinderarbeit kein Problem mehr, weil wir in unserem nationa-
len Recht – im Arbeitsgesetz, im Heimarbeitsgesetz – längst
die entsprechenden Vorschriften haben, so dass es letztlich
wirklich um die Opportunität dieses Signals geht. Weltweit ist
die Kinderarbeit ein Problem, landesintern ist sie aber sicher
keines mehr. Deshalb ist der Bundesrat nach wie vor der Mei-
nung, wir sollten hier eigentlich nicht so tun, als ob es noch
eines wäre. Wenn wir dieses Verbot, das im internen und im
internationalen Recht bekräftigt ist, auf Verfassungsstufe he-
ben, geben wir das Zeichen, dass das in unserem eigenen
Land noch ein Problem sein könnte.
Das ist die politische Überlegung, weshalb wir Ihnen Festhal-
ten empfehlen.

Abs. 1 Bst. abis – Al. 1 let. abis

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 22 Stimmen
Für den Antrag Leumann 18 Stimmen

Abs. 3 – Al. 3

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’alinéa 3 se rapporte à la
question du 1er août, jour de la fête nationale férié.
Le Conseil national a décidé d’ajouter que «le 1er août, jour
de la fête nationale, est payé et assimilé à un dimanche du
point de vue du droit du travail.» C’est cette question du 1er
août jour payé qui, aujourd’hui, fait la divergence entre notre
Conseil et le Conseil national.
La commission a décidé de maintenir sa position, qui est
celle de la version du Conseil fédéral, et de ne pas assimiler
le 1er août à un jour férié payé, mais simplement à un diman-
che, c’est-à-dire non payé.

Büttiker Rolf (R, SO): Ich bitte Sie, dem Nationalrat zu folgen
und die unschöne Diskussion über die Bezahlung des 1. Au-
gust, unseres Bundesfeiertages, hier und heute zu beenden.
Es geht ausschliesslich um die Regelung der Bezahlung. Es
ist zuzugeben – Herr Bundesrat Koller wird mir sicher bei-
pflichten –, dass es «verfassungskosmetisch» unschön ist,
wenn wir auch noch die Bezahlung des 1. August in der nach-
geführten Verfassung regeln, und dies erst noch mit dem
Ausdruck «arbeitsrechtlich bezahlt». Vielleicht nimmt die Re-
daktionskommission noch eine Umformulierung vor. Aber im
Grundsatz möchte ich die Bezahlung jetzt klar regeln. Die Be-
zahlung des 1. August ist zwar bereits heute in einer Verord-
nung geregelt: Im neuen Arbeitsgesetz, über welches wir
zwar noch abstimmen müssen, ist die Bezahlung nicht zwin-
gend vorgeschrieben. Ob es aber genügt, die Stellung unse-
res Bundesfeiertages nur in einer Verordnung zu regeln, ist
eine andere Frage; doch die ewigen diesbezüglichen Diskus-
sionen, bei allen passenden und unpassenden Gelegenhei-
ten, machen viele Leute in diesem Lande misstrauisch.
Deshalb muss der Verfassungsgeber jetzt endlich Klarheit
schaffen. Der reine Wortlaut von Artikel 116bis der heutigen
Bundesverfassung enthält keine explizite Antwort auf die
Frage der Lohnzahlungspflicht. Aber der Kommentar von
Professor Paul Richli zu Artikel 116bis der Bundesverfas-
sung ist eindeutig: «Die Materialien sprechen deutlich für

eine volle Lohnzahlungspflicht der Arbeitgeber.» Auch der
Bundesrat hat sich in der Botschaft dieser Haltung ange-
schlossen, wenn er schreibt, er teile die Auffassung, dass ein
arbeitsfreier Bundesfeiertag nur unter Lohnzahlungspflicht
eingeführt werden könne. Herr Bundesrat Koller hat sich im
Nationalrat auch in diesem Sinne geäussert. Fazit:
1. Die Lohnzahlungspflicht für den 1. August hat heute Gel-
tung (Verordnung!). Wir sind im Nachführungsbereich der
Bundesverfassung und müssen deshalb in dieser emotiona-
len Frage, ob uns das passt oder nicht, der heutigen Rege-
lung zum Durchbruch verhelfen.
2. Der Bundesrat hat sich immer für die Lohnzahlungspflicht
der Arbeitgeber für den 1. August ausgesprochen. Ich hoffe,
dass das so bleibt.
3. Bei der Volksabstimmung von 1993 über die 1.-August-In-
itiative der Schweizer Demokraten hat niemand die Lohnzah-
lungspflicht bestritten. Eine heutige Infragestellung dieser
Pflicht verstösst gegen Treu und Glauben.
4. Das Festschreiben der Bezahlung des Bundesfeiertages
hat auch nach meiner Meinung nicht Verfassungsrang. Aber
wenn wir die Vorgeschichte dieses umstrittenen Punktes
kennen, kommen wir zum Schluss, dass wir jetzt endlich
Klarheit schaffen, Missverständnisse ausräumen und ge-
mäss Nationalrat eine Regelung treffen sollten; wobei ich zu-
geben muss, dass die gewählte Formulierung nicht unbe-
dingt das Gelbe vom Ei ist.

Wicki Franz (C, LU): Ich möchte gerade beim letzten Satz
meines Vorredners anknüpfen: Das Gelbe vom Ei ist diese
Formulierung in keiner Art und Weise.
1. Ich bitte Sie, festzuhalten und dem Antrag der Kommission
zu folgen, um hier eine Differenz zu schaffen; denn der For-
mulierung – hier rede ich als Ersatzmitglied der Redaktions-
kommission von der Formulierung – kann man nicht zustim-
men. In unserer Kommission wurde auch darüber diskutiert.
Ein Mitglied hat zu dieser Formulierung sogar gesagt, sie
stamme aus dem Tierbuch. Mit dieser Formulierung kann
nachher niemand etwas anfangen. Die Redaktionskommis-
sion kann das Wort «arbeitsrechtlich» nicht durch ein ande-
res, «besseres» Wort ersetzen; das geht nicht.
Ich bitte Sie schon aus diesen formellen, redaktionellen
Gründen, die Differenz aufrechtzuerhalten.
2. Zum Materiellen: Ich bin der Auffassung, dass wir tatsäch-
lich über die Nachführung hinausgehen, wenn wir das nun in
der Verfassung festschreiben. Wir geben hier auf Verfas-
sungsebene viel mehr, als heute tatsächlich Praxis ist.
Wir haben hier einen Punkt, mit dem wir unsere Nachführung
nicht belasten sollten. Wenn sich allenfalls in der Differenz-
bereinigung eine bessere Formulierung für den Grundgedan-
ken ergibt, den Herr Büttiker vorhin geäussert hat, werden wir
uns in der Kommission sicher auch finden können.
Ich empfehle Ihnen Festhalten gemäss Antrag der Kommis-
sion.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich wehre mich gegen die Aus-
sage meines Vorredners, wonach wir mit dieser Bestimmung
die Nachführung belasten. Der heutige Text ist auch in die-
sem Rat immer klar so verstanden worden, dass dieser von
oben verordnete freie Tag ein bezahlter Tag sein soll.
Ich hatte das Vergnügen, Berichterstatter der vorberatenden
Kommission zu sein, und habe damals deutlich gesagt, dass
auch der Rat diesen Text so interpretiert. Wir haben das so
akzeptiert. Ich glaube eher, dass jene, die nun – aus meines
Erachtens durchsichtigen Gründen – die Formulierung vage
halten wollen, um diesen von oben verordneten freien Tag al-
lenfalls nicht bezahlen zu müssen, die Nachführung strapa-
zieren, indem sie versuchen, etwas, das schon einmal klar
beschlossen worden ist, wieder anders zu interpretieren.
Ich bitte Sie wie Herr Büttiker, dem Nationalrat zu folgen und
damit die geltende Interpretation dieses Verfassungstextes
ein für allemal klarzustellen, damit die unnötigen Diskussio-
nen über die Bezahlung des 1. August endlich aufhören.

Koller Arnold, Bundesrat: Es wäre sicher eleganter gewe-
sen, wenn wir die Frage der Bezahlung des 1. August in ei-
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nem formellen Gesetz geregelt hätten. Aber nachdem Sie –
aus welchen Gründen auch immer – alle Chancen verpasst
haben, also sowohl die Chance des Bundesfeiertagsgeset-
zes als auch jene der ersten und zweiten Arbeitsgesetzrevi-
sion, dies im Gesetz klar zu regeln, ist der Bundesrat auch
der Meinung, wir sollten die Frage jetzt auf Verfassungsstufe
klar regeln. Es ist ein Akt von Treu und Glauben. Der Bundes-
rat hat im Vorfeld der damaligen Abstimmung entsprechende
Zusagen gemacht. Wir sollten daher diese Frage nun ein für
allemal entscheiden, und ich empfehle Ihnen daher, dem Na-
tionalrat zuzustimmen.
Was die Formulierung anbelangt, könnte man sie vielleicht
doch der Redaktionskommission überlassen. Der Grundsatz-
entscheid sollte aber jetzt gefällt werden.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 23 Stimmen
Für den Antrag Büttiker 15 Stimmen

Wicki Franz (C, LU): Ich möchte noch eine Erklärung abge-
ben. Es war nicht eine Kommissionsmehrheit, die dies bean-
tragt hat, sondern die einstimmige Kommission.

Art. 104 Abs. 1 Bst. b
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 104 al. 1 let. b
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Concernant l’article 104 qui
traite de la prévoyance professionnelle et notamment du 2e
pilier, la commission vous propose de maintenir votre déci-
sion, donc de soutenir le projet du Conseil fédéral à l’alinéa
1er lettre b. C’est la seule divergence qui subsiste dans cette
disposition.
Le Conseil national, il est vrai, a adopté une version qui sup-
prime la possibilité pour la législation de prévoir des excep-
tions à l’obligation pour les salariés de disposer d’une pré-
voyance professionnelle, c’est-à-dire d’un 2e pilier. Le Con-
seil fédéral en prévoyant la lettre b de l’alinéa 1er et notre
Conseil en l’adoptant ont voulu indiquer clairement que l’obli-
gation du 2e pilier n’était pas aussi absolue que l’obligation
de l’AVS par exemple. Nous reconnaissons ainsi que, dans
des cas de travail à temps partiel, de travail de courte durée
et également lors de la conclusion de certains contrats pour
des travailleurs à l’étranger, mais liés à une entreprise en
Suisse, on pouvait prévoir des exceptions au principe géné-
ral du 2e pilier.
Ce sont ces considérations qui font que la commission, à
l’unanimité, propose de maintenir la décision de notre Con-
seil.

Angenommen – Adopté

Art. 106
Antrag der Kommission
Titel
Festhalten
Abs. 1
Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt. Der
Bund regelt ....
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 106
Proposition de la commission
Titre
Maintenir
Al. 1
Les indigents sont assistés par leur canton de domicile. La
Confédération règle ....
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: A l’article 106, le dépliant
porte la mention «Maintenir» pour le titre. Notre commission
se rallie en fait à la systématique et à la nouvelle rédaction de
l’article 106 du Conseil national sauf, et c’est une divergence
de taille, en ce qui concerne le titre, ainsi que, dans le texte
plus particulièrement, en ce qui concerne les «personnes
dans le besoin».
La commission n’a pas voulu utiliser les termes de «person-
nes dans le besoin», car cette notion pouvait faire penser que
le principe du minimum existentiel garanti était ancré dans la
constitution. Or, à l’article 10, notre Conseil n’a pas voulu de
cette notion.
C’est pour cette raison que la commission vous propose de
maintenir la divergence en ce qui concerne le titre et de reve-
nir au terme d’«indigents» plutôt que d’en rester à la version
du Conseil national, qui parle de «personnes dans le be-
soin».

Koller Arnold, Bundesrat: Ich unterstütze den Antrag der
Kommission.

Angenommen – Adopté

Art. 109 Abs. 3
Antrag der Kommission
Streichen

Art. 109 al. 3
Proposition de la commission
Biffer

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La divergence à l’article 109
(«Protection de la santé») réside uniquement dans le nouvel
alinéa 3 introduit par le Conseil national. Le Conseil national
souhaite que la Confédération puisse édicter des disposi-
tions sur la formation et la formation continue pour les profes-
sions médicales académiques.
Après un examen approfondi de cette question, la commis-
sion a constaté que la Confédération peut déjà agir concer-
nant la réglementation des professions médicales, notam-
ment aux articles 31bis et 33; qu’en outre, en ce qui concerne
les professions médicales, la loi fédérale sur le marché inté-
rieur était désormais un frein à un caractère trop cantonaliste
des dispositions cantonales en la matière. Enfin, nous avons
estimé qu’ici nous étions loin d’une simple mise à jour, d’une
«Nachführung».
La commission vous propose en conséquence de biffer ce
nouvel alinéa 3 introduit par le Conseil national.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich unterstütze den Antrag der
Kommission.

Angenommen – Adopté

Art. 111a Titel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 111a titre
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: La commission vous pro-
pose de vous rallier au titre selon la décision du Conseil na-
tional, qui nous permet de bien distinguer, d’une part, la pro-
création médicalement assistée et le génie génétique dans le
domaine humain, c’est l’article 111, et, d’autre part, le génie
génétique dans le domaine non humain, c’est l’article 111a.
Cette clarté peut être saluée, et c’est en ce sens que nous
vous proposons de vous rallier à la version du Conseil natio-
nal.

Angenommen – Adopté
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Art. 117 Titel
Antrag der Kommission
Haushaltführung1)

Art. 117 titre
Proposition de la commission
Gestion des finances1)

Präsident: Hier wird zusätzlich auf die Fussnote («Mit Über-
gangsbestimmung», «Assorti d’une disposition transitoire»)
verwiesen.

Angenommen – Adopté

Art. 118 Abs. 1bis
Antrag der Kommission
Streichen

Antrag Plattner
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 118 al. 1bis
Proposition de la commission
Biffer

Proposition Plattner
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: L’article 118 est important
dans la Constitution fédérale puisqu’il traite des principes ré-
gissant l’imposition. Les principes retenus à l’alinéa 1er par le
Conseil fédéral sont «la qualité de contribuable, l’objet de
l’impôt et son mode de calcul». Ils doivent être à leur tour dé-
finis par la loi elle-même. En fait, le principe de la légalité de
l’imposition est fixé à l’alinéa 1er.
Le Conseil national a ajouté un alinéa 1bis qui élève au rang
constitutionnel les principes habituels de l’imposition à sa-
voir: «l’universalité, l’égalité de traitement et la capacité éco-
nomique». Trois principes dont la législation tient compte de
toute façon, mais trois principes que le Conseil national a
voulu fixer dans la constitution comme étant fondamentaux
de l’exercice de la souveraineté fiscale dans notre pays. No-
tre commission n’a pas pu se rallier à cette façon de voir les
choses et a considéré que ce serait par trop surcharger le
texte de la constitution que d’insérer cet alinéa 1bis.
La commission vous propose en conséquence de maintenir
votre décision, donc de soutenir le projet du Conseil fédéral
qui est plus cliniquement neutre que la décision du Conseil
national.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Beim Antrag, dem Nationalrat zu
folgen und den Absatz 1bis einzufügen, geht es ja um die
Frage, ob die wesentlichen Grundsätze, welche die Recht-
sprechung in Anwendung der direkten Steuern entwickelt
hat, auf Verfassungsebene gehoben werden sollen. Das
wäre mir ein Anliegen. Nachdem ich den Antrag eingereicht
hatte, musste ich mir aber – mit einem gewissen Recht – sa-
gen lassen, dass für gewisse Steuern, die wir erheben, der
dritte Grundsatz, nämlich jener der wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit, etwas problematisch ist. Ist eine proportio-
nale Steuer wie die Mehrwertsteuer eine Steuer, die auf die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Rücksicht nimmt? Man
kann argumentieren, dass sie es tut. Wer mehr konsumiert,
zahlt auch mehr. Es ist keine Kopfsteuer. Wir sind es aber ge-
wohnt, unter der Beachtung der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit einen überproportionalen Steuertarif, also einen pro-
gressiven, zu verstehen.
Ich bleibe dabei, dass es gut wäre, wenn wir diese über die
Jahrzehnte entwickelten Grundsätze, die auch sehr wesent-
lich sind, insbesondere bezüglich des Gleichheitsartikels der
Bundesverfassung, in die Verfassung nehmen könnten. Ich
sehe aber ein, dass die nationalrätliche Formulierung zu un-
vollkommen ist, um ihr einfach zu folgen. Ich ziehe es des-
halb vor, zum Beschluss des Nationalrates eine Differenz zu
schaffen, indem ich mich nicht mehr dagegen wehre, dass

die Bestimmung gestrichen wird. Ich hoffe aber, dass der Na-
tionalrat in der Differenzbereinigung die Chance ergreifen
und sich überlegen wird, wie er die Grundsätze – vor allem
bezüglich der direkten Steuern – am richtigen Ort einbringen
kann.
In diesem Sinne ziehe ich meinen Antrag zurück. Das soll
aber nicht heissen, dass ich das Anliegen aufgegeben habe.

Rhinow René (R, BL): Ich danke Herrn Plattner für den
Rückzug seines Vorstosses.
Ich möchte die Ausführungen von Herrn Aeby kurz ergänzen:
Für die Kommission war nicht primär die Frage der Überla-
stung des Verfassungstextes massgeblich, sondern die Ein-
sicht, dass diese Grundsätze der Besteuerung für die direk-
ten Steuern entwickelt worden sind; in dieser Hinsicht sind
sie auch unbestritten. Aber sie passen schlechthin nicht zu
den indirekten Steuern, nicht zur Mehrwertsteuer, zur Stem-
pelsteuer, zur Verrechnungssteuer usw. Deshalb erschien es
uns nicht zweckmässig, diese Grundsätze in der vorgeschla-
genen allgemeinen Form aufzunehmen. Es waren also sach-
haltige Gründe massgeblich, wie sie auch Herr Plattner er-
wähnt hat.
Ob die Differenz dazu führt, dass nun eine neue Formulie-
rung gesucht wird, möchte ich offenlassen. Ich sehe aber
nicht recht, wie man diese Grundsätze durch blosse Neufor-
mulierung für alle Steuern als anwendbar erklären kann.
Wir müssen damit leben, dass es weiterhin gewisse Grund-
sätze gibt, die von Lehre und Rechtsprechung entwickelt
werden und als Teilgehalt von Artikel 4 (nach heutiger Ver-
fassung) gelten, ohne dass sie in der Verfassung ausdrück-
lich zum Ausdruck gebracht werden.

Präsident: Herr Plattner hat seinen Antrag zurückgezogen.

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition de la commission

Art. 185 Ziff. 5a
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 185 ch. 5a
Proposition de la commission
Maintenir

Präsident: Über Ziffer 5a haben wir gestern im Zusammen-
hang mit der Bedürfnisklausel entschieden.

Angenommen – Adopté

Art. 185 Ziff. 8a
Antrag der Kommission
Titel
Übergangsbestimmung zu Art. 117 («Haushaltführung»)
Abs. 1
Die Ausgabenüberschüsse in der Finanzrechnung des Bun-
des sind durch Einsparungen zu verringern, bis der Rech-
nungsausgleich im wesentlichen erreicht ist.
Abs. 2
Der Ausgabenüberschuss darf im Rechnungsjahr 1999 5 Mil-
liarden Franken und im Rechnungsjahr 2000 2,5 Milliarden
Franken nicht überschreiten; im Rechnungsjahr 2001 muss
er auf höchstens 2 Prozent der Einnahmen abgebaut sein.
Abs. 3
Wenn es die Wirtschaftslage erfordert, kann die Mehrheit der
Mitglieder beider Räte die Fristen nach Absatz 2 durch eine
Verordnung um insgesamt höchstens zwei Jahre erstrecken.
Abs. 4
Bundesversammlung und Bundesrat berücksichtigen die
Vorgaben nach Absatz 2 bei der Erstellung des Voranschla-
ges und des mehrjährigen Finanzplans sowie bei der Be-
handlung aller Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen.
Abs. 5
Der Bundesrat nutzt beim Vollzug des Voranschlages die
sich bietenden Sparmöglichkeiten. Dazu kann er bereits be-
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willigte Verpflichtungs- und Zahlungskredite sperren. Gesetz-
liche Ansprüche und im Einzelfall rechtskräftig zugesicherte
Leistungen bleiben vorbehalten.
Abs. 6
Werden die Vorgaben nach Absatz 2 verfehlt, so legt der
Bundesrat fest, welcher Betrag zusätzlich eingespart werden
muss. Zu diesem Zweck:
a. beschliesst er zusätzliche Einsparungen in seiner Zustän-
digkeit;
b. beantragt er der Bundesversammlung die für zusätzliche
Einsparungen notwendigen Änderungen von Gesetzen.
Abs. 7
Der Bundesrat bemisst den Gesamtbetrag der zusätzlichen
Einsparungen so, dass die Vorgaben mit höchstens zweijäh-
riger Verspätung erreicht werden können. Die Einsparungen
sollen sowohl bei den Leistungen an Dritte als auch im bun-
deseigenen Bereich vorgenommen werden.
Abs. 8
Die eidgenössischen Räte beschliessen über die Anträge
des Bundesrates in derselben Session und setzen ihren Er-
lass nach Artikel 155 der Bundesverfassung in Kraft; sie sind
an den Betrag der Sparvorgaben des Bundesrates nach Ab-
satz 6 gebunden.
Abs. 9
Übersteigt der Ausgabenüberschuss in einem späteren
Rechnungsjahr erneut 2 Prozent der Einnahmen, so ist er im
jeweils folgenden Rechnungsjahr auf diesen Zielwert abzu-
bauen. Wenn die Wirtschaftslage es erfordert, kann die Bun-
desversammlung die Frist durch eine Verordnung um höch-
stens zwei Jahre erstrecken. Im übrigen richtet sich das Vor-
gehen nach den Absätzen 4–8.
Abs. 10
Diese Übergangsbestimmung gilt so lange, bis sie durch ver-
fassungsrechtliche Massnahmen zur Defizit- und Verschul-
densbegrenzung abgelöst wird.

Art. 185 ch. 8a
Proposition de la commission
Titre
Dispositions transitoire ad art. 117 («Gestion des finances»)
Al. 1
Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte fi-
nancier de la Confédération sont réduits par des économies
jusqu’à ce que l’équilibre des comptes soit pour l’essentiel at-
teint.
Al. 2
L’excédent de dépenses comptabilisé au terme de l’exercice
1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme
de l’exercice 2000, 2,5 milliards de francs; au terme de l’exer-
cice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n’excédant
pas 2 pour cent des recettes.
Al. 3
Si la situation économique l’exige, la majorité des membres
des deux Conseils peut, par une ordonnance, proroger les
délais mentionnés à l’alinéa 2 de deux ans au plus.
Al. 4
L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte
des objectifs mentionnés à l’alinéa 2 lors de l’établissement
du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de
l’examen de tout projet impliquant des engagements finan-
ciers.
Al. 5
Le Conseil fédéral utilise les possibilités d’économies qui se
présentent lors de l’application du budget. A cet effet, il peut
bloquer des crédits d’engagement ou des crédits de paie-
ment déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispo-
sitions légales et, dans des cas d’espèce, les prestations for-
mellement garanties sont réservées.
Al. 6
Si les objectifs mentionnées à l’alinéa 2 ne sont pas atteints,
le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu’il s’agira
d’économiser. A cet effet:
a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son
ressort;
b. il propose à l’Assemblée fédérale les modifications de lois.

Al. 7
Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies sup-
plémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus
tard deux ans après l’expiration des délais fixés à l’alinéa 2.
Les mesures d’économies s’appliquant tant aux prestations
versées à des tiers qu’au domaine propre de la Confédéra-
tion.
Al. 8
Les deux Conseils se prononcent sur les propositions du
Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vi-
gueur l’acte édicté en suivant la procédure prévue à l’article
155 de la constitution; ils sont liés par le montant des écono-
mies fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’alinéa 6.
Al. 9
Si l’excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent
des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce
taux au cours de l’exercice suivant. Si la conjoncture écono-
mique l’exige, l’Assemblée fédérale peut proroger le délai de
deux ans au plus par le biais d’une ordonnance. Au reste, la
procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.
Al. 10
La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu’à ce
qu’elle soit remplacée par des mesures de droit constitution-
nel visant à limiter le déficit et l’endettement.

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est évidemment l’«objectif
budgétaire 2001» qui ne pouvait pas figurer dans le projet
avant la dernière votation populaire. On retrouve ici le texte
très récemment voté le 7 juin dernier.

Präsident: Ich weise den Rat darauf hin, dass in Absatz 8
der deutschen Fassung das fünfte Wort, «nicht», zu strei-
chen ist. Das ist ein redaktionelles Versehen.

Angenommen – Adopté

Art. 185 Ziff. 9
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 185 ch. 9
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Ce chiffre 9 n’est pas une
question fondamentale. Mais notre commission a estimé que
le handicap était déjà suffisamment grand que notre Etat
central n’ait pas un régime fiscal et de garantie de recettes
importantes au-delà de 2006, pour les raisons politiques que
vous connaissez – nous allons de régime transitoire en ré-
gime transitoire – et qu’il était tout à fait inutile d’insister en-
core sur ce handicap, avec l’expression «au plus tard»/
«längstens». Nous avons biffé cette expression, nous con-
tentant de dire: «L’impôt fédéral direct peut être prélevé
jusqu’à la fin de 2006.» Il n’y a vraiment pas besoin de dire
encore «au plus tard». Le Conseil national ne s’est pas rallié
à notre décision. Il faut dire qu’il n’a pas voulu prendre con-
naissance des résultats avant sa première délibération.
Nous vous proposons en conséquence de maintenir notre
décision. Les commentaires que je viens de faire sont
d’ailleurs également valables pour ce qui concerne la taxe
sur la valeur ajoutée, où l’on retrouve la même correction
(art. 185 disp. trans. ch. 10 al. 4).

Angenommen – Adopté

Art. 185 Ziff. 10 Abs. 4
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 185 ch. 10 al. 4
Proposition de la commission
Maintenir

Angenommen – Adopté
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Ziff. II Abs. 2 Ziff. 2a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. II al. 2 ch. 2a
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: C’est dans la logique de nos
décisions: Nous devons biffer le chiffre 2a en relation avec ce
qui est en fait l’article 32d de notre projet, où nous avons re-
noncé à évoquer la question des liens particuliers des Suis-
ses de l’étranger avec leur patrie et celle du soutien apporté
aux institutions par la Confédération.
Pour être logiques avec nous-mêmes, nous devons mainte-
nant biffer cette disposition transitoire, contrairement à la pro-
position de maintenir mentionnée dans le dépliant.

Angenommen – Adopté

Ziff. III
Antrag der Kommission
Festhalten

Ch. III
Proposition de la commission
Maintenir

Aeby Pierre (S, FR), rapporteur: Au chiffre III, il s’agit d’une
divergence de nature rédactionnelle. La rédaction adoptée
par notre Conseil est meilleure et plus concise. Elle est tout à
fait claire. Nous vous proposons de la maintenir.

Angenommen – Adopté

A2. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundes-
verfassung (Art. 127–184)
A2. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-
tution fédérale (art. 127–184)

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Einige kurze Worte, um
uns in dieser Vorlage zu situieren: Die Vorlage A2 – umfas-
send die Artikel 127 bis 184 – wurde vom Nationalrat als Erst-
rat in der Januarsession 1998 behandelt. Wir haben in unse-
rem Rat am 30. April 1998 darüber beschlossen. In der Som-
mersession behandelte der Nationalrat als erster die Diffe-
renzen. Mit unserer heutigen Beratung ist die erste Runde
der Differenzbereinigung abgeschlossen.
1. Zur Fahne, die Sie nun vor sich haben, erläutere ich Ihnen
folgendes: Der Nationalrat hat in der ersten Differenzbereini-
gung praktisch integral an seinen Beschlüssen der ersten Le-
sung festgehalten. Das ist ungewöhnlich und wird auch dem
Sinn des Differenzbereinigungsverfahrens nicht gerecht. Zu-
rückzuführen ist dieses Vorgehen darauf, dass die Verfas-
sungskommission des Nationalrates aufgrund der Zeitpla-
nung und des gedrängten Programmes ihre Beschlüsse zur
Differenzbereinigung bereits gefasst hatte, bevor unser Rat
die erste Lesung formell abschloss. Unsere Änderungen wur-
den von der Verfassungskommission des Nationalrates nicht
mehr extensiv gewürdigt. Eingebracht werden konnten nur
noch einige Anregungen, die in einer Aussprache einer Koor-
dinationsgruppe der Subkommissions- und Kommissions-
präsidenten behandelt wurden.
Inzwischen hat der Nationalrat seine Arbeitsweise den effek-
tiven Erfordernissen angepasst und verbessert. Wir können
also davon ausgehen, dass unsere heutigen Beschlüsse
«ins Ohr» des Nationalrates gehen und nicht nur auf dem
nationalrätlichen Schreibtisch oder im Papierkorb landen
werden. Insofern ist die Beratung auf einen besseren Weg
gelangt.
2. Inhaltlich bestehen zehn Differenzen. Wenn wir die Ange-
legenheit rein zahlenmässig betrachten, stellen wir fest, dass
der Ständerat auf rund der Hälfte der Differenzen beharren

will. In vier Punkten geben wir nach, und einmal, in einem
wichtigen Punkt, jenem der Kommissionsrechte, suchen wir
eine neue Lösung.

Art. 127
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Sie ersehen aus der
Fahne, dass wir uns dem Nationalrat anschliessen. Was ist
geschehen?
In Absprache mit unserer Kommission hat die Kommission
des Nationalrates bzw. der Nationalrat lediglich die Begriffe
geklärt. Als Oberbegriff der Mitwirkungsrechte des Volkes
wird nun «politische Rechte» verwendet. Das ist eine Be-
griffsänderung, die sich an die heutige Rechtsprechung und
juristische Lehre anlehnt, sich aber ohne jede inhaltliche Än-
derung gestaltet.
Die Verfassungskommission unseres Rates schliesst sich
der Fassung des Nationalrates einstimmig an.

Angenommen – Adopté

Art. 144 Abs. 4
Antrag der Kommission
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen den Kommissionen Aus-
kunftsrechte, Einsichtsrechte und Untersuchungsbefugnisse
zu. Deren Umfang wird durch das Gesetz geregelt.

Art. 144 al. 4
Proposition de la commission
Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions dis-
posent du droit d’obtenir des renseignements, de consulter
des documents et de mener des enquêtes. La loi détermine
l’étendue de ces droits.

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Artikel 144 sollten wir
mit einem Seitenblick auf Artikel 159 Absatz 2 betrachten. Ich
schlage Ihnen vor, beide Bestimmungen gleichzeitig zu bera-
ten.
Es geht in diesen Bestimmungen um die Rechte der parla-
mentarischen Kommissionen. Betroffen sind die Kommissio-
nen allgemein, also sowohl die gesetzgebenden Kommissio-
nen als auch die Aufsichtskommissionen (Geschäftsprü-
fungskommissionen und Finanzkommissionen).
Der Nationalrat hat Artikel 144 Absatz 4 absolut gefasst: «Die
Kommissionen haben Anspruch auf alle Informationen ....»
Ausnahmen vom absoluten Einsichts- und Auskunftsrecht
wären durch das Gesetz zu umschreiben. Das Gesetz müss-
te also in der Folge einen Ausnahmekatalog setzen, und alle
Rechte, die nicht ausdrücklich ausgenommen wären, stün-
den den Kommissionen zu.
Der Ständerat seinerseits verlangte in der ersten Lesung
eine positive Aufzählung: Nur jene Rechte, die ausdrücklich
gewährt sind, sollten den Kommissionen zustehen.
Nachdem der Nationalrat an seinem Beschluss festgehalten
hat, unterbreiten wir Ihnen einen Vermittlungsvorschlag, der
auf Vorarbeiten des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partementes zurückgeht.
Wir beantragen Ihnen, das Gesetz nicht auf einen positiven
oder einen negativen Katalog zu beschränken, sondern all-
gemein die Rechte der Kommissionen zu umschreiben. Das
entspricht der heutigen Regelung. Der Inhalt der Kommis-
sionsrechte soll also dem Gesetz entnommen werden, sei
es durch ausdrückliche Regelung, sei es durch Interpreta-
tion.
Damit braucht es keinen Positiv- oder Negativkatalog mehr.
Wo steht unsere Lösung? Unsere Lösung ist ein Vermitt-
lungsvorschlag; sie steht in der Mitte zwischen den bisheri-
gen Lösungen von Nationalrat und Ständerat. Aber unsere
Lösung hat zugegebenermassen «den Kopf» zum Ständerat
gewandt. Wenn wir diese Lösung in Artikel 144 Absatz 4 tref-
fen, wird in der Konsequenz Artikel 159 Absatz 2 gegen-
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standslos, weil nämlich bei Artikel 144 auch die Aufsichts-
kommissionen, also die Geschäftsprüfungskommissionen
und die Finanzkommissionen, genannt werden.
Im Sinne unserer einstimmigen Kommission bitte ich Sie um
Zustimmung. Ich möchte es aber nicht unterlassen, Herr Prä-
sident, Sie zu bitten, dass Sie auch den Präsidenten der
GPK, unseren Kollegen Peter Bieri, zu Wort kommen lassen,
nachdem die GPK in der letzten Runde eigene Anträge ein-
gebracht hat.

Bieri Peter (C, ZG): Ich habe mich am 9. März dieses Jahres
bei der ersten Auseinandersetzung im Rat zum Thema «Ak-
teneinsichtsrechte» als Präsident der Geschäftsprüfungs-
kommission geäussert und dort die Meinung unserer Kom-
mission dargelegt. Es muss, wie bereits gesagt wurde, fest-
gehalten werden, dass Artikel 144 und 159 gemeinsam be-
trachtet werden müssen. Unser Rat hat damals Artikel 159
Absatz 2 – das uneingeschränkte Akteneinsichtsrecht der
Kontrollkommissionen auf der Stufe der Verfassung und in
dieser allgemeinverbindlichen Formulierung – abgelehnt und
ist damit dem Beschluss des Nationalrates und der Meinung
seiner GPK nicht gefolgt. In der Zwischenzeit haben die Ver-
fassungskommissionen eine Lösung gesucht, die es erlaubt,
auf der Stufe der Verfassung die Frage der Hilfsmittel unserer
Kommissionen zu lösen.
Da zwischen Artikel 144 und 159 ein thematischer Konnex be-
steht, der auch vom Bundesrat und von der Verfassungskom-
mission bei der ersten Debatte bestätigt wurde, will ich hier
die Überlegungen unserer Kommission zum Ausdruck brin-
gen.
Parlament und Bundesrat sind sich darüber einig, dass die
Informationsrechte der parlamentarischen Kommissionen in
die neue Bundesverfassung aufgenommen werden müssen.
Es stellt sich heute allerdings die Frage, wie weit die Bezeich-
nung und Umschreibung der Informationsrechte auf Verfas-
sungsstufe gehen sollen und was der Gesetzgeber selbst re-
geln kann.
Die Bundesversammlung und deren Organe, also die Kom-
missionen und Delegationen – was insbesondere bei den
GPK von erheblicher Bedeutung ist – sowie entsprechende
Arbeitsgruppen, verfügen bereits heute von Verfassung we-
gen über jene Informationsrechte, die sie zur sachgerechten
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen; dies
allerdings als ungeschriebenes Verfassungsrecht. Eine für
die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe hinreichende In-
formationsgrundlage ist in diesem Sinne ein immanenter Be-
standteil dieser Aufgabe.
Die GPK beider Räte sind deshalb bei Artikel 144 des Verfas-
sungsentwurfes für die Formulierung eingetreten, wonach
die Kommissionen Anspruch auf alle Informationen haben,
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben geeignet und erforderlich
sind. Es wird Aufgabe des Gesetzgebers sein, sowohl die
Aufgaben als auch die Informationsrechte zu konkretisieren.
Die vom Nationalrat beschlossene Lösung zu Artikel 144 Ab-
satz 4 will den Gesetzgeber verpflichten, diese Konkretisie-
rung im Gesetz negativ, d. h. durch die Bezeichnung der
Grenzen der Informationsrechte, vorzunehmen. Die Kommis-
sion des Ständerates schlägt dagegen vor, den Umfang der
Informationsrechte im Gesetz positiv zu umschreiben.
Obschon die Formulierung des Nationalrates dem oben ge-
schilderten Verständnis der GPK an sich näherkommt, kann
sicher auch die GPK mit der neuen Formulierung der stände-
rätlichen Verfassungskommission leben. Sie ist auf jeden
Fall der bisherigen Formulierung des Ständerates vorzuzie-
hen, die vortäuscht, die Kommissionen hätten nur von Geset-
zes wegen und nicht von Verfassung wegen einen Anspruch
auf Informationen.
Bei Artikel 159 des Verfassungsentwurfes geht es um die
Frage, ob die Informationsrechte jener Kommissionen, die
die Aufgabe der Oberaufsicht wahrnehmen, speziell geregelt
werden sollen. Tatsächlich benötigen die Aufsichtskommis-
sionen entsprechend ihren Aufgaben andere Informationen
als eine Kommission, die mit der Vorberatung einer Geset-
zesvorlage betraut ist. Der Natur des Kontrollauftrages ent-
sprechend können die Aufsichtskommissionen auch nicht

ohne weiteres mit der Unterstützung der Informationsträger,
nämlich der Unterstützung der Kontrollierten, rechnen.
Die GPK beider Räte haben in diesem Jahr ihre Erfahrungen
im Umgang mit den ihnen zustehenden Informationsrechten
ausgewertet und sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob
ihre Informationsrechte neu geregelt werden müssen. Anlass
zu dieser vertieften Überprüfung bildete neben der aktuellen
Verfassungsdiskussion auch eine parlamentarische Initiative
der PUK PKB, die verlangt, dass die GPK in geeigneter
Weise Einblick sowohl in die Führungs- wie auch in die Kon-
trolldaten der Departemente und in die Akten noch nicht ab-
geschlossener Verfahren nehmen können.
Die GPK beider Räte haben anlässlich ihrer Plenarsitzungen
im August bzw. September 1998 den Grundsatzbeschluss
gefasst, dass den GPK in Fragen der Akteneinsicht mehr
Kompetenzen einzuräumen sind. Bis heute haben die GPK
keine Möglichkeit, ihr Akteneinsichtsrecht gegenüber dem
Bundesrat mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen. Anlass zu
einer rechtlichen Durchsetzung hätte in der Vergangenheit
zwar nicht sehr oft bestanden, zumal die GPK ihr Aktenein-
sichtsrecht mit Zurückhaltung ausübten und der Bundesrat
ihnen die Akteneinsicht in den meisten Fällen gewährte. Al-
lerdings gab es auch Situationen, in denen der Bundesrat auf
der Verweigerung der Aktenherausgabe beharrte und die
Wahrnehmung der Oberaufsichtsfunktion erschwerte oder
gar verunmöglichte.
Die GPK sind der Auffassung, dass der Kontrolleur und nicht
der Kontrollierte bestimmen können muss, in welche Akten er
Einsicht nehmen kann. Allerdings muss gewährleistet sein,
dass eine Akteneinsichtnahme in geeigneter Weise erfolgen
kann, d. h., eine Einsichtnahme muss auch die Geheimhal-
tungsinteressen des Kontrollierten berücksichtigen. Um den
besonderen Interessen Rechnung zu tragen, die bei der Ein-
sichtnahme in vertrauliche Akten betroffen sind, hat bei-
spielsweise der Gesetzgeber im Kanton Bern von einem di-
rekten Einsichtsrecht abgesehen und statt dessen ein mehr-
stufiges Verfahren gewählt. Neben einem solchen Verfahren
kann sich die GPK des Ständerates auch eine Regelung vor-
stellen, gemäss welcher sich die GPK mit einem gewissen
Quorum gegen die vom Bundesrat bestrittene Akteneinsicht
behaupten müssen oder nur einzelne Mitglieder der GPK in
die Originaldossiers Einblick nehmen können.
Die GPK sind sich darüber einig, dass es für die Neuregelung
des Akteneinsichtsverfahrens keiner Verfassungsänderung
bedarf. Eine detaillierte Regelung, die den GPK eine Durch-
setzungsmöglichkeit des Akteneinsichtsrechtes auf geeig-
nete Art und Weise erlaubt, kann in adäquater Weise so-
wieso nur auf Gesetzesstufe erfolgen. Die Revision des Ge-
schäftsverkehrsgesetzes wird dem Parlament Gelegenheit
zu einer Beurteilung dieser Frage geben.
Angesichts dieser Ausführungen kann die GPK des Stände-
rates deshalb auf einen Antrag zu Artikel 159 Absatz 2, wie
ich ihn das letzte Mal gestellt habe, verzichten und den Vor-
schlag der Kommission des Ständerates in dem Sinn gut-
heissen, dass eine weiter gehende Diskussion der Aktenein-
sichtsrechte der GPK auf die Totalrevision des Geschäftsver-
kehrsgesetzes verschoben wird.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bitte Sie, dem Kompromissan-
trag, wie er jetzt von Ihrer Kommission entwickelt worden ist,
zuzustimmen, denn die vertiefte Auseinandersetzung mit die-
sen Problemen hat zwei Dinge ergeben. Auf der einen Seite
ist es richtig, dass wir erstmals diese Einsichts- und Informa-
tionsrechte als Grundprinzip in der Verfassung festhalten; auf
der anderen Seite sind die konkreten Einsichts- und Informa-
tionsrechte in der heutigen Gesetzgebung mit gutem Grund
sehr unterschiedlich ausgestaltet. Das Votum von Herrn Bieri
hat das bestätigt. Das beginnt bei den gewöhnlichen Kom-
missionen, nimmt dann zu bei den Geschäftsprüfungskom-
missionen, bei der Geschäftsprüfungsdelegation und bei der
Finanzdelegation bis zur parlamentarischen Untersuchungs-
kommission. Deshalb ist es sicher richtig, wenn der genaue
Inhalt dieser Rechte auf Gesetzesstufe und nicht auf Verfas-
sungsstufe festgelegt wird.
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Deshalb hoffe ich, dass dieser Kompromissantrag auch eine
Chance im Nationalrat hat.

Angenommen – Adopté

Art. 146
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Verfassungskom-
mission schliesst sich dem Nationalrat an. Der Nationalrat
hat hier analog zu unserem neuen Artikel 144 Absatz 4 eine
Lösung getroffen, wonach der Beizug von Dienststellen der
Bundesverwaltung durch das Gesetz umschrieben wird,
ohne dass von Verfassung wegen eine Vermutung für oder
gegen den Beizug der Verwaltung besteht.

Angenommen – Adopté

Art. 153a Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 153a al. 1
Proposition de la commission
Maintenir

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Hier geht es nur um die
Frage der Terminologie. Wenn die Bundesversammlung eine
Verordnung erlässt, ist diese nach dem Willen unseres Rates
auf Stufe der Verfassung als «Verordnung» zu bezeichnen.
Der Nationalrat möchte eine solche Verordnung als «Parla-
mentsverordnung» bezeichnet wissen.
Wir möchten aus zwei Gründen festhalten: Erstens werden
auf Stufe Verfassung Verordnungen nie nach dem Absender
bezeichnet. Wir reden auch nicht von Bundesratsverordnun-
gen, von Bundesgerichtsverordnungen, sondern nur von
Verordnungen allgemein. Welcher Sprachgebrauch des Be-
griffes sich in der Lehre später einbürgern wird, bleibt offen.
Zweitens wird in der Regel der Begriff «Parlament» auf Ver-
fassungsstufe nicht gebraucht, insbesondere dort nicht, wo
es um Kompetenzen geht. Eine Ausnahme besteht nur in Ar-
tikel 146, wo man von Parlamentsdiensten, die beigezogen
werden können, spricht. In aller Regel wird der Begriff jedoch
nicht gebraucht.
Wir bitten Sie, im Sinne einer klaren Begrifflichkeit auf Stufe
der Verfassung bei unserer Lösung zu bleiben.

Angenommen – Adopté

Art. 154 Abs. 1ter, 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 154 al. 1ter, 2
Proposition de la commission
Maintenir

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte Absatz 1ter
und Absatz 2 gemeinsam beraten. Die Abstimmung kann
nachher getrennt erfolgen.
Es ist eine Angelegenheit, die einiger Erläuterungen bedarf.
Ich möchte sie in der gebotenen Kürze geben. Es geht um die
Frage, wann Bundesrat und Bundesversammlung die Kom-
petenz haben, eine Verordnung zu erlassen, die das Gesetz
ergänzt. Es geht also nicht um eine Vollzugsverordnung,
sondern um die Ergänzung des Gesetzes, um die nähere
Umschreibung der Rechte und Pflichten, die Konkretisierung
dessen, was ein Gesetz im Grundsatz bereits festschreibt.
Da ist folgendes vorauszuschicken: Was in ein Gesetz ge-
hört, ist in Absatz 1bis bereits geregelt. Es sind dies alle wich-

tigen rechtsetzenden Bestimmungen. Der Katalog ist sodann
in den Buchstaben a bis f konkretisiert.
Das Bundesgesetz kann die Kompetenz zur gesetzesergän-
zenden Verordnung dem Bundesrat, der Bundesversamm-
lung oder auch dem Bundesgericht erteilen, und zwar kann
diese Ermächtigung eine ausdrückliche oder eine still-
schweigende sein. Das Bundesgericht hat dazu auch eine
feste Praxis entwickelt, die weiterhin gelten wird. Selbstver-
ständlich gilt diese Kompetenz nicht, soweit sie durch die
Bundesverfassung ausdrücklich ausgeschlossen ist. Dies al-
les ist in Absatz 2 der Fassung des Ständerates geregelt,
nämlich dass die gesetzesergänzenden Verordnungen mög-
lich sind, soweit sie nicht durch die Bundesverfassung aus-
geschlossen sind. Den zweiten Satz, den der Bundesrat in
Absatz 2 noch normiert hat, nämlich dass die ermächtigende
Bestimmung die Grundzüge der Regelung festlegen muss,
ist heute nicht mehr nötig, weil wir – entgegen dem Bundes-
rat – in Absatz 1bis bereits positiv umschrieben haben, was
alles ins Gesetz gehört. Insofern ist also der letzte Satz von
Absatz 2 gemäss dem Entwurf des Bundesrates eine unnö-
tige Wiederholung. Wir möchten ihn weglassen, so, wie wir
es bereits im ersten Durchgang beschlossen haben. So viel
zu Absatz 2.
Nun ist Absatz 1ter zu behandeln: Der Nationalrat hat diesen
eingefügt, und zwar mit dem Wortlaut: «Grundlage von Par-
lamentsverordnungen sind besondere Ermächtigungen der
Bundesverfassung oder Bundesgesetze.» Nun, was soll da-
mit gesagt werden?
Wenn damit eine allgemeine Regel bekräftigt wird, dass auch
die Bundesversammlung eine Ermächtigung braucht, um
eine gesetzesergänzende Verordnung zu erlassen, dann
sagt diese Bestimmung nichts Neues. Dann ist sie überflüs-
sig und kann weggelassen werden. Sie ist aber in ihrer
sprachlichen Formulierung missverständlich. Missverständ-
nis eins: Nach dem Wortlaut sollen für die Bundesversamm-
lung engere Schranken gelten als für den Bundesrat. Man
spricht ja von «besonderen Ermächtigungen». Das deutet
darauf hin, dass eine höhere Anforderung erfüllt sein müsste,
um das Parlament zu einer gesetzesergänzenden Verord-
nung zu ermächtigen. Das ergibt sich aus dem Wortlaut.
Nach den Beratungen im Nationalrat aber soll das nicht der
Fall sein.
Missverständnis zwei ist die Frage: Kann ohne die Bestim-
mung von Absatz 1ter das Referendum unterlaufen werden?
Nein, lautet die klare Antwort; das Referendum kann durch
Streichung dieser Bestimmung nicht unterlaufen werden.
Zum einen, weil Verordnungen vom Bundesgericht immer
überprüft werden können; zum anderen, weil der Gesetzes-
begriff in Absatz 1bis klar ist und regelt, was im Gesetz selber
geregelt werden muss. Die Befürchtung, wonach die Strei-
chung dieser Bestimmung das Referendum aushöhlen
könnte, ist also absolut unrichtig.
Wir erkennen im Ergebnis, dass dieser Absatz 1ter mehr
Quelle von Missverständnissen und Unklarheiten ist, als er
Klarheit bringt. Wenn er nur die allgemeine Regel wiederho-
len soll – und darauf deuten die Beratungen des Nationalra-
tes hin –, dann ist er überflüssig und wird mit Vorteil gestri-
chen.
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die Kommission ein-
stimmig, bei Absatz 1ter und Absatz 2 an den Beschlüssen
unseres Rates festzuhalten.

Angenommen – Adopté

Art. 159
Antrag der Kommission
Abs. 2
Festhalten

Abs. 3
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Frick, Büttiker, Reimann)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 159
Proposition de la commission
Al. 2
Maintenir

Al. 3
Majorité
Maintenir
Minorité
(Frick, Büttiker, Reimann)
Adhérer à la décision du Conseil national

Abs. 2 – Al. 2

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Über Artikel 159 Ab-
satz 2 haben wir die Beratung bereits geführt (vgl. Art. 144).
Ich bitte Sie, formell noch der Streichung zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

Abs. 3 – Al. 3

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Das ist die einzige Be-
stimmung, bei der sich unsere Kommission nicht auf einen
gemeinsamen Nenner einigen konnte. Die Mehrheit möchte
das Instrument des Auftrages der Bundesversammlung an
den Bundesrat aus dem Verfassungsentwurf streichen. Die
Minderheit möchte ihn einführen – gemäss dem Beschluss
des Nationalrates. Sie sehen, dass ich die Minderheit ver-
trete.
Es ist im Rahmen der Differenzbereinigung aber zulässig,
dass ich zuerst sachlich die Gründe der Kommissionsmehr-
heit darlege, dass ich dann ebenso sachlich die Gründe der
Kommissionsminderheit anführe und dass ich dann erkläre,
in welche Richtung mein Herzblut fliesst.
Warum möchten der Bundesrat und die Mehrheit unserer
Kommission das Instrument des Auftrages auf Verfassungs-
stufe nicht normieren? Es sind drei Gründe:
Zum ersten befürchten der Bundesrat und die Mehrheit der
Kommission einen Eingriff in das delikate Gleichgewicht der
Gewaltentrennung. Es wird die Befürchtung geäussert, dass
damit das Parlament auch im Bereich, der dem Bundesrat
übertragen ist, ein Übergewicht erhalte.
Zum zweiten wird geltend gemacht, dass «der Auftrag» ter-
minologisch kein glücklicher Wurf sei. Das Wort «Auftrag»
hat verschiedenste Bedeutungen, und zwar nicht nur um-
gangssprachlich, sondern auch rechtlich. Der Begriff «Auf-
trag», wie wir ihn im Regierungs- und Verwaltungsorganisa-
tionsgesetz eingeführt haben, entspricht in der Tat nicht ganz
dem Begriff «Auftrag», wie er in Absatz 3 normiert wird.
Darum wird er als Quelle von Unklarheiten und Missver-
ständnissen betrachtet.
Zum dritten anerkennt der Bundesrat durchaus das Manko,
dass das Parlament nur im Rahmen der Gesetzgebung
Richtlinien aufstellen kann, dass es aber dort, wo ein Bereich
dem Bundesrat übertragen ist, kaum verbindliche Leitlinien
geben kann – verbindlich im Sinne einer absoluten Verbind-
lichkeit oder auch eine schwächere Verbindlichkeit in dem
Sinne, dass der Bundesrat Abweichungen von den Leitlinien
des Parlamentes begründen muss. Herr Bundesrat Koller hat
in der Kommission ausgeführt, dass er dieses Manko im Rah-
men der Staatsleitungsreform beheben wolle. Er hat auch
bereits Ideen skizziert, wie die Mitwirkung des Parlamentes
in diesem Bereich verbessert werden könnte.
Diese drei Gründe haben die Mehrheit der Kommission über-
zeugt, an der Streichung festzuhalten und Herrn Bundesrat
Koller bzw. dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen.
Nun wechsle ich den Kittel und sage, weshalb sich die Min-
derheit für die Einführung des Instrumentes des Auftrages
ausspricht:
1. Wir sind mit dem Nationalrat der Ansicht, dass mit diesem
Instrument kein neues Recht geschaffen, sondern nur auf
Verfassungsstufe festgehalten wird, was schon bisher Gel-
tung hatte und lediglich umstritten war. Erinnern wir uns: Bis
1986 durfte das Parlament auch im übertragenen Bereich

des Bundesrates Motionen erlassen. Der Nationalrat tut das
gemäss seinem Geschäftsreglement weiterhin, der Stände-
rat hat darauf verzichtet und macht nur noch von der Empfeh-
lung Gebrauch. Mit der Einführung des Instrumentes des
Auftrages würde die alte Streitfrage endlich auf Verfassungs-
stufe klar entschieden.
2. Die Minderheit macht geltend, dass das Instrument des
Auftrages bereits an verschiedenen Orten, auch im neuen
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, Eingang
gefunden hat. Dort dürfen wir Richtlinien vorgeben, die der
Bundesrat zu übernehmen hat und von denen er nur unter
Angabe einer Begründung abweichen kann.
3. Der Ständerat kennt bereits heute das Instrument der
Empfehlung an den Bundesrat. Gemäss Artikel 31 Absatz 3
des Geschäftsreglementes hat der Bundesrat zu begründen,
warum er einer unserer Empfehlungen nicht folgt. Insofern
ist also der Auftrag, wie er auf Verfassungsstufe festge-
schrieben werden soll, nichts anderes als die heutige Emp-
fehlung des Ständerates, allerdings mit Zustimmung beider
Kammern. Wir vermögen darin keine Neuerung zu erken-
nen, zumal der Nationalrat ja im übertragenen Bereich nach
seinem Reglement motionieren kann. Es ist streng genom-
men eine Klärung der heutigen Situation mit einer anderen
Umschreibung; inhaltlich entsteht kein neues Recht des Par-
lamentes.
Zum Verhältnis von Ständerat und Nationalrat: Das Instru-
ment des Auftrages hat im Nationalrat eine erdrückende
Mehrheit gefunden. Die Kommission hat sich mit 22 zu 1
Stimmen dafür ausgesprochen; das Plenum des Nationalra-
tes ist seiner Kommission ohne Gegenantrag gefolgt. In der
Diskussion war zu spüren, dass der Auftrag im Bewusstsein
des Nationalrates einen sehr hohen Stellenwert hat.
Aus diesen Gründen bin ich persönlich der Überzeugung,
dass wir dem Nationalrat entgegenkommen und uns ihm an-
schliessen müssen.

Forster Erika (R, SG): Ursprünglich habe ich mich dafür ein-
gesetzt, dass das Instrument des Auftrages unter dem Rand-
titel «Weitere Aufgaben der Bundesversammlung» einge-
führt wird. Der Ständerat ist meinem Antrag leider nicht ge-
folgt. Der Nationalrat indessen hat bereits zum zweiten Mal
entschieden, das Instrument des Auftrages aufzunehmen, al-
lerdings unter dem Randtitel «Oberaufsicht», also in Artikel
159. Da auch mir daran gelegen ist, keine weiteren Differen-
zen zu schaffen, kann ich dem nationalrätlichen Beschluss
zustimmen; dies in der Absicht, eine klare Zuweisung der Zu-
ständigkeiten herbeizuführen, verbunden mit dem Koopera-
tionsprinzip.
Mit der vorgeschlagenen Verankerung würde – dies wurde
auch von meinem Vorredner betont – verfassungsmässig ge-
klärt, dass die Bundesversammlung auf die Zuständigkeiten
des Bundesrates einwirken kann bzw. wie weit sie einwirken
kann. Es würden also lediglich umstrittene Fragen geklärt.
Während das Geschäftsreglement des Ständerates bekannt-
lich in Artikel 25 klar umschreibt, was mit einer Motion ver-
langt werden kann, kennt der Nationalrat keine entspre-
chende Regelung. Dieser Mangel könnte ein für allemal be-
hoben werden, und es könnte den unfruchtbaren Diskussio-
nen ein Ende gesetzt werden.
Die Tatsache, dass ungelöste Probleme bestehen, wird vom
Bundesrat nicht bestritten. Er will aber – so hat Herr Bundes-
rat Koller im Nationalrat argumentiert – die Frage im Rahmen
der Staatsleitungsreform angehen und sie damit in einen en-
geren Zusammenhang stellen. Das will auch die Mehrheit der
Kommission. Ob wir dannzumal zu einer besseren Lösung
finden, möchte ich bezweifeln.
Nachdem auch davon auszugehen ist, dass die Aufnahme
dieser Bestimmung in die Nachführung wohl kaum das Risiko
in sich birgt, dass deshalb das Projekt Totalrevision Bundes-
verfassung scheitern könnte, unterstütze ich den Antrag der
Minderheit Frick.

Bloetzer Peter (C, VS): Ich beantrage Ihnen, der Mehrheit
zuzustimmen und damit an unserer bisherigen Position fest-
zuhalten.
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Die Einführung des Begriffes des Auftrages gemäss dem Be-
schluss des Nationalrates und dem Antrag der Minderheit
wäre zweifelsohne ein Eingriff in den sehr sensiblen Bereich
der Gewaltentrennung. Ich bin der Meinung, dass es falsch
ist, im Rahmen der Nachführung der Bundesverfassung ei-
nen solchen Schritt zu tun. Wir sind ja alle mit dem Ruf nach
mehr Handlungsfähigkeit des Staates konfrontiert; alles ruft
nach Führungskraft. Mit der Einführung dieses Begriffes und
des Rechtes der Bundesversammlung zu Aufträgen an die
Exekutive in deren Kompetenzbereich würden zweifelsohne
Führungskraft und Handlungsfähigkeit geschwächt.
Ich gebe zu, dass in diesem Bereich – wie das der Bundesrat
in der Kommission auch gesagt hat – ein gewisses Manko
besteht, dass Bedarf nach Klärung besteht. Aber ich bin der
Meinung, dass mit der Fassung, mit der wir konfrontiert sind,
keine Klärung vorgenommen wird, sondern dass die Verwi-
schung der Grenzen und der Abgrenzung der Kompetenzen
und damit die Unklarheit noch grösser werden.
Aus diesem Grund beantrage ich Ihnen, festzuhalten, in der
Meinung, dass es richtig ist, in der Staatsleitungsreform
hierzu eine Klärung vorzunehmen und allenfalls mit dem Be-
griff der Resolution oder mit einem anderen geeigneten Be-
griff dem Bedarf nach politischer Steuerung durch die Bun-
desversammlung auch im Bereich der Exekutive nachzu-
kommen.

Rhinow René (R, BL): Wenn ich mich als Kommissionsprä-
sident noch kurz äussere, dann nicht, weil Herr Frick sich
nicht redlich Mühe gegeben hätte, die Auffassung der Mehr-
heit korrekt wiederzugeben – leider kann er aber die Blumen
wegen Abwesenheit nicht direkt entgegennehmen. Ich melde
mich, weil sowohl aus Gründen, welche die Mehrheit vorge-
tragen hat, als auch aus der Sicht der Minderheit einiges da-
für spricht, hier weiterhin zumindest eine Differenz zum Na-
tionalrat zu erhalten.
Anlass dazu gibt folgende Situation: Für die Mehrheit spricht
zweifelsohne, dass dieses Instrument des Auftrages, wie es
im Verfassungsentwurf formuliert ist, eine Neuerung darstellt.
Man kann gewiss nicht sagen, es handle sich tel quel um gel-
tendes Recht. Wir haben aber auch in anderen Bereichen
Neuerungen eingeführt. Man könnte sich aber auch auf den
Standpunkt stellen, es vertrage durchaus diese Neuerung,
das Parlament brauche ein solches Instrument, um im wach-
senden Zuständigkeitsbereich des Bundesrates gewisse
Weisungen erteilen zu können. Die Mehrheit sträubt sich ge-
gen diesen Schritt im Rahmen der Nachführung. Die Minder-
heit weist zu Recht darauf hin, dass ein solches Instrument
an sich nötig wäre.
So oder so meine ich, dass mit dieser Formulierung – Frau
Forster hat darauf hingewiesen – im Rahmen der Oberauf-
sicht eine Klärung nicht unbedingt herbeigeführt werden
kann, weil einerseits nicht ganz klar ist, wo die Grenzen die-
ses neuen Instrumentes im Rahmen der Oberaufsicht wirk-
lich zu ziehen sind. Andererseits gibt der Begriff des Auftra-
ges zu Missverständnissen und Auslegungsproblemen An-
lass. Auch diesbezüglich ist die Lösung nicht unbedingt über-
zeugend.
Dazu kommt noch ein anderes Problem: Auch wenn man
sich in der Substanz mit einem solchen Instrument einver-
standen erklären kann, leuchtet es nicht ganz ein, warum hier
von allen Instrumenten der Bundesversammlung nur gerade
der Auftrag geregelt wird. Wir haben nach geltendem Verfas-
sungsrecht und in der neuen Verfassung keine Bestimmung,
welche die Instrumente des Parlamentes regelt, also die Mo-
tion, das Postulat usw. Warum soll denn nur ein einzelnes In-
strument in die neue Bundesverfassung aufgenommen wer-
den? Oder ist der Auftrag hier nicht als Instrument zu verste-
hen – auch das wurde schon gesagt –, sondern bloss als
Oberbegriff für die Möglichkeiten und Gestaltungsinstru-
mente der Bundesversammlung? Das Gesetz müsste dann
konkret sagen und definieren, wie diese Instrumente zu ge-
stalten und zu benennen sind.
Das sind Fragen, denen man meines Erachtens jetzt noch
nachgehen müsste. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass
die Weisheit des Nationalrates eine Lösung findet, ähnlich je-

ner, die wir bei den Einsichtsrechten der Kommissionen ge-
funden haben. So könnte man dem Sinne nach sagen, der
Gesetzgeber bestimme die Instrumente der Bundesver-
sammlung. Dabei würde klar, dass der Bundesrat hier aus
Gründen der Gewaltenteilung keine Einwendung machen
darf, sondern dass es am Gesetzgeber ist, Instrumente des
Parlamentes zu bezeichnen.
In diese Richtung – so meine ich – könnte eine vermittelnde
Lösung gehen. Wir haben sie in der Kommission noch nicht
gefunden oder besprochen. Aber mit dem Festhalten ge-
mäss Antrag der Mehrheit könnte man im Nationalrat eine
solche Lösung finden, der sich dann möglicherweise auch
der Bundesrat anschliessen würde.
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, gemäss dem Antrag der
Mehrheit an unserem Beschluss festzuhalten.

Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat ersucht Sie drin-
gend, hier der Mehrheit Ihrer Kommission zuzustimmen. Die
Gründe sind im wesentlichen von Herrn Frick schon aufge-
führt worden. Wir sind der Meinung, dass dieser neue Begriff
«Auftrag» eine schlechte Begrifflichkeit ist, und die Verfas-
sung sollte sich durch klare Begriffe auszeichnen. Denn mit
dem Begriff «Auftrag» werden unbestrittenerweise zwei ganz
verschiedene Dinge bezeichnet. Im Zuständigkeitsbereich
des Parlamentes sollen die Aufträge verbindlich sein, im Zu-
ständigkeitsbereich des Bundesrates sollen sie dagegen, wie
hier in Artikel 159 Absatz 3 gesagt wird, nur die Funktion ei-
ner Richtlinie haben, von der in begründeten Fällen abgewi-
chen werden darf. Nun sollte man in einem derartig sensiblen
Bereich wie dem Verhältnis der Gewalten, wo es um die
Kompetenzabgrenzung zwischen Legislative und Exekutive
geht, mit klaren Begriffen arbeiten und nicht mit Begriffen, die
eigentlich nur zu Verwirrung und zu Missverständnissen füh-
ren müssen.
Der zweite Grund ist ein materieller. Wir sind der Überzeu-
gung, dass das Parlament die politische Steuerung in erster
Linie über die Rechtsetzung und die Budgethoheit vollziehen
soll. Ich habe aber anerkannt, dass es gewisse Bereiche
staatlicher Tätigkeit gibt, wo diese politische Steuerung durch
das Parlament über Rechtsetzung und Budgethoheit nicht
ausreichend ist. Es ist vor allem an die Gebiete zu denken,
wo konkurrierende Kompetenzen zwischen diesen beiden
Gewalten bestehen, beispielsweise im Bereich der Aussen-
politik oder der äusseren oder inneren Sicherheit. Hierzu
werden wir Ihnen im Rahmen der Staatsleitungsreform neue
Vorschläge machen. Der Bundesrat wird aller Voraussicht
nach noch in diesem Herbst dieses neue Reformpaket
Staatsleitungsreform in die Vernehmlassung geben. Dort
werden wir ein neues parlamentarisches Instrument, die so-
genannte Resolution, vorschlagen, die die Lücke, wo weder
Gesetzgebung noch Budgethoheit eine angemessene
Steuerung der politischen Prozesse durch das Parlament er-
möglicht, füllt.
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, hier der Mehr-
heit der Kommission zuzustimmen.
Es kommt noch ein anderer Grund dazu: Wir haben uns jetzt
generell im Rahmen der Nachführung an das Prinzip gehal-
ten, dass Neuerungen, die wir einführen, konsensfähig sein
sollten. Hier, beim Auftrag, handelt es sich aus der Sicht des
Bundesrates auf jeden Fall eindeutig nicht um eine konsens-
fähige Neuerung. Ich glaube, es wäre doch einigermassen
angemessen, wenn Sie sich hier um eine – auch aus der
Sicht des Bundesrates – konsensfähige Neuerung bemühen
würden. Ich nehme den Gedanken des Präsidenten Ihrer
Kommission gerne in die andere Kammer mit.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 31 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 7 Stimmen
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___________________________________________________________

Begrüssung – Bienvenue

Le président: Avant de continuer les débats, j’ai le plaisir de
saluer à la tribune la présence de M. Miguel Angel Martinez,
président de l’Union interparlementaire, qui passe quelques
heures à Berne pour discuter du nouveau siège que cette or-
ganisation envisage de construire à Genève avec l’appui de
la FIPOI. M. Martinez sera reçu tout à l’heure par le président
de la Confédération. M. Martinez est bien connu de tous ceux
qui s’occupent de politique étrangère dans notre Conseil. Il
avait présidé l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Eu-
rope, et le Parlement l’avait reçu officiellement le 16 mars
1995. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et l’assu-
rons de l’attachement de l’Assemblée fédérale suisse à
l’Union interparlementaire dont elle est membre depuis 107
ans. Soyez le bienvenu! (Applaudissements)
___________________________________________________________

Art. 161 Abs. 1 Bst. c
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 161 al. 1 let. c
Proposition de la commission
Maintenir

Präsident: In Artikel 161 ist der Entscheid bereits durch den-
jenigen in Artikel 153a präjudiziert.

Angenommen – Adopté

Art. 166 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 166 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Die Differenz zum Na-
tionalrat besteht in Artikel 166 Absatz 3. Es geht um die De-
legation von Verwaltungsaufgaben an Dritte.
Zwei Lösungen haben zur Diskussion gestanden, jene des
Ständerates sowie jene des Nationalrates. Der Ständerat
wollte eine generelle Kompetenz des Bundesrates im Regie-
rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz normieren, von
der der Bundesrat jeweils im Einzelfall hätte Gebrauch ma-
chen können.
Der Nationalrat hingegen will keine generelle Kompetenz des
Bundesrates, sondern in jedem einzelnen Sachbereich und
Gesetz soll die Kompetenz erteilt oder verweigert werden.
Das ist eine eminent politische Frage: Soll die Diskussion nur
einmal oder bei jedem Sachbereich von neuem geführt wer-
den können? Unsere Kommission schlägt vor, der national-
rätlichen Lösung zuzustimmen, weil sie näher bei der heuti-
gen Regelung liegt. Dies geschieht auch im Sinn eines Ent-
gegenkommens an den anderen Rat.

Angenommen – Adopté

Art. 172 Abs. 3
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 172 al. 3
Proposition de la commission
Maintenir

Art. 173
Antrag der Kommission
Abs. 3
Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnun-
gen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder un-

mittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen
Ordnung und inneren oder äusseren Sicherheit zu begeg-
nen. Solche Verordnungen sind zu befristen.
(1. und 2. Satz = Nationalrat; 3. Satz = streichen)
Abs. 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 173
Proposition de la commission
Al. 3
Il peut s’appuyer directement sur cet article pour édicter des
ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des
troubles existants ou imminents menaçant gravement la sé-
curité extérieure ou la sûreté intérieure et l’ordre public. Ces
ordonnances doivent être limitées dans le temps.
(1ère et 2e phrases = Conseil national; 3e phrase = biffer)
Al. 4
Adhérer à la décision du Conseil national

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Ich möchte Artikel 172
Absatz 3 und Artikel 173 Absätze 3 und 4 zusammen erläu-
tern, weil deren Inhalt den gleichen Sachverhalt betrifft. In
beiden Artikeln geht es um das Notverordnungsrecht des
Bundesrates: Artikel 172 betrifft die Beziehungen zum Aus-
land und Artikel 173 die Bereiche der äusseren und inneren
Sicherheit.
Der Nationalrat möchte, dass solche Verordnungen des Bun-
desrates vom Parlament zu genehmigen und zugleich zu be-
fristen sind. Die Befristung ist in unserem Sinn und liegt auch
innerhalb der Praxis des Bundesgerichtes. Insofern sind wir
uns einig.
Die Frage aber ist, ob das Parlament nachträglich Notverord-
nungen des Bundesrates genehmigen soll. Wir lehnen das
ab und bitten Sie, aus folgenden Überlegungen an unserer
Fassung festzuhalten:
Zum ersten: Beim Notverordnungsrecht – und ich habe die
Marginalien zitiert – geht es ja wesentlich um Beziehungen
zum Ausland. Wir erachten es als nicht klug, wenn dieser
ganze Bereich im Parlament, auf dem Marktplatz der Öffent-
lichkeit, abgehandelt wird. Es gibt sehr viele Bereiche, wo der
Bundesrat solche Notverordnungen erlassen musste, die Be-
ziehungen zum Ausland betreffen und nicht in aller Öffent-
lichkeit und im Detail diskutiert werden sollen. Das ist die er-
ste Überlegung.
Zum zweiten: Die Bundesversammlung wird durch solche
Notverordnungen des Bundesrates in ihren Rechten nicht
beschnitten. Die Bundesversammlung hat es jederzeit in der
Hand, eine Bestimmung zu erlassen, die anders als jene des
Bundesrates lautet und damit vorgeht.
Zum dritten: Solche Notverordnungen sind ja immer zu befri-
sten. Beispielsweise hat das Bundesgericht die Notverord-
nung des Bundesrates über das Waffenerwerbsverbot für
Türken in der Schweiz, die vor zwei Jahren erlassen wurde,
überprüft und auch die Frage der Dauer zum Gegenstand
seiner Überprüfung erklärt. Insofern ist keine Befürchtung am
Platz, dass «überlanges» Recht durch den Bundesrat Gesetz
würde.
Zum vierten: Eine solche Notverordnung ist immer auch der
Kontrolle der Rechtssicherheit überlassen, weil sie beim
Bundesgericht immer angefochten werden kann. Der Bun-
desrat agiert also nicht im unkontrollierten Raum, sondern in
einem recht kontrollierten. Aber diese Beschlüsse werden
zweckmässigerweise nicht noch einmal im Parlament disku-
tiert. Die Mitwirkungsrechte des Parlamentes sind andere,
und sie sind angemessen.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, in den Artikeln 172 und 173
inhaltlich daran festzuhalten, dass wir auf die Genehmigung
solcher Notverordnungen verzichten.
Eine Änderung ergibt sich lediglich in Artikel 173 Absatz 3.
Wir schliessen uns im ersten Satz dem Nationalrat an. Der
Nationalrat definiert dort die «ausserordentlichen Um-
stände». Der Ständerat hatte «ausserordentliche Umstände»
lediglich als Generalklausel normiert, während der National-
rat diese umschreiben will. Wir schliessen uns dieser Um-



22. September 1998 S 869 Parlamentarische Initiative (SPK-NR)

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

schreibung an, wollen allerdings bei Artikel 173 Absatz 3 die
Genehmigung durch das Parlament wiederum streichen.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin um die Anträge Ihrer Kom-
mission sehr dankbar. Der Befristung dieser Verordnungen
kann der Bundesrat ohne weiteres zustimmen. Das ent-
spricht ja auch der neueren bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung. Dagegen würde eine nachträgliche Genehmigung
eindeutig übers Ziel hinausschiessen, und wir würden vor al-
lem im Bereiche der Aussenpolitik unsere Handlungsfähig-
keit verlieren. Ich stimme daher zu.

Art. 172 Abs. 3; 173 Abs. 3 – Art. 172 al. 3; 173 al. 3
Angenommen – Adopté

Art. 173 Abs. 4 – Art. 173 al. 4

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Hier schliessen wir uns
dem Nationalrat an. Sie erinnern sich, dass unser Rat in der
ersten Beratung als Bedingung für die Einberufung der Bun-
desversammlung zwar die zeitliche Dauer des Aktivdienstes
von mehr als drei Wochen als Bestimmung aufnahm, dass
wir aber die Truppenzahl strichen. Wir hatten dies aus der
Überlegung heraus getan, dass die Anzahl der «Beine», die
Zahl der Personen, ja nichts über die Stärke der Truppe aus-
sagt: 500 Mann Panzertruppen sind etwas ganz anderes als
500 Mann Betreuungstruppen.
Es handelt sich aber – das ist zuzugeben – um einen politisch
sehr heiklen Bereich. In breiten Kreisen unserer Bevölkerung
bestehen Befürchtungen, dass ohne zahlenmässige Be-
schränkung in der Verfassung leichter Truppen in grosser
Anzahl mobilisiert werden könnten, auch wenn es um die in-
nere Sicherheit geht. Darum scheinen uns die 4000 Perso-
nen gemäss Beschluss des Nationalrates ein Kompromiss zu
sein, der den politischen Befindlichkeiten der Schweiz ange-
messen Rechnung trägt.
Wir beantragen Ihnen, dem Nationalrat zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 174 Abs. 3
Antrag der Kommission
Er kann gegen Verträge der Kantone unter sich und mit dem
Ausland Einsprache erheben.
(Folge des Beschlusses der Räte zu Art. 51 Abs. 2)

Art. 174 al. 3
Proposition de la commission
Il peut élever une réclamation contre les conventions que les
cantons ont conclues entre eux et avec l’étranger.
(Conséquence de la décision des Conseils à l’art. 51 al. 2)

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Diese Differenz ist le-
diglich die Folge des bereits gefassten Beschlusses zu Arti-
kel 51 Absatz 2.

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

93.452

Parlamentarische Initiative
(SPK-NR)
Änderung
der Wählbarkeitsvoraussetzungen
für den Bundesrat
Initiative parlementaire
(CIP-CN)
Modification
des conditions d’éligibilité
au Conseil fédéral

Differenzen – Divergences
Siehe Jahrgang 1996, Seite 248 – Voir année 1996, page 248

Beschluss des Nationalrates vom 15. Juni 1998
Décision du Conseil national du 15 juin 1998

___________________________________________________________

Bundesbeschluss über die Änderung der Wählbar-
keitsvoraussetzungen für den Bundesrat
Arrêté fédéral concernant la modification des condi-
tions d’éligibilité au Conseil fédéral

Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten (= Nichteintreten)
Minderheit
(Büttiker, Forster, Rhinow, Schüle, Spoerry)
Eintreten

Antrag Danioth
Eintreten und Rückweisung an die Kommission
zur näheren Prüfung von Alternativvorschlägen, namentlich:
– Lockerung der Kantonsklausel;
– Ersatz der Kantonsklausel durch Wahlkriterien wie «ange-
messene Vertretung der Landesgegenden sowie der Kultur-
und Sprachregionen»;
– Beseitigung von Umgehungsmöglichkeiten von Artikel 9
des Garantiegesetzes.

Proposition de la commission
Majorité
Maintenir (= ne pas entrer en matière)
Minorité
(Büttiker, Forster, Rhinow, Schüle, Spoerry)
Entrer en matière

Proposition Danioth
Entrer en matière et renvoi à la commission
pour examiner des propositions alternatives, notamment:
– assouplissement de la clause cantonale;
– remplacement de la clause cantonale par des critères
d’élection tels que «la représentation adéquate des parties
du pays ainsi que des régions culturelles et linguistiques»;
– suppression des possibilités de contournement de l’ar-
ticle 9 de la loi sur les garanties politiques.

Reimann Maximilian (V, AG), Berichterstatter: Aus der Fahne
ersehen Sie, dass sich die Kommissionspräsidentin, Frau
Spoerry, der Minderheit angeschlossen hat. Die Meinung der
Mehrheit wird deshalb heute vom Vizepräsidenten der Kom-
mission vertreten. Die Kommission hat mit 6 zu 5 Stimmen
Nichteintreten auf die Vorlage beschlossen.
Zu diesem Verhältnis von 6 zu 5 Stimmen ein weiteres Wort
vorweg: Dieses Verhältnis ist von verschiedener Seite als Zu-
fallsmehr ausgelegt worden. Hätte die Kommission die
Schlussabstimmung jedoch in voller Besetzung bestritten,
dann wäre aus dem Zufallsmehr ein deutlicheres Mehr von 8
zu 5 Stimmen geworden, denn zwei abwesende Kollegen
hatten sich zuvor schon klar gegen die ersatzlose Streichung
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der Kantonsklausel ausgesprochen – dies nur der Vollstän-
digkeit halber.
Und ebenso zur Vollständigkeit der Kommissionsberichter-
stattung gehört es, dass ich schon einleitend klar und deut-
lich mache, dass das Nichteintreten gemäss Kommissions-
mehrheit lediglich ein Nein zur ersatzlosen Streichung der
Kantonsklausel im Zuge einer Partialrevision war. In diesem
Punkt war sich die Mehrheit einig: Sie will im Gegensatz zu
der von Kollege Büttiker angeführten Minderheit keine er-
satzlose Streichung im Zuge einer Partialrevision und schon
gar nicht – wie ursprünglich im Nationalrat vorgesehen – eine
Änderung im Zuge der laufenden Nachführung der Bundes-
verfassung.
Ansonsten, insbesondere was das weitere Vorgehen anbe-
langt, gehen die Meinungen innerhalb der Kommissions-
mehrheit auseinander. Drei verschiedene Ansichten kristalli-
sierten sich heraus:
Eine erste Gruppe möchte es beim Ist-Zustand belassen. Die
Kantonsklausel habe nach wie vor ihre Berechtigung. Das
viel grössere Problem sei die nirgends festgeschriebene
Zauberformel, aber wenn diese schon nicht «aus eigener
Kraft» einer Neubeurteilung unterzogen werden könne, sei
es müssig, Volk und Stände für eine Streichung der Kantons-
klausel zu gewinnen.
Eine zweite Gruppe möchte die Kantonsklausel ändern, lok-
kern, aber nicht ersatzlos abschaffen. Über das Wie gingen
die Meinungen auch hier auseinander. An Ideen fehlte es
nicht, und diese Ideen erstreckten sich von der Beschrän-
kung auf zwei Bundesräte pro Kanton bis hin zur angemes-
senen Berücksichtigung der sprachlichen und geographi-
schen Regionen.
Eine dritte Gruppe steht Änderungen des Status quo eben-
falls grundsätzlich positiv gegenüber, möchte die definitive
Regelung des Anliegens aber erst im Zuge der angelaufenen
Staatsleitungsreform treffen. Zu dieser Gruppe gehöre auch
ich. Ich meine, wir sollten doch zunächst wissen, ob wir es in
Zukunft mit einer zweistufigen Regierung zu tun haben wer-
den, mit Bundesräten auf der oberen Ebene und Fachmini-
stern auf der unteren; wir sollten wissen, wie viele «Köpfe»
unsere Landesregierung nach der Staatsleitungsreform um-
fassen wird. Erst in Kenntnis dieser elementaren Fakten
würde es Sinn machen, die Wählbarkeitsvoraussetzungen
umfassend zu regeln. Sollte die Landesregierung künftig bei-
spielsweise aus 5 Bundesräten und 15 Fachministern beste-
hen, käme dem Stellenwert einer Kantonsklausel eine ganz
andere Bedeutung zu, als wenn wir es mit 9, 10 oder 11 Bun-
desräten zu tun hätten.
Sie mögen sich nun fragen, warum sich die Kommission nicht
gleich die Mühe genommen hat, zumindest über mögliche
Varianten und Alternativen zu diskutieren und Ihnen allfällige
Eventualanträge zu unterbreiten. So einfach war das nicht.
Die Beibehaltung des Status quo wie auch die Verschiebung
auf die Staatsleitungsreform bedingten ein Nichteintreten auf
diese Vorlage. Aber die Kommission war sich bewusst, dass
Eintreten de facto einer Rückweisung an die Kommission
gleichkommen würde, wenn unser Ratsplenum so beschlies-
sen würde. Ich als Berichterstatter hätte mir auch vorbehal-
ten, Ihnen im Fall eines positiven Entscheides zum Eintreten
je nach Vorliegen von entsprechenden Anträgen die Rück-
weisung an die Kommission zu beantragen. Diesen Part
übernimmt nun, wie Sie aus den Unterlagen ersehen, Kol-
lege Danioth mit seinem Antrag.
Es verbleibt mir als Vertreter der Kommissionsmehrheit, Ih-
nen abschliessend nochmals in Erinnerung zu rufen, dass
ein Nein zum Eintreten nur ein Nein zur ersatzlosen Strei-
chung der Kantonsklausel im Zuge einer Partialrevision dar-
stellt. Im Zuge der Staatsleitungsreform wird das Thema so
oder so wieder aufs Tapet kommen; dies wird mit Sicherheit
in der nächsten Legislaturperiode der Fall sein. Unter dem
Regime des alten Rechtes können wir getrost noch eine wei-
tere Gesamterneuerung des Bundesrates, diejenige vom De-
zember 1999, über die Bühne bringen.

Büttiker Rolf (R, SO): Zu Herrn Kollega Reimann möchte ich
sagen – er kommt ja aus der Sportwelt –: Verzögerungstaktik

und Zeitspiel werden früher oder später bestraft. Das weiss
er.
Das Volk will endlich über die Kantonsklausel abstimmen.
Das bezweckt auch der Antrag der Minderheit. Diese will,
dass die Kantonsklausel vors Volk kommt; das Volk soll an
der Urne entscheiden.
Ich bin der Meinung, dass wir die Frage über Beibehaltung
oder Abschaffung der Kantonsklausel noch vor den Gesamt-
erneuerungswahlen des Bundesrates 1999 dem Volk zum
Entscheid an der Urne vorlegen müssen. Das Hinausschie-
ben, Verzögern und Aussitzen des Problems müssen jetzt
ein Ende haben. Deshalb kann ich auch die Verschiebung
auf die Staatsleitungsreform, d. h. eben auch Verschiebung
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, nicht akzeptieren. Es kann
nicht länger akzeptiert werden, dass die Frage der Kantons-
klausel zwischen der Partialrevision und der Totalrevision
und – neuster Verzögerungstrick – der Staatsleitungsreform
hin- und hergeschoben wird. Das haben wir jetzt alles erlebt.
Das Volk will entscheiden. Die Zeit ist reif. Für Zeitschinden
gibt es im Fussball eine gelbe Karte, im Wiederholungsfall
zieht die rote Karte den Ausschluss nach sich.
Weshalb soll bei Bundesratswahlen nichts geändert werden?
Bundesratswahlen werfen immer hohe politische Wellen. Da-
bei gab es auch sehr viele unschöne politische Auseinander-
setzungen, die eher «unter der Gürtellinie» ausgefochten
wurden. Vor allem die Bundesratswahlen, die mit der Wahl
von Herrn Bundesrat Otto Stich und Frau Bundesrätin Ruth
Dreifuss endeten, gaben in unserem Land viel zu reden. Ein
hoher Wirtschaftsführer brachte bei einem Vortrag in jüngster
Zeit die ganze Angelegenheit der Bundesratswahlen in der
Schweiz auf den Punkt: «So, wie jetzt die oberste operative
Führung unseres Landes bestimmt wird, kann es nicht gutge-
hen. Was vor, während und nach einer Bundesratswahl pas-
siert, hat mit einer seriösen Selektion für die höchste opera-
tive Leitung unseres Landes nichts zu tun.» Dem ist weiter
nichts beizufügen. Vor allem gibt die Art und Weise, wie bei
uns Bundesratswahlen ablaufen, zu Sorgen Anlass. Auch
Bundesratswahlen sind bei uns schlicht und einfach überre-
guliert. Die vielen geschriebenen Gesetze und «ungeschrie-
benen Gesetze» – Sprache, Geschlecht, Landesteil, Alter,
Konfession, Partei, Kantonsklausel, Wahlreglement – verhin-
dern die Wahl der Besten und Wägsten.
Immer nach misslungenen Bundesratswahlen ertönt unüber-
hörbar der Ruf nach Veränderungen; das war in jüngster Zeit
auch wieder der Fall. Aber nach dem Motto «Aus den Augen,
aus dem Sinn» passiert dann doch wieder nichts. Verschie-
dene Vorschläge sind vor allem auch in diesem Saal immer
vorzeitig abgeblockt worden: Abschaffung der Kantonsklau-
sel, Listenwahl des Bundesrates, Abberufung des Gesamt-
bundesrates durch das Parlament, Aufgabe der parteipoliti-
schen Konkordanz oder Rücktritt des Gesamtbundesrates
bei einer Einzelvakanz, wobei Wiederwahl selbstverständlich
möglich wäre.
Die Kantonsklausel hat ihre Bedeutung verloren und kann
deshalb – als alter Zopf – ohne Bedenken aus der Verfas-
sung gestrichen oder allenfalls gelockert werden, wie das mit
dem Antrag Danioth aufgegleist werden soll.
Der Bundesstaat blickt auf eine 150jährige Geschichte zu-
rück, in deren Verlauf die Kantone alte Konfliktlinien über-
wunden haben. Die Mitglieder des Bundesrates repräsentie-
ren heute in erster Linie die Landesregierung und nicht ihren
Herkunftskanton. Es kommt hinzu, dass in einer mobilen Ge-
sellschaft die Zuordnung einer Person zu einem Kanton oft-
mals gar nicht mehr so einfach ist, wie sich dies schon bei
verschiedenen Ersatzwahlen in den Bundesrat gezeigt hat.
Die Aufhebung der Kantonsklausel bedeutet nicht, dass dem
Föderalismusprinzip heute weniger Beachtung geschenkt
würde. Allerdings wird dem Föderalismus kaum durch eine
Bestimmung wie die Kantonsklausel Nachachtung ver-
schafft, sondern vielmehr durch eine sinnvolle Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Kantonen.
Ich bin der Meinung, die Bundesversammlung trage die allei-
nige Verantwortung. Der Bundesversammlung als dem vom
Volk gewählten Wahlorgan des Bundesrates kommt die Ver-
antwortung zu, die in einer bestimmten Situation geeignetste
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Person in die Regierung zu wählen. Dabei hat sie einerseits
Kriterien der persönlichen Qualifikation der Kandidaten und
Kandidatinnen zu berücksichtigen. Andererseits spielen auch
Kriterien eine Rolle, die sich aus der aktuellen gesellschaftli-
chen und politischen Lage herleiten. Diese Verantwortung
kann die Bundesversammlung am besten wahrnehmen,
wenn sie in ihrer Wahlfreiheit durch keine verfassungsmässi-
gen Bestimmungen oder Fesseln eingeschränkt wird. Die ih-
ren Wählerinnen und Wählern gegenüber verantwortlichen
Mitglieder der Bundesversammlung werden es sicher unter-
lassen, einen Bundesrat zu wählen, der beispielsweise nur
aus Angehörigen der Kantone Zürich, Bern und Waadt zu-
sammengesetzt ist.
Aus all diesen Gründen möchte ich den Ständerat auffordern,
vorwärtszumachen, die Verzögerungstaktik aufzugeben und
endlich einen Volksentscheid in der Frage der Kantonsklau-
sel möglich zu machen. Auch die Bestimmung der politischen
Führung unseres Landes hat nämlich dringend einen Moder-
nisierungsschub nötig. Und denken wir daran: Wer nicht mit
der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen!
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen Eintreten auf die
Vorlage. Wenn Eintreten beschlossen ist, muss die Kommis-
sion die Vorlage zurücknehmen – ich glaube, eine entspre-
chende Sitzung ist schon eingeplant – und die Varianten ei-
ner Lockerung oder ersatzlosen Streichung der Kantonsklau-
sel beraten.
Deshalb ist der Antrag Danioth mit dem Antrag der Minder-
heit auf der Fahne deckungsgleich: Eintreten und Rückwei-
sung an die Kommission.

Danioth Hans (C, UR): Genau fünf Jahre sind seit der denk-
und erinnerungswürdigen Genfer Session ins Land gezogen,
als unser Kollege Fritz Schiesser seine parlamentarische In-
itiative einreichte und damit die Büchse der Pandora öffnete.
Es hat ein langes Hickhack-Verfahren angehoben, das bis
zum heutigen Tag andauert. Wir haben vor kurzem die Frage
aus der Nachführung der Verfassung herausgenommen; mit
gutem Grund, Herr Bundesrat.
Ich erinnere mich gut an die Worte unseres Ratspräsidenten
Ulrich Zimmerli, der bei der Rückweisung der Frage an die
Staatspolitische Kommission sagte, die Kommission werde
damit die Möglichkeit erhalten, auch die anderen Anträge, die
nicht zurückgezogen wurden, zu prüfen, also jene, die die
starre Aufrechterhaltung oder die blosse Streichung vorse-
hen. Als Nichtkommissionsmitglied bin ich jetzt mit der Fahne
konfrontiert oder mit dem Ergebnis der beiden unversöhnli-
chen Lager: Das eine ist für Festhalten am Nichteintretenbe-
schluss und das andere für Eintreten.
Ich liess mir sagen, dass ausschliesslich oder doch mehrheit-
lich – ich habe keine genauere Kenntnis der Kommissionsbe-
ratungen – über die beiden Extrempositionen debattiert und
befunden wurde, und dies mit dem knappestmöglichen Er-
gebnis. Ich meine aber, und hier stimme ich meinen Vorred-
nern zu, dass mit taktischen Überlegungen, mit eitlen Worten
nichts getan ist. Wir müssen endlich zu einer klaren – ich be-
tone: zu einer mehrheitsfähigen – Lösung in dieser Sache
kommen.
Ich bin auch der Meinung, dass das Volk vom Parlament eine
Führungsrolle wahrgenommen sehen will und dass das Volk
will, dass wir uns zu einer klaren Mehrheit bekennen.
Wenn der Vertreter der Mehrheit sagt, es habe innerhalb die-
ser Mehrheit drei durch sieben Personen gebildete Gruppen
gegeben, dann sind das bereits atomisch kleine Einheiten,
dies wird sich eventuell sogar in der Ratsdebatte nicht än-
dern. Das wollen wir sicher nicht.
Natürlich ist die starre Kantonsklausel mit ihren fragwürdigen
Auswüchsen angesichts der Mobilität in unserem Lande
heute schon nicht mehr das Gelbe vom Ei, das sehen wir ja
ein. Sie ist nicht mehr zeitgemäss. Auf der anderen Seite sind
die Erwartungen und Ängste von Minderheiten und kleinen
Kantonen nicht einfach beiseite zu schieben. Ein ersatzloses
Streichen heute und jetzt würde nach meiner Meinung fal-
sche Signale geben.
Ich möchte hier – vor allem als Vertreter eines kleinen Kan-
tons, der im Bundesrat noch nie vertreten war – nicht die Anti-

Zürich- oder Anti-Grosskantone-Reflexe ausspielen, weil ich
finde, das bringt nichts. Ich denke aber, dass derartige Vor-
schläge, wie sie nun auf dem Tisch sind, geprüft werden soll-
ten, und zwar seriös.
Was die Lockerung der Kantonsklausel anbelangt, ist es
nicht damit getan, dass man einfach «zwei» sagt. Dann wird
ein höherer Besitzstand festgeschrieben. Mit Bezug auf den
Ersatz der Kantonsklausel liegen neben meinem Antrag of-
fenbar noch andere prominente Vorschläge in der Luft oder
auf dem Tisch. Zur Beseitigung von Umgehungsmöglichkei-
ten von Artikel 9 des Bundesgesetzes über die politischen
und polizeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossen-
schaft sollte diese Wohnsitzfrage endlich einmal geklärt wer-
den. Auch das müsste man prüfen. Hierzu hätte auch die
Minderheit Vorschläge einbringen können, Herr Büttiker. Wir
haben jetzt nichts auf dem Tisch.
Der Meinungsbildungsprozess ist auch in der Kommission
noch nicht abgeschlossen. Ich möchte an die Kommission,
an die Kommissionspräsidentin, die das sicher zustande
bringt, appellieren, dass man diese Szenarien «sine ira et
studio» einmal überprüft und uns dann «en connaissance de
cause» Anträge stellt. Die Konsensfähigkeit einer solchen
Vorlage würde dadurch erhöht.
Ich bin sogar der Meinung, dass sich die von Herrn Büttiker
zu Recht erwähnten ungeschriebenen Regeln, die heute be-
achtet werden – Parteien, Sprachen usw. – und die sich viel-
leicht gerade im Schutze dieser Kantonsklausel entwickeln,
verfestigen und trotz gewisser Probleme, die wir hatten, im
allgemeinen auch bewähren konnten, nur dank des Korsetts
der Kantonsklausel erhalten konnten. Wenn wir hier nun ein
falsches Signal aussenden, wird es Probleme geben.
Ich bin mit Herrn Büttiker auch der Meinung, dass das Land
die wägsten Männer und Frauen an der Spitze, in der Regie-
rung, braucht, aber wir sind ja nicht dazu da, einen Verwal-
tungsrat zu wählen. Ich meine, dass wir einen Bundesrat ha-
ben müssen, der vielen Anforderungen entspricht, die sich
vielleicht nicht in derartigen Zahlen zusammenfassen lassen,
aber die doch gewisse Kriterien in der Verfassung erfordern,
damit das Parlament und das Volk wissen, dass die Regie-
rung von möglichst vielen – auch von den Minderheiten – mit-
getragen wird.
Derartige Überlegungen schienen mir wertvoll. Ich meine
auch, dass es sich lohnen würde, sich diese zusätzliche Zeit
noch zu nehmen.
Ich möchte Ihnen Eintreten und Rückweisung an die Kom-
mission beantragen, damit diese Probleme umfassend ge-
prüft werden können.

Spoerry Vreni (R, ZH): Der Vizepräsident unserer Kommis-
sion und Vertreter der Mehrheit hat absolut zu Recht festge-
stellt, dass Eintreten nicht automatisch die ersatzlose Strei-
chung der Kantonsklausel bedeutet. Wer bereit ist, über Va-
rianten zu diskutieren, muss eintreten.
Demgegenüber bedeutet Nichteintreten den Abbruch der
Diskussion. Das Thema ist dann sowohl im Rahmen der
Nachführung als auch einer Partialrevision vom Tisch, und
wir sind wieder so weit, wie wir es 1993 waren – bevor Kol-
lege Schiesser seine parlamentarische Initiative eingereicht
hat. Das ist selbst für schweizerische Verhältnisse nicht mehr
akzeptabel, nach allem, was in der Zwischenzeit geschehen
ist. Volk und Stände sollen nun Gelegenheit erhalten, zu die-
ser vieldiskutierten Frage Stellung zu nehmen. Deswegen
bitte ich Sie um Eintreten.
Herrn Danioth möchte ich für seinen Antrag danken. Er ist
nicht Mitglied der Kommission und will deswegen mit einer
Rückweisung erreichen, dass Varianten diskutiert werden.
Jedoch ist sein Antrag eigentlich nicht nötig, weil es der Kom-
mission absolut klar war, dass Eintreten die Rückweisung an
die Kommission bedeutet. Weil wir in der Kommission nicht
ganz ausgeschlossen haben, dass das Plenum der Minder-
heit folgen könnte und Eintreten beschliessen würde, haben
wir auf Mittwoch den 23. September, morgens um 7 Uhr, eine
weitere Kommissionssitzung anberaumt. Es war uns klar,
dass Eintreten nicht automatisch die ersatzlose Streichung
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der Kantonsklausel heisst, sondern eben die Möglichkeit der
Variantendiskussion eröffnet.
Kollege Rhinow hat bereits in der Kommission eine Variante
eingereicht, wegen des Nichteintretensentscheides kamen
wir in der Kommission aber nicht dazu, diese Variante zu dis-
kutieren. Wenn Sie jetzt Eintreten beschliessen, würden wir
das tun und auch die Anregungen von Herrn Kollege Danioth
aufnehmen. Ich bitte Sie deswegen, Eintreten zu beschlies-
sen und es der Kommission zu ermöglichen, morgen um 7
Uhr ihre Sitzung abzuhalten.
Die Zeit ist jetzt reif dafür. Nicht nur ist dieser Gegenstand
seit 1993 ein Thema auf parlamentarischer Ebene, ebenso
ist er es in der Öffentlichkeit.
Zudem wurde eine Vernehmlassung durchgeführt: 15 Kan-
tone haben sich vorbehaltlos hinter die ersatzlose Streichung
der Kantonsklausel gestellt, 4 Kantone haben sich im Grund-
satz für eine Änderung des geltenden Rechtes ausgespro-
chen. Dies aus der Überlegung heraus, dass heute die Bin-
dung an den Herkunftskanton nicht mehr die gleiche Bedeu-
tung hat wie 1848, als noch kaum eine Identifikation mit dem
neuen Bundesstaat vorhanden war. In der Zwischenzeit ha-
ben wir eine grosse Mobilität; eine eindeutige Zuweisung ei-
ner Person zu einem Kanton ist oftmals gar nicht so einfach.
Wir haben das erlebt und wenig konstruktive Diskussionen
darüber geführt.
Dies hat offensichtlich – und aus meiner Sicht glücklicher-
weise – zu einem Sinneswandel des Bundesrates geführt.
Herr Bundesrat Koller hat am 25. Juni 1998 im Nationalrat
ausgeführt: «Der Bundesrat war ursprünglich der Meinung,
wir sollten die Frage im Rahmen der Staatsleitungsreform
behandeln .... Aber wir begreifen, dass Sie nicht so lange
warten möchten; der Bundesrat ist mit Ihnen der Meinung,
dass diese Frage jetzt wirklich beförderlich behandelt werden
soll, so dass wir eine Chance haben, eine entsprechende
Volksabstimmung noch vor der Gesamterneuerung des Bun-
desrates im Herbst 1999 durchzuführen.»
Ich bitte Sie, dies nicht zu verhindern, den Spielraum bei den
Bundesratswahlen zu erweitern, das Volk entscheiden zu
lassen, deswegen heute Eintreten zu beschliessen und damit
der Kommission die Möglichkeit zu geben, die zur Diskussion
gestellten Varianten zu diskutieren.

Wicki Franz (C, LU): Der Grundgedanke der Kantonsklausel
hat auch heute noch einen Sinn. Dies zeigt ja auch das Er-
gebnis der Vernehmlassung. So waren eine ansehnliche An-
zahl der Kantone der Romandie gegen eine Streichung und
vier Kantone, darunter auch der meinige, für eine Lockerung
statt für eine Streichung. Die Kantonsklausel ist eine Schutz-
klausel für das föderalistische Gleichgewicht. Daher stellt
sich die Frage, ob wir diese Klausel ohne weiteres, also ohne
Ersatz, streichen sollen.
Persönlich bin ich durchaus der Meinung, dass die Kantons-
klausel durch eine zeitgemässere Formulierung ersetzt wer-
den soll. Der richtige Ort, an dem diese Frage angegangen
werden muss, ist die Regierungs- und Staatsleitungsreform,
wie dies auch einige Kantone in der Vernehmlassung ange-
merkt haben. Dort werden die Zahl der Bundesräte sowie die
Stellung der Bundesräte und des Bundespräsidenten festge-
legt werden müssen. Wenn wir allenfalls zum System der Re-
gierung auf zwei Ebenen – also mit Ministern – kommen wür-
den, könnten wir die Frage des Föderalismus nicht ausklam-
mern. Deshalb müssen wir die Frage der Voraussetzungen
der Bundesratswahl in diesem grossen Zusammenhang se-
hen. Wir dürften an sich dem Volk keine isolierte Lösung vor-
legen. Wir werden doch dem Volk gleichzeitig sagen müs-
sen, wie es dann mit unserem Bundesrat in bezug auf die An-
zahl, die Grösse, und die Stellung des Präsidenten aussieht.
Der Bundesrat hat uns ja zugesichert, dass wir auf Ende die-
ses Jahres etwas Konkretes hören werden.
Diese Meinung haben in früheren Debatten prominente Mit-
glieder unseres Rates auch vertreten, die heute anderer An-
sicht sind. Aus diesen Gründen habe ich auch in der Kommis-
sion die Auffassung vertreten, es lasse sich vorderhand
durchaus noch mit der bisherigen Verfassungsbestimmung
leben, bis die Staatsleitungsreform Klarheit schaffen werde.

Es ist sicher nicht so, Herr Büttiker, dass wir alle Probleme
um die Bundesratswahlen gelöst haben, wenn wir diese
Klausel streichen. Das ist nur ein Detail. Inzwischen habe ich
aber die «Lieder» verschiedener gedienter Mitglieder unse-
res Rates und des Nationalrates gehört, die echte Probleme
mit der Leidensgeschichte der Bundesratswahlen erlebt ha-
ben, denen Freuden und Leiden im Zusammenhang mit der
Kantonsklausel entstanden sind. Das hat mich dazu bewegt,
dass ich heute auf die Vorlage eintreten kann, aber nur unter
der Bedingung, wie sie dem Antrag Danioth entspricht: Ein-
treten und Rückweisung an die Kommission mit klaren Krite-
rien.
Der Antrag, der uns in der Kommission vorgelegen hat, war
die parlamentarische Initiative, mit der verlangt wurde, dass
wir die Kantonsklausel ersatzlos streichen. Mit einem sol-
chen Antrag hätten wir doch nicht an Sie gelangen dürfen.
Aufgrund aller Umstände ist es richtig, wenn wir dem Antrag
Danioth zustimmen: Rückweisen an die Kommission zur nä-
heren Prüfung von Alternativvorschlägen; Lockerung der
Kantonsklausel, nicht streichen; Ersatz der Kantonsklausel
durch Wahlkriterien wie «angemessene Vertretung der Lan-
desgegenden sowie der Kultur- und Sprachregionen» – dar-
über kann man dann im Detail diskutieren –; sicher auch die
Beseitigung von Umgehungsmöglichkeiten von Artikel 9 des
Garantiegesetzes. Dies soll aber gleichzeitig mit der ganzen
Vorlage geschehen, wir sollten nicht nur einfach die Kantons-
klausel streichen und dann später nach einer Lösung su-
chen.
Ich bitte Sie daher, dem Antrag Danioth zuzustimmen.

Forster Erika (R, SG): «Getretner Quark wird breit, nicht
stark.» Dieses Wort von Goethe trifft leider auf die endlose
Diskussion über die Wählbarkeitsvoraussetzungen für den
Bundesrat zu. Ein weiteres Zitat: «Der Entscheid scheint uns
prädominant kein rechtlicher, sondern ein politischer zu sein.
Wichtig ist, dass endlich einmal entschieden wird. Ein weite-
rer Aufschub erscheint dem Bundesrat als unerträglich. Zwi-
schenlösungen .... lehnt der Bundesrat aus Überzeugung ab,
denn sie lösen das Problem nicht.» So sprach Bundesrat Kurt
Furgler im Jahre 1976 bei der Beratung zweier parlamentari-
scher Initiativen.
Wir schreiben jetzt das Jahr 1998. In der Zwischenzeit wurde
im Vorfeld jeder Bundesratswahl gleichsam als Vorwahlritual
die Klage geführt, dass die Wahl der Besten verhindert würde
bzw. ein unwürdiges Spiel der eiligen Schriftenverlegung
Platz greife; diese Kantonsklausel sei in unserem modernen
Staatswesen nicht mehr zeitgemäss. Tatsächlich – es wurde
bereits mehrmals darauf hingewiesen – sind Bundesräte
längst nicht mehr Repräsentanten ihres Herkunftskantons,
sondern sollten in erster Linie die Landesregierung vertreten,
welche zum Wohl des ganzen Landes zu regieren hat.
Unsere Kommission hat mit einer knappen Mehrheit ent-
schieden, dass der Weg über eine Partialrevision der Bun-
desverfassung nicht die geeignete Lösung sei. Da kann ich
nur sagen: Es ist bei vielen Geschäften in der Politik gleich
wie an der Börse: Den richtigen Zeitpunkt zum Einsteigen
gibt es nie, aber verpassen kann man durch das ewige Hin
und Her, ob man einsteigen soll oder nicht, eine Menge.
Ich mag nicht mehr weiter zusehen, wie prominente und pro-
filierte Anwärterinnen und Anwärter von vornherein von der
Bundesratswahl ausgeschlossen werden. Auf weitere, in
grösserem Zusammenhang vorgesehene Abschaffungsan-
läufe mag ich weder warten noch vertrauen. Deshalb wehre
ich mich auch vehement gegen das Ansinnen, diesen Ent-
scheid einmal mehr aufzuschieben –, dieses Mal bis zur
Staatsleitungsreform, denn es weiss in diesem Rat zurzeit
niemand mit Sicherheit, ob und wie diese Frage im Rahmen
der Staatsleitungsreform zur Diskussion gestellt werden soll.
Ich bitte Sie, dem Schauspiel «Kantonsklausel» nicht noch
einen weiteren Akt hinzuzufügen. Ich möchte, dass das Volk
endlich zu dieser Frage Stellung nehmen kann. Dies ist aber
nur möglich, wenn wir jetzt auf die Vorlage eintreten und das
Ganze in die Kommission zurücknehmen.
Herr Wicki hat erklärt, dass nur bei Annahme des Antrages
Danioth auf die Kantonsklausel eingetreten werden könne.
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Er erläuterte weiter, dass demzufolge keine Diskussion um
Streichung oder Beibehaltung der Kantonsklausel mehr statt-
finden könne. Ich bin anderer Ansicht: Wenn wir das Ganze
an die Kommission zurückweisen, können wir in der Kommis-
sion sehr wohl noch einmal über alle anstehenden Fragen
diskutieren, und es wird sich zeigen, welchen Antrag wir Ih-
nen als SPK stellen.
In diesem Sinn bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten.

Delalay Edouard (C, VS): Ce qu’on appelle la clause du can-
ton dans notre constitution provoque, à l’occasion de chaque
élection au Conseil fédéral, des discussions interminables
aussi bien au Parlement que dans l’opinion publique. Aussi
sera-t-il difficile d’en parler aujourd’hui sans se lancer dans
certaines répétitions. Mais je voudrais tout de même souli-
gner que nombreuses ont été les élections au Conseil fédéral
où cette clause a posé des problèmes: ainsi, par exemple,
dans l’élection de mars 1993, dans celle de mars 1998, ou
déjà en 1983 lors de la succession de M. le conseiller fédéral
Ritschard ou même, dix ans plus tôt, lors de l’arrivée de ce
même conseiller fédéral qui a empêché, à l’époque, l’acces-
sion d’un autre Soleurois au Conseil fédéral. Ce sont des
exemples qui sont tout à fait clairs de la difficulté qui existe à
cet égard. Je ne conteste pas qu’un malaise est provoqué par
la clause du canton. D’ailleurs de nombreuses interventions
ont été présentées au Parlement pour la suppression de
cette clause du canton dans notre constitution.
Dans le débat sur la mise à jour de la constitution, le Conseil
fédéral lui-même a proposé de maintenir la clause du canton;
les deux Chambres se sont mises d’accord pour la maintenir
dans la constitution mise à jour, mais elles ont également ex-
primé le voeu, il faut bien le reconnaître, que nous entrepre-
nions une révision partielle de la constitution sur ce point.
En ce qui concerne la Commission des institutions politiques,
la discussion que nous avons eue a permis de dégager fina-
lement quatre possibilités d’intervention dans ce domaine:
1. Supprimer purement et simplement cette clause par une
modification partielle de la constitution. Il est évident que,
dans ce cas-là, nous devrions entrer en matière pour permet-
tre au peuple de se prononcer.
2. Adopter la proposition Aeby qui consiste à transformer la
clause du canton en limitant à deux le nombre de représen-
tants d’un même canton au Conseil fédéral.
3. Adopter la proposition Danioth prévoyant que les régions
du pays, les régions culturelles et les groupements sociaux
doivent être représentés de façon équitable au Conseil fédé-
ral.
4. Régler sur le plan de la loi le cas des candidats qui ne font
pas partie du Conseil national, du Conseil des Etats ou d’un
gouvernement cantonal. Il s’agirait de préciser pour eux la
solution applicable en matière d’origine ou de domicile.
Dans la commission, les arguments de la minorité, qui sou-
haite entrer en matière, ont été entendus et examinés. En
particulier, j’ai pour ma part retenu comme argument en fa-
veur de l’entrée en matière – donc argument de la minorité –
qu’il n’est pas correct de toujours remettre le problème à plus
tard. Il y a même une certaine hypocrisie, a dit M. Rhinow, à
affirmer, lorsqu’il s’agit d’une révision partielle, qu’il faut re-
mettre le problème à une révision générale, et quand on
s’achoppe à une révision générale, de dire: «Il ne faut pas
charger le bateau parce que, sans cela, la révision générale
risque d’échouer.» Je dois dire que cet argument a tout à fait
sa valeur. Il y a aussi ceux qui ont dit, dans la commission, et
qui font partie aujourd’hui de la minorité favorable à l’entrée
en matière: «Il faut une bonne fois laisser le peuple se pro-
noncer, parce que c’est bien le peuple qui devra avoir le der-
nier mot. Par conséquent, il faut lui présenter le projet de bif-
fer la clause ou de la maintenir. Mais il faut que le peuple
puisse se prononcer rapidement.»
La majorité de la commission, à laquelle j’appartiens selon le
dépliant qui est sous vos yeux, a considéré qu’il y avait
d’autres éléments à prendre en considération, en particulier
que si la clause actuelle ne protège pas les petits cantons,
elle évite au moins la concentration au Conseil fédéral des re-
présentants des grands cantons exclusivement.

Du point de vue de la majorité de la commission, cette clause
devrait donc être maintenue. La majorité souhaite aussi,
avec une certaine logique, que cette question de la clause du
canton soit examinée une fois que nous aurons réglé le pro-
blème de la réforme du Gouvernement. Nous ne savons pas,
en effet, aujourd’hui, quelle sera la structure du Conseil fédé-
ral après la réforme du Gouvernement, combien il y aura de
conseillers fédéraux, s’il y aura des secrétaires d’Etat ou non.
Et il m’apparaît quand même, avec une certaine cohérence,
que l’idée de vouloir faire cette modification après la réforme
du Gouvernement a une certaine valeur.
La majorité de la commission a également proposé d’appor-
ter une solution à ce problème par la modification de la loi, je
l’ai déjà dit tout à l’heure, en réglant la question du domicile
des candidats non-membres du Parlement ou d’un gouver-
nement cantonal.
Pour ce qui me concerne, j’avais retenu en commission éga-
lement une raison supplémentaire de ne pas entrer en ma-
tière. Dans la procédure de consultation, tous les cantons ro-
mands, à part le canton de Genève, se sont prononcés con-
tre la levée de cette clause du canton. La volonté est donc
nettement exprimée par la minorité romande de maintenir
cette clause qui empêche une concentration du pouvoir du
Conseil fédéral dans certains grands cantons.
Mais, à voir la discussion qui a eu lieu aujourd’hui dans notre
Conseil et pour apporter une solution positive à ce véritable
problème, je suis tout de même disposé à revoir mon point de
vue et à entrer en matière aujourd’hui selon la proposition de
la minorité de la commission. Cette entrée en matière, M.
Büttiker et Mme Spoerry l’ont rappelé, doit s’assortir d’un
réexamen par la commission des diverses variantes possi-
bles, et c’est à cette condition que j’accepte de modifier ma
position. Parce qu’il faut bien admettre aussi que, dans le ca-
dre de la commission, nous avons eu une discussion très
large quant au principe de l’entrée en matière, mais qu’il y a
eu une petite surprise lorsque, tout d’un coup, la majorité était
pour ne pas lever cette clause du canton. Cela a été un peu
une surprise en commission. Lors de la discussion de détail,
on n’a pas pris beaucoup de temps pour examiner les diver-
ses possibilités qui existent. Donc, aujourd’hui, si on prend la
décision d’entrer en matière, mais de renvoyer à la commis-
sion pour étudier les diverses variantes, je peux me rallier à
cette proposition, et je le fais pour que la commission puisse
débattre de façon approfondie des propositions Danioth,
Aeby et autres.
C’est donc dans ce sens que je change de camp aujourd’hui
et que je soutiens la proposition de minorité pour l’entrée en
matière.

Aeby Pierre (S, FR): A ce point du débat, je considère qu’une
certaine confusion règne. J’aimerais qu’on fasse toute la
clarté sur les objectifs des intervenants.
Pourquoi la majorité de la commission a-t-elle refusé d’entrer
en matière? Parce que, dans les conditions de la discussion,
une entrée en matière signifiait un chèque en blanc pour la
suppression pure et simple de la clause cantonale. Or, je suis
convaincu qu’il y a dans notre Conseil une majorité – peut-
être très faible, mais une majorité quand même – qui ne veut
pas d’une suppression pure et simple de la clause cantonale,
mais qui veut bien entrer en matière sur un assouplissement
de cette disposition. Voter maintenant l’entrée en matière,
dans l’esprit de la minorité Büttiker ou de la présidente de la
commission, Mme Spoerry, qui nous annonce que demain
matin ou peut-être tout à l’heure en une heure de temps on
va trouver la solution qu’on n’a pas pu trouver jusqu’à
aujourd’hui, je n’y crois pas.
Je pense que la proposition Danioth contient deux éléments:
une entrée en matière suivie d’un renvoi à la commission
avec un mandat très précis. Trois choses sont demandées à
la commission: assouplir la clause cantonale – d’accord;
remplacer cette clause par d’autres critères, un exemple est
cité – d’accord; supprimer les possibilités d’abus avec l’article
9 de la loi sur les garanties politiques et de police en faveur
de la Confédération – d’accord. C’est à ces trois conditions
que nous pouvons entrer en matière. La proposition Danioth
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devrait être votée en premier, car elle ne se comprend pas
après un vote de principe sur l’entrée en matière. En effet, un
vote sur l’entrée en matière ne nous donne aucune garantie
que, dans un deuxième temps, la proposition Danioth sera
acceptée. Si le renvoi ne contient pas ce mandat exprès, per-
sonnellement je voterai contre l’entrée en matière.
Je ne sais pas s’il est dans le pouvoir de notre président de
faire voter l’entrée en matière sous la forme de la proposition
Danioth exclusivement.

Rhinow René (R, BL): Ich bin etwas erstaunt über die neue
Eintretensphilosophie, die jetzt in diesem Rat entwickelt wird,
entgegen aller Usanz und allen Rechtsgrundlagen. Ich
möchte Bezug nehmen auf das Votum von Herrn Aeby und,
wenn ich Herrn Wicki richtig verstanden habe, auch auf ein
Argument, das er uns unterbreitet hat.
Es liegt uns keine parlamentarische Initiative vor, sondern ein
Beschluss des Nationalrates. Wir haben zu entscheiden, ob
wir auf diesen Beschluss des Nationalrates eintreten wollen;
wenn ja, müssen wir entscheiden, wie wir materiell mit die-
sem Bundesbeschluss umgehen. So gehen wir bei allen Ge-
setzentwürfen und Beschlussentwürfen vor, die vom Natio-
nalrat zu uns kommen.
Ihre vorberatende Kommission hat Nichteintreten beschlos-
sen, d. h., die Mehrheit will von diesem Thema nichts wissen;
das ist jedenfalls die rechtliche Qualifikation. Ich unter-
schiebe niemandem, der der Mehrheit angehört, das sei
auch seine wirkliche Meinung gewesen. Aber vom Verfahren
her gesehen ist klar: Wenn uns eine Kommission Nichteintre-
ten beantragt, dann heisst das, dass sie mit diesem Be-
schluss nichts zu tun haben will. Stimmen wir zu, ist das Ge-
schäft erledigt. Wenn jetzt gesagt wird, dass nur mit dem
Nichteintretensbeschluss hätte verhindert werden können,
dass die Kantonsklausel ohne Kompromiss und ohne Vari-
ante gestrichen wird, dann ist das nicht richtig. Sonst müss-
ten wir immer dann, wenn jemand befürchtet, in einem Ge-
setz könnte Artikel X so und Artikel Y anders lauten, Nichtein-
treten beschliessen. So handhaben wir das aber nicht. Wenn
der Beschluss nach der Detailberatung so herauskommt,
dass ihn einige von uns nicht mehr unterstützen können,
dann lehnen sie ihn am Schluss der Beratung, in der Gesamt-
abstimmung, ab. Das ist doch die normale Abfolge unserer
Beratungen.
Frau Spoerry hat es zum Ausdruck gebracht: Erst mit dem
Eintretensbeschluss ist es überhaupt möglich, die verschie-
denen Möglichkeiten und Varianten, die Vorschläge, die auf
dem Tisch liegen, seriös zu prüfen. Das konnte die Kommis-
sion nicht, weil sie mit dem Nichteintretensbeschluss die
Türe zugemacht hat. Ich möchte das nur klar festhalten.
Herrn Aeby möchte ich darauf hinweisen, dass es kein be-
dingtes Eintreten gibt. Wir treten ein und führen eine Detail-
beratung sowohl auf Kommissions- wie auf Ratsebene
durch, und jedes Ratsmitglied hat am Schluss die Freiheit, ja
oder nein zu sagen, aber bedingt auf eine Vorlage eintreten
können wir nicht.
Zum Verweis auf die Staatsleitungsreform möchte ich kurz
etwas anfügen, da ich mich mit dem Geschäft verbunden
fühle.
Herr Delalay hat freundlicherweise auf mein Votum in der
Kommission aufmerksam gemacht. Ich möchte hier nochmals
unterstreichen: Wir haben wirklich die Tendenz in diesem
Lande, Reformen, je nach Geschmack, zu verschieben – zu-
erst auf eine Totalrevision, indem wir sagen: Es rechtfertigt
sich nicht, das Anliegen hier für sich allein zu behandeln, wir
müssen es in einem grösseren Zusammenhang sehen. Das
ist eine erste Möglichkeit, eine Reform nicht an die Hand neh-
men zu müssen. Vielleicht meinen es einige auch ehrlich da-
mit. Wenn diese Gesamtrevision dann kommt, sagt man: Wir
können doch diese wichtige Frage nicht einfach in diesem Pa-
ket untergehen lassen; wir müssen sie separat behandeln.
Das haben wir bei der Nachführung der Verfassung so ge-
macht; jetzt können wir separat behandeln. Jetzt kommt aber
wieder der Ruf: nein, auf die nächste Staatsleitungsreform
verschieben! Ich muss Ihnen sagen: Mit diesem Prozedere,
mit dieser Methode, können wir doch beim Volk keinen Stich

mehr machen. Wir müssen einmal den Mut haben, eine Ent-
scheidung zu fällen.
Zur Sache selbst: Ich hoffe nach wie vor, dass diese Staats-
leitungsreform strukturell so bedeutsam sein wird, dass sich
dieses Problem in der Tat unter einem neuen Gesichtswinkel
beurteilen lässt. Das hoffe ich, aber wir wissen es nicht; viel-
leicht wird diese Staatsleitungsreform auch nur zur berühm-
ten Maus, die vom Berg geboren wird – ich sage nur: viel-
leicht, ich hoffe es nicht –, so dass sich das Problem genau
gleich stellt wie heute. Wenn es beispielsweise bei sieben
Bundesräten bliebe und nur die Stellung des Bundespräsi-
denten gestärkt würde oder wenn noch – oh, welcher Mut! –
ein achter Bundesrat geschaffen würde, stellte sich das Pro-
blem mehr oder weniger gleich wie heute. Bei diesen Aus-
sichten sehe ich allen Anlass, das Thema heute zu behan-
deln und es nicht auf eine ungewisse Staatsleitungsreform zu
verschieben, die noch nicht unter Dach ist, weder im Bundes-
rat noch im Parlament, noch vor Volk und Ständen.
Ich möchte Sie deshalb bitten, auf die Vorlage einzutreten.
Die Kommissionspräsidentin hat es gesagt: Wir müssen alle
Anträge, die gestellt werden – auch diejenigen von Herrn Da-
nioth –, seriös prüfen und dann zu einer Lösung kommen, die
wir Ihnen unterbreiten werden.

Jenny This (V, GL): Ich als Nichtkommissionsmitglied bin
ganz klar für Eintreten. Was braucht denn dieses Land? Die-
ses Land braucht die besten Frauen und Männer im Bundes-
rat. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob allenfalls zwei Ver-
treter aus einem Kanton kommen. Bundesräte, wie schon ge-
sagt wurde, sind nicht Kantonsvertreter. Ausserdem be-
fürchte ich, dass auch ohne Kantonsklausel leider kaum zwei
bis drei Vertreter aus dem Kanton Glarus kommen werden.
Es wird jetzt schon wieder argumentiert, dass die Staatslei-
tungsreform abgewartet werden soll. Wenn gewisse Voraus-
setzungen unbefriedigend sind – und die Voraussetzungen
sind unbefriedigend, das hat die Vergangenheit sehr oft be-
wiesen –, dann muss sofort reagiert werden. Diese Frage ist
viel zu wichtig, als dass sie auf später verschoben werden
kann.
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten.

Brunner Christiane (S, GE): Je suis absolument favorable à
l’entrée en matière et à l’abrogation pure et simple de cette
disposition. J’ai cependant quelques soucis quand je lis que
la proposition Danioth prévoit déjà beaucoup de bémols et de
nuances que la commission devra prendre en considération.
Le seul élément que j’aimerais ajouter et que j’aimerais que
vous preniez en considération, si tant est que l’entrée en ma-
tière soit votée, dans la discussion en commission est le sui-
vant: si remplir toutes les conditions au bon moment est, avec
la clause actuelle, difficile pour une personne, c’est encore
plus difficile pour les femmes candidates que pour les hom-
mes candidats. Vous allez me dire: «Mais c’est absolument
pareil!» Ce n’est pas encore vrai, ce n’est pas absolument
pareil. Trouver des femmes candidates qui appartiennent au
bon parti, qui sont du bon canton, au bon moment, avec une
carrière politique derrière elles qui leur a permis déjà de s’af-
firmer afin de s’asseoir dans une candidature pour le Conseil
fédéral, est à l’heure actuelle nettement plus difficile que de
trouver des hommes. Il faut faire attention que toutes les res-
trictions qu’on pourrait apporter dans une nouvelle formula-
tion ne diminuent pas de nouveau les chances d’accès des
femmes au Conseil fédéral.
C’est dans ce sens-là que je vous invite à voter l’entrée en
matière et également à prendre en considération ensuite,
dans la discussion en commission, des conditions qui ne res-
treignent pas la possibilité d’accès des femmes à la candida-
ture au Conseil fédéral.

Reimann Maximilian (V, AG), Berichterstatter: «Wer nicht mit
der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.» Das hat Herr Büttiker
als Sprecher der Minderheit sehr schön gesagt, und im Prin-
zip ist es auch richtig. Gehen müssen wir zwar alle einmal –
mit oder ohne Kantonsklausel. Aber hinterlassen sollten wir
unseren Nachfolgern eine vernünftige – sprich: mehrheitsfä-
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hige – Lösung, mehrheitsfähig vor allem im Hinblick auf das
Ständemehr.
Die vollständige und ersatzlose Streichung der Kantonsklau-
sel ist nach meiner Überzeugung nicht mehrheitsfähig, vor al-
lem auch, weil wir heute nicht wissen, wie viele Bundesräte
wir morgen zu wählen haben werden. Das sollten wir wissen
dürfen. Deshalb erachte ich es nach wie vor als vor- oder un-
zeitig, die Vorlage heute mit dem Brecheisen durchzuziehen.
Nichteintreten heisst für mich auch «Lösungsversuch im rich-
tigen Gesamtrahmen, im Rahmen der Staatsleitungsreform».
Das ist keine Verzögerungstaktik, Herr Büttiker. Diesen Vor-
wurf möchte ich unter Anrufung der sportlichen Fairness und
mit Entschiedenheit zurückweisen. Die Mehrheit der Mehr-
heit verweigert sich einer anderen Lösung nicht, das habe ich
klar gesagt. Für mich persönlich wäre auch eine Rückwei-
sung nichts Abwegiges. Aber wir sollten in etwa wissen, wo-
hin der Zug der Staatsleitungsreform fährt.
Meine konkreten Fragen an Herrn Bundesrat Koller lauten
deshalb: Wie weit ist die Staatsleitungsreform gediehen?
Können Sie uns konkrete Termine nennen? Wie stellt sich
der Bundesrat heute zur Frage der künftigen Regierungs-
form – einstufig oder zweistufig? Wie viele Mitglieder wird die
Regierung morgen umfassen, wenn es nach dem Willen des
heutigen Bundesrates geht?
Herr Bundesrat Koller, schenken Sie uns diesbezüglich kla-
ren Wein ein. Wein enthält Geist, und dieser Geist soll uns in-
spirieren, die richtige Lösung zur richtigen Zeit zu finden!

Koller Arnold, Bundesrat: Artikel 96 Absatz 1 der heutigen
Bundesverfassung sieht vor, dass nicht mehr als ein Mitglied
des Bundesrates aus demselben Kanton gewählt werden
darf. Nach unbestrittener Rechtsauffassung handelt es sich
dabei um eine Wählbarkeitsschranke, und die Zugehörigkeit
eines Kandidaten oder einer Kandidatin zu einem bestimm-
ten Kanton bestimmt sich nach dem im Jahre 1986 revidier-
ten Artikel 9 des Garantiegesetzes.
Davon ausgehend hat der Bundesrat immer die Auffassung
vertreten, dass es nicht angehen könne, die Kantonsklausel
im Rahmen der nachgeführten Bundesverfassung einfach
zu streichen. Es handelt sich um eine viel zu wichtige politi-
sche Neuerung, die mit dem Nachführungskonzept in keiner
Form – auch nicht in der Form der konsensfähigen Neue-
rung – verträglich wäre.
Der Bundesrat hatte anfänglich vorgeschlagen – das ist zu-
zugeben –, die Kantonsklausel vor allem im Rahmen der an-
gekündigten Staatsleitungsreform zu behandeln. Das hätte
zweifellos auch Sinn gemacht, weil es dort vor allem um die
Neugestaltung des Bundesrates geht. Wir mussten inzwi-
schen aber leider feststellen, dass diese Staatsleitungsre-
form mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mit jener Schnel-
ligkeit realisiert werden kann, die hier unbedingt nötig wäre.
Warum nicht?
Wir mussten die Erfahrung machen, dass wir uns in diesem
Land mit institutionellen Reformen äusserst schwertun. Das
hat schon die Ablehnung der Staatssekretärenvorlage ge-
zeigt; das zeigen jetzt auch die grossen Schwierigkeiten, die
die beiden Reformpakete Justizreform und Volksrechtsre-
form in den Kommissionen und in den beiden Räten haben.
Man kann daher nicht weiter davon ausgehen, dass diese
Staatsleitungsreform wirklich in kurzer Zeit realisiert werden
kann. Deshalb begreift der Bundesrat, dass wir mit der Lö-
sung dieses Problems, das seit Jahren ansteht, nicht warten
können, bis wir diesen grösseren Rahmen fixieren können,
sondern wir müssen das Problem heute angehen. Deshalb
bin ich froh darüber, dass heute die Voten für Eintreten über-
wogen haben.
Ich möchte Ihnen ein weiteres Problem zu bedenken geben:
Wenn Sie Nichteintreten beschliessen würden, würde das
auch zu einer schweren Belastung des Verhältnisses zum
Nationalrat führen. Der Nationalrat wollte im Vorfeld der Wahl
von Bundesrat Couchepin die Kantonsklausel im Rahmen
der Nachführung der Verfassung streichen. Sie haben dann
Ihren Beschluss ganz knapp gefasst; Sie haben erkannt,
dass es doch der falsche Moment wäre, das im Rahmen der
Nachführung zu lösen. Sie haben sich dann für eine Lösung

des Problems in einer Teilrevision entschieden. Wenn Sie
nun nicht eintreten, würde so das Vertrauen in Ihren Rat im
anderen Rat angeschlagen.
Ich möchte Sie bitten, auch das zu bedenken, wenn Sie über
Eintreten oder Nichteintreten entscheiden.
Zur Frage von Herrn Reimann, wie es mit der Staatsleitungs-
reform weitergehe: Der Bundesrat hat einen Vorentscheid
getroffen, wonach er zwei Modelle in die Vernehmlassung
geben wird.
Beim ersten geht es um das sogenannte Konzentrationsmo-
dell, das an das bisherige Modell anknüpft, aber eine viel
stärkere Stellung des Bundespräsidenten mit sich bringt,
auch ein vollamtliches Bundespräsidentenamt. Im gleichen
Zusammenhang wird dann die Frage der Aufstockung des
Bundesrates auf acht oder neun Mitglieder zu diskutieren
sein.
Gleichzeitig werden wir aber auch ein zweites Modell der Re-
gierungsform in die Vernehmlassung geben. Dabei handelt
es sich um dieses Zweiebenenmodell, bei dem der Bundes-
rat – der wahrscheinlich lediglich noch aus fünf, eventuell
auch aus sieben Mitgliedern besteht – nur die grossen stra-
tegischen Richtlinien bestimmt und dem einzelnen Bundesrat
für die Führung der alltäglichen Geschäfte Fachminister zu-
geordnet sind.
Diese Vorentscheide hat der Bundesrat bereits getroffen.
Durch eine interdepartementale Arbeitsgruppe unter der Lei-
tung von Heinrich Koller, Direktor des Bundesamtes für Ju-
stiz, wurde ein Vernehmlassungsentwurf erarbeitet, der zur-
zeit in das Mitberichtsverfahren bei den Bundesräten gege-
ben wird. Fast mit Sicherheit kann ich davon ausgehen, dass
diese Vorlage noch in diesem Herbst in die Vernehmlassung
geht. Dann braucht es aber sicher eine relativ grosse Ver-
nehmlassungsfrist. Die eidgenössischen Räte werden sich
mit dieser Vorlage auf jeden Fall nicht mehr in der laufenden
Legislatur, sondern frühestens in der nächsten befassen kön-
nen.
Die institutionellen Reformpakete, die wir Ihnen präsentiert
haben, gehen nicht so schlank über die Bühne. Es wird, wie
ich es schon im Bundesrat spüre, Riesendiskussionen dar-
über geben, wie dieser künftige Bundesrat aussehen soll. In-
sofern geht es wirklich nicht an, diese fällige Verfassungs-
frage jetzt weiter auf die Staatsleitungsreform zu verschie-
ben.
Ich bin Ihnen daher dankbar, wenn Sie hier Eintreten be-
schliessen – Eintreten, damit Sie dann allerdings Gelegen-
heit haben, alle möglichen Optionen und Verbesserungen im
einzelnen zu diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass man Ih-
nen, wenn Sie heute Eintreten beschliessen, den Vorwurf
machen kann, es komme wahrscheinlich doch eine Nullö-
sung heraus. Das glaubt der Bundesrat nicht.
Aus der Sicht des Bundesrates ist es – wenn ich mich zu die-
sen Optionen noch in zwei Punkten äussern darf – eindeutig,
dass man, selbst wenn man die Kantonsklausel beibehielte,
als Minimallösung wenigstens diese Umgehungen in bezug
auf das Wohnsitzprinzip verhindern müsste. Dabei handelt
es sich um ein derartiges Ärgernis, mit dem wir nicht weiter-
leben können. Wie Sie wissen, haben wir für die Mandatsträ-
ger, für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und
auch für die kantonalen Mandatsträger, eine sachgerechte
Lösung. Es kommt darauf an, wo sie ihr politisches Mandat
ausüben. Aber wie die letzten Bundesratswahlen gezeigt ha-
ben, ist diese Wohnsitzanknüpfung bei Leuten, die kein
Mandat innehaben, unbefriedigend. Sie führt zu den bekann-
ten Schriftenverlegungen, möglichst noch einen Tag vor der
Wahl. Das muss als Minimallösung auf jeden Fall «abge-
stellt» werden. «Abgestellt» werden kann das leicht, z. B., in-
dem man einen Stichtag sechs Monate vor der Wahl oder so
etwas als massgeblich für die Wohnsitzbestimmung vor-
sieht.
Man kann uns also nicht vorwerfen, dies sei, wenn man jetzt
Eintreten beschliesse, ohne eine genaue Option zu haben,
Trölerei. Ich glaube, dieses Minimum wird auf jeden Fall her-
auskommen.
Auf der anderen Seite möchte ich aus Sicht des Bundesrates
noch folgendes zu bedenken geben: Mit der Streichung der
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Kantonsklausel wird der Ruf nach den Besten nicht aus der
Welt geschafft. Er wird auch weiterhin zu hören sein. Wir sind
uns alle einig, dass auch nach einer Streichung der Kantons-
klausel auf jeden Fall eine regionale Verteilung im Bundesrat
sichergestellt sein muss. Die Frage ist nur: Brauchen wir da-
für eine Verfassungsvorschrift, oder können wir das der
Weisheit der eidgenössischen Räte überlassen?
Zum Schluss möchte ich – um Ihnen drastisch zu zeigen,
dass der Ruf nach den Besten auf jeden Fall nicht verhallen
wird, auch wenn Sie die Kantonsklausel streichen – meinen
Landsmann Carlo Schmid zitieren. Er hat nach der letzten
Bundesratswahl in einem Rückblick festgehalten: «Die be-
sten Bundesräte sind immer noch jene, die ihre Tauglichkeit
mangels Wahl nie unter Beweis stellen müssen.»
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen Eintreten.

Präsident: Ich schildere die Ausgangslage. Es liegt ein Bun-
desbeschluss des Nationalrates auf Abänderung von Arti-
kel 96 Absatz 1 der Bundesverfassung vor. Wir sind Zweitrat
und haben im ersten Umgang Nichteintreten beschlossen.
Wenn wir an diesem Beschluss festhalten, kommt Artikel 21
Absatz 1 zweiter Satz des Geschäftsverkehrsgesetzes zur
Anwendung: «Bestätigt der Rat, der beschlossen hat, auf die
Vorlage nicht einzutreten oder sie zu verwerfen, seinen Be-
schluss, so wird dieser endgültig und die Vorlage von der Ge-
schäftsliste gestrichen.»
Wer auf eine Vorlage eintritt, kann sich dieser vorbehaltlos
anschliessen oder kann Änderungen zur Diskussion stellen.
Der Rat hat Anspruch darauf – wenn auf eine Vorlage einge-
treten wird –, dass die vorberatende Kommission sich zur
Vorlage äussert und sagt, ob sie sich dem Erstrat anschliesst
oder andere Anträge stellen und damit die Vorlage abändern
will. Wenn Sie nun also Eintreten beschliessen, ist die Rück-
weisung der Vorlage an die Kommission zwingend. Ob Sie
dazu noch konkrete Aufträge erteilen wollen, wie im Antrag
Danioth vorgeschlagen, ist eine andere Frage. Darüber wird
erst diskutiert und abgestimmt, wenn wir über Eintreten ent-
schieden haben.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 35 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 4 Stimmen

Präsident: Jetzt stehen wir vor der Frage, ob die zwingende
Rückweisung der Vorlage an die Kommission noch mit einer
Auflage versehen werden soll.

Spoerry Vreni (R, ZH): Aus meiner Sicht ist das nicht not-
wendig. Der Fächer der Möglichkeiten ist geöffnet, und die
Kommission wird diesen Fächer im Rahmen des Be-
schlussentwurfes diskutieren, auf den Sie jetzt eben einge-
treten sind. So gesehen scheint mir ein weiterer Auftrag an
die Kommission nicht notwendig zu sein.

Danioth Hans (C, UR): Wir haben jetzt erlebt, dass Eintreten
mehrheitsfähig geworden ist. Er bewegt sich doch, der Stän-
derat! Ich bin sehr froh um diese Diskussion.
Ich möchte nur ein Missverständnis vermeiden: dass jetzt bei
dieser Einhelligkeit des Eintretens ein falsches Signal ausge-
sucht wird – nämlich in dem Sinn, wir wollten eine ersatzlose
Streichung. Hier möchte ich an verschiedene Voten – der
Herren Delalay, Aeby und anderer – erinnern. Ich glaube, die
Ängste der Mehrheit, die jetzt zur Minderheit – und zwar zu
einer kleinen – geworden ist, müssen ernst genommen wer-
den. Es darf nicht zu einer ersatzlosen Streichungsaktion
kommen, so, wie dies im Nationalrat beschlossen worden ist.
Das ist das Anliegen.
Ob nun eine Auflage gemacht werden muss? Ich glaubte,
dies sei notwendig; eine Auflage ist keine Bedingung. Ich
habe aber vorhin, beim ersten Votum der Präsidentin der
SPK, genau zugehört, als sie sagte, diese Anträge würden
überprüft – Lockerung der Klausel, Ersatz der Kantonsklau-
sel durch Wahlkriterien, Beseitigung von Umgehungs-
möglichkeiten als Mindeststandard – wie es Herr Bundesrat
Koller sagte. Und wenn wir sagen «ein Mann, ein Wort»,

dann gilt für mich dasjenige der Präsidentin der SPK – einer
Frau – als ein klares, verbindliches Wort. Ich bin einverstan-
den, dass diese Auflagen so übernommen werden.
Ich verzichte jetzt auf eine zusätzliche Abstimmung.

Präsident: Herr Danioth hat seinen Antrag zurückgezogen.
Ich stelle fest, dass der Rat mit der Rückweisung an die Kom-
mission einverstanden ist. Die Kommission wird alle Vor-
schläge prüfen und dem Rat für die zweite Sessionswoche
einen Antrag unterbreiten. Wir haben vom Büro aus das Pro-
gramm so vorbereitet, dass die Beratung noch in der laufen-
den Session möglich ist.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

98.3312

Interpellation Seiler Bernhard
Europäisches
Raumentwicklungskonzept.
Bedeutung für die Schweiz
Interpellation Seiler Bernhard
Schéma de développement
de l’espace communautaire.
Conséquences pour la Suisse

___________________________________________________________

Wortlaut der Interpellation vom 25. Juni 1998
Ich stelle dem Bundesrat die folgenden Fragen:
1. Wie beurteilt er die Vereinbarkeit des Europäischen Raum-
entwicklungskonzeptes (Eurek) mit den vom Parlament dis-
kutierten Grundzügen der Raumordnung Schweiz?
2. Wie sorgt er dafür, dass die Schweiz als Nichtmitgliedland
von den Diskussionen auf EU-Ebene nicht völlig ausge-
schlossen wird bzw. ihre Interessen am richtigen Ort mit dem
nötigen Gewicht darlegen kann?
3. Wie kann gewährleistet werden, dass die hauptsächlich für
die Raumplanung zuständigen Kantone rechtzeitig und
massgeblich an den weiteren Schritten des Bundes in dieser
Sache beteiligt werden?
4. Wie kann bundesintern für eine ausreichende Koordination
unter den zahlreichen vom Eurek angesprochenen Politikbe-
reichen gesorgt werden (z. B. Verkehr, Energie, Umwelt,
Raumordnung)?

Texte de l’interpellation du 25 juin 1998
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivan-
tes:
1. Dans quelle mesure juge-t-il le schéma de développement
de l’espace communautaire (SDEC) compatible avec les
grandes lignes de l’organisation du territoire examinées ac-
tuellement par le Parlement?
2. Que compte-t-il faire pour éviter que la Suisse soit complè-
tement exclue des discussions menées au sein de l’Union
européenne et pour s’assurer qu’elle pourra défendre ses in-
térêts de manière appropriée?
3. Comment garantir que les cantons, qui sont les principaux
responsables en matière d’aménagement du territoire, puis-
sent participer à temps et de manière déterminante aux dé-
marches de la Confédération en ce domaine?
4. Comment assurer au sein de la Confédération une coordi-
nation adéquate entre les nombreux domaines touchés par le
SDEC (notamment: transports, énergie, environnement, or-
ganisation du territoire)?

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bisig (1)
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Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Die parlamentarische Gruppe «Boden und Bodennutzung»
hat sich über den Inhalt des von den Raumordnungsmini-
stern der EU-Staaten vorgelegten Eurek orientieren lassen.
Da die Schweiz trotz Nichtmitgliedschaft in der EU in irgend-
einer Weise in die Entwicklungsüberlegungen einbezogen ist
(z. B. bezüglich Verkehrsachsen und Alpenraum), stellt sich
die Frage, wo die Schweiz vom Eurek direkt betroffen ist und
wie die zuständigen Behörden von Bund und Kantonen in ge-
genseitiger Abstimmung angemessen reagieren können.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 21. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 21 septembre 1998
Das Eurek stellt eine gemeinsame Strategie für die Raument-
wicklung der Staaten der EU dar. Im Juni 1997 haben die
Raumordnungsminister der 15 EU-Staaten anlässlich eines
informellen Treffens in Noordwijk (NL) einen ersten Entwurf
des Eurek verabschiedet. Dieses Dokument, das rechtlich
nicht bindend ist und der EU keine neuen Befugnisse zu-
weist, hat politischen Charakter und bezweckt in erster Linie
die Umsetzung der von der Gemeinschaft verfolgten Politi-
ken sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit der einzel-
nen Mitgliedländer untereinander und mit der europäischen
Kommission. Es dient zudem – unter Berücksichtigung der
auf dem Gebiet der Raumplanung gegebenen Kompetenz-
ordnungen – als Bezugsrahmen für eine integrierte Raum-
ordnungspolitik in Europa. Im Mai 1999 soll das Eurek von
den Raumplanungsministern der EU-Staaten offiziell verab-
schiedet werden.
Die vom Interpellanten gestellten Fragen lassen sich wie folgt
beantworten:
1. Das Eurek verfolgt drei Hauptziele:
– wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt;
– nachhaltige Entwicklung;
– eine gleichgewichtige Wettbewerbsfähigkeit für den euro-
päischen Raum.
Es legt im übrigen drei Handlungsfelder fest, die den folgen-
den drei Zielen entsprechen:
– ein ausgewogenes und polyzentrisches Städtesystem so-
wie ein neues Gleichgewicht zwischen Stadt und Land;
– gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Infrastrukturen und Wis-
sen;
– intelligentes Management und die Pflege und Weiterent-
wicklung des natürlichen und kulturellen Erbes in Europa.
Diese Zielvorstellungen machen deutlich, dass das Eurek
den vom Bundesrat am 22. Mai 1996 verabschiedeten
Grundzügen der Raumordnung Schweiz hinsichtlich seiner
Natur und Tragweite sehr nahekommt und inhaltlich in die
gleiche Richtung weist. Die Frage nach dessen Vereinbarkeit
mit den Grundzügen der Raumordnung Schweiz kann somit
bejaht werden. Das gleiche gilt im übrigen mit Bezug auf die
Neuorientierung der Regionalpolitik.
Ebenfalls als positiv wertet der Bundesrat die Absicht der EU-
Raumplanungsminister, das Netzwerk «Europäisches
Raumplanungsobservatorium» einzurichten und die Ge-
meinschaftsinitiativen Interreg zu unterstützen, an denen
sich die Schweiz im übrigen schon heute beteiligt.
2. Die Schweiz verfolgt die Entwicklung der Arbeiten im Zu-
sammenhang mit dem Eurek, über die sie durch die Europäi-
sche Ministerkonferenz für Raumplanung (Cemat), in der alle
Staaten Europas vertreten sind, laufend orientiert wird, be-
reits seit einiger Zeit mit Interesse. Zudem ist das Eurek den
Mitgliedern der Cemat anlässlich ihrer 11. Konferenz, die im
Oktober 1997 im Beisein des Vorstehers des Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizeidepartementes in Limassol (Zypern)
stattgefunden hat, offiziell vorgestellt worden. Im übrigen be-
stehen bereits seit geraumer Zeit informelle Kontakte zwi-
schen den für die Raumordnung zuständigen Bundesstellen
einerseits und der Generaldirektion XVI «Regionalpolitik und
Kohäsion» der europäischen Kommission andererseits, die
im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Eurek sehr eng
mit den EU-Mitgliedstaaten kooperiert. Die Präsidentschaft
des mit der Erarbeitung des Eurek beauftragten Ausschus-

ses für Raumentwicklung hat die Schweiz – zusammen mit
Norwegen – erst kürzlich eingeladen, bis Mitte September
dieses Jahres zum vollständigen Entwurf des Eurek Stellung
zu nehmen. Im weiteren hat sie den Wunsch geäussert, mit
diesen beiden Staaten im Bereich der europäischen Raum-
entwicklung in Zukunft enger zusammenzuarbeiten.
Um über die im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsin-
itiativen Interreg erforderlichen Mittel zu verfügen, hat der
Bundesrat ein bis Ende November 1998 dauerndes Ver-
nehmlassungsverfahren zu einem künftigen Bundesbe-
schluss eröffnet, der eine Beteiligung der Schweiz an der ge-
planten Gemeinschaftsinitiative der EU zur grenzüberschrei-
tenden, transnationalen und interregionalen Kooperation (In-
terreg III) im Zeitraum von 2000 bis 2006 ermöglichen soll.
Diese drei Arten der Kooperation werden dazu beitragen,
dass die Schweiz ihre Zusammenarbeit mit den Staaten der
EU auf dem Gebiet der Raumordnung – einschliesslich der
Umsetzung des Eurek – konkretisieren kann.
3. Da auch die Kantone von raumordnungspolitisch relevan-
ten Entscheiden betroffen sind, ist es unumgänglich, sie an
allen Eurek-spezifischen Fragen zu beteiligen. Da die der
Schweiz für die Einreichung ihrer Stellungnahme zum Eurek
eingeräumte Frist sehr kurz bemessen ist, drängt sich eine
beschränkte Vernehmlassung auf. Vorab kann daher ledig-
lich die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutz-
direktorenkonferenz berücksichtigt werden. Um die Zusam-
menarbeit mit den Kantonen breiter abzustützen, wird in der
Folge aber auch die Koordination mit anderen schweizeri-
schen Konferenzen der kantonalen Direktoren sichergestellt
werden müssen; dies zumindest in jenen Bereichen, die –
wie beispielsweise die Regionalpolitik – vom Eurek ebenfalls
tangiert werden. Im Sinne der neuen Ausrichtung der eidge-
nössischen Aussenpolitik ist selbstverständlich auch die
Konferenz der Kantonsregierungen einzubeziehen. Dies
zeigt, dass es nicht nötig sein wird, neue Formen der Zusam-
menarbeit zu schaffen; die bereits heute bestehenden Koor-
dinationsgremien haben sich bewährt.
Im Hinblick auf die Erarbeitung des unter Ziffer 2 erwähnten
Botschaftsentwurfes wurde überdies eine paritätisch aus
Vertretern des Bundes und der Kantone zusammengesetzte
Gruppe geschaffen, welche die Vorarbeiten zu diesem Ent-
wurf begleiten soll. Ähnliches lässt sich für die Bearbeitung
des Eurek-Dossiers in Betracht ziehen.
4. Die Voraussetzungen, um die mit Bezug auf das Eurek er-
forderliche bundesinterne Koordination sicherstellen zu kön-
nen, sind bereits erfüllt. So hat die Raumordnungskonferenz
des Bundes, in der alle mit raumwirksamen Aufgaben betrau-
ten Bundesstellen vertreten sind, dieses Jahr eine spezielle
Arbeitsgruppe gebildet, die ihr in allen Fragen der europäi-
schen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung
zur Seite stehen soll. Aufgabe dieser Gruppe ist es insbeson-
dere, den erwähnten Botschaftsentwurf zur Beteiligung der
Schweiz an der Entwicklung einer europäischen Raumord-
nung vorzubereiten und den Entwurf für eine schweizerische
Stellungnahme zum Eurek zu verfassen. Die Vorkehrungen,
die getroffen wurden, um auf die europäischen Initiativen im
Bereich der Raumordnung reagieren zu können, werden es
sämtlichen Bundesstellen, deren Tätigkeiten (Verkehr, Ener-
gie, Umwelt, Raumplanung usw.) vom Eurek berührt werden,
ermöglichen, sich vorab über die diesbezüglichen Arbeiten
der EU-Mitgliedstaaten zu informieren, um sich zu den Ziel-
setzungen und Projekten des Eurek dann konkret äussern zu
können.

Seiler Bernhard (V, SH): Grundsätzlich bin ich mit der Beant-
wortung einverstanden, möchte aber doch noch ein paar zu-
sätzliche Bemerkungen anbringen, d. h., ich beantrage Dis-
kussion.

Präsident: Herr Seiler beantragt Diskussion. – Sie sind da-
mit einverstanden.

Seiler Bernhard (V, SH): Ich möchte vorerst Herrn Bundesrat
Koller für die Beantwortung meiner Interpellation danken. Ich
habe mich gefragt, ob es ein Zufall ist, dass gleichzeitig zum
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gleichen Thema auch ein Pressecommuniqué des Bundesra-
tes herausgegangen ist. Vielleicht hat meine Interpellation
den Bundesrat dazu angeregt, dieses Pressecommuniqué
zum Problem Eurek herauszugeben.
So oder so scheint es mir sehr wichtig zu sein, dass wir uns
mit dem Eurek befassen. Das Eurek beschränkt sich auf die
EU. Es darf sicher nicht so laufen, dass die EU für sich allein
Raumplanung betreibt, ohne auf die übrigen europäischen
Länder Rücksicht zu nehmen – beispielsweise auf die
Schweiz, die nicht Mitglied der EU ist, oder auf die Länder in
Mittel- und Osteuropa, die auf dem Gebiet von Planung und
Raumplanung einen grossen Nachholbedarf haben. Wenn
ich an ein Land wie die Schweiz denke, die verkehrstech-
nisch im Zentrum von Westeuropa liegt, so muss ich sagen,
dass es nicht anders geht, als dass sich Europa auch mit den
Verkehrssträngen – sei es Bahn oder Strasse – dieses Lan-
des befasst. Für uns, aber auch für Europa ist das von vitaler
Bedeutung.
Das Eurek hat sich sehr hohe Ziele gesteckt: unter anderem
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, nachhaltige
Entwicklung und gleichgewichtige Wettbewerbsfähigkeit für
den europäischen Raum. Es gibt drei Handlungsfelder: Eines
beschlägt z. B. – Sie hören und staunen – das Ziel eines aus-
gewogenen und polyzentrischen Städtesystems sowie eines
neuen Gleichgewichtes zwischen Stadt und Land. Das sind
Vorstellungen der EU-Staaten.
Wenn ich an den Stand der Raumplanung gewisser Länder
im Süden Europas denke, frage ich mich, ob die EU da nicht
gewisse Utopien anstelle von erreichbaren Zielen zu Papier
gebracht hat.
Mir ist wichtig, dass sich Europa damit befasst und dass auch
wir Schweizer – mindestens zum Teil – dabeisein können. Ich
wünsche mir, dass die EU einsichtig genug ist, dass sie bei
dieser Raumplanung die Nicht-EU-Mitglieder nicht nur an-
hört, sondern sie auch zu den Konferenzen einlädt und dort
mitreden und schliesslich mitbestimmen lässt. Denn die eu-
ropäische Planung darf nicht ein Privileg einzelner Länder
sein; sie muss eine Angelegenheit von Gesamteuropa sein.
In diesem Zusammenhang können Sie in der Antwort des
Bundesrates lesen, dass es tatsächlich bereits eine Europäi-
sche Ministerkonferenz für Raumplanung gibt. Sie nennt sich
Cemat, und sie hat meines Wissens bereits etwa ein Dutzend
Mal getagt. Da frage ich mich einmal mehr: Warum geht die
EU wieder einen eigenen Schritt in diese Richtung, statt mit
den übrigen Europäern zusammen vorzugehen? Heisst das
allenfalls, dass die EU die Cemat, also alle übrigen europäi-
schen Länder, die über Raumplanung reden, als nutzlos an-
sieht oder der Meinung ist, man müsste noch mehr tun kön-
nen?
Diese und weitere Fragen hätte ich gerne von Herrn Bundes-
rat Koller beantwortet. Welche Bedeutung hat die Cemat all-
gemein, und vor allem: Welche Bedeutung hat sie für unser
Land? Können wir bei Eurek mitreden bzw. mitbestimmen,
oder sind wir einmal mehr ein Nicht-EU-Mitglied, das nicht
mehr ganz ernst genommen wird, um welches herum man
plant, statt mit ihm zusammen zu planen? Schliesslich: Wie
soll das sogenannte Netzwerk «Europäisches Raumpla-
nungsobservatorium» ausgestaltet werden, und wie kann
man sich dort bemerkbar machen? Welchen Einfluss kann
man dort nehmen, oder was bringt uns dieses Observato-
rium, an welches wir dann im Zusammenhang mit der Raum-
planung wahrscheinlich auch etwas bezahlen müssen? Und
eine letzte konkrete, aktuelle Frage: Ist unser Bahn- und
Strassennetz ein Bestandteil bei Eurek? Sind Projekte wie
z. B. die Neat dort abgesprochen, oder sind wir auch dort
wieder nur ein Anhängsel, das man nicht ganz ernst nimmt
und an dem man vorbeiplant?

Bisig Hans (R, SZ): Das Europäische Raumentwicklungs-
konzept stimmt mit den «Grundzügen der Raumordnung
Schweiz» weitgehend überein; so war es heute morgen in
den Zeitungen zu lesen.
Ich habe die Interpellation Seiler Bernhard vor allem darum
mitunterzeichnet, weil ich es als nötig erachte, dass die gros-
sen Zusammenhänge wieder einmal in Erinnerung gerufen

werden. Ich werde den Eindruck einfach nicht los, dass die
Raumplanung lediglich als Sache weniger Fachleute ver-
standen wird und erst dann interessiert, wenn es um handfe-
ste Details geht, nicht aber, wenn es um die grossen Zusam-
menhänge geht. Ich denke dabei nicht zuletzt an unsere Ver-
kehrsgrossprojekte und die bilateralen Verhandlungen.
Ein Kapitel der «Grundzüge der Raumordnung Schweiz»
widmet sich der Einbindung der Schweiz in Europa. Dort wird
ausgesagt, dass die Schweiz bei der Schaffung einer euro-
päischen Raumordnung mitzuarbeiten und sich der räumli-
chen Konsequenzen der wachsenden europäischen Integra-
tion anzunehmen habe. Die Rede ist auch von einer laufen-
den gegenseitigen Abstimmung der wesentlichen raumwirk-
samen Entwicklungsziele und Massnahmen sowie von einer
Begegnung in Eigenständigkeit.
Die immer noch nicht abgeschlossenen bilateralen Verhand-
lungen mit dem einseitigen Diktat durch die EU im Dossier
Landverkehr lassen am Realitätsgehalt dieser Aussagen
zweifeln. Auch die Schweiz wiegt sich in Raumplanungsfra-
gen offenbar in Utopien. Genau so wenig wie der Bund bei
den Verkehrsgrossprojekten, also bei «Bahn 2000» und der
Neat, auf eine Abstimmung der Raumwirksamkeit mit den
Kantonen und den Gemeinden geachtet hat – aus welchen
Gründen auch immer –, genau so wenig scheint die EU ihre
Interessen bezüglich Transitverkehr hintanzustellen.
Gemäss Legislaturplanung 1995–1999 will der Bundesrat
der Raumordnungspolitik vermehrte Aufmerksamkeit schen-
ken und damit den nationalen Zusammenhang stärken. Ich
frage ihn, wie er diese gute Absicht mit den aussenpoliti-
schen Zwängen unter einen Hut zu bringen gedenkt. Diese
Aufgabe ist unter den gegebenen Umständen alles andere
als einfach und geht weit über eine Intensivierung der Zu-
sammenarbeit mit den erwähnten zuständigen Fachbehör-
den des benachbarten Auslandes hinaus. Eine erfolgver-
sprechende Integrationspolitik setzt erfahrungsgemäss eine
verbesserte Informationstätigkeit voraus.
Darum interpretiere ich diese Interpellation als Chance zum
besseren Verständnis der komplexen Zusammenhänge und
begrüsse es, wenn diese Chance seitens des Bundesrates
auch wahrgenommen wird. Eine nachvollziehbare, verständ-
liche Raumordnung ist meines Erachtens der Hauptschlüssel
zu einer erfolgreichen Integrationspolitik. Die heutige Antwort
des Bundesrates alleine kann dafür sicher nicht genügen,
und ich erwarte, dass uns der Bundesrat künftig laufend über
diese grossen Zusammenhänge ins Bild setzt.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin Herrn Seiler und Herrn Bi-
sig sehr dankbar, dass sie in diesem Rat das Raumplanungs-
problem wieder einmal bewusst zur Sprache bringen, nicht
nur bei Detailregelungen oder bei der Volksabstimmung über
die beschlossene Teilrevision des Raumplanungsgesetzes,
die wir im Februar haben werden.
Der Bundesrat ist mit dem Interpellanten der Auffassung,
dass sich Eurek, mit dem die Staaten der Europäischen
Union eine gemeinsame raumordnungspolitische Strategie
zu definieren versuchen, auf jeden Fall in verschiedener
Weise auf die Schweiz auswirkt. Daran vermag der Umstand,
dass die im Herzen Europas liegende Schweiz nicht Mitglied
der Europäischen Union ist, nichts zu ändern. Die Schweiz
misst daher den Arbeiten im Zusammenhang mit dem Eurek
grosse Bedeutung zu. Anlässlich der 11. Konferenz der Eu-
ropäischen Ministerkonferenz für Raumplanung – das ist ein
Organ des Europarates –, die letztes Jahr in Zypern stattge-
funden hat, konnte ich mich persönlich über den Stand der
Arbeiten informieren.
Der Umstand, dass die Schweiz die Möglichkeit erhalten hat,
sich offiziell zum nunmehr vorliegenden vollständigen Ent-
wurf des Eurek – also einer Arbeit der Europäischen Union –
zu äussern, gab uns die Gelegenheit, die Position der
Schweiz zuhanden der zuständigen europäischen Gremien
klarzumachen. Es gibt andere Gebiete, wo wir von der Euro-
päischen Union weniger grosszügig behandelt werden. Hier
hat sich die Europäische Union in der Zusammenarbeit mit
einem Nichtmitgliedstaat tatsächlich sehr offen gezeigt. Auf
diese Weise konnte auch sichergestellt werden, dass die In-
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teressen der Schweiz mit dem nötigen Nachdruck dargelegt
werden konnten.
Die Bedeutung, die der Bundesrat der Zusammenarbeit im
gesamteuropäischen Kontext beimisst, zeigt sich auch darin,
dass er bereit ist, die im Zusammenhang mit den Gemein-
schaftsinitiativen Interreg erforderlichen Mittel bereitzustel-
len. Ein entsprechender Bundesbeschluss befindet sich der-
zeit in der Vernehmlassung. Der Bundesrat will damit die Vor-
aussetzungen schaffen, dass sich die Schweiz im Zeitraum
von 2000 bis 2006 wirkungsvoll an der geplanten Gemein-
schaftsinitiative der Europäischen Union zur grenzüber-
schreitenden, transnationalen und interregionalen Koopera-
tion – dem Projekt Interreg III – beteiligen kann. Diesbezüg-
lich bestehen ja auch keine Hindernisse auf seiten der Euro-
päischen Union.
Es steht ausser Frage, dass auch den Kantonen die Möglich-
keit geboten werden muss, sich in geeigneter Weise an den
Eurek-spezifischen Arbeiten zu beteiligen. In einer ersten
Phase haben wir allerdings ein abgekürztes Verfahren wäh-
len müssen, weil die Vernehmlassungsfrist, die uns von der
Europäischen Union eröffnet worden ist, sehr kurz war. Wir
haben daher vorab die Schweizerische Bau-, Planungs- und
Umweltschutzdirektorenkonferenz miteinbezogen. Ein brei-
terer Einbezug der Kantone ist jedoch unumgänglich – des-
sen ist sich der Bundesrat voll bewusst – und wird zur gege-
benen Zeit auch erfolgen.
Die bundesinterne Koordination der zahlreichen Politikberei-
che, die vom Eurek explizit angesprochen werden, wird von
der Raumordnungskonferenz des Bundes sichergestellt, in
der alle raumwirksam tätigen Bundesstellen vertreten sind.
Um die Einbindung der Schweiz in die europäische Raum-
ordnung zielgerichtet voranzutreiben, hat die Raumord-
nungskonferenz zudem vor kurzem eine entsprechende Ar-
beitsgruppe gebildet. Der Bundesrat kann Ihnen daher versi-
chern, dass er die Entwicklung der europäischen Raumord-
nungspolitik mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt und dafür
besorgt sein wird, dass die schweizerischen Anliegen in an-
gemessener Weise eingebracht werden können. Ich kann
auch festhalten, dass wir wenigstens bisher keinerlei be-
nachteiligende Behandlung von seiten der Europäischen
Union erfahren haben.
Etwas anderes hat uns hingegen eher Sorge gemacht, vor al-
lem wenn wir an die Vorstösse Bisig und Seiler Bernhard
denken: Ich muss zu bedenken geben, dass das Bundesamt
für Raumplanung etwa 25 Personen umfasst. Der neue Di-
rektor ist zwar im Amt, aber nebenbei bemerkt stelle ich fest,
dass das Buwal über 300 Leute hat. Sie sehen also, dass wir
von den Ressourcen her eine sehr schwierige Aufgabe zu lö-
sen haben, wohl wissend, dass die Hauptarbeit der Raum-
planung von den Kantonen geleistet werden muss.

Seiler Bernhard (V, SH): Ich bin von der Beantwortung der
Fragen durch den Bundesrat befriedigt. Ich wäre froh, wenn
der Bundesrat die aktuelle Frage im Zusammenhang mit dem
Bahn- und Strassennetz noch beantworten könnte.

Koller Arnold, Bundesrat: Die speziellen Verkehrsachsen,
zum Beispiel die Neat, sind nicht Inhalt des Eurek. Allerdings
ist die Vernetzung der Städtesysteme miteinander als ein
wichtiges strategisches Ziel ausdrücklich festgehalten, ähn-
lich wie in unserem Bericht über die Grundzüge der Raum-
ordnung Schweiz.

Schluss der Sitzung um 11.30 Uhr
La séance est levée à 11 h 30
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Cottier Anton (C, FR), rapporteur: Le projet de révision du ré-
gime des allocations pour perte de gain (APG), qui était pro-
mis pour la législature précédente, est arrivé. Et tous l’ont ré-
clamé. On l’a réclamé pour les recrues dont les prestations
étaient insuffisantes, pour les invalides dont l’assurance,
grâce aux réserves des APG, a reçu de nouvelles forces,
pour l’assurance-maternité, car les mères feront cause com-
mune avec des militaires. Je constate donc que les APG sont
un objet convoité.
Actuellement encore, les APG sont composées d’une multi-
tude d’allocations qui ne rendent le système guère transpa-
rent. Et la commission, dans un premier élan, a voulu procé-
der à une refonte totale en adaptant le système des APG au
système de l’assurance-accidents ou de l’assurance-chô-
mage, en fixant ainsi les indemnités de façon indépendante
de l’état civil du bénéficiaire. Si la commission a finalement
renoncé à changer de système, c’est pour satisfaire au ca-
ractère urgent de l’amélioration des indemnités.
Grâce à cette révision, la loi ne fait plus de distinction entre
homme et femme, ni entre marié et célibataire. Elle devient
donc, comme les autres assurances sociales, «zivilstands-
unabhängig», donc indépendante de l’état civil des bénéfi-
ciaires. Le droit actuel accorde aux chômeurs des indemnités
supérieures à celles des militaires. Ce défaut sera en grande
partie corrigé par une augmentation substantielle de l’alloca-
tion de base. Le Conseil fédéral l’a fixée en règle générale à
60 pour cent; pour les recrues, ce taux est réduit à 20 pour
cent, et pour les services d’avancement, la commission l’a
augmenté à 65 pour cent. Pourquoi cette différenciation dans
le taux? Tout d’abord, pour l’école de recrues: il s’agit d’un
service de base obligatoire qui doit être assumé par tous. En-
suite, pour les cours de répétition: obligatoires aussi, ceux-ci
tombent sous le coup du Code des obligations ou des con-
ventions collectives de travail pour ce qui concerne le salaire
des employés et des personnes astreintes au service.
L’employeur doit donc payer la totalité du salaire durant les
trois semaines du cours de répétition. Les allocations, si elles
étaient augmentées, reviendraient donc à l’employeur. Nous
en reparlerons aux articles 9 et 11 où nous entendrons les
porte-parole de minorité.

La minorité défend les propositions qui nous ont été transmi-
ses par la Commission de la politique de sécurité. En effet,
cette commission a, à juste titre, été invitée à formuler ses
propres propositions à l’intention de la Commission de la sé-
curité sociale et de la santé publique.
L’allocation de base représente l’indemnité principale. Elle
est complétée dans le système des APG par d’autres alloca-
tions qui sont: l’allocation pour frais de garde (art. 7) – elle est
versée pour la garde d’enfants; l’allocation pour enfants; et
enfin, l’allocation d’exploitation pour indépendants. Ces allo-
cations peuvent être cumulées si les conditions justifiant l’oc-
troi de l’allocation sont remplies. Mais le cumul nécessite
aussi le plafonnement: l’allocation totale est réduite dans la
mesure où elle dépasse certaines limites qui sont fixées aux
articles 16 et 16a.
Les améliorations apportées par la commission constituent
un coût supplémentaire de 88 millions de francs. Cette aug-
mentation est supportable. Ces prochaines années, les re-
cettes dépasseront encore largement 800 millions de francs
par an. Malgré les difficultés financières qui grèvent en règle
générale les assurances sociales, ces nouvelles dépenses
sont aussi justifiées, car les APG indemnisent des personnes
qui subissent une perte de salaire ou de revenu en accom-
plissant un service à la communauté, celui de servir la dé-
fense de notre pays. C’est cela la raison principale de la pré-
sente révision.
Une indemnité juste est aussi un moyen de motivation des
jeunes astreints au service militaire. Pour beaucoup de jeu-
nes, les études et la carrière professionnelle priment
aujourd’hui la promotion à l’armée. Il est dès lors indispensa-
ble que ceux qui acceptent l’avancement militaire soient
équitablement indemnisés. C’est dans cet esprit que la com-
mission est entrée en matière et a porté l’allocation pour les
services d’avancement de 60 à 65 pour cent.
Je vous invite à voter l’entrée en matière.

Rochat Eric (L, VD): Le 8 juin, le Bureau du Conseil des Etats
a invité la Commission de la politique de sécurité à rédiger un
corapport sur le projet du Conseil fédéral. Notre commission
salue la décision de soumettre au Parlement aujourd’hui déjà
une révision que beaucoup réclament depuis longtemps. En
effet, il est notoire que ceux et celles qui effectuent école de
recrues, cours de répétition et services d’avancement sont
moins bien traités que leurs collègues au bénéfice de presta-
tions de l’assurance-chômage.
Le prélèvement de 2,2 milliards de francs dans le fonds du ré-
gime des allocations pour perte de gain (APG) au bénéfice de
l’assurance-invalidité, l’acceptation par notre Chambre, à la
dernière session, du principe d’une assurance-maternité
couplée au régime des APG et financée par elle durant quel-
ques années, ce prélèvement et cette association sont des
raisons supplémentaires d’accueillir avec satisfaction la révi-
sion rapide de la loi sur le régime des APG.
Ceci étant, la Commission de la politique de sécurité a for-
mulé plusieurs remarques. Elle a regretté tout d’abord que la
révision ne mentionne pas clairement une volonté de tendre
à l’égalité de traitement entre militaires en service et bénéfi-
ciaires de prestations de l’assurance-chômage. Les répon-
ses à la consultation montrent que c’est l’avis de la majorité
des cantons, celui de la Société suisse des officiers, mais
aussi celui de la Commission fédérale pour les questions fé-
minines. La mention de ce principe permettrait de donner
aujourd’hui déjà une orientation claire aux révisions ultérieu-
res.
Notre commission a salué ensuite l’introduction d’une alloca-
tion de base indépendante de l’état civil, mais s’est pronon-
cée pour une élévation des taux prévus par le Conseil fédéral
aux articles 9, 10 et 11, que ce soit pour l’allocation journa-
lière de base lors de l’école de recrues, pour celle durant les
services d’avancement ou encore celle durant les autres pé-
riodes de service. Elle marque cependant une nette priorité
pour la revalorisation des allocations lors des services
d’avancement.
La Commission de la politique de sécurité s’est opposée en
revanche à l’allocation pour tâches éducatives prévue par le
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Conseil fédéral. Au-delà du fait qu’une telle allocation pour-
rait introduire un principe nouveau dans d’autres assurances
sociales, la commission a été surprise de l’inégalité de traite-
ment que la formulation du Conseil fédéral introduirait entre
salariés et indépendants, ainsi que des critères particuliers
entraînant le versement automatique de l’allocation.
S’opposant à l’introduction de cet article, elle admet cepen-
dant que, s’il devait être maintenu, ne soit retenu que le seul
principe d’un remboursement plafonné de frais réels et dé-
montrés, quelle que soit la situation sociofamiliale des inté-
ressés.
La Commission de la politique de sécurité approuve la diffé-
rence introduite dans le montant des allocations entre le pre-
mier enfant et les suivants, même si certains de ses mem-
bres se demandent très pragmatiquement si la cascade ne
devrait pas être inversée, compte tenu du nombre prédomi-
nant de familles ne comptant aujourd’hui plus qu’un enfant.
La commission réalise avec satisfaction que la loi prévoit
aujourd’hui déjà que le montant total des allocations est pla-
fonné et ne peut dépasser le salaire réel. Finalement, la
Commission de la politique de sécurité constate avec un cer-
tain regret qu’aucune solution n’est encore proposée au pro-
blème critique que vivent les personnes entre deux services
d’avancement – problème qu’a fort bien décrit M. Bieri dans
la motion 98.3016 que nous avons adressée au Conseil fé-
déral. Ces personnes sont en effet considérées comme non
plaçables par l’assurance-chômage et ne touchent par con-
séquent ni leurs indemnités de chômage, ni leurs allocations
pour perte de gain. La commission considère qu’il y a là une
lacune sérieuse à combler rapidement.
En conclusion, au nom de la Commission de la politique de
sécurité, je vous recommande d’entrer en matière sur la révi-
sion de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte
de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans
le service civil ou dans la protection civile, de refuser le prin-
cipe des allocations pour tâches éducatives et d’améliorer les
mesure prévues par le Conseil fédéral dans les limites finan-
cières que notre situation générale autorise.

Saudan Françoise (R, GE): Le rapport extrêmement complet
qui vient de nous être fait à la fois par le président de notre
commission, M. Cottier, et par M. Rochat au titre de la Com-
mission de la politique de sécurité, m’amène à aborder trois
points qui ont retenu longuement l’attention de la commis-
sion:
1. La proposition Delalay tendait à harmoniser les prestations
prévues par le régime des APG avec les prestations telles
qu’elles existent dans nos autres assurances sociales. Cette
proposition avait le mérite d’harmoniser complètement notre
système de prestations sociales. Nous y avons renoncé,
comme l’a expliqué M. Cottier, à la fois pour des raisons de
rapidité d’entrée en vigueur de cette révision, et parce que la
population et les principaux intéressés étaient tellement ha-
bitués au système en vigueur que cela aurait posé des pro-
blèmes administratifs.
2. Les frais de garde qui viennent d’être évoqués par M. Ro-
chat: ce point a retenu longuement notre attention pour les
raisons évoquées par M. Rochat, à savoir introduire un prin-
cipe nouveau dans nos assurances sociales et le risque de
créer les conditions pour étendre ce type de prestations à
d’autres assurances sociales. Nous avons procédé à une pe-
sée des intérêts soigneuse dans ce domaine. Ce qui m’a
amenée à me rallier au projet du Conseil fédéral, c’est que
c’est le seul cas où nous sommes en présence d’une obliga-
tion constitutionnelle. Il serait difficile par la suite de l’assimi-
ler à d’autres cas où il est évident qu’à la suite des aléas de
la vie on peut se trouver dans des situations qui empêchent
les parents d’assumer la garde de leurs enfants.
3. C’est évidemment l’aspect financier des modifications qui
vous sont soumises. Nous le savons, la situation plus que flo-
rissante des APG a suscité, y compris de ma part, beaucoup
d’appétit dans d’autres domaines. Mais la commission a dé-
cidé de s’en tenir strictement au projet du Conseil fédéral, à
l’exception du service d’avancement, pour les raisons sui-
vantes: il s’agit d’une question de cohérence en matière de

politique concernant nos assurances sociales. On ne peut
pas avoir comme objectif d’assurer la pérennité de ces assu-
rances sociales et, à la première occasion, d’imposer au
Conseil fédéral des dépenses qui, comme vous le verrez
dans le cadre de l’examen de détail, se montent à 55 millions
de francs supplémentaires. J’attire votre attention sur le fait
que nous aurons le même problème avec l’assurance-mater-
nité lorsque le projet repassera devant notre Conseil. Vous
connaissez les propositions de la commission du Conseil na-
tional: là aussi, nous aurons une discussion qui sera certai-
nement très serrée et très âpre sur la durée – soit 14 semai-
nes selon la décision de notre Conseil, soit 16 semaines se-
lon la proposition de la commission du Conseil national – des
prestations de l’allocation-maternité.
C’est pour une raison de cohérence en matière de politique
financière que je vous invite non seulement à entrer en ma-
tière – ce qui n’est pas contesté –, mais à soutenir les propo-
sitions de la commission ou de sa majorité.

Forster Erika (R, SG): Man ist im Bereich der Sozialversiche-
rungen versucht, jede Gesetzesrevision auszusetzen, bis
man den grossen, zusammenhängenden Wurf getan hat.
Tatsächlich wäre es wünschenswert und sogar dringend, ein
kohärentes System zu entwerfen und dessen zukunftsgerich-
tete Finanzierung zu erarbeiten, statt da und dort vorüberge-
hend etwas zu verändern, zu verbessern – wie z. B. im Fall
des Transfers von 2,2 Milliarden Franken aus dem EO-Fonds
an die IV –, um Engpässe aufzufangen. Dennoch, bis wir ein
solches Konzept haben, das z. B. klar definiert, welche Ver-
sicherungsleistungen gesellschaftlich bedingt sind – wie der
Erwerbsersatz beim Militärdienst oder bei der Mutterschaft –
und welche rein auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zurückzuführen sind – wie etwa die Ar-
beitslosen- oder die Betriebsunfallversicherung –, können wir
die längst anstehende 6. EO-Revision nicht weiter auf die
lange Bank schieben.
Darob muss man die längerfristige Perspektive nicht aus den
Augen verlieren. Die Frage, ob die Finanzierung der EO auch
in Zukunft zwingend durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber ge-
leistet werden muss, sollte à fond zur Diskussion gestellt wer-
den. Erfreulicherweise hat der Bundesrat erste Schritte inner-
halb der Vernehmlassung zur 11. AHV-Revision unternom-
men und lädt zur Stellungnahme ein, ob künftig EO und Mut-
terschaftsversicherung statt via Lohnprozente über die
Mehrwertsteuer finanziert werden sollen.
Ich möchte Frau Bundesrätin Dreifuss danken, dass sie
meine Anregungungen aufgenommen hat und wir bald ein-
mal zu diesen Fragen auch Antworten haben.
Heute kann es nicht darum gehen, auf diese Ergebnisse und
konkreten Vorschläge zu warten. Der Reformstau ist zu
gross, haben doch die ersten Vorstösse zur 6. EO-Revision
schon das 10. Altersjahr erreicht.
Ich bin deshalb für Eintreten, möchte Sie aber in einem Punkt
bereits jetzt bitten, ein klares Zeichen zu setzen, nämlich bei
Artikel 11: Wir können es uns angesichts der komfortablen
Situation des EO-Fonds und der jährlichen Überschüsse lei-
sten – selbst wenn wir diesem Fonds Leistungen für die Mut-
terschaftsversicherung entnehmen –, den Diensttuenden
eine tägliche Grundentschädigung von 65 Prozent statt von
60 Prozent, wie es die Mehrheit und der Bundesrat vorschla-
gen, des vordienstlichen Erwerbseinkommens auszurichten,
und zwar sowohl bei den Ausbildungsdiensten wie bei den
übrigen Dienstleistungen. Dies nicht zuletzt im Hinblick auf
Erwerbstätige, die selbständig sind, bei denen ein Verdienst-
ausfall nicht durch einen Arbeitgeber ausgeglichen wird.
Ich möchte Sie bitten, auf die Vorlage einzutreten und in Ar-
tikel 11 der Erhöhung gemäss dem Antrag der Minderheit
Seiler Bernhard zuzustimmen.

Brunner Christiane (S, GE): Je suis favorable à cette ré-
forme du régime des APG pour les hommes et les femmes
qui accomplissent leur service à la patrie, qu’il soit d’ordre mi-
litaire ou autre. Cette loi avait besoin d’un toilettage. Certai-
nes dispositions ne sont plus adaptées aux réalités de la vie
des jeunes hommes et femmes d’aujourd’hui et il est juste
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d’abandonner le critère de l’état civil pour le calcul des allo-
cations et de le remplacer par le critère des obligations d’en-
tretien envers les enfants. Mais il est avant tout urgent
d’adapter le régime des APG en cas de service militaire aux
réalités du monde du travail et de veiller à ce que les hommes
ou les femmes qui font du service ne soient pas pénalisés par
rapport à celles et ceux qui en sont exonérés. Il est urgent
d’adapter certaines prestations afin que les prestations du ré-
gime des APG soient au moins équivalentes à ce que la per-
sonne percevrait si elle se trouvait au chômage.
Les solutions proposées par le Conseil fédéral remplissent
ces conditions en améliorant sensiblement les prestations
dans leur ensemble. Je reviendrai sur les améliorations des
prestations dans l’examen de détail, car j’estime qu’il faut
faire des différences entre les catégories, entre l’école de re-
crues, les cours de répétition ou le service d’avancement. Si
le projet apporte des réponses adéquates pour les recrues et
les cours de répétition, il est justifié, à mon avis, d’améliorer
encore les prestations en cas de service d’avancement pour
les raisons que je vais développer tout à l’heure.
En étudiant ce projet en commission, nous nous sommes
rendu compte que le système de ces allocations est assez
lourd, assez compliqué, même si dans la pratique son appli-
cation ne semble pas poser de problèmes, car c’est un sys-
tème qui est bien rodé.
Une simplification du système dans le sens d’une harmonisa-
tion avec les autres assurances sociales serait certainement
utile, mais l’aborder en ce moment reviendrait à reporter
l’adaptation des prestations à une date ultérieure. Or, cette
adaptation doit se faire aussi rapidement que possible. La
discussion sur la simplification du système pourra être re-
prise plus tard, éventuellement dans le cadre d’une harmoni-
sation des assurances sociales dans leur ensemble.
Quant à l’allocation pour tâches éducatives prévue par le
Conseil fédéral, j’avoue que, contrairement à la position de la
Commission de la politique de sécurité, c’est une solution qui
m’a séduite. De plus en plus de jeunes parents se partagent
la tâche de prise en charge et d’éducation de leurs enfants.
De plus en plus de jeunes pères réduisent leur temps de tra-
vail professionnel pour se consacrer aux tâches familiales. Il
est donc évident que, lorsqu’ils doivent s’absenter pour un
service, cela crée des problèmes au niveau de la prise en
charge des enfants et de l’organisation de la vie de famille.
Dans ma génération et dans celle encore plus ancienne, il n’y
a que les femmes qui savent à quel point la profession de pa-
rents s’exerce 24 heures sur 24. Il n’y a pas que les repas à
préparer et la mise au lit des enfants, comme semblent le
penser parfois certains collègues masculins de la commis-
sion, qui n’ont que peu ou pas d’expérience pratique en la
matière. Même si les enfants vont déjà à l’école, il faut aussi
s’en occuper, ne serait-ce que pour des raisons de déplace-
ment, toutes sortes de participation à des cours, les aider à
faire les devoirs et toutes ces choses-là. Malheureusement,
les grands-mères et autres tantes célibataires libres et dispo-
nibles à tout moment sont devenues rares aujourd’hui. L’allo-
cation pour tâches éducatives, telle que prévue par le Conseil
fédéral, répondrait donc à un besoin. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle cette disposition avait fait l’objet d’interventions
parlementaires.
Je concède néanmoins que l’application pratique de la dispo-
sition prévue par le Conseil fédéral est difficile, et, en commis-
sion, je me suis ralliée à la proposition Spoerry, c’est-à-dire à
une allocation pour frais de garde, qui a le mérite de concré-
tiser une bonne idée, sous une forme peut-être plus simple à
appliquer que telle qu’elle émanait du Conseil fédéral.
Je suis globalement ainsi entièrement satisfaite par cette ré-
vision, et je vous invite à entrer en matière.

Delalay Edouard (C, VS): La modification de la loi fédérale
sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans
la protection civile (LAPG) se justifie, à mon avis, pour deux
raisons:
1. Dans certains cas, les indemnités servies par l’assurance-
chômage dépassent aujourd’hui celles accordées aux per-

sonnes qui doivent quitter leur emploi pour cause de service
militaire.
2. Cette modification s’impose par la nécessité d’encourager
le service d’avancement, qui est un service de longue durée
et qui ne doit pas entraîner pour ceux qui s’y consacrent une
perte de revenus trop importante.
Le projet présenté par le Conseil fédéral atteint ces objectifs,
tout au moins pour l’essentiel.
Pour les recrues célibataires qui reçoivent une allocation uni-
que, les taux de remplacement du revenu demeurent par
exemple inférieurs à ceux prévus pour un chômeur du même
âge. En revanche, pour les recrues avec enfants à charge, le
gain perdu est compensé d’une manière qui soutient la com-
paraison avec l’assurance-chômage. Pour le service d’avan-
cement, la situation des personnes mariées sans enfants se
détériore par rapport à la situation actuelle, pour la bonne rai-
son que ce n’est plus l’état civil qui est déterminant, mais le
fait d’avoir ou non des enfants à charge. Car l’un des buts de
cette nouvelle législation sur les allocations pour perte de
gain (APG) est l’introduction d’une allocation de base indé-
pendante de l’état civil. La règle actuelle prévoit par exemple
pour les personnes seules une allocation s’élevant à 45 pour
cent du revenu acquis avant le service militaire, avec un mi-
nimum de 31 francs par jour. Pour les personnes mariées,
avec ou sans enfants, l’allocation actuelle est de 75 pour cent
du revenu antérieur au service, avec un minimum de 52
francs par jour. Le principe de l’égalité entre homme et
femme postule l’abandon de la différenciation en fonction de
l’état civil.
Mais sur le plan pratique aussi, une telle solution se justifie,
car il n’y a aucune raison de privilégier les couples sans en-
fants par rapport aux célibataires. Par contre, une saine pro-
tection de la famille exige que la présence d’enfants à charge
soit prise en compte d’une manière équitable. Il est donc pro-
posé par cette nouvelle LAPG que toute personne faisant du
service militaire, à l’exception des recrues célibataires, re-
çoive une allocation de base de 60 pour cent du revenu an-
térieur au service, mais au minimum de 41 francs par jour. Et
en supplément, les personnes avec des enfants à charge re-
çoivent pour le premier enfant une allocation de 20 pour cent
du montant de l’allocation globale, et une allocation supplé-
mentaire de 10 pour cent pour chacun des autres enfants.
Avec cet échelonnement de l’allocation pour enfants, on
aboutit à une augmentation des prestations globales pour les
personnes sans activité lucrative, mais également pour cel-
les qui ont des bas revenus, alors que celles ayant des reve-
nus plus élevés doivent, dans certains cas, accepter des di-
minutions, par ailleurs très modiques. Les nouveaux taux des
allocations permettent une indemnisation qui est en général
comparable à celle accordée aux chômeurs. Cet élément, qui
a été apporté notamment dans la procédure de consultation,
est essentiel. Car effectivement, il ne faut pas que quelqu’un
qui assure un service à la patrie puisse être confronté à cette
situation incompréhensible qu’il toucherait moins que s’il était
au chômage. Une allocation moins généreuse que celle de la
loi sur l’assurance-chômage subsiste uniquement pour les
personnes sans enfants.
Nous avons, au cours des discussions en commission, pro-
posé d’autres solutions, en particulier celle consistant à har-
moniser les APG à celles des autres assurances sociales, et
en particulier à celles prévues dans la loi sur l’assurance-ac-
cidents. Après un échange de vues intéressant avec le dé-
partement et l’administration, nous avons dû nous rendre à
l’évidence que le système des APG est très spécifique et
qu’une harmonisation avec les autres assurances sociales
demeure difficile. Nous avons, au demeurant, pris en compte
le fait que le système actuel des APG fonctionne bien, d’une
façon relativement simple et peu bureaucratique, aussi bien
pour les entreprises que pour les salariés, au point qu’une ré-
forme plus profonde ne s’impose pas.
En conséquence, nous nous sommes ralliés, après des
échanges de vues actifs et approfondis, au projet du Conseil
fédéral, amendé par la commission, qui apporte une réponse
satisfaisante aux distorsions que présente la LAPG actuelle.
Je suis donc favorable à l’entrée en matière.



23. September 1998 S 883 Erwerbsersatzordnung

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Loretan Willy (R, AG): Ich habe seinerzeit bei den Auseinan-
dersetzungen um die 4. Revision der Invalidenversicherung
in diesem Rat und danach am 18. März dieses Jahres bei der
Behandlung meiner dringlichen Interpellation vom 2. März
1998 (98.3057) die endliche Vorlage der zwei Jahre lang ver-
schleppten Vorlage für diesen Teil der EO-Revision mit zum
Teil sehr deutlichen Worten reklamiert. Ich fühle mich des-
halb legitimiert, im Rahmen dieser Eintretensdebatte noch-
mals das Wort zu ergreifen – dies auch als Mitglied der Si-
cherheitspolitischen Kommission.
Zunächst etwas zur Zielsetzung dieser Revision: Die Bot-
schaft des Bundesrates ist in diesem Punkt nicht gerade
deutlich, sondern erwähnt lediglich etwas schwammig, es
solle «ein seit längerer Zeit bestehendes sozial-, familien-
und gleichstellungspolitisches Postulat erfüllt werden».
Für diejenigen, welche sich innerhalb und ausserhalb des
Parlamentes immer wieder an dieser Revision gestossen ha-
ben, liegt die Zielsetzung aber eindeutig in der Gleichstellung
bei der Entschädigung von Militärdienstleistenden und Ar-
beitslosen, wie Herr Kollege Delalay, der nun eigentlich je-
weils der Minderheit zustimmen sollte, das soeben auch un-
terstrichen hat. Hier haben sich in den letzten Jahren stos-
sende Ungleichheiten entwickelt, insbesondere, was länger-
dauernde Militärdienstleistungen für Kader in Beförderungs-
diensten anbelangt. In der Phase des Zögerns, Lavierens
und Hinhaltens haben die Mutterschaftsversicherung und
auch die 4. IV-Revision mit ihrem Bezug von 2,2 Milliarden
Franken aus dem EO-Fonds die 6. EO-Revision glatt über-
holt. Nun ist sie jedoch vor dem Ziel. Genug des Reklamie-
rens! Seien wir froh darüber, dass der Bundesrat die Katze
endlich aus dem Sack gelassen hat, wenn auch als Spät- und
Zangengeburt.
Zunächst möchte ich mit Dank an die Departementschefin,
Frau Bundesrätin Dreifuss, feststellen, dass sie sich vor un-
serem Rat zur zitierten Zielsetzung bekannt hat, so zum Bei-
spiel in der Debatte über meine dringliche Interpellation am
18. März dieses Jahres, und zwar in der Weise, dass die Si-
tuation der jungen Militärdienstleistenden nicht schlechter
sein dürfe als diejenige der Arbeitslosen. Dies sei «une exi-
gence minimale que je reconnais pleinement» – Originalton
Frau Bundesrätin Dreifuss. Bei der Behandlung des Bundes-
gesetzes über die Mutterschaftsversicherung am 23. Juni
1998 hat sie diese Feststellung in diesem Rat wiederholt.
Diese Gleichstellung von Militärdienstleistenden und Arbeits-
losen ist die Messlatte für die Beurteilung dieser Vorlage.
Nun hat es offenbar im Bundesrat Bremsmanöver abgesetzt,
denn die bundesrätlichen Anträge entsprechen dieser Ziel-
setzung nicht in genügendem Umfang. Das hat auch die Si-
cherheitspolitische Kommission in ihrem Mitbericht – Herr
Kollege Rochat hat das rapportiert – festgestellt. Laut bun-
desrätlichem Vorschlag erhält ein Armeeangehöriger höch-
stens 60 Prozent, ein Arbeitsloser aber mindestens 70, even-
tuell sogar 80 Prozent seines Lohnes als Entschädigung. Die
vorberatende SGK hat daher zu Recht bei den Ausbildungs-
diensten für einen höheren Grad, Artikel 10, die tägliche
Grundentschädigung von 60 auf 65 Prozent des durch-
schnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens erhöht;
die Mehrheit der Kommission hat aber leider den analogen
Schritt für die Rekrutenschulen und für die übrigen Dienste,
Wiederholungskurse, nicht getan. Hier werden die ausgewie-
senen Anliegen der zu Militär- oder Zivildienst verpflichteten
Personen nur von einer Minderheit der Kommission getra-
gen.
Ich bedaure das und werde bei den Artikeln 9 und 11 die Fas-
sung der Minderheit Seiler Bernhard, heute vertreten durch
unseren Kollegen Merz, unterstützen.
Die Anträge der Kommission sind – auch wenn man von den
Anträgen der Minderheit ausgeht – gemessen an der Zielset-
zung moderat, denn sie liegen immer noch etwas unter den
Ansätzen für die Arbeitslosenversicherung, aber auch unter
dem Ansatz für den Erwerbsersatz in der Mutterschaftsversi-
cherung von 80 Prozent.
Aber: Die finanzielle Tragbarkeit dieser Revision ist natürlich
auch ein Anliegen, das sehe ich so u. a. als Mitglied der Fi-
nanzkommission. Die Mehrkosten gegenüber der Vorlage

des Bundesrates von 64 Millionen Franken pro Jahr für den
Fall, dass sich die Minderheit der Kommission durchsetzen
sollte und müsste, sind, vom Stand des EO-Finanzhaushal-
tes aus betrachtet, tragbar und zu verantworten. Das zeigt
die Tabelle 2.2 auf Seite 28 der Botschaft. Trotz Kapitaltrans-
fer – bösartig formuliert: «Plünderung» von 2,2 Milliarden
Franken zugunsten der IV – bleibt der EO-Fonds bis im Jahr
2010 auf einem Stand von rund 2,5 Milliarden, nach den An-
trägen der Minderheit auf 1,6 Milliarden, im Plus. Die jährlich
zusätzlichen 64 Millionen gemäss Kommissionsminderheit
sind verdaubar, zumal mit Armee- und Bevölkerungsschutz
200X die Zahl der Diensttage weiter zurückgehen wird. Aus-
gaben und Einnahmen des EO-Fonds bleiben im nächsten
Jahrfünft im Gleichgewicht. Kollege Merz wird Ihnen dazu
noch, wie ich vermute, Zahlen liefern. Den Anträgen der
Kommissionsminderheit aus Rücksicht auf die Gelüste der
Mutterschaftsversicherungs-Anhängerschaft nach der vollen
EO-Kasse nicht zuzustimmen verbietet eigentlich schon die
politische Korrektheit.
Kritisch zu betrachten ist die neu in die EO einzufügende «Er-
ziehungszulage», Artikel 7, gemäss Bundesrat bzw. die «Zu-
lage für Betreuungskosten» gemäss Antrag der Kommission.
Diese Zulage bringt ein neues Element in das System unse-
rer Sozialversicherungen und könnte sich bald als gefährli-
ches Präjudiz erweisen. Gewiss hat sich die vorberatende
Kommission um eine Verbesserung im Sinne der geäusser-
ten Kritiken bemüht, doch ist auch ihre Version nicht sehr
praktikabel, sondern bürokratisch und etwas «papierkriegs-
trächtig», weil sie den Nachweis zusätzlicher Betreuungsko-
sten wegen Militärdienstes verlangt. Ein solcher Nachweis ist
an sich logisch und nötig. Aber, wie gesagt, die Einführung
dieser neuen Zulage ist und bleibt problematisch.
Angesichts der geschlossenen Kommission macht es indes-
sen wenig Sinn, im Plenum einen Antrag auf Streichung ein-
zubringen. Ich bin der Meinung, der Zweitrat sollte sich noch-
mals über Artikel 7 unterhalten.
Leider bleiben auch mit der 6. EO-Revision Lücken für Mili-
tärdienstleistende bestehen. So das ungelöste Problem der
Entschädigung zwischen zwei Militärdiensten, d. h. in der
Zeit, in welcher der Dienstpflichtige nach der Praxis zum Ar-
beitslosenversicherungsgesetz als nicht vermittelbar be-
trachtet wird und deshalb von Bezügen aus der Arbeitslosen-
versicherung ausgeschlossen ist. Auch von der EO kann er
nichts erwarten. Dieser Mangel kann bei der nächsten Revi-
sion des Arbeitslosenversicherungsgesetzes korrigiert wer-
den. Besser wäre es, die Armee würde die Korrektur durch
organisatorische Verbesserungen bei der Ansetzung der
Dienstleistungen für Beförderungen selber vornehmen. So-
lange wir die Sozialversicherungslücke in der Zeit zwischen
zwei Militärdiensten nicht schliessen, treiben wir engagierte
junge Leute unverschuldet in den Status von Sozialhilfeemp-
fängern. Das ist unschön.
Zum Schluss ein Anliegen an den Bundesrat: Frau Dreifuss,
Sie bestimmen wie üblich das Datum des Inkrafttretens der
Revision. Der Bundesrat will erneut auf Zeit spielen, denn wie
aus der Tabelle 2.2 auf Seite 28 der Botschaft hervorgeht,
soll diese Revision auf den 1. Januar 2000 wirksam werden.
Wenn sich die vorberatende Kommission des Zweitrates und
dann das Plenum etwas beeilen, wäre ein Inkrafttreten, so-
fern nicht wichtige Differenzen auftauchen, auf den 1. Januar
1999, spätestens aber auf Mitte 1999 möglich.
In diesem Sinne appelliere ich an alle für das weitere Verfah-
ren Verantwortlichen, denn es ist schon genug Zeit verplem-
pert worden; Zeit, die sich zuungunsten der Armee und zuun-
gunsten der Militärdienstleistenden, vor allem der künftigen
Kader, ausgewirkt hat.
In diesem «drängenden» Sinn bin ich für Eintreten und für
Zustimmung zu den Anträgen der Kommissionsminderheit.

Cottier Anton (C, FR), Berichterstatter: Ich möchte nur auf
ein Argument von Herrn Loretan zurückkommen, wonach die
Kommissionsmehrheit Erhöhungen des Entschädigungssat-
zes für Rekrutenschulen und Wiederholungskurse nur des-
halb verweigert hätte, weil die Mutterschaftsversicherung ge-
schützt werden müsste. Dies stimmt einfach nicht! Das Po-
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stulat, dass die Militärdienstpflichtigen den Arbeitslosen
gleichgestellt werden sollen, ist mit der Fassung der Mehrheit
der Kommission erfüllt und verwirklicht. Wir werden bei den
einzelnen Artikeln (Art. 9 und 11) darauf zurückkommen. Wir
können dieses Argument somit nicht akzeptieren.

Dreifuss Ruth, conseillère fédérale: Je remercie la commis-
sion pour son excellent travail, ainsi que ceux qui se sont ex-
primés pour le soutien apporté à ce projet, en particulier à
son entrée en matière. A ce stade de la discussion, il me
reste peu à ajouter et c’est lors de l’examen de détail que je
pourrai de nouveau intervenir pour bien vous montrer quel
est le résultat de l’application du régime des APG, par com-
paraison avec l’application actuelle et avec d’autres assuran-
ces sociales.
A ce stade, j’aimerais surtout intervenir pour répondre à cer-
taines des remarques qui ont été faites et pour souligner quel
a été notre objectif. Tout d’abord, il est important de savoir
que le message que nous vous avons soumis reprend très
largement les propositions de l’avant-projet qui avait en gé-
néral été très bien accueilli. Certains points étant plus discu-
tés que d’autres, ils reviennent bien sûr aussi sur la table
dans les travaux qui nous attendent. La principale différence,
c’est que nous avons renoncé à l’introduction d’une alloca-
tion pour des périodes de service de longue durée, et je crois
que nous avons bien fait. Il n’appartient pas à une assurance
sociale de créer une incitation à accepter des charges dans
l’armée ou dans des services équivalents. Il est clair que le
Conseil fédéral continuera, dans ce domaine, à travailler sur
la question de l’incitation ou de l’encouragement à accepter
des charges au service de la communauté, mais il y avait,
d’un côté, des préoccupations financières et, d’un autre côté,
le sentiment que ce n’était pas le lieu ici de résoudre ce pro-
blème.
De même, ce n’est pas le lieu pour résoudre le problème sou-
levé par MM. Rochat et Loretan – et, par l’intermédiaire de
M. Rochat, par l’ensemble de la Commission de la politique
de sécurité – des personnes se trouvant entre deux services
militaires. Je suis très reconnaissante à M. Loretan d’avoir in-
sisté sur le fait que la solution à ce problème devrait se trou-
ver soit dans l’assurance-chômage, soit encore bien plus
dans l’organisation même des services, qui réduirait la pé-
riode pendant laquelle quelqu’un ne serait pas en mesure
d’accepter un travail, en particulier un travail durable ou à du-
rée indéterminée, parce que la perspective d’un service le
rendrait difficile à placer.
C’est vraiment là, au niveau de l’organisation des services,
de la réduction de cette période, que la solution devra être
trouvée et, sinon, dans l’assurance-chômage.
J’ai remercié la commission pour ses travaux parce que, je
puis le dire d’emblée, le Conseil fédéral peut se rallier sans
exception aux propositions de la majorité de la commission
que, pour certaines d’entre elles, il considère comme de réel-
les améliorations par rapport au projet qu’il vous avait pré-
senté initialement. La révision répond à un double objectif.
L’objectif de politique égalitaire a été à l’origine même de
cette réforme: il s’agissait donc d’abandonner la différencia-
tion en fonction de l’état civil, de prendre en considération les
charges que représentent les enfants et, en particulier, de
prendre en considération ce que nous avions appelé le travail
éducatif. Je dois dire que la commission a fait oeuvre de mo-
destie, mais aussi de pertinence, en disant qu’il ne s’agit en
fait pas d’une allocation pour des tâches éducatives, mais
qu’il s’agit très clairement d’une allocation pour des frais de
garde. Il s’agit de reconnaître que le service militaire peut
perturber, dans une famille, toute l’organisation de la prise en
charge des enfants et que des frais peuvent être, de ce fait,
absolument inévitables. Il est normal, à ce moment-là, de
soutenir ces familles. La formulation de la commission est
donc non seulement plus modeste, mais certainement plus
adéquate et correspond à ce que nous voulons atteindre par
cette allocation.
La 6e révision de la LAPG s’inscrit bien dans la ligne de la
10e révision de l’AVS qui introduit un droit individuel à la
rente, indépendant de l’état civil, et un bonus éducatif et d’as-

sistance, et c’est bien ce qui était à l’origine de la réforme.
Mais il est clair qu’il y a aussi des objectifs de politique sociale
et de coordination avec d’autres assurances. Grâce à la révi-
sion, l’indemnisation pour service n’est pas identique en tout
point, mais comparable à l’indemnisation pour chômage. Le
Conseil fédéral est d’avis que ce rapprochement très impor-
tant suffit à atteindre les objectifs qui étaient les siens dans
ce domaine.
Deux remarques à ce propos: comme l’a dit M. Delalay, une
discussion approfondie, mais pas définitive, sans doute, a eu
lieu sur l’abolition du système actuel des APG en termes de
prestations et la reprise d’un système qui serait calqué sur
l’assurance-chômage ou sur l’assurance-accidents qui lui est
très proche. C’est à ce moment-là que nous aurions pu avoir
des prestations absolument identiques dans les deux systè-
mes.
Les travaux de l’administration et le premier tour de discus-
sions qui a eu lieu ont montré que l’on ne pouvait pas tout
simplement adopter le même système d’assurance: dans un
cas une assurance pour salariés, dans l’autre une assurance
pour toutes les personnes astreintes au service militaire,
c’est-à-dire non seulement les salariés, mais les indépen-
dants et les personnes sans activité lucrative. Il ne peut y
avoir une reprise intégrale de ce système. Nous sommes
donc amenés à essayer de nous rapprocher le plus possible,
en termes matériels, de ces différentes assurances, et à ne
pas viser une harmonisation totale.
Lorsqu’on voit – on le verra dans la discussion – dans quels
cas il y a des différences, positives ou négatives, entre les
APG et l’assurance-chômage, on peut certainement être sa-
tisfait de la formulation trouvée, en particulier de la formula-
tion corrigée par la commission, améliorant la situation des
services d’avancement, services qui ne sont pas obligatoires
pour tout le monde, mais qui, reposant sur une sélection, doi-
vent bénéficier d’une sollicitude particulière de ce régime.
D’un autre côté, je tiens à remarquer que si l’objectif d’un rap-
prochement aussi grand que possible entre les APG et l’as-
surance-chômage est certainement le voeu de chacun, il ne
faut pas, là non plus, croire que toute personne n’a le choix
qu’entre les APG et l’assurance-chômage: les APG, en géné-
ral, même si la tendance est encore malheureusement à la
baisse d’une façon relativement importante, ne sont que le
versement que l’Etat fait à l’employeur pour alléger la charge
du salaire de cette personne, qui lui est souvent versé inté-
gralement. Pour avoir une image réaliste de la chose, il ne
faut pas partir de l’idée que toutes les personnes ne reçoivent
que les allocations pour perte de gain pendant cette période
de service à la collectivité.
Je l’ai dit, nous avons examiné – malheureusement un peu à
la hâte, mais la hâte était de rigueur et demandée par tout le
monde, étant donné l’arrivée relativement tardive de ce mes-
sage sur votre pupitre –, si, du côté des prestations, on pou-
vait adopter un autre système: le Conseil fédéral n’est pas fa-
vorable à l’introduction d’un tel système. Par contre, je par-
tage l’idée exprimée par M. Delalay: le calcul actuel des APG
n’est pas très transparent pour les intéressés.
Je dois reconnaître que, même pour la conseillère fédérale,
qui n’a jamais eu l’honneur de les toucher et qui n’en a, de ce
fait, pas une connaissance intime, cela reste quelque chose
d’assez mystérieux. Je suis sidérée de voir que ça fonctionne
très bien, malgré l’absence de transparence. Ceux qui savent
qu’ils doivent toucher et ceux qui doivent faire les décomptes
se débrouillent à merveille. C’est quelque chose qui fonc-
tionne sans grands frais administratifs. Cela fait sans doute
partie de ces mystères de la défense nationale qui restent lar-
gement fermés à la moitié de la population. Il faut cependant
pousser l’information au public, et notamment aux personnes
qui font du service militaire et aux employeurs, pour qu’il
comprenne ce système et pour qu’il puisse vraiment arriver
au même résultat de l’addition que ceux qui manient cela
avec beaucoup de virtuosité.
Par contre, la réflexion sur le financement le plus adéquat de
l’assurance doit être envisagée avant une 7e révision des
APG, c’est-à-dire avant que l’on remette tout l’ouvrage sur le
métier concernant les prestations. Je remercie Mme Forster
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à la fois des incitations qu’elle a données en commission et
des remarques qu’elle vient de faire. Nous nous sommes ac-
tuellement engagés, à la suite des travaux relatifs à IDA-Fiso
1 et 2, dans une réflexion consistant à choisir le meilleur
cocktail pour les différents types d’assurances en fonction du
risque ou de la charge du risque qu’ils représentent pour l’in-
dividu ou la collectivité. Personnellement, je pourrais m’ima-
giner qu’une part plus importante, sinon l’intégralité des APG
et de l’assurance-maternité, finisse par être prise en charge
par l’ensemble de la collectivité appelée à y participer par le
biais de la fiscalité. C’est la raison pour laquelle, dans la 11e
révision de l’AVS, le Conseil fédéral soumet une disposition
à la discussion qui permettrait ultérieurement, dans un vote
sur la TVA, de se prononcer sur un montant maximum, dans
ce cas de 0,5 point de TVA qui pourrait alors être alloué inté-
gralement à ce financement.
En passant, je me permets de dire à ceux qui ne l’auraient
pas compris, que le Conseil fédéral n’envisage pas de sou-
mettre à la votation d’ores et déjà cette disposition de la 11e
révision de l’AVS sous forme d’un paquet que le citoyen de-
vrait accepter ou rejeter dans son ensemble. Il est tout à fait
envisageable et envisagé de déterminer des blocs sur les-
quels les citoyennes et les citoyens pourront se prononcer.
C’est-à-dire que cette question-là pourrait leur être posée de
façon isolée.
Concernant l’aspect financier, les coûts globaux des mesu-
res prévues par le Conseil fédéral sont de 83 millions de
francs par an. Avec la proposition de la majorité de la com-
mission de mieux traiter, si vous me permettez l’expression,
les personnes qui font du service d’avancement, ces frais
globaux s’élèveraient à 88 millions de francs par année. Cela
nous paraît une charge tout à fait supportable, en particulier
au vu de la richesse du fonds existant, richesse qui reste ab-
solument évidente sinon presque obèse, même lorsque l’on
considère que 2,2 milliards de francs ont été transférés à l’AI,
et même lorsque l’on considère que par la fusion au sein du
même fonds de l’assurance-maternité et des APG, nous
aurons besoin de montants supérieurs par année.
La proposition de la minorité de la commission d’augmenter
à 52 francs par jour, au lieu de 41 francs, l’indemnité unique
pour les recrues et de porter de 60 à 65 pour cent du dernier
gain acquis avant le service l’allocation de base pour les pé-
riodes de service normal, donc les cours de répétition, entraî-
nerait 59 millions de francs additionnels. Aux yeux du Conseil
fédéral, cette dépense qui ne correspond pas à un besoin so-
cial est trop grande pour qu’elle puisse être envisagée. Nous
verrons au moment de la discussion des deux articles con-
cernés ce que vous en pensez; j’aurai l’occasion de repren-
dre la parole à ce moment-là.
Les mesures prévues par le Conseil fédéral et acceptées par
votre commission aboutissent à des améliorations sensibles
des prestations d’une très grande partie des assurés, garan-
tissent à beaucoup d’autres une couverture équivalente à
celle qui existe actuellement et exige effectivement de légers
sacrifices, en comparaison, aux personnes mariées sans en-
fants à charge. Concrètement, ces sacrifices, entre guille-
mets, touchent à peine 10 pour cent des personnes accom-
plissant une période de service normale et à peine 2,5 pour
cent de celles qui font un service d’avancement. Cela étant,
le Conseil fédéral est d’avis que les mesures envisagées
dans son message et les mesures de la majorité sont adé-
quates et surtout qu’elles sont suffisantes.
J’ai encore une remarque à faire, et c’est l’appel de M. Lore-
tan: dater l’entrée en vigueur de cette loi, une fois que le tra-
vail parlementaire sera achevé. Je comprends bien son im-
patience; je comprends bien aussi l’impatience de ceux qui
bénéficieront des avantages de la loi révisée. Je puis vous
assurer que nous sommes en train d’examiner les possibili-
tés pour une entrée en vigueur dans le courant de 1999. Mais
justement, vous qui êtes plus au courant des mystères de la
défense nationale – que je ne le suis moi-même –, vous sa-
vez que nous devons choisir une date où il n’y a pas d’«over-
lap», de superposition d’activités militaires. Nous espérons
que le 1er juillet, ou une date de ce genre, pourrait se prêter
à un changement de système. Mais il est clair que nous ne

pouvons pas avoir un changement de système qui, bureau-
cratiquement, serait difficile à gérer parce que les mêmes
personnes passeraient d’un système à l’autre. Nous sommes
en train d’examiner cela dans nos services, en collaboration
avec le DDPS. Le 1er janvier 1999, par contre, me paraît ir-
réalisable puisque la décision ne tombera qu’au mois de dé-
cembre et que nous devons dans ce cas garantir le droit de
référendum.
Nous ne pouvons pas non plus assortir ce projet de la clause
d’urgence parce que nous ne voulons pas donner un carac-
tère provisoire à cette loi. Nous voulons un bon système dé-
finitif le plus rapidement possible. Je vous promets de faire
tout ce qui est en mon pouvoir pour arriver à cet objectif.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über die Erwerbsersatzordnung für
Dienstleistende in Armee, Zivildienst und Zivilschutz
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de
gain en faveur des personnes servant dans l’armée,
dans le service civil ou dans la protection civile

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 1 Abs. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 1 al. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Cottier Anton (C, FR), rapporteur: La présente loi régit le ser-
vice dans l’armée suisse ou aussi à la Croix-Rouge. Et le ser-
vice à la Croix-Rouge, un service humanitaire, existe depuis
1903. Il est réglé aujourd’hui par l’ordonnance du 19 octobre
1994 sur le service de la Croix-Rouge. Ceux qui accomplis-
sent ce service ont toujours bénéficié des allocations pour
perte de gain, au même titre que les militaires.

Angenommen – Adopté

Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Cottier Anton (C, FR), rapporteur: «Allocation de ménage»
devient «allocation de base», qui est, elle, indépendante de
l’état civil.

Angenommen – Adopté

Art. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Cottier Anton (C, FR), rapporteur: L’allocation pour personne
seule était le complément de l’allocation de ménage et les
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deux sont abolies et remplacées aujourd’hui par la nouvelle
allocation de base.

Angenommen – Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission
Titel
Zulage für Betreuungskosten
Abs. 1
Dienstleistende, die mit einem oder mehreren Kindern
(Art. 6) unter 16 Jahren im gemeinsamen Haushalt leben,
haben Anspruch auf eine Zulage für Kinderbetreuungsko-
sten, wenn sie den Nachweis erbringen, dass wegen der
Dienstleistung solche zusätzlichen Kosten angefallen sind
und die Dienstleistung mindestens zwei zusammenhän-
gende Tage umfasst.
Abs. 2
Der Bundesrat setzt den Höchstbetrag der Entschädigung
fest und regelt die Einzelheiten.
Abs. 3
Streichen

Art. 7
Proposition de la commission
Titre
Allocation pour frais de garde
Al. 1
Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage
commun avec un ou plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16
ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles éta-
blissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais
sont occasionnés par l’accomplissement d’une période de
service de deux jours consécutifs au moins.
Al. 2
Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation et
règle les détails.
Al. 3
Biffer

Cottier Anton (C, FR), rapporteur: L’ancien droit connaissait
une allocation d’assistance qui, elle, est supprimée. Or, l’in-
troduction d’une allocation pour tâches éducatives ou alloca-
tion de garde a été diversement accueillie lors de la consul-
tation. Pour la commission, il ne s’agit pas d’une indemnité
pour tâches éducatives, comme nous la connaissons dans le
domaine de l’AVS, mais pour de simples frais de garde. Et
ces frais sont seulement indemnisés si la personne qui fait du
service établit que des coûts supplémentaires lui ont été cau-
sés en accomplissant son service.

Angenommen – Adopté

Art. 9
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Seiler Bernhard, Rochat, Spoerry)
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1
.... beträgt 25 Prozent ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
.... 25 Prozent des Höchstbetrages ....

Art. 9
Proposition de la commission
Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Seiler Bernhard, Rochat, Spoerry)
Titre
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1
.... s’élève à 25 pour cent ....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
.... à 25 pour cent ....

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Kollege Seiler und ich haben un-
abhängig voneinander und gleichzeitig in der Kommission
drei gleichlautende Anträge eingereicht, alle mit dem Ziel, die
Entschädigungen nach den Artikeln 9, 10 und 11 um je 5 Pro-
zent zu erhöhen. Wichtig erschien uns, dass solche Erhöhun-
gen keinerlei Bedarf an Mehreinnahmen im Haushalt der EO
zur Folge haben, und zwar unter Berücksichtigung des vor-
genommenen Kapitaltransfers von 2,2 Milliarden Franken an
die IV.
Konkret sieht es so aus, dass alle drei Anträge zusammen
gegenüber der Botschaft Mehrausgaben von jährlich 64 Mil-
lionen Franken zur Folge haben. 27 Millionen Franken entfal-
len auf die Anpassung der Grundentschädigung für Rekruten
(Art. 9), 5 Millionen schlägt Ihnen die Kommission in Nach-
achtung unserer Anträge im Zusammenhang mit Beförde-
rungsdiensten vor (Art. 10), und 32 Millionen Franken kostet
die Anpassung der Grundentschädigungen für die übrigen
Dienstleistungen (Art. 11).
Demgegenüber wird der EO-Finanzhaushalt in den nächsten
zehn Jahren durchschnittlich jedes Jahr deutlich über 800
Millionen Franken Einnahmen haben. Die Ausgaben, kumu-
liert und unter Berücksichtigung unserer Anträge, belaufen
sich auf 797 Millionen Franken. Im Hinblick auf die Finanzie-
rung bestehen somit keinerlei Bedenken.
Bei Artikel 10 kann ich mich kurz fassen, weil die ganze Kom-
mission den Anträgen gefolgt ist. Im Fall der Grundentschä-
digung während Beförderungsdiensten kommt uns die Kom-
mission entgegen und schlägt eine Erhöhung der Entschädi-
gung auf 65 Prozent des durchschnittlichen vordienstlichen
Erwerbseinkommens vor. Die EO ist kein Instrument der Ka-
dergewinnung und Kaderentwicklung, aber sie sollte jetzt
dank dieser Erhöhung auf 65 Prozent doch sicherstellen,
dass die Bereitschaft zur militärischen Weiterausbildung ge-
rade auch für Selbständigerwerbende nicht weiter absinkt.
Dies um so mehr, als das Weitermachen oft mit einer Minde-
rung an Karrierechancen oder gelegentlich sogar mit dem
Verlust des Arbeitsplatzes einhergehen kann.
Die Entschädigungen für Beförderungsdienste könnten des-
halb aus dieser Sicht ohne weiteres noch höher, beispiels-
weise bei 70 Prozent, angesetzt werden. Aber der finanzpo-
litischen Vernunft sind hier wahrscheinlich Grenzen gesetzt.
Sie verlangt Mässigung und Zurückhaltung. Hier hat die
Kommission einen Massstab gesetzt, den wir akzeptieren
können.
Pendent bleibt im Zusammenhang mit Artikel 10 immer noch
die heute bereits angeschnittene Frage der Finanzierung der
Zeitspanne zwischen der Rekrutenschule und der Unteroffi-
ziersschule bzw. zwischen verschiedenen Beförderungs-
diensten. Hier besteht auch künftig und nach neuer Ordnung
kein Anspruch auf Erwerbsersatz. Die Arbeitslosenversiche-
rung verneint die Vermittlungsfähigkeit von Wehrmännern in
dieser Zeit und damit auch die Taggeldberechtigung zweifel-
los zu Recht. Das führt aber dazu, dass junge Männer unver-
schuldet zu Sozialhilfeempfängern werden können, und das
wohlverstanden in Erfüllung ihrer Wehrpflicht. Ausserhalb
dieser Revision muss man sich deshalb in der Armee einmal
Gedanken über diese Frist zwischen Dienstleistungen ma-
chen, die je nach Waffengattung und Schultableau einige
Wochen oder sogar Monate betragen kann und weder dem
Wehrmann noch seinem Arbeitgeber und der Armee etwas
bringt.
Es handelt sich hier gewiss auch um ein organisatorisches
Problem, das allerspätestens mit der «Armee 200X» gelöst
werden sollte. Ich bin auch der Meinung, man sollte ohne ent-
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sprechende Vorüberlegungen der Armee und entsprechen-
des Vertiefen des Problems hier nicht einfach Hand bieten,
um diese Überbrückung zu gewährleisten. Immerhin hat der
Bundesrat in Zusammenhang mit der Beantwortung eines
parlamentarischen Vorstosses schon die Bereitschaft erklärt,
das Anliegen eventuell auch innerhalb einer Revision des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes anzugehen. Man darf den
Ball jetzt aber einmal der Armee zurückspielen.
Zu den verbleibenden Anträgen, zu den Artikeln 9 und 11: In
der Botschaft – das ist heute zweimal wiederholt worden –
werden keine ausdrücklichen Ziele für diese 6. EO-Revision
genannt, oder sie sind vage umschrieben. Es findet sich ein
Hinweis auf die letzte, die 5. EO-Revision, die 1988 stattfand.
Es wird gesagt, es gehe um die Verwirklichung von sozial-,
familien- und gleichstellungspolitischen Postulaten. Welcher
Art und welchen Inhaltes diese Postulate sind, wurde itinera-
tiv diskutiert. Am Schluss kam man dann zur Meinung, Ziel
der Revision sei, dafür zu sorgen, dass kein Dienstleistender
weniger Geld erhalte, als wenn er arbeitslos wäre. Das haben
Sie, Frau Bundesrätin, in Zusammenhang mit der Debatte
um die Mutterschaftsversicherung gesagt.
In der Kommission wurde angeregt, man solle diese Revision
jetzt aber nicht allzusehr mit Seitenblick auf die Arbeitslosen-
versicherung vornehmen, sondern man solle doch auch ein-
mal sagen, dass uns dieser Dienst von jungen Leuten an un-
serem Vaterland und an der Gesellschaft gewisse Mehrko-
sten einfach wert ist. Das finde ich ein erfrischend aufbauen-
des Argument. In der Tat: Der Militärdienst, zu dem ja
bekanntlich alle Männer verpflichtet sind, ist kein Schleck.
Dies erst recht nicht in einer Zeit der gesellschaftlichen und
der sicherheitspolitischen Wandlungen, in der wir jetzt stehen,
sowie der Unsicherheiten, die auch damit verbunden sind.
In der Tat sollte man die verschiedenen Landschaften unse-
rer heute ja wirklich flächendeckenden Sozialversicherungs-
geographie nicht Meter für Meter gegeneinander ausspielen
und abwägen. Aber wenn Sie hören, wie man unter Wehr-
männern diskutiert und was gesprochen wird, dann kommt
halt eben naheliegenderweise trotzdem immer wieder der
Vergleich mit der Arbeitslosenversicherung. Auch Organisa-
tionen, die sich ernsthaft aus ihrem Tätigkeitszweck heraus
um diese ganze Geschichte bemühten und mit dieser Revi-
sion auseinandersetzten, knüpften eben dann doch an den
ungeliebten Vergleich zwischen Arbeitslosenversicherung
und EO an, ob man das wahrhaben will oder nicht.
Es ist z. B. aufschlussreich, welch ausgesprochen wehr-
dienstfreundlichen Standpunkt die Eidgenössische Kommis-
sion für Frauenfragen in ihrer Vernehmlassung zu dieser Re-
vision vertreten hat. In fast allen Bereichen möchte sie zum
Teil noch signifikant weiter gehen, als dies die Mehrheit oder
sogar die Minderheit unserer Kommission vorschlägt. Für die
Grundentschädigung zum Beispiel schlägt diese Kommis-
sion 70 Prozent vor. Allein diese Erhöhung hätte Mehrkosten
von einigen Dutzend Millionen Franken gegenüber dem An-
trag der Minderheit unserer Kommission zur Folge.
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft als zweites Beispiel
trennte in ihrer Vernehmlassung von Anfang an Wünschba-
res von Möglichem. Sie ging in ihren Überlegungen von der
strapazierten Lage der Bundesfinanzen und insbesondere
der Sozialversicherungen aus. Deshalb konzentrierte sie sich
auf die Festlegung der Grundentschädigung sowie auf den
Einheitssatz für Rekruten mit dem Ziel, hier bessere Lösun-
gen zu erzielen. Auch die Schweizerische Offiziersgesell-
schaft stellt den Vergleich zur Arbeitslosenversicherung an.
Für Rekruten und für Absolventen von Beförderungsdiensten
liegen die EO-Entschädigungen ohne Kinderzulagen – das
ist bei Rekruten ja der Normalfall – heute deutlich unter den
Entschädigungen der Arbeitslosenversicherung. Mit den Vor-
schlägen des Bundesrates und selbst mit den Anträgen der
Minderheit unserer Kommission wird jedoch immer noch
keine Gleichheit erzielt. Frau Bundesrätin Dreifuss hat beim
Eintreten erklärt: «Nous sommes en train de nous appro-
cher.» Das möchte ich Herrn Cottier zurufen: Es ist nicht
wahr, dass eine Gleichheit herrscht, sondern: «Nous som-
mes en train de nous approcher, mais on n’y est pas encore,
n’est-ce pas?»

Unsere Anträge sind moderat, sie sind finanzierbar, erst
recht, wenn man den Blick für die Armee ein bisschen nach
vorne wirft. Diese Zukunft wird durch vier Faktoren bestimmt
sein:
1. Die Reduktion der Gesamtdienstleistungen im Rahmen
der «Armee 95» von 331 auf 300 Tage für Soldaten und Ge-
freite führt ja bereits zu ersten Entlastungen.
2. Die Entwicklung der Zahl der Dienstleistenden ist, demo-
graphisch bedingt, abnehmend, und zwar rasch abnehmend,
und das wird ebenfalls zu Kostenminderungen führen.
3. Die Auswirkungen der Armeereform 200X sind noch unge-
wiss, aber man spricht – die Spatzen pfeifen es von den Dä-
chern – von wesentlich tieferen Beständen. Das wird eben-
falls entlastende Folgen für die Erwerbsersatzordnung ha-
ben.
4. Schliesslich wird der Sozialdienst der Armee bei einer Er-
höhung der EO-Leistungen ebenfalls entlastet, weil dann we-
niger Entschädigungen ausbezahlt werden müssen.
Zu den Kosten dieser Revision, wenn Sie den Minderheitsan-
trägen zu den Artikeln 9 und 11 zustimmen: Ausgangslage ist
grundsätzlich, dass die EO-Revision kostenneutral vor sich
geht, d. h., dass kein Rückgriff auf Fondsreserven vorgenom-
men wird und keine Erhöhungen der Einnahmen zu erwarten
sind. Darin besteht das finanzpolitische Ziel der Revision,
und alle von uns, die auch in der Finanzkommission tätig
sind, legen grosses Gewicht auf dieses finanzpolitische Ziel.
Dieses kann mit dem sozialpolitischen Ziel, nämlich mit der
vollständigen Angleichung der Entschädigungen an die Tag-
gelder der Arbeitslosenversicherung, nicht voll zur Deckung
gebracht werden. Es bedarf gewisser Kompromisse. Aber wir
verstehen unsere Minderheitsanträge als solche Kompro-
misse.
Die Mehrausgaben der Revision würden, falls diese beiden
Anträge zu Artikel 9 und Artikel 11 angenommen würden, ge-
genüber der in der Botschaft genannten Summe 59 Millionen
Franken betragen und die jährlichen Gesamtausgaben 797
Millionen Franken. Die Einnahmen des Fonds pro Jahr betra-
gen 800 Millionen Franken. Das Ganze ist also kostenneutral
verkraftbar.
Auch die Vorlage der Mutterschaftsversicherung wird in kei-
ner Weise dadurch gefährdet, sofern der Finanzierung der
Mutterschaftsversicherung in der Grössenordnung von 0,25
Mehrwertsteuerprozenten zugestimmt wird.
Bei Artikel 9 beantragen wir Ihnen, die tägliche Grundent-
schädigung während der Rekrutenschule auf 25 statt 20 Pro-
zent des Höchstbetrages der Gesamtentschädigung festzu-
setzen. Die Mehrkosten dafür betragen 27 Millionen Franken.
Damit ist diese Entschädigung aber immer noch tiefer, und
zwar sowohl tiefer als jene für die übrigen Dienstleistungen –
namentlich für alle, die Wiederholungskurse leisten – wie
auch geringer als jene für Arbeitslose. Aber es findet eine er-
freuliche Annäherung statt. «Nous sommes en train de nous
approcher», Frau Bundesrätin.
Eine Aufhebung der Sonderlösung für Rekruten bzw. die
Ausrichtung einer generellen Entschädigung von 60 Prozent
ist aus finanziellen Erwägungen nicht möglich. Darüber sind
wir uns im klaren. Dennoch: Wenn Sie dem Entwurf des Bun-
desrates bzw. dem Antrag der Kommissionsmehrheit folgen,
dann nehmen Sie für gewisse Gruppen von Dienstleisten-
den, namentlich für Rekruten, gegenüber dem heutigen Zu-
stand Verschlechterungen in Kauf. Gemäss Artikel 9 des gel-
tenden Erwerbsersatzgesetzes beträgt die Entschädigung
nämlich 75 Prozent des durchschnittlichen vordienstlichen
Erwerbseinkommens, jedoch mindestens 25 und höchstens
75 Prozent des Höchstbetrages. Ein erwerbstätiger verheira-
teter Rekrut ohne Kinder – das dürfte in der RS der Normalfall
sein – müsste beim vorgeschlagenen Satz von 41 Franken
gemäss dem Antrag der Mehrheit der Kommission entspre-
chend der Grundentschädigung von 20 Prozent gegenüber
der heutigen Situation eine Verschlechterung von minde-
stens 20 Prozent in Kauf nehmen. Das kann doch nicht der
Sinn dieser Revision sein!
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Erhöhung wirkt sich gemäss
dem Antrag der Mehrheit der Kommission so aus, dass ein
Rekrut bei einer Tagesentschädigung von 51 Franken und ei-
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ner monatlichen Bruttolohnsumme von 3300 Franken – dies
dürfte etwa dem Durchschnittseinkommen eines Lehrabgän-
gers entsprechen – eine Entschädigungshöhe von 46 Pro-
zent erreicht. Ich muss fairerweise beifügen, dass man den
Sold und die Verpflegung zu diesen 46 Prozent hinzuzählen
muss, und dann kommt man auf 64 Prozent von den 3300
Franken. Das Arbeitslosengeld gemäss Artikel 22 des gelten-
den Arbeitslosenversicherungsgesetzes beträgt demgegen-
über 70 Prozent, und der Rekrut hat erst 64 Prozent. Dieses
Beispiel zeigt, dass hier eine erfreuliche Annäherung stattfin-
det. Wir werden die absolute Gleichheit aber wahrscheinlich
nie erreichen, weil die Situationen individuell immer etwas
anders sind.
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit Seiler Bern-
hard zuzustimmen.

Cottier Anton (C, FR), Berichterstatter: Ich werde mich nur
zu Artikel 9 äussern, der die Grundentschädigung in der Re-
krutenschule betrifft.
Der Unterschied zwischen den 20 Prozent, wie sie die Mehr-
heit vorschlägt, und den 25 Prozent, wie sie die Minderheit
vorschlägt, macht 27 Millionen Franken aus, wie uns in der
Kommission gesagt wurde. Zuerst hat die Kommission fest-
gehalten, dass die Rekruten eine Grundpflicht erfüllen, und
es wird von ihnen ein Opfer zugunsten des Gemeinwesens
verlangt. Dieses Opfer wird von allen Dienstpflichtigen ver-
langt, welches auch immer ihre berufliche Karriere oder ihre
Ausbildung sei.
Tatsächlich, die EO befindet sich finanziell in einer noch kom-
fortablen Situation. Ist sie komfortabel genug, um die Bei-
träge für die Militärdienstpflichtigen noch weiter zu erhöhen?
Immerhin, wenn wir über die Situation des Reservefonds der
EO sprechen, dürfen wir nicht ausser acht lassen, dass durch
Parlamentsbeschluss die EO auch der IV dient. 2,2 Milliarden
Franken wurden vom EO-Fonds zur IV verlagert. Dann
wurde von unserem Rat ein gemeinsamer Fonds EO/Mutter-
schaftsversicherung errichtet, und nun wird die EO-Revision
88 Millionen Franken Mehrkosten verursachen, wenn wir der
Kommissionsmehrheit folgen, und 143 Millionen Franken,
wenn wir der Minderheit folgen. Also wird auch dieser EO-
Fonds mittel- und langfristig einmal erschöpft sein, so dass
diese Situation nicht so komfortabel ist, wie sie dargelegt
wird.
Die Mehrheit der Kommission hat aufgrund von objektiven
Gründen dem Entwurf des Bundesrates – 20 Prozent – zu-
gestimmt. Auch das Postulat der Gleichwertigkeit zwischen
Bezügern von Arbeitslosenentschädigung und Rekruten
wurde dabei in Betracht gezogen. Es kann schon Ein-
zelbeispiele geben, wie Herr Merz jetzt eines berechnet hat,
wo halt dieser Vergleich nicht ganz stimmt. Aber im grossen
und ganzen sind Arbeitslose und Rekruten gleichgestellt. Bei
20 Prozent wird der Rekrut eine Entschädigung von 1200 bis
1300 Franken erhalten. Dieser Rekrut hat entweder seine
Lehre beendet, ist Student oder hat eine Berufsschule absol-
viert. In wenigen Sonderfällen hat er einen schon ansehn-
lichen Lohn. Da wäre die Arbeitslosenentschädigung höher
als die EO.
Aber für alle anderen, welche eine Lehre oder die Berufs-
schule absolviert haben oder studieren, also 1200 bis 1300
Franken verdienen, ist gemäss den uns vorgelegten Berech-
nungen diese Gleichheit gegeben. Für viele Studenten ist die
Rekrutenschule oft auch ein erster Verdienst, so dass dies
unsere These noch bekräftigt. Die Gleichwertigkeit ist also
gemäss unseren Darlegungen und den uns angegebenen
Zahlen gewährleistet.
Nun noch zur Motion Bieri (98.3016), die auch von Herrn Ro-
chat erwähnt worden ist. Tatsächlich liegen häufig zwei bis
drei Monate zwischen Rekruten- und Unteroffiziersschule.
Dadurch hat derjenige, welcher aus der Rekrutenschule
kommt, Schwierigkeiten, eine Arbeit – auch eine Temporär-
arbeit – zu finden, weil er eben zwei oder drei Monate später
wieder in die Unteroffiziersschule einrücken wird. Die Kom-
mission ist sich dieses Problems bewusst, und der Bundesrat
hat erkannt, dass die Lösung bei der Arbeitslosenversiche-
rung gefunden werden muss. Diese These vertritt er zu

Recht. Weshalb zu Recht? Während diesen zwei bis drei Mo-
naten haben wir einen Fall von Arbeitslosigkeit; es ist kein
Fall von Erwerbsersatz infolge Militärdienst. Derjenige, der in
dieser Zwischenperiode keine Stelle hat, leistet gar keinen
Militärdienst. Deshalb muss der Fall über die Arbeitslosen-
versicherung geregelt werden.
Sollte aus irgendeinem Grund keine Lösung zustande kom-
men, wird auch die Kommission, zusammen mit Herrn Bieri,
ungeduldig werden. Dann können wir mit einer parlamentari-
schen Initiative handeln. Die Lösung muss jedoch über die
Arbeitslosenversicherung und nicht über den Erwerbsersatz
gefunden werden.
Aus diesen Gründen – auch die Gleichstellung ist gemäss
den Zahlen, die uns vorgelegt wurden, gesichert – empfehle
ich Ihnen, die Mehrheit der Kommission – der Beschluss kam
mit 9 zu 3 Stimmen zustande – zu unterstützen.

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich unterstütze die Minderheit Seiler
Bernhard, vertreten durch Herrn Kollege Merz; dies aus fol-
genden Gründen: Finanziell ist die Verbesserung der Grund-
entschädigung für die Rekruten von 20 auf 25 Prozent und für
die Wehrmänner während Ausbildungsdiensten von 60 auf
65 Prozent verkraftbar. Herr Merz hat dies dargelegt. Auch
mit dieser Erhöhung sind die Leistungen aus den heute be-
willigten Einnahmen zu bezahlen; dies insbesondere dann,
wenn wir davon ausgehen müssen, dass eine Reduktion der
Zahl der Wehrpflichtigen erfolgen wird. Wenn es aber keinen
finanziellen Zwang gibt, gerechtfertigte Ansprüche nicht zu
befriedigen, so scheint es mir gerade im Rahmen der Er-
werbsersatzordnung besonders ungerecht, dies nicht zu tun.
Wir haben gut 2 Milliarden Franken aus dem EO-Fonds auf
die IV übertragen. Dieser Rat ist auch bereit, für die Mutter-
schaftsversicherung weitere Mittel in Milliardenhöhe aus dem
EO-Fonds zu entnehmen; dies zumindest für eine Über-
gangszeit, bis die Mehrwertsteuerfinanzierung greift. Wir sind
bereit, bei der Mutterschaftsversicherung 80 Prozent Er-
werbsausfall abzugelten. Ausgerechnet bei jenen aber, für
welche diese Versicherung geschaffen und auch finanziert
worden ist, wollen wir gerechtfertigte Ansprüche nicht voll
entschädigen! Aus diesem Grunde unterstütze ich den An-
trag der Minderheit Seiler Bernhard.
Herr Merz hat alle Gründe aufgelistet. Ich möchte nur noch zu
einem Argument Stellung nehmen, nämlich zu dem auch
vom Kommissionspräsidenten wieder aufgeführten Argu-
ment, dass die Erhöhung bei den Rekruten nicht nötig sei,
weil die Rekruten eine vaterländische Pflicht erfüllen würden,
die alle wahrzunehmen hätten: Dieses Argument vermag
mich deshalb nicht zu überzeugen, weil in der Praxis natür-
lich nicht alle Männer diese vaterländische Pflicht wirklich
wahrnehmen, und die jungen Frauen unterstehen dieser
Pflicht ja nicht. All jene jungen Menschen, die keine Rekru-
tenschule absolvieren, können in dieser Zeit entweder voll ar-
beiten, einen Ferienjob übernehmen oder Arbeitslosenversi-
cherungsgeld beziehen. Das Absolvieren der Rekruten-
schule ist meines Erachtens kein Honiglecken; als Frau be-
neide ich die jungen Männer nicht darum. Ich möchte sie
deshalb nicht schlechterstellen als ihre Altersgenossen und
Altersgenossinnen, die sich dieser vaterländischen Pflicht
nicht unterziehen oder nicht unterziehen müssen.
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit Seiler Bernhard zu fol-
gen. Sie vertritt ein gerechtes Anliegen, dessen Finanzierung
gesichert ist.

Delalay Edouard (C, VS): L’article 9 règle l’allocation journa-
lière de base qui est accordée aux recrues. J’aimerais vous
dire la raison pour laquelle je suis, avec la majorité de la com-
mission et le Conseil fédéral, pour maintenir cette allocation
de base à 20 pour cent du montant maximum de l’allocation
totale.
Il faut faire une distinction entre les recrues célibataires et les
recrues mariées. L’article 9 règle l’allocation de base pour les
recrues célibataires seulement, puisque que vous observez
que l’article 9 alinéa 2 parle du sort qui est réservé aux re-
crues qui ont charge de famille, qui, elles, sont indemnisées
non pas selon l’article 9, mais selon l’article 11. Donc, il y a
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une distinction très nette entre recrues célibataires et recrues
mariées, avec enfants.
Voyons quelle est la situation des recrues célibataires dont le
sort est réglé par cet article 9: la majorité de la commission et
le projet du Conseil fédéral vous proposent une allocation de
base qui représente 1200 à 1300 francs par mois – le prési-
dent de la commission l’a dit. Pour un jeune homme qui vient
de terminer sa formation, soit par la voie des études, soit par
celle de l’apprentissage, qui n’a pas de travail et qui par con-
séquent est au chômage, l’indemnité est également de l’or-
dre de 1200 à 1300 francs par mois. Donc, il n’y a pas de dis-
torsion de traitement entre cette recrue célibataire qui reçoit
cette indemnité de 1200 à 1300 francs par mois, et le jeune
homme au chômage, à la fin de ses études ou de son ap-
prentissage.
Par contre, l’allocation versée aux recrues mariées avec
charge de famille est réglée par l’article 11. Ces jeunes gens
reçoivent une indemnité qui correspond à 60 pour cent du re-
venu moyen acquis avant le service, plus des indemnités
pour les enfants.
L’attitude de la majorité de la commission est donc tout à fait
cohérente, d’autant plus qu’il en coûterait, selon la propo-
sition de la minorité, 27 millions de francs. Ça n’est pas parce
que la caisse des APG est en bon état qu’il faut jeter l’ar-
gent par les fenêtres et utiliser le principe de l’arrosoir pour
verser à ces recrues célibataires des indemnités supplé-
mentaires.
C’est essentiellement pour cette raison que je vous prie de
suivre la proposition de la majorité de la commission, qui est
une proposition tout à fait raisonnable, en accord avec le
Conseil fédéral, qui traite ces recrues célibataires comme il
se doit, et qui, par contre, attribue une allocation aux recrues
avec charge d’enfants bien supérieure à ces 20 pour cent, ou
même à ces 25 pour cent proposés par la minorité de la com-
mission.
Je voterai donc pour la proposition de la majorité de la com-
mission et le projet du Conseil fédéral, et je vous invite à en
faire autant.

Brunner Christiane (S, GE): Je vous invite à rejeter la propo-
sition de la minorité, dans la mesure où nous avons eu une
discussion, à mon avis assez importante, en commission
pour voir exactement quels sont les problèmes qui se posent
entre les différentes catégories de personnes qui accomplis-
sent leur service militaire. Il y a une différence très claire en-
tre les jeunes gens qui font leur service d’avancement, les
jeunes gens qui font l’école de recrues et ceux qui accomplis-
sent les cours de répétition.
Le véritable problème se pose non pas pour les recrues, mais
pour les jeunes gens qui doivent faire un service d’avance-
ment. Dans le temps, ces jeunes gens étaient extrêmement
recherchés: on les engageait avant leur service militaire dans
les entreprises, parce qu’on appréciait leurs qualités, ensuite
leur «Führungsqualität» qu’ils acquéraient pendant le service
militaire. Par conséquent, ils étaient très recherchés dans les
entreprises et ils trouvaient sans problème un travail déjà
avant de faire leur service d’avancement. Ce n’est plus le
cas. A l’heure actuelle, il y a une réelle difficulté à trouver un
employeur qui vous engage avant le service d’avancement,
pour vous avoir par la suite. On a essayé de tenir compte de
cette situation-là, précisément à l’article 10, en augmentant
l’allocation de base qui est versée et en améliorant encore le
projet du Conseil fédéral.
Pour les recrues, Monsieur Merz, d’une part, ce n’est, et de
loin, pas l’ensemble des jeunes gens d’environ vingt ans qui
gagnent 3300 francs par mois. Vous avez fait comme ça une
jolie moyenne, qui n’est sans doute pas une moyenne, mais
plutôt une moyenne supérieure, même si ces jeunes gens ont
terminé un apprentissage ou une école professionnelle.
D’autre part, il faut quand même considérer qu’on ne donne
pas une prestation individualisée, mais une prestation géné-
rale. Dans l’appréciation générale de la situation, il y a toutes
les recrues pour lesquelles c’est pratiquement le premier re-
venu qu’elles touchent, parce qu’elles continuent de faire des
études, elles viennent de finir la maturité, et par conséquent

elles n’ont pas touché d’argent jusqu’à présent. Et tout à
coup, pour la première fois, elles reçoivent une allocation qui
est quand même d’un montant comparable à ce que ces mê-
mes personnes toucheraient à l’assurance-chômage.
Si on voulait aller jusqu’au bout de votre raisonnement, si on
voulait aligner sur l’assurance-chômage, on devrait aussi in-
troduire les délais d’attente qu’il y a dans l’assurance-chô-
mage. En effet, les jeunes gens ne touchent pas simplement
des allocations de chômage lorsqu’ils s’inscrivent au chô-
mage, mais ils sont soumis à des délais d’attente qui varient
en fonction de leur formation finie ou pas, en fonction de leurs
charges familiales et en fonction de leur âge. Donc, si on vou-
lait pousser le raisonnement jusqu’au bout et dire: «On fait
exactement la même chose que l’assurance-chômage», il
faudrait passer à un autre système et le faire tout à fait indi-
viduellement. Je ne suis pas si sûre que, sur l’ensemble, les
recrues y gagneraient par rapport à ce que leur offre mainte-
nant le régime des APG.
Du point de vue de l’égalité de traitement, on est obligé de la
considérer globalement, pour l’ensemble des recrues, entre
les personnes qui pourraient se trouver au chômage à ce mo-
ment-là et les jeunes gens qui doivent faire leur école de re-
crues. On ne peut pas prendre le cas individuel d’un jeune
homme qui doit accomplir l’école de recrues. Si on apprécie
globalement l’égalité de traitement, le maintien de l’allocation
telle qu’elle est proposée par le Conseil fédéral constitue une
amélioration et constitue globalement – et là on n’est pas
seulement sur le chemin – l’égalité avec l’allocation de chô-
mage.
C’est en ce sens-là que je vous demande de refuser la pro-
position de minorité.

Frick Bruno (C, SZ): Ich gehöre zwar nicht der SGK an, bin
aber Truppenkommandant und habe darum eine besondere
Nähe zu diesen Fragen und zu den jungen Leuten, die direkt
davon betroffen sind. Gestatten Sie mir, zwei Argumente zu-
gunsten der Minderheit Seiler Bernhard ins Feld zu führen.
Ich bitte Sie, dieser Minderheit zuzustimmen.
1. Unsere jungen Leute, die den obligatorischen Dienst lei-
sten oder sogar Beförderungsdienste auf sich nehmen, neh-
men ihren Auftrag ernst. Wenn es aber um die Entschädi-
gung geht, sind sie schlechtergestellt. Gehen Sie einmal un-
ter die jungen Leute! Sie erfahren eine gewisse Enttäu-
schung darüber, dass derjenige, der Militärdienst leistet oder
sogar eine besondere Anstrengung auf sich nimmt, heute
noch immer schlechtergestellt ist als derjenige, der eine Ar-
beitslosenentschädigung bezieht. Nehmen wir unsere jungen
Leute ernst! Der Antrag der Minderheit dokumentiert diese
Ernsthaftigkeit besser.
2. Es geht um 27 Millionen Franken. Ich habe mich vergewis-
sert, dass es dabei um den Betrag geht, der aufgrund der
heute geleisteten Diensttage zusammenkommt. Wir wissen
aber, dass die Armeebestände in den letzten Jahren erheb-
lich zurückgegangen sind und die Dienstleistungstage immer
weniger werden. Diese Tendenz wird auch in den nächsten
Jahren anhalten. Insofern wird sich auch die Summe von 27
Millionen Franken Mehrausgaben – so, wie sie sich nach
heutigen Berechnungen darstellt – in den nächsten Jahren
wesentlich verringern. Auch aus diesen Gründen ist es ange-
zeigt und absolut gerecht, dem Antrag der Minderheit Seiler
Bernhard zuzustimmen.
Nehmen wir unsere jungen Leute, die etwas tun und etwas
auf sich nehmen, so ernst, dass wir ihre Anliegen auch ange-
messen abgelten!

Dreifuss Ruth, conseillère fédérale: Cela me permet de rac-
crocher directement mon intervention à celle de M. Frick pour
dire qu’il ne s’agit pas ici, dans la discussion relative aux pro-
positions de minorité et de majorité, de service d’avance-
ment. Il ne s’agit justement pas «von diesen, die etwas Spe-
zielles leisten», mais, au contraire, d’un service obligatoire où
l’Etat appelle des jeunes au service de la défense nationale.
La commission a amélioré la situation des services d’avance-
ment et le Conseil fédéral s’y rallie. Donc, votre argumenta-
tion n’est pas pertinente pour le point où il y a une diver-
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gence, c’est-à-dire celui de l’école de recrues et ensuite celui
des cours de répétition.
En ce qui concerne l’école de recrues, il faut être bien au clair
sur la différence que nous avons introduite. Jusqu’à présent,
la situation était la suivante: nous avions une allocation uni-
que de 15 pour cent du montant maximal de l’allocation to-
tale, c’est-à-dire de 31 francs pour les recrues non mariées
et les recrues mariées percevaient une allocation calculée
sur le revenu obtenu avant l’entrée en service. L’exigence
d’une réglementation indépendante de l’état civil nous a
amenés à faire la proposition suivante: l’augmentation de l’al-
location unique à 20 pour cent fait passer l’allocation à 41
francs et nous maintenons la règlementation actuelle, non
pas pour toutes les recrues mariées, mais uniquement pour
les recrues qui ont charge de famille, c’est-à-dire des enfants.
Voilà le changement que nous introduisons. Il est donc extrê-
mement favorable à l’ensemble des recrues, à l’exception –
et ce sont des cas relativement rares – des recrues déjà ma-
riées, mais pas encore avec charge de famille ou d’enfants.
Je ne peux pas vous dire maintenant, sans documents sé-
rieux, combien de personnes cela concerne, mais c’est une
minorité. Donc, le gros des recrues, celles qui sont encore
célibataires et sans charge de famille ont une amélioration
sensible.
Je suis, en ce qui me concerne, très sensible à l’argumenta-
tion telle que l’a présentée Mme Brunner qui dit: «Au fond,
nous avons des situations extrêmement différentes parmi les
recrues.» Nous avons des recrues étudiants, des recrues ap-
prentis, des recrues qui viennent de terminer leur formation,
nous en avons quelques-unes qui travaillent déjà, etc. Et
nous mettons, finalement, une partie importante de la popu-
lation dans l’uniforme. Ce que nous vous proposons, c’est
que nous la mettions aussi dans l’uniforme financier, en de-
hors de celle qui a des charges de famille.
C’est-à-dire que nous allouons à toutes les recrues un mon-
tant que nous vous proposons de maintenir à 41 francs. C’est
un compromis équilibré entre ce que représente pour les
nouvelles générations la perte du système actuel de prendre
en considération le gain effectivement perdu pour toutes les
recrues qui sont mariées – c’est un féminin qui s’impose se-
lon le génie de la langue française – et le fait que maintenant
cette clause-là est réservée à celles qui ont charge de famille.
Il y a donc une amélioration nette par rapport à la situation ac-
tuelle du sort des recrues et, dans ce sens-là, nous tenons
tout à fait compte de l’appel qui a été lancé par M. Frick.
On a beaucoup parlé de finances, on a souvent dit: «Mais al-
lons-y! Payons puisque nous avons l’argent, nous pouvons
assumer cette responsabilité en termes de politique finan-
cière.» Eh bien, non, je ne vois pas les choses comme ça,
parce que, lorsque je regarde les comptes des APG, je re-
marque aujourd’hui déjà qu’à partir de l’an 2000, avec cette
réforme que nous vous proposons, les cotisations ne couvri-
ront pas les dépenses des APG. Le compte n’est équilibré
que par le biais des intérêts du fonds. Or, vous êtes tous d’ac-
cord, et vous me l’avez souvent dit d’ailleurs concernant
d’autres assurances, la situation d’équilibre devrait être celle
où les cotisations couvrent les dépenses, quelles que soient
les variations du fonds. On ne finance pas une assurance so-
ciale avec les intérêts d’un fonds. On peut le faire provisoire-
ment, pour mettre en marche quelque chose, pour permettre
de surmonter à un moment donné des fluctuations, mais pas
de façon durable. Or, c’est exactement ce que nous faisons.
Nous avons prévu actuellement – et je ne compte pas les
5 millions de francs additionnels que représente la proposition
à l’article 10 que nous soutenons –, pour l’an 2000, moins de
700 millions de francs de cotisations et 770 millions de francs
de dépenses. Si je me projette en l’an 2010, nous y aurons,
en termes de cotisations 764 millions de francs – la progres-
sion est là quasi nulle – et nous aurons plus de 930 millions
de francs de dépenses. Les APG ne sont pas équilibrées, si
l’on définit l’équilibre comme des recettes dues aux cotisations
suffisantes pour couvrir les dépenses dues aux prestations.
Si vous me permettez cette parenthèse, j’attire votre atten-
tion sur le fait que l’équilibre à long terme ne sera rétabli que
lorsqu’il y aura un fonds commun assurance-maternité/APG

avec un financement additionnel, par exemple par la voie de
la TVA, à partir de 2005 environ. Contrairement à l’avis ou à
l’impression de beaucoup de gens, le modèle de financement
de l’assurance-maternité, lui, est surfinancé. C’est-à-dire que
les entrées mobilisées pour la maternité seront supérieures
aux dépenses dues à l’assurance-maternité. Elles permet-
tront donc de combler le trou dans les APG.
Nous avons un fonds; nous pouvons camoufler – si vous me
permettez l’expression – un peu cette réalité par le fait que
nous avons des intérêts de ce fonds, et que nous devons ré-
duire ce fonds. Il est ridicule d’avoir autant d’argent immobi-
lisé. L’équilibre des APG – cotisations/dépenses – n’est pas
réalisé, et il serait compromis par des dépenses supplémen-
taires de 27 millions de francs, si vous soutenez la proposi-
tion de minorité relative aux écoles de recrues (art. 9), et de
32 millions de francs, si vous soutenez celle relative aux
cours de répétition (art. 11).
Le Conseil fédéral vous invite à la rigueur qui veut que, dans
cette révision, on n’aille pas au-delà de dépenses, en termes
de prestations, plus élevées que ce que nous recevons en
termes de cotisations.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 19 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 18 Stimmen

Art. 10
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1
.... beträgt 65 Prozent des ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 10
Proposition de la commission
Titre
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1
.... à 65 pour cent du revenu ....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Präsident: Auf der deutschen Fahne findet sich in Absatz 1
ein offensichtlicher Fehler: In der drittletzten Zeile muss es
«40 Prozent» und nicht «20 Prozent» heissen.

Cottier Anton (C, FR), rapporteur: L’observation de M. le pré-
sident est justifiée. Le dépliant de langue française est juste:
il parle de 40 pour cent.
A l’article 10, la commission a suivi la proposition faite en
séance par MM. Merz et Seiler. Il faut dire que durant les ser-
vices d’avancement, contrairement aux cours de répétition,
l’employeur n’a pas d’obligation de payer le salaire, bien que
plusieurs conventions collectives de travail contiennent cette
obligation. Il peut donc y avoir problème, notamment lorsque
la personne ne touche que l’allocation de base. Ces difficul-
tés ont amené la commission à augmenter le taux à 65 pour
cent.
Je vous invite à suivre la proposition de la commission.

Angenommen – Adopté

Art. 11
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Seiler Bernhard, Forster, Rochat, Spoerry)
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1
.... beträgt 65 Prozent ....
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Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 11
Proposition de la commission
Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Seiler Bernhard, Forster, Rochat, Spoerry)
Titre
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1
.... à 65 pour cent du revenu ....
Al. 2, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Die Ausgangslage für Artikel 11
ist eine etwas andere als für Artikel 9. Hier sprechen wir von
den Zusatzdiensten, in erster Linie von den Wiederholungs-
kursen.
Die Minderheit beantragt, die tägliche Grundentschädigung
während der «übrigen Dienstleistungen», wie sie im Gesetz-
entwurf bezeichnet werden, auf 65 Prozent festzulegen, dies
gegenüber 60 Prozent gemäss Antrag der Kommissions-
mehrheit.
Adressaten dieser Leistungen sind in erster Linie WK-Pflich-
tige. Dabei handelt es sich, vermutlich im Gegensatz zu den
Rekruten, um Armeeangehörige, die beruflich meist veran-
kert sind. Etwa 80 Prozent dieser Wehrmänner sind Unselb-
ständigerwerbende. Sie erhalten die Entschädigung via den
Arbeitgeber. Den restlichen 20 Prozent wird die Entschädi-
gung direkt ausbezahlt. Dabei handelt es sich sowohl um
Selbständigerwerbende als auch um Nichterwerbstätige.
Gerade bei Selbständigerwerbenden wie Unternehmern
stellt sich das Problem des Einkommensausfalls während Mi-
litärdiensten in besonders krasser Weise. Dieser Sachverhalt
ist nicht neu und hat mit der Wirtschaftslage übrigens nichts
zu tun. Vielmehr handelt es sich hier trotz der Betriebszulage,
die man auch vorsieht, um eine altbekannte Schwäche des
EO-Systems. Auch hier können wir uns keine vollständige
Angleichung an die Arbeitslosengelder leisten. Aber wir kön-
nen wenigstens mit dieser Erhöhung auf 65 Prozent die
grössten Ungleichgewichte beseitigen. Insofern gilt hier die-
selbe Argumentation wie bei Artikel 9.
Ich bitte Sie deshalb, diesem Antrag der Minderheit auf Erhö-
hung auf 65 Prozent zuzustimmen.

Cottier Anton (C, FR), Berichterstatter: Diese 5 Prozent Un-
terschied – von 60 Prozent auf 65 Prozent – würden Mehrko-
sten von 28 Millionen Franken verursachen. Der Vorschlag
des Bundesrates von 60 Prozent ist bereits eine beträchtliche
Verbesserung, wenn wir zum Vergleich die jetzige Regelung
beiziehen. Die jetzige Zulage sieht einen Satz von 50 Prozent
für Dienstpflichtige mit Familienpflichten und von 30 Prozent
für allein lebende Personen vor. Es ist also eine Verbesse-
rung von einem Fünftel, ja von 100 Prozent, wenn wir die al-
lein lebenden Personen in Betracht ziehen!
Die 60 Prozent, die der Bundesrat vorschlägt, gelten nur für
Personen ohne Familienpflichten. Personen mit Familien-
pflichten haben 80 Prozent und mehr Zulage. Dies geht aus
der Tabelle 6 hervor, die Sie in der Botschaft finden. Hier ha-
ben wir von der Zulage her bereits für alle familienpflichtigen
Personen einen hundertprozentigen Ersatz.
Herr Merz hat vorhin gesagt, Adressat der Verbesserung von
60 auf 65 Prozent wäre der Dienstpflichtige. Auch hier stimmt
dies nicht. Nehmen Sie das Obligationenrecht; in Artikel 324a
wird ausdrücklich eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitge-
bers von 100 Prozent stipuliert und vorgesehen. Die Zulage
geht bei allen Lohnempfängern an den Arbeitgeber.
Bleibt das Problem der Selbständigerwerbenden. Ich muss
hier folgendes wiederholen: Einerseits wird der Selbständig-
erwerbende bedeutend bessergestellt als nach dem bishe-
rigen Recht. Andererseits, wenn wir diesen Vergleich mit
dem Arbeitslosen wiederum auf den Selbständigerwerben-

den beziehen, wie dies von Herrn Loretan und anderen getan
worden ist, stellen wir auch hier fest: Bei der EO ist der Selb-
ständigerwerbende bessergestellt als bei der Arbeitslosen-
versicherung, wo ein anderes System auf ihn anwendbar ist.
Es besteht also kein objektiver Grund, die Zulage von 60 auf
65 Prozent zu erhöhen, und insbesondere ergibt sich keine
Verbesserung für Lohnempfänger.
Aus all diesen Gründen hat die Kommission mit 8 zu 4 Stim-
men beschlossen, dem Entwurf des Bundesrates stattzuge-
ben.

Dreifuss Ruth, conseillère fédérale: Je vous demande de
suivre la proposition de la majorité de la commission et de re-
noncer à la proposition de minorité d’améliorer encore le sort
des personnes qui font leur service militaire normal, en géné-
ral les cours de répétition. Ici l’argument, et cela est typique,
de l’alignement sur l’assurance-chômage n’a pas été utilisé,
parce qu’on arrive effectivement dans la même situation.
Donc, si c’était l’objectif numéro un de la minorité que de réa-
liser cet équilibre entre les deux types d’assurance, voilà un
domaine où il est réalisé. Il est réalisé même fortement et va,
dans ce cas, beaucoup plus loin en faveur des indépendants
que l’assurance-chômage, qui ne les concerne pas.
Cet argument-là, cet objectif de politique sociale, nous pou-
vons l’oublier dans ce cas. La question qui se pose est celle
des indépendants. Je remercie M. Merz d’avoir souligné que
l’allocation – je crois qu’elle s’appelle en français l’allocation
d’exploitation – n’est pas touchée par le nouveau système.
C’est-à-dire que là aussi, il faut vraiment voir le système
comme un jeu de construction où, selon la situation indivi-
duelle, différentes allocations concourent à la solution du pro-
blème de la personne qui est astreinte au service militaire.
Vous le savez, lorsqu’il y a des enfants, lorsque l’allocation
d’exploitation joue pour les indépendants, lorsque l’allocation
pour enfant est là, non seulement il n’y a pas de pertes sen-
sibles du revenu et du niveau de vie, mais il y a compensation
directe de pertes qui ne sont pas liées uniquement à la pré-
sence d’une personne sous les drapeaux, mais également
aux frais que cela occasionne dans sa famille ou dans son
exploitation. Sur ce point-là, la proposition de minorité ne cor-
respond pas à un besoin social.
Pour la question financière, je vous rappelle ce que j’ai dit
tout à l’heure: le Conseil fédéral considère très clairement
que s’il n’y a pas un besoin avéré en termes de justice sociale
ou d’égalité, il n’y a pas de raison de dépenser 32 millions
supplémentaires par année, alors que les cotisations ne les
couvrent pas.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 20 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 14 Stimmen

Art. 13
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 14
Antrag der Kommission
Aufheben
Proposition de la commission
Abroger

Angenommen – Adopté

Art. 16
Antrag der Kommission
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Die Zulage für Betreuungskosten sowie die Betriebszulage
....
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Art. 16
Proposition de la commission
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
.... l’allocation pour frais de garde sont calculées ....

Angenommen – Adopté

Art. 16a Abs. 1
Antrag der Kommission
.... des Lohnindexes des Bundesamtes für Statistik) im Tag.
....

Art. 16a al. 1
Proposition de la commission
.... de l’Office fédéral de la statistique) ....

Cottier Anton (C, FR), rapporteur: L’article 16a règle aussi le
montant maximum de l’allocation totale, qui sera réactualisé.
Depuis le 1er janvier 1994, c’est toujours le même qui est en
vigueur, il s’élève à 205 francs. Ce montant de 205 francs
sera donc réactualisé dans la nouvelle loi.

Angenommen – Adopté

Art. 19 Abs. 2 Bst. b, c; 23 Abs. 2; Ziff. II, III
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 19 al. 2 let. b, c; 23 al. 2; ch. II, III
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 31 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.023

Soziale Sicherheit.
Abkommen mit Irland
Sécurité sociale.
Convention avec l’Irlande

Botschaft und Beschlussentwurf vom 22. April 1998 (BBl 1998 3279)
Message et projet d’arrêté du 22 avril 1998 (FF 1998 2877)

___________________________________________________________

Cottier Anton (C, FR) unterbreitet im Namen der Kommis-
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) den folgen-
den schriftlichen Bericht:

1. Irland ist innerhalb der Europäischen Union der einzige
Staat, mit dem die Schweiz noch keinen Vertrag über soziale
Sicherheit abgeschlossen hat. Ende 1997 wohnten rund
1200 irische Staatsangehörige in der Schweiz, während etwa
1000 schweizerische Staatsangehörige in Irland lebten. Im
Versichertenregister, das von der Zentralen Ausgleichsstelle
in Genf geführt wird, sind rund 12 500 irische Staatsangehö-
rige eingetragen. Somit ist die zahlenmässige Bedeutung
des Abkommens verhältnismässig gering; für die einzelnen
Personen kann aber das Fehlen eines Abkommens zu kras-
sen Ungerechtigkeiten sowie zu wirtschaftlichen Nachteilen
führen. Das Abkommen wurde nach dem Muster anderer bi-
lateraler Abkommen ausgearbeitet, welche die Schweiz in
der jüngsten Zeit abgeschlossen hat. Es handelt sich um eine
Regelung, die den Bedürfnissen beider Staaten angemessen
Rechnung trägt. Das nun zur Ratifizierung anstehende Ab-
kommen wurde am 11. Dezember 1997 in Dublin unterzeich-
net.
2. Das Abkommen bezieht sich in erster Linie auf die Versi-
cherungsbereiche Alter, Hinterlassene und Invalidität. Es re-
gelt die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen der Ver-
tragsstaaten, den Erwerb und die Aufrechterhaltung von Lei-
stungsansprüchen sowie die Auslandzahlung der Renten.
Ferner ist im Bereich Krankenversicherung eine erleichterte
Aufnahme in die schweizerische Krankentaggeldversiche-
rung vorgesehen. Die finanziellen und personellen Auswir-
kungen werden gering sein.

Cottier Anton (C, FR) présente au nom de la Commission de
la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) le rapport
écrit suivant:

1. Au sein de l’Union européenne, l’Irlande est le seul Etat
avec lequel la Suisse n’est pas encore liée par une conven-
tion de sécurité sociale. A la fin de 1997, 1100 ressortissants
irlandais séjournaient en Suisse alors que l’Irlande comptait
sur son territoire environ 1000 Suisses. Le registre des assu-
rés, tenu par la Centrale et caisse suisse de compensation de
Genève, fait état de 12 500 ressortissants irlandais. Même si,
sur le plan des chiffres, la convention peut sembler revêtir
une importance mineure, l’absence de convention peut com-
porter des injustices et désavantages considérables pour les
ressortissants irlandais. La présente convention a été élabo-
rée sur le modèle d’autres conventions bilatérales et elle
s’inscrit dans la ligne de celles que la Suisse a conclues
jusqu’à présent. Il s’agit d’une règlementation prenant en
compte de façon adaptée les besoins des deux Etats con-
tractants. La convention qu’il conviendra encore de ratifier a
été signée le 11 décembre 1997 à Dublin.
2. La présente convention s’applique en premier lieu aux
branches de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité.
Des dispositions ont été prévues en ce qui concerne l’égalité
de traitement des ressortissants des Etats contractants, l’ac-
quisition et le maintien des droits et le versement de rentes à
l’étranger. Par ailleurs, s’agissant du domaine de l’assu-
rance-maladie, une disposition visant à faciliter le passage
dans le système d’assurance suisse des indemnités journa-
lières en cas de maladie a été prévue. Les conséquences fi-
nancières ainsi que celles sur l’état du personnel devraient
être mineures.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, einzutreten und dem
Beschlussentwurf zuzustimmen.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, d’entrer en matière et
d’approuver le projet d’arrêté.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition
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Bundesbeschluss betreffend das Abkommen zwischen
der Schweiz und Irland über soziale Sicherheit
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité
sociale entre la Suisse et l’Irlande

Gesamtberatung – Traitement global

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Titre et préambule, art. 1, 2

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 30 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.3268

Interpellation Büttiker
Vollzugsprobleme
bei der Liquidation von Vera/Pevos
Interpellation Büttiker
Problèmes d’exécution
lors de la liquidation VERA/PEVOS

___________________________________________________________

Wortlaut der Interpellation vom 18. Juni 1998
Im Frühjahr 1996 wurde die Liquidation der beiden Sammel-
stiftungen BVG Vera und Pevos verfügt. Rund zweieinhalb
Jahre nach der Liquidationsverfügung steht der resultierende
Verlust immer noch nicht fest. Die Tatsache, dass eine Viel-
zahl von versicherten Arbeitnehmern noch nicht ihr gesamtes
Alterskapital ausbezahlt erhalten haben, obschon sie wegen
Pensionierung bereits bezugsberechtigt sind, ist stossend. In
nächster Zeit werden weitere Versicherte pensioniert, welche
nicht die Gewissheit haben, ihre Altersvorsorge auch tat-
sächlich beziehen zu können.
Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen an den
Bundesrat:
1. Teilt der Bundesrat meine Auffassung, dass die Revision
von Artikel 56 BVG nicht mit der ebenfalls per 1. Januar 1997
in Kraft gesetzten Revision von Artikel 219 Absatz 4 Buch-
stabe b SchKG abgestimmt war?
2. Der Entwurf zur Revision von Artikel 219 Absatz 4 Buch-
stabe b SchKG wies noch im Stadium der Kommissionsbera-
tungen den ergänzenden Satz auf: «.... soweit sie nicht durch
den Sicherheitsfonds gedeckt sind.» Dieser Satz wurde aus-
schliesslich aus redaktionellen Gründen gestrichen. Weil
1992 noch keine Ausweitung des Insolvenzschutzes durch
den Sicherheitsfonds BVG (Sifo) diskutiert wurde, war die
Streichung damals auch von keiner besonderen Tragweite.
Kommt der Bundesrat nicht auch zum Schluss, dass dieser
Satzteil, wäre er heute noch im Gesetzestext enthalten, die
heutige Haltung des Sifo nicht stützen würde?
3. Teilt der Bundesrat weiter meine Meinung, dass der klare
Wille des Gesetzgebers hinsichtlich von Artikel 219 Absatz 4
Buchstabe b SchKG darauf abzielte, nur Vorsorgegelder von
Versicherten zu privilegieren, die nicht durch andere Institute
sichergestellt werden?
4. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass dieses ge-
setzgeberische Ziel keinesfalls nur wegen der einzig aus re-
daktionellen Gründen erfolgten Streichung dieses Satzteils
entfallen konnte?
5. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass eine Liquidation ge-
mäss den Vorstellungen des Sifo dazu führen kann, dass die
vorhandenen freien Stiftungsmittel nicht einmal ausreichen,
um die Forderungen von Versicherten aus beruflicher Vor-
sorge zu befriedigen?

6. Ist sich der Bundesrat darüber hinaus bewusst, dass die
Auffassung des Sifo letztlich nicht nur Versicherte, sondern
auch Drittklassgläubiger zu Schaden kommen lässt, welche
keine Konkursprivilegien geniessen? Darf der Sifo – mit an-
deren Worten – Leistungen zurückhalten und sich auf Kosten
von Lieferanten und Handwerkern schonen, mithin also den
Zweck des neuen Konkursrechtes als effizientes Sanierungs-
recht (und zwar unter Einbezug aller im Liquidationsfall greif-
baren Mittel) völlig ausser acht lassen?
7. Teilt der Bundesrat meine Ansicht, dass die Auslegung von
Artikel 219 Absatz 4 Buchstabe b SchKG zwar grundsätzlich
einer richterlichen Prüfung unterliegt, dass jedoch die Berei-
nigung des Debakels Vera/Pevos nach einer pragmatischen
und raschen Lösung ruft und dass es deshalb angezeigt ist,
den Sifo durch dessen Aufsichtsbehörde zur Beibehaltung
seiner bisherigen Entschädigungspraxis verhalten zu las-
sen?

Texte de l’interpellation du 18 juin 1998
La décision de liquider les institutions de prévoyance VERA
et PEVOS a été prise au printemps 1996. Deux ans et demi
plus tard, on ignore encore le montant de la perte subie par
les assurés. Il est choquant de constater que nombre d’assu-
rés n’ont pas encore touché leur capital de vieillesse bien
qu’ils y aient droit en raison de leur départ à la retraite. Bien-
tôt d’autres assurés prendront leur retraite sans savoir s’ils
toucheront leur prévoyance professionnelle.
J’invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions sui-
vantes:
1. Ai-je raison de croire que la révision de l’article 56 de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP) n’a pas été coordonnée avec celle de
l’article 219 alinéa 4 lettre b de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP), elle aussi entrée en vigueur le
1er janvier 1997?
2. Lors des délibérations de la commission, l’article 219 ali-
néa 4 lettre b LP contenait un élément de phrase qui a été
biffé pour des raisons rédactionnelles: «.... dans la mesure
où elles (les créances) ne sont pas couvertes par le fonds
de garantie.» En 1992, il n’était pas encore question d’éten-
dre la couverture en cas d’insolvabilité par le biais du fonds
de garantie, aussi la suppression de cet élément était-elle
sans conséquence. Si cette phrase figurait encore dans le
texte de loi, le maintien du fonds de garantie en serait-il ren-
forcé?
3. La volonté manifestée par le législateur à travers l’article
219 alinéa 4 lettre b LP ne visait-elle pas à privilégier unique-
ment les capitaux de prévoyance des assurés qui ne sont pas
garantis par d’autres institutions?
4. Ce but peut-il être abandonné seulement en raison de la
suppression, pour des motifs purement rédactionnels, d’un
élément de phrase?
5. Une liquidation pratiquée selon les intentions du fonds de
garantie pourrait aboutir à ce que les institutions ne puissent
même pas satisfaire les créances des assurés en matière de
prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral le savait-il?
6. Est-il conscient que les idées du fonds de garantie porte-
raient également préjudice aux créanciers de troisième
classe, qui ne bénéficient pas de privilèges dans la faillite, et
pas seulement aux assurés? En d’autres termes, le fonds de
garantie a-t-il le droit de retenir des prestations, au détriment
des fournisseurs et des artisans, et d’ignorer par conséquent
complètement le but des nouvelles dispositions en matière
de faillite, conçues comme un instrument d’assainissement
efficace, fondé sur l’utilisation de tous les moyens disponi-
bles en cas de liquidation?
7. Bien que l’interprétation de l’article 219 alinéa 4 lettre b LP
incombe à l’autorité judiciaire, la débâcle VERA/PEVOS ne
nécessite-t-elle pas une solution pragmatique et rapide? Par
ailleurs, ne serait-il pas judicieux d’intervenir auprès de
l’autorité de surveillance du fonds de garantie afin que celui-
ci s’en tienne à la politique d’indemnisation pratiquée jus-
qu’ici?

Mitunterzeichner – Cosignataires: Keine – Aucun
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Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht
eine schriftliche Antwort.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 9. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 9 septembre 1998
1.–4. Um das Zusammenwirken der SchKG-Norm mit derje-
nigen des Vorsorgerechtes sichtbar zu machen, sind Anwen-
dungs- bzw. Aufgabenbereiche der beiden genannten Be-
stimmungen grundsätzlich auseinanderzuhalten. Es gibt ver-
schiedene Berührungspunkte, bei denen sich die Frage nach
der Koordination bzw. nach dem Vorrang der einzelnen
Rechtsgebiete stellt.
a. Die angesprochene konkursrechtliche Regelung ist primär
auf die Verteilung vorhandener Aktiven unter den verschie-
denen Gläubigergruppen gerichtet. Die Privilegierung in der
ersten Gläubigerklasse bezweckt u. a. den Schutz von Ar-
beitnehmer- bzw. Versichertenforderungen, nicht aber ande-
rer Forderungen von Vorsorgeeinrichtungen oder Drittgläubi-
gern. Das SchKG sichert im Konkursfall die Gleichbehand-
lung nur innerhalb gleicher Gläubigerkategorien. Dieses
Grundprinzip würde durch eine Besserstellung der Drittklass-
gläubiger auf Kosten der Erstklassgläubiger verletzt.
Die SchKG-Revision, die auch Artikel 219 Absatz 4 SchKG
umfasste, war 1990 bereits in einer konkreten Bearbeitungs-
phase (Botschaft vom 8. Mai 1991). Die Änderung der Privi-
legierungsregelung war damit lange vor und unabhängig von
der Tätigkeitserweiterung des Sifo geplant. Weil der Sifo seit
dem Inkrafttreten des BVG bei registrierten Vorsorgeeinrich-
tungen die Leistungen im BVG-Minimalbereich garantierte,
konnte die Privilegierung der Vorsorgeansprüche im entspre-
chenden Umfang fallengelassen werden.
b. Dagegen besteht die in Artikel 56 BVG festgelegte Auf-
gabe des Sifo ausschliesslich darin, Zuschüsse bei ungünsti-
ger Altersstruktur auszurichten und Vorsorgeleistungen für
Versicherte insolvent gewordener Vorsorgeeinrichtungen si-
cherzustellen. Die Leistungserweiterung des Sifo, in Kraft
seit dem 1. Januar 1997, ist eine Folge des Falles Vera/Pe-
vos. Sie wurde erst 1995 nach parlamentarischen Vorstös-
sen aktuell (vgl. parlamentarische Initiative Rechsteiner Paul,
«Verbesserung der Insolvenzdeckung in der beruflichen Vor-
sorge», 93.462). Der Leistungsersatz greift erst, wenn die
Vorsorgeeinrichtung über kein genügendes Vermögen mehr
verfügt und nachdem alle Massnahmen ausgeschöpft sind,
mit denen die Versichertenansprüche gedeckt werden könn-
ten. Der Sifo stellt die fehlenden Mittel erst nach Abschluss
dieser Verfahren definitiv sicher. Die Leistungen des Sifo im
überobligatorischen privilegierten Vorsorgebereich dürfen
deshalb weder direkt noch indirekt in die Konkursmasse der
Vorsorgeeinrichtung einbezogen werden. Es verstiesse ge-
gen den klaren Wortlaut von Artikel 56 BVG wie auch gegen
die Zweckbestimmung der vom Sifo in eine Vorsorgeeinrich-
tung eingeschossenen Mittel, mit noch vorhandenen Vorsor-
gemitteln den aus dem Konkurs der Vorsorgeeinrichtung zu
erwartenden Schaden für Drittgläubiger zu mindern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich beide Bestim-
mungen konkordant zueinander verhalten und logisch auf-
einander abgestimmt sind, weshalb kein Revisionsbedarf er-
kennbar ist.
c. Der vom Interpellanten erwähnte Zusatz zu Artikel 219 Ab-
satz 4 Buchstabe b SchKG war noch in der Botschaft des
Bundesrates vom 8. Mai 1991 zum SchKG enthalten. Er be-
zog sich jedoch auf unbezahlte Beiträge von konkursiten Ar-
beitgebern an Vorsorgeeinrichtungen im Bereich des BVG-
Minimums. Solche Forderungen sollten in der ersten Gläubi-
gerklasse privilegiert sein, sofern der Sifo nicht entspre-
chende Leistungen erbrachte. Der Sifo ersetzt der insolven-
ten Vorsorgeeinrichtung für ihre Versicherten ausschliesslich
Leistungen im gesetzlich festgelegten Rahmen, nicht hinge-
gen die vom Arbeitgeber der Vorsorgeeinrichtung geschulde-
ten Beiträge. Zum Leistungsersatz durch den Sifo im Fall des
Konkurses einer Vorsorgeeinrichtung weist der gestrichene
Regelungsteil keinen Bezug auf.

5. Seit der Einführung der erweiterten Insolvenzdeckung lau-
fen die Versicherten nicht mehr Gefahr, einen Vorsorgescha-
den zu erleiden, auch nicht, wenn sich die Auffassung des
Sifo über die Auslegung von Artikel 219 Absatz 4 SchKG
durchsetzen sollte. Die Versicherten sind entweder aus den
noch vorhandenen Stiftungsmitteln oder durch den Sifo voll
gedeckt.
Einzig diejenigen Versicherten, deren massgebender Lohn
den Betrag von 107 460 Franken übersteigt, also das Kader,
müssen gemäss Artikel 56 Absatz 2 BVG möglicherweise ei-
nen Verlust hinnehmen. Dies wäre der Fall, wenn sich er-
stens die Rechtsauffassung des Sifo durchsetzen sollte, wo-
nach sämtliche überobligatorischen Ansprüche privilegiert
sind, und zweitens nicht mehr genügend Mittel in der Stiftung
vorhanden wären, um sämtliche überobligatorischen Ansprü-
che abzudecken. «Damit soll eine Begrenzung der Deckung
eingeführt werden, da es unter sozialpolitischen Aspekten
weder notwendig noch angezeigt scheint, den Insolvenz-
schutz auch auf die Versicherung von sehr hohen Lohnbe-
standteilen bzw. auf die eigentliche Kadervorsorge auszu-
dehnen.» (BBl 1996 I 573)
6. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass bei der Liquidation ei-
ner Vorsorgeeinrichtung die nicht privilegierten Drittklass-
gläubiger – im Gegensatz zu den Versicherten – Gefahr lau-
fen, nicht voll befriedigt zu werden. Es wird aber Sache des
zuständigen Richters sein zu entscheiden, wie weit diese
Verluste gehen sollen. Konkret muss er entscheiden, ob alle
überobligatorischen Guthaben im Konkurs privilegiert sind,
was zu einer Entlastung des Sifo führte, oder ob die «ge-
wöhnlichen» überobligatorischen Ansprüche den Ansprü-
chen der Drittklassgläubiger gleichgestellt sind, was zur
Folge hätte, dass die Drittklassgläubiger zu Lasten des Sifo
einen geringeren Verlust erleiden würden.
7. Der Bundesrat teilt die Auffassung des Interpellanten, wo-
nach die Bereinigung des Falles Vera/Pevos nach einer ra-
schen und pragmatischen Lösung ruft. Das Bundesamt für
Sozialversicherung (BSV) als Aufsichtsbehörde sowohl über
die Vera/Pevos-Stiftungen als auch über den Sifo ist deshalb
mit allen Parteien in ständigem Kontakt und versucht mit al-
len Mitteln, im Interesse der Versicherten eine gemeinsame
Lösung zu finden. So haben bereits diverse Besprechungen
mit den beteiligten Parteien stattgefunden. Es bestehen An-
zeichen dafür, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden
werden kann.
Der Sifo hat sich an das Gesetz zu halten. Er überschreitet
seinen Ermessensspielraum nicht, wenn er an seiner
Rechtsauffassung festhält. Deshalb sind auch die Voraus-
setzungen für eine aufsichtsrechtliche Massnahme nicht ge-
geben. Das BSV würde den Ermessensspielraum des Sifo
verletzen, wenn es bezüglich der Auslegung von Artikel 219
Absatz 4 SchKG eine aufsichtsrechtliche Verfügung er-
liesse.
Im übrigen ist die Rechtsauffassung des Stiftungsrates im In-
teresse der Drittklassgläubiger durchaus vertretbar, weshalb
auch hier die Voraussetzungen für eine aufsichtsrechtliche
Massnahme nicht gegeben sind.

Büttiker Rolf (R, SO): Ich danke Frau Bundesrätin Dreifuss
für die Antwort auf die Interpellation. Ich bin aber nur teilweise
befriedigt und beantrage eine kurze Diskussion.

Präsident: Herr Büttiker beantragt Diskussion. – Sie sind da-
mit einverstanden.

Büttiker Rolf (R, SO): Bereits in der Frühjahrssession 1996
mussten wir über die Problematik rund um den Zusammen-
bruch der für die berufliche Vorsorge zuständigen Sammel-
stiftungen Vera und Pevos diskutieren. Damals ging es
darum, das Debakel in seiner wahren Dimension zu erfas-
sen, politische Verantwortlichkeiten zu eruieren und Mängel
in der Aufsicht über die Stiftungen aufzudecken und zu korri-
gieren. Vordringlich und in erster Linie ging es darum, zugun-
sten der betroffenen Arbeitnehmer dafür besorgt zu sein,
dass ihnen persönlich keine Verluste aus der schrecklichen
Geschichte erwachsen würden.
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In diesem Zusammenhang haben wir die Revision von Arti-
kel 56 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) verabschiedet.
Mit der Revision erhielt der für Insolvenzen von beruflichen
Vorsorgestiftungen zuständige Sicherheitsfonds BVG eine
Erweiterung seiner Deckungspflicht aufgebürdet, und zwar
bis zu einem umgerechneten Jahresverdienst von zurzeit
rund 107 000 Franken. Zwar ist die Gesetzesnovelle seit dem
1. Januar 1997 in Kraft. Trotzdem bin ich gezwungen, heute
erneut in gleicher Sache aufzutreten.
Im Februar 1996, Frau Bundesrätin, wurde die Liquidation
der beiden illiquid gewordenen Sammelstiftungen, Vera und
Pevos, verfügt. Die Vorsorgestiftungen der einzelnen ange-
schlossenen Unternehmen hatten sich über Nacht neu zu or-
ganisieren und sich nach geeigneten neuen Versicherungs-
trägern umzusehen. Für jeden einzelnen der Versicherten
musste ein aktueller Versicherungsstatus erstellt werden.
Heute, mehr als zweieinhalb Jahre später, warten einzelne
Arbeitnehmer, welche teilweise bereits pensioniert sind, noch
immer auf die Auszahlung ihrer Restguthaben. Fast selbst-
verständlich ist es, dass auch die Liquidationsarbeiten noch
nicht abgeschlossen werden konnten. Wäre letzteres an sich
selbstverständlich, fehlt der Bevölkerung und vor allem je-
dem betroffenen Arbeitnehmer und jeder betroffenen Arbeit-
nehmerin das Verständnis dafür, dass ihre «erzwungenen»
Vorsorgeguthaben nach wie vor nicht restlos freigegeben
worden sind. Es geht um Bauhandwerker, Bauarbeiter, die
ein Leben lang einbezahlt haben, dann pensioniert wurden
und ohne eigenes Verschulden das Geld bis heute nicht, nur
teilweise oder reduziert erhalten haben.
Ich glaube, auch Sie als Sozialministerin müssten sagen,
dass dies ein unhaltbarer Zustand ist. Ich bitte Sie, nach wie
vor ein Auge darauf zu haben, damit es mit dieser Sache vor-
wärtsgeht.
Bisher liess es der Sicherheitsfonds BVG zu, dass aus den
zur Verfügung stehenden Vorsorgemitteln einer illiquid ge-
wordenen Einrichtung vorab die Guthaben der Versicherten
ausbezahlt wurden. Verblieb dann ein Minussaldo, stand der
Sicherheitsfonds BVG dafür ein. Mit anderen Worten: Der Si-
cherheitsfonds war sehr kulant und kümmerte sich formal
wenig darum, ob die Versichertenguthaben nun sogenannt
obligatorischer oder überobligatorischer Natur waren. Die
nichtobligatorische Vorsorge ist jene, welche die Altersgutha-
ben aus einem umgerechneten Jahresverdienst von zurzeit
72 000 Franken übersteigt.
Offenbar hat der Sicherheitsfonds BVG das Inkrafttreten der
Revision von Artikel 56 BVG per 1. Januar 1997 zum Anlass
genommen, sich von seiner bisherigen kulanten Praxis, von
der vor allem die versicherten Arbeitnehmer profitierten, zu
verabschieden. Neuerdings beruft er sich auf den Buchsta-
ben des Gesetzes und beharrt darauf, dass bei der Liquida-
tion von BVG-Stiftungen die erweiterte Insolvenzdeckung
erst dann zum Tragen komme, wenn die freien Stiftungsmit-
tel ausschliesslich für die Deckung der Versichertenguthaben
aufgebracht worden sind. Mit anderen Worten: Sicherheits-
fonds BVG lässt es nicht zu, dass bei der Verteilung der noch
vorhandenen Mittel die von ihm zu erwartenden Leistungen
von Anfang an mit dem Maximum nach Artikel 56 BVG bud-
getiert werden.
Wohl konnte in den vergangenen Tagen – zum Glück, meine
ich – eine Vereinbarung zwischen den Stiftungsräten der
Sammelstiftungen Vera und Pevos und dem Sicherheits-
fonds abgeschlossen werden, die es ermöglicht, mindestens
die Versichertengelder in Kürze auszuzahlen. Ich möchte
Frau Bundesrätin Dreifuss, dem Bundesamt für Sozialversi-
cherung und auch dem Sicherheitsfonds danken, dass es
jetzt zu dieser Vereinbarung gekommen ist. Das ist minde-
stens ein Teilerfolg.
Das Problem liegt jedoch weiterhin bei den Schadenskatego-
rien, die ich angesprochen habe, bei den gemeinsamen Gut-
haben der einzelnen Vorsorgewerke. Bisher haben weder
der Sicherheitsfonds noch das Bundesamt für Sozialversi-
cherung erkennen lassen, dass ihnen daran gelegen wäre,
auch in diesem Bereich für eine Schadensminderung zu sor-
gen. Der Fall Vera und Pevos behält deshalb, ungeachtet der

Abschlüsse von Vereinbarungen über die Auszahlung von in-
dividuellen Ansprüchen, Aktualität und politische Brisanz.
Der Bundesrat vertritt die Auffassung, es verstosse gegen
den klaren Wortlaut des Gesetzes und gegen die Zweckbe-
stimmung der vom Sicherheitsfonds in eine Vorsorgestiftung
eingeschossenen Mittel, mit noch vorhandenen Vorsorgemit-
teln den aus dem Konkurs der Vorsorgeeinrichtung resultie-
renden Schaden für Drittklassgläubiger zu mindern. Dass
diese Auffassung nicht zutrifft, folgt aus der früheren Ent-
schädigungspraxis des Sicherheitsfonds, die im übrigen
auch 1994 vom Sicherheitsfonds für den Liquidationsfall von
Vera und Pevos in Aussicht gestellt wurde.
Seien wir ehrlich: Mindestens in diesem Rat haben wir bei der
Revision des BVG 1996 weder bedacht noch darüber bera-
ten, ob die Revision von Artikel 56 BVG mit dem ebenfalls er-
neuerten Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG) harmoniert oder nicht.
Ich meine, dass die wesentliche Verbesserung des SchKG,
das ein echtes Sanierungsgesetz sein soll, nicht durch das
kleinliche Verhalten des Sicherheitsfonds unterlaufen wer-
den darf. Deshalb müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft
und alle greifbaren Mittel herangezogen werden, um aktuelle
und vor allem künftige Liquidationen von Vorsorgestiftungen
mit Anstand gegenüber den versicherten Arbeitnehmern
durchzuführen.
Dazu gehört, Frau Bundesrätin, dass der Sicherheitsfonds
vorab zusagt, seine jahrelang geübte Praxis auch unter der
Ausweitung seiner Deckungspflicht beibehalten zu wollen.
Nur so kann gewährleistet werden, dass betroffene Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nicht während mehr als
zweieinhalb Jahren im ungewissen darüber gelassen wer-
den, ob ihre Altersguthaben vollumfänglich zur Auszahlung
gelangen werden. Nur so können wir unseren Beitrag dazu
leisten, dass die Glaubwürdigkeit des Systems BVG gewahrt
wird.
Vor diesem Hintergrund lade ich den Bundesrat ein, die Be-
reinigung der offensichtlichen Differenzen zwischen SchKG,
BVG und der Praxis des Sicherheitsfonds BVG anzugehen.
Frau Bundesrätin, ich wäre Ihnen dankbar – und mit mir über
3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zum Teil im-
mer noch auf ihre Altersguthaben warten –, wenn in dieser
Sache etwas passieren würde, wenn es vorwärtsginge und
die Leute zu ihrem verdienten Geld kämen.

Dreifuss Ruth, conseillère fédérale: Vous l’avez dit vous-
même, Monsieur Büttiker, les personnes assurées n’ont rien
à craindre, et l’accord qui a été conclu permet de verser ce
qu’elles attendent. D’ailleurs, l’état des fonds restant à dispo-
sition permet de couvrir tous les droits sur- et sursurobligatoi-
res. Dans ce sens-là, votre appel a été entendu et il n’y a pas
de personnes actuellement inquiètes quant à l’avenir de leurs
prestations.
Le problème de fond que vous posez est plus difficile à ré-
soudre. Le problème de fond, lui, ne peut pas être résolu de
la même façon pragmatique, et avec la bonne volonté de
tous, que l’accord qui vient d’être conclu entre l’OFAS, les
fondations collectives VERA/PEVOS et le fonds de garantie.
Il faut clarifier exactement les rôles et les conséquences pour
les différentes personnes concernées, les rôles respectifs du
fonds de faillite et du fonds de garantie.
Vous avez beaucoup parlé du sort des assurés: nous som-
mes tous très heureux qu’avec l’extension des activités du
fonds de garantie, ce ne sont pas seulement les prestations
obligatoires qui sont maintenant garanties, mais aussi les
prestations surobligatoires. C’est une initiative parlementaire
Rechsteiner Paul (93.462) qui a permis de répondre rapide-
ment lorsque les problèmes se sont posés. Le cas dont nous
discutons actuellement a aussi été le cas exemplaire qui a
montré la nécessité de donner suite à cette initiative parle-
mentaire, et je m’en réjouis.
Le problème qui se pose en fait est de savoir quel rôle doit
jouer le fonds de garantie par rapport à la faillite proprement
dite; en d’autres termes, quel rôle il joue par rapport aux ca-
tégories bénéficiaires de la faillite et aux classes, en particu-
lier, qui ont été établies. Si le fonds de garantie prend en
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charge sans restriction toutes les prestations surobligatoires
afférentes et qui sont avérées, à ce moment-là il décharge la
masse de faillite de ses dépenses et favorise de ce fait les
autres créanciers. Dans la question de savoir jusqu’où aller
dans ce sens, et quelle est la volonté claire – ou l’expression
claire – de la loi, il y a une différence d’interprétation. Cette
différence d’interprétation de deux lois nouvelles entrant en
vigueur en même temps a eu pour conséquence très regret-
table que l’on ait dû attendre cet accord de septembre 1998
pour procéder aux derniers versements.
Sur ce plan, l’OFAS, en qualité d’autorité de surveillance, et
l’Office fédéral de la justice sont arrivés à la conclusion que
les deux interprétations du droit sont défendables et que seu-
les les instances judiciaires compétentes pourront trancher
définitivement. C’est la raison pour laquelle, dans l’accord
proprement dit, dont vous avez parlé et auquel j’ai fait allu-
sion, nous partons de l’idée qu’il y aura un cas qui sera sou-
mis au tribunal de façon à ce que cet éclaircissement puisse
être trouvé. Je le répète, aucune personne assurée ne subira
de préjudice: les fonds restant à disposition suffisent à couvrir
tous les droits sur- et sursurobligatoires et tous les assurés
seront maintenant rapidement et intégralement indemnisés
selon cet accord conclu.
Certes, il reste une question ouverte: jusqu’à quel point les
créanciers de troisième classe pourront-ils être satisfaits
dans l’affaire VERA/PEVOS? C’est de cela, en fait, qu’il
s’agit, tout autant que de la question des rentes et des pres-
tations du 2e pilier, et c’est sur cette question que nous espé-
rons qu’une décision des juges suprêmes nous permettra d’y
voir plus clair. Si le Tribunal fédéral décide que les droits sur-
obligatoires usuels ne sont pas privilégiés et que, partant, il
les assimile aux droits des créanciers de troisième classe,
alors le fonds de garantie versera rétroactivement les mon-
tants correspondants à ces derniers. Voilà le sens de cet ar-
rangement. Je suis satisfaite que vous ayez remarqué que la
solution pragmatique, orientée vers les besoins immédiats
des personnes concernées a été trouvée. Pour le reste, re-
mettons-nous-en aux juges.

Büttiker Rolf (R, SO): Ich danke Frau Bundesrätin Dreifuss
für die Antwort. Ich bin Ihnen auch dankbar, wenn Sie die Sa-
che weiterhin im Auge behalten und man auch noch für den
Rest eine Lösung suchen kann, damit Arbeitnehmerinnen,
Arbeitnehmer und Familien wirklich zu ihrem Geld kommen.

98.034

WTO/Gats-Vereinbarungen
im Bereich der Finanzdienstleistungen
Accords OMC/AGCS
sur les services financiers

Botschaft und Beschlussentwurf vom 27. Mai 1998 (BBl 1998 3460)
Message et projet d’arrêté du 27 mai 1998 (FF 1998 3047)
Beschluss des Nationalrates vom 22. September 1998
Décision du Conseil national du 22 septembre 1998

___________________________________________________________

Beerli Christine (R, BE) unterbreitet im Namen der Aussen-
politischen Kommission (APK) den folgenden schriftlichen
Bericht:

Das WTO-Abkommen über Finanzdienstleistungen ist Be-
standteil des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit
Dienstleistungen (Gats; General Agreement on Trade in Ser-
vices), welches den Dienstleistungshandel insgesamt regelt.
Die Finanzdienstleistungen wurden erstmals 1986 mit dem
Beginn der Uruguay-Runde Gegenstand von multilateralen
Verhandlungen. Die Liberalisierungsverpflichtungen im Ban-
ken-, Versicherungs- und Wertschriftensektor blieben jedoch
unter den Erwartungen. Sie wurden deshalb lediglich auf pro-

visorischer Basis in Kraft gesetzt. Im Rahmen von zwei Nach-
verhandlungsrunden konnte dank weitreichenderen Zuge-
ständnissen verschiedener Staaten ein wesentlich besseres
Ergebnis erzielt werden, so dass schliesslich die Verhandlun-
gen über Finanzdienstleistungen am 13. Dezember 1997 mit
dem Abschluss eines permanenten Abkommens erfolgreich
beendet werden konnten. Das Verhandlungsergebnis be-
steht aus dem Fünften Protokoll zum Gats und den nationa-
len Verpflichtungslisten (Listen, in denen Verpflichtungen be-
züglich Marktzugang und Inländerbehandlung aufgeführt
werden) und Listen der Befreiung von der Meistbegünsti-
gungspflicht im Finanzdienstleistungssektor.
Das vorliegende Abkommen unterstellt definitiv auch den Fi-
nanzdienstleistungsbereich dem Meistbegünstigungsprinzip
der WTO und bringt den endgültigen Verzicht auf das Instru-
ment der Reziprozität in diesem Sektor. Der Einbezug der Fi-
nanzdienstleistungen in das Gats und deren Unterstellung
unter die Streitschlichtungsregeln der WTO erhöhen die in-
ternationale Rechtssicherheit in diesem Sektor.
Die Qualität der länderspezifischen Verpflichtungen ist unter-
schiedlich. Die von den OECD-Staaten eingegangenen Ver-
pflichtungen umfassen in der Regel freie Inanspruchnahme
von Finanzdienstleistungen im Ausland, freie Niederlassung
für ausländische Unternehmen sowie freie grenzüberschrei-
tende Erbringung von Transport- und Rückversicherung so-
wie Finanzberatung und Verarbeitung von Finanzdaten. Die
Schwellenländer Asiens und Südamerikas haben insgesamt
einen verbesserten Marktzugang angeboten, doch bleibt die-
ser weiterhin beschränkt. Verschiedene Entwicklungsländer
haben beachtliche Liberalisierungsschritte unternommen.
Für die Schweiz als wichtigen Exporteur von Finanzdienstlei-
stungen ist dieses Abkommen von besonderer Bedeutung.
Es sichert schweizerischen Banken und Versicherungen
weitgehend diskriminierungsfreien Zugang zu ausländischen
Märkten, unter anderem in den aufstrebenden Finanzzentren
Asiens und Lateinamerikas.
Die Schweiz hatte bereits im Rahmen der Uruguay-Runde
Verpflichtungen zur Marktöffnung im Finanzdienstleistungs-
bereich übernommen. Aufgrund ihres bereits sehr liberalen
Regimes im Finanzsektor hatte die Schweiz schon damals
lediglich punktuelle Vorbehalte angemeldet. Diese Vorbe-
halte konnten im Rahmen der Nachverhandlungen aufgrund
bereits erfolgter Gesetzesänderungen noch weiter abgebaut
werden.
Die wichtigste Auswirkung des Abkommens auf die Schweiz
liegt im definitiven Verzicht auf die Anwendung der Gegen-
rechtsbedingung bei der Zulassung von Finanzdienstlei-
stungserbringern aus WTO-Mitgliedstaaten. Wie die übrigen
teilnehmenden Länder öffnet die Schweiz definitiv ihren Fi-
nanzsektor auf der Basis der Meistbegünstigung.
Insgesamt haben sich 102 Staaten für die Verankerung der
Öffnung ihres Bank-, Versicherungs- und Börsensektors in
der WTO verpflichtet; 70 davon haben ihre Verpflichtungen
im Vergleich zum bisherigen Interimsabkommen zum Teil
wesentlich verbessert. Das Abkommen deckt mehr als 95
Prozent des globalen Handels mit Finanzdienstleistungen
ab.
Sofern das Fünfte Protokoll von allen Teilnehmerstaaten bis
zum 29. Januar 1999 angenommen wird, werden die Ver-
handlungsergebnisse am 1. März 1999 in Kraft treten.

Beerli Christine (R, BE) présente au nom de la Commission
de politique extérieure (CPE) le rapport écrit suivant:

L’accord sur les services financiers conclu sous les auspices
de l’OMC fait partie intégrante de l’Accord général sur le com-
merce des services (General Agreement on Trade in Servi-
ces), qui régit l’ensemble du commerce des services.
C’est en 1986, avec le lancement du cycle de l’Uruguay, que
les services financiers ont fait pour la première fois l’objet de
négociations multilatérales. Les engagements en matière de
services financiers dans les secteurs des banques, des assu-
rances et du commerce des titres sont restés en deçà des at-
tentes, raison pour laquelle ils ont été mis en oeuvre de façon
provisoire et des négociations complémentaires ont été déci-
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dées. Dans le cadre de la seconde série de négociations
complémentaires et grâce au dépôt d’offres améliorées par
différents Etats, un résultat bien meilleur a pu être atteint,
permettant l’aboutissement en date du 13 décembre 1997
des négociations sur les services financiers et la conclusion
d’un accord permanent. Le résultat des négociations est con-
signé dans le Cinquième Protocole relatif à l’AGCS auquel
sont annexées les listes nationales d’engagements et les lis-
tes d’exemptions à la clause de la nation la plus favorisée
dans le secteur des services financiers.
Le présent accord soumet de façon définitive le secteur des
services financiers au principe de la nation la plus favorisée,
mettant ainsi fin au régime de la réciprocité. De plus, l’inclu-
sion des services financiers dans l’AGCS et leur soumission
au système de règlement des différends de l’OMC améliore
sensiblement la sécurité juridique dans ce domaine d’acti-
vité.
La qualité des engagements diffère d’un pays à l’autre. Les
engagements pris par les Etats membres de l’OCDE impli-
quent le libre accès à des services financiers à l’étranger, le
libre établissement d’entreprises étrangères, la fourniture
transfrontière de services d’assurance-transport et de réas-
surance, de conseil financier et de traitement de données fi-
nancières. Les pays émergents d’Asie et d’Amérique du sud
se sont engagés à des améliorations substantielles des con-
ditions d’accès au marché. Toutefois, ces conditions demeu-
rent encore limitées. En revanche, certains pays en voie de
développement ont fait un pas considérable vers la libéralisa-
tion.
Pour la Suisse qui compte parmi les principaux fournisseurs
de services financiers dans le monde, cet accord revêt une
importance toute particulière. Il assure aux banques et aux
assurances suisses un accès amélioré à un bon nombre de
marchés financiers étrangers, notamment à ceux en plein es-
sor de l’Asie et de l’Amérique du sud et les protège de traite-
ments discriminatoires.
Déjà, dans le cadre du cycle de l’Uruguay, la Suisse avait pris
des engagements en matière d’accès au marché dans le sec-
teur des services financiers. En raison de son régime finan-
cier très libéral, elle avait déjà, à l’époque, émis des réserves
ponctuelles qu’elle a pu réduire à la suite de modifications lé-
gales et règlementaires et étendre ainsi la portée de ses en-
gagements.
Pour la Suisse, cet accord signifie essentiellement la fin de la
réciprocité autorisant l’accès au marché aux fournisseurs de
services financiers des Etats membres de l’OMC. Comme les
autres pays ayant souscrit des engagements, la Suisse
s’ouvre au secteur financier selon le principe de la nation la
plus favorisée.
Dans l’ensemble, ce ne sont pas moins de 102 Etats qui se
sont engagés de façon définitive à ouvrir au sein de l’OMC
leur secteur des banques, des assurances et de la bourse. 70
d’entre eux ont en partie sensiblement amélioré leurs enga-
gements par rapport à l’accord intérimaire. L’accord couvre
plus de 95 pour cent du volume d’affaire global dans le sec-
teur des services financiers.
Si le Cinquième Protocole d’accord est approuvé par tous les
Etats avant le 29 janvier 1999, le résultat des négociations
pourra entrer en vigueur le 1er mars 1999.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, einzutreten und den
Beschlussentwurf gutzuheissen.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, d’entrer en matière et
d’approuver le projet d’arrêté.

Beerli Christine (R, BE), Berichterstatterin: Es handelt sich
hier um ein in der Kommission vollkommen unbestrittenes
Geschäft. Deshalb der schriftliche Bericht. Ich bitte Sie ein-
zig, den Anträgen der Kommission zu folgen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesbeschluss zu den WTO/Gats-Vereinbarungen
im Bereich der Finanzdienstleistungen
Arrêté fédéral portant approbation des accords OMC/
AGCS sur les services financiers

Gesamtberatung – Traitement global

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Titre et préambule, art. 1, 2

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 26 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral

Sammeltitel – Titre collectif

Schwarzarbeit. Motionen
Travail au noir. Motions

___________________________________________________________

97.3477

Motion Nationalrat
(Eymann)
Nationale Informationskampagne
gegen Schwarzarbeit
Motion Conseil national
(Eymann)
Campagne d’information nationale
contre le travail au noir

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 19. Dezember 1997
Der Bundesrat wird eingeladen, eine breit angelegte natio-
nale Informationskampagne gegen Schwarzarbeit (schatten-
wirtschaftliche Tätigkeit) durchzuführen, welche potentielle
Auftraggeber für Schwarzarbeit wie auch potentielle
Schwarzarbeiter zum Zielpublikum hat.

Texte de la motion du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une large cam-
pagne d’information à l’échelle nationale contre le travail au
noir et les activités relevant de ce que l’on appelle «l’écono-
mie grise». Cette campagne visera les employeurs et les tra-
vailleurs susceptibles d’être tentés par le travail au noir.

Brändli Christoffel (V, GR) unterbreitet im Namen der Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) den folgenden
schriftlichen Bericht:

Die Kommission befasste sich an ihrer Sitzung vom 28. Au-
gust 1998 mit der Motion des Nationalrates (Eymann).
Die Motion fordert den Bundesrat auf, eine breit angelegte
nationale Informationskampagne gegen Schwarzarbeit
durchzuführen.
Nachdem sich der Bundesrat in seiner schriftlichen Stellung-
nahme vom 19. November 1997 bereit erklärt hatte, die Motion
entgegenzunehmen, beschloss der Nationalrat am 19. De-
zember 1997 ohne Gegenstimme, diese zu überweisen.
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Erwägungen der Kommission
Für die Kommission stellen die Schwarzarbeit und die Schä-
den, die dadurch der Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft
im allgemeinen zugefügt werden, ein ernsthaftes Problem
dar, das mit verschiedenen Mitteln bekämpft werden muss.
Eine gezielte Informationskampagne könnte sich in diesem
Zusammenhang als nützlich erweisen, weil damit den Betrof-
fenen ihre Verantwortung für die schädlichen Auswirkungen,
die ihre Tätigkeit auf unser Land hat, vor Augen geführt wer-
den könnte. Da aber die Motion punktuellen Charakter hat
und einzig die Durchführung einer Informationskampagne
fordert, hat die Kommission beschlossen, die Motion als Po-
stulat zu überweisen. Sie weicht damit vom Beschluss des
Nationalrates ab. Denn der vorliegende Vorstoss erfüllt die
im Geschäftsreglement des Ständerates geforderten formel-
len Kriterien für eine Motion nicht.

Brändli Christoffel (V, GR) présente au nom de la Commis-
sion de l’économie et des redevances (CER) le rapport écrit
suivant:

La commission a traité lors de sa séance du 28 août 1998 la
motion du Conseil national (Eymann).
Cette motion charge le Conseil fédéral de procéder à une
large campagne d’information à l’échelle nationale contre le
travail au noir.
Dans sa réponse écrite du 19 novembre 1997, le Conseil fé-
déral s’est déclaré prêt à accepter la motion. Le Conseil na-
tional a alors le 19 décembre 1997 décidé, sans opposition,
de transmettre la motion au Conseil fédéral.

Considérations de la commission
La commission s’est sentie très concernée par la problémati-
que du travail au noir et ses conséquences dommageables
pour l’économie, mais aussi pour la société en général. Selon
elle, il faut utiliser divers moyens pour combattre ce phéno-
mène. Une campagne d’information bien ciblée pourrait
s’avérer utile dans ce cadre, pour faire prendre conscience
aux acteurs concernés des conséquences néfastes de leurs
activités au niveau national et ainsi les responsabiliser. Ce-
pendant, vu le caractère particulier de la demande formulée
dans cette motion qui se limite à une campagne d’informa-
tion, la commission a décidé de transmettre cette motion
sous forme de postulat, se différenciant du Conseil national.
En effet, si l’on se réfère au règlement du Conseil des Etats,
la présente intervention ne remplit pas les critères d’une mo-
tion au point de vue formel.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, die Motion als Postu-
lat zu überweisen.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, de transmettre la mo-
tion comme postulat.

97.3478

Motion Nationalrat
(Tschopp)
Massnahmenpaket
gegen Schwarzarbeit
Motion Conseil national
(Tschopp)
Train de mesures
contre le travail au noir

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 19. Dezember 1997
Der Bundesrat wird eingeladen, gemeinsam mit den Sozial-
partnern ein Massnahmenpaket gegen die Schwarzarbeit
(schattenwirtschaftliche Tätigkeit und illegale Beschäftigung)
auszuarbeiten und für dessen Umsetzung besorgt zu sein.

Texte de la motion du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer en collaboration
avec les partenaires sociaux un train de mesures destinées
à lutter contre le travail au noir (occupation illégale de tra-
vailleurs et activités relevant de ce que l’on appelle «l’écono-
mie grise») et de veiller à la mise en oeuvre de ces mesures.

Brändli Christoffel (V, GR) unterbreitet im Namen der Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) den folgenden
schriftlichen Bericht:

Die Kommission befasste sich an ihrer Sitzung vom 28. Au-
gust 1998 mit der Motion des Nationalrates (Tschopp).
Die Motion fordert den Bundesrat auf, gemeinsam mit den
Sozialpartnern ein Massnahmenpaket zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit auszuarbeiten.
Nachdem der Bundesrat sich in seiner schriftlichen Stellung-
nahme vom 19. November 1997 bereit erklärt hatte, die
Motion entgegenzunehmen, beschloss der Nationalrat am
19. Dezember 1997 ohne Gegenstimme, diese zu überwei-
sen.

Erwägungen der Kommission
Mit der Schwarzarbeit werden nicht nur dem Fiskus, sondern
auch der Volkswirtschaft allgemein schwere Verluste zuge-
fügt. Die Kommission strebt deshalb eine Erweiterung der
Massnahmenpalette zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im
weiten Sinne an. Die Motion lässt offen, welche Massnah-
men zu treffen sind, hingegen wird darin gefordert, die Sozial-
partner in die Ausarbeitung der Massnahmen einzubeziehen.
Dies ist in den Augen der Kommission sinnvoll, weil die Mit-
wirkung der Sozialpartner sehr wichtig für die Ausgestaltung
des Massnahmenpaketes ist und weil deren Beteiligung an
einem allfälligen Rechtsetzungsprozess dazu beitragen
würde, die Akzeptanz und Umsetzung der beschlossenen
Massnahmen zu erleichtern und damit letzten Endes auch
deren Effizienz zu steigern. Aus diesen Gründen folgte die
Kommission dem Nationalrat und beschloss einstimmig, die
Motion zu überweisen.

Brändli Christoffel (V, GR) présente au nom de la Commis-
sion de l’économie et des redevances (CER) le rapport écrit
suivant:

La commission a traité lors de sa séance du 28 août 1998 la
motion du Conseil national (Tschopp).
Cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer en collabo-
ration avec les partenaires sociaux un train de mesures des-
tinées à lutter contre le travail au noir.
Dans sa réponse écrite du 19 novembre 1997, le Conseil fé-
déral s’est déclaré prêt à accepter la motion. Le Conseil na-
tional a alors le 19 décembre 1997 décidé, sans opposition,
de transmettre la motion.
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Considérations de la commission
Le travail au noir entraîne de lourdes pertes non seulement
pour le fisc, mais aussi pour l’économie en général. La com-
mission souhaite par conséquent élargir encore les mesures
destinées à lutter contre le travail au noir, dans son sens
large. La présente motion est ouverte quant aux possibilités
de mesures à adopter. Cependant, elle vise à associer les
partenaires sociaux à l’élaboration de ces mesures, ce qui
semble judicieux aux yeux de la commission. En effet, leur
collaboration sera très importante quant à la forme à donner
à la lutte contre le travail au noir, mais aussi la participation
des partenaires sociaux à un éventuel processus législatif fa-
cilitera l’acceptation et la mise en oeuvre des mesures déci-
dées et donc en fin de compte augmentera leur efficacité.
C’est pourquoi, la commission se rallie à la décision du Con-
seil national et décide, à l’unanimité, de transmettre la mo-
tion.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, die Motion zu über-
weisen.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, de transmettre la mo-
tion.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Sie haben die
schriftliche Begründung der Kommission erhalten. Ich
möchte ergänzend lediglich darauf hinweisen, dass wir bean-
tragen, die Motion des Nationalrates (Eymann) aus formellen
Gründen als Postulat zu überweisen.
Es ist nicht so, dass wir diese Informationskampagne als
nicht wichtig erachten; wir erachten diesen Vorstoss als sehr
wichtig, und wir ermuntern den Bundesrat, in dieser Richtung
tätig zu werden. Es ist aber so, dass die Motion im Reglement
des Nationalrates und des Ständerates unterschiedlich defi-
niert ist. Bei uns ist es so, dass Bereiche, die im ausschliess-
lichen Zuständigkeitsbereich des Bundesrates liegen, für
eine Motion nicht zugänglich sind.
Deshalb beantragen wir Ihnen, diesen Vorstoss nur als Po-
stulat zu überweisen – aber nicht im Sinne einer Abwertung
des Anliegens, sondern aus formellen Gründen.

Couchepin Pascal, conseiller fédéral: Le Conseil fédéral est
prêt à accepter les motions du Conseil national (Tschopp) et
(Eymann), si elles sont transformées en postulat, cependant.
Dans les deux cas, nous considérons que le problème du tra-
vail au noir est important, qu’il faut éviter de multiplier les tex-
tes légaux relatifs à ce sujet. C’est d’abord aux partenaires
sociaux de trouver des solutions.
Nous avons constitué un groupe de travail qui mène une en-
quête auprès des cantons et qui cherche les moyens de ré-
pondre à ce phénomène qui prend une certaine ampleur.
L’ampleur elle-même est difficile à définir puisque, par défini-
tion, le travail au noir ne se laisse pas appréhender de ma-
nière précise. Les études sur la question disent que, dans no-
tre pays, le volume du travail au noir correspondrait à environ
7 pour cent du produit social brut, ce qui est extrêmement im-
portant et me laisse quelque peu songeur, parce que si on
transforme ça en journées de travail, ça représente des cen-
taines de milliers de journées de travail. L’ampleur me paraît
un tout petit peu disproportionnée avec le sens que j’ai de la
réalité. Il n’empêche que le phénomène est grave et qu’il a
augmenté au cours des dernières années.
Dans ce sens, nous acceptons les propositions de la Com-
mission de l’économie et des redevances.

Motion 97.3477
Überwiesen als Postulat – Transmis comme postulat

Motion 97.3478
Überwiesen – Transmis

98.3211

Interpellation SiK-SR
Mithilfe der Armee
an der Expo.01
Interpellation CPS-CE
Appui de l’armée
à l’Expo.01

___________________________________________________________

Wortlaut der Interpellation vom 29. April 1998
Im Dezember 1996 haben die eidgenössischen Räte einem
Beitrag des Bundes an die Expo.01 in der Höhe von insge-
samt 130 Millionen Franken zugestimmt. 20 Millionen dieses
Betrages sind als Defizitgarantie vorgesehen. Zudem soll die
Armee mit den «Naturalleistungen», wie sie von Bundesrat
und Parlament gewünscht worden sind, wichtige logistische
Unterstützung zugunsten dieser Veranstaltung leisten. Sie
soll in Bereichen wie der Sicherheit, dem Verkehr und dem
Brückenbau zum Einsatz gelangen. Man schätzt, dass für die
Erfüllung dieser Aufgaben während der sechsmonatigen
Dauer der Expo 900 Mann erforderlich sein werden. Im Be-
reich der Sicherheit ist der Einsatz der Armee unerlässlich,
werden doch die Polizeikorps der involvierten Kantone nicht
in der Lage sein, allein für die Sicherheit der gesamten Ver-
anstaltung zu sorgen.
Die SiK-SR bedauert, dass die Expo-Leitung bisher für den
Einsatz der Armee keine konkreten Vorschläge unterbreitet
hat. Angesichts der bedeutenden Anstrengungen, die die Ar-
mee wird leisten müssen, und angesichts der finanziellen
Mittel, die dafür notwendig sein werden – sie könnten sich auf
eine Summe von 50 bis 100 Millionen Franken belaufen –,
wünscht die Kommission, dass die Verantwortlichen der Ar-
mee nicht länger im Ungewissen gelassen werden. Sie fürch-
tet, dass spätere Eile zusätzliche Kosten verursachen könnte
bzw. sich negativ auf die Ausbildungsarbeiten der Armee
auswirken könnte.
Der Bundesrat wird darum ersucht, folgende Fragen zu be-
antworten:
1. Wird die Schweizer Armee die Möglichkeit erhalten, sich
an der Expo.01 als solche darzustellen, ohne auf die Rolle ei-
ner «technischen Hilfsorganisation» reduziert zu werden?
2. Wie sieht der Einsatz der Armee in Bereichen wie der Si-
cherheit, dem Verkehr oder der Logistik aus?
3. Welcher finanzielle Rahmen und welche menschlichen
Ressourcen sind für einen solchen Einsatz vorgesehen? Wer
kommt für diese Kosten auf?
4. Gedenkt der Bundesrat bei der Expo-Leitung vorstellig zu
werden, damit der Bund von den Abgaben befreit wird, die
die Aussteller zahlen müssen?

Texte de l’interpellation du 29 avril 1998
En décembre 1996, les Chambres fédérales confirmaient la
contribution de la Confédération à l’Expo.01 d’un total de 130
millions de francs dont 20 millions de francs à titre de garan-
tie. L’armée sera amenée à apporter un soutien logistique im-
portant à cette manifestation et concrétisera ainsi la contribu-
tion «en nature» voulue par le Conseil fédéral et le Parle-
ment. L’armée devrait être engagée à titre subsidiaire dans
des domaines comme la sécurité, les transports et la cons-
truction de ponts. On estime que 900 hommes seront néces-
saires à l’accomplissement de ces tâches pendant les six
mois que durera l’Expo. Dans le domaine de la sécurité, l’en-
gagement de l’armée semble indispensable, les polices can-
tonales concernées n’étant pas à même d’assurer à elles
seules la sécurité de l’ensemble de la manifestation.
La CPS-CE regrette l’absence à ce jour de propositions con-
crètes d’engagement de l’armée de la part de la direction de
l’Expo.01. Compte tenu de l’effort important que l’armée de-
vra fournir à cette occasion et des montants financiers cor-
respondants (qui pourraient s’élever à une somme située en-
tre 50 et 100 millions de francs), la commission ne souhaite
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pas que les responsables de l’armée soient maintenus plus
longtemps dans l’expectative et craint qu’une hâte ultérieure
ne soit source de coûts supplémentaires et d’entrave aux ac-
tivités d’instruction de l’armée.
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions sui-
vantes:
1. L’armée suisse aura-t-elle la possibilité de se présenter en
tant que telle dans l’Expo.01 sans être réduite au seul rôle de
collaborateur technique?
2. Quel sera l’engagement de l’armée dans les domaines de
la sécurité, des transports et de la logistique?
3. Quels effectifs prévoit-on d’engager? Quel sera le cadre fi-
nancier d’un tel engagement? Qui en assumera les coûts?
4. Le Conseil fédéral compte-t-il intervenir auprès de la direc-
tion de l’Expo afin que la Confédération soit exemptée de la
redevance dont les exposants devront s’acquitter?

Schriftliche Begründung
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen
eine schriftliche Antwort.

Développement par écrit
Les auteurs renoncent au développement et demandent une
réponse écrite.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 15. Juni 1998
Die vier Fragen können wie folgt beantwortet werden:
1. Laut Aussage der Generaldirektorin der Expo.01 anläss-
lich einer Sitzung mit dem Chef VBS hat die Armee nur die
Möglichkeit, sich in Form einer Dienstleistungsorganisation
im Rahmen des Projektes «VBS-Dienstleistungen zugunsten
der Expo.01» zu präsentieren.
Eine Charakteristik der Expo.01 besteht gerade darin, keine
Institutionen, sondern Themenbereiche darzustellen. Dies
gilt für die Armee wie auch für alle anderen Institutionen.
Aufgrund dieser Tatsache ist im VBS ein Projekt «Darstel-
lung der Armee» ausserhalb des Expo-Geländes im Pla-
nungsstadium. Ein entsprechender Projektvorschlag wird im
Juli 1998 vorliegen.
Überdies wurde – mit dem Einverständnis der Expo-Ge-
schäftsleitung – das Thema «Sicherheit in der Offenheit» zu
einem der vier Bundesprojekte gewählt.
2. Das VBS-Angebot vom 24. Februar 1998 an die Geschäfts-
leitung der Expo.01 umfasst folgende Dienstleistungen:
– etwa 450 Angehörige der Armee während acht Monaten für
das Teilprojekt «Camping Jeunes»;
– etwa 700 bis 800 Angehörige der Armee während acht Mo-
naten für das Teilprojekt «Sécurité et sauvetage».
Beim geplanten Personaleinsatz ist eine zweiwöchige Rota-
tion zu berücksichtigen. Eine verbindliche Stellungnahme
zum VBS-Dienstleistungsangebot vom 24. Februar 1998
durch die Expo-Geschäftsleitung ist noch ausstehend. Erst
wenn der Umfang der vom VBS geforderten Dienstleitungen
einmal feststeht, können die obengenannten Angaben präzi-
siert werden.
3. Der Generalstabschef hat den Auftrag erteilt, die drei fol-
genden Kostenrechnungen für das VBS-Angebot an die
Expo-Geschäftsleitung vom 24. Februar 1998 zu erstellen:
– Vollkostenrechnung nach privatwirtschaftlichen Ansätzen;
– Kostenrechnung nach den relevanten Verordnungen des
Bundes für Dienstleistungen zugunsten Dritter;
– Mischkalkulation unter Berücksichtigung der gegebenen
Konkurrenzsituation.
Das VBS hat jedoch von der Expo-Geschäftsleitung auf sein
Angebot vom 24. Februar 1998 noch keine Antwort erhalten.
Wenn der Umfang der vom VBS geforderten Dienstleistun-
gen einmal feststeht, können die Vertragsverhandlungen mit
der Expo-Geschäftsleitung aufgenommen werden; in deren
Zusammenhang muss auch die Entschädigungsfrage der
VBS-Dienstleistungen verbindlich geregelt werden.
Die genannte Kostenrechnung ist zurzeit in Bearbeitung.
Eine Grobkostenschätzung ergibt einen Wert in der Grössen-
ordnung von 80 bis 100 Millionen Franken für die offerierten
VBS-Dienstleistungen.

4. Es ist vorgesehen, die Mietgebühren für die Ausstellungs-
flächen des Bundes direkt mit den VBS-Dienstleistungen zu
verrechnen. Entsprechende Verhandlungen werden nach
Vorliegen der noch ausstehenden Stellungnahme zum VBS-
Dienstleistungsangebot durch den Delegierten des Bundes
für die Expo.01 aufgenommen.

Rapport écrit du Conseil fédéral
du 15 juin 1998
Le Conseil fédéral répond comme il suit aux quatre questions
soulevées dans l’interpellation:
1. Ainsi que la directrice générale de l’Expo.01 l’a précisé à
l’occasion d’une séance avec le chef du DDPS, l’armée ne
pourra se présenter lors de cette manifestation qu’à titre d’or-
ganisation prestataire de services dans le cadre du projet
«Prestations du DDPS au service de l’Expo.01».
En effet, l’Expo.01 se caractérise notamment par le fait
qu’elle ne présentera pas des institutions, mais des grands
thèmes. Ce principe ne s’applique pas seulement à l’armée,
mais à toute institution.
Cela étant, le DDPS prépare actuellement un projet de «Pré-
sentation de l’armée» en dehors des sites de l’Expo. La pro-
position relative à ce projet sera prête au mois de juillet 1998.
Il convient d’ajouter qu’un des quatre projets fédéraux choisis
en accord avec la direction de l’Expo.01 pour présenter la
Confédération sera consacré à «La sécurité dans l’ouver-
ture».
2. L’offre que le DDPS a présentée le 24 février 1998 à la di-
rection de l’Expo.01 comprend les prestations suivantes:
– engagement de quelque 450 militaires pendant huit mois
dans le cadre du projet «Camping Jeunes»;
– engagement de quelque 700 à 800 militaires pendant huit
mois dans le projet «Sécurité et sauvetage».
Il est prévu que les effectifs en question seront engagés se-
lon un rythme de rotation de deux semaines. Pour le reste, il
n’est pas possible de donner plus de précisions concernant
l’engagement de l’armée avant que les prestations que le
DDPS devra effectivement fournir dans le cadre de l’expo-
sition nationale ne soient déterminées. Or, la direction de
l’Expo.01 n’a pas encore pris position au sujet de l’offre du
24 février 1998.
3. S’agissant du financement des prestations proposées par
le DDPS dans son offre du 24 février 1998, le chef de l’Etat-
major général a ordonné d’établir un budget différencié selon
trois modes de calcul des coûts:
– calcul des coûts globaux en fonction des tarifs applicables
dans l’économie privée;
– calcul des coûts conformément aux règles établies dans
les ordonnances de la Confédération régissant les presta-
tions fournies à des tiers;
– calcul des coûts moyens, en considération des prix prati-
qués actuellement sur le marché.
Le DDPS n’a toujours pas reçu de réponse concernant l’offre
qu’il a adressée à la direction de l’Expo.01. Lorsque l’on
saura quelles prestations l’armée devra effectivement fournir
dans le cadre de cette manifestation, les négociations pour-
ront être engagées avec la direction de l’Expo.01 en vue de
conclure un contrat qui devra aussi régler de façon contrai-
gnante la question du financement des prestations du DDPS.
Selon une première estimation tirée des calculs qui sont ef-
fectués actuellement, les coûts liés aux prestations fournies
par le DDPS dans le cadre de l’Expo.01 se situent entre 80
et 100 millions de francs.
4. Il est prévu de compenser directement les redevances
dues pour les surfaces d’exposition de la Confédération avec
les coûts liés aux prestations fournies par le DDPS. Les né-
gociations concernant la compensation des coûts seront en-
treprises par le délégué du Conseil fédéral à l’Expo.01 dès
que la direction de l’Expo.01 aura pris position au sujet de
l’offre de prestations du DDPS.

Rochat Eric (L, VD), rapporteur: Dans son interpellation du
29 avril 1998, la CPS-CE a témoigné son inquiétude devant
l’absence de propositions concrètes d’engagement de l’ar-
mée dans le cadre de l’Expo.01. Elle craignait qu’un tel retard
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ne soit source de coûts supplémentaires. Elle craignait aussi
qu’un tel retard ne soit un jour une entrave aux activités d’ins-
truction normales de l’armée. La commission manifestait
dans son interpellation sa conscience du fait que le nombre
de soldats à engager pendant la durée de l’exposition néces-
sitait des préparatifs précoces, soigneux, que ces soldats
n’étaient pas des employés polyvalents, mais bien des civils
qui accomplissent un devoir civique et qui, dans ce cadre,
vont participer au bon déroulement de notre manifestation
nationale.
Finalement, notre commission demandait au Conseil fédéral
de mieux définir le cadre financier et de nous dire si l’armée
aurait la possibilité de se présenter en tant que telle dans le
cadre d’Expo.01, et non seulement comme un simple exécu-
teur des tâches ancillaires. Les réponses du Conseil fédéral
n’ont que partiellement satisfait les membres de notre com-
mission et permettez-moi de les reprendre chiffre par chiffre.

Präsident: Ich nehme an, Sie beantragen Diskussion, Herr
Rochat. Wird dem Antrag auf Diskussion opponiert? – Das ist
nicht der Fall; Diskussion ist beschlossen.

Rochat Eric (L, VD), rapporteur: Je reprends donc les répon-
ses du Conseil fédéral, chiffre par chiffre:
1. Le Conseil fédéral se contente de prendre acte du fait que
l’armée ne pourra se présenter à l’Expo qu’à titre de presta-
taire de services. L’Expo, en effet, se caractérise par le fait
qu’elle ne présentera pas des institutions, mais des grands
thèmes. Constatant qu’en parallèle les scouts vont organiser
leur jamboree hors de l’Expo, apprenant que le projet com-
mun de quatorze églises vient d’être refusé parce qu’insuffi-
samment décoiffant, nous devons prendre acte aujourd’hui
du fait que l’armée non seulement ne sera pas présente en
tant que telle à l’Expo.01, mais qu’elle sera également et vrai-
semblablement dans l’impossibilité d’organiser la manifesta-
tion externe que nous promet le Conseil fédéral dans sa ré-
ponse. Elle ne pourra le faire, nous a-t-on dit, en raison des
effectifs des soldats que pourrait nécessiter l’Expo, de ceux
qui sont nécessaires à d’autres grandes manifestations, dont
la Fête fédérale de lutte 2001 qui aura lieu à Nyon, en raison
des restrictions budgétaires et en raison de la nécessité de
se tenir prête à intervenir sur la frontière verte si le Conseil fé-
déral devait le lui demander. Nous avons pris connaissance
des grandes lignes des quatre projets présentés par le Con-
seil fédéral et qui ont été approuvés par la direction
d’Expo.01. Je les cite: «Pour un développement durable»,
«Une nouvelle destination», «Corps et identité» et «La sécu-
rité dans l’ouverture». Nous comptons désormais fermement
sur le Conseil fédéral pour faire respecter ces choix, les
lignes directrices qu’il a lui-même tracées et le budget de
20 millions de francs prévu.
2. Le DDPS a présenté une offre de services à la direction de
l’Expo le 24 février 1998. Le 15 juin, aucune réponse n’avait
été reçue, ni d’ailleurs le 18 août ou le 16 septembre, dates
respectives des séances de la Commission de politique de
sécurité et de la Commission de la science, de l’éducation et
de la culture. Les cantons seraient responsables de ce re-
tard, soit, mais les estimations d’engagement s’élèvent à 14
ou 15 régiments et devraient s’étendre sur près de neuf mois.
Le flou dans lequel notre armée de milice est maintenue pro-
cède désormais de la légèreté. Nous demandons au Conseil
fédéral, par son délégué auprès de l’Expo, d’exiger le respect
de conditions minimales de collaboration entre l’Expo et la
Confédération.
3. Le coût des prestations civiles de l’armée est évidemment
difficile à chiffrer, en l’absence de cahier des charges. Mais
le chiffre de 80 à 100 millions de francs a été avancé dans la
réponse du Conseil fédéral. Dans son interpellation, notre
commission rappelle le message de décembre 1996, qui ac-
corde à l’Expo.01 un crédit de 130 millions de francs, dont 20
à titre de garantie. La participation de l’armée à la manifesta-
tion représente bien entendu une part de la contribution en
nature qu’a voulue le Conseil fédéral et le Parlement. Lors de
la dernière séance de la CSEC cependant, le président et la
directrice d’Expo.01 ont affirmé qu’il n’était pas question pour

eux de déduire des 110 millions de francs de la Confédéra-
tion le coût des prestations effectuées par l’armée. Ils ont tou-
jours considéré, disent-ils, que cette contribution en nature
est supplémentaire au versement de la Confédération.
4. Le Conseil fédéral nous informe que la négociation de la
compensation des coûts sera entreprise par son délégué à
l’Expo, dès que la direction aura pris position au sujet de l’of-
fre de prestations du DDPS. Mais, M. le Conseiller fédéral
pourrait-il nous dire aujourd’hui déjà si les coûts présumés de
80 à 100 millions de francs pour l’engagement de l’armée
dans le cadre d’Expo.01 seront inclus dans le montant ac-
cordé par le Parlement, ou du moins négociés dans ce ca-
dre? Sinon, ce dernier ne devrait-il pas faire l’objet à brève
échéance d’un nouveau message et d’une nouvelle de-
mande de crédit devant les deux Chambres? Compte tenu
des réductions considérables décidées pour les trois ans à
venir, dans le cadre de l’assainissement des finances fédé-
rales, il n’est en effet pas imaginable que l’armée assume ces
frais par le budget ordinaire du DDPS.
En conclusion, la réponse du Conseil fédéral confirme nos in-
quiétudes plus qu’elle ne les apaise. La marge d’intervention
du Conseil fédéral est faible, nos engagements financiers en-
core incertains. L’armée et les églises en sont à quémander
l’autorisation d’apparaître pour ce qu’elles sont. Nous atten-
dons Expo.01 avec intérêt, curiosité et même passion. Nous
regretterions cependant que le plaisir d’Expo.01 ne soit réduit
demain à celui que ses créateurs ont pris à la concevoir.

Loretan Willy (R, AG): Die Antworten des Bundesrates vom
15. Juni 1998 auf die Interpellationen der beiden Sicherheits-
politischen Kommissionen – auch die SiK-NR hat im gleichen
Sinne interpelliert – sowie die Tatsache, dass nach meinen
Informationen bis heute, 23. September 1998, keine Antwort
der Expo-Leitung auf das Angebot des VBS vom 24. Februar
1998 für die Dienstleistungen der Armee vorliegt, wecken ge-
nerelle Bedenken, die über das hinausgehen, was Herr Ro-
chat zur Effizienz und Präzision der Leitung Expo.01 sagte.
Verstärkt werden diese Bedenken noch durch die Stellung-
nahme des Bundesrates vom 9. September 1998 auf ein Po-
stulat Baumann Alexander vom 26. Juni 1998 (98.3350). Mit
dieser Stellungnahme – die mit der Expo-Leitung gemeinsam
erarbeitet wurde, wie der Bundesrat selber schreibt – stehen
wir vor einer Fundgrube von vagen, schönfärberischen, mit
Anglizismen durchsetzten Unverbindlichkeiten. Ich zitiere de-
ren drei:
1. «Die Projektführung nach dem Prinzip des ’simultaneous
engineering’, wo in der Projektentwicklung nicht ein Schritt
nach dem anderen, sondern wo verschiedene Schritte paral-
lel gemacht werden, ermöglicht diese Mobilisierung.»
2. «Die Expo.01 ist eine Pioniertat. Wie alles Pionierhafte ist
dies mit Risiken verbunden. Die Voraussetzungen zu schaf-
fen, um diese Probleme und Risiken beherrschen zu können,
gehört deshalb zu den wichtigsten Aufgaben. Das Risk-Ma-
nagement ist ein zentraler Teil des ’simultaneous enginee-
ring’-Konzeptes.»
3. «Verständlicherweise löste die Expo.01 da und dort kriti-
sche Fragen aus. Solche Fragen gehören zu jedem Innova-
tionsprozess, besonders in einer frühen Entwicklungsphase.
Sie erlauben den Organisatoren, ihre Arbeit zu messen und
zu hinterfragen.»
Wenn davon die Rede ist, dass «da und dort» kritische Fra-
gen auftauchen, ist das gelinde gesagt untertrieben, Herr
Bundesrat. Beim Beispiel bezüglich VBS und Umgang mit
diesen Strukturen und Organisationen durch die Expo-Lei-
tung gibt es wirklich nur noch Fragen, und nicht nur «da und
dort». Schliesslich verkündet der Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme zum Postulat Baumann Alexander, es bestehe
kein Grund, an der Machbarkeit der Expo.01 zu zweifeln;
diese Feststellung erfolgt vermutlich unter Ausklammerung
der Armee.
Es gibt andere Meinungen als die bundesrätliche; z. B. in ei-
nem Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 11./12. Juli
1998 unter dem Titel «Expo, Themen, Kapriolen, Verantwor-
tung». In diesem Artikel wird die Kompetenz der Expo-Lei-
tung ziemlich pauschal und generell, aber wohlbegründet,
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rundum in Frage gestellt – immerhin noch im anständigen
Ton der «NZZ».
Dass man mit der Armeeleitung so nicht umspringen kann,
leuchtet jedem ein, der in der Armee einmal etwas über Or-
ganisation, Zielformulierung und ihre konsequente Umset-
zung gelernt hat.
Es kann doch nicht in Frage kommen, dass sich die Armee
im Rahmen der neuen Sicherheitspolitik überhaupt nicht dar-
stellen kann und nur gerade gut genug sein soll, um für die
Expo.01 Gratis-Dienstleistungen zu erbringen. In einer er-
sten Aussprache in unserer Sicherheitspolitischen Kommis-
sion, Ende März 1998, waren – nicht von mir, sondern von
anderen Mitgliedern – markige Worte zu hören, und zwar im
Zusammenhang mit dem Stil der Expo-Leitung gegenüber
VBS und Armee. Zum Beispiel: «Es ist unglaublich, was wir
hier feststellen müssen.» Da kann Herr Bundesrat Ogi dieser
Pipilotti noch lange in die blauen Augen schauen – ich habe
das irgendwo gelesen, kann Ihnen aber die Quelle leider
nicht präzise angeben (Heiterkeit) –: Das bringt nichts Sub-
stantielles!
Solche Missstimmungen führten zur vorliegenden Interpella-
tion, und ich hoffe, dass sie eine heilsame Wirkung hat – im
Interesse der Landesausstellung, die ich befürworte, und
auch im Interesse des Ansehens unserer Armee, des immer-
hin wichtigsten Instrumentes auch der neuen Sicherheitspo-
litik.
Meine Schlussfolgerungen, Herr Bundesrat:
1. Die Dienstleistungen der Armee für die Expo.01 sind zum
Vollkostentarif abzugelten – falls es überhaupt zu solchen
Dienstleistungen kommen sollte. Diese Forderung ist vor
dem Hintergrund des «runden Tisches», des Stabilisierungs-
programms 1998, absolut berechtigt. Da geht man der Ar-
mee ja recht an den Speck und an die Muskeln.
2. Die Armee soll sich an der Expo.01 als solche präsentieren
können, wenn auch vielleicht im erweiterten Rahmen der Si-
cherheitspolitik.
3. Bundesrat – das hat Herr Rochat schon gesagt –, VBS und
Armeeleitung müssen gegenüber der Expo-Leitung energi-
scher auftreten als bisher, auch wenn das sehr charmante
Damen sind. Man darf sich nicht einfach alles bieten lassen.

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Ce n’est pas tant l’interpellation
de la Commission de la politique de sécurité qui me pousse
à intervenir, interpellation que j’ai d’ailleurs signée et que je
trouvais parfaitement légitime, que les propos que vient de
tenir M. Loretan.
Monsieur Loretan, je crois qu’il faut faire attention de ne pas
transformer des taupinières en Himalaya: quand on vous en-
tend nous dire, en conclusion et en point d’orgue, que l’orga-
nisation de l’Expo.01 est en train de mettre en péril la réorga-
nisation de l’armée, on atteint les limites de la démesure!
Il est vrai, et c’était la raison de l’intervention de notre com-
mission, qu’il y avait un flou sur les attentes de l’Expo.01 vis-
à-vis de l’armée. Le chef de l’Etat-major général s’en était
ému et nous avait fait part de ses soucis s’agissant de la pla-
nification de l’engagement de ses hommes, ce qui était, en-
core une fois, parfaitement légitime.
Il est vrai que la réponse du Conseil fédéral ne répond pas
entièrement aux questions, mais, Monsieur Loretan, je vous
rappelle que M. Scherrer, chef d’Etat-major général, assis-
tant à une des dernières séances de notre Commission de la
politique de sécurité, nous a dit lui-même et expressément
que les contacts avec l’Expo avait été renoués, que la discus-
sion allait bon train et que, s’il y avait des problèmes, ils
étaient uniquement formels, liés à des écrits que devaient lui
envoyer les directeurs de police des différents cantons con-
cernés. Il a lui-même apaisé la situation en disant que les
choses avaient repris bon ordre et que, désormais, la situa-
tion allait en s’éclaircissant. Je crois donc qu’il est un peu
exagéré maintenant de dire que tout ça met en péril l’organi-
sation de la défense nationale. On ressent dans vos propos
une attaque indirecte contre l’organisation de cette exposi-
tion nationale.
Ce n’est d’ailleurs pas surprenant. Le prédécesseur de M.
Couchepin, conseiller fédéral, M. Delamuraz, avait l’habitude

de citer, chaque fois qu’il parlait de cette Expo.01, quelques-
unes des critiques les plus acerbes qu’on avait faites avant
l’Exposition nationale de Lausanne dont il était le secrétaire
général, et qui allaient exactement dans le même ton que ce
que vient de nous dire M. Loretan.
Bien sûr, Monsieur Loretan, il y a un certain nombre d’articles
qui ont paru dans les journaux qui disent: «Mais qu’est-ce
qu’ils font dans cette cuisine de Mme Pipilotti Rist?» Et c’est
vrai, je l’ai lu aussi, que la «NZZ» particulièrement s’est in-
quiétée de cette affaire. Permettez-moi de vous dire, Mon-
sieur Loretan, que si cette exposition était organisée au bord
du lac de Zurich, la «NZZ» ne se poserait pas de telles ques-
tions, mais célébrerait les vertus de la mise en oeuvre de
nouvelles techniques remarquables de management me-
nées par tous ces gens qui vont produire des trésors d’orga-
nisation pour notre pays.
Il faut donc un peu relativiser cette affaire. La base est incon-
testable: il y a eu un problème de communication entre les
responsables de l’Expo et ceux de la défense nationale. Les
mauvais circuits ont été réparés et, de mon point de vue, et
même de celui de l’Etat-major général qui est le plus impor-
tant dans cette affaire, on peut en rester là.
Pour le reste, rendez-vous, Monsieur Loretan, à l’inaugura-
tion. C’est à ce moment-là qu’on verra si c’est aussi grave
que vous le pensez ou si ça sera aussi convenable que je le
souhaite.

Frick Bruno (C, SZ): Die Antwort des Bundesrates wirft viele
Fragen auf und verlangt eine grundsätzliche Erklärung. Ich
möchte mich nur einem Bereich widmen. Die Frage, ob die
Armee innerhalb der Expo dargestellt werden soll, lasse ich
offen. Das ist ein Entscheid der Gestaltung. Natürlich hat je-
der Dienstbetrieb des Bundes ein Interesse, sich selber dar-
zustellen, und wer sich für einen politischen Bereich enga-
giert, hat Interesse daran, dass er besonders dargestellt wird.
Aber das soll eine Frage der Ausstellungsmacher sein.
Es geht mir, Herr Bundesrat Couchepin, um die Frage, wie
und in welchem Masse die Armee eingesetzt werden soll. Da
wirft die Antwort grosse Fragen auf. Wozu wollen Frau Fendt
und die Ausstellungsorganisation die Armee? Diese sagen
laut Ihrer Antwort, die Armee könne sich an der Expo als
Dienstleistungsorganisation für die Expo präsentieren. Was
heisst das konkret? Heisst das, dass die Armee den Verkehr
regelt? Heisst das, dass die Armee die «Kübel» leert, dass
sie die Infrastruktur betreibt? Da fehlt die Antwort. Ich bitte
Sie, diese nachzuliefern.
Zum zweiten schreibt der Bundesrat, welches die Offerte des
VBS sei. 450 Angehörige für das Teilprojekt «Camping Jeu-
nes», 700 bis 800 Armeeangehörige für das Teilprojekt «Sé-
curité et sauvetage», alles für acht Monate. Welche Aufga-
ben sollen die Armeeangehörigen hier wahrnehmen? Geht
es darum, den Campingplatz zu betreiben, die Feuerstellen
in Betrieb zu halten? Oder geht es um eine ernsthafte Auf-
gabe?
Da stellt sich mir eine grundsätzliche Frage, Herr Bundesrat
Couchepin. Wir haben uns für eine Armee entschieden und
haben ihr Aufträge erteilt. Die drei Aufträge sind zurzeit: Ver-
teidigung, Existenzsicherung und Friedensförderung. Dafür
bilden wir heute unsere Soldatinnen und Soldaten aus und
lassen uns das rund vier Milliarden Franken pro Jahr kosten.
Wenn es um ernsthafte Anliegen geht, beispielsweise Unter-
stützung ziviler Behörden, des Grenzwachtkorps, dann höre
ich als Truppenkommandant, dass die Armee dafür nicht ge-
nügend ausgebildet sei. Man könne sie dafür nicht brauchen,
der Einsatz sei zu gefährlich usw. Aber ist es richtig, wenn wir
die Truppe zu einem Fest herbeiziehen, zu einem Fest, das
keinen Nutzen für die Ausbildung bringt, zu einem Fest, das
nicht dem Auftrag der Armee entspricht?
Als Truppenkommandant muss ich sagen: So, wie die Armee
heute eingesetzt wird, ist es eine Beleidigung für die Truppe.
Wer Dienst leistet, will ernst genommen und für Dinge einge-
setzt werden, für die er ausgebildet ist, nicht für irgendwelche
Verkehrskadettendienste – obwohl diese auch wichtig sind –,
nicht für das Betreiben von Feuerstellen oder für die Infra-
struktur eines Festes. Das kann hin und wieder geschehen,
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um Goodwill zu erzeugen, aber nicht in grosser Zahl und als
einziger Einsatz.
Ich möchte klar sagen, dass für mich Armee-Einsätze im
Rahmen der Expo.01 nur in drei Bereichen zulässig sind:
1. Sie sind zulässig, wenn es um die Auftragserfüllung der Ar-
mee geht, beispielsweise bei Rettungseinsätzen oder auch,
wenn es katastrophenähnliche Ereignisse gäbe.
2. Sie sind zulässig, wenn die Armee aus ihrem Einsatz Nut-
zen zieht. Das kann beispielsweise dort sein, wo Genietrup-
pen Infrastruktur bereitstellen. Das ist Ausbildung. Es kann
dort sein, wo Sanitätstruppen Behinderte betreuen.
3. Sie sind dort zulässig, wo es darum geht, Information und
Verständnis bei der Bevölkerung zu erhöhen, sei es, dass
man gewisse Dienste anbietet, sei es, dass das VBS erläu-
tert, dass es informiert.
In diesen Bereichen bin ich für einen Einsatz der Armee. Aber
es geht nicht an, dass unsere Soldaten die «billigen Jungs»
für alle Festinfrastrukturen sind. Dagegen wehre ich mich
ganz entschieden. Die Soldaten sind keine Gratis-Verkehrs-
kadetten, keine Gratis-Feuerstellenbetreiber und keine «Gra-
tis-Kübelleerer».
Nun komme ich zum anderen Punkt, zu den Kosten: Wenn
man die Armee einsetzt – und der «runde Tisch» gebietet
es –, sind die Kosten der Armee angemessen abzugelten.
Es darf nicht mehr sein – in meinem Regiment bin ich näch-
stes Jahr mit diesem Entscheid konfrontiert, und es ärgert
mich –, dass ein Teil eines Regimentes in den Kanton Tessin
aufgeboten wird, um eine Etappenankunft der Tour de
Suisse abzusichern. Da sollten jetzt eine Woche lang 120
Mann zur Verfügung stehen. Das ist nicht der Dienst, den die
Truppe ausüben soll.
Die andere wesentliche Frage ist die Abgeltung der Armee-
Einsätze: Es darf nicht sein, dass die Armee als «billiger Ja-
kob» alle Dienste gratis anbietet. Wer die Dienste der Armee
beansprucht, soll angemessen dafür bezahlen. Nach wel-
chen Kriterien das geschieht – einige haben Sie in der Ant-
wort aufgelistet –, ist die andere Frage. Aber es darf nicht
sein, dass der einzige Ernsteinsatz die Verkehrsregelung an
einer Tour-de-Suisse-Etappe ist, und bei allen anderen Ein-
sätze hält man entgegen, der Armee-Einsatz sei zu gefähr-
lich und die Truppe zu wenig ausgebildet.
Dies war, Herr Bundesrat Couchepin, eine grundsätzliche
Aussage, und ich bitte den Bundesrat dringend, die Armee-
Einsätze gründlich zu überdenken und die Kriterien, die ich
genannt habe, künftig zu berücksichtigen. Und wenn er Trup-
pen zur Verfügung stellt, soll der Einsatz angemessen ent-
schädigt werden.

Reimann Maximilian (V, AG): Erlauben Sie im Vorfeld der
Expo.01 auch noch einem Mitglied der Finanzkommission,
seiner Besorgnis Ausdruck zu geben. Was von unserer Si-
cherheitspolitischen Kommission mit der vorliegenden Inter-
pellation aufgedeckt wurde, ist nur eine von diversen Unzu-
länglichkeiten, die uns in Sachen Expo.01 in regelmässigen
Abständen zu Ohren kommen. Schon vor Jahresfrist sah ich
mich im Rahmen der Finanzkommission veranlasst, den Fall
einer Mandatsvergabe im PR-Bereich überprüfen zu lassen,
wo offensichtlich nach dem Prinzip der Vetternwirtschaft und
nicht gemäss Submissionsrecht vorgegangen wurde. Herr
Margot, Expo-Delegierter des Bundesrates, ist über den Fall
bestens informiert.
Ich stehe nach wie vor hinter der Idee der Expo.01 und habe
auch den seinerzeitigen Subventionsbeschluss von 130 Mil-
lionen Franken aus Überzeugung mitgetragen. Aber ich
möchte die Gewähr haben, dass dieses Geld, das ja nun
auch noch um die VBS-Millionen aufgestockt wird, optimal,
sinnvoll, zweckentsprechend eingesetzt wird. Das sind wir
unseren Steuerzahlern schuldig. Wenn ich aber zu lesen be-
komme – Herr Kollege Loretan hat in die gleiche Kerbe ge-
hauen –, dass eine recht kunterbunt zusammengesetzte Jury
realistische, taugliche Projekte seitens der Wirtschaft oder
einzelner Unternehmen, Projekte der Wissenschaft oder –
wie wir jetzt eines zur Diskussion stehen haben – der Armee
ohne plausible oder praktisch überhaupt ohne Begründung
ablehnt, dafür «Visionen» wie «Chaos», wie «interdiszipli-

näre Widersprüche», wie «undogmatischer Feminismus»
usw. auf den Schild hebt, dann bin ich besorgt, ob das letzt-
lich gut herauskommt. Wir können und wollen uns kein zwei-
tes Debakel à la Sevilla leisten, wo hauptsächlich für ein al-
ternatives Zielpublikum ausgestellt wurde. Das Ganze hat
uns ja nebst den ursprünglich bewilligten 28 Millionen Fran-
ken noch einen Nachtragskredit von 4 Millionen Franken ge-
kostet.
Deshalb meine Frage an Sie, Herr Bundesrat: Hat der Bun-
desrat Gewähr, dass die Expo.01 nicht in Richtung Sevilla
abdriftet – das Motto «La Suisse n’existe pas» lässt grüs-
sen! –; hat er Gewähr, dass die Steuermillionen zweckge-
bunden im Sinne der Vorstellungen einer pluralistischen Ge-
sellschaft ausgegeben werden? Nimmt der Bundesrat seine
Aufsichtsverantwortung wahr?

Loretan Willy (R, AG): Herr Gentil, ich wollte beileibe keinen
Gegensatz zwischen der Romandie und der Deutschschweiz
heraufbeschwören. Die Expo.01 ist geographisch am richti-
gen Ort angesiedelt. Ob sie in bezug auf die Vorbereitung
und auf andere Belange am richtigen Ort ist oder noch dahin
gelangen wird, hat Herr Reimann zu Recht in Frage gestellt.
Wir hoffen alle auf ein gutes Gelingen. Ich danke Herrn Frick,
dass er als Truppenkommandant das Unbehagen der Basis,
der Leute, die ja nicht freiwillig in den WK gehen, zum Aus-
druck gebracht hat. Es ist kein Hobby von ehemaligen und
aktiven Truppenkommandanten und Offizieren, hier gegen
die Expo-Leitung loszuwettern, sondern es geht effektiv um
unsere guten Leute, die man nicht missbrauchen darf.
Herr Gentil hat sich offenbar gesagt, auf einen groben Klotz –
das wäre ich – gehöre ein grober Keil – das wäre er –, wobei
er diesen groben Keil sehr «gentiment» gesetzt hat. Ich habe
Verständnis für Ihre Reaktion, Herr Gentil. Doch ich habe
nicht gesagt, dass durch die Expo.01 die Umsetzung der
neuen Sicherheitspolitik und der «Armee 200X» gefährdet
werden könnte. So stark, so dominant wird die Expo.01 nie
werden, dass sie eine solche Gefährdung hervorrufen könnte.
In der Sitzung der SiK vom 1. September dieses Jahres hat
Herr Generalstabschef Scherrer – auch er ein «homme très
gentil» – abgewiegelt und kein Öl ins Feuer gegossen. Er
stellte sich vor die Expo-Leitung, doch in seinem Votum kam
die nachhaltige Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass
nach wie vor keine schriftliche Stellungnahme zu seinem An-
gebot vom Februar vorliege. Er sagte unter anderem, dass
die Armeeleitung heute noch nicht wisse, wie viele Truppen
sie stellen müsse, so dass die Dienstleistungspläne für die
Jahre 2000/2001 mit Varianten erstellt werden müssten. Das
ist zwar möglich, erschwert die Sache aber doch erheblich.
Ich bedaure, dass wir eine Debatte zur Expo.01 angefacht
haben, aber es war unvermeidbar, und es ist wichtig, dass
die Ventile auch im Ständerat hie und da etwas Luft ablassen
können.

Couchepin Pascal, conseiller fédéral: Depuis le mois de juin,
le moment où la réponse du Conseil fédéral a été donnée à
cette interpellation, un certain nombre de choses ont évolué.
Un dialogue assez intense a eu lieu entre la direction géné-
rale de l’Expo, l’Etat-major général et les représentants des
polices cantonales. Le climat est beaucoup plus apaisé qu’il
ne l’a été au début de l’été. Cela m’a été confirmé par le chef
de l’Etat-major général, M. Scherrer, avec qui j’ai préparé ce
débat. En tous les cas, je n’ai pas perçu, dans ses propos et
dans la discussion que j’ai eue avec lui, des sentiments
d’amertume ou de manque de reconnaissance de ce que l’ar-
mée a déjà proposé et de ce que l’armée est prête à faire. Le
climat est beaucoup plus positif qu’il ne pouvait apparaître à
travers certaines interventions aujourd’hui.
L’armée peut, elle doit, et elle veut être présente à l’exposi-
tion nationale, personne ne le conteste, ni du côté de l’armée,
ni du côté de l’exposition nationale. Elle sera présente à plu-
sieurs titres: elle sera présente à travers un certain nombre
d’interventions relevant du maintien de l’ordre et de la sécu-
rité; elle sera présente à travers les thèmes – j’y reviendrai
dans un instant, c’est tout le problème du choix qui a été fait
par l’Expo de ne pas donner aux institutions la possibilité de
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se présenter, mais de le faire indirectement à travers des thè-
mes qui ont été sélectionnés.
L’armée sera présente à travers des tâches de maintien de
l’ordre et de la sécurité, mais ce sera à titre subsidiaire. C’est
là qu’est le problème, puisque si l’armée est présente à titre
subsidiaire, ça signifie que d’autres le sont à titre principal. Et
qui est-ce qui est présent à titre principal, dans l’Expo, pour
les tâches de maintien de l’ordre et de la sécurité? Ce sont
les polices cantonales. Si bien que lorsque l’on veut établir
les besoins en militaires, il faut d’abord savoir quel effectif de
police on a, de combien d’hommes de la police on dispose.
Si la réponse n’a pas été donnée tout de suite à l’armée, c’est
parce que la première réponse n’était pas donnée et que l’ar-
mée étant subsidiaire, on ne pouvait pas définir les besoins
relevant de l’armée sans connaître les effectifs mis à disposi-
tion par les cantons, notamment les cantons concernés de
Neuchâtel, Berne, Fribourg et Vaud.
Mais les choses avancent, et probablement que pour la fin
octobre, on connaîtra les effectifs nécessaires de l’armée
pour l’Expo. Ça laisse suffisamment de temps pour préparer
les plans de service pour 2001.
On fait le reproche à l’Expo de n’avoir pas répondu à l’offre
de services de l’armée. J’ai donné tout d’abord l’explication –
j’allais dire – institutionnelle du fait que l’armée n’a pas ré-
pondu directement. De plus, l’armée dialogue avec les can-
tons et non pas directement avec l’Expo. Maintenant, les can-
tons ont écrit à l’armée pour officialiser l’acceptation de l’offre
et pour lui dire que les effectifs nécessaires seront détermi-
nés prochainement.
Quelles seront les tâches de maintien de l’ordre et de la sé-
curité que l’armée devra assumer? M. Frick s’est, en particu-
lier, posé des questions à ce sujet. Les prestations de l’ar-
mée comprendront: l’aide à la police de circulation, l’exploi-
tation de postes sanitaires – donc bien dans la vocation de
l’armée –, la mise de piquet d’une compagnie de sauvetage
et, éventuellement, le montage, l’exploitation et le démon-
tage d’un camping de jeunes. Je crois qu’à l’énumération de
ces tâches, on peut tirer la conclusion qu’il s’agit de tâches
qui sont dans la vocation de l’armée et qui ne sont pas de
nature à dévaloriser le respect que l’on doit et que l’on a pour
les citoyens qui effectuent leur service militaire.
Combien coûteront ces prestations? En effet, au début de
l’été, le DDPS avait estimé le coût de ces prestations à envi-
ron 80 à 100 millions de francs. C’est un coût brut duquel il
faut déduire les coûts qu’occasionne un cours de répétition
ordinaire, il faut déduire un certain nombre de tâches qui sont
dans de telles circonstances effectuées tout naturellement
par l’armée au service de la collectivité. A la fin, il reste un
coût d’environ 15 à 20 millions de francs, occasionné spécifi-
quement par l’exposition nationale. En contrepartie, celle-ci
peut avoir un certain nombre de revendications à l’égard de
l’armée pour des prestations qui sont faites par l’Expo au pro-
fit de l’armée, qui s’expriment à travers les thèmes dont je
parlerai dans un instant. Il y aura alors une négociation pour
estimer quel est le montant final qui sera dû par l’Expo à l’ar-
mée.
Ce qu’il faut répondre à la question de M. Rochat, c’est que
ces coûts ne sont pas inclus dans le crédit de 110 millions de
francs que le Parlement a destiné au financement de l’infra-
structure, des programmes culturels et des programmes
d’exposition. C’est donc en dehors de ces 110 millions de
francs dans lesquels il y a 20 millions de francs pour l’expo-
sition propre de la Confédération. C’est autre chose, ces 15
à 20 millions de francs qui seront négociés viendront en plus
et il faudra voir sous quelle forme cette dépense apparaîtra,
soit au débit de l’exposition, soit à charge de la Confédéra-
tion. Voilà pour la présence de l’armée à travers des tâches
de maintien de l’ordre et de la sécurité.
L’armée est aussi présente à travers des thèmes. Vous sa-
vez, et c’est ça qui provoque de grandes difficultés dans l’opi-
nion publique, que tout le monde – ou en tous cas les gens
de notre génération – se souvient de l’«Expo 1964», en par-
ticulier du hérisson. Celle-ci, bien que critiquée avant, a été
une réussite et tout le monde a une certaine nostalgie
d’abord de sa jeunesse, puis ensuite de ce qu’on a vu à l’épo-

que et de l’impression positive qui s’était dégagée de l’«Expo
1964». Mais répéter quelque chose qui a eu un succès n’est
pas une garantie de succès. C’est la raison pour laquelle les
responsables de l’Expo.01 ont choisi une autre approche.
Cette approche nouvelle, c’est de faire apparaître les institu-
tions à travers des thèmes. Le thème qui touche à l’armée est
celui de «la sécurité dans l’ouverture». C’est un pari, c’est un
risque, mais ce risque est plus positif et en tous les cas moins
dangereux que celui qui aurait consisté à répéter l’«Expo
1964» une quarantaine d’années plus tard. On aurait pris là
vraiment le risque d’être en décalage par rapport aux besoins
et à l’esprit du temps.
Les églises et les éclaireurs – je n’ai pas de procuration de la
part des églises; en ce qui concerne les éclaireurs, j’en ai
peut-être une petite en tant qu’ancien éclaireur – sont dans la
même situation. Ils ne s’exprimeront pas en tant que tels,
mais à travers des thèmes. Pour avoir lu des interviews du
nouveau responsable de la présence des églises dans
l’Expo, il semble que les choses vont assez bien et que les
églises transmettront leur message à travers des anges, ce
qui est une manière légère et agréable de transmettre un
message qui risque de susciter l’interrogation et la surprise.
L’armée, elle aussi, sera présente, à travers des thèmes, et
elle sera bien présente, on y veille.
Vous avez parlé des risques, Monsieur Reimann, à part quel-
ques critiques sur lesquelles je reviendrai. Bien sûr qu’une
Expo comme celle-ci est quelque chose de très risqué. Cela
dure quelques mois. Avant, on ne connaît pas le produit fini,
puis on a quelques mois et il n’y a pas de possibilité de corri-
ger les erreurs, s’il y en a, c’est très vite passé, et on peut en
tirer les conclusions seulement après. Le management des
risques est quelque chose d’essentiel dans une exposition
comme celle-là et c’est personnellement un souci que j’ai,
mais je dois reconnaître que la direction de l’Expo est, sur ce
plan-là, exemplaire. On m’a présenté, il y a quelques semai-
nes, un rapport sur l’analyse des risques qui a été faite et la
réponse qui a été donnée à ces risques est remarquable. A
mon avis, ça n’a pas son pareil dans d’autres expositions ou
d’autres manifestations de cette importance. Il y a peut-être
même là un know-how qui est en train de se développer et
qui peut être aussi un apport positif de l’Expo au développe-
ment de services dans notre pays.
Tous les risques sont examinés, et, pour chacun d’entre eux,
il y a une réponse. J’ai prié le délégué de la Confédération de
siéger au sein du comité de pilotage de ce management,
parce que nous sommes bien conscients que, même si nous
sommes minoritaires dans le financement de l’Expo, si ça
tourne mal, le fait d’être minoritaire n’apparaîtra pas comme
une excuse valable aux yeux de l’opinion publique et, en par-
ticulier, du Parlement. Il faut donc éviter à tout prix que l’Expo
coure des risques qui n’auraient pas été pris en compte, pas
analysés et dont on n’aurait pas cherché la parade avant
qu’elle débute.
M. Reimann a dénoncé un certain nombre d’adjudications et
qualifié de «Vetternwirtschaft» un certain nombre de déci-
sions qui ont été prises dans ce secteur. L’adjudication des
mandats a été systématiquement contrôlée par une commis-
sion externe où siège un représentant du Contrôle fédéral
des finances, M. Eugster. Cette commission rend compte au
Comité stratégique et aux délégués de ses décisions.
Vous avez aussi mis en cause le jury, et en particulier un cer-
tain nombre de choix du jury: le jury a pratiquement pris tou-
tes ses décisions à l’unanimité. Il s’agit d’ailleurs de recom-
mandations plus que de décisions, de recommandations qui
sont faites à la direction artistique. Le Comité stratégique, qui
est l’élément le plus politique de l’organisation de l’Expo, a
approuvé la composition du jury; il lui a donc donné sa con-
fiance, et je crois objectivement qu’il n’y a pas de raison
grave de contester ce choix et de contester les choix du jury,
même si, par définition, un jury comme celui-là écarte plus de
propositions qu’il n’en accepte, ce qui suscite toujours des
sentiments de regret, voire des déclarations critiques assez
vigoureuses.
En conclusion, nous sommes à deux ans et demi du début de
l’Expo. Nous sommes à un stade où les décisions précises se
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prennent. Dans le cadre de telles décisions, par définition, il
y a des gens qui sont mécontents, ou malheureux, ou in-
quiets parce que leur conception de l’Expo ne se concrétise
pas. Pour ce qui nous concerne, nous maintenons notre con-
fiance dans les choix faits par les responsables de l’Expo, et
en particulier le choix de faire passer les messages par le
thème et non par les institutions. L’armée collabore, et ce,
dans un climat très positif, je répète cette confirmation que j’ai
obtenue de M. Scherrer. Ce que nous pouvons faire pour
aider à une bonne collaboration, c’est avoir l’esprit critique,
mais accepter aussi que certaines critiques ne justifient pas
une attaque de front ou des regrets définitifs.
Je crois que les choses vont dans le bon sens et je vous invite
à accepter les compléments à la réponse du Conseil fédéral
à la présente interpellation que je viens de vous donner, étant
bien entendu que s’il y a de nouveaux événements, nous re-
prendrons le dialogue.

Rochat Eric (L, VD), rapporteur: Je remercie le Conseil fédé-
ral pour ses déclarations qui sont de nature à répondre à une
partie de nos questions. Je prends acte du fait que les coûts
supplémentaires qui pourraient ressortir de la négociation ne
sont pas compris dans le montant qui avait été accepté par le
Parlement, suite au message de 1996. Si ces coûts dépas-
sent donc 10 millions de francs, je pense que vous aurez à
nous soumettre à ce moment-là une demande particulière
pour des crédits supplémentaires, qui pourraient être ainsi
justifiés.

98.033

Bundesgesetz über die Banken
und Sparkassen. Revision
Loi fédérale sur les banques
et les caisses d’épargne. Révision

Botschaft und Gesetzentwurf vom 27. Mai 1998 (BBl 1998 3847)
Message et projet de loi du 27 mai 1998 (FF 1998 3349)

___________________________________________________________

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Die vorliegende
Revision des Bundesgesetzes über die Banken und Spar-
kassen beinhaltet zwei Schwerpunkte:
1. die Neuordnung des Status der Kantonalbanken;
2. die grenzüberschreitende Aufsicht über Banken, Börsen
und Effektenhändler.
Die Beratungen in der Kommission haben gezeigt, dass wir
es hier mit einer nicht umstrittenen, gut durchdachten Vor-
lage zu tun haben. Es gab denn auch keine Opposition gegen
die Neuregelungen. Die Kommission beantragt Ihnen des-
halb auch einstimmig, auf die Vorlage einzutreten und diese
unverändert zu verabschieden.
Gestatten Sie mir im Rahmen der Eintretensdebatte einige
kurze Bemerkungen zu den beiden erwähnten Schwerpunk-
ten.
Vorerst zu den Kantonalbanken: Im Zusammenhang mit ei-
ner als Postulat überwiesenen Motion (96.3003) hat der Bun-
desrat 1996 die Zusicherung abgegeben, dass zur Prüfung
der zahlreichen Fragen im Zusammenhang mit dem Status
der Kantonalbanken eine Expertenkommission eingesetzt
werde. Die damit angekündigte umfassende Evaluation des
Status der Kantonalbanken hat inzwischen stattgefunden.
Verschiedene Vorschläge der Expertenkommission haben
denn auch Eingang in die vorliegende Revision gefunden.
Die Hauptrevisionspunkte lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:
1. Auf die Staatsgarantie als Begriffsmerkmal wird verzichtet.
Voraussetzung ist eine Beteiligung des Kantons von minde-
stens einem Drittel und eine kantonale gesetzliche Grund-
lage.

2. Alle Kantonalbanken werden zwingend der Aufsicht der
Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) unterstellt.
3. Die Sondervorschriften betreffend Reservebildung werden
weitgehend aufgehoben. Bei voller Staatsgarantie bleiben
folgende Sondervorschriften bestehen: keine Unterstellung
unter die Bewilligungspflicht; die Auflösung dieser Banken
durch die Kantone; ein Eigenmittelrabatt.
4. Die Kantonalbanken unterstehen bei einer Umwandlung in
Aktiengesellschaften der Stempelpflicht.
5. Es wurden Übergangsregelungen für die Kantonalbanken
von Genf, Waadt und Zug getroffen.
Das durchgeführte Vernehmlassungsverfahren zeigt, dass
die Neuregelung des Status der Kantonalbanken auch bei
den interessierten Kreisen und den Betroffenen weitgehend
unbestritten ist.
Zum zweiten Thema, der grenzüberschreitenden Aufsicht
über Banken, Börsen und Effektenhändler: Es ist heute un-
bestritten, dass global tätige Banken und Finanzintermediäre
einer globalen Aufsicht bedürfen. Die bestehende nationale
Aufsicht deckt diese Bedürfnisse nicht ganz ab. Mit den
Stockholmer Empfehlungen, die vom Basler Ausschuss für
Bankenaufsicht erarbeitet wurden, wird diese Lücke ge-
schlossen. Demnach sollen für diese Aufsicht Informationen
wie folgt eingeholt werden können:
1. konzerninterner Informationsfluss;
2. internationale Amtshilfe;
3. Vor-Ort-Kontrollen.
140 Staaten erklärten diese Empfehlungen im September
1996 an der Internationalen Bankenaufsichtskonferenz in
Stockholm zu Mindeststandards.
Die Schweiz als Herkunfts- und Gastland vieler international
tätiger Banken hat kein Interesse, sich dieser Entwicklung zu
verschliessen. Bei der Umsetzung müssen allerdings die
spezifischen schweizerischen Interessen gewahrt werden;
so sollen nur die für eine konsolidierte Aufsicht notwendigen
Angaben erhoben werden dürfen.
Zudem ist den Interessen der Kunden Rechnung zu tragen.
Folgende Grundsätze sind dabei sicherzustellen:
1. Die ausländischen Aufsichtsbehörden müssen als Her-
kunftslandbehörden für die konsolidierte Aufsicht der geprüf-
ten Banken verantwortlich sein.
2. Die erhobenen Angaben dürfen nur zu Aufsichtszwecken
verwendet werden.
3. Die ausländischen Aufsichtsbehörden müssen dem Amts-
geheimnis unterstellt werden.
4. Die erhobenen Informationen dürfen nur mit Zustimmung
der EBK an Dritte weitergegeben werden.
5. Die EBK darf ihre Zustimmung nur erteilen, wenn diese
Dritten Aufsichtsaufgaben wahrnehmen.
6. Die Weiterleitung an Strafbehörden ist unzulässig, wenn
die Rechtshilfe in Strafsachen ausgeschlossen ist.
7. Es dürfen nur Informationen erhoben werden, die für eine
konsolidierte Aufsicht nötig sind.
8. Die ausländischen Aufsichtsbehörden haben keine Ein-
sicht in Daten, die direkt oder indirekt mit dem Einlage- oder
Vermögensverwaltungsgeschäft zusammenhängen. Soweit
solche Angaben notwendig sind, werden sie durch die EBK
erhoben; zudem findet vor der Übermittlung ein Verwaltungs-
verfahren statt.
9. Die EBK kann die ausländischen Behörden jederzeit bei ih-
ren Kontrollen begleiten.
Die Kommission ist davon überzeugt, dass mit dieser klaren
Regelung eine zweckmässige Lösung der globalen Aufsicht
gefunden wurde, die ja auch im Interesse des Finanzplatzes
Schweiz liegt.
Wir beantragen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und diese
ohne Änderungen zu verabschieden.

Martin Jacques (R, VD): Créées par les cantons avec l’objec-
tif de permettre un financement de proximité à leur économie,
les banques cantonales ont évolué d’une manière extrême-
ment différente dans notre pays. Avec des conditions statu-
taires très variées, en fonction de la sensibilité de leur canton,
elles ont, dans chacun des Etats de notre Confédération,
rendu de grands services à la population.
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Aujourd’hui, dans une situation particulière profondément
modifiée par une grande concentration dans le système ban-
caire, les banques cantonales conservent plus que jamais
leur raison d’être. Donnant suite à différentes interpellations
parlementaires, le Conseil fédéral a mandaté une commis-
sion d’experts ayant pour mission d’analyser le système ac-
tuel et surtout de proposer des modifications afin d’adapter le
statut des banques cantonales à la situation d’aujourd’hui.
Une large consultation dans laquelle les cantons – tous con-
cernés ou presque – ont donné leur avis a permis d’affiner le
projet qui nous est présenté aujourd’hui. Votre commission
l’a bien accueilli. Si vous n’avez pas reçu de dépliant, ce n’est
pas seulement par mesure d’économies .... mais bien parce
qu’il n’y a pas de modification au projet du Conseil fédéral.
Les changements principaux dans le projet qui nous est sou-
mis peuvent se résumer comme suit:
1. La garantie de l’Etat, élément constitutif des banques can-
tonales, n’est plus indispensable. Les cantons auront la pos-
sibilité de décider en relation avec leur propre situation com-
ment ils entendent régler ce problème. Il est bon de rappeler
le danger d’une garantie totale, on l’a vu dans la faillite des
banques d’épargne aux Etats-Unis, où une garantie totale de
l’Etat a fait que les responsables bancaires ont investi d’une
manière inconsidérée, et que finalement le contribuable a dû
payer.
Je rappelle aussi que la Banque cantonale vaudoise, qui a
été fondée il y a maintenant plus de 100 ans, a été directe-
ment soumise aux règles de la SA et qu’il n’y a pas de garan-
tie de l’Etat.
2. Cette modification importante concerne la forme juridique
de la banque qui est prévue par le droit fédéral afin d’éviter
une organisation inadéquate. La participation du canton au
capital constitutif de la banque, capital-actions bien sûr dans
une SA, est au minimum d’un tiers. C’est simultanément une
mesure d’intérêt du canton pour sa banque et une mesure
évitant d’éventuels dérapages dans les missions de celle-ci.
3. Afin d’assurer une protection suffisante des créanciers et
des contribuables, toutes les banques cantonales sont sou-
mises dès maintenant à la surveillance de la Commission fé-
dérale des banques, quel que soit le niveau de garantie du
canton.
Ces trois mesures essentielles permettront, nous en sommes
certains, de créer un régime légal moderne correspondant à
l’évolution du système bancaire. Elles permettront aussi aux
banques cantonales de répondre le mieux possible aux défis
économiques de cette fin de siècle, en gardant des missions
de soutien à l’économie – je précise dans la proximité –, ce
qui malheureusement n’est plus prioritaire pour les grandes
banques du pays.
Enfin et pour conclure, permettez-moi d’évoquer brièvement
le statut spécial des banques de Vaud et de Genève. Ce sta-
tut spécial avait été accordé à celles-ci – quatre à l’époque,
en 1934 – par le Conseil fédéral, en raison de leur ancien-
neté. Actuellement, ce statut ne pose aucun problème de ga-
rantie aux créanciers, aussi un délai de 10 ans permettra à
ces deux banques de s’adapter aux nouvelles dispositions.
Je vous invite dès lors à entrer en matière et à adopter les
modifications présentées par le Conseil fédéral.

Gemperli Paul (C, SG): Ich gestatte mir, beim Eintreten kurz
das Wort zu ergreifen. Meine Legitimation liegt darin, dass
ich am 21. Juni 1995 eine Motion (95.3310) betreffend
Staatsgarantie der Kantonalbanken eingereicht habe. Schon
in der Session in Genf hatte ich zusammen mit dem derzeiti-
gen Ratspräsidenten das gleiche Anliegen vorgebracht.
Mit der Motion sollte der Bundesrat beauftragt werden, eine
Revision des Bankengesetzes in dem Sinne zu beantragen,
dass eine vollumfängliche Haftung der Kantone für die Ver-
bindlichkeiten der Kantonalbanken nicht mehr zwingend vor-
geschrieben wird. Die Kantone sollten die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Staatsgarantie in eigener Kompetenz auszugestal-
ten, d. h., sie beizubehalten, zu beschränken oder auf einen
von ihnen zu bestimmenden Zeitpunkt aufzuheben.
Zur Begründung habe ich damals darauf hingewiesen, dass
sich die Kantonalbanken seit ihrer Gründung – in den mei-

sten Fällen vor rund 150 Jahren – stark verändert haben. Sie
sind Universalbanken geworden. Gleichzeitig ist das wirt-
schaftliche, insbesondere das bankenwirtschaftliche Umfeld
anders geworden, und das Bankgeschäft hat sich zu einem
wichtigen und hochkomplexen Wirtschaftszweig entwickelt.
Die Verflechtung mit dem Staat behindert aber die freie wirt-
schaftliche Entwicklung der Kantonalbanken immer stärker.
Um den Anforderungen der Zukunft zu genügen und eine le-
bensfähige Kantonalbank zu erhalten, müssen die Fesseln
gelockert werden. Daneben habe ich auch darauf hingewie-
sen, dass die vollumfängliche Staatsgarantie ein Risiko be-
inhaltet, das die Kantone heute kaum mehr tragen können.
Der Bundesrat hat die Motion damals bekämpft. Es wurde
darauf hingewiesen, dass das Bankengesetz keinen Kanton
daran hindere, seine Kantonalbank zu privatisieren und die
Staatsgarantie aufzuheben bzw. einzuschränken. Eine sol-
che Bank würde lediglich den Status einer Kantonalbank ver-
lieren. Der Bundesrat hat aber – das sei hier gesagt – bei der
Behandlung meines Vorstosses zugesichert, dass er die Ent-
wicklung der Kantonalbanken weiterhin verfolgen und die
diesbezüglichen Fragen prüfen werde. Ich war unter diesen
Umständen damit einverstanden, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.
Heute kann erfreulicherweise festgestellt werden, dass der
Bundesrat diese Prüfung an die Hand genommen hat, und
zwar in der gebotenen zeitlichen Kürze. Offenbar hat man
beim Bundesrat und insbesondere beim Eidgenössischen Fi-
nanzdepartement eingesehen, dass der alte Grundsatz «bis
dat qui cito dat» – doppelt gibt, wer schnell gibt – immer noch
gilt.
Der vorliegende Gesetzentwurf kommt im wesentlichen den
Überlegungen des damaligen Vorstosses entgegen. Als kon-
stitutives Begriffsmerkmal der Kantonalbanken gelten künftig
die gesetzliche Grundlage im kantonalen Recht und eine Be-
teiligung des Kantons von mehr als einem Drittel am Kapital
und am Stimmrecht. Auf die Staatsgarantie als konstitutives
Merkmal wird unter diesen Umständen verzichtet. Alle Kan-
tonalbanken, auch diejenigen mit voller Staatsgarantie, wer-
den dafür – das halte ich für richtig – der Aufsicht der EBK un-
terstellt. Damit kann das Risiko für die Kunden entsprechend
minimiert werden. Zudem werden die Sondervorschriften be-
treffend Reservebildung für alle Kantonalbanken aufgeho-
ben.
Ich möchte meiner Befriedigung über die Entwicklung der
Dinge Ausdruck geben. Es ist zweifellos so, dass die Kanto-
nalbanken gerade heute wieder eine sehr wichtige Rolle zu
erfüllen haben. Die traditionelle Rolle, die Geldversorgung in
der eigenen Region sicherzustellen, hat heute wiederum eine
grosse Bedeutung. Die Kantonalbanken erfüllen in diesem
Bereich wichtige Transmissionsfunktionen. Sie müssen aber
in der Lage sein, sich vermehrt den Marktgegebenheiten an-
zupassen und insbesondere auch eine Zusammenarbeit un-
tereinander zu pflegen, die heutigen Gegebenheiten ent-
spricht. Die bisherigen, recht starren Strukturen haben wenig
Bewegungsfreiheit erlaubt.
Es ist nun zu hoffen, dass die durch die Gesetzesrevision
vorgesehene Freiheit vernünftig genutzt wird, zum Vorteil
dieses Bankentyps, aber auch zum Vorteil der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Regionen, in denen sie tätig sind. Nicht
zuletzt sind die KMU, die gerade in den vergangenen Jahren
ihre Bedeutung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gezeigt
haben, darauf angewiesen. Für sie ist heute die Tätigkeit der
Kantonalbanken eine entscheidende Grösse.
Als ehemaliger Motionär – bzw. nicht ganz freiwilliger Urhe-
ber des Postulates – bin ich von der getroffenen Regelung
sehr befriedigt.
Ich beantrage ebenfalls Eintreten auf die Vorlage.

Schiesser Fritz (R, GL): Ich bin für Eintreten auf diese Vor-
lage und werde in der Detailberatung keine Anträge stellen.
Es handelt sich um eine wichtige Vorlage. Diese Vorlage
zeigt, wie es auch Kollege Gemperli ausgeführt hat, dass ein
Problem, das vor noch nicht allzu langer Zeit in diesem Rat
noch höchst umstritten war – ich erinnere auch an einen Vor-
stoss unseres Ratspräsidenten –, durch die Entwicklungen
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der Zeit eine Lösung findet, die allseits akzeptabel ist. Als
Klammerbemerkung wage ich hier anzufügen: Diese Vorlage
möge ein Beispiel dafür sein, wie das Problem der Kantons-
klausel angegangen werden sollte!
Herr Kollege Gemperli hat darauf hingewiesen, dass sich das
Bild der Kantonalbanken sehr stark gewandelt hat. Auch die
Bedeutung der Kantonalbanken hat sich gewandelt. Nach ei-
ner Zwischenphase, in der man gewisse Zweifel in bezug auf
die Weiterexistenz dieser Art von Banken hatte, ist heute
mindestens in gewissen Regionen unseres Landes wie-
derum die Überzeugung eingetreten, dass es Kantonalban-
ken braucht. Jedenfalls in Regionen, die so geartet sind, wie
jener Kanton, den ich hier vertrete, sind Kantonalbanken für
die Wirtschaft unerlässlich; sie nehmen eine zentrale Rolle
ein, insbesondere wenn man sieht, wie sich die Grossbanken
zum Teil aus diesen Regionen zurückgezogen haben oder
noch zurückziehen. Den Kantonalbanken kommt für die re-
gionale Wirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Mit dieser
Gesetzesrevision wollen wir die Stellung der Kantonalbanken
stärken und damit auch eine Voraussetzung für ein gutes Ge-
deihen der bestehenden Kantonalbanken schaffen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Veränderungen, die
mit dieser Vorlage angestrebt werden, nicht so ausgeprägt
sind, wie man das jetzt vielleicht herausstreicht. Die obligato-
rische Unterstellung der Kantonalbanken unter die vollum-
fängliche Aufsicht der EBK ist zu bejahen. Aber wenn ich die
Liste derjenigen Kantonalbanken ansehe, die sich bereits
freiwillig, d. h. durch einen entsprechenden gesetzgeberi-
schen Akt des Kantons, unterstellt haben, so darf ich feststel-
len, dass sich hier in den letzten Jahren eine starke Verände-
rung ergeben hat. Heute ist der Grossteil der Kantonalban-
ken der vollumfänglichen Aufsicht der EBK unterstellt.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich – nicht zuletzt auch an die
Adresse der EBK – in Erinnerung rufen, dass aufgrund der
besonderen wirtschaftlichen Bedeutung, wie ich sie vorher
dargestellt habe, die den Kantonalbanken zukommt, es im-
mer noch Kantonalbanken gibt, die einen besonderen Lei-
stungsauftrag haben. Dieser besondere Leistungsauftrag
muss auch dann erfüllt werden können, wenn eine Kantonal-
bank der vollumfänglichen Aufsicht der EBK unterstellt ist.
Noch ein Punkt: Aufgrund des geänderten Gesetzes wird der
Entscheid über das Schicksal einer Kantonalbank – wenn
auch nicht definitiv rechtlich, so doch faktisch – in die Hände
der EBK gelegt. Inskünftig wird die EBK die Kompetenz ha-
ben, auch Kantonalbanken mit voller Staatsgarantie zu
schliessen. Nach heutigem Recht kann sie das nicht. Die
Schliessung einer Kantonalbank bedeutet faktisch, wenn
auch nicht rechtlich, deren Ende. Dessen müssen wir uns be-
wusst sein. Der Kanton kann allenfalls noch über die Art und
Weise der Liquidation entscheiden, aber den entscheiden-
den Schritt macht inskünftig auch bei Kantonalbanken mit
voller Staatsgarantie die EBK.
Ich wehre mich nicht gegen Artikel 23quinquies Absatz 1 letz-
ter Satz. Ich möchte nur auf die Konsequenz hingewiesen
haben, dass inskünftig eine wesentliche Kompetenz von kan-
tonalen Behörden auf die EBK übergeht. Denn die Schlies-
sung ist das Entscheidende, nicht die Frage der Liquidation.
Darüber sind wir uns einig.
Auch wenn ich mich diesem Entscheid nicht widersetze, so
möchte ich doch betonen, dass ich deswegen nicht generell
die Auffassung vertrete, alles, was von Bundes wegen gere-
gelt sei, sei a priori besser als das, was auf kantonaler Ebene
geregelt werde. Ich möchte festhalten, dass man in Zukunft
nicht alles auf die eidgenössische Ebene verschieben soll,
was man auch auf kantonaler Ebene regeln könnte. Nach
dem heutigen Zustand wäre es so, dass selbst dort, wo die
EBK die vollumfängliche Aufsicht über eine Kantonalbank
ausübt, die zuständige kantonale Behörde den letzten Ent-
scheid fällen müsste. Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall
sein. Ich möchte – wie ich es gesagt habe – auf diese Konse-
quenz hingewiesen haben, damit man auch in den Kantonen
zur Kenntnis nimmt, dass die Kompetenzen entsprechend
verschoben werden.
Ich bin für Eintreten und werde dem Gesetz so zustimmen,
wie es uns von der Kommission und vom Bundesrat vorge-

legt worden ist. Ich hoffe, dass diese Vorlage für die Kanto-
nalbanken einen neuen Raum schafft, der ihrer Bedeutung in
der heutigen Wirtschaftswelt gerecht wird.

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Auch ich unterstütze diese Vor-
lage, bin für Eintreten und werde keine anderslautenden An-
träge stellen.
Diese Vorlage flexibilisiert den Status der Kantonalbanken
und bedeutet vor allem auch eine gewisse Befreiung vom
Mythos der Staatsgarantie. Viele Bürger glauben ja, die
Staatsgarantie bestehe darin, dass die Kantone irgendwo an
einem geheimen Ort Gold oder einen Tank voller Geld ver-
graben hätten für den Fall, dass die Staatsgarantie einmal
beansprucht werden müsste. Mir ist aber kein einziger Kan-
ton bekannt, der aufgrund der zeitweise doch erheblichen
Ablieferungen seiner Kantonalbank einen Fonds halten
würde, aus welchem dann bei einer tatsächlichen Beanspru-
chung der Staatsgarantie auch Verpflichtungen finanzieller
Art wahrgenommen werden könnten. Offenbar sind diese
Mittel aus den Gewinnen der Kantonalbanken laufend in den
Staatshaushalten versickert und ausgegeben worden.
In bezug auf das ganze Problem der Kantonalbanken möchte
ich mich als ehemaliger Präsident einer Kantonalbank, die es
heute leider nicht mehr gibt, lediglich in einer Hinsicht äus-
sern. Ich warne vor der Illusion, dass diese Revision die Lage
einer in Schwierigkeiten geratenen Kantonalbank gegenüber
dem alten Rechtszustand verbessern würde. Die Rettungs-
möglichkeiten werden mit dieser Revision nicht besser. Das
ist auch nicht die Aufgabe dieser Revision, denn dieses Ge-
setz muss ordnungspolitischen Vorschriften entsprechen,
muss eine Wirkung in bezug auf Reservebildung und Eigen-
mittel haben, Vorschriften über die Geschäftstätigkeit und na-
türlich auch über die Aufsicht und die Überwachung stipulie-
ren. In dieser Hinsicht sind Fortschritte zu verzeichnen. Da-
mit dient dieses Gesetz indirekt der Kräftigung der Substanz
der Kantonalbanken und verleiht ihnen mehr Handlungs-
spielraum. Aber ein ernsthaftes Problem beim Auftauchen
von grösseren Schwierigkeiten ist das Verhalten von Kunden
und Bankeigentümern. Je länger Ungewissheit besteht,
wenn eine Kantonalbank in Schwierigkeiten gerät, desto
grösser ist die Gefahr der Erosion, und zwar u. a. primär im
Passiv-, aber auch im Aktivgeschäft; das führt in kürzester
Zeit zu zusätzlichen Substanzverlusten.
Wenn eine Kantonalbank in eine solche Schieflage gerät,
wird sie sich u. a. durch Zusammenarbeit und Kooperationen
zu retten versuchen. Wenn dies nicht gelingt, stellen sich so-
fort wieder grundlegende Fragen im strategischen und vor al-
lem im eigentumsbezogenen Bereich, verstärkt eventuell
durch die Funktion der EBK, wie Herr Schiesser das soeben
geschildert hat. Dann sind die Kantone gefordert. Darüber,
was die Staatsgarantie konkret bedeutet, wenn der Kanton
nur noch einen guten Drittel der Aktien hält, wird für das Pu-
blikum noch Transparenz zu schaffen sein.
Die Übernahme einer Kantonalbank durch eine andere Kan-
tonalbank bleibt auch bei dieser Gesetzesrevision rechtliches
Neuland. In Kreisen der Rechtswissenschaft wird die Auffas-
sung vertreten, eine solche Übernahme könne nur auf dem
Weg des Konkordates, also eines Staatsvertrages zwischen
zwei Kantonen, vorgenommen werden. Bei einem solchen
Staatsvertrag handelt es sich um ein parlamentarisches, re-
ferendumspflichtiges und langwieriges Verfahren, dessen
Dauer und dessen Öffentlichkeit eine notleidende Bank nicht
übersteht.
Bisher blieb die klarste Lösung der Verkauf an eine
Grossbank. Dieser Weg ist aber derzeit wahrscheinlich nicht
mehr gangbar. Deshalb scheint es mir richtig – darauf
möchte ich hinweisen –, dass die in der Botschaft als umstrit-
ten bezeichnete direkte Rechtsform der «Umwandlung» min-
destens bis zur Verabschiedung des Fusionsgesetzes auch
weiterhin offengehalten wird. Die Haltung des Eidgenössi-
schen Amtes für das Handelsregister ermöglichte gerade im
Falle der Ausserrhoder Kantonalbank die sogenannte «Um-
Inkorporation». Das war ein besonderes Verfahren, nämlich
eine Fusion durch Privatisierung und anschliessende Ab-
sorption ohne liquidationsbedingte Zwischenschritte. Man



Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne 908 E 23 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

muss diesen Ausdruck zwei- oder dreimal wiederholen, um
zu begreifen, worum es hier überhaupt ging. Aber dank die-
ses Verfahrens konnte grösserer Schaden in Form von ande-
ren Mittelabflüssen verhindert werden, und der Schutz der
Gläubiger und der Steuerzahler blieb gewährleistet.
Eine andere, fast nebensächliche Frage in diesem Zusam-
menhang ist es dann, ob eine zur Umwandlung zwecks Fu-
sion gezwungene Kantonalbank noch stempelsteuerpflichtig
sein soll, wie es das Gesetz vorsieht. Sicher ist, dass schon
die gesunde kooperationswillige – oder schon in die grössere
Selbständigkeit marschierende – Bank zu solchen Schritten
durch die Stempelsteuer nicht gerade ermuntert wird. Aber
als Mitglied der Finanzkommission – das sage ich natürlich
auch gegenüber Herrn Bundesrat Villiger – rate ich in solchen
Fällen trotzdem zu mehr Munterkeit.
Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Gesetzes-
revision den Kantonen im Umgang mit ihrer Bank mehr Frei-
heiten verleiht, um den Preis von mehr Aufsicht, strengerer
Substanzvorschrift und erhöhter Verantwortlichkeit der Or-
gane. Damit trägt sie zur Kräftigung dieser Institute bei. Sie
geht in die absolut richtige Richtung. Der Mythos der Staats-
garantie fällt. Die Gesetzesrevision bringt aber keine grund-
sätzlich neuen Lösungen für Kantonalbanken, die in ihrer
Existenz bedroht sind. Die Kantone sind deshalb nach mei-
ner Erfahrung gut beraten, im Lichte dieser Gesetzesrevision
sowie des neuen Fusionsgesetzes, über das wir später befin-
den werden, die eigentümerische Rolle bezogen auf ihre
Bankbeteiligung zu hinterfragen und dann auch öffentlich
transparent zu machen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Vorab danke ich Ihnen für die
sehr gute Aufnahme dieser Vorlage. Herr Gemperli und an-
dere haben darauf hingewiesen: Es ist interessant, wie etwas
plötzlich leicht geht, wenn sich der Zeitgeist verändert. Et-
was, das vielleicht vor zehn Jahren noch Emotionen hervor-
gerufen hätte, sind die Kantonalbanken, über die jetzt vor al-
lem diskutiert worden ist, aber auch die Vor-Ort-Kontrolle. Da
wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren noch ein Geheul aus-
gebrochen.
Das zeigt auch, dass gewisse Dinge, wenn sich die Situation
verändert, speditiv getan werden müssen. Deshalb haben
wir rasch gehandelt. Sie sehen – Herr Gemperli ist jetzt nicht
hier –, dass auch ein Postulat etwas bewirken kann. Wir ha-
ben sofort eine Expertengruppe eingesetzt, das Ganze noch
einmal vertieft angeschaut und Ihnen die Revision sehr spe-
ditiv unterbreitet. Ich bin sehr froh, dass Sie sie positiv be-
werten.
Der Finanzplatz Schweiz hat sich in der letzten Zeit enorm
verändert (Konzentrationen, Schwierigkeiten der Regional-
banken während einer gewissen Zeit). Gott sei Dank ist die
Lage im Bankensektor wieder erheblich besser geworden.
Es hat sich viel verändert, und wir müssen davon ausgehen,
dass diese Veränderungen weitergehen werden. Deshalb ist
es wichtig, dass wir einerseits im Bereich der Bankenaufsicht
die richtigen Instrumente haben und andererseits zum Bei-
spiel den Kantonalbanken die rechtlichen Möglichkeiten ge-
ben, sich an diese Veränderungen anzupassen.
Zu den Kantonalbanken: Es ist von den Herren Schiesser,
Gemperli und Merz zu Recht gesagt worden, dass die Kanto-
nalbanken eine grosse Bedeutung haben, nicht nur nach wie
vor, sondern vielleicht wieder. Die Konzentration, die wir bei
den Banken haben – nicht nur bei den Grossbanken, son-
dern auch bei den Regionalbanken –, führt natürlich dazu,
dass es wichtig ist, vor allem gegenüber den Grossbanken
noch Gegengewichte zu haben. Das ist wettbewerbspoli-
tisch, aber auch politisch wichtig. Das hat nicht nur regionale
Bedeutung. Hier haben die Kantonalbanken eine echte Funk-
tion. Sie sind ja nicht Staatsbanken im Sinne von «volkseige-
nen Betrieben», sondern sie sind so strukturiert, dass sie am
Markt wie Private teilnehmen können, und das sollen sie
auch. Sie sind wichtige Marktteilnehmer. Ich verkenne auch
nicht ihre regionalpolitische Funktion. Man spricht heute auch
davon, nachdem sich die Grossbanken aus gewissen Berei-
chen tendenziell etwas zurückziehen, dass die Kantonalban-
ken eine Lücke füllen können.

Herr Schiesser hat auf den Leistungsauftrag hingewiesen
und gesagt, er erwarte, dass man auf diese Leistungsauf-
träge auch bei der Bewertung Rücksicht nehme. Ich muss
ihm allerdings sagen, dass mir diese Leistungsaufträge et-
was Bauchweh machen. Aber das sollen die Kantone ent-
scheiden. Was heisst Leistungsauftrag? Leistungsauftrag
heisst, dass ein Unternehmen etwas tun muss, was es viel-
leicht gemäss Marktbedingungen nicht täte. Das kann natür-
lich zu Problemen führen.
Vielleicht sind es gerade solche Dinge, die bei gewissen Ban-
ken zu Problemen geführt haben. Sie mussten aus regional-
politischen Gründen Dinge tun, die sie marktmässig nicht ge-
tan hätten, und haben dafür vielleicht einen zu hohen Preis
bezahlt. Aber diese Schwierigkeit muss der Kanton regeln.
Deshalb haben wir uns hier nicht eingemischt.
Früher sagte man natürlich, die Staatsgarantie sei eine Art
Korrelat. Man könnte die Meinung haben, für Leistungsauf-
träge müsste das, was nicht marktmässig sei, durch gemein-
wirtschaftliche Leistungen des Steuerzahlers abgegolten
werden. Das wäre viel transparenter, als zu sagen, die Bank
solle genügend verdienen und dann durch Quersubventio-
nierungen Dinge machen, die sie sonst nicht täte. Das ist die
Problematik. Aber hier mischt sich der Bund nicht ein.
Es ist überhaupt ein Grundprinzip, dass die Kantone mög-
lichst viel Freiheit haben sollen. Der Bund will eigentlich nur
gewisse Sicherungen einführen: nicht nur für die Gläubiger,
sondern auch für die Steuerzahler. Das ist mir als Mitsteuer-
zahler ein wichtiges Anliegen.
Als Gläubiger haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bank auszusu-
chen und das Risiko auszuwählen. Als Steuerzahler können
Sie sich aber kaum wehren, wenn Ihre Kantonalbank etwas
macht, das Ihnen nicht passt. Wenn Sie bei den Fällen in
Bern, Solothurn usw. berechnen, was es den einzelnen Steu-
erzahler gekostet hat, ist das sehr erheblich.
Herr Merz hat auf den Mythos der Staatsgarantie hingewie-
sen und gesagt, die Staatsgarantie wiege für gewisse Kan-
tone relativ schwer. Wenn man das richtig rechnet, ist das tat-
sächlich so. Die Schweizerische Nationalbank liess einmal
eine Studie darüber erstellen, was das für einen Kanton be-
deuten könnte. Bei einer Liquidation gehen erfahrungsge-
mäss 20 bis 30 Prozent der Bilanzsumme verloren. Die Bi-
lanzsumme der Kantonalbank liegt in einzelnen Kantonen
zwischen dem 10- und 15fachen der jährlichen Steuerein-
nahmen. Wenn Sie das umrechnen, bedeutet das, dass der
Liquidationsverlust und damit das finanzielle Risiko der
Staatsgarantie irgendwo zwischen dem Zwei- und dem Vier-
fachen der jährlichen Steuereinnahmen liegen können. Das
ist ganz gewaltig. Der Kanton soll entscheiden, ob er das will.
Herr Merz hat sicher recht, das hilft notleidenden Kantonal-
banken nicht, wenn sie ins falsche Fahrwasser geraten, aber
präventiv hilft das schon ein bisschen. Früher besetzte man
die Sitze der Bankverwaltungsräte politisch. Es war fast ein
wenig ein Serviceclub. Jetzt muss man doch alles sehr viel
professioneller machen. Das ist die Stossrichtung des Ge-
schäftes. Wir wollen Restrukturierungen vereinfachen, dabei
aber den Schutz der Gläubiger und der Steuerzahlerinnen
und -zahler etwas verbessern.
Nun zu den Revisionspunkten: Ich will nicht alles wiederho-
len, was der Berichterstatter zutreffend gesagt hat. Wichtig
ist der Paradigmenwechsel, dass die Garantie nicht mehr
konstitutives Begriffsmerkmal ist. Die Staatsgarantie ist nicht
mehr nötig, damit eine Bank «Kantonalbank» heissen kann.
In der Firmierung kann man immer noch «mit Staatsgaran-
tie» schreiben, aber der Staat soll noch einen bestimmenden
Einfluss haben. Die Experten haben uns eine Beteiligung von
mindestens 10 Prozent vorgeschlagen. Wir waren der Mei-
nung, das sei zuwenig. Mit 10 Prozent Kantonsbeteiligung
und ohne Staatsgarantie ist es etwas mutig zu sagen, eine
Bank sei eine Kantonalbank. Wir haben im Bundesrat auch
darüber diskutiert, ob wir eine Beteiligung des Kantons von
über 50 Prozent verlangen sollten; dann wäre eine Bank wirk-
lich eine Kantonalbank, denn dann gehörte sie dem Kanton.
Das hätte jedoch Restrukturierungen verunmöglicht. Denn
erstens finden Sie kaum Private, die bei einer Bank, die zu
über 50 Prozent Staatsbank ist, etwas einlegen wollen, und
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zweitens stellen sich Fragen, wenn zwei oder drei Kantone
eine gemeinsame Bank bilden wollen. Ist diese Bank dann
eine Kantonalbank, wenn jeder Kanton einen Drittel von 50
Prozent hält, oder muss ein einzelner Kanton 50 Prozent hal-
ten? Das wird relativ schwierig. Das ist auch ein Grund für die
Relativierung der Staatsgarantie. Mit Staatsgarantie stellt
sich bei fusionierten Kantonalbanken die Frage, welcher
Kanton die Garantie leistet. Wird das solidarisch gemacht?
Muss der eine oder der andere Kanton zahlen, oder bezahlen
mehrere, und zu welchen Teilen geschieht das dann? Diese
Fragen wären fast nicht lösbar.
Wir sind dann, um auf den minimalen Anteil zurückzukom-
men, auf diesen Drittel gekommen. Das ist ja ungefähr die
Sperrminorität. Der Kanton hat dann noch einen bestimmen-
den Einfluss, aber es ist für Private doch interessant genug,
sich zu beteiligen, und das Ganze kann nach privatwirtschaft-
lichen Grundsätzen gemanagt werden. Dies sind so ein paar
Dinge. Wir haben gewisse Privilegien aufgehoben: Eigenmit-
telrabatt als Gegenstück zur Staatsgarantie usw.
Wir haben auch zwei Kantonalbanken den besonderen Sta-
tus noch für zehn Jahre belassen – Herr Martin hat bereits
davon gesprochen. Da könnte man sich noch über den Zeit-
horizont streiten, aber das ist im Prinzip unerheblich. Sie wür-
den an sich die Bedingungen für die Unterstellung unter die
EBK erfüllen. Aber was man nicht zwingenderweise ändern
muss, braucht man nicht zu ändern.
Bei der Kantonalbank Zug ist das etwas anderes: Sie hat nur
sehr kleine Stimmrechtsanteile – unter 30 Prozent –, aber ei-
nen hohen Kapitalanteil. Sie hat über ihr kantonales Geset-
zesgeflecht den Einfluss des Kantons so sichergestellt, dass
er quasi das Äquivalent zur Sperrminorität ist. Solange das
gleichwertig ist, kann man das – immer nach dem Prinzip,
Gleichwertiges brauche man nicht unbedingt zu verändern –
so belassen. Wenn aber die Zuger das einmal ändern, müss-
ten sie sofort diesem Gesetz unterstellt werden. Das sind so
ein paar Schlaglichter zum Kantonalbankenproblem.
Ich kann als überzeugter Föderalist die Überlegungen von
Herrn Schiesser durchaus unterstützen, dass nicht alles, was
vom Bund kommt, notwendigerweise besser ist als das, was
die Kantone regeln. Ich bemühe mich, dem in der praktischen
Politik eigentlich auch nachzuleben. Es ist auch richtig, dass
die Unterstellung unter die EBK eigentlich freiwillig schon er-
folgt ist. Es sollte aber zwingend sein, auch wenn es glückli-
cherweise schon von den meisten Kantonalbanken so vorge-
sehen ist. Damit bin ich auf die wesentlichen Punkte aus der
Diskussion eingegangen.
Zur Vor-Ort-Kontrolle: Wir haben ja auch in der Schweiz
grosse Fusionswellen erlebt. Ich habe wahrscheinlich hier
schon gesagt, dass wir ein interessantes Land sind. Ein klei-
nes Volk von sieben Millionen Einwohnern hat einen Finanz-
platz, der enorm gross ist, und zwei Global players – um es
auf neudeutsch zu sagen –, die weltweit tätig sind. Das ver-
stärkt natürlich auch die Risiken. Nicht die Risiken, dass
diese Banken nicht solide wären. Sie sind hervorragend soli-
diert und entsprechen den Vorschriften. Aber das explosive
Wachstum dieser Global players, das explosive Wachstum
der Finanzmärkte ist risikoanfälliger geworden. Das haben
wir jetzt wieder festgestellt. Es gibt vor allem auch Systemri-
siken, wo es sogar denkbar ist, dass gesunde Players plötz-
lich durch irgendwelche inkongruenten Fälligkeiten in Pro-
bleme kommen könnten: Herstatt ist ein solches Beispiel.
Deshalb ist es schon wichtig, dass diese Global players auch
richtig beaufsichtigt werden. Die wollen das selber auch, weil
eine gut beaufsichtigte Bank mehr Vertrauen geniesst.
Man muss auch sehen, dass die Asienkrise letztlich auch
eine Krise eines unsoliden Bankensystems ist, das nicht ge-
nügend beaufsichtigt war. Das zeigt eben, welche Risiken ei-
gentlich für die gesamte Welt entstehen, wenn es in einer Re-
gion nicht klappt. Die Rückwirkungen solcher Turbulenzen,
die wir nun sehr konkret erleben, können auch die Soliden
treffen. Deshalb haben wir eben auch von der Schweiz her
ein eminentes Interesse, diese Kontrollen immer auf dem
neuesten Stand zu halten.
Hier gibt es nun insofern ein Problem, als die Finanzmärkte
zwar weltweit, die Bankenaufsichten aber immer noch natio-

nal und nicht direkt grenzüberschreitend sind. Es gilt das Her-
kunftslandprinzip: Das bedeutet, dass eine Grossbank zum
Beispiel in der kleinen Schweiz beaufsichtigt wird, auch wenn
sie vielleicht grössere Teile ihrer Geschäftstätigkeit im Aus-
land hätte.
Die Geschichte hat Herr Brändli – ich muss nicht weiter erläu-
tern, wo das herkommt, Stichwort Basler Ausschuss – ge-
schildert; er hat beschrieben, wie sich diese «Aufsichtsge-
flechte», diese Regulierungen an sich entwickeln, und hier
dürfen wir nicht nachstehen. Deshalb ist es im Sinne der be-
troffenen Banken – sie tragen diese Vorlage mit – wichtig,
dass wir diese Vor-Ort-Kontrolle einführen. Das bedeutet
nichts anderes, als dass unsere Bankenaufsichtsgremien un-
sere Grossbanken auch im Ausland besuchen und beauf-
sichtigen können.
Im Gegenzug müssen wir natürlich ausländischen Behörden
den Zugang zu den Niederlassungen von ausländischen
Banken in der Schweiz ermöglichen. Wir tun das mit aller
Vorsicht, denn wenn man so etwas tut, befürchtet man sofort,
das Bankgeheimnis könnte gefährdet werden. Unter dem
Deckmantel einer ausländischen Bankenaufsicht könnte sich
noch ein Steuerbeamter einschleichen und hier in der
Schweiz herumschnüffeln – oder umgekehrt. Dort haben wir
die entsprechenden Sicherungen eingebaut, welche Ihr
Kommissionspräsident im einzelnen aufzählte, deshalb muss
ich sie nicht mehr wiederholen.
Wir haben international gesehen ein sehr gutes Sicherungs-
system, das diesen Aufsichtsbehörden nur das anzuschauen
erlaubt, was für sie relevant ist. Das ist die Beurteilung der Ri-
siken usw. Es geht da letztlich darum, dass jedes Land für
seine Grossgebilde eine konsolidierte Bilanz machen und
dort die Risiken abschätzen kann, die den tatsächlichen Ge-
gebenheiten entsprechen. Das ist das Grundprinzip des
Ganzen. Ich bin froh, dass Sie nicht daran rütteln, und für ein-
mal bin ich auch froh, dass keine Anträge kommen; das er-
lebt ein Finanzminister sehr selten.
Ich bin Ihnen dafür ausserordentlich dankbar und bitte Sie
nun, auf die Vorlage einzutreten und sie auch so zu verab-
schieden.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung, Art. 3a; 5 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction, art. 3a; 5 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 23quinquies
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich möchte doch
eine Bemerkung anbringen, nachdem beim Eintreten der
Eindruck entstanden ist, dass die EBK Kantonalbanken
schliessen könne und dass das ein Eingriff in die kantonale
Hoheit sei.
Es ist ja so, dass sowohl die Kantonalbanken ohne als auch
solche mit Staatsgarantie den Anforderungen gemäss Arti-
kel 3 Absätze 2 und 3 des Bankengesetzes und auch der Auf-
sicht der Bankenkommission unterstellt sind. Damit ist auch
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Gewähr geboten, dass wir eine klare Ordnung und Kontrolle
haben. Das liegt nicht nur im Interesse des Finanzplatzes
Schweiz, sondern vor allem auch im Interesse der Kantonal-
banken. Wir haben kein Interesse, dass sich Fälle wiederho-
len, wie sie in den letzten Jahren passiert sind. Die EBK wird
selbstverständlich keine Kantonalbanken schliessen, son-
dern sie wird vorerst sämtliche Massnahmen zur Wiederher-
stellung des gesetzmässigen Zustandes verordnen. Bis es
zu einer Schliessung kommt, bedarf es jedoch wesentlicher
Voraussetzungen, nämlich: Die Bank erfüllt die Vorausset-
zungen für die Bewilligung nicht mehr, sie verletzt grobfahr-
lässig gesetzliche Pflichten, und zudem ist hier mit einer
Kann-Vorschrift festgehalten, dass diese Schliessung nur ein
äusserstes Mittel darstellt.
In diesem Sinne haben wir auch in der Kommission diesem
Artikel zugestimmt.

Angenommen – Adopté

Art. 23septies; 38 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 23septies; 38 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. II
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Bieri Peter (C, ZG): Erlauben Sie mir, dass ich ganz kurz auf
Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zu sprechen komme.
Herr Bundesrat Villiger hat bereits beim Eintreten angetönt,
dass bei unserer Zuger Kantonalbank in einem kleinen Teil
etwas andere Verhältnisse herrschen, die hier als Über-
gangsbestimmungen so formuliert und auch in der Botschaft
entsprechend erwähnt sind.
Es ist ein Anliegen unserer Zuger Kantonalbank, dass dies
richtig verstanden wird. Wir wollen keine Ausnahmen in dem
Sinne, dass wir spezielle Regelungen oder geringere Rege-
lungen beanspruchen als die anderen Kantonalbanken.
Wir haben die Sache etwas anders geordnet. Im Gegensatz
zum verlangten Stimmenanteil von einem Drittel hat der Kan-
ton Zug, obwohl er 50 Prozent der Aktien besitzt, nur einen
Stimmenanteil von 20 Prozent. Diese Regelung wurde ge-
troffen, um für Private den Aktienkauf trotz Mehrheitsbeteili-
gung des Kantons interessant und attraktiv zu machen. Da-
mit die Generalversammlung nicht von einem Hauptaktionär
dominiert werden kann, darf kein Aktionär das Stimmrecht
von mehr als einem Fünftel von sämtlichen vertretenen Ak-
tien ausüben. Im Gegenzug müssen mindestens zwei Drittel
der vertretenen Aktienstimmen und die Mehrheit des Kan-
tonsrates den Gesetzesänderungen und damit auch den
wichtigen Beschlüssen zustimmen.
Es ist auch zu betonen, dass die Aktien der Zuger Kantonal-
bank in der Bevölkerung sehr breit gestreut sind, hält doch fast
jeder zehnte Zuger oder jede zehnte Zugerin Aktien unserer
Kantonalbank. Auch wird die Generalversammlung der Kan-
tonalbank jeweils von drei- bis viertausend Personen besucht.
Durch diese Selbstbeschränkung auf 20 Prozent der Stimm-
rechte, die der Kanton wahrnimmt, wird zwar die im Gesetz
vorgesehene Mindestanforderung nicht erfüllt; hingegen ist
durch die Einflussnahme des Kantonsrates – also der kanto-
nalen Legislative – sichergestellt, dass die Interessen des
Kantons als Eigentümer zu 50 Prozent mehr als gewährlei-
stet sind.
Die seit der Gründung vor 106 Jahren in der Bevölkerung
stark verwurzelte Kantonalbank steht auf solidem Grund. Mit

der Gestaltung der Bank als Aktiengesellschaft nach Arti-
kel 763 OR hat sich der Kanton Sicherheiten zugrunde ge-
legt, die es ihm jederzeit ermöglichen, in die gesetzlichen und
zum Teil auch in die administrativen Regeln der Bank einzu-
greifen. Dazu gehören etwa das Wahlrecht für die Mehrheit
des Bankrates und der Kontrollstelle, die Zustimmung zu Sta-
tuten-, Gesetzes- und Geschäftsreglementsänderungen
oder die Zustimmung bei notwendigen Kapitalerhöhungen.
Unser Kanton ist deshalb dankbar, dass der Bundesrat im
Vorfeld zu dieser Gesetzesänderung dieser zugerischen Ei-
genheit Rechnung getragen hat. Wie gesagt ist diese Eigen-
heit nicht larger, sondern anders ausgestaltet und versehen
mit den notwendigen Sicherheiten, die von einer Kantonal-
bank erwartet werden.
Ich danke – nicht zuletzt auch im Namen des Bankrates –
dem Bundesrat und auch der vorberatenden Kommission da-
für, dass sie dieser Sonderregelung für unsere Zuger Kanto-
nalbank zugestimmt haben – einer Regelung, der Sie auch
hier im Rat zustimmen können.

Angenommen – Adopté

Ziff. III
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. III
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass wir im Zu-
sammenhang mit dieser Gesetzesrevision noch Änderungen
von weiteren Bundesgesetzen gemäss Anhang zum Entwurf
beschlossen haben.

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 34 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.043

Nachkontrolle der PUK PKB.
Bericht der GPK-SR
Suivi de la CEP CFP.
Rapport de la CdG-CE

Bericht der GPK-SR vom 2. September 1998
(wird im BBl veröffentlicht)
Rapport de la CdG-CE du 2 septembre 1998
(sera publié dans la FF)

___________________________________________________________

Büttiker Rolf (R, SO), Berichterstatter: Zwei Jahre sind es
her, seit die PUK PKB ihren Bericht über die Organisations-
und Führungsprobleme bei der Pensionskasse des Bundes
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und über die diesbezügliche Rolle des vormaligen Chefs des
Eidgenössischen Finanzdepartementes, Bundesrat Stich,
veröffentlicht hat. Dieser Bericht stellte der Pensionskasse,
dem Eidgenössischen Finanzdepartement, aber auch dem
Gesamtbundesrat ein schlechtes Zeugnis aus. Die PUK PKB
gab verschiedene Empfehlungen ab, die anschliessend in
Motionen, Postulaten und parlamentarischen Initiativen auf-
genommen wurden.
Die Verwaltung hat seit 1996 verschiedene Massnahmen zur
Umsetzung der PUK-Empfehlungen getroffen. Ein Bera-
tungsteam unter der Leitung von Peter Arbenz, dem ehema-
ligen Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge, begleitete
den Sanierungsprozess der PKB zwischen Juli 1996 und Mai
1998. Seit Juni 1998 steht der Eidgenössischen Versiche-
rungskasse (EVK) neben der Direktorin Elisabeth Baumann
eine Projektoberleitung vor, die von Peter Arbenz präsidiert
wird. Das neue Gremium hat operative Entscheidungskom-
petenzen.
Wie weit sind nun die Forderungen der PUK umgesetzt wor-
den, und wie sehen die Ergebnisse aus? Das ist die zentrale
Frage, die die Kommission im vorliegenden Nachkontrollbe-
richt zu beantworten versuchte. Dabei interessierte sie sich
insbesondere dafür, welche Folgen die rund 50 PUK-Emp-
fehlungen hatten, die im Bericht nacheinander aufgeführt
werden. Dabei gilt es zwischen Massnahmen zu unterschei-
den, die in die Zuständigkeit von Bundesrat und Finanzde-
partement fallen, und solchen, die in die Zuständigkeit der
Kasse fallen.
Der Bundesrat und das Finanzdepartement sind den Emp-
fehlungen der PUK im allgemeinen weitgehend nachgekom-
men. Dies gilt vor allem für die Reform der Kontrolle und der
Aufsicht über die PKB. Sie erinnern sich vielleicht, dass die
PUK die mangelnde Unabhängigkeit der Eidgenössischen
Finanzkontrolle gegenüber dem Vorsteher des Finanzdepar-
tementes bemängelt hatte. Inzwischen wurde ein Entwurf zu
einer Gesetzesrevision ausgearbeitet mit dem Ziel, die Unab-
hängigkeit der Finanzkontrolle zu stärken; der Entwurf wurde
dem Parlament vorgelegt.
Von der PUK war ebenfalls kritisiert worden, dass das Fi-
nanzdepartement sowohl die hierarchisch übergeordnete
Behörde über die Direktion der EVK als auch deren Auf-
sichtsbehörde gemäss Bundesgesetz über die berufliche Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) ist.
Diese BVG-widrige Situation wurde am 1. Juli 1998 vom
Bundesrat geändert. Inskünftig übt nicht mehr der Departe-
mentsvorsteher, sondern das Bundesamt für Sozialversiche-
rung die gemäss BVG vorgesehene Aufsicht über die PKB
aus. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat darüber zu
wachen, dass die PKB die gesetzlichen Bestimmungen ein-
hält und dass die Massnahmen, die nötig sind, um die fest-
gestellten Mängel auszumerzen, rechtzeitig ergriffen wer-
den. Wir sind gespannt auf die Resultate dieser neuen Un-
terstellung.
Ferner hat der Bundesrat den Räten auf Verlangen der PUK
PKB eine Vorlage für eine neue Vermögensanlagepolitik der
PKB unterbreitet. Im Informatikbereich des Bundes, der von
der PUK ebenfalls kritisiert worden war, sind Korrekturen vor-
genommen worden, und die Aufgaben des Bundesamtes für
Informatik wurden neu definiert. Ziel dieser Massnahme ist
es, die heutigen Rechen- und Betriebszentren zu optimieren,
Kostentransparenz herzustellen, neue Verfahren der Mittel-
zuteilung einzuführen sowie ein Informatikinspektorat auf
Stufe Bund und ein Informatikcontrolling auf Stufe Departe-
ment einzuführen.
Bezüglich der von der Kasse ergriffenen Massnahmen fällt
die Bilanz im ganzen gesehen negativ aus. Natürlich hat die
Kasse einige Fortschritte erzielt, vor allem auf strategischer
Ebene. Dies wird im Bericht auch erwähnt: Informatikstrate-
gie, Ausbau des Controllings, Verkleinerung des Geltungsbe-
reiches auf die Versicherten der Bundesverwaltung und der
ETH.
Bei der Verwirklichung konkreter Lösungen hingegen beste-
hen Rückstände. Der Bericht weist auf eine ganze Reihe von
erheblichen Mängeln hin, die zum Teil nach dem PUK-Be-
richt aufgetreten sind. Als Beispiel sei hier das Problem der

Versichertenzahl genannt. Bei der Kasse ging man lange da-
von aus, dass die Anzahl der aktiv Versicherten genau be-
kannt sei. Dass diese Zahlen nicht so genau waren wie an-
genommen, merkte man erst, als der Versicherungsmathe-
matiker wegen Krankheit abwesend war. Zurzeit weiss bei
der Kasse niemand, wie viele Versicherte ihr angeschlossen
sind, was als ausserordentlich gravierend bezeichnet werden
muss. Die Bananenrepublik lässt grüssen!
Ich erwähne als weiteres Beispiel die Renten: Die Kasse
zahlt jeden Monat Hunderttausende von Franken für Renten
aus, bei denen sie nicht weiss, ob die Empfänger darauf auch
tatsächlich Anspruch haben. Bei der Kasse glaubte man
lange, dass das Rentensystem funktioniere. Heute ist man
sich dessen nicht mehr so sicher, da die genaue Anzahl der
Rentenbezüger und -bezügerinnen ja nicht bekannt ist. Da
Vergleichsdaten der AHV fehlen, kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die PKB Renten an Verstorbene ausrichtet.
Die Probleme der Kasse sind so zahlreich, dass ich hier noch
beliebig viele Beispiele anführen könnte. Ich beschränke
mich auf einige wenige:
Die Kasse weiss nicht, wie hoch ihr Fehlbetrag ist. Die Kom-
mission ist über diese Situation beunruhigt. Eine vom EFD im
Jahre 1995 durchgeführte Analyse ergab, dass sich der Dek-
kungsgrad in den nächsten zehn Jahren positiv entwickeln
sollte. Tatsächlich musste der Deckungsgrad aufgrund ver-
schiedener Korrekturen – Korrektur des Deckungskapitals in
der Rechnung 1995, Kontrolle des Dossiers, Nichtberück-
sichtigung der freiwillig Versicherten usw. – jedes Jahr nach
unten korrigiert werden.
Dabei sind die Auswirkungen des Einkaufs zusätzlicher Ver-
sicherungsjahre nicht berücksichtigt. Laut Artikel 71 Absatz 2
der Statuten kann jeder Versicherte, der vor dem 1. Januar
1995 in die PKB eingetreten ist, aufgrund seines Alters und
seines versicherten Verdienstes beim Eintritt zusätzliche
Versicherungsjahre einkaufen. Eine Offerte wurde betroffe-
nen Versicherten noch nicht unterbreitet. Niemand weiss, wie
viele Versicherte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen
werden. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass diese Aktion
ebenfalls zu einer Senkung des Deckungsgrades führen
wird. Man muss sich hier fragen, wann diese Schlitterpartie
ein Ende nimmt.
Höchst besorgniserregend ist auch die Situation bei den Ab-
rechnungen. Die PKB liefert dem Bund als Arbeitgeber Mo-
nat für Monat falsche Abrechnungen ab. Dies hängt mit den
Schnittstellenproblemen zusammen, die zwischen dem Sy-
stem Supis für die Verwaltung der Aktivversicherten und dem
Lohnverarbeitungssystem Peribu bestehen. Die Differenz
zwischen den fakturierten Beiträgen und den entrichteten
Beiträgen beläuft sich jeden Monat auf sehr hohe Summen.
Beispielsweise besteht jeden Monat eine Differenz von
150 000 Franken zwischen den Zahlen, die vom Lohnsystem
der Schweizerischen Unternehmung für Flugzeuge und Sy-
steme von Emmen geliefert werden, und den gemäss Supis
in Rechnung gestellten Beiträgen. Ein anderes Beispiel: Die
Deckungskapitalien für die vorzeitigen Pensionierungen der
Instruktoren wurden während Jahren nicht fakturiert. Dies er-
gibt allein für die Rechnungsperiode vom 1. Januar 1996 bis
zum 30. Juni 1997 einen Betrag von 9,6 Millionen Franken.
Niemand scheint an diesem Zustand besonders Anstoss zu
nehmen, da die Kasse, d. h. die Vorsorgeeinrichtung, noch
immer mit dem Bund, d. h. mit dem Arbeitgeber, verknüpft ist.
Dies widerspricht dem BVG, das eine klare Trennung zwi-
schen Pensionskasse und Arbeitgeber verlangt. Die GPK er-
wartet, Herr Bundesrat, dass dieses wichtige Problem rasch
gelöst wird.
Auch im Bereich der Versichertendossiers müssen erheb-
liche Anstrengungen unternommen werden. Nach Angaben
der Direktorin sind noch 40 000 Versichertendossiers zu
überprüfen, wobei es sich im schlimmsten Falle auch um
80 000 Dossiers handeln könnte. Die Überprüfung soll bis ins
Jahr 2000 erfolgen. Nachdem im Juni 1996 noch 90 000 Dos-
siers zu kontrollieren waren und die PKB davon ausging,
dass alle Dossiers bis September 1998 kontrolliert sein wür-
den, sind die Fortschritte in diesem Bereich minimal. Das Ziel
ist deshalb ganz eindeutig nicht erreicht.
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Weitere Verbesserungen sind in bezug auf die Versiche-
rungsinformation nötig. Die PKB ist zurzeit nicht in der Lage,
unaufgefordert und regelmässig Versicherungsausweise an
alle Versicherten zu senden. Diese Situation widerspricht der
Haltung des Bundesrates, der seit langem von allen Vorsor-
geeinrichtungen des Landes verlangt, dass die Versicherten
gewisse Mindestinformationen erhalten.
Deshalb schlägt die Regierung im Rahmen der Vernehmlas-
sungsvorlage über die erste Revision des BVG vor, einen all-
gemeinen Informationsgrundsatz in die Gesetzesrevision
aufzunehmen. Wir hoffen, Herr Bundesrat, dass dieser
Grundsatz auch für die PKB gelten soll und muss.
Diese Beispiele sind, wie gesagt, nur einige von vielen. Sie
geben aber Aufschluss über die Situation bei der PKB. Man
muss sich heute fragen, ob dort noch jemand Herr der Lage
ist. Die GPK, Herr Bundesrat, ist skeptisch. Die Führungsor-
gane des Departementes und der Kasse blicken zwar zuver-
sichtlich in die Zukunft. Auf den unteren Hierarchiestufen von
EVK und PKB hat aber die Kommission grosse Verunsiche-
rung festgestellt. In gewissen Diensten ist die Motivation am
Tiefstpunkt angelangt. Das Arbeitsklima ist schlecht, die Per-
sonalfluktuation und die Abwesenheitsquoten sind hoch.
Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind weggegangen
und viele, die geblieben sind, haben sich innerlich längst ab-
gemeldet. Nach Auffassung unserer Kommission stellt der
Personalbereich ein ganz besonderes Risiko dar. Auch der
Departementschef und der Gesamtbundesrat sind dieser
Meinung.
Die Geschäftsleitung der Kasse weist klare Mängel auf. Un-
serer Meinung nach ist sie sich des Ernstes der Lage noch
nicht bewusst. Wir haben bei unseren Abklärungen festge-
stellt, dass sie dazu neigt, die Wirklichkeit ständig zu beschö-
nigen. Bei den Anhörungen stellte sich heraus, dass zwi-
schen der Direktion und den Mitarbeitern unterschiedliche
Auffassungen bestanden. Die Informationen waren beispiels-
weise so widersprüchlich, dass es schwerfällt, sich einen Ein-
druck vom tatsächlichen Umfang und der Art der Probleme
bei der EVK zu verschaffen. Ein Unternehmen aber, das sich
in einer Situation wie derjenigen der Pensionskasse befindet,
darf nicht davor zurückschrecken, alle Karten auf den Tisch
zu legen. Firmen, die nach dem Motto «Schweigen, Abwar-
ten, Vertuschen» geschäften, sind zum Scheitern verurteilt.
So betrachtet, sind die neuen Aufgaben, die Herrn Arbenz
übertragen wurden, problematisch. Nach der neuen Organi-
sationsstruktur, die am 1. Mai dieses Jahres eingeführt
wurde, befasst sich Frau Baumann, die Direktorin der Kasse,
mit den Tagesgeschäften, während sich die Projektoberlei-
tung von Herrn Arbenz dem Sanierungsprozess im Bundes-
amt widmet und dessen Zukunft vorbereitet. Herr Arbenz ist
für seine Aufgabe mit Kompetenzen im operationellen Be-
reich ausgestattet.
Nun stellen sich folgende Fragen, Herr Bundesrat: Wer leitet
die EVK de facto und de jure? Wer ist gegenüber dem Parla-
ment und den Versicherten verantwortlich? Herr Arbenz im
Falle eines Erfolges und Frau Baumann im Falle eines Miss-
erfolges?
Unserer Meinung nach werden mit der neuen Organisation
alle Mängel miteinander kombiniert, und es stellt sich natür-
lich die aktuelle Frage, Herr Bundesrat – es gehen ja seit
heute morgen oder seit gestern die Gerüchte in diesem Haus
hoch –: Ist Frau Baumann entlassen worden, ist Frau Bau-
mann entmachtet worden, ist Frau Baumann neu Herrn Ar-
benz unterstellt worden? Ich glaube, im Rahmen der Diskus-
sion um die Zukunft dieser Pensionskasse ist es wichtig,
dass Sie heute noch dazu Stellung nehmen und Klarheit
schaffen.
In den Augen der Direktorin ist die heikle Situation, in der die
Kasse sich befindet, der Politik und den Medien zuzuschrei-
ben. Das ist eine zumindest unerwartete Änderung des
Standpunktes. Die Direktorin scheint ein etwas kurzes Ge-
dächtnis zu haben. Die Pensionskasse ist seit fast zehn Jah-
ren ein Problemfall, und in diesen zehn Jahren hat sich das
Parlament immer ziemlich geduldig gezeigt. Jedes Jahr,
wenn die Rechnung vorlag, brachten wir Verständnis auf und
warteten ab, und schliesslich bewilligte das Parlament dank

dem Weg, den uns die PUK aufzeigte, einen Sonderkredit
von 22,4 Millionen Franken zur Sanierung der Kasse.
Nun wird dem Parlament vorgehalten, dass es Druck aus-
übe. Meiner Meinung nach ist dies das Mindeste, was uns zu-
steht. Kennen Sie ein einziges Unternehmen in der Privat-
wirtschaft, dessen Aktionäre bereit wären zu investieren,
ohne von der Generaldirektion konkrete Ergebnisse zu er-
warten? Vergessen wir nicht, dass es hier um das Geld der
Steuerzahler geht und nicht darum, das Parlament als Mäzen
auftreten zu lassen. Da beim Steuerzahler schon die ganze
«Zahlungskompetenz» liegt, wird man seinen Vertretern und
Vertreterinnen im Parlament wohl auch etwas Beurteilungs-
kompetenz zugestehen wollen.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der Steu-
erzahler für die Sanierung der Vorsorgeeinrichtung des Bun-
des aufkommt. Was würde passieren, wenn in der Privatwirt-
schaft die Rechnung einer Pensionskasse von der Revisi-
onsstelle nicht mehr oder nur mit Vorbehalten abgenommen
würde? Im ersten Jahr würde die Aufsichtsbehörde der
Kasse wahrscheinlich einen Verweis erteilen. In den darauf-
folgenden Jahren würden weitere Massnahmen ergriffen:
Mahnungen, Ordnungsbussen, Entscheidaufhebungen, da-
nach die Abberufung des Stiftungsrates und schliesslich die
Einsetzung eines Beistandes oder gar die allfällige Auflösung
unter Strafandrohung gemäss Artikel 292 des Strafgesetzbu-
ches.
Für die PKB gilt nichts von alledem. Abgesehen vom Staub,
den die PUK PKB aufgewirbelt hat, war niemand beunru-
higt – dies, obwohl die Kasse nachweislich finanzielle Schä-
den erlitten hatte: 500 000 Franken für Schäden im Jahre
1997 und 620 000 Franken an Rückstellungen für erwartete
und vermutete Schäden. Das ist nur eine Momentaufnahme.
Weitere Schäden sind durchaus im Bereich des Möglichen,
wenn wir nicht handeln und das Richtige unternehmen. Tat-
sache ist, dass sich die Kasse in einer höchst besorgniserre-
genden Lage befindet, die verschiedene Risiken für die
Funktionsweise unserer Institutionen beinhaltet.
Das erste Problem betrifft die parlamentarische Oberauf-
sicht. Wir haben zehn Jahre abgewartet, und dann haben wir
eine parlamentarische Untersuchungskommission – unser
mächtigstes Instrument – eingesetzt, um diesem unbefriedi-
genden Zustand ein Ende zu setzen. Wenn wir nicht auf der
Hut sind, besteht die Gefahr, dass die PKB, die lange ein Pro-
blem des vormaligen Vorstehers des Eidgenössischen Fi-
nanzdepartementes und dann eines des Gesamtbundesra-
tes war, zu einem Problem des Parlamentes wird. Es geht
hier um die Autorität des Parlamentes als oberstes Organ der
Eidgenossenschaft und um die institutionelle Glaubwürdig-
keit der parlamentarischen Untersuchungskommissionen.
Wir haben nicht das Recht, die Arbeit einer parlamentari-
schen Untersuchungskommission zu kompromittieren oder
zu untergraben. Diese Arbeit muss sofortige Korrekturmass-
nahmen und konkrete – messbare – Resultate zur Folge ha-
ben. Davon ist bei der Pensionskasse zurzeit wenig oder gar
nichts zu sehen.
Das zweite Problem betrifft die gesetzgeberische Tätigkeit
des Parlamentes. Ich bin überzeugt: Ihnen ist ebenso wie mir
daran gelegen, dass die von diesem Rat verabschiedeten
Gesetze von allen, die davon betroffen sind, in gleicher
Weise befolgt werden. Bei der Pensionskasse trifft dies aber
nicht zu. Was für alle Vorsorgeeinrichtungen unseres Landes
gilt, ist auf die PKB nicht angewandt worden.
Wir müssen aufpassen, dass wir die Bedeutung dieses Bei-
spiels nicht unterschätzen. Die Bundesverwaltung darf nicht
anders behandelt werden als alle anderen natürlichen und
juristischen Personen dieses Landes, und sie muss das Ge-
setz – und allein das Gesetz – befolgen. Im gegenwärtigen
Stadium kann die GPK nicht beurteilen, ob die ergriffenen
Massnahmen zu den erhofften Ergebnissen führen werden.
Das Parlament wird anhand der gemachten Fortschritte die
Stichhaltigkeit der getroffenen Entscheidungen zu beurteilen
haben. Es kann und darf sich aber nicht an die Stelle des
Bundesrates setzen. Der Sanierungsprozess ist Aufgabe der
Exekutive, und die Kommission hofft, dass der Bundesrat die
Entschlossenheit an den Tag legen wird, die nötig ist, um die
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vorgesehenen Massnahmen zu einem guten Ende zu füh-
ren – im Interesse von uns allen hoffen wir das sehr, Herr
Bundesrat.
Ich selber bin sehr skeptisch: Ich glaube nicht, dass sich die
vorhandenen Schwierigkeiten mit der neuen Führungsorga-
nisation und Aufteilung beheben lassen. Die entgegen der
Prognose eingetretene Verschlechterung des Deckungsgra-
des und die vielen noch offenen Punkte – fehlende Plausibi-
lität der Datenbasis der Aktivversicherten, Nichtberücksichti-
gung der freiwillig Versicherten in der technischen Bilanz,
lückenhafte Rentenverwaltung usw. – verstärken meine
Zweifel und die der Kommission. Ich fürchte, dass die schö-
nen strategischen Ziele, die ich – zusammen mit der Kom-
mission – als richtig und notwendig erachte, unter der heuti-
gen Führung nicht erreicht werden können.
Der Bundesrat teilt – das hat uns sehr gefreut – im wesentli-
chen die Lageeinschätzung der GPK. Ein eigentlicher Durch-
bruch bei der Sanierung der Kasse ist laut Bundesrat trotz
einzelner Verbesserungen bis heute noch nicht gelungen.
Für die GPK, für den Departementsvorsteher und für den Ge-
samtbundesrat stellt das Resultat der Revision der Rech-
nung 1998 ein Hauptindiz dar, um zu erkennen, ob die getrof-
fenen Massnahmen zum Ziele führen werden oder nicht.
Wenn im Frühjahr 1999 die Rechnung für das Jahr 1998, un-
ter Vorbehalt der Altlasten, nicht abgenommen werden sollte,
dann wären ganz einschneidende Massnahmen wohl unver-
meidlich. Dann müsste der Bundesrat die politischen Konse-
quenzen ziehen und eine völlig neue Lösung für die Pro-
bleme der PKB vorsehen; vielleicht schon vorher.
Sie sind vielleicht erstaunt über die Schärfe meiner Worte,
aber wenn man mit einer solchen Situation konfrontiert wird,
ist es schwierig, gelassen zu bleiben. Ich kann Ihnen indes-
sen versichern, dass meine Worte nur den Sinn und Geist
des Berichtes und der Debatte in der GPK wiedergeben. Die
GPK hat ihre Arbeit seriös verrichtet und wollte sich nicht mit
vereinfachenden Erklärungen zufriedengeben. Die Fakten
liegen jedenfalls vor, und die Pensionskasse hat den notwen-
digen Heilungsprozess noch nicht durchlaufen. Die Diskus-
sionen in der GPK waren sehr intensiv. Der Bericht, der Ihnen
vorliegt, wurde einstimmig und in Anwesenheit aller Kommis-
sionsmitglieder angenommen.
Ich bitte Sie im Namen der GPK, von diesem Bericht Kennt-
nis zu nehmen und den darin enthaltenen Schlussfolgerun-
gen und Perspektiven zuzustimmen.

Bieri Peter (C, ZG): Nachdem unser Berichterstatter den Be-
richt vorgestellt hat, scheint es mir angebracht, dass ich als
Präsident der GPK dazu Stellung nehme, wurde doch der Be-
richt der Sektion an unserer Plenarsitzung vom 2. September
1998 besprochen und einstimmig genehmigt.
Die Nachkontrolle der Empfehlungen der PUK PKB wurde
der GPK-SR übertragen. Wir haben unsererseits diese der
Sektion Mitteleinsatz unter dem Präsidium von Kollege Uhl-
mann zugeteilt. Ich danke an dieser Stelle den Herren Iten,
Büttiker und Uhlmann sowie der Verstärkung durch die ehe-
maligen PUK-Mitglieder Fritz Schiesser und Paul Gemperli
für die geleistete Arbeit.
Es kann nicht an der Gesamtkommission und ihrem Präsi-
denten liegen, die Details noch einmal aufzuführen. Sie sind
im Bericht korrekt und stringent dargestellt. Was uns hinge-
gen betrifft, ist der Umstand, dass wir in unserer Funktion als
Oberaufsichtsbehörde letztlich gegenüber den Bürgerinnen
und Bürgern sowie den Versicherten in die Gesamtverant-
wortung eingebunden sind.
Ich stelle seit Beginn meiner Tätigkeit in diesem Parlament
und als Mitglied der GPK fest – gewisse Kollegen tun das
schon einige Jahre länger –, dass wir permanent und mit
wechselnder Penetranz daran sind, auf die unerfreuliche Si-
tuation aufmerksam zu machen. Ich stelle auch fest, dass
uns die Verwaltung immer wieder mit neuen Terminen Hoff-
nungen gemacht hat. Die Pensionskasse des Bundes ist in
unserer Kommission ein Dauerthema. Wenn ich diesen Be-
richt lese und mich daran erinnere, dass wir seit Jahren un-
sere Kritik und unsere Vorbehalte anbringen, neige ich dazu,
schlussendlich in der Sache zu ermüden oder gar zu resi-

gnieren. Dadurch wird aber die Glaubwürdigkeit der GPK
selbst und somit des Parlamentes als Oberaufsicht in Frage
gestellt. Ich werde als GPK-Präsident wiederholt gefragt, ob
wir in dieser Sache nichts erreichen würden. Der politische
Stellenwert der GPK wird letztlich auch daran gemessen, ob
wir mit unseren Empfehlungen durchdringen und ob es
messbare Resultate gibt. Es geht für die GPK auch darum,
einen Beitrag zur Wiederherstellung des Vertrauens in der
Öffentlichkeit zu leisten.
In der bundesrätlichen Antwort auf unseren Bericht werden
die Feststellungen und Schlussfolgerungen der Kommission
ohne Einwände akzeptiert. Ich habe nirgends feststellen kön-
nen, dass der Bundesrat die Meinung unserer Kommission
nicht teilen würde. Um so mehr muss deshalb festgestellt
werden, dass in diesem Fall Bundesrat und Parlament – hier
vertreten durch die GPK – die gleiche Denkart und Zielset-
zung haben, dies trotz klarer Aufgabenzuteilung, was durch
die Exekutive zu veranlassen und zu verantworten ist und
was durch die GPK im Sinne der Oberaufsicht zu kontrollie-
ren ist.
In unseren Schlussfolgerungen halten wir fest, dass sowohl
für die GPK als auch für den Bundesrat die Erfolge der PKB
und von deren Führungsorganen an der gleichen Messlatte
und auf der gleichen Höhe zu messen sind.
Wenn im Frühjahr 1999 die Rechnung 1998, unter Vorbehalt
der Altlasten, nicht abgenommen werden könnte, dann
müssten einschneidende Massnahmen getroffen werden; so
steht es im Bericht. Man spricht von politischen Konsequen-
zen und von einer Globallösung, was immer dieses vorbela-
stete Modewort heute bedeuten mag. Fast identisch schliesst
die Antwort des Bundesrates auf den GPK-Bericht.
Sie wundern sich nicht darüber, dass ich als GPK-Präsident
am Tag der Publikation dieses Berichtes wiederholt – und
fast ausschliesslich – darauf angesprochen worden bin, was
dieser Begriff bedeuten solle. Aber auch da gilt – es galt bei
mir, als ich Auskunft geben musste –, dass letztendlich der
Bundesrat als Entscheidungsorgan die Richtung weisen
muss. In unserem Bericht weisen wir darauf hin, dass das
Parlament nun von der Kasse Abstand nimmt, damit die Ver-
antwortlichen ihre schwierigen Aufgaben lösen und sich dar-
auf konzentrieren können. Die GPK hat die sechs Kriterien
und die zeitlichen Limiten festgehalten, an denen sie in Zu-
kunft die Arbeit der PKB zu prüfen gedenkt. Sollten diese wie-
derum nicht erreicht werden, ohne dass durch den Bundesrat
Konsequenzen gezogen werden, und würde sich unsere
Kommission wiederum vertrösten lassen, so wären die Wirk-
samkeit der parlamentarischen Verwaltungskontrolle im
Bund und letztlich die Glaubwürdigkeit unseres Parlamentes
als oberster Gewalt des Bundes in Frage gestellt.
Eine zentrale Aufgabe der GPK ist es, die Prärogativen des
Parlamentes zu schützen und darüber zu wachen, dass der
Bundesrat den parlamentarischen Willen auch umsetzt. Auch
aus diesem Grunde kann nicht deutlich genug gefordert wer-
den, dass diese Ziele an den jeweiligen Zeitpunkten erreicht
sein müssen.
Ich möchte auf einen Fehler hinweisen, der sich in unseren
Bericht eingeschlichen hat; er ist nicht von grösserer Trag-
weite, aber immerhin sind wir von der Eidgenössischen Fi-
nanzkontrolle darauf aufmerksam gemacht worden. Es be-
trifft die Forderung der PUK PKB, wonach die Eidgenössi-
sche Finanzkontrolle den Revisionsbericht betreffend die
Jahresrechnung der PKB jeweils vor Genehmigung der
Staatsrechnung durch die eidgenössischen Räte vorzulegen
hat. Ich weise darauf hin, dass die Eidgenössische Finanz-
kontrolle dieser Empfehlung der PUK Folge gegeben hat – im
Gegensatz zu dem, was im zweiten Abschnitt von Seite 13
unseres Berichtes steht. Ich wollte das hier doch noch der
Vollständigkeit halber sagen.
Ich lade Sie ein, vom Bericht der GPK in diesem Sinne Kennt-
nis zu nehmen.

Iten Andreas (R, ZG): Die Sachlage wurde von Herrn Büttiker
ausführlich und drastisch dargestellt, und der Präsident der
GPK hat soeben auch darauf hingewiesen, welche
Schlussfolgerungen und Erwartungen in der GPK bestehen.
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Die Nachkontrolle zur PUK PKB war, wie auch der Bundesrat
zugesteht, gerechtfertigt. Was mir an der Stellungnahme des
Bundesrates zu unserem Bericht gefällt, ist die Offenheit und
Klarheit, mit welcher Fehler, Mängel und nicht erfüllte Zielset-
zungen zugegeben werden. Das war früher leider nicht der
Fall: Bundesrat Otto Stich hat uns jahrelang mit allerhand
Ausreden hingehalten, trotz intensiver Interventionen – wir
haben in diesem Saal x-mal interveniert. Trotz intensiver In-
terventionen der GPK liess er sich kaum zu Massnahmen be-
wegen. Das hat die Kasse in den heute beklagten, immer tie-
feren Schlamassel hineingeführt. Leider war Bundesrat Stich
nicht bereit, sich der EVK, wie sie damals hiess, anzuneh-
men; er machte die Kasse nicht zur Chefsache.
Das hat sich nunmehr geändert: Bundesrat Villiger hat nicht
nur durch den PUK-Bericht, sondern auch durch eigene
Wahrnehmungen und durch die Auswertung der Ergebnisse
seiner Massnahmen die wunden Punkte klar erkannt. Er hat
sie bei einem Gespräch mit den Mitgliedern der Sektion Mit-
teleinsatz auch deutlich erwähnt; wir konnten mit ihm sehr of-
fen, klar und deutlich über die Situation sprechen.
Bundesrat Villiger – wir wissen es – ist ein guter Analytiker.
So ist es nicht überraschend, dass die Antwort des Bundes-
rates zwar alle Fortschritte auflistet, aber auch die Schwach-
stellen nennt. Die Altlasten sind nicht in kurzer Zeit abzutra-
gen; wir dürfen uns diesbezüglich keine Illusionen machen.
Ein Durchbruch bei der Sanierung – so sagt der Bundesrat –
sei bis heute nicht gelungen. Das ist auch das Ergebnis un-
serer Untersuchungen.
Ich meine, dass die vorgesehenen Massnahmen im strategi-
schen Bereich und das klar strukturierte Vorgehen mittels
Setzen und Erreichen von Teilzielen richtig sind. Es gilt alles
zu unternehmen, damit die Motivation eines Teils – ich be-
tone: eines Teils – des Personals, die nach unseren Feststel-
lungen auf ein tiefes Niveau gesunken ist, wieder verbessert
wird. Das soll aber möglich sein. Wir haben aber bei der Be-
fragung auch sehr motivierte Mitarbeiter kennengelernt, die
am Karren ziehen. Sie gilt es zu ermutigen und zu stärken. Es
wäre Bundesrat Villiger auch zuzustimmen, wenn er – das
wurde vom Berichterstatter heute angetönt – personelle Dis-
positionen und Konsequenzen ziehen würde, um ein gutes
Klima zu schaffen.
Bundesrat Villiger hat die Sanierung der PKB nunmehr zur
Chefsache gemacht. Das ist für mich doch immerhin ein
Lichtblick und eine Garantie dafür, dass in absehbarer Zeit
wieder positivere Schlagzeilen geschrieben werden können.

Wicki Franz (C, LU): Ich weiss es: Die Verantwortung für die
Sanierung der EVK liegt beim Bundesrat, nicht beim Parla-
ment. Doch darf es uns nicht egal sein, wie es mit der EVK
weitergeht. Wir können nicht einfach zusehen, wenn die EVK
z. B. heute noch nicht weiss, wie viele Versicherte sie hat, wie
viele Personen von ihr Renten beziehen, und wenn nicht aus-
geschlossen werden kann, dass sie Altersrenten an Verstor-
bene ausrichtet, auch wenn das für die Erben eine willkom-
mene Finanzierung des Leidessens sein mag, die ich ihnen
nicht vergönne.
Die GPK hält in ihrem Bericht als positives Ergebnis fest,
dass die Kasse auf strategischer Ebene zweifellos Fort-
schritte erzielt habe. Doch sagt sie uns bereits im nächsten
Satz in einer sehr zurückhaltenden Formulierung: «Bei der
Verwirklichung von konkreten Lösungen besteht aber ein
Rückstand.» Tatsächlich liegen die Probleme vor allem im
Erreichen von konkreten Lösungen.
Mich bedrückt insbesondere ein Problem: die Situation im
Personalbereich. Diese Situation ist alarmierend. Lesen Sie
einmal den Satz auf Seite 24 im Nachkontrollbericht der
GPK: «Das Fernbleiben von der Arbeit ist häufig.» Ich habe
diesen Satz hinterfragt, und mir ist aufgezeigt worden, dass
im Personalbereich offensichtlich vieles im argen liegt. In ge-
wissen Diensten ist die Motivation auf einem absoluten Tief-
punkt: Das Arbeitsklima ist unbefriedigend, die Rotationsrate
ist hoch.
In bezug auf die häufige Abwesenheit des Personals hat die
Sektion der GPK von der Kasse die Antwort erhalten: «Eine
klare und gültige Statistik bezüglich Abwesenheiten liegt lei-

der nicht vor.» Die Sektion der GPK hat dann selbst recher-
chiert und z. B. festgestellt, dass ein Abteilungschef, der für
die AHV von 120 000 Beamten zuständig ist, seit September
1997 krankgeschrieben ist und nicht ersetzt worden ist. Die
Sektion hat ihre Arbeit sehr gut gemacht und den stellvertre-
tenden Abteilungschef angehört, der sagte: «Ich bin am
Ende. Wir werden von der Direktion im Stich gelassen. Die
Direktion nimmt die Problematik der AHV nicht ernst.» Für
mich sind solche Aussagen, solche Fakten, alarmierend. Ich
bin Ihnen daher dankbar, Herr Bundesrat Villiger, dass Sie
dies – wie bereits vorhin erwähnt – zur Chefsache gemacht
haben.
Ich bitte Sie, uns darzulegen, wie dieses schwerwiegende
Problem im Personalbereich einer guten Lösung zugeführt
werden kann, und zwar umgehend.

Brändli Christoffel (V, GR): Eigentlich wollte ich mich zu die-
sem Geschäft nicht äussern, aber es ist schon eine schlimme
Angelegenheit, wie man dieses Geschäft nun seit Jahren in
diesem Parlament diskutiert und immer wieder schöne Worte
findet und Fristen verlängert, um dann wieder gleich weiter-
zumachen.
Einige Daten sind auf dem Tisch: 40 000 Versichertendos-
siers, die zu überprüfen sind. Man bekommt die Aussage:
Schlimmstenfalls sind es 80 000. Gut, wenn man sagen
würde, schlimmstenfalls wären es 45 000, dann hätte ich
noch Verständnis. Aber wenn man nicht einmal mehr weiss,
ob es 40 000 oder 80 000 Dossiers sind, nachdem wir im
Jahre 1996 als Zielsetzung festgelegt haben, die Pendenzen
bis 1998 auf null abzubauen.
Es war uns auch zugesichert worden, diese Dossiers würden
bis im Jahre 1998 überarbeitet. Und zwei Jahre später, zum
Zeitpunkt, wo das erfüllt sein sollte, bekommen wir eine sol-
che Antwort! Da habe ich natürlich für Herrn Iten wenig Ver-
ständnis, wenn er sagt, es sei gut, wenn man Teilziele fest-
lege. Jetzt sagt man im Bericht: Mitte 2000 – geben wir wie-
der zwei Jahre, dann schauen wir wieder. So kann man mit
diesem Geschäft nicht umgehen!
Wenn ich die Ausführungen auf Seite 24 des Berichtes in be-
zug auf die personelle Seite anschaue, dann stelle ich fest,
dass das natürlich eine alarmierende Situation ist. Das Ver-
trauen fehlt, dass man mit dem Team, das jetzt dort tätig ist,
dieses Ziel erreichen kann. Man kann das auch nicht mit Be-
ratern irgendwie lösen. Es ist auch alarmierend, wenn man
feststellt: Nach all diesen Jahren der Arbeit ist der Deckungs-
grad unbekannt, er liegt tiefer, als es die Statuten vorsehen.
Das sind doch Aussagen, die man nicht akzeptieren kann.
Die Kommission sagt nun, sie warte bis zum Frühjahr 1999,
und wenn dann die Rechnung 1998 abgelegt sei, hätten wir
immerhin etwas, dann sei die Alarmstufe nicht mehr so hoch.
Die Alarmstufe bleibt natürlich genau gleich hoch.
Persönlich bin ich der Meinung, dass über die Verantwortlich-
keiten dieser Situation klare Aussagen gemacht werden
müssen. Herr Büttiker hat dargelegt, dass dies schon lange
geklärt wäre, wenn die Pensionskasse des Bundes eine pri-
vate Aktiengesellschaft wäre. Es ist halt auch hier wieder ein-
mal so: Beim Staat sind alle zuständig, und niemand ist ver-
antwortlich. So kommen wir nicht weiter.
Ich möchte den Bundesrat bitten, dass man in dieser Ange-
legenheit die Verantwortlichkeiten schonungslos aufdeckt
und offenlegt. So kann man das als Parlamentarier nicht ak-
zeptieren.
Zum zweiten möchte ich eine Auskunft haben, Herr Bundes-
rat: Glauben Sie, dass mit diesem Team die notwendige
Trendwende erreichen werden, nachdem Sie jetzt in zwei
Jahren nicht weitergekommen sind? Wenn Sie das nicht se-
hen, sind Sie allenfalls bereit, auch die notwendigen perso-
nellen Entscheidungen zu treffen, um diese Trendwende zu
bewirken?

Bisig Hans (R, SZ): Im Bericht steht richtig, der Sanierungs-
prozess sei eine Aufgabe der Exekutive. Gleichzeitig hat vor-
hin Herr Wicki konkrete Lösungen gefordert und gesagt, er
möchte etwas in dieser Richtung hören. Ich war Mitglied der
GPK und der Sektion, die sich mit dieser Frage beschäftigt



23. September 1998 S 915 Nachkontrolle der PUK PKB

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

hat. Ich war auch Mitglied der PUK PKB. Damals haben wir
durchaus konkrete Lösungen vorgeschlagen. Ich weiss nicht,
ob sie in der Zwischenzeit auch aufgenommen wurden.
Ich möchte eine Lösung, die mir persönlich als sehr gangbar
erschien, hier erwähnen: Es ist der erste und wesentlichste
Punkt, den die GPK in Zukunft verfolgen will. Eines der we-
sentlichsten Kriterien ist die Bereinigung aller Dossiers bis
Mitte des Jahres 2000. Ich habe das damals vorgeschlagen
und tue es jetzt wieder; ich frage den Bundesrat, ob es nicht
ein gangbarer Weg wäre, wenn man die Versicherten und die
Rentenbezüger in die ganze Überprüfung dieser Dossiers mit
einbezöge und sie anfragte, ob sie ihre Dossiers nicht einmal
selber à jour bringen könnten. Sie wissen darüber vermutlich
mehr als alle anderen und können mindestens einmal darauf
hinweisen, ob das Dossier aus ihrer persönlichen Sicht in
Ordnung ist oder ob Korrekturen fällig sind.
Wir alle sind uns es gewohnt, unsere Steuererklärungen aus-
zufüllen und zu bestätigen, dass wir sie nach bestem Wissen
und Gewissen ausgefüllt haben. Das gleiche ist doch von
den Rentenbezügern und Versicherten auch zu erwarten.
Damit würde mindestens einmal festgestellt, welches mögli-
cherweise schwierige Dossiers sind und welche Dossiers a
priori als unproblematisch abgehakt werden können.
Ich habe nichts gehört, dass in diese Richtung etwas unter-
nommen wurde. Offensichtlich ist die Idee zu einfach, als
dass man sie ernsthaft in Betracht ziehen könnte. Ich bitte
Herrn Bundesrat Villiger aber, dazu Stellung zu nehmen.

Schmid Carlo (C, AI): Die Situation ist zweifellos nicht erfreu-
lich. Ich habe aber keine Kompetenz und auch keine Vorbe-
reitung, mich hier im Detail zu verlieren. Ich bitte Sie aber,
Herr Bundesrat, mir in einer vermutlich kleinen Angelegen-
heit Auskunft zu geben. Wenn ich das Problem richtig er-
kannt habe, dann geht es immer noch darum, dass man die
Aufarbeitung von Altlasten in den Griff bekommen soll. Altla-
sten sind ja auch laufende Dossiers, laufende Versicherun-
gen. Es scheint mir nun, dass wir nicht nur die Fehler der Ver-
gangenheit aufzuarbeiten haben, es scheint mir, dass wir
nicht nur auf der Verwaltungsseite alles tun sollten, um die Si-
tuation zu optimieren; es scheint mir auch, dass wir auf unse-
rer Seite alles tun müssen, um die Geschichte zu optimieren.
Wenn ich in Ihrer Antwort auf Seite 4 lese, dass sich bei der
Aufarbeitung ein neues Problem dadurch ergibt, dass die gel-
tenden PKB-Statuten in Artikel 41 vorsehen, dass Versi-
cherte, die vor dem 1. Januar 1995 in die PKB eingetreten
sind und eine Offerte für den Einkauf erhalten haben, nun
den Einkauf vollziehen können, dann habe ich damit meine
Mühe: Der Bundesrat selbst sagt, dass es sich hier um eine
arbeitsintensive Veranstaltung handelt.
Ich kann nicht beurteilen, ob es aus rechtlichen Gründen not-
wendig ist, solche Dinge zu tun; ich weiss auch nicht, ob das
eine grosse Arbeit ist, aber ganz generell gesagt scheint mir,
dass man, wenn aufgeräumt werden muss, den normativen
Status quo erhalten sollte: möglichst wenig neue zusätzliche
normative Regeln einführen, die zusätzlich und unnötiger-
weise neue Veränderungen im ganzen Bestand provozieren,
denn das sind alles wieder Veränderungen der Dossiers, die
nachvollzogen werden müssen – als ob nicht schon genü-
gend Nachbearbeitungsbedarf bestehen würde!
Ich nehme an, dass ich hier etwas aus Unkenntnis spreche,
aber ganz generell bitte ich einfach, in dieser ganzen Ge-
schichte nicht noch mehr Komplikationen auf der normativen
Ebene hereinzubringen, als man sie schon de facto hat.
Ich möchte noch einen Gedanken von Herrn Bisig aufneh-
men: Ich weiss nicht, ob das funktioniert, aber wenn die
Rechnung 1998 nicht abgenommen werden kann, dann müs-
sen wir uns im voraus überlegen, ob wir nicht im Bereich der
parlamentarischen Aufsicht eine neue Form suchen und fin-
den müssen; dass wir dann ein Amt oder ein Departement in
bezug auf diese Frage unter kommissarische Aufsicht stellen
sollten. Denn wir werden eines Tages in der ganzen Ge-
schichte ebenfalls verantwortlich. Ich habe hier meine gros-
sen Probleme – Herr Bieri hat es angetönt –: Man wird darauf
angesprochen, ob das Ganze nicht lösbar sei. Mir geht es
nicht mehr um die Verantwortlichkeit der Vorfahren – Herr

Stich schreibe seine Kolumnen in Frieden –, aber wir sind ge-
fordert, jetzt Ordnung zu machen!

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich verstehe Ihre Ungeduld. Sie
haben gesehen, dass der Bundesrat an sich die Meinung Ih-
rer Kommission teilt und die Missstände anerkennt und ak-
zeptiert. Ich werde aber den Eindruck nicht los, dass die
Komplexität und Schwierigkeit der Sache nach wie vor unter-
schätzt werden, wenn ich die Markigkeit Ihrer Voten höre;
doch an Ihrer Stelle würde ich vielleicht gleich sprechen.
Wir sind in Verzug, ich stehe dazu, dazu komme ich noch.
Die PUK PKB hat die Analyse gemacht. Danach mussten wir
uns überlegen: Welche Lehren sind daraus zu ziehen? Das
war vor zwei Jahren; jetzt habe ich festgestellt, dass in gewis-
sen Bereichen die Fortschritte nach der Analyse an sich zu
klein sind – es braucht Massnahmen, darauf komme ich zu-
rück. Aber Sie können in einem derart verfuhrwerkten Gebiet
keine raschen Lösungen erwarten. Nach der PUK habe ich
gesagt, es dauere bis ins Jahr 2000, die Sache werde Jahre
dauern – und Sie können nun jedes Jahr das Gleiche bekla-
gen. Es ist eine enorme Leistung, wenn es bis zum Jahr 2000
dauert. Das ist auch so, wenn Sie es einem Dritten geben. Ich
will damit nichts entschuldigen, sondern nur Ihre Erwartun-
gen etwas dämpfen, man könne das mit kommissarischer
Aufsicht oder irgendeinem Genie völlig anders machen. Dem
ist nicht so.
Herr Büttiker hat gesagt, es sei etwas verschleiert worden –
ich weiss nicht, was in diesen Interviews gegangen ist. Ich bin
durchaus immer offen gewesen, ich habe nie etwas ver-
schleiert. Ich habe immer klar gesagt, wie die Situation ist,
habe die Schwierigkeiten offengelegt. Das hätte ich auch rein
taktisch gemacht, wenn ich kein offener Mensch wäre. Sie
haben ja gesehen, wie es meinem Vorgänger ergangen ist,
der immer gesagt hat, morgen komme die Lösung – und sie
kam halt nie. Wir sind Ihnen Transparenz schuldig. Auch jetzt
sind einige Dinge nicht gelungen, von denen ich eigentlich
überzeugt war, sie gelängen. Das hat mich enttäuscht.
Ich sage Ihnen aber nach wie vor: Die Sache ist von einer un-
wahrscheinlichen Komplexität. Sie können nicht wie in ir-
gendeiner Fabrik sagen: «Ich mache heute Ordnung, ab
heute mache ich das anders»; denn die ganze Vergangen-
heit spielt eben mit hinein. Sie müssen Jahre zurück aufarbei-
ten. Da sind diese Unterschiede – Teilzeitbeschäftigungen,
Lohnunterschiede und alle diese Geschichten, das alles
kombiniert. Wahrscheinlich war schon der Ansatz philoso-
phisch falsch, die Struktur damals zu zentral, die Statuten
zweitens auch viel zu kompliziert – das ist eigentlich einer der
Hauptgründe.
Ich kann die Antwort auf eine Frage von Herrn Schmid vor-
wegnehmen: Wir werden betreffend die Einkäufe vor 1995
nächstens Beschlüsse fassen; wir sind daran. Soviel ich
weiss, ist das eben als Rechtsanspruch verankert. Wenn wir
das jetzt ändern, dann fahren die Leute eben schlechter, und
dann gibt es die ganze Frage der wohlerworbenen Rechte.
Wir streiten zum Teil noch über die Abgrenzung. Es gibt sol-
che, die diesen Einkauf noch etwas erweitern wollen. Aber
Ihre Grundbemerkung ist absolut richtig. Wir haben zu kom-
plizierte Statuten. Ich habe immer gesagt: Wenn einer am 13.
Mai um 13.13 Uhr eingetreten ist, dann muss ab dann der
Einkauf laufen – das ist jetzt übertrieben, aber solche Dinge
sind viel zu komplex; das können wir mit einer sofortigen Än-
derung der Statuten nicht lösen, weil die rückwärtige Ge-
schichte rechtlich noch auf den alten Statuten basiert.
Wenn es einmal eine neue Kasse gibt, werde ich mir sehr
Mühe geben, dass wir das drastisch vereinfachen. Wenn
dann hier im Parlament Anträge kommen – und die werden
von Ihnen kommen –, man müsse das und das und anderes
auch noch machen, werde ich sagen: Denkt an die computer-
mässige, an die informatikmässige Bewältigung des Ganzen!
Man kann auch mit den modernen Rechnern nicht alles ver-
nünftig tun, und da sind gewaltige Fehler gemacht worden.
Das sind Fehler der Vergangenheit, und ich will mich nicht her-
ausreden; es ist mir bewusst, dass ab jetzt nicht mehr nach
den alten Fehlern gefragt wird, sondern Ihr Interesse ist es,
zu erfahren, was heute geschieht, um alles aufzuarbeiten.
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Ich mache es sehr kurz, weil ich dem Bericht nicht viel beizu-
fügen habe. Ich möchte Sie kurz über einen Führungsent-
scheid informieren – Herr Büttiker hat es angedeutet –, den
ich gestern getroffen habe und für den die Mitglieder des
Bundesrates einiges Verständnis bekundet haben. Ich habe
heute früh das Personal zusammengerufen und mündlich
über die Entscheide informiert.
Die Kasse befindet sich nach wie vor in einer prekären Situa-
tion. Die Sachprobleme sind komplex. Sie sind schwierig zu
bewältigen, auch für ein Genie, aber ich bin zum Schluss ge-
kommen, dass wir sehr bald die Kasse und das ganze Ge-
bilde einer neuen Führungscrew unterstellen müssen, und
zwar ab 1. Oktober 1998. Ich kann Ihnen sagen, dass die Di-
rektorin, Frau Baumann, und der Vizedirektor, Herr Wäber,
der direkt für die PKB verantwortlich war, der neuen Ge-
schäftsleitung nicht mehr angehören. Frau Baumann wird
weiterhin ihr Know-how in beratender Funktion zur Verfü-
gung stellen. Das ist nicht einfach so eine «Masche» in der
Art der in solchen Fällen üblichen Sprachregelung, man habe
sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Frau Bau-
mann verfügt über sehr viel Wissen und auch über eine ver-
netzte Denkfähigkeit. Sie verfügt über viel Erfahrung, auch im
politischen Bereich, und das möchten wir noch nutzen. Ich
bin froh, dass sie das noch macht, aber sie hat keine opera-
tive Verantwortung mehr, und es ist auch kein Full-time-Job.
Wir werden eine neue Geschäftsleitung einsetzen. Das sieht
auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, und es ist eine
Übergangslösung; es ist schwierig. Wir können nicht so
schnell definitiv Führungsleute finden, die sich in einer sol-
chen Situation voll engagieren lassen wollen, und zudem
wird sich die Struktur der Kasse in sehr kurzer Zeit völlig ver-
ändern. Wahrscheinlich wird die Eidgenössische Ausgleichs-
kasse irgendwohin ausgegliedert, oder sie wird verselbstän-
digt. Die Kasse selber wird bleiben. Wahrscheinlich wird der
Sozialbereich ins Bundesamt für Personalwesen gehen. Es
wird die EVK in dieser Form nicht mehr geben. Das allein
macht es schon schwierig, einen Direktor definitiv zu wählen,
und zweitens muss man solche Ablösungen relativ rasch vor-
nehmen, damit nicht in der Zwischenzeit, wenn wir die Stelle
ausschreiben und jemanden suchen, eine Situation der Ver-
unsicherung aufkommt.
Deshalb haben wir eine Übergangslösung mit, wie ich
glaube, überaus kompetenten Leuten gemacht. Herr Arbenz
wird Vorsitzender der Geschäftsleitung sein. Die Geschäfts-
leitung wird bestehen aus dem Chef der PKB, das ist das ei-
gentliche Problemgebilde; dem Chef der EAK, das ist die
Ausgleichskasse, von der Herr Wicki gesprochen hat; Frau
Buol vom Sozialdienst und Herrn Dietrich, der die Projekte
überwacht – er macht das sehr gut; ich weiss nicht, ob Sie
auch mit ihm gesprochen haben. Dann kommt – aber nur be-
ratend, von aussen, nach wie vor – Herr Schönenberger
dazu, der sehr viel Pensionskassen-Know-how hineinbringt.
Diese Struktur ist einfacher als die jetzige, weil die doppelte
Verantwortung – hier Projektorganisation und hier Kassendi-
rektion – in diesem Sinn nicht mehr dual ist, sondern es ist
jetzt eine klare Lösung. Aber sie ist in wesentlichen Berei-
chen mit Leuten bestückt, die nicht voll Bundesangestellte
sein werden. Vorsitzender ist Herr Arbenz. Interimistisch wird
Herr Dr. Niklaus Fäh die PKB leiten; er hat jetzt schon für uns
gearbeitet. Dieser Mann hat eine sehr gute Arbeit geleistet,
indem er die Ausgliederung – der Bundesrat wird am Montag
darüber entscheiden können – der Kasse für die Swisscom
vorgenommen hat. Das sieht sehr einfach aus, aber das war
ein komplexes Unterfangen, auch ein Projekt. Herr Fäh ist ur-
sprünglich Versicherungsmathematiker und Ökonom. Er ist
Pensionsversicherungsexperte, hat solche Fragen bei der
Schweizerischen Volksbank betreut und ist zuletzt General-
direktor der Schweizerischen Volksbank gewesen und 1996
ausgeschieden. Herr Fäh wird interimistisch die PKB leiten.
Mit vorderhand etwa 60 bis 80 Prozent kann er sich einset-
zen; wahrscheinlich werden das dann schon sehr rasch
80 Prozent sein. Das ist keine Lösung für immer, sondern es
ist hier die Chance, dann mit der Zeit in Ruhe jemanden zu
suchen, der vielleicht auf 2001 die neue Kasse übernehmen
kann.

In diesem Organigramm wird auch – nicht in der Geschäfts-
leitung, aber für die Kassenbereinigung – Herr Marcel Studer
eingesetzt. Herr Studer ist ein sehr qualifizierter Versiche-
rungsmann. Er ist lic. oec., war einer der sehr erfolgreichen
Generalagenten und stieg dann bis in die Direktion der «Zü-
rich»-Versicherung auf. Er hat schon jetzt daran gearbeitet,
hat auch einen tiefen Einblick in die Problematik gehabt. Er
wird also dort einbezogen sein. Das Projekt, das auch schon
erwähnt worden ist, heisst «Rechnungsabnahme 1998».
Einsitz hat dann eben der Leiter der EAK. Ich kann hier die
Frage von Herrn Wicki beantworten, warum der Chef der
EAK nicht ersetzt worden ist. Er ist deshalb nicht ersetzt wor-
den, weil wir keinen Chef definitiv anstellen können, bevor wir
wissen, wo diese Kasse angegliedert wird. Es werden im Mo-
ment drei Varianten studiert; die eine ist ein Belassen der
EAK in der neuen EVK, oder was immer es sein wird. Aber
es sind Dinge, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben.
Das wäre der heutige Zustand. Aber die neue EVK wird dann
längerfristig die Post nicht mehr haben und sehr kurzfristig
auch die Swisscom nicht. Das sind alles komplexe Projekte,
die man zusammen mit der Bereinigung machen muss.
Wenn Sie einmal alle Unterlagen haben, sehen Sie, wie
wahnsinnig vernetzt alles ist und dass alles gleichzeitig ge-
hen muss. Soviel zur Variante «Bleiben».
Zur Variante «Angliederung an die ZAS in Genf»: Das wäre
ein Problem wegen der Verlagerung von Leuten. Die ZAS
macht ähnliches für die AHV, aber vor allem für die Gastar-
beiter in aller Herren Ländern.
Die dritte Variante wäre auch eine selbständige Anstalt des
öffentlichen Rechts. Die Kasse ist vielleicht etwas klein, um
eine eigene Masse zu haben, mit Rechtsdienst usw. Aber
auch das ist eine durchaus valable, von einer Treuhandge-
sellschaft vorgeschlagene Möglichkeit.
Davon hat nie jemand gesprochen; aber es ist ein Problem,
das gelöst werden muss und viele Menschen betrifft, es muss
funktionieren: Sie können keinen neuen Direktor einstellen,
wenn Sie nicht wissen, was er wirklich zu tun haben wird. Die
Frage betreffend den Stellvertreter, der sich von der Direktion
vernachlässigt gefühlt habe, ist möglicherweise jetzt gelöst.
Soviel zur neuen Struktur.
Es wird eine Überbrückungsstruktur sein, bis die neue PKB
läuft und die Fragen betreffend die EAK, die Sozialberatung,
die Zuteilung, geklärt sind. Wir werden über die EAK wahr-
scheinlich sehr bald entscheiden können, denn dort sind die
Studienarbeiten fast abgeschlossen. Nur sind die Leute, die
sie angefertigt haben, nicht einig; aber das macht ja nichts.
Voraussichtlich im nächsten Jahr werden wir dann entschei-
den können, wenn auch die Rechnung 1998 vorliegt, wie
rasch wir Herrn Fäh durch eine Person – Mann oder Frau –
ersetzen werden, die längerfristig die neue Kasse wird leiten
müssen. Das ist also eine interimistische Lösung.
Wenn Sie hier auch harte Worte gebrauchen, gibt es doch
viele Leute, die sich enorme Mühe geben. Ich würde das
auch von Frau Baumann meinen – mit all ihren Schwächen,
die sie vor allem im Bereich der Führung hat, weniger in der
Analyse und im Überblick. Es ist der Leitung nicht gelungen,
die führungsmässigen Voraussetzungen für einen erfolgver-
sprechenden Sanierungsprozess zu schaffen. Ich habe an
sich der heutigen Crew noch während etwas längerer Zeit
eine Chance geben wollen, habe jetzt aber rascher entschie-
den, weil ich seit etwa zwei, drei Wochen den Eindruck hatte,
dass sogar neue Probleme entstünden, statt dass nur alte
abgearbeitet werden. Neu hat sich z. B. gezeigt, dass die Ab-
nahme der Rechnung 1998, wenn es so weitergeht, wahr-
scheinlich nicht möglich sein wird. Ich muss hier etwas präzi-
sieren: eine Abnahme der Rechnung mit Vorbehalten. Eine
vorbehaltlose Abnahme der Rechnung ist auch physikalisch
nicht möglich; das geht erst, wenn der letzte Fall erledigt ist –
nach dem Prinzip «garbage in, garbage out»; mit schlechten
Daten können Sie nicht eine völlig gute Rechnung machen.
Es gibt vier Stufen der Abnahme einer Rechnung: die volle
Abnahme der Rechnung; die Abnahme mit Vorbehalt; die Ab-
nahme mit einer Bemerkung, aber ohne Vorbehalt; die Nicht-
abnahme. Das einzige erreichbare Ziel – aber schon das
braucht eine gewaltige Anstrengung – ist die Abnahme mit
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Vorbehalt. Den Weg zu diesem Ziel möchte ich eigentlich
nicht verlassen. Ob es dann das einzige wichtige Indiz ist
oder nicht, werden wir sehen. Es ist natürlich nicht das ein-
zige Ziel, es ist einfach das messbarste. Wir haben es uns zu
einem prioritären Ziel gesetzt. Die eigentliche Abnahme wird
erst im Jahre 2000 erfolgen. Das wird eine Leistung sein;
aber ich glaube, dass es möglich ist. Ich komme auch darauf
noch zurück.
Warum hat es die Führung nicht geschafft? Es wurde hier mit
sehr starken Tönen das Klima unter dem Personal geschil-
dert, man habe den Ernst der Lage nicht erkannt, es herrsche
eine Vertuschungskultur. Ich versuche, gegen die Vertu-
schungskultur anzutreten, wo ich kann. Ich persönlich habe
sie weniger bemerkt, aber Sie scheinen diesen Eindruck be-
kommen zu haben. Ich war bei den betreffenden Diskussio-
nen nicht dabei. Ihre Bemerkung, man habe den Ernst der
Lage nicht erkannt, hat aber wahrscheinlich schon etwas für
sich. Das gilt nicht für alle Bereiche; in den Bereich Projekte
ist frischer Wind hineingekommen, das muss ich sagen.
Sie müssen immer auch bei der pauschalen Kritik darauf ach-
ten, dass Sie nicht alle verletzen – auch jene, die wirklich wol-
len. Aber Sie müssen ja kritisieren; ich kritisiere die Kritik
nicht, weil sie berechtigt ist.
Aber es gibt Bereiche, wo man den Eindruck hat, man habe
sich mit der schlechten Lage abgefunden und lebe damit; das
geht natürlich nicht. Deshalb brauchen wir einen Durchbruch
in der Unternehmenskultur; wir brauchen ein stärkeres Pro-
blembewusstsein. Die Leute sind an sich zum grossen Teil
gut qualifiziert. Wir haben auch Assessments gemacht; wir
wissen das heute besser als noch vor einiger Zeit. Wir müs-
sen einfach versuchen, sie für das Engagement und die Ver-
änderungsbereitschaft zu motivieren. Das ist eine Sache der
Führung, und deshalb haben wir diese Entscheide getroffen.
Ohne Mentalitätswandel werden wir die Ziele nicht erreichen.
Das Ziel ist einfach: Wir haben Teilziele definiert, die existie-
ren, auch wenn sie zum Teil schwer erfassbar sind; andere
sind leichter zu umschreiben, es ist nie alles schwarz-weiss.
Wir versuchen, möglichst operable Teilziele zu formulieren;
diese bestehen an sich. Den Wandel zur Erreichung dieser
Teilziele muss nun die neue Crew zusammen mit dem Per-
sonal einleiten, und das geht nur mit neuem Wind.
Ich habe es mir auch mit diesem Entscheid nicht leichtge-
macht. Es ist nicht nur personell ein schwieriger Entscheid.
Es ist für die ganze Kasse und die Menschen, die dort tätig
und letztlich guten Willens sind – mögen sie ihre Arbeit nun
besser oder schlechter tun –, nicht ganz einfach und kann
auch zu Widerständen führen: schon wieder ein Wechsel,
schon wieder andere Gesichter usw. Aber ich traue eigentlich
diesen bewährten Führungskräften zu, dass sie auch die
Gabe der Motivation haben, und kann nicht beurteilen, wie
der heutige Entscheid angekommen ist. Die ganze Beleg-
schaft stand da; ich habe das erzählt und begründet, und die
neue Crew hat sich kurz vorgestellt. Aber wie das letztlich
menschlich «ankommt», weiss ich nicht, und daran muss
man natürlich arbeiten. Aber ich bin eigentlich der Meinung,
dass es mit diesen Leuten bei guter Führung möglich sein
muss.
Aber wissen Sie: Wenn Leute «krank feiern» oder einfach
nicht kommen – das wurde zu Recht kritisiert –, so ist das
auch Ausdruck der Überforderung durch die Problemstel-
lung, und das braucht eine besondere Führungsfähigkeit, die
bisher – ich gebe es ehrlich zu – so nicht gespielt hat. Aber
ich gehe davon aus, dass alle das Beste leisten werden.
Und nun zu Ihrem Bericht; da mache ich es kurz. Weil ich
dem nichts beizufügen habe, kann ich auf die eine oder an-
dere Frage eingehen. Ich danke für den Bericht, so kritisch er
auch ist. Wir teilen Ihre Lageeinschätzung weitgehend; ich
will hier nichts beschönigen. Ich hätte vielleicht gewisse Här-
ten im Votum von Herrn Büttiker etwas zurückgenommen,
dafür an anderen Punkten fast noch härter reagiert als Ihr Be-
richt. Er gibt die Lage wieder, wie sie ist, und zeigt die
Schwierigkeiten und die ganze Problematik. Anders ist es im
strategischen Bereich: Hier sind unzweifelhaft Fortschritte er-
zielt worden. Dieser Bereich wird plötzlich wichtig, aber er
löst natürlich die Tagesprobleme nicht. Und der Durchbruch

fehlt noch. Aber was ist schon ein Durchbruch in einem Pro-
zess? Diese Frage habe ich dem Computerfachmann einmal
gestellt und ihm gesagt, ich vermisse den Durchbruch. Dar-
auf sagte er mir: «Ein frisches Gipfeli ist etwas Wunderbares.
Am Abend legen Sie es frisch auf den Tisch, und am näch-
sten Morgen ist es nicht mehr gut, weil es weich ist. Um wie-
viel Uhr war der Durchbruch?» In Prozessen ist es also
schwierig zu sagen, wann der eigentliche Durchbruch statt-
findet. Man kann ihn definieren, wie man will, er hat noch
nicht stattgefunden. Besonders hat mich beunruhigt, dass
immer wieder neue Probleme aufgetaucht sind. Vieles von
dem, was Sie hier kritisiert haben, ist eigentlich an der unrich-
tigen Adresse gelandet, denn es ist nur aufgetaucht, weil
man es endlich gefunden hat.
Es ist eigentlich das Resultat einer guten Arbeit. Dass wir den
Deckungsgrad haben herabsetzen müssen, weil Neues zum
Vorschein gekommen ist, ist nicht die «Sauerei» derer, die es
aufgedeckt haben. Sie dürfen nicht dem Überbringer der
schlechten Botschaft den Kopf abhauen. Man ist darauf ge-
stossen. Es sind wieder drei Schachteln zum Vorschein ge-
kommen – mit Altlasten, die weit zurückreichen. Wir wissen
noch nicht, was sie bedeuten. Gott sei Dank hat sie jemand
gefunden. Sie können nicht dem, der sie gefunden hat, den
Vorwurf machen. Das ist wie eine Hydra – es wachsen immer
neue Köpfe nach. Das ärgert mich noch mehr als Sie, wenn
ich ehrlich bin. Ich habe die direkte Verantwortung. Sie kön-
nen mit mir schimpfen, und dann haben Sie einen Teil Ihrer
Arbeit erledigt. Ich muss aber letztlich dafür geradestehen
und das Ganze realisieren.
Zur Deckungsgradproblematik: Der Deckungsgrad wächst
versicherungsmathematisch. Das ist eindeutig. Wir haben
Varianten gerechnet. Er ist relativ resistent, auch wenn das
Personal abnimmt. Das System ist an sich interessant. Wir
werden trotzdem möglicherweise einmal dazu kommen und
Ihnen vorschlagen, die Lücke zu schliessen. Das ist nicht das
Problem. Der Deckungsgrad ist früher auch schon tiefer ge-
wesen, nur haben wir es nicht gewusst, und jetzt wissen wir
es. Ich kann Ihnen nicht vorhersagen, wie das am Ende aus-
sehen wird. Ich glaube nicht, dass die kleinen Fehler von frü-
her, die man entdeckt, in die Milliarden gehen, aber wenn sie
alle auf der negativen Seite sind, kann das trotzdem etwas
ausmachen. Sie können in einem solchen Umfeld nichts aus-
schliessen. Wenn Sie aber Ausdrücke wie «Renten an Ver-
storbene» in die Welt setzen, dann heisst es plötzlich: «Die
zahlen noch Renten an die Verstorbenen!» Davon weiss ich
nichts, das muss ich Ihnen ehrlich sagen; davon weiss ich
nichts. Wenn wir so etwas fänden, würden wir es bereinigen.
Bei einer rein hypothetischen Möglichkeit, dass da etwas
sein könnte, muss man schon aufpassen, dass man nicht
noch mehr Unruhe stiftet, als – auch berechtigterweise – viel-
leicht schon herrscht.
Was den Personalbereich anbelangt, habe ich Ihnen schon
gesagt, dass wir die Unternehmenskultur verändern müssen,
und zwar praktisch. Wir müssen das anpacken. Ich stelle
auch zunehmend fest, dass man mir lange erklärt, warum et-
was nicht gegangen ist, anstatt dass man es ein zweites Mal
anpackt.
Zum Vorbehalt der Altlasten: Wenn wir im nächsten Frühjahr
die Beurteilung machen – wir werden das transparent ma-
chen –, werden wir einige Kriterien mit berücksichtigen müs-
sen. Ein ganz wesentliches ist für mich auch die Abnahme
der Rechnung mit Vorbehalt. Jetzt kommt Ihre Frage: Was
tun wir, wenn es nicht geht, wenn es gar nicht möglich ist, es
zu tun? Von Globalisierung halte ich nichts. Das ist so ein
Schlagwort. Globalisierung würde heissen: Wir geben allen
die maximale Rente. Das geht nicht, weil das enorm teuer
wäre, viel teurer, als wenn wir uns jetzt noch ein, zwei Jahre
Mühe geben würden.
Herr Bisig hatte eine Idee. Sie ist einmal besprochen worden.
Ich kann Ihnen nicht mehr im Detail sagen, warum man sie
verworfen hat. Ich gehe dem aber gerne noch einmal nach.
Ich habe auch schon gesagt: Es soll jeder einmal eine Selbst-
deklaration machen. Wenn wir mehrere überprüfen müssen,
heisst das nicht, dass alle falsch sind. Wir kennen einfach die
Dunkelziffer nicht; deshalb diese Zahlenspielereien. Ich lege
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mich heute nicht mehr fest mit Bezug darauf, wann wie viele
Dossiers hieb- und stichfest sein werden. Es sind bei der
Swisscom schon sehr viele überprüft worden. Das ist auch
summarisch.
Ich glaube, dass solche Pauschallösungen schwierig sind.
Wir haben in diese Richtung auch deshalb noch nicht zuviel
gedacht, weil wir bis vor kurzem dachten, das Computerpro-
gramm «Workflow» würde das Problem rasch beheben. Da
sind wir etwas enttäuscht worden. Ich habe bis vor 14 Tagen
noch fest an dieses «Workflow» geglaubt. Hier habe ich eine
persönliche Enttäuschung erlebt. Verantwortlich dafür sind
Personen, die jetzt nicht mehr in der Führung sind. Ob es
ganz verloren ist oder nicht, weiss ich im Moment nicht.
Ich musste das meinen Leuten heute auch sagen: Wenn ich
Ihnen hier sagen würde, wir suchten eine drastische Lösung
und gäben den Auftrag einer Versicherung, würde natürlich
die Frage kommen: Was denken sich jetzt die Leute, die das
aufarbeiten sollen? Dann gehen die Besten natürlich mor-
gen, weil sie sagen, sie hätten hier keine Zukunft mehr, man
sage ihnen, sie hätten die Peitsche in der Hand, aber wenn
sie nicht alles genau so machten, brauche man sie nicht
mehr. Deshalb ist das psychologisch recht schwierig. Ich
hoffe, die Leute haben das verstanden. Wir werden Alterna-
tiven prüfen, die man im Notfall – wir sind schon länger daran,
darüber nachzudenken; ich habe das in der letzten Session
sogar schon angedeutet – einleiten könnte.
Wir sind heute davon überzeugt, dass es niemanden gibt, der
diese Kasse ohne Personal einfach übernehmen kann, also
eine Versicherung, die sagt: «Wir machen das, und Ihr kün-
digt dem Personal!» Wer die PKB managen will, muss das im
Sinne eines Drittmanagements machen, und zwar mit dem
bestehenden Personal. Das müsste meinen Leuten eine ge-
wisse Sicherheit geben.
Wenn man das Problem anschaut – an einer Party kommt ei-
ner und sagt, die Versicherungen hätten das längst auch –,
tönt das plötzlich nicht mehr nach «Party-Latein». Dann sieht
man plötzlich, dass auch ein Aussenstehender, auch eine
Managementgesellschaft, auch ein grosser Dritter die glei-
chen Aufarbeitungen machen, die gleichen Dossiers bereini-
gen und die gleiche Knochenarbeit leisten müssen und dass
sie die gleichen Personalprobleme haben. Was sie bieten
können, ist natürlich Erfahrung, und was der «grosse Dritte»,
der Problemlöser, bieten kann, ist vielleicht ein Management,
ein Kader, das er herausnimmt und dem er sagt, es könne
das einmal auf Zeit machen. Das ist eine Lösung, die ich, falls
ich feststellen würde, dass es wirklich nicht geht, nicht aus-
schliessen will. Aber ich habe meinen Leuten heute dasselbe
gesagt, was ich Ihnen hier sage. Das ist wichtig, sonst «lau-
fen» die mir «davon». Das ist keine taktische Äusserung.
Eine solche Lösung wäre von mir aus gesehen für den Bund
aus verschiedenen Gründen nicht optimal: Sie wäre erstens
ein Eingeständnis, dass wir das nicht tun können. Das wäre
blamabel. Andere schaffen das auch. Andere müssen zwar
nicht 20 Jahre aufarbeiten, aber letztlich können sie das be-
treiben. Zweitens wäre das wahrscheinlich teurer. Das macht
ein Dritter nicht zu Bundeslöhnen, der will noch Gewinn,
Cash-flow usw. Das wäre also sicher teurer. Drittens wäre es
auch ein Risiko. Es ist nicht gesagt, dass ein Dritter das ra-
scher machen kann. Wenn eine grosse Gesellschaft so et-
was tun würde, wäre das für sie eine Prestigefrage. Es ist üb-
rigens für die Herren, die das machen, auch eine Prestige-
frage. Herr Fäh, ein sehr tüchtiger Mann, hat sein Gesicht zu
verlieren, das ist klar. Alle wissen das.
Viertens ist eine eigene Kasse ein Element der Sozialpart-
nerschaft. Wir wollen – das werden wir nachher zum Postulat
Gemperli sagen – ja eine selbständige Anstalt des öffentli-
chen Rechtes haben. So sieht es jetzt aus. Sie werden eine
Botschaft bekommen – damit habe ich eigentlich etwas kurz
das gesagt, was ich nachher noch wortreicher sagen werde.
Diese wird dann mit einer neu angepassten Kassenkommis-
sion irgendwie paritätisch geführt. Die paritätische Kommis-
sion und die Anlagepolitik und solche Dinge kann man, auch
wenn man den Auftrag einer Versicherung übergibt, noch be-
einflussen. Aber letztlich ist eine eigene Kasse vorzuziehen.
Das ist auch für den Gemütsbereich, den psychologischen

Aspekt, wichtig. Ich glaube, es wäre schade, wenn man das
nicht hätte.
Eine Schlussbemerkung: Bevor ich den Entscheid getroffen
habe, der mir nicht leichtfiel, die Direktion abzulösen, habe
ich mit den Herren Arbenz, Fäh und Studer einzeln, aber
auch kollektiv die Frage besprochen: «Kann man es lösen,
und trauen Sie sich das zu? Ist es physikalisch lösbar, oder
ist es so im Sumpf, dass es nicht geht?» Alle haben sie über-
einstimmend gesagt: «Wenn Sie die richtige Struktur machen
und wenn wir die Kompetenzen haben, dann kann man es
tun, und wir trauen es uns zu.» Sie haben alle gesagt, sie hät-
ten auch ein Image zu verlieren. Wenn ich anschaue, was die
Leute gemacht haben – ich kenne Herrn Studer und Herrn
Fäh noch nicht lange –, dann muss ich sagen, dass mir das
einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat.
Ich glaube, wir sollten jetzt der Kasse diese Chance geben,
und ich hoffe, dass wir vor allem im «klimatischen» Bereich
sehr bald etwas merken werden. Mein Wille wäre es, alles
daranzusetzen, dass wir das Problem selber lösen können.
Das andere wäre eine Notmassnahme. Da würden Sie mir zu
Recht den Vorwurf machen, sie wäre nicht vorbereitet und
man könne sie aus der Schublade ziehen. Restrukturierung
beim Bund braucht noch eine Gatt-Ausschreibung mit drei
Monaten Frist; jeder muss sich melden können usw. Das so-
genannte Krisenmanagement mit all den Auflagen, die wir
haben – da kann Herr Schmid nicht sagen: «Der kann das,
ich gebe ihm das, und morgen fängt er an.» Das muss aus-
geschieden werden, mit aller Verunsicherung in der Zwi-
schenzeit.
Wir müssten den Willen haben, es selber zu lösen, und den
haben wir. Wenn alle Stricke reissen, müssten wir bereit sein,
schmerzliche Entscheide zu treffen. Das vielleicht zum Gan-
zen. Wir akzeptieren die Kritik. Ich könnte Ihnen noch lange
erzählen, warum was schiefgelaufen ist. Das möchte ich aber
nicht tun. Sie merken es am Resultat. Damit haben Sie recht,
wir müssen die Resultate verbessern.

Antrag der Kommission
Kenntnisnahme vom Bericht
Proposition de la commission
Prendre acte du rapport

Angenommen – Adopté

Schluss der Sitzung um 13.35 Uhr
La séance est levée à 13 h 35
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Wortlaut des Postulates vom 25. Juni 1998
Das Parlament hat den Bundesrat verpflichtet, bis spätestens
31. Dezember 1997 revidierte Statuten der Pensionskasse
des Bundes (PKB) zu unterbreiten. Dieser Auftrag konnte
nicht erfüllt werden. Der Bundesrat hat aber eine entspre-
chende Botschaft noch vor Ende dieses Jahres in Aussicht
gestellt. Diese Botschaft soll sich mit der organisatorischen
Ausgestaltung und dem Vorsorgekonzept des Bundes befas-
sen. Nachdem grundsätzliche Probleme zur Diskussion ste-
hen, wird der Bundesrat aufgefordert, auch folgende Fragen
einzubeziehen und allenfalls Antrag zu stellen:
1. rechtliche Verselbständigung der PKB;
2. Zurverfügungstellung eines hundertprozentigen Dek-
kungskapitals durch den Bund;
3. Formulierung der Anlagepolitik durch die paritätische Kom-
mission.

Texte du postulat du 25 juin 1998
Le Parlement avait chargé le Conseil fédéral de lui soumettre
une révision des statuts de la Caisse fédérale de pensions
(CFP) jusqu’au 31 décembre 1997. Ce mandat n’a pas pu
être mené à bien. Cependant, le Conseil fédéral a annoncé
qu’un message à ce sujet serait remis d’ici à la fin de cette
année. Il devrait traiter notamment de questions d’organisa-
tion et de la conception du système de prévoyance de la Con-
fédération. Etant donné que des problèmes de fond sont exa-
minés actuellement, le Conseil fédéral est prié d’inclure dans
son examen et, le cas échéant, de faire des propositions ap-
propriées concernant les points suivants:
1. l’autonomie juridique de la CFP;
2. la couverture en capital à 100 pour cent par la Confédéra-
tion;
3. la définition de la politique de placement par la commission
paritaire.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bieri, Cottier, Danioth,
Delalay, Forster, Frick, Hess Hans, Inderkum, Jenny, Leu-
mann, Loretan Willy, Merz, Reimann, Schallberger, Schies-
ser, Schmid Carlo, Seiler Bernhard, Simmen, Uhlmann (19)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Der Vorschlag hat folgende Vorteile:
– Der Bund könnte sich finanziell entlasten. Er könnte das
fehlende Deckungskapital zurzeit auf dem Markt zu Zinsen
unter 4 Prozent pro Jahr beschaffen. Das fehlende Dek-
kungskapital muss er jedoch zu 4 Prozent verzinsen.

– Der Bund könnte seine Schulden gegenüber der PKB
ebenfalls durch die Beschaffung von Kapital auf dem Markt
ablösen. Auch hier würde er einen Zinsvorteil realisieren. Er
muss nämlich die PKB-Gelder zur Durchschnittsrendite der
Bundesobligationen, mindestens aber zu 4 Prozent verzin-
sen.
– Bezüglich der tatsächlichen Schulden des Bundes würde
die Transparenz verbessert.
– Eine selbständige PKB unterstünde den üblichen BVG-
Vorschriften und müsste konstant einen Deckungsgrad von
100 Prozent aufweisen. Sofern die heutigen Beitragszahlun-
gen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausreichend sind, um
die versprochenen Leistungen zu finanzieren, ergäben sich
aus der Verselbständigung der PKB für die Mitglieder keine
Nachteile. Auch die Privatisierung einzelner Betriebe des
Bundes würde aus der Sicht der PKB keine Probleme verur-
sachen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 16. September 1998
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 16 septembre 1998
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Gemperli Paul (C, SG): Mit Befriedigung habe ich von der
Tatsache Kenntnis genommen, dass der Bundesrat bereit ist,
mein Postulat entgegenzunehmen. Ich kann mich daher in
der Begründung kurz fassen. Ich möchte noch eine weitere
Vorbemerkung machen. Es geht mir nicht darum, die gest-
rige Diskussion noch einmal aufzuwärmen. Das Anliegen,
das ich hier vertrete, ist ein rein sachliches Anliegen, das
nichts mit den Diskussionen zu tun hat, die wir vorher geführt
haben.
Zur Begründung: In der Botschaft zur Anlagepolitik der Pen-
sionskasse des Bundes hat der Bundesrat in Aussicht ge-
stellt, dass in einer weiteren Botschaft, die Ende dieses Jah-
res erscheinen soll, zu den grundsätzlichen Fragen der Vor-
sorgeeinrichtung Stellung genommen werde. Diese neue
Botschaft soll sich vor allem mit den organisatorischen Pro-
blemen und mit dem Vorsorgekonzept befassen. In seinen
mündlichen Ausführungen hat Herr Bundesrat Villiger auch
festgehalten, dass sich die Kasse, wenn sie längerfristig ein-
mal selbständig sei, selber finanzieren müsse. Es ist aber
nicht erwähnt worden, ob der Entscheid über die Frage der
rechtlichen Verselbständigung schon im Zusammenhang mit
der jetzt geplanten Botschaft abgehandelt oder auf später
verschoben wird. Die Tatsache, dass in den bundesrätlichen
Hinweisen auch recht wohlwollende Bemerkungen zur der-
zeitigen Finanzierung mit einer Zweidritteldeckung enthalten
sind, lässt jedenfalls eher die Vermutung aufkommen, dass
hier Eile nicht als geboten erscheint. Ausdrücklich wurde
z. B. festgestellt, dass die Perennität für den eigentlichen
Kern der Bundesverwaltung für die nächsten Jahre immer
noch gesichert sei. Mit der Verzinsung des fehlenden Dek-
kungskapitals durch den Arbeitgeber strebe die Kasse über-
dies immer in Richtung der Schliessung der Deckungslücke.
Ich glaube aber, dass bei dieser Argumentation übersehen
wird, dass eine rechtlich selbständige Kasse das volle Dek-
kungskapital ausweisen müsste.
Mein Vorstoss bezweckt nun primär, sicherzustellen, dass im
Zusammenhang mit der angekündigten Botschaft alle rele-
vanten Fragen der Pensionskasse angesprochen werden. Es
darf nicht so sein, dass der Gesetzgeber wichtige Fragen
nicht diskutieren kann, weil keine Entscheidungsgrundlagen
vorliegen. Die entstandenen Probleme lassen es vielmehr als
geboten erscheinen, dass in Zusammenhang mit der anste-
henden Revision eine umfassende Klärung auch der Grund-
fragen erfolgt.
Es dürfen keine relevanten Fragen ausgeklammert werden.
Zu diesen gehören zweifellos die Rechtsnatur und die Finan-
zierung der Pensionskasse. Eine selbständige Pensions-
kasse des Bundes unterstünde den üblichen BVG-Vorschrif-
ten und müsste einen Deckungsgrad von 100 Prozent aus-
weisen. Die Verantwortung für die erforderlichen Mittel würde
dann bei der Kasse liegen.
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Heute trägt der Bund das ganze Risiko. Die Problematik zeigt
sich zurzeit deutlich bei der Swisscom, den SBB und der
Post. Der Bund muss die Kassen von Post und SBB auf je-
den Fall mittelfristig ausfinanzieren und dafür Milliardenbe-
träge aufwenden. Derartige Entwicklungen könnten bei einer
selbständigen Kasse vermieden werden. Dabei ist für den
Neustart klar, dass die Fehler der Vergangenheit nicht dem
Personal angelastet werden können.
Auch für die Zukunft sind nach diesem Konzept keine nega-
tiven Wirkungen zu befürchten. Sofern – was immer wieder
geltend gemacht wird – die derzeitigen Zahlungen von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern ausreichend sind, um die ver-
sprochenen Leistungen zu finanzieren, ergeben sich bei ei-
ner Verselbständigung für die Mitglieder keine Nachteile.
Wenn der Bund das Deckungskapital für den Neustart voll
ausfinanziert, ist die Verselbständigung grundsätzlich für die
Mitglieder nicht mit Nachteilen verbunden.
Die Mitglieder würden sich aber – das erachte ich gerade in
der heutigen Situation als entscheidend – vermehrt am
Schicksal und an den Problemen der Kasse beteiligen müs-
sen, weil es dann eben um ihre eigenen Anliegen geht und
nicht nur darum, ob der Bund ein Risiko übernehmen soll
oder nicht.
Eine volle Finanzierung des Deckungskapitals hätte unter
den heutigen Gegebenheiten andererseits auch Vorteile für
den Bund. Er könnte sich zurzeit das erforderliche Deckungs-
kapital auf dem Markt zu Zinsen unter 4 Prozent beschaffen.
Für die Verzinsung des fehlenden Deckungskapitals muss er
heute aber 4 Prozent aufwenden. Diese Problematik hat sich
vermutlich kaum je so einfach und elegant lösen lassen wie
jetzt. Die Zeit drängt aber, denn wir wissen nicht, wann allen-
falls wieder ein Zinsanstieg ins Haus steht.
Die Entscheide sind rasch zu treffen, und die Gesamtproble-
matik ist in Diskussion zu ziehen. Auch deshalb scheint es
angezeigt, das mit dieser Botschaft abzuhandeln. Die Ausfi-
nanzierung der PKB würde auch – das gilt es ebenfalls zu be-
denken – die Transparenz über die wahre Finanzlage des
Bundes verbessern.
Wenn die Verantwortung für die Pensionskasse bei den So-
zialpartnern liegt, ist es auch ihre Sache, die Anlagepolitik zu
formulieren. Das würde ein stärkeres Engagement der Versi-
cherten bedingen und damit auch zur notwendigen Identifika-
tion mit der Institution beitragen.
Ich möchte dem Bundesrat nochmals danken, dass er bereit
ist, das Postulat entgegenzunehmen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Obschon wir bereit sind, das Po-
stulat entgegenzunehmen, und eigentlich mit fast allem ein-
verstanden sind, hat Herr Gemperli doch ein paar Fragen
aufgeworfen, zu denen ich etwas sagen möchte.
Herr Gemperli, wir haben vor, Ihnen in der Botschaft einen
Überblick über das Gesamte zu geben, damit Sie sich ein
Bild machen können. Meine Mitarbeiter sind daran, diese
Botschaft zu redigieren. Es ist in der Tat unsere Absicht, die
Pensionskasse des Bundes zu verselbständigen, und zwar
eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechtes zu schaf-
fen. Das ist zumindest die Meinung des Eidgenössischen Fi-
nanzdepartementes, aber ich gehe davon aus, dass das im
Bundesrat akzeptiert werden wird; wir haben schon verschie-
dentlich darüber gesprochen.
Wegen des Legalitätsprinzips braucht das aber eine gesetz-
liche Grundlage. Wir können das nicht einfach mit einem
Bundesbeschluss machen, wie das vorgesehen war; es
braucht eine gesetzliche Grundlage. Deshalb müssen wir Ih-
nen ein kleines Gesetz unterbreiten, wo Sie die strategischen
Leitlinien der Altersvorsorge festlegen können. Der Bundes-
rat hätte dann wahrscheinlich die Kompetenz, die Statuten
selber zu gestalten. Das gibt also unbefristetes Recht. Ich
hoffe, dass Sie diese Botschaft Anfang des nächsten Jahres
hier behandeln können.
Zur Frage des Deckungskapitals: Vielleicht muss ich noch
einmal darauf hinweisen, wie das jetzt funktioniert. Wir stre-
ben eine Deckung von zwei Dritteln an. Die Lücke kann zwar
bestehen, aber die entsprechende Summe muss zu 4 Pro-
zent verzinst werden, wie Herr Gemperli gesagt hat. Dieses

System hat eine Art inhärente Stabilität, sofern sich der Be-
stand der Begünstigten nicht allzu sehr verändert.
Wir haben verschiedene Modellrechnungen gemacht, auch
unter der Voraussetzung einer Abnahme des Personalbe-
standes – das ist das Problem der sogenannten Perennität –,
und stellen fest, dass dieses System recht resistent ist. Wie
ich gestern gesagt habe: Wenn wir jetzt jedes Jahr etwas tie-
fere Deckungskapitalien ausweisen mussten, war das des-
wegen, weil man Fehler entdeckt hatte, und nicht, weil das
System nicht funktioniert. Trotzdem kann man sich aus ver-
schiedenen Gründen die Frage stellen, ob es klug ist, diese
Deckungslücke zu belassen.
Eigentlich gibt es zwei Varianten: Man kann den Entscheid
treffen, die Deckungslücke nominell einzufrieren; d. h., sie
darf nicht mehr wachsen. Dann wird sie im Laufe der Jahre
durch die Inflation kleiner und verliert an Bedeutung. Oder
man finanziert die Deckungslücke vollständig innerhalb eines
gewissen Zeitraumes.
Im Moment ist die Finanzverwaltung – zusammen mit allen
einschlägigen Stellen – daran, die Vor- und Nachteile der
Ausfinanzierung genauer abzuklären. Ich habe einen kleinen
Vorentscheid getroffen: Ich werde dem Bundesrat vorschla-
gen, dass das Gesetz sowohl die Ausfinanzierung als auch
das Einfrieren zulässt, nicht aber auf der Lücke beharrt. Aber
das ist noch nicht im Detail ausgearbeitet.
Wo liegen die Risiken dieser Lücke? Sie liegen eben dort, wo
der Bestand oder die Perennität nicht mehr gewährleistet ist.
Deshalb stehen wir bei der Post, bei der Swisscom usw. vor
der Frage der Ausfinanzierung, weil es da Rationalisierungen
geben kann. In diesem Fall würde es plötzlich nicht mehr
funktionieren. Dann kann man die Ausfinanzierung nicht den
Arbeitnehmern überlassen, weil sonst die aktuell Arbeiten-
den das, wovon die Vorgänger mit ihren Renten profitieren,
finanzieren müssten. Deshalb ist das eigentlich Sache des
Arbeitgebers.
Die beiden Varianten «ausfinanziert» und «nicht ausfinan-
ziert» weisen natürlich unterschiedliche Risiken auf. Es ist
nicht nur eine Sache der Rendite. Wenn sich der Bund zu ei-
nem fixen Satz verschuldet, dann weiss die Kasse ganz ge-
nau, wieviel Zins sie hat; sie ist auf der sicheren Seite. Wenn
die Kasse aber eigenes Geld mit ungewisser Rendite anlegt,
dann hat sie ein gewisses Risiko. Deshalb muss man die Re-
finanzierungskosten des Bundes und die Rendite auf BVG-
Geldern, wenn man sie vergleicht, noch um das Risiko berei-
nigen. Das relativiert etwas den Vorteil, aber die Grundüber-
legung von Herrn Gemperli stimmt natürlich nach wie vor.
Zur Transparenz: Es ist richtig, dass auf den ersten Blick zwei
Drittel Deckungskapital und ein Drittel Eventualverpflichtung
nicht sonderlich transparent erscheinen. Aber die Schlussfol-
gerung, damit wäre die Staatsschuld zu tief ausgewiesen, ist
so nicht ganz richtig.
Weil die Perennität die Grundlage der Teildeckung bildet,
muss der Fehlbetrag bis zu einem Drittel der technischen Re-
serve gar nie zur Verfügung stehen. In diesem Sinne handelt
es sich um keine eigentliche Schuld. Der Begriff «Eventual-
verpflichtung» ist daher angebracht. Klar ist aber auch, dass
die Bundesschuld, wenn man das Deckungskapital ausfinan-
ziert, um die Höhe des Fehlbetrages zunimmt. Wir werden
diese Frage im dynamischen Umfeld vertieft prüfen.
Die Frage, ob die Perennität für die nächsten hundert Jahre
wirklich gegeben ist, hat ihre Berechtigung. Nicht auszu-
schliessen ist ja, dass mit dem «Flag»-Prinzip und solchen
Vorgängen auch beim Bund gelegentlich wieder Umstruktu-
rierungen stattfinden, wie das im Zusammenhang mit dem In-
stitut für geistiges Eigentum, der Swisscontrol, der Post usw.
der Fall war. Deshalb muss man die Sache etwas auf weite
Sicht betrachten.
Ich glaube, Herr Gemperli, dass eine selbständige Anstalt
des öffentlichen Rechtes zumindest auf Zeit mit der Dek-
kungslücke leben kann, sofern der Bund die Garantie über-
nimmt. Es wäre mir lieb, man würde längerfristig eine Lösung
finden, wonach die Bundesgarantie ausläuft.
Damit komme ich zu Ihrem dritten Punkt: Solange der Bund
für die Garantie aufzukommen hat, wäre es verfehlt, den Ar-
beitnehmern in dieser Frage eine volle Mitentscheidung ein-
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zuräumen. Im Bewusstsein, dass der Bund, wenn etwas
schief läuft, geradezustehen hat, könnte man ja – wenn die
Arbeitnehmer mitentscheiden – eine spekulative Anlagepoli-
tik betreiben und auf riesige Gewinne ausgehen. Die heutige
Kassenkommission – eine gute, vielleicht etwas zu grosse
Kommission – ist von der Zusammensetzung und der Kom-
petenz her auch noch nicht darauf ausgerichtet, eine selb-
ständige Anlagepolitik zu betreiben. Deshalb sehen wir vor,
dass die Kassenkommission in der Übergangszeit nur kon-
sultativ und nicht entscheidungsmässig tätig ist. Im Moment
aber, da der Fehlbetrag einmal ausfinanziert wäre und sich
der Bund mit seiner Garantie zurückziehen könnte, ist es
denkbar, dass man – wie bei anderen paritätischen Kassen –
den Sozialpartnern die volle Kompetenz überträgt. Ich fände
das sehr gut. Das muss langfristig das Ziel sein.
In diesem Sinne sind wir mit der Stossrichtung, wie sie Herr
Gemperli vorschlägt, einverstanden und werden Ihnen in der
Botschaft umfassend Bericht erstatten, so dass Sie die defi-
nitiven Entscheide fällen können.

Präsident: Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegen-
zunehmen.

Überwiesen – Transmis

97.084

Fonds
für die Eisenbahn-Grossprojekte.
Reglement
Fonds
pour les grands projets ferroviaires.
Règlement

Differenzen – Divergences
Siehe Seite 558 hiervor – Voir page 558 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 21. September 1998
Décision du Conseil national du 21 septembre 1998

___________________________________________________________

Bundesbeschluss über das Reglement des Fonds für
die Eisenbahn-Grossprojekte
Arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les
grands projets ferroviaires

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: Wir haben beim Ge-
schäft «Fonds für die Eisenbahn-Grossprojekte» eine Diffe-
renz zum Nationalrat bezüglich der Frage der Kompetenz der
jährlichen Mittelzuweisung für beschlossene Projekte und
bezüglich der Kompetenz für die Genehmigung der Fonds-
rechnung.
Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Das Konzept der
bundesrätlichen Botschaft und des Nationalrates geht davon
aus, dass bei diesen Eisenbahn-Grossprojekten jeweilen für
ein gesamtes Projekt ein Verpflichtungskredit gesprochen
wird; das Parlament hat diese Kompetenz. Nach diesem
Konzept werden dann die jährlichen Tranchen für die einzel-
nen Projekte mit dem Voranschlag zusammen genehmigt,
einschliesslich der jeweiligen Zahlungskredite; schliesslich
soll nach diesem Konzept die Rechnung des Fonds jährlich
der Bundesversammlung zur Genehmigung unterbreitet wer-
den.
Zusätzlich ist folgendes eingeführt worden – damit sind wir
einverstanden –: Im Gegensatz zum Entwurf des Bundesra-
tes haben wir in Artikel 6 festgelegt, dass für die Anpassung
des Plafonds der Bevorschussung in den Fonds die Bundes-
versammlung zuständig ist und nicht der Bundesrat.
Das Konzept des Ständerates sieht folgende Lösung vor –
mittlerweile wird dieses Konzept auch vom Bundesrat mitge-

tragen –: Wir haben wie der Nationalrat vorgesehen, dass die
Verpflichtungskredite für jedes Projekt gesprochen werden.
In Artikel 3 haben wir aber festgelegt, dass der Bundesrat
und nicht das Parlament jährlich die Mittel für die einzelnen
Projekte festlegt, die in jedem Jahr verbaut werden sollen.
Auch die jährlichen Zahlungskredite, die zur Verfügung ge-
stellt werden sollen, sind dann in der Zuständigkeit des Bun-
desrates. Das hat zur Folge, dass bei diesem Konzept die
Genehmigung der Rechnung des Fonds (Art. 8) durch den
Bundesrat erfolgen soll.
Nun hat der Nationalrat in der Frühjahrssession mit 60 zu 60
Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten beschlossen,
die Kompetenz für die Festlegung dieser jährlichen Tranchen
bei der Bundesversammlung zu belassen. Wir haben in der
Sommersession unser Konzept mit 31 zu 4 Stimmen be-
schlossen, wonach die Kompetenz für diese Ausführung der
Projekte mit Mittelzuweisung dem Bundesrat zu überlassen
sei. Nun hat der Nationalrat am letzten Montag nach einer
kurzen Diskussion mit 87 zu 54 Stimmen beschlossen, an
seinem Konzept bzw. am Entwurf des Bundesrates festzu-
halten.
Wir haben die Situation gestern in der Kommission diskutiert.
Bezüglich der Frage der Kompetenz wurde festgehalten,
dass die wesentlichen Kompetenzen – auch beim Konzept
des Ständerates – bei der Bundesversammlung bleiben. Wir
beschliessen die Verpflichtungskredite.
Es gibt bei diesen Grossprojekten bekanntlich ein ausgeklü-
geltes System des Controllings, und wir wissen, dass auch
das Parlament mit entsprechenden Delegationen in dieses
Controlling eingebunden ist. Schliesslich dürfen wir nicht
übersehen, dass wir in Artikel 8 Absatz 2 bei der Finanzpla-
nung auch mitreden können. Dies hat wieder einen Zusam-
menhang mit diesen Grossprojekten. Die strategische Füh-
rung liegt nach dem Konzept des Ständerates eindeutig
beim Parlament. Von der Budgethoheit kann man, wenn
man formalistisch ist, sagen, sie werde geritzt, aber die zen-
trale Kompetenz liegt bei der Bundesversammlung, insbe-
sondere weil wir die Bevorschussung ganz klar limitiert ha-
ben.
Mit dem Konzept des Ständerates ist die operative Flexibili-
tät, die Führung dieser Geschäfte, entschieden besser ge-
währleistet, weil ein Ende der Bauetappe nicht mit dem jewei-
ligen Jahresende zusammenfallen muss. Es ist durchaus
eine sinnvolle Lösung, die der Ständerat beschlossen hat.
Nun gibt es auch Gegenargumente. Eine Überlegung, die
wir machen müssen: Dieses Fondsreglement sollte auf den
1. Januar 1999 in Kraft treten. Zudem wurde in der Kommis-
sion festgehalten, dass in der Bevölkerung gewisse Sensibi-
litäten gegenüber diesen Eisenbahn-Grossprojekten beste-
hen. Das wird u. a. deutlich, wenn man die Diskussionen
über die LSVA mitverfolgt. Wir müssen sehen, dass wir im
November noch eine nicht einfache Abstimmung zu beste-
hen haben – nämlich diejenige über die Vorlage zur Finan-
zierung des öffentlichen Verkehrs –, mit welcher die Verfas-
sungsgrundlagen für die Finanzierung der Eisenbahn-Gross-
projekte geschaffen werden.
Diesbezüglich gibt es das Gegenargument, es sei richtig, ge-
gen aussen klar zu dokumentieren und darzustellen, dass
das Parlament hier führen und an den jährlichen Beschlüs-
sen über die Mittelfreigabe im Rahmen des Voranschlages
mit beteiligt sein will.
Die Abstimmung in der Kommission ergab ein Resultat von 4
zu 4 Stimmen. Ich halte hier fest, dass ich beim ersten Ent-
scheid für Festhalten an der Version des Ständerates ge-
stimmt hatte. Im Hinblick auf den Zeitpunkt, zu dem das Re-
glement in Kraft treten sollte, entschloss ich mich dann als
Präsident – nachdem wir in der Kommission geteilter Mei-
nung gewesen waren und der Nationalrat einen relativ deut-
lichen Beschluss gefasst hatte –, den Stichentscheid anders
zu geben und dem Nationalrat zu folgen.
Soweit zur Berichterstattung aus der Kommission.

Art. 3 Abs. 1, 2, 4; 8 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 3 al. 1, 2, 4; 8 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: Wir könnten artikel-
weise vorgehen, aber im Grunde genommen braucht es nur
eine Abstimmung, weil die Artikel 3 und 8 vernetzt sind und
zusammengehören.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Wir haben Ihnen in der Botschaft
die Lösung vorgeschlagen, für die sich der Nationalrat ent-
schieden hat. Der Grund war einfach: Wir haben die Frage
der parlamentarischen Budgethoheit recht restriktiv ausge-
legt. Ich persönlich finde aber die andere Lösung, wonach
der Bundesrat beim Vollzug mehr operative Freiheit hätte, ei-
gentlich zweckmässiger; damit könnten unnötige Diskussio-
nen vermieden werden.
Die strategischen Entscheide sind sowieso in Ihrer Hand,
und zwar in drei Bereichen:
1. Sie können bei den Verpflichtungskrediten mitreden;
2. Sie haben vor allem eine Mitsprache bei den allgemeinver-
bindlichen Bundesbeschlüssen zu den einzelnen Projekten;
3. Sie haben zu Recht einen Antrag des Bundesrates umge-
kehrt, nämlich dort, wo es um die Kompetenz zur Anpassung
der maximalen Bevorschussung geht. Das ist auch ein sehr
strategischer Entscheid, und diesen haben Sie in der Hand.
In diesem Sinne fände ich Ihre Lösung besser.
Nun mache ich aber eine andere Überlegung. Herr Maissen
hat recht: Die Differenzen müssen jetzt bereinigt werden. Es
ist amüsant: Beim Nationalrat war das Resultat vorerst fifty-
fifty, und jetzt geht es in die andere Richtung. Bei Ihnen war
es zuerst sehr deutlich, und jetzt nähern Sie sich dem Natio-
nalrat an.
Der Bundesrat kann mit beiden Lösungen leben, sonst hätte
er Ihnen nicht die vom Nationalrat beschlossene Lösung be-
antragt. In diesem Sinne meine ich, dass es gut wäre, wenn
Sie die Differenz bereinigen würden; dann hätten wir eine
klare Situation.
In diesem Sinne kann ich Ihre Kommission unterstützen.

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.026

TIR-Abkommen. Änderung
Convention TIR. Amendement

Botschaft und Beschlussentwurf vom 22. April 1998 (BBl 1998 3770)
Message et projet d’arrêté du 22 avril 1998 (FF 1998 3293)

Beschluss des Nationalrates vom 21. September 1998
Décision du Conseil national du 21 septembre 1998

__________________________________________________________

Maissen Theo (C, GR) unterbreitet im Namen der Kommis-
sion für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) den folgenden
schriftlichen Bericht:

Der Bundesrat hat der Bundesversammlung am 22. April
1998 die Botschaft betreffend die Änderung vom 27. Juni
1997 des TIR-Abkommens unterbreitet.
Das Zollabkommen über den internationalen Warentransport
mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) wurde im Rahmen der
Uno-Wirtschaftskommission für Europa (ECE/Uno) am 14.
November 1975 in Genf geschlossen. Diesem Abkommen
sind bisher 61 Staaten bzw. Zoll- oder Wirtschaftsunionen als
Vertragsparteien beigetreten, namentlich solche aus Europa
(einschliesslich der Schweiz, der Europäischen Union, der
Länder der ehemaligen Sowjetunion und Ex-Jugoslawiens),

aus dem Maghreb, aus Nordamerika sowie einige Länder
des Nahen Ostens. Für die Durchführung des TIR-Abkom-
mens ist der in Artikel 59 des Abkommens vorgesehene Ver-
waltungsausschuss zuständig, der aus Delegierten aller Ver-
tragsparteien zusammengesetzt ist.
Das TIR-Zolltransitverfahren bietet eine Reihe von Dienst-
leistungen für den internationalen Güterverkehr auf der
Strasse. Es ermöglicht einen unbehinderten Warentransport
unter Zollverschluss und auf der Grundlage einer internatio-
nalen Garantie, in allen Vertragsstaaten mit einem Minimum
an Grenzzollkontrollen verkehren zu können.
Das TIR-System hat bisher zwar voll befriedigt, doch sind in
den letzten Jahren hauptsächlich auf dem Gebiet der EU
zahlreiche Zuwiderhandlungen mittels Carnets TIR began-
gen worden. Da dies eine ernsthafte Gefährdung des TIR-
Systems darstellte, beschlossen die im TIR-Verwaltungsaus-
schuss vertretenen Länder einstimmig, das TIR-Abkommen
grundlegend zu ändern, um das System zu verstärken und
die Koordination der von den Regierungen in diesem Bereich
getroffenen Vorkehren zu verbessern. So wurden die Bestim-
mungen des Rahmenabkommens, besonders diejenigen in-
stitutioneller Art, geändert und eine TIR-Kontrollkommission
als subsidiäres Organ des Verwaltungsausschusses ge-
schaffen. Diese Kommission hat zur Aufgabe, die nationalen
Kontrollmassnahmen zur Anwendung des TIR-Systems zu
prüfen und die von der Internationalen Strassentransport-
Union zur Durchführung des Systems mit Carnets TIR getrof-
fenen Massnahmen zu überwachen. Überdies wurden ge-
wisse Artikel des Abkommens geändert, um den Vertrags-
parteien eine bessere Kontrolle über die nationalen Ver-
kehrsverbände, welche Carnets TIR ausstellen, sowie über
die zu deren Verwendung ermächtigten natürlichen und juri-
stischen Personen zu ermöglichen.
Die Kommission befasste sich an ihrer Sitzung vom 20. Au-
gust 1998 mit diesem Geschäft. Sie ist der Meinung, dass
aufgrund der Zuwiderhandlungen mittels Carnets TIR ein in-
ternationales Kontrollsystem geschaffen werden muss. Das
TIR-Abkommen ist in ihren Augen das hierfür geeignete In-
strument, das sich bereits bewährt hat. Ausserdem weist sie
darauf hin, dass die betroffenen Kreise, d. h. die Verbände
der Strassentransporteure und deren Mitglieder, die in die
Revisionsarbeiten direkt einbezogen wurden, zu den vorge-
schlagenen Änderungen keine Einwände vorgebracht haben
und dass diese Änderungen für den Bund keine spürbaren fi-
nanziellen Auswirkungen nach sich ziehen.

Maissen Theo (C, GR) présente au nom de la Commission
des transports et des télécommunications (CTT) le rapport
écrit suivant:

En date du 22 avril 1998, le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres fédérales le message concernant l’amendement
du 27 juin 1997 à la Convention TIR.
La Convention douanière relative au transport international
de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention
TIR) fut conclue à Genève le 14 novembre 1975 dans le ca-
dre de la Commission économique pour l’Europe des Nations
Unies (CEE/ONU). 61 Etats ou unions douanières ou écono-
miques en sont devenus parties contractantes, notamment
ceux de l’Europe (y compris la Suisse, l’Union européenne,
les pays de l’ex-Union soviétique et les Etats de l’ex-Yougo-
slavie), ceux du Maghreb et d’Amérique du Nord et quelques
pays du Proche-Orient. La gestion de la Convention TIR re-
lève du Comité de gestion prévu à l’article 59 de cette con-
vention et qui est composé de délégués de toutes les parties
contractantes.
La procédure de transit douanier TIR offre une gamme de
services pour le transport international des marchandises par
route. Elle permet de les transporter sans obstacle, sous
scellement douanier et sur la base d’une garantie internatio-
nale dans tous les pays qui en sont devenus parties contrac-
tantes avec seulement un minimum de contrôle douanier aux
frontières.
Le système TIR a donné toute satisfaction jusqu’à présent.
Toutefois, un nombre considérable de fraudes a été commis
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ces dernières années au moyen de carnets TIR, essentielle-
ment sur le territoire de l’Union européenne, mettant ainsi
gravement en péril l’existence même du système TIR. Les
Etats représentés au Comité de gestion TIR ont par consé-
quence décidé à l’unanimité d’amender en profondeur la
Convention TIR afin de renforcer le système et d’améliorer la
coordination des activités déployées par les gouvernements
dans ce domaine. A cet effet, les dispositions de la conven-
tion-cadre, plus particulièrement celles de l’ordre institution-
nel, ont été modifiées et une Commission de contrôle TIR, or-
gane subsidiaire du Comité de gestion, a été créée. Cette
commission sera chargée de contrôler de près les pratiques
administratives nationales pour appliquer le système TIR et
supervisera les activités de gestion du système de carnets
TIR qui relèvent actuellement de l’Union internationale des
transports routiers. Par ailleurs, certains articles de la con-
vention ont été modifiés afin de permettre aux parties con-
tractantes de mieux contrôler les associations de transports
nationales délivrant les carnets TIR ainsi que les personnes
physiques et morales autorisées à utiliser de tels carnets.
La commission a traité cet objet lors de sa séance du 20 août
1998. Elle estime que l’existence de fraudes commises au
moyen de carnets TIR nécessite la mise sur pied d’un sys-
tème de contrôle international. La Convention TIR lui paraît
être un instrument utile dans ce but et qui a déjà fait ses preu-
ves. Par ailleurs, elle relève que les milieux concernés, à sa-
voir les associations de transporteurs routiers et leurs mem-
bres, qui ont été associés aux travaux de révision, ne formu-
lent pas d’objections à l’acceptation des modifications propo-
sées et que ces dernières n’auront aucun effet significatif sur
l’état des finances de la Confédération.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, dem Beschlussent-
wurf zuzustimmen.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, d’approuver le projet
d’arrêté.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesbeschluss betreffend die Änderung vom 
27. Juni 1997 des TIR-Abkommens
Arrêté fédéral concernant l’amendement du 
27 juin 1997 à la Convention TIR

Gesamtberatung – Traitement global

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Titre et préambule, art. 1, 2

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 32 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral

97.445

Parlamentarische Initiative
(Hegetschweiler)
Steuern. Berücksichtigung
ausserordentlicher Aufwendungen
beim Wechsel
der zeitlichen Bemessung
Initiative parlementaire
(Hegetschweiler)
Impôts. Prise en compte
des dépenses extraordinaires
lors d’une modification apportée
à l’imposition dans le temps

Bericht und Gesetzentwürfe der WAK-NR vom 4. Mai 1998
(wird im BBl veröffentlicht)
Rapport et projets de loi de la CER-CN du 4 mai 1998
(sera publié dans la FF)

Stellungnahme des Bundesrates vom 9. September 1998
(wird im BBl veröffentlicht)
Avis du Conseil fédéral du 9 septembre 1998
(sera publié dans la FF)

Beschluss des Nationalrates vom 21. September 1998
Décision du Conseil national du 21 septembre 1998

___________________________________________________________

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich kann mich
hier kurz fassen, nachdem der Nationalrat und der Bundesrat
diesem Geschäft nicht opponieren. Das Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer und das Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Ge-
meinden beruhen auf dem System der zweijährigen Pränu-
merando-Besteuerung. Beide Gesetze sehen jedoch vor,
dass die Kantone fakultativ das System der einjährigen Post-
numerando-Besteuerung einführen können. Bis zum laufen-
den Steuerjahr 1998 kennt lediglich der Kanton Basel-Stadt
dieses Bemessungssystem. Artikel 69 des Steuerharmoni-
sierungsgesetzes und Artikel 218 des Gesetzes über die di-
rekte Bundessteuer enthalten verbindliche Übergangsbe-
stimmungen für den Wechsel zur einjährigen Postnume-
rando-Besteuerung.
Der Übergang von der ein- oder zweijährigen Pränume-
rando-Besteuerung zur einjährigen Postnumerando-Be-
steuerung führt nun dazu, dass eine ein- oder zweijährige Be-
messungslücke entsteht. Im Differenzsteuerverfahren wird
das Problem wie folgt gelöst: Für das erste Jahr nach dem
Wechsel wird der höhere Steuerertrag aus zwei Veranlagun-
gen geschuldet. Die eine Veranlagung erfolgt nach altem
Recht, die andere nach neuem Recht. Eine Ausnahme im
Differenzsteuerverfahren besteht einzig für die Besteuerung
von ausserordentlichen Einnahmen: Die ausserordentlichen
Einnahmen unterliegen einer separaten Steuer. Nicht be-
rücksichtigt werden aussergewöhnliche Aufwendungen. Ein-
malige, hohe Aufwendungen können demnach in eine Be-
messungslücke fallen.
Die vorliegende parlamentarische Initiative verlangt nun,
dass neben den ausserordentlichen Erträgen auch die aus-
serordentlichen Aufwendungen berücksichtigt werden. Zu
diesem Zweck werden Änderungen bei Artikel 69 des Steu-
erharmonisierungsgesetzes und Artikel 218 des Gesetzes
über die direkte Bundessteuer vorgeschlagen. Die Änderung
ist deshalb berechtigt, weil wir sonst Gefahr laufen, dass In-
vestitionsentscheide aufgeschoben werden. Dies wäre nicht
zuletzt auch im Hinblick auf das vom Parlament beschlos-
sene Impulsprogramm widersprüchlich und nicht sinnvoll.
Deshalb ist im Grundsatz die parlamentarische Initiative nicht
bestritten. Die Revision soll dabei bereits auf den 1. Januar
1999 in Kraft gesetzt werden, weil verschiedene Kantone den
Wechsel in der Zwischenzeit vorbereitet oder bereits vollzo-
gen haben.
Wegen der unterschiedlichen Lösungen kann das in der
Übergangszeit zu Problemen führen. In den Schlussbestim-



Initiative parlementaire (Hegetschweiler) 924 E 24 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

mungen schlagen wir Ihnen deshalb einen Text vor, um sol-
che Probleme zu vermeiden.
Das Jahressteuerverfahren kommt einer grossen Zahl von
Kantonen entgegen. Dementsprechend kritisieren nur we-
nige Kantone das rasche Vorgehen mit einer etwas zu kurzen
Vernehmlassungsfrist. Andererseits kommt die vorgeschla-
gene Änderung zumindest für den Kanton Basel-Stadt zu
spät. In bezug auf diesen Kanton führt die vorgeschlagene
Änderung sogar zu einer Ungleichbehandlung.
Der Nationalrat wollte diese beseitigen, indem er eine Bestim-
mung zugunsten der Steuerpflichtigen aufnahm. Der Bundes-
rat machte zu Recht geltend, dass Rückforderungen auf die-
sem Wege sehr problematisch seien und nur von einem klei-
nen Teil der Steuerzahler in Anspruch genommen würden;
man würde also neue Ungerechtigkeiten schaffen. Deshalb
lehnt der Bundesrat diesen Zusatz des Nationalrates ab.
Die Kommission teilt die Auffassung des Bundesrates und
schafft hier eine Differenz. Wir haben also zwei Differenzen:
die Übergangsbestimmung und den Fall Basel-Stadt.
Wir beantragen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und sie im
Sinne Ihrer Kommission zu verabschieden.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Der Bundesrat widersetzt sich
dieser parlamentarischen Initiative nicht. Man kann gewiss
sagen, dass das Jahressteuerverfahren gegenüber dem Dif-
ferenzsteuerverfahren, das vor sechs Jahren eingeführt wor-
den ist, einige Vorteile hat. Das Ganze ist einfach etwas kurz-
fristig geschehen, was die ganzen Mechanismen – Zusam-
menarbeit mit den Kantonen usw. – etwas strapaziert hat.
Aber es scheint grosso modo doch die bessere Lösung zu
sein. Deshalb kann ich dem zustimmen.
In bezug auf die Situation im Kanton Basel-Stadt bin ich froh
über den Beschluss Ihrer Kommission. Was der Nationalrat
aufnehmen wollte, ist nur vordergründig gerechter. Basel-
Stadt hat den Wechsel bereits auf den 1. Januar 1995 vollzo-
gen. Aber die Experten befürchten, dass im Kanton Basel-
Stadt ein eigentliches verwaltungsökonomisches Chaos aus-
brechen könnte, wenn wir diesen Beschluss des Nationalra-
tes durchziehen wollten. Denn erstens müssten 12 000 Ver-
anlagungen überprüft werden, wobei es zum Teil nur um sehr
minimale Differenzen ginge, und zweitens ergäbe dies trotz-
dem keine Rechtsgleichheit, weil es umgekehrt auch Unge-
rechtigkeiten gäbe. Jedes Verfahren hat Vor- und Nachteile
und neue Ungleichheiten zur Folge. Es ist ein Ding der Un-
möglichkeit, den Übergang von 1995 für 120 000 Steuer-
pflichtige nach neuem Recht abzuändern. So gesehen ist
das ein kluger Entscheid Ihres Rates.
Ich darf hier noch eine grundsätzliche politische Bemerkung
machen: Es ist erfreulich zu sehen, welche Fortschritte die ein-
jährige Gegenwartsveranlagung macht. Man hat immer be-
tont, das sei freiwillig, aber man müsste eigentlich etwas mehr
Druck ausüben. Dass weitere 18 Kantone daran sind, den
Übergang bis 2001 vorzubereiten, ist ein sehr gutes Resultat.
Mein Vorgänger hat immer schon auf die Wichtigkeit der Frage
hingewiesen. Rein ökonomisch gesehen ist es höchste Zeit,
die einjährige Gegenwartsveranlagung durchzuziehen. Wir
werden wahrscheinlich auch in Zukunft mit mehr konjunktu-
rellen Turbulenzen leben müssen; deshalb ist das alte System
ökonomisch völlig widersinnig. Sie hatten in einer Depressi-
onszeit noch die hohe Vergangenheitsbemessung, mussten
z. B. noch Überstunden versteuern, wenn Sie keine mehr hat-
ten. Sie bezahlten aber umgekehrt auch sehr tiefe Steuern,
wenn Sie schon wieder einen höheren Lohn hatten. Damit ver-
liert das Steuersystem seine Fähigkeit, als automatischer Sta-
bilisator auch konjunkturell antizyklisch zu wirken – d. h.,
wenn es schlecht geht, ergibt das etwas weniger Steuern, und
wenn es gut geht, ergibt das etwas mehr Steuern.
So gesehen ist dieser Trend zum Wechsel sehr gut, und ich
hoffe, dass dieser Übergang in allen 18 Kantonen gelingt.
Sonst müssten wir uns wahrscheinlich überlegen, ob wir
rechtlich etwas über das Steuerharmonisierungsgesetz tun
müssten – aber das wollen wir später entscheiden.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

A. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
A. Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 218
Antrag der Kommission
Abs. 1–5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 6
Zustimmung zum Antrag des Bundesrates
Abs. 7
Streichen

Art. 218
Proposition de la commission
Al. 1–5
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 6
Adhérer à la proposition du Conseil fédéral
Al. 7
Biffer

Abs. 1–5 – Al. 1–5
Angenommen – Adopté

Abs. 6, 7 – Al. 6, 7

Präsident: Entsprechend dem Antrag unserer Kommission
wird der vom Nationalrat am Montag beschlossene Absatz 7
zu Absatz 6. Absatz 6 gemäss nationalrätlichem Beschluss
wird damit gestrichen.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich habe beim
Eintreten bereits darauf hingewiesen, und der Bundesrat hat
es auch erläutert, weshalb wir hier Zustimmung zum Bundes-
rat beantragen.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich möchte zuhanden des Natio-
nalrates hier als Standesvertreter des einzigen Kantons, der
von Absatz 6 gemäss Nationalrat betroffen wäre, die klare
Stellungnahme abgeben, dass dieser Stand diese Bestim-
mung nicht wünscht – weder die Regierung noch die Steuer-
verwaltung, noch der Standesvertreter. Wir sind übereinge-
kommen, die eidgenössischen Räte zu bitten, auf einen sol-
chen Absatz zu verzichten.
Wie Herr Bundesrat Villiger gesagt hat, würde er nur bewir-
ken, dass jene, die damals, als wir die Umstellung vornah-
men, ihre ausserordentlichen Ausgaben – Liegenschaftsaus-
gaben und ähnliches – nicht ordentlich planten, heute –
sechs Jahre später – vielleicht eine Revision beantragen
könnten. Wir Basler mussten diese Umstellung ja nur bei der
Bundessteuer vornehmen, weil das Veranlagungsverfahren
unseres Kantons ohnehin immer eine einjährige Postnume-
rando-Besteuerung war.
Es ist klar, dass nur wenige Steuerpflichtige überhaupt die
Möglichkeit hätten, von solchen Revisionen Gebrauch zu
machen. Es wären vermutlich jene, die ohnehin nicht zu den
Ärmsten gehören und steuerlich gut beraten sind. Die breite
Bevölkerung würde auf keinen Fall davon profitieren – ver-
mutlich schon mangels Kenntnisnahme der Möglichkeit.
Im weiteren würde dies dem Kanton höchstens Steueraus-
fälle bringen; er müsste Steuern zurückbezahlen, die in den
Jahren 1995 und 1996 geschuldet wurden. Die öffentlichen
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Kassen des Kantons Basel-Stadt sind finanziell nicht in einer
so günstigen Lage, dass wir das tun könnten oder wollten; wir
sind am Sparen.
Deshalb glaube ich, dass wir auf die Scheingerechtigkeit, die
der Nationalrat hier den Steuerpflichtigen angedeihen lassen
will, lieber verzichten. Es würden einfach neue Ungerechtig-
keiten unter den Steuerpflichtigen entstehen.
Ich bitte Sie deshalb, diesen Absatz 6 zu streichen; ich bitte
auch den Nationalrat, diesem Beschluss dann zu folgen.

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 31 Stimmen

(Einstimmigkeit)

B. Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden
B. Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 69
Antrag der Kommission
Abs. 1–5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 6
Zustimmung zum Antrag des Bundesrates
Abs. 7
Streichen

Art. 69
Proposition de la commission
Al. 1–5
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 6
Adhérer à la proposition du Conseil fédéral
Al. 7
Biffer

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
.... in Kraft. Vorbehalten bleiben die kantonalen Verfahren
zum Wechsel der zeitlichen Bemessung, die am 1. Januar
1999 in Kraft stehen.

Ch. II
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
.... le 1er janvier 1999. Sont réservées les procédures canto-
nales de changement d’imposition dans le temps en vigueur
au 1er janvier 1999.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es geht hier
darum, dass verschiedene Kantone, u. a. Nidwalden, Zürich,
Thurgau, bereits in der Umsetzungsphase sind. Selbstver-
ständlich kann das per 1. Januar 1999 neu in Kraft tretende
Bundesrecht nicht rückwirkend kantonales Recht aufheben.
Mit den Vorbehalten, die wir aufgeführt haben, können wir
Konflikte mit den kantonalen Verfahren zum Wechsel der
zeitlichen Bemessungen, die am 1. Januar 1999 in Kraft tre-
ten, vermeiden.
Wir beantragen Ihnen, dieser Änderung zuzustimmen.

Spoerry Vreni (R, ZH): Es tut mir leid – ich muss Sie mit einer
etwas komplizierten Situation konfrontieren. Erstens muss
ich sagen, dass es mir leider gestern nicht möglich war, an
der Sitzung der WAK teilzunehmen, weil ich als Präsidentin
der SPK eine Delegation der finnischen Verfassungskommis-
sion zu betreuen hatte.
Am 14. September 1998 wurde in der Sitzung der WAK die
Frage aufgeworfen, dass mit diesem Übergang insbeson-
dere der Kanton Nidwalden ein Problem bekommen könnte,
weil er – im Gegensatz zu anderen Kantonen – den Über-
gang in Phasen vollzieht. Man müsse deshalb sicherstellen,
dass der Kanton Nidwalden nicht benachteiligt werde.
Die Antwort der Verwaltung ging der Kommission zu und lau-
tete folgendermassen: Da Bundesrecht nicht rückwirkend
gelten könne, gebe es für den Kanton Nidwalden kein Pro-
blem. Es erübrige sich eine Bestimmung zugunsten des Kan-
tons Nidwalden. So die Aussage der Verwaltung.
Es wurde dann aber dennoch eine Änderung vorgeschlagen.
Diese lautete zunächst, dass die Änderung des Bundesge-
setzes über die direkte Bundessteuer auf den 1. Januar 1999
in Kraft treten solle, Artikel 16 des Steuerharmonisierungsge-
setzes hingegen erst auf den Januar 2001.
Ich erwähne diese Varianten, weil wir jetzt innerhalb von 24
Stunden drei verschiedene Vorschläge unterbreitet erhalten
haben und jede neue Fragen aufwirft. Diese erste Variante
hätte ohne jeden Zweifel zur Folge gehabt, dass insbeson-
dere in den Kantonen Thurgau und Zürich eine grosse
Rechtsunsicherheit eingetreten wäre, weil das kantonale
Recht während zwei Jahren nicht dem Steuerharmonisie-
rungsgesetz entsprochen hätte.
Als man das erkannt hatte, kam die zweite Variante. Vorbe-
halten bleiben die kantonalen Verfahren zum Wechsel der
zeitlichen Bemessung, die am 1. Januar 1999 in Kraft tritt.
Diese Variante hätte die Rechtsunsicherheit zwischen kanto-
nalem Recht und Steuerharmonisierungsgesetz beseitigt,
aber ein neues Problem geschaffen. Wir definieren ja im
Steuerharmonisierungsgesetz, was ausserordentliche Auf-
wendungen und ausserordentliche Erträge sind. Wenn jetzt
diese Definition im Steuerharmonisierungsgesetz erst im
Jahr 2001 in Kraft tritt, dann gibt es in den Kantonen, wo das
kantonale Recht schon vorbereitet ist, keinen Rechtsan-
spruch der Bürger, in den direkten Bundessteuern und im
kantonalen Steuerrecht die gleiche Definition von Aufwen-
dungen und Erträgen zu haben.
Es wäre also mit dieser Definition mindestens einem Sech-
stel der Steuerpflichtigen in der Schweiz nicht möglich gewe-
sen, durchzusetzen, dass die ausserordentlichen Aufwen-
dungen und Erträge in der kantonalen Steuerrechnung gleich
gehandhabt würden wie beim Bundessteuerrecht.
Nun hat die WAK gestern eine dritte Variante vorgeschlagen,
nämlich jene, die Sie auf der Fahne vorfinden. Das Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und
des Steuerharmonisierungsgesetzes erfolgt wieder gemein-
sam – so, wie es der Nationalrat beschlossen hat – auf den
1. Januar 1999, aber es heisst dann: «Vorbehalten bleiben
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die kantonalen Verfahren zum Wechsel der zeitlichen Be-
messung, die am 1. Januar 1999 in Kraft stehen.»
Auch diese Variante führt offensichtlich zu unterschiedlichen
Interpretationen: Die Eidgenössische Steuerverwaltung sagt,
das sei eine «Lex Nidwalden», und es betreffe nur das Ver-
fahren. Der Rechtsanspruch der Bürger auf eine gleiche De-
finition im eidgenössischen und im kantonalen Steuerrecht,
was eine ausserordentliche Aufwendung und ein ausseror-
dentlicher Ertrag ist, sei damit gewährleistet. Die zürcheri-
sche Steuerverwaltung sagt, sie verstehe das anders: Zum
Verfahren gehöre auch der Begriff der Aufwendung und des
Ertrages, und solange dies so bleibe, hätten die Zürcher
Steuerpflichtigen – und auch die Thurgauer, ich kenne dort
die Problematik weniger genau – keinen Rechtsschutz und
keinen Rechtsanspruch, die gleiche Definition von Aufwen-
dung und Ertrag zu haben.
Jetzt muss ich folgendes sagen: Wenn die Aussage stimmt –
und das möchte ich von Herrn Bundesrat Villiger hören –,
dass es gar keine Änderung braucht, um das Problem Nid-
walden zu lösen, warum macht man dann eine Änderung, die
in den anderen Kantonen neue Unsicherheiten und Rechts-
ungleichheiten schafft? Warum bleibt man nicht bei der Lö-
sung des Nationalrates, der das Inkraftsetzen für beide gleich
gestaltet hat, und hält fest, dass für Nidwalden keine Rück-
wirkung des eidgenössischen Rechtes geschieht? Wenn
man eine spezielle Regelung für Nidwalden und offenbar für
Genf haben will: Warum sagt man dann nicht zumindest,
dass diese kantonalen Gesetzgebungen vorbehalten blei-
ben?
Ich habe Mühe mit dem Gedanken, dass ein Sechstel der
Schweizer Steuerpflichtigen mit einer neuen Formulierung
Gefahr läuft, bei der direkten Bundessteuer und im kantona-
len Recht eine unterschiedliche Behandlung zu erfahren, nur
weil man für einen hochgeschätzten Mitkanton eine Ände-
rung vorsieht, die eigentlich gar nicht notwendig ist.
Deshalb möchte ich Herrn Bundesrat Villiger fragen: Ist die-
ser Zusatz für Nidwalden zwingend? Wenn ja, kann man ihn
nicht so ausgestalten, dass mit Bezug auf die Kantone Zürich
und Thurgau keinerlei Unsicherheiten offenbleiben, sondern
dass sie ab 1. Januar 1999 die gleiche Definition von ausser-
ordentlichem Ertrag und ausserordentlichen Aufwendungen
in ihren Gesetzen haben, wie das in allen anderen Kantonen
auch der Fall sein wird?

Plattner Gian-Reto (S, BS): In der Tat befürchte ich auch,
dass nun mit dieser – mindestens inhaltlich verspäteten –
Frage eine Kommissionssitzung zustande kommen wird.
Aber da ich mich für dieses Thema interessiert habe, möchte
ich versuchen, ganz kurz darzulegen, wie ich das Problem
sehe.
Vorausschicken muss ich, dass ich meine, Frau Spoerry
möchte uns hier instrumentalisieren, um ein innerzürcheri-
sches Problem zu lösen, nämlich dass die Zürcher Steuer-
verwaltung – und ich nehme an auch der Kantonsrat – ein
Gesetz über den Übergang in die einjährige Postnumerando-
Besteuerung beschlossen hat, das eben nicht dem heute
geltenden Bundesrecht entspricht oder bei dem dies zumin-
dest fraglich ist. Es wurde nämlich ein anderes Verfahren ge-
wählt – die Jahresveranlagung statt das Differenzbereini-
gungsverfahren.
Nun sind wir ja dabei, auf Zürich, St. Gallen, Thurgau und an-
dere Kantone einzuschwenken und das Bundesrecht quasi
hinterher so zu formulieren, dass dieser Übergang in der Art
gemacht werden kann, wie das die Zürcher, St. Galler, Thur-
gauer offenbar möchten – wir Basler, die es schon anders ge-
macht haben, müssen einfach akzeptieren, dass jetzt das
Recht hinterher ändert.
Das Problem ist jetzt folgendes: Weil dieses Gesetz erst in
Zukunft in Kraft treten wird, bleibt für die Kantone Zürich,
Thurgau und St. Gallen offen, ob das, was sie jetzt machen
wollen, gegenüber dem Bund schon heute rechtliche Gültig-
keit hat, obwohl dieses Gesetz erst später kommt. Sie be-
fürchten, dass bei ihnen Steuerpflichtige für die beiden Jahre
zwischen jetzt und 2001 Einzelrekurse gegen kantonale Ver-
fügungen beim Bundesgericht machen könnten mit der Be-

gründung, der Kanton habe damals in einer Art und Weise le-
giferiert, die mit dem bisher gültigen Steuerharmonisierungs-
gesetz gar nicht möglich gewesen sei und erst in Zukunft er-
laubt werde. Das ist aber ein innerzürcherisches, inner-
thurgauisches und innersanktgallisches Problem. Diese Kan-
tone haben eben gefunden, sie wollten jetzt doch nicht nach
den Bundesgesetzen verfahren, sondern eine bessere Me-
thode haben. Die haben sie jetzt. Wir schwenken darauf ein,
aber wir können das nicht rückwirkend machen.
Um nun trotz dieser Probleme die Zürcher und St. Galler zu
schützen, Frau Spoerry – und nicht, um sie zu belästigen –,
versuchen wir hier mit dieser Vorschrift, dem Bundesge-
richt – das allenfalls von einem Zürcher Rekurrenten ange-
rufen werden könnte – zu sagen, dass es diese Unebenheit
nicht dazu ausnützen oder dass es darin keinen Grund se-
hen solle, solche Rekurse gutzuheissen, sondern dass wir
als Bundesgesetzgeber bereit sind, alle jene Gesetze, die
am 1. Januar 1999 kantonal schon in Kraft sind, mit einer et-
was schwachen Grundlage im Bundesrecht dennoch zu ak-
zeptieren. Wir geben hier also quasi eine rückwärtsgerich-
tete Absolution für die Verfahren dieser Kantone, die auf der
Basis des Steuerharmonisierungsgesetzes nicht ganz stu-
benrein waren, wie ich meine.
Wir kommen also den kantonalen Gesetzen entgegen. Somit
tun wir den Zürchern, St. Gallern und Thurgauern einen
Dienst. Es ist allerdings wahr, dass wir auch legalisieren, falls
diese Kantone in diesen Regelungen, die wir nun akzeptie-
ren, eine andere Definition dessen haben, was ein berechtig-
ter Abzug sei, als es das Steuerharmonisierungsgesetz vor-
sieht. Es mag sein, dass einzelne Zürcher Steuerpflichtige
dadurch diesen Anspruch auf Gleichbehandlung verlieren,
den wir im Grunde im Bundesrecht geben wollten. Aber das
ist ein Problem, das die Zürcher sich selber geschaffen ha-
ben. Sie haben halt ein solches Gesetz erlassen. Es hat mit
uns hier gar nichts zu tun; wir tun das Beste, was wir können.
Damit habe ich meine Instruktionen gegeben. So verstehe
ich das. Ich bitte Frau Spoerry, auf Anträge zu verzichten. Sie
würden die Sache nur komplizieren. Allenfalls kann der Na-
tionalrat sich die Sache ja noch einmal anschauen.

Spoerry Vreni (R, ZH): Lieber Kollege Plattner, nur zwei
Worte: Erstens kann man mir, so glaube ich, nicht spätes
Reagieren vorwerfen, wenn innerhalb eines Tages – seit ge-
stern – drei verschiedene Vorschläge auf dem Tisch liegen,
deren Auswirkungen nicht klar sind. Zweitens, Herr Plattner,
haben gerade Sie diese Änderung initiiert, weil Sie den Nid-
waldnern keine Nachteile erwachsen lassen wollten. Das ist
absolut respektiert; niemand will, dass irgendein Kanton ei-
nen Nachteil hat. Wenn es aber stimmt, dass deswegen für
Nidwalden keine Regelung nötig ist, dann macht es doch kei-
nen Sinn, einem grossen Teil der Steuerpflichtigen in der
Schweiz rechtsungleiche Verfahren zuzumuten!

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich könnte jetzt sagen: Das ist
eine parlamentarische Initiative, lösen Sie das Problem! (Hei-
terkeit)
Nun eine ernsthafte Bemerkung: Ich sehe durch das Problem
nicht völlig durch. Für mich ist das ein Beispiel dafür – ich
habe das in anderem Zusammenhang schon gesehen –, wie
riskant es ist, bei so komplexen Steuerfragen in diesem
Tempo legiferieren zu müssen. Ich sehe das bei meinen Mit-
arbeitern, die können auch nicht zaubern. Sie müssen das
auch anschauen, und da kommt dieser oder jener Aspekt
dazu. Deshalb haben die Kantone bei diesen Fragen ein ver-
tieftes Mitspracherecht, damit man mit echten Vernehmlas-
sungen – mit den betroffenen Vorstehern, mit der Konferenz
der staatlichen Steuerbeamten, mit den Finanzdirektoren –
diese Fragen so lange ausdiskutieren kann, bis sie klar sind.
Was wir hier machen, geschieht husch, husch, und das ist
langfristig gefährlich.
Ich weiss, dass man pressieren muss, und deshalb wehrt
sich der Bundesrat auch nicht, weil sonst die Termine ablau-
fen. Man kann Herrn Hegetschweiler keinen Vorwurf ma-
chen, dass ihm das nicht früher in den Sinn kam, dass es hier
ein Problem gibt. Nun müssen wir es seriös lösen. Meine Mit-
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arbeiter sagten mir, dass diese Übergangsbestimmungen
betreffend den Fall Nidwalden richtig und zweckmässig sind.
Ich werde dem auch noch speziell nachgehen. Für mich ist
das Problem sehr neu; auch ein Bundesrat kann nicht über
Nacht, im Traum, die Fragen, über die sich Experten streiten,
richtig beantworten. Meine Leute sagen mir, dass es für Zü-
rich kein Problem sein müsste, indem nämlich der Kanton
nicht besser und nicht schlechter gestellt sei. Der Kanton hat
nun nicht ein so ausgeklügeltes Jahressteuerverfahren vor-
gesehen, wie es im Steuerharmonisierungsgesetz festgelegt
ist. Das StHG ist aber ein Rahmengesetz, und die Umset-
zung erfolgt im kantonalen Steuergesetz. Zürich hat die
Frage der ausserordentlichen Aufwendungen in einer regie-
rungsrätlichen Verordnung geregelt, und dort nur die Reno-
vationskosten bei Liegenschaften.
Man ist nun bei uns folgender Meinung: Wenn das ausge-
dehnt werden soll, kann Zürich das per Verordnung machen,
es ist darin frei. Das hat auch für die ausserordentlichen Ein-
künfte Geltung. Das sagen meine Fachleute. Wie das aus
Zürcher Sicht aussieht, was Herr Fessler dazu sagen würde,
weiss ich nicht.
Ich schlage Ihnen folgendes vor: Prima vista könnte die Idee
von Frau Spoerry, dass man das in der Übergangsbestim-
mung sagt, ein gangbarer Weg sein, der aus unserer Sicht
zwar nichts ändert, aber vielleicht beruhigt. So gesehen
würde ich Ihnen vorschlagen, jetzt einmal die Differenz zu
schaffen. Wir würden versuchen, in der nationalrätlichen
Kommission für das Problem – ich würde meine Leute beauf-
tragen, mit der Zürcher Steuerverwaltung eine Telefonkonfe-
renz oder was auch immer durchzuführen – eine Lösung zu
suchen, die nachher unbestritten sein dürfte. Ich glaube, in
der Sache sind wir uns alle einig und müssen den besten
Weg suchen. So gesehen sollten Sie risikolos die Differenz
schaffen können, denn mir scheint prima vista, das Anliegen
sei gerechtfertigt, und wir würden allfällige Austarierungen
dann noch für die Beratung in der nationalrätlichen Kommis-
sion vorsehen.
Ich weiss nicht, wann die Kommissionssitzung vorgesehen
ist, aber ich würde meine Mitarbeiter bitten, sich noch einmal
hinter die Frage zu setzen.

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich danke Herrn Bundesrat Villiger für
sein Entgegenkommen. Er hat meine Frage, ob die Aussage
der Verwaltung, dass eine spezielle Bestimmung zugunsten
des Kantons Nidwalden nicht nötig sei, um das Problem Nid-
walden zu lösen, nicht beantwortet.
Die Verwaltung sagt mir, dass diese Aussage nach wie vor
stimme, und ich bitte die nationalrätliche Kommission, auch
diese Frage zu beurteilen.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich möchte aus
der Sicht der Kommission dazu noch eine Bemerkung an-
bringen:
Aufgrund einer Notiz der Verwaltung ist es richtig, dass eine
solche Bestimmung für den Fall Nidwalden nicht unbedingt
nötig ist.
Die Hinweise auf die vielen Fassungen, die Frau Spoerry ge-
macht hat, zeigen, dass wir dieses Thema eingehend erörtert
haben. Die Behauptung, wonach in den letzten 24 Stunden
drei Fassungen auf dem Tisch gelegen hätten, trifft nicht zu.
Wir hatten einen vom 14. September 1998 datierten Vor-
schlag der Verwaltung und eine überarbeitete Fassung des
Antrages Plattner. Er wurde mit den Kantonen diskutiert,
auch mit der Steuerverwaltung des Kantons Zürich. Gestern
haben wir dann den nun vorliegenden Vorschlag – das Pro-
dukt der Vorarbeiten – erhalten. Diesen Vorschlag haben wir
eingehend diskutiert und ihm zugestimmt.
Wenn nun in den letzten 24 Stunden noch etwas passiert ist,
dann nicht bei der Kommission und nicht bei mir. Aber ich bin
durchaus damit einverstanden, dass die nationalrätliche
Kommission diesen Argumenten nochmals auf den Grund
geht.
Ich bitte Sie jetzt, diesem Antrag zuzustimmen. Damit schaf-
fen wir eine Differenz, und dann kann man die Sache noch-
mals ansehen. Ich wehre mich aber dagegen, dass der Ein-

druck erweckt wird, wir hätten diese Lösung einfach aus dem
Handgelenk geschüttelt.

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 33 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.3359

Motion Schmid Carlo
Jahr-2000-Computerproblem.
Ernstfallmassnahmen
Motion Schmid Carlo
Année 2000. Problèmes informatiques.
Mesures en cas de besoin

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 26. Juni 1998
1. Der Bundesrat wird eingeladen, jegliche Erlassprojekte auf
allen Stufen der Bundesverwaltung sowie alle Vorhaben,
welche der Bewilligung durch die Eidgenossenschaft bedür-
fen, bis zu einem geeigneten Zeitpunkt im Jahre 2000 oder
danach zurückzustellen, soweit nicht nachgewiesen ist, dass
diese Projekte und Vorhaben unter dem Gesichtspunkt der
Jahr-2000-Computerproblematik unbedenklich sind.
2. Der Bundesrat wird eingeladen, den für den 1. Januar
2000 nicht auszuschliessenden Zusammenbruch der Grund-
versorgung des Landes insbesondere im Bereich von Elektri-
zität, Gas, Wasser, Telefon, Transport usw. zum Anlass zu
nehmen, unter Einsatz der Zivilschutzorganisationen und al-
ler übrigen hierzu geeigneten Organisationen und Einrichtun-
gen alles Notwendige vorzukehren, um ab dem 31. Dezem-
ber 1999 die Grundversorgung der schweizerischen Bevöl-
kerung für eine mehrtägige Dauer zu gewährleisten.
3. Der Bundesrat wird eingeladen, soweit notwendig auch die
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Entwick-
lung und der Einsatz von Dienstleistungen für die Überwin-
dung der Jahr-2000-Computerprobleme durch schweizeri-
sche Anbieter insbesondere auch für ausländische Unter-
nehmungen und Organisationen erleichtert und gefördert
werden, wie namentlich Entgegennahme und sichere Ver-
wahrung von Daten bzw. von Datenträgern unter Gewährlei-
stung der Zollfreiheit, des Telekommunikations-, Anwalts-
und Bankgeheimnisses usw.

Texte de la motion du 26 juin 1998
1. Le Conseil fédéral est chargé de différer tous les projets de
textes législatifs à tous les échelons de l’administration fédé-
rale, ainsi que tous les projets nécessitant l’approbation de la
Confédération, jusqu’à une date appropriée dans le courant
de l’année 2000 ou plus tard, s’il n’est pas prouvé que ces
projets ne posent aucun problème en relation avec le chan-
gement de millésime.
2. Le Conseil fédéral est prié de saisir l’occasion présentée
par le risque, qui ne peut être exclu, d’un effondrement de
l’approvisionnement de base du pays, notamment dans les
secteurs de l’électricité, du gaz, de l’eau, du téléphone et
des transports, en faisant appel aux organisations de protec-
tion civile et à toutes les organisations et institutions appro-
priées, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer l’approvisionnement de base de la population
suisse dès le 31 décembre 1999 pour une durée de plu-
sieurs jours.
3. Le Conseil fédéral est invité à créer les bases juridiques
nécessaires afin de faciliter et de promouvoir le développe-
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ment et la mise en oeuvre, par des entreprises suisses, de
services destinés également aux entreprises et organisations
étrangères et devant permettre de maîtriser les problèmes in-
formatiques posés par le passage à l’an 2000. Ces services
devront notamment comprendre la prise en charge et la sau-
vegarde de données ou de supports de données, conformé-
ment aux dispositions en matière de franchise de douane et
de maintien du secret pour les avocats, les télécommunica-
tions et les banques.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Keine – Aucun

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht
eine schriftliche Antwort.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 16. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 16 septembre 1998
Der Bundesrat ist sich bewusst, dass es sich beim Jahr-
2000-Problem um eine grosse Herausforderung handelt, die
weltweit unter hohem Zeitdruck zu lösen ist. Er hat seine
diesbezügliche Doppelstrategie zur Problemlösung in der
Schweiz auch schon wiederholt kommuniziert. Diese Doppel-
strategie sieht eine Trennung der verwaltungsinternen von
der gesamtschweizerischen Problemlösung vor. Für beide
Bereiche wurde mit den Bundesratsbeschlüssen vom 6. Mai
1998 und vom 3. Juni 1998 je eine zeitlich befristete, speziell
auf das Jahr-2000-Problem ausgerichtete Organisation ein-
gesetzt.
– Für die Belange der Bundesverwaltung wurde intern der
Jahr-2000-Ausschuss eingesetzt.
– Als Katalysator ausserhalb der Bundesverwaltung wurde in
der Person von Ulrich Grete ein Jahr-2000-Delegierter er-
nannt.
Die Bundesverwaltung verfolgt eine dezentrale Strategie,
wonach die einzelnen Verwaltungseinheiten die Verantwor-
tung für die Informatiksysteme (inklusive «embedded sys-
tems») gemäss ihren Aufgaben tragen und Ämter mit Auf-
sichtsfunktionen beauftragt sind, zu prüfen, ob und welche
Anordnungen für den zu beaufsichtigenden Bereich zu erlas-
sen sind. Der interdepartementalen Führungsorganisation
(Jahr-2000-Ausschuss) kommt dabei primär die Rolle zu,
übergreifende Rahmenbedingungen verbindlich zu definie-
ren und ein Controlling sicherzustellen. Sie unterstützt die
Verwaltungseinheiten durch die Bereitstellung von Grundla-
gen und Informationen und zeichnet verantwortlich für eine
einheitliche Informationspolitik. Die Departemente und die
Bundeskanzlei sind durch je einen Jahr-2000-Beauftragten
aus dem obersten Kader im Jahr-2000-Ausschuss vertreten,
wobei der Jahr-2000-Beauftragte des Eidgenössischen Fi-
nanzdepartementes den Vorsitz führt.
Im Bewusstsein der internationalen Vernetzung wirkt der De-
legierte Ulrich Grete auf nationaler Ebene als Katalysator für
die Verstärkung und Beschleunigung des Problemlösungs-
prozesses. Im Vordergrund stehen dabei die zentralen Infra-
strukturbereiche (Gesundheitswesen, Kommunikationswe-
sen, Energiewirtschaft, Verkehr, Finanz- und Versicherungs-
wesen, Luftfahrt, Transport, Versorgung, Umwelt) sowie die
öffentlichen Verwaltungen (Kantone und Gemeinden).
Einen besonderen Schwerpunkt bilden die kleinen und mitt-
leren Unternehmen. Der Jahr-2000-Delegierte hat die Auf-
gabe, in Wirtschaft und Öffentlichkeit zu sensibilisieren, den
nationalen und wo hilfreich auch den internationalen Erfah-
rungsaustausch zu fördern und die Lösungsverantwortlichen
zu unterstützen. Ihm steht ein Stab und ein Budget zur Ver-
fügung und er rapportiert regelmässig dem Chef EFD über
den Stand und Fortschritt der Problemlösung und über mög-
liche wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Auswir-
kungen in der Schweiz.
Aufgrund dieser beiden Beschlüsse besitzt der Bundesrat die
Instrumente, um jederzeit über den aktuellen Stand der Pro-
blemlösung in der Schweiz orientiert zu sein und falls not-
wendig die erforderlichen Massnahmen treffen zu können.

Zu den aufgeworfenen Fragen nimmt der Bundesrat wie folgt
Stellung:
1. Der Bundesrat beurteilt eine generelle Zurückstellung
sämtlicher Erlassprojekte und Vorhaben im Sinne der Motion
als nicht erforderlich.
Einerseits ist der Bundesrat überzeugt, dass die dezentrale
Strategie zusammen mit dem übergeordneten Controlling
durch den Jahr-2000-Ausschuss in der Bundesverwaltung
das effektivste Vorgehen bezüglich der Problemlösung er-
möglicht. Was die Informatiksysteme betrifft, so steht bereits
heute bei allen neuen Beschaffungen das Kriterium der Jahr-
2000-Fähigkeit im Zentrum. Zusätzlich hat der Bundesrat am
22. April 1998 beschlossen, dass zur Gewährleistung eines
verhältnismässigen Einsatzes von Informatikmitteln die infor-
matikseitigen Auswirkungen von Gesetzen und Verordnun-
gen in den Anträgen an den Bundesrat und in den Botschaf-
ten gesondert auszuweisen sind. Bei der Umsetzung dieses
Beschlusses sind insbesondere auch die Auswirkungen des
Jahr-2000-Problems offenzulegen.
Anderseits hat eine allenfalls mangelhafte Jahr-2000-Fähig-
keit nicht bei allen Projekten dieselben grossen Auswirkun-
gen. Es kann Fälle geben, in denen die Realisierung eines
Vorhabens selbst unter Inkaufnahme gewisser Jahr-2000-Ri-
siken dennoch vorgenommen werden muss. Es liegt an den
zuständigen Instanzen, im Rahmen von Risikoanalysen die
notwendigen Beurteilungen vorzunehmen.
Zudem ist der Bundesrat bereit, der Jahr-2000-Fähigkeit ge-
schäftskritischer Systeme in dem Sinne absolute Priorität
einzuräumen, als er mit Blick auf die personellen und finan-
ziellen Ressourcen im Bedarfsfall die Legislaturplanung zu
überprüfen bereit ist und gegebenenfalls deren Priorisierung
ändert.
2. Der Bundesrat setzt in seiner Strategie in erster Linie auf
die Erreichung der Jahr-2000-Fähigkeit. Der Bundesrat ist
sich jedoch der Wichtigkeit der Grundversorgung bewusst.
Deshalb hat er auch den Jahr-2000-Delegierten beauftragt,
ihn regelmässig über den Stand der Problemlösung in den In-
frastrukturbereichen zu orientieren. Ergibt sich aufgrund fun-
dierter Lageanalysen ein Handlungsbedarf, so ist der Bun-
desrat bereit, die erforderlichen Massnahmen zu treffen. Bei
all seinen Handlungen berücksichtigt der Bundesrat die An-
strengungen der Kantone und der Wirtschaft und spricht sich
mit ihnen ab. Dabei ist es wichtig, dass alle Beteiligten mög-
lichst proaktiv und offen über den Stand ihrer Anstrengungen
berichten.
3. Der Bundesrat begrüsst alle Anstrengungen der inlän-
dischen Wirtschaft zur Bereitstellung von Dienstleistungen,
die – auch für ausländische Firmen – einen Beitrag zur Lö-
sung des Jahr-2000-Problems liefern. Dem Bundesrat sind
keine besonderen Hindernisse seitens der Schweiz bekannt,
die den grenzüberschreitenden Austausch von Dienstleistun-
gen im Informatikbereich verhindern würden. Sollten sich sol-
che ergeben, ist er bereit, Lösungen zu prüfen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu-
wandeln.

Schmid Carlo (C, AI): Ich habe hier in einem Bereich motio-
niert, in dem ich bei Gott kein Fachmann bin, aber der mich
beunruhigt. Als Stimmbürger, als Bürger dieses Landes,
habe ich gemeint, das Recht zu haben, mich in einer Frage
zu äussern, die nach meinem Dafürhalten ernsthafte Pro-
bleme bietet.
Der Umstand, dass heute noch viele Informatiksysteme Da-
tumsfunktionen enthalten, welche die Jahreszahlen mit nur
zweistelliger Bezeichnung verarbeiten, führt ja bekanntlich
dazu, dass bei solchen Informatiksystemen die Zahl 2000
eben nur mit den beiden letzten Ziffern verarbeitet wird und
damit die Eindeutigkeit der Information verlorengeht. «00»
kann als irgendein Jahr interpretiert werden, das einen run-
den Hunderter darstellt, und was die Programme mit solchen
nicht eindeutigen Informationen machen, kann nicht voraus-
gesagt werden. Die Annahme ist gerechtfertigt, dass Fehl-
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funktionen nicht ausgeschlossen werden können. Die Er-
kenntnis, dass bei Datenverarbeitungssystemen, d. h. bei
Computern, Handlungsbedarf besteht, ist in allen grösseren
Unternehmungen und in allen grösseren Verwaltungen vor-
handen.
Es mag sein, dass in den Kreisen der kleineren Unterneh-
mungen und Verwaltungen diese Sensibilität noch nicht in
hinreichendem Masse vorhanden ist. Das Jahr-2000-Pro-
blem ist indessen nicht nur ein Problem der Computer, es ist
auch ein Problem all jener Systeme, die mit Chips arbeiten.
In dieser neudeutschen Sprechweise spricht man von soge-
nannten «embedded systems». Diese unterliegen je nach
Chips-Generation der gleichen Gefahr wie die Computer. Es
kann z. B. die Uhr eines Videogerätes oder eines Heizungs-
brenners betroffen sein, so dass das Videogerät am 1. Ja-
nuar 2000 nicht zur richtigen Zeit ein- oder ausschaltet oder
dass die Wohnung kalt wird, weil der Brenner nicht mehr rea-
giert. Das sind wenig spektakuläre Auswirkungen möglicher
Fehlfunktionen.
Entscheidend ist jedoch, dass solche «embedded systems»
in vielen Einrichtungen, welche der Grundversorgung des
Landes dienen, zum Einsatz kommen, so im Bereich der Ver-
sorgung des Landes mit Elektrizität, Gas und Wasser, im Be-
reich der elektronischen Kommunikation, aber auch im Ver-
kehrs- und Transportbereich und – nicht zu vergessen – im
Gesundheitswesen. Auch hier gilt, dass die Sensibilisierung
weitgehend vorhanden ist. Kraftwerke können mit Sicherheit
feststellen, ob ihre Produktionsanlagen am 1. Januar 2000
aussteigen oder weiterhin Strom liefern. Die SBB können das
in bezug auf die Stromwerke ihrer Provenienz sagen und da-
mit prognostizieren, ob die SBB weiterhin fahren und ob die
Sicherheitssysteme einwandfrei arbeiten. Ich nehme an,
auch die grossen Spitäler können mit hinreichender Sicher-
heit feststellen, ob ihre Betriebssysteme am 1. Januar 2000
die Massnahmen zur Lebensrettung und Lebenserhaltung
noch unterstützen oder nicht.
Es kann aber nicht übersehen werden, dass die Sensibilisie-
rung für dieses Problem zwar weit fortgeschritten, aber noch
keineswegs Allgemeingut ist. Es ist nicht sicher, dass alle, die
in potentiell erheblichem Umfang von solchen Problemen be-
troffen werden könnten, das Problem auch tatsächlich auf ih-
ren eigenen Betrieb, auf ihre eigene Unternehmung bezie-
hen.
Hier hat der Bundesrat mit der Einsetzung eines Delegierten
für das Jahr-2000-Problem und mit der Besetzung dieser
Stelle durch Herrn Ulrich Grete eine gute Entscheidung ge-
troffen, die nur begrüsst werden kann. Es ist gerade die Auf-
gabe des Delegierten, die Öffentlichkeit für dieses Problem
zu sensibilisieren, den Erfahrungsaustausch zu fördern und
die Situationsanalysen vorzunehmen. Auch wenn es nicht an
mir liegen mag, hier Qualifikationen zu erteilen, finde ich,
dass die Arbeiten, die hier geleistet werden, Anerkennung
und auch Förderung verdienen, dass sie nicht behindert wer-
den dürfen und dass diese Arbeiten in ihrer Bedeutung nicht
bagatellisiert oder – wie in bestimmten Wirtschaftskreisen
geschehen – sogar lächerlich gemacht werden sollten.
Der Erfolg der Arbeiten des Delegierten wird aber in doppel-
ter Hinsicht objektiv gefährdet. Erstens einmal dadurch, dass
die Zeit drängt. Wer seine Systeme noch nicht umgestellt hat
oder noch gar nicht analysiert hat, wird zunehmend grössere
Schwierigkeiten haben, dies überhaupt noch tun zu können.
Die Zahl der dazu befähigten Informationstechnologie-Spe-
zialisten ist begrenzt und steht in einem krassen Missverhält-
nis zu den Arbeiten, die noch zu erledigen wären.
Wir müssen trotz des Einsatzes des Delegierten für das Jahr-
2000-Problem davon ausgehen, dass eine ansehnliche An-
zahl von Computersystemen und anderen «embedded sys-
tems» mit dem Jahrtausendwechsel in ihrem Funktionieren
beeinträchtigt sein dürften. Dabei sind die Auswirkungen na-
türlich nicht alle katastrophal. Wenn ein Videorecorder eines
bestimmten Typs ausfällt, mag dies ärgerlich sein, ein Lan-
desunglück ist es aber auch dann nicht, wenn 10 000 solcher
Geräte ausfallen.
Auch wenn die Lohnbuchhaltung eines kleinen Unterneh-
mens abstürzt, führt das zwar zu erheblichen Unzukömmlich-

keiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unter-
nehmung. Ein Landesunglück ist das allerdings auch nicht.
Wenn aber ein weiträumiger Stromausfall grosse Teile des
Landes lahmlegt, mit all den Auswirkungen auf die ange-
schlossenen Systeme, dann sieht das anders aus. Da stellt
sich die Frage – das ist der zweite Punkt, der die Arbeiten des
Delegierten bedroht –: Kann man das ausschliessen?
Hier ist dem Problem der Vernetzung unserer Systeme ein-
mal deutlich Aufmerksamkeit zu schenken. Es mag der ein-
zelne Betreiber einer vernetzten Anlage selbst alles Notwen-
dige vorgekehrt haben, um das Funktionieren seiner eigenen
Anlage sicherzustellen. Wenn er aber durch Fehler Dritter –
ich spreche auch von Fehlern im Ausland – in seinem Netz
keine Daten mehr erhält oder falsche Daten erhält oder wenn
er keine Energie mehr zugeführt erhält, dann nützt die eigene
Vorsicht überhaupt nichts. Murphy’s Law steht auch hier im
Hintergrund: «What can happen happens.»
Gerade in vernetzten Systemen ist die Gefahr gross, dass
das schwächste Glied alle Anstrengungen des starken Glie-
des zunichte macht. Daher plädiere ich dafür, dass wir den
Absturz von Systemen nicht einfach als Schicksalsschlag an-
nehmen, auf den es zu warten gilt. Ich meine vielmehr, dass
wir uns aktiv auf diesen Ernstfall vorbereiten und ihn in gewis-
ser Weise vorwegnehmen sollten. Das ist der Sinn meines
Vorstosses.
In Ziffer 1 habe ich einen Gedanken aufgenommen, den ich
gestern bei der EVK bereits umreissen durfte. In Krisenzeiten
sollten die Rahmenbedingungen möglichst konstant bleiben.
Die Chancen der Prävention und der Behebung von Krisen
wachsen, wenn nicht dauernd zusätzliche Veränderungs-
und damit Störelemente mutwillig in das System hineinge-
bracht werden.
Daher mein Appell, in der eigenen normativen Tätigkeit des
Bundesrates und des Parlamentes mit Blick auf dieses Pro-
blem im Jahre 2000 nicht neue sensible Veränderungen ein-
zuführen.
In Ziffer 2 meine ich, dass nicht nur auf die Ausmerzung der
möglichen Fehlerquellen hingearbeitet werden sollte, son-
dern dass man sich auf den Fall vorbereiten sollte, dass die
Fehlerquellen eben nicht ausgeschaltet werden können. Da-
bei sind wir in der Schweiz mit der Vorbereitung des Ernstfal-
les wohl auf exemplarische Art und Weise vorbereitet. Wir
verfügen über den Stab des Delegierten für wirtschaftliche
Vorsorge, über die Wehrdienste der Armee und des Zivil-
schutzes. Es ist einer der möglichen Ernstfälle der soge-
nannten Gesamtverteidigung, welcher hier auf uns zu-
kommt. Wir sollten heute beginnen, diese Mechanismen
ohne Panikmache, ohne Aufregung und Hast arbeiten zu
lassen. Die einzelnen Massnahmen kann und will ich nicht
vorwegnehmen. Es ist Sache der zuständigen Instanzen,
diese zu definieren.
In Ziffer 3 meine ich letzten Endes, dass wir unsere Infra-
struktur, welche sich für solche Fälle eignet, aktiv im Sinn der
guten Dienste anbieten sollten. Die sichere Verwahrung von
Datenträgern, welche das Überleben einer Firma unter Um-
ständen wirklich garantieren können, sollte in den Kavernen,
die wir zu Tausenden besitzen, gewährleistet sein.
Ich bin kein Spezialist, aber das Problem treibt mich um,
denn ich fürchte, dass eine Nervosität, die heute schon spür-
bar ist, um sich zu greifen beginnt und dass sie mit dem her-
annahenden Stichtag täglich wächst. Wir sollten daher Dis-
positionen treffen, die den Ernstfall nicht nur verhindern, son-
dern mindestens teilweise meistern helfen können.
Aus der Antwort des Bundesrates entnehme ich, dass er für
diese Fragen sensibilisiert ist. Ich bin der Auffassung, dass
es keinen Sinn macht, hier auf der Motion zu beharren, nach-
dem gestern von Herrn Gemperli gesagt worden ist, ein Po-
stulat führe auch zu Ergebnissen. Ich danke dem Bundesrat,
wenn er sich dieser drei Punkte annimmt und der Bedeutung
dieser Frage die notwendige Aufmerksamkeit schenkt. In die-
sem Sinne kann ich mich mit der Umwandlung in ein Postulat
einverstanden erklären.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Da Herr Schmid mit der Um-
wandlung in ein Postulat einverstanden ist, müsste ich ei-
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gentlich nicht mehr sprechen. Aber ich möchte trotzdem et-
was sagen, weil ich über diesen Vorstoss sehr froh war.
Sie wissen es: Als wir den Delegierten einsetzten, gab das
auch harsche Kritik. Als Besitzer eines Hundes namens Mur-
phy habe ich übrigens für Murphy’s Law sehr viel Verständ-
nis; aber das nur nebenbei. Weil dieses Problem meines Er-
achtens unterschätzt wird und weil es zu Panikreaktionen
kommen könnte, wenn es plötzlich virulent wird – wenn Ge-
rüchte auftauchen usw. –, ist es wichtig, dass man auf den
Ernst der Situation hinweist, ohne die Leute zu verunsichern
und zu beunruhigen. Deshalb möchte ich doch ein paar Aus-
führungen machen.
Ich bin mit der Analyse von Herrn Schmid weitgehend einver-
standen. Es geht um ein komplexes Problem, das ist banal.
Es ist eben nicht einfach mit der Anpassung gewisser man-
gelhafter Programmteile getan, z. B. mit der Ergänzung eines
Datums um die ersten zwei Ziffern der Jahreszahl. Das ge-
nügt nicht, um Sicherheit zu garantieren, denn das Problem
mit dem Jahr 2000 ist vielfältiger. Die Datumerfassung erfolgt
teilweise nur sechs- statt achtstellig. Das Jahr 2000 ist ein
Schaltjahr. Probleme können schon vorher vorkommen –
Stichwort 9.9.99 –, und es kann auch verschiedene Ebenen
eines Computersystems lahmlegen, die Hardware, die Be-
triebssoftware oder die eigentlichen Programme, also die An-
wendungen; es kann überall vorkommen.
Der Umstand, dass die Computersysteme miteinander ver-
netzt sind, wird unterschätzt; eine Insellösung kann noch so
gut sein; sie kann dennoch nicht helfen. Denn eine spezifi-
sche Änderung kann eine neue Inkompatibilität mit anderen
Systemen zur Folge haben. Das alles muss getestet werden,
aber nicht nur für sich allein, sondern im Verbund. Es nützt
nichts, wenn Sie es perfekt gemacht haben, wenn jemand
anderer, mit dem Sie zusammenarbeiten, es nicht perfekt ge-
macht hat. Das braucht Zeit, Geld und Personal.
Ein grosser Verband hat bei uns reklamiert und gesagt, das
würden sie alles allein schaffen, sie bräuchten keinen Dele-
gierten. Dann fragte einer meiner Mitarbeiter diese Leute, ob
sie auch an die «embedded systems» gedacht hätten, wor-
auf diese fragten, was das sei. Es gibt also Leute, die glau-
ben, sie hätten dieses Problem im Griff, und die sich irren.
Diese «embedded systems» – eingebettete Chips – gibt es
an vielen Orten. Zum Teil ist das belanglos; das beginnt bei
Haushaltgeräten, geht über elektronische Steuerungen bis
hin zur Logistik insgesamt. Unsere Informationsgesellschaft
hat sich natürlich selber in eine grosse Abhängigkeit von die-
sen Dingen, diesen «Käfern», manövriert; jetzt müssen wir
dafür sorgen, dass uns diese «Käfer» keinen Streich spielen.
Das Problem bei den «embedded systems» liegt darin, dass
sie zum Teil schwer zugänglich sind, dass sie zum Teil ohne
den Lieferanten nicht bearbeitet werden können. Aber nicht
selten gibt es diese Lieferanten gar nicht mehr.
Deshalb hat man vielleicht an kleinen Orten auch beachtliche
Probleme. Zwar ist nur ein kleiner Teil der «embedded chips»
datumstechnisch relevant, aber kleine Ursachen können
eben grosse Wirkungen haben. Sie kennen das Bild vom
Schmetterling in Peking, der mit seinem Flügelschlag einen
Sturm im Bermuda-Dreieck entfacht.
Das kann bei solch vernetzten Systemen der Fall sein. Ket-
tenreaktionen können sich dort auswirken, wo man das Pro-
blem eigentlich isoliert im Griff hat. Deshalb ist es wichtig,
wenn bei der Erarbeitung von Problemlösungen nicht die
Verantwortlichkeiten hin- und hergeschoben werden – wie
das vor allem in grossen Verwaltungen häufig der Fall ist –,
sondern dass man sich gemeinsam über die Problemlösun-
gen unterhält. Man kann damit die wechselseitige Abhängig-
keit der zivilen Gesellschaft sehr gut illustrieren.
Der Bundesrat möchte das Problem nicht verharmlosen – im
Gegenteil – und hat deshalb in verschiedenen Schritten eine
Doppelstrategie definiert. Am Anfang, noch vor ein oder zwei
Jahren, habe ich das Problem – das sage ich ehrlich – auch
etwas zu leicht genommen. Der Bundesrat hat verwaltungs-
intern den Jahr-2000-Ausschuss definiert, der die Fort-
schritte der dezentralen Problemlösung handhabt. Er will das
Problem dezentral, in der Linie lösen, sonst wird es nicht ge-
löst. Der Jahr-2000-Ausschuss wird die Fortschritte des de-

zentralen Ansatzes in den Departementen und in der Bun-
deskanzlei betreffend klassischer Informatik, «embedded
systems» und dort, wo wir Aufsichtsfunktionen haben, über-
wachen. Die Verantwortlichkeit bleibt aber bei den Ämtern.
Wir wissen jetzt etwas besser als noch vor einem halben
Jahr, wie es ungefähr steht: In allen Verwaltungseinheiten ist
das Problembewusstsein hoch; weitgehend abgeschlossen
sind Inventarisierung, Lagebeurteilung und Testplanung. Bei
der Umsetzung der Testpläne hingegen ist die Situation noch
unterschiedlich. Der Zeitbedarf dafür ist da und dort unter-
schätzt worden, und gewisse Ressourcenfragen sind noch
nicht vollends geklärt.
Der Jahr-2000-Ausschuss wird aber alles daransetzen, mit
einem institutionalisierten Controlling die Fortschritte zu ver-
folgen, für die Vertiefung zu sorgen und eine möglichst vor-
zeitige Problembehebung zu erreichen. Die laufende Infor-
mation der Öffentlichkeit ist durch Pressemitteilungen und
auch über Internet sichergestellt.
Herr Schmid hat Herrn Grete erwähnt, der zum Jahr-2000-
Delegierten ernannt worden ist und schon berufliche Erfah-
rung für die Lösung dieses Problems mitbringt. Sie werden
übrigens dafür noch einen Nachtragskredit sprechen müs-
sen. Ich hoffe, dass dann das Problembewusstsein auch im
Parlament vorhanden ist.
Herr Grete kann nicht das Problem für die Wirtschaft lösen.
Das wäre ordnungspolitisch auch völlig falsch. Aber er muss
als Katalysator wirken, er muss sensibilisieren. Herr Grete
rapportiert mir periodisch über die Fortschritte, die Lage und
macht Vorschläge zur Situation in der Schweiz – auch in den
Bereichen, die Herr Schmid angedeutet hat. Bei zahlreichen
Problemfeldern arbeitet er gemeinsam mit den Bundesstel-
len. So wurde in Zusammenarbeit mit den Stellen der Lan-
desversorgung – auch von Herrn Schmid erwähnt – eine Bro-
schüre zur Sensibilisierung der Wirtschaft erarbeitet, die ein
gutes Echo gefunden hat.
Ich muss hier aber sagen, dass in einer ersten Beurteilung des
Delegierten das allgemeine Problembewusstsein ausserhalb
der Verwaltung noch als eher ungenügend beurteilt wird.
Oft wird das Problem auf die Ebene der Computerspeziali-
sten abgeschoben. Aber es ist etwas ähnlich wie bei der
Kasse: Es ist letztlich auch ein Managementproblem, es for-
dert eine vernetzte Sichtweise der Gesamtunternehmung.
Vor allem bei den KMU und den KMG, den kleineren und
mittleren Gemeinden, ist die Problemerfassung noch unter-
schiedlich. Der Delegierte sieht auch noch immer einen be-
sonderen Handlungsbedarf im Spitalbereich und bei den
Kantonen. Er hat aber die entsprechenden Kontakte ge-
knüpft und bemüht sich um Statusberichte.
Es ist auch für die Öffentlichkeit wichtig, wenn ein unabhän-
giger Delegierter – ein neutraler Beobachter – sagen kann,
es sei in Ordnung. Nehmen Sie irgendein Gerücht, gemäss
dem irgendwo etwas schieflaufen soll. Dann ist es gut, wenn
jemand sagt: Nein, ich habe den Eindruck, das ist gut, weil es
gut ist; denn Gerüchte können von den Betroffenen selber
immer schlecht widerlegt werden. Grundsätzlich empfiehlt er
den Unternehmen, die Kunden offensiv zu informieren. Zu-
sätzlichen Handlungsbedarf ortete der Delegierte auch im
Bereich der Elektrizitätsgesellschaften, weniger weil er zwei-
felt, dass die das machen, sondern wegen den internationa-
len Abhängigkeiten. Der Delegierte kommuniziert laufend in
den Medien, bei öffentlichen Auftritten und via Internet. Wir
sind also im Bundesrat der Meinung, wir besässen die nöti-
gen Instrumente, um jederzeit zumindest einmal über den ak-
tuellen Stand der Problemlösung in der Schweiz und über
den Handlungsbedarf orientiert zu sein.
Nun komme ich ganz kurz noch auf die drei Punkte der Mo-
tion zu sprechen:
1. Wir meinen, dass eine generelle Zurückstellung sämtlicher
Erlassprojekte nicht erforderlich ist, obschon Herr Schmid
grundsätzlich recht hat. Wenn man immer wieder verändert,
erschwert das die Problemlösung, die rollende Überlappung
der Problemlösungen im gleichen Bereich. Diese Strategie,
die ich erwähnt habe, erlaubt ein effektives Vorgehen, und
anderseits hat eine allenfalls mangelhafte Jahr-2000-Fähig-
keit natürlich nicht bei allen Vorhaben die gleich fatalen Aus-
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wirkungen. Bei den elektronischen Geräten wäre es vielleicht
sogar heilsam, wenn mal ein Fernseher zuhause für ein paar
Tage ausfiele. Vielleicht würde dann aus dem Halbkreis der
Familie wieder ein Familienkreis, nicht wahr. – Das nebenbei.
Es sind also bei den zuständigen verantwortlichen Stellen im
Rahmen von Risikoanalysen die notwendigen Beurteilungen
für die Bedeutung des Jahr-2000-Risikos und anderer Risi-
ken durchzuführen.
2. Die Strategie war bisher, die Jahr-2000-Fähigkeit einmal zu
erreichen, und ich bin überzeugt, dass das Notwendige zu-
nehmend in allen Bereichen unternommen wird, damit alle
rechtzeitig bereit sind. Im Bewusstsein um die Wichtigkeit vor
allem der Grundversorgung hat der Bundesrat den Delegier-
ten beauftragt, ihn regelmässig über den Stand vor allem der
Problemlösungen im Infrastrukturbereich zu orientieren. Dort
liegt wahrscheinlich von den Folgen her der grösste Risiko-
faktor – nicht von den Risiken an sich, aber von den Folgen
allfälliger Pannen her. Parallel dazu werden mit den entschei-
denden Stellen auch Vorabklärungen über allfällige Notfall-
massnahmen durchgeführt. In Diskussion ist z. B. eine Kom-
munikationsstrategie der Behörden für den Fall, dass es zu
Pannen käme. Kommunikation kann sehr wichtig sein, falls es
zu Störungen bei der Grundversorgung – Telekommunika-
tion, Wasser, Elektrizitätszulieferung usw. – kommen würde.
Es ist ja dann noch Winter, und im Winter ist alles noch viel
schwieriger, da kann man nicht einfach immer die Fenster
öffnen, da es zu kalt ist. Ergibt sich aufgrund solcher Lage-
analysen ein Handlungsbedarf, ist der Bundesrat selbstver-
ständlich bereit, sofort auch vorsorglich die nötigen Mass-
nahmen zu treffen.
3. Die dritte Frage haben wir vielleicht etwas anders verstan-
den. Ich nehme die Anregung, so, wie sie geklungen hat,
gerne auf. Wir sind der Meinung, dass dies international ge-
meint ist – ich habe den Text jetzt nicht gerade zur Hand –,
dass dieser Zusammenarbeit keine rechtlichen Hindernisse
entgegenstehen. Weil wir es vielleicht nicht in jedem Bereich
ganz konkret so machen wollen, wie Herr Schmid das vor-
schlägt, haben wir die Umwandlung in ein Postulat angeregt.
Ich bin froh, dass Herr Schmid damit einverstanden ist. Aber
in der Beurteilung der Problematik sind wir uns absolut einig.
Entschuldigung, dass ich etwas lange geredet habe, aber ich
glaube, es ist wichtig, dass in einem Parlament über solche
Dinge auch nach aussen informiert wird, denn dieses Pro-
blem – das Problem muss sich vielleicht nicht verändern –
könnte in kurzer Zeit viel mehr öffentliches Interesse erlan-
gen, als es im Moment scheint.

Präsident: Herr Schmid ist mit der Umwandlung der Motion
in ein Postulat einverstanden.

Überwiesen als Postulat – Transmis comme postulat

98.3311

Interpellation Frick
Keine Aushöhlung
der demokratischen Institutionen
durch den «runden Tisch»
Interpellation Frick
Pas d’affaiblissement
des institutions démocratiques
par la «table ronde»

___________________________________________________________

Wortlaut der Interpellation vom 25. Juni 1998
Teilt der Bundesrat die Ansicht:
1. dass der «runde Tisch» vom 20./21. April 1998 ein einma-
liges Ereignis im Sinne einer intensiven Vernehmlassung
bleiben muss und nicht zur Regelmässigkeit werden darf;

2. dass der «runde Tisch» die ordentlichen demokratischen
und politischen Institutionen nicht umgehen darf;
3. dass weder der «runde Tisch» selber noch seine mediale
Aufbereitung Sachzwänge schaffen dürfen, welche die sach-
liche Prüfung und die Entscheidungsfreiheit der Bundesver-
sammlung beeinträchtigen;
4. dass der «runde Tisch» durch kurzfristige Entscheide
keine langfristigen Präjudizien der Schweizer Politik schaffen
darf?

Texte de l’interpellation du 25 juin 1998
Le Conseil fédéral est-il également d’avis:
1. que la «table ronde» organisée les 20 et 21 avril 1998 aux
fins d’une vaste consultation doit rester un événement unique
et qu’elle ne doit pas devenir une habitude;
2. que la «table ronde» ne saurait servir d’instrument permet-
tant de contourner les institutions démocratiques et politi-
ques;
3. que ni la «table ronde» ni le battage médiatique lié à son
organisation ne doivent engendrer des contraintes de nature
à gêner le débat de l’Assemblée fédérale et à porter atteinte
à sa liberté de décision;
4. que les décisions à court terme prises lors de la «table
ronde» ne sauraient préjuger du cours de la politique suisse
à long terme?

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bieri, Bloetzer, Danioth,
Gemperli, Hess Hans, Inderkum, Jenny, Loretan Willy, Merz,
Reimann, Rochat, Schallberger, Seiler Bernhard, Simmen,
Uhlmann, Wicki (16)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht
eine schriftliche Antwort.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 16. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 16 septembre 1998
Eine Haushaltsanierung erfordert von allen Kreisen Verzicht-
leistungen. An den konkreten Massnahmen spalten sich aber
häufig die politischen Gruppierungen. Mit den Konsensge-
sprächen am «runden Tisch» wollte der Bundesrat solche
unfruchtbaren Polarisierungen vermeiden. Ziel der Gesprä-
che am «runden Tisch» war dementsprechend, ein Mass-
nahmenpaket auszuarbeiten, das von den Kantonen, Bun-
desratsparteien und Sozialpartnern mitgetragen wird. In die-
sem Sinn war es eine intensivere als sonst übliche Vernehm-
lassungsform.
Der Bundesrat beabsichtigt keineswegs, dieses Verfahren zu
institutionalisieren und zukünftig bei jedem Geschäft anzu-
wenden. Das normale Vernehmlassungsverfahren soll wei-
terhin die Regel bilden. Er behält sich jedoch vor, ausnahms-
weise – bei ausgewählten Vorlagen, die von grosser politi-
scher Tragweite sind, besonders hohe Anforderungen an die
politische Ausgewogenheit stellen und einen raschen Ent-
scheid erfordern – auf ähnliche Formen der Konsultation und
Konsensbildung zurückzugreifen.
Der «runde Tisch» stellt die ordentlichen demokratischen
und politischen Institutionen und Verfahren in keiner Weise in
Frage. Ihm kommt keine formelle Entscheidbefugnis zu. Die
von ihm erarbeitete Konsenslösung verpflichtet in erster Linie
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gespräche und
stellt gegenüber den politisch verantwortlichen Instanzen
nicht mehr und nicht weniger als eine – ohne Zweifel wich-
tige – Willenskundgebung dar.
Selbstverständlich bleibt es Aufgabe der Bundesversamm-
lung, die im Rahmen der Gespräche am «runden Tisch» aus-
gehandelten und vom Bundesrat mit der Botschaft zum Sta-
bilisierungsprogramm 1998 beantragten Massnahmen einer
sachlichen Prüfung zu unterziehen. Auch bleibt ihre Ent-
scheidungsfreiheit uneingeschränkt erhalten.
Der Bundesrat ist dagegen in den Konsens des «runden Ti-
sches» eingebunden. Er wird sich deshalb – im Interesse ei-
ner dauerhaften Gesundung der Bundesfinanzen – mit voller
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Überzeugung für eine lückenlose Umsetzung des Massnah-
menpakets einsetzen. Er erwartet auch von den anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des «runden Tisches» ein
entsprechendes Engagement.

Frick Bruno (C, SZ): Ich bin von der Antwort des Bundesra-
tes sehr weitgehend befriedigt. Ich möchte mich aber – wenn
Sie, meine Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion zulas-
sen – doch noch zu zwei Gedanken äussern, nämlich zu ei-
nem finanzpolitischen und einem staatspolitischen. Aus die-
sem Grunde beantrage ich Diskussion.

Präsident: Herr Frick beantragt Diskussion. – Dem Antrag
wird nicht opponiert.

Frick Bruno (C, SZ): Ich möchte mich auf diese beiden Ge-
danken beschränken: den finanzpolitischen und den staats-
politischen. Unter dem staatspolitischen Aspekt habe ich
meine Interpellation, die von 16 Mitgliedern unseres Rates
mitunterzeichnet wurde, eingereicht. Ich möchte ausdrück-
lich nicht darüber Debatte führen, welches Departement im
richtigen Mass durch die Beschlüsse des «runden Tisches»
zur Kürzung verhalten wird, ob das VBS tatsächlich und in
welchem Mass über den Tisch gezogen wurde, ob andere
Departemente auch mehr hätten sparen können usw. Diesen
Bereich möchte ich weglassen und mich vor allem auf den
staatspolitischen Aspekt beschränken.
Zuerst zum finanzpolitischen Gedanken: Der «runde Tisch»
fand ja in der langen Nacht vom 20. zum 21. April statt, kurz
vor der Abstimmung über die Haushaltziele. Weil in jener
Verfassungsabstimmung nur das Ziel, das ausgeglichene
Bundesbudget, festgehalten war, nicht aber der Weg, wie zu
sparen, wo zu sparen sei, war es verständlich, dass Sie, Herr
Bundesrat Villiger, die wesentlichen politischen Kräfte in die
Pflicht nehmen wollten, auch um Ihre Abstimmungschancen
zu erhöhen.
Ich habe vom Gesichtspunkt der Finanzpolitik durchaus dafür
Verständnis, dass Sie und der Bundesrat von den massge-
benden politischen Kräften möglichst bindende Zusicherun-
gen haben, dass Sie uns vor der Abstimmung in die Pflicht
nehmen wollten. Das ist Ihnen in der Tat mit diesem Überra-
schungseffekt auch sehr gut gelungen.
Zum staatspolitischen Gedanken: Der ist jener, der mich be-
schäftigt. Der «runde Tisch» hat in Ihrer Interpellationsant-
wort heute eine andere Dimension als jene, welche man am
21. April 1998 öffentlich vermitteln wollte. Damals entstand
ganz klar der Eindruck, und der Wille war auch seitens des
Bundesrates manifest, dass die Beschlüsse des «runden Ti-
sches» faktisch verbindlich sein sollten. Durch die geschickte
mediale Aufarbeitung – dafür gebührt Ihnen ein Kompliment,
Herr Bundesrat Villiger – war das ganz evident. Heute stellt
der Bundesrat in seiner Antwort die Dimensionen wieder rich-
tig. Er sagt klar: Der «runde Tisch» ist eigentlich nicht mehr
als eine intensive Vernehmlassung. Der Bundesrat erklärt
auch ausdrücklich, dass damit die politisch verantwortlichen
Gremien nicht verpflichtet werden sollten und dass damit
keine Entscheide der Bundesversammlung präjudiziert wür-
den.
Insofern haben Sie alle meine Fragen im positiven Sinne, in
meinem Sinne beantwortet. Damit kann ich Ihnen danken
und könnte erklären: Das Ziel ist erreicht. Ich stelle fest: Auch
am «runden Tisch» wird nicht so heiss gegessen, wie es am
21. April 1998 serviert wurde. Etwas warten temperiert auch
diese Mahlzeit richtig.
Es bleibt aber doch ein Rest von staatspolitischer Besorgnis.
Den möchte ich formulieren.
Zwar schafft der «runde Tisch» keine rechtlichen Sach-
zwänge, er hebt Institutionen nicht aus den Angeln. Das ist
die formale Betrachtung.
Es gibt aber auch eine faktische Betrachtung: Auch wenn die
eidgenössischen Räte rechtlich nicht gebunden sind, so wer-
den sie durch den «runden Tisch», wie er aufbereitet worden
ist, doch in einen Loyalitäts- und Entscheidungskonflikt ge-
stürzt. Faktisch hat das Parlament nur folgende Wahl: Entwe-
der folgen wir den Beschlüssen des «runden Tisches» und

damit den Entscheiden unserer Parteiexponenten und politi-
schen Exponenten, oder wir desavouieren unsere eigenen,
unsere institutionellen Leader. Diese Leader sind eben am
«runden Tisch» gesessen – die Parteipräsidenten, die Frak-
tionschefs, die Führerinnen und Führer der wichtigsten politi-
schen Verbände. Insofern entsteht aus dem «runden Tisch»
eben doch eine faktische Bindung. Das Beispiel des Natio-
nalrates bezüglich des Beschlusses von vorgestern legt das
klar. Der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Wohneigentum
für alle» ist abgelehnt worden. Der Nationalrat hat anders
entschieden als früher. Die Medien haben ausdrücklich auf
den «runden Tisch» Bezug genommen. Der neue Beschluss
ist als Folge, als Loyalität zum «runden Tisch» dargestellt
worden. Wir ersehen daraus, dass – auch wenn die eidge-
nössischen Räte rechtlich nicht gebunden werden – faktisch
doch eine Bindung entsteht, weil nur die Wahl bleibt, entwe-
der den Beschlüssen des «runden Tisches» zuzustimmen
oder die eigenen politischen Leader zu desavouieren. Beides
ist unbefriedigend.
Insofern möchte ich Sie bitten, die eigenen Folgerungen, die
Sie, Herr Bundesrat Villiger, mit dem Gesamtbundesrat in der
Interpellationsantwort gezogen haben, zu berücksichtigen,
nämlich dass der «runde Tisch» eine absolute Ausnahme für
unvorhergesehene, besonders wichtige Ereignisse bleibt. Ich
bitte Sie, den «runden Tisch» in dieser Art zu beschränken
und künftig dem Parlament keine faktischen Verpflichtungen
dieser Art mehr aufbürden zu lassen. In diesem Sinne kann
ich mich von der Interpellationsantwort über grösste Teile be-
friedigt erklären, möchte aber doch klar meine Bedenken für
die künftige Arbeit, gegenüber künftigen «runden Tischen»,
deponieren.

Onken Thomas (S, TG): Der «runde Tisch» war ein Erfolg;
das lässt sich nicht leugnen. Er hat in der Bevölkerung einen
guten Widerhall gefunden, obwohl er eigentlich für alle eine
recht bittere Botschaft enthielt; schliesslich mussten Sparop-
fer zugewiesen und konnten keine Geschenke verteilt wer-
den. Jeder Erfolg wie dieser hat seine Rahmenbedingungen,
und für das Zustandekommen und Gelingen des «runden Ti-
sches» war die Zeit ganz sicher besonders günstig. Sie war
reif dazu. Ein Jahr oder zwei Jahre vorher wäre das nicht
möglich gewesen. Trotzdem ist der «runde Tisch» auch ein
persönlicher Erfolg von Bundesrat Villiger. Er ist die Frucht
seiner Beharrlichkeit, seines Verhandlungsgeschicks und
auch seiner Integrationskraft. Das Ergebnis des «runden Ti-
sches» – der Interpellant hat es ausgeführt – war Vorausset-
zung für die überzeugende Annahme des «Haushaltzieles
2001». Es war die Konkretisierung des Weges, auf dem die-
ses Ziel erreicht werden soll. Es war die plausible, die glaub-
würdige Veranschaulichung eines ausgewogenen Stabilisie-
rungsprogramms, das allen Opfer abverlangt und nicht ein-
seitig ist. Ohne dieses Programm wäre das «Haushaltziel
2001» eine Black Box gewesen, jedenfalls in der Volksab-
stimmung sehr viel umstrittener, vielleicht sogar gefährdet.
Der «runde Tisch» war also ein Erfolg. Das ist wohl auch der
Stachel im Fleisch des Parlamentes. Diese Popularität in der
Bevölkerung muss jenen, denen man immer weniger zutraut,
ein Ärgernis sein. Der Erfolg war eigentlich nur möglich durch
unser Versagen, durch unsere über Jahre bewiesene Unfä-
higkeit, uns in den Räten zu einem kohärenten Handeln, zu
ausgewogenen Sparbemühungen, zu klaren finanzpoliti-
schen Schwerpunktsetzungen durchzuringen. Es braucht
keine «runden Tische», wenn wir unsere Hausaufgaben ma-
chen, d. h., wenn wir streitbar unsere Überzeugungen in das
parlamentarische Forum einbringen, unsere Verhandlungs-
positionen klar beziehen, dann aber auch willens und fähig
sind, einen konsequenten, einen mehrheitsfähigen politi-
schen Konsens zu erarbeiten und durchzuziehen. Das ist lei-
der in jüngster Zeit immer weniger der Fall. Auch hier müssen
wir die Probe aufs Exempel noch erbringen, denn der «runde
Tisch» ist eine gefährdete, eine brüchige Grundlage. Er wird
jetzt zu einer Vorlage, zu einer Botschaft verdichtet, aber wir
haben noch darüber zu befinden.
Er ist allerdings mehr als eine reine Vernehmlassung. Er ist
schon eine Willenskundgebung, eine vereinbarte Plattform,
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eine Art Pakt derjenigen, die dort beteiligt gewesen sind.
Dennoch bewahren wir auch unsere Entscheidungsfreiheit.
Wir können dieses Dispositiv noch umgestalten, noch ausge-
stalten, verändern. Ich glaube allerdings nicht, dass wir gut
beraten sind, es besser wissen, besser machen zu wollen als
diese fragile, aber eben doch konsensfähige Vorlage. Was
wir bisher an Sparmassnahmen in finanzpolitischer Hinsicht
produziert, ziemlich zaghaft gebündelt und recht locker ge-
schnürt haben, verleiht uns wahrlich keine sonderliche Legi-
timation; es mahnt eher zur Zurückhaltung. Alle sitzen wir
hier im Glashaus, und ich möchte den sehen, der den ersten
Stein wirft.
Die Interpellation Frick ist kein solcher Stein, ich verstehe sie
keineswegs so. Sie hebt auf das Grundsätzliche, sozusagen
das Staatspolitische ab, wie Herr Frick jetzt auch in seiner
Stellungnahme nochmals verdeutlicht hat. Aber ich teile wie
gesagt seine Sorge nicht, dass uns hier Gefahr droht, dass
wir unterlaufen werden – jedenfalls sicher so lange nicht, als
wir unseren parlamentarischen Auftrag erfüllen; das – meine
ich – ist das entscheidende Kriterium.
In diesem Sinne bin ich mit den Andeutungen auf Seite 2 der
Antwort des Bundesrates eigentlich nicht einverstanden. Er
sagt dort, dass er «runde Tische» in Zukunft allenfalls bei
Vorlagen von «grosser politischer Tragweite», von «beson-
ders hohen Anforderungen an die politische Ausgewogen-
heit», von besonders rascher Entscheidungsnotwendigkeit in
Erwägung ziehen wolle. Das ist mir zu weit gefasst, zu gross-
zügig. Das möchte ich restriktiver interpretiert sehen, denn
dazu muss auch das Parlament jederzeit willens und in der
Lage sein.
Damit müssen auch wir umgehen können: mit Vorlagen von
grösster Tragweite, von hoher Komplexität, von rascher Ent-
scheidungsnotwendigkeit. Das kann also das Kriterium für
«runde Tische» nicht sein. Erst wenn sich, wie im vorliegen-
den Fall, das Parlament tatsächlich über Jahre nicht zu einer
mehrheitsfähigen Lösung hat zusammenfinden können, erst
dann ist dieser Weg ein gangbarer Weg. Im vorliegenden Fall
war er es, war er sogar notwendig. Jedenfalls haben wir über
Jahre unsere Chancen vertan und sind den Tatbeweis unse-
rer Handlungsfähigkeit schuldig geblieben; da ist dieser Weg
der richtige.
Es ist nun an uns, diesen aufgezeigten Weg in voller parla-
mentarischer Entscheidungsfreiheit, aber auch mit aller Ver-
antwortung und mit aller Konsequenz zu Ende zu beschrei-
ten.

Büttiker Rolf (R, SO): Ich bin mit der Stossrichtung und der
Philosophie der Interpellation Frick nicht ganz einverstanden.
Ich stehe wie Herr Onken voll hinter dem Vorgehen von Herrn
Bundesrat Villiger. Warum?
Mit einer Deutlichkeit, an der es nichts zu rütteln gibt, haben
sich die Stimmberechtigten am 7. Juni 1998 für den von Bun-
desrat und Parlament vorgezeichneten finanzpolitischen
Kurs ausgesprochen. Das «Haushaltziel 2001» ist sogar von
sämtlichen Kantonen gutgeheissen worden.
Zu Herrn Onken: Ich habe volles Verständnis für sein Votum
und unterstütze auch seine Ausführungen; nur muss ich ihm
sagen, dass er eben das «Haushaltziel 2001» nicht unter-
stützt hat.
Ausbezahlt hat sich dabei vor allem das Konzept der Gesprä-
che am «runden Tisch» über das Stabilisierungsprogramm
1998. Der abstrakt formulierte Verfassungsartikel wurde
durch diese Gespräche mit Inhalt gefüllt. Bürgerinnen und
Bürger waren vor dem Urnengang über die in Aussicht ste-
henden Stabilisierungsmassnahmen im Bild und mussten
deshalb nicht die Katze im Sack kaufen. Von vielen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern höre ich, dass ihnen der Konsens am
«runden Tisch» wieder Vertrauen gegeben hat. Wer nun
Sonderinteressen nachgibt und damit diesen überparteili-
chen Konsens gefährdet, zerstört das Vertrauen, das der
Souverän der Politik mit seinem Ja zum «Haushaltziel 2001»
entgegengebracht hat. Ein Scheitern des Konsenses hätte
deshalb verheerende psychologische Folgen.
Was bedeutet das Abstimmungsergebnis für das Parlament?
Finanzpolitische Disziplin kann jetzt keine Leerformel mehr

sein, sondern sie ist Massstab für das Finanzgebaren der
eidgenössischen Räte. Vor etwa drei Monaten hat die Konfe-
renz der Kantonsregierungen ihrer Erwartung Ausdruck ge-
geben, dass nun auch die Bundesversammlung dem verein-
barten Konsens zustimmen möge. Aber auch die Bürgerin-
nen und Bürger erwarten, dass sich das Parlament an die am
«runden Tisch» getroffenen Abmachungen hält. Wer nun
dennoch versuchen sollte, Elemente aus dem Konsenspaket
herauszubrechen, handelt gegen den Willen des Souveräns.
Die vordringlichste Aufgabe unseres Finanzministers liegt
darin, ökonomisch vernünftige Lösungen mehrheitsfähig zu
machen. Mit dem neuen Konzept der Gespräche am «runden
Tisch» hat Bundesrat Villiger genau dies richtig getan. Be-
wusst ist nicht mit einzelnen Lobbygruppen im Versteckten
eine «Päcklipolitik» betrieben worden. Bundesrat Villiger hat
vielmehr ein transparentes Vorgehen gewählt, indem er alle
wichtigen politischen Kräfte im Land erfolgreich in den Pro-
zess eingebunden hat.
Das Vorgehen hat auch in der Staatsrechtslehre ausdrückli-
che Unterstützung gefunden, Herr Frick. Ich verweise dabei
auf einen in der «NZZ» vom 19. Mai 1998 erschienenen Arti-
kel von Professor Paul Richli. Die Idee des «runden Tisches»
ist der Analyse der Abstimmungen über die Arbeitslosenver-
sicherung und das Arbeitsgesetz entsprungen.
In den sensiblen Fragen ist die Mehrheitsfähigkeit ein wichti-
ges Element. In schwierigen Situationen – das lehren histori-
sche Beispiele von der Kappeler Milchsuppe bis zum Frie-
densabkommen in der Maschinenindustrie – hat man sich
immer wieder zusammengesetzt und versucht, eine gemein-
same Lösung zu finden. Man kann das gewählte Prozedere
auch als eine neuartige, intensivere Vernehmlassung an-
schauen, die dem Parlament als Richtschnur für seine Ent-
scheidungen dient.
Mit diesem Prozedere hat der Bundesrat lediglich diejenigen
Kräfte an einem Intensivverfahren beteiligt, die er auch sonst
zu konsultieren pflegt. Weil dieses Verfahren jedoch für alle
Beteiligten ausserordentlich aufwendig, kräfteraubend und
schwierig ist, eignet es sich nicht für die Tagespolitik und
muss für wirklich schwierige Probleme reserviert bleiben; ich
zweifle nicht daran, dass die Finanzlage eine derart schwie-
rige Situation darstellt.
Das Parlament wurde keineswegs ins Abseits gestellt, denn
die am «runden Tisch» versammelten vier Regierungspar-
teien hatten die Möglichkeit, Gespräche zu führen und sich
immer wieder in ihren Fraktionen rückzuversichern. Sie ha-
ben auch Parlamentarier als Experten beigezogen. In den
zuständigen parlamentarischen Kommissionen fanden zu-
dem regelmässig Aussprachen statt, damit die Mitglieder aus
erster Hand über den Verlauf der Gespräche am «runden
Tisch» informiert waren.
Die Referendumsrechte wurden nicht angetastet. Das Volk
hat das letzte Wort. Auch die eidgenössischen Räte verfügen
nach wie vor über Handlungsspielraum. In einem gewissen
Mass sind wir aber in die Pflicht genommen, und das ist nur
zu begrüssen, haben wir es doch – Herr Onken hat das aus-
geführt – in den letzten Jahren ganz offensichtlich an finanz-
politischer Disziplin mangeln lassen. Trotz lautstarker Spar-
appelle haben wir, das Parlament, zwischen 1992 und 1994
die drei unterbreiteten Sanierungsvorlagen so gestutzt, dass
sie nur noch geringe Wirkung entfalten konnten.
Das Stabilisierungsprogramm 1998 ist möglich geworden,
weil sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am «runden
Tisch» an den Grundsatz der Ausgewogenheit gehalten ha-
ben. Sie haben dabei eigene Interessen den Landesinteres-
sen untergeordnet und mussten Massnahmen mittragen, die
ihren politischen Zielsetzungen zuwiderlaufen. Sollte sich
nun auch das Parlament hinter das ausgewogene Konsens-
paket stellen, sind nicht nur die Aussichten auf einen ausge-
glichenen Staatshaushalt intakt, sondern es könnte wieder
einmal eine gewisse finanzpolitische Ruhe einkehren, indem
sich für einige Zeit keine neuen grösseren Abstriche aufdrän-
gen dürften.
Unsere Gesellschaft ist zunehmend komplex und vernetzt.
Wir sind deshalb dazu aufgerufen, neue Formen demokrati-
scher Willensbildung zu prüfen. Der «runde Tisch» hat inso-
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weit nicht mit Demokratieabbau zu tun, vielmehr ist er eine
staatsrechtliche Erfolgsgeschichte. Inzwischen findet die
Idee auch Nachahmung auf Kantons- und Gemeindeebene,
z. B. in Genf und Bern; der Kanton Waadt prüft das noch.
Wir müssen den Durchbruch zu neuen, zukunftstauglichen
Handlungsformen schaffen. Der «runde Tisch» ist ein wichti-
ger Schritt in diese Richtung. Der Bundesrat, die Sozialpart-
ner und die Kantone haben die Chance genutzt. Wir Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier sollten die Chance eben-
falls nutzen. Der aus dem Ruder gelaufene Bundeshaushalt
muss nun endlich wieder auf Kurs gebracht werden. Den
Worten müssen nun Taten folgen, und das können wir tun, in-
dem wir voll hinter dem «runden Tisch» stehen.

Inderkum Hansheiri (C, UR): Es ist meines Erachtens über-
aus verdienstvoll, dass Kollege Frick die Frage nach dem
Stellenwert des «runden Tisches» bzw. der Konsensgesprä-
che thematisiert hat. Anknüpfungspunkt war ja bekanntlich
der «runde Tisch» vom 20./21. April 1998; es ging darum,
durch Gespräche mit und zwischen den betroffenen Gemein-
wesen, insbesondere den Kantonen, den gesellschaftlichen
und politischen Kräften Mittel und Wege zur Erreichung des
Haushaltziels auszuloten, aber eben nicht nur auszuloten,
sondern auch auszuhandeln.
Die Hauptfrage, die sich hier stellt, ist daher diejenige nach
dem Verbindlichkeitsgrad der getroffenen Vereinbarungen.
Diesbezüglich muss meines Erachtens mit aller Deutlichkeit
darauf hingewiesen werden: Wenn Konsensgespräche oder
im Rahmen von solchen getroffene Vereinbarungen in den
Kompetenzbereich des Parlamentes eingreifen, kann da-
durch das Parlament nicht verpflichtet werden. Solche Ver-
einbarungen sind mit anderen Worten staatsrechtlich nicht
legitimiert.
Dennoch sind sie, wie der Bundesrat in seiner Antwort zu
Recht ausführt, mehr als nur eine intensive Vernehmlas-
sungsform. Sie begründen meines Erachtens – um ein Be-
griffspaar, das wir aus dem Vertragsrecht kennen, analog
heranzuziehen – keine Pflichten des Parlamentes, wohl aber
Obliegenheiten. Die Juristen unter uns wissen: Wenn wir
eine Obliegenheit nicht erfüllen, haben wir eben die Nachteile
zu tragen. Das bedeutet nach meiner Auffassung, dass das
Parlament, wenn es sich nicht an solche Vereinbarungen
hält, den dadurch verursachten Vertrauensschaden, der
möglicherweise entstehen kann, zu verantworten hat.
Daher ist meines Erachtens die Feststellung in der Antwort
des Bundesrates, die Entscheidungsfreiheit der Bundesver-
sammlung bleibe uneingeschränkt erhalten, rein formell ge-
sehen zwar zutreffend, sie ist aber doch in politischer Hin-
sicht zu relativieren, zumal auch deshalb, weil der Bundes-
rat – so wiederum seine Antwort – in den Konsens des «run-
den Tisches» eingebunden ist. Aus diesem Grunde erscheint
es mir schon wichtig, dass die Konsensgespräche oder der
«runde Tisch» die Ausnahme bleiben sollen. Hier stimme ich
mit der Antwort des Bundesrates überein; ich kann mich auch
den Kriterien, die er in diesem Zusammenhang aufgeführt
hat, anschliessen.

Loretan Willy (R, AG): Ich wende mich jetzt an meinen lieben
Kollegen – und sage jetzt auch Parteifreund – Rolf Büttiker,
nicht um mit ihm zu singen, aber zu sagen, dass ich sein Lob-
lied auf den «runden Tisch» nicht ganz mitsingen kann.
Ich teile die Zielsetzung des «runden Tisches», nämlich den
Bundeshaushalt um zwei Milliarden Franken zu entlasten.
Ich habe – Herr Bundesrat Villiger, das wissen Sie – die Vor-
lage «Haushaltziel 2001» im Mai/Juni dieses Jahres aktiv un-
terstützt.
Ich habe aber – und jetzt mein Einwand –, nachdem jetzt
auch materielle Gesichtspunkte des «runden Tisches» zur
Sprache gekommen sind, über die Zusammensetzung die-
ses Sparpaketes von zwei Milliarden eine etwas andere Mei-
nung. Ich will hier nicht in die Details gehen; das gehört heute
nicht hierher. Zunächst ist der Nationalrat mit einer Ad-hoc-
Kommission an der Reihe, diesen «runden Tisch» nicht zu-
sammenzuholzen, sondern eventuell etwas umzubauen; er
möge rund bleiben.

Ich gestehe durchaus zu, dass – und da ist die bundesrätli-
che Antwort sauber und klar – kein Druck auf uns ausgeübt
wird, der rechtlich relevant wäre. Indessen gibt es Druckaus-
übung in politisch-moralischer Hinsicht. Lesen Sie den letz-
ten Satz der bundesrätlichen Antwort: «Er (der Bundesrat)
erwartet auch von den anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des ’runden Tisches’ ein entsprechendes Engage-
ment.» Und diese Teilnehmer waren nicht die letzten im «po-
litischen Umzug» dieses Landes. Sie werden, entsprechend
ihrer Aufgabe und ihrer Inpflichtnahme am «runden Tisch»,
auf uns andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein-
wirken wollen und eben auch müssen.
Ich sage ganz klar: Ich werde mich diesem moralischen
Druck nicht beugen; ich kann das nicht tun. Ich bitte Sie – vor
allem Herrn Bundesrat Villiger –, von dieser Erklärung Kennt-
nis zu nehmen.

Frick Bruno (C, SZ): Nach den Diskussionsbeiträgen ge-
statte ich mir als Interpellant doch noch, einen Gedanken zu
äussern. Herr Onken und Herr Büttiker haben sich uneinge-
schränkt hinter den «runden Tisch» gestellt. Ich meine, wir
müssen doch unterscheiden zwischen dem «runden Tisch»
vom April 1998 als einmaligem Ereignis und einer Institution
des «runden Tisches», wie sie künftig vorgesehen ist.
Ich anerkenne die Erfolge des «runden Tisches», kann sie je-
doch persönlich nicht in allen Punkten teilen. Er war vor allem
ein Erfolg Ihrer Integrität, Ihrer Beharrlichkeit und Ihrer politi-
schen Sensibilität, Herr Bundesrat Villiger. Er war eben die
nötige Massnahme, um die Abstimmung über das «Haushalt-
ziel 2001» durchzubringen, nachdem die Vorlage von we-
sentlichen politischen Kräften bekämpft worden war.
Nun aber ist davon folgendes zu unterscheiden: Der einma-
lige Erfolg darf nicht dazu verleiten, diese Institution auch als
künftig richtig darzustellen. Diesen Unterschied gilt es zu ma-
chen. Ddarüber eine Diskussion anzuregen, darauf zielte ich
mit der Interpellation ab. Es ist auch richtig – Herr Büttiker hat
den Artikel von Professor Richli angesprochen –, dass wir für
aussergewöhnliche Situationen neue Formen demokrati-
scher Willensbildung finden müssen. Aussergewöhnliche Si-
tuationen verlangen besondere Massnahmen.
Nun aber kann das nicht – das möchte ich klar sagen – ein
«runder Tisch» in der gehabten Form sein, weil hier die Ent-
scheide in der «Nacht der langen Messer» gefasst werden
mussten. Der Tisch wurde erst aufgelöst, als die Beschlüsse
gefasst waren. Insofern war eine Rückversicherung der ein-
zelnen Verhandlungsteilnehmer bei ihren Organisationen
nicht mehr möglich. Die Teilnehmer verhandelten mehr oder
minder ohne Auftrag bzw. mit einem reinem Blankoscheck.
Das ist das Problem.
Wenn daraus eine politische Bindung entsteht, eine faktische
Verbindlichkeit, sind wir staatspolitisch aufgerufen zu mah-
nen. Wenn solche Institutionen wie «runde Tische» weiterge-
führt werden sollen, sind sie nur mit klaren Verhandlungs-
mandaten möglich, in denen auch die Basisorganisationen
ihren Vertretern klare Kompetenzen und Vollmachten geben
können.
Insofern kann ein «runder Tisch» eine gute Institution sein,
aber nicht in der gehabten Form. Er hatte doch einen Über-
raschungseffekt, und die Entscheide müssen am Schluss
faktisch nachvollzogen werden, wenn wir nicht unsere
eigenen Mandatsträger – Parteipräsidenten, Fraktionschefs
usw. – desavouieren wollen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich bin dankbar für diese Diskus-
sion. Es war mir bewusst, dass es solche Diskussionen über
den «runden Tisch» geben würde; sie sind auch legitim. Ich
möchte dazu zwei Vorbemerkungen machen:
1. Sie können ein politisches Problem auf zwei Arten ange-
hen: Sie können eine Konfliktstrategie einschlagen, und Sie
können eine Konsensstrategie einschlagen. Sie können auch
versuchen, einen Konsens zu erzielen, und dann gibt es
trotzdem einen Konflikt. Das ist ja klar. Sie wissen nicht im-
mer von vornherein, was das Richtige ist. Es gibt nun Kritik
an beidem; es ist in unserer Tradition auch beides irgendwie
vorhanden.
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Sie finden in der Schweizer Geschichte wichtige Entscheide,
die im Konflikt gefällt worden sind, und Sie finden wichtige
Entscheide, die im Konsens gefällt worden sind. Deshalb gibt
es wahrscheinlich nicht eine einzig richtige Strategie. Am
nächsten Sonntag stimmen wir über die leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe ab. Das ist eine ausgesprochene
Konfliktangelegenheit; da fänden Sie kaum Kompromisse,
die alle mittragen würden. Es gibt Bereiche, wo man ver-
sucht, einen Konsens zu finden.
2. Warum hat der Bundesrat – es war eigentlich der Finanz-
ausschuss; Herr Koller war noch dabei – Frau Dreifuss und
mich beauftragt, hier einen Konsens zu suchen?
Finanzsanierungen, die für alle mit Opfern verbunden sind,
sind immer recht schwierig durchzusetzen, vor allem dann,
wenn der Sozialbereich betroffen ist, wenn man viele trifft.
Hier haben uns zwei wenn auch nicht gerade traumatische
Ereignisse zum Nachdenken angeregt: Das eine fand am
28. September 1997 statt, ich meine die Abstimmung über
die Arbeitslosenversicherung. Es ging nur um eine relativ
kleine Reduktion, aber es entstand eine sehr grosse Polari-
sierung – in einem Bereich, wo jeder dachte, dass das kein
Problem sei. Das zeigt die Sensibilität, wenn Sie im Sozial-
bereich viele treffen. Das zweite war die Abstimmung über
das Arbeitsgesetz. Das Parlament kündigte eigentlich einen
Konsens zwischen den Sozialpartnern auf und machte ein
bisschen etwas anderes. Das zahlte sich vor dem Volk nicht
aus.
Finanzpolitik – Herr Büttiker hat das etwas angedeutet – fin-
det in einem Dreieck statt. Sie haben als erste Ecke das öko-
nomisch Richtige und Notwendige; das wäre ein Sparpro-
gramm, das vielleicht Herrn Loretan entsprechen würde. Im-
mer, wenn etwas konkret wird, kostet es mehr, sei es bei der
Landschaft, sei es im Zusammenhang mit den Armeespar-
massnahmen usw. Aber dann hören wir wieder, wir sollten
endlich mit dem Instrument dringlicher Bundesbeschlüsse
sparen. Ökonomisch richtig wäre wahrscheinlich ein ziemlich
starkes Sparprogramm, auch mit Eingriffen in den Sozialbe-
reich. Ich könnte das begründen, will es aber nicht tun.
Die zweite Ecke des Dreiecks ist, sagen wir, die Rücksicht-
nahme auf das, was vom Volk als gerecht empfunden wird.
Hier sind wir im ersten Clinch: Wenn wir ein Paket, das viel-
leicht ökonomisch optimal wäre, schnüren würden, dann
käme auf der anderen Seite wahrscheinlich das Volk und
sagte: Das ist doch nicht gerecht, das trifft nur die und die,
und andere trifft das nicht.
Die dritte Ecke betrifft das, was Herr Büttiker gesagt hat: die
Mehrheitsfähigkeit. Wir müssen versuchen, etwas Mehr-
heitsfähiges zu finden, das ökonomisch sinnvoll ist, zum Ziel
führt – nämlich zum Ausgleich des Bundeshaushaltes –,
trotzdem als einigermassen gerecht empfunden wird und da-
mit mehrheitsfähig ist.
Wissen Sie, in einem Land ohne direkte Demokratie ist das
alles sehr viel einfacher. Aber wir müssen mit solchen Dingen
immer letztlich vor das Volk treten, und dann brauchen wir
halt 50,X Prozent der Stimmen. Aus der Erfahrung der hohen
Sensibilität von Eingriffen auch im Sozialbereich haben wir
abgeleitet – zu Recht oder zu Unrecht –, dass wir versuchen
müssen, eine Ausgewogenheit zu erreichen, wo jeder etwas
Federn lassen muss, wo jeder und jede eine Kröte schlucken
muss, wo aber letztlich vielleicht auch jeder etwas gewinnt.
Dann kam die zweite Phase der Überlegung: Wie eigentlich
kann man ein bisschen absichern, dass eine solche Ausge-
wogenheit existiert? Da kam die Idee – in diesem Sinn war
das ein Versuch – zu sagen: Wir versuchen die wichtigsten
wirtschaftlich und politisch relevanten Kräfte an einen Tisch
zu laden. Das sind natürlich die Regierungsparteien – ich ent-
schuldige mich bei den Nichtregierungsparteien, dass sie
nicht dabeiwaren; auch das «Verdauungsvermögen» eines
solchen «runden Tisches» ist immer begrenzt. Aber ich habe
mit den Nichtregierungsparteien Gespräche geführt und sie
informiert, und auch mit anderen, die nicht dabeiwaren.
Es waren die Regierungsparteien, es waren die grossen
Wirtschaftsdachverbände, der Gewerkschaftsbund, die
christlichen Gewerkschaften und die Angestelltenverbände,
es waren der Vorort und der Gewerbeverband und der Arbeit-

geberverband und natürlich als wichtige «Mitspieler» auch
die Kantone – also eine sehr breite Repräsentativität.
Es ist nun nicht so, wie vorhin gesagt worden ist, dass eigent-
lich am Schluss ohne die Möglichkeit der Rücksprache und
Rückversicherung in der «Nacht der langen Messer» die ent-
scheidenden Beschlüsse gefällt wurden. Es war ein unglaub-
lich aufwendiges und langes Verfahren mit drei «runden Ti-
schen» und unzähligen Gesprächen unter vier Augen, Grup-
pen- und Subkommissionsgesprächen. Der Aufwand ist für
jemanden, der das macht, gewaltig; das können Sie schon
vom Aufwand her gar nicht verallgemeinern. Immer haben
diese Verbände und immer haben diese Parteien die Mög-
lichkeit gehabt, sich aufgrund von klaren Vorschlägen und
Konzepten mit ihren Fachleuten rückzuversichern; das ha-
ben auch viele gemacht. Am Schluss wusste eigentlich jeder,
worin der Kompromiss bestehen kann oder nicht, und er
musste dann nur noch vereinbart werden. Es war also nicht
so, dass am Schluss Wunder geschahen. An sich war es al-
len Teilnehmern sehr klar, wo ungefähr der Kompromis-
spunkt sein könnte. Soweit zum Verfahren.
Der «runde Tisch» war also ein Versuch, die Mehrheitsfähig-
keit schon vor den bundesrätlichen Beschlüssen nach
menschlichem Ermessen einigermassen sicherzustellen. Si-
cherstellen kann man das zwar nie, aber zumindest ein biss-
chen optimieren, wenn Sie so wollen.
Nun ist es so, dass ein solcher «runder Tisch» nicht rechtlich
verbindlich sein kann. Das haben wir geschrieben, und das
haben Sie auch hier gesagt. Auf die moralische Verbindlich-
keit komme ich noch zu sprechen.
In diesem Sinne ist der «runde Tisch» schon eine vertiefte
Vernehmlassung; man führt ja auch eine Vernehmlassung
durch, um zu schauen, in welchen Punkten etwas akzeptabel
ist und in welchen nicht. Wir haben nun nicht nur einfach eine
mündliche Vernehmlassung durchgeführt und dann versucht,
die mehrheitsfähige Schnittmenge des Akzeptablen zu defi-
nieren, sondern wir haben versucht, auch noch zu fragen:
Wie weit können wir gehen? So gesehen ist es schon ein ver-
tieftes Vernehmlassungsverfahren; aber es ist letztlich nichts
anderes als ein Gentlemen’s Agreement – wie die weibliche
Form dieses Begriffs lautet, weiss ich nicht; Ladies’ Agree-
ment? – unter den verantwortlichen Parteipräsidenten. Wir
haben bewusst nicht mit den Generalsekretären und den Se-
kretären verhandelt – sie waren zwar in der zweiten Linie da-
bei –, sondern mit den Chefinnen und mit den Chefs. Wir ha-
ben dies in der Meinung getan, auch ein Konsens brauche
Leadership, um ein Modewort zu gebrauchen. Auch eine di-
rekte Demokratie, auch ein Konsens brauchen Leadership.
Sie können das Ergebnis nicht so rückversichern, bis alle da-
mit einverstanden sind. Einzelne können das tun, aber nach-
her muss irgendeiner mit seinem Wort dafür einstehen. Es ist
ein Gentlemen’s Agreement, nicht mehr und nicht weniger.
Ich erwarte von jenen, die am Tisch anwesend waren, dass
sie sich in ihren Gremien nun wirklich für die Resultate ein-
setzen; der Bundesrat wird dies auch tun.
Ich glaube, dass ein ausgewogenes Paket entstanden ist. Es
sind in den Bereichen Ausgaben – was Kantone, was Militär,
was den öffentlichen Verkehr betrifft – sehr präzise Vereinba-
rungen getroffen worden. Im Bereich der Besteuerungslük-
ken ist die Stossrichtung definiert worden; dort ist noch eine
gewisse – ich würde nicht unbedingt so sagen – Interpreta-
tionsmasse, aber man kann dieses Problem vielleicht auf
verschiedene Weise lösen. Dies wird sich dann im Parlament
zeigen; das gibt auch jetzt zu reden. Es ist nicht ganz leicht;
ich sehe das. Es wird noch zu Diskussionen führen. Aber ich
bin der Meinung, dass hier vernünftige Lösungen, die von
links bis rechts akzeptabel sind, gefunden werden können.
Wenn etwa gesagt worden ist, die einen seien über den Tisch
gezogen worden – es wurde hier nicht diskutiert, aber leicht
angedeutet –: Es waren natürlich, um es im Klartext zu sagen,
nicht alle Bundesräte am «runden Tisch» anwesend, aber wir
haben uns mit den Departementen ganz klar rückversichert.
Das kann ich auch schriftlich darlegen, das ist völlig klar.
Wir machen ja nichts, was einer nicht will. Herr Leuenberger
war auch nicht dabei, obschon letztlich der öffentliche Ver-
kehr ebensoviel Opfer bringt wie z. B. die Armee, um ein



Interpellation Frick 936 E 24 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

zweites Beispiel zu nennen. Der Sozialbereich war durch
Frau Dreifuss vertreten. Aber auch andere Bereiche, z. B. die
Arbeitslosenversicherung – dies betraf zuerst Herrn Delamu-
raz, dann Herrn Couchepin –, waren nicht vertreten. Die De-
legation war beauftragt, die Verhandlungen nach Treu und
Glauben zu führen. Das, was herausgekommen ist, war aber
für alle schmerzlich.
Man mag nun fragen: Wer hat gewonnen, die Linken oder die
Rechten? Ich muss Ihnen sagen: Für die Rechten ist das Pro-
blem wahrscheinlich, die Einnahmenseite bei der Arbeitslo-
senversicherung zu Hause zu vertreten. Aber für die Linken
sind die Kürzung der Taggelder, die Kürzung der AHV, der
ganze öffentliche Verkehr Probleme. Die Linke muss das bei
den Eisenbahnern usw. genau so durchsetzen, wie vielleicht
die Rechte auf der Arbeitgeberseite die Anhebung der Lohn-
prozente.
Das Paket ist ausgewogen; jeder muss den Mut haben, vor
seine Leute zu stehen und ihnen zu erklären, dass sie hier
mitmachen müssen, da sie letztlich den Gewinn haben. Der
Gewinn liegt darin, dass wir am Schluss – wenn es uns ge-
lingt, die Finanzen zu sanieren – endlich wieder einmal, auch
zur Freude des Finanzministers, eine Zeitlang nicht immer
nur vom Sparen reden müssen, sondern wieder eine gewisse
politische Gestaltungsfreiheit erhalten, so dass wir nicht im-
mer nur sagen müssen, was wir alles jetzt nicht tun können.
Das ist auch kein besonders liebes Hobby von mir; ich bin
von Berufs wegen dazu verurteilt. Ich würde auch lieber poli-
tisch mehr gestalten, statt immer nur zu sagen, das und an-
deres könne man nicht tun.
Wenn uns die Wirtschaft nicht völlig im Stich lässt, sehen wir
jetzt erstmals in bezug auf die Finanzen etwas Morgenröte.
Wir sehen sogar die Möglichkeit kleiner Überschüsse. Aber
nur, wenn wir Disziplin wahren und nicht wieder überborden;
wenn die paar Einnahmen, die noch in der Pipeline sind, rea-
lisiert werden; wenn wir den «runden Tisch» integral umset-
zen und ihn nicht ansägen. Wenn ein Bein weg ist, ist der
ganze «runde Tisch» im Eimer.
Es ist auch richtig, dass «Haushaltziel 2001» und «runder
Tisch» zusammengehören; es sind Zwillinge. Das «Haus-
haltziel 2001» ist, wie Herr Frick sagte, etwas Abstraktes. Es
wurde, wie Herr Büttiker sagte, mit Inhalt gefüllt. Das Volk
wusste, in welche Richtung es geht. Ich habe sehr viele Si-
gnale erhalten, dass viele Leute dem «runden Tisch» zuge-
stimmt haben, weil sie durch dessen Ergebnisse ein bis-
schen Vertrauen in unsere politischen und wirtschaftlichen
Kräfte gewonnen haben – das ist rein moralisch und nicht
rechtlich zu sehen.
Die Abmachungen des «runden Tisches» sind noch nicht ge-
sichert. Hier im Ständerat hat sich Herr Loretan ganz klar di-
stanziert und gesagt, er fühle sich nicht daran gebunden –
was vom demokratischen Standpunkt aus legitim ist. Aber
Sie müssen sich überlegen, was Sie zerstören, wenn Sie sich
nicht daran halten: Sie zerstören nicht einfach zwei Milliarden
Franken, Sie zerstören ein Stück Vertrauen in die Kräfte, die
dieses Land leiten. In diesem Sinne hat Herr Inderkum recht,
wenn er sagt, das eine sei rechtsverbindlich, das andere eine
Obliegenheit. Es hat eine gewisse Wirkung.
Es ist nicht so, dass kein anderes ausgewogenes Resultat
des «runden Tisches» denkbar gewesen wäre. Doch wenn
nur einer zugunsten seines Partikularinteresses etwas durch-
setzt, wird das für andere, die auch eine Kröte zu schlucken
hätten und auf den Absprung warten, Vorwand genug sein,
um zu sagen, sie hätten schon mitgemacht, aber wenn der
andere abspringe, würden sie das halt auch tun. Dann ste-
hen wir vor einem Scherbenhaufen und werden die Sanie-
rung nicht schaffen. Dann werden wir wieder am gleichen Ort
stehen wie bei der Frage der Arbeitslosenversicherung am
28. September 1997. Das ist das Problem.
Deshalb muss man auch den Mut haben, sich vor die eigene
Klientel zu stellen – mir geht das in der letzten Zeit sehr oft
so – und zu sagen: Ich gehöre zwar zu Euch, muss aber von
Euch verlangen, dass Ihr eine Kröte schluckt, andere tun das
auch. Das ist mir wichtig.
Glauben Sie, es habe mir – als Hauseigentümer und als ei-
nem, der der Meinung ist, Hauseigentum müsse gefördert

werden – Spass gemacht, zu sagen, es sei jetzt nicht der Mo-
ment für diesen Gegenvorschlag? Das ist auch für mich kein
sehr lustvolles Erlebnis. Wenn dieser «runde Tisch» fällt,
dann ist ein Stück Vertrauen zerstört, was wahrscheinlich
mehr Bedeutung als die zwei Milliarden hätte.
Aber nun komme ich zur Frage, ob der «runde Tisch» das
Verfahren der Zukunft ist. Es war nie die Meinung, dieses
Verfahren gegen das Parlament zu richten; aber ich verstehe
Ihre auch kritischen Reaktionen. Der «runde Tisch» war der
Versuch, eine gewisse Mehrheitsfähigkeit im Ansatz herzu-
stellen, noch ehe Sie die Vorlage haben. Ich habe mich na-
türlich über die positive Würdigung von Herrn Onken gefreut,
obwohl ich vielleicht mit ihm nicht ganz einig bin – oder dann
habe ich ihn missverstanden –, denn ich glaube, dieses Ver-
fahren muss schon ein bisschen die Ausnahme bleiben. Es
muss sicher staatspolitisch die Ausnahme bleiben und ist –
wenn man das häufiger machen würde – auch vom Aufwand
her fast nicht bewältigbar. Denn es erfordert eben Gesprä-
che, einen Prozess usw. Es war ein Versuch – er ist übrigens
da und dort nachgeahmt worden – in einem wichtigen Be-
reich. Ich sehe aber im Moment kein Problem, für welches es
morgen schon wieder eingesetzt würde. Ich schliesse jedoch
nicht aus, dass irgendwann einmal ein Problem entsteht, wo
man das wieder so macht.
Damit noch zur letzten Bemerkung: Ist das Ergebnis gesi-
chert oder nicht? Ich spüre, dass sehr organisiert Widerstand
geleistet wird. Es besteht die Gefahr, dass sich – und das ist
immer so bei breit angelegten Vorlagen – unheilige Allianzen
bilden: dass sich Leute aus dem Wehrbereich mit den Versi-
cherungen zusammentun und die sich wiederum mit jemand
anderem; dass die eine Gruppe das Referendum bezahlt;
dass die Gewerkschaft X aussteigt, weil ihr die Kürzung bei
der Arbeitslosenversicherung nicht passt usw. Das kann den
«runden Tisch» gefährden und stellt wiederum grosse An-
sprüche an die Verantwortung jedes Betroffenen.
Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das Verfahren ge-
lingt, aber der Bundesrat wird alles daransetzen, das Ergeb-
nis des «runden Tisches» zu vertreten; mehr kann er im Prin-
zip nicht tun. Ich werde das in den Kommissionen und vor
den Räten tun und hoffe, dass ich auf Ihr Verständnis stossen
werde. Natürlich mag es sein, dass man die eine oder andere
Retusche vornehmen kann – wenn alle einverstanden sind
und sich die Interessenlage nicht völlig verändert. Das ist bei
jedem parlamentarischen Verfahren so. Aber ich habe den
Eindruck, dass grosse Veränderungen wahrscheinlich nicht
machbar sein werden. Zudem sind wir an die Summe gebun-
den. Deshalb auch der Versuch, das Paket zu einem Ganzen
zu verbinden, damit man – auch das Volk – weiss, falls ein
Referendum stattfindet – was nie auszuschliessen ist –: Das
ist nun das Paket. Wenn wir es nämlich aufschnüren, werden
letztlich statt zwei Milliarden ungefähr 700 Millionen bleiben.
Jeder wird dann das Gefühl haben, viel getan zu haben.
Doch dann wird das nächste Sparpaket kommen, und die
ganze Chose wird wieder von vorn beginnen. Das ist auch
nicht in unserem Interesse.
Zusammenfassend: Ich habe Verständnis für die Kritik. Der
«runde Tisch» kann nicht eine Methode werden, die wir insti-
tutionalisieren. Wir wollten das Parlament damit nicht unter-
laufen, aber wir wollten versuchen, eine gewisse Mehrheits-
fähigkeit schon bei der Entstehung dieser Vorlage mit einzu-
bauen. Ich bitte Sie um Verständnis für dieses Verfahren. Es
entspricht meiner Überzeugung, dass nicht nur zwei Milliar-
den auf dem Spiel stehen, sondern auch ein bisschen Ver-
trauen in unsere politische Problemlösungsfähigkeit beim
Volk.

Schluss der Sitzung um 10.25 Uhr
La séance est levée à 10 h 25
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Fünfte Sitzung – Cinquième séance

Montag, 28. September 1998
Lundi 28 septembre 1998

17.15 h

Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)

___________________________________________________________

Präsident: Ich begrüsse Sie zur zweiten Sessionswoche. Ei-
nen besonders herzlichen Gruss entbiete ich unseren beiden
Bündner Kollegen Christoffel Brändli und Theo Maissen, die
gestern an der Urne eindrücklich wiedergewählt worden sind
und sich über diese Vertrauenskundgebung der Wählerinnen
und Wähler freuen dürfen. Ich gratuliere Ihnen und wünsche
Ihnen weiterhin alles Gute sowie viel Erfolg und Befriedigung
in Ihrem Wirken in unserem Rat. (Beifall)
Gestern haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in
unserem Land klar entschieden. Sie haben die Politik des
Bundesrates und des Parlamentes in drei wichtigen Berei-
chen der Innen- und Aussenpolitik mit einer Eindrücklichkeit
bestätigt, die mindestens teilweise nicht unbedingt zu erwar-
ten war. Die insgesamt doch ungewöhnlich hohe Stimmbetei-
ligung zeugt von einem beeindruckenden politischen Enga-
gement des Schweizervolkes, für das wir dankbar sind.
Vor Überinterpretationen von Volksentscheiden sollte man
sich hüten, insbesondere dann, wenn man recht bekommen
hat. «Am Tage danach» scheint es mir aber doch angebracht
zu sein, in den gestrigen Volksentscheiden klare Hinweise
dafür zu erkennen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger eine ebenso konsequente wie behutsame Politik der Öff-
nung schätzen, dass – mit anderen Worten – innovative,
kleine, aber wohlüberlegte Schritte auch in hochkomplexen
Problembereichen mehrheitsfähig sind. Das wird man über
die Landesgrenzen hinaus gerne zur Kenntnis nehmen.
Das – aber nicht nur das – ist für mich Anlass zur Freude. Wir
dürfen mutig weitermachen, dürfen aber nicht übermütig wer-
den; denn das Schweizervolk beobachtet kritisch und genau,
lässt sich von übertriebener Propaganda nicht irremachen,
will keine Diskriminierung der Randgebiete und pfeift uns so-
fort zurück, wenn wir leichtsinnig werden wollen. Wir stehen
also nach dem gestrigen Abstimmungssonntag ganz beson-
ders in der Pflicht, und das ist gut so.
Bei jeder Abstimmung gibt es zunächst Gewinner und Verlie-
rer. Aber wir haben zusammen mit dem Bundesrat die
Chance, die weiteren politischen Weichenstellungen in den
drei vom Volk beschiedenen Bereichen so vorzunehmen,
dass es mittelfristig praktisch keine Verlierer, sondern nur
Gewinner geben sollte. Nutzen wir diese Chance gemeinsam
und mit dem Volk, dann braucht uns um die Zukunft nicht
bange zu werden! Im übrigen: Die nächste Bewährungs-
probe steht uns in Kürze bevor.
In diesem Sinne wollen wir unsere Arbeit in der zweiten Ses-
sionswoche beginnen.

96.058

Volksinitiative
für menschenwürdige Fortpflanzung.
Fortpflanzungsmedizingesetz
Initiative populaire pour une procréation
respectant la dignité humaine.
Loi sur la procréation médicalement assistée

Differenzen – Divergences
Siehe Jahrgang 1997, Seite 693 – Voir année 1997, page 693

Beschluss des Nationalrates vom 25. Juni 1998
Décision du Conseil national du 25 juin 1998

___________________________________________________________

B. Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte
Fortpflanzung
B. Loi fédérale sur la procréation médicalement assis-
tée

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, dass wir mit der Behand-
lung der beiden Hauptdifferenzen – in den Artikeln 4 und 5 –
beginnen, weil sich die Entscheide unmittelbar auf eine Viel-
zahl von anderen Differenzen auf der Fahne auswirken. – Sie
sind damit einverstanden.

Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag Rochat
Festhalten

Art. 4
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition Rochat
Maintenir

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Der Präsident hat
bereits erwähnt, wo die beiden grossen Differenzen liegen,
und ich möchte mit Artikel 4 beginnen. Hier geht es um eines
der zentralen Probleme dieser Gesetzgebung. Bundesrat
und Nationalrat haben auch die Eispende als unzulässig er-
klärt. Der Ständerat hatte sich seinerzeit mit einem knappen
Mehr von 20 zu 18 Stimmen für die Zulässigkeit der Eispende
ausgesprochen. Zu den unzulässigen Praktiken gehören
nach dem Entscheid des Ständerates lediglich die Leihmut-
terschaft und die Embryonenspende.
Die grundsätzliche Problematik wurde seinerzeit in unserem
Rat eingehend besprochen. Auch im Nationalrat fand eine
breite Diskussion statt. Die Gründe, die gegen die Eispende
sprechen, liegen vor allem in der Tatsache, dass man im
Zweifelsfall zurückhaltend sein sollte. Im Falle der Eispende
wird die Mutterschaft zwischen der genetischen und der bio-
logischen, gebärenden Mutter aufgespalten. Diese Aufspal-
tung ist zweifellos einschneidender als das Auseinanderfal-
len genetischer und sozialer Mutterschaft im Falle der Adop-
tion. Bei der Eispende haben zwei Frauen Anteil am Entste-
hen des Kindes. Damit wird ein feststehendes Prinzip
natürlicher Fortpflanzung aufgehoben. Dieses geht dahin,
dass die Mutter immer eindeutig identifiziert werden kann. Es
ist nicht auszuschliessen, dass für das Kind erhebliche Iden-
tifikationsprobleme entstehen, wenn das nicht mehr zutrifft.
Das Verhältnis zur Mutter ist für die Identitätsfindung des Kin-
des besonders wichtig. Daher sollte man im Zweifelsfalle
keine Risiken eingehen und es bei dem belassen, was auch
natürlicherweise vorkommt.
Der Vergleich mit der heterologen Insemination ist in diesem
Zusammenhang nicht zulässig. Gespaltene Vaterschaft ist
auch beim natürlichen Zeugungsvorgang möglich und findet
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dort eine Parallele, während die gespaltene Mutterschaft nur
aufgrund eines künstlichen Vorgangs – einer künstlichen Be-
fruchtung – eintreten kann.
Die Mutter war bisher die absolut sichere Bezugsperson, und
sie ist für die Identität des Kindes von herausragender Wich-
tigkeit. Das bestätigen auch die Psychologen. Eine Preis-
gabe dieser Eindeutigkeit der Identität der Mutter hätte gra-
vierende Auswirkungen.
Nachdem in Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzentwurfes das
Wohl des Kindes für alle Fortpflanzungstechniken an erster
Stelle steht, kann man nicht einer Praxis zustimmen, die min-
destens erhebliche Zweifel aufkommen lässt, ob sie dem Kin-
deswohl auch wirklich dient.
Die Kommission hat sich – wie ich eingangs bemerkt habe –
noch einmal sehr eingehend über diese Frage ausgespro-
chen. Sie ist mit 9 zu 3 Stimmen zum Schluss gekommen,
dem Entscheid des Nationalrates zuzustimmen. Im National-
rat ist die Eispende mit 102 zu 58 Stimmen eindeutig abge-
lehnt worden.
Ich beantrage Ihnen, dem Antrag der Kommission zu folgen.

Rochat Eric (L, VD): L’article 4, dans la version que nous
avons acceptée en première délibération et qui a été combat-
tue par le Conseil national, autorisait le don de gamètes, soit
le don d’ovules et le don de spermatozoïdes. La majorité de
notre commission rejette cette extension et suit aujourd’hui la
décision du Conseil national. La minorité de la commission
avait hésité à déposer un amendement de minorité. Je me
permets de le déposer en mon nom aujourd’hui.
Lors du premier débat, nous avions donc refusé d’interdire ce
don d’ovules. Ce faisant, nous ne nous sommes pas limités
à une application du principe constitutionnel de l’égalité entre
hommes et femmes. Nous avons ouvert la porte à la suppres-
sion d’une discrimination. Même si la technique en est encore
expérimentale, nous avons voulu offrir à des femmes que la
nature, mais aussi la maladie, les traitements, la chimiothé-
rapie, la radiothérapie, ont rendues stériles, la même chance
que nous offrons aujourd’hui à des hommes après un cancer,
une irradiation ou une ablation testiculaire. Il n’y a aucune rai-
son supérieure, morale ou religieuse de faire une différence
entre ces deux cas de stérilité, entre ces deux cas de mala-
die. Il n’y a aucune raison d’autoriser le don d’un type de ga-
mètes et d’interdire l’autre. Je vous demande donc de main-
tenir votre décision antérieure, à l’article 4.
Nous allons encore entendre répéter souvent que «sola ma-
ter certa est» et que le don d’ovules mettrait à mal cette pierre
milliaire du droit romain. Mais quelle incertitude allons-nous
donc introduire en autorisant non seulement le don de sper-
matozoïdes, mais aussi le don d’ovules? Il n’est un mystère
pour personne que si la mère demeure certaine, les pères
d’un certain pourcentage de la population le sont moins. Mais
les chicanes techniques, sophistiquées, qui devraient per-
mettre un don d’ovules, sont précisément là, avec le devoir
d’information que prescrit la constitution, pour maintenir cette
certitude. Le don d’ovules répond lui aussi à des conditions à
la fois restrictives et précises. Et croyez-vous les femmes
moins responsables, ou plus à risque, que les hommes pour
leur refuser ce que vous accordez aux seconds?
Ne nous le cachons pas: l’argument juridique n’est qu’un pa-
ravent à des motifs beaucoup moins clairs et beaucoup plus
émotionnels. Sans cela, la similitude de situation entre le don
de sperme et le don d’ovules, quelles que soient les difficul-
tés techniques de prélèvement, nous aurait depuis long-
temps sauté aux yeux.
Un dernier mot, une redite: il y va de bien plus que l’égalité
constitutionnelle. Il y va de l’égalité devant le traitement, de-
vant la douleur de la stérilité. Il y va de prendre en compte, ou
de rejeter, la détermination courageuse de celles et ceux qui
sont décidés à aller jusque là pour avoir leur enfant. Rendez-
leur au moins cette justice et maintenez votre décision pre-
mière.

Bieri Peter (C, ZG): Als Anführer der Minderheit habe ich bei
der ersten Runde dieser Gesetzesberatung in diesem Rat
beantragt, die Eispende zu verbieten. Ich habe dort ausführ-

lich dargelegt, dass es uns in erster Linie um das Kindeswohl
geht, wenn wir uns dafür einsetzen, dass die genetische, die
leibliche und die soziale Mutter identisch sein sollen. Die Fol-
gen der gespaltenen Mutterschaft für die Entwicklung des
Kindes sind – zumindest beim Stand der heutigen Erkennt-
nisse – noch ungeklärt. Ich habe mir damals für die Darle-
gung der Argumente grosse Mühe gegeben und vorher auch
Fachpersonen aus den Bereichen der Medizin und der Psy-
chologie beigezogen.
Ich habe damals auch dargelegt, dass die Zulässigkeit der
Eispende nicht aus Artikel 4 der Bundesverfassung abgelei-
tet werden kann. Herr Bundesrat Koller hat diese Meinung
geteilt und hat gesagt, eine solche Ansicht sei eine Anmas-
sung all jenen europäischen Ländern gegenüber, die ein Ver-
bot der Eispende kennen würden. Dazu gehören bekanntlich
Länder, die bezüglich der Gleichberechtigung sicher nicht zu
den Nachzüglern gehören. Ich denke an Länder wie Norwe-
gen, Schweden oder auch Deutschland.
Meine Begründung, dass hier das Kindeswohl an die erste
Stelle zu setzen sei und dass Artikel 4 der Bundesverfassung
ungeeignet sei, ist mir damals im Rat als Herabwürdigung der
Gleichberechtigung der Geschlechter und als unseriöse und
bedenkliche Argumentation angekreidet worden. Ich muss
sagen, dass mich dieser Vorwurf damals sehr betroffen ge-
macht hat. Um so froher bin ich gewesen, als mich damals –
wie bereits gesagt – der Bundesrat und jetzt auch die Mehr-
heit des Nationalrates in meiner Ansicht unterstützt haben.
Im Nationalrat ist noch viel deutlicher argumentiert worden,
dass es hier nicht um arithmetische Rechnungen, sondern
um Menschen und Identitäten gehe. Es ist auch erklärt wor-
den, dass im Falle der Unfruchtbarkeit der Frau immer auch
der Ehemann in Mitleidenschaft gerät, da die beiden letztlich
als Ehepaar kinderlos bleiben. Im Nationalrat sind auch all
jene Argumente wieder vorgebracht worden, die bereits bei
uns dargelegt worden waren.
Ich konnte dort zu meiner Beruhigung und auch zu meiner
Bestätigung feststellen, dass nebst den rechtlichen Argu-
menten vor allem auch Einsichten aus der Psychologie, der
Soziologie, der Medizin und der Naturwissenschaften, spezi-
ell aus dem Bereich der Genetik, vorgebracht wurden. Ich
möchte nur an das Eintretensvotum von Herrn Nationalrat
Cavalli, selbst auch Arzt, erinnern; er sagte: «Ich kann z. B.
das Verbot der Eispende verstehen, weil das Vorhandensein
zweier biologischer Mütter für das Kind grosse psychologi-
sche Probleme bedeuten kann. Die Güterabwägung kann
deshalb beim heutigen Entwicklungsstand der Gesellschaft
eher negativ ausfallen.» (AB 1998 N 1318) Der Nationalrat ist
diesen Bedenken im bekannten Verhältnis gefolgt.
Ich bitte Sie aus diesem Grund, auf Ihren ersten Entscheid
zurückzukommen und hier dem Nationalrat und auch dem
grossen Anliegen des Bundesrates zu folgen.

Rochat Eric (L, VD): Juste deux mots après l’intervention de
M. Bieri. Il fait référence au bien de l’enfant. J’aimerais là
aussi nous replacer devant la réalité du problème qui nous
est posé. Est-ce que le bien de l’enfant est mieux garanti par
le don anonyme du sperme d’un homme que par le don ano-
nyme de l’ovule d’une femme? Est-ce que le bien de l’enfant
est mieux garanti par l’anonymat du père que par l’anonymat
de la mère? Je crois que nous sortons du sujet, Monsieur
Bieri. Je serais navré que, pour des raisons de cet ordre,
nous en venions à amputer une loi qui est nécessaire, qui est
utile pour une quantité de couples qui n’attendent que cela
pour pouvoir demain avoir l’enfant qu’ils désirent depuis long-
temps.

Koller Arnold, Bundesrat: Wir befinden uns im Differenzbe-
reinigungsverfahren. Deswegen möchte ich mir einleitend die
folgende Bemerkung erlauben: Ich glaube, es ist höchste
Zeit, dass auf diesem ethisch sehr diffizilen Gebiet möglichst
rasch eine einheitliche schweizerische Gesetzgebung gilt.
Das können wir nur erreichen, wenn wir die Differenzen, die
wir betreffend dieses Gesetz noch haben, möglichst rasch
bereinigen. Ich darf Sie daran erinnern, dass der Nationalrat
die Eispende mit 102 zu 58 Stimmen verbieten will. Ich kann
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mir schlichtweg nicht vorstellen, wie er bei dem ganz klaren
Stimmenverhältnis im Rahmen des Differenzbereinigungs-
verfahrens auf diesen klaren Entscheid zurückkommen
könnte.
Natürlich kann man über die Frage der Eispende trefflich
streiten. Das zeigt sich auch darin, dass ausländische Ge-
setzgebungen unterschiedlich sind: Deutschland, Österreich,
Schweden und Norwegen verbieten die Eispende, andere
Länder wie Belgien und England lassen sie zu. Sie ersehen
daraus, dass die Meinungen in dieser Sache auseinanderge-
hen können.
Ihr Kommissionsreferent hat noch einmal die wesentlichen
Gründe dargelegt, weshalb sich der Bundesrat von Anfang
an für ein Verbot der Eispende aussprach. Für den Bundes-
rat war folgende Überlegung ganz wichtig: Diese Vorlage ist
eine Vorlage der Toleranz, das wollen wir doch festhalten.
Die Mehrheit möchte einer Minderheit von Bürgerinnen und
Bürgern ganz bewusst die Möglichkeit geben, unerwünschte
Kinderlosigkeit mit diesen neuen medizinischen Techniken
zu überwinden. Aber ich glaube, der Gesetzgeber ist gut be-
raten, wenn er sich im Zweifel auch für Schranken ausspricht.
Ich beantrage Ihnen deshalb, dem Bundesrat und dem Natio-
nalrat zuzustimmen.
Es kommt noch eine weitere Überlegung dazu: Es ist Ihnen
wahrscheinlich wie mir nicht entgangen, dass in den Medien
neuerdings Meldungen Furore gemacht haben, wonach in
den USA und anderswo Frauen mit über sechzig Jahren mit-
tels Eispende zu Kindern kommen wollen. Das sind doch
ganz klare Missbräuche. Wenn wir also jetzt die Eispende er-
lauben würden, dann wäre mir eigentlich klar, dass wir fast
zwingenderweise irgendwo eine Altersschranke einbauen
müssten. Das haben wir im jetzigen Gesetzentwurf nicht ge-
macht. Wir halten in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b lediglich
fest: «.... die aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Ver-
hältnisse voraussichtlich bis zur Mündigkeit des Kindes für
dessen Pflege und Erziehung sorgen können.» Das ist aber
bei der Lebenserwartung von Frauen und Männern natürlich
bis in ein zu hohes Alter hinein möglich.
Zuletzt möchte ich Ihnen neben allen diesen sachlichen
Überlegungen auch noch eine politische mitgeben. Sie wis-
sen: Dieses Gesetz ist der indirekte Gegenvorschlag zu einer
Volksinitiative, die sehr restriktiv ist, indem sie jede In-vitro-
Fertilisation und heterologe Technik generell verbieten will;
und Sie wissen, dass auf dem Gebiet der medizinisch unter-
stützten Fortpflanzung in unserem Volk naturgemäss nach
wie vor grosse Ängste bestehen, nämlich diejenigen vor ei-
nem Zauberlehrling, der Geister ruft, die er dann nicht mehr
beherrscht. Ich bin überzeugt, dass es auch im Hinblick auf
diese Volksabstimmung – wo wir ein grosses Interesse ha-
ben, dieses Gesetz durchzubringen und nicht die Volksinitia-
tive – weise ist, wenn Sie dem Bundesrat und dem National-
rat zustimmen und daher hier die Eispende verbieten.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 24 Stimmen
Für den Antrag Rochat 13 Stimmen

Art. 5 Abs. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(Rochat, Gentil, Iten, Leumann, Martin)
Festhalten

Art. 5 al. 3
Proposition de la commission
Majorité
Adhérer à la décision du Conseil national
Minorité
(Rochat, Gentil, Iten, Leumann, Martin)
Maintenir

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Bei Artikel 5 Ab-
satz 3 geht es ebenfalls um eine sehr schwierige grundsätz-

liche Frage, die die Problematik der Schutzpflicht des Staa-
tes für den Embryo berührt. Die Ausgangslage in bezug auf
das Abstimmungsverhältnis in dieser Frage war etwas an-
ders. Der Ständerat hat mit 18 zu 16 Stimmen beschlossen,
dass das Ablösen einer oder mehrerer Zellen von einem Em-
bryo und deren Untersuchung nur zulässig sei, wenn die Ge-
fahr der Übertragung einer schweren unheilbaren Erbkrank-
heit nicht anders vermieden werden könne. Der Nationalrat
hat mit 72 zu 63 Stimmen der Fassung des Bundesrates zu-
gestimmt und damit die sogenannte Präimplantationsdiagno-
stik generell verboten.
Auch über diese Frage hat unser Rat lange diskutiert. Ich
möchte hier nicht noch einmal alle Gründe in ihrer ganzen
Breite darlegen. Immerhin sei nochmals in Erinnerung geru-
fen, dass die Langzeitfolgen der Präimplantationsdiagnostik
für den untersuchten Embryo nicht bekannt sind. Das Ablö-
sen einer Zelle vom einzelnen Embryo stellt jedenfalls ein ge-
wisses Risiko dar. Im Extremfall kann er am Eingriff zugrunde
gehen. Schliesslich besteht die Möglichkeit, dass ein geneti-
scher Defekt nur in den untersuchten Zellen vorliegt. Solche
Mutationen können damit Anlass zu schwerwiegenden Fehl-
diagnosen sein.
Zu beachten ist weiter, dass möglichen Vorteilen der Präim-
plantationsdiagnostik Bedenken bezüglich einer immer wei-
ter ausgebauten und verfeinerten Embryoselektion gegen-
überstehen. Wenn die Präimplantationsdiagnostik einmal
zum Standard ärztlicher Kunst gehört, so dürfte die Hemm-
schwelle immer geringer werden, den Embryo nach beliebi-
gen Kriterien zu untersuchen und unerwünschte Eigenschaf-
ten vor dem Transfer abzuklären. Grenzziehungen zwischen
erlaubter Prävention und unerwünschter Selektion wären
kaum mehr möglich.
Im Nationalrat – das darf ich hier erwähnen – hat gerade
auch diese Frage zu langen und interessanten Diskussionen
rund um die Frage des Entscheides für oder gegen ein Kind
geführt; eine künstliche Selektion ist natürlich nicht einfach
unbedenklich.
Dazu kommt, dass die Präimplantationsdiagnostik aus-
schliesslich ein Test auf Leben oder Tod ist. Die Präimplan-
tationsdiagnostik führt zu einem Automatismus zwischen ei-
nem mutmasslichen genetischen Schaden und der Verwer-
fung des ungeborenen Lebens, der in der Pränataldiagnostik
keine Parallele hat; die Pränataldiagnostik wird ja immer als
Parallele dargestellt. Es ist nämlich festzuhalten, dass bei der
Pränataldiagnostik die existentielle Betroffenheit der Mutter
gegeben ist. Es besteht daher auch immer eine Chance auf
Leben. Bei der Präimplantationsdiagnostik fehlt diese Betrof-
fenheit. Deshalb muss befürchtet werden, dass diese Dia-
gnostik, wie sie im Rahmen der In-vitro-Fertilisation möglich
ist, praktisch automatisch ein Test für die Lebenschancen ist.
Die vorberatende Kommission hat daher mit 7 zu 5 Stimmen
beschlossen, sich in dieser Frage dem Beschluss des Natio-
nalrates anzuschliessen.

Rochat Eric (L, VD): La procédure d’élimination des diver-
gences concerne l’article 5 alinéa 3. Mais je crois qu’il est bon
de rappeler encore une fois le contenu de l’alinéa 1er.
Dans l’alinéa 1er, le Conseil fédéral admet la procréation mé-
dicalement assistée lorsque le risque de transmission d’une
maladie grave et incurable est avéré. Personne n’a mis en
cause cet alinéa 1er de l’article 5, ni dans ce Conseil, ni au
Conseil national, ni dans nos commissions respectives.
Mais si on écarte l’insémination artificielle hétérologue, le
seul moyen d’éviter le risque de transmission d’une maladie
génétique grave et incurable est précisément le diagnostic
préimplantatoire. En le refusant, nous pouvons refuser tout
aussi bien l’article 5 alinéa 1er lettre b, qui devient quasiment
sans objet.
Le diagnostic préimplantatoire, je le concède, est assez diffi-
cile à concevoir de façon claire. Il recourt à diverses techni-
ques – il n’y a pas une seule technique – et je ne me risquerai
pas à les développer ici. Il pose surtout des questions fonda-
mentales. Comment le fait de prélever une cellule sur huit,
une cellule sur 16, pourrait-il ne pas léser l’organisme en dé-
veloppement? Qu’est-ce qu’une cellule totipotente? Jus-
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qu’où peut-on déterminer les caractéristiques de l’individu, et
quel risque y a-t-il d’une manipulation eugénique? Pouvons-
nous bannir définitivement toute crainte de voir déferler dans
vingt ans des légions d’enfants blonds, mâles et aux yeux
bleus?
Je ne sous-estime en aucune façon l’importance de ces
questions, mais vous assure en préambule que les règles
éthiques déjà appliquées depuis des années, que les cautè-
les de cette loi et que la transparence obligée de la commu-
nauté scientifique sont de nature, aujourd’hui déjà, à apaiser
ces craintes.
Mais il faut aller plus loin. Les vrais jumeaux, souvenons-
nous-en, proviennent d’une seule cellule fécondée. Cette cel-
lule mère se divise en deux cellules filles qui vont elles-mê-
mes se diviser une nouvelle fois, puis une nouvelle fois en-
core, tout en restant unies en un même groupuscule. Si les
deux cellules filles se séparent, par hasard, elles donnent vie
à deux individus identiques, à deux jumelles ou à deux ju-
meaux. Chacune de ces deux cellules filles possède, à ce
stade, toute l’information nécessaire à former un individu
complet. Ce sont des cellules totipotentes, dotées de toutes
les potentialités de générer, au fil des divisions ultérieures,
des muscles, des cellules nerveuses, des cellules digestives
et, finalement bien sûr, des cellules sexuelles capables de
transmettre la vie à une génération suivante. Cette qualité de
cellules totipotentes va persister durant un certain nombre de
divisions. Ainsi, lorsqu’on prélève une cellule sur un groupe
de huit, sur un groupe de seize ou même sur un groupe de
trente-deux, on ne retranche rien du tout des potentialités de
l’individu final. Son développement à partir de ce groupe de
15 ou de 31 cellules ne sera en aucune façon modifié.
Dans son ouvrage fameux qui est intitulé «Brave New World»
(«Le meilleur des mondes»), Aldous Huxley a décrit une so-
ciété totalitaire dans laquelle, à un stade précoce, les em-
bryons sont triés. Selon leurs potentialités, ils sont traités –
ou plutôt maltraités – afin de produire le nombre d’individus
qu’exigent les différentes classes sociales, chacun avec les
compétences et les infirmités de sa classe sociale. On peut
le dire tout de suite: sans même faire référence aux règles
strictes de l’article 24novies de la constitution, la formulation
que nous avons choisie à cet article 5, lors du premier débat,
écarte tout risque de ce genre; l’analyse du patrimoine géné-
tique, comme le veut l’alinéa 1er de l’article 5, n’est autorisé
que si le risque de transmission d’une maladie héréditaire
grave et incurable – je le souligne – ne peut être écarté d’une
autre manière.
La plus simple, c’est d’interdire la procréation à certains indi-
vidus ou à certains couples qui présenteraient une constella-
tion de risques qu’on jugerait hautement défavorables. Nous
n’en voulons pas, bien entendu. Une autre manière – M.
Gemperli vient de parler d’un test de vie et de mort –, c’est,
lorsqu’une telle grossesse survient et que le risque existe – il
est connu –, lorsque l’âge de la mère augmente par trop les
risques, de procéder à une amniocentèse. L’amniocentèse,
c’est une manoeuvre qui n’est pas sans risque; elle consiste
à prélever avec une aiguille un peu de placenta, elle consiste
surtout, écoutez-le bien, à prélever des cellules, à les analy-
ser et à déterminer, sur une grossesse de dix ou douze se-
maines, si l’analyse de ces cellules représente ou non le ris-
que qu’on cherche à éviter. A ce moment-là, si l’analyse des
cellules est négative, la grossesse poursuit son cours avec
des parents heureux. Si l’analyse est positive, la question est
bien sûr posée aux parents et à eux seuls. Mais croyez-moi,
l’autre manière dans ce cas-là est, dans la très grande majo-
rité des cas, un avortement provoqué, pour éviter la mise au
monde d’un enfant porteur d’une maladie grave et incurable.
Ces maladies, je ne veux pas toutes les citer. Mais pensez
aux myopathies – on en parle beaucoup sur les différentes
chaînes de télévision: les myopathies touchent des gens
dont la capacité musculaire décroît du matin au soir et d’an-
née en année. Ce sont des gens qui sont condamnés, à partir
d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années, à vivre miséra-
blement dans des chaises roulantes. Il y a aussi l’hémophilie,
qui diminue la capacité de coagulation, la mucoviscidose, qui
épaissit tant les sécrétions du corps que les gens s’étouffent

dans leurs glaires pour terminer leurs jours. Ce sont des ma-
ladies plus rares aussi, les maladies de Tay-Sachs, de Mar-
fan, la chorée de Huntington, je ne veux pas entrer dans les
détails, qui surviennent familialement dans des contextes
bien déterminés.
C’est aussi la trisomie 13, 18, 21. Cette trisomie, c’est déjà un
risque de 1,3 pour cent des grossesses chez des femmes de
35 à 39 ans; c’est plus de 4 pour cent au-delà de 40 ans. Le
diagnostic préimplantatoire ne lèse pas l’embryon, mais il
permet, dans le cas de risques de transmission de maladies
héréditaires graves et incurables, d’éviter la naissance d’un
enfant porteur, ou plutôt d’obtenir un enfant non atteint et en
bonne santé. L’autre manière de ne pas faire le diagnostic
préimplantatoire, c’est de faire ce diagnostic à la dixième se-
maine de grossesse avec les conséquences que l’on peut
imaginer.
Le diagnostic préimplantatoire est réservé à des cas tout à
fait particuliers. Il ne lèse pas l’embryon; il évite de devoir,
après d’autres investigations plus lourdes, interrompre une
grossesse déjà avancée.
Nous avions raison lors du premier débat; et je vous de-
mande instamment, au nom de la minorité de la commission,
de confirmer votre vote antérieur en maintenant la décision
de votre Conseil à l’article 5 alinéa 3.

Leumann Helen (R, LU): Ich unterstütze den Antrag der Min-
derheit Rochat und bitte Sie, an unserem Beschluss festzu-
halten. Ich denke, dass beide Seiten – Befürworter und Geg-
ner der Präimplantationsdiagnostik – Respekt verdienen. Ich
weiss auch, dass sich die Fachleute nicht einig sind. Den Arzt
haben Sie soeben gehört. Aber wenn Sie die «Tages-Anzei-
ger» von letzter Woche gelesen haben, ist Ihnen aufgefallen,
dass die Ethiker geteilter Meinung sind. Der eine hat sich für
die Präimplantationsdiagnostik ausgesprochen, der andere
dagegen.
Ein Ehepaar, das sich für eine In-vitro-Fertilisation zu ent-
scheiden hat, geht einen langen Weg, bis es soweit ist, und
es braucht viel Verständnis und viel Liebe, bis dieser Schritt
am Schluss vollzogen wird. Ich kann die Angst der Gegner
vor dem Missbrauch verstehen. Es liegt mir fern zu sagen,
dass man einen Handel betreiben sollte oder dass man Kin-
der nach Mass erwerben könnte. Wir haben das ja in der Ver-
fassung auch verboten. Ich glaube aber, dass wir ein Gesetz
brauchen, das die medizinischen Möglichkeiten zulässt und
den Missbrauch verhindert.
In diesem Artikel regeln wir die Frage, ob ein Embryo vor dem
Einpflanzen untersucht werden darf oder nicht. Ich meine: Er
sollte untersucht werden dürfen. Wir lassen die pränatale
Diagnostik zu; der Nationalrat ist im Moment daran, die Fri-
stenlösung zu diskutieren. Wir sind daran, Schwanger-
schaftsunterbrechungen unter gewissen Bedingungen zuzu-
lassen.
Mit dem Verbot der Präimplantationsdiagnostik lassen wir fol-
gendes zu: Einer Frau wird ein Embryo eingepflanzt. Wenn
sie schwanger wird, kann sie sich untersuchen lassen. Dann
muss sich das Ehepaar entscheiden, ob die Schwanger-
schaft wieder unterbrochen werden soll oder nicht. Stellen
Sie sich einmal diese grauenhafte Situation vor. Versuchen
Sie einmal, sich in die Situation eines Paares hineinzuverset-
zen, das sich für die In-vitro-Fertilisation entschieden hat, sei
es, weil ein Teil Träger einer schweren Erbkrankheit ist, sei
es, weil es vielleicht bereits ein Kind mit einer schweren Erb-
krankheit hat. Stellen Sie sich das einmal vor.
Es ist unsere Aufgabe, ein Gesetz zu machen, das den
Missbrauch verhindert, das aber auf der anderen Seite die
medizinischen Möglichkeiten zulässt. Wir haben in der er-
sten Beratung die notwendigen Schranken eingebaut. Mit
dem jetzt wieder aufzunehmenden Verbot zwingen wir die
Eltern, im Ausland Hilfe zu suchen oder aber – wenn der
Arzt mitmacht – sich gesetzeswidrig zu verhalten. Den Ent-
scheid können wir einem Ehepaar nur abnehmen, wenn wir
die In-vitro-Fertilisation grundsätzlich verbieten.
Ich kann zu diesem Gesetz nur ja sagen, wenn der Minder-
heitsantrag Rochat angenommen wird. Es wäre für betrof-
fene Ehepaare besser, kein Gesetz zu haben und sich auf-
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grund der Verfassung zusammen mit den Ärzten entschei-
den zu können, als ein Gesetz zu haben, das zwar den An-
schein erwecken will, es helfe den betroffenen Ehepaaren
oder schütze irgend jemanden, in Wirklichkeit aber das
Grundsätzliche verbietet.

Onken Thomas (S, TG): Ich war schon bei unserer ersten
Beratung gegen die Ermöglichung der Präimplantationsdia-
gnostik. Ich bin es auch heute, bestärkt durch den Entscheid
des Nationalrates und die Diskussion, die dort geführt wor-
den ist.
Es ist eigentlich ganz merkwürdig; ich bin mir auch nicht ganz
klar, woher diese skeptische, restriktive Grundhaltung bei mir
kommt, denn es ist ja kein Gegenstand, bei dem irgendwie
parteipolitisch argumentiert werden könnte. Es geht hier
letztlich um Werthaltungen, um ethische Fragen. Es geht
auch um das Problem des Vertrauens in die Wissenschaft, in
die Forschung, das möglicherweise bei mir durch verschie-
dene Ereignisse etwas stärker angefochten ist als bei vielen
anderen, die hier einfach optimistischer, fortschrittsgläubiger,
zuversichtlicher sind.
Ich bin erstens einmal gegen die Präimplantationsdiagnostik,
weil ich glaube, dass die In-vitro-Fertilisation hier geradezu
ein neues Anwendungsgebiet bekommt. Denn wenn die
Präimplantationsdiagnostik ermöglicht wird, dient die In-vitro-
Fertilisation nicht mehr nur der Behandlung einer ungewoll-
ten Kinderlosigkeit, sondern eröffnet – vielleicht noch nicht
heute, aber morgen – die Möglichkeit, Krankheiten, Erb-
krankheiten, unheilbare Erbkrankheiten, zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt abklären zu lassen. Das ist grundsätzlich eine
Ausweitung, die auch von Eltern genutzt werden könnte –
und natürlich auch genutzt würde –, die nicht nachweisbar
ungewollt kinderlos sind, sondern die diesen Weg als den
einfacheren erachten als jenen, den Frau Leumann soeben
geschildert hat.
Ich sage mir auch, dass diese unheilbaren Erbkrankheiten
nicht eine in sich abgeschlossene, unverrückbare, unverän-
derbare Liste bilden, sondern etwas, das durch gesellschaft-
liche oder wissenschaftliche Entwicklungen veränderbar,
ausweitbar ist, wo Grenzziehungen erforderlich sind, wo aber
auch Grenzüberschreitungen möglich sind. Ich glaube nicht
so sehr daran, dass es sich tatsächlich – wie Herr Rochat ge-
sagt hat – nur um «des cas tout à fait particuliers» handeln
wird, also um einen ganz eingeschränkten, genau kontrollier-
baren Bereich, sondern es gibt auch da Grauzonen, und es
werden früher oder später Grenzüberschreitungen vorkom-
men.
Bei diesen Verfahren bekommt zweitens die Güterabwä-
gung, die bei einem Schwangerschaftsabbruch zu treffen ist,
eine andere Dimension. Denn bei einem Schwangerschafts-
abbruch muss der Wert des werdenden Lebens gegenüber
anderen Werten – gegenüber dem Lebensentwurf des
Paares, dem Lebensentwurf der Frau – abgewogen werden.
Der Bezugspunkt zum Schutz des menschlichen Lebens ist
in diesem Fall zweifellos ein anderer als bei Embryonen,
die zwar auch menschliches Leben enthalten, die aber
letztlich einen anderen Charakter, einen anderen Stellen-
wert haben – auch für das Paar, auch für die Frau.
Es scheint mir doch sehr problematisch zu sein, dass der
Entscheid zur Ausscheidung von Embryonen eine ganz an-
dere Qualität hat als der Entscheid zur Abtreibung, dass Fra-
gen der Praktikabilität, sogar ein gewisses «Nützlichkeits-
denken», hier schneller zum Zuge kommen können als bei ei-
nem Schwangerschaftsabbruch, der ein schwerer, ein leid-
voller Entscheid ist – da gebe ich Frau Leumann durchaus
recht. Diese Verschiebung macht mir irgendwie zu schaffen.
Drittens stellt sich nun einfach die Problematik der Selektion.
Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen und alles
mögliche werweissen. Aber: Dass auch hier vieles in Bewe-
gung ist, dass auch hier die gesellschaftlichen Entwicklungen
zu Veränderungen oder zu einem bestimmten Druck führen
können, steht für mich ausser Frage.
Es stellt sich auch die Frage: Wer kontrolliert das wirklich?
Wer gibt uns die Garantie, dass es nur bei den unheilbaren
Erbkrankheiten bleibt und dass bei einer solchen Diagnose

nicht plötzlich auch andere Kriterien, andere Auswahlfakto-
ren eine Rolle spielen oder mit einfliessen und mit zum Ent-
scheid führen, nachdem man doch zwischen zwar wenigen,
aber doch verschiedenen Embryonen auswählen kann?
Diese Garantie, diese innere Sicherheit ist mir bei der Bera-
tung dieses Gesetzes und auch bei der Anhörung der Exper-
ten nicht wirklich gegeben worden. Ich sehe auch hier ein ge-
wisses Missbrauchspotential. Die Grenzen sind mir zu un-
scharf.
Man sagt, dass Gelegenheit Diebe mache. Ich möchte keine
Gelegenheit für Missbräuche, Aufweichungen und Grenz-
überschreitungen schaffen – trotz der ethischen Deklaration,
trotz der guten Absichtserklärung, die ja grundsätzlich in die-
sem Gesetz verankert ist.
Deshalb ersuche ich den Rat darum, dem Beschluss des Na-
tionalrates zu folgen und auch diese Differenz endgültig zu
bereinigen.

Forster Erika (R, SG): Seit unseren letzten Beratungen ist
die Debatte um die medizinisch assistierte Fortpflanzung
nicht einfacher geworden. Schreckensmeldungen über an-
gebliche Fortschritte, die es erlauben sollen, das Geschlecht
vorauszubestimmen, sind durch die Medien gegangen. Ge-
naueres Hinsehen zeigt aber meines Erachtens, dass es sich
um Übertreibungen handelt. Noch ist die Medizin weit von ei-
nem solchen Verfahren entfernt, und ich kann nur sagen:
Gott sei Dank! Allerdings zeigen solche Meldungen, dass die
Sorge, es käme dereinst doch zur «Zuchtwahl» über das
Reagenzglas, ständig genährt wird.
Umgekehrt ist es so, dass wir als Gesetzgeber erstmals den
Ärzten vorschreiben, welche Verfahren sie künftig anwenden
dürfen und welche nicht. Das tun wir letztlich wohl in der
überwiegenden Zahl hier im Rat als Nichtbetroffene. Die mei-
sten von uns sind glückliche Eltern, die meisten von uns sind
keine Ärzte. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir eine gesell-
schaftliche Verantwortung wahrnehmen müssen und uns der
politischen Diskussion darüber, wie weit die moderne Medi-
zin gehen können soll, immer mehr werden stellen müssen.
Wir müssen bei dieser Diskussion klar unterscheiden, wer
Zugang zur medizinisch assistierten Fortpflanzung haben
soll und wer nicht. Das Gesetz sieht vor – Herr Kollege On-
ken, Sie haben es ja selber gesagt –, dass diese Möglichkeit
nur unfruchtbaren Paaren oder Paaren offenstehen soll, bei
denen die Gefahr der Übertragung einer schweren Erbkrank-
heit anders nicht verhindert werden kann. Damit ist eine wich-
tige Schranke gegen den Missbrauch dieser Methoden er-
richtet.
Ein übriges muss auch die Information der Ärzteschaft tun.
So weit ich orientiert bin, ist es alles andere als ein Sonntags-
spaziergang, sich einer künstlichen Befruchtung zu unterzie-
hen, und persönlich schätze ich die Gefahr, dass sich jemand
leichtfertig einer solchen Prozedur unterzieht, als nicht über-
mässig gross ein. Ich bin in diesem Rat bei der ersten Lesung
entschieden für ein Verbot der Eispende eingetreten und bin
sehr froh, dass der Nationalrat und wir so beschlossen ha-
ben.
Im Gegensatz zur Eispende befürworte ich die genetische
Untersuchung der befruchteten Eizellen im Frühstadium vor
der Implantation in die Gebärmutter. Das ist nur logisch,
wenn wir die Abwendung schwerer, unheilbarer Erbkrankhei-
ten als Indikation für die medizinisch assistierte Fortpflan-
zung definieren. Mit anderen Worten: Nach diesem Gesetz
darf niemand, der gesund und auf natürlichem Weg zur Zeu-
gung bzw. zur Schwangerschaft fähig ist, eine künstliche Be-
fruchtung im Reagenzglas verlangen. Das steht ganz klar nur
unfruchtbaren Paaren respektive Paaren offen, die damit
rechnen müssen, dass ihre Kinder mit einer Erbkrankheit be-
lastet wären. Damit ist auch die nötige Grenze – nötig wegen
den berechtigten Befürchtungen vor Missbrauch der Prä-
implantationsdiagnostik zur «Zuchtwahl» bestimmter Eigen-
schaften – gezogen.
Andererseits müssen wir uns darüber im klaren sein, dass
es ausdrücklich nicht um die Definition werten oder unwer-
ten Lebens geht. Es wird mit der Freigabe der Präimplanta-
tionsdiagnostik – beim Vorliegen schwerer Erbleiden wie
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etwa Muskeldystrophie – niemand, der sich einer In-vitro-
Fertilisation unterzieht, gezwungen, eine entsprechende Un-
tersuchung vornehmen zu lassen. Das liegt in der Entschei-
dungsfreiheit der Eltern, und das muss auch weiterhin so
sein. Dürfen wir aber via Gesetz so weit in die Intimität eines
Paares eindringen, dass wir verantwortungsbewussten El-
tern, die beide gesund sind, jedoch je ein krankes Gen tra-
gen, das bei der Zeugung mit einer Wahrscheinlichkeit von
25 Prozent auch zu einem kranken Kind führt, vorschreiben,
dass sie zwar eine In-vitro-Fertilisation durchführen lassen
dürfen, aber das Risiko akzeptieren müssen, dass ausge-
rechnet das implantierte, befruchtete Ei das krankheitstra-
gende ist?
Für mich wird es absurd, wenn wir uns vor Augen führen –
darauf hat schon Frau Leumann hingewiesen –, dass es über
die medizinische Indikation gleichzeitig gestattet ist, diesen
Embryo im Stadium von 14 oder 16 Wochen abzutreiben.
Können wir uns überhaupt vorstellen, welcher Prozedur sich
solche Paare unterziehen müssen, bis die befruchtete Eizelle
vorliegt? Dürfen wir ihnen sehenden Auges nach allem auch
noch den Schock und den äusserst schwierigen Entscheid
einer Abtreibung zumuten? Meine Antwort ist klar nein. Es
muss den Eltern überlassen bleiben, ob sie in ihrer konkreten
Situation und mit ihrer familiären Erfahrung ein Kind zur Welt
kommen lassen wollen, dessen Leben von Anfang an von ei-
ner erkennbaren schweren Krankheit gezeichnet ist. Das ist
ein Entscheid, der, so meine ich, nur privat gefällt werden
kann. Wir als Gesetzgeber können diese Verantwortung
nicht übernehmen.
Gestatten Sie mir noch ein Wort zu den Ängsten, wonach da-
durch der gesellschaftliche Druck auf Eltern wachsen könnte,
keine Kinder zu haben, die irgendwie von dem abweichen,
was wir als normal bezeichnen. Die Zahl und Variation von
sogenannten Missbildungen ist gross. Diese entstehen nicht
allein durch die Übertragung von Erbkrankheiten – die oft
nach Jahren des Leidens zu einem frühen Tod des Kindes
führen –, sondern auch im Laufe der Entwicklung des Kör-
pers in der Gebärmutter, und sie entstehen, vergessen wir
das nicht, leider auch durch schreckliche Unfälle und Krank-
heiten nach der Geburt.
Persönlich kann ich nur immer voller Hochachtung und Be-
wunderung feststellen, wie aufopfernd Eltern und insbeson-
dere Mütter ihre behinderten Kinder während ihres ganzen
Lebens pflegen. Ich bin davon überzeugt, dass ich damit
nicht allein bin. Auch hier müssen wir unseren persönlichen
und gesellschaftlichen Beitrag dazu leisten, dass Menschen
mit Behinderungen nach wie vor in unserer Gesellschaft
Platz haben. Gesetze können dafür aber höchstens den Rah-
men bilden. Wer aber schon mit Müttern gesprochen hat, die
Trägerinnen schwerer Erbkrankheiten sind, und wer ihr Leid
und ihre Schuldgefühle ihren Kindern gegenüber kennt, wird
Hemmungen haben, ihnen den Weg zur In-vitro-Fertilisation
und zur Präimplantationsdiagnostik zu verbauen.
Noch ein Letztes: Wir müssen uns auch über die sozialen Di-
mensionen im klaren sein. Im Ausland – z. B. in den USA –
ist die Präimplantationsdiagnostik zugelassen. Wer es sich
leisten kann, wird also ausweichen; die anderen müssen sich
mit den schweizerischen Gegebenheiten abfinden. Soll es
nach dem Schwangerschaftsabbruch-Tourismus nun auch
noch zu einem Präimplantationsdiagnostik-Tourismus kom-
men?
Ich meine nein und bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minder-
heit Rochat zu Artikel 5 zuzustimmen.

Beerli Christine (R, BE): Erlauben Sie mir als Nichtkommis-
sionsmitglied eine Bemerkung und anschliessend eine
Frage.
Zur Bemerkung: Ihr Rat hat sich in der letzten Behandlung
dieser Angelegenheit für eine sehr restriktive Lösung bezüg-
lich Präimplantationsdiagnostik entschieden, dies vollkom-
men zu Recht. Es ginge in keiner Art und Weise an, eine völ-
lig liberale Praxis gelten zu lassen und allenfalls in der Tat zu
einer «Zuchtauswahl» zu kommen. Wir haben aber ganz klar
gesagt, dass eine Präimplantationsdiagnostik nur bei der Ge-
fahr der Übertragung einer schweren, unheilbaren Erbkrank-

heit möglich ist – was wirklich sehr einengend ist. Wenn in
diesem Falle keine Präimplantationsdiagnostik gemacht
wird, wenn also der Embryo eingepflanzt wird, dann ist in ei-
nem späteren Zeitpunkt – Herr Rochat hat darauf hingewie-
sen – eine Pränataldiagnose möglich, und anschliessend
kann schon nach heutiger Praxis ohne weiteres eine Abtrei-
bung erfolgen.
Ich kann der Argumentation von Herrn Onken in keiner Art
und Weise folgen. Für mich ist die Abtreibung ein weit schwe-
rer wiegender Eingriff als die Präimplantationsdiagnostik und
das Nichteinpflanzen des Embryos. Hier liegt doch eine rie-
sige Verantwortung. Ich richte diese Worte vor allem an die
Vertreterinnen und Vertreter der SP: Ich kann nicht einsehen,
wie man einerseits für die Fristenlösung einstehen – eine
Vorlage, die in der nächsten Woche im Nationalrat behandelt
wird – und sich andererseits hier vehement gegen die Präim-
plantationsdiagnostik wehren kann. Für mich ist ein solches
Vorgehen vollkommen unverständlich. Ich kann ihm nicht fol-
gen.
Zur Frage: Wir haben unter den Indikationen in Artikel 5 Ab-
satz 1 Litera b dargelegt, dass eine Indikation für die In-vitro-
Fertilisation die Gefahr ist, dass eine schwere, unheilbare
Krankheit auf die Nachkommen übertragen wird und diese
nicht anders abwendbar ist als durch die In-vitro-Fertilisation.
Wenn wir in Artikel 5 Absatz 3 die Präimplantationsdiagnostik
verbieten, dann macht Absatz 1 Litera b keinen Sinn. Ich
möchte die Frage stellen, ob wir dann nicht ehrlicherweise Li-
tera b auch streichen müssten. Es ist nicht logisch, diese In-
dikation zuzulassen, wenn wir es anschliessend weiter unten
verunmöglichen, überhaupt zu überprüfen, ob die Indikation
wirklich gegeben ist und ob es durch die In-vitro-Fertilisation
möglich wäre, dieser Gefahr der Übertragung einer schwe-
ren, unheilbaren Erbkrankheit zu entgehen. Für mich ist es
vollkommen unverständlich; es ist unlogisch, die Präimplan-
tationsdiagnostik zu verbieten. Mir geht es wie meinen Kolle-
ginnen, die dies schon ausgeführt haben: Wenn dieser Punkt
nicht durchkommt, ist für mich dieses Gesetzgebungsprojekt
gescheitert.

Simmen Rosemarie (C, SO): Wofür wir uns jetzt auch immer
entscheiden, wir haben nur die Wahl zwischen verschiede-
nen Übeln, und wir müssen uns für eines dieser Übel ent-
scheiden.
Entscheiden wir uns für die Präimplantationsdiagnostik, tun
wir einen ersten Schritt in Richtung Unterscheidung zwischen
guten Embryonen und schlechten Embryonen. Das ist damit
verbunden, das können wir nicht vermeiden. Damit tun wir ei-
nen Schritt in eine Richtung, die zum Beispiel von Behinder-
ten und von Behindertenorganisationen zu Recht sehr ge-
fürchtet wird. Daher habe ich Verständnis dafür, dass man
der Präimplantationsdiagnostik gegenüber äusserst skep-
tisch ist.
Lehnen wir sie aber ab, wissen wir ganz genau, dass die prä-
natale Diagnose gängige Praxis ist und dass in aller Regel –
nicht immer – später ein Schwangerschaftsabbruch stattfin-
det, wenn es beim eingepflanzten Embryo zu einer Missbil-
dung kommt. Der gesellschaftliche Druck ist dann für diejeni-
gen Elternpaare, die bereit sind, auch ein behindertes Kind
anzunehmen, sehr gross und am Wachsen. Das muss man
in aller Nüchternheit feststellen.
Was es bedeutet, zum Beispiel ein zweites behindertes Kind
zu haben, kann nur jemand ermessen, der etwas Einblick in
diese Verhältnisse hat. Sehr oft ist es ja so, dass eine In-vitro-
Fertilisation gerade deswegen erfolgt, weil man anhand der
Geburt eines ersten Kindes festgestellt hat, dass in der Fami-
lie Erbkrankheiten vorkommen.
Ein Ausweg bietet sich tatsächlich – ich muss das aufneh-
men, was Frau Beerli gesagt hat – mit Artikel 5 Absatz 1 Li-
tera b, wonach auch dann eine heterologe Insemination an-
gewendet werden kann, wenn schwere Erbkrankheiten nicht
zu vermeiden sind bzw. wenn ein sehr grosses Risiko be-
steht, dass ein Kind mit einer schweren Erbkrankheit zur Welt
kommt.
Für Ehepaare, bei denen die Erbkrankheit auf der Linie des
Vaters vorkommt, ist die heterologe Insemination möglich.
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Aber wir haben vor kurzer Zeit die Eispende mit grossem
Mehr abgelehnt. Das heisst, dass es dort, wo die Erbkrank-
heit auf seiten der Mutter vorkommt, diesen Ausweg nicht
gibt. Die Möglichkeit ist auf den Fall beschränkt, wo es um die
väterliche Linie geht. So, wie der Entwurf jetzt formuliert ist,
ist auch dieser Ausweg, der sich eigentlich anbieten und uns
aus dem Dilemma herausführen würde, nur unvollkommen
ausgestaltet.
Es bleibt uns nicht erspart, uns für eines dieser Übel zu ent-
scheiden. Das ist der Grund, weshalb ich – letztlich auch auf-
grund vieler Gespräche mit Behinderten – trotz aller Mängel
für das Verbot der Präimplantationsdiagnostik stimme.

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b – das ist bereits gesagt worden – verliert seinen
Sinn nicht, wenn die Präimplantationsdiagnostik verboten
wird. Frau Simmen hat bereits darauf hingewiesen: Es gibt
andere Möglichkeiten in diesem Zusammenhang, einmal die
heterologe Insemination und auf der anderen Seite Untersu-
chungen von Spermien zum voraus, mit denen Resultate er-
zielt werden können. In sich ist das Gesetz also stimmig. Man
kann nicht sagen, das Gesetz regle im ersten Absatz etwas,
was im zweiten Absatz verboten werde. Das zur rechtlichen
Frage.
Dazu kommt ein anderes Problem: Ich gebe ohne weiteres
zu, Frau Forster, dass sicher niemand leichtfertig zu diesen
medizinischen Methoden Zuflucht nimmt, um ein Kind be-
kommen zu können. Ich glaube aber, dass das Problem nicht
darin liegt, ob man leichtsinnig dazu Zuflucht nimmt. Ent-
scheidend ist, welche Methoden man anwendet und ob diese
verantwortet werden können. Hier liegt die ganze Problema-
tik; und wir müssen einfach einsehen, dass nicht alles, was
machbar ist, auch gemacht werden soll.
Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht unter
allen Umständen ein Recht auf ein eigenes Kind gibt. Ich
glaube, auch darin ist man sich heute einig. Unter diesen Um-
ständen muss man auch zugestehen, dass allenfalls eben
ein anderer Weg beschritten werden muss oder sich ein Ver-
zicht auf ein Kind ergibt und nicht einfach zur Präimplanta-
tionsdiagnostik Zuflucht genommen werden kann.
Im übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass
Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik nicht das gleiche
sind. Es ist festzuhalten, dass bei der Pränataldiagnostik eine
existentielle Betroffenheit der Mutter gegeben ist und in die-
sem Falle immer auch eine Chance auf Leben besteht. Bei
der Präimplantationsdiagnostik fehlt dagegen diese Betrof-
fenheit, und es geht dabei praktisch nur um einen Entscheid
über Leben und Tod, wobei dieser natürlich bei Risiken für
den Embryo sicher negativ ausfällt. Ich komme einfach nicht
darum herum – da gebe ich Herrn Onken recht –, Bedenken
zu haben, dass wir uns in den Bereich einer unerwünschten
Selektion begeben, wenn diese Methoden angewendet wer-
den. Auch habe ich Bedenken, dass dann ein behindertes
Kind von der Umwelt als Kind angesehen würde, das gar
nicht auf die Welt hätte kommen sollen und dürfen. Ich
glaube, dass dann in dieser Gesellschaft etwas an Humanität
verlorengehen würde.

Rochat Eric (L, VD): Avec un certain tact politique, Mme
Beerli a posé sous forme de question ce que j’ai affirmé dans
mon intervention.
Je crois effectivement que l’alinéa 1er lettre b pourrait être
biffé si nous n’acceptons pas le diagnostic préimplantatoire.
En effet, les autres méthodes – et on a parlé ici de l’insémi-
nation hétérologue – ne permettent pas d’écarter des mala-
dies graves et incurables. Ceci pour une raison très simple:
le test ne peut pas être fait sur des cellules germinales; il ne
peut être fait ni sur un ovule ni sur un spermatozoïde,
puisqu’il les détruiraient. On ne peut donc pas faire le test
avant. Le test ne peut être fait qu’après. On pourra bien sûr
autoriser les inséminations hétérologues, mais elles n’appor-
teront aucune solution au dépistage des maladies graves et
incurables qui, de par la volonté du Conseil fédéral dans son
projet non contesté par les deux Chambres, est une indica-
tion à l’insémination médicalement assistée.

Leumann Helen (R, LU): Nur ein paar Bemerkungen:
1. Wir haben die Selektion bereits eingeführt, und zwar in
dem Moment, als wir die pränatale Diagnostik zugelassen
haben. In dem Moment, in dem wir die pränatale Diagnostik
zulassen, können wir nicht mehr ausschliessen, dass sich ein
Ehepaar für oder gegen ein Kind entscheidet.
2. Kollege Gemperli hat gesagt, dass die Betroffenheit fehle.
Wenn Sie in der Situation sind, eine In-vitro-Fertilisation
durchführen zu lassen, dann fehlt die Betroffenheit nicht
mehr. Dann haben Sie infolge Ihrer Kinderlosigkeit oder in-
folge von Erbkrankheiten, die in der Familie vorkommen,
schon so viel menschliches Leid erlebt, dass die Betroffen-
heit bestimmt mindestens so tief ist wie bei einem anderen
Schwangerschaftsunterbruch.
3. Die heterologe Insemination ist für ein Ehepaar, das ein
Kind will, das vom Vater und von der Mutter, vom Ehemann
und von der Ehefrau stammt, kein Ausweg. Wir müssen doch
für diese Ehepaare eine Möglichkeit offenlassen und sollten
nicht einfach sagen, dies sei über irgendeinen Fremdverkehr
zu regeln.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich glaube, wir sind uns alle be-
wusst, dass Sie hier einen sehr schwierigen ethischen und
menschlichen Entscheid zu fällen haben.
Ich möchte ihn in den Zusammenhang stellen, der sich in un-
serer direkten Demokratie in der Abstimmung stellen wird.
Sie wissen, Präimplantationsprobleme stellen sich nur im
Rahmen der In-vitro-Fertilisation. Die Volksinitiative für men-
schenwürdige Fortpflanzung will die In-vitro-Fertilisation aus-
drücklich verbieten. Das wird die andere Position sein, der wir
im Abstimmungskampf gegenüberstehen werden.
Weshalb empfiehlt Ihnen der Bundesrat das Verbot der
Präimplantationsdiagnostik? Es wird immer wieder gesagt,
dies sei widersprüchlich, wenn man gleichzeitig die Pränatal-
diagnostik zulasse; die Präimplantationsdiagnostik sei ja
nichts anderes als eine vorgezogene Pränataldiagnostik. Der
Bundesrat ist der Meinung, dass dieser Vergleich hinkt, weil
die Entscheidsituation – das ist letztlich das ethisch Massge-
bende – grundsätzlich anders ist. Bei der Pränataldiagnostik
steht die Frau immer vor dem Entscheid, ob sie das Kind aus-
tragen und zur Welt bringen will, obwohl die Pränataldia-
gnose gewisse nachteilige Resultate ergeben hat, oder ob
sie allenfalls abtreiben will.
Demgegenüber befürchten wir mit gutem Grund, dass die
Präimplantationsdiagnostik praktisch einen Automatismus
zwischen einem festgestellten genetischen Schaden und der
Verwerfung des ungeborenen Lebens nach sich ziehen wird.
Diesen Automatismus können Sie nicht vermeiden, während-
dem bei der Pränataldiagnostik für das werdende Leben im-
mer noch eine Chance auf das Leben besteht: Es gibt Thera-
pien, und es gibt die Möglichkeit, dass man bewusst auch Le-
ben annimmt, das gewisse Defekte aufweist. Das ist einmal
ein ganz entscheidender ethischer Unterschied in bezug auf
die Entscheidsituation.
Die Verfügbarkeit des Embryos im Reagenzglas ist eine total
andere Situation als das entstehende und wachsende Leben
im Mutterleib. Das sind zwei total verschiedene Situationen,
wobei die Chancen auf das Leben im einen Fall viel besser
sind als im anderen Fall.
Ich glaube, wir müssen uns auch fragen, ob es mit der Würde
menschlichen Lebens wirklich vereinbar ist, bewusst auf
Probe erzeugt und erst nach einer genetischen Untersu-
chung für existenzwürdig befunden zu werden. Ist das wirk-
lich mit der Menschenwürde vereinbar? Nach der Auffassung
des Bundesrates ist es dies nicht.
Und schliesslich: Wer entscheidet über die Liste der unheil-
baren schweren Krankheiten? Die Ethikkommission oder der
Bundesrat? Persönlich möchte ich nicht diesem Gremium
angehören, das praktisch eine Entscheidung zwischen wer-
tem und unwertem Leben trifft.
Über das Wochenende hatte ich Besuch aus dem Ausland
und besprach die Frage auch mit dem österreichischen Ju-
stizminister. Er sagte mir, in Österreich und Deutschland sei
die Frage wegen der nationalsozialistischen Vergangenheit
vorentschieden gewesen: In diesen beiden Ländern habe
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man das Problem schlicht nicht aufwerfen können, weil sonst
sofort die Frage des unwerten Lebens wieder im Raum ge-
standen wäre. Deshalb habe man in beiden Ländern die
Präimplantationsdiagnostik ohne allzu grosse Diskussion
verworfen.
Das sind im wesentlichen die Gründe, weshalb ich Sie bitten
möchte, mit Bundesrat und Nationalrat für das Verbot zu
stimmen.
Frau Beerli und Herr Rochat haben gesagt, dies sei Wider-
spruch in der Logik. Das trifft nicht zu, Herr Gemperli hat es
schon gesagt. Einmal ist es möglich, dass sich ein Paar zu ei-
ner heterologen Insemination entschliesst, damit nicht von
seiten des Vaters eine schwere unheilbare Krankheit übertra-
gen wird. Zudem gibt es weitere Verfahren. Ich lese vor, weil
ich kein Fachmann bin: «Sofern die Ursache einer Krankheit
zum Beispiel in einem mutierten Gen auf dem X-Chromosom
liegt, spielt es eine Rolle, ob eine Samenzelle mit dem weib-
lichen X-Chromosom oder mit dem männlichen Y-Chromo-
som die Eizelle befruchtet. In diesen Fällen darf versucht
werden, vor einer homologen Insemination die Samenzellen
entsprechend zu trennen.»
Frau Leumann, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, in die-
ser Situation sei nicht allen Paaren ein heterologes Verfahren
zumutbar. Dazu ist meine Antwort: Dann muss ein solches
Paar auf ein Kind verzichten. Es gibt weder ein Recht auf ein
Kind noch ein Recht auf ein gesundes Kind.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 20 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 18 Stimmen

Art. 2 Bst. m
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 2 let. m
Proposition de la commission
Maintenir

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Es geht um die De-
finition des Begriffes «Klonen».
Bundesrat und Ständerat haben den Begriff als «künstliche
Erzeugung genetisch identischer Wesen» definiert. Der Na-
tionalrat versteht unter «Klonen» die «künstliche Erzeugung
eines oder mehrerer genetisch identischer Wesen». Eine
sorgfältige Prüfung ergibt, dass die Fassung von Bundesrat
und Ständerat präziser ist. Das Ergebnis des Klonens sind
immer zwei oder mehrere genetisch identische Wesen. Der
Nationalrat spricht von einem «ursprünglichen genetischen»
Wesen, d. h., man produziert mindestens ein zweites gene-
tisch identisches Wesen, also eines oder mehrere. Bei der
ganzheitlichen Sicht von Bundesrat und Ständerat hingegen
sind es immer mindestens zwei. Mit dieser Formulierung
kann kein Zweifel bestehen, zudem ist sie eleganter.
Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen Festhalten.

Angenommen – Adopté

Art. 3 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 3 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 6 Abs. 2; 7 Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 6 al. 2; 7 al. 1
Proposition de la commission
Maintenir

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Bei der Differenz zu
Artikel 6 Absatz 2 geht es um die Frist zwischen dem Bera-
tungsgespräch und der Behandlung. Bundesrat und Stände-
rat hatten sich für eine Frist ausgesprochen, «die in der Regel
vier Wochen dauert». Der Nationalrat will die vier Wochen als
Mindestfrist gelten lassen.
Ihre vorberatende Kommission beantragt Festhalten an un-
serer Fassung. Berücksichtigt werden die unterschiedlich
langen Monatszyklen der Frau, und die Regelung ist in den
Auswirkungen präziser.

Angenommen – Adopté

Art. 8 Abs. 1 Bst. b; 10 Abs. 1, 2 Bst. b; 11 Abs. 2 Bst. c, f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 8 al. 1 let. b; 10 al. 1, 2 let. b; 11 al. 2 let. c, f
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Der Nationalrat
schlägt vor, in Artikel 11 Absatz 2 eine Litera f einzufügen, die
in die Berichterstattung an die Bewilligungsbehörde auch
«die Anzahl der überzähligen Embryonen» einschliesst. Im
Laufe eines Monatszyklus werden zwar grundsätzlich nur so
viele Embryonen befruchtet, als auch eingepflanzt werden
können. Durch verschiedene Umstände können aber Pro-
bleme auftreten: beispielsweise Krankheiten der Frau oder
auch ein Sinneswandel. Es scheint daher zweckmässig zu
sein, diese Vorschrift aufzunehmen.
Die vorberatende Kommission beantragt Ihnen mit 5 zu
2 Stimmen, dem Nationalrat zuzustimmen. Es kann sich hier
eine Frage ergeben, wenn z. B. Embryonen wegen Sinnes-
wandel oder Krankheit der Frau nicht sofort eingepflanzt wer-
den können, und deswegen ist diese Litera f durchaus sinn-
voll.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Hier beantragen wir
Ihnen, gemäss Nationalrat zu entscheiden.

Angenommen – Adopté

4. Abschnitt Titel, Art. 18–21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Section 4 titre, art. 18–21
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Das sind Folgekor-
rekturen des Grundsatzentscheides in Artikel 4.

Angenommen – Adopté

Art. 22
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Festhalten
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Art. 22
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Maintenir

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: In Artikel 22 Ab-
satz 2 ist der Ständerat der bundesrätlichen Version gefolgt,
wonach Samenzellen für die Erzeugung von höchstens acht
Kindern verwendet werden dürfen. Der Nationalrat schlägt da-
gegen vor, dass man die Samenzellen höchstens für zwei
Empfängerinnen verwenden darf. Beim Ständerat geht es
also um acht Kinder und beim Nationalrat um zwei Empfänge-
rinnen. Wenn zwei Frauen vier Kinder wollen, können sie zwar
auch auf acht Kinder kommen. Man kann aber Keimzellen bei
einer Frau verwenden, ohne dass dies zu einem Resultat
führt. Daher ist die Version des Nationalrates recht restriktiv:
Man kann also die Samenzellen eines Spenders nur für zwei
Frauen verwenden, auch wenn keine Kinder entstehen.
Auf jeden Fall hat die Bedeutung der heterologen Insemina-
tion in der Praxis abgenommen, und zwar wegen den neuen
Methoden der Mikroinjektion im Rahmen der In-vitro-Fertili-
sation und wegen der Aufhebung der Anonymität des Spen-
ders. Das spricht eher dafür, dass man die Samenspende
nicht derart restriktiv regelt. Es ist zu beachten, dass ein
Spender nach der Fassung des Nationalrates nicht mehr
zum Zuge kommen kann, wenn bei den zwei Frauen keine
Schwangerschaft eingetreten ist.
Ihre Kommission beantragt Ihnen daher, am ursprünglichen
Beschluss unseres Rates festzuhalten.

Angenommen – Adopté

Art. 23
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Festhalten

Art. 23
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Maintenir

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Der Bundesrat und
der Ständerat sind gleicher Ansicht. Die Differenz, die der
Nationalrat geschaffen hat, liegt in der Frage des Ausschlus-
ses der Vaterschaftsklage gegen einen Samenspender, der
sich nicht an die Bestimmungen des Gesetzes hält. Diese
Bestimmungen sind unter Privaten einfach zu umgehen: Man
kann jemanden um eine Spende bitten, anstatt Verkehr mit
ihm zu haben. Das soll aber nicht gefördert werden. Wir wol-
len dem Kind auch den Zugang zu den Daten seiner Abstam-
mung gewährleisten, wenn es später ein Auskunftsbegehren
einreicht. Es ist nicht ganz verständlich, dass der Nationalrat
wilde Spenden unter Privaten zulassen und dann einen sol-
chen Spender auch noch schützen will, indem er die Erhe-
bung einer Klage gegen ihn ausschliesst. Der Gesetzgeber
soll nicht denjenigen Spender schützen, der die Normen des
Gesetzes umgangen hat.
Die vorberatende Kommission beantragt ihnen daher, an der
Fassung des Ständerates festzuhalten.

Koller Arnold, Bundesrat: Zwischen der Fassung des Bun-
desrates und derjenigen des Ständerates besteht materiell
keine Differenz. Sie haben lediglich die Absätze 2 und 3 des
Bundesrates zusammengefasst.
Ich bin daher auch für Zustimmung zur Fassung Ihrer Kom-
mission.

Angenommen – Adopté

Art. 24
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 27 Abs. 1–3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 27 al. 1–3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 28 Abs. 2, 3 Bst. d
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 28 al. 2, 3 let. d
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Artikel 28 Absatz 2
beinhaltet lediglich eine redaktionelle Änderung: Der Begriff
«gesellschaftlich» wird vorangestellt. Die Kommission bean-
tragt Zustimmung.
In Absatz 3 nahm der Nationalrat eine Erweiterung vor. Im
Gesetz soll ausdrücklich stehen, dass «die Öffentlichkeit
über wichtige Erkenntnisse zu informieren und die Diskus-
sion über ethische Fragen in der Gesellschaft zu fördern» sei.
Ihre vorberatende Kommission ist der Ansicht, dass dem Zu-
satz des Nationalrates zugestimmt werden kann. Es geht hier
um eine durchaus sinnvolle Erweiterung.

Angenommen – Adopté

Art. 34
Antrag der Kommission
Abs. 2 Bst. a
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2 Bst. b
Streichen

Art. 34
Proposition de la commission
Al. 2 let. a
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2 let. b
Biffer

Gemperli Paul (C, SG), Berichterstatter: Nachträglich wurde
im Entwurf eine Lücke bezüglich Strafbarkeit entdeckt. Wer
eine Bewilligung durch unwahre Angaben erschlichen hat,
soll nach den Intentionen des Nationalrates ebenfalls bestraft
werden.
Die WBK hat sich eingehend mit dieser Frage auseinander-
gesetzt und eine zusätzliche schriftliche Stellungnahme des
Bundesamtes für Justiz eingeholt. Der Tatbestand von Arti-
kel 34 Absatz 2 Litera b kann nach Meinung Ihrer Kommis-
sion grundsätzlich auch als Versuch nach allgemeinem Straf-
recht erfasst werden. Die vorberatende Kommission war da-
her der Ansicht, diese Litera sei zu streichen. Man soll keinen
Sondertatbestand schaffen, wenn der Tatbestand bereits
nach allgemeinem Strafrecht erfasst werden kann. Es er-
scheint als nicht sinnvoll, im Fortpflanzungsmedizingesetz ei-
nen Sondertatbestand strafrechtlicher Art zu schaffen. Hin-
gegen ist es richtig, in Litera a den Sachverhalt durch den Zu-
satz «einer durch unwahre Angaben erschlichenen Bewilli-
gung» zu ergänzen. Dieser Zusatz dient der Präzisierung.
Die Kommission beantragt in diesem Punkt Zustimmung.
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Wenn Sie dies tun, ist natürlich das «a» als Litera zu strei-
chen und ein eigener Absatz zu schaffen.

Koller Arnold, Bundesrat: Wir stimmen auch zu, weil im Ent-
wurf bezüglich Strafbarkeit tatsächlich eine Lücke bestand,
die jetzt richtigerweise geschlossen wird.

Angenommen – Adopté

Art. 37 Bst. c, h, i; 41 Abs. 1; 43
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 37 let. c, h, i; 41 al. 1; 43
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

93.452

Parlamentarische Initiative
(SPK-NR)
Änderung
der Wählbarkeitsvoraussetzungen
für den Bundesrat
Initiative parlementaire
(CIP-CN)
Modification
des conditions d’éligibilité
au Conseil fédéral

Fortsetzung – Suite
Siehe Seite 869 hiervor – Voir page 869 ci-devant

___________________________________________________________

Präsident: Zwischen allen Anträgen (Mehrheit, Minderheit
Forster, Brunner Christiane) besteht ein enger Sachzusam-
menhang. Ich schlage Ihnen vor, dass wir die Absätze 1bis
und 1ter von Artikel 96 der Bundesverfassung gemeinsam
beraten. – Sie sind damit einverstanden.

Reimann Maximilian (V, AG), Berichterstatter: Ich erläutere
Ihnen das Ergebnis unserer Kommissionssitzung, die wir am
letzten Donnerstag im Anschluss an die Sitzung unseres Ra-
tes abgehalten haben. Sie ersehen daraus, dass wir unter ei-
nem gewissen Zeitdruck standen. Wir hoffen aber, Ihnen trotz-
dem eine mehrheitsfähige Lösung präsentieren zu können.
Damit zu den Einzelheiten: Einig war sich die Kommission
bezüglich Artikel 96 Absatz 1 der geltenden Bundesverfas-
sung: Der letzte Satz soll gestrichen werden. Niemand hat
sich für den Status quo, die Beibehaltung der verfassungs-
mässigen Schranke, eingesetzt, wonach aus demselben
Kanton nur ein Mitglied des Bundesrates gewählt werden
kann. In diesem Punkt besteht also volle Übereinstimmung
mit dem Nationalrat.
Hingegen kommt für die Kommissionsmehrheit eine ersatz-
lose Streichung nicht in Frage. Sie hat deshalb zwei weitere
Absätze eingeführt, einen quantitativen und einen qualitati-
ven, wie Sie der Seite 2 der Fahne entnehmen können. Der
neue Absatz 1bis enthält die quantitative Einschränkung, wo-
nach die Mitglieder des Bundesrates aus mindestens fünf
verschiedenen Kantonen stammen müssen. Es ist dies eine
Art föderative Schutzklausel zugunsten jener – wohl eher
kleineren – Kantone, die eine Übervertretung der grossen
Kantone fürchten müssten. Gemäss dieser Klausel könnten

im Extremfall also ein Kanton drei Bundesräte oder zwei Kan-
tone je zwei Bundesräte stellen.
Knapp unterlegen ist in der Kommission die Variante, wo-
nach aus keinem Kanton mehr als zwei Bundesratsmitglieder
gewählt werden dürften. Welches die höhere Hürde gewesen
wäre, kann offengelassen werden, denn letztlich haben sich
die Gegner der ersatzlosen Streichung einhellig auf die nun
vorliegende Version geeinigt. Sie hat allerdings den zumin-
dest theoretischen Nachteil, dass sie wieder geändert wer-
den müsste, falls im Zuge der Staatsleitungsreform einer
zweistufigen Regierung mit maximal fünf Bundesräten und
Fachministern der Vorzug gegeben werden sollte.
Schliesslich eine Bemerkung zum zweiten Satz von Ab-
satz 1bis: Er besagt, dass die Kriterien, wie die Kantonszuge-
hörigkeit zu definieren ist, vom Gesetz festgelegt werden.
Gemeint ist das Bundesgesetz über die politischen und poli-
zeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft, kurz
das Garantiegesetz. Es sollen damit jene Nacht-und-Nebel-
Aktionen verhindert werden, wie sie in jüngster Zeit gleich
zweimal vorgenommen worden sind. Der kurzfristige Wech-
sel der Papiere in einen anderen Kanton erzeugte nämlich in
der Öffentlichkeit teils grossen Unmut. Damit soll es nach An-
nahme dieses neuen Verfassungsartikels grundsätzlich vor-
bei sein. Da es sich dabei aber um eine Gesetzes- und nicht
um eine Verfassungsänderung handelt, soll diese Arbeit in
einer zweiten Phase, aber ebenfalls zügig, an die Hand ge-
nommen werden. Ich werde mich nach der Gesamtabstim-
mung nochmals kurz dazu äussern, sofern diese im Sinne
der Mehrheit positiv ausfallen wird.
Absatz 1bis hat in der Kommission allerdings nur eine sehr
knappe Mehrheit gefunden. Knapper hätte es gar nicht sein
können: 7 Mitglieder stimmten ihm zu, 6 waren dagegen.
Der Antrag der Mehrheit entspricht einer kombinierten Lö-
sung, bestehend aus einer quantitativen – wie ich sie eben
geschildert habe – und einer qualitativen Komponente.
Bezüglich Absatz 1ter bin ich froh, dass mir der Präsident die
Gelegenheit gegeben hat, auch gleich diesen Absatz näher
zu erläutern. Worum geht es hier?
Wir wollen – gekleidet in die milde Form der Rücksichtnahme
auf der langfristigen Zeitachse – eine einseitige geographi-
sche Herkunft der Bundesratsmitglieder verhindern. Das ist
die negative Auslegung. Positiv formuliert: Es soll sicherge-
stellt werden, dass bei Bundesratswahlen vom Parlament
stets auch auf die Vielfalt der Landesgegenden und Sprach-
regionen Rücksicht genommen wird. Zwar ist der Begriff Lan-
desgegend nirgends in unserem Staatsrecht näher definiert,
und zum Teil deckt er sich auch mit demjenigen der Sprach-
region. Es handelt sich somit eher um eine deklamatorische
Aussage, ohne dass konkrete Vertretungsansprüche daraus
abgeleitet werden können. Nur soviel ist klar: Die deutsche
Schweiz besteht aus mehreren Landesgegenden.
Klarer definiert sind die Sprachregionen, aber auch hier gibt
es keine permanenten Ansprüche etwa dergestalt, dass die
italienische Schweiz immer mit einem Bundesrat in der Lan-
desregierung vertreten sein soll. Aber auf der langfristigen
Zeitachse soll diese Sprachregion ihre Berücksichtigung im
Bundesrat finden. Somit kann auch offengelassen werden,
welcher Sprachregion ein in die deutsche Schweiz ausge-
wanderter Tessiner oder ein in die Romandie ausgewander-
ter Deutschschweizer – oder umgekehrt – zuzuordnen ist.
Abschliessend möchte ich der guten Ordnung halber drei
Dinge festhalten:
1. Auf weitere qualitative Kriterien wie etwa kulturelle oder
gesellschaftsspezifische Zugehörigkeiten haben wir verzich-
tet. Geschlechtsspezifische Kriterien, wie sie im Antrag Brun-
ner Christiane vorgesehen sind, standen nicht einmal zur
Diskussion.
2. Die Absätze 1bis und 1ter können unabhängig voneinan-
der Bestand haben, also sowohl kumulativ als auch alterna-
tiv. Wir haben ebenfalls jeweils getrennt darüber abgestimmt.
3. In der Gesamtabstimmung passierte der Entwurf mit 9 zu
2 Stimmen.

Forster Erika (R, SG): Die Diskussion um die Aufhebung der
Kantonsklausel droht die ursprüngliche Absicht, nämlich fal-
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sche Hindernisse für die Wahl der Fähigsten in den Bundes-
rat abzuschaffen, ausser acht zu lassen.
Ich habe Verständnis dafür, dass die Mehrheit der Staatspo-
litischen Kommission zum Föderalismus Sorge tragen will.
Das will ich als überzeugte Föderalistin auch. Es geht mit
dem Weglassen der Kantonsklausel – oder eben deren er-
satzloser Streichung – keineswegs darum, den Föderalismus
auszuhöhlen, sondern darum, ihn nicht ad absurdum zu füh-
ren.
Die Bundesversammlung wählt die Bundesräte. Damit ob-
liegt es ihr, die politische Verantwortung dafür zu überneh-
men, dass die besten Leute mit der nötigen Führungserfah-
rung und sachlichen, politischen und persönlichen Kompe-
tenz gewählt werden. Sie übernimmt auch die politische Ver-
antwortung dafür, dass es gleichzeitig Persönlichkeiten sind,
die in der Lage sind, die Interessen des gesamten Landes zu
vertreten, und denen man zutraut, nicht lediglich Interessen-
vertreter ihrer Landesgegend, ihrer Partei oder ihres Kantons
zu sein.
In der Bundesversammlung haben keine Partei und kein
Kanton die absolute Mehrheit. Damit ist das System von
«checks and balances» perfekt verwirklicht. Wir sollten da-
her der Bundesversammlung – das ist meine tiefe Überzeu-
gung – keine neuen Korsetts anlegen, sondern die Kantons-
klausel, in einer Zeit, da die Kantone in verschiedenster
Weise eng zusammengerückt sind, ersatzlos fallenlassen.
Gerade weil der Föderalismus uns allen so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen ist und ungeschriebene Gesetze –
die Zauberformel lässt grüssen – stärker eingehalten werden
als geschriebene, können wir dies ohne Furcht vor unliebsa-
men Entwicklungen tun.
Meines Erachtens fällt Artikel 96 Absatz 1bis besonders eng-
maschig aus. Allein der Umstand, dass wir gar noch ein Ge-
setz brauchen würden, um Kriterien zur Kantonszugehörig-
keit festzulegen, zeigt, dass wir uns hier eine heillose Menge
an zusätzlichen Hemmnissen einbauen. Allein für sich macht
Absatz 1bis keinen grossen Sinn. Er garantiert in keiner Art
und Weise, dass die verschiedenen Sprachen oder kleine
Kantone im Bundesrat vertreten sind.
Diese Argumente wurden aber in den Beratungen immer ge-
gen die Streichung der Kantonsklausel ins Feld geführt. Es
käme also nur eine Kumulierung in Frage. Damit sind wir
wohl bei des Pudels Kern. Wenn wir Artikel 96 Absatz 1ter –
gegebenenfalls noch angereichert durch den Antrag Brunner
Christiane – kumuliert mit Artikel 96 Absatz 1bis anwenden,
ist das Chaos perfekt und letztlich kaum noch jemand wähl-
bar. Gegen Absatz 1ter spricht die Unklarheit der verwende-
ten Begriffe: Was ist eine «Landesgegend», und wie unter-
scheidet sie sich von den «Sprachregionen»? Sind unter
«Sprachregionen» auch die rätoromanischen Sprachenge-
meinden gemeint – von denen es bekanntlich mehr als eine
gibt –, und ist damit der Anspruch stipuliert, dass wir künftig
Bundesräte romanischer Muttersprache suchen müssen, um
der Formel Genüge zu tun? Damit wende ich mich keines-
wegs gegen die Rätoromanen. Ich stelle nur fest, dass wir
uns mit Absatz 1ter im Dickicht der Definitionen verheddern
würden. Gleiches gilt für den Begriff «Landesgegend». Be-
kanntlich haben die Städte Genf und Zürich mehr gemein-
sam als die Stadtzürcher mit Sternenberg oder die Genfer mit
ihrem Hinterland. Auch die Leute aus dem Pays d’Enhaut ha-
ben mehr Ähnlichkeit mit unseren St. Galler Bauern als mit
der Stadt Lausanne. Das lässt sich aus Abstimmungsresulta-
ten klar herauslesen. Also kann eine «Landesgegend» nicht
einfach als Ostschweiz, Mittelland, Nordwestschweiz usw.
definiert werden.
Probleme bescheren wir uns aber auch mit der Definition der
«angemessenen Vertretung». Was angemessen ist und was
nicht, wird uns mit Sicherheit bei jeder Erneuerungswahl be-
schäftigen. Wir werden also auch mit dieser Formulierung
den Problemen nicht gerecht.
Deshalb meine ich, dass wir der wahlpolitischen Weisheit der
Bundesversammlung getrost vertrauen dürfen. Oder glauben
Sie wirklich, das allseits gefürchtete Zürich werde beim Fal-
len der Kantonsklausel je zwei Bundesräte oder gar Bundes-
rätinnen gleichzeitig stellen können? Ich nicht!

Ich beantrage Ihnen deshalb die Streichung sowohl von Ab-
satz 1bis als auch von Absatz 1ter.

Brunner Christiane (S, GE): Je suis personnellement, mais
très fermement, favorable à la proposition de minorité en ce
qui concerne les alinéas 1bis et 1ter. J’estime que la consti-
tution actuelle est dépassée et que chercher un moyen pour
retrouver je ne sais quels critères afin d’introduire des limites
qui me paraissent totalement arbitraires ne correspond pas à
ce que j’attends d’une révision de la constitution en la ma-
tière.
Au moins, les critères définis à l’alinéa 1bis sont clairs parce
que, s’il s’agit de cinq cantons différents, cela veut dire que
deux personnalités au Conseil fédéral peuvent émaner d’un
même canton. Mais, quant à moi, je souhaiterais une ouver-
ture totale de l’élection pour pouvoir choisir les personnes les
plus compétentes et les plus à même d’exercer cette fonc-
tion.
Je suis donc favorable à la proposition de minorité dévelop-
pée par Mme Forster aux alinéas 1bis et 1ter.
En ce qui concerne l’alinéa 1ter, la proposition de majorité est
absurde. Lorsqu’on demande de tenir compte équitablement
des diverses régions, des régions linguistiques, je trouve que
l’on peut énumérer évidemment d’autres critères pour tenir
compte équitablement des intérêts de ceux-ci ou de ceux-là,
notamment le critère que les hommes et les femmes soient
équitablement représentés au Conseil fédéral. Je ne vous
demande pas d’inscrire un quota dans cet article, mais si
vous adoptiez la proposition de la majorité, il faudrait à ce
moment-là alors introduire le critère supplémentaire que je
vous propose, celui d’une représentation équitable des hom-
mes et des femmes.
Je fais confiance à notre Parlement et à sa grande sagesse
pour ne pas élire sept Zurichois ou sept Zurichoises ou sept
Suisses alémaniques. Je dois dire honnêtement que je nous
fais confiance. On ne va pas aller dans cette direction-là. A
l’heure actuelle, ce sont des règles non écrites; on les res-
pecte et il n’y a pas de raison de ne pas les respecter à l’ave-
nir. Je fais un peu moins confiance à notre Parlement pour
vouloir vraiment élire des femmes au Conseil fédéral – per-
mettez-moi de dire que c’est aussi par expérience person-
nelle que je parle.
Par conséquent, si par hypothèse vous suivez la proposition
de la majorité de la commission – bien que je souhaite que
vous suiviez la proposition de minorité –, il n’y a alors pas de
raison de ne pas rajouter aussi dans cet article le critère de
la représentation équitable des hommes et des femmes.

Rhinow René (R, BL): Ich möchte Sie bitten, Absatz 1bis ab-
zulehnen und Absatz 1ter zuzustimmen. Wie Sie wissen, bin
ich Anhänger der Aufhebung der geltenden Kantonsklausel.
Ich meine aber, dies sollte nicht ersatzlos geschehen, son-
dern gepaart mit einer Verpflichtung der Bundesversamm-
lung, bei der Wahl auf die Vielfalt dieses Landes Rücksicht zu
nehmen.
Mir scheint es wichtig, dass der Bundesrat als Kollegialbe-
hörde das Land repräsentiert. Unser Land zeichnet sich
durch diese von uns allen hochgeschätzte kulturelle Vielfalt
aus, die sich in erster Linie im geschichtlich gewachsenen
Zusammenleben von verschiedenen Sprachregionen und
Landesteilen äussert. Ich meine, dass es der Verfassung
durchaus ansteht, diese nach wie vor moderne Idee auch
zum Ausdruck zu bringen, und dass es richtig ist, wenn in der
Verfassung steht, dass unsere Landesregierung, wenn sie
schon als Kollegialbehörde strukturiert ist, über die Zeit hin-
weg eben auch Mitglieder verschiedener Sprachregionen
und Landesteile aufnehmen soll. Nur so kann es gelingen,
dass der Bundesrat – der in unserem Land eben mehr als nur
irgendeine Kabinettsregierung ausländischer Prägung ist –
die nötige Legitimation in der ganzen Schweiz findet und
dass auf diese Weise auch der Zusammenhalt unseres Lan-
des, die berühmte und vielzitierte «Einheit in der Vielfalt», er-
halten bleibt.
Es ist deshalb angebracht, diese «raison d’être» der Schweiz
auch bei der Bundesratswahl zum Ausdruck zu bringen. Na-
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türlich könnte man sich überlegen, ob bei dieser Gelegenheit
nicht auch andere Kriterien aufzunehmen wären. Aber ich
meine, dass andere Kriterien, so wichtig sie auch sind – ich
möchte das ganz klar betonen –, wohl nicht zur «raison
d’être» der Schweiz gehören und kaum die Eigenheiten un-
seres Landes ausmachen. Mir scheint auch, dass die vorge-
brachten begrifflichen Einwände nicht sehr stichhaltig sind,
denn unsere Verfassung kennt viele offene Begriffe, die man
nicht messerscharf definieren und von anderen Gegenbegrif-
fen abgrenzen kann. Es geht hier um eine staatspolitische
Idee, und mit der Formulierung «Rücksichtnahme auf Lan-
desgegenden und Sprachregionen» kommt der Kern dieser
Idee doch klar zum Ausdruck.
Ich bitte Sie aber, Absatz 1bis zu streichen. Sosehr ich der
Repräsentativität dieser Vielfalt das Wort rede, sosehr
zweifle ich daran, dass just die Kantonszugehörigkeit – ange-
sichts der massiv gewachsenen Mobilität unserer Gesell-
schaft – überhaupt noch ein geeignetes Anknüpfungskrite-
rium sein kann. Eine Vertretung aus mindestens fünf Kanto-
nen gewährleistet diese Vielfalt noch lange nicht. Abgesehen
davon – Herr Reimann hat es gesagt –: Diese Lösung würde
es ja auch ermöglichen, dass aus einem Kanton drei Bundes-
räte gewählt werden könnten; ich meine, dass damit von ei-
nem eigentlichen Schutz gegen die Vorherrschaft eines
Standes sicher nicht mehr die Rede sein kann. Vor allem
aber wird doch mit dieser Bestimmung die Fiktion aufrechter-
halten, ein Zuzüger mit Wohnsitz in einem Kanton – sei das
seit einem Monat oder seit sechs Monaten – vermöchte die-
sen Kanton nach so kurzer Zeit zu repräsentieren. Das ist
doch keine fassbare Realität mehr; gerade damit kämen wir
dem Anliegen nicht entgegen, eine Übervertretung einzelner
Kantone zu vermeiden.
Ich möchte Sie auch an die Schwierigkeiten erinnern, die wir
mit dieser Bestimmung mitschleppen würden. Wir müssten
uns auf Gesetzesebene wiederum mit der Frage auseinan-
dersetzen, was «Kantonszugehörigkeit» heisst. Man wird
nun einwenden, diese Klausel müsse eben besser definiert
werden, und man müsse deshalb das Gesetz wieder ändern.
Ich darf Sie aber daran erinnern, dass das schon Generatio-
nen vor uns versucht haben. Das Garantiegesetz wurde
mehrfach geändert, mit dem Ziel, diesen Schwierigkeiten
Rechnung zu tragen. Wie wir jeweils bei den darauffolgenden
Bundesratswahlen festgestellt haben, geschah dies ohne
durchschlagenden Erfolg.
Wir würden also mit Absatz 1bis die bekannten Probleme
weiterführen, ja wir würden sie noch verstärken, weil wir uns
etwa bei Gesamterneuerungswahlen sogar mitten in den
Wahlvorgängen überlegen müssten, wer jetzt überhaupt
noch wählbar wäre und wer nicht.
Zusammenfassend: Ich möchte Sie bitten, den berechtigten
föderalistischen Anliegen von Absatz 1ter zuzustimmen, aber
gleichzeitig Absatz 1bis die Zustimmung zu verweigern. Wir
können der Bundesversammlung als Wahlorgan die grosse
Verantwortung bei der Wahl des Bundesrates nicht durch
solche restriktive Klauseln abnehmen. Wir können nur zum
Ausdruck bringen, in welchem Sinn und Geist die Bundesver-
sammlung ihre Verantwortung wahrzunehmen hat.

Wicki Franz (C, LU): Ich habe es bereits letzte Woche hier im
Rat erklärt: Die Kantonsklausel ist durch eine zeitgemässere
Formulierung zu ersetzen, durch eine Bestimmung, die dem
Föderalismus unseres Staates Rechnung trägt. Einer ersatz-
losen Streichung der Kantonsklausel in der Bundesverfas-
sung, wie dies die Minderheit Forster verlangt, kann ich nicht
zustimmen. Es ist kein Misstrauen gegenüber dem Wahlkör-
per, wenn wir in der Verfassung für die Bundesratswahlen,
für dieses wichtigste Wahlgeschäft der Bundesversammlung,
einen Grundsatz festlegen. Unser Grundgesetz darf in die-
sem Punkt nicht schweigen.
Wir müssen daher die Kantonsklausel ersetzen, und zwar
durch eine Sprachen- und Regionenverträglichkeitsklausel.
Dieser Sprachen- und Regionenverträglichkeit entspricht der
Antrag der Kommissionsmehrheit bei Artikel 96 Absatz 1ter:
«Bei der Wahl ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Lan-
desgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten

sind.» Diese Formulierung verpflichtet das Parlament zur
Rücksichtnahme auf die Landes- und Sprachgegenden.
Ich bin aber der Ansicht, dass wir auf Absatz 1bis, wie ihn die
Mehrheit der Kommission beantragt, verzichten können.
Wenn wir den Grundsätzen, wie wir sie in Absatz 1ter festle-
gen, zustimmen, brauchen wir diese Mindestzahl fünf nicht.
Zudem ruft diese Bestimmung nach einem Ausführungsge-
setz, einem Gesetz, das dann die Kriterien der Kantonszuge-
hörigkeit festlegen müsste. Machen wir die Regelung nicht zu
kompliziert! Herr Rhinow hat soeben auf die Komplikationen
hingewiesen. Ich bin überzeugt, die Bundesversammlung
wird auch ohne Absatz 1bis aus eigener Verantwortung dafür
sorgen, dass die Bundesratssitze ausgewogen unter den
Kantonen verteilt werden.
Ich bitte Sie daher, nur Absatz 1ter in die Verfassung aufzu-
nehmen und hinsichtlich Absatz 1bis der Minderheit zuzu-
stimmen.

Delalay Edouard (C, VS): Entre le maintien de la clause des
cantons telle qu’elle est aujourd’hui dans la constitution et sa
suppression pure et simple, la Commission des institutions
politiques a étudié toute une série d’alternatives. Toutes les
formules, d’ailleurs, trouvent des défenseurs. La preuve en
est donnée par les interventions qui viennent d’avoir lieu.
Certains d’entre nous souhaitent le maintien de la clause des
cantons telle qu’elle est aujourd’hui dans la constitution. Ils
admettent par là que si cette clause n’offre pas forcément
une garantie aux petits cantons d’être représentés au Con-
seil fédéral, elle empêche tout au moins une concentration
des membres du Gouvernement dans les grands cantons.
D’autres, dans la commission, appuient la suppression de la
clause qui, il faut le dire aussi, a provoqué des problèmes
dans des élections passées. La suppression totale est aussi
voulue par certains d’entre nous qui entendent que le peuple
soit consulté le plus vite possible, qu’il puisse donner son avis
en faveur ou contre la suppression de cette clause des can-
tons.
Entre ces positions extrêmes se trouvent ceux qui sont prêts
à accepter un assouplissement de la clause actuelle, mais ne
veulent pas sa suppression totale. Je me situe dans ce
groupe qui compose d’ailleurs la majorité de la commission,
dans ce groupe qui est d’accord avec un assouplissement de
la clause des cantons, mais qui est désireux de maintenir cer-
taines limites à la représentation au Conseil fédéral des
grands cantons.
La majorité de la commission partage cette préoccupation, et
c’est pour cette raison que nous avons travaillé en commis-
sion une solution mixte qui est composée, à l’alinéa 1ter,
d’une déclaration générale qui veille à ce que les diverses ré-
gions du pays et les régions linguistiques soient équitable-
ment représentées au Conseil fédéral. Cette solution mixte
ajoute à cette déclaration de caractère général une règle pré-
cise, que j’appellerais d’assouplissement limité de la clause
des cantons: c’est l’alinéa 1bis qui prévoit que les membres
du Conseil fédéral doivent être issus d’au moins cinq cantons
différents.
Nous avons donc écarté une solution qui n’aurait maintenu
qu’une clause de principe, vague et peu précise, assurant
une représentation équitable des régions, des langues, des
cultures – c’est cette position qui vient d’être défendue par
M. Rhinow et par M. Wicki. Nous avons finalement admis
qu’une telle clause générale ne veut finalement rien dire et
équivaut à l’abolition pure et simple de la clause actuelle.
C’est pour cette raison que nous avons opté pour une décla-
ration générale de principe, mais que nous l’avons complé-
tée, assortie d’une précision destinée en fait à limiter une
double représentation à deux cantons suisses.
Nous avons adopté cette formulation positive plutôt qu’un
autre texte qui aurait explicité, par exemple, que deux seuls
cantons aient une double représentation au Conseil fédéral.
Il aurait été à craindre dans ce cas-là ce que le Conseil fédé-
ral a signalé dans son message, c’est-à-dire que l’exception
devienne finalement la règle. Il est vrai que cette solution de
la majorité de la commission pourrait ouvrir la porte à une re-
présentation de trois conseillers fédéraux d’un même canton.
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Une telle situation est cependant peu probable. C’est préci-
sément pour cela que nous avons voulu les deux alinéas qui
sont liés et qui forment un tout cohérent.
Je vous invite à adhérer à la proposition de la majorité de la
commission en gardant les deux concepts qui sont complé-
mentaires, c’est-à-dire le principe général assurant une re-
présentation équitable des régions et des langues, et une li-
mitation relative à ce qu’on pourrait appeler une concentra-
tion exagérée des membres du Conseil fédéral dans les
grands cantons.
Cette proposition de la majorité forme un tout. C’est la seule
qui ait trouvé une majorité relativement confortable au sein
de la Commission des institutions politiques. Pour ma part, si
l’une des deux parties de cet article devait manquer, je sou-
tiendrais le maintien de la clause actuelle, voulue en grande
majorité d’ailleurs par les cantons romands. Si mon appui à
la proposition de la majorité de la commission est acquis
aujourd’hui, c’est dans la préoccupation de trouver un con-
sensus le plus large possible. Mais si la proposition de la ma-
jorité de la commission ne devait pas aboutir, je me réserve
de réintégrer le camp de ceux qui veulent maintenir la clause
actuelle.

Spoerry Vreni (R, ZH): Wir haben nach der letzten Debatte
nochmals drei Kommissionssitzungen durchgeführt: am letz-
ten Dienstag, am letzten Mittwoch, am letzten Donnerstag.
Wir haben alle in die Diskussion geworfenen Varianten ein-
gehend geprüft.
Zum Schluss der ausführlichen Diskussion bin ich noch im-
mer der Meinung, dass für mich der Antrag der Minderheit
Forster – die ersatzlose Streichung der Kantonsklausel, wie
sie der Nationalrat mit beachtlichem Mehr beschlossen hat –
die richtige Lösung ist, und zwar deshalb, weil ich mir noch-
mals vor Augen geführt habe, wie denn heute die Bundes-
ratswahlen funktionieren.
Freiwillig und eisern halten wir den Parteienproporz hoch,
und zwar in einer viel strengeren Form, als dies mit dem frei-
willigen Proporz in den Kantonen und Gemeinden der Fall ist.
Freiwillig und konsequent berücksichtigen wir Vertreter aus
den verschiedenen Sprachregionen und Landesgegenden.
Es ist für uns alle zu Recht unvorstellbar, dass sieben wel-
sche oder sieben Deutschschweizer Vertreter im Bundesrat
sitzen würden. Es ist für uns auch unvorstellbar, dass alle
Deutschschweizer zum Beispiel aus der Zentralschweiz oder
der Nordostschweiz kommen würden.
Dies alles – das ist meine entscheidende Aussage – passiert
nicht deshalb, weil uns die Verfassung verbietet, zwei Vertre-
ter aus dem gleichen Kanton zu wählen, im Gegenteil: Die
einzige Vorschrift, die auf Gesetzes-, ja sogar Verfassungs-
stufe basiert, ist die Vorschrift, bei der wir am ehesten ver-
sucht sind, sie zu umgehen und zu ritzen. Die freiwilligen Re-
geln halten wir dagegen eisern und konsequent ein. Wenn
wir also dieses Verbot auf Verfassungsstufe schlicht und ein-
fach streichen – gemäss Antrag Forster und gemäss Be-
schluss Nationalrat –, dann passiert nicht mehr und nicht we-
niger, als dass es ausnahmsweise und vorübergehend mög-
lich sein wird, zwei Bundesräte aus einem Kanton zu haben.
Das kann – vor allem in der näheren Zukunft, vielleicht ist das
später einmal kein Diskussionspunkt mehr – auch für Frau-
enkandidaturen wichtig sein, womit man auch dem Anliegen
von Frau Brunner entgegenkommen könnte. Aber in keiner
Weise wird durch diese ersatzlose Streichung eine unge-
schriebene Regel gebrochen, die wir nun während Jahrzehn-
ten selbstverständlich und aus tiefer Überzeugung eingehal-
ten haben, dass nämlich auf die Sprachregionen und Lan-
desgegenden angemessen Rücksicht genommen werden
muss.
Aus diesem Grunde schliesse ich mich der Minderheit For-
ster an. Die Mehrheit will für mich mit dem Absatz 1ter im
Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit in die Verfas-
sung schreiben, die allerdings dadurch, dass diese Begriffe
auf Verfassungsstufe fixiert sind, zu Interpretationen Anlass
geben kann, geben muss, die uns möglicherweise auf eine
neue Art einschränken – dies ganz besonders, wenn auch
noch Absatz 1bis von diesem Rat angenommen werden

sollte. Aus diesem Grunde schliesse ich mich – wie gesagt –
der Minderheit Forster an.

Aeby Pierre (S, FR): Après l’intervention de M. Delalay que
je soutiens en tous points, j’aimerais faire l’une ou l’autre re-
marque complémentaire.
J’aimerais vous inviter à examiner dans cette question d’où
on vient et où on va. Ça, on l’a à la première page du dépliant:
en janvier 1995, le Conseil national adhère au projet qui pré-
voit la suppression pure et simple de la clause cantonale. Au
mois d’octobre 1995, notre Conseil n’entre pas en matière.
Au mois de juin 1998, le Conseil national maintient sa posi-
tion. Et nous sommes en train, à juste titre, je crois, de créer
une divergence qui invite le Conseil national à réexaminer la
suppression pure et simple de la clause cantonale et à l’as-
sortir d’un assouplissement, à l’assortir d’un élément qui ras-
sure non seulement une majorité de notre Conseil, mais
aussi une part importante de la population suisse qui se pro-
noncera sur ce projet – j’attire votre attention sur le chiffre II
du projet.
Alors, est-ce véritablement à nous de dire au Conseil natio-
nal: «Ça sera l’alinéa 1bis ou ça sera l’alinéa 1ter»? Je ne
crois pas, d’autant plus que ces deux propositions de la ma-
jorité, alinéa 1bis et alinéa 1ter, ont été pensées en quelques
heures, ont été pensées sans l’avis de spécialistes, ont été
pensées sans la possibilité d’auditionner un politologue, par
exemple, et ça c’est fait durant cette session. A mon sens,
ces deux propositions méritent d’être approfondies et nous
devons donner la chance – ce serait d’ailleurs un signe élé-
gant – au Conseil national de les affiner l’une et l’autre ou
d’en choisir une plutôt que l’autre, car notre majorité est très
faible: il y a une partie de cette majorité, M. Delalay l’a dit, qui,
sans l’alinéa 1bis, ne se ralliera pas au projet lors du vote fi-
nal que nous aurons; il y a une partie de notre majorité qui, si
l’alinéa 1ter n’y figure pas, ne se ralliera pas non plus au mo-
ment du vote final, avec le résultat catastrophique qu’au vote
final, le projet serait liquidé, éclaté. C’est ça le risque
d’aujourd’hui.
Dans l’optique d’ouvrir cette porte au Conseil national, d’as-
souplir notre position de 1995 et de reconnaître qu’il faut as-
souplir cette clause cantonale, je vous invite à soutenir la pro-
position de la majorité de la commission à l’alinéa 1bis et à
l’alinéa 1ter. En l’état, à mon avis, c’est la seule position vrai-
ment défendable, compte tenu de ce contexte tout de même
assez tendu. Les discussions en commission ont été parfois
ardues et, je vous l’ai dit, notre majorité est extrêmement dé-
licate et sensible, et peut éclater à un moment ou à un autre,
ce qui, pour notre Conseil, ne constituerait pas une heure de
gloire, vous me le concéderez.

Büttiker Rolf (R, SO): Nach dem Votum von Herrn Aeby
muss ich doch noch etwas sagen.
Ich gebe zu, ich war am Anfang der Diskussion um die Kan-
tonsklausel für eine Hardliner-Lösung: ersatzlose Streichung,
Tabula rasa machen. Ich war für eine Radikallösung und ge-
gen einen staatspolitischen Lockerungskompromiss. Die
letzte Debatte in diesem Rat wie auch in der Kommission und
auch das Bewusstsein, dass es zu einer Streichung oder Ver-
änderung – was wir auch immer tun – der Kantonsklausel
schlussendlich die Mehrheit von Volk und Ständen braucht,
hat mich einer Vernunftlösung zustimmen lassen. Der Durch-
marsch, hat Kollege Schmid einmal gesagt, kann hier nicht
stattfinden. Herr Montesquieu hat einmal gesagt: «Fast nie
kommt der Mensch aus Vernunft zur Vernunft.» Ich möchte
anfügen: vor allem die Politiker nicht. Deshalb möchte ich Sie
bitten, aus staats- und abstimmungspolitischer Vernunft ei-
ner Vernunftlösung zuzustimmen. Wenn wir an die Roman-
die und das Ständemehr denken, gebietet die Staatsräson –
Herr Rhinow und Herr Wicki haben es bereits erwähnt –, den
verschiedenen Sprachregionen und Landesgegenden, die
unser Land ausmachen und derer wir uns rühmen, einen
«Berücksichtigungsgarantieschein» bei Bundesratswahlen
auszustellen.
Die Fesseln bei Bundesratswahlen werden damit entschei-
dend gelockert, und es wird einer Liberalisierung mit Augen-
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mass zum Durchbruch verholfen. Ich glaube, Frau Spoerry,
mit Artikel 96 Absatz 1ter werden wir bei der Wahl der besten
Bundesräte nicht gross eingeschränkt.
Hingegen muss ich Herrn Delalay sagen: Absatz 1bis schafft
mehr Probleme, als er löst. Absatz 1bis brauchen wir nicht,
vor allem nicht in der Kombination, Herr Aeby, mit Absatz
1ter. Dann könnte man auch bei der jetzigen Kantonsklausel
bleiben; denn vor allem durch die Kombination dieser beiden
Absätze hätten wir weiterhin eine Überregulierung.
Die Schutzklausel für die welsche Minderheit und gegen die
Gefahr des Ungleichgewichts innerhalb der Deutschschweiz
machen das Auffangnetz von Absatz 1ter nötig. Ich möchte
Frau Spoerry sagen, dass es hier um eine Mindestvorschrift
geht. Die Vergangenheit hat die Probleme nicht aufgeworfen
und nicht gestellt, aber als Präventivvorschrift für die Zukunft
kann man mit Absatz 1ter leben.
Ich meine, bei Absatz 1bis sei dem Streichungsantrag der
Minderheit zuzustimmen. Bei Absatz 1ter ist dem guteidge-
nössischen Mehrheitskompromiss, der auch bei Volk und
Ständen mehrheitsfähig ist, zuzustimmen.

Cavadini Jean (L, NE): Il y a un peu d’impertinence à prendre
la parole après que les membres de la commission, qui ont
consacré des heures et le meilleur d’eux-mêmes à la recher-
che d’une solution, viennent de nous dire excellemment tout
ce qu’ils pensent. Malheureusement, ils ne pensent pas tous
de la même manière, donc je me permettrai de me rallier à
une proposition faite par M. Rhinow.
L’assouplissement de la clause cantonale revient un peu,
pour les fédéralistes, on le sait, à commettre un meurtre feu-
tré: on est d’accord de l’accepter, mais on répugne un peu à
passer à l’acte. Alors, il n’y a plus, on le sait les uns et les
autres, d’excellente solution. On essaie encore d’en trouver
une praticable. C’est pourquoi, comme le président de la
Commission de la révision constitutionnelle de notre Con-
seil, je suis d’avis que la proposition de la majorité de la
commission à l’alinéa 1bis n’est pas heureuse. Certes, elle
permet la provenance de deux magistrats d’un même can-
ton, mais elle ne donne pas de garantie sur l’équilibre d’un
pouvoir qui, dans notre définition, se doit d’être collégial. On
pourrait avoir, par exemple, cinq représentants de cantons
romands – je rêve! Mais cela nous paraît excessif, même
dans cette situation. Bien sûr, l’alinéa 1ter ne nous arrache
ni des cris d’admiration ni des soupirs d’extase, mais il a le
mérite de traduire cette volonté, ancrée dans notre histoire
et notre sensibilité, d’une représentation équitable, et dans
ces conditions, nous pensons qu’on peut envisager un équi-
libre du Gouvernement.
Notre excellente collègue, Mme Brunner, est d’avis qu’une
telle disposition est absurde et qu’elle en parle par expé-
rience. Mais l’expérience n’est-elle pas le nom qu’on donne à
ses erreurs? Je le crois. Plus sérieusement, je crois qu’il est
inutile de donner trop de précisions, parce que chaque préci-
sion donnée suscite ses propres contradictions et de nou-
veaux obstacles.
Nous devons assouplir la clause cantonale. La disposition de
l’alinéa 1ter autorise cette approche que l’alinéa 1bis ne nous
permet pas d’envisager.

Danioth Hans (C, UR): Ich habe mich das letzte Mal vehe-
ment, auch mit Anträgen, für die erneute Rücknahme – ich
möchte es einmal so umschreiben – des Geschäftes in die
Kommission eingesetzt. Ich möchte der Kommission, Frau
Spoerry, ganz herzlich für die geleistete Arbeit danken, weil
ich nach wie vor der Auffassung bin, dass zwischen den bei-
den Extremvarianten – unveränderte Beibehaltung der Kan-
tonsklausel und ersatzlose Streichung – durchaus sinnvolle
Alternativen möglich sind. Es hat nun allerdings keine ge-
schlossene oder auch nur stark mehrheitliche Lösung resul-
tiert; wir haben eine Vielfalt an Möglichkeiten.
Offen gestanden irritiert mich, Frau Präsidentin der Staatspo-
litischen Kommission, Frau Spoerry, dass gerade Ihr Name
zweimal bei jener Minderheit steht, die für Streichen von al-
lem und jedem ist. Das irritiert mich, nicht nur weil Sie der
Minderheit damit Gewicht geben, sondern weil Sie auch Zür-

cherin sind. Ich schätze Sie ausserordentlich; Sie müssen
aber folgendes bedenken: Sie nehmen die Ängste der Ge-
genden der Romandie, Sie nehmen die Ängste der kleinen
Kantone zu wenig ernst. Wir fangen ja nicht bei Null an – es
wäre ein Irrtum, dies zu glauben –, machen eine neue Ver-
fassung und überlegen uns: Soll etwas in diese Verfassung
hinein? Wir schneiden etwas heraus, was bisher immerhin
gelebte Wirklichkeit war – mit allen Unzulänglichkeiten – und
was irgendwie doch das Gerippe für die vielen ungeschriebe-
nen Regeln abgab, die eingehalten wurden. Von daher gese-
hen finde ich es schade, dass Sie diese Sensibilität nicht –
oder noch nicht – aufbringen.
Ich bin der Meinung – hier pflichte ich den Herren Rhinow und
Wicki bei –, dass mit Artikel 96 Absatz 1ter eine Lösung für
eine sanftere Kantonsklausel gefunden worden ist, die in die-
sem Saal – und ich meine: auch im Nationalrat – mehrheits-
fähig werden könnte. Leider sind nicht stringentere Formulie-
rungen enthalten.
Ich habe in einer früheren Beratung einen ähnlichen Antrag
gestellt wie Herr Rhinow, mit der Ergänzung der «kulturellen
Regionen», nicht nur der «Sprachregionen». Die Verstär-
kung der Sprachregionen mit dem erforderlichen kulturellen
Hintergrund wäre nicht bloss eine schöne Ergänzung; denn
letztlich ist ja nicht die Sprache eines Kandidaten oder einer
Kandidatin entscheidend, sondern seine bzw. ihre kulturelle
Herkunft und Verankerung. Ich räume aber ein, dass hier In-
terpretationsschwierigkeiten entstehen.
Ich pflichte auch bei, dass die Formulierung «Rücksicht zu
nehmen» in der Verfassung vielleicht besser ist als stringente
Formulierungen. Ich meine aber, dass das, was die Mehrheit
bei Absatz 1ter beantragt, das Minimum dessen ist, worauf
man sich einigen könnte. Ich meine sogar: Jetzt ist meine ur-
sprüngliche Idee, die ich schon vor fünf Jahren vorgetragen
habe, offenbar mehrheitsfähig geworden – ja sogar noch
mehr: Sie ist professoral geadelt worden.
Wenn ich noch zu Absatz 1ter Stellung nehmen darf: Er ist
formell verunglückt; er steht am falschen Ort. Es ist ja eine
Garantie, eine Limite, die eingeführt wird, eine negative Um-
schreibung. Wenn schon sollte dieser Artikel am Schluss ste-
hen. Zuerst sollen die positiven Kriterien des Absatzes 1bis
genannt und am Schluss gesagt werden, diese und jene Kri-
terien müssten auf alle Fälle gelten. Wenn schon müsste
man die beiden Absätze umstellen.
Ich beantrage Ihnen, Herr Präsident, dass man zuerst über
Absatz 1ter abstimmt.
Dieser Absatz ist aber auch verunglückt, weil zu den Kriterien
doch wieder die Zahlen dazu kommen, und zwar Zahlen, die
im Ausnahmefall sogar drei Bundesräte aus einem Kanton
zulassen. Ich möchte dieses Spiel nicht weitertreiben. Es wi-
derspricht dem Begriff der Angemessenheit, dass man hier
diese Zahlen nennt und damit noch grössere Unsicherheiten
hineinbringt. Ich bin der Meinung, unser Rat sollte sich auf
Absatz 1ter einigen können. Ich verzichte auch auf jegliche
Änderung dieser Fassung, die – sie ist zwar rechtlich nicht
durchsetzbar – immerhin rechtsethisch eine wichtige Bestim-
mung darstellt, wie wir viele in unserer Verfassung haben.
Dies sind Bestimmungen, die nicht einfach beiseite gewischt
werden können.

Jenny This (V, GL): Nach dem Votum von Herrn Danioth
sehe ich mich als Vertreter eines kleinen Kantons doch noch
veranlasst, zwei, drei Worte zu sagen.
Ich bin auch nach all diesen Voten nach wie vor für ein gänz-
liches Streichen der Kantonsklausel. Keine Unternehmung –
auch nur mit zwanzig Mitarbeitern – kann es sich leisten, die
zweitbeste Lösung für die Unternehmensleitung zu wählen.
Ich kann davon ausgehen, dass auch niemand von uns ris-
kieren will, bei einem Departement mit einer Grösse von
2000 bis 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verlegen-
heitslösungen in Kauf nehmen zu müssen. Hier ist nur die be-
ste Lösung gut genug, und die ist nur mit einem gänzlichen
Streichen gewährleistet.
Ebenfalls bin ich gegen Schranken wie «maximal zwei Ver-
treter pro Kanton», «im Minimum fünf verschiedene Kan-
tone» usw. Entweder wir lassen den Status quo, oder wir
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streichen die Klausel ganz. Zwischenlösungen sind untaug-
lich und dienen nur einer Verwässerung.

Schiesser Fritz (R, GL): Als Urheber der parlamentarischen
Initiative erlaube ich mir doch noch einige Bemerkungen.
Ich habe die parlamentarische Initiative, die diesen Gegen-
stand aufgriff, in der Herbstsession 1993 in Genf eingereicht.
Das Ergebnis war damals schon sehr knapp – ich erinnere
mich noch gut an die Auseinandersetzung, die unter ande-
rem auch mit Kollege Danioth stattfand. Nun muss ich fest-
stellen, dass wir heute, fünf Jahre später, einer weiteren
Kommissionssitzung beiwohnen konnten. Ich sage das als
Nichtkommissionsmitglied. Es zeigt, dass in den letzten fünf
Jahren aufgrund der Beratungen in der Kommission offenbar
keine tragfähige Lösung gefunden wurde. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass sonst am Schluss derart langer Beratungen
eine Kommissionsminderheit aus sechs Leuten entsteht –
bei einem Bestand der Kommission von dreizehn Personen.
Wenn ich mir vor Augen halte, was in diesen fünf Jahren ge-
schehen ist, dann hat man eigentlich immer wieder erklärt,
man wolle diese Problematik in ein anderes Gefäss geben
und dort eine Lösung finden. Zuerst war von der Verfas-
sungsrevision die Rede; man musste verschiedentlich die
Fristen verlängern, weil das Geschäftsverkehrsgesetz für die
Behandlung einer parlamentarischen Initiative grundsätzlich
zwei Jahre vorsieht. Wir haben dann erkannt, dass dieses
Problem nicht im Rahmen der Verfassungsrevision behan-
delt werden kann, weil es über den Rahmen der Nachführung
hinausgeht. Wir standen vor dem Abgrund, so dass man die
Angelegenheit praktisch wieder ad acta legen wollte.
Dank einem Zusammenraufen der Kräfte in diesem Rat
wurde der Weg geöffnet, dass man sich in der Kommission
doch noch einmal mit der Frage auseinandersetzen konnte –
nicht zuletzt aufgrund eines Vermittlungsvorschlages von
Herrn Danioth, für den ich ihm dankbar bin. Heute haben wir
nun eine Vorlage auf dem Tisch, der ich in der Fassung der
Mehrheit nicht zustimmen kann.
Eine Mittellösung – wie dies von den Herren Rhinow, Danioth
und anderen dargestellt wurde – könnte ich noch akzeptie-
ren, indem man Absatz 1ter aufnimmt. Denn er bringt die
Grundidee zum Ausdruck, wobei diese meines Erachtens
selbstverständlich ist – da muss ich Frau Spoerry recht ge-
ben. Wer käme denn bei einer Ersatzwahl auf den Gedan-
ken, die Vertretung der Minderheiten im Bundesrat grundle-
gend zu verändern? Keine Mehrheit der deutschsprachigen
Parlamentsmitglieder liesse sich für diesen Gedanken gewin-
nen; davon bin ich überzeugt, und zwar aus der Überlegung
heraus, dass die Mehrheit mit der Minderheit pfleglich umge-
hen muss. Der Minderheit ist allenfalls etwas mehr zu geben,
als ihr rein rechnerisch zustehen würde. Ich glaube, zu die-
sem Grundsatz stehen wir, ob er nun in der Verfassung ge-
schrieben steht oder nicht.
Absatz 1ter nimmt einen Grundgedanken auf, den man zur
Zeit der Verfassunggebung so formuliert hat: «Es darf jedoch
nicht mehr als ein Mitglied aus dem nämlichen Kanton ge-
wählt werden.» Umgesetzt auf die heutige Zeit bedeutet doch
diese Aussage, dass eine Vertretung über das ganze Land
hinweg – namentlich der verschiedenen Sprachen und damit
auch der Kulturen – gewährleistet sein soll. Die Formulierung
in Absatz 1ter würde wahrscheinlich auch von breiten Krei-
sen der Bevölkerung akzeptiert, und ich gehe davon aus,
dass sie auch den Vorstellungen der Vertreter der sprachli-
chen Minderheiten entspricht.
Was ich allerdings aussergewöhnlich finde, ist der Ab-
satz 1bis und sind gewisse Diskussionen, die über Ab-
satz 1ter hinausgegangen sind. Was ich ganz ausserge-
wöhnlich finde, ist die Tatsache, dass diese Diskussionen
und diese Positionen namentlich von solchen Leuten vertre-
ten werden, die eigentlich davon ausgehen, dass wir uns am
Ende des 20. Jahrhunderts oder am Anfang des dritten Jahr-
tausends in Europa in den Integrationsprozess einordnen
sollten; und zu Hause führen wir über eine derartige Frage
derartige Diskussionen! Das scheint mir irgendwo ein grund-
legender Widerspruch zu sein. Das wirft bei mir die Frage
auf, ob wir mit uns überhaupt ins reine gekommen sind; und

wir sollen in einen solchen Integrationsprozess eintreten.
Dazu kommt, dass wir offenbar – wie ich es einleitend gesagt
habe – auch in fünf Jahren nicht fähig sind, eine Lösung auf
den Tisch zu legen, die eine breite Abstützung gefunden hat.
Ich hoffe immer noch, dass das der Fall sei.
Eine letzte Bemerkung: Wem auferlegen wir denn diese Be-
schränkungen, die wir in der Verfassung festschreiben wol-
len? Uns selber! Dem Parlament! Der Vereinigten Bundes-
versammlung! Sind wir denn nicht davon überzeugt, dass wir
246 Vertreter und Vertreterinnen und unsere Nachfahren im
Interesse dieses Landes nach dem Besten trachten? Dazu
gehört doch auch die Wahl der Landesregierung! Wir 246
Personen sollten doch in der Lage sein, ohne entsprechende
Anleitung in der Bundesverfassung – wonach bei sieben
Bundesräten mindestens fünf Kantone vertreten sein müs-
sen – eine Regierung zu wählen, die nach dem Grundsatz
zusammengesetzt ist, dass sie diesem Land und diesem
Volk am besten dient.
Für mich ist Absatz 1bis ein Rückschritt – ein Rückschritt des-
halb, weil er zum Ausdruck bringt, dass wir uns selber nicht
zutrauen, für eine gerechte Zusammensetzung dieser Lan-
desregierung zu sorgen. Wenn dieser Absatz 1bis aufge-
nommen werden sollte, dann hätten alle Vorstösse im Zu-
sammenhang mit der Kantonsklausel ihr Ziel verfehlt. Wir
hätten dann eine noch restriktivere Lösung, als wir sie heute
haben. Dann müsste ich eigentlich feststellen: Wir sind am
Ende des 20. Jahrhunderts nicht einmal bereit, diese Frage
zu lösen! Wie wollen wir denn eine Regierungsreform, die
diesen Namen trägt, durchsetzen?
Ich bitte Sie, Absatz 1bis zu streichen und Absatz 1ter zuzu-
stimmen. Dann haben wir eine Lösung, die auch in der Volks-
abstimmung tragbar ist, und wir können uns anderen Fragen
zuwenden.

Rhinow René (R, BL): Es wurde mehrfach gesagt, Ab-
satz 1ter sei überflüssig, weil selbstverständlich. Aber man
schliesse sich ihm an, weil es offenbar nicht anders gehe.
Ich teile diese Schlussfolgerung nicht. Eine Verfassung ist
nicht nur dazu da, das momentan Selbstverständliche quasi
als Entschuldigung in die Verfassung zu schreiben. Sie ist
auch dazu da, in Zukunft zu sagen, was in diesem Land gel-
ten soll – auch dann, wenn etwas heute Selbstverständliches
morgen, übermorgen oder noch später vielleicht nicht mehr
so selbstverständlich ist.
Über den Tag hinaus gedacht hat dieser Absatz 1ter deshalb
eine reale Tragweite.

Respini Renzo (C, TI): J’ai l’impression que toute la discus-
sion, qui d’ailleurs ressemble plus à une séance de commis-
sion qu’à une séance du plénum, engage surtout les Ro-
mands et les Suisses alémaniques. Donc, il faut que
quelqu’un de culture italienne s’exprime aussi à ce sujet.
Pour nous, cette clause des cantons a certainement une va-
leur politique – vous l’avez souligné –, mais aussi une valeur
psychologique. Il s’agit d’un de ces principes qui sont deve-
nus partie intégrante du système du fédéralisme suisse. Il est
conçu comme ça, même au sud des Alpes. Ces mécanismes
relevant du noyau central des règles relatives à nos droits,
voire aussi à notre aptitude à vivre ensemble, ne sont toute-
fois pas intouchables. Il faut cependant savoir que, si on y
touche, il faut être conscient de la sensibilité de ce secteur.
On mentionne souvent les limites de la situation actuelle,
mais on évoque moins souvent les erreurs que cette clause
des cantons nous a évitées de commettre. Je veux bien ad-
mettre que, dans les domaines du droit fixant des principes
rigides, on constate avec insatisfaction que la règle ne résout
pas tous les cas de la manière la meilleure possible. A mon
avis toutefois, les limites de la situation actuelle ne représen-
tent pas un argument suffisant pour changer. Le changement
peut trouver sa justification seulement à la condition de pro-
poser quelque chose qui soit positif, qui améliore la situation
actuelle.
La norme actuelle a essentiellement une fonction de protec-
tion. Elle évite, surtout pour les minorités, une surreprésenta-
tion des grands cantons. Cette protection est importante. Il
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n’en reste pas moins qu’on a affaire à une protection qui in-
terdit, mais qui n’assure rien, qui n’offre aucune possibilité de
promouvoir, de garantir quelque chose, d’améliorer au fond
notre système.
On peut bien, si je pense à mon canton, imaginer renoncer à
une clause de pure protection par une interdiction en faveur
d’une nouvelle formulation où les garanties sont fournies et
où des améliorations sont rendues plausibles. Je trouve les
propositions de la majorité de la commission intéressantes
dans ce sens. Je trouve qu’elles limitent la protection de la
clause actuelle d’une façon tout à fait raisonnable, tout en as-
surant quelque chose avec l’alinéa 1ter.
Cette disposition de l’alinéa 1ter assure en particulier une
composition pluriculturelle du Gouvernement, ce qui est cer-
tainement dans l’intérêt du pays. Elle assure aussi quelque
chose aux différentes parties du pays qui seront appelées à
former le Gouvernement pluriculturel. Les deux propositions
sont intéressantes et elles se complètent. Elles doivent être
vues et considérées ensemble.
C’est la raison pour laquelle je suis prêt à soutenir, mais seu-
lement ensemble, les propositions de la majorité de la com-
mission aux alinéas 1bis et 1ter.

Koller Arnold, Bundesrat: Im historischen Rückblick ist es
sehr interessant, dass schon im Jahre 1848 die Zusammen-
setzung des Bundesrates und die Frage der Kantonsklausel
sehr umstritten waren. Die Revisionskommission hatte da-
mals einen Bundesrat von fünf Mitgliedern ohne Kantons-
klausel vorgeschlagen. Die Tagsatzung hat sich dann entge-
gen diesem Vorschlag für sieben Bundesräte mit der Kan-
tonsklausel entschieden.
Die Begründung der Tagsatzung scheint mir auch die heutige
Situation noch sehr treffend wiederzugeben, so dass ich
diese Begründung kurz zitieren möchte. Im Protokoll der
Tagsatzung ist nämlich folgendes festgehalten:
«Der Antrag» – gemeint ist die Einführung der Kantonsklau-
sel – «wurde unterstützt, weil, wenn der Bundesrat im Volke
Wurzeln fassen und Vertrauen erlangen solle, verschiedene
Kantone in demselben vertreten sein müssen und jene Eh-
renstellen nicht zum Vorrecht einzelner weniger Stände wer-
den dürfen.»
Dann fährt der Text sehr schön weiter, zwar könnte ohne
ausdrückliche Bestimmung im Sinne dieses Amendements –
gemeint ist die Kantonsklausel – verfahren werden. «Allein
das Volk ziehe es vor, auch in dieser Rücksicht Gewissheit
zu erhalten, und dasjenige, was man sonst geneigt sein
könnte, dem richtigen Takte der Wahlbehörde zu überlassen,
klar vor Augen zu haben.»
Genau das ist ja heute noch das Problem: Soll man die föde-
ralistische Repräsentativität des Bundesrates dem «richtigen
Takte der Wahlbehörde» überlassen und die Kantonsklausel
damit einfach streichen, oder braucht unser Volk nicht doch
eine gewisse, in der Verfassung festgeschriebene Gewiss-
heit, dass diese föderalistischen Überlegungen tatsächlich
auch zum Zuge kommen?
Daher glaube ich, dass es weise ist, wenn Ihr Rat heute die
Kantonsklausel nicht ersatzlos streicht. Wir müssen ja alles,
was wir hier tun, auch im Hinblick auf die notwendige Volks-
und Ständeabstimmung überlegen. Wenn Sie heute eine er-
satzlose Streichung beschliessen würden und damit jede Dif-
ferenz zum Nationalrat beseitigt wäre, befürchte ich, dass es
zu einem Wiederaufleben einer erfolgreichen Entente des
letzten Jahrhunderts kommen könnte. Sie wissen: Im letzten
Jahrhundert kam es sehr oft zu einem Zusammenschluss der
welschen Kantone mit den kleinen Kantonen der deutschen
Schweiz.
Ich gebe Ihnen noch einmal zu bedenken, dass beim Ver-
nehmlassungsverfahren zur parlamentarischen Initiative
Schiesser (93.407) alle welschen Kantone mit Ausnahme
von Genf für eine Beibehaltung der Kantonsklausel waren;
deshalb wäre eine ersatzlose Streichung eben doch riskant.
Eine Lockerung ist sicher nötig und auch erwünscht. Persön-
lich glaube ich auch, dass das Grundanliegen der föderalisti-
schen Repräsentativität des Bundesrates mit Artikel 96 Ab-
satz 1ter gemäss Antrag der Mehrheit der Kommission im

wesentlichen eingefangen ist. Als Jurist könnte man einwen-
den, diese Bestimmung sei etwas wenig sanktionsbewehrt
im Sinne der Wählbarkeitsschranken. Es gibt wahrscheinlich
nur extreme Fälle, wo man sagen muss: Eine Frau oder ein
Mann ist schlicht nicht mehr wählbar, weil eine ganze
Sprachregion nicht mehr im Bundesrat vertreten wäre. Diese
Lockerung ist aber erwünscht, und diese Lockerung streben
wir an. Als Jurist muss ich auch sagen: Es gibt im Leben aus-
ser den Normensanktionen auch politische und andere Sank-
tionen. Für einmal sollten wir es dabei bewenden lassen.
Für den Bundesrat ist es richtig, dass Sie hier doch noch ein-
mal eine Differenz schaffen, denn eine ersatzlose Streichung
könnte in einer kommenden Volksabstimmung jene grossen
Probleme aufwerfen, die ich genannt habe.

Präsident: Eintreten auf den Entwurf wurde bereits in der er-
sten Sessionswoche beschlossen.

Bundesbeschluss über die Änderung der Wählbar-
keitsvoraussetzungen für den Bundesrat
Arrêté fédéral concernant la modification des condi-
tions d’éligibilité au Conseil fédéral

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 96
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 1bis
Mehrheit
Die Mitglieder des Bundesrates müssen aus mindestens fünf
verschiedenen Kantonen stammen. Das Gesetz legt die Kri-
terien der Kantonszugehörigkeit fest.
Minderheit
(Forster, Büttiker, Rhinow, Schüle, Spoerry, Wicki)
Ablehnung des Antrages der Mehrheit

Abs. 1ter
Mehrheit
Bei der Wahl ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Lan-
desgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten
sind.
Minderheit
(Forster, Schüle, Spoerry)
Ablehnung des Antrages der Mehrheit

Antrag Brunner Christiane
Abs. 1ter
.... und Sprachregionen sowie die Frauen und Männer ange-
messen vertreten sind.

Art. 96
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national

Al. 1bis
Majorité
Les membres du Conseil fédéral doivent être issus d’au
moins cinq cantons différents. Les critères régissant la rela-
tion d’appartenance cantonale sont définis par la loi.
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Minorité
(Forster, Büttiker, Rhinow, Schüle, Spoerry, Wicki)
Rejeter la proposition de la majorité

Al. 1ter
Majorité
Lors de l’élection, on veillera à ce que les diverses régions du
pays et les régions linguistiques soient équitablement repré-
sentées au Conseil fédéral.
Minorité
(Forster, Schüle, Spoerry)
Rejeter la proposition de la majorité

Proposition Brunner Christiane
Al. 1ter
.... les régions linguistiques, ainsi que les femmes et les hom-
mes, soient équitablement ....

Abs. 1 – Al. 1
Angenommen – Adopté

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, dass wir, wie es Herr Da-
nioth beantragt, zunächst Absatz 1ter von Artikel 96 bereini-
gen und anschliessend über Absatz 1bis abstimmen. Das
Ratsreglement schliesst kreative, konstruktive Lösungen in
der Abfolge der Antragsbehandlung nicht aus.

Abs. 1ter – Al. 1ter

Abstimmung – Vote

Eventuell – A titre préliminaire
Für den Antrag der Mehrheit 31 Stimmen
Für den Antrag Brunner Christiane 8 Stimmen

Definitiv – Définitivement
Für den Antrag der Mehrheit 28 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 10 Stimmen

Abs. 1bis – Al. 1bis

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 27 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 13 Stimmen

Präsident: Nachdem Sie Absatz 1bis gestrichen haben, wird
Absatz 1ter zu Absatz 1bis.

Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 29 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

An den Nationalrat – Au Conseil national

93.407

Parlamentarische Initiative
(Schiesser)
Artikel 96 Absatz 1
der Bundesverfassung.
Streichung der «Kantonsklausel»
Initiative parlementaire
(Schiesser)
Abolition de la clause du canton
de résidence (art. 96 al. 1er cst.)

Abschreibung – Classement
Siehe Jahrgang 1997, Seite 825 – Voir année 1997, page 825

___________________________________________________________

Präsident: Die Staatspolitische Kommission beantragt, die
parlamentarische Initiative Schiesser – weil erfüllt – abzu-
schreiben.

Abgeschrieben – Classé

Schluss der Sitzung um 20.10 Uhr
La séance est levée à 20 h 10



Initiative parlementaire (Dettling) 954 E 29 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Sechste Sitzung – Sixième séance

Dienstag, 29. September 1998
Mardi 29 septembre 1998

08.00 h

Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)

___________________________________________________________

93.461

Parlamentarische Initiative
(Dettling)
Bundesgesetz
über die Mehrwertsteuer
Initiative parlementaire
(Dettling)
Taxe sur la valeur ajoutée.
Loi fédérale

Bericht und Gesetzentwurf der WAK-NR
vom 28. August 1996 (BBl 1996 V 713)
Rapport et projet de loi de la CER-CN
du 28 août 1996 (FF 1996 V 701)

Stellungnahme und Anträge des Bundesrates
vom 15. Januar 1997 (BBl 1997 II 389)
Avis et propositions du Conseil fédéral
du 15 janvier 1997 (FF 1997 II 366)

Beschluss des Nationalrates vom 20. März 1997
Décision du Conseil national du 20 mars 1997

__________________________________________________________

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich kann mich in
der Eintretensdebatte kurz fassen, nachdem in der Kommis-
sion Eintreten unbestritten war.
In der Übergangsbestimmung zur Bundesverfassung hat der
Bundesrat die Kompetenz erhalten, bis zum Erlass eines Ge-
setzes die Mehrwertsteuer auf dem Verordnungsweg zu re-
geln. Er hat von dieser Kompetenz bekanntlich Gebrauch ge-
macht. Seit Einführung der Mehrwertsteuer gilt dieses Ver-
ordnungsrecht.
Dieses Vorgehen ermöglichte eine rasche Einführung der
Mehrwertsteuer. Auch konnten erste Erfahrungen gesam-
melt werden. Rechtsstaatlich vermag diese Situation aber
nicht zu befriedigen. Mit der parlamentarischen Initiative
Dettling soll nun das Verordnungsrecht durch Gesetzesrecht
abgelöst werden.
Die Umsetzung des Vorhabens auf dem Weg der parlamen-
tarischen Initiative ist einerseits aus Sicht der Gewaltentren-
nung in diesem schwierigen Bereich wünschenswert, ander-
seits für das Parlament mit der ihm zur Verfügung stehenden
Infrastruktur ein sehr ambitiöses Vorhaben. Dieses Vorhaben
wurde von seiten des Nationalrates mit tatkräftiger Unterstüt-
zung externer Experten sehr gut gemeistert. Der eingeschla-
gene Weg hat es auch ermöglicht, dass Differenzen zwi-
schen Bundesrat und Parlament bzw. Steuerzahler einge-
hender ausdiskutiert wurden.
Die WAK hat die Beratungen zum Mehrwertsteuergesetz im
Januar 1998 aufgenommen. Die Beratungen beanspruchten
rund zehn Sitzungstage; rund 80 Anträge wurden zur Diskus-
sion gestellt. Als externe Berater begleiteten Herr Prof. Val-
lender und Frau Homberger, Expertin der Firma Atag in Lau-
sanne, die Kommissionsarbeiten. Erfreulicherweise erhielten
wir auch von seiten des Bundesrates und der Verwaltung
während unserer Arbeit gute Unterstützung. Danken möchte
ich vor allem den Vertretern der Eidgenössischen Steuerver-
waltung, insbesondere Herrn Keller und Herrn Metzger, für
ihre Unterstützung.

In materieller Hinsicht dürften die Artikel 17 betreffend un-
echte Steuerbefreiung, Artikel 20bis, Gruppenbesteuerung,
Artikel 24, Optionen betreffend die Besteuerung ausgenom-
mener Umsätze, Artikel 34, Steuersätze, Artikel 36 betref-
fend Spesenregelung, Artikel 55, zur Saldosteuersatzme-
thode, sowie neu Artikel 86 betreffend die Befreiung des In-
ternationalen Olympischen Komitees zu einigen Diskussio-
nen Anlass geben.
Mit Ausnahme des Sports verzichte ich darauf, im Rahmen
der Eintretensdebatte auf einzelne materielle Punkte einzu-
gehen; dies auch, um die uns zur Verfügung stehende Zeit
optimal für die Detailberatung zu nutzen. Ich werde jeweils
bei den einzelnen Artikeln die notwendigen Ausführungen
machen.
Kurz zum Sport, weil dieses Thema im Zusammenhang mit
der eingereichten Initiative der Sportverbände und der ge-
meinnützigen Organisationen steht und die Lösungsansätze
verschiedene Artikel betreffen: Der Nationalrat hat sich mit
dem Problem der Besteuerung dieser Institutionen auseinan-
dergesetzt und in verschiedenen Punkten Entgegenkommen
signalisiert. Zuwenig Beachtung fanden dabei die Interessen
der kleinen Vereine, denen es mehr darum geht, von büro-
kratischen Belastungen als von der Steuer befreit zu werden.
Nach eingehenden Abklärungen schlägt unsere Kommission
Änderungen vor, die einen Rückzug der Initiative wahr-
scheinlich erscheinen lassen. Es betrifft dies die unechte Be-
freiung der Vermietung von Sportanlagen sowie die Anhe-
bung der Steuerpflichtgrenze für diese Institutionen auf
150 000 Franken pro Jahr. Als Kompensation stellen wir in
Artikel 34 für diese Institutionen eine Verdoppelung des Steu-
ersatzes zur Diskussion, wobei festzuhalten ist, dass dieser
Erhöhung von seiten der betroffenen Organisationen oppo-
niert wird. Wir werden diese Frage hier im Rat abwägen und
definitiv entscheiden müssen.
Ich weise noch auf zwei Punkte hin, die bei den Beratungen
in der Kommission Richtschnur waren; ich hoffe, dass sich
auch der Rat nach diesen Grundsätzen richtet:
Die Mehrwertsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer.
Grundsätzlich müssten alle Umsätze unter Berücksichtigung
der Vorsteuer belastet und die Steuer auf den Endverbrau-
cher überwälzt werden. Jede Ausnahme von diesem Grund-
satz führt uns vom Grundsatz der Mehrwertsteuer als Ver-
brauchssteuer ab und hat zweierlei Folgen: Einerseits erge-
ben sich dadurch unendliche Abgrenzungsschwierigkeiten
gegenüber anderen, steuerbaren Umsätzen – wenn wir eine
Ausnahme gewähren, stellen aufgrund dieses Präjudizes
auch andere immer wieder Ansprüche –; andererseits führt
jede Befreiung zu Ausfällen, die bei den übrigen Steuerzah-
lern kompensiert werden müssen. Für die Kommission war
stets klar, dass aufgrund dieser Mechanismen Ausnahmere-
gelungen sehr restriktiv zu handhaben sind. Gerne hoffen
wir, dass auch das Plenum diese Disziplin an den Tag legt.
In bezug auf die finanziellen Auswirkungen lässt sich folgen-
des sagen: Aufgrund der neuesten Berechnungen ist mit den
Anträgen der Kommission gegenüber dem geltenden Recht
mit Ausfällen von 180 Millionen Franken, gegenüber der Fas-
sung des Nationalrates mit einer Verbesserung um 60 Millio-
nen zu rechnen. Das Ziel, den Ausfall auf unter 150 Millionen
zu begrenzen, wird demnach knapp verfehlt.
Es stellt sich die Frage, ob dieser Ausfall trotzdem vertretbar
ist. Um diese Frage zu beantworten, muss man den Ausfall
in eine Relation zum Gesamtertrag der Mehrwertsteuer und
zu den seinerzeitigen Einnahmeerwartungen setzen. Die Ge-
samteinnahmen aus der Mehrwertsteuer werden sich im
nächsten Jahr bei einer Annahme von 1,8 bis 2 Milliarden
Franken je Mehrwertsteuerprozent in der Grössenordnung
von 15 Milliarden Franken bewegen. Die Einnahmen aus der
Mehrwertsteuer im Einführungsjahr haben die Erwartungen
um mindestens 1 Milliarde Franken übertroffen. Der progno-
stizierte Ausfall von 180 Millionen ist aus dieser Sicht vertret-
bar; allerdings ist zuzugestehen, dass er sich in Anbetracht
der Finanzlage des Bundes am oberen Limit bewegt. Die
Kommission hofft, dass auch das Plenum die finanzpolitische
Verantwortung wahrnimmt und keine Beschlüsse fasst, die
den Ausfall massgebend erhöhen. Wie bereits dargelegt,
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werde ich mich bei den umstrittenen Artikeln im einzelnen
noch dazu äussern.
Die Kommission beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutre-
ten.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Diese Vorlage ist kein politischer
Renner, sondern eine hochtechnische Vorlage. Ich nehme
an, dass die Eintretensdebatte keine hohen Wellen werfen
wird. Zudem haben wir ja ein funktionierendes Mehrwertsteu-
ersystem, das seit einigen Jahren mehr oder weniger zur Zu-
friedenheit läuft. Deshalb konnte das Geschäft auch ohne
Druck behandelt werden.
Einen Punkt aber müssen wir im Auge behalten – der Kom-
missionspräsident hat es schon gesagt –: Dieses Geschäft
darf in der heutigen Zeit, beim heutigen Stand der Kasse des
Bundes, keine grossen Einnahmenausfälle erzeugen. Es
sind sowieso schon Erhöhungen der Mehrwertsteuersätze in
der Pipeline; ich brauche Ihnen das nicht aufzuzählen. Es
wäre unverständlich, wenn man zuerst ein Gesetz erliesse,
das Ausfälle brächte, und hinterher durch Erhöhung der
Sätze dieses Geld wieder hereinholen müsste.
Sie wissen, dass sich der berühmte «runde Tisch», den wir
letzte Woche bezüglich seiner staatspolitischen Bedeutung
ausgiebig diskutiert haben, darauf festgelegt hat, dass das
neue Mehrwertsteuergesetz höchstens Ausfälle in der Höhe
von 120 Millionen Franken bringen solle. In der Fassung des
Nationalrates kam aber bei diesem Geschäft das Doppelte
heraus, fast 250 Millionen Franken gegenüber der geltenden
Regelung. Das war für viele Mitglieder der Kommission kein
akzeptabler Zustand.
Als Mitglied der Kommission bin ich der Meinung, dass wir
diese komplizierte und schwerverständliche Materie sehr
sorgfältig durchdiskutiert haben. Sie können das anhand vie-
ler hundert Seiten hochtechnischer Kommissionsprotokolle
nachlesen. Wir waren auch allen vernünftigen Argumenten
von allen Seiten bezüglich Ausmerzung von Unebenheiten
oder Vermeidung von Ungerechtigkeiten durchaus zugäng-
lich. Aber – das sage ich mit Befriedigung – die Kommission
hat sich im grossen und ganzen gegen Partikularinteressen,
die vom Ganzen her nicht zu vertreten waren, durchaus resi-
stent gezeigt.
Natürlich standen wir auch unter dem politischen Druck der
Initiative der Sportverbände. Das spürt man bei der Lösung,
die wir Ihnen vorschlagen, durchaus. Es ist auch zu hoffen,
dass die Sportverbände mit dem, was wir in der Kommissi-
onsberatung auf diesem Gebiet geleistet haben, zufrieden
sein und ihre Initiative zurückziehen werden. Ich glaube also,
dass sich das Resultat sehen lassen darf, dass man diesem
Gesetz, so, wie es aus der Kommission kommt, grosso modo
aus allen Lagern wird zustimmen können.
Es gilt aber doch zu bedenken, dass wir – wie der Kommissi-
onspräsident ausgeführt hat – nur den halben Schritt zurück
zur Vorgabe des «runden Tisches» haben machen können.
Wir enden mit Ausfällen von etwa 180 Millionen Franken,
aber eigentlich hätten wir doch lieber nur 120 Millionen Fran-
ken liegenlassen.
Dazu kommt noch ein Sündenfall, der meines Erachtens ge-
gen Ende der Beratungen passiert ist: Wir haben den Son-
dersatz für den Tourismus nicht aufgehoben, sondern für
eine längere Dauer als bisher vorgesehen in Kraft gelassen,
nämlich statt bis zum Ende des Jahres 2001 bis zum Ende
des Jahres 2003. Das kostet uns nun noch einmal eine
schöne Stange Geld, nämlich etwa 150 Millionen Franken
pro Jahr. Wir sollten uns heute gut überlegen, ob wir das der
notleidenden Staatskasse wirklich antun wollen.
Von meiner Seite aus rate ich Ihnen auch, auf die Vorlage
einzutreten. Es gibt gar keine Alternative dazu. Ich bitte Sie
aber – wie der Kommissionspräsident –, sich gegenüber wei-
teren Abstrichen an den Einnahmen des Bundes resistent zu
zeigen. Ich bitte Sie insbesondere auch zu versuchen, hier im
Plenum vielleicht doch noch ein bisschen von dem zurückzu-
buchstabieren, was die Kommission Ihnen mit Bezug auf die
Einnahmeausfälle mit teilweise ganz schwachen Mehrheiten
beantragt. Es wäre schön, wenn wir am Ende dieser Debatte
etwas näher bei dem wären, was der «runde Tisch» be-

schlossen hat und was wir uns alle bei der Diskussion um das
«Haushaltziel 2001», die ja parallel gelaufen ist, vorgenom-
men haben.

Schüle Kurt (R, SH): Die Einführung der schweizerischen
Mehrwertsteuer ist eine Erfolgsgeschichte mit nur ganz weni-
gen Schattenseiten oder dunklen Flecken und verdient si-
cher, hier kurz gewürdigt zu werden.
Dieser Systemwechsel ist uns in Rekordzeit gelungen. Im
November 1993 fand die Volksabstimmung statt. Auf Anfang
1995 ist diese neue Steuer in die Tat umgesetzt worden.
Rückblickend dürfen wir feststellen, dass die Mehrwertsteuer
auf den richtigen Zeitpunkt eingeführt worden ist, ohne jeden
Teuerungsschub. Sie erinnern sich, dass der damalige Fi-
nanzminister das Gespenst eines Teuerungsschubes von
gegen 2 Prozent an die Wand gemalt hatte. Dieser Teue-
rungsschub ist ausgeblieben, weil die Wirtschaftslage eher
schwierig war; auch für die Wirtschaft kam dieser System-
wechsel mit der Ausmerzung der Taxe occulte zum richtigen
Zeitpunkt.
Man darf weiter feststellen, dass wir ein praktikables, verhält-
nismässig einfaches Gesetzeswerk erhalten haben. Der
Bundesrat hat es, direkt auf die Bundesverfassung abge-
stützt, auf dem Verordnungsweg erlassen. Dieses Gesetzes-
werk ist insbesondere im internationalen Kontext als prakti-
kabel und relativ einfach zu bezeichnen; dies, obwohl das oft
verwendete Bild der zwei Nägel – ein Nagel für die eingehen-
den, einer für die ausgehenden Rechnungen; dann muss
man nur noch zusammenzählen und hat den Saldo der Vor-
steuer, den man abzuliefern hat – etwas allzu vereinfachend
ist. Als weiterer positiver Punkt ist zu erwähnen, dass der
Bund dank der Mehrwertsteuer substantielle Mehrerträge er-
zielt hat.
Zu den dunklen Punkten: Ein Problem war, dass der Bundes-
rat das Vertrauen der Stimmbürger strapaziert, wenn nicht
sogar missbraucht hat. Der Bundesrat hat vor der Abstim-
mung durch Volk und Stände den Entwurf der Mehrwertsteu-
erverordnung veröffentlicht, und er hat dann, eigentlich wider
Treu und Glauben, nachträglich Änderungen vorgenommen,
zum Beispiel im Bereiche des Sports und der gemeinnützi-
gen Institutionen. Mit dieser publizierten Verordnung wurde
im Grunde genommen die Zustimmung zur Verfassungslö-
sung erkauft. Dies hat den Systemwechsel zur Mehrwert-
steuer belastet, vor allem die Stimmung. Das waren alles po-
litisch-fiskalistisch motivierte Entscheide, die mit der reinen
Umsetzung nichts zu tun hatten. Das hat dann die Volksinitia-
tive der Sportverbände und die parlamentarische Initiative
Dettling provoziert, die gegen den Willen des Bundesrates
aufgegleist und in Angriff genommen worden ist.
Die Vorlage, die wir heute haben, ist das Produkt des dama-
ligen Zerwürfnisses zwischen dem Finanzminister und dem
Parlament. Das Parlament hat sich für diesen Weg entschie-
den, obwohl klar war, dass sich diese komplexe Materie für
dieses Verfahren wenig eignet. Ohne Bundesrat, ohne Bot-
schaft, zum Teil ohne Verwaltung diese Arbeit aufzunehmen,
das war eine schwierige Ausgangslage, denn die Mehrwert-
steuer ist ein komplexes System, an dem man nicht einfach
«herumlaborieren» darf. Für die Mehrwertsteuer gilt auch,
was Kollege Schmid zur Jahr-2000-Problematik und in bezug
auf die Gesetzgebung generell und das Problem EVK spezi-
ell gesagt hat: Man muss das Gebot verfolgen, die Komplexi-
tät zu reduzieren, auch auf die Zeitachse bezogen.
Von daher muss man sagen, dass der eingeschlagene Weg
nicht optimal war. Man hat die Verordnung des Bundesrates,
ein dichtes, detailliertes Regelwerk, auf Gesetzesstufe anhe-
ben müssen, was an sich nicht sehr zweckmässig ist. Das
wird uns noch durch die Detailberatung begleiten, wenn wir
solche detaillierten Regelungen zu diskutieren und zu be-
schliessen haben werden.
Immerhin kann man sagen, dass der Systemwechsel durch-
aus gelungen ist. Wir haben mit dem nationalrätlichen Ge-
setzentwurf eine gute Grundlage für das definitive Gesetz.
Insbesondere die WAK-NR hat gute Arbeit geleistet, und der
Bundesrat hat vor allem im der Spätphase zusammen mit der
Eidgenössischen Steuerverwaltung sehr konstruktiv mitge-
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wirkt. Unsere WAK hat sich die nötige Zeit genommen, sie
hat Qualität vor Geschwindigkeit gesetzt, Sorgfalt vor Eile.
Aber die Problematik bleibt, dass wir keine bundesrätliche
Botschaft haben, sondern nur einen Bericht der WAK-NR
und eine Stellungnahme des Bundesrates dazu. Das ist an
sich kein vollwertiger Ersatz.
Wir haben den Auftrag, ein sachgerechtes Mehrwertsteuer-
gesetz nach dem System der allgemeinen Konsum- und Ver-
brauchssteuer zu erlassen. Das gilt es konsequent umzuset-
zen; es ist schon erwähnt worden. Dabei stellt sich das Pro-
blem der Schnittstellen. Vor allem treten immer neue Abgren-
zungsprobleme auf, wenn wir aus sozialpolitischen oder
anderen Gründen irgendwo und irgendwie vom Grundsatz
der allgemeinen Konsumsteuer abweichen. Die Kommission
hat Ihnen eine konsistente Vorlage unterbreitet, die es mög-
lichst integral umzusetzen gilt.
Ein Wort noch zum Problem der Ausfälle, das auch von Kol-
lege Plattner erwähnt worden ist: Wir dürfen die Feststellung
an den Anfang setzen, dass das Parlament dem Bund – über
den früheren Warenkorb der Wust hinaus auf die Dienstlei-
stungen ausgedehnt – ein erhebliches zusätzliches Steuer-
substrat erschlossen hat. Es ist in Erinnerung zu rufen: Der
Bundesrat hatte nach den drei gescheiterten Mehrwertsteu-
ervorlagen in den Jahren 1977, 1979 und 1991 keinen Mut
mehr, eine neue Mehrwertsteuervorlage zu bringen. Er wollte
die Frage offenlassen, und sie erst später auf Gesetzes-
ebene entscheiden. Das Parlament hat dann das Heft selbst
in die Hand genommen und nicht nur die Mehrwertsteuer im
Rahmen der neuen Finanzordnung in der Verfassung veran-
kert, sondern auch den Satz von 6,2 auf 6,5 Prozent erhöht
und damit einen substantiellen Beitrag zur Sanierung der
Bundeskasse geleistet.
Die Erträge der Mehrwertsteuer haben die Planzahlen bei
weitem übertroffen. Natürlich ist die Warnung von Kollege
Plattner richtig, dass wir hier nicht Hunderte von Millionen
Franken aufs Spiel setzen dürfen. Aber die Ausfälle sind
doch in der Weise zu relativieren, dass Schätzungen grund-
sätzlich schwierig sind. Ausfälle von 180 Millionen Franken
gemäss unserer WAK liegen im Streubereich. Wenn es uns
gelingt, das Wirtschaftswachstum um zusätzliche 2 Prozent
anzuheben, bedeutet das einen zusätzlichen Mehrwertsteu-
erertrag von mehr als 180 Millionen Franken. Im Rückblick ist
zu sagen, dass wir 1996, im ersten vollen Mehrwertsteuer-
jahr, 358 Millionen Franken mehr einkassiert haben, als bud-
getiert war, obwohl die Wirtschaft stagniert hat, das Bruttoin-
landprodukt ungefähr gleich war wie im Vorjahr und der Bun-
desrat mit einem Wachstum von 4 Prozent gerechnet hatte.
Es gab also 358 Millionen Franken zusätzliche Steuereinnah-
men, obwohl kein Wachstum stattgefunden hat, was das Po-
tential dieser Mehrwertsteuer deutlich macht.
Es ist unsere Aufgabe, nun ein gutes, zielgerichtetes Gesetz
zu machen. Und es wird auch noch die Frage zu diskutieren
sein, auf wann das Gesetz in Kraft zu setzen ist; was der
Bundesrat zu entscheiden haben wird. Sofern nicht beson-
dere Gründe der Jahr-2000-Problematik dagegen sprechen,
sollte es möglich sein, dieses neue Mehrwertsteuergesetz
auf den 1. Januar 2000 in Kraft zu setzen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich nehme gerne kurz Stellung
zum Eintreten. Das Gesetz basiert auf einer parlamentari-
schen Initiative; Sie sind also letztlich für dieses Gesetz ver-
antwortlich. Sie wissen, dass sich sowohl der Bundesrat wie
auch die Verwaltung sehr intensiv damit befasst haben.
Die Entstehungsgeschichte ist unüblich – es haben einige
Referenten darauf hingewiesen –, und zwar in zweifacher
Hinsicht.
Zum einen wurde anstelle des ordentlichen Gesetzgebers
der Bundesrat mit dem Erlass der Ausführungsbestimmun-
gen zur Mehrwertsteuer, eigentlich eine das Gesetz vertre-
tende Verordnung, betraut. In der Verfassung selbst haben
Sie dem Bundesrat diese Ermächtigung gegeben. Es trifft zu,
was Herr Schüle gesagt hat, dass der Bundesrat damals in
bezug auf die Frage, ob man wieder eine Mehrwertsteuer
durchsetzen könne, nicht so optimistisch war; aber das Volk
hat dann diesen parlamentarischen Bestrebungen recht ge-

geben, und ich bin natürlich sehr froh darüber. Denn so ist es
gelungen, eine moderne Finanzordnung – zumindest befri-
stet bis ins Jahre 2006 – und eine eurokompatible, ja eine
global kompatible Finanzordnung für die Schweiz zu schaf-
fen.
Zum anderen war es nicht der Bundesrat, welcher die Initia-
tive ergriffen hat, das Gesetz zu schaffen, sondern es war die
WAK des Nationalrates.
Ich darf hier sagen: Die Verordnung ist immer wieder ins
Kreuzfeuer der Kritik geraten. Aber ich glaube doch, dass
man nachträglich sagen kann, dies sei das einzig mögliche
Vorgehen gewesen. Ich wage nicht, mir vorzustellen, wie es
gegangen wäre, wenn man das Gesetz von Anfang an auf-
grund der Verfassung hätte schaffen wollen. Möglich wäre es
schon gewesen, aber dann wäre es wahrscheinlich ange-
sichts der Komplexität der Materie zu einem Zeitverlust von
mehreren Jahren gekommen. Es ist interessant zu sehen,
wieviel Zeit es braucht, um nur schon das Gesetz von der
Verordnung her zu entwickeln, obschon wir jetzt Erfahrungen
gesammelt haben. Völlig ohne Erfahrung dieses Gesetz zu
schaffen, wäre nicht möglich gewesen.
Nur dank dieses interessanten Vorgehens war es möglich,
diesen Systemwechsel in Rekordzeit zu realisieren. Wenn
Sie das mit anderen Ländern vergleichen, kann man von Re-
kordzeit reden. Ich glaube, dass dieses Verfahren nicht nur
den Vorteil hatte, dass wir Zeit gewonnen haben, sondern es
hatte auch den Vorteil, dass wir mit der Verordnung wertvolle
Erfahrungen sammeln konnten. Sie haben nun die Gelegen-
heit, diese Erfahrungen in den Gesetzentwurf einfliessen zu
lassen.
Ich glaube auch – hier stimme ich Herrn Schüle zu –, dass
der Systemwechsel trotz Anlaufschwierigkeiten sicher sehr
gut gelungen ist. Wenn man sich alle Probleme – von den
Blumenzwiebeln über die Küchen in den Spitälern bis zu den
Altfahrzeugen – vergegenwärtigt, kann man sagen, dass es
relativ problemlos gegangen ist. Wir sprechen jetzt noch über
Randbereiche, die wohl sehr wichtig sind, aber nicht über die
zentralen Bereiche.
Zum gleichen Ergebnis ist an sich auch der Nationalrat ge-
langt. Er hat die geltende Verordnung weitgehend als einen
modernen Erlass beurteilt, der auch sehr stark mit dem euro-
päischen Recht übereinstimmt. Ich glaube aber, dass der
Tatbeweis vor allem der ist, dass im Gesetz ein Grossteil der
Verordnungsbestimmungen wörtlich übernommen worden
ist. Das zeigt, dass die Verwaltung – das war noch vor meiner
Zeit – und der damalige Vorsteher hier sehr gute Arbeit gelei-
stet haben.
Herr Schüle hat kritisiert, dass der Bundesrat das Vertrauen
der Bürger strapaziert habe. Wahrscheinlich hat er nicht ganz
unrecht, was den Bereich des Sports anbelangt. Dort hat
man in der Vernehmlassung etwas vorgeschlagen, was man
nachher umgestellt hat, obwohl es in der Vernehmlassung
nicht kritisiert worden war. Ich habe Verständnis dafür, dass
die Leute des Sports hier etwas bitter reagiert haben, weil sie
die Mehrwertsteuer in der Abstimmung unterstützt haben,
nachher aber etwas vorgefunden haben, was ihren Intentio-
nen nicht entspricht. Das ist aber eigentlich der einzige Fall.
In allen anderen Fällen hat man keine solchen Vertrauens-
brüche begangen. Deshalb empfinde ich die Aussage von
Herrn Schüle als etwas hart formuliert. Aber in bezug auf den
Sport akzeptiere ich sie durchaus, auch in bezug auf die
Randbereiche, die in der Initiative mit drin sind.
Herr Schüle hat auch darauf hingewiesen, dass die Ausarbei-
tung eines Gesetzentwurfes für eine parlamentarische Kom-
mission ein sehr aufwendiges Verfahren sei. Das ist so. Der
Bundesrat anerkennt aber durchaus, dass der Nationalrat
und vor allem dessen Kommission für Wirtschaft und Abga-
ben gute und solide Arbeit geleistet haben. Sie ist aus Sicht
des Bundesrates vielleicht etwas wirtschaftsfreundlich gera-
ten. Das ist etwas, was nicht a priori schlecht ist. Aber ich
habe doch festgestellt, dass da und dort auch Misstrauen ge-
genüber der Verwaltung mitgespiel hat, was ich für unge-
rechtfertigt halte.
Die Verwaltung muss natürlich eine solche Steuer rechts-
gleich erheben und auch sichern können; das ist klar. Es ist
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sicherlich nicht abzustreiten, dass auch in der Expertenkom-
mission direkt oder indirekt Interessierte vertreten sind. Wen
wollen Sie als Experten finden? Entweder die Leute der Ver-
waltung; diese sind sowieso Partei. Oder dann Leute aus
dem Bereich der Lehre; dort ist das Thema noch neu, und es
gibt es noch nicht viele Fachleute; die Leute aus dem Bereich
der Lehre haben meistens auch noch Mandate in der Privat-
wirtschaft, oder sie besitzen Treuhandfirmen. Letztlich finden
Sie ausserhalb der Verwaltung fast nur direkt oder indirekt In-
teressierte.
Das führt natürlich per definitionem dazu, dass eine gewisse
Schlagseite Richtung Wirtschaft nicht abgestritten werden
kann. Das führt so weit, dass Experten – wie ich es in Kom-
missionen schon erlebt habe; nicht bei diesem Geschäft,
aber bei anderen – ihre «neutralen» Expertisen sogar auf pri-
vatwirtschaftliches Juristenpapier gedruckt haben. Mit dem
muss man wahrscheinlich leben. Ich will damit nur sagen:
Eine kleine Schlagseite – und das hat uns dann in eine ge-
wisse Verteidigungsposition geführt – ist wahrscheinlich
doch festzustellen.
Nicht alles, was die Verwaltung wollte, ist schnöder Fiskalis-
mus, sondern es geht letztlich um die rechtsgleiche und kor-
rekte Veranlagung einer solchen Steuer. Das ist ja an sich ein
Wert. Ich bitte Sie einfach, das vielleicht dann auch bei ein-
zelnen Detailproblemen noch mit zu berücksichtigen.
Immerhin hat der Bundesrat einen Grossteil der Vorschläge,
die vom Parlament, von der Expertenkommission und nach-
her von der WAK gekommen sind, nicht in Frage gestellt;
auch wenn er es da und dort vielleicht etwas anders gesehen
hätte. Das ist auch der Beleg für Sie, dass sich der Bundesrat
bei seiner Stellungnahme zu diesen Fragen nicht von Presti-
geüberlegungen hat leiten lassen, sondern nur von der Sa-
che an sich. Es geht dem Bundesrat nämlich nur um eines:
die Schaffung eines möglichst guten Gesetzes.
Schwergewichtig liessen wir uns im Bundesrat von zwei Prin-
zipien leiten, und möglicherweise werde ich Ihnen diese Prin-
zipien bei Detailfragen sozusagen als Spiegel noch ein paar-
mal vorhalten müssen:
Zum ersten Prinzip: Man darf nie vergessen, dass die Mehr-
wertsteuer eine allgemeine, umfassende Umsatzsteuer mit
Vorsteuerabzug ist. Das muss sie bleiben. Überall dort, wo
Sie dieses Prinzip durchbrechen, ist es vom Teufel, und zwar
deshalb, weil Sie damit immer wieder neue Ungerechtigkei-
ten schaffen. Es ist schon falsch – ich weiss, dass es sein
muss; es steht auch in der Verfassung –, dass man unter-
schiedliche Sätze hat, dass man Ausnahmen hat. An den
Bruchstellen der Ausnahmen und der unterschiedlichen
Sätze gibt es immer Ungerechtigkeiten. Immer wenn Sie eine
Ungerechtigkeit mit einer Änderung beheben, schaffen Sie
zehn neue Ungerechtigkeiten, weil die Grenze, die Bruch-
stelle irgendwo bestehenbleibt.
Sie müssen auch wissen: Wenn Sie jemandem Vorteile ver-
schaffen, müssen das letztlich die übrigen Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler berappen. Je mehr Ausnahmen Sie schaf-
fen, desto höhere Steuersätze müssen Sie letztlich festlegen;
das ist eine grosse Problematik. Man findet für jede Aus-
nahme tausend Gründe: soziale Gründe, kulturelle Gründe,
Sportgründe, wirtschaftliche Gründe – Sie finden immer
Gründe. Aber letztlich bezahlen es immer die Dummen, die
nachher keine Ausnahme geltend machen können. Das
muss man sehen.
Ich glaube, dass wir bei den Ausnahmen die Grenze etwas
überschritten haben. Ich muss zubilligen, dass die Kommis-
sion in vielen Bereichen hart geblieben ist – auch im Natio-
nalrat war dies schon der Fall –; dafür bin ich dankbar. Aber
es gibt noch einige Grenzbereiche, über die wir reden müs-
sen.
Das zweite Prinzip ist – ich habe es schon angedeutet – die
ordnungsgemässe und rechtsgleiche Erhebung der Steuer.
Auch hier gilt: Wenn es die Wirtschaft in einzelnen Bereichen
gerne etwas lockerer hätte – z. B. bei den Pauschalsätzen;
auch hier gibt es einen Antrag –, habe ich dafür natürlich sehr
viel Verständnis. Aber wenn dies zu Verzerrungen führt, wel-
che letztlich die ordnungsgemässe Erhebung in Frage stel-
len, muss man sich fragen, was Vorrang hat.

Gemessen an den beiden Prinzipien – allgemeine, umfas-
sende Steuer mit Vorsteuerabzug und ordnungsgemässe,
rechtsgleiche Erhebung – ist der Gesetzentwurf auf weite
Strecken durchaus vertretbar. Aber über einige Details müs-
sen wir uns wahrscheinlich noch unterhalten.
Zu den Ausgaben: Es wurden der «runde Tisch» und die
Sensibilität dieser Vorlage in bezug auf Ausfälle erwähnt.
Herr Plattner hat das angedeutet; auch Herr Schüle hat sich
von einer etwas anderen Richtung her zum gleichen Problem
geäussert. Ich glaube, der Bundesrat hat mit seiner Stellung-
nahme zum ganzen Gesetz – dem ersten, ursprünglichen –
den Tatbeweis erbracht, dass er nicht um jeden Rappen
kämpft. Dort, wo es eindeutig ist, dass von der Steuersyste-
matik, von der Steuergerechtigkeit her vielleicht gewisse
Ausfälle in Kauf genommen werden müssen, hat er dies ge-
tan. Deshalb ist er auch bereit, im Vergleich zu seiner ur-
sprünglichen Fassung Ausfälle in der Höhe von 100 Millionen
Franken in Kauf zu nehmen.
Der Bundesrat ist gleichzeitig der Meinung, dass die 240 Mil-
lionen – eine Viertelmilliarde – Franken Ausfälle, die der Na-
tionalrat produziert hat, ganz eindeutig zuviel sind. Im ersten
Jahr sind es zusätzlich 90 Millionen Franken als einmaliger
Ausfall, der andere Betrag ist repetitiv. Ich will nicht auf die Si-
cherheit der Schätzungen eingehen. Ich habe meine Leute
angewiesen, diese nach bestem Wissen und Gewissen vor-
zunehmen und keine politischen Schätzungen zu machen –
also nicht zu dramatisieren und Ihnen nicht Angst zu machen;
das würde ich von der Verwaltung selbstverständlich nicht
akzeptieren. In diesem Umfeld können Sie aber nicht alles
detailliert, auf Franken und Rappen genau, messen. Deshalb
sind diese Zahlen vor allem Grössenordnungen, wobei ich
glaube, dass diese stimmen.
Wo liegt die tragbare Grenze? Auch das ist eine Ermessens-
frage. Herr Schüle hat gesagt, man müsse den Ausfall im
Verhältnis zum Gesamtbetrag sehen. Man kann diese Be-
trachtungsweise haben; auf der anderen Seite sind die abso-
luten Einzelbeträge eben nicht ohne Belang, vor allem wenn
Sie das in Zusammenhang mit der Sanierung der Bundesfi-
nanzen sehen.
Sie haben hier x-mal festgestellt – was ich Ihnen jetzt sage,
ist nicht neu –, dass 100 oder 200 Millionen Franken mit ei-
nem Schlag ausgegeben oder nicht eingenommen sind. Sie
machen einen Federstrich, dagegen wehrt sich niemand. Je-
der sagt: Was sind schon 100 Millionen Franken bei 47 Milli-
arden Franken Gesamtausgaben? Das ist richtig. Wenn es
aber darum geht, irgendwo 100 Millionen Franken mehr ein-
zunehmen, um die Löcher zu stopfen, fängt ein Drama und
ein Feilschen an. Wir werden das bei der Beratung des Sta-
bilisierungsprogramms wieder erleben. Ich erinnere an die
Unternehmenssteuerreform: Welches Drama entstand, um
letztlich noch 60 bis 80 Millionen Franken an Stempelsteuern
zu erwischen und die Reform ein wenig ausgewogener zu
machen? Da wurden heroische Kämpfe geführt. Bei den
Ausgaben sind das im Vergleich zum Ganzen alles Peanuts,
bei den Einnahmen sind das für irgendwen in diesem Land
existenzgefährdende Beträge.
Sie müssen Verständnis dafür haben, dass sich Ihr Finanz-
minister für die Bundeskasse einsetzt. Es ist Ihre Kasse, die
ich hüte, es ist nicht meine; ich habe keine Finanzprobleme
mit dieser Kasse, aber das Volk hat sie.
Zum «runden Tisch»: Sie werden später bei der Behandlung
des Stabilisierungsprogramms sehen, dass die Massnah-
men, um nur 2 Milliarden Franken Ausgaben wegzubringen,
ein Mosaik von Einzelmassnahmen sind, gegen die alle auf-
jaulen und sich in ihrer Existenz gefährdet fühlen werden,
wenn man sie touchiert. Alles zusammen – hier 50 Millionen
Franken, da 20 Millionen Franken, dort 10 Millionen und 200
Millionen Franken – wird am Ende eben zur Chance führen,
die Finanzen zu sanieren. Wenn Sie nun irgend jemandem
50 Millionen Franken wegnehmen – der Betreffende sagt,
das gehe an seine Existenz – und gleichzeitig sagen, die 250
Millionen Franken seien im Vergleich zum Ganzen ein
Klacks, dann versteht das letztlich niemand.
Ich muss aber auch sagen – das habe ich auch am «runden
Tisch» eingebracht –: Es war nicht die Meinung, man dürfe
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keinen Rappen über den bundesrätlichen «Gegenvorschlag»
von 100 Millionen Franken hinausgehen; das wäre nicht rea-
listisch, denn dann hätte das Parlament überhaupt keine Ma-
növriermasse mehr. Vielleicht findet das Parlament Lösun-
gen, die gerechter sind als jene des Bundesrates und die
man steuersystematisch durchaus vertreten kann. Deshalb
lautet die Formulierung des «runden Tisches», man solle
nicht signifikant über diesen Betrag hinausgehen.
Ich muss sagen, wir haben uns in der ersten Phase etwas
verrechnet; wir glaubten, die Kommission habe sich für 150
Millionen entschieden. Dann hätte ich Ihnen sagen können:
Ob es um 100 oder 150 Millionen Franken geht, liegt auch
aus meiner Sicht im Rahmen der nicht signifikanten Verände-
rungen.
Wenn es aber jetzt um 180 Millionen Franken geht – wir ha-
ben vor allem einen Bereich unterschätzt, wir kommen im De-
tail darauf zurück –, so sind natürlich zusätzliche 80 Millionen
Franken schon relativ beachtlich.
Ich wäre also schon froh, man käme im Laufe dieser Debatte
noch etwas zurück. Ich stehe nach wie vor dazu: Die 240 Mil-
lionen Franken Ausfälle gemäss Beschluss des Nationalrates
sind für mich nicht akzeptabel. Sie müssen aufpassen, dass
Sie das Ergebnis jetzt nicht noch verschlechtern. Bei den Spe-
sen liegt ein Antrag vor, mit dem es signifikant verschlechtert
würde. In der Zwischenzeit haben wir dazu glücklicherweise
ein bundesgerichtliches Urteil – leider hatten wir es bei der Be-
ratung im Nationalrat noch nicht. Ich glaube, damit stehen wir
auf einer guten Basis; ich wäre froh, wenn Sie den Sündenfall
des Nationalrates nicht noch einmal begehen würden. Denn
hier geht es wirklich um Millionenbeträge, die uns in die Grau-
zone der Gefährdung nicht nur des «runden Tisches», son-
dern auch der Sanierung der Bundesfinanzen führen.
Ich muss noch etwas weiteres sagen: Weil wir die Verfas-
sungsvorschrift haben, die vom Volk grossmehrheitlich – mit
70 Prozent der Stimmen – angenommen worden ist, müssen
Sie 100 Millionen Franken anderswo wieder hereinholen,
wenn Sie sie hier mehr ausgeben. Das ist der Mechanismus
gemäss der Verfassung. Das jemandem wegzunehmen ist
dann schwieriger, als hier in der Auslegung vielleicht etwas
orthodoxer und etwas enger zu entscheiden. Darauf möchte
ich Sie noch hinweisen.
Zu meinen Anträgen: Ich bin mir sehr bewusst, dass der Bun-
desrat, wenn er einen Minderheitsantrag unterstützt, im Ple-
num jeweilen eine gewisse Chance hat. Wenn er einen Ein-
zelantrag unterstützt, der von jemandem von Ihnen gestellt
worden ist, hat der Bundesrat gegenüber der Mehrheit mei-
stens noch den Hauch einer Chance. Aber wenn der Bundes-
rat sich die Dreistheit herausnimmt, hier selbst auf einem An-
trag zu beharren, der weder von der Kommission noch von
einer Minderheit oder von einem Einzelredner aufgenommen
worden ist, steht er meistens auf verlorenem Posten. Des-
halb werde ich Ihnen an einigen Stellen sagen, ich würde
nicht auf dem Antrag des Bundesrates beharren, mir aber
vorbehalten, der nationalrätlichen Kommission – sofern das
dem Nationalrat entspricht – zu empfehlen, hart zu bleiben
und in der Differenzbereinigung wieder darauf zurückzukom-
men.
Ich werde mir aber sogar die Frechheit herausnehmen – dort,
wo es mir wichtig scheint; etwa zwei- bis dreimal; auch im
Wissen, dass Sie wahrscheinlich anders entscheiden –, auf
der Version des Bundesrates oder des Nationalrates zu be-
harren. Ich bitte Sie dafür um Verständnis. Wenn der eine
bzw. die eine oder andere mich dabei noch unterstützen
könnte, gälte ihm bzw. ihr meine grenzenlose Dankbarkeit.
Es gibt einfach einige Bereiche, in welchen ich die Wahrheit
so sagen muss, wie ich sie sehe, und nicht, wie sie vielleicht
Ihre Kommission sieht. Das bitte ich Sie, mir nachzusehen.
Ich will noch darauf hinweisen, dass es drei wichtige Pro-
bleme gibt, auf die ich zurückkommen werde und die mit
dem, was ich jetzt gesagt habe, zusammenhängen:
1. Die Spesenregelung: Mit der Spesenregelung ist niemand
zufrieden. Aber man hat sich irgendwie an die heutige Situa-
tion gewöhnt; das Bundesgericht hat sie geschützt, und des-
halb ist es vertretbar, dabei zu bleiben. Hier geht es um sehr
viel Geld.

2. Die Optionen: Bei den Optionen geht es nicht um wahnsin-
nig viel Geld. Hier geht es um das Prinzip. Der Verfassung-
geber wollte gewisse unecht befreite Ausnahmen machen,
und wir müssen deren Nachteile hinnehmen. Eine Option
heisst eigentlich eine Mehrwertsteuer à la carte. Hier machen
wir aus der Ungerechtigkeit der Brüche nochmals eine Unge-
rechtigkeit, indem man mit der Option der Steuer praktisch
endgültig entgehen kann. Das war eigentlich nicht die Mei-
nung des Verfassunggebers.
3. Die Saldosteuersätze: Das ist etwas sehr Wichtiges. Ich
habe sehr viel Verständnis dafür, dass die klein- und mittel-
betriebliche Wirtschaft mit den Saldosteuersätzen Vereinfa-
chungen erreichen will. Interessant ist aber, dass jeder rech-
net. Ich glaube, dass mehr als die Hälfte – ich komme vielleicht
noch auf die Zahlen – dann doch nicht mit Saldosteuersätzen
abrechnen wird. Wenn man merkt, dass man ein paar Franken
spart, ist der Aufwand plötzlich nicht zu gross. Das führt dazu,
dass die Saldosteuersätze zu Ausfällen führen müssen, denn
diejenigen, die schlechter fahren, rechnen dann effektiv im
Detail ab – das ist ihnen dann nämlich nicht zuviel –, und die-
jenigen, die besser fahren, machen es mit dem Saldosteuer-
satz, und zwar unter dem Vorwand, dass es einfacher sei. Hier
hat der Bundesrat schon in der Verordnung eine Lockerung
vorgenommen – ich glaube, berechtigterweise, denn es soll
nicht jeder Kleine im Detail abrechnen müssen.
Der Nationalrat ist aber eindeutig zu weit gegangen. Der Bun-
desrat wird den Antrag Ihrer Kommission als Kompromiss ak-
zeptieren, aber er wird sich dagegen wehren – es liegt ein
entsprechender Antrag vor –, dass man noch weiter geht.
Wenn praktisch alle Firmen nur noch mit Saldosteuersätzen
abrechnen, entspricht dies dem ersten Prinzip der umfassen-
den Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug nicht mehr; je grösser
die Firmen sind, die per saldo abrechnen dürfen, desto mehr
Verzerrungen gibt es. Zwei Coiffeure, die den gleichen Um-
satz machen, sind wahrscheinlich mit Bezug auf die Struktur
etwa gleich, aber zwei Firmen, die je 5 Millionen Franken Um-
satz machen – jeder, der in der Wirtschaft tätig ist, weiss, was
es braucht, um 5 Millionen Franken zu generieren –, haben
sehr verschiedene Spezialitäten, sehr verschiedene Kern-
kompetenzen. Das führt dazu, dass der einfache Leisten,
über den man beides schlägt, immer ungerechter wird, je
grösser die Firmen sind. Das zum Generellen. Ich werde das
im Detail dann noch ausführen.
Im grossen und ganzen möchte ich der Kommission noch
einmal für ihre sehr seriöse Arbeit danken – auch dort, wo sie
hart geblieben ist. Ich hoffe, dass es in diesem Rat gelingen
wird, die Lücken eher zu verkleinern bzw. sie zumindest nicht
zu vergrössern.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer
Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 1
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Streichen



29. September 1998 S 959 Parlamentarische Initiative (Dettling)

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Antrag Schiesser
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 1
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Biffer

Proposition Schiesser
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Artikel 1 Ab-
satz 1 beantragen wir Ihnen, dem Nationalrat zu folgen.
Bei Absatz 2 haben wir in der Kommission eine intensive Dis-
kussion geführt. Wir haben über den Beschlusls des Natio-
nalrates und den Antrag des Bundesrates diskutiert. Wir ha-
ben in dieser Diskussion dem nationalrätlichen Entwurf den
Vorzug gegeben, in der Gesamtabstimmung aber mit 7 zu
5 Stimmen beschlossen, Ihnen zu beantragen, Absatz 2 zu
streichen. Es geht nicht um einen «Schicksalsartikel».
Ich möchte Ihnen darlegen, warum wir der Meinung sind,
dass Absatz 2 gestrichen werden sollte. Wir haben in diesem
Absatz vier Grundsätze: die Wettbewerbsneutralität, die
Überwälzbarkeit, die Erhebungswirtschaftlichkeit und die
volle Anrechenbarkeit der Vorsteuer. Bei der Wettbewerbs-
neutralität und der Überwälzbarkeit geht es um Grundsätze,
bei der Erhebungswirtschaftlichkeit und der vollen Anrechen-
barkeit geht es um Hinweise an den Gesetzgeber, sich an
diese Grundsätze zu halten.
Zur Wettbewerbsneutralität muss man festhalten, dass wir
diese bereits in der Bundesverfassung stipuliert haben. Es ist
interessant, dass man die Wettbewerbsneutralität stipuliert,
der Nationalrat aber diese Grundsätze dann doch nicht voll-
umfänglich umgesetzt hat. So haben wir beispielsweise bei
der Abgrenzung zwischen Dienstleistungen und Lieferungen
in Artikel 11bis dem Bundesrat die Kompetenz gegeben, der
Wettbewerbsneutralität Rechnung zu tragen. Ich möchte das
als Beispiel anführen, um zu zeigen, dass es nichts nützt,
schöne Grundsätze zu formulieren und sich dann in der Um-
setzung nicht daran zu halten. Das Umgekehrte wäre der
bessere Weg.
Bei der Überwälzbarkeit muss man sich darüber klar sein,
dass man diese nicht immer garantieren kann; der Markt be-
stimmt hier ebenfalls mit. Die Überwälzbarkeit ist im Grund-
satz bereits in Absatz 1 vom System her festgehalten. Die Er-
gänzung in Absatz 2 bringt an und für sich nichts. Man muss
sich sogar fragen, ob die Erwähnung dieser Grundsätze nicht
dazu beiträgt, das System der Mehrwertsteuer zu relativie-
ren.
Die Erhebungswirtschaftlichkeit ist eine Selbstverständlich-
keit; es ist wichtiger, dass man das im Gesetz umsetzt, als
dass man einfach schöne Grundsätze proklamiert. Der Natio-
nalrat hat beispielsweise diesen Grundsatz stipuliert, dann
aber im Fall von Samnaun und Sampuoir – wir werden auf
diesen Fall zurückkommen – eine unglaublich komplizierte
Lösung gefunden, die überhaupt nicht diesem Grundsatz
entspricht. Wir haben hier, in Absatz 2, diesen Grundsatz ge-
strichen und dafür in Artikel 3 Absatz 1bis eine Lösung gefun-
den, die dieser Erhebungswirtschaftlichkeit entspricht.
Der Grundsatz der vollen Anrechenbarkeit wird in Artikel 17
durchbrochen. Man müsste Artikel 17 – auch zur Freude des
Finanzministers – streichen; damit hätte man diesen Grund-
satz befolgt.
Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass diese Grund-
sätze an und für sich mit Fragezeichen zu versehen sind und
eher verwirren, als dass sie dazu beitragen, hier gute Lösun-
gen zu finden.
Wir sind der Meinung, dass mit Absatz 1, «Der Bund erhebt
eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der
Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug», im Grundsatz
klar gesagt ist, was man will. Mit den in Absatz 2 stipulierten

Grundsätzen schafft man eher Verwirrung, als dass man Lö-
sungen findet. Wenn Sie diese Grundsätze trotzdem wollen,
müssten Sie meines Erachtens eher dem Nationalrat als dem
Bundesrat folgen.
Die Kommission ist aber der Meinung, man sollte hier keine
Verwirrung schaffen, und bittet Sie, Absatz 2 zu streichen.

Schiesser Fritz (R, GL): Ich stelle Ihnen den Antrag, bei Ar-
tikel 1 Absatz 2 dem Nationalrat zu folgen.
Wenn ich mir die Gründe anhöre, mit welchen der Kommissi-
onspräsident eine vollständige Streichung rechtfertigt, und
wenn ich die Begründung lese, die Herr Bundesrat Villiger im
Nationalrat gegeben hat und die auch in der Stellungnahme
des Bundesrates vom 15. Januar 1997 enthalten ist, so muss
ich als Jurist sagen: Es ist eine gefährliche Begründung, die
hier vorgetragen wird. Es geht nicht darum, Herr Kollege
Brändli – das halte ich der Kommission entgegen –, dass wir
hier Grundsätze, Leitlinien und Richtlinien für den Gesetzge-
ber aufstellen, sondern dass wir uns an diese Grundsätze –
es sind nicht bloss Hinweise, wie Herr Kollege Brändli gesagt
hat – halten sollten und dass die Kommission diese Grund-
sätze auch umgesetzt hat – das scheint mir eigentlich unbe-
stritten zu sein. Mir geht es um etwas anderes.
Diese Grundsätze, Leitlinien und Richtlinien gelten auch für
die Gesetzesanwendung; und sie gelten auch für eine allfäl-
lige Ausführungsgesetzgebung auf der Stufe der Verordnung
durch den Bundesrat. Das ist der entscheidende Punkt. Wir
als Gesetzgeber müssen und werden uns an diese Grund-
sätze halten; wir haben aber im Bereich der Mehrwertsteuer
Erfahrungen mit dem Bundesrat gemacht, die nicht die be-
sten waren. Dem möchte ich eigentlich mit diesem Absatz 2
für die Zukunft einen Riegel vorschieben. Ich möchte auch ei-
nen Riegel vorschieben für eine Auslegung des Gesetzes,
die auf diese Debatte zurückgreifen könnte, indem man sagt:
Der Ständerat hat seinerzeit dafür votiert, diesen Absatz 2 zu
streichen, also gelten insbesondere die Grundsätze der
Überwälzbarkeit und der vollen Anrechenbarkeit der Vor-
steuer nicht, müssen wir uns in der Auslegung nicht an diese
Prinzipien halten. Das ist meine grosse Besorgnis.
Aus dieser Überlegung heraus stelle ich Ihnen den Antrag,
dem Nationalrat zu folgen. Dass diese Grundsätze nicht aus-
nahmslos durchgesetzt werden können, liegt in der Natur der
Sache. Es sind ja eben Grundsätze, und Grundsätze erleiden
Durchbrechungen und Ausnahmen. Ich will mit meinem An-
trag in keiner Art und Weise das Terrain für weitere Durchbre-
chungen vorbereiten. Mir geht es nur darum, diese Pflöcke
einzuschlagen, nicht sosehr für den Gesetzgebungsprozess,
der jetzt abläuft, sondern für die Auslegung, die später die-
sem Gesetz gegeben wird.
Wir haben es hier mit einem Gesetz zu tun, das von einer er-
heblichen wirtschaftlichen Bedeutung sein wird. Wenn wir
uns vor Augen führen, welche Bedeutung den Materialien in
der Auslegung – sei es durch die Verwaltung, sei es durch
Gerichte – gegeben wird, dann meine ich, dass wir hier Klar-
heit schaffen müssen. Wenn wir Absatz 2 streichen – nach
dem Antrag der Kommission oder nach dem Antrag des Bun-
desrates –, geben wir, namentlich wenn man jetzt noch die
Begründung der Kommission herbeizieht, ganz unklare Si-
gnale für die spätere Gesetzesanwendung. Ich würde darauf
wetten, dass wir dereinst von unserem höchsten Gericht die
Aussage bekommen: Im Ständerat sind diese Grundsätze
gestrichen worden; sie sind damit nicht mehr als Leit- und
Richtlinien für die Auslegung des Gesetzes massgebend.
Das Gesetz ist aus sich selber heraus auszulegen.
Ich bitte Sie, diese Konsequenz zu bedenken. Wir machen
Gesetzgebung nicht nur für heute, sondern für die kommen-
den fünf, zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahre.
Noch eine Bemerkung: Namentlich von seiten des Bundesra-
tes, aber auch im Nationalrat – weniger jetzt von seiten unse-
rer Kommission – ist die Befürchtung geäussert worden, es
könnten dereinst subjektive Rechte der Steuerpflichtigen aus
diesem Absatz 2 abgeleitet werden. Sowohl im Bericht der
nationalrätlichen Kommission als auch in der Debatte im Na-
tionalrat ist ganz klar gesagt worden, dass dieser Absatz 2
Grundsätze, Leit- und Richtlinien für Gesetzgebung und Ge-
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setzesanwendung enthalte und keine Grundlage für die Ab-
leitung von subjektiven Rechten von Steuerpflichtigen mit
sich bringe. Das ist ein weiterer Punkt, der uns dazu führen
müsste, dem Nationalrat zu folgen, weil hier nicht eine Tür
geöffnet wird, in die dann der Steuerpflichtige seinen Schuh
halten könnte.
Artikel 1 Absatz 2 ist sicher kein «Schicksalsartikel», wie das
Herr Bundesrat Villiger im Nationalrat gesagt hat. Aber mit
unserem Entscheid geben wir ein unmissverständliches Si-
gnal für die zukünftige Auslegung dieses Gesetzes, und hier
hätte ich gern, wenn dieses Signal vom Gesetzgeber positiv
gegeben würde, durch Aufzählung der Grundsätze, und nicht
negativ durch Streichung.
Ich bitte sie also, meinem Antrag und damit dem Beschluss
des Nationalrates zuzustimmen.
Gestatten Sie mir noch eine allgemeine Bemerkung: Ich
wollte das Wort in der Eintretensdebatte nicht ergreifen, weil
ich einen Antrag zu Artikel 1 gestellt hatte und wusste, dass
ich kurz nach der Eintretensdebatte sprechen kann. In die-
sem Rat ist es nicht üblich, dass man, sofern man nicht Ver-
treter einer Minderheit ist, für jemand anderen spricht. Ich tue
es aber trotzdem und möchte, aus der Sicht von Nichtkom-
missionsmitgliedern, einen gewissen kollektiven Unmut zum
Ausdruck bringen. Ich äussere einen gewissen Unmut dar-
über, dass uns am Samstag vor der Session eine Fahne vor-
gelegt wird, die eine Materie von höchster Komplexität be-
trifft. Gestern haben wir eine Korrektur zu dieser Fahne erhal-
ten. Es ist für Nichtkommissionsmitglieder eine ausseror-
dentlich schwierige Situation, sich seriös auf ein solches
Geschäft vorzubereiten, Gespräche mit Leuten ausserhalb
zu führen, die noch etwas mehr davon verstehen als wir.
Dass zudem noch eine Korrektur mit erheblichen Zusätzen
nachgereicht wird, halte ich auch aus der Sicht eines Nicht-
kommissionsmitgliedes für eher gravierend.
Ich weiss, wir haben es hier mit einem Musterbeispiel einer
Gesetzgebung zu tun, die darauf zurückgeht, dass seinerzeit
zwischen Bundesrat und Parlament ein Graben des Miss-
trauens aufgeworfen worden ist. Das darf aber nicht dazu
führen, dass Nichtkommissionsmitglieder eigentlich ausge-
schaltet werden. Wir haben in diesem Rat derartige Vorfälle
schon oft kritisiert, bis jetzt hat es offenbar nichts genützt. Wir
müssen uns vorbehalten, durch eine entsprechende Ergän-
zung des Ratsreglementes dafür zu sorgen, dass auch Nicht-
kommissionsmitglieder bei derart komplexen Vorlagen genü-
gend Zeit haben, sich seriös auf die Debatte vorzubereiten.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Das ist – ich wiederhole es –
nicht der «Schicksalsartikel» dieser Vorlage. Ich teile auch
absolut die Meinung von Herrn Schiesser, dass aus einem
solchen Artikel keine subjektiven Rechte abgeleitet werden
dürfen; sonst würde das noch viel problematischer. Ich muss
Ihnen aber sagen, dass der Bundesrat aus folgendem Grund
der Meinung war, man solle die Bestimmung etwas anders
formulieren: Die beiden Prinzipien, gegen deren Fixierung er
sich gewendet hat, sind nicht voll durchsetzbar, womit hier
zum Teil Erwartungen geweckt werden, die nicht erfüllbar
sind.
Aus dem Votum von Herrn Schiesser spricht wiederum das
tiefe Misstrauen, die Verwaltung könnte dann in irgendeiner
Weise den Vollzug nicht mehr im Sinne des Gesetzgebers
durchziehen. Ich muss Ihnen einfach nochmals sagen: Ich
bedauere dieses Misstrauen sehr und muss hier meine Leute
in Schutz nehmen. Natürlich mögen hie und da auch einmal
Fehlurteile getroffen worden sein. Ich habe auch auf die Be-
lastung der Sportvereine hingewiesen; aber da war der Bun-
desrat mit diesen Versprechungen im Spiel, die vorher und
nachher gemacht wurden. Im übrigen können Sie mir sicher
nicht viele Beispiele nennen, wo die Verwaltung aus bösem
Willen und fiskalistisch irgend etwas zu Lasten der Steuer-
pflichtigen machen wollte.
Natürlich gibt es immer einzelne, die sich so betroffen fühlen,
aber das ist fast immer im Sinne der rechtsgleichen Behand-
lung. Jeder sieht da seinen eigenen Fall anders und sieht
nicht, dass es bei anderen Konsequenzen hat, wenn man bei
ihm grosszügiger ist oder anders entscheidet.

Ich muss Ihnen einfach sagen: Auch für die Verwaltung wird
es langsam zum Problem, in Kommissionen und überall zu
hören «Ihr Fiskalisten, ihr habt nichts anderes im Sinn, als die
Bürger zu schröpfen» und sich immer verteidigen zu müssen.
Da muss ich mich vor meine Leute stellen und Ihnen sagen:
In der Zeit, in der ich dieses Departement führe, stelle ich
fest, dass der Wille vorhanden ist, auch wenn es manchmal
hart ist, diese Gesetze für die Bürger rechtsgleich und korrekt
zu vollziehen. In diesem Sinne habe ich immer etwas Mühe
mit dem Argument, wonach man aufpassen müsse, sonst
mache die Verwaltung, was sie wolle. Ich glaube, das haben
meine Leute nicht verdient.
Zum Problem an sich, dass Erwartungen geweckt werden,
die so nicht erfüllbar sind: Der Grundsatz der vollen Anre-
chenbarkeit der Vorsteuer wird im Gesetz selber schon
durchbrochen, und zwar systematisch. Das ist vom Verfas-
sunggeber gewollt, nämlich bei den unecht befreiten Umsät-
zen, wo eine endgültige Belastung mit der Mehrwertsteuer
stattfindet, auch zum Teil beim geschäftlichen Endverbrauch,
wo diese Anrechenbarkeit nicht gewährleistet sein kann.
Deshalb meinen wir, man sollte keinen Grundsatz statuieren,
wenn man schon weiss, dass er systematisch durchbrochen
wird.
Ein weiterer Punkt: Die Überwälzbarkeit ist etwas Schönes,
aber sie kann aus verschiedenen Gründen nicht immer ga-
rantiert werden. Sie kann zum einen aus wirtschaftlichen
Gründen nicht garantiert werden. Wer kann jemandem ver-
sprechen, dass er die Steuer überwälzen kann, wenn der
Markt es nicht zulässt?
Ich gebe ein Beispiel: Als wir die Mehrwertsteuer einführ-
ten – ich habe es auch schon gesagt –, haben wir berech-
net, sie werde einen Teuerungsschub von etwa 1,8 Prozent
auslösen. Es gab aber einen Schub von nur 0,8 Prozent,
d. h., der Grossteil der Wirtschaft konnte das nicht überwäl-
zen. Das hat meines Erachtens die Rezession verstärkt,
das hat die Margen gedrückt, und deshalb ist auch die
Mehrwertsteuer wirtschaftlich nicht so «innocent», so un-
schuldig, wie man sie häufig macht. Man sagt: direkte Steu-
ern runter, Mehrwertsteuer rauf, das ist kein Problem; es ist
eben doch ein Problem. Was man überwälzen kann und
was nicht, das entscheidet letztlich der Markt und nicht der
Gesetzgeber.
Es kommt hinzu, dass bei langfristigen Verträgen möglicher-
weise die Satzerhöhung gar nicht möglich ist. Das kann darin
liegen, dass die Abrede fehlt oder dass der Aufwand, der da-
mit verbunden ist, zu gross ist, z. B. bei Abonnementen von
Zeitungen; wir haben jetzt dieses Problem gehabt. Obschon
es diese subjektive Wirkung nicht hat, könnten natürlich
Steuerpflichtige in solchen Fällen versucht sein, sich unter
Berufung auf den Grundsatz der Überwälzbarkeit ihrer Steu-
erpflicht zu entziehen. Das ist der Grund.
Sie können natürlich die Grundsätze aus Absatz 1 auch indi-
rekt ableiten, generell auch aus gewissen Grundsätzen des
Steuerrechtes. Aber wenn Sie sie so nennen, schaffen Sie
wahrscheinlich Erwartungen, die so nicht erfüllt werden kön-
nen.
Wie gesagt: Es ist kein Schicksalsartikel, entscheiden Sie –
aber wir finden es der Ehrlichkeit halber eher besser, wenn
man es macht, wie es der Bundesrat sieht; die Kommission
geht ja noch weiter. Die Wettbewerbsneutralität ist genereller
Grundsatz, dem widersetzen wir uns nicht.

Abs. 1 – Al. 1
Angenommen – Adopté

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 15 Stimmen
Für den Antrag Schiesser 15 Stimmen

Mit Stichentscheid des Präsidenten
wird der Antrag der Kommission angenommen
Avec la voix prépondérante du président
la proposition de la commission est adoptée
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Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 3
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 1bis
Solange die Talschaften Samnaun und Sampuoir aus dem
schweizerischen Zollgebiet ausgeschlossen sind, findet die-
ses Gesetz in diesen beiden Talschaften nur auf Dienstlei-
stungen sowie auf Leistungen des Hotel- und Gastgewerbes
Anwendung.
Die dem Bund aufgrund dieser Bestimmung entstehenden
Steuerausfälle sind durch die Gemeinden Samnaun und
Tschlin zu kompensieren; Einsparungen, die sich aufgrund
des geringeren Erhebungsaufwands ergeben, sind ange-
messen zu berücksichtigen. Der Bundesrat regelt die Einzel-
heiten im Einvernehmen mit den Gemeinden Samnaun und
Tschlin.

Art. 3
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 1bis
Aussi longtemps que les vallées de Samnaun et de Sampuoir
sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne
s’applique dans ces deux vallées qu’aux prestations de ser-
vices et aux prestations du secteur de l’hôtellerie et de la res-
tauration.
Les pertes d’impôt que cette disposition entraîne pour la Con-
fédération doivent être compensées par les communes de
Samnaun et de Tschlin; il sera tenu compte d’une manière
appropriée des frais de perception moins élevés. Le Conseil
fédéral règle les détails en accord avec les communes de
Samnaun et de Tschlin.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Artikel 3 legt den
örtlichen Anwendungsbereich der Konsumbesteuerung fest.
Danach wird die Mehrwertsteuer auf dem ganzen schweize-
rischen Staatsgebiet, ohne Zollfreibezirke, erhoben. Das
Mehrwertsteuergesetz findet im weiteren Anwendung auf
ausländische Gebiete gemäss staatsvertraglichen Vereinba-
rungen. Ich möchte hier darauf hinweisen: Es geht nicht nur
um das Thema Samnaun und Sampuoir; wir haben solche
Regelungen mit Liechtenstein, mit der Gemeinde Büsingen,
mit Campione; weiter haben wir die Regelungen für Zollfrei-
lager und eben diejenigen mit Samnaun und Sampuoir.
Eine Differenz gegenüber dem Nationalrat gibt es im Zusam-
menhang mit der Regelung für Samnaun und Sampuoir. Der
Nationalrat möchte dieses Gebiet voll der Steuer unterstellen.
Der Bundesrat möchte darauf verzichten und nur Dienstlei-
stungen sowie Leistungen des Hotel- und Gastgewerbes be-
steuern; diese Lösung wäre aus Bündner Sicht sympathisch.
Wir haben in der Kommission eingehend über diese Frage
diskutiert und auch festgestellt, dass der Nationalrat seinen
Beschluss mit grosser Mehrheit gefasst hat. Dieser würde al-
lerdings in dieser Gegend einen grossen Aufwand verursa-
chen, weil wahrscheinlich zusätzliche Zollgebäude erstellt
werden müssten. Zudem müsste Personal angestellt wer-
den, um diese Steuer zu erheben. Dabei muss davon ausge-
gangen werden, dass die Frage in bezug auf Samnaun auch
wieder zur Diskussion gestellt wird, wenn Livigno allenfalls
den Status als Zollfreigebiet aufgeben muss. Es geht hier um
eine Übergangslösung.
Aus diesem Grunde haben wir nach einer Lösung gesucht,
die auch von der Erhebungswirtschaftlichkeit her zweckmäs-
sig ist. Wir schlagen Ihnen vor, dass die Gemeinden Sam-
naun und Tschlin dem Bund die Nettosteuer, die er kassieren

würde, in Form einer vertraglichen Vereinbarung abliefern,
dass man also in diesen Gemeinden auf die ordentliche Er-
hebung der Mehrwertsteuer verzichtet. Die Modalitäten für
diese Kompensationszahlungen sind vom Bundesrat im Ein-
vernehmen mit den Gemeinden Samnaun und Tschlin zu re-
geln. Damit wird der Bund zu seinen Einnahmen kommen,
und zwar auf eine Art und Weise, die es möglich macht, die-
ses Geld wirtschaftlich zu erheben.
Wir beantragen Ihnen, dieser Änderung von Artikel 3 zuzu-
stimmen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich bin dankbar für die Idee, die
hier entstanden ist. Sie wissen, dass der Bundesrat den Ent-
scheid, die Zollprivilegien in Sampuoir und Samnaun zu be-
lassen, falsch fand. Er befand dann, wenn man schon sün-
dige, müsse man konsequent sündigen, und schlug vor, dass
man – einfach wegen des Aufwandes – die Mehrwertsteuer,
ausser bei den Dienstleistungen, auch nicht erheben solle.
Im Nationalrat hat man uns dann vorgeworfen, wir würden
Geld verschenken, was ein bisschen stimmt. Aber wir hätten
erstens quasi nur für die Erhebung der Mehrwertsteuer zwei
neue Zollstationen bauen müssen, und das wäre ein Riesen-
aufwand gewesen, auch wenn wir netto trotzdem etwas ge-
winnen würden. Zweitens würden es die Passanten über-
haupt nicht verstehen, wenn man hier noch dieses «Zusatz-
drama» machen würde. Daran muss man auch denken. Da
würde der Staat als Schikanierer dastehen, und das ist der
modernen Zeit nicht mehr angemessen. Aber der Nationalrat
sagte, das bringe etwas Geld, und als Finanzminister musste
ich sagen, das stimme.
Deshalb empfand ich es als konstruktiven Vorschlag aus der
Kommission und aus der betroffenen Gegend, als man
sagte, man könne das irgendwie pauschal lösen. Damit hätte
der Bund das Geld, und die Schikanen würden wegfallen. Wir
werden versuchen, das so wenig aufwendig und so konstruk-
tiv wie möglich zu machen. Es gilt auch den Erhebungsauf-
wand zu berücksichtigen, den wir hätten. Es wäre sonst nicht
ganz gerecht, wenn wir nur vom Bruttogewinn ausgehen wür-
den.
Es ist ein sehr unorthodoxer Vorschlag, aber in unserem
Lande pflegt man mit unorthodoxen Vorschlägen hin und
wieder auch Erfolg zu haben.
In diesem Sinne bitte ich Sie zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 4–6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Artikel 7 um-
schreibt die Dienstleistungen negativ in dem Sinne, als jede
Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstandes im Sinne
von Artikel 6 darstellt, als Dienstleistung qualifiziert wird.
Diese Definition des Dienstleistungsbegriffs entspricht grund-
sätzlich jener von Artikel 6 Absatz 1 der 6. EU-Richtlinie.
Die negative Umschreibung der Dienstleistung hat gegen-
über der positiven Aufzählung insbesondere den Vorteil,
dass unbeabsichtigte Besteuerungslücken vermieden wer-
den. Anderseits müssen jedoch all jene Dienstleistungen, die
von der Steuer ausgenommen sein sollen, explizit erwähnt
werden. Ich sage Ihnen das, weil wir dann beim Artikel 17
festlegen müssen, was unecht von der Steuer zu befreien ist.

Angenommen – Adopté
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Art. 8, 9
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 10
Antrag der Kommission
....
b. es sich um eine unter Artikel 13 Absatz 1 fallende steuer-
bare Dienstleistung ....

Art. 10
Proposition de la commission
....
b. qu’il s’agisse d’une prestation de services imposable tom-
bant sous le coup de l’article 13 alinéa 1er, que le destinataire
ayant son siège sur le territoire suisse acquiert de l’étranger
et utilise ou exploite sur le territoire suisse.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Buchstabe b
haben wir insofern eine Präzisierung vorgenommen, als hier
nicht mehr von einer «anderen steuerbaren Dienstleistung»
gesprochen wird, sondern von einer «unter Artikel 13 Ab-
satz 1 fallenden steuerbaren Dienstleistung». Mit dieser Än-
derung wird klargestellt, dass die in Artikel 13 Absatz 2 auf-
gezählten Dienstleistungen nicht die Bezüger-Steuerpflicht
auslösen.

Angenommen – Adopté

Art. 11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Dieser Artikel
regelt, wem in den Fällen direkter und indirekter Stellvertre-
tung die Umsätze zuzurechnen sind. Der Nationalrat hat be-
schlossen, Absatz 4 Buchstabe c zu streichen. Diese Bestim-
mung erübrigt sich, da bereits in Artikel 53 eine Rechtsgrund-
lage für die Auskunftspflicht statuiert wird. Danach hat die
steuerpflichtige Person der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung über alle Tatsachen, die für die Steuerpflicht oder die
Steuerbemessung von Bedeutung sein können, nach bestem
Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen.
Wir haben uns diesem Beschluss des Nationalrates ange-
schlossen.

Angenommen – Adopté

Art. 11bis
Antrag der Kommission
Um Doppelbesteuerungen, Nichtbesteuerungen oder Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden, kann der Bundesrat die
Abgrenzung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen ab-
weichend von den Artikeln 6 und 7 regeln.

Art. 11bis
Proposition de la commission
Pour éviter les doubles impositions, les non-impositions ou
les distorsions de concurrence, le Conseil fédéral peut régler
la délimitation entre livraisons et prestations de services en
dérogation aux articles 6 et 7.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Artikel 11bis
geht es darum, dass aus Gründen der Praktikabilität sowohl
die WAK-NR als auch der Nationalrat sich dafür ausgespro-
chen haben, den Lieferungsbegriff beizubehalten, wie wir ihn
aus der Mehrwertsteuerverordnung kennen. Demgegenüber
hat die 6. EG-Richtlinie den Lieferungsbegriff etwas enger
gefasst.

Diese unterschiedliche mehrwertsteuerliche Behandlung ein
und derselben Leistung kann bei grenzüberschreitenden
Sachverhalten zu Doppelbesteuerungen oder Nichtbesteue-
rungen führen. Um dies zu verhindern, haben wir dem Bun-
desrat die Kompetenz erteilt, in solchen Fällen die Abgren-
zung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen abwei-
chend von den Artikeln 6 und 7 zu regeln. Eine solche Kom-
petenz steht ihm ferner zu, wenn sich mit einer abwei-
chenden Regelung Wettbewerbsverzerrungen vermeiden
lassen.

Angenommen – Adopté

Art. 12
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 13
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
....
c. der Dienstleistende jeweils tatsächlich tätig wird;
d. .... steuerpflichtige Person jeweils ausschliesslich oder ....
Abs. 3
....
c. Leistungen von Beratern, Vermögensverwaltern, Treuhän-
dern, Inkassobüros, Ingenieuren, Studienbüros, Anwälten,
Notaren (vorbehältlich Abs. 2 Bst. a), Buchprüfern, Dolmet-
schern und Übersetzern, Managementdienstleistungen so-
wie sonstige ähnliche Leistungen;
....
dbis. Telekommunikationsdienstleistungen;
....
Abs. 3bis
Der Bundesrat ist zuständig, den Begriff Telekommunika-
tionsdienstleistungen näher zu definieren.

Art. 13
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Al. 3
....
c. les prestations de conseillers, gestionnaires de fortune, fi-
duciaires, bureaux d’encaissement, ingénieurs, bureaux
d’études, avocats, notaires (sous réserve de l’al. 2 let. a); ex-
perts-comptables, interprètes et traducteurs, les prestations
de services de management, ainsi que les autres prestations
analogues;
....
dbis. les prestations de services des télécommunications;
....
Al. 3bis
Le Conseil fédéral est compétent pour définir la notion de
prestation de services des télécommunications.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Absatz 2 ha-
ben wir bei den Buchstaben c und d das Wort «jeweils» hin-
zugefügt; es geht um eine redaktionelle Klarstellung. Wenn
also beispielsweise ein Kunstschaffender, der in Deutsch-
land wohnt, in der Schweiz einen Auftritt hat, dann ist er na-
türlich hier dafür steuerpflichtig; es ist dabei nicht auf seinen
Wohnort abzustellen.
In Absatz 3 Buchstabe c haben wir den Katalog von Dienst-
leistungen erweitert, bei dem sich der Ort der Leistungen
nach dem Domizil des Dienstleistungsempfängers richtet. Mit
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dieser Ergänzung soll sichergestellt werden, dass die Lei-
stungen von Vermögensverwaltern, Treuhändern, Inkasso-
büros, Notaren, Dolmetschern und Übersetzern, Manage-
mentdienstleistungen sowie ähnliche Leistungen von der
Steuer befreit sind, sofern sie gegenüber einem Empfänger
mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland erbracht werden.
Dies entspricht im Ergebnis der heute geltenden Praxis.
Zu Absatz 3 Buchstabe dbis: Um zu vermeiden, dass auslän-
dische Telekom-Unternehmen ihre Leistungen unbesteuert
auf dem schweizerischen Markt anbieten können, während
schweizerische Telekom-Unternehmen auf ihren Leistungen
die Mehrwertsteuer erheben müssen, haben wir in einem
neuen Buchstaben dbis die Telekommunikationsdienstlei-
stungen erwähnt. Die Festlegung des Leistungsortes für
Telekommunikationsdienstleistungen am Domizil des Emp-
fängers entspricht der Regelung, wie sie sämtliche Mitglied-
staaten der EU kennen. Mit dieser Ergänzung lässt sich ins-
besondere auch die Gefahr von Doppelbesteuerungen und
Besteuerungslücken auf ein Minimum reduzieren.
Zu Absatz 3bis: Die EU hat noch nicht endgültig darüber ent-
schieden, welche Leistungen im Bereiche des Fernmeldewe-
sens als Telekommunikationsdienstleistungen gelten und
sich somit nach dem Empfängerort richten. Dies ist denn
auch der Grund, weshalb in Artikel 13 Absatz 3 Buchsta-
be dbis lediglich die Telekommunikationsdienstleistungen
aufgeführt werden, ohne dass dieser Begriff näher definiert
wird. Aus diesem Grunde wird der Bundesrat in Artikel 13 Ab-
satz 3bis beauftragt, in einer Verordnung den Begriff «Tele-
kommunikationsdienstleistungen» näher zu definieren. Da-
bei ist insbesondere sicherzustellen, dass ausschliesslich die
eigentliche Übertragungsleistung unter diesen Begriff fällt.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es geht nicht nur, wie Ihr Kom-
missionspräsident zu Recht gesagt hat, darum, dass die EU
den Ort der Telekommunikationsdienstleistungen noch nicht
definitiv bestimmt hat, sondern es geht darum, dass man ja
auch gar noch nicht weiss, wohin diese rasante Entwicklung
führt. Man muss mit der technischen Entwicklung auch hier,
wo immer wieder neue Dienstleistungen entstehen, Schritt
halten können, und deshalb muss man das an irgendwen de-
legieren. Wir sind uns dieser schweren Verantwortung be-
wusst und werden diese Aufgabe nach bestem Wissen und
Gewissen jeweils erfüllen.

Angenommen – Adopté

Art. 14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 15
Antrag der Kommission
Titel
Doppelbesteuerungen, Besteuerungslücken und Wettbe-
werbsverzerrungen
Wortlaut
Um Doppelbesteuerungen, Nichtbesteuerungen oder Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden, kann der Bundesrat
den Ort des steuerbaren Umsatzes abweichend von den Ar-
tikeln 12, 13 und 14 bestimmen.

Art. 15
Proposition de la commission
Titre
Double imposition, non-imposition et distorsions de concur-
rence
Texte
Pour éviter les doubles impositions, les non-impositions ou
les distorsions de concurrence, le Conseil fédéral peut déter-
miner le lieu de l’opération soumise à l’impôt en dérogation
aux articles 12, 13 et 14.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Nach unserem
Willen soll der Bundesrat den Ort des steuerbaren Umsatzes
neu auch dann abweichend von den Artikeln 12, 13 und 14
bestimmen können, wenn sich damit Wettbewerbsverzerrun-
gen zwischen inländischen Leistungserbringern einerseits
und ausländischen Leistungserbringern andererseits vermei-
den lassen. Das Bestehen von Wettbewerbsverzerrungen
begründet jedoch keine Verpflichtung des Bundesrates, ge-
setzgeberisch tätig zu werden. Dies wird dadurch zum Aus-
druck gebracht, dass Artikel 15 als Kann-Vorschrift ausge-
staltet ist. Vom Konzept her entspricht die von der WAK vor-
geschlagene Bestimmung dem Artikel 11bis.

Angenommen – Adopté

Art. 16
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 17 Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 1
Antrag der Kommission
1. die Beförderung von Gegenständen, welche unter die re-
servierten Dienste im Sinne der Postgesetzgebung fallen;
steuerbar ist hingegen die Paketpost;

Art. 17 ch. 1
Proposition de la commission
1. le transport de biens soumis aux services réservés au sens
de la législation sur la poste; par contre, le transport des colis
postaux est soumis à l’impôt;

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Eine nicht ganz
ernst gemeinte Vorbemerkung zu Artikel 17: Für all jene, die
nicht am letzten Sonntag zur Wiederwahl anzutreten hatten,
sondern erst nächstes Jahr zu den Wahlen antreten müssen,
wäre das jetzt ein Tummelplatz, auf dem sie sich bewegen
könnten. (Heiterkeit) Es wird wahrscheinlich auch in diese
Richtung gehen.
Es geht hier um die unechten Steuerbefreiungen. Es ist sehr
wichtig, dass wir uns bei diesem Artikel vor Augen halten,
dass wir es mit einer allgemeinen Verbrauchssteuer zu tun
haben; das möchte ich ausdrücklich festhalten. Ich möchte in
zweiter Priorität auch auf die finanziellen Auswirkungen hin-
weisen. Ich möchte nicht so weit gehen wie vorhin Herr Bun-
desrat Villiger, der diese finanzpolitische Optik fast höher
wertet als das Ziel, ein gutes Mehrwertsteuergesetz zu ma-
chen. Aber wir müssen diesen Bereich im Auge behalten.
Wir gehen am besten Ziffer für Ziffer vor.
Bei Ziffer 1 geht es nur um eine redaktionelle Korrektur. Das
Postgesetz vom 30. April 1997 spricht nicht mehr vom Post-
regal, sondern von «reservierten Diensten». Dabei unterste-
hen den reservierten Diensten nach Artikel 3 Absatz 1 des
neuen Postgesetzes unter anderem nur noch Pakete bis
zwei Kilogramm; nach altem Recht lag die Limite bei fünf Ki-
logramm. Es geht also hier nur um eine redaktionelle Anpas-
sung.

Angenommen – Adopté
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Art. 17 Ziff. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
2. .... und orthopädischen Apparaten; steuerbar sind jedoch
selbst hergestellte oder gelieferte Prothesen und orthopädi-
sche Apparate;
Minderheit
(Leumann, Büttiker, Schallberger)
2. die Spitalbehandlung und die ärztliche Heilbehandlung in
Spitälern einschliesslich ....

Art. 17 ch. 2
Proposition de la commission
Majorité
2. .... et d’appareils orthopédiques; est en revanche imposa-
ble la propre fabrication ou la livraison d’appareils orthopédi-
ques et de prothèses;
Minorité
(Leumann, Büttiker, Schallberger)
2. les soins hospitaliers et les soins médicaux dans les hôpi-
taux, y compris ....

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir haben bei
Ziffer 2 eine Mehrheit und eine Minderheit. Es geht hier um
die Frage der Tierärzte. Die Minderheit möchte, dass tierärzt-
liche Leistungen ebenfalls unter diesen Artikel fallen. Die
Mehrheit ist hingegen der Meinung, dass nur der Bereich der
Humanmedizin darunterfallen soll. Mit dem Mehrheitsantrag
beschränken wir uns also auf die medizinischen Leistungen
im Humanbereich, der durch die Sozialversicherung begrün-
det wird. Es ist ja so, dass im humanmedizinischen Bereich
im Endeffekt die Sozialversicherung und nicht der Patient die
Zahlung vornimmt; es ist deshalb auch eine sozialpolitische
Begründung gegeben, um diese Steuerbefreiung auf den hu-
manmedizinischen Bereich zu beschränken.
Wir müssen nun die Frage klären, ob wir Tierärzte ebenfalls
unter den Tatbeständen der Steuerbefreiung aufführen wol-
len oder nicht. Die Mehrheit ist gegen diese Ausweitung.
Es stellt sich dann noch die Frage der Prothesen und ortho-
pädischen Apparate. Das ist eine zweite Frage, die wir bei
Ziffer 3 diskutieren können.

Leumann Helen (R, LU): Wenn ich so in die Runde schaue,
sehe ich, dass die Mitunterzeichner meines Minderheitsan-
trages alle durch Abwesenheit glänzen. Ich bin mir auch be-
wusst, dass der Bundesrat selbstverständlich keine weiteren
Einnahmenverluste akzeptieren kann und will, und ich bin mir
auch bewusst, wie klein meine Chance heute in diesem Rat
ist. Trotzdem möchte ich mein Anliegen vorbringen.
Sowohl in der eidgenössischen wie auch in der kantonalen
Gesetzgebung wird der Tierarzt als Medizinalperson bezeich-
net. Seine Tätigkeit unterliegt den gleichen Bewilligungsfor-
malitäten und -pflichten wie die der übrigen Medizinalperso-
nen, also der Zahnärzte und der Ärzte. Auch seine Ausbil-
dung erfordert die gleichen Voraussetzungen. Also sind die
vom Tierarzt erbrachten Leistungen auch Leistungen des Ge-
sundheitswesens. Diese Leistungen stehen auch in direktem
Verhältnis zum Menschen, insbesondere im Bereich der tie-
rischen Krankheiten und Seuchen, die eine Auswirkung auf
die menschliche Gesundheit haben, wie zum Beispiel bei der
Tuberkulose oder der Tollwut.
Auch bei der Behandlung der landwirtschaftlichen Nutztiere
im Hinblick auf die Lebensmittelsicherung kann sich durch-
aus eine Wirkung auf die menschliche Gesundheit zeigen.
Der grosse Stellenwert des Tierarztes zeigt sich aber in der
Behandlung von Heimtieren, wo veterinärmedizinische Hilfe
sehr viel auch mit dem Wohlbefinden des menschlichen Tier-
halters zu tun hat. Wir wissen alle, welche Bedeutung gerade
Heimtiere oft für alte oder alleinstehende Menschen haben.
Nicht von ungefähr gehen immer mehr Altersheime dazu
über, den Pensionären ihre Tiere wegen des hohen psycho-
logischen Nutzens zu lassen. Denken Sie an das Büsi der
Grossmutter, an das Meersäuli der Kinder oder an den tägli-
chen Spaziergang eines alten Mannes mit seinem Hund.

Diese Sachen wirken sich ganz direkt auch auf die allge-
meine Volksgesundheit aus.
Ich bin mir bewusst, dass der Bundesgerichtsentscheid fest-
hält, dass eine Mehrwertsteuerbelastung für Tierärzte der
Verfassung nicht widerspricht. Ich meine aber, es sei Sache
des Parlamentes, festzulegen, wo wir die Tierärzte anglie-
dern wollen und wo nicht.
Wenn Sie mit mir einer Meinung sind, dass auch tierärztliche
Leistungen zum Gesundheitswesen zählen, so sind sie wie
die übrigen Leistungen des Gesundheitswesens von der
Mehrwertsteuer zu befreien.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Nur ein kurzes Wort zu Kollegin
Leumann: Es kommt mir vor, als würden wir in diesem Ge-
setz die tierärztliche Tätigkeit verbieten wollen, und Frau
Leumann wehre sich dafür, dass man doch auch den Tieren
jener Menschen, die ein enges Verhältnis zu ihnen haben,
eine Behandlung angedeihen lassen solle.
Es geht jedoch nicht darum, sondern die Frage betrifft ledig-
lich die Erhebung von 6,5 Prozent Mehrwertsteuer auf diesen
Leistungen. Für mich ist der Kontext, dass auch Tiere eine
Gesundheit haben, die sich auf die menschliche Gesundheit
zugegebenermassen auswirken kann, doch etwas weit her-
geholt, um nun diese Dienstleistung einfach von der Mehr-
wertsteuer zu befreien. Es würden mir dann noch viele Tätig-
keiten einfallen, die auf die menschliche Gesundheit auch
eine Wirkung haben können. Ich fange gar nicht an, Beispiele
aufzuzählen; das kann sich jeder nach seiner eigenen Vor-
stellung ausmalen. Es kann doch nicht angehen, dass jetzt
alles, was den Menschen und ihrer Seele irgendwie wohltut,
von der Mehrwertsteuer befreit wird, nur mit der Begründung,
es sei letztlich gesundheitspolitisch wirksam!
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen. Es geht
hier nach meiner Schätzung doch auch wieder um einige Mil-
lionen Franken, und wir sollten diese nicht leichtfertig ver-
schenken.

Bieri Peter (C, ZG): Ich habe über diese Frage auch mit Tier-
ärzten gesprochen. Ich muss Ihnen sagen, dass die Tierärzte
mit dem heutigen System leben können. Frau Leumann
muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Medikamente
selbst zu einem reduzierten Satz besteuert werden. Frau
Leumann, Sie haben Haustiere aufgezählt und welchen so-
zialen Stellenwert sie haben; dem pflichte ich bei. Aber Sie
müssen auch sehen, dass Tierhaltung, insbesondere im Be-
reiche der Kleintier– und Pferdehaltung, heute natürlich zum
Teil auch Luxus ist, den wir uns leisten können und auch dür-
fen. Aber es ist angebracht, dass dann die Leistungen an die-
sen Tieren auch entsprechend besteuert werden.
Ich finde, dass die Argumentation mit den Kleintieren nicht
sticht; man hätte wennschon vielleicht mit den landwirtschaft-
lichen Nutztieren argumentieren können. Hier gibt es auch
bezüglich der Krankheiten, die übertragen werden können,
einen Bezug. Sie haben das Beispiel Tuberkulose genannt.
Aber im grossen ganzen kann man sagen, dass sich die
heute gültige Situation an sich gut eingespielt hat, dass die
Tierärzte damit leben können. Ich fände es gerade im Rah-
men der Sparmassnahmen, die wir im Bereiche des Bundes-
haushaltes zu treffen haben, falsch, wenn wir hier doch den
grossen Teil, den die Luxustierhaltung ausmacht, mit einer
solchen Steuerbegünstigung bevorteilen würden.
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen. Frau Leumann
hat in ihrer Argumentation eigentlich bereits angezeigt, dass
sie selbst auch nicht voll und ganz überzeugt ist, dass die
Forderung der Minderheit einer unbedingten Notwendigkeit
entspricht.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es fällt mir natürlich schwer, mei-
ner Nach-Nachfolgerin auf dem schönen Luzerner Standes-
stuhle widersprechen zu müssen, aber ich muss es trotzdem
tun.
Es ist für mich schon auch eine Grundsatzfrage. Wir haben
von der Mehrwertsteuer die sozial zwingenden und richtigen
Dinge unecht befreit. Dies kann man bei den Tierärzten – ob-
schon es Gründe gibt; als Hundebesitzer müsste ich eigent-
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lich ein Interesse daran haben – so nicht sagen. Es ist doch
sicher nicht etwas, was man mehrwertsteuerlich privilegiert
behandeln müsste. Frau Leumann hat darauf hingewiesen:
Veterinäre haben die gleiche Ausbildung wie Ärzte. Es gibt
natürlich zahllose Berufe mit einer anspruchsvollen Ausbil-
dung, die besteuert werden. Das kann nicht das Kriterium
sein; es muss wirklich der soziale Bedarf sein.
In der EU war es am Anfang, vor Jahren, gestattet, die Lei-
stungen der Tierärzte von der Mehrwertsteuer auszunehmen,
aber nur während einer Übergangszeit. In der Zwischenzeit
ist das seit dem Inkrafttreten der 6. EG-Richtlinie nicht mehr
zugelassen; das ist schon im Jahre 1992 aufgehoben wor-
den. Wir sind mit dieser Besteuerung EU-kompatibel. Die
Ausfälle betrugen 5 bis 10 Millionen Franken. Wenn wir schon
bei den Veterinären sind: Kleinvieh macht auch Mist!
Ich muss noch etwas beifügen, was nicht erwähnt worden ist:
Die Landwirtschaft ist natürlich bevorzugt, weil die Landwirt-
schaft die Tiere zum reduzierten Steuersatz von 2 Prozent
behandeln lassen kann. In der Wegleitung steht, steuerbar
seien Umsätze aus der tierärztlichen Behandlung durch Tier-
ärzte, Spitäler, Pfleger usw. an Tieren, die in Artikel 27 Ab-
satz 1 der Verordnung über die Mehrwertsteuer aufgeführt
sind, nämlich Vieh, Geflügel, Fische. Als Vieh gelten – das
steht ja alles in der Gesetzessprache sehr konkret – Pferde,
Esel, Maultiere, Rindvieh, Schafe, Ziegen und Schweine.
Also dort, wo es für die Landwirte eine wirtschaftliche Bedeu-
tung hat, ist ein Vorzugssteuersatz vorgesehen. Sie wissen:
Wer landwirtschaftliche Produkte abnimmt, kann ja als Steu-
erpflichtiger 2 Prozent Vorsteuer geltend machen. So gese-
hen ist es dort eliminiert. Bei den privaten Tierbesitzern ist es
vertretbar, dass wir tierärztliche Leistungen behandeln wie
alle anderen Dienstleistungen auch.
In diesem Sinne wäre ich trotz Verständnis für das Anliegen
froh, wenn Sie auf der Linie der Kommissionsmehrheit blei-
ben würden.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 27 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 4 Stimmen

Art. 17 Ziff. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
3. .... oder Angehörigen ähnlicher medizinischer Heilberufe
und Pflegedienste ausgeführt werden, die aufgrund der an-
wendbaren kantonalen oder eidgenössischen Gesetzgebung
zur selbständigen Berufsausübung zugelassen sind, sowie
von Spitex-Organisationen oder in Heimen erbrachte Pflege-
leistungen, sofern sie ärztlich verordnet sind; steuerbar sind
jedoch selbst hergestellte oder gelieferte Prothesen und or-
thopädische Apparate;
Minderheit
(Leumann, Büttiker, Schallberger)
3. die Heilbehandlungen, die von Ärzten, Ärztinnen, Zahnärz-
ten ....

Art. 17 ch. 3
Proposition de la commission
Majorité
3. .... ou des personnes qui, en vertu de lois cantonales ou
fédérales en vigueur, sont autorisées à exercer de manière
indépendante une profession analogue dans le domaine de
l’assistance médicale et des soins, ainsi que les prestations
de soins fournies dans des homes ou par des organisations
d’aide et de soins à domicile, pour autant qu’ils soient pres-
crits par un médecin; est en revanche imposable la propre fa-
brication ou la livraison d’appareils orthopédiques et de pro-
thèses;
Minorité
(Leumann, Büttiker, Schallberger)
3. les traitements dispensés par des médecins, des dentistes
....

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: In den Ziffern 2
und 3 geht es um die Frage, wie Prothesen und orthopädi-

sche Apparate zu behandeln sind, ob nur gelieferte oder
auch selbst hergestellte Apparate der Steuer unterstehen
sollen. Für die WAK war klar, dass aus wettbewerbspoliti-
schen Gründen beide Bereiche der Steuer zu unterstellen
sind.
Wir beantragen Ihnen aus diesem Grunde mit folgender For-
mulierung eine Präzisierung im letzten Satz von Ziffer 3:
«steuerbar sind jedoch selbst hergestellte oder gelieferte
Prothesen und orthopädische Apparate».
Wir bitten Sie, diesem Antrag zuzustimmen.
Zu Ziffer 3 ist Ihnen weiter noch eine Textkorrektur ausgeteilt
worden, die lediglich redaktioneller Art ist. Ich bitte Sie, dieser
zuzustimmen.
Dann geht es um die Formulierung «oder Angehörigen ähn-
licher medizinischer Heilberufe und Pflegedienste ausgeführt
werden, die aufgrund der anwendbaren kantonalen oder eid-
genössischen Gesetzgebung zur selbständigen Berufsaus-
übung zugelassen sind». Mit dieser Frage hat sich die Kom-
mission sehr eingehend befasst. Der Bundesrat möchte,
dass man auf die ärztliche Verordnung abstellt. Die Mehrheit
der Kommission möchte hier eine Ausdehnung der Befreiung
vornehmen. Die Begründung ist die, dass es beim Gesund-
heitswesen um einen kantonalen Zuständigkeitsbereich
geht. Die Begründung des Bundesrates geht dahin, dass
man gesamtschweizerisch eine einheitliche Lösung haben
sollte. Es geht also nach Auffassung der Kommissionsmehr-
heit um die Ausdehnung auf Heilpraktiker und dergleichen.
Wir haben diese Fassung in der ersten Lesung mit 10 zu
2 Stimmen und in der zweiten mit 7 zu 4 Stimmen beschlos-
sen. Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen also,
diese kantonale Regelung zu beschliessen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Das ist einer der Punkte, bei dem
ich mir die Freiheit herausnehme, Sie zu bitten, dem Bundes-
rat zuzustimmen, und ich möchte den bundesrätlichen An-
trag aufrechterhalten. Ich finde, dass das ein recht wichtiges,
schwieriges Problem ist, auch für die Steuerverwaltung.
Gemäss Ihrer Kommission sind Heilbehandlungen, die von
Ärzten, Zahnärzten, Physiotherapeuten oder Angehörigen
ähnlicher medizinischer Heilberufe und Pflegedienste ausge-
führt werden, von der Steuer ausgenommen – wie das der
Präsident Ihrer Kommission richtigerweise erwähnt hat –,
wenn der Leistungserbringer, also die Medizinalperson, auf-
grund des anwendbaren kantonalen und eidgenössischen
Rechtes zur selbständigen Berufsausübung zugelassen ist.
Man stützt also auf das eidgenössische Recht ab – so weit,
so gut –, aber auch auf das kantonale Recht.
Der Bundesrat möchte, dass im Falle dieser Steuervorteile
eine ärztliche Verordnung vorliegen muss und dass es nicht
einfach genügt, sie dem Recht zu unterwerfen. Er möchte
dies nicht nur deshalb nicht, weil damit seitens der Schweiz
eine andere als die Lösung der Kommissionsmehrheit getrof-
fen würde – ich komme noch darauf zurück –, sondern weil
auch die Frage an sich enorm schwierig ist. Welche Leistung
einer Medizinalperson muss wie versteuert werden, wenn
keine Verordnung vorliegt? Wir werden in der Praxis, wenn
keine ärztliche Verordnung vorliegt, ganz enorme Abgren-
zungsschwierigkeiten haben. Damit dürften in diesem Be-
reich die Zahlen der Steuerjustizfälle markant zunehmen.
Der Verzicht auf die Verordnung ist vor allem deshalb proble-
matisch, weil Personen, die im Bereich der Gesundheits-
pflege tätig sind, auch Leistungen erbringen, die nicht unter
dem Begriff Heilbehandlung subsumiert werden können.
Ich nehme das Beispiel des Physiotherapeuten, der nicht nur
Leistungen erbringt, die von der Steuer ausgenommen sind,
wie zum Beispiel medizinische Massagen, sondern auch Ge-
sundheits- und Sportmassagen, die keine Heilbehandlungen
sind. Da wird natürlich jeder behaupten, das sei eine Heilbe-
handlung. Es besteht keine Veranlassung, diese zu privile-
gieren.
Ich nehme ein anderes Beispiel, den Podologen. Das ist ein
hochinteressantes Gesetz, man lernt Dinge, die man früher
nie kannte. Der Podologe macht hin und wieder nicht nur
Heilbehandlungen wie zum Beispiel Hühneraugen entfer-
nen – jetzt wissen Sie auch, was das ist – oder Nagelspan-



Initiative parlementaire (Dettling) 966 E 29 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

gen einfügen, sondern er erbringt auch Leistungen, die rein
im Bereich der Fusskosmetik liegen. Zu dieser Kategorie
gehört das Schneiden und Lackieren von Fussnägeln. Ich
kann Ihnen sagen, dass wir jetzt einen solchen Streitfall vor
der Steuerrekurskommission gewonnen haben. Sie sehen,
dass das ein Problem ist. Es hat einer Einspruch erhoben.
Dieser Entscheid ist vor wenigen Tagen ergangen; leider
nicht vor der Kommissionssitzung, sonst hätte ich Sie eher
überzeugen können.
Dasselbe ist bei den Psychotherapeuten der Fall. Die behan-
deln nicht nur gesundheitliche Störungen, sondern sie bieten
auch andere Sitzungen an, die der Selbsterfahrung usw. die-
nen, die generell helfen sollen, den Alltag besser zu meistern.
Dort meinen wir, das sei nicht steuerlich zu privilegieren.
Wenn Sie nun aber auf das Erfordernis der ärztlichen Verord-
nung durch die Fachfrau oder den Fachmann verzichten,
dann muss die Steuerbehörde von Fall zu Fall entscheiden,
ob die erbrachte Leistung medizinisch indiziert ist und als
Heilbehandlung zu qualifizieren ist oder nicht. Hier sind die
Steuerfachleute schlicht überfordert, weil ihnen die medizini-
schen Fachkenntnisse fehlen. Das ist der Grund, warum sich
die Steuerverwaltung bei der Beurteilung der Frage, ob die
Behandlung von der Steuer ausgenommen ist oder nicht,
nicht nur am Steuersubjekt orientieren kann, sondern dar-
über hinaus auch auf das Vorliegen einer ärztlichen Verord-
nung abstellen können muss.
Das zweite Kriterium, jenes der kantonalen Gesetzgebung,
ist genauso problematisch. Natürlich ist es grundsätzlich Sa-
che der Kantone, auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
zu legiferieren. Deshalb können die Bestimmungen über die
Zulassung zur selbständigen Berufsausübung von Kanton zu
Kanton variieren; das ist klar. Es gibt aber Kantone, in wel-
chen als Heilpraktiker nur auftreten darf, wer eine kantonale
Prüfung hat. Andere Kantone kennen keine Prüfungspflicht;
jedermann kann Heilpraktiker sein. Wieder andere Kantone
verbieten jegliches Praktizieren; in gewissen Kantonen ist
der Magnetopath – und was es hier alles gibt – absolut zuge-
lassen; in anderen Kantonen ist die Ausübung dieser Tätig-
keit verboten.
Diese Bestimmung würde dazu führen, dass erstens
schweizweit ein Wildwuchs in der Besteuerung bestünde und
dass in einem Kanton Dinge steuerfrei wären, die in einem
anderen Kanton schlicht verboten sind. Es kann doch nicht
die Meinung sein, dass man dies derart unterschiedlich ver-
anlagt.
Deshalb meinen wir, dass die ärztliche Verordnung das ob-
jektivste Kriterium im ganzen Bereich sei. Ich bitte Sie sehr,
sich dies noch einmal zu überlegen und dem Bundesrat zu-
zustimmen.

Präsident: Der Minderheitsantrag entfällt nach der vorange-
gangenen Abstimmung.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 24 Stimmen
Für den Antrag des Bundesrates 9 Stimmen

Art. 17 Ziff. 4–6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 ch. 4–6
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Zu Ziffer 6
möchte ich eine Bemerkung anbringen. Es geht hier um die
Beförderung von kranken, verletzten oder invaliden Perso-
nen in dafür besonders eingerichteten Transportmitteln.
Das ist in der Kommission diskutiert worden, und es ist für die
Kommission klar, dass bei einer Bergung keine Abgrenzung
zwischen dem Transport- und dem Bergungsaufwand statt-
finden soll. Wir haben darüber diskutiert, ob wir hier eine Er-
gänzung anbringen können, sind aber der Meinung, dass mit
dieser Klarstellung die Anwendung in diesem Sinne sicher-

gestellt ist. Ich nehme an, dass dies auch der Bundesrat so
bestätigt.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 7
Antrag der Kommission
7. Umsätze, die von Einrichtungen der Sozialfürsorge, der
Sozialhilfe und der sozialen Sicherheit erzielt werden, Um-
sätze von gemeinnützigen Organisationen der Kranken-
pflege und der Hilfe zu Hause (Spitex) und von Alters-,
Wohn- und Pflegeheimen;

Art. 17 ch. 7
Proposition de la commission
7. les opérations réalisées par des institutions d’assistance
sociale, d’aide sociale et de sécurité sociale; les opérations
réalisées par des organisations d’utilité publique de soins aux
malades et d’aide à domicile (Spitex), de même que celles
qui sont réalisées par des maisons de retraite, des pensions
et des maisons de soins;

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Auch hier geht
es um eine wichtige Frage. Wir haben beschlossen, das Er-
fordernis der Gemeinnützigkeit der Alters-, Wohn- und Pfle-
geheime zu streichen, nachdem trotz intensiver Suche kein
anderes taugliches Abgrenzungskriterium zwischen den ge-
meinnützigen und den privaten Heimen gefunden werden
konnte. Durch diese Streichung wird eine Gleichstellung der
gemeinnützigen mit den privaten Alters-, Wohn- und Pflege-
heimen erreicht. Die Umsätze der gemeinnützigen wie der
privaten Alters-, Wohn- und Pflegeheime sind von der Steuer
unecht befreit.
Ferner haben wir beschlossen, die steuerliche Ausnahme
der «Umsätze, welche Einrichtungen der genannten Art mit-
tels Brockenhäusern, Flohmärkten oder ähnlichen Veranstal-
tungen ausschliesslich zu ihrem Nutzen erzielen», in Ziffer 7
zu streichen und in einer separaten Ziffer 14bis zu integrie-
ren.
Aber vorerst müssen wir die Frage der gemeinnützigen und
der privaten Alters-, Wohn- und Pflegeheime entscheiden.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Der Bundesrat stimmt mit leich-
tem Widerwillen zu.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 ch. 8
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 8bis
Antrag der Kommission
8bis. die mit der Kultur- und Bildungsförderung von Jugendli-
chen eng verbundenen Umsätze von gemeinnützigen Ju-
gendaustauschorganisationen. Jugendlich im Sinne dieser
Bestimmung sind alle Personen bis zum vollendeten 25. Al-
tersjahr;

Art. 17 ch. 8bis
Proposition de la commission
8bis. les opérations étroitement liées à la promotion de la cul-
ture et de la formation de la jeunesse réalisés par des orga-
nisations d’utilité publique s’occupant d’échanges de jeunes.
On entend par jeunes au sens de cette disposition toutes les
personnes jusqu’à 25 ans révolus;

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir haben be-
schlossen, «die mit der Kultur- und Bildungsförderung von
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Jugendlichen eng verbundenen Umsätze von gemeinnüt-
zigen Jugendaustauschorganisationen» unecht von der
Steuer zu befreien, weil diese einen wertvollen Beitrag zur
persönlichen und sozialen Entfaltung junger Menschen und
zur Wahrnehmung der Interessen der Jugend im allgemei-
nen leisten.
Unter diese Ausnahmebestimmung fallen jedoch einzig Aus-
tauschprogramme, die tatsächlich einen wertvollen Beitrag
zur persönlichen und sozialen Entfaltung junger Menschen
leisten, denn mit der Mehrwertsteuer soll eine möglichst all-
gemeine und umfassende Besteuerung verwirklicht und sol-
len wettbewerbsverzerrende Folgen soweit als möglich aus-
geschlossen werden. Dabei dürften in aller Regel der Aufent-
halt in einer Gastfamilie und der Besuch einer lokalen Schule
im Vordergrund stehen.
Demgegenüber hat bei Veranstaltungen, bei welchen der
Vergnügungszweck überwiegt, eine Besteuerung Platz zu
greifen. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die Ju-
gendaustauschorganisationen für ehemalige Austausch-
schüler ein Skilager organisieren.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe im Nationalrat einen
entsprechenden Antrag zur Ablehnung empfohlen, jedoch
mit dem Versprechen verbunden, das Problem im Zweitrat
nochmals anzuschauen. Wir haben das jetzt zusammen mit
Ihrer Kommission getan und sind zum Schluss gekommen,
dass man es so tun kann und machen soll, wie das Ihre Kom-
mission beantragt.
Deshalb stimme ich dem Vorhaben zu.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 9
Antrag der Kommission
9. .... oder bildender Art. Die Referententätigkeit ist von der
Steuer ausgenommen, unabhängig davon, ob das Honorar
dem Unterrichtenden oder seinem Arbeitgeber ausgerichtet
wird. Steuerbar sind jedoch ....

Art. 17 ch. 9
Proposition de la commission
9. .... ou instructif. L’activité du conférencier est exclue du
champ de l’impôt, indépendamment du fait que l’honoraire
soit versé au conférencier ou à son employeur. Sont en re-
vanche imposables ....

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: In Ziffer 9 wird
jegliche Art von Unterricht – gleichgültig welcher Stufe – von
der Steuer befreit, also z. B. nicht nur der Sprach- und Mathe-
matikunterricht bis auf Hochschulstufe, sondern auch der Un-
terricht in einer Autofahrschule, in einer Reitschule und im
weiteren auch Einzelkurse, z. B. Kurse für autogenes Trai-
ning.
Wir haben gegenüber dem Nationalrat eine Ergänzung hin-
sichtlich der Referententätigkeit beschlossen. Die Praxis der
Verwaltung machte einen Unterschied bei Referenten in dem
Sinne, als Leistungen im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung befreit wurden; wenn diese Leistungen hingegen
im Auftrag, also für einen Auftraggeber, erbracht wurden,
dann waren sie nicht befreit. Im ersten Fall erbringt der Refe-
rent eine von der Steuer ausgenommene Leistung, im zwei-
ten – weil es um die Zurverfügungstellung von Personal
geht – eine besteuerte Leistung.
Mit der Ergänzung, die wir Ihnen beantragen, möchte man
die Unterscheidung, die von der Verwaltung bisher vorge-
nommen wurde, aufheben. Nach dem Beschluss der Kom-
mission ist die Referententätigkeit von der Steuer auszuneh-
men – unabhängig davon, ob das Honorar dem Unterrichten-
den oder seinem Arbeitgeber entrichtet wird.

Wicki Franz (C, LU): Ich spreche nicht zu diesem Antrag der
Kommission, sondern zu Ziffer 9 allgemein.
Ich finde es richtig, dass die Umsätze im Bereich der Erzie-
hung von Kindern und Jugendlichen, des Unterrichtes, der
Ausbildung, der Fortbildung und der beruflichen Umschulung

von der Steuer ausgenommen werden. Das Problem sehe
ich in der Ausnahme betreffend Kurse, Vorträge und andere
Veranstaltungen wissenschaftlicher und bildender Art.
Sie wissen: Tag für Tag erhalten Sie Angebote für Kurse und
Vorträge irgendwelcher Art, die nur im entferntesten etwas
mit Wissenschaft und Bildung zu tun haben. Die Phantasie
der Kursanbieter und Referenten hat hier keine Grenzen.
Wenn Sie dann die Höhe der Kursgelder ansehen, ist klar,
dass hier ziemlich viel Geld verdient wird.
Mein Anliegen ist es daher, dass diese Bestimmung von Zif-
fer 9 hinsichtlich der Kurse, Vorträge und anderen Veranstal-
tungen wissenschaftlicher und bildender Art eng ausgelegt
und angewendet wird. Ich habe mir die Mühe genommen, die
entsprechenden EU-Richtlinien durchzusehen. Diese be-
grenzen die Steuerbefreiung auf die eigentlichen Fortbil-
dungsthemen und auf die eigentliche berufliche Umschulung.
Herr Plattner hat heute in einem anderen Zusammenhang
ein sehr gutes Wort gesprochen; ich gestatte mir, dies hier
auch beizufügen. Er hat sinngemäss gesagt: Es kann nicht
sein, dass alles, was der menschlichen Seele wohltut, von
der Steuerpflicht ausgenommen wird. Das trifft genau für sol-
che Vorträge und Veranstaltungen sogenannt wissenschaft-
licher und bildender Art zu.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Zum Punkt der Kommission, der
Frage der Besteuerung der Referenten: Es hat tatsächlich et-
was Stossendes, dass der gleiche Referent unterschiedlich
besteuert wird, je nachdem, ob er sich direkt oder über den
Kursveranstalter gemeldet hat. Umgekehrt ist die Lösung, für
die sich die Kommission entschieden hat, an sich systemwid-
rig. Ich opponiere jetzt nicht, behalte mir aber vor, das im
Rahmen der Differenzbereinigung noch einmal anschauen
zu lassen.
Zum Votum von Herrn Wicki muss ich sagen: Eigentlich hat
er recht; wir sind wahnsinnig grosszügig. Man hat kurz dar-
über diskutiert, auch im Nationalrat. Soll man z. B. Autofahr-
schulen von der Steuer ausnehmen oder nicht? Eigentlich ist
das nicht gerechtfertigt. Er schlägt vor, man könne vielleicht
bei Vorträgen usw. eine Abgrenzung machen. Wir bekom-
men hier ähnliche Abgrenzungsprobleme wie vorher im Me-
dizinalbereich, vielleicht noch grössere. Dort hatten Sie ja lei-
der kein Einsehen. Aber ich werde auch im Nationalrat auf
der anderen Frage beharren, weil das Dinge sind, die fast
nicht zu bewältigen sind – ich sage Ihnen das –, und sie sind
auch nicht gerecht. Aber abgesehen davon: Sie haben ent-
schieden, und das akzeptiere ich.
Was uns bis jetzt vor allem Mühe gemacht hat, ist der Unter-
schied zwischen Unterricht und Beratung. Beratung ist steu-
erbar, Unterricht nicht. Hier gibt es natürlich auch Grenzbe-
reiche, und jeder versucht, die Grenze so weit hinauszu-
schieben, wie er kann. Das ist selbstverständlich. Ich sehe im
Moment, ohne das vertieft studiert zu haben, kaum eine Ab-
grenzungsmöglichkeit, die handhabbar ist, wie Sie sie sich
gedacht haben. Eigentlich hätte man hier eine Differenz
schaffen müssen, aber dafür ist es zu spät. Keine Kommis-
sion hat dieses Problem grundsätzlich aufgenommen. Aber
es gibt im Unterrichtsbereich ganz gewiss Bereiche, die nicht
so förderungswürdig sind wie andere. Aber wir haben schon
jetzt damit gelebt und werden auch in Zukunft damit leben
müssen. Aber wir werden gerne schauen, ob es auf Verord-
nungsebene eine Möglichkeit gibt, ohne den Geist dieses
Gesetzes zu verletzen – das wollen wir ja nicht –, wenn das
überhaupt möglich ist. Ich habe im Moment gewisse Zweifel.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 10, 11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 ch. 10, 11
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté
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Art. 17 Ziff. 12
Antrag der Kommission
12. ....
d. Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Doku-
mentationsstellen, namentlich Einsichtnahme in Text-, Ton-
und Bildträger in ihren Räumlichkeiten; steuerbar sind jedoch
die Lieferungen von Gegenständen (einschliesslich Ge-
brauchsüberlassung) solcher Institutionen;

Art. 17 ch. 12
Proposition de la commission
12. ....
d. prestations de services des bibliothèques, services d’ar-
chives et autres centres de documentation, notamment la
possibilité offerte à des tiers de consulter des supports de
données dans leurs locaux; en revanche, la livraison de biens
(y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: In Ziffer 12 wird
das gesamte Gebiet der kulturellen Dienstleistungen von der
Steuer ausgenommen. Wir haben eine Änderung in redaktio-
neller Hinsicht beschlossen, wobei wir klar zum Ausdruck
bringen, welche Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven
und Dokumentationsstellen im einzelnen von der Steuer aus-
zunehmen sind. Unter die Ausnahme von der Steuer fällt
hauptsächlich die Einsichtnahme in Text-, Ton- und Bildträger
in den Räumlichkeiten der genannten Institutionen. Durch die
Beifügung des Ausdruckes «namentlich» wird deutlich ge-
macht, dass die Aufzählung nicht abschliessend ist.
Der Mehrwertsteuer unterliegt hingegen die entgeltliche Aus-
leihe respektive Vermietung von Gegenständen, weil ja diese
Ausleihe und Vermietung nicht unter den Begriff «Dienstlei-
stungen» fällt, sondern es sich bei diesen Ausmietungen und
Verleihungen um Lieferungen im Sinne von Artikel 6 handelt.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 13, 14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 ch. 13, 14
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 14bis
Antrag der Kommission
14bis. die Umsätze bei Massnahmen und Veranstaltungen
von Einrichtungen, die von der Steuer ausgenommene Tätig-
keiten auf dem Gebiete der Krankenbehandlung, der Sozial-
fürsorge, der Sozialhilfe und der sozialen Sicherheit, der Kin-
der- und Jugendbetreuung, des Jugendaustausches, der Er-
ziehung und Bildung, des nicht gewinnstrebigen Sports so-
wie der kulturellen Dienstleistungen, sofern die Massnahmen
und Veranstaltungen dazu bestimmt sind, diesen Einrichtun-
gen eine finanzielle Unterstützung zu verschaffen und aus-
schliesslich zu ihrem Nutzen durchgeführt werden; ferner
zum Zweck der finanziellen Unterstützung erzielte Umsätze
bei Massnahmen und Veranstaltungen von nicht gewinnstre-
bigen Einrichtungen, die ihren Mitgliedern gegen Bezahlung
eines statutarisch festgelegten Beitrages von der Steuer aus-
genommene Leistungen erbringen.

Art. 17 ch. 14bis
Proposition de la commission
14bis. les opérations effectuées lors d’actions et de manifes-
tations par des institutions qui exercent des activités exclues
du champ de l’impôt dans le domaine des soins médicaux, de
l’assistance sociale, de l’aide sociale et de la sécurité sociale,
de la protection de l’enfance et de la jeunesse, des échanges
de jeunes, de l’éducation et de la formation, du sport sans but
lucratif, ainsi que dans celui des prestations de services cul-
turelles, pour autant que ces opérations soient réalisées

dans le but de se procurer une aide financière et à leur seul
profit; au surplus, les opérations réalisées lors d’actions et de
manifestations, dans le but de se procurer une aide finan-
cière, par des institutions sans but lucratif qui fournissent à
leurs membres, contre paiement d’une cotisation statutaire,
des prestations exclues du champ de l’impôt;

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir beantragen,
die Umsätze aus Massnahmen, wie z. B. aus dem Betrieb ei-
nes Brockenhauses, und aus Veranstaltungen, wie z. B. aus
einem Flohmarkt, welche von genau definierten Einrichtun-
gen betrieben werden, von der Steuer auszunehmen, «so-
fern diese Massnahmen und Veranstaltungen dazu bestimmt
sind, diesen Einrichtungen eine finanzielle Unterstützung zu
verschaffen» und wenn sie ferner «ausschliesslich zu ihrem
Nutzen durchgeführt werden». Die betreffenden Einrichtun-
gen müssen von der Steuer ausgenommene Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Krankenbehandlung, der Sozialfürsorge, der
Sozialhilfe und der sozialen Sicherheit, der Kinder- und Ju-
gendbetreuung, des Jugendaustausches, der Erziehung und
Bildung, des nicht gewinnstrebigen Sports sowie der Kultur
erbringen. Nach unserem Antrag sind von der Steuer ferner
die Umsätze ausgenommen, die bei «Massnahmen und Ver-
anstaltungen von nicht gewinnstrebigen Einrichtungen», wel-
che ihren Mitgliedern gegen einen statutarisch festgelegten
Beitrag von der Steuer ausgenommene Leistungen erbrin-
gen, zum Zweck der finanziellen Unterstützung erzielt wor-
den sind. Damit sind namentlich die Vereine gemeint.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe bei dieser Bestimmung
grösste Bedenken gegenüber dem Antrag der Kommission.
Ich versuche es aber noch einmal und bitte Sie, diesen An-
trag abzulehnen und dem Beschluss des Nationalrates zuzu-
stimmen. Ich habe grösste Bedenken, weil ich glaube, dass
wir hier Wettbewerbsverzerrungen gröbsten Ausmasses
schaffen – gröbsten Ausmasses! Ich habe mir in der Zwi-
schenzeit noch einmal Beispiele für solche Massnahmen auf-
zählen lassen, Beispiele von Veranstaltern, die kommen und
sagen werden, sie wollten steuerfrei sein. Ich versuche viel-
leicht aber doch noch, kurz den Unterschied zwischen der
Fassung des Nationalrates und jener Ihrer Kommission aus-
zuarbeiten.
Das geltende Recht kennt keine Bestimmung, welche die
Mittelbeschaffung zugunsten solcher Einrichtungen, wie sie
der Kommissionspräsident geschildert hat, ausnimmt; Mittel-
beschaffung ist «fund raising», um es auf neudeutsch zu sa-
gen. Deshalb wurde von verschiedener Seite verlangt, eine
solche Ausnahmebestimmung zu schaffen. Der Nationalrat
hat in Artikel 17 Ziffer 7 entschieden, die Umsätze gewisser
gemeinnütziger Organisationen von der Steuer auszuneh-
men, welche diese Umsätze mittels Brockenhäusern, Floh-
märkten oder ähnlichen Veranstaltungen ausschliesslich zu
ihrem Nutzen erzielen.
Ihrer Kommission ging dies zu wenig weit; ich habe dafür
schon ein gewisses Verständnis, glaube aber doch, dass
man hier vorsichtig sein muss. Deshalb hat die Kommission
entschieden, wie das ihr Kommissionspräsident geschildert
hat, die steuerliche Privilegierung des «fund raising» beinahe
allen Wirtschaftssubjekten zukommen zu lassen, welche
Umsätze tätigen, die von der Steuer ausgenommen sind.
Das geht aber weit über die 6. EG-Richtlinie hinaus. Gemäss
dieser Richtlinie können Mitgliedstaaten nur jene Umsätze
von der Steuer ausnehmen, die im Rahmen einer Veranstal-
tung erzielt werden; eine Veranstaltung im Sinne dieser Be-
stimmung ist nur gegeben, wenn dies eine Gelegenheitsver-
anstaltung im Sinne eines einmaligen Flohmarktes oder ei-
nes Basars ist. Dagegen ist nichts einzuwenden. Das könnte
auch ein Flohmarkt in einem Behindertenheim sein, der zwei-
mal pro Jahr durchgeführt wird; dagegen hat niemand etwas.
Der Antrag der Kommission sieht aber keine solche Ein-
schränkung vor. Grundsätzlich soll jede Massnahme, die
dazu bestimmt ist, diesen privilegierten Einrichtungen Unter-
stützung zu verschaffen, unter diese Ausnahmebestimmung
fallen. Das ist natürlich ausufernd, und das kann der Bundes-
rat nicht unterstützen; das muss ich Ihnen hier sagen.
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Die Mehrwertsteuer – ich nenne jetzt wieder mein erstes
Prinzip – ist eine allgemeine und umfassende Umsatzsteuer,
die möglichst wenig durchbrochen werden soll. Jede unechte
Befreiung ist ein Systemeinbruch und sollte nur dort, wo es
sich aus sozial-, kultur- und wirtschaftspolitischen Gründen
aufdrängt, vorgenommen werden. Es geht hier vor allem
auch um die Wettbewerbsneutralität.
Ich habe einmal untersuchen lassen, was alles unter diese
Bestimmung fallen könnte, wenn sie in Kraft träte. Die Befrei-
ung ist ja nicht die Art der Massnahme, sondern die Befreiung
wird vom «guten Zweck» her gemacht. Im Bereich der Kultur
können das der Betrieb einer Cafeteria, eines Kiosks, der Ver-
kauf von Büchern, die Durchführung von Werbung oder Spon-
soring sein; im Bereich des nicht gewinnstrebigen Sports
kann das auch ein Restaurant sein. Ist es richtig, wenn die Be-
treiber eines Golfplatzes, wo teure Kleider für die Finanzie-
rung des Golfplatzes verkauft werden – das ist nicht gewinn-
strebig, weil alle nur die Beiträge zahlen –, sagen können: Ja,
das ist für den Betrieb dieses Sportanlasses? Das gleiche gilt
für den Verkauf von Tennisrackets und Sportausrüstungen an
Kiosken und in Fitnesscentern und ähnliche Dinge, wo gesagt
wird: Nein, was wir verdienen, brauchen wir, damit dieser
nicht gewinnstrebige Klub geführt werden kann. Ich glaube,
hier sind Sie voll im Konkurrenzbereich mit der normalen Wirt-
schaft, mit der Cafeteria, mit dem Kiosk nebenan, mit dem
Sportgeschäft vis-à-vis. Das dürfen Sie nicht tun.
Nehmen wir das Beispiel Flohmarkt: Es gibt auch professio-
nelle Flohmärkte. Mir sagte ein Flohmarktbesitzer, er habe
etwa drei kommerzielle Flohmärkte und könne davon gut le-
ben. Aber er würde nicht verstehen, wenn die anderen Floh-
marktbetreiber von der Steuer befreit würden. Wenn alle be-
steuert würden, bezahle er auch gerne Steuern, aber sonst
natürlich nicht. Sie sehen hier sofort die Abgrenzungspro-
bleme.
Aber das ist jetzt im spezifischen nicht das Problem. Hier
schaffen Sie mit wirtschaftlicher Tätigkeit für einen guten
Zweck Konkurrenz zu solchen Geschäftsinhabern, die von
dieser Tätigkeit leben müssen und die aus anderen Gründen
ein solches Geschäft führen. Ich glaube, das können Sie
nicht tun. Für einen guten Zweck an einem Basar ein Sport-
leibchen zu kaufen ist okay – aber nicht in einem Geschäft,
das ständig dabei ist, einen Tennisplatz oder den Tennisclub
mitzufinanzieren, der eine nicht gewinnstrebige sportliche
Einrichtung ist. Sie müssen sich wirklich gut überlegen, ob
Sie diesen Damm durchbrechen wollen.
In diesem Sinne bitte ich Sie dringend, hier nicht Ihrer Kom-
mission zuzustimmen.

Simmen Rosemarie (C, SO): Ich bitte um Verständnis, wenn
ich hier noch einmal, nachdem der Bundesrat gesprochen
hat, zu dieser Ziffer 14bis das Wort ergreife. Aber das ist
effektiv etwas, was mir sehr wichtig ist; ich denke, was einen
grossen Teil unserer Bevölkerung direkt betrifft, ist sehr
wichtig.
Herr Bundesrat Villiger, ich weiss – Sie haben uns das auch
ab und zu mehr oder weniger scherzhaft in der Kommission
gesagt –, das gescheiteste und das einfachste wäre es,
wenn man für alle einen Satz von 7,5 Prozent anwenden
würde. Dann hätten wir keinerlei Abgrenzungsprobleme, und
die Sache wäre klar. Das stimmt soweit. Aber es ist natürlich
auch klar, dass die Bevölkerung bereits bei Annahme des
Verfassungsartikels davon ausgegangen ist, dass es nicht
eine uniforme Mehrwertsteuer mit einem Einheitssatz geben
würde, sondern eine differenzierte Ausgestaltung dieser
Mehrwertsteuer. Da kommen wir natürlich in Abgrenzungs-
schwierigkeiten hinein. Ich bin völlig mit Ihnen einverstanden,
Herr Bundesrat, dass sich nicht nur hier bei der Gemeinnüt-
zigkeit, sondern ganz generell schwierige Abgrenzungspro-
bleme ergeben können.
Dies hat auch die Diskussion in der Kommission über Ziffer 7
und dann ersatzweise oder ergänzungsweise über Ziffer
14bis sehr stark geprägt. Ziffer 7, wie sie vorgeschlagen wor-
den war, umfasst für die Ausnahmebestimmungen lediglich
Umsätze von Einrichtungen der Sozialfürsorge, der Sozial-
hilfe und der sozialen Sicherheit sowie Umsätze, die der Kran-

kenpflege, der Hilfe zu Hause (Spitex) und Alters-, Wohn- und
Pflegeheimen zugute kommen. Aber andere Sektoren der Ge-
meinnützigkeit – einer Gemeinnützigkeit, die in unserer Ge-
sellschaft, in unserem Staatswesen einer der tragenden Pfei-
ler ist – werden nicht mit dieser Begünstigung versehen, näm-
lich die Kinder- und Jugendbetreuung, der Jugendaustausch,
die Erziehung, die Bildung, der nicht gewinnbringende Sport:
all das würde nicht unter diese Bestimmung fallen. Ich denke,
das ist eine Zweiteilung, die wir so nicht machen können.
Der Staat honoriert diese Bestrebungen der Gemeinnützig-
keit ja auch auf anderen Gebieten, indem er z. B. Beiträge an
solche Einsätze leistet. Wenn wir nun diese Einsätze wieder
verteuern und mit der Steuer belegen, dann tun wir ja nichts
anderes, als das Geld von der einen Hosentasche in die an-
dere zu verlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der
Bevölkerung verstanden würde, wenn z. B. Spitex-Organisa-
tionen unter die Vergünstigung fallen würden, Organisatio-
nen wie die Pro Juventute z. B. für ihre Kartenaktionen oder
die Pfadfinder mit ihrem Flohmarkt usw. aber nicht. Hier
müssten wir uns für die grosszügigere Lösung entscheiden.
Das ist einerseits bezüglich des Personenkreises, der betrof-
fen ist, richtig, andererseits aber auch deswegen, weil es sich
letztlich trotz allem nicht um die ganz grossen Ausfälle han-
delt, die wir alle hier bei dieser Gesetzgebung sicher vermei-
den wollen.
Die Kommission hat deshalb auch davon abgesehen, hier
eine Generalklausel für «fund raising» aufzunehmen. In die-
ser Beziehung verstehe ich den Widerstand des Bundesra-
tes, das ginge mir auch zu weit, obwohl es sicher die sauber-
ste und gesetzestechnisch die einfachste Lösung wäre. Aber
wir haben uns hier bei Ziffer 14bis für einen zugegebener-
massen monströsen Text entschieden im Bestreben, so ge-
nau wie möglich festzuschreiben, wer darunter fallen soll und
wer nicht.
Ich bitte Sie, hier bei Ziffer 14bis der Kommission zuzustim-
men. Wir haben es uns nicht leichtgemacht; ich denke, es ist
zu verantworten.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich möchte doch in einem gewis-
sen Sinn Herrn Bundesrat Villiger unterstützen und Ihnen
vorschlagen, wie wir nun weiter vorgehen könnten.
Es ist klar, dass wir alle in der Kommission nicht gemeint ha-
ben, dass ein Golfklub von der Steuer befreit werden soll, nur
weil eine Konstruktion gewählt wird, die unter den Begriff
«nicht gewinnstrebig» fällt. Das war nicht die Meinung; son-
dern es ging uns darum, dort einen Weg zu suchen, wo durch
private Aktivitäten Geld für etwas gesammelt wird, was sonst
via Subventionen oder andere Art von der öffentlichen Hand
bezahlt werden müsste. Es ist wirklich nicht einzusehen,
dass Dinge besteuert werden sollen, die sozial anerkannt
sind und bei denen sich gemeinnützige Institutionen Mühe
geben, selber Geld zu sammeln, um Eigenmittel einzubrin-
gen und nicht der öffentlichen Hand zur Last zu fallen.
Aber die Beratung droht jetzt zu einer Kommissionssitzung
zu werden, und das macht keinen Sinn. Ich bin der Meinung,
dass wir jetzt der Ziffer 14bis einmal so zustimmen sollten;
wir schaffen damit eine Differenz zum Nationalrat. Gleichzei-
tig möchte ich aber zuhanden des Protokolls und zuhanden
des Nationalrates sagen, dass die Kommission des National-
rates das noch einmal sehr genau anschauen muss. Es muss
eine Lösung gefunden werden, welche den Dammbruch, den
Bundesrat Villiger zu Recht an die Wand gemalt hat – ein ge-
fährliches Bild –, verhindert; denn das darf nicht passieren.
Wenn es am Schluss aufgrund unseres guten Willens so her-
auskäme, dann hätten wir einen groben Schnitzer gemacht.
Ich kann das im Moment nicht abschätzen.
Im Sinne der Schaffung einer Differenz bitte ich Sie um Zu-
stimmung zum Antrag der Kommission.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Zum Antrag des Bundesrates
würde gehören, dass in Ziffer 7 wieder die nationalrätliche
Fassung dazukäme, damit die Brockenhäuser nicht heraus-
fallen. Wir haben Ziffer 7 schon vorentschieden, das stimmt.
Aber den materiellen Hauptentscheid fällen wir hier, und der
hat Konsequenzen in bezug auf Ziffer 7.
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Im übrigen werde ich das, was Herr Plattner empfiehlt, auf je-
den Fall machen, wie auch immer Sie entscheiden. Es geht
mir hier weniger um die Ausfälle, sondern um die Wettbe-
werbsneutralität. Es geht um ganze Gewerbezweige, die sich
dagegen auflehnen werden. Das ist das Problem.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass immerhin die Hälfte von
Ihnen vorhin mit Herrn Schiesser dem Grundsatz der Wettbe-
werbsneutralität zugestimmt hat. Setzen Sie das jetzt um.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 28 Stimmen
Für den Antrag des Bundesrates 8 Stimmen

Art. 17 Ziff. 15
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 ch. 15
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 16
Antrag der Kommission
16. ....
f. die Verwaltung von Anlagefonds und anderen Sonderver-
mögen durch Fondsleitungen, Depotbanken und deren Be-
auftragte; als Beauftragte werden alle natürlichen oder juristi-
schen Personen betrachtet, denen die Gesellschaft der
Fondsleitung beziehungsweise die Depotbank gemäss dem
Bundesgesetz über die Anlagefonds Aufgaben delegieren
kann.
....

Art. 17 ch. 16
Proposition de la commission
16. ....
f. la gestion de fonds de placement et d’autres fonds de na-
ture analogue aux fonds de placement par des directions de
fonds, des banques dépositaires et leurs mandataires; sont
considérées comme mandataires toutes les personnes phy-
siques ou morales auxquelles la société de direction du fonds
ou la banque dépositaire peut déléguer des tâches confor-
mément à la loi fédérale sur les fonds de placements;
....

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir haben be-
züglich der Definition des Beauftragten eine Präzisierung be-
schlossen. Als Beauftragte werden «alle natürlichen und juri-
stischen Personen betrachtet, denen die Gesellschaft der
Fondsleitung beziehungsweise die Depotbank gemäss dem
Bundesgesetz über die Anlagefonds Aufgaben delegieren
kann». Darunter fallen beispielsweise Banken, Treuhänder
und Vermögensverwalter. Es geht also wie gesagt um eine
Präzisierung hinsichtlich der Definition.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 ch. 17
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 18
Antrag der Kommission
18. ....
c. die Vermietung von nicht im Gemeingebrauch stehenden
Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen,

d. die Vermietung und Verpachtung von fest eingebauten
Vorrichtungen und Maschinen, die zu einer Betriebsanlage
gehören, nicht jedoch von Sportanlagen,
....
f. die Vermietung von Messestandflächen und einzelner
Räume in Messe- und Kongressgebäuden;

Art. 17 ch. 18
Proposition de la commission
18. ....
c. la location de places de parc n’appartenant pas au do-
maine public pour le stationnement de véhicules,
d. la location et l’affermage d’outillages et de machines fixés
à demeure faisant partie d’une installation, mais cependant
pas la location et l’affermage d’établissements sportifs,
....
f. la location de surfaces de stands d’exposition et celle de lo-
caux individuels dans des bâtiments de foires et de congrès;

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich möchte mich
vorerst zu Ziffer 18 Buchstabe c äussern und dann unabhän-
gig davon zu Ziffer 18 Buchstabe d.
Bei Ziffer 18 Buchstabe c beantragt die Kommission, dass die
Vermietung von nicht im Gemeingebrauch stehenden Plät-
zen für das Abstellen von Fahrzeugen unabhängig von einer
bestimmten Dauer steuerbar ist. Der Nationalrat hat hier eine
Frist von drei Monaten vorgesehen. Es sind eigentlich keine
sozialpolitischen Gründe ersichtlich, welche die steuerliche
Privilegierung der Vermietung von Parkplätzen bedingen
würden. Ferner ist die hier beschlossene Regelung EU-kon-
form.
In Buchstabe d geht es um ein Element des «Sportpaketes».
Wir beantragen im Gegensatz zum Beschluss des National-
rates, die Umsätze aus der Vermietung von Sportanlagen
von der Steuer auszunehmen. Die unechte Steuerbefreiung
wurde damit begründet, dass ein Grossteil der Sportanlagen
der öffentlichen Hand gehört. Je nach Grösse der Gebiets-
körperschaft sowie des Umfangs und der Zusammensetzung
der Umsätze würden solche Vermietungen steuerpflichtig
oder nicht. Die beschlossene Regelung entspricht, wie be-
reits dargelegt, auch den von den Initianten der Volksinitia-
tive «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im So-
zialbereich» verfolgten Zielen. Es ist übrigens so, dass die
Ausfälle geschätzt wurden. Sie werden bei der Berechnung
der Steuerverwaltung durch diese Änderung als gering ange-
geben.
Zu Buchstabe f: Durch unseren Antrag, wonach nur die Ver-
mietung von Messestandflächen und einzelner Räume in
Messe- und Kongressgebäuden der Steuer unterliegt, wird
klargestellt, dass die Vermietung von Messe- und Kongress-
räumlichkeiten als Ganzes von der Steuer ausgenommen ist.
Es geht hier um eine Klarstellung.

Villiger Kaspar, Bundesrat: An sich ist die Entscheidung bei
Buchstabe d falsch, aber sie hat eine gewisse psychologi-
sche Bedeutung im Umfeld des Sportes und der entspre-
chenden Volksinitiative. Es kostet nicht allzuviel, so dass
man das im Sinne der Kommission laufenlassen kann.

Angenommen – Adopté

Art. 17 Ziff. 19–21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 17 ch. 19–21
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 18 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 18 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Artikel 18
Absatz 1 wird im Sinne einer Begriffsbestimmung klargestellt,
dass unter den in diesem Artikel aufgeführten Steuerbefrei-
ungen solche zu verstehen sind, die als echter Nullsatz be-
zeichnet werden: Einmal ist der Umsatz selbst von der Steuer
befreit, und überdies kann auch für alle Gegenstände und
Dienstleistungen, die für die Bewirkung solcher Umsätze be-
nötigt werden, der Vorsteuerabzug vorgenommen werden.
Im Gegensatz zu Artikel 17, wo die Befreiung unecht ist und
die Vorsteuer bestehenbleibt, kann also hier die Vorsteuer
geltend gemacht werden. Das betrifft die Befreiungen ge-
mäss Artikel 18.

Angenommen – Adopté

Art. 18 Abs. 2
Antrag der Kommission
Einleitung
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Bst. a
a. die Lieferungen von Gegenständen, die direkt ins Ausland
befördert oder versendet werden. Diese Bestimmung findet
keine Anwendung auf die Überlassung zum Gebrauch oder
zur Nutzung von Beförderungsmitteln;
Bst. abis
abis. die Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung (na-
mentlich die Vermietung und Vercharterung) von Schienen-
und Luftfahrzeugen, sofern diese vom Lieferungsempfänger
überwiegend im Ausland genutzt werden;
Bst. b–g
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Bst. h
h. Lieferungen, Umbauten, Instandsetzungen, Wartungen,
Vercharterungen und Vermietungen von Luftfahrzeugen, die
von Unternehmen verwendet werden, die gewerbsmässige
Luftfahrt (im Beförderungs- oder Charterverkehr) betreiben
und deren Umsätze aus internationalen Flügen jene aus dem
Binnenluftverkehr überwiegen; Lieferungen, Vermietungen,
Instandsetzungen und Wartungen der in diese Luftfahrzeuge
eingebauten Gegenstände oder der Gegenstände für ihren
Betrieb; Lieferungen von Gegenständen zur Versorgung die-
ser Luftfahrzeuge sowie Dienstleistungen, die für den unmit-
telbaren Bedarf dieser Luftfahrzeuge und ihrer Ladungen be-
stimmt sind;
Bst. i, k
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 18 al. 2
Proposition de la commission
Introduction
Adhérer à la décision du Conseil national
Let. a
a. la livraison de biens transportés ou expédiés directement
à l’étranger. Cette disposition n’est pas applicable à la mise
à la disposition de tiers à des fins d’usage ou de jouissance
de moyens de transports;
Let. abis
abis. la mise à la disposition de tiers à des fins d’usage ou de
jouissance (notamment la location d’affrètement) de véhicu-
les sur rail et d’aéronefs, pour autant que le destinataire de la
livraison les utilise essentiellement à l’étranger;
Let. b–g
Adhérer à la décision du Conseil national
Let. h
h. la livraison, la transformation, la réparation, l’entretien, l’af-
frètement et la location d’aéronefs utilisés par des entrepri-
ses assurant une navigation aérienne professionnelle (trans-
port et trafic charter) et dont les opérations concernant les
vols internationaux sont supérieures à celles émanant du tra-
fic aérien national; la livraison, la location, la réparation et

l’entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets
servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à
l’avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de
services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs
et de leur cargaison;
Let. i, k
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Zu Absatz 2
Buchstaben a und abis: Wir haben uns hier dafür ausgespro-
chen, eine Steuerbefreiung für die grenzüberschreitende
Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung von Schienen-
und Luftfahrzeugen vorzusehen. Im Unterschied zur natio-
nalrätlichen Lösung beantragen wir, die Vermietung und Ver-
charterung von solchen Beförderungsmitteln ins Ausland in
einem neuen Buchstaben abis zu regeln. Gemäss dieser
neuen Bestimmung ist für eine allfällige Steuerbefreiung
nicht mehr massgeblich, ob das Beförderungsmittel direkt ins
Ausland befördert oder versendet wird. Statt dessen wird
darauf abgestellt, wo der Lieferungsempfänger das Schie-
nen- oder Luftfahrzeug nutzt. Erfolgt die Nutzung überwie-
gend im Ausland, greift eine Steuerbefreiung Platz. Mit dem
Begriff «überwiegend» wird klargestellt, dass ein kurzer Ein-
satz der fraglichen Beförderungsmittel in der Schweiz nicht
unbedingt zu einer Besteuerung der Gebrauchsüberlassung
führen muss. Der Nachweis der überwiegenden Nutzung im
Ausland kann durch im Bahn- oder Luftverkehrsrecht aner-
kannte Dokumente oder durch gleichwertige Beweismittel er-
bracht werden.
Gemäss Absatz 2 Buchstabe h in der Fassung des National-
rates können Luftfahrtgesellschaften, die hauptsächlich im
entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind, gewisse Lei-
stungen im Zusammenhang mit den von ihnen verwendeten
Fahrzeugen steuerbefreit beziehen. Von den inländischen
Fluggesellschaften gelangen gemäss heutiger Praxis nur die
konzessionierten Linienfluggesellschaften in den Genuss
dieser steuerlichen Privilegierung. Insbesondere die schwei-
zerischen Charterfluggesellschaften haben dagegen ihre Be-
züge steuerbelastet einzukaufen. Diese unterschiedliche Be-
handlung der konzessionierten Linienfluggesellschaften auf
der einen Seite und der übrigen Fluggesellschaften auf der
anderen Seite hat uns bewogen, in Buchstabe h eine Ände-
rung vorzunehmen. In der neuen Bestimmung wurde der Be-
griff Luftfahrtgesellschaft durch die Formulierung «Unterneh-
men, die gewerbsmässige Luftfahrt betreiben» ersetzt. Der
Begriff der gewerbsmässigen Luftfahrt ist dem Luftfahrtrecht
entliehen und umfasst sowohl den Linienverkehr als auch
den Nichtlinienverkehr. Neu können also auch Charter- und
Taxifluggesellschaften in den Genuss dieser Steuerbefrei-
ungsvorschrift gelangen.
Darüber hinaus haben wir noch eine weitere Änderung be-
schlossen. Gemäss der vom Nationalrat verabschiedeten
Bestimmung greift eine Steuerbefreiung nur dann Platz,
wenn die Luftfahrtgesellschaft hauptsächlich im entgeltlichen
internationalen Verkehr tätig ist. Dieses Erfordernis haben
wir nunmehr konkretisiert, indem neu darauf abgestellt wird,
ob die Umsätze aus internationalen Flügen gegenüber jenen
aus dem Binnenluftverkehr überwiegen. Diese Lösung ent-
spricht in etwa jener des deutschen Umsatzsteuerrechtes.
Wir bitten Sie, diesen Anpassungen zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 18 Abs. 2bis
Antrag der Kommission
Der Bundesrat kann zur Wahrung der Wettbewerbsneutrali-
tät Beförderungen im grenzüberschreitenden Luft- und Ei-
senbahnverkehr von der Steuer befreien.

Art. 18 al. 2bis
Proposition de la commission
Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédé-
ral peut exonérer de l’impôt les transports transfrontaliers
aériens et ferroviaires.
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Villiger Kaspar, Bundesrat: Absatz 2bis ist schon von einer
gewissen Bedeutung. Hier geht es darum, dass der Bundes-
rat Lufttransporte von der Steuer befreien können soll.
Es ist ja leider so, dass Lufttransporte in keinem Land der
Mehrwertsteuer unterliegen. Da kann die Schweiz das natür-
lich nicht anders machen. Aber eigentlich sollte man Lufttrans-
porte – gerade auch aus Umweltschutzgründen – natürlich ge-
nau so behandeln wie Schienen- oder Strassentransporte.
Hier entsteht ein besonderes Problem: Es ist eine Kann-Vor-
schrift, die der Nationalrat eingeführt und die Ihre Kommis-
sion übernommen hat. Das hat den Vorteil, dass der Bundes-
rat diese Vorschrift aufheben könnte, sollte einmal internatio-
nal die Besteuerung des Luftverkehrs eingeführt werden.
Sonst wird er das nicht tun. Wenn wir die Besteuerung nur für
die Schweiz verpflichtend einführen würden, könnte die
Swissair auch in Deutschland, das Gegenrecht verlangt,
nicht mehr zirkulieren.
Es entsteht damit aber ein Wettbewerbsproblem, und hier
besteht eine Differenz. Der Bundesrat verspürt auch bei der
Lösung Ihrer Kommission immer noch ein gewisses Unbeha-
gen, aber ich stimme ihr zu. Wenn eine Differenz entsteht,
muss man diese Frage vielleicht mit dem Nationalrat noch
einmal anschauen. Im Prinzip entsteht eine Wettbewerbsun-
gleichheit. Sie können zum Beispiel mit einem unbesteuerten
Flug nach Stuttgart fliegen oder mit der Eisenbahn nach
Stuttgart fahren. Der Bundesrat wollte für sich eigentlich eine
Lösung, mit der er solche Ungleichheiten für alle Verkehrsträ-
ger per Verordnung hätte ausgleichen können; das kann
auch eine Schiffahrtsgesellschaft oder einen Busbetrieb be-
treffen. Aber das ist natürlich relativ dornenvoll, weil wegen
der Wettbewerbsgleichheit nur die Busfahrt, z. B. von Zürich
nach Stuttgart, steuerfrei sein sollte – also die gleiche
Strecke, die auch eine Flugverbindung bedient –, nicht aber
eine Busfahrt z. B. nach Böblingen, wo kein Flugplatz be-
steht.
Das ist ein sehr dornenvolles Geschäft, und Sie haben die
Möglichkeiten der Steuerbefreiung nun eingeschränkt. Der
Nationalrat hat gesagt, nur der Luftverkehr müsse befreit
werden können; Ihre Kommission sagt, auch der Eisenbahn-
verkehr im direkten Konkurrenzverhältnis müsse befreit wer-
den können. Das unterstütze ich, weil sonst eine gewisse Be-
nachteiligung – ich nenne hier die Konkurrenz zwischen der
TGV-Linie nach Paris und der Fluglinie nach Paris – entste-
hen würde.
Es gibt einen Haufen Randprobleme. Es muss dann einer
aufpassen. Es ist z. B. wegen der Steuer billiger, bis über die
Grenze zu fahren, obschon man in der Schweiz bleiben will,
und wenn man rüber will, ist es beim Flug steuerbefreit. Es
gibt da viele Schummelmöglichkeiten.
Ich wehre mich nicht gegen die enge Lösung; als Fiskalist ist
mir diese sogar lieber als eine erweiterte Lösung, die noch für
Schiffahrtsgesellschaften und andere gilt. Aber ganz gerecht
ist sie im Prinzip nicht.
Ich wehre mich nicht gegen den neuen Absatz 2bis in Ihrer
Formulierung.

Angenommen – Adopté

Art. 18 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 18 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 19
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Ausfuhr von Gegenständen hat nur dann steuerbefrei-
ende Wirkung, wenn sie zollamtlich nachgewiesen wird. In
bezug auf die Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung
von Schienen- und Luftfahrzeugen ist der Nachweis der

überwiegenden Nutzung im Ausland durch im Bahn- bzw.
Luftverkehrsrecht anerkannte Dokumente oder durch gleich-
wertige Beweismittel zu erbringen. Bei ins Ausland erbrach-
ten Dienstleistungen muss der Anspruch auf Steuerbefreiung
buch- und belegmässig nachgewiesen sein.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 19
Proposition de la commission
Al. 1
L’exportation de biens ne donne droit à l’exonération fiscale
que si elle est attestée par l’autorité douanière. En ce qui con-
cerne la mise à la disposition de tiers à des fins d’usage ou
de jouissance de véhicules sur rail et d’aéronefs, la preuve de
l’utilisation prépondérante à l’étranger doit être fournie par
des documents reconnus par la législation sur le trafic res-
pectif ferroviaire ou aérien ou par des moyens de preuve
équivalents. Pour les prestations de services fournies à
l’étranger, le droit à l’exonération doit être prouvé par des do-
cuments comptables et des pièces justificatives.
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 20
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
Streichen

Art. 20
Proposition de la commission
Al. 1, 2, 4
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
Biffer

Angenommen – Adopté

Art. 20bis
Antrag der Kommission
Titel
Gruppenbesteuerung
Abs. 1
Juristische Personen, Personengesellschaften sowie natürli-
che Personen mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz,
welche eng miteinander verbunden sind, werden auf Antrag
gemeinsam als ein einziger Steuerpflichtiger behandelt
(Gruppenbesteuerung). Die enge Verbindung liegt vor, wenn
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse eine
natürliche Person, eine Personengesellschaft oder eine juri-
stische Person durch Stimmenmehrheit oder auf andere
Weise eine oder mehrere juristische Personen oder Perso-
nengesellschaften unter einheitlicher Leitung zusammen-
fasst.
Abs. 2
Die Wirkungen der Gruppenbesteuerung sind auf Innenum-
sätze beschränkt; diese sind buchmässig zu erfassen.
Abs. 3
Die Bildung von Subgruppen, auch die Bildung einer Sub-
gruppe allein, ist zulässig, sofern alle unter einheitlicher Lei-
tung zusammengefassten Subgruppengesellschaften in die
Subgruppe einbezogen werden. Um den tatsächlichen unter-
nehmenswirtschaftlichen Umständen und organisatorischen
Strukturen und Abläufen Rechnung zu tragen, kann die Eid-
genössische Steuerverwaltung für die Gruppen- oder Sub-
gruppenbildung Ausnahmen bewilligen.
Abs. 4
Beginn und Ende der Gruppenbesteuerung sind auf das
Ende des Geschäftsjahres des Gruppenträgers festzulegen.
Ausser in Fällen der Umstrukturierung ist die Gruppenbe-
steuerung während mindestens fünf Jahren beizubehalten.
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Art. 20bis
Proposition de la commission
Titre
Imposition de groupe
Al. 1
Les personnes morales, les sociétés de personnes et les per-
sonnes physiques ayant leur siège ou un établissement sta-
ble sur le territoire de la Confédération et étant étroitement
liées les unes aux autres, peuvent demander à être traitées
ensemble comme un seul assujetti (imposition de groupe).
Le lien étroit est établi lorsque, au vu de l’ensemble des cir-
constances de fait, une personne physique, une société de
personnes ou une personne morale, par la détention de la
majorité des voix ou d’une autre manière, réunit avec elle
sous une direction unique une ou plusieurs personnes mora-
les ou sociétés de personnes.
Al. 2
Les effets de l’imposition d’un groupe sont limités aux opéra-
tions internes; celles-ci doivent être comptabilisées.
Al. 3
Un ou plusieurs sous-groupes peuvent être constitués pour
autant que tous les partenaires soumis à une direction uni-
que en fassent partie. Pour tenir compte de la situation effec-
tive du point de vue de l’économie d’entreprise, des structu-
res et de l’organisation des affaires, l’Administration fédérale
des contributions peut autoriser des exceptions lors de la
constitution de groupes et de sous-groupes.
Al. 4
Le début et la fin de l’imposition de groupe doivent être fixés
à la fin de l’exercice comptable du chef de groupe. Sauf en
cas de restructuration, l’imposition de groupe doit être main-
tenue pendant au moins cinq ans.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wie bereits
dargelegt, besteht die wesentliche Änderung darin, dass Arti-
kel 20 Absatz 3 gestrichen und die Gruppenbesteuerung in
einem neuen Artikel 20bis geregelt wird. Die von unserer
Kommission vorgeschlagene Lösung zur Gruppenbesteue-
rung entspricht im grossen und ganzen der vom Nationalrat
beschlossenen Regelung.
In Absatz 2 des vorgeschlagenen Artikels wird ergänzend fest-
gehalten, dass die Innenumsätze der Gruppe buchmässig zu
erfassen sind. Demnach ist es nicht erforderlich, dass die in
eine Gruppe miteinbezogenen Gesellschaften für ihre Innen-
umsätze steuertaugliche Rechnungen ausstellen müssen.
Ferner soll nach Artikel 20bis Absatz 3 die Eidgenössische
Steuerverwaltung für die Gruppen- oder Subgruppenbildung
Ausnahmen bewilligen können, um den tatsächlichen unter-
nehmenswirtschaftlichen Umständen und organisatorischen
Strukturen und Abläufen Rechnung zu tragen. Diesbezüglich
muss betont werden, dass es solche Ausnahmen nicht er-
möglichen, auch Gesellschaften in die Gruppen mit einzube-
ziehen, die nicht unter einheitlicher Leitung der Obergesell-
schaft stehen.
Die wichtige Differenz zum Beschluss des Nationalrates ist in
Absatz 3, wo wir der Eidgenössischen Steuerverwaltung
diese Kompetenz erteilen. Wir erachten dies als notwendig,
weil die Ausdehnung der Gruppenbildung einige Probleme
verursachen könnte.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es ist eine sehr gute Lösung ge-
funden worden, welche den Anliegen der Wirtschaft entge-
genkommt, aber steuertechnisch doch einigermassen taug-
lich ist.

Angenommen – Adopté

Art. 21
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Schiedsgerichtsbarkeit gilt als hoheitlich. Nicht steuerbar
sind zudem Umsätze, die Kur- und Verkehrsvereine im Auf-
trag von Gemeinwesen zugunsten der Allgemeinheit erzielen
und für die sie aus dem Ertrag öffentlich-rechtlicher Touris-
musabgaben entschädigt werden.

Abs. 2–4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 21
Proposition de la commission
Al. 1
.... relève de la puissance publique. Ne sont en outre pas im-
posables les opérations réalisées par des offices de tourisme
et sociétés de développement touristique sur mandat de col-
lectivités publiques en faveur de la communauté et pour les-
quelles ils touchent des indemnités provenant des taxes tou-
ristiques de droit public.
Al. 2–4
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir beantragen
im Gegensatz zu Bundesrat und Nationalrat eine Ergänzung
von Artikel 21 Absatz 1, wonach die «Umsätze, die Kur- und
Verkehrsvereine im Auftrag von Gemeinwesen zugunsten
der Allgemeinheit erzielen und für die sie aus dem Ertrag öf-
fentlich-rechtlicher Tourismusabgaben entschädigt werden»,
nicht steuerbar sind. Damit ist sichergestellt, dass aus-
schliesslich diejenigen Leistungen von Kur- und Verkehrsver-
einen von der Steuer ausgenommen sind, die gegenüber
dem Gemeinwesen erbracht und aus Tourismusabgaben
entschädigt werden. Werden hingegen Leistungen von Kur-
und Verkehrsvereinen gegen Entgelt gegenüber Dritten –
z. B. Kurgästen oder Touristen – erbracht, greift hierfür eine
Besteuerung Platz. Steuerbar sind ferner selbstverständlich
auch die Leistungen von Kur- und Verkehrsvereinen, die
nicht aus Erträgen der zweckgebundenen Tourismusabga-
ben herrühren. Damit wird sichergestellt, dass solche Lei-
stungen – unabhängig davon, ob sie durch die Gemeinde
oder durch den Kur- und Verkehrsverein erbracht werden –
gleich behandelt werden.
Wir beantragen Ihnen, dieser Änderung zuzustimmen.

Maissen Theo (C, GR): Die Frage der Besteuerung der
Kur- und Verkehrsvereine hat bei der Einführung der Mehr-
wertsteuer zu einigen Diskussionen geführt. Meines Wis-
sens sind zu dieser Frage im Moment noch Fälle beim Bun-
desgericht anhängig. Im Nationalrat gab es dazu das Postu-
lat Columberg (94.3572) vom 16. Dezember 1994; dieses
wurde vom Bundesrat entgegengenommen bzw. vom Na-
tionalrat überwiesen. Überraschenderweise hat man bei der
Diskussion der Mehrwertsteuergesetz-Vorlage im National-
rat dazu keine Äusserungen oder Anträge gemacht. Nun
meine ich, dass es Aufgabe des Gesetzgebers ist, gerade
dort, wo Fragen offen sind, Klarheit zu schaffen. Es ist
zweckmässig, dass ich die Überlegungen, die wir in der
Kommission zu dieser Regelung anstellten, kurz in drei
Punkten erwähne:
1. Es war zu prüfen, ob die mit Kurtaxen finanzierte Tätigkeit
eine hoheitliche Tätigkeit ist oder nicht. Wir wissen aus der Li-
teratur, dass es verschiedene Auffassungen darüber gibt,
was eine hoheitliche Tätigkeit ist und was nicht. Nach der en-
geren Auffassung werden nur obrigkeitliche Funktionen als
hoheitliche Tätigkeiten betrachtet. Nach der erweiterten Auf-
fassung sind hoheitliche Funktionen mit öffentlichen Aufga-
ben gleichzusetzen. Es sind Leistungen für die Allgemein-
heit, z. B. auch der Unterhalt von Wanderwegen oder Loipen;
also Aufgaben, die im Grunde genommen in einzelnen Ge-
genden auch durch die Gemeinden selber erfüllt werden kön-
nen. So gibt es Gemeinden, die ihre Wanderwege direkt mit
Steuergeldern unterhalten. Es gibt andere, vor allem touristi-
sche Orte, die diese Aufgabe Organisationen wie Kur- und
Verkehrsvereinen übertragen. Wenn diese allerdings diese
Aufgaben ausschreiben und beispielsweise ein Bauunter-
nehmen eingesetzt wird, ist es klar, dass dieses für das er-
haltene Entgelt mehrwertsteuerpflichtig ist. Es geht also um
den engen Bereich der Verwendung dieser Steuern, wenn
die Aufgabe vom Gemeinwesen bzw. von der beauftragten
Tourismusorganisation selber – z. B. mit Werkgruppen – er-
ledigt wird.
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Für diese hoheitliche Funktion habe ich einen unverdächti-
gen Zeugen. In einem als Einzelrichter gefällten Entscheid
hat der damalige Präsident des Bernischen Verwaltungsge-
richtes und nachmalige Ordinarius für Verwaltungsrecht, der
uns nicht ganz unbekannte Professor Ulrich Zimmerli, ent-
schieden, dass Kur- und Verkehrsvereine anlässlich des Kur-
taxeninkassos hoheitliche Funktionen ausüben. Weil eine di-
rekte, zwingende Verbindung zwischen Erhebung und Ver-
wendung besteht, kann man davon ausgehen, dass die da-
mit finanzierte Tätigkeit hoheitlichen Charakter hat.
2. Wenn die Gemeinden aufgrund von Gesetzen solche Ab-
gaben erheben oder erheben lassen und diese einem Kur-
oder Verkehrsverein zur Verwendung überlassen, stellt sich
des weiteren die Frage, ob diese Mittel solcherart als Entgelt
weitergeleitet sind oder ob sie lediglich innerhalb der glei-
chen Organisationsstruktur verwendet werden. Die Auffas-
sung ist erhärtet, dass eine Organisation, die derartige öffent-
liche Aufgaben wahrnimmt, funktionell ein Teil des Gemein-
wesens ist. Damit fehlt bei dieser Art der Verfügbarkeit der
Mittel der Begriff des Entgeltes. Es ist kein Entgelt, wenn Or-
ganisationen mit öffentlichen Funktionen aufgrund von Ge-
setzen Steuern erheben und dieses Geld brauchen, um öf-
fentliche Aufgaben für die Allgemeinheit zu erfüllen, die in
gleicher Weise auch von der Gemeinde selber erfüllt werden
könnten. Zudem fehlen auch die Begriffe «Leistung» und
«Gegenleistung». Was der Kurverein macht, ist keine Lei-
stung für die Gemeinde gegen Bezahlung, sondern es ist
eine Leistung im Auftrag für die Allgemeinheit.
3. Es stellte sich schliesslich die Frage des Verhältnisses die-
ses Mitteleinsatzes zu den Leistungsbezügern. Erbringen
Kur- und Verkehrsvereine mit diesen touristischen Abgaben
gegenüber Bezügern eine Leistung gegen Entgelt? Das ist
bei diesem Verhältnis nicht der Fall. Es sind ja nicht einzelne
Bezüger, die für eine Leistung bezahlen. Die Angebote, z. B.
Wanderwege, sind jedermann verfügbar.
Betrachtet man nun das Ganze, so stellt man fest, dass mit
den Kurtaxen eine Steuer mit einem nichtgewerblichen Ver-
wendungszweck erhoben wird, der von der Gemeinde eben-
sogut erfüllt werden könnte wie von einer damit beauftragten
Organisation. Würde man diese Leistungen der Mehrwert-
steuer unterstellen, wäre das im Grunde genommen eine
Steuer auf einer Steuer; das macht wenig Sinn.
Deshalb ist es sinnvoll, dass wir diese Regelung aufnehmen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich wollte eigentlich nur einen
Satz sagen, nämlich dass ich den Nationalrat bitten werde,
auf seiner Formel zu beharren. Nachdem Herr Maissen
seine Auslegung hier kurz dargelegt hat, möchte ich zuhan-
den der Materialien unsere Auslegung auch kurz darlegen.
Wir sind der Meinung, dieser Entscheid der Kommission sei
falsch.
Nach dem Beschluss des Nationalrates sind Gemeinwesen,
Personen und Organisationen, die mit öffentlich-rechtlichen
Aufgaben betraut sind, für ihre gewerblichen Leistungen
grundsätzlich steuerpflichtig. Die Steuerpflicht entfällt nur
dann, wenn die öffentliche Hand Leistungen in Ausübung so-
genannt hoheitlicher Gewalt erbringt. In Artikel 21 – Sie se-
hen das auf dieser grossen Liste in Absatz 2, die 16 Ziffern
umfasst – sind die Tätigkeiten aufgelistet, die in jedem Fall
als beruflich oder gewerblich gelten. Das ist keine abschlies-
sende Aufzählung, sie ist beispielhaft. Beispiele sind «Beför-
derung von Gegenständen und Personen», «Betrieb von Ba-
deanstalten und Kunsteisbahnen», «Tätigkeiten der Reise-
büros» usw. Unbestritten ist natürlich, dass die Erhebung der
Kurtaxe in Ausübung von hoheitlicher Gewalt erfolgt. Des-
halb sind diese Tätigkeiten nicht von der Mehrwertsteuer be-
troffen. Das gilt auch für den Fall, wo die Kurtaxe vom Hote-
lier in Rechnung gestellt und beim Gast eingezogen wird.
Aber daraus kann man nicht folgern, dass die Leistungen, die
aus dem Ertrag dieser Kurtaxe finanziert werden, ebenfalls
von der Steuer ausgenommen sind.
Die Aufgabe der Kur- und Verkehrsvereine besteht darin, die
touristischen Interessen einer Gemeinde, Stadt oder Gegend
zu wahren, und dafür erbringen sie Leistungen wie den Un-
terhalt touristischer Einrichtungen, den Betrieb von Sportan-

lagen, den Unterhalt von Pisten, Auskunftsdienste, Reserva-
tionsgeschäfte usw. Das alles ist doch nicht hoheitlich, das
sind ganz normale Tätigkeiten. Das gilt auch für den Fall,
wenn diese Tätigkeiten vom Gemeinwesen selber und nicht
vom Kur- und Verkehrsverein ausgeübt werden; auch dann
sind sie nicht hoheitlich. Wenn aber das Gemeinwesen das
selbst tut, ohne dafür ein Entgelt zu verlangen, dann fehlt der
Leistungsaustausch, und damit fehlt die Grundlage für die
Besteuerung.
Die Verkehrsvereine sind aber selbständige Rechtssubjekte.
Deshalb – das ist stossend, ich habe dafür ein gewisses Ver-
ständnis, aber das liegt im System – müssen diese Tätigkei-
ten von ihnen versteuert werden. Der Umstand, dass die Kur-
und Verkehrsvereine aus den Erträgen entschädigt werden,
welche Kur- und andere Taxen einbringen, ändert daran
nichts. Das ist ähnlich, wie wenn ein Gemeinwesen ein öf-
fentliches Gebäude erstellt. Es heisst dann auch nicht, das
sei nicht steuerpflichtig, weil es mit Steuergeldern gebaut
werde, sondern das ist eine normale Leistung, die ein Bauun-
ternehmen dem Gemeinwesen gegenüber erbringt. Jede an-
dere Lösung führt wieder zu Wettbewerbsverzerrungen, weil
andere Anbieter – z. B. ein Betreiber von Sportanlagen oder
Busbetrieben, der auch solche Dinge macht wie Wander-
wege oder Pisten pflegen – dann nicht gleich behandelt wer-
den. Unter diesem Aspekt kann das nicht hingenommen wer-
den. Ich sage das auch zuhanden der Materialien.
Ich stelle jetzt keinen Antrag, aber unlängst hat auch die Eid-
genössische Steuerrekurskommission diese Haltung klar
unterstützt. Das wird jetzt vor Bundesgericht gehen, dort ist
das hängig; ich weiss nicht, wie die zeitlichen Verhältnisse
sind.
Der Nationalrat hat in seinem Gesetzentwurf trotzdem eine
kleine Änderung vorgenommen, die den Anliegen der Kur-
und Verkehrsvereine in weiten Teilen, aber nicht ganz
Rechnung trägt. Neu sollen nämlich die mit öffentlich-rechtli-
chen Aufgaben betrauten Personen und Organisationen
nicht mehr steuerpflichtig sein, sofern ihre Umsätze aus
steuerbaren Leistungen an Nichtgemeinwesen 25 000 Fran-
ken pro Jahr nicht übersteigen. Wenn ein Kur- und Ver-
kehrsverein seine Leistungen ausschliesslich gegenüber
der Gemeinde erbringt, hat er die Umsätze nicht zu versteu-
ern. Das entschärft das Problem stark, ist aber nicht derart
systemwidrig.
Herr Maissen hat zuhanden der Materialien gesprochen; ich
habe das auch getan. Wenn Sie aber trotzdem mit einem Ohr
zugehört haben, bin ich dafür dankbar.

Angenommen – Adopté

Art. 22
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 23
Antrag der Kommission
Abs. 1
....
b. .... von Vieh; Milchsammelstellen für die Umsätze von
Milch an Milchverarbeiter;
c. Unternehmer mit Sitz im Ausland, die im Inland aus-
schliesslich Dienstleistungen der in Artikel 13 Absatz 3 auf-
gezählten Arten erbringen; die Ausnahme von der Steuer-
pflicht gilt jedoch nicht für Unternehmer mit Sitz im Ausland,
die im Inland Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne
des Arti-kels 13 Absatz 3 Buchstabe dbis an einen nicht
steuerpflichtigen Empfänger erbringen;
d. nicht gewinnstrebige Unternehmer im Bereich des Sports
und gemeinnützige Institutionen mit einem Jahresumsatz
nach Artikel 20 Absatz 4 bis zu 150 000 Franken.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 23
Proposition de la commission
Al. 1
Sont exemptés de l’assujettissement:
....
b. les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs, pour
la livraison de produits agricoles, sylvicoles et horticoles pro-
venant de leur exploitation; les marchands de bétail, pour les
opérations relevant du commerce de bétail, les centres col-
lecteurs de lait pour les opérations relevant du commerce de
lait avec les entreprises de transformation du lait;
c. les entrepreneurs qui ont leur siège à l’étranger qui fournis-
sent sur le territoire suisse exclusivement des prestations de
services énumérées à l’article 13 alinéa 3; l’exemption de
l’assujettissement ne s’applique cependant pas aux entre-
preneurs qui ont leur siège à l’étranger et fournissent sur le
territoire suisse des prestations de services des télécommu-
nications au sens de l’article 13 alinéa 3 lettre dbis à un des-
tinataire non assujetti;
d. les entrepreneurs ne poursuivant aucun but lucratif dans le
domaine du sport et les institutions d’utilité publique dont le
chiffre d’affaires annuel au sens de l’article 20 alinéa 4 ne dé-
passe pas 150 000 francs.
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir haben An-
träge zu den Buchstaben b, c und d von Artikel 23 Absatz 1.
Zu Buchstabe b: Wir haben beschlossen, auch die Milchsam-
melstellen für die Umsätze von Milch an Milchverarbeiter von
der Steuerpflicht auszunehmen. Mit dieser Ergänzung kann
vermieden werden, dass die Milchsammelstellen steuer-
pflichtig und somit abrechnungspflichtig werden, obschon
wirtschaftlich betrachtet die Lieferung der Milch in aller Regel
vom Landwirt direkt an den Milchverarbeiter erfolgt.
Liefern die Milchsammelstellen die Milch jedoch nicht an ei-
nen Milchverarbeiter, sondern verkaufen diese beispiels-
weise im eigenen Laden, so unterliegen diese Umsätze
selbstverständlich der Mehrwertsteuer.
Bei Buchstabe c müssen wir auf unseren Beschluss bei Arti-
kel 13 Absatz 3 Buchstabe dbis verweisen. Gemäss diesem
Beschluss werden Telekommunikationsdienstleistungen neu
am Domizil des Empfängers besteuert. Es stellt sich nun-
mehr die Frage, wer die auf den Telekommunikationsdienst-
leistungen geschuldeten Steuern zu entrichten hat. Gemäss
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c in der Fassung des National-
rates werden Unternehmer mit Sitz im Ausland nicht steuer-
pflichtig, sofern sie im Inland ausschliesslich Dienstleistun-
gen im Sinne von Artikel 13 Absatz 3 erbringen. Damit solche
Leistungen gleichwohl nicht unbesteuert bleiben, hat der Be-
züger anstelle des Leistungserbringers die darauf geschul-
dete Steuer zu entrichten.
Bei Telekommunikationsdienstleistungen ist jedoch die Ver-
lagerung der Steuerpflicht auf den Empfänger problematisch.
Zum einen wird es nur in ganz wenigen Fällen vorkommen,
dass ein Privater Telekommunikationsdienstleistungen für
mehr als 10 000 Franken pro Jahr von Unternehmen mit Sitz
im Ausland bezieht. Zum anderen besteht die Gefahr, dass
der nicht im Register der Steuerpflichtigen eingetragene
Empfänger einen solchen Dienstleistungsbezug gar nicht de-
klariert, im Bewusstsein, dass die Eidgenössische Steuerver-
waltung kaum die Möglichkeit hat, die nicht im Register der
Steuerpflichtigen Eingetragenen zu überprüfen.
Die inländischen Telekom-Unternehmen werden also gegen-
über den ausländischen Telekom-Unternehmen benachtei-
ligt. Um dies zu vermeiden, haben wir nunmehr beschlossen,
dass der ausländische Anbieter von Telekommunikations-
dienstleistungen die von ihm im Inland erbrachten Leistun-
gen selbst versteuern muss, es sei denn, er erbringe seine
Leistungen ausschliesslich an Steuerpflichtige.
In Buchstabe d schlagen wir Ihnen vor, für «nicht gewinnstre-
bige Unternehmer im Bereich des Sports» sowie für gemein-
nützige Institutionen die die Steuerpflicht begründende Um-
satzgrenze von 75 000 Franken auf 150 000 Franken zu ver-
doppeln. Damit soll insbesondere vermieden werden, dass

derartige Organisationen, die meist ehrenamtlich geführt
werden, abrechnungspflichtig werden. Zudem soll die fragli-
che Bestimmung es den Initianten erlauben, die Schweizer
Sport- und Gemeinnützigkeits-Initiative zurückzuziehen. Ich
möchte darauf hinweisen, dass wir bei den Sportanlagen und
hier bei dieser Erklärung der Mindestumsatzgrenze Anträge
stellen, bei denen es vor allem darum geht, auch administra-
tive Aufwendungen von kleinen Vereinen und Organisatio-
nen zu reduzieren. Die Steuerausfälle, wie sie uns in den Be-
rechnungen dargestellt werden, werden als gering erachtet.
Es geht hier nicht um eine Bestimmung, die Steuerausfälle
bewirkt, sondern lediglich darum, dass man eine Lösung fin-
det, um diese Organisationen und Vereine vor allem vom ad-
ministrativen Aufwand zu befreien. Selbstverständlich ist es
nicht sehr schön, wenn wir jetzt zwei solche Grenzen haben,
aber im Rahmen einer Gesamtabwägung der Interessen ist
diese Änderung gerechtfertigt.
Wir beantragen Ihnen, diesem Antrag zuzustimmen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: An sich ist das wieder ein Sy-
stembruch, ein Stilbruch. Aber es ist eine politische Lösung,
mit der man dem Sport etwas helfen will. Nachdem ich vorhin
gesagt habe, ich stimme widerwillig zu, hat mich Herr Profes-
sor Rhinow kritisiert und gesagt, das sei ein rechtlich schwer
fassbarer Begriff. Deshalb stimme ich diesmal zähneknir-
schend zu.

Angenommen – Adopté

Art. 24
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
....
a. die Option für die Versteuerung der in Artikel 17 Ziffern 1,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14bis, 19, 20 genannten Umsät-
ze;
b. die Option für die Versteuerung der in Artikel 17 Ziffern 2,
3, 4, 5, 17 und 18 genannten Umsätze (bei Umsätzen nach
Ziff. 17 und 18 ohne den Wert des Bodens), sofern sie nach-
weislich gegenüber inländischen Steuerpflichtigen erbracht
werden.
Abs. 1bis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs. 2–4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(Onken, Plattner)
Abs. 1
Zustimmung zum Antrag des Bundesrates
Abs. 1bis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
Streichen
Abs. 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 24
Proposition de la commission
Majorité
Al. 1
Dans le but de préserver la neutralité concurrentielle ou afin
de simplifier la perception de l’impôt, l’Administration fédérale
des contributions peut autoriser:
a. l’option pour l’imposition des opérations mentionnées à
l’article 17 chiffres 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14bis, 19,
et 20;
b. l’option pour l’imposition des opérations mentionnées à
l’article 17 chiffres 2, 3, 4, 5, 17 et 18 (pour les opérations au
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sens des ch. 17 et 18) sans la valeur du terrain), s’il est
prouvé qu’elles sont réalisées avec des assujettis suisses.
Al. 1bis
Elle doit donner suite à la requête lorsque l’assujetti garantit
qu’il remplira ses obligations. Elle peut faire dépendre l’octroi
du droit d’option de la remise de sûretés.
Al. 2–4
Adhérer à la décision du Conseil national

Minorité
(Onken, Plattner)
Al. 1
Adhérer à la proposition du Conseil fédéral, mais:
.... qu’elles sont réalisées avec des assujettis.
....
Al. 1bis
Elle doit donner suite à la requête lorsque l’assujetti garantit
qu’il remplira ses obligations. Elle peut faire dépendre l’octroi
du droit d’option de la remise de sûretés.
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
Biffer
Al. 4
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Artikel 24 sieht
gegenüber der Regelung in der Verordnung erweiterte und
differenziertere Optionsrechte für die Besteuerung ausge-
nommener Umsätze vor. Damit werden die Nachteile gemil-
dert, die mit den unechten Befreiungen verbunden sind.
In den Fällen gemäss Buchstabe a können sich die Steuer-
pflichtigen für die Besteuerung entscheiden, und zwar auch
dann, wenn sie Leistungen an Endverbraucher erbringen.
Die in Buchstabe b genannten Lieferungen oder Dienstlei-
stungen können freiwillig nur der Steuer unterstellt werden,
sofern sie gegenüber inländischen Steuerpflichtigen erbracht
werden.
Unsere Kommission hat die vom Nationalrat verabschiedete
Regelung von Artikel 24 Absatz 1 im grossen und ganzen
übernommen. Abweichungen ergeben sich nur insofern, als
für Umsätze von Einrichtungen der Sozialfürsorge, der So-
zialhilfe und der sozialen Sicherheit sowie der gemeinnützi-
gen Spitex-Organisationen und der gemeinnützigen Alters-,
Wohn- und Pflegeheime auch bezüglich der nichtsteuer-
pflichtigen Endabnehmer optiert werden kann.
Zudem ist von uns neu Artikel 17 Ziffer 14bis in die Aufzäh-
lung von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a aufgenommen wor-
den. Es geht um Artikel 17, der von Steuerbefreiungen
spricht. Meiner Meinung nach ist es klar: Wenn man jeman-
dem Steuerbefreiung zuspricht, sollte er nicht schlechter fah-
ren, als wenn er nicht befreit wäre. Wenn die Vorsteuerab-
züge die Steuer auf dem Umsatz übersteigen, würde ohne
Optionsmöglichkeit eine Schlechterstellung Platz greifen.
Aus dieser Optik heraus ist es logisch und richtig, dass wir
dem Nationalrat folgen und diese Optionsmöglichkeit in je-
nen Fällen eröffnen, wo der Vorsteuerabzug höher ist als der
zu leistende Steuerbetrag.
Wir haben versucht, beim Steuersatz von 4 Prozent diese
Auswirkungen zu mildern. Wir werden im Rahmen der Dis-
kussion über die Steuersätze zu diskutieren haben, wie weit
wir allfällige Ausfälle kompensieren wollen.
Wir beantragen Ihnen, weitgehend dem Nationalrat zu fol-
gen.

Onken Thomas (S, TG): Sie haben es vom Kommissionsprä-
sidenten gehört: Die Option erlaubt jemandem, der an sich
von der Steuer befreit ist, sich ihr freiwillig zu unterstellen, da-
mit er den Vorsteuerabzug machen kann. Diese Option löst
er nur dann ein, wenn ihn das summa summarum unter dem
Strich günstiger zu stehen kommt.
Ich bin aus folgenden vier Gründen dezidiert gegen diese Re-
gelung und beantrage Ihnen, dem Bundesrat zu folgen:
1. Diese Bestimmung bedeutet eine Flexibilisierung; diese
wiederum ermöglicht eine Art «pick and choose», ein ausge-

klügeltes Rechnen, ein raffiniertes Optieren, wie man besser
sparen, wie man Steuern optimieren kann. Allein das schon
scheint mir fragwürdig, und es ist abzulehnen. Es führt zu
Ausnahmen, zu Unübersichtlichkeiten, zu beträchtlichem ad-
ministrativem Aufwand. Selbst noch für die Steuerpflichtigen
ist es fast unüberblickbar, was hier an Möglichkeiten ge-
schaffen wird. Auf jeden Fall erschweren wir die Kontrolle
massiv; die Praktikabilität und die Erhebung der Wirtschaft-
lichkeit sind in Frage gestellt. Wir sollten aber in diesem Ge-
setz Regelungen schaffen, die Rechtssicherheit begründen –
und keine Mehrwertsteuer à la carte.
2. Fragwürdig ist die Regelung besonders deshalb, weil die
Befreiung ja gezielt und absichtsvoll erfolgt ist. Namentlich
hat man auch den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im
Vorfeld der Abstimmung ganz klar gesagt, dass gewisse Be-
reiche steuerfrei bleiben. Wer sich nun also im nachhinein
und aus reinem Kalkül freiwillig unterstellt, der muss seine
Leistung ja ebenfalls versteuern. Das Endprodukt wird da-
durch in der Regel teurer, auch in Bereichen, wo wir das aus-
drücklich nicht so wollten – namentlich überall dort, wo die
Umsätze an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Endverbrau-
cher weitergegeben werden. Auch das ist an und für sich
nicht in Ordnung. Es ist abzulehnen, auch weil es – teilweise
jedenfalls – den verbindlichen Zusicherungen, die man ur-
sprünglich gemacht hat, nicht entspricht.
3. Diese Regelung ist schlicht nicht eurokompatibel. Man hat
uns diese Europaverträglichkeit sonst bei allen möglichen
Bestimmungen um den Kopf geschlagen; hier nun plötzlich
soll sie keine Gültigkeit mehr haben. Das, was hier vorgese-
hen wird, geht weit – aber auch wirklich weit – über das hin-
aus, was die 6. EG-Richtlinie den europäischen Nachbarlän-
dern gestattet.
4. Diese Regelung führt – da spreche ich gerne wieder ein-
mal als Präsident der Finanzkommission – zu ganz beträcht-
lichen Steuerausfällen. Diese rühren u. a. daher, dass die
Vorsteuer in der Regel zum Normalsatz anfällt, die Umsätze
aber zu einem reduzierten Satz versteuert werden können.
Der Vorsteuerabzug ist also – teilweise jedenfalls – höher als
die Steuer selbst. Es geht also nicht nur darum, die negativen
Folgen der Steuer, der unechten Befreiung, zu mildern, wie
beschönigend gesagt worden ist, sondern es geht wirklich
um eine Steueroptimierung mit entsprechend massiven Aus-
fällen.
Selbst wenn wir die Sätze in Artikel 34 etwas angehoben ha-
ben oder sie mindestens anzuheben beantragen – es ist ja
noch nicht beschlossen –, werden damit auf der Ertragsseite
der Mehrwertsteuer erneut Lücken entstehen. Man hat etwa
15 bis 20 Millionen Franken Steuerausfälle kalkuliert, die al-
lein auf diese Bestimmung zurückzuführen wären. Wir ringen
sonst um Hunderttausenderbeträge, beispielsweise beim
Voranschlag, und stehen den Antragstellern, den Bundesäm-
tern und den Sektionen mit unseren Kürzungsanträgen auf
den Füssen herum; deshalb kann ich um so weniger begrei-
fen, wie man hier mit einer Grosszügigkeit ohnegleichen ei-
nen derartigen Ausfall verkraften zu können meint.
Ich erinnere an das, was Herr Plattner im Eintretensvotum
gesagt und Herr Bundesrat Villiger ausdrücklich bestätigt hat:
Wir sind weit von den Zielen des «runden Tisches» entfernt,
welcher einen Ausfall von 100 bis 120 Millionen Franken für
das Mehrwertsteuergesetz als tolerabel angesehen hat. Wir
stehen jetzt bei Ausfällen von 180 Millionen Franken. Wenn
Sie dem Bundesrat in diesem Punkt folgen, leisten Sie einen
Beitrag dazu, dass wir die auch von uns akzeptierten Steuer-
ausfälle ein wenig der ursprünglichen und wichtigen Zielset-
zung annähern. Denn wir können die Bundesfinanzen nur
dann dauerhaft stabilisieren, wenn auch hier die Schleusen
nicht geöffnet werden, wenn wir auch hier konsequent mass-
halten. In diesem Punkt ist Zurückhaltung angezeigt. Dies ist
jedoch nur durch die bundesrätliche Lösung der Optionen-
regelung gewährleistet. Wenn wir der Kommissionsmehrheit
folgen, öffnen wir Tür und Tor für Umgehungs- und Optimie-
rungsmöglichkeiten. Dann nehmen wir Steuerausfälle in
grossem Umfange hin. Dazu bin ich nicht bereit.
Deshalb ersuche ich Sie, masszuhalten, dem Bundesrat zu
folgen und seine Lösung gutzuheissen.
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Simmen Rosemarie (C, SO): Ich bitte Sie, den Minderheits-
antrag Onken abzulehnen und dem Antrag der Mehrheit Ihrer
vorberatenden Kommission, der eine leicht modifizierte und
verbesserte Fassung des Nationalrates darstellt, zuzustim-
men.
Wir haben in Artikel 17 nun beschlossen, dass gewisse Steu-
erpflichtige von der Steuerpflicht ausgenommen werden kön-
nen, allerdings sogenannt unecht befreit, indem sie nämlich
auch keine Vorsteuern abziehen können. Das heisst, das Ziel
und der Sinn dieses Artikels 17 sind, diese Steuerpflichtigen
zu entlasten. Nun kann es aber je nach Kostenstruktur dieser
Steuerpflichtigen vorkommen, dass das genau ins Gegenteil
verkehrt wird, dass nämlich der Wegfall der Möglichkeit des
Vorsteuerabzugs schwerer ins Gewicht fällt als die Nichtun-
terstellung unter die Steuerpflicht. Das wollen wir ja nicht, das
geht gegen den Sinn dessen, was wir beschlossen haben.
Deshalb ist die Gewährung der Option für diese Steuerpflich-
tigen eine absolute Notwendigkeit. Das ist auch der Inhalt
des nationalrätlichen Beschlusses.
Die einzige Differenz zwischen dem Antrag der Mehrheit der
Kommission und dem Beschluss des Nationalrates ist der,
dass Ziffer 7 von Artikel 17 – das sind die Leistungen der so-
zialen Fürsorge und der sozialen Sicherheit – hier in Buch-
stabe a aufgenommen wird. Das heisst, die Bedingung, dass
die Leistungen gegenüber inländischen Steuerpflichtigen er-
bracht werden müssen, spielt hier nicht. Was heisst das im
Klartext? Das heisst z. B., dass der Mahlzeitendienst auch
von dieser Option profitieren kann, obwohl er nicht an Steu-
erpflichtige erbracht wird; denn es ist ganz klar, dass die
Leute, die vom Mahlzeitendienst profitieren, Endverbraucher
sind. Das sind keine Steuerpflichtigen, die das nachher ab-
wälzen könnten. Von dort her macht es nur Sinn, wenn man
diese Beschränkung, nämlich Erbringen der Leistungen ge-
genüber inländischen Steuerpflichtigen, nicht auf Ziffer 7 und
auf Ziffer 14bis – wo die anderen gemeinnützigen Tätigkeiten
aufgeführt sind, die ebenfalls am Endverbraucher erbracht
werden – anwendet.
Ich weiss, dass das kompliziert ist und eigentlich nicht ein
Thema für eine Plenardiskussion, sondern für eine Kommis-
sionsdiskussion ist; aber wir führen letztlich bezüglich der
ganzen Vorlage eine Kommissionsdiskussion. Deshalb bitte
ich Sie, das nicht zuungunsten des Antrages der Mehrheit
anzurechnen und der Mehrheit zuzustimmen.

Schüle Kurt (R, SH): Herr Onken hat grosse Worte ge-
braucht, um den Antrag der Minderheit zu begründen. Er hat
das Gespenst des Missbrauchs dargelegt, von Optimierung,
reinem Kalkül gesprochen. Er hat weiter gesagt, man habe
damals bei der Volksabstimmung verbindliche Zusicherun-
gen gegeben. Ich möchte vielleicht hier anknüpfen und fest-
halten, dass man beim Verfassungsartikel klar gesagt hat,
die Übergangsregelung gelte für die Zeit bis zum Erlass des
Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer. Für die Zeit nach
dem Erlass des Gesetzes haben wir überhaupt keine, schon
gar nicht verbindliche Zusicherungen abgegeben. Aber
selbstverständlich war damit eingespurt, wie in etwa dieses
Steuersystem dann realisiert wird.
Es ist von meiner Vorrednerin gesagt worden: In Artikel 17
haben wir für das Gesundheitswesen, für die Kultur usw. be-
wusst Privilegien schaffen wollen und haben uns darüber län-
gere Zeit unterhalten. Diese unechte Befreiung soll nun eben
nicht zu einer Benachteiligung führen. Das ist der Sinn dieses
Optionsartikels. Wir wollten auf dem Weg der unechten Be-
freiung diese besondere Kategorie von Leistungen, wie etwa
des Gesundheitswesens, besserstellen; nun gibt es mögli-
cherweise Situationen, wo sich das ins Gegenteil verkehrt.
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn beispielsweise im
Gesundheitswesen Investitionen anstehen, bei welchen
grosse Vorsteuern nicht angerechnet werden könnten und
verfallen würden. Hier wollten wir die Möglichkeit geben,
dass man korrigierend eingreifen kann, wenn sich eine
scheinbare Privilegierung dann ins Gegenteil kehrt. Darum
geht es.
Deshalb kann man sicher auch nicht sagen, Herr Onken, es
sei widersprüchlich, das würde ja letztlich, weil man dann

Steuern bezahlt, die Produkte verteuern. Sie haben es ja
selbst gesagt: Da wird man schon genau rechnen, ob man
diese Option nutzen will. Man ist dann aber auch auf fünf
Jahre verpflichtet, das System beizubehalten. Man kann
nicht à la carte jedes Jahr wieder sagen, jetzt gehe man wie-
der zum alten System der unechten Befreiung zurück, jetzt
wolle man wieder optieren, sondern das System gilt dann für
eine entsprechende Zeit.
Artikel 24 ist die notwendige Ergänzung zu Artikel 17, damit
sich dieser Artikel 17 nicht in sein Gegenteil verkehrt.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich möchte nur
noch einmal den Unterschied zwischen dem Antrag der Min-
derheit Onken und demjenigen der Kommissionsmehrheit
deutlich machen.
Beim Antrag der Minderheit Onken haben Sie bezüglich der
Ziffern 17 und 18 von Artikel 17 die Möglichkeit der Option.
Es geht bei den Ziffern 17 und 18 um die Übertragung und
Bestellung von dinglichen Rechten an Grundstücken und um
die Überlassung von Grundstücken und Grundstückteilen
zum Gebrauch oder zur Nutzung. In diesen Bereichen wird
der Negativeffekt, den Herr Schüle dargestellt hat, nach der
Auffassung von Herrn Onken ausgemerzt. Der Steuerbe-
freite soll nicht schlechter fahren als der Steuerpflichtige. Ich
habe wenig Verständnis, wenn man jetzt allen anderen Be-
reichen – den Sozialeinrichtungen, den Spitälern, der Kinder-
und Jugendbetreuung, den kulturellen Vereinen und derglei-
chen –, die auch unter Artikel 17 fallen, nicht das gleiche
Recht zugesteht.
Es kann nicht sein, dass wir in Artikel 17 Steuerbefreiungen
in Aussicht stellen und nachher eine Lösung treffen, wonach
die Steuerbefreiten allenfalls mehr Steuern zahlen müssen
als die Steuerpflichtigen. Die Idee der Option ist gerade die,
dass dann optiert werden kann, wenn der Fall eintritt, dass
die Steuerbefreiten schlechter fahren als die Steuerpflichti-
gen.
Wenn Sie nicht wollen, dass die Sozialinstitutionen – um ei-
nen Oberbegriff zu brauchen – schlechter fahren als die
Steuerpflichtigen, müssen Sie der Mehrheit zustimmen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich bitte Sie, der Minderheit On-
ken zuzustimmen. Dies ist eine grundsätzliche Frage. Wir
sind schon einmal froh, dass man wenigstens die Banken-
und Versicherungsumsätze von der Optionsmöglichkeit aus-
genommen hat. Das hätte Hunderte von Millionen Franken
gekostet. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist. So gese-
hen ist immerhin der Schaden in der Grössenordnung von
50 Millionen Franken nicht gar so gewaltig, aber eben immer
noch zu gross. Nicht wahr: Man hat ja bewusst noch die Mög-
lichkeit der unechten Befreiung hineingenommen, und wenn
Sie jetzt die Option ermöglichen, schaffen Sie eine Art
«Mehrwertsteuer à la carte». Ursprünglich hatte man das ja
nur bei den Umsätzen im Immobilienbereich vorgesehen, wo
es besondere Gründe dafür gab.
Erstens einmal – da hat Herr Onken recht – widerspricht
diese Regelung diametral dem EU-Recht; man hat ja be-
wusst eine unechte Befreiung hineingenommen. Ich komme
dann noch dazu, was gerechter oder weniger gerecht ist; es
hängt nämlich stark vom Steuersatz ab, wie Sie es beurtei-
len. Die freiwillige Besteuerung kann natürlich gerade in die-
sen Bereichen auch zu Verteuerungen führen, wenn diese
Leistungen an Endkonsumenten erbracht werden, weil dann
vielleicht der gesamte Umsatz, die gesamte Wertschöpfung,
besteuert werden wird. Netto bringt es allerdings Ausfälle,
nicht nur Mehreinnahmen. Das wird überkompensiert durch
den anderen Effekt.
Gegen den Antrag der Mehrheit sprechen auch Gründe der
Praktikabilität und der Erhebungswirtschaftlichkeit. Wir den-
ken vor allem an die sehr komplizierten Probleme bei der ge-
mischten Verwendung; eine solche würde beispielsweise
dann vorliegen, wenn für die Versteuerung der in Absatz 1
Buchstabe b genannten Umsätze optiert würde – die Sie hier
finden –, aber solche Umsätze auch an Nichtsteuerpflichtige
oder Ausländer erbracht würden; dann hätten Sie eben bei-
des. Hier wäre dann der Steuerpflichtige nicht zum vollen
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Vorsteuerabzug berechtigt, sondern müsste ihn im Verhältnis
der Verwendung kürzen, und von Jahr zu Jahr müsste er
überprüfen, ob sich das Verhältnis zwischen inländischen
Steuerpflichtigen und sonstigen Leistungsempfängern ver-
ändert hat.
Das sind ziemlich komplizierte Regelungen, die, wenn sie in
der Breite vorkommen, fast ganze Heerscharen von Beam-
ten und Buchhaltern beschäftigen könnten. Gegebenenfalls
müsste dann eine Korrektur des Vorsteuerabzuges vorge-
nommen werden usw. Ich will das nicht im Detail, in der gan-
zen Verästelung ausführen, aber es ist doch ein enormer ad-
ministrativer Aufwand.
Ausfälle ergeben sich, weil die wegfallende Taxe occulte in
bezug auf die freiwillig versteuerten Umsätze eben mehr aus-
macht als die Steuern auf den Umsätzen, die nicht zum Vor-
steuerabzugsberechtigten gehen. Ich habe gesagt, dass mit
den Steuersätzen des Nationalrates der Steuerausfall etwa
bei 50 Millionen Franken liegt. Das reduziert sich etwas mit
dem, was Sie hinten, in Artikel 34, geregelt haben, wo nach
der Erhöhung dann neu ein Steuersatz von 4,6 Prozent vor-
geschlagen wird.
Zur Frage, ob es wirklich gerechter oder weniger gerecht ist:
Es gibt zwei Arten von Befreiungen. Es gibt die volle Befrei-
ung von der Steuer, bei der auch die Vorsteuer wegfällt.
Dann ist gar nichts, gar keine Taxe occulte mehr drin. Hier
gibt es aber auch die gewollte, «unechte Befreiung», bei wel-
cher der Nichtsteuerpflichtige dann auf der Taxe occulte sit-
zenbleibt. Ob das einen Vorsteuerüberschuss gibt oder nicht,
ergibt sich eigentlich erst, wenn Sie den Schlusssteuersatz
festlegen. Wenn Sie mit 1 oder 2 Prozent vergleichen, wer-
den Sie viele Fälle haben, wo man sagt: Das mit der Vor-
steuer ist ja ungerecht, das übersteigt ja den Steuersatz. Sie
müssen das aber immer mit dem Normalsatz von 6,5 Prozent
vergleichen, um einen Massstab zu haben, ob das im Ver-
hältnis zur normalen Mehrwertsteuer gerecht oder ungerecht
ist. Dann sieht es natürlich meistens anders aus. Wenn der
Nationalrat mit 2 Prozent für alle rechnet, ist es ganz klar,
dass dann sehr viel mehr Vorsteuerüberschüsse zustande
kommen, als wenn Sie mit 6,5 Prozent rechnen. Das ist ver-
glichen mit dem Normalsatz immer noch eine ganz erhebli-
che Begünstigung. Deshalb ist das Argument, so, wie es
auch Frau Simmen gebracht hat, nicht haltbar.
Wenn Sie hinten den Steuersatz von 4 bis 4,6 Prozent neh-
men, dann reduzieren sich die Ausfälle auf etwa 15 bis
20 Millionen Franken. Es liegen hier aber Anträge vor, auch
dort dem Beschluss des Nationalrates zu folgen. Dann sind
wir dann bald bei den Ausfällen von 200 Millionen Franken
und mehr, wie sie der Nationalrat hat. Dazu muss ich Ihnen
einfach sagen – ich habe Ihnen das bereits beim Eintreten
gesagt –, dass ich das für nicht vertretbar halte.
Aus grundsätzlichen Erwägungen wäre es besser, wenn man
hier dem Antrag der Minderheit Onken zustimmen würde.
Andernfalls wäre es wichtig, dass Sie hinten – in Artikel 34 –
einen etwas höheren Satz festlegen würden. Gerade mit Be-
zug auf die Bewertung, ob das gerecht oder nicht gerecht,
schön oder nicht schön sei, spielen die Steuersätze letztlich
die entscheidende Rolle.
Ich möchte Sie in diesem Sinne im Namen des Bundesrates
bitten, dem Antrag der Minderheit Onken zuzustimmen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 26 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 8 Stimmen

Art. 25
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Einen Rechtsanspruch auf freiwillige Unterstellung unter die
Steuerpflicht haben insbesondere jene Unternehmen, die
eine Tätigkeit aufgenommen haben, die darauf ausgerichtet
ist, im Inland regelmässig steuerbare Jahresumsätze von
mehr als 250 000 Franken zu erzielen. Die Steuerpflicht be-
ginnt mit der Aufnahme der Tätigkeit.

Art. 25
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Ont en particulier droit à l’assujettissement volontaire à l’im-
pôt les entreprises qui ont commencé une activité visant à
réaliser, sur le territoire suisse, un chiffre d’affaires annuel im-
posable dépassant 250 000 francs. L’assujettissement com-
mence avec le début de l’activité.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Artikel 25
hat der Bundesrat beantragt, Absatz 2 zu streichen; der Na-
tionalrat ist diesem Antrag gefolgt. Demgegenüber beantra-
gen wir Ihnen, Artikel 25 Absatz 2 beizubehalten, und zwar in
einer Neuformulierung.
Demnach haben Unternehmen, die eine Tätigkeit aufgenom-
men haben, die darauf ausgerichtet ist, im Inland regelmäs-
sig steuerbare Umsätze von mehr als 250 000 Franken zu er-
zielen, einen Rechtsanspruch auf freiwillige Unterstellung un-
ter die Steuerpflicht. Mit dieser Regelung soll verhindert wer-
den, dass der Vorsteuerabzug bei neugegründeten Unter-
nehmungen, bei denen feststeht, dass ihre Investitionen und
Aufwendungen, die vollumfänglich im Zusammenhang mit
steuerbaren Umsätzen stehen, möglicherweise erst nach
zum Beispiel ein oder zwei Jahren vorgenommen werden
kann und entsprechend eine Kapitalbindung im Ausmass des
ausgeschlossenen Vorsteuerabzuges mit Zinsverlusten ent-
steht. Insbesondere sollen mit der von unserer Kommission
vorgeschlagenen Lösung Nachteile für langfristige Investi-
tionsprojekte beseitigt werden. Ein solches Unternehmen
könnte sich nach Absatz 2 der Steuerpflicht unterstellen und
den Anspruch auf den Vorsteuerabzug von Anfang an gel-
tend machen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich werde hier auch nicht auf
dem Antrag des Bundesrates beharren, werde aber dem Na-
tionalrat vorschlagen, Absatz 2 zu streichen. Wir glauben,
dass dies etwas ist, das sehr missbrauchsanfällig ist.
Die Erklärung Ihres Präsidenten ist natürlich richtig, aber
wenn einer später einmal steuerpflichtig wird, dann kann er ja
entsteuern und das rückwirkend wieder bekommen. Aber im
Prinzip darf man nie vergessen, dass natürlich irgendeiner
erklären kann, er strebe diese 250 000 Franken Umsatz an.
Ob er das wirklich will oder nicht, kann man nicht beurteilen.
Er kann Pläne machen, aber ob es ihm ernst ist, weiss nie-
mand. Dann kann er diese Vorsteuern ständig abziehen, ob-
wohl er nicht steuerpflichtig ist, und das ist natürlich eigentlich
ein Unding.
Wir haben uns dann noch gestattet – das wurde in der Kom-
mission etwas schlecht aufgenommen –, das Beispiel des er-
folglosen Unternehmers darzulegen. Wenn einer in der Zwi-
schenzeit pleite wird, ist die Steuer natürlich weg. Da kann
man sagen, man mache ihm das noch zum Vorwurf; aber die
Mehrwertsteuer ist natürlich keine Steuer auf dem Gewinn
oder so, die ich nicht bezahlen muss, wenn ich pleite werde.
Die Mehrwertsteuer wurde mir über die Vorsteuer von einem
anvertraut, der sie bezahlt hat. Statt dass er sie direkt dem
Fiskus liefert, gibt er sie dem Treuhänder, der sie weiterleitet.
So gesehen ist das nicht dasselbe. Das kann man nicht ein-
fach verfallen lassen.
Aber ich beharre im Moment nicht darauf und will Ihnen nun
auch nicht die Details darlegen, sondern Ihnen einfach signa-
lisieren, dass ich der nationalrätlichen Kommission empfeh-
len werde, an der anderen Lösung festzuhalten.

Schüle Kurt (R, SH): Nachdem Herr Bundesrat Villiger selbst
auf diese Problematik eingegangen ist, möchte ich auch
noch kurz auf diese Auseinandersetzung in der Kommission
zurückblenden.
Persönlich bin ich der Meinung, dass Artikel 25 Absatz 2 nicht
missbrauchsgefährdet ist. Hier geht es ja um Unternehmen –
beispielsweise Kraftwerke, Forschungs- und Entwicklungsin-
stitute –, die über eine lange Zeit noch keine Umsätze haben.
Darum dürfen sie doch die Vorsteuer nicht verlieren. Dazu
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hat die Eidgenössische Steuerverwaltung in einem Papier
festgehalten, der erfolglose Unternehmer, der Fehlinvestitio-
nen mache, werde damit zum Endverbraucher. Gegen das
haben wir uns gewehrt. Es ist zynisch, von der Warte der Ver-
waltung aus zu sagen, ein Unternehmer, der mit einer Inve-
stition keinen Erfolg habe – aus welchen Gründen auch im-
mer –, sei der Endverbraucher.
Ich bitte Sie – Herr Bundesrat Villiger hält ja nicht am Antrag
des Bundesrates fest –, mit der Kommission zu entscheiden,
und gebe Herrn Villiger mit auf den Weg, die Frage zu prüfen,
ob nicht auch er dem Nationalrat beantragen sollte, dem
Ständerat zu folgen.

Bloetzer Peter (C, VS): Wir haben uns sowohl in der Arbeits-
gruppe der WAK für Risikokapital als auch in der Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur sehr eingehend mit der
Förderung von Jungunternehmern befasst. Wir haben u. a.
die ETH Lausanne mit ihren Annexanstalten besucht und vor
Ort sehen können, dass auf diesem Gebiet sehr viel gemacht
wird; dass man junge Ingenieure und Unternehmer fördert,
damit sie im Sinne einer innovativen Wirtschaft Arbeitsplätze
schaffen. Diese haben oft ein Finanzierungsproblem: Es
braucht eine relativ lange Anlaufzeit, bis innovative Produkte
so weit entwickelt sind, dass sie auf den Markt gebracht wer-
den können.
Gerade für solche Leute, die Finanzierungsprobleme haben
und die es verdienen, dass man sie unterstützt, ist es wichtig,
dass sie die Möglichkeit haben, sich freiwillig der Steuer zu
unterstellen und von diesem Vorabzug Gebrauch machen zu
können.
Ich möchte Herrn Bundesrat Villiger im Hinblick auf die Diffe-
renzberatungen im Nationalrat ersuchen, diesen Aspekt ein-
zubringen und das Risiko einzugehen, dass vielleicht der eine
oder andere Missbrauch stattfinden kann. Wir sollten aber
den Vorteil, den wir Jungunternehmern damit anbieten, doch
richtig bewerten und diese nicht schlechterstellen als beste-
hende Unternehmen, welche in neue Produkte investieren.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich möchte auch noch etwas zur
Erläuterung der Situation sagen.
Herr Bloetzer hat klargemacht, worum es sich handelt: Es
geht nicht mehr um eine systemgerechte Lösung, sondern es
geht wirklich darum, jemanden mit entgangenen Steuermit-
teln gewissermassen zu subventionieren. Das ist der Punkt.
Es ist tatsächlich so, dass in den Fällen, wo sich jemand frei-
willig der Steuerpflicht unterstellt, obwohl er gar nicht produ-
ziert und deshalb auch keine Steuern zahlen muss, niemand
auf den Leistungen, die man zum Beispiel für die Investitio-
nen benötigt, je Mehrwertsteuer zahlt. Es gibt in diesen Fäl-
len also keinen Endverbraucher mehr. Es werden Leistungen
erbracht, die aufgrund dieser Lösung gar keinen Endverbrau-
cher haben. Diese Leistungen hat steuerlich sozusagen gar
niemand bezogen. In Wirklichkeit hat sie natürlich jemand
bezogen: der Unternehmer, der damit später Geld verdienen
will – was ihm unbenommen sei.
Aber man muss es klar sagen: Es ist eine Unterstützung für
solche Unternehmen, die ihre Tätigkeit aufnehmen, aber
noch nicht so weit sind, damit Geld zu verdienen – aus Mit-
teln, die der öffentlichen Kasse entgehen. Das kann man wol-
len oder nicht, das ist eine politische Entscheidung, und Sie
sehen, dass ich keinen Minderheitsantrag gestellt habe. Aber
man soll es doch nicht so anklingen lassen, wie ich das bei
Herrn Schüle gehört habe: dass es quasi aus dem System
der Mehrwertsteuer heraus nichts als richtig sei, dass man
das hier tue. Das ist ein Bruch mit der allgemeinen Ver-
brauchssteuer – aber vielleicht ein erwünschter Bruch, das
entscheiden Sie jetzt.

Schüle Kurt (R, SH): Die Mehrwertsteuer ist ein System der
allgemeinen Verbrauchs- und Konsumsteuer. Eine Fehlinve-
stition ist und bleibt eine Investition. Daher ist es konsequent,
wenn wir an dieser Lösung festhalten.

Präsident: Wünscht sich der Herr Bundesrat noch zu äus-
sern?

Villiger Kaspar, Bundesrat: Nein, ich kann die Herren nicht
überzeugen. (Heiterkeit)

Angenommen – Adopté

Art. 26, 27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 28
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
.... der übernommenen Unternehmung ein. Der bisherige
Steuerschuldner haftet mit dem neuen noch während zwei
Jahren seit der Mitteilung oder Auskündung der Übernahme
solidarisch für die Steuerschulden, welche vor der Über-
nahme entstanden sind.

Art. 28
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Quiconque reprend une entreprise avec actifs et passifs en
reprend les droits et les obligations fiscales. Pendant deux
ans dès l’avis ou la communication de la reprise, l’ancien dé-
biteur de l’impôt reste obligé, solidairement avec le nouveau,
pour les dettes fiscales contractées avant la reprise.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es geht um die
Steuernachfolge, also die Haftung bezüglich der Mehrwert-
steuer in diesem Zusammenhang. Der bisherige Steuer-
schuldner haftet mit dem neuen Steuerschuldner noch wäh-
rend zwei Jahren seit der Mitteilung oder Ankündigung der
Übernahme solidarisch für die Steuerschulden, welche vor
der Übernahme entstanden sind. Bei der Verabschiedung
dieser Bestimmung haben wir uns eng an Artikel 181 OR an-
gelehnt, wo die Übernahme eines Geschäftes mit Aktiven
und Passiven geregelt ist. Auch dort haftet der bisherige
Schuldner noch während zwei Jahren solidarisch mit dem
neuen für die übergegangenen Schulden. Diese Ergänzung
kommt unter anderem auch dem Übernehmer des Geschäf-
tes zugute, dessen Rechtsstellung durch die solidarische
Haftung gestärkt wird.
Wir bitten Sie, dieser Anpassung zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 29, 30
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 31
Antrag der Kommission
Titel
Bemessungsgrundlage bei Lieferungen und Dienstleistun-
gen
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2bis
Im Falle einer Leistung an das Personal gilt abweichend von
Absatz 2 als Bemessungsgrundlage das vom Personal tat-
sächlich bezahlte Entgelt; der Steuerpflichtige schuldet je-
doch mindestens den Steuerbetrag, der im Fall des Eigen-
verbrauchs geschuldet wäre. Nicht unter diese Ausnahmebe-



Initiative parlementaire (Dettling) 980 E 29 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

stimmung fällt dasjenige Personal, welches massgeblich an
der Unternehmung beteiligt ist.
Abs. 3
Streichen
Abs. 4, 5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 6
....
b. .... sowie Pfandgelder auf Gebinden;
c. freiwillige Beiträge Privater an von Hochschulen erbrachte
Forschungs- und Entwicklungsleistungen im wissenschaftli-
chen, technischen und medizinischen Bereich, soweit damit
keine rechtlichen Verpflichtungen der Hochschulen verbun-
den sind;
d. die im Preis für Entsorgungs- und Versorgungsleistungen
eingeschlossenen kantonalen Abgaben an Wasser-, Abwas-
ser- oder Abfallfonds, soweit diese Fonds daraus an Entsor-
gungsanstalten oder Wasserwerke Beiträge ausrichten.

Antrag Beerli
Abs. 6
....
d. .... oder Wasserwerke Beiträge ausrichten. Der Bundesrat
bestimmt die Einzelheiten.

Art. 31
Proposition de la commission
Titre
Base de calcul pour les livraisons et les prestations de ser-
vices
Al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2bis
Lors de la fourniture d’une prestation au personnel, la base
de calcul est, en dérogation à l’alinéa 2, la contre-prestation
payée; l’assujetti est toutefois redevable, pour le moins, de
l’impôt qui serait dû au titre d’une prestation à soi-même. Le
personnel intéressé de manière significative à l’entreprise
n’est pas concerné par cette disposition.
Al. 3
Biffer
Al. 4, 5
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 6
....
b. .... les subventions et autres contributions des pouvoirs pu-
blics, ainsi que les montants des consignes d’emballages;
c. les dons privés se rapportant aux prestations de recherche
et de développement fournies par les hautes écoles dans le
domaine des sciences, de la technique et de la médecine;
d. les émoluments cantonaux inclus dans le prix en faveur de
fonds pour la fourniture d’eau, le traitements des eaux usées
et le traitement de déchets, dans la mesure où ces fonds ver-
sent des contributions aux établissements de traitement de
déchets et eaux usées ou aux entreprises de fourniture
d’eau.

Proposition Beerli
Al. 6
....
d. .... aux entreprises de fourniture d’eau. Le Conseil fédéral
fixe les modalités de l’exécution.

Titel, Abs. 1, 2 – Titre, al. 1, 2
Angenommen – Adopté

Abs. 2bis – Al. 2bis

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es geht hier um
Lieferungen oder Dienstleistungen an das Personal. Bei Arti-
kel 31 Absatz 2bis gilt im Falle einer Lieferung oder Dienstlei-
stung an das Personal der unter Absatz 2 erwähnte Grund-
satz des Drittvergleichs nicht. Es wird also nicht darauf abge-
stellt, was ein unabhängiger Dritter bezahlen müsste, um die-
selbe Leistung zu erhalten; vielmehr ist grundsätzlich das

vom Personal tatsächlich bezahlte Entgelt als Bemessungs-
grundlage heranzuziehen. Die fragliche Bestimmung soll je-
doch keine Anwendung finden, wenn das begünstigte Perso-
nal massgeblich an der Unternehmung beteiligt ist. Damit soll
vermieden werden, dass sich beispielsweise der Alleinaktio-
när ungerechtfertigte Steuervorteile verschafft.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Hier haben wir auch Zweifel. Ich
werde diese Frage wahrscheinlich im Nationalrat noch ein-
mal zur Diskussion bringen; ich stelle hier aber keinen An-
trag.
Der Drittvergleich wird hier nicht angewendet. Es wird hier
quasi ein anderer Preis für das Personal eingesetzt als jener,
den ein unabhängiger Dritter dafür bezahlen müsste. Jetzt
kann man sagen, das sei der eigentliche Preis, also solle die
Mehrwertsteuer auch nur darauf belastet werden. Nun muss
man umgekehrt sehen, dass das eine Naturalleistung an das
Personal ist, die von diesem aber meistens nicht als Einkom-
men versteuert wird. Sie wird also nirgends erfasst. So kann
man durchaus der Meinung sein, es sei auch moralisch ge-
rechtfertigt, wenn zumindest bei der Mehrwertsteuer der nor-
male Preis gälte. Es ist auch administrativ recht aufwendig,
weil Sie dann immer den anderen Preis berechnen müssen.
Im schlimmsten Fall, wenn er tiefer ist als der im Fall des Ei-
genverbrauchs geltende Einkaufspreis, ist das relativ auf-
wendig.
Aber ich will jetzt darauf auch nicht beharren, sondern Sie nur
darauf hinweisen, dass wir hier eine gewisse Ungerechtigkeit
sehen.

Angenommen – Adopté

Abs. 3 – Al. 3

Präsident: Absatz 3 soll durch einen neuen Artikel 31bis er-
setzt werden.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir haben es
als sinnvoll erachtet, die Abschreibungsfristen beim Eigen-
verbrauch mit jenen bei der Einlage-Entsteuerung in Über-
einstimmung zu bringen. Die Einlage-Entsteuerung ist das
Gegenstück zur Besteuerung des Eigenverbrauchs. Sie
kommt zum Tragen, wenn die Voraussetzungen des Vor-
steuerabzugs beim Empfang der Lieferung, der Dienstlei-
stung oder bei der Einfuhr nicht gegeben waren, sondern
später eintreten. In einem solchen Fall kann die früher be-
zahlte Steuer auf diesen Leistungen beziehungsweise den
eingeführten Gegenständen unter bestimmten Bedingungen
als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Wurde der Gegen-
stand in der Zeit zwischen dem Empfang der Lieferung und
dem Eintritt der Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug in
Gebrauch genommen, so vermindert sich die abziehbare
Vorsteuer für jedes in dieser Zeitspanne abgelaufene Jahr,
bei beweglichen Gegenständen um einen Fünftel, bei unbe-
weglichen Gegenständen um einen Zwanzigstel.
Um die Abschreibungsfristen beim Eigenverbrauch einer-
seits und der Einlage-Entsteuerung anderseits zu harmoni-
sieren, haben wir nun beschlossen, den Zeitwert im Fall des
Eigenverbrauchs analog Artikel 40 Absatz 3 zu ermitteln, das
heisst, bei den in Gebrauch genommenen beweglichen Ge-
genständen für jedes abgelaufene Jahr einen Fünftel, bei
den in Gebrauch genommenen unbeweglichen Gegenstän-
den einen Zwanzigstel abzuschreiben. Mit dieser Änderung
ist zugleich sichergestellt, dass der Steuerpflichtige seine
Geschäftsunterlagen nicht allzu lange aufbewahren muss.
Gleich zu behandeln wie die endgültig anders verwendeten
Gegenstände sind diejenigen ungebrauchten, über die bei
Beendigung der Steuerpflicht nicht verfügt worden ist. Diese
sind also auch auf der Basis ihres Einkaufspreises oder des-
jenigen ihrer Bestandteile zu versteuern.

Angenommen – Adopté

Abs. 4, 5 – Al. 4, 5
Angenommen – Adopté



29. September 1998 S 981 Parlamentarische Initiative (Dettling)

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Abs. 6 Bst. a–c – Al. 6 let. a–c

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Buchstabe b
beantragt die Kommission, die Pfandgelder auf Gebinden ge-
nerell von der Besteuerung auszunehmen, d. h. auf eine Un-
terscheidung von Mehrweg- und Einweggebinden zu verzich-
ten. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das
Pfandgeld in beiden Fällen eine Sicherheits- bzw. Garantie-
leistung darstellt.
Zudem beantragen wir, den Absatz 6 um einen neuen Buch-
staben c zu ergänzen. Danach gehören freiwillige Beiträge
Privater an von Hochschulen erbrachte Forschungs- und
Entwicklungsleistungen im wissenschaftlichen, technischen
und medizinischen Bereich nicht zum Entgelt. Mit dieser Er-
gänzung soll sichergestellt werden, dass insbesondere For-
schungsbeiträge, die von privaten Unternehmen an universi-
täre Einrichtungen geleistet werden, nicht versteuert werden
müssen. Eine Besteuerung greift jedoch Platz, wenn damit
rechtliche Verpflichtungen der Hochschulen verbunden sind.
Macht also ein privates Unternehmen seine finanzielle Unter-
stützung davon abhängig, dass ihm das Forschungsergebnis
zur Verwertung überlassen wird, so findet diese Bestimmung
keine Anwendung.
Es geht bei dieser Ergänzung also um diese Beiträge an
Hochschulen. Sie hat einige Diskussionen ausgelöst, vor al-
lem auch die Frage, ob Beiträge des Schweizerischen Natio-
nalfonds hier auch inbegriffen sind oder nicht. Ich kann be-
züglich dieser Interventionen der letzten Tage nicht im Na-
men der Kommission sprechen.
Ich empfehle Ihnen aber, dem Antrag der Kommission zuzu-
stimmen, so dass dann der Zweitrat diese Frage der Steuer-
befreiung nochmals überprüfen und notfalls entsprechende
Anpassungen vornehmen kann.
Ich nehme an, dass auch Herr Kollege Martin in dem Sinn in-
tervenieren wird, dass die Fassung, die wir Ihnen hier vor-
schlagen, wahrscheinlich noch nicht die letzte Fassung ist.
Ich meine aber, es sei richtig, wenn wir jetzt einmal eine Dif-
ferenz zum Nationalrat schaffen.

Martin Jacques (R, VD): M. Brändli vient d’expliquer exacte-
ment ce qui s’est passé à cette lettre c, puisque, lors du
deuxième examen de la loi en commission, M. Plattner et
moi-même avions fait cette proposition sur la base d’une re-
marque des universités et des hautes écoles.
L’objectif de cette proposition est de soustraire à l’impôt des
prestations de recherche et de développement conduites par
des instituts dépendant directement des hautes écoles.
Il s’avère, après discussions tardives, je le reconnais, qui ont
été conduites avec les responsables de ces instituts, que la
formulation trouvée à l’arraché lors du deuxième examen par
notre commission n’est pas idéale. Dès lors, je ne veux pas
faire de proposition précise aujourd’hui. Mais je demande,
comme le président de la commission, que, lors de l’examen
des divergences avec le Conseil national, on reprenne cette
formulation pour bien atteindre le but qui était voulu par la
commission. J’espère que notre Conseil comprendra cette
faille, car je crois qu’il est utile que nous puissions aller dans
ce sens.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Auch ich schliesse mich, was die
Anträge angeht, unserem Kommissionspräsidenten und mei-
nem Vorredner an. Wir sollten das jetzt im Wissen darum be-
schliessen, dass wir damit nur den Fuss in die Türe stellen,
dann aber den Nationalrat und insbesondere die verantwort-
lichen Gremien der Hochschulen – also Fachhochschulen,
Universitäten und ETH – bitten, bei den weiteren Beratungen
noch einmal entsprechend Einfluss zu nehmen.
Ich möchte aber doch den Blick noch etwas erweitern. Es
geht nicht um eine sehr spezielle Sache, sondern es geht um
etwas ziemlich Allgemeines in der Entwicklung des schwei-
zerischen Hochschulwesens. Sie wissen, dass wir heute mit
grosser Anstrengung versuchen, die Universitäten, die Fach-
hochschulen und die eidgenössischen Hochschulen dazu zu
bewegen, erstens Drittmittel vermehrt selber zu erwirtschaf-
ten oder auch zu erbetteln. Zum zweiten sollten sie aber auch

die Ergebnisse ihrer Forschung in verstärktem Masse der
Wirtschaft zur Verfügung stellen. Es geht also insbesondere
um Technologietransfer.
Der Bund unterstützt das, wo er kann. Die Hochschulen ge-
ben sich grosse Mühe. Aber es ist klar, dass dieser Techno-
logietransfer ein Gesamtkunstwerk ist. Man muss nicht nur
die Idee haben, man muss nicht nur wissen, wie man sie in
die Wirtschaft einbringt. Es muss auch Interesse auf seiten
der Wirtschaft da sein, und dann müssen auch die Rahmen-
bedingungen stimmen.
Zu den Rahmenbedingungen gehört zum Beispiel die Frage
der Rechte am geistigen Eigentum. Ich bin der Meinung,
dass diese Rechte im Sinne der Lösung, die in den USA vor
rund zehn Jahren getroffen wurde, den Hochschulen zukom-
men sollen, verbunden allerdings mit der Verpflichtung, dafür
zu sorgen, dass dieses Eigentum genutzt wird.
Eine andere Rahmenbedingung – als zweites Beispiel – be-
trifft die Frage der Finanzierung dieser Forschung. Es ist das
Ziel unserer Politik, die Wirtschaft dazu zu bewegen, sich ver-
mehrt an der Forschung und an der Entwicklung von Innova-
tionen an den Hochschulen zu beteiligen. Ganz besonders
gilt das für gewerbliche Investitionen bei den Fachhochschu-
len. Wir sollten deshalb dafür sorgen, dass solche Subventio-
nen von Privaten, sofern sie ohne rechtliche Verpflichtungen
gegeben werden, den öffentlichen Subventionen gleichge-
stellt werden.
Sie sehen denn auch, dass in Absatz 6 Buchstabe b unter
derselben Einleitung «Nicht zum Entgelt gehören ....» auch
«Subventionen und andere Beiträge der öffentlichen Hand»
erwähnt sind. Wir sollten nun in Buchstabe c freiwillige Bei-
träge Privater ganz analog behandeln, da sie letztendlich
demselben Zweck dienen.
Nun hat Herr Brändli richtig gesagt, wenn rechtliche Ver-
pflichtungen mit diesen privaten Subventionen verbunden
würden, rutsche die Sache in eine Grauzone. Wenn also eine
Firma Geld gibt, dann aber sagt, sie wolle dafür das geistige
Eigentum an der Entwicklung haben, oder sie gebe das Geld
nur unter der Bedingung, dass sie eine exklusive Lizenz für
die Verwertung dieser Innovation bekomme, dann besteht
ein Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Dann bin ich
der Meinung – deshalb habe ich das so formuliert –, dass der
Erlass der Mehrwertsteuer nicht gerechtfertigt ist.
Es wird an den Hochschulen und den entsprechenden Gre-
mien sein, Modelle auszuarbeiten, bei denen jene Teile, die
freiwillig erbracht werden, von der Mehrwertsteuer entlastet
werden können. Das sind immerhin 6,5 Prozent der Förder-
mittel, die man so bekommt. Jene Teile aber, die zu einem
Entgelt führen, sollen in einer klaren vertraglichen Regelung
separat behandelt und der Mehrwertsteuer unterworfen wer-
den.
Im ganzen verspreche ich mir von einer solchen Bestimmung
wie dieser in Absatz 6 Litera c enthaltenen zusammen mit an-
deren Massnahmen die Möglichkeit, auf dem Gebiet des
Technologietransfers eine beträchtliche Stimulierung der In-
novation in der Schweizer Wirtschaft zu erreichen, und zwar
aus den Hochschulen heraus.
Ich bitte Sie nicht nur, dem zuzustimmen; es ist ja keine Op-
position da. Aber ich bitte auch Herrn Bundesrat Villiger und
die nationalrätliche Kommission, sich darum zu kümmern,
dass mit den betroffenen Hochschulgremien noch einmal
Rücksprache genommen wird, auch mit Staatssekretär Klei-
ber, damit wir einen Artikel machen, der wirklich standhält. Es
ist so, wie Herr Martin gesagt hat: Diese Formulierung ist ein
bisschen aus dem Ärmel geschüttelt; sie kam erst spät, in der
zweiten Lesung, hinein. Sie hat wirklich nur die Funktion, die
Türe nicht ganz zuzumachen, eine Differenz in der richtigen
Richtung zu schaffen. Aber es ist hier noch Arbeit nötig.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich kann es hier kurz machen: In
der Tat kann man solche Beiträge Privater mit Subventionen
vergleichen. Das mag dem Forschungsplatz Schweiz durch-
aus gewisse Impulse verleihen. Wir müssen einfach von der
Steuer her schauen, dass nicht plötzlich versteckte Umsatz-
geschäfte hineinrutschen; deshalb besteht das Erfordernis
der rechtlichen Bindung. Wenn es ein Forschungsauftrag mit
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Leistung und Gegenleistung ist, darf man das nicht anders
behandeln als andere Umsätze.
Von den erwähnten Hintergrundgesprächen, Formulierun-
gen und Briefen weiss ich nichts. Vielleicht wäre es gar nicht
so schlecht, man würde uns jeweilen auch informieren. Wir
werden der Sache jedoch gerne nachgehen und im National-
rat entsprechend konstruktiv mitarbeiten.

Angenommen – Adopté

Abs. 6 Bst. d – Al. 6 let. d

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Mit dem neuen
Buchstaben d schlagen wir Ihnen vor, eine Bestimmung auf-
zunehmen, wonach die im Preis für Entsorgungs- und Ver-
sorgungsleistungen eingeschlossenen kantonalen Abgaben
an Wasser-, Abwasser- oder Abfallfonds nicht zum Entgelt
gehören, soweit diese Fonds daraus an Entsorgungsanstal-
ten oder Wasserwerke Beiträge ausrichten. Im vorliegenden
Fall gilt also der Grundsatz, wonach auch die auf den Auf-
traggeber oder Leistungsempfänger überwälzten öffentlich-
rechtlichen Abgaben zum steuerbaren Entgelt gehören, nicht
uneingeschränkt. Mit dieser Sonderregelung wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die Ausschüttung von Bei-
trägen aus dem Fonds beim Empfänger, d. h. bei den Entsor-
gungsanstalten oder Wasserwerken, zu einer Vorsteuerkür-
zung führt. Mit anderen Worten: Die Entsorgungs- und Ver-
sorgungsleistungen werden auf indirektem Weg von der
Mehrwertsteuer betroffen. Es geht hier also um spezielle
Fonds, die meines Wissens vor allem im Kanton Bern An-
wendung finden; mit dieser Lösung wird hier dem Anliegen
dieser Kantone Rechnung getragen.
Ich kann auch im voraus sagen, dass die Kommission dem
Antrag Beerli nicht opponieren wird.

Beerli Christine (R, BE): Die Kommission hat in diesem Arti-
kel, in welchem der Begriff des steuerbaren Entgeltes bei Lie-
ferungen und Dienstleistungen umschrieben wird, zugunsten
der kantonalen Wasser-, Abwasser- und Abfallfonds eine
Sonderregelung eingefügt. Nicht zum steuerbaren Entgelt
gehören demnach «die im Preis für Entsorgungs- und Ver-
sorgungsleistungen eingeschlossenen kantonalen Abgaben
an Wasser-, Abwasser- und Abfallfonds, soweit diese Fonds
daraus an Entsorgungsanstalten oder Wasserwerke Beiträge
ausrichten».
Das Problem ist recht komplex und kann wohl am besten an-
hand eines Beispiels dargestellt werden: Eine im Kanton
Bern – allenfalls auch im Kanton Appenzell oder in anderen
Kantonen, die je länger, je mehr solche Fondslösungen ein-
führen – bestehende Abfallentsorgungsanlage, z. B. eine
Kehrichtverbrennungsanlage, übernimmt gegen Entgelt die
Entsorgung von Abfällen und Kehricht, die ihr eine Gemeinde
anliefert. Sie erbringt damit eine Entsorgungsdienstleistung
gegenüber der Gemeinde. Dieser Umsatz ist zum Normal-
satz von 6,5 Prozent steuerbar. Die Kehrichtverbrennungs-
anlage stellt der Gemeinde nicht bloss das Entgelt für die
Entsorgungsleistung in Rechnung, sondern darüber hinaus
auch die kantonale Abgabe, die sie dem Kanton im Zusam-
menhang mit der Kehrichtbeseitigung schuldet. Das heisst,
die Kehrichtverbrennungsanlage rechnet diese Abgabe in
den Preis für ihre Entsorgungsleistung ein. Damit bildet diese
Abgabe Bestandteil des steuerbaren Entgeltes für die Ent-
sorgung, weshalb sie auch von der Mehrwertsteuer getroffen
wird. Dies ergibt sich aus Artikel 31 Absatz 5, denn diese Be-
stimmung schreibt vor, dass auf den Auftraggeber oder Lei-
stungsempfänger überwälzte öffentlich-rechtliche Abgaben
ebenfalls zum steuerbaren Entgelt gehören.
Die Kehrichtverbrennungsanlage muss die erwähnte Abgabe
an einen Fonds, welchen der Kanton errichtet hat, abliefern.
Man nennt solche Fonds Abwasser- oder Abfallfonds. Aus
den Fonds werden hernach Beiträge oder Subventionen an
die Betreiber von Abwasser- und Abfallentsorgungsanlagen
ausgerichtet, mit dem Zweck, zur Finanzierung des Ersatzes
oder Unterhaltes solcher Anlagen beizutragen. Erhält indes
der Betreiber einer derartigen Anlage, z. B. einer Kehricht-

verbrennungsanlage, Subventionen oder andere Beiträge
der öffentlichen Hand, so ist sein Vorsteuerabzug nach Arti-
kel 36 Absatz 7 verhältnismässig zu kürzen.
Eine derartige steuerliche Regelung führt zu einer Doppelbe-
steuerung. Einerseits hat die Kehrichtverbrennungsanlage
die auf den Dienstleistungsempfänger – die Gemeinde –
überwälzte kantonale Abgabe an den Fonds als Entgeltbe-
standteil einer Entsorgungsdienstleistung mit zu versteuern.
Andererseits muss die Kehrichtverbrennungsanlage ihren
Vorsteuerabzug verhältnismässig kürzen, wenn sie aus dem
Abfallfonds eine Subvention erhält.
Schon anlässlich der Behandlung der Interpellation Zimmerli
in der Frühjahrssession 1997 hat der Bundesrat im Stände-
rat erklärt, dass die Art und Weise der Versteuerung, wie sie
sich im Zusammenhang mit den kantonalen Wasser-, Ab-
wasser- und Abfallfonds aufgrund der heute geltenden Mehr-
wertsteuerverordnung ergibt, als unbefriedigend zu bezeich-
nen ist.
Eine Lösung dieses Problems besteht nun im Antrag Ihrer
Kommission, wonach die im Entgelt für Entsorgungs- und
Versorgungsdienstleistungen mitenthaltenen und mitüber-
wälzten kantonalen Abgaben an solche Fonds nicht mehr
zum steuerbaren Entgelt gezählt werden. Das heisst, dass
auf allen Stufen die kantonalen Abgaben an die betreffenden
Fonds aus dem steuerbaren Entgelt herausgerechnet wer-
den können und somit nicht mehr von der Mehrwertsteuer
getroffen werden. Die Kehrichtverbrennungsanlage muss die
kantonale Abgabe an den Abfallfonds nicht mehr versteuern,
wenn sie einer Gemeinde für die Entsorgungsdienstleistung
Rechnung stellt und diese Abgabe in den Preis einrechnet,
und die Gemeinde ihrerseits kann in der gleichen Weise ver-
fahren, wenn sie dem einzelnen Haushalt oder Unternehmen
gegenüber Kehrichtabfuhrgebühren in der Form der Abgabe
von Kehrichtsäcken oder Kehrichtmarken verlangt.
Allerdings drängt sich auf dieser Stufe der Umsatzkette zu-
sätzlich eine Vereinfachung dergestalt auf, dass die Gemein-
den nicht verpflichtet werden sollen, bei der Abgabe von Keh-
richtsäcken oder Kehrichtmarken den auf die kantonale Ab-
gabe entfallenden Gebührenanteil gegenüber dem einzelnen
Haushalt oder Unternehmen separat auszuscheiden. Um für
die Steuerabrechnung eine möglichst einfache Lösung vor-
zusehen, soll der Bundesrat in einem Zusatz zu Artikel 31 Ab-
satz 6 Buchstabe d ermächtigt werden, hierfür die Einzelhei-
ten festzulegen.
Der Bundesrat und die Verwaltung haben sich sehr flexibel
gezeigt, und ich vertraue darauf, dass auch in der Ausfüh-
rungsverordnung eine flexible Lösung getroffen werden
kann. Um dieser Bereitschaft zur Flexibilität aber auch im Ge-
setz Nachachtung zu verschaffen, möchte ich Sie bitten, den
ganz kleinen Zusatz, den ich zum Antrag der Kommission
vorschlage, hier noch zu verankern.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich weiss nicht, ob jemand
wünscht, dass ich den Sachverhalt noch einmal ganz präzise
darstelle. – Das scheint nicht der Fall zu sein.
Das ist eine der kompliziertesten Affären, die mir im Mehr-
wertsteuerbereich je untergekommen sind. Aber wir haben
jetzt eine Lösung gefunden, mit der man leben kann. Es sind
wieder neue Ideen aufgetaucht, und dann hätte das alles
wieder von vorne angefangen.
Ich bitte Sie, dem Antrag Beerli zuzustimmen. Das wird es
dem Bundesrat ermöglichen, beim echten Vollzug dieser
komplexen Geschichte das dann so zu machen, dass es für
die Gemeinden und Betroffenen mit möglichst wenig Auf-
wand verbunden ist, und damit sind letztlich alle zufrieden.
In dem Sinne kann ich Ihnen beantragen, dem Antrag Beerli
zuzustimmen.

Angenommen gemäss Antrag Beerli
Adopté selon la proposition Beerli

Schmid Carlo (C, AI): Eine kurze Bemerkung zu Litera b, vor
allem an die Redaktionskommission: Nachdem noch die Lite-
rae c und d dazugekommen sind, scheint mir die Litera b
nicht mehr intelligent abgefasst zu sein. Wir haben in der glei-
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chen Litera zwei Dinge geregelt, die nicht zueinander pas-
sen: Die bedeutenden staatlichen Subventionen und ande-
ren öffentlichen Beiträge einerseits und Pfandgelder auf Ge-
binden andererseits. Das sollte man noch redaktionell berei-
nigen und eine weitere Litera machen.

Art. 31bis
Antrag der Kommission
Titel
Bemessungsgrundlage beim Eigenverbrauch
Abs. 1
Werden bewegliche Gegenstände dauernd zum Eigenver-
brauch nach Artikel 9 Absatz 1 oder 3 entnommen oder endet
die Steuerpflicht, so wird die Steuer berechnet:
a. bei neuen Gegenständen: vom Einkaufspreis dieser Ge-
genstände oder ihrer Bestandteile;
b. bei in Gebrauch genommenen Gegenständen: vom Zeit-
wert dieser Gegenstände oder ihrer Bestandteile im Zeit-
punkt der Entnahme. Zur Ermittlung des Zeitwertes wird für
jedes abgelaufene Jahr ein Fünftel abgeschrieben.
Abs. 2
Werden unbewegliche Gegenstände dauernd zum Eigenver-
brauch nach Artikel 9 Absatz 1 oder 3 entnommen oder endet
die Steuerpflicht, so wird die Steuer von der nach Absatz 1
massgebenden Bemessungsgrundlage (ohne den Wert des
Bodens), höchstens jedoch vom Wert der Aufwendungen für
diese Gegenstände berechnet, der seinerzeit zum Vorsteuer-
abzug berechtigte. Zur Ermittlung des Zeitwertes wird für je-
des abgelaufene Jahr ein Zwanzigstel abgeschrieben.
Abs. 3
Bei der vorübergehenden Entnahme von Gegenständen
oder ihrer Bestandteile zum Eigenverbrauch nach Artikel 9
Ab-satz 1 oder 3 wird die Steuer von der Miete berechnet, die
einem unabhängigen Dritten dafür in Rechnung gestellt
würde.
Abs. 4
Beim Eigenverbrauch nach Artikel 9 Absatz 2 wird die Steuer
vom Preis (ohne den Wert des Bodens) berechnet, wie er im
Falle der Lieferung einem unabhängigen Dritten in Rechnung
gestellt würde.
Abs. 5
Beim Eigenverbrauch von Dienstleistungen nach Artikel 9
Absatz 4 zweiter Satz wird die Steuer vom Wert der noch
nicht genutzten Dienstleistungen berechnet.

Art. 31bis
Proposition de la commission
Titre
Base de calcul pour les prestations à soi-même
Al. 1
Lorsque des biens mobiliers sont prélevés durablement à ti-
tre de prestation à soi-même au sens de l’article 9 alinéa 1er
ou 3 ou que l’assujettissement prend fin, l’impôt se calcule:
a. s’agissant de biens neufs: sur le prix d’achat de ces biens
ou des éléments les composant;
b. s’agissant de biens qui ont été utilisés: sur la valeur vénale
de ces biens ou des éléments les composant au moment du
prélèvement. Pour déterminer la valeur vénale, il est tenu
compte d’un amortissement d’un cinquième pour chaque an-
née écoulée.
Al. 2
Si des biens immobiliers sont prélevés durablement à titre de
prestation à soi-même au sens de l’article 9 alinéa 1er ou 3
ou si l’assujettissement prend fin, l’impôt se calcule sur la
base définie à l’alinéa 1er (sans la valeur du sol), mais au
plus sur la valeur des frais pour ces biens, qui a en son temps
donné droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour détermi-
ner la valeur vénale, il est tenu compte d’un amortissement
d’un vingtième pour chaque année écoulée.
Al. 3
En cas de prélèvement temporaire de biens ou d’éléments
les composant, l’impôt à titre de prestation à soi-même au
sens de l’article 9 alinéa 1er ou 3 se calcule sur le loyer qui
serait facturé à un tiers indépendant pour cette utilisation.

Al. 4
En cas de prestation à soi-même au sens de l’article 9 alinéa
2, l’impôt se calcule sur le prix (sans la valeur du sol) qui se-
rait facturé pour la livraison à un tiers indépendant.
Al. 5
En cas de prestation à soi-même de prestations de services
au sens de l’article 9 alinéa 4 deuxième phrase, l’impôt se
calcule sur la valeur des prestations de services non encore
utilisées.

Präsident: Dieser Artikel ist gemäss Ihrem Entscheid bei
Artikel 31 Absatz 3 angenommen.

Angenommen – Adopté

Art. 32
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Die Kommission
bittet Sie, den gleichen Beschluss wie der Nationalrat zu fas-
sen und diesen Artikel zu streichen.

Angenommen – Adopté

Art. 33
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Auch hier bitten
wir Sie, sich dem Nationalrat anzuschliessen.

Angenommen – Adopté

Präsident: Die WAK hat uns einen Bedarf von zehn Stunden
für die Behandlung des Mehrwertsteuergesetzes gemeldet.
Wir sind heute in der Beratung bereits weit fortgeschritten.
Ich beantrage Ihnen, die Debatte hier zu unterbrechen, weil
ich nicht möchte, dass wir in schlechter Besetzung über die
Steuersätze von Artikel 34 befinden, und weil zu Artikel 34 di-
verse Anträge vorliegen. – Sie sind damit einverstanden.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr
La séance est levée à 12 h 05
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Art. 34 Abs. 1
Antrag der Kommission
Einleitung
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Bst. a
a. 2,3 Prozent:
1. ....
– Ess- und Trinkwaren, ausgenommen alkoholische Ge-
tränke; der Steuersatz von 2,3 Prozent gilt nicht für Ess- und
Trinkwaren aller Art, die im Rahmen von gastgewerblichen
Leistungen abgegeben werden. Als gastgewerbliche Lei-
stung gilt die Abgabe von Ess- und Trinkwaren nicht nur
dann, wenn der Steuerpflichtige für deren Konsum an Ort
und Stelle besondere Vorrichtungen bereithält, sondern
auch dann, wenn er sie beim Kunden zubereitet oder ser-
viert. Eine zum reduzierten Satz steuerbare Lieferung liegt
dagegen vor, wenn ein Spital oder eine Sozialeinrichtung,
deren Umsätze nach Artikel 17 Ziffer 7 von der Steuer aus-
genommen sind, mit Ess- und Trinkwaren beliefert wird –
auch wenn diese am Ort des Konsums zubereitet wurden,
aber durch den Besteller an den Konsumenten abgegeben
werden;
....
– Sämereien, Setzknollen und -zwiebeln, lebende Pflanzen,
Stecklinge, Pfropfreiser sowie Schnittblumen und Zweige,
auch zu Arrangements, Sträussen, Kränzen und dergleichen
veredelt. Gesonderte Rechnungsstellung vorausgesetzt, un-
terliegt die Lieferung dieser Gegenstände auch dann dem re-
duzierten Steuersatz, wenn sie in Kombination mit einer zum
Normalsatz steuerbaren Leistung erbracht wird;
....
2. ....
3. Streichen
4. auf den Leistungen im Bereiche der Landwirtschaft, die in
einer mit der Urproduktion in unmittelbarem Zusammenhang
stehenden Bearbeitung des Bodens oder von mit dem Boden
verbundenen Erzeugnissen der Urproduktion bestehen.

Bst. abis
Mehrheit
abis. – 4,6 Prozent auf den Umsätzen nach Artikel 17 Ziffern
12, 13, 14 sowie auf den Umsätzen nach Artikel 17 Ziffern 6,
7, 8, 9, 10, 11 und 14bis, soweit diese von gemeinnützigen
Organisationen erzielt werden;
Minderheit
(Onken, Plattner)
Ablehnung des Antrages der Mehrheit

Bst. b
Mehrheit
b. 3,5 Prozent auf Beherbergungsleistungen mit Geltung
längstens bis zum 31. Dezember 2003; die Bundesversamm-
lung kann diese Frist mit einem allgemeinverbindlichen, dem
fakultativen Referendum nicht unterstellten Bundesbe-
schluss verlängern; als Beherbergungsleistung ....
Minderheit
(Maissen, Bloetzer, Brändli, Leumann, Martin, Respini,
Schallberger)
b. 3,5 Prozent auf Beherbergungsleistungen; als Beherber-
gungsleistung ....

Bst. c
c. 7,5 Prozent ....

Antrag Merz
Bst. a Ziff. 1 zweiter Satz
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag Reimann
Bst. a
....
3. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
....

Antrag Plattner
Bst. b
b. .... längstens bis zum 31. Dezember 2001; die Bundesver-
sammlung kann ....

Art. 34 al. 1
Proposition de la commission
Introduction
Adhérer à la décision du Conseil national
Let. a
a. de 2,3 pour cent:
1. ....
– de produits comestibles et de boissons, à l’exclusion des
boissons alcooliques; le taux de 2,3 pour cent ne s’applique
pas aux produits comestibles ni aux boissons vendus dans
le cadre de prestations de la restauration. La remise de
produits comestibles et de boissons vaut prestation de la
restauration non seulement lorsque l’assujetti tient à disposi-
tion des installations particulières pour leur consommation
sur place, mais aussi lorsqu’il les prépare ou les sert chez
des clients. Il y a par contre livraison imposable au taux ré-
duit lorsque des produits comestibles et des boissons sont
livrés à un hôpital ou à une institution sociale dont les opéra-
tions sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’arti-
cle 17 chiffre 7, et que ces produits comestibles et bois-
sons – bien qu’ayant été préparés au lieu de consomma-
tion – sont remis aux consommateurs par celui qui en a
passé commande;
....
– semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivan-
tes, boutures, greffons, fleurs coupées et rameaux, égale-
ment livrés en bouquets, couronnes et arrangements analo-
gues. A la condition qu’il y ait facturation séparée, la livraison
de ces biens est soumise au taux réduit même si elle est ef-
fectuée en combinaison avec une prestation imposable au
taux normal;
....
2. ....
3. Biffer
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4. sur les prestations dans le domaine de l’agriculture qui
consistent à travailler le sol directement aux fins de la produc-
tion naturelle ou les produits tirés du sol.

Let. abis
Majorité
abis. – 4,6 pour cent sur les opérations mentionnées à l’arti-
cle 17 chiffres 12, 13 et 14, ainsi que sur les opérations men-
tionnées à l’article 17 chiffres 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 14bis, pour
autant qu’elles soient réalisées par des organisations d’utilité
publique;
Minorité
(Onken, Plattner)
Rejeter la proposition de la majorité

Let. b
Majorité
b. de 3,5 pour cent, jusqu’au 31 décembre 2003; l’Assemblée
fédérale peut prolonger ce délai par un arrêté fédéral de por-
tée générale, non sujet au référendum facultatif. Est une
prestation ....
Minorité
(Maissen, Bloetzer, Brändli, Leumann, Martin, Respini,
Schallberger)
b. de 3,5 pour cent sur les prestations du secteur de l’héber-
gement. Est une prestation ....

Let. c
c. de 7,5 pour cent ....

Proposition Merz
Let. a ch. 1 deuxième phrase
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition Reimann
Let. a
....
3. Adhérer à la décision du Conseil national
....

Proposition Plattner
Let. b
b. .... de 3,5 pour cent, jusqu’au 31 décembre 2001; l’Assem-
blée fédérale peut ....

Bst. a – Let. a

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Absatz 1 Li-
tera a Ziffer 1 Lemma 2 geht es um zwei Bereiche, über die
wir entscheiden müssen. Vorerst haben wir definiert, was
gastgewerbliche Leistungen sind. Ich habe heute morgen
festgestellt, dass ich mein Frühstück mit 6,5 Prozent Mehr-
wertsteuer konsumiert habe. Wenn ich das zu Hause getan
hätte, mit mindestens einer so guten Bedienung, hätte ich nur
2 Prozent bezahlt. Aber das ist so bei der Mehrwertsteuer.
Wir haben definiert, dass für gastgewerbliche Leistungen
massgebend sind: besondere Vorrichtungen für den Konsum
an Ort und Stelle oder aber die Zubereitung beim Kunden
oder der Service beim Kunden durch Personal des Lei-
stungserbringers.
Das ist der erste Punkt, den wir definieren; der Antrag Merz
befasst sich mit dieser Frage. Wenn es also beispielsweise in
einer Bäckerei eine Kombination eines Ladentisches und
eines Cafés gibt, dann sollten die Leistungen des Cafés zu
6,5 Prozent, die Verkäufe über den Ladentisch zu 2 Prozent
besteuert werden. Es geht um diese Abgrenzungen.
Dann haben wir im gleichen Lemma eine zweite Frage ge-
klärt, die Frage im Zusammenhang mit dem Outsourcing von
Leistungen. Wenn man von aussen Mahlzeiten zugeliefert
bekommt, geht es um die Frage, wie diese abzugrenzen sind:
zum Satz von 2 Prozent oder von 6,5 Prozent. Lieferung und
Zubereitung im Spital gehen beispielsweise zu 2 Prozent,
aber der Besteller muss diese Speisen selbst an die Konsu-
menten verteilen. Wenn Sie also von aussen Waren einkau-
fen und der Lieferant das im Spital verteilt, dann ist es eine

gastgewerbliche Leistung. Es gilt zu betonen, dass die Ab-
gabe der Mahlzeiten an die Patienten des Spitals oder an die
Konsumenten der Sozialeinrichtung in jedem Fall durch das
Personal des Spitals oder der Sozialeinrichtung erfolgen
muss, damit die Mahlzeitenzubereitung durch das externe
Unternehmen dem reduzierten Satz unterliegt. Hier haben
wir eine Lösung gefunden, die der Situation gerecht wird.

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Mein Antrag beinhaltet folgen-
des: In Lemma 2 würde der erste Satz gemäss Nationalrat
und Ständerat lauten: «Ess- und Trinkwaren, ausgenommen
alkoholische Getränke .... abgegeben werden.» Als zweiter
Satz wird die Fassung des Entwurfes hinübergenommen, der
lautet: «Die Lieferungen von Ess- und Trinkwaren durch ei-
nen Steuerpflichtigen .... gilt nicht als gastgewerbliche Lei-
stung.» Der dritte Satz lautet gemäss Antrag unserer Kom-
mission: «Als gastgewerbliche Leistung gilt die Abgabe ....»
Da der zweite Satz eine negative und der dritte Satz eine po-
sitive Definition enthält, ist der Antrag, so, wie er jetzt von mir
gestellt wird, redaktionell von vornherein problematisch; ich
bin mir dessen bewusst. Das ist unter anderem die Folge da-
von, dass ich diese Fahne am Montag der ersten Sessions-
woche bekommen habe und keine Chance hatte, sie in ei-
nem vernünftigen Verfahren mit den Betroffenen zu bespre-
chen.
Dieser Antrag ist ein Anliegen des Schweizerischen Bäcker-
Konditorenmeister-Verbandes. Das Anliegen beinhaltet –
das muss ich eingangs sagen – nicht die Tieferbesteuerung
einer ganzen Branche, sondern es geht nur um eine Frage
der Steuergerechtigkeit und um die Verwirklichung des
Grundsatzes, dass Lebensmittel mit 2,3 Prozent besteuert
werden. Von diesem reduzierten Satz von 2,3 Prozent wird
dann abgewichen, wenn mit dem Verkauf auch noch eine
gastgewerbliche Leistung verbunden ist. An sich scheint die-
ser Grundsatz klar. In der Praxis führen nun aber Definition
und Abgrenzung zwischen Verkauf und gastgewerblichen
Leistungen zu erheblichen Differenzen zwischen der Steuer-
behörde und dem Steuerpflichtigen.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung vertritt im Merkblatt
Nummer 28, das sie im Jahr 1997 erliess, die Meinung, be-
reits durch das Vorhandensein von gastgewerblichen Einrich-
tungen – darunter versteht man selbst einen Tisch – bestünde
Grund für den höheren Steuersatz, und zwar für sämtliche
Leistungen eines Betriebes. Demgegenüber begründet das
Vorhandensein von Stühlen, die man offenbar nur zu Ruhe-
zwecken braucht, keine Konsumationseinrichtung. Ausnah-
men werden dann angenommen, wenn sowohl eine organi-
satorische Trennung herrscht – in erster Linie in Form einer
Registrierkasse oder Buchhaltung – als auch eine räumliche
Trennung – in erster Linie in Form baulicher Massnahmen.
Der Schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband ver-
tritt demgegenüber die Meinung, massgebend für den Steu-
ersatz seien das Produkt einerseits und die in Anspruch ge-
nommene Leistung anderseits. Die Vorschrift der organisato-
rischen und räumlichen Trennung für die Anwendung des re-
duzierten Satzes wird als unverhältnismässig betrachtet. Mit
heutigen Kassensystemen ist es nämlich ohne weiteres mög-
lich, eine korrekte Erfassung unterschiedlicher Leistungen
vorzunehmen und durchzusetzen.
Diese Vorschrift ist aber auch eine Überkompensation von in-
zwischen in den meisten Kantonen gelockerten gewerbepo-
lizeilichen Vorschriften. Sie basiert eigentlich auf dem Bild
der guten alten Ladentischbäckerei aus dem letzten Jahrhun-
dert. Die Unterstellung gemischter Angebotsformen, wie sie
sich zunehmend in den Verkaufsgewohnheiten moderner
Geschäfte eingebürgert haben, unter den höheren Satz für
das Gesamte ist eine Wettbewerbsverzerrung. Sie führt näm-
lich dazu, dass der gesamte übrige Verkauf von Gebäck mit
7,5 Prozent abgewickelt werden muss, obwohl es sich um
Lebensmittel zu 2,3 Prozent handeln würde, und das ist ein
Verstoss gegen die Gerechtigkeit. Schliesslich hindert diese
Vorschrift die Branche an der Umsetzung von neuen Ange-
botsformen. Sie hemmt den Fortschritt und das unternehme-
rische Denken auch bei kleinen Geschäften mit administrati-
ven Fesseln.
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Ich weiss nicht, ob die Zustimmung zum zweiten Satz im Be-
schluss des Nationalrates das Problem der Bäcker und Kon-
ditoren löst, ich bin eher unsicher. Ihnen geht es im Kern
darum, dass sie nicht wegen eines runden Stehpültchens in
ihrem Geschäft den gesamten Umsatz zu 7,5 Prozent ver-
steuern müssen. Dass das für ein kleines Geschäft oder für
eine Bäckerei kein Pappenstiel ist, das zeigt das Beispiel ei-
ner Bäckerei, die vielleicht gegen eine Million Franken Um-
satz macht und einen Cash-flow erzielt, der üblicherweise bei
diesen Geschäften um die 10 Prozent beträgt. Dann würde
hier die Differenz ohne weiteres 30 000 bis 50 000 Franken
betragen, also fast die Hälfte des Cash-flows. Das ist unge-
recht! Bestraft werden dadurch nämlich die Kreativen, die
sich etwas einfallen lassen.
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen und damit wenig-
stens eine Differenz zum Nationalrat zu schaffen.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Herr Merz bean-
tragt, in Buchstabe a Ziffer 1 Lemma 2 den zweiten Satz zu
streichen und durch den letzten Satz der Fassung des Natio-
nalrates zu ersetzen. Der zweite Satz unserer Fassung muss
aber stehenbleiben, weil die WAK-SR diese Definition der
gastgewerblichen Leistungen beschlossen hat. Wenn man
die Lösung gemäss Antrag Merz wählen möchte, hätte man
einen etwas anderen Begriff der gastgewerblichen Leistun-
gen.
Wir haben über den Schlussatz gemäss Nationalrat diskutiert
und sind zur Auffassung gekommen, dass das Problem mit
der Formulierung «ohne das Erbringen besonderer zusätzli-
cher Dienstleistungen am Ort des Konsums» nicht befriedi-
gend gelöst werden kann. Ich sehe aber ein, dass es in den
Betrieben Abgrenzungsprobleme gibt, wenn z. B. über den
Ladentisch Brot mit einer Mehrwertsteuerbelastung von
2 Prozent und im Tea-Room Produkte mit einer solchen von
6,5 Prozent verkauft werden. Wenn das im gleichen Raum
geschieht, kann man sich natürlich schon fragen, ob nun für
das Brot auch 6,5 Prozent Mehrwertsteuer bezahlt werden
müssen.
Wenn Bundesrat Villiger einverstanden ist, schlage ich vor,
dass die WAK-NR dieses Abgrenzungsproblem noch einmal
anschaut und dass allenfalls in unserer Formulierung eine
Anpassung vorgenommen wird.
Wegen der Differenz zum Nationalrat allein müssen Sie nicht
dem Antrag Merz zustimmen, weil so oder so bereits eine Dif-
ferenz besteht. Ich bitte den Bundesrat um eine Stellung-
nahme; dann kann sich vermutlich Herr Merz diesem Vorge-
hen anschliessen.

Schüle Kurt (R, SH): Herr Merz will, wenn ich ihn richtig ver-
standen habe, keinen Satz streichen, den wir in der Kommis-
sion beschlossen haben, sondern er möchte den zweiten
Satz gemäss Nationalrat zusätzlich in unseren Text aufneh-
men. – Er nickt, und damit ist seine Meinung also klar.
Ich möchte aufgrund der Diskussion in der Kommission be-
stätigen, dass es nicht unsere Absicht war, mit der Neuformu-
lierung das Problem zu schaffen, dass die Bäcker, die in ih-
rem Laden noch einen Kaffeetisch haben, ihren gesamten
Umsatz zum höheren Mehrwertsteuersatz versteuern müs-
sen. Das war nicht unsere Absicht, sondern unsere Absicht
war es, das Catering, also das Outsourcing im Verpflegungs-
bereich von Spitälern und Heimen, nicht durch den prohibitiv
hohen Steuersatz zu verhindern. Wir haben das lange disku-
tiert und eine Lösung getroffen, die dieses heute aktuelle
Outsourcing im Bereiche der sozialen Institutionen ermögli-
chen soll. Es kommt dann auch der reduzierte Satz von
2 Prozent zur Anwendung, wenn letztendlich am Bett oder im
Speisesaal das Essen durch das Personal des Heimes oder
Spitals abgegeben wird. Was vorher bezüglich der Bereitstel-
lung der Nahrung erfolgt, soll zum niedrigen Satz «out-
sourced» werden dürfen. Das war die Meinung der Kommis-
sion.
Wir müssen hier einfach grundsätzlich über den Antrag Merz
entscheiden, ob wir diese Differenzierung der Steuersätze
im Bereiche solcher gewerblichen Betriebe wollen oder
nicht. Dieselbe Problematik gibt es auch im Bereich der

Kioske, wenn diese noch einen Stehtisch zum Kaffeetrinken
haben und daneben ihre Nahrungsmittel mit 2 Prozent be-
lastet verkaufen. Diese Differenzierung haben wir nicht in
Frage stellen wollen, sondern wir wollten das andere Pro-
blem lösen.

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich wäre dankbar, wenn man dem
Antrag Merz zustimmen und dann im Nationalrat eine redak-
tionell bessere Lösung suchen könnte.
Die Verwirrung entstand dadurch, dass wir in Buchstabe a
Ziffer 1, anders als der Nationalrat, ein zweites Problem lösen
wollen. Der Nationalrat hat hier quasi das «Bäckerproblem»
gelöst, indem der Verkauf einer Pizza über den Ladentisch
nicht als gastgewerbliche Leistung behandelt wird. Wir wol-
len unsererseits das «Caterer-Problem» lösen. Wir wollen
aussagen: Wenn jemand seinen Geburtstag in einem Zelt fei-
ert und sich von einem Caterer das Essen liefern lässt, ist das
selbstverständlich eine gastgewerbliche Leistung, genau
gleich, wie wenn der Geburtstag in einem Restaurant gefeiert
würde. Wenn aber der Caterer einem Spital oder einer sozia-
len Einrichtung das Essen liefert und es in der Küche dieses
Hauses zubereitet, aber nicht bis zum Bett des Patienten
bringt, dann wird dies nicht als gastgewerbliche Leistung be-
handelt, um das Outsourcing und die In-house-Zubereitung
durch die Institution selbst gleichzustellen. Das war unsere
Absicht.
Warum dabei der zweite Satz aus der Fassung des National-
rates herausgefallen ist, ist mir im Moment nicht mehr prä-
sent; das wollten wir eigentlich nicht. Von mir aus gesehen
wollten wir am Entscheid des Nationalrates nichts ändern,
sondern ein zusätzliches Problem lösen. Vielleicht ist das et-
was verunglückt. Ich wäre froh, wenn der Nationalrat das
Problem in diesem Sinne noch einmal ansehen könnte.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Das ist keine Verwirrung; es geht
um zwei Probleme, die man trennen muss. Ihre Kommission
ist bei dieser Trennung, ob das 6,5 oder 2 Prozent sind, be-
wusst auf die heutige Regelung zurückgegangen, die bun-
desgerichtlich abgesegnet ist.
Das Problem des Outsourcings, das Frau Spoerry und auch
Herr Schüle zu Recht geschildert haben, wollten Sie anders
lösen, als es der Bundesrat gesehen hätte. Ich werde mich im
Nationalrat dafür einsetzen, bei der heutigen Regelung zu
bleiben, weil Sie wiederum eine Sonderregelung schaffen,
die einen Bruch mit den übrigen Prinzipien darstellt.
Die Benachteiligung des Outsourcings ist eine Tatsache, die
aber überall vorkommt, beim Rechenzentrum und hier. Es ist
wiederum die Folge dieser Bruchstelle, wo sich zwei Steuer-
sätze überlappen. Wenn Sie mit verschiedenen Steuersät-
zen arbeiten, haben Sie überall Bruchstellen.
Das Problem ist auch nicht so schlimm, wie es aussieht, was
ich Ihnen begründen könnte. Da ich aber weiss, wie Anträge,
die vom Bundesrat kommen und hier nicht vorliegen, von Ih-
nen behandelt werden, werde ich jetzt nicht auf der Sache
beharren, signalisiere aber, dass ich im Nationalrat beantra-
gen werde, bei der nationalrätlichen Lösung zu bleiben.
In bezug auf das Problem, das Herr Merz aufgegriffen hat,
bin ich jedoch der Meinung, dass Sie bei der von Ihrer Kom-
mission beschlossenen Lösung bleiben sollten. Das spricht
nicht dagegen, dass man das im Nationalrat noch einmal an-
schaut, denn die Differenz besteht ja, das ist richtig. Man
muss aber nicht einer Differenz wegen anders beschliessen.
Es ist jedoch ein verzwicktes Problem, und ich entschuldige
mich, wenn ich hier etwas in die Details gehe.
Es gibt eine ganze Wegleitung zu diesem Problem. Ich ver-
stehe eigentlich nicht, warum sich die Betroffenen so bekla-
gen, denn das Problem ist absolut lösbar; aber es muss sau-
ber gelöst sein, es darf keine schwammigen Zwischenlösun-
gen geben. Es ist das «Pizza-Problem», d. h. die Abgren-
zung der Hauslieferungen von den gastgewerblichen Lei-
stungen, und es gab dazu vom Bundesgericht auch ein
«Pizza-Urteil». Die Pizza «über die Gasse» wird mit 2,3 Pro-
zent besteuert und die im Lokal gegessene Pizza mit 7,5 Pro-
zent. Die Frage ist: Wo ist die Bruchstelle? Irgendwie muss
sie ja definiert werden.
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Weil gewisse Leute nicht einverstanden waren, gingen sie
bis vor Bundesgericht, und das Bundesgericht hat dann ge-
wisse Kriterien formuliert, welche bei der Auslegung helfen.
Beim Erstrat – also beim Nationalrat – ist die gastgewerbliche
Leistung negativ umschrieben. Danach gelten die Lieferun-
gen von Ess- und Trinkwaren durch einen Steuerpflichtigen,
ohne das Erbringen besonderer zusätzlicher Dienstleistun-
gen am Ort des Konsums – Entschuldigung, das ist wahnsin-
nig technisch, aber die Materie ist halt so –, nicht als gastge-
werbliche Leistung.
Diese Regelung vermag nicht zu befriedigen, weil sie bei den
Steuerpflichtigen zu Rechtsunsicherheiten führt. So wird sich
der Steuerpflichtige immer wieder fragen müssen, was mit
der Erbringung «besonderer zusätzlicher Dienstleistungen»
gemeint ist. Sie müssen sehen: Es ist eine Selbstveranla-
gungssteuer; wir kontrollieren ja nur in sehr grossen Abstän-
den. Es muss für den, der hinter dem Ladentisch steht, relativ
klar sein, was er zu tun hat, ohne dass er sich rechtlich bera-
ten lassen muss; es ist mit dieser Wegleitung so schon
schwierig genug. Er muss also wissen, was gemeint ist.
Es ist eine Frage: Werden diese besonderen zusätzlichen
Dienstleistungen nur dann erbracht, wenn die Speisen auf
Bestellung hin zubereitet werden, nicht aber, wenn sie schon
zubereitet sind und nur noch aufgewärmt werden müssen?
Das ist eine Frage, die man irgendwie klären muss. Oder wie
ist es im Tea-Room, wo der Gast die Patisserie selber holen
muss? Ist das eine besondere zusätzliche Dienstleistung
oder nicht?
Für die Verwaltung ist das Problem, wie man zum Beispiel
von aussen kontrollieren kann, ob der Verkäufer am Pizza-
stand, mit Tischen, die Pizza vor der Abgabe nur aufwärmt
oder auf Wunsch des Kunden zusammenstellt. Das sind läp-
pische Unterscheidungen, aber sie sind bei dieser Bruch-
stelle, bei zwei Steuersätzen, eben wichtig.
Bei der nationalrätlichen Fassung muss man dann noch ent-
scheiden, ob diese «besonderen zusätzlichen Dienstleistun-
gen» am Ort des Konsums erbracht werden. Wo ist der Ort
des Konsums? Wird eine solche Leistung am Ort des Kon-
sums erbracht, wenn der Steuerpflichtige Konsumationsein-
richtungen bereithält und die Speisen nicht speziell zum Mit-
nehmen verpackt werden? Das ist auch ein Kriterium. Und
dann kommt immer das Problem, wie man das kontrollieren
soll, wenn man nur alle zehn oder im Moment alle zwanzig
Jahre kontrollieren kann – das schafft Rechtsunsicherheiten
und Kontrollprobleme. Meiner Erinnerung nach hat man das
auch kurz besprochen; deshalb haben wir Ihrer Kommission
beantragt, es eben anders zu lösen.
Die bisherige Regelung geht von besonderen Vorrichtungen
für den Konsum aus. Der Steuerpflichtige kann ganz klar auf-
teilen, wie das läuft – das ist eben die berühmte Sache mit
dem Tisch. Das macht es bei einer Selbstveranlagungs-
steuer, bei der der Steuerpflichtige die Verantwortung hat,
eben sehr viel einfacher. Ist dieser unsicher und wird nachher
anders entschieden, dann hat er alle Umtriebe usw. Deshalb
hat das Bundesgericht die bundesrätliche Lösung auch für
verfassungskonform erklärt. Das Bundesgericht stellte dar-
über hinaus fest, dass das Unterscheidungsmerkmal – näm-
lich das Bereitstellen besonderer Vorrichtungen zum Kon-
sum an Ort und Stelle – ein wesentliches Merkmal der gast-
gewerblichen Leistung ist. Das hat das Bundesgericht bestä-
tigt; das gelte auch für die Zubereitung der Speisen und
Getränke im Service beim Kunden.
Aufgrund dessen haben wir Ihnen vorgeschlagen, wieder auf
die Verordnungsregelung zurückzukommen, und Ihre Kom-
mission ist diesem Ansinnen gefolgt. Demnach ist die Ab-
gabe von Ess- und Trinkwaren dann gastgewerblich und da-
mit zum Normalsatz steuerbar, wenn der Steuerpflichtige für
den Konsum an Ort und Stelle besondere Vorrichtungen be-
reithält oder wenn er die Ess- und Trinkwaren beim Kunden
zubereitet oder serviert.
Das schliesst aber nicht aus, dass unter bestimmten Voraus-
setzungen auch ein Gastgewerbebetrieb, der ja diese Vor-
richtungen hat, in den Genuss der reduzierten Steuer gelan-
gen kann. Zum Beispiel sind nach der heutigen Regelung
Hauslieferungen zum reduzierten Satz steuerbar, wenn das

Restaurant bestimmte organisatorische Massnahmen trifft,
um die beiden Tätigkeiten auseinanderzuhalten. Es ist immer
noch möglich zu betrügen, aber man kann das nachträglich
immerhin einigermassen kontrollieren. Insbesondere müs-
sen die verschiedenen Umsätze in den Geschäftsbüchern
unterschiedlich verbucht werden.
Das hat sich in der Praxis bewährt. Seit dem Bundesgerichts-
urteil haben wir keine Probleme mehr. Ich verstehe nicht,
warum man jetzt wieder eine neue Rechtsunsicherheit her-
beiführen sollte. Das Kriterium des Vorhandenseins von Ti-
schen und Stühlen macht es sehr einfach zu beurteilen, ob
der reduzierte Satz zum Tragen kommt oder nicht. Sie kön-
nen fragen, ob es zwei oder drei Tische sein müssen. Dann
wird es natürlich absurd. Wenn jemand den reduzierten Satz
geltend machen will, obwohl die Vorrichtungen vorhanden
sind, muss er eine organisatorische Trennung vornehmen.
Dafür gibt es besondere Vorschriften, z. B. auch für Bäcke-
reien und Konditoreien mit Tea-Rooms.
Aus unserer Sicht ist das Problem gelöst; mit der nationalrät-
lichen Fassung entsteht es neu. Deshalb bitten wir Sie, Ihrer
Kommission zuzustimmen. Ich habe nichts dagegen, wenn
Sie den Antrag Merz dem Nationalrat zur nochmaligen Bera-
tung übergeben. Aber ich werde auch dort darauf beharren,
dass unsere Lösung beibehalten wird, die sich seit drei Jah-
ren bewährt hat.

Präsident: Wir bemühen uns heute morgen zunächst um die
Frage, wo sich bei der Pizza die Bruchstelle befindet. Die Si-
tuation ist etwas schwierig, weil Herr Merz zu Beginn seines
Votums gesagt hat, bei der Formulierung sei das Optimum in
seinem Antrag noch nicht erreicht.
Wenn Sie dem Antrag der Kommission zustimmen, ist es un-
bestritten, dass die Frage noch einmal zur Debatte steht.
Deshalb frage ich Herrn Merz, ob er auf einer Abstimmung
über seinen Antrag beharrt.

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich beharre nicht darauf. Ich
möchte einzig noch beifügen, dass in der vorberatenden
Kommission die Unterlagen, die Herr Bundesrat Villiger aus
dem Merkblatt zitierte, nicht zur Verfügung standen. Wenn
das nämlich der Fall gewesen wäre, hätte man die Möglich-
keit gehabt, über die Frage der Kumulation zwischen organi-
satorischen und räumlichen Voraussetzungen für die Steuer-
erhebung zu diskutieren.
Ich bin nicht der Überzeugung, dass das Urteil des Bundes-
gerichtes falsch war. Das Bundesgericht urteilt allerdings nur
aufgrund von Rechtsvorschriften. Aber es hätte genügt,
wenn man sich der organisatorischen Fragen angenommen
hätte, beispielsweise auf dem Gebiet der Registrierkassen,
der Buchhaltung usw. Diese Fragen sind offensichtlich nicht
diskutiert worden.
Wenn man das in der WAK-NR nachholen kann, bin ich be-
reit, diesen Antrag zurückzuziehen.

Präsident: Der Antrag Merz ist zurückgezogen worden. Das
Problem liegt nun auf dem Tisch des Nationalrates.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Beim Lemma
betreffend Sämereien schlagen wir Ihnen nur eine Präzisie-
rung vor: Gesonderte Rechnungsstellung vorausgesetzt, soll
die Lieferung der in diesem Lemma genannten Gegenstände
auch dann dem reduzierten Steuersatz unterliegen, wenn sie
in Kombination mit einer zum Normalsatz steuerbaren Lei-
stung erbracht wird. Diese Präzisierung ist insofern erforder-
lich, als in der Formulierung gemäss Beschluss des National-
rates der Begriff «Dienstleistung» zu eng ist, da das Einpflan-
zen als Bearbeitung des Bodens gilt und somit eine zum Nor-
malsatz steuerbare Lieferung darstellt. Das Einpflanzen fällt
also unter den Lieferungsbegriff. Deshalb ist diese Präzisie-
rung notwendig. Materiell gibt es keine Änderung.
Zu Ziffer 3: Man muss diese Ziffer im Zusammenhang mit
dem Antrag zu Litera abis mit den 4,6 Prozent begründen und
dann auch mit dem Antrag der Minderheit Onken, die hier
den Steuersatz auf 7,5 Prozent erhöhen will. Diesen Zusam-
menhang muss man herstellen.
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Der Antrag Reimann möchte für die Umsätze gemäss den
Ziffern 12, 13 und 14 von Artikel 17 bei 2,3 Prozent bleiben,
wie es der Nationalrat beschlossen hat. Ich nehme an, er be-
gründet das damit, dass es keine neuen Sätze geben soll und
man der Schweizer Sport- und Gemeinnützigkeits-Initiative
damit möglichst weit entgegenkommt.
Die Minderheit Onken möchte alle Vergünstigungen strei-
chen, bei 7,5 Prozent bleiben und keine neuen Sätze aufneh-
men. Wir haben das diskutiert; diese Ausnahmesätze bieten
immer wieder Schwierigkeiten. Allerdings würde diese Lö-
sung dann die Chancen für einen Rückzug der Initiative klar
vermindern. Das dürfte einige Probleme bieten.
Wir haben versucht, diese Frage mit einem Kompromiss zu
lösen, und schlagen Ihnen vor, mit 4,6 Prozent einen neuen
Satz einzuführen, der für die Umsätze gemäss Artikel 17 An-
wendung finden soll – nicht nur für die Ziffern 12, 13 und 14,
sondern auch für die Ziffern 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 14bis. Damit
nehmen wir in Kauf, dass wir einen neuen Satz aufnehmen,
dies mit allen administrativen Schwierigkeiten, die es geben
kann. Bezüglich der Initiative wird es offen sein, ob das ein
genügendes Angebot ist. Wir meinen aber, das sollte möglich
sein.
Im Endeffekt ist es eine Sache des Abwägens, für welche Lö-
sung man sich ausspricht. Die Mehrheit der Kommission ist
überzeugt, dass sie eine gute und ausgewogene Lösung ge-
funden hat. Wir gehen bezüglich der Ausdehnung der Anzahl
Begünstigter weiter als der Nationalrat, und bezüglich Son-
dersatz schlagen wir eine etwas schlechtere Lösung vor.
Man muss allerdings sehen, dass der Betroffene über die Op-
tion entscheiden kann, ob er steuerbefreit sein will oder nicht.
Die Sondersätze haben eine Auswirkung, über die man dis-
kutieren kann. Wenn Sie einen Satz von 6,5 Prozent haben
und Vorsteuer abziehen, dann zahlen Sie in aller Regel noch
Steuern. Wenn Sie hingegen eine Vorsteuerbelastung von
6,5 Prozent und einen Steuersatz von nur 2 Prozent haben,
können sich Vorsteuerüberhänge ergeben. Man kann dann
über die Option noch zusätzlich Geld herausbekommen. Wir
werden diese Diskussion auch beim öffentlichen Verkehr füh-
ren. Es ist hier eine Frage des Masses, wie weit man dann
mit diesem günstigeren Steuersatz geht, wenn man schon
die Option anbietet. Bei der Suche einer Lösung haben wir
uns auch bemüht, den finanzpolitischen Anliegen des Bun-
des Rechnung zu tragen.
Wenn Sie dem Konzept der Kommissionsmehrheit folgen
und Ziffer 3 streichen, Buchstabe abis zustimmen, den An-
trag Reimann und den Antrag der Minderheit Onken ableh-
nen, finden Sie einen guten und vernünftigen Weg. Ich bitte
Sie, diese Entscheidungen im Sinne der Kommission bzw.
der Mehrheit zu treffen.

Reimann Maximilian (V, AG): Ich weiss, wie schwierig es ist,
gegen die Kommissionsmehrheit anzukämpfen. Sie hat sich
bis jetzt ja weitgehend durchgesetzt. Trotzdem beantrage ich
Ihnen, bei den kulturellen und breitensportlichen Dienstlei-
stungen dem Nationalrat zu folgen und – sofern für die frei-
willige Steuerpflicht votiert wird – den reduzierten Steuersatz
von 2,3 Prozent zur Anwendung zu bringen.
Wir haben zwar gestern und auch heute wieder zur Genüge
gehört, dass man nicht Partikularinteressen nachkommen
dürfe, keine Mehrwertsteuer «à la carte» machen dürfe, son-
dern dass man möglichst konsequent sein und mit dem
Schwurfinger auf dem «runden Tisch» eine konsequente Li-
nie durchziehen müsse.
Ich habe mich im Rahmen der bisherigen Detailberatung mit
meiner Stimmabgabe weitgehend auf dieser Linie bewegt.
Hier haben wir es nun aber nicht mit einem gewöhnlichen Fall
zu tun, mit einem Partikularwunsch irgendeines Interessen-
vereins, sondern mit einer Volksinitiative. Diese – lanciert von
Verbänden des Sportes und gemeinnützigen Organisatio-
nen – ist innert kurzer Zeit mit 175 000 Unterschriften zu-
stande gekommen. Ich selber habe dem Patronatskomitee
dieser Volksinitiative angehört und lege mit diesem Hinweis
auch meine Interessenbindung offen.
Diese Volksinitiative wurde notwendig – ich muss das immer
wieder betonen –, weil der Bundesrat, vor allem der damalige

Finanzminister, die vor der Volksabstimmung über die Ein-
führung der Mehrwertsteuer abgegebenen Versprechen
nicht eingehalten hatte, nämlich die gemeinnützigen Institu-
tionen und den Breitensport der neuen Steuer nicht zu unter-
stellen.
Diese bevölkerungsstarken Kreise schlugen sich dann kon-
sequent auf die Seite der Mehrwertsteuerbefürworter und
verhalfen der Vorlage an der Urne mit zum Erfolg. Um so
brüskierter kamen sie sich vor, als sie «post festum» in den
Ausführungsbestimmungen nichts mehr vom bundesrätli-
chen Versprechen vorfanden. Meines Erachtens ist das ein
klarer Verstoss gegen Treu und Glauben.
Korrekterweise hat der Erstrat einige Korrekturen im Sinne
des erwähnten Volksbegehrens vorgenommen. Unser Rat ist
ihm weitgehend gefolgt und hat sogar noch Verbesserungen
zustande gebracht. Bei den Steuersätzen in Artikel 34
scheint mir unsere Kommission aber wieder von diesem Pfad
der Tugend abgekommen zu sein. Im Lichte der seinerzeiti-
gen bundesrätlichen Versprechen lässt es sich rechtfertigen,
im Bereich von Sport und Kultur den reduzierten Steuersatz
für die in den Ziffern 12 bis 14 von Artikel 17 erwähnten Lei-
stungen anzuwenden.
Es geht ja zur Hauptsache nur um die Eintritte und Teilnah-
megebühren für Veranstaltungen. Die übrigen Leistungen,
insbesondere die Sponsorenbeiträge und die Entgelte an
Profisportler, werden weiterhin zum ordentlichen Satz von
6,5 bzw. künftig von 7,5 Prozent besteuert.
Kommt hinzu – das ist auch ein ganz wichtiges Argument –,
dass in einer Vielzahl von Kantonen und Gemeinden die Ein-
trittsbillette nicht nur von der Mehrwertsteuer, sondern auch
von der Billettsteuer erfasst werden. Diese beträgt je nach
Kanton 10, 12 oder gar 16 Prozent oder noch mehr. Dazu soll
nun im Sinne der Kommissionsmehrheit noch die hohe Mehr-
wertsteuer von 4,6 Prozent hinzukommen. Wir kommen so in
gewissen Kantonen auf gegen 20 Prozent Steuern auf einem
Eintrittsbillett, und das scheint mir doch exzessiv zu sein.
Eine Steuer ist für denjenigen, der sie bezahlen muss, eine
Steuer, ob es nun die Billettsteuer oder die Mehrwertsteuer
ist; für ihn ist Geld eben Geld.
Ich bin davon überzeugt, dass die erwähnte Volksinitiative
wirklich zurückgezogen werden könnte, wenn hier noch zu
einer Lösung im Sinne des nationalrätlichen Entscheides
Hand geboten würde. Das ist keine Steuerbefreiung, sondern
eine angemessene Reduktion in Richtung des seinerzeitigen
bundesrätlichen Versprechens. Gleichzeitig würden wir auf
eine weitere Differenz verzichten. Das ist angesichts der vie-
len Differenzen, die bereits Tatsache sind, mindestens noch
erwähnenswert.

Präsident: Es geht um den Steuersatz für die Umsätze nach
Artikel 17 Ziffern 12, 13 und 14. Der Kommissionspräsident
hat darauf hingewiesen, dass zwischen der Ziffer 3, Antrag
Reimann, und dem Buchstaben abis, Antrag der Minderheit
Onken, ein Sachzusammenhang besteht. Ich würde Ihnen
vorschlagen, dass Herr Onken seinen Minderheitsantrag zu
Buchstabe abis unter diesen Umständen auch begründet,
dass dann nochmals der Kommissionspräsident spricht und
wir alsdann diese beiden Dinge miteinander diskutieren. Sind
Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall.

Onken Thomas (S, TG): Diese Bestimmung steht im Zusam-
menhang mit den Optionen, die wir in Artikel 24 behandelt
haben. Ich habe dort ausführlich dargelegt, weshalb ich
grundsätzlich gegen diese grosszügige Wahlfreiheit bin, die
ja vor allem dazu genutzt wird oder genutzt werden kann,
Steuern zu sparen. Ich bin konsequenterweise auch hier da-
gegen, wo nun die Gemeinnützigkeit zum Angelpunkt ge-
macht wird und eine Art Gleichbehandlung gesucht werden
soll. Es bleibt für mich dabei, dass das ein Systembruch ist.
Es bleibt für mich dabei, dass es letztlich nicht eurokompati-
bel ist und teilweise weit über das hinausgeht, was den ein-
zelnen Mitgliedländern in der Europäischen Union hier an
Möglichkeiten eingeräumt wird. Und es bleibt für mich dabei,
dass die Sonderregelung auch sachlich schwer plausibel zu
machen ist.
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Der angehobene Sondersatz gemäss der Mehrheit der Kom-
mission bringt zwar eine gewisse Milderung, das räume ich
ein. In dem Sinne markieren der Antrag Reimann und mein
Minderheitsantrag jetzt ja die beiden weiter gehenden Posi-
tionen – ich will nicht «Extrempositionen» sagen –, während
der Antrag der Mehrheit der Kommission als ein Antrag der
Mitte und damit auch des Kompromisses erscheint. Der an-
gehobene Sondersatz mildert das Problem, aber er schafft
es nach wie vor nicht aus der Welt, denn die Diskrepanz zum
Normalsatz bleibt ganz einfach zu hoch, und die Ausfälle blei-
ben damit spürbar; es gibt also auch keine Entschärfung auf
der finanzpolitischen Seite, auf der Einnahmenseite. Ganz im
Gegenteil: Es erfolgen eine Fortsetzung und Verschärfung,
wenn auch vielleicht die Auswirkungen im einzelnen bei Arti-
kel 34 gerade angesichts des angehobenen Satzes nicht
mehr so tiefgreifend sind wie zuvor.
Ausserdem bleibt es einfach ein Mangel im System. Es ist
nicht einzusehen, Herr Reimann, dass gewisse Kategorien
von sogenannten gemeinnützigen Leistungen – ich denke
z. B. auch an die Transfersummen im Fussball – hier einfach
begünstigt werden sollen. Eine Volksinitiative wird im übrigen
selten in allen Punkten und bis hinter das Komma erfüllt. Ich
denke, dass die Sportverbände zur Kenntnis nehmen müs-
sen – sie haben das ja auch bereits signalisiert –, dass die
beiden Räte, auch unser Rat, ihnen sehr weit entgegenge-
kommen sind. Viele der Postulate, welche die Initiative ent-
hält, sind nicht nur ernst genommen, sondern sind einbezo-
gen, sind verwirklicht worden. Ich finde, dass das Entgegen-
kommen beträchtlich ist. Die Signale, die wir erhalten, gehen
denn ja auch dahin, dass man grundsätzlich bereit ist, «über
den Rückzug der Initiative nachzudenken» – so die Sprach-
regelung. Man ist wohl willens, den Vorstoss zurückzuziehen.
Ich glaube deshalb nicht, Herr Reimann, dass man so weit
gehen muss, hier Ihren «maximalen» Antrag auch noch an-
zunehmen, um die Initiative in vollem Umfang einzulösen.
Das ist ganz einfach nicht erforderlich. Das würde zu weit ge-
hen. Das würde zu grossen Ausfällen führen.
Ich beantrage Ihnen, hier konsequent bei der Streichung und
damit bei den getroffenen Beschlüssen des Nationalrates zu
bleiben und den Antrag Reimann auf alle Fälle abzulehnen.
Als eine Kompromisslösung könnte man wohl mit dem An-
trag der Mehrheit der Kommission leben.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Jetzt kommen
wir langsam in eine Verwirrung. Herr Onken hat gesagt, man
solle bei den Beschlüssen des Nationalrates bleiben. Der Na-
tionalrat hat aber diese 2,3 Prozent beschlossen; die Minder-
heit Onken will demgegenüber mit ihrem Streichungsantrag
einen Satz von 7,5 Prozent. Es ist klar: Jeder Sondersatz
führt zu Problemen, jede Ausnahme führt zu Abgrenzungs-
problemen, aber wir haben natürlich dieses Konzept mit Arti-
kel 17 aufgegleist. Nachdem wir Artikel 17 betreffend die un-
echten Befreiungen geregelt und die Optionen aufgegleist
haben, entstehen eben diese Fragen.
Ich möchte zudem Herrn Onken zur EU-Kompatibilität sagen:
Sein Antrag ist natürlich überhaupt nicht EU-kompatibel,
denn gerade im Bereich des Sports, der Kultur und der sozia-
len Einrichtungen hat ja praktisch jedes EU-Land ein eigenes
Konzept und eine eigene Lösung. Dieses Argument sticht an
und für sich nicht.
Ich möchte auch sagen: Wir sprechen jetzt immer nur vom
Sport, aber es geht ja jetzt bei diesem Konzept nicht nur um
den Sport, sondern wir sprechen über verschiedene Ziffern
von Artikel 17. Es geht um den Sport, es geht um die gemein-
nützigen Institutionen, es geht um soziale Einrichtungen, es
geht um Jugendaustausch – Sie können das dort entspre-
chend nachlesen. Persönlich bin ich der Meinung, dass wir
hier eine Lösung mit einem Sondersatz finden müssen und
eigentlich die Frage beantworten wollen: Gehen wir auf diese
2,3 oder 4,6 Prozent?
Jetzt muss ich zum Sport natürlich schon auch sagen: Wir,
Nationalrat und Ständerat, haben jetzt für den Sport und die
gemeinnützigen Institutionen einiges bewirkt. Die Eintritte
sind steuerbefreit, die Mitgliederbeiträge sind steuerbefreit –
gut, man kann sagen, teilweise war das jetzt schon so –, die

Startgelder sind neu steuerbefreit. Wir haben die Miete von
Sportanlagen ausgenommen bzw. steuerbefreit, und wir ha-
ben auch diese Steuergrenze auf 150 000 Franken gehoben.
Wir haben also ein recht gutes Paket geschnürt, das dieser
Initiative weitgehend Rechnung trägt. Jetzt haben wir den
Vereinen auch noch eine Option zugestanden. Sie können ja
steuerbefreit bleiben und die Vorsteuer bezahlen, wenn die
Vorsteuer keinen hohen Betrag ausmacht. Wenn hingegen
die Vorsteuer einen höheren Betrag ausmacht, dann können
sie sich der Steuer unterstellen; dann können sie aber die
Vorsteuer von der Steuer zum Satz von 4,6 Prozent abzie-
hen, und dann ist auch die verbleibende Belastung nicht
mehr sehr gross. Eine hohe Belastung besteht, wenn sie
keine Vorsteuern haben und sich der Steuer unterstellen.
Aber wenn jemand das macht, dann ist er selbst schuld, dann
macht er einfach einen Fehler.
Ich möchte Sie bitten, dem Antrag der Kommissionsmehrheit
zuzustimmen. Ich bin eigentlich dankbar, dass die beiden Ex-
tremlösungen auch präsentiert wurden, damit Sie hier den
ganzen Rahmen sehen.

Simmen Rosemarie (C, SO): Sie sind gestern mit grosser
Mehrheit Ihrer vorberatenden Kommission gefolgt und haben
gemeinnützige Einrichtungen auf sozialem, kulturellem und
auf dem Gebiet der Bildung und der Jugendbetreuung der
unechten Befreiung unterstellt und ihnen gleichzeitig auch
die Option gewährt, und ich bin überzeugt, dass Sie gut
daran getan haben.
Nun ist uns allen klar, dass wir damit Steuerausfälle verursa-
chen, denn Steuern, die nicht bezahlt werden müssen, sind
auch Steuern, die nicht eingehen. Es kann uns allen nicht
gleichgültig sein, wie hoch diese Ausfälle sind. Ihre Kommis-
sion hat sich deshalb auch in eingehender Diskussion damit
befasst, wie man nun – sozusagen als Gegenstück oder als
ergänzender Teil zu diesen berechtigten Steuererleichterun-
gen – die Ausfälle in einem erträglichen Rahmen halten
könnte. Das hat die Kommissionsmehrheit dazu geführt, den
Satz von 4,6 Prozent einzuführen. Es ist uns klar, dass wir
damit eine gewisse Komplikation bei der Berechnung einfüh-
ren; auf der anderen Seite ist diese «Dreisatzrechnung» nicht
so schwierig zu bewältigen, so dass der Erhebungsaufwand
nicht markant ansteigen wird.
Ich bitte Sie sehr, nach den Artikeln 17 und 24 nun auch hier
in Ziffer 3, welche die Gemeinnützigkeit betrifft, den Schritt zu
tun und dieser Vermittlungslösung zwischen 2,3 Prozent und
dem vollen Satz, also den 4,6 Prozent, zuzustimmen. Damit
haben wir eine Lösung gefunden, die den berechtigten Anlie-
gen der gemeinnützigen Organisationen und Einrichtungen
Rechnung trägt, aber gleichzeitig auch dazu beiträgt, dass
wir von den Steuereinnahmen her nicht ein allzu grosses
Loch reissen.

Cottier Anton (C, FR): Notre choix doit se porter soit sur la
solution proposée par la majorité de la commission, d’une
part, soit sur la solution décidée par le Conseil national,
d’autre part.
Je constate que la proposition de la majorité de la commis-
sion a le désavantage de multiplier encore les taux applica-
bles (al. 1er let. abis, b, c). Cela est certainement un inconvé-
nient et rend la TVA moins transparente et son application
plus difficile. La majorité de la commission introduit un nou-
veau taux, alors que nous sommes déjà en présence de trois
autres taux. Or, la solution du Conseil national, reprise ici à
l’alinéa 1er lettre a chiffre 3 par la proposition Reimann, ap-
porte plus de clarté: la version du Conseil national comporte
moins de taux. Si la majorité de la commission ne veut pas
suivre la décision du Conseil national, qu’elle applique au
moins pour ces activités de l’article 17 un taux déjà existant,
par exemple le taux des prestations du secteur de l’héberge-
ment. Mais je vois mal l’introduction d’un nouveau taux, ce
qui rend le tout beaucoup plus difficile dans l’application.
Je propose dès lors de soutenir la proposition Reimann.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Man kann natürlich das Problem
von Herrn Cottier auch lösen, indem man bei Buchstabe abis
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der Minderheit Onken folgt; dann haben Sie den Normalsatz.
Ich meine: Wenn dies das Argument ist, dann möchte ich Ih-
nen sehr empfehlen, der Minderheit Onken zuzustimmen.
Ich habe Ihnen gestern gesagt, dass es eigentlich verschie-
dene Möglichkeiten gibt, jemanden zu entlasten und gewisse
Segnungen zu verteilen. Es gibt den Vorzugssteuersatz, die
unechte und die völlige Befreiung. Hier geht es um die «un-
echte Befreiung», d. h., dass jemand für einen bestimmten
Umsatz nicht steuerpflichtig ist, weswegen er dann auch auf
den Vorsteuern sitzenbleibt – das ist das Prinzip dieser «un-
echten Befreiung». Weil das eine – auch vom Verfassungge-
ber gewollte – Partialentlastung ist, wenn Sie so wollen, ist
natürlich die Option an sich wieder ein Bruch mit diesem Prin-
zip. An sich wird also die Sünde mit einer weiteren Sünde
verschlimmert – aber Sie haben sich gestern für die Option
entschieden; das ist zu akzeptieren.
Jetzt hat aber Ihre Kommission versucht, die Schäden dieses
Entscheides doch etwas in Grenzen zu halten. Nun höre ich
immer – ich glaube, ich habe das gestern schon angedeu-
tet –, wenn man auf dieser Vorsteuer sitzenbleibe und diese
zu gross sei, dann sei das eine Benachteiligung. Aber das ist
eben nur dann so, wenn man diese latente Vorsteuer, die
Taxe occulte, die darin enthalten ist, mit einem sehr tiefen
Satz oder einem Nullsteuersatz vergleicht. Sie müssen dies
aber mit 6,5 oder 7,5 Prozent vergleichen – Ihr Kommissions-
präsident spricht immer schon in den Sätzen, die ab näch-
stem Jahr gelten, wie ich festgestellt habe; das ist auch rich-
tig. Wenn Sie diese unechte Entlastung also mit dem Normal-
steuersatz von 7,5 Prozent vergleichen, dann sehen Sie,
dass natürlich nach wie vor in praktisch allen Fällen eine er-
hebliche Entlastung stattfindet. Ich kann mir keinen Fall vor-
stellen, in dem die Vorsteuern bei einem Satz von 7,5 Pro-
zent grösser sind – das ist schon mathematisch nicht mög-
lich.
Je tiefer Sie jetzt mit dem Optionssatz gehen, desto mehr
steigt auch die Gefahr, dass sogar ein Vorsteuerüberhang
entsteht. Mit einem 2-Prozent-Satz laufen Sie absolut Ge-
fahr, dass da und dort ein Vorsteuerüberhang entsteht. Das
heisst, dass die Steuerbehörde etwa dem Veranstalter eines
Sportanlasses noch Steuern zurückzahlen muss. Das ist ein
Unding, eine eigentliche Subvention, wenn Sie so wollen;
deshalb will man natürlich diesen sehr tiefen Satz. Aber dann
nähert sich das der völligen Steuerbefreiung.
Deshalb bin ich schon der Meinung, dass der Anreiz zur Op-
tion nicht so gross werden sollte, dass solche Verzerrungen
entstehen, die eben kein Mensch versteht.
Ihre Kommission hat nicht nur – wie der Nationalrat – die Op-
tion beschlossen; sie hat den Kreis der Optionen sogar noch
erweitert. Das macht das Ganze etwas komplexer.
Jetzt komme ich spezifisch zum Sport: Die Entlastung des
Sportes im Bereich Breitensport usw. ist akzeptiert. Die
Schweizer Sport- und Gemeinnützigkeits-Initiative hat des-
halb sicher auch eine Chance. Ich will jetzt nicht noch einmal
ein Mea culpa anstimmen und mich entschuldigen. Ich habe
gestern schon zugegeben, Herr Reimann, dass ich Verständ-
nis dafür habe, dass die Sportleute etwas bitter geworden
sind, nachdem sie die Mehrwertsteuer anlässlich der Abstim-
mung noch unterstützt haben. Das war kein sehr elegantes
Vorgehen.
Der Sport geniesst in Steuerfragen beim Volk nicht ungeteilte
Beliebtheit. Wenn man von den Transfersummen hört, wenn
man hört, welche Mittel in vielen Bereichen plötzlich vorhan-
den sind, und wenn umgekehrt der Staat das Ganze plötzlich
fördern soll, dann nimmt das Verständnis meistens sehr
rasch ab. Ich bin selber ein begeisterter Hobbysportler. Ich
habe Verständnis für Startgelderprobleme usw. Ich habe
17mal für den Marathon im Engadin ein solches bezahlt. Ich
glaube aber, dass wir dem Sport hier doch sehr stark entge-
gengekommen sind. Herr Brändli hat es aufgelistet: Wir ha-
ben die Mindestumsatzgrenze wider das Prinzip auf 150 000
Franken erhöht; das trifft die kleinen Vereine. Wir haben die
Vermietung der Sportanlagen entlastet. Wir haben die Start-
gelder entlastet. Sie haben sogar noch das «fund raising»
begünstigt. Sie haben hier schon sehr viel für den Sport ge-
tan. Jetzt haben Sie noch die Option ermöglicht.

Nun bin ich aber doch klar der Meinung, dass Sie die Opti-
onslösung nicht auch noch «überdrehen» sollten. Mir wäre
die Lösung der Minderheit Onken bei Buchstabe abis am
liebsten. Sie zeigt, dass der Satz von 4,6 Prozent irgendwo
dazwischen liegt. Ich hätte die Option lieber nicht gehabt,
aber wenn Sie sie schon einführen, dann halte ich die Lösung
der Mehrheit – die andere wäre mir noch lieber, aber Herr
Onken und ich sind uns im klaren darüber, welche Chancen
der Antrag der Minderheit haben dürfte – doch irgendwie für
vertretbar. Das macht – jetzt mache ich auf die Ausfälle auf-
merksam – 25 bis 30 Millionen Franken «Haben oder Nicht-
haben» aus. Ob man 30 Millionen Franken hat oder nicht hat,
macht eine Differenz von 60 Millionen aus; so gesehen fällt
das ins Gewicht.
In diesem Sinne bitte ich Sie, bei Buchstabe abis dem Antrag
der Minderheit Onken oder schlimmstenfalls dem Antrag der
Mehrheit der Kommission zuzustimmen und folglich den An-
trag Reimann zu Buchstabe a abzulehnen.
Herr Cottier hat schon etwas recht: Der «Salat» mit den ver-
schiedenen Sätzen wird noch grösser. Nur stelle ich folgen-
des fest: Wir in der Steuerverwaltung können das schon be-
wältigen. Das ist heute mit der Informatik machbar. Nun kann
man noch fragen: Können es die Steuerpflichtigen bewälti-
gen? Sie werden das bei der Option wiederum sehen. Meine
Erfahrung ist die, dass die Steuerpflichtigen alles bewältigen,
wenn sie einen Vorteil sehen, und dass sie nichts bewältigen,
wenn sie einen Nachteil sehen. So gesehen ist es unschön,
aber es ist mir lieber als die nationalrätliche 2- oder 2,3-Pro-
zent-Lösung.
In diesem Sinne bitte ich Sie, bei Buchstabe abis dem Antrag
der Minderheit Onken oder dem Antrag der Mehrheit Ihrer
Kommission zuzustimmen und folglich den Antrag Reimann
zu Buchstabe a abzulehnen.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Bei Ziffer 4 von
Absatz 1 Buchstabe a haben wir die gleiche Präzisierung an-
gebracht wie bei Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 Lemma 5: Es
geht darum, dass der Begriff der «Dienstleistung» – wie ihn
der Nationalrat gewählt hat – zu kurz greift, da aus der Bear-
beitung des Bodens oft eine Lieferung resultiert, die deshalb,
ungeachtet der Regelung des Nationalrates, weiterhin zum
Normalsatz steuerbar wäre. Es geht hier also auch um die
gleiche Präzisierung.

Präsident: Der Antrag Merz ist zurückgezogen worden.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 33 Stimmen
Für den Antrag Reimann 9 Stimmen

Bst. abis – Let. abis

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 30 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 8 Stimmen

Bst. b – Let. b

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir haben es
hier mit einer Frage zu tun, die offenbar einige Verwirrung
ausgelöst hat. Ich stelle fest, dass es leider nur zwei Bündner
gab, die hier mitbestimmen konnten, sonst wären die Ent-
scheidungen klarer ausgefallen. (Heiterkeit)
Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit durch Frau Spoerry
intensiv vertreten wird, die Minderheit durch Herrn Maissen.
Herr Plattner wird seinen Einzelantrag begründen.
Ich möchte den Sachverhalt kurz schildern: Es geht um die
Frage, ob wir den Sondersatz für Beherbergungsleistungen
befristen sollen oder nicht.
In der Kommission haben wir in einer ersten Lesung einge-
hend über diese Frage diskutiert und dann mit 7 zu 4 Stim-
men beschlossen, keine Befristung vorzuschlagen. Sie stel-
len jetzt fest – das hat einige Leute offenbar verwirrt –, dass
die Minderheit aus eben diesen 7 Personen besteht und die
Mehrheit (bei 13 Mitgliedern) eigentlich in der Minderheit ist.
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Das ist deshalb zustande gekommen, weil wir einen Rück-
kommensantrag hatten, der mit 5 zu 3 Stimmen eine Mehr-
heit fand, was also durchaus korrekt ist. Im Endergebnis ha-
ben wir eine Mehrheit, die eine Befristung bis zum Jahr 2003
beantragt. Aufgrund der Kommissionsberatung kann ich
auch sagen: nicht mit begeisterter Zustimmung, aber mit Zu-
stimmung auch von seiten des Bundesrates.
Wir hatten dann im nachhinein noch einen Antrag Plattner,
der die Frist für die Aufnahme in die Fahne verpasst hatte,
der die Befristung gemäss Beschluss des Nationalrates auf-
nehmen will.
Zur Überlegung, was für und was gegen eine Befristung
spricht: Gegen eine Befristung spricht die Tatsache, dass wir
im Jahre 2002 oder 2003 wieder über eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer diskutieren müssen und dannzumal selbst-
verständlich alle Sätze, inklusive des Satzes der Beherber-
gungsleistungen, zur Diskussion gestellt werden. Dannzumal
wird aufgrund der aktuellen Situation auch entschieden wer-
den können, ob die Voraussetzungen, wie sie in der Bundes-
verfassung festgelegt sind, gegeben sind oder nicht. Wenn
wir das heute schon tun, wissen wir nicht, wie dannzumal die
Situation sein wird. Das spricht gegen eine Befristung. Es ist
ja auch so, dass dieser Satz nicht ewig Bestand haben wird,
sondern er wird ja im Jahre 2002 oder 2003 zur Diskussion
gestellt.
Die Befristung auf das Jahr 2003 geht davon aus, dass das
Parlament im Jahre 2002 oder 2003 eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer beschliesst und dass dannzumal diese
Frage auch aufgerollt wird. Die Befristung macht dann an
und für sich wenig Sinn; immerhin ist sie ein Signal dafür,
dass der heutige Satz nur bis zum Jahre 2003 bestehen und
dass er auf jeden Fall wieder zur Diskussion gestellt werden
soll.
Das ist dann ein wesentlicher Gegensatz, und zwar deshalb,
weil die Befristung bis 2001 bedeuten würde, dass dieser
Sondersatz im Jahr 2001 aufgehoben wird. 2002 würden die
Beherbergungsleistungen dann wahrscheinlich mit 7,5 Pro-
zent belastet – höher als in den umliegenden Ländern –, und
wir würden im Jahr 2003 – wieder gestützt auf die Verfas-
sung – entscheiden, ob wir diesen Sondersatz wieder einfüh-
ren oder nicht. Die Lösung mit der Befristung bis 2001 fand in
der Kommission keinen Gefallen und wurde auch mit grosser
Mehrheit abgelehnt.
Es geht also primär um die Frage: Befristen bis 2003 oder
nicht befristen? Ich persönlich sehe den Sinn einer Befristung
nicht ein, weil wir 2002 oder 2003 diese Frage im Zusammen-
hang mit der Erhöhung der Sätze so oder so diskutieren wer-
den. Ich persönlich werde – das sehen Sie auch auf der
Fahne – der Minderheit Maissen zustimmen.

Maissen Theo (C, GR): Wenn wir dieses Thema diskutieren,
müssen wir zurückgehen auf Artikel 8ter der Übergangsbe-
stimmungen der Bundesverfassung, wo es heisst, dass der
Bund ermächtigt ist, einen tieferen Satz der Umsatzsteuer
festzulegen, wenn erstens die Dienstleistungen im Touris-
mus in erheblichem Umfang durch Ausländer konsumiert
werden und wenn es zweitens die Wettbewerbsfähigkeit er-
fordert.
Im Bundesbeschluss vom 22. März 1996 wurde deshalb der
reduzierte Satz von 3 Prozent bzw. 3,5 Prozent festgelegt.
Diese 3,5 Prozent gehen zurück auf die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer aufgrund «des AHV-Prozentes», das eingeführt
werden soll. In der bundesrätlichen Botschaft vom 16. August
1995 werden unter anderem der exportähnliche Charakter
dieser Leistungen, die volkswirtschaftliche Bedeutung des
Tourismus als drittgrösster Exportbranche und die Problema-
tik der Konkurrenz mit dem Ausland anerkannt. Es ist heute
so, dass im Verhältnis zwischen Ausländern und Schweizern
in der Hotellerie – bei den Logiernächten – der Ausländeran-
teil dominiert. 1997 sind 12,8 Millionen Logiernächte von
Schweizern und 18 Millionen Logiernächte von Ausländern
festgestellt worden, also 60 Prozent Logiernächte von Aus-
ländern. Das heisst, die erste Bedingung für einen reduzier-
ten Satz gemäss Bundesverfassung ist erfüllt.

Trotz wieder höherer Übernachtungszahlen ist die Ertrags-
lage der Hotellerie nach wie vor prekär. Es besteht in der Ho-
tellerie ein grosser Investitionsnachholbedarf, der verschie-
denenorts kaum gedeckt werden kann. Man spricht gesamt-
schweizerisch von einem Investitionsnachholbedarf von ge-
gen 2 Milliarden Franken. Dazu kommt, dass der Schweizer
Tourismus immer mehr mit Billigstangeboten von neuen De-
stinationen im Ausland konkurrieren muss.
Der Sondersatz, wie wir ihn gewählt haben, ist durchaus eu-
ropakompatibel. Viele der konkurrierenden Länder in Europa
kennen diese Praxis mit dem Sondersatz seit Jahren. Drei-
zehn der fünfzehn EU-Länder haben einen Sondersatz für
die Hotellerie bzw. die Beherbergungsleistungen. Je höher
der Mehrwertsteuersatz wird, desto grösser wird die Berech-
tigung des Sondersatzes, ansonsten verschlechtert sich die
bereits heute nicht einfache Wettbewerbsposition der
Schweizer Hotellerie noch zusätzlich und kontinuierlich.
Man kann sich fragen: Ist dieser Sondersatz überhaupt wirk-
sam? Hier haben Untersuchungen von neutraler Stelle ge-
zeigt, dass die Wirksamkeit des Sondersatzes ganz klar
nachgewiesen ist. Dieser hat nämlich nicht weniger als
750 000 zusätzliche Logiernächte, rund 2000 zusätzliche Ar-
beitsplätze und einen zusätzlichen Umsatz von rund 300 Mil-
lionen Franken gebracht. Man darf heute feststellen, dass die
Hotellerie generell sehr beschäftigungswirksam ist. Deshalb
müssen wir auch aus der Sicht der nach wie vor bestehenden
Beschäftigungsproblematik in der Schweiz sehr vorsichtig
agieren. Dieser Zusammenhang wird auch im Tourismusbe-
richt des Bundesrates hervorgehoben. Die Reduktion wurde
im übrigen an die Gäste weitergegeben, sofern von seiten
der Hotellerie nicht gleichzeitig Mehrleistungen erbracht wur-
den, die einen höheren Logierpreis rechtfertigten.
Es wäre sehr bedauerlich, wenn man nun den erwarteten und
nötigen Aufschwung in der Wirtschaft und im Tourismus wie-
der in Frage stellen würde. Wir müssen nach den jüngsten
Ereignissen im Ausland zur Kenntnis nehmen, dass die eine
Weile etwas rosig gezeichnete Situation bezüglich der Pro-
sperität der Wirtschaft doch eher unsicher ist. Deshalb bedarf
es auch hier der Zurückhaltung beim Einsatz von Elementen,
die mögliche positive Entwicklungen behindern.
Wenn der Sondersatz auf das Jahr 2001 aufgehoben werden
sollte, wie dies Kollege Plattner beantragt, kommen wir in
eine äusserst ungünstige Lage, weil zu diesem Zeitpunkt der
Euro als Bargeld eingeführt werden wird. Aufgrund der heuti-
gen Situation müssen wir einen Aufwertungsdruck erwarten.
Wenn Sie bedenken, wie hoch der Anteil der Ausländer und
damit der Exportcharakter in der Hotellerie ist, können Sie
leicht ausrechnen, wie negativ sich dies auswirken wird.
Längerfristig schwebt mir eine Lösung vor, die ähnlich ist wie
in den vergleichbaren Ländern, wobei allerdings das Steuer-
umfeld dieser Länder berücksichtigt werden müsste. Die an-
deren Länder mit höheren Mehrwertsteuersätzen haben be-
züglich der direkten Steuer andere, wenig belastende Rege-
lungen. Das müsste man mit berücksichtigen.
Es ist unbestritten, dass diese Diskussion im Moment nicht
im Detail geführt werden kann. Aber wenn wir eine Befristung
einführen, riskieren wir, dass wir nach Ablauf der Frist in der
Hotellerie einen höheren Mehrwertsteuersatz haben werden
als konkurrierende Länder. Heute haben acht EU-Länder ei-
nen Sondersatz von 0 bis 7 Prozent! Wenn wir in der Gesetz-
gebung eine Verzögerung über das Jahr 2003 hinaus haben,
wird die Hotellerie in der Schweiz dannzumal unter Umstän-
den einem Satz von 7,5 Prozent unterstehen; das wäre mehr
als der Satz in acht Ländern in Europa! Das wäre eine un-
mögliche Situation, denn dadurch würde die Hotellerie kurz-
fristig stark belastet. Das würde das Rückgrat des schweize-
rischen Tourismus schwächen, der gesamtschweizerisch
wichtig ist, nicht nur für das Berggebiet. Wir würden damit ge-
wissermassen die Leitbranche im Export schädigen. Dieser
Exportzweig profitiert übrigens nicht von einer Exportrisiko-
garantie. Daher ist es gerechtfertigt, hier der Minderheit zu-
zustimmen und diesem wichtigen Erwerbszweig für die näch-
sten Jahre etwas Sicherheit zu geben.
Ich bitte Sie, der Kommissionsminderheit – die arithmetisch
an sich eine Mehrheit ist – zuzustimmen.
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Plattner Gian-Reto (S, BS): Ein Signal würde ich gerne ge-
ben, aber leider verlangen Sie nicht nur ein Signal, sondern
einen ganzen Sack voll Geld, und das ist eben doch ein Un-
terschied.
Ich möchte zuerst Herrn Maissen dort korrigieren, wo sein
Bild doch etwas schönfärberisch war. Er hat gesagt, ich
wollte eine Befristung auf das Jahr 2001 einführen. Tatsache
ist: Die Befristung gilt heute. Ich will diese Befristung nicht
einführen, sondern ich möchte sie nicht vor ihrem Ablauf
schon wieder ändern und somit beim Beschluss bleiben, den
wir einmal gefasst haben.
Wir haben 1996 beschlossen, den Steuersatz für den Touris-
mus für die Dauer von fünf Jahren zu halbieren. Warum ha-
ben wir das getan? Ich war damals schon dagegen. Damals
hat man plötzlich gemerkt, dass der Schweizer Tourismus in
einer schweren Strukturkrise ist – meines Erachtens wegen
jahrelanger Vernachlässigung der nötigen Erneuerungen. Es
war ein schwerer Einbruch bei den Übernachtungen zu ver-
zeichnen. Wir haben damals als Notmassnahme – um einem
bedrohten, wichtigen Zweig unserer Wirtschaft zu helfen –
diese Subvention gesprochen; denn um etwas anderes ging
es nicht.
Auch nichteingezogene Steuern sind Subventionen, insbe-
sondere dann, wenn es sich um eine allgemeine Verbrauchs-
steuer handelt, die dann eben nicht mehr ganz allgemein ist,
sondern für gewisse Betroffene ein bisschen weniger allge-
mein ist als für andere.
Damals wurde auch argumentiert – ich bin froh, dass dieses
Argument heute nicht mehr gebracht wurde; zumindest war
dies bis jetzt nicht der Fall –, es sei ja eigentlich eine Export-
leistung, die der Tourismus erbringe, und deshalb müsse
diese im Prinzip sowieso von der Steuer befreit werden; denn
es sei ja gerade das Wesen der Mehrwertsteuer, dass sie für
Exportleistungen nicht anwendbar sei. Nur: Es ist eine
Schein-Exportleistung, denn auch Exportleistungen werden
besteuert, allerdings im Lande des Konsums. Wenn wir die
normalen Exporte nicht besteuern, besteuern sie dafür die
anderen Länder bei der Einfuhr. Nur beim Tourismus besteu-
ert sie dann am Schluss gar niemand mehr, weil sich der Ort
des Konsums bei uns befindet. Es ist keine Exportleistung im
Sinne des Exports von Gütern wie anderswo. Dieses Argu-
ment, das damals im Vordergrund stand, sticht also nicht.
Vielleicht hat das Herr Maissen heute auch eingesehen; er
hat es nicht mehr präsentiert.
Eine weitere Behauptung ist jene, bei uns seien die Steuern
höher als im Ausland. Ich habe diese Statistik der acht euro-
päischen Länder nicht; aber wir stehen natürlich nicht in Kon-
kurrenz mit Schweden und allenfalls mit Dänemark, sondern
wir stehen in Konkurrenz vor allem mit Österreich und Italien,
vielleicht zu einem gewissen Grad auch noch mit Spanien.
Ich glaube aber doch, dass unser Angebot – wenn wir
schauen, was wir den Leuten bieten – vor allem mit Öster-
reich konkurriert. Es ist nicht so, wie Herr Maissen sagt, dass
wir im Vergleich damit höher wären; wir sind heute sehr viel
tiefer und würden uns höchstens etwas annähern.
Letztendlich geht es um die Frage: Auf wie viele Steuerfran-
ken wollen wir verzichten, um der sich zweifellos in einer
schwierigen Lage befindenden Tourismusindustrie noch län-
ger zu helfen? Ich plädiere dafür, dass wir nun einmal bei
dem bleiben, was wir seinerzeit beschlossen haben. Das
brachte immerhin Ausfälle von rund 150 Millionen Franken
pro Jahr, während fünf Jahren, also 750 Millionen Franken.
Die Mehrheit ist jetzt bereit, noch zwei Jahre dazuzugeben,
bevor die Sache wieder angeschaut wird, also rund eine Mil-
liarde Franken nicht einzuziehen. Die Minderheit, die ja zah-
lenmässig in der Kommission eine Mehrheit war, will dies –
zumindest, wenn man den Text liest – auf unbestimmte Zeit
gewähren, mit der Behauptung, es würde sowieso dann und
wann wieder darüber geredet. Sie will die Halbierung des
Satzes aber im Gesetz festschreiben.
Ich bin anderer Meinung, ich beantrage, beim heute Gelten-
den zu bleiben und diese Überprüfung schon im Jahr 2001
vorzunehmen. Sie sehen, dass ich ja nicht «gemäss Natio-
nalrat» beantrage – das wäre das Ende der Sondersteuer –,
sondern ich möchte 2001 der Bundesversammlung die Mög-

lichkeit geben, mit einem dem Referendum nicht unterstellten
Bundesbeschluss allenfalls, wenn es dann immer noch nötig
sein sollte, die Massnahme zu verlängern. Aber soviel Zeit
haben wir; wir sollten jetzt einmal schauen, wie es dem Tou-
rismus in den Jahren 1999, 2000 und 2001 wirklich geht, statt
heute schon vorauseilend einen Sondersatz weiterzuführen.
Die zweite Absicht meines Antrages ist es, einfach festzustel-
len, ob die Kommission, verglichen mit dem Plenum, nicht ein
bisschen tourismuslastig war. Als ich damals bei den Abstim-
mungen so im Kreis herumschaute, dachte ich, hier habe mir
der Zufall wirklich ein bisschen übel mitgespielt. Da sassen
nur Leute, von denen ich annehmen musste, dass sie absolut
pro Tourismus reden würden. Jetzt will ich einmal sehen, wie
gut damals der Proporz funktioniert hat, und dem Plenum die-
sen Entscheid überlassen. Wir wollen sehen, was dabei her-
auskommt.

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich gebe Herrn Kollega Maissen in
zwei Punkten absolut recht:
1. Der Tourismus ist eine ganz wichtige Wirtschaftsbranche
unseres Landes, und wir wollen dieser Branche faire Rah-
menbedingungen geben wie jeder anderen auch.
2. Kollege Maissen hat recht, dass wir bei der Beurteilung der
jetzt zur Diskussion stehenden Frage auf die Entstehungsge-
schichte der Mehrwertsteuer zurückgreifen müssen, also auf
die Verfassungsbestimmung.
Ich war Berichterstatterin im Nationalrat zu dieser Verfas-
sungsbestimmung über die Mehrwertsteuer und erinnere
mich deshalb sehr genau an die damals vorgebrachten Argu-
mente. Schon bei der Einführung der Verfassungs- und
Übergangsbestimmungen zur Mehrwertsteuer war selbstver-
ständlich das Begehren da, dem Tourismus oder bestimmten
Tourismusleistungen einen Sondersatz zuzugestehen. Das
Parlament hat dies dannzumal aus verschiedenen Gründen
abgelehnt: Zum ersten wollte man wenn möglich nicht zu
viele Sondersätze haben, zum zweiten wollte man kein Prä-
judiz für andere Branchen schaffen, die selbstverständlich
auch ihre Sonderwünsche hatten. Aber der dritte und ent-
scheidende Punkt war der, dass man zum dannzumaligen
Zeitpunkt keine Notwendigkeit für einen Sondersatz gesehen
hat, um die Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Tou-
rismus zu erhalten.
Warum? Es stimmt zwar, dass alle unsere Konkurrenzländer
in Europa der Tourismusbranche einen Sondersatz geben.
Aber in den Ländern, die mit uns im Tourismus konkurrieren,
ist dieser Sondersatz in der Höhe unseres Normalsatzes, also
ungefähr bei 6,5 Prozent. Deswegen hat man gesagt, es gebe
keine Wettbewerbsverzerrung zwischen dem schweizeri-
schen Tourismus und dem Tourismus in Frankreich, Öster-
reich, Spanien, Italien, weil diese für ihren Tourismus einen
etwa gleichen Sondersatz haben. Das war der Grund. Des-
halb gab es zunächst keinen Sondersatz für den Tourismus.
Dann haben wir aber eine Übergangsbestimmung in die Ver-
fassung aufgenommen. In Artikel 8ter haben wir festgelegt,
wenn es die Wettbewerbsfähigkeit erfordere, könne man ei-
nen Sondersatz installieren. Und dann kam die Geschichte
mit dem Schweizerfranken: Der Schweizerfranken wurde
massiv höher bewertet, und die Ausländer, die in die Schweiz
in die Ferien kamen, mussten dadurch wegen der Währungs-
disparitäten höhere Preise in Kauf nehmen. Das war eine
echte Gefährdung für den schweizerischen Tourismus. Des-
wegen hat man dann einen Sondersatz von 3 Prozent einge-
führt. Aber man hat ihn befristet, weil man der Meinung war,
im Grunde genommen seien 6,5 Prozent im Normalfall ver-
tretbar. Deswegen die Befristung.
Jetzt will die Minderheit diese Befristung wieder aufheben
und damit den Sondersatz tendenziell verewigen. Damit wird
im Grunde genommen die Verfassung verletzt: Zwar werden
wohl auch in Zukunft die Dienstleistungen – wie in Artikel 8ter
der Übergangsbestimmungen erwähnt – in erheblichem Aus-
mass von Ausländern konsumiert werden. Hingegen würde
die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, deren Berücksichtigung
in der Verfassung ebenfalls vorgeschrieben ist, bei einer Per-
petuierung des Sondersatzes nicht mehr zum Tragen kom-
men.
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Deswegen hält die Mehrheit wie der Nationalrat und der Bun-
desrat grundsätzlich daran fest, dass der Sondersatz eine
Ausnahme bleiben soll und dass wir deswegen an einer Be-
fristung festhalten müssen. Wir sind bereit, diese Befristung
bis ins Jahr 2003 zu verlängern; Herr Brändli hat die Gründe
dafür ausgeführt. Es kommt wahrscheinlich mit der Einfüh-
rung des Euro – das hat Herr Maissen erwähnt – wieder eine
schwierige Zeit auf den Tourismus zu. Zudem werden wir
voraussichtlich im Jahr 2003 wieder Vorlagen zur Erhöhung
des Mehrwertsteuersatzes auf dem Tisch haben.
Von der Entstehungsgeschichte der Mehrwertsteuer her ge-
sehen – das möchte ich hier betonen und zu den Akten ge-
ben – bin ich der Meinung, dass der Satz für den Tourismus
nicht höher sein sollte als 6,5 Prozent, weil das eben in etwa
den Sondersätzen der Konkurrenzländer entspricht. Im Jahr
2003 können wir die Situation neu überprüfen, wir können die
Auswirkung des Euro abschätzen. Wir können die Sonder-
sätze der Konkurrenzländer im dannzumaligen Zeitpunkt
ansehen. Wir können dann entscheiden, ob ein Satz unter
6,5 Prozent noch eine verfassungsmässige Grundlage hat –
was notwendig ist – oder ob man zu einem Satz in der Höhe
von 6,5 Prozent übergehen kann.
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen.

Martin Jacques (R, VD): Tout d’abord, une remarque: il est
assez drôle de voir dans le dépliant une minorité plus nom-
breuse que la majorité, mais il manquait la machine à calculer
lors de la séance de commission!
La proposition de minorité prévoit essentiellement une pro-
longation ad aeternam, si on peut dire, de la mesure proposée
par la majorité de la commission. Elle a deux avantages ex-
trêmement importants dans le cadre de l’activité économique
qu’est le tourisme et l’hôtellerie en particulier: d’abord, elle
permet d’investir – et aujourd’hui, ce qu’il manque à l’hôtelle-
rie suisse, c’est la capacité d’investir sur des bases solides;
enfin, elle permet de mettre en place un marketing à longue
échéance. Vous savez que pour garantir des contrats de tou-
risme sur une année, deux ans, voire trois ans, il faut fixer les
prix, et cette mesure permettrait à notre hôtellerie de le faire.
Quelques rapides arguments complémentaires: il faut bien
reconnaître que deux tiers des chiffres d’affaires du tourisme
proviennent de l’étranger, en particulier dans le secteur de
l’hôtellerie, ce qui justifie ce blocage du taux. Chaque fois
qu’il y aura une augmentation de la TVA – il y en a une de
1 pour cent qui est projetée et qui sera déterminée très pro-
chainement, et il y en aura d’autres –, chaque fois cette re-
marque devient plus importante.
L’étude du KOF de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
confirme que la réduction à 3,5 pour cent a généré 750 000
nuitées dans ce pays. Si on traduit ce chiffre en places de tra-
vail, ça fait bien 2000 places de travail et 300 millions de
francs de recettes supplémentaires.
Je crois qu’il faut avoir la capacité, dans le cadre d’une ana-
lyse de notre économie générale en ce qui concerne les ap-
ports de recettes supplémentaires, d’une part, et la pression
sur le chômage, d’autre part, d’introduire aussi ce coefficient
sur la durée.
Nous voyons que les chiffres de l’hôtellerie sont liés directe-
ment au marché du travail, on vient de le dire, et que l’intro-
duction de l’euro l’année prochaine aura des répercussions
négatives. Il sera extrêmement difficile de faire des contrats
avec des compagnies étrangères en francs suisses et en
euros avec les variations que cela comporte, et chaque fois
l’hôtelier ou le prestataire touristique aura l’obligation de s’ali-
gner sur le taux le plus bas.
Cette proposition, Monsieur le Conseiller fédéral, n’aura
aucune influence négative sur la «table ronde», puisque la
recette n’est pas planifiée dans les montants actuels interve-
nant dans ce contrat. Mais elle aura une immense impor-
tance sur l’économie de notre pays.
C’est la raison pour laquelle je vous invite à voter la proposi-
tion de minorité.

Marty Dick (R, TI): Je dois vous avouer qu’en suivant cette
discussion, je suis une fois de plus étonné par la difficulté

qu’il y a pour une certaine classe politique suisse de considé-
rer le tourisme comme une véritable activité économique et
comme l’un des principaux secteurs économiques de ce
pays. Etonné aussi de la passion, mais aussi de la hargne
que certains témoignent à chaque occasion contre le tou-
risme. Je suis en train de récolter toutes les déclarations de
M. Plattner sur le tourisme: depuis des années, il ne manque
jamais une occasion de lancer des pointes contre le monde
du tourisme. Lorsque je publierai cette récolte, j’espère, ça ne
sera pas l’oeuvre la plus fameuse de notre collègue. Mais
quand vous dites, Monsieur Plattner: «La crise du tourisme
est due à la faute des opérateurs touristiques suisses», c’est
en partie vrai. Mais la façon dont vous le dites me paraît par
trop professorale et par trop absolue.
Je crois qu’on ignore le contexte dans lequel doit aujourd’hui
combattre le tourisme suisse au niveau international. Le tou-
risme est aujourd’hui l’activité économique qui, mondiale-
ment, connaît le plus grand taux de potentialité d’expansion.
Ça, ce n’est pas moi qui le dit, ce sont tous les instituts de re-
cherche qui l’affirment. Ces dernières années, on a déjà eu
un développement foudroyant avec l’ouverture de nouvelles
destinations de vacances, de voyages, avec une augmenta-
tion spectaculaire de la capacité de transport, en particulier
du transport aérien, avec une diminution spectaculaire des
coûts du transport. Cela fait que, dans le tourisme, on a subi
et on subit en plein le phénomène de la globalisation. Ce
n’est donc pas seulement le fait de l’industrie. Dans le tou-
risme, en réalité, la globalisation est beaucoup plus forte et la
concurrence beaucoup plus agressive, parce qu’avec des in-
vestissements dans les pays du tiers monde, on réussit à of-
frir des structures de luxe à des prix qui sont absolument im-
battables.
C’est devant ce challenge, ce défi, que nous nous trouvons;
il est par trop simple, par trop abrupt de dire qu’on a loupé
une occasion. Il est vrai qu’il y a des responsabilités. Mais il
y a surtout, aujourd’hui, un contexte international qui a com-
plètement changé et qui change complètement. L’ambition
du tourisme suisse est de participer à la croissance extraor-
dinaire qu’il y aura au niveau mondial.
Si l’on considère cette potentialité de croissance, ne raison-
nons pas comme des comptables de petite boutique. S’il est
vrai qu’on perd quelque chose avec le «Sondersatz», on ris-
que grâce à cela de participer d’une façon bien supérieure à
cette croissance internationale. Ce n’est donc finalement pas
une perte, mais un investissement.
J’en veux pour preuve ce qui s’est passé récemment avec
l’introduction du taux privilégié, du «Sondersatz». Certaines
études ont été faites. Il y a même des études universitaires
qui le démontrent: cette réduction de prix dans le 80 pour
cent des hôtels suisses a été un argument formidable de
marketing, que nous avons exploité à fond, et que nous
avons exploité grâce aussi, je dois le dire, à l’argent que la
Confédération nous donne chaque année pour le marketing.
Nous avons pu, grâce à cette réduction de prix, corriger une
image, qui est celle d’une Suisse chère qui devient toujours
plus chère. Grâce, une fois encore, à ce taux privilégié, on a
pu corriger cette image.
On croit toujours, et on dit souvent, que le tourisme en Suisse
est fortement subventionné par les pouvoirs publics. Ce n’est
absolument pas vrai. Si l’on faisait une comparaison sérieuse
et scientifique avec les autres secteurs économiques – lais-
sons de côté l’agriculture –, on verrait que les choses sont un
peu différentes. Si l’on considère la couverture du risque à
l’exportation, ce que toutes les «Wirtschaftsförderung» font
au niveau cantonal, les facilités d’impôt que l’on octroie à de
nouvelles industries, etc., je crois qu’on constaterait très ra-
pidement qu’en réalité, ce n’est pas seulement le tourisme
qui est soutenu par les pouvoirs publics.
D’ailleurs, nous sommes la onzième destination sur le plan
mondial, c’est-à-dire, par ordre d’importance, le onzième
pays au monde pour le tourisme. Mais, pour ce qui a trait au
soutien des pouvoirs publics, nous sommes à la vingt-
deuxième place, c’est-à-dire qu’il y a vingt et un autres pays
qui subventionnent, qui aident directement leur tourisme
d’une façon plus consistante que nous le faisons. Si nous re-
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gardons les pays concurrents, nous voyons que l’Etat s’en-
gage beaucoup plus pour le soutien du tourisme. Dans ces
Etats, d’ailleurs, il y a très souvent même un ministère du tou-
risme, ce qui démontre l’engagement très fort de l’Etat. Donc,
si on veut parler de «Wettbewerbsverzerrung», il faudrait
considérer ces aspects-là, et pas seulement ceux qui ont été
mentionnés tout à l’heure.
On a dit que l’hôtellerie suisse se trouvait dans une situation
très grave, ce qui, je crois, devrait être très prochainement un
argument à introduire dans la discussion chez nous. L’hôtel-
lerie suisse est surendettée et, aujourd’hui, elle doit faire face
à un changement brutal de la politique des banques qui pré-
fèrent investir dans des fonds spéculatifs aux Etats-Unis, plu-
tôt que d’aider les petites et moyennes entreprises, notam-
ment l’hôtellerie. Alors, ce secteur mérite quand même un si-
gnal de notre part. Dire que ce taux est valable seulement
jusqu’en 2001 me paraît être une provocation et, surtout,
pourrait créer un obstacle formidable au marketing que l’on
est en train de faire maintenant. A partir du printemps pro-
chain, nous vendrons déjà toutes les prestations hôtelières
pour Expo.01, ce qui vous montre que les prix sont fixés des
années à l’avance; le marché des «tour operators» com-
mence des années à l’avance. Ce serait donc un très mau-
vais service que de fixer un délai au 31 décembre 2001. Nous
ne faisons donc pas de cadeau.
L’argument de l’exportation, Monsieur Plattner, est cité par le
Conseil fédéral dans son message. Ce n’est pas une inven-
tion des milieux touristiques. La réalité, c’est qu’il y a 12 mil-
liards de francs de recettes qui proviennent des étrangers ve-
nant en Suisse; que ces 12 milliards de francs donnent direc-
tement du travail à 250 000 personnes; que ces dernières tra-
vaillent en Suisse et peuvent travailler seulement en Suisse.
Ce n’est pas comme la chimie de Bâle qui peut se transférer
en Alsace. Ce sont des places de travail qui ne sont pas ex-
portables: si nous les perdons, nous les perdons pour tou-
jours. Nous devons en conséquence nous aligner sur tous les
autres pays, sur nos concurrents qui ont un «Sondersatz», et
si nous disons que les taux étrangers sont plus hauts, nous
oublions tout le contexte fiscal, parce que nous savons que,
chez nous, la fiscalité directe est beaucoup plus forte que
dans ces pays. Donc, la réalité, c’est un taux différencié, et
ce n’est pas l’égalité des taux.
Pour cette raison, je vous prie de soutenir la proposition de
minorité qui, en réalité, mathématiquement, me paraît claire-
ment être une majorité.

Bloetzer Peter (C, VS): Ich bin glücklich, dass ich an die Aus-
führungen des Präsidenten von «Schweiz Tourismus» an-
schliessen kann, der hier doch als Experte gilt.
Ich kann mich entsprechend kurz fassen und möchte Ihnen
beantragen, der Minderheit zuzustimmen, dies insbesondere
aus folgenden Gründen:
Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Tourismus wurde
in der Schweiz allzu lange unterschätzt. Entsprechend be-
scheiden sind deshalb im internationalen Vergleich die För-
derungsmassnahmen der öffentlichen Hand im Tourismus-
bereich. Diese Situation hat sich in den letzten Jahren ver-
bessert. Wenn wir aber einen Vergleich mit anderen Staaten
in bezug auf deren Leistungen zur Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Tourismus anstellen, liegen wir nach wie
vor im unteren Bereich.
Um so grösser ist die Bedeutung, die den tatsächlichen För-
derungsmassnahmen zukommt. Bei diesem Sondersatz für
die Beherbergungsleistungen geht es einerseits um die di-
rekte Wirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus,
ebenso wichtig aber ist dabei die Signalwirkung. In der För-
derungsstrategie für den Schweizer Tourismus wird jenen
Massnahmen eine besondere Bedeutung zuerkannt, die da-
hin gehen, ein ausgeprägteres Bewusstsein für den Touris-
mus in Bevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung zu erzeugen.
Was wir brauchen, ist der Übergang von einer zurückhalten-
den Einstellung gegenüber dem Tourismus zu einer eindeu-
tig positiven Haltung. Hier kommt der Aufhebung der Befri-
stung dieses Sondersatzes eine besondere Bedeutung zu.
In diesem Sinne ersuche ich Sie, der Minderheit zuzustimmen.

Paupe Pierre (C, JU): Depuis de nombreuses années, on re-
grette, en Suisse, le recul de la qualité des prestations de no-
tre hôtellerie et du tourisme en général. On constate une
perte de vitesse qui est évidemment contraire aux intérêts de
l’ensemble du pays. Il faut saluer depuis plusieurs années
aussi les efforts qui sont consentis pour améliorer non seule-
ment les infrastructures d’hébergement, mais également la
qualité de l’accueil. Chacun admet que le tourisme constitue
un élément important de notre volume d’exportations. Mais
surtout, si vous analysez et si vous lisez toutes les études qui
sont faites pour le développement des régions excentriques,
tout particulièrement le secteur alpin, mais aussi l’ensemble
de l’Arc jurassien, toutes les institutions, tous les instituts
spécialisés souhaitent le développement du tourisme dans
les régions défavorisées.
Le soutien aux activités touristiques dans des régions qui ne
peuvent pas obtenir un développement industriel comme
dans le Triangle d’or, va également dans le sens de la politi-
que fédérale régionale, qui veut inverser ou infléchir les dis-
parités entre les zones de plaine, les zones du Triangle d’or,
et les régions périphériques. Si l’on ajoute que cette politique
souhaite développer ou en tout cas infléchir cette différence,
n’oublions pas de tenir compte des investissements impor-
tants que représentent les améliorations des infrastructures
touristiques. Si l’on veut continuer de favoriser ce développe-
ment ou cette amélioration, notamment dans la perspective
de l’Expo.01, alors il ne faut pas mettre des entraves supplé-
mentaires à ce développement. Il faut favoriser le tourisme
chaque fois qu’il est possible dans ces régions de montagne
ou de l’Arc jurassien.
C’est la raison pour laquelle je vous prie de soutenir la propo-
sition de la minorité.

Saudan Françoise (R, GE): J’ai écouté attentivement tous
les arguments qui ont été développés de part et d’autre. Ce
qui me frappe, c’est que la totalité des arguments qui ont été
avancés par les défenseurs de la proposition de minorité
pourrait s’appliquer à tous les secteurs de notre économie: la
cherté du franc suisse n’a pas touché que l’hôtellerie; les pro-
blèmes des subventions ne touchent pas que l’hôtellerie; de
plus, M. Martin s’est fait l’avocat des conséquences de l’intro-
duction de l’euro; mais nous sommes tous confrontés à ces
problèmes!
Je souligne une chose qui me dérange profondément et qui
va m’amener à soutenir la proposition Plattner: lors des dé-
bats, quand nous avons accepté ce taux spécial, si les pro-
blèmes avaient été tellement graves et urgents, nous aurions
dû avoir le courage de débattre de la question de fond.
J’avais l’impression – ce qui a été en tout cas un des motifs
qui m’avaient fait accepter ce taux spécial – que c’était une
disposition transitoire en vigueur jusqu’à fin 2001. A ce mo-
ment-là et concernant les difficultés de l’hôtellerie, on devrait
faire le bilan de ce qui aura été dû à la cherté du franc suisse,
à la restructuration nécessaire, mais également à l’introduc-
tion de l’euro. Maintenant, j’ai l’impression que non seule-
ment la majorité de la commission essaie de prolonger ce
taux jusqu’à fin 2003 – je ne vois pas ce que cela amènerait
au bilan qui devra nécessairement être fait –, mais qu’elle
nous propose de le fixer définitivement.
C’est ce qui me gêne dans la proposition de la majorité de la
commission, et c’est pourquoi je soutiendrai la proposition
Plattner.

Maissen Theo (C, GR): Nachdem ich von Herrn Plattner und
von Frau Spoerry bei einzelnen Punkten direkt angespro-
chen worden bin, möchte ich doch noch zwei, drei Hinweise
dazu machen:
Wenn Herr Plattner praktisch den Vorwurf macht, dass die Si-
tuation nach seiner Meinung deshalb schlecht sei, weil Inve-
stitionen vernachlässigt worden seien, dann muss man sich
hier fragen, was zuerst gewesen ist – das Ei oder das Huhn.
Die Investitionen sind während Jahren wegen der ungünsti-
gen Ertragslage nicht getätigt worden. Heute geht es um die
Frage, ob wir diese ungünstige Situation noch verschlechtern
wollen oder nicht. Sie ersehen die Situation in der Hotellerie
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aus den Zahlen der Statistik. Die Anzahl der Hotelbetriebe ist
zwischen 1987 und 1997 von 7100 auf 5900 Betriebe zurück-
gegangen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Betten zurückge-
gangen. Hier liegt wirklich ein Strukturproblem vor.
Wenn gesagt wird, dass dieser Sondersatz eine Subvention
sei, kann ich das nicht akzeptieren. Es gibt im Steuerrecht
Grundsätze. Einer der Grundsätze ist die Besteuerung nach
der Leistungsfähigkeit. Ich nehme an, dass dieser allgemeine
Grundsatz auch bei der Mehrwertsteuer gilt.
Nicht unterschätzen darf man die Wettbewerbssituation ge-
genüber den ausländischen Staaten. Ich habe Ihnen bereits
gesagt, dass es in Europa acht Länder mit Sondersätzen von
0 bis 7 Prozent gibt; darunter durchaus auch Länder, die mit
uns konkurrieren, z. B. Portugal mit 5 Prozent oder Norwe-
gen gar mit 0 Prozent. Diese Länder machen das gezielt aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit.
Was man nicht übersehen darf, ist das Kostenumfeld. Wir ha-
ben ein anderes Kostenumfeld und ein anderes Steuerum-
feld. Man darf daher mit Österreich nicht nur die Steuern ver-
gleichen, sondern muss alles vergleichen, insbesondere
auch – das ist entscheidend! – die Wirtschaftsförderungs-
massnahmen. Die Wirtschaftsförderungsmassnahmen be-
züglich des Tourismus und der Hotellerie sind bei uns im Ver-
gleich zu denjenigen Österreichs wesentlich anders und ha-
ben nicht dieselbe Förderungswirkung. Daher darf man bei
einem solchen Vergleich nicht nur die Steuersätze nehmen,
sondern muss das ganze wirtschaftliche Umfeld dieser Län-
der betrachten.
Ich bitte Sie also: Machen Sie einem Wirtschaftsbereich, der
für uns sehr wichtig ist, die Lage nicht noch schwerer, als sie
bereits ist, und stimmen Sie dem Antrag der Minderheit zu!

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Ich möchte vor-
erst für die Verschnaufpause danken. Sie hätte nicht so
lange sein müssen.
Ich möchte eine nicht ganz ernsthafte Bemerkung machen:
Wenn Sie eine solche sich alle zwei Jahre wiederholende De-
batte vermeiden wollen, dann dürfen Sie auf keinen Fall dem
Antrag Plattner zustimmen. Es geht hier darum, dass wir
Rahmenbedingungen auch für die Wirtschaft schaffen. Rah-
menbedingungen sollten eine gewisse Kontinuität haben.
Nachdem wir 2002/03 sowieso über diesen Mehrwertsteuer-
satz sprechen werden, macht es eben keinen Sinn, Ende
2001 diese Übung abzubrechen und 2001 diese Debatte hier
zu wiederholen.
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Plattner abzulehnen und
dem Antrag der Minderheit Maissen zuzustimmen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es war lustig, sich das alles ein-
mal anzuhören! Wenn es um Handfestes geht, kommt auch
Leben in die Bude, ich verstehe das. Wenn man aber so zu-
gehört hat, hätte man glauben können, es gehe um den
Grundsatz, darum, ob man den Satz ermässigen solle oder
nicht. Aber darum geht es überhaupt nicht, es geht nur um
das Verfahren. Es geht nur darum, ob hin und wieder jemand
einmal darüber diskutieren solle, ob der Sondersatz noch an-
gemessen sei oder nicht. Heute geht es nicht um die natio-
nalrätliche Lösung, die das Ganze abschaffen wollte.
Ich will trotzdem auf ein paar Argumente eingehen: Der Vor-
wurf, generell würde die Wichtigkeit des Tourismus in der
Schweiz unterschätzt, ist nicht berechtigt. Wir wissen, dass
der Tourismus Probleme hat. Er hat nicht nur Wechselkurs-
und Steuerprobleme, vor allem hat er auch Strukturprobleme
gehabt. Herr Marty hat das Problem mit den billigen Trans-
porten geschildert, mit den immer «sonnigen» Destinationen,
dem guten Service. An vielen Orten im Ausland wird man
hervorragend bedient. Das alles hat dazu geführt, dass auch
ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Das ist
immer ein schmerzhafter Anpassungsprozess. Man hat den
Eindruck, die Kapazitäten seien an sich hoch; ob sie so rasch
wieder aufgelastet werden können, sogar bei grossem
Wachstum, ist zweifelhaft. Eine gewisse Strukturbereinigung
wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nötig sein. Auf
der anderen Seite darf ich als Kunde und Gast – ich bin einer,
der fast nur in der Schweiz in die Ferien geht und dabei zu-

frieden ist – feststellen, dass diese Krise auch wieder Reser-
ven mobilisiert hat, dass man auf neue Ideen gekommen ist.
Das spricht für die Lebenskraft dieses Tourismus.
Ich finde, dass wir stolz darauf sein dürfen, dass unser Tou-
rismus innovativ ist, ohne dass wir ihn «durchsubventionie-
ren». Hier wird fast nur geklagt, dass der Tourismus zuwenig
subventioniert werde. Wir wollen doch nicht überall die glei-
che Situation wie in der Landwirtschaft haben – wahrschein-
lich kommt auch die Energieindustrie noch in diese Phase.
Das sind dann lauter subventionierte Bereiche in diesem
Land. Seien wir doch froh, wenn sich ein Wirtschaftszweig
mit wenig Hilfe bewährt und es wieder aufwärtsgeht!
Der Grundstein wurde im damaligen Verfassungsartikel ge-
legt. Einige, auch Frau Spoerry, haben darauf hingewiesen.
Dort sind zwei klar kumulativ zu erfüllende Voraussetzungen
an diesen Sondersatz gebunden. Zum einen müssen die
Dienstleistungen in einem erheblichen Ausmass durch Aus-
länder konsumiert werden. Damit hat man wahrscheinlich
dem Wechselkursargument Rechnung getragen. Zum ande-
ren muss es erforderlich sein, um die Wettbewerbsfähigkeit
zu erhalten.
Das zeigt schon, dass man diese Wettbewerbsfähigkeit –
wenn man dem folgen will – hin und wieder überprüfen muss.
Ich habe fast den Eindruck, dass man gar nicht an die eigene
Wettbewerbsfähigkeit glaubt, wenn man meint, man müsse
den Sondersatz jetzt perpetuieren. Darüber muss man doch
hin und wieder reden dürfen, auch wenn es ein bisschen Zeit
braucht.
Der Bundesrat hat diesen Argumenten ja seinerzeit Rech-
nung getragen und Ihnen den entsprechenden Vorschlag ge-
macht – selbstverständlich nicht zur Begeisterung meines
Vorgängers –, er hat in diesem Sinne der Lage des Touris-
mus mit dem starken Franken Rechnung getragen; auch das
ist geschildert worden.
Aber sowohl Bundesrat wie auch Parlament haben immer
darauf hingewiesen, dass es sich um eine Übergangslösung
handelt. Ich darf an das Votum von Frau Simmen erinnern,
die damals Berichterstatterin war und sagte, man wolle damit
der Hotellerie die Chance geben, strukturelle Anpassungen
vorzunehmen, um die Zeit des extrem starken Frankens zu
überleben. Das war nie als Dauerlösung gedacht.
Wenn ich jetzt sogar mit dem einverstanden bin, was die
Mehrheit vorschlägt, ist der Grund der, dass durchaus
Gründe denkbar sind, weshalb diese Massnahme verlängert
werden muss. Das soll man nicht mit einem komplizierten
Gesetzgebungsverfahren machen müssen. Deshalb –
glaube ich – ist diese Lösung hier recht salomonisch, und
sie dient auch ganz gewiss dem Tourismus. Es sage mir
doch keiner, dieser Satz würde, wenn er berechtigt ist und
der Euro den Wechselkurs herauftreibt, nicht länger ange-
wendet! Diese Angst ist völlig unberechtigt. Deshalb ist es
wirklich nicht nötig, dass man den Sondersatz jetzt perpe-
tuiert.
Man kann sich schon fragen, ob die Voraussetzungen noch
erfüllt sind. Aber mit dem Zeithorizont, der gesetzt wurde –
das Jahr 2001 oder 2003 –, können wir die Beantwortung die-
ser Frage getrost auf später verschieben.
Ein paar Bemerkungen zum Euro: Ich muss Ihnen sagen,
dass ich seit einiger Zeit etwas zuversichtlicher bin. Wenn der
Franken jetzt nach oben etwas unter Druck gekommen ist,
liegt das wahrscheinlich nicht am Euro, sondern an der allge-
meinen Unsicherheit. Ich gehe im Moment davon aus, dass
der Euro eine stabile Währung sein wird, zumindest mittelfri-
stig, und dass daher ein Druck auf den Franken mittelfristig
kaum zu erwarten ist. Aber wir werden das sehen. Längerfri-
stig bin ich etwas weniger zuversichtlich, aber das ist ein an-
deres Thema.
Ich will nicht noch einmal eingehend auf das Argument des
Exportes eingehen, aber es stimmt, was Herr Plattner gesagt
hat: Das ist kein Export. Wenn jemand im Ausland konsu-
miert, hat er dort auch eine Steuer zu bezahlen, und zwar im
allgemeinen eine höhere als hier. Aber auch das ist nicht ei-
gentlich das Wesentliche.
Zur Eurokompatibilität: Es ist so, dass in der Richtlinie der
Europäischen Union für den ermässigten Steuersatz ein Min-
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destsatz von 5 Prozent vorgesehen ist. Unsere Hauptkonkur-
renzländer liegen alle darüber: Italien bei 10 Prozent,
Deutschland heute bei 16 Prozent, England bei 17,5 Pro-
zent, Dänemark gar bei 25 Prozent. Es gibt natürlich auch ei-
nige, die tiefer liegen.
Norwegen ist das einzige Null-Beispiel bezüglich Tourismus,
das ich gefunden habe; Herr Maissen hat dieses Beispiel
schon erwähnt. Die Norweger dürfen aber die Vorsteuern
nicht abziehen, sie bleiben also auf der Taxe occulte «sit-
zen». Norwegen hat eine sehr hohe Mehrwertsteuer, so dass
die Taxe occulte wahrscheinlich von einer Grössenordnung
ist, die nicht zu vernachlässigen ist. Sie sehen aber immer-
hin, dass man das in der EU hat.
Frau Spoerry hat gesagt, sie könnte sich einen Satz von 5,5
Prozent vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das
Hochkostenland Schweiz dem Tourismus je einen Satz zu-
muten wird – auch wenn Sie alle paar Jahre darüber reden –,
der wesentlich über jenem unserer Konkurrenzländer liegt.
Hier sind entsprechende Ängste nicht berechtigt.
Wenn Sie jetzt die Frist gemäss Antrag der Mehrheit an-
schauen und mit dem Beschluss des Nationalrates verglei-
chen, ist dies insofern eine sehr starke Veränderung, als in
der nationalrätlichen Fassung die Formulierung «längstens
bis zum 31. Dezember 2001» hineingekommen ist; die Über-
prüfung des Sondersatzes könnte man sogar noch vorher
machen. Darauf würde selbst ich nicht beharren, obwohl ich
die Bundeskasse im Auge habe. Ob Sie die Frist vom Jahre
2001 bis zum Jahr 2003 verlängern, ist letztlich eine Ermes-
sensfrage. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass
man sagt: Es muss dann noch einmal der Satz geändert wer-
den.
Herrn Brändli genügt es an sich – Sie haben ja als Kommis-
sionspräsident mit Eloquenz die Minderheit vertreten –, dass
man ohnehin etwas verändert, als Zwang, um das zu über-
denken. Ich bin nicht dieser Meinung, da man hin und wieder
über den Grundsatz reden muss. Das Referendum ist ja aus-
geschlossen. Es ist also ein sehr speditives Verfahren. Ich
glaube, das kann nicht der Grund sein. Aber ich habe ein ge-
wisses Verständnis dafür, dass man das dann vielleicht im
gleichen Kontext tut.
Mir wäre die Lösung von Herrn Plattner auch lieber; aber ich
kann auch mit der anderen Lösung leben. Sie müssen sich
dannzumal – wann immer das ist – zwingend mit der Frage
der Fortführung des Sondersatzes befassen. Ich halte es für
richtig, dass man solche Vorteile hin und wieder überprüft.
Ich habe einfach den Eindruck, dass man hier fast etwas
Angst vor dieser Diskussion hat und plötzlich denkt, man sei
für einen Sondersatz zu sehr wettbewerbsfähig. Ich hoffe na-
türlich, dass das so ist; das wäre das Schönste, was der Ho-
tellerie passieren könnte.
In diesem Sinne bitte ich Sie – es ist auch für mich schon ein
bisschen ein Kompromiss, das muss ich Ihnen sagen –, zu-
mindest der Mehrheit zuzustimmen.

Abstimmung – Vote

Eventuell – A titre préliminaire
Für den Antrag der Mehrheit 28 Stimmen
Für den Antrag Plattner 6 Stimmen

Definitiv – Définitivement
Für den Antrag der Mehrheit 21 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 15 Stimmen

Präsident: Die Minderheit ist hier arithmetisch die Mehrheit.
Das kommt davon, dass Kommissionsmitglieder, die an einer
Abstimmung in der Kommission nicht teilgenommen haben,
nachträglich Minderheitsanträge unterschreiben. Das trägt
nicht gerade zur Transparenz der Entscheidungsfindung bei.
Ich werde dem Büro beantragen, darüber zu befinden, ob es
weiterhin möglich sein soll, nachträglich Minderheitsanträge
zu unterschreiben. Meine Meinung ist nein.

Bst. c – Let. c
Angenommen – Adopté

Art. 34 Abs. 2
Antrag der Kommission
Streichen

Art. 34 al. 2
Proposition de la commission
Biffer

Angenommen – Adopté

Art. 34 Abs. 3
Antrag der Kommission
Umschliessungen, die nicht pfandbelastete Gebinde sind
und die der Lieferer ....

Art. 34 al. 3
Proposition de la commission
Les emballages non grevés d’un montant de consigne, que
le fournisseur remet avec le bien qu’ils contiennent, sont im-
posés au même taux que la livraison de leur contenu.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: In Absatz 3 be-
antragen wir, den Begriff «Mehrweggebinde» durch den Be-
griff «nicht pfandbelastete Gebinde» zu ersetzen. Damit soll
der neuen Entwicklung Rechnung getragen werden, wonach
für Getränke zunehmend pfandbelastete Einweggebinde –
zum Beispiel sogenannte PET-Flaschen – verwendet wer-
den, indem die Sonderbehandlung für Mehrweggebinde auf
solche Einweggebinde ausgedehnt werden soll.
Zudem sind wir der Ansicht, dass es sich beim Pfand für sol-
che Gebinde um eine Sicherheitsleistung handelt und nicht
um ein Entgelt.

Angenommen – Adopté

Art. 35
Antrag der Kommission
Abs. 1
Auf Verlangen des steuerpflichtigen Empfängers hat die
steuerpflichtige Person über ihre Lieferung oder Dienstlei-
stung eine Rechnung auszustellen, in der sie angeben muss:
a. ihren Namen und ihre Adresse, unter denen sie im Regi-
ster der Steuerpflichtigen eingetragen ist oder die sie im Ge-
schäftsverkehr zulässigerweise verwendet, sowie die Num-
mer, unter der sie im Register der Steuerpflichtigen eingetra-
gen ist;
b. Namen und Adresse des Empfängers der Lieferung oder
Dienstleistung, wie er im Geschäftsverkehr zulässigerweise
auftritt;
....
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 4
.... auf die Steuer hinweisen. Nicht berechtigt, im Vertrag oder
in der Rechnung auf die Steuer hinzuweisen, ist ferner jener
Steuerpflichtige, welcher das Meldeverfahren nach Artikel 45
Absatz 3 anwendet.
Abs. 5, 6
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag Maissen
Abs. 4
.... auf die Steuer hinweisen. Dies gilt mit Ausnahme der nach
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b ausgenommenen Landwirte,
Forstwirte, Gärtner und Viehhändler ....

Art. 35
Proposition de la commission
Al. 1
Pour sa livraison de biens ou sa prestation de services, l’as-
sujetti doit, sur demande de l’acquéreur assujetti, dresser
une facture portant:
a. son nom et son adresse sous lesquels il est enregistré au
registre des contribuables ou qu’il utilise de manière admise
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dans ses transactions commerciales, ainsi que son numéro
d’immatriculation au registre des contribuables;
b. le nom et l’adresse de l’acquéreur, du bien ou du service,
sous lesquels il se présente de manière admise dans ses
transactions commerciales;
....
Al. 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 4
.... les factures. En outre, tout assujetti qui applique la procé-
dure de déclaration selon l’article 45 alinéa 3 n’a pas le droit
de mentionner l’impôt dans le contrat ou sur la facture.
Al. 5, 6
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition Maissen
Al. 4
.... ni dans les factures. Ceci est valable à l’exception des
agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et marchands de bé-
tail exemptés par l’article 23 alinéa 1er lettre b ....

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: In Absatz 1 ver-
treten wir die Auffassung, wonach es nicht mehr unbedingt
erforderlich sein muss, dass der Leistungserbringer in der
Rechnung unter dem Namen und der Adresse auftritt, unter
denen er im Register der Steuerpflichtigen eingetragen ist.
Neu kann er auch jenen Namen und jene Adresse in der
Rechnung aufführen, die er im Geschäftsverkehr zulässiger-
weise verwendet. Dasselbe gilt sinngemäss in bezug auf den
Empfänger der Lieferung oder der Dienstleistung.

Abs. 1–3, 5, 6 – Al. 1–3, 5, 6
Angenommen – Adopté

Abs. 4 – Al. 4

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir beantragen
Ihnen, in Artikel 35 Absatz 4 ausdrücklich festzuhalten, dass
auch Steuerpflichtige, welche das Meldeverfahren nach Arti-
kel 45 Absatz 3 anwenden, im Vertrag oder in der Rechnung
nicht auf die Steuer hinweisen dürfen.

Maissen Theo (C, GR): Ich möchte vorweg festhalten, dass
mein Antrag nicht dahin geht, die von der Kommission be-
schlossene Änderung zu ersetzen, sondern es kommt eine
Ergänzung hinzu. Es geht um folgendes:
Nach dem heutigen System dürfen die Landwirte, die nicht
optieren, in ihren Abrechnungen keine Hinweise bezüglich
der Mehrwertsteuer anbringen. Damit kann der ursprünglich
für diesen Zweck vorgesehene generelle Vorsteuerabzug
keine Wirkung entfalten, anders ausgedrückt: Die Urprodu-
zenten können die bei Anschaffungen bezahlte Mehrwert-
steuer nicht überwälzen. Trotz des generellen Vorsteuerab-
zuges auf Stufe der Abnehmer bleibt somit heute der nicht
der Mehrwertsteuer unterstellte Landwirt auf seiner Schat-
tensteuer sitzen. Die Beseitigung der sogenannten Taxe oc-
culte stellte eines der Hauptargumente zum Systemwechsel
dar. Ein Blick über die Grenze zeigt, dass dies auch einem
klaren Nachteil gegenüber den ausländischen Landwirten
gleichkommt, ist doch in Artikel 25 der 6. Richtlinie der EU zur
Harmonisierung der Umsatzsteuern vorgesehen, einen Aus-
gleich der Mehrwertsteuerbelastung vornehmen zu können,
die beim Bezug von Gegenständen und Dienstleistungen an-
fällt. Nach der beispielsweise in Frankreich praktizierten Me-
thode wird die Vorbelastung dem Urproduzenten unmittelbar
durch den Fiskus erstattet. In Deutschland dürfen die Land-
wirte den Abnehmern den sogenannten Pauschalsatz in
Rechnung stellen, obwohl sie selber keine Steuer abrech-
nen.
Der Antrag rechtfertigt sich somit auch aus dieser Optik, in-
dem damit die Schlechterstellung der einheimischen Land-
wirte gegenüber den Berufskollegen im benachbarten Aus-
land behoben werden kann. Der Antrag bedingt in der Praxis
der Mehrwertsteuerabrechnung nur geringfügige Anpassun-
gen, indem neu die Urproduzenten in den Abrechnungen

oder Gutschriften auf die Mehrwertsteuer hinweisen dürfen.
Die Neuerung beinhaltet den Vorteil, dass die gesamte Pro-
duktionskette – also von der Urproduktion bis zum Verkauf –
die Mehrwertsteuer überwälzen kann, was letztlich die Preis-
kalkulationen stark vereinfacht. Diese Regelung hat keine
Folge bezüglich Mehr- oder Mindereinnahmen und ist dies-
bezüglich neutral. Wie ich nun zwischenzeitlich von der Steu-
erverwaltung erfahren habe, müssten noch andernorts –
wenn man das aufnimmt – Anpassungen vorgenommen wer-
den.
Ich beantrage, dass im Grundsatz über den von mir unter-
breiteten Antrag abgestimmt wird, damit diesbezüglich eine
Differenz zum Nationalrat besteht, und dann kann man dort
noch die formal korrekte Fassung herbeiführen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich möchte Sie bitten, diesen An-
trag abzulehnen. Die Tatsache, dass wir noch geholfen ha-
ben zu erforschen, wie man das richtig formulieren sollte, be-
deutet nicht eine Zustimmung durch die Eidgenössische
Steuerverwaltung; vielmehr ist es selbstverständlich, dass
wir es korrekt machen müssen, wenn Sie es machen wollen –
aber ich bin davon überzeugt, dass es ein Fehler wäre, die-
sem Antrag zuzustimmen.
Sie wollen in Absatz 4 den Grundsatz verankern, wonach nur
derjenige auf die Steuer hinweisen darf, der auch als Steuer-
pflichtiger für die Mehrwertsteuer registriert ist, und es stellt
sich die Frage, ob wir von diesem Prinzip Ausnahmen zulas-
sen sollen, ob also jemand eine Steuer auf der Rechnung
ausweisen soll, die fiktiv ist, die es gar nicht gibt – ob das nun
genau der Taxe occulte entspricht oder nicht –; es sind ja
Pauschalwerte. Das ist eine Grundsatzfrage. Deutschland
hat ein solches System; sonst kennt man es nicht. Ob man
Nachteile wegen der Schattensteuer, auf der jemand «sitzen-
bleibt», mit Subventionen ausgleichen kann, wie das an-
scheinend Frankreich macht? Es ist klar, dass die schweize-
rische Landwirtschaft subventioniert wird, da kann man sa-
gen, das habe etwas mit der Mehrwertsteuer zu tun, oder
auch nicht; Direktzahlungen haben an sich nichts damit zu
tun. Immerhin sollen ja diese unter den gegebenen Umstän-
den – und dazu gehört auch die Mehrwertsteuer – das Über-
leben der Landwirtschaft ermöglichen. Zum Verständnis die-
ser Frage muss man eigentlich zwei Phasen unterscheiden:
Die Besonderheit der ersten Phase besteht darin, dass die
Land- und eben auch Forstwirte und Gärtner die Lieferungen
der Erzeugnisse, die sie selber in den eigenen Betrieben ge-
winnen, nicht zu versteuern brauchen. Das gilt auch für die
Umsätze der Viehhändler und neu, wie Sie beschlossen ha-
ben, für die Milchsammelstellen; wir haben ja auch zuge-
stimmt. Alle diese Urproduzenten müssen also auf ihren ei-
genen Umsätzen keine Steuern bezahlen. Man hat das nicht
gemacht, um sie völlig steuerfrei zu lassen, sondern hat da-
mit vermeiden wollen, dass zusätzlich zu den 270 000 steu-
erpflichtigen Unternehmen noch rund 80 000 Landwirt-
schaftsbetriebe steuerpflichtig würden, die das ausweisen
müssten und abrechnungspflichtig würden – man könnte
dann sicher auch eine Pauschale machen. Das wollte man
also vermeiden.
Auf der anderen Seite kann in der zweiten Phase der Steuer-
pflichtige, zum Beispiel die landwirtschaftliche Genossen-
schaft oder der Grossverteiler, welcher bei diesen Urprodu-
zenten Erzeugnisse kauft, gleichwohl 2 bzw. neu 2,3 Prozent
Vorsteuer abziehen. Deshalb stimmt die Aussage nicht, dass
diese Steuer nicht überwälzt werden kann. Die 2 bzw. neu
2,3 Prozent sind eine pauschale Summe, eigentlich für die
Taxe occulte, wenn Sie so wollen, auf der die Landwirte,
Forstwirte usw. «sitzenblieben». Das ist auch der Grund da-
für, dass wir bei diesen Sondersätzen immer etwas aufpas-
sen müssen, dass sie noch ungefähr der Taxe occulte ent-
sprechen. Wenn Sie das auf 4 Prozent oder so hinaufsetzen,
stimmt das nicht mehr. Es muss also in einer Relation zur
versteckten Vorsteuer in einem durchschnittlichen Landwirt-
schaftsbetrieb stehen.
Damit ist sichergestellt, dass der nicht steuerpflichtige Land-
wirt – ob er es ausweist oder nicht – gegenüber seinen steu-
erpflichtigen und vorsteuerabzugsberechtigten Konkurrenten
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keinen Wettbewerbsnachteil hat. Das hat man bewusst so
gemacht.
Wenn man das nun offen ausweist – Herr Maissen hat argu-
mentiert, man müsse den Landwirt von der Schattensteuer
entlasten –, dann ist das nicht so, weil die Taxe occulte beim
Weiterverteiler ausgemerzt wird. Beim Endkonsumenten, bei
dem, der direkt ab einem Bauernhof kauft, ist das natürlich
nicht der Fall, aber dort ist es auch richtig so. Kauft er ein Pro-
dukt im Laden, dann hat er auch die 2 Prozent darauf. In die-
sem Sinne werden die Landwirte faktisch völlig von der
Steuer befreit.
Wenn Sie nun einen Stilbruch machen, ergeben sich neue
Probleme. Ich habe eine gewisse Angst, dass dann viele
denken, sie müssten die Steuern noch draufschlagen, sie
dann aber gar nie abliefern. Dann haben sie einfach die
Marge erhöht. Das geht nicht an und ist gegenüber dem Kon-
sumenten nicht richtig. Es stellt sich auch die Frage, was man
macht, wenn ein Steuerpflichtiger plötzlich mehr als 2,3 Pro-
zent abzieht. Bei Kontrollen, die nur alle 30 Jahre stattfinden,
wird man das kaum je herausfinden. Aber der Landwirt wird,
wenn man ihn kritisiert, sagen: Ich kann das machen, wie ich
will; ich muss ja niemandem eine Steuer abliefern. Sie schaf-
fen damit eine Unschärfe.
Es ist nicht so, dass man damit unmöglich leben könnte, aber
es sollte doch ein Prinzip sein, dass man fiktive Beträge, die
nie bezahlt werden, so nicht einfach draufschlagen kann.
Psychologisch verstehe ich das: Der Bauer möchte damit si-
gnalisieren, dass er nicht nichts bezahlt, sondern über seine
Vorsteuer bei den Produktionsmitteln eben doch eine ge-
wisse Belastung hat. Aber das passiert auch bei anderen
Nichtsteuerpflichtigen, zum Beispiel im Bankgewerbe, im
Versicherungsgewerbe, im Auslandverhältnis usw. Das ist
ein Prinzip, mit dem man leben muss. Der Preis wäre der,
dass man sie der Steuer unterstellen müsste, und dann müss-
ten sie auch die administrativen Umtriebe in Kauf nehmen.
Das wollen wir nicht.
In diesem Sinne wäre ich froh, Sie würden den Antrag Mais-
sen ablehnen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 21 Stimmen
Für den Antrag Maissen 9 Stimmen

Art. 36
Antrag der Kommission
Abs. 1
....
c. die von ihr auf der Einfuhr von Gegenständen der Eidge-
nössischen Zollverwaltung entrichtete oder zu entrichtende
Steuer sowie die von ihr für die Einfuhr von Gegenständen
deklarierte Steuer (Art. 79);
....
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2bis
Streichen
Abs. 3, 4, 4bis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 4ter
Zustimmung zum Antrag des Bundesrates
Abs. 5
Hat der Steuerpflichtige bei nicht steuerpflichtigen Landwir-
ten, Forstwirten, Gärtnern, Viehhändlern und Milchsammel-
stellen Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärt-
nerei, Vieh oder Milch für Zwecke bezogen, die nach Absatz
2 zum Vorsteuerabzug berechtigen, so kann er als Vorsteuer
2,3 Prozent des ihm in Rechnung gestellten Betrages abzie-
hen ....
Abs. 6
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 7
Mehrheit
.... erhält. Erstattungen, Beiträge und Beihilfen bei Lieferun-
gen ins Ausland, deren Umsätze nach Artikel 18 Absatz 2

Buchstabe a von der Steuer befreit sind, gelten nicht als Sub-
ventionen oder Beiträge der öffentlichen Hand.
Minderheit
(Bloetzer, Maissen, Martin, Respini, Schallberger)
.... erhält. Diese Kürzung erfolgt nicht für Unternehmungen
des öffentlichen Verkehrs. Erstattungen ....

Antrag Jenny
Abs. 2bis, 4ter
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 36
Proposition de la commission
Al. 1
....
c. l’impôt sur l’importation de biens payé ou dû par lui-même
à l’Administration fédérale des douanes, ainsi que l’impôt
qu’il a déclaré (art. 79) sur les importations de biens;
....
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2bis
Biffer
Al. 3, 4, 4bis
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 4ter
Adhérer à la proposition du Conseil fédéral
Al. 5
Si l’assujetti a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un
horticulteur, un marchand de bétail ou un centre collecteur de
lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles, horticoles,
du bétail ou du lait qu’il utilise à des fins lui donnant droit à la
déduction conformément à l’alinéa 2, il peut alors déduire, au
titre de l’impôt préalable, 2,3 pour cent du montant facturé ....
Al. 6
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 7
Majorité
.... des pouvoirs publics. Lors de livraisons à l’étranger exo-
nérées d’impôt en vertu de l’article 18 alinéa 2 lettre a, les
remboursements, les contributions et les aides financières ne
valent pas comme subventions ou contributions des pouvoirs
publics.
Minorité
(Bloetzer, Maissen, Martin, Respini, Schallberger)
.... des pouvoirs publics. Les entreprises de transports pu-
blics ne procèdent pas à cette réduction. Lors de livraisons
....

Proposition Jenny
Al. 2bis, 4ter
Adhérer à la décision du Conseil national

Abs. 1, 2 – Al. 1, 2

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Der Beschluss
des Nationalrates kann dazu führen, dass Waren unbelastet
an einen Käufer weitergegeben werden können. Um dies zu
verhindern, beantragen wir Ihnen, den Passus «oder von sei-
nem Abnehmer» zu streichen. Zudem haben wir durch eine
entsprechende Änderung von Buchstabe c klargestellt, dass
nicht bloss die deklarierte Steuer, sondern vielmehr die tat-
sächlich entrichtete oder zu entrichtende Steuer in Abzug ge-
bracht werden kann.

Angenommen – Adopté

Abs. 2bis – Al. 2bis

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Der Nationalrat
wollte den Bundesrat mit einem neuen Absatz 2bis ermächti-
gen, «die Abgrenzung der geschäftlich begründeten von den
geschäftlich nicht begründeten Ausgaben» näher zu regeln.
Dabei hat sich der Bundesrat an der Praxis zur direkten Bun-
dessteuer zu orientieren. Für geschäftlich begründete, vor-
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steuerabzugsberechtigte Ausgaben für Verpflegung und Ge-
tränke kann er – immer laut Beschluss des Nationalrates –
Maximalbeträge festlegen.
Soweit es um die mehrwertsteuerliche Behandlung von Aus-
gaben für Verpflegung und Getränke geht, haben wir dem
bundesrätlichen Antrag den Vorzug gegeben. Insbesondere
von seiten der Praktiker wurde eingewendet, die vom Natio-
nalrat beschlossene Variante mit Maximalbeträgen werde bei
den Steuerpflichtigen zu einem erheblichen administrativen
Mehraufwand gegenüber der heutigen Regelung führen. Im
weiteren hat das Bundesgericht zwischenzeitlich entschie-
den, dass die vom Bundesrat getroffene Pauschalierung ver-
fassungsmässig und sachgerecht ist.
Aus den genannten Gründen empfehlen wir Ihnen, an der
heute geltenden Kürzung von 50 Prozent des Vorsteuerab-
zuges bei Ausgaben für Verpflegung und Getränke festzuhal-
ten. Wir lehnen es zudem ab, den Bundesrat damit zu beauf-
tragen, in einer Verordnung die geschäftlich begründeten von
den geschäftlich nicht begründeten Ausgaben abzugrenzen.
Somit bleibt es der Praxis überlassen, welche Ausgaben ge-
schäftlich begründet sind und welche nicht.
Das würde bedeuten, dass Sie Absatz 2bis streichen, bei Ab-
satz 4bis dem Nationalrat folgen und bei Absatz 4ter die Fas-
sung des Bundesrates übernehmen müssten.

Jenny This (V, GL): Ich beantrage Ihnen, bei Artikel 36 Ab-
satz 2bis und Absatz 4ter an der Fassung des Nationalrates
festzuhalten. Dabei zähle ich aber bei der Umsetzung vor al-
lem auf den Bundesrat. In Absatz 2bis steht nämlich, der
Bundesrat könne bei geschäftlich begründeten Ausgaben
und Spesen Maximalbeträge für den Vorsteuerabzug festle-
gen.
Ich weiss, dass unter dem Stichwort «Spesenritter» vor Ab-
grenzungsproblemen gewarnt wird. Dafür sind aber das Ge-
setz über die Einkommenssteuer oder eben das Gesetz über
die direkte Bundessteuer zuständig. Es wird in diesem Zu-
sammenhang auch immer wieder argumentiert, dass 50 Pro-
zent den Charakter von Eigenverbrauch bzw. Endverbrauch
haben. Das stimmt natürlich nur, wenn ich ein «Geschäftses-
sen zu zweit» abhalte, und dieses findet in der Regel nur im
trauten Kreis am Abend bei Kerzenlicht statt. Das wären
dann tatsächlich keine geschäftlich begründeten Spesen. In
den allermeisten Fällen, wo Geschäftsessen in Gruppen
stattfinden, wird die Steuer gemäss der Regelung des Bun-
desrates zweimal bezahlt: bei einer Grössenordnung der
Ausgaben von 1000 Franken bezahle ich genau Fr. 32.50
zweimal. Aber gerade das soll ja das Wesen der Mehrwert-
steuer ausmachen, dass nur der Mehrwert versteuert wer-
den soll und eine Steuer nicht zweimal entrichtet werden
muss.
Der Kommissionspräsident hat angeführt, dass das admini-
strativ einfacher sei; es nimmt mich wunder, mit welchem
Buchhalter er gesprochen hat. Stellen Sie sich vor, Sie über-
nachten in einem Hotel und essen auch dort. Der Buchhalter
muss für die Übernachtung 100 Prozent Vorsteuerabzug und
für das Essen nur 50 Prozent berechnen. Administrativ gibt
das also viel mehr Arbeit.
Die Mehrwertsteuer – da sind wir uns alle einig – ist eine gute
Steuer. Unmut hat sie ausgelöst infolge der vielen admini-
strativen Kleinkrämereien und der restriktiven Haltung der
Beamten. Aber wir sind auf dem Weg zu einer guten Lösung,
und in diesem Sinn beantrage ich Ihnen, gerade in diesem
Punkt der Fassung des Nationalrates zuzustimmen.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es geht hier um ein paar Prinzi-
pien und um viel Geld. Ganz zuerst war vorgesehen, die
Steuer auf den Verpflegungsspesen usw. überhaupt nicht
abzugsfähig zu machen. Dagegen habe ich mich sogar ge-
wehrt, weil ich das kenne, denn ich habe einen Betrieb mit
Vertretern gehabt. Wenn die Vertreter nicht nach Hause ge-
hen, ist das geschäftlich bedingt. Es gibt also eine betriebli-
che Begründung.
Andererseits haben wir einen Kompromiss gesucht, der ad-
ministrativ einigermassen zu bewältigen ist – ich komme
noch darauf zu sprechen, warum die andere Lösung dies

eben nicht ist – und der dem Endkonsumcharakter der Ver-
pflegung, wie man auf steuerchinesisch sagt, auch noch
Rechnung trägt. Essen muss man ja irgendwo. Man isst nicht
nur, weil man geschäftlich unterwegs ist, sondern man muss
irgendwo essen. In diesem Sinn ist die Verpflegung ein End-
konsum. Auch wenn der Betreffende zu Hause isst, hat er
eine gewisse Mehrwertsteuerbelastung auf der Verpflegung;
wenn er im Restaurant isst, ebenfalls.
Aber ich will jetzt systematisch vorgehen und zuerst zum er-
sten Teil sprechen, zur Anlehnung der Spesenregelungen an
das Recht bei der direkten Bundessteuer. Es geht hier nicht
nur um die Verpflegung, sondern – das hat in den Medien
und auch im Nationalrat viel zu diskutieren gegeben – auch
um Ausgaben für Vergnügungen und solche Dinge.
Die Frage ist beispielsweise: Wann ist eine Harley-Davidson
geschäftsmässig begründet und wann nicht? Wir haben hier
eine Lösung gehabt: Abzugsfähigkeit nach Hubraum usw.;
ein bisschen ein Unsinn, das gebe ich zu; noch fast schlim-
mer als der bei Artikel 34 von Herrn Merz erwähnte Tisch.
Aber man hat nach etwas Messbarem gesucht. Ich habe mei-
nen Leuten gesagt: Wenn jemand Abenteuerreisen mit einer
Harley-Davidson anbietet, dann ist der Gebrauch der Harley-
Davidson wahrscheinlich geschäftlich begründet; sie ist der
Kern seines Geschäftes. Aber wenn der Boss seine Harley-
Davidson zum Vergnügen hat und sie über das Geschäft ab-
rechnet, ist dies – wenn er dann noch einen Geschäftswagen
hat – wahrscheinlich geschäftlich weniger begründet.
Das sind alles Ermessensfragen; so lautete der ursprüngli-
che Text. Der Bundesrat wollte damit sicherstellen, dass
beim Endverbrauch – das, was ich als Konsument mache
und was geschäftlich nicht begründet ist – keine Kumulation
stattfindet, weil es geschäftlich nicht relevant ist.
In der parlamentarischen Debatte im Nationalrat wurde fest-
gehalten, dass der geschäftliche Endverbrauch – namentlich
Konsum- und Luxusausgaben sowie Repräsentationsauf-
wendungen – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der Bun-
desrat müsste dann in der Verordnung festlegen, was kon-
kret darunter zu verstehen ist. Das braucht immer Regelun-
gen, die vom Steuerpflichtigen leicht handhabbar sind. Wir
haben das in Artikel 30 Absatz 1 der Mehrwertsteuerverord-
nung getan.
Der Nationalrat hat sich für eine andere Lösung entschieden,
nämlich für die Lösung, die Herr Jenny jetzt will. Danach
müssten die Ausgaben dann zum Vorsteuerabzug zugelas-
sen werden, wenn sie für einen «geschäftlich begründeten
Zweck» bestimmt wären. Das ist der Inhalt von Artikel 36 Ab-
satz 1, der auch noch drinbleibt.
Das ist eine gute Formulierung, aber es ist doch problema-
tisch zu bestimmen, welche Ausgaben geschäftlich begrün-
det sind und welche nicht. Hier muss sich eine gewisse Pra-
xis herausbilden.
Dass wir gegen die Anlehnung an die direkte Bundessteuer
sind, ist wie folgt begründet: An sich kann man – auf den er-
sten Blick – sagen, die beiden Steuern seien vergleichbar.
Aber sie sind es eben nicht. Zum einen aus einem ganz ein-
fachen Grund: Es gibt im Bereich der direkten Bundessteuer
keine einheitliche Praxis, und zwar deshalb nicht, weil sie von
den Kantonen veranlagt wird. Das ist von Kanton zu Kanton
verschieden. Man kann sagen, dann könne es auch bei der
Mehrwertsteuer verschieden sein. Wir müssen aber dafür
sorgen, dass bei einer einheitlichen Steuer die gleichen Kri-
terien angewendet werden.
Kommt dazu, dass die Mehrwertsteuer nicht die gleichen Be-
steuerungsziele verfolgt wie die direkte Bundessteuer. Die di-
rekte Bundessteuer erfasst das Reineinkommen, den Rein-
ertrag. Das ist der Massstab für die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Unternehmung. Die Mehrwertsteuer will aber
ganz bewusst den Verbrauch belasten. Das sind nicht die
gleichen Zielsetzungen. Darum ist das Bundesgericht beim
Spesenurteil zum Schluss gekommen, dass sich bei der
Mehrwertsteuer die Ausgaben mit geschäftlichem Charakter
nicht nach einkommenssteuerlichen Kriterien bestimmen las-
sen. Das können Sie im Bundesgerichtsentscheid nachle-
sen. Deshalb wird auch im Lichte der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung deutlich – und das Bundesgericht ist,
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glaube ich, ein unverdächtiger Zeuge –, dass die Praxis keine
Auslegungshilfe sein kann. Das ist der Grund, warum Ihre
Kommission Absatz 2bis streichen will.
Mehr zu reden gab der Vorschlag für Verpflegung und Ge-
tränke. Nach der Version des Nationalrates hat der Bundes-
rat die Möglichkeit, für geschäftlich begründete, vorsteuerab-
zugsberechtigte Ausgaben für Verpflegung und Getränke
Maximalbeträge festzulegen. Das wäre im Prinzip – das
muss ich Ihnen ehrlich sagen – bezüglich der Gerechtigkeit
wahrscheinlich die bessere Lösung. Man kann sagen, einer
solle etwa für 20, 30 oder 40 Franken essen können, das ko-
ste es eben. Wenn er dann glaubt, er müsse einen «Château
Margaux» zum Filetsteak trinken und zum Schluss noch ei-
nen «Château d’Yqem» zum Dessert offerieren, dann soll er
darauf nicht noch Abzüge machen können. Das wäre die
Sockellösung.
Uns hat die Sockellösung bei der Beratung im Nationalrat
noch eingeleuchtet, bis wir uns dann näher überlegt haben,
wie man das konkret umsetzen müsste. Wenn Sie pro Per-
son eine Sockellösung haben, dann müssen Sie zum Bei-
spiel nachweisen, wie viele Personen beim Essen mit dabei
waren. Was das für Möglichkeiten offenlässt! Sie sagen dem
Wirt, er solle auf die Quittung schreiben, es seien fünf Perso-
nen gewesen, obwohl es nur vier waren, damit das innerhalb
des Maximalbetrages liegt. Wer kann das je kontrollieren?
Um das kontrollieren zu können, müssen Sie also praktisch
Ort, Tag und Zeit der Bewirtung, Zahl der bewirteten Perso-
nen, Anlass, Höhe der Ausgaben und all diese Sachen be-
rücksichtigen und schauen, ob die Ausgaben wirklich ge-
rechtfertigt waren oder nicht. Das ist aufwendig und führt zu
Rechtsstreitereien usw. Sie müssen eruieren, was zugelas-
sen ist und was nicht. Das ist der Grund, warum wir Ihnen be-
antragen – wir sind sehr froh, dass Ihre Kommission das
auch tut –, diese Pauschallösung von 50 Prozent einfach
weiterzuverwenden. Man hat sich daran gewöhnt. Natürlich
ist sie für höhere Spesen zu gut. Wenn einer für 500 Franken
isst, ist sie demjenigen gegenüber, der nur für 3 Franken isst,
nicht gerecht. Aber sie ist immerhin handhabbar.
Im Nationalrat hatte diese Lösung deshalb keine Chance,
weil man uns die üblichen Vorwürfe machte: Wir wären Fis-
kalisten, die Pauschallösung wäre rechtswidrig und wider die
Verfassung usw. Das Bundesgericht stellte dann aber klar
fest: Die Pauschallösung ist nicht verfassungswidrig. Des-
halb meine ich, dass wir eine besondere Legitimation haben,
dabeizubleiben.
Wenn wir einen Maximalbetrag von 30 Franken festlegen
würden, brächte das gemäss heutiger Regelung Ausfälle von
50 Millionen Franken. Bei einem Maximalbetrag von 40 Fran-
ken wären die Ausfälle etwas kleiner. Wir kämen sofort wie-
der in solche Streitereien.
Ich danke dafür, dass der Nationalrat in dieser Sache dem
Bundesrat die Kompetenz gegeben hat. Er hat dies jedoch
nicht getan, weil er den Bundesrat plötzlich so gut mochte,
denn überall, wo er konnte, hat er dem Bundesrat keine Kom-
petenz gegeben. Aber weil diese Frage so «dornenvoll» ist
und man stundenlang darüber streiten kann, hat er gedacht:
Statt dass wir uns hier streiten, soll der Bundesrat das halt
machen. Das war der Grund.
Ich bitte Sie, dieser sehr einfachen, zwar durchaus nicht
überall völlig gerechten, aber doch vertretbaren Lösung zu-
zustimmen: Jeder weiss, woran er ist, und es gibt keine Strei-
tereien mit der Steuerverwaltung.
Zum Antrag Jenny: Man muss halt zwei Rechnungen ma-
chen, eine für die Übernachtung und eine für das Essen.
Dann ist es einfach zu machen.
Es ist nicht die Begeisterung für diese Lösung, sondern de-
ren Zweckmässigkeit, die mich dazu bringt, Ihnen zu empfeh-
len, der Kommission zuzustimmen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 28 Stimmen
Für den Antrag Jenny 5 Stimmen

Abs. 3, 4, 4bis – Al. 3, 4, 4bis
Angenommen – Adopté

Abs. 4ter – Al. 4ter
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition de la commission

Abs. 5 – Al. 5

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Nachdem wir
bei Artikel 23 Absatz 1 beschlossen haben, die Milchsammel-
stellen für die Umsätze von Milch an Milchverarbeiter von der
Steuerpflicht auszunehmen, muss in Artikel 36 Absatz 5 si-
chergestellt werden, dass der steuerpflichtige Bezüger von
solcher Milch gleichwohl 2 bzw. 2,3 Prozent des ihm in Rech-
nung gestellten Betrages als Vorsteuer in Abzug bringen
kann. Ohne diese Ergänzung befänden sich die Milchsam-
melstellen gegenüber anderen Milchlieferanten in einem
Wettbewerbsnachteil.

Angenommen – Adopté

Abs. 6 – Al. 6
Angenommen – Adopté

Abs. 7 – Al. 7

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es gibt hier zwei
Änderungen:
Zur einfacheren Änderung: Anlässlich der Beratung von Arti-
kel 36 Absatz 7 beantragen wir, dass Erstattungen, Beiträge
und Beihilfen, die mit steuerbefreiten Exportlieferungen in
Zusammenhang stehen, nicht als Subventionen oder Bei-
träge der öffentlichen Hand gelten. Mit dieser Sonderrege-
lung soll vermieden werden, dass die inländischen Unterneh-
men, die ihre Produkte ins Ausland liefern und dafür soge-
nannte Ausfuhrbeiträge erhalten, eine Kürzung des Vorsteu-
erabzuges gewärtigen müssen.
Zur zweiten Änderung – sie steht in Zusammenhang mit dem
Antrag der Minderheit –: Es geht darum, für subventionierte
Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs die Kürzung des
Vorsteuerabzuges nicht vorzunehmen. Es handelt sich dabei
um eine Grundsatzfrage, die mit dem System der Mehrwert-
steuer zu tun hat. Nicht zum Entgelt zählen Subventionen
und andere Beiträge der öffentlichen Hand. Als Konsequenz
dieser Ordnung sieht Artikel 36 Absatz 7 die entsprechende
verhältnismässige Kürzung des Vorsteuerabzuges vor. An-
derenfalls könnte die Situation entstehen, dass subventio-
nierte Steuerpflichtige bei ihren Abrechnungen jeweils einen
Vorsteuerüberschuss ausweisen und auf diese Weise zu ei-
ner weiteren Subvention gelangen würden.
Für die gewählte Subventionslösung, wonach Subventionen
kein Entgelt darstellen, indessen zu einem entsprechend re-
duzierten Vorsteuerabzug führen, sprechen vor allem
Gründe der Einfachheit. Die EU hingegen unterscheidet zwi-
schen Subventionen mit und ohne Entgeltcharakter. Wir
müssten also auch eine solche Lösung treffen, wenn wir in
Richtung der Minderheit gehen möchten. Wenn nun Subven-
tionen kein Entgelt darstellen, führen sie nach deutschem
Recht auch nicht zur Kürzung des Vorsteuerabzuges; im Un-
terschied zu der in Artikel 36 Absatz 7 getroffenen Lösung
stellen sich bei der EU-Lösung beachtliche Abgrenzungspro-
bleme bezüglich der Subventionsart.
Wir lehnen diese Abgrenzung zwischen Subventionen mit
und ohne Entgeltcharakter ab. Das hat selbstverständlich zur
Konsequenz, dass Subventionen, die geleistet werden, bei
den Vorsteuern angerechnet werden müssen; denn sonst er-
folgt hier eine doppelte Subventionierung, oder die Abgren-
zungsprobleme sind nicht lösbar.
Ich habe Kenntnis davon und Verständnis dafür, dass von
seiten der Bahnen, die sich seit dem letzten Sonntag «auf ei-
nem Höhenflug» befinden, der Versuch gemacht wird, hier
eine Sondersubvention zu erhalten; aber ich bitte Sie, diese
abzulehnen.

Bloetzer Peter (C, VS): Die Minderheit beantragt, dem öf-
fentlichen Verkehr den vollen Vorsteuerabzug zu gewähren,
wie das in ganz Europa der Fall ist.
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Der öffentliche Verkehr hat bei der Einführung der Mehrwert-
steuer auf Forderungen nach einem Sondersatz verzichtet.
Mit dieser solidarischen Haltung hat man die Vorlage unter-
stützen wollen – im Wissen darum, dass die Erhöhung der
Beförderungspreise teilweise zu einem Ausweichen der
Fahrgäste auf den Individualverkehr führen würde.
Nach der Einführung der Mehrwertsteuer hat es sich dann al-
lerdings gezeigt, dass die Auswirkungen weit gravierender
sind, als dies zunächst angenommen worden ist. Diese ne-
gativen Auswirkungen können durch den ungekürzten Vor-
steuerabzug gemildert werden. Die Kürzung des Vorsteuer-
abzuges bei subventionierten Unternehmungen des öffentli-
chen Verkehrs führt zu einer Belastung mit einer Taxe oc-
culte, die wir eigentlich ausmerzen wollten. Die finanziellen
Auswirkungen werden von der Verwaltung auf 100 Millionen
Franken pro Jahr angesetzt. Betroffen werden davon über
die vergrösserten Defizite der Unternehmen des öffentlichen
Verkehrs – KTU und SBB – vor allem die Kantone. Indirekt
bezahlen diese damit Mehrwertsteuer für den öffentlichen
Verkehr. Es handelt sich dabei – wenn wir dem Antrag der
Minderheit folgen – nicht etwa um zusätzliche Subventionen.
Im Gegenteil: Es werden mit dem vollen Vorsteuerabzug
Subventionen gespart. Die vom Bundesrat und von der
Mehrheit beantragte Lösung ist nicht sachgerecht. Sie führt
zu Wettbewerbsverzerrungen. Sachkosten werden mit bis zu
10 Prozent Mehrwertsteuer belastet.
Der Antrag der Minderheit ist europakompatibel. Er ent-
spricht der europäischen Praxis und erfüllt die 6. Mehrwert-
steuer-Richtlinie der Europäischen Union. Der Antrag der
Minderheit verhindert eine Mehrbelastung der Kantone. Der
genannte Betrag von gegen 100 Millionen Franken wird sich
nur zu einem kleinen Teil als Ausfall für den öffentlichen
Haushalt auswirken, reduzieren sich doch die Ausgleichs-
zahlungen von Bund, Kantonen und Gemeinden im gleichen
Ausmass. Der Antrag der Minderheit ist systemkonform. Das
bestätigen die Experten.
Es ist ein politischer Entscheid: Wollen wir die Unterstützung
des öffentlichen Verkehrs im Sinne unserer Verkehrspolitik
oder nicht? Das ist die Frage. Der Souverän hat am vergan-
genen Wochenende seinen Willen zu einer wirtschafts- und
umweltgerechten Verkehrspolitik erneut bestätigt. Ich ersu-
che Sie, im Sinne dieses Willens dem Antrag der Minderheit
zuzustimmen und sich für eine zukunftsweisende Verkehrs-
politik zu entscheiden.

Bieri Peter (C, ZG): Ich schicke voraus, dass der Verband
des öffentlichen Verkehrs (VöV) in dieser Sache an mich her-
angetreten ist. Ich würde jedoch sein Anliegen hier nicht ver-
treten, wenn ich für das Anliegen kein Verständnis aufbrin-
gen könnte, handelt es sich doch bei der Frage der finanziel-
len Konsequenzen für die öffentliche Hand letztlich – plus/mi-
nus – um ein Nullsummenspiel.
Wie bereits Herr Bloetzer gesagt hat, hat sich der öffentliche
Verkehr im Vorfeld der Einführung der Mehrwertsteuer nie
um einen Sondersatz bemüht und schon gar keine völlige Be-
freiung verlangt, wie es beim Flugverkehr aus anderen Grün-
den der Fall ist. Indem nun die Unternehmungen des öffent-
lichen Verkehrs, die durch Bund, Kantone und Gemeinden
subventioniert werden, im Umfang der öffentlichen Beiträge
die Vorsteuer nicht geltend machen können, müssen letztlich
zusätzliche Defizitbeiträge wiederum durch die öffentliche
Hand geleistet werden, sofern die Tarife nicht erhöht werden
können; wir wissen aus Erfahrung, dass es diesbezüglich
eine geringe Elastizität gibt; d. h., wenn die Tarife erhöht wer-
den, sinkt sofort die Fahrfrequenz. Die Erhöhung der Tarife,
d. h. die Überwälzung der vollen zu bezahlenden Mehrwert-
steuer, hat zur Konsequenz, dass der öffentliche Verkehr in
Zukunft weiter an Attraktivität verlieren könnte. Die SBB ha-
ben dies bei der Einführung der Mehrwertsteuer schmerzlich
erfahren müssen.
Der öffentliche Verkehr befürchtet bei einem beschränkten
Vorsteuerabzug erhebliche Wettbewerbsverzerrungen, weil
dies zu einer neuen Taxe occulte führt. Der VöV weist in sei-
ner Stellungnahme auch auf die Situation in den EU-Ländern
hin, wo überall der volle Abzug gemacht werden kann.

Es wurde gesagt, der öffentliche Verkehr sei nach der Ab-
stimmung des letzten Wochenendes in einem Hoch. Immer-
hin darf man sagen, dass die Öffentlichkeit, insbesondere
auch in den Ballungszentren, damit bewiesen hat, dass sie
einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr will. Auch die Po-
litik hat Massnahmen ergriffen und Weichen gestellt, damit
der öffentliche Verkehr in der Konkurrenz zum Individualver-
kehr zulegen kann. Insofern ist es fragwürdig, wenn durch die
Kürzung des Vorsteuerabzuges gesetzliche Subventionen
notwendig werden. Denn es ist kaum möglich, die Mehrko-
sten durch Fahrpreiserhöhungen wettzumachen; eher würde
die Nachfrage sinken. Die Überlegungen des öffentlichen
Verkehrs zielen also nicht einfach darauf hin, Steuern zu um-
gehen oder zu verhindern. Hinter dem Anliegen stecken pri-
mär Fragen der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Indivi-
dualverkehr.
Aufgrund dieser Überlegungen beantrage ich Ihnen, der Min-
derheit zuzustimmen.

Präsident: Darf ich den Vertreter der Minderheit noch fra-
gen, ob der zweite Satz gemäss Mehrheit gestrichen werden
soll oder nicht? Ich gehe davon aus, dass Sie diesen Satz
beibehalten, aber einen Zusatz machen wollen. Insofern
wäre die Fahne dann nicht vollständig.

Bloetzer Peter (C, VS): Sie haben das – wie nicht anders zu
erwarten – richtig interpretiert, Herr Präsident. Es gibt hier ei-
nen Fehler auf der Fahne: Die Minderheit beabsichtigt nicht,
den neuen Satz, den die Mehrheit eingefügt hat, zu strei-
chen. Da besteht also keine Differenz. Laut Minderheitsan-
trag wird an den Schluss der Fassung der Mehrheit angefügt:
«Diese Kürzung erfolgt nicht für Unternehmungen des öffent-
lichen Verkehrs.»

Präsident: Gut, das ist eine Frage der Redaktion. Ich hätte
jetzt gedacht, der Zwischensatz der Minderheit käme unmit-
telbar nach «erhält», und der nächste Satz würde bestehen
bleiben. Aber das ist eine Frage für die Redaktionskommis-
sion.

Bloetzer Peter (C, VS): Diese Fassung ist besser.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es geht bei dieser Bestimmung
um eine sehr wichtige Frage. Wenn Sie hier der Minderheit
zustimmen, begehen Sie einen gravierenden Systembruch:
Zum ersten ist die Lage finanziell nicht so dramatisch, wie sie
dargestellt worden ist – ich komme noch darauf zu spre-
chen –, und zum zweiten ist es nach unserer Beurteilung
auch nicht zutreffend, dass der Antrag der Minderheit der eu-
ropäischen Lösung entspricht und systemkonform ist.
Es geht hier um die Frage der Mehrwertbesteuerung von
subventionierten Tatbeständen. Das ist etwas Grundsätzli-
ches, das sich durch dieses Gesetz hindurchzieht. Wenn Sie
diese Ausnahme allgemein verbreiten, kostet das 800 Millio-
nen Franken; das ist wahnsinnig. Wenn Sie die Ausnahme
auf den öffentlichen Verkehr beschränken, kostet es 100 Mil-
lionen Franken. Es kostet netto nicht ganz so viel, weil es ge-
wisse Verrechnungen gibt. Herr Bloetzer hat sie angedeutet,
aber er hat sie nicht voll transparent dargestellt.
Wieso muss man bei den Subventionen Sonderregelungen
treffen? Es geht hier eben gerade darum, mit einer solchen
Lösung Konkurrenzverzerrungen zu vermeiden und nicht
Konkurrenzverzerrungen einzuführen. Sie haben im Prinzip
zwei Möglichkeiten:
Sie haben ein Gut – wie die Transporte der SBB oder einer
anderen Bahn –, das nicht konkurrenzfähig ist, wenn es nicht
subventioniert wird. Also ist der Preis, den es auf dem Markt
lösen kann, tiefer, als es ihn eigentlich bräuchte, damit der
Betrieb überleben kann. Also ersetzt die Subvention – das ist
die europäische Lösung im allgemeinen – einen Teil des
Endpreises, und deshalb muss die Subvention besteuert
werden. Das wird hier in der 6. EU-Richtlinie ganz klar fest-
gelegt: «Die Besteuerungsgrundlage ist bei Lieferungen und
bei Dienstleistungen» die Gegenleistung usw., d. h., die Be-
steuerungsgrundlage schliesst «die unmittelbar mit dem
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Preis dieser Umsätze zusammenhängenden Subventionen»
ein. Nun bedeutet das, dass es Subventionen gibt, die mit
dem Preis zusammenhängen, und andere, die eher nicht mit
dem Preis zusammenhängen. Dann müssen Sie diese – wie
es der Kommissionspräsident gesagt hat – delikate Unter-
scheidung treffen. Der Grossteil der Subvention ist preiser-
setzend – wenn Sie so wollen – und muss deshalb mit der
Mehrwertsteuer besteuert werden. Dann besteht das euro-
päische System eben nicht darin, dass man nur den Preis be-
steuert, der auf dem Billett steht, und nachher die volle Vor-
steuer abziehen kann, sondern die Unternehmung versteuert
auch die Subvention, und dann kann sie alle Vorsteuern ab-
ziehen. Das ist das Systemkonformste. Aber das ist enorm
aufwendig. Es stellt sich auch das Problem, dass der Steuer-
pflichtige dann eigentlich mehr Steuern abliefern muss als
der Konsument mit seinen 10 Prozent – oder wie viele Pro-
zent es auch immer sind – auf dem zu tiefen, reduzierten
Preis. Es kann also gar nicht genau ermittelt werden, was ei-
gentlich der Konsument dann letztlich trägt.
Deshalb hat man einen anderen Lösungsweg gesucht, der in
der Richtlinie zulässig und sehr viel einfacher ist, und das ist
das, was wir Ihnen vorschlagen: Man versteuert die Subven-
tion nicht, dafür kann man nicht die volle Vorsteuer abziehen.
Das gleicht sich in etwa aus. Aber Sie müssen dann nicht
darüber streiten, was aufs Billett kommt, und Sie müssen
nicht darüber streiten, welche Subvention was ist, sondern
Sie haben eine pauschale Lösung, die durchaus da und dort
ein paar Prozent danebenliegen kann, aber sicher nicht sehr
wesentlich.
Dieses Prinzip haben wir nun durchgezogen. Man kann doch
nicht einen sehr subventionsträchtigen Bereich ausnehmen;
wenn Sie das machen, ist dies insofern nicht eurokompatibel,
als die Leistungen des öffentlichen Verkehrs dann tatsächlich
subventioniert sind, indem ein Teil der Mehrwertsteuer, die
erhoben werden müsste, erlassen wird. Damit gibt es auch
gegenüber den anderen Transportunternehmen eine Verzer-
rung. Es ist klar, dass Subventionierungen auch immer eines
der Elemente der Verzerrung sind; aber das wollen wir ja,
weil diese Transportbereiche sonst wahrscheinlich gar nicht
lebensfähig wären.
Wir haben also zwei Gründe für die Lösung von Nationalrat
und Bundesrat:
1. Die Abgrenzung zwischen Subventionen mit und ohne
Entgeltcharakter entfällt. Diese Abgrenzung hat auch immer
etwas Willkürliches an sich. Wir wissen auch, dass bei die-
sem System, das voll richtlinientauglich wäre, im Ausland
ständig Rechtsstreitereien entstünden – öffentliche Hand ge-
gen öffentliche Hand.
2. Dem Empfänger der subventionierten Leistung müsste der
Vorsteuerabzug nicht nur auf dem Entgelt, sondern auch auf
dem vom Subventionsempfänger mitzuversteuernden Ge-
samtentgelt gewährt werden. Weil der Empfänger der sub-
ventionierten Leistung damit eine Vorsteuer in Abzug bringen
kann, die gar nicht auf ihn überwälzt wurde, würde jede an-
dere Lösung zu einer Steuerkumulation führen. Es ist für den
Leistungserbringer dann schwierig – wenn nicht gar unmög-
lich –, den korrekten Steuerbetrag zu ermitteln. Das alles
kann man mit der Lösung vermeiden, die wir Ihnen vorschla-
gen.
Das machte ungefähr 100 Millionen Franken aus; diese
Grössenordnung dürfte stimmen. Es wäre aber ein Präjudiz,
das auch in anderen Bereichen Schule machen könnte.
Ich begründe nun noch, warum das Ganze nicht so drama-
tisch ist, wie es jetzt ausschaut. Es ist nämlich so, dass die
Taxe occulte, die dadurch tatsächlich entsteht, zum grossen
Teil korrigiert werden kann und auch korrigiert wird. Ich habe
also schon Verständnis dafür, dass die Betroffenen reklamie-
ren, aber ich glaube, es ist doch nicht ganz berechtigt. Es ist
nämlich ein Modell erarbeitet worden – es handelt sich um
die heutige Lösung –, welches es den Konzessionierten
Transportunternehmungen, den SBB und den Postautodien-
sten der PTT erlaubt, die Vorsteuern einheitlich um 2,2 Pro-
zent der erhaltenen Subventionen und anderen Beiträge der
öffentlichen Hand zu kürzen. Das ist also eine pauschalierte
Kürzung des Vorsteuerabzuges, die bei diesen Unterneh-

mungen dann als Aufwand bei den Abgeltungsbeiträgen an-
erkannt wird. Das heisst also: Wir machen das pauschal –
dann ist es sehr einfach – und anerkennen es bei der Abgel-
tung.
Das hat zur Folge, dass die Kürzung des Vorsteuerabzuges
bei den Konzessionierten Transportunternehmungen, den
SBB und den PTT-Autodiensten keine zusätzlichen unge-
deckten Kosten auslöst. Dieser Ausgleich kostet natürlich
auch den Bund etwas, rund 66 Millionen Franken – nicht
ganz 100 Millionen –, und kostet 22 Millionen Franken, wel-
che durch Kantone und Gemeinden beigesteuert werden.
Jetzt kann man sagen, das wolle man vermeiden. Aber wenn
Sie die Finanzlage der Kantone und der Gemeinden an-
schauen, wenn Sie deren Defizite anschauen, wenn Sie
auch sehen, wie die Kantone jetzt dann von der National-
bank trotz Stabilisierungspaket als Geschenk noch 600 Mil-
lionen Franken zusätzlich erhalten und nur 500 Millionen bei-
tragen müssen und am Sparprogramm auch noch etwa
200 Millionen verdienen: wenn Sie dies alles sehen, denn
stellen Sie fest, dass diese Überwälzung angesichts der kan-
tonalen Haushalte wahrscheinlich zumutbar ist. Ich gebe
gerne zu, dass es für den Bund auch ein klein bisschen den
Effekt hat, dass sich die Katze in den Schwanz beisst, indem
wir zwar 166 Millionen Franken mehr zahlen müssen, um
100 Millionen zu sparen; aber das ist der Preis für das Prin-
zip. Wir sollten versuchen, die Prinzipien eben möglichst art-
rein durchzuziehen, um nicht immer wieder neue Gelüste zu
erzeugen.
Das ist der Grund, warum ich der Meinung bin, der Antrag der
Minderheit Bloetzer sei abzulehnen. Denn er ist in dieser ein-
seitigen Form eben nicht eurokompatibel. Er ist in den Kon-
sequenzen nicht so dramatisch, aber der Einbruch in das
Prinzip könnte dramatische Ausmasse annehmen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 22 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 11 Stimmen

Art. 37–39
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 40
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
.... Gegenständen um einen Zwanzigstel. Bei Dienstleistun-
gen, die vor dem Eintritt der Voraussetzungen für den Vor-
steuerabzug teilweise genutzt wurden, berechnet sich die ab-
ziehbare Vorsteuer vom Wert des noch nicht genutzten Teils.

Art. 40
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
.... pour les biens immobiliers. Pour les prestations de servi-
ces qui ont été utilisées partiellement avant l’entrée en vi-
gueur des dispositions visant la déduction de l’impôt préala-
ble, l’impôt préalable déductible se calcule sur la valeur de la
partie pas encore utilisée.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Mit unserem An-
trag bringen wir die Bestimmungen über die Besteuerung des
Eigenverbrauchs nach Artikel 9 des Mehrwertsteuergesetzes
mit denjenigen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 40
in Einklang.

Angenommen – Adopté
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Art. 41–49
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 49bis
Antrag der Kommission
Titel
Automatisierte Registratur und Dokumentation
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 49bis
Proposition de la commission
Titre
Adhérer à la décision du Conseil national
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 50
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3–5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
.... Das Post- und Fernmeldegeheimnis ist zu wahren.

Art. 50
Proposition de la commission
Al. 1, 3–5
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
.... Le secret postal et des télécommunications doit être sau-
vegardé.

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es geht hier um
eine redaktionelle Anpassung an die neue Gesetzgebung.

Angenommen – Adopté

Art. 51
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 52
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
.... Artikel 27 Buchstaben a und b die ....
Abs. 3
.... mehr erreicht (Art. 27 Bst. b), sich ....
Abs. 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 52
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
(la modification ne concerne que le texte allemand)

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Auch hier geht
es um eine redaktionelle Anpassung gegenüber der Fassung
des Nationalrates.

Angenommen – Adopté

Art. 53
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 54
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Antrag des Bundesrates
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 54
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la proposition du Conseil fédéral
Al. 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Der Nationalrat
hat bei Artikel 54 Absatz 1, in Abweichung zum Antrag des
Bundesrates, am Entwurf seiner Kommission festgehalten.
Wir haben uns mit der Frage der Buchführungsvorschriften
befasst und vertreten demgegenüber die Ansicht, dass wir
uns dem Bundesrat anschliessen sollten. Wann immer näm-
lich Buchführungsvorschriften für die ordnungsgemässe Er-
hebung der Mehrwertsteuer unerlässlich sind, muss es der
Eidgenössischen Steuerverwaltung auch erlaubt sein, solche
Vorschriften aufzustellen. Ansonsten wäre die ordnungsge-
mässe Erhebung der Mehrwertsteuer gar nicht mehr möglich.
Kommt hinzu, dass die von der Steuerverwaltung verlangten
Aufzeichnungen dem Steuerpflichtigen dazu verhelfen, die
zur Erhebung der Mehrwertsteuer notwendigen Angaben in
seinen Büchern klar darzustellen, wodurch sich bei Kontrol-
len Probleme und Umtriebe vermeiden lassen. Sind indessen
die zur Erhebung der Umsatzsteuer massgebenden Auf-
zeichnungen nicht vorhanden, so ist die Steuerverwaltung
nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes gehal-
ten, die Umsätze und die darauf geschuldete Steuer nach
pflichtgemässem Ermessen durch Schätzung festzusetzen.
Zudem ist der Begriff «unverhältnismässige Umtriebe», wie
ihn die WAK-NR gewählt hat, zuwenig präzise, so dass
Rechtsstreitigkeiten geradezu vorprogrammiert wären, was
dem Ziel der Erhebungswirtschaftlichkeit zuwiderlaufen
würde.
Wir beantragen Ihnen also hier eine entsprechende Anpas-
sung.

Angenommen – Adopté

Art. 55
Antrag der Kommission
Titel
Saldosteuersatzmethode
Abs. 1
Wer als steuerpflichtige Person jährlich nicht mehr als 3 Mil-
lionen Franken steuerbaren Umsatz tätigt und gleichzeitig
nicht mehr als 40 000 Franken Steuern – berechnet nach
dem für sie massgebenden Saldosteuersatz – zu bezahlen
hat, kann nach der Saldosteuersatzmethode abrechnen.
Abs. 1bis
Bei Anwendung der Saldosteuersatzmethode ist die geschul-
dete Steuer durch Multiplikation des in einer Abrechnungspe-
riode erzielten steuerbaren Gesamtumsatzes (einschliess-
lich Steuer) mit dem von der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung bewilligten Saldosteuersatz zu ermitteln; mit dem Saldo-
steuersatz sind die Vorsteuern im Sinne einer Pauschale ab-
gegolten.
Abs. 2
Die steuerpflichtige Person, die mit Saldosteuersatz abrech-
net, muss diese Abrechnungsart während fünf Jahren beibe-
halten. Verzichtet sie auf die Anwendung des Saldosteuer-
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satzes, kann sie frühestens nach fünf Jahren wieder diese
Abrechnungsart wählen. Vorbehalten bleibt die Möglichkeit
zum Wechsel bei jeder Anpassung des betreffenden Saldo-
steuersatzes, die nicht auf eine Änderung der Steuersätze
zurückzuführen ist.

Antrag Frick
Abs. 1
.... nicht mehr als 3 Millionen Franken Umsatz tätigt und
gleichzeitig nicht mehr als 60 000 Franken Steuern ....

Art. 55
Proposition de la commission
Titre
Adhérer à la décision du Conseil national
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Al. 1
Tout assujetti qui réalise chaque année un chiffre d’affaires
imposable n’excédant pas 3 millions de francs et qui doit si-
multanément payer un montant d’impôt – calculé aux taux de
dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excédant pas
40 000 francs peut établir son décompte au moyen de la mé-
thode des taux de dette fiscale nette.
Al. 1bis
Lorsque les décomptes sont établis au moyen de la méthode
des taux de dette fiscale nette, l’impôt dû est déterminé en
multipliant le chiffre d’affaires total imposable (impôt inclus)
réalisé au cours d’une période de décompte par le taux de
dette fiscale nette accordé par l’Administration fédérale des
contributions; les taux de dette fiscale nette tiennent compte
de manière forfaitaire de l’ensemble des montants d’impôt
préalable déductibles.
Al. 2
L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de taux de
dette fiscale nette doit conserver ce mode de décompte pen-
dant cinq ans. S’il renonce à utiliser le taux de dette fiscale
nette, il peut à nouveau opter pour ce mode de décompte au
plus tôt après une période de cinq ans. Demeure réservée la
possibilité de changer lors de chaque adaptation du taux de
dette fiscale nette le concernant, à moins que celle-ci ne soit
due à une modification des taux d’impôt.

Proposition Frick
Al. 1
.... un chiffre d’affaires n’excédant pas 3 millions de francs et
qui doit simultanément payer un montant d’impôt – calculé au
taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excé-
dant pas 60 000 francs ....

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es geht bei den
Saldosteuersätzen vor allem um die Frage des Masses. Der
Bundesrat beantragte «jährlich nicht mehr als 1,5 Millio-
nen Franken Umsatz .... und gleichzeitig nicht mehr als
30 000 Franken Steuern». Der Nationalrat hat gemäss An-
trag der WAK-NR «jährlich nicht mehr als 5 Millionen Franken
Umsatz .... und nicht mehr als 75 000 Franken Steuern» be-
schlossen.
Wir haben uns in der Kommission eingehend über diese Li-
miten unterhalten. Es ist klar, dass die Saldosteuersatzme-
thode Vereinfachungen mit sich bringt. Auf der anderen Seite
kann es natürlich in der Versteuerung Abweichungen von
den effektiven Steuern geben. Im Endeffekt ist es dann eine
Ermessenssache, wie weit man mit der Saldosteuersatzme-
thode gehen soll.
Wir beantragen als Kompromissvariante «jährlich nicht mehr
als 3 Millionen Franken steuerbaren Umsatz .... und gleich-
zeitig nicht mehr als 40 000 Franken Steuern».

Frick Bruno (C, SZ): Mein Antrag ist eine Verbesserung des
Kommissionsantrages, nicht eine Alternative dazu. Es ist ein
Antrag, um den administrativen Aufwand für Klein- und Mit-
telbetriebe zu vereinfachen. Ich möchte ihn begründen, aber
vorab eine wesentliche Erklärung abgeben.
Die Saldosteuersatzmethode ist kein Geschenk an die Steu-
erpflichtigen, sondern lediglich eine administrative Vereinfa-

chung, und sie soll auch grundsätzlich zu keinen Ausfällen
führen. Ich werde darauf zurückkommen.
Ich schlage Ihnen vor, dass wir bei der Umsatzzahl von 3 Mil-
lionen Franken bleiben, aber den Steuerbetrag von
40 000 Franken auf 60 000 Franken erhöhen. Die Umsatzzahl
von 3 Millionen Franken scheint mir ein gangbarer Zwischen-
weg, ein guter Kompromiss zu sein. Ich anerkenne durchaus,
dass mit einer Umsatzzahl von 5 Millionen Franken gemäss
Nationalrat Verzerrungen grösseren Ausmasses – auch zwi-
schen einzelnen Steuerpflichtigen – möglich sind. 3 Millionen
Franken sind gut, da stimme ich der Kommission zu.
Nun hat die Kommission den vom Bundesrat vorgeschlage-
nen Umsatz von 1,5 auf 3 Millionen Franken erhöht, hat aber
den Steuerbetrag nicht analog verdoppelt, sondern lediglich
minim, um 10 000 Franken, von 30 000 auf 40 000 Franken,
erhöht. Das ist ein wesentliches Ungleichgewicht. Ich glaube,
da ist eine Korrektur nötig. Ich möchte das begründen: Der
Betrag von 40 000 Franken Steuern erweist sich in der Tat
als sehr klein. Wer dem Steuersatz von 6,5 Prozent oder neu
dem höheren Satz unterliegt, erreicht diese Steuer bereits
bei 600 000 Franken Umsatz, wenn er keine Vorsteuer gel-
tend machen kann. Dienstleistungsbetriebe, Ingenieure, An-
wälte, auch gewisse Gewerbebetriebe anderer Art, haben
sehr wenig Vorsteuerabzug und würden bereits bei 600 000
Franken Umsatz der Möglichkeit beraubt, die Saldosteuer-
satzmethode anzuwenden. Wo es um einen Handwerks-
oder Produktionsbetrieb geht, steigt die Umsatzzahl natürlich
ein bisschen, aber trotzdem bleibt eine faktische Umsatzli-
mite von in der Regel 1,5 Millionen Franken, wenn wir den tie-
fen Steuerbetrag belassen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass selbst beim tiefsten Steu-
ersatz von rund 2 Prozent die faktische Umsatzzahl bereits
bei 2 Millionen Franken limitiert ist. Damit mache ich darauf
aufmerksam, dass der Umsatz von 3 Millionen Franken bei
den meisten Betrieben gar nicht mehr erreicht werden kann,
weil der Steuerbetrag so sehr tief, nämlich bei 40 000 Fran-
ken, angesetzt ist. So nehmen wir sehr vielen Steuerpflichti-
gen, für die die Methode gedacht ist, gar die Möglichkeit, die
Saldosteuersatzmethode für sich zu beanspruchen.
Das Ziel der Saldosteuersatzmethode ist es ja, die Klein- und
Mittelbetriebe administrativ zu entlasten. Genau dieses Ziel
erreichen wir mit dem tiefen Steuerbetrag von 40 000 Fran-
ken nicht mehr. Darum ist er angemessen zu erhöhen. Er ist
gemäss meinem Antrag gegenüber dem Antrag des Bundes-
rates ebenfalls auf 60 000 Franken Steuern zu verdoppeln.
Ich möchte noch erläutern, dass die Saldosteuersatzme-
thode im Ergebnis zu gar keinen Steuerausfällen führen darf.
Denn die Eidgenössische Steuerverwaltung hat es ja in der
Hand, für die einzelnen Branchen, für die einzelnen Berei-
che, den Saldosteuersatz anzusetzen und ihn periodisch auf-
grund der Erfahrungen wieder anzupassen. Aufgrund der Er-
fahrungen werden sich Zahlen einspielen, die der Realität
sehr nahe kommen. Für die einen Betriebe wird es mit der
Saldosteuersatzmethode etwas zuviel Steuern geben, für an-
dere ein bisschen weniger. Im ganzen wird ein Steuerausfall
eben nicht Realität sein, weil die Steuersätze flexibel ange-
passt werden können.
Auch aus dieser Sicht scheint mir die Lösung, wie ich sie vor-
schlage – also eine Verbesserung der Kommissionslösung –,
angezeigt.
Ich möchte Ihnen doch in Erinnerung rufen: Wir sprechen alle
davon – und haben es in unsere Parteiprogramme geschrie-
ben –, die Klein- und Mittelbetriebe zu fördern. Aber hier, wo
es um Kleinbetriebe geht, ist die Realität wieder eine andere:
Ihnen wird die Möglichkeit genommen, sich den Saldosteuer-
sätzen zu unterwerfen. Auch angesichts des politischen Be-
kenntnisses, das wir immer abgeben, scheint mein Antrag
richtig zu sein.
Ich bitte Sie, ihm zuzustimmen.

Bisig Hans (R, SZ): Die Argumente von Kollege Bruno Frick
haben mich überzeugt – nicht nur die Argumente, sondern
auch schon sein Antrag. Die Kommission schlägt uns eine
mittlere Lösung vor, eine mittlere Lösung zwischen den Eck-
werten des Nationalrates und denjenigen des Bundesrates.
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Das macht Herr Frick auch. Die Mittelwertberechnung der
Kommission basiert auf den Zahlen des Nationalrates mit ei-
ner leicht höheren Gewichtung des Umsatzes gegenüber der
Steuer. Herr Frick geht bezüglich Umsatzlimite und Steuer-
lastlimite vom bundesrätlichen Antrag aus. Er verdoppelt ein-
fach beide Beträge. Man kann sich nun fragen, welcher Mit-
telwert der gescheitere, der vernünftigere ist.
Wenn Sie nach dem Sinn der Saldosteuersatzmethode fra-
gen, kommen Sie zwangsläufig zur Lösung gemäss Antrag
Frick – ich auch. Der Sinn der Saldosteuersätze besteht ja
darin, dass für die einzelnen Betriebe dadurch, dass die Ab-
rechnung nach Saldosteuersätzen erfolgt, erhebliche Verein-
fachungen bei den administrativen Arbeiten möglich sind,
und eben nicht darin, die Steuern zu optimieren oder zu mi-
nimieren. Diesem Sinn wird der Antrag Frick bedeutend bes-
ser gerecht. Infolge der höheren Steuerlimite wäre es we-
sentlich mehr Betrieben erlaubt, von der Saldosteuersatzme-
thode Gebrauch zu machen, als dies beispielsweise bei einer
höheren Umsatzlimite der Fall wäre. Vor allem beim Dienst-
leistungsbereich mit seiner hohen Wertschöpfung trifft dies
zu. Gerade diese Betriebe verfügen vielfach nicht über eine
«ausgewachsene» Administration und sind auf solche ver-
einfachenden Methoden angewiesen – nicht um Steuern,
sondern um Aufwand zu sparen.
Ich bitte Sie, dem Antrag Frick zuzustimmen. Er geht zwar in
die gleiche Richtung wie der Antrag der Kommission, scheint
mir aber effizienter zu sein.

Delalay Edouard (C, VS): La proposition Frick est bonne et
mérite d’être soutenue. Elle ne répond pas seulement à un
désir de symétrie dans les chiffres, mais elle revêt une impor-
tance pratique considérable pour les entreprises, et particu-
lièrement pour les petites maisons.
Il est évident que l’établissement des décomptes de TVA re-
présente pour chaque entreprise un travail administratif rela-
tivement important, qui est lié à une organisation de la ges-
tion, elle-même conçue, pour beaucoup de ces entreprises,
en direction de l’établissement des décomptes de TVA. Tout
cela entraîne, pour ces petites entreprises, un supplément de
frais, consenti d’ailleurs pour la Confédération en vue de la
perception de l’impôt.
Je voulais même, à un certain moment, proposer que les en-
trepreneurs soient désormais dédommagés, pour ces tâches
d’établissement des décomptes d’impôts de TVA, avec un
pourcentage de l’impôt – comme cela se fait, Monsieur le
Conseiller fédéral, par exemple dans les cantons, pour le pré-
lèvement de l’impôt à la source sur le travail et sur les salai-
res. Si j’y ai renoncé, finalement, c’est pour tenir compte de
l’état des finances fédérales et surtout, des efforts déployés
de toute part pour les assainir.
Par contre, tout ce qui peut être fait pour simplifier le travail
des petites entreprises doit être, à mon avis, mis en oeuvre.
La proposition Frick va dans ce sens, sans aucune exagéra-
tion, et les distorsions de concurrence que peut représenter
une taxation simplifiée sont réduites à l’extrême. J’estime
que cette proposition n’entraînera aucune diminution de re-
cettes pour la Confédération, car il faut bien savoir que l’Ad-
ministration fédérale des contributions dispose, pour chaque
profession, de chiffres expérimentaux qui sont extrêmement
précis, de telle façon qu’elle peut fixer le taux de dette fiscale
nette d’une manière ciblée pour chaque profession et faire en
sorte que les recettes de la Confédération n’en souffrent pas.
Il y a aussi cet argument que la proposition de la commission,
telle qu’elle nous la présente aujourd’hui, est un moyen terme
entre la décision du Conseil national et celle faite par le Con-
seil fédéral. Le chiffre de 40 000 francs ne correspond pas,
dans sa symétrie, avec la proposition du Conseil fédéral et la
décision du Conseil national, et je trouve que le passage à
60 000 francs est quelque chose qui s’impose tout à fait.
J’espère que M. Villiger, conseiller fédéral, va donner son ac-
cord à la proposition Frick, qui me paraît intelligente et digne
d’être soutenue.

Wicki Franz (C, LU): Ich bitte Sie, den Antrag Frick zu unter-
stützen. Wir müssen uns bewusst sein: Die Umsatzgrenze ist

an sich weniger entscheidend; entscheidend und von Belang
ist die Steuerlastgrenze – in Franken: 30 000, 40 000 Fran-
ken oder wieviel auch immer. Wir wollen ja die kleinen und
mittleren Betriebe vom administrativen Kram entlasten. Die
Saldosteuersatzmethode hat den Vorteil, dass der Steuer-
pflichtige für die Mehrwertsteuer nicht alles und jedes an Be-
legen sammeln muss, dass er diese Belege nicht verbuchen
und nicht archivieren muss.
Die Saldosteuersatzmethode ist aber auch eine wesentliche
Erleichterung für die Verwaltung. Man kann die Beamten in
diesem Sektor für bessere Aufgaben einsetzen; es spart al-
lenfalls auch Beamte.
Darf ich Sie im übrigen darauf hinweisen, dass unser Finanz-
minister, Herr Bundesrat Villiger, im Nationalrat erklärt hat,
eine Erhöhung von 30 000 auf 40 000 Franken würde ihm
durchaus als valable und korrekte Lösung erscheinen.
Daher bitte ich Sie, dem Antrag Frick zuzustimmen.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich habe interessiert zugehört,
und zunächst klingt das alles sehr vernünftig, aber die Sache
hat doch einen Haken, auf den ich Sie hinweisen möchte. Hier
steht nicht, dass alle Steuerpflichtigen, die diese Bedingun-
gen erfüllen, nach der Saldosteuersatzmethode abrechnen
müssen und damit sich selber und dem Bund viel Verwal-
tungsaufwand ersparen, sondern nur, dass sie «können». Im-
mer wenn es «können» heisst, heisst das, dass sich der
Steuerpflichtige, sobald es um wesentliche Beträge geht, aus-
rechnet, mit welcher Methode er mehr und mit welcher er we-
niger zahlt. Nachdem die Saldosteuersatzmethode eben nicht
den Gegebenheiten des Einzelfalls optimal Rechnung trägt,
sondern notwendigerweise eine Pauschallösung ist, gibt es
Gewinner und Verlierer. Nun ist klar – weil es eben «kann»
und nicht «muss» heisst –, dass das dann nur die Gewinner
in Anspruch nehmen und die Verlierer nicht. Damit ist hier auf
jeden Fall, was immer man sagen mag, mit jeder Erhöhung
der Zahl derer, die eine Saldobesteuerung wählen können,
ein Steuerausfall für den Bund verbunden. Obwohl es stimmt,
Herr Frick, dass das im Prinzip nicht eine Steuersparmethode
ist, so ist es doch für den Bund eine Steuerverlustmethode,
und zwar macht das gemäss Tabelle schon mit unserem jet-
zigen Antrag – Erhöhung von 30 000 auf 40 000 Steuern und
von 1,5 auf 3 Millionen Franken Umsatz – 10 Millionen Fran-
ken aus. Ich denke also, es wird uns noch einmal 10, 15,
20 Millionen kosten, wenn wir noch höher gehen.
Sosehr ich Ihren Antrag verstehe, frage ich mich, ob Sie nicht
hätten «muss» hineinschreiben sollen, dann wäre die Pau-
schalierung einfach unterhalb einer gewissen Geschäfts- und
Umsatzgrösse die Methode der Wahl. Man könnte die Steu-
ersätze so anpassen, dass für den Bund keine Ausfälle ent-
stehen, und dann hätte ich nichts dagegen. Aber mit der
Wahlmöglichkeit gibt das ein Loch in der Kasse, und zwar
kein unbeträchtliches.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Sie haben heute morgen einige
sehr gute Entscheide gefällt, und das will ich dankbar aner-
kennen, ich freue mich darüber. Das will nun aber nicht heis-
sen, dass ich Ihren Sirenenklängen folge und, weil es ein
paarmal gut lief, jetzt sage: Stimmen Sie dem Antrag Frick
zu! Ich habe dafür Verständnis, bin aber der Meinung, die Lö-
sung Ihrer Kommission sei die bessere. Ich dränge hier be-
wusst etwas und will das gerne begründen.
Grundsätzlich ist es richtig, dass wir die Möglichkeit der Pau-
schalbesteuerung geben. Es ist mir bewusst, wieviel an ad-
ministrativen Auflagen kleine und mittlere Betriebe heute ha-
ben. Ich könnte mir vorstellen, dass man sogar das eine oder
andere weglassen könnte. Diese Betriebe haben sicher Ge-
scheiteres zu tun, als nur Steuern zu berechnen usw. Gerade
ein Kleinbetrieb kann sich keine Stäbe leisten wie z. B. ein
Grosskonzern, der spezialisierte Stäbe beschäftigt.
Auf der anderen Seite befinden wir uns hier schon im Clinch
mit dem Anspruch, eine korrekte und gerechte Steuererhe-
bung festzulegen. Ich erinnere daran: Es handelt sich um
eine allgemeine Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug. Überall,
wo Sie Pauschalen machen, gibt es keinen Vorsteuerabzug
mehr. Es wurde gesagt, wir müssten die in den ersten Arti-
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keln formulierten Prinzipien auch weiter hinten im Gesetz be-
herzigen. Dieses Prinzip ist durchbrochen, und das betrifft –
was die Unternehmen angeht, nicht aber die Steuersumme –
sehr viele. Aufgrund der nationalrätlichen Lösung – wenn ich
das noch sagen darf – steuern 90 Prozent aller Steuerpflich-
tigen pauschal. Es bleiben nur 10 Prozent, die überhaupt ef-
fektiv abrechnen. Sie sehen: Eigentlich ist die Steuer dort
schon gar nicht mehr genau gerechnet. Da müssten wir
bereits wieder vom Prinzip abweichen und eine andere Um-
satzsteuer ausarbeiten. Das wäre denkbar, es gibt nicht nur
die Mehrwertsteuer; aber das wollen wir nicht. Das ist also
ein Grund dafür, dass schon aus grundsätzlichen Erwägun-
gen nicht praktisch alle Unternehmungen letztlich pauschal
steuern sollten.
Das zweite betrifft das, was sich Herr Plattner gefragt hat:
Bringt es Ausfälle, oder bringt es keine? Ich bin der Meinung,
dass diese Kann-Formulierung geradezu einen Mechanismus
enthält, der Ausfälle notwendigerweise zur Folge haben wird.
Ich werde das auch zahlenmässig begründen. Grundsätzlich
ist eine Pauschale ein Mittelwert, was nichts anderes heisst,
als dass man verschiedene Betriebe der gleichen Struktur
analysiert und dann die Pauschale festlegt: Im Mittel ist es un-
gefähr so oder so. Ich würde von meiner Steuerbehörde nicht
akzeptieren, dass sie sagt: Wir gehen an eine nicht vertretbare
obere «Abschreckgrenze»; das wäre nicht korrekt und auch
nicht im Sinn des Gesetzgebers. Also soll sie nach bestem
Wissen und Gewissen Mittelwerte anstreben.
Ich verweise auf die Verteilung nach Gauss: Man hat einen
Mittelwert, und links und rechts gibt es eine Streuung, we-
nige «Ausreisser» nach oben, wenige nach unten, und in der
Mitte gibt es einen Bauch. Jetzt behaupte ich kühn: Jeder
rechnet einmal durch, wie er besser fährt. Wenn das nämlich
nur nach den Umtrieben ginge, dann müssten 90 oder
100 Prozent derjenigen, die pauschal abrechnen können,
dies auch nutzen. Aber ich habe selber gestaunt: Wir haben
ja am Anfang eine Umsatzgrenze von nur 500 000 Franken
per annum gehabt; bei dieser Umsatzgrenze haben gerade
50 Prozent der Begünstigten überhaupt von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, den Saldosteuersatz zu verwenden.
Und das sind nur die Allerkleinsten, und das sind die, die am
meisten über die Umtriebe schimpfen! Das heisst doch,
dass die Umtriebe keine Rolle mehr spielen, sobald es sich
auszahlt.
Das ist legal – sagen Sie nicht, ich sähe hinter jedem Steuer-
pflichtigen einen Hinterzieher; das ist gar nicht wahr –, und
das, was man legal machen kann, schaut man natürlich
genauer an. Damals waren – und jetzt komme ich auf den
Grundsatz zurück – mit 500 000 Franken Umsatzgrenze
ungefähr 60 Prozent aller Steuerpflichtigen berechtigt, den
Saldosteuersatz zu verwenden, aber nur die Hälfte hat es
genutzt. Wir haben dann die Verordnung geändert und den
Betrag erhöht, weil wir gesehen haben, dass diese Grenze
etwas tief war, und zwar haben wir auf 1,5 Millionen Franken
Umsatz und 30 000 Franken Steuern erhöht. Damit waren
75 Prozent aller Steuerpflichtigen berechtigt, aber der Anteil
derjenigen, die es nutzten, fiel von 50 auf ungefähr 44 Pro-
zent; als es mehr gab, war der Anteil derjenigen, die zum Sal-
dosteuersatz abrechneten, kleiner. Nur etwa ein Viertel der
neu Berechtigten hat tatsächlich den Saldosteuersatz be-
nutzt. Das heisst doch, man hat berechnet und festgestellt,
dass man auf die andere Weise besser fährt.
Deshalb, so muss ich sagen, hat das Steuerausfallargument
schon etwas für sich. Man muss nicht um jede Million kämp-
fen, das ist mir schon klar, wenn man damit Frust vermeiden
kann und es das Geschäft erleichtert – aber es ist doch etwas
zu relativieren.
Nun zur Relation zwischen Umsatz und Steuerbetrag: Das
haben Sie an sich richtig analysiert, mir war das nicht so be-
wusst: Die Umsatzgrenze ist weniger entscheidend, und des-
halb ist Ihr Antrag klüger, als es auf den ersten Blick aus-
schaut – das habe ich auch nicht anders erwartet –; Sie ha-
ben weniger Substanz entfernt, als man auf den ersten Blick
meinen könnte. Das «Nadelöhr» ist im allgemeinen der Steu-
erbetrag, und der hängt natürlich von der Struktur des Unter-
nehmens ab.

Ich habe – wer hat mich da so schön zitiert? – wirklich gesagt,
40 000 Franken könnte ich mir vorstellen, aber nicht 60 000.
Ich kann mir alles vorstellen: Alles, was besser ist als der Be-
schluss des Nationalrates, ist besser. Aber nicht alles, was
besser ist als der Beschluss des Nationalrates, ist gut
genug – um es so zu sagen. Wenn ich die Unterschiede bei
den Ausfällen anschaue: Es liegen zwar nicht gerade Welten
dazwischen, aber die Unterschiede sind nicht unerheblich.
Der Nationalrat beschloss 75 000 bzw. 5 Millionen Franken
gegenüber der heutigen Verordnung mit 30 000 bzw. 1,5 Mil-
lionen Franken. Das macht immerhin einen Ausfall von
30 Millionen Franken aus; das ist sehr erheblich. Der Antrag
Ihrer WAK macht gegenüber heute einen Ausfall von unge-
fähr 10 Millionen Franken aus. Das ist vertretbar, weil damit
viel mehr Personen die Möglichkeit haben, nach der Saldo-
steuersatzmethode abzurechnen. Der Ausfall gemäss Antrag
Frick betrüge 15 bis 20 Millionen Franken, also 5 bis 10 Mil-
lionen Franken zusätzlich. Natürlich kann man sagen: Was
ist das angesichts von 47 Milliarden Franken, was ist das an-
gesichts der Milchstrasse? Aber angesichts des Defizites,
das ich in Ihrem Namen und für Sie wegbringen muss, ist das
natürlich immer noch beträchtlich.
Aus diesem Grunde wäre ich froh, wenn Sie auch hier der
grossen Weisheit Ihrer Kommission folgen würden.

Titel – Titre
Angenommen – Adopté

Abs. 1 – Al. 1

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Frick 20 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 12 Stimmen

Abs. 1bis – Al. 1bis

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir beantragen,
die Funktionsweise der Abrechnung mit Saldosteuersätzen
im Gesetz zu verankern, dies aus Gründen der Rechtssicher-
heit und als Orientierungshilfe für die Steuerpflichtigen und
andere interessierte Kreise.

Angenommen – Adopté

Abs. 2 – Al. 2
Angenommen – Adopté

Art. 56–64
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 65
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4, 5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
.... Steuerverwaltung zuständig. Bei Vorliegen eines rechts-
kräftigen Entscheides, welcher als Rechtsöffnungstitel im
Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetrei-
bung und Konkurs gilt, ist hingegen der kantonale Rechtsöff-
nungsrichter zuständig.

Art. 65
Proposition de la commission
Al. 1, 2, 4, 5
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
.... mainlevée de l’opposition. Lorsqu’a été rendue une déci-
sion entrée en force valant titre de mainlevée au sens de l’ar-
ticle 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
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faillite, le juge de mainlevée du canton où a lieu la poursuite
est en revanche compétent.

Abs. 1, 2, 4, 5 – Al. 1, 2, 4, 5
Angenommen – Adopté

Abs. 3 – Al. 3

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir beantragen
eine Ergänzung von Absatz 3, wonach bei Vorliegen eines
rechtskräftigen Entscheides, welcher als Rechtsöffnungstitel
im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes über Schuldbe-
treibung und Konkurs gilt, der kantonale Rechtsöffnungsrich-
ter zuständig ist.

Angenommen – Adopté

Art. 66
Antrag der Kommission
Abs. 1–5, 7
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 6
Die Zustellung des Entscheides über die Forderung gilt als
Anhebung der Klage nach Artikel 279 des Bundesgesetzes
über Schuldbetreibung und Konkurs ....

Art. 66
Proposition de la commission
Al. 1–5, 7
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 6
La notification de la décision rendue sur la créance vaut
ouverture d’action au sens de l’article 279 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le délai pour ....

Angenommen – Adopté

Art. 67
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 67bis
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de la commission
Biffer

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Der Nationalrat
hat beschlossen, dass die Steuer gestundet oder erlassen
werden kann, falls die Erhebung bei einer offenen oder stillen
Sanierung einer Unternehmung eine offenbare Härte bedeu-
ten würde. Wir beantragen Ihnen demgegenüber die ersatz-
lose Streichung von Artikel 67bis. Die Begründung liegt darin,
dass die Mehrwertsteuer eine allgemeine Verbrauchssteuer
ist, welche die Einkommensverwendung des Endverbrau-
chers belasten soll. Steuerträger ist also grundsätzlich nicht
der Unternehmer, welcher über seine Umsätze abrechnen
muss, sondern der Endverbraucher, welcher die ihm vom
steuerpflichtigen Leistungserbringer überwälzte Steuer end-
gültig zu tragen hat. Einzig aus Gründen der Praktikabilität
und der Erhebungswirtschaftlichkeit wird die Steuer nicht
beim Endkonsumenten, sondern beim Leistungserbringer er-
hoben. Dieser hat somit lediglich die Funktion einer Inkasso-
stelle. Schon aus diesem Grunde rechtfertigt es sich nicht,
dem Steuerpflichtigen die Steuer zu erlassen. Das hat übri-
gens auch das Bundesgericht immer wieder betont.
Hinzu kommt, dass Steuerpflichtige, die sich in Zahlungs-
schwierigkeiten befinden, oftmals vorab die privatrechtlichen
Gläubiger befriedigen, die Zahlungen gegenüber der öffentli-
chen Hand aber teilweise oder ganz einstellen. Dies auch
deshalb, weil für Steuern und sonstige Abgaben die Konkurs-

betreibung von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist. In ei-
nem solchen Fall würde die Zustimmung zu einem Nachlass-
vertrag dazu führen, dass die Steuerverwaltung einen ver-
hältnismässig grösseren Verlust erleidet als die privatrechtli-
chen Gläubiger. Die Steuerverwaltung hat Möglichkeiten, in
Härtefällen über einen Zahlungsplan und andere Instrumente
entgegenzukommen.
Mit der vom Nationalrat beschlossenen Lösung ginge man zu
weit; deshalb beantragen wir Ihnen, diesen Artikel zu strei-
chen.

Angenommen – Adopté

Art. 68, 69
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 70
Antrag der Kommission
....
l. pfandbelasteten Gebinden, die zusammen ....
....

Art. 70
Proposition de la commission
....
l. d’emballages grevés d’un montant de consigne, importés
avec le bien qu’ils contiennent; le contenu est toutefois sou-
mis à l’impôt sur son importation;
....

Angenommen – Adopté

Art. 71
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 72
Antrag der Kommission
Abs. 1
....
a. auf dem Entgelt, wenn der Gegenstand in Erfüllung eines
Veräusserungs- oder Kommissionsgeschäftes eingeführt
wird;
....
Abs. 1bis
Richtet sich die Steuerberechnung nach dem Entgelt, so ist
das vom Importeur entrichtete oder zu entrichtende Entgelt
nach Artikel 31 massgebend. Bei einer nachträglichen Ände-
rung dieses Entgeltes gilt Artikel 42 Absätze 2 und 3 sinnge-
mäss.
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 4
Streichen
Abs. 5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 72
Proposition de la commission
Al. 1
....
a. sur la contre-prestation, si le bien est importé en exécution
d’un contrat de vente ou de commission;
....
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Al. 1bis
Si le calcul de l’impôt a été effectué sur la base d’une contre-
prestation, c’est celle, définie à l’article 31, payée ou à payer
par l’importateur qui est déterminante. En cas de modification
ultérieure de la contre-prestation, l’article 42 alinéas 2 et 3 est
applicable par analogie.
Al. 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 4
Biffer
Al. 5
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir beantragen,
den Verweis auf Artikel 31 in Absatz 1 Buchstabe a zu strei-
chen und ihn statt dessen in einem separaten Absatz anzu-
fügen, nämlich in Absatz 1bis.

Präsident: Dort ist noch eine Korrektur vorzunehmen. Es
muss in Absatz 1bis statt «Steuerabrechnung» richtig «Steu-
erberechnung» heissen.

Angenommen – Adopté

Art. 73
Antrag der Kommission
....
a. 2,3 Prozent ....
b. 7,5 Prozent ....

Art. 73
Proposition de la commission
....
a. de 2,3 pour cent ....
b. de 7,5 pour cent ....

Angenommen – Adopté

Art. 74–78
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 79
Antrag der Kommission
Abs. 1
Bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung registrierte und
nach der effektiven Methode abrechnende Steuerpflichtige
können die Einfuhrsteuer im Verlagerungsverfahren deklarie-
ren, sofern sie regelmässig Gegenstände importieren und
exportieren und sich daraus regelmässig beachtliche Vor-
steuerüberschüsse ergeben.
Abs. 2
Soweit die im Verlagerungsverfahren eingeführten Gegen-
stände nach der Einfuhr im Inland noch be- oder verarbeitet
werden, kann die Eidgenössische Steuerverwaltung Steuer-
pflichtigen bewilligen, die be- oder verarbeiteten Gegen-
stände ohne Berechnung der Steuer an andere Steuerpflich-
tige zu liefern.
Abs. 3, 4
Streichen

Art. 79
Proposition de la commission
Al. 1
Les assujettis enregistrés auprès de l’Administration fédérale
des contributions, qui établissent leurs décomptes selon la
méthode effective, peuvent procéder au report du paiement
de l’impôt pour autant qu’ils importent et exportent régulière-
ment des biens et qu’il en résulte régulièrement d’importants
excédents d’impôt préalable.

Al. 2
L’Administration fédérale des contributions peut autoriser les
assujettis à livrer sans impôt à d’autres assujettis la modifica-
tion ou le perfectionnement effectué sur le territoire suisse de
biens importés et déclarés selon la procédure de report.
Al. 3, 4
Biffer

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es geht hier um
das Verlagerungsverfahren, das wir wesentlich auszubauen
beantragen.
Der Anwendungsbereich des Verlagerungsverfahrens soll
auf Gegenstände irgendwelcher Art, gleichgültig, ob hoch-
wertig oder nicht, ausgeweitet werden. Der Import und der
Export der Gegenstände müssen aber regelmässig erfolgen,
und es müssen sich daraus regelmässig beachtliche Vor-
steuerüberschüsse ergeben. Diese Regelung entspricht
weitgehend Artikel 79 Absatz 3 gemäss Beschluss des Natio-
nalrates. Im übrigen haben wir in Absatz 2 die im nationalrät-
lichen Entwurf vorgesehenen Sonderregelungen im Zusam-
menhang mit dem Veredelungsverkehr übernommen, so
dass Absatz 4 gestrichen werden kann. Es geht im wesentli-
chen um die Frage, ob man dieses Verlagerungsverfahren
auf die Bereiche, die in Absatz 2 ausgeführt sind, beschrän-
ken soll oder ob man diese Ausweitung vornehmen will. Na-
türlich ist diese Ausweitung eine Vereinfachung, selbstver-
ständlich stehen auch einige Ungewissheiten im Raum.
Ich beantrage, diesem Antrag zuzustimmen. Allenfalls kann
dann in der nationalrätlichen Kommission und im Nationalrat
nochmals an dieser Lösung herumgefeilt werden.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Wir sind davon nicht begeistert,
aber wir können wahrscheinlich damit leben.

Angenommen – Adopté

Art. 80
Antrag der Kommission
Abs. 1
....
d. wenn der mit der Verzollung Beauftragte (z. B. der Spedi-
teur) die Steuer wegen Zahlungsunfähigkeit des Importeurs
nicht weiterbelasten kann und der Importeur zum Zeitpunkt
der Verzollung bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung im
Register der Steuerpflichtigen eingetragen war.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 80
Proposition de la commission
Al. 1
....
d. si le mandataire chargé du dédouanement (p. ex. l’expédi-
teur) ne peut transférer l’impôt en raison de l’insolvabilité de
l’importateur et si ce dernier, au moment du dédouanement,
était inscrit dans le registre des assujettis auprès de l’Admi-
nistration fédérale des contributions.
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wir haben in
Absatz 1 Buchstabe d in zweifacher Hinsicht eine Änderung
vorgeschlagen. Zum einen wird klargestellt, dass die Ein-
fuhrsteuer nur dann erlassen werden kann, wenn der Impor-
teur zum Zeitpunkt der Verzollung bei der Eidgenössischen
Steuerverwaltung als Steuerpflichtiger erfasst ist. Nur in die-
sem Fall hat nämlich der Fiskus die Möglichkeit, sich so weit
als möglich schadlos zu halten, indem er dem Importeur den
Vorsteuerabzug verweigert oder, falls ein solcher bereits vor-
genommen worden ist, diesen rückgängig macht.
Zum anderen beantragen wir die Streichung des letzten Sat-
zes, wonach die Zahlungsunfähigkeit des Importeurs dann
anzunehmen ist, wenn die Forderung des Beauftragten
ernsthaft gefährdet erscheint. Mit dieser Streichung tragen
wir dem Umstand Rechnung, dass der Steuererlass ein Ver-
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zicht des Gemeinwesens auf einen ihm zustehenden steuer-
rechtlichen Anspruch ist und nicht leichthin gewährt werden
darf.

Angenommen – Adopté

Art. 81–84
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 85
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Zustimmung zum Antrag des Bundesrates

Art. 85
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adhérer à la décision du Conseil national
Abs. 2
Adhérer à la proposition du Conseil fédéral

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Es geht bei die-
sem Artikel um die Frage der Gesamtbusse. Diese Frage ist
auch im Zusammenhang mit dem vom Nationalrat beschlos-
senen Artikel 87a Ziffer 1 – Ergänzung des Verwaltungsstraf-
rechtsgesetzes – zu entscheiden. Sie sehen diese beiden
Artikel: Der Nationalrat beantragt, Artikel 85 Absatz 2 zu strei-
chen und Artikel 87a Ziffer 1 aufzunehmen.
Wir beantragen Ihnen, Artikel 85 Absatz 2 zu belassen – ge-
mäss Bundesrat – und Artikel 87a Ziffer 1 zu streichen.
Bei der Gesamtbusse geht es um die Frage, was man alles
einbeziehen soll, ob auch – gemäss Nationalrat – Widerhand-
lungen gegen andere Bundesgesetze und solche gegen kan-
tonale Gesetze. Wir lehnen dies ab, weil das doch zu einigen
Schwierigkeiten in der Umsetzung führt und auch Koordina-
tionsprobleme bewirkt. Wir bitten Sie, diese Gesamtbusse auf
die Tatbestände gemäss Artikel 85 zu beschränken.
Sie müssen hier entweder gemäss Kommission oder gemäss
Nationalrat beschliessen, und wenn Sie gemäss Kommission
beschliessen, haben Sie damit auch Artikel 87a Ziffer 1 ge-
strichen.

Angenommen – Adopté

Art. 86
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der Bundesrat erlässt, vorbehältlich anderslautender Bestim-
mungen, die Vollzugsvorschriften; er hat vorgängig die inter-
essierten Kreise anzuhören.
Abs. 2 Bst. a, c–e, ebis, f–i, k
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 2 Bst. b
Mehrheit
b. .... und hohe Beamte internationaler Organisationen zu re-
geln; zudem kann er in besonderen Fällen für Organisatio-
nen, welchen die Führung der internationalen olympischen
Bewegung obliegt, die Befreiung von der subjektiven Steuer-
pflicht, verbunden mit dem Anspruch auf Entlastung von der
Vorsteuer, vorsehen;
Minderheit
(Onken)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 2 Bst. ibis
ibis. die Voraussetzungen festzulegen, unter welchen Be-
lege, die nach diesem Gesetz für die Durchführung der

Steuer nötig sind, papierlos übermittelt und aufbewahrt wer-
den können;
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 86
Proposition de la commission
Al. 1
Sous réserve de dispositions contraires, le Conseil fédéral
édicte les dispositions d’exécution; il doit préalablement con-
sulter les milieux intéressés.
Al. 2 let. a, c–e, ebis, f–i, k
Adhérer à la décision du Conseil national

Al. 2 let. b
Majorité
b. .... et les hauts fonctionnaires des organisations internatio-
nales; il peut en outre, dans des cas particuliers touchant à
des organisations chargées de diriger le Mouvement olympi-
que, leur accorder l’exemption de l’assujettissement à l’impôt
avec octroi du droit au dégrèvement de l’impôt préalable;
Minorité
(Onken)
Adhérer à la décision du Conseil national

Al. 2 let. ibis
ibis. arrêter les conditions auxquelles les pièces justificatives
nécessaires à l’administration de l’impôt peuvent être trans-
mises et conservées sans papier;
Al. 3
Adhérer à la décision du Conseil national

Abs. 1; 2 Bst. a, c–e, ebis, f–i, ibis, k; 3
Al. 1; 2 let. a, c–e, ebis, f–i, ibis, k; 3

Präsident: Die Fahne ist zu korrigieren: Es heisst nicht
«jbis», sondern gewöhnlich «ibis».

Angenommen – Adopté

Abs. 2 Bst. b – Al. 2 let. b

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Wenn wir in den
Beratungen jeweils von Sündenfällen gesprochen haben,
dann haben wir es hier mit einem Sündenfall des Bundes-
rates zu tun, und zwar deshalb, weil dieser Antrag sehr spät
eingegangen ist, weil er – so meine ich – eher spontan als
überlegt eingereicht worden ist und weil er die doch sonst so
oft gepredigte finanzpolitische Disziplin nicht befolgt.
Nun ist es aber so, dass wir hier selbstverständlich nicht un-
serem Unmut Ausdruck geben müssen, sondern wir müssen
uns mit dieser Frage materiell auseinandersetzen. Ich gehe
auch davon aus, dass die Meinungen in dieser Angelegen-
heit gemacht sind.
Die Kommission hat sich mit 8 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltun-
gen für die vorliegende restriktive Fassung ausgesprochen.
Wir hatten auch andere Fassungen im Zusammenhang mit in-
ternationalen Organisationen diskutiert, sind aber der Mei-
nung, dass wir jetzt diese Fassung beschliessen und der Kom-
mission des Nationalrates dann die Möglichkeit geben sollten,
allenfalls redaktionell noch Anpassungen vorzunehmen.
Der Grund, der für die Aufnahme dieser Bestimmung spricht,
ist die besondere Stellung des Internationalen Olympischen
Komitees (IOK) in der Welt. Wesentlich wird es sein, dass
man Präjudizien vermeidet; wesentlich wird es auch sein,
dass man die Kostenfolgen im Rahmen hält.
Grundsätzlich befanden wir uns in einem Sachzwang – man
kann das nicht anders sagen. Der Bundesrat hat diese Be-
freiung ja bis zum Zeitpunkt beschlossen, zu dem das Mehr-
wertsteuergesetz in Kraft tritt. Es geht heute also eigentlich
nicht um die Frage, ob wir das IOK befreien wollen, sondern
es geht um die Frage, ob wir diese Befreiung zum Zeitpunkt
der Einführung des Mehrwertsteuergesetzes aufheben wol-
len oder nicht. Das wäre wahrscheinlich ein Signal, das heute
nicht gerade sinnvoll wäre.



Initiative parlementaire (Dettling) 1010 E 30 septembre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Die Kommission beantragt Ihnen – ich habe es Ihnen gesagt:
mit 8 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen –, diesen Sündenfall
zu sanktionieren.

Onken Thomas (S, TG): Ich möchte mich zunächst als sport-
begeisterter Mensch «outen». Ich treibe selbst aktiv ver-
schiedene Sportarten. Ich konsumiere Sport aber auch in
den Medien, sei es am Fernsehen, sei es in der Zeitung. Ich
gebe sogar zu, dass ich den Sportteil oft vor dem Inlandteil
aufschlage. Hier spricht also kein Sportmuffel und Stuben-
hocker, der für den Sport und für sportliche Organisationen
von vornherein kein Verständnis hat. Ganz im Gegenteil: Ich
habe mich in der Kommission bei dieser Mehrwertsteuervor-
lage mehrfach für die Anliegen des Sportes und für die ent-
sprechende Initiative eingesetzt. Auch die Erhöhung des
steuerbefreiten Umsatzes für Sportvereinigungen auf
150 000 Franken geht auf einen von mir eingereichten An-
trag zurück.
Bei diesem Anliegen hier jedoch hört mein Verständnis
schlagartig und restlos auf. Ich finde diese Bestimmung eine
Zumutung! Ich glaube, dass auch denen, die sie jetzt be-
schlossen haben, nicht mehr so ganz wohl bei der Sache ist.
Zunächst müssen wir uns – wie dies der Kommissionspräsi-
dent schon getan hat – dem Bundesrat zuwenden, der am
16. September, also vor vierzehn Tagen, beschlossen hat,
dass dem Internationalen Olympischen Komitee und der
Fondation du Musée Olympique, beide mit Sitz in Lausanne,
zusätzliche weitreichende Privilegien eingeräumt werden sol-
len. Das heisst erstens, dass ihnen gestattet werden soll, be-
wegliche und unbewegliche Gegenstände und Dienstleistun-
gen mehrwertsteuerfrei zu beziehen, und zweitens, dass sie
auch noch selbst von der Mehrwertsteuerpflicht völlig befreit
werden sollen. Das heisst konkret, dass auf ihren Lieferun-
gen und Dienstleistungen – soweit sie den Statuten entspre-
chen – keine Mehrwertsteuer entrichtet werden muss. Das
alles gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 1995 und ist befri-
stet – wie bereits gesagt – bis zum Inkrafttreten des Geset-
zes, also mutmasslich bis ins Jahr 2001. Soweit der Be-
schluss des Bundesrates.
Während der laufenden Beratungen dieser Gesetzgebung
trifft also der Bundesrat – ohne Konsultation des Parlamen-
tes, die ohne weiteres möglich gewesen wäre – knapp, mit
4 zu 3 Stimmen, wie öffentlich geworden ist, einen derart
weitreichenden und präjudizierenden Entscheid. Ich finde,
dass das starker Tabak ist. Das ist ein Affront, gegen den ich
hier in aller Form protestieren möchte! Ich weiss allerdings,
dass ich bei Herrn Bundesrat Villiger völlig an der falschen
Adresse bin, hat er doch der Minderheit angehört. Er wird hier
nur Opfer dieses Unwillens, den er persönlich nicht mitver-
ursacht hat, den er nur in pflichtbewusster bundesrätlicher
Loyalität mitzutragen hat. Das ist die Vorgeschichte.
Aber mit dieser Vorgeschichte ist der aktuelle Fall dieser Ge-
setzesbestimmung natürlich sehr eng verknüpft. Denn diese
Gesetzesbestimmung – wie der Kommissionspräsident
schon selber formuliert hat – sanktioniert jetzt dieses Vorge-
hen und hebt die befristete Regelung in gewundenen Worten
ins Gesetz, um sie über das Jahr 2001 hinaus fortführen zu
können. Das heisst, man beugt sich dem präjudiziellen Fait
accompli. Man gibt dem ultimativen Druck, unter den man ge-
setzt worden ist, nach und sieht sich halbwegs genötigt, die
totale Steuerbefreiung rechtlich festzuschreiben.
Das – meine ich – ist falsch. Der Bundesrat hat einen Ent-
scheid getroffen, den er zu verantworten hat. Der Entscheid
ist befristet, und er kostet uns immerhin 12 Millionen Franken:
sechsmal rund zwei Millionen Franken an Steuerausfällen,
das ist das Steuergeschenk, das für diese sechs Jahre ge-
macht wird! Ein – wie ich meine – übermässig grosszügiges
Geschenk.
Wir hingegen müssen uns nun überlegen, ob wir diese spen-
dable Haltung fortsetzen wollen. Da muss ich sagen, da bin
ich dagegen.
Das IOK und auch die Fondation sind bedeutungsvolle und
grossartige internationale Institutionen von einer weltum-
spannenden Ausstrahlung. Ich freue mich darüber, dass sie
ihren Sitz in der Schweiz haben. Ich freue mich auch für den

Kanton Waadt und für die Stadt Lausanne, die in diesen bei-
den Institutionen immerhin 170 Personen beschäftigt sieht.
Aber rechtfertigt das eine derartige Sonderbehandlung? Dür-
fen deshalb Steuern in dieser Form einfach verschenkt wer-
den? Darf man eine solche Institution einfach von der Mehr-
wertsteuer befreien, die sonst alle anderen fast ausnahmslos
zu bezahlen haben? Bei allem Respekt: Das finde ich grund-
falsch. Ich finde es in der Sache falsch und in der Form
falsch.
Das IOK ist eine äusserst potente, gut dotierte und mitarbei-
terstarke Organisation. Es macht mir grosse Mühe zu verste-
hen, warum es ausgerechnet dem IOK derartige administra-
tive Schwierigkeiten bereiten soll, die erforderliche Abrech-
nung vorzunehmen. Das ist ja einer der Hauptgründe, die ins
Feld geführt werden. Wir verlangen von sämtlichen Unter-
nehmen – von den kleinsten sogar – eine saubere Mehrwert-
steuerabrechnung. Sie muss doch eigentlich auch einer Or-
ganisation mit 170 Beschäftigten ohne weiteres möglich sein.
Das ist lösbar, andere Sportverbände und -vereine lösen die-
ses Problem auch, müssen es lösen.
Zweitens geniesst das IOK heute schon verschiedene Privi-
legien. Diese möchte ich nicht bestreiten; sie sind gewährt
worden; sie sind gerechtfertigt. Aber zusätzliche, neue, wei-
tere Privilegien – in diesem Ausmass und mit dieser Kosten-
folge – finde ich nicht gerechtfertigt. Das schafft ein Präjudiz;
das schafft neue Begehrlichkeiten. Ungerechtigkeiten sind
die unausweichliche Folge.
Es kommt hinzu, dass 2 Millionen Franken in der heutigen Si-
tuation nun einmal viel Geld sind. Wir ringen ja schon um
Hunderttausenderbeträge, und hier geht es heute um 2 Mil-
lionen Franken, bald könnten es jedoch weit mehr sein. Auch
da, muss ich sagen, ist diese Regelung äusserst grosszügig.
Wir haben sonst im Gesetz jegliche Ausnahmeregelung kon-
sequent bekämpft; warum soll hier eine andere Politik Platz
greifen?
Schliesslich – das ist der Punkt, der mich innerlich am mei-
sten empört – will ich mich nicht unter Druck setzen lassen.
Das Ganze ist eine Art Erpressung. Es wird nämlich gesagt,
wenn sich die Schweiz hier nicht grosszügig zeige und ent-
gegenkomme, dann werde das IOK seinen Sitz verlegen.
Herr Samaranch sei zwar gerne in die Schweiz gekommen,
er stehe zur Schweiz; aber man wisse nicht, was seine Nach-
folgerin oder sein Nachfolger tun werden; man spreche von
Monaco als möglichem neuem Sitz. Auf diese Art und Weise
setzt man Druck auf. Und wir, wir kriechen zu Kreuze! In vor-
auseilendem Gehorsam wird hier eine Sonderregelung, ein
Entgegenkommen, beschlossen, um eine mögliche Sitzver-
legung, die angedroht wird, zu verhindern, ohne dass wir ge-
nau wissen, ob sie nicht gleichwohl erfolgen wird. Diese
Form, Druck aufzusetzen, und die Argumentation, die dahin-
tersteht, widerstreben mir zutiefst. Ich bin nicht bereit, einen
derartigen Zusatz als Ausnahmeregelung ins Gesetz aufzu-
nehmen; ich halte das nicht für begründet. Ich lehne auch die
nötigende Form ab, in der das nun im Eilzugstempo durchge-
paukt worden ist.
Deshalb empfehle ich Ihnen, dieser Ergänzung des Geset-
zes nicht zuzustimmen und die Sonderregelung, die der Bun-
desrat beschlossen hat, nicht über das Inkrafttreten des Ge-
setzes hinaus fortzuführen, diese Bestimmung also abzuleh-
nen.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Nach dieser Philippika von Herrn
Onken möchte ich doch versuchen, den sehr berechtigten
Ärger, den er geäussert hat, zwar in gewissen Punkten zu tei-
len, aber in anderen Sie wieder an die Sache zu erinnern.
Den Ärger, den Herr Onken über das Vorgehen des Bundes-
rates ausgedrückt hat, den teile ich. Ich finde sogar, er war
noch sehr anständig. So geht es wirklich nicht, dass man das
Parlament in dieser Art und Weise unter Zugzwang setzt, ihm
sozusagen den Schwarzen Peter zuspielt. Wir haben ja nach
dem Akt des Bundesrates praktisch gar keine Möglichkeit,
ohne Erregung höchsten Ärgernisses einen Entscheid zu fäl-
len. Wie wir es tun, ist es falsch. Da wäre der Bundesrat nun
wirklich besser beraten gewesen, er hätte diese paar Wo-
chen noch drangegeben und das zuerst mit der zuständigen
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Kommission besprochen, die ja am Beraten war. Ich weiss –
wie Herr Onken es gesagt hat –, Herr Villiger hat für diesen
Entscheid als Finanzminister einen Kaktus bekommen, hat
ihn aber – wie er mir gesagt hat – an seine Bundesratskolle-
gen weitergegeben. Ich bitte ihn, auch diesen Tadel, den er
selber nicht verdient, den Kollegen weiterzugeben, die uns
hier in die Bredouille gebracht haben.
Aber ich bitte Sie nun doch, Ihren berechtigten Ärger über
das Vorgehen von der Sache zu trennen, um die es hier geht.
Es geht letzten Endes eben darum, ob das IOK eine interna-
tionale Institution von der Art ist, wie zum Beispiel auch die
Uno oder andere Institutionen, von denen wir besonders in
der Romandie viele haben und die wir alle in der einen oder
anderen Form begünstigen, sei es durch sehr günstige Kre-
dite für die Gebäude, die sie brauchen, sei es durch Steuer-
befreiung der Angestellten, sei es auf andere Art. Wir sind
dort immer der Meinung gewesen, es liege im Interesse der
Schweiz, dass diese Organisationen bei uns seien, und ich
glaube, dieses selbe Interesse gilt auch beim IOK. Man kann
es sehen, wie man will, und man kann es mit dem Sport hal-
ten, wie man will – ich bin kein besonderer Freund des Spit-
zensports, ich halte ihn für eine Angelegenheit, die doch sehr
viele Verirrungen aufweist –, aber dennoch ist heute das IOK
de facto so etwas wie ein Staat unter Staaten als internatio-
nale Organisation mit einem weltweiten Tätigkeitsbereich,
von einem enormen Renommee und Einfluss, und auch eine
Organisation, die durch die Kanalisierung der vorhandenen
kämpferischen Aggressionen, die nun einmal in der Mensch-
heit drin sind, dem Frieden auf dieser Welt einen grossen
Dienst tut. Ich bin überzeugt, dass der Spitzensport, auch so,
wie er gerade an der Olympiade und an anderen internatio-
nalen Anlässen betrieben wird, einen Beitrag als Ventil lei-
stet. Das sollte man nicht geringschätzen, wenn es auch viel-
leicht nicht das ist, was die Sportler selber denken. Das ist
das eine.
Das zweite ist, dass hier für einmal keine Wettbewerbsver-
zerrung zu befürchten ist. Eine Gefahr, die immer besteht,
wenn man solche Ausnahmen macht, ist, dass man Wettbe-
werbsverzerrungen einführt. Das ist beim IOK nun weiss Gott
nicht möglich. Es gibt nicht ein IOK-A und ein IOK-B oder ein
rotes und ein grünes IOK, sondern es gibt wirklich nur ein
IOK. Wir sollten uns hier also aus prinzipiellen, ordnungspo-
litischen Gründen nicht allzu lange überlegen, ob wir das nun
im Mehrwertsteuergesetz so behandeln dürfen, wie es der
Bundesrat vorschlägt.
Es geht ja schliesslich in diesem einzelnen Fall nicht um all-
zuviel Geld. Wir kommen für diese zwei Millionen Franken re-
lativ billig zu einem guten Argument, um das IOK bei uns zu
behalten. Die Tatsache, dass es bei uns ist, bringt uns letzt-
endlich an – vielleicht nicht bezifferbaren – Vorteilen wesent-
lich mehr ein als das, was wir dem IOK auf den Tisch legen.
Ich möchte aber nicht verhehlen, dass mich die Sache als
solche, als Idee, doch sehr beunruhigt. Die Frage, ob nicht
auch andere internationale Organisationen und Sportver-
bände wie die UEFA, die Fifa und ähnliche auf die Idee kom-
men könnten, das für sich auch zu verlangen, bereitet mir
schon Sorgen.
Wir haben ja bereits ein Beispiel für internationale Geschäfte,
die wir nicht besteuern können – das ist für mich ein krasser
Fall –: Es geht um das Flugbenzin im internationalen Flugver-
kehr. Da hat man seinerzeit verpasst, eine Steuer darauf zu
erheben, und zwar mit der Begründung, das gehe ja ins Aus-
land. Heute wissen wir, wohin das führt. Das Fliegen ist, auch
vom ökologischen Standpunkt her, viel zu billig, noch viel
mehr, als es andere Transportmittel sind, die mit Benzin funk-
tionieren. Wir haben heute praktisch keine Chance mehr, das
je rückgängig zu machen.
Herr Bundesrat Villiger hat in der Kommission darauf hinge-
wiesen, dass er auch schon Anfragen von internationalen
Konzernen bekommt, ob man ihre Manager, die ja nur noch
auf Stippvisite kommen, um rasch etwas für zwei Jahre zu
sanieren oder um einmal fremde Unternehmenskulturen in
das System einzuführen, nicht auch von der Steuer befreien
oder wenigstens doch nur zum Teil besteuern könnte; die
seien ja gar nicht richtig hier, die seien ja eigentlich irgendwo

interstitiell zwischen den Staaten und da sei es doch nicht ge-
rechtfertigt, sie durch einen Staat zu besteuern.
Was machen wir, wenn einmal Multis kommen wie jene, die
in Basel zu Hause sind, und mit einem gewissen Recht be-
haupten, sie seien eigentlich auch keine Basler oder keine
Schweizer Firmen mehr, sondern sie seien überall und nir-
gends zu Hause? Mein Professoren-Kollege Böckli hat von
«sich im Weltraum der Wirtschaft befindenden Satelliten» ge-
sprochen, die nur noch Bodenstationen brauchen, um hin
und wieder in Kontakt mit uns Gewöhnlichen zu treten. Was
machen wir, wenn diese nun plötzlich auch finden, sie müss-
ten von der Steuer befreit werden? Da tut sich schon ein Ab-
grund auf, auf den man achten muss. Wir müssen gewiss
sein, dass wir hier nicht einer Entwicklung die Türe öffnen,
die wir so auf keinen Fall wollen.
Deshalb habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass eine sehr
enge Bestimmung in das Gesetz kommt, dass das IOK, die
olympische Bewegung explizit genannt werden. Es lag auch
ein Vorschlag vor, die Bestimmung allgemeiner zu fassen.
Das halte ich nicht für klug.
Ich frage mich als letztes, ob es mit dieser Kann-Bestim-
mung, die wir hier ja machen, dem Bundesrat nicht möglich
wäre zu versuchen, mit dem IOK so etwas wie eine Pau-
schallösung auszuhandeln. Wir geben ihm die Möglichkeit,
bis zur Steuerbefreiung zu gehen, aber nachdem der Haupt-
grund offenbar der Aufwand einer Besteuerung ist, würde es
mich nicht stossen, wenn der Bundesrat hinginge und mit
dem IOK die Aufwandsproblematik mit irgendeiner Form von
pauschaler Besteuerung lösen würde, ohne gleich vollstän-
dig auf die Steuer zu verzichten. Da – denke ich – haben Na-
tionalrat und Bundesrat noch Möglichkeiten, etwas zu ver-
bessern.
Ich glaube, dass wir dem Antrag der Mehrheit trotz allem zu-
stimmen müssen. Das wäre sonst ein miserables Signal, wel-
ches das reiche Land Schweiz aussenden würde; es würde
international wahrscheinlich schlecht verstanden und würde
auch uns selber schaden.
Ich bitte Sie deshalb, trotz des Ärgers, den ich verstehe, dem
Antrag der Mehrheit zuzustimmen.

Martin Jacques (R, VD): Je ne veux bien sûr pas reprendre
la série d’arguments qui ont été présentés tout à l’heure soit
par M. Onken, soit par M. Plattner, mais j’aimerais dire à
M. Onken que son plaidoyer extrêmement émotionnel est
plutôt dirigé contre M. Samaranch que contre le Comité inter-
national olympique (CIO). On a tendance, quelquefois, à mé-
langer l’une et l’autre de ces cibles. C’est dommage. C’est
très dommage parce que depuis que M. Samaranch a pris la
présidence du CIO, cet organisme a acquis une dimension
internationale remarquable, une dimension remarquée qui a
beaucoup apporté à la Suisse.
M. Onken, en commission, a dit clairement: «Cela n’a aucune
valeur pour la Suisse, cela a une valeur pour les Vaudois.»
Je m’élève d’une manière extrêmement vive contre cette af-
firmation. La présence du CIO en Suisse a une importance
pour notre image à l’extérieur, une image tout aussi forte que
celle que peuvent porter nos diplomates à l’extérieur de notre
pays.
Dès lors, on ne doit pas minimiser et chicaner sur des bases
légales une décision que le Conseil fédéral a prise. Je ne
juge pas la manière dont le Conseil fédéral a décidé, mais
cette décision il l’a prise. On nous demande aujourd’hui de
confirmer, dans la loi sur la TVA, une décision basée sur l’ar-
ticle 102 de la constitution. Si le Conseil fédéral a agi de
cette manière, c’est qu’il avait des bases légales pour le
faire, d’une part, et une analyse juridique suffisante pour jus-
tifier cette décision, d’autre part. Alors, si l’on veut chicaner,
effectivement, on peut s’étonner que le Conseil fédéral ait
agi trop rapidement. Souvent, on affirme qu’il agit trop lente-
ment, Monsieur le Conseiller fédéral. Il a décidé rapidement
dans ce cas et on le critique pour cette rapidité, c’est éton-
nant!
J’aimerais simplement rappeler ce qu’apporte le CIO à notre
pays. C’est d’abord trente fédérations internationales instal-
lées à Lausanne et dans les environs, voire en Suisse aléma-
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nique. Elles sont en Suisse parce que le CIO y est installé.
Les fédérations internationales, c’est chaque fois une di-
zaine, une vingtaine de fonctionnaires qui travaillent chez
nous et qui paient des impôts. Parce que, contrairement à
Genève, les fonctionnaires des fédérations internationales
paient des impôts. Ça fait une grande différence! Ensuite,
c’est un investissement de 100 millions de francs consenti
pour la création du Musée olympique qui attire 200 000 visi-
teurs chaque année. Je crois que ce n’est quand même pas
rien du tout!
Si le Conseil fédéral a pris cette décision, c’est qu’il y avait
aussi des raisons pour le faire. Il a donné un statut spécial au
CIO en 1981 déjà; il l’a élargi en 1998. Est-ce qu’on veut lui
reprocher cette politique? Il n’y a pas lieu de le faire!
C’est la raison pour laquelle, en relation avec ces arguments
valables tant sur le plan suisse que vaudois, je vous invite à
inscrire, comme l’a proposé M. Plattner, cet amendement
dans la loi. Imaginez que le Parlement dise aujourd’hui, après
le Conseil fédéral, qu’on n’accorde pas ce «privilège» au
CIO, qui vaut non pas 2 millions de francs, mais plutôt 50 mil-
lions de francs! Ce serait de la bêtise pure, mal comprise par
la presse et qui serait interprétée de manière extrêmement
négative pour notre pays. Aujourd’hui, la Suisse n’en a vrai-
ment pas besoin!

Beerli Christine (R, BE): Ich möchte die Debatte nicht verlän-
gern. Anders als bei der Debatte über das Fortpflanzungsme-
dizingesetz kann ich mich heute in allen Teilen den Ausfüh-
rungen von Herrn Onken anschliessen. Im Formellen bin ich
nicht überzeugt, dass Artikel 102 Ziffer 8 der Bundesverfas-
sung die massgebliche und richtige Grundlage war, um den
Entscheid des Bundesrates zu untermauern, aber ich möchte
darüber keine weiteren Worte verlieren, sondern nur im Ma-
teriellen noch ein Argument anfügen, weshalb ich hier den
Antrag der Minderheit Onken unterstütze.
Wir haben jetzt in diesem Gesetz in bezug auf die wohltätigen
Institutionen eine recht restriktive Lösung gefunden. Ich habe
alle Entscheide mitgetragen, die dazu beigetragen haben,
dass wir der Linie des Bundesrates folgen können. Wenn wir
aber für die wohltätigen Institutionen in der Schweiz einen
derart restriktiven Entscheid gefällt haben – ich nenne als
Beispiel die Schweizerische Stiftung Pro Juventute, deren
Präsidentin ich bin –, dann kann ich anderseits nicht zustim-
men, wenn wir hier das IOK einfach so, tel quel und mit einem
Federstrich, von der Steuer ausnehmen. Das wäre nicht rich-
tig.
Ich glaube, wir würden hier ein gefährliches Präjudiz und eine
gefährliche Ungleichbehandlung schaffen; deshalb unter-
stütze ich den Antrag der Minderheit Onken.

Delalay Edouard (C, VS): Je suis un peu étonné de ce com-
bat d’arrière-garde qui vient de commencer dans notre Con-
seil, au sujet de cette exemption d’assujettissement du CIO.
Je peux le comprendre: pour des raisons de neutralité,
d’équité fiscale, on voudrait faire en sorte que le CIO soit sou-
mis, comme chacune des autres corporations, à la TVA. Mais
je voudrais tout de même remarquer qu’il y a déjà des excep-
tions dans notre pays. Si je me souviens bien, les délégations
diplomatiques ont déjà une position particulière en Suisse. Et
la décision qui vient d’être prise par le Conseil fédéral va
dans le sens d’une situation particulière pour le CIO. Si le
Parlement devait aujourd’hui prendre une décision contraire,
ce serait beaucoup plus grave que si le Conseil fédéral
n’avait pas pris de décision antérieure. Aujourd’hui, ce serait
perçu comme un signal de retour en arrière.
Le plaidoyer qui a été fait est aussi un peu émotionnel et
théorique. Le CIO est tout de même une organisation qui in-
vestit dans notre pays, qui a des dépenses de fonctionne-
ment et qui occupe des gens chez nous. Il peut d’ailleurs quit-
ter la Suisse selon son bon vouloir. C’est ce genre d’impôts
que l’on veut introduire et qui font fuir les contribuables que
je ne peux pas soutenir.
D’autre part, j’aimerais tout de même vous signaler, même si
ça n’est pas un argument déterminant, que la Suisse est can-
didate aux Jeux olympiques de 2006. Le signal que le Parle-

ment donnerait au CIO et aux délégués, en rapport avec la
candidature suisse aux Jeux olympiques, dont le comité est
présidé par un conseiller fédéral, serait plutôt négatif.
Je vous invite en conséquence à rejeter la proposition de mi-
norité Onken.

Aeby Pierre (S, FR): Je dois dire que les réactions au sein de
la population, lorsqu’il a été connu qu’il s’agissait d’exonérer
le CIO, ont été extrêmement négatives. La population, de
toute façon, ne comprend même pas, par exemple, certains
privilèges fiscaux justifiés du corps diplomatique ou des
membres et employés des organisations internationales. Ici,
à mon sens, on fait vraiment un pas de trop.
Si le CIO a besoin de 2 millions de francs par année, qu’on
les lui donne par un autre canal – par un canal d’encourage-
ment au tourisme, ou que sais-je? Ici, on porte atteinte à l’as-
siette fiscale, on porte atteinte à l’ensemble de la définition
des contribuables. Même si je suis partisan – et un chaud
partisan – des Jeux olympiques d’hiver 2006 Sion-Valais-
Suisse, je considère que cette mesure est de nature à dété-
riorer la confiance de la population dans ses autorités. C’est
tout à fait évident pour moi. Il ne faut quand même pas mettre
le CIO sur un piédestal. Il y a les deux faces cachées du
sport, que nous vivons tous: il y a l’exploit individuel, il y a
l’encouragement de la jeunesse à faire du sport, et il y a tout
l’aspect quand même extrêmement commercial, il y a tout
l’aspect prébendier de tous ces membres du CIO. Il y a de
toute façon déjà de nombreux privilèges sur la planète en-
tière, et à mon sens, ça n’est vraiment pas justifié.
Ces 2 millions de francs, j’ai dit qu’il faut les donner par un
autre canal. On nous dit que c’est 2 millions de francs
aujourd’hui; mais dans dix ans, cela sera peut-être 4 millions
de francs, n’est-ce pas? Ça sera beaucoup plus élevé. Alors,
qu’on vote un subside spécial au CIO domicilié à Lausanne
de 2 millions de francs par année, je peux entrer en matière.
Mais, aujourd’hui 2 millions de francs, demain le manque à
gagner de TVA sera peut-être de 4, 5, 6, ou 10 millions de
francs un jour! Ça deviendra de plus en plus injustifiable et on
ne pourra pas revenir en arrière. Au contraire, si l’on veut que
le peuple suisse reste derrière une opération extraordinaire
comme les Jeux olympiques d’hiver 2006 Sion-Valais-
Suisse, on doit avoir l’honnêteté de refuser cette exonération
qui, à mon sens, tombe tout à fait mal à propos dans le con-
texte économique et social actuel.

Simmen Rosemarie (C, SO): Ich will es kurz machen: Es ist
eine Binsenwahrheit, die wir immer hören, dass wir durch die
Tatsache, dass wir nicht in der Uno sind und dass wir mit Eu-
ropa Schwierigkeiten haben, aussenpolitisch ein verhältnis-
mässig isoliertes Land sind. Das ist wohl nicht wegzudisku-
tieren.
Wenn wir trotzdem in weiten Kreisen – bei den Staaten, in der
Welt – einen guten Ruf haben, so ist das auch der Tatsache
zu verdanken, dass verschiedenste internationale Organisa-
tionen ihren Sitz bei uns haben. Ich denke an die WTO, an
politische Organisationen, an wirtschaftliche Organisationen,
aber eben auch an sportliche Organisationen. Das IOK ist
nun einmal eine der weltweit bekanntesten und auch eine der
in der breiten Bevölkerung anerkanntesten Organisationen.
Sie brauchen nur die Fernseheinschaltquoten anzusehen,
wenn die Olympischen Spiele übertragen werden. Es führt
kein Weg daran vorbei.
Sosehr ich das Vorgehen, aufgrund dessen dieser Antrag zu-
stande gekommen ist, bedauere, muss ich Ihnen sagen: Es
wäre ein klassisches Eigengoal, hier in diesem gnadenlosen
Wettkampf der einzelnen Staaten, Sitz solcher Organisatio-
nen zu werden, nein zu sagen. Ich denke, dass wir uns das
schlicht nicht erlauben können. Das ist auch zu teuer. Das
geht schon unter finanziellen Aspekten nicht, wenn man die
ganze Rechnung macht.

Marty Dick (R, TI): J’aimerais exprimer le profond conflit que
je ressens en ce moment. Au fond, c’est un problème éthique
qui se présente, et je partage les considérations de Mme
Beerli et de M. Onken. Je suis aussi indigné et choqué par
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cette décision. Mais, voyez-vous, si nous mettons le pro-
blème sur le plan éthique, nous devons nous rappeler de Max
Weber qui a dit qu’il y avait deux éthiques: la «Gesinnungs-
ethik» et la «Verantwortungsethik». Si nous voulons aller
dans le sens de la «Gesinnungsethik», nous devons soutenir
la proposition de minorité Onken. Mais attention, la «Gesin-
nungsethik» portée à ces dernières conséquences est dan-
gereuse, elle peut conduire à un certain extrémisme. L’éthi-
que de la responsabilité, par contre, veut que nous devons
prendre en considération tous les problèmes. Si je pense à
l’enjeu indiscutable pour notre pays que représente la pré-
sence d’organisations internationales – qui contribuent aussi
à l’image de notre pays –, si je pense à l’enjeu de «Sion
2006», je dois dépasser le dégoût que je ressens. D’un point
de vue de responsables du bien-être du pays, nous devons
nous rallier à l’autre proposition.
Je précise encore que je n’ai pas tellement apprécié la façon
dont le Conseil fédéral a décidé dans cette affaire, et je dé-
teste que nous soyons mis devant le fait accompli.

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe Verständnis für Ihren
Ärger. Ich habe mit diesem Geschäft – das ist gesagt wor-
den – auch gewisse Mühe gehabt, das muss ich ehrlich zu-
geben. Aber ich glaube halt doch, dass wir ihm zustimmen
müssen. Wenn ich von Ärger spreche, gibt es drei Bereiche,
worüber man sich ärgern kann:
Das erste Ärgernis ist natürlich diese neu aufkeimende Steu-
erkonkurrenz in allen Bereichen, wo man sich gegenseitig
mit solchen Steuervergünstigungen Organisationen abzu-
jagen versucht. Das hat mit der Steuerbefreiung der Diplo-
maten angefangen, und das finde ich immer noch ein Ärger-
nis. Es gibt doch keinen Grund, die Diplomaten von der
Mehrwertsteuer zu befreien. Aber anscheinend hat sich das
Diplomatenkartell schon vor Jahrhunderten diese Privilegien
zugeschanzt; damit ist das einmal «Stand der Technik».
Jetzt kommen die internationalen Organisationen. Sind dort
Ausnahmen gerechtfertigt? Ich weiss es nicht. Man findet
immer Gründe; aber das sind nicht andere Bürger als andere
auch. Jetzt kommt der Druck von den NGO her. Die haben
heute grosse Bedeutung, und wenn sie das bei uns nicht be-
kommen, gehen sie anderswo hin; Alternativen finden sie
natürlich überall. Es gibt in unserer Nachbarschaft eine
Stadt, die langsam leer wird, weil eine andere Stadt sich
langsam als Hauptstadt «auffüllt». Dort stehen Gebäude zur
Verfügung; dort macht man wunderbare Offerten für solche
Dinge. So geht das weiter. Herr Plattner hat es gesagt: In der
WAK-NR studieren jetzt in einer Subkommission Leute Ent-
lastungen für diese «nomadischen Manager». Das fängt also
schon viel konkreter an, als ich eigentlich befürchtet hätte.
Ich habe das noch nicht studiert; aber das geht offensichtlich
so weiter.
Das Problem ist, dass man relativ machtlos ist, und das ver-
stärkt natürlich den Ärger. Es ist die Welt, wie sie heute ist.
Es ist immer schwieriger, mobile Dinge zu besteuern, die an-
derswo willkommen sind. Das können wir nicht ändern; wir le-
ben in einer real existierenden Welt und müssen uns darin
zurechtfinden.
Das zweite Ärgernis – auch dafür habe ich Verständnis – ist
natürlich dieser gewisse Druck. Ich will nicht dieses böse
Wort gebrauchen, das in den letzten Monaten viel gebraucht
worden ist, aber es ist natürlich ein gewisser Druck gekom-
men, die Angst, solche Organisationen könnten abwandern.
Ich kann nicht beurteilen, wie rasch das sein könnte, es
wurde ja viel investiert. Wenn Herr Samaranch einmal nicht
mehr da ist, der ein Freund der Schweiz ist, ist es durchaus
möglich, dass ein Nachfolger, der diese Bindung vielleicht
nicht hat, eine gute Offerte erhält, sei es aus Monaco oder
von anderswo, und dass wir diese Organisation bei uns ver-
lieren. Das hätte durchaus negative Konsequenzen.
Das dritte Ärgernis, der Hauptgrund des Ärgers – dafür
möchte ich mich entschuldigen –, ist das Verfahren. Ich
glaube nicht, dass man einzelne Schuldige bezeichnen kann,
warum das so gelaufen ist. Das Geschäft kam von den zu-
ständigen Departementen relativ kurzfristig in den Bundes-
rat. Dort war man sich natürlich nicht bewusst, wie der Stand

der Gesetzesvorlage war, ob sie rasch oder nicht so rasch
vor die Räte käme; deshalb kann ich das nicht rügen. Wir ha-
ben versucht, immerhin noch vor dem bundesrätlichen Be-
schluss mit Ihrer WAK ins Gespräch zu kommen. Das war
vorgesehen, und ich wäre eigens von einem Seminar zurück-
gekommen. Aber dann bekam ich ein Telefon, die WAK habe
beschlossen, das Thema nicht zu behandeln. Der Entschluss
war eigentlich schon für Mittwoch vorgesehen und konnte
aus verschiedenen Gründen nicht verschoben werden. Das
ist irgendwie aneinander vorbei gelaufen. Es ist klar, dass es
vorzuziehen gewesen wäre, das viel früher mit Ihnen zu be-
sprechen, und ich hätte wahrscheinlich an Ihrer Stelle genau
so ungehalten reagiert.
Wir sind unter einem gewissen Druck; es ist auch schwierig.
Wenn Sie heute einen anderen Entscheid fällen, müssen Sie
sich bewusst sein, dass das natürlich gewisse Wellen werfen
wird. Das muss Sie nicht beeinflussen, aber es ist so.
Das IOK ist ein Verein nach ZGB, d. h. eine juristische Per-
son, eine nicht nach Gewinn strebende, internationale, nicht-
gouvernementale Organisation. Es hat seit 1915 seinen Sitz
in Lausanne. Es tätigt gewisse Umsätze. Die Steuer ist trotz
der riesigen Umsätze deshalb nicht höher, weil sehr viel wie-
der ins Ausland fliesst. Die grossen Umsätze erzielt das IOK
durch den Verkauf von Übertragungsrechten für das Fernse-
hen, z. B. der Übertragung der Olympischen Spiele. Das sind
dann die steuerbaren Dienstleistungen. Aber weil der grosse
Teil wieder ins Ausland geht, ist die Steuer wieder abzugsfä-
hig, und deshalb bleibt im Verhältnis zur Grösse nicht so viel
übrig. Ob das nur – wie hier gesagt worden ist – die Umtriebe
sind oder nicht doch auch letztlich die Steuern, welche das
IOK dazu bewogen haben, immer wieder diese Frage zu stel-
len, das vermag ich im letzten nicht zu beurteilen.
Es ist aber gewiss so, dass das IOK für die Region – das hat
Herr Martin gesagt –, aber durchaus auch über die Region
hinaus eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Das Personal ist
ziemlich aufgestockt worden. Es gibt pro Jahr fast eine Mil-
lion Besucher des Olympischen Museums. Es hat aber –
hier teile ich die Meinung von Frau Simmen – durchaus auch
eine psychologische Bedeutung. Die Schweiz ist in vielen
Organisationen nicht Mitglied und hat nicht viele institutiona-
lisierte Kontakte mit dem Ausland. Und hier ist so etwas, das
doch eine internationale Strahlkraft besitzt; die hat das IOK
sicher.
Herr Marty hat den Soziologen Max Weber zitiert. Es ist mir
niemand in den Sinn gekommen, den ich zitieren könnte – de
Coubertin vielleicht. Aber ich will ihm jetzt nicht einen Satz in
den Mund legen, den er nicht gesagt hat. Die Idee hat natür-
lich eine Faszination, und ich glaube, das IOK ist nicht mehr
von diesem «Blockdenken» geprägt wie noch im kalten
Krieg. So gesehen ist es ein Wert an sich, dass sich der Sitz
in der Schweiz befindet – das muss man wirklich anerken-
nen –, und es wäre ein Verlust, wenn das IOK anderswo hin-
gehen würde.
Ich muss auch noch sagen: Die Gelder, die das IOK von den
Übertragungsrechten bekommt, gehen nachher an interna-
tionale Sportverbände, an nationale olympische Komitees,
und sie gingen auch an das Komitee für die Organisation der
Olympischen Spiele.
Vielleicht noch zu den Privilegien: Die vom IOK getätigten
Umsätze unterlägen nicht mehr der Steuerpflicht, und das
IOK selber würde wie eine diplomatische Mission oder eine
internationale Organisation in den Genuss der Steuerentla-
stung kommen.
Rückwirkend, Herr Onken, geht es nur um diese Übertra-
gungsrechte, nicht um den Bereich der Steuerentlastung auf
der Einkaufsseite. Das ist selbstverständlich, das gilt ab
heute. Vielleicht habe ich Sie missverstanden, aber es geht
nicht ganz so weit, wie ich den Eindruck hatte, dass Sie es
geäussert hätten.
Dann kam die Frage der Rechtsgrundlage. Der Bundesrat
war leider auch von den Gesprächen her unter einem gewis-
sen Zeitdruck; es gab eine gewisse Ungeduld, die dort ent-
standen ist. Das war der Grund, warum er eine rasche Lö-
sung suchte. Es ist dann durch das Bundesamt für Justiz un-
tersucht worden, ob Artikel 102 Ziffer 8 der Bundesverfas-
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sung, gemäss welcher der Bundesrat die Kompetenz hat, die
aussenpolitischen Interessen zu wahren, im Lichte der bishe-
rigen Praxis und auch absolut gesehen eine Basis für so et-
was sein könnte. Das Bundesamt für Justiz, das in dieses
Geschäft nicht eingebunden ist, kam zum Schluss, dass dem
so sei.
Es kam aber auch zum Schluss, dass nach neuerer Praxis ei-
gentlich eine Befristung nicht absolut nötig sei. Böse gesagt
könnte man sagen, dieser Artikel sei ein Willkürartikel – des-
halb auch das Gutachten. Man muss ja wirklich eine Praxis
entwickeln. Nach neuerer Sicht der Dinge würde man es vor-
ziehen, eine Befristung aufzunehmen. Das heisst mit ande-
ren Worten, dass es wegen dieser Befristung nötig ist, diese
Bestimmung nachher in eine gesetzliche Form zu überfüh-
ren. Wir hätten das auch schon in der Verordnung tun kön-
nen. Ich gebe jetzt gerne zu, warum ich nicht so «verord-
nungs-minded» war – um es so zu sagen –: Auf die jetzige
Verordnung hin wären x andere auch gekommen. Es geht mir
schon darum, dass wir immerhin die Sünde eingrenzen,
wenn wir schon sündigen.
Der Bundesrat kam zum Schluss, dass dies möglich sei; er
hat deshalb diesen Entscheid gefällt und uns beauftragt, mit
Ihrer Kommission die Frage der gesetzlichen Realisierung zu
diskutieren. Ihre Kommission hat dann eine engere Variante
gewählt. Rein gesetzestechnisch hätte man eigentlich eine
abstraktere, breitere Variante vorziehen müssen. Das hätte
aber zur Folge gehabt, dass morgen x andere Organisatio-
nen auch «vor der Türe stehen» würden. Ich glaube, das IOK
hat eine Sonderstellung; es ist schwierig, diese auf andere
Art zu umschreiben. Deshalb hat Ihre Kommission eine et-
was engere Formulierung entwickelt.
Sofern Sie ihr zustimmen, wird man sie in der nationalrätli-
chen Kommission selbstverständlich noch einmal sorgfältig
anschauen müssen. Ich selbst bin als Finanzminister natür-
lich an einer etwas engeren Formulierung interessiert – ich
gebe das zu –, damit das nicht zu rasch ausufert. Aber wir
müssen auch die Frage der Rechtsgleichheit und andere In-
teressen abwägen.
Ich möchte mich jetzt nicht zur Stimmung im Bundesrat äus-
sern; ich weiss nicht, woher Herr Onken seine Analysen über
das angebliche Geschehen beim Beschluss im Bundesrat
hat. Ich möchte hier sagen, dass ich im Namen des Bundes-
rates empfehlen kann – ich glaube, ich kann zu dieser Emp-
fehlung auch persönlich stehen –, dem Antrag der Mehrheit
zuzustimmen, so unschön er ist und soviel Ärger Sie damit
gehabt haben mögen.
Wie einmal ein italienischer Premierminister gesagt hat –
dies ist die etwas populärere Ausdeutschung der Gesin-
nungs- und der Verantwortungsethik –: Nase zuhalten und
zustimmen!

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 22 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 8 Stimmen

Art. 87
Antrag der Kommission
Die Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer
(MWStV) sowie der Bundesbeschluss vom 22. März 1996
über einen Sondersatz der Mehrwertsteuer für Beherber-
gungsleistungen werden aufgehoben.

Art. 87
Proposition de la commission
L’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée, ainsi que l’arrêté fédéral du 22 mars 1996 instituant
un taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée pour les pres-
tations du secteur de l’hébergement sont abrogés.

Angenommen – Adopté

Art. 87a
Antrag der Kommission
Ziff. 1
Streichen

Ziff. 2
2. Das Zollgesetz wird wie folgt geändert:
Art. 109 Abs. 1 Bst. c Ziff. 5
5. den Zollnachlass (Art. 127 ZG) und den Erlass der Einfuhr-
steuer (Art. 80 MWStG);

Art. 87a
Proposition de la commission
Ch. 1
Biffer
Ch. 2
2. La loi sur les douanes est modifiée comme suit:
Art. 109 al. 1 let. c ch. 5
5. la remise des droits (art. 127 LD) et la remise de l’impôt sur
l’importation (art. 80 LTVA);

Angenommen – Adopté

Art. 88
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Das gleiche gilt auch, wenn das Entgelt für eine vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes ausgeführte Lieferung oder
Dienstleistung erst nach diesem Zeitpunkt vereinnahmt wird.
Die Steuerschuld entsteht jedoch mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes und wird 60 Tage nach diesem Zeitpunkt zur
Zahlung fällig. Spätere Minderungen und Rückerstattungen
des Entgelts ab Inkrafttreten sind im Sinne von Artikel 42 Ab-
satz 2 dieses Gesetzes zu berücksichtigen.

Art. 88
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
L’alinéa 1er s’applique également lorsque la contre-presta-
tion pour une livraison ou une prestation de services effec-
tuée avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’est reçue
qu’après celle-ci. La dette fiscale prend toutefois naissance à
l’entrée en vigueur de la présente loi et devient exigible
soixante jours plus tard. Des l’entrée en vigueur, les diminu-
tions et remboursements ultérieurs de la contre-prestation
doivent être pris en considération conformément à l’article 42
alinéa 2 de la présente loi.

Angenommen – Adopté

Art. 89
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Für die Feststellung, ob die Steuerpflicht nach Artikel 20 Ab-
satz 1 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das
neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten
erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Umsätze anzu-
wenden.
Abs. 3
Lieferungen und Dienstleistungen, die teilweise vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes erbracht wurden, sind für diesen Teil
nach altem Recht zu versteuern. Lieferungen und Dienstlei-
stungen, die teilweise ab Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
bracht werden, sind für diesen Teil nach neuem Recht zu ver-
steuern.
Abs. 4
Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel
40 finden auch Anwendung, wenn nach altem Recht die Vor-
aussetzungen des Vorsteuerabzuges nicht gegeben waren.

Art. 89
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
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Al. 2
Pour déterminer si les conditions d’assujettissement en vertu
de l’article 20 alinéa 1er sont remplies avec l’entrée en vi-
gueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué
aux opérations imposables selon la présente loi et exécutées
dans les douze mois précédents.
Al. 3
La part de livraisons et de prestations de services effectuée
partiellement avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit
être imposée conformément à l’ancien droit. Pour la part ef-
fectuée partiellement dès l’entrée en vigueur de la présente
loi, le nouveau droit est applicable.
Al. 4
Les dispositions concernant le dégrèvement ultérieur de l’im-
pôt selon l’article 40 sont également applicables lorsque,
conformément à l’ancien droit, les conditions de la déduction
de l’impôt préalable ne sont pas remplies.

Angenommen – Adopté

Art. 90–92
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 29 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

94.3123

Motion Nationalrat
(Baumberger)
Erlass der Verordnung
über die Mehrwertsteuer
Motion Conseil national
(Baumberger)
TVA. Teneur
de l’ordonnance

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 12. März 1996
Der Bundesrat wird eingeladen, beim Erlass der Verordnung
über die Mehrwertsteuer in Abweichung zum Entwurf vom
28. Oktober 1993 (MWStV-E) insbesondere folgende Punkte
zu berücksichtigen:
1. Streichung der Bestimmungen über die solidarische Mit-
haftung für geschuldete Steuern (Art. 25 MWStV-E), soweit
sie über jene von Artikel 12 des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) hinausgehen;
2. Verweis auf die Anwendbarkeit des VStrR und im übrigen
Streichung der steuerstrafrechtlichen Sonderbestimmungen
des MWStV-E.

Texte de la motion du 12 mars 1996
Le Conseil fédéral est chargé, en édictant l’ordonnance ré-
gissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) et à la différence
du projet du 28 octobre 1993, de tenir compte en particulier
des points suivants:
1. biffer les dispositions sur la responsabilité solidaire pour
l’impôt (art. 25 projet d’OTVA), dans la mesure où elles vont
plus loin que celles de l’article 12 de la loi fédérale sur le droit
pénal administratif (DPA);

2. indiquer dans l’OTVA que la DPA est applicable et pour le
reste biffer les dispositions spéciales de droit pénal fiscal du
projet.

Antrag der Kommission
Die Motion als erfüllt abschreiben

Proposition de la commission
Classer la motion, son but étant réalisé

Abgeschrieben – Classé

94.3477

Motion Nationalrat
(WAK-NR 93.461)
Bundesgesetz
über die Mehrwertsteuer
Motion Conseil national
(CER-CN 93.461)
TVA. Loi fédérale

__________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 15. Dezember 1994
Der Bundesrat wird beauftragt, innerhalb einer Frist von drei
Jahren ab 1. Januar 1995 einen Entwurf zu einem Mehrwert-
steuergesetz vorzulegen.

Texte de la motion du 15 décembre 1994
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi sur
la TVA dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier 1995.

Antrag der Kommission
Die Motion als erfüllt abschreiben

Proposition de la commission
Classer la motion, son but étant réalisé

Abgeschrieben – Classé
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97.445

Parlamentarische Initiative
(Hegetschweiler)
Steuern. Berücksichtigung
ausserordentlicher Aufwendungen
beim Wechsel
der zeitlichen Bemessung
Initiative parlementaire
(Hegetschweiler)
Impôts. Prise en compte
des dépenses extraordinaires
lors d’une modification apportée
à l’imposition dans le temps

Differenzen – Divergences
Siehe Seite 923 hiervor – Voir page 923 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 28. September 1998
Décision du Conseil national du 28 septembre 1998

___________________________________________________________

B. Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden
B. Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes

Ziff. II Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. II al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Brändli Christoffel (V, GR), Berichterstatter: Der Nationalrat
ist weitgehend unseren Beschlüssen gefolgt. Beim Steuer-
harmonisierungsgesetz hat er noch eine Ergänzung ange-
bracht. Wir haben gestern in der Kommission diese Ergän-
zung geprüft und beantragen Ihnen, dem Nationalrat zu fol-
gen.

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

Präsident: Die Behandlung der Empfehlung Aeby wird auf
den 8. Oktober 1998 verschoben.

Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr
La séance est levée à 12 h 35
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Achte Sitzung – Huitième séance

Donnerstag, 1. Oktober 1998
Jeudi 1er octobre 1998

08.00 h

Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)

___________________________________________________________

96.091

Bundesverfassung.
Reform
Constitution fédérale.
Réforme

Differenzen – Divergences
Siehe Seite 857 hiervor – Voir page 857 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1998
Décision du Conseil national du 23 septembre 1998

___________________________________________________________

C. Bundesbeschluss über die Reform der Justiz
C. Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice

Präsident: Wir kommen zu den Differenzen betreffend Ent-
wurf C. Der Nationalrat hat am 25. Juni 1998 entschieden,
unser Rat bereits am vergangenen 5. März.

Art. 114 Abs. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(Marty Dick, Danioth, Frick, Saudan)
Festhalten

Art. 114 al. 3
Proposition de la commission
Majorité
Adhérer à la décision du Conseil national
Minorité
(Marty Dick, Danioth, Frick, Saudan)
Maintenir

Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Die Kommission hat
sich mit den Differenzen zu den Beschlüssen des Nationalra-
tes eingehend auseinandergesetzt. Sie ersehen aus der
Fahne, dass die Mehrheit Ihnen beantragt, in einem Punkt –
Artikel 114 – dem Nationalrat zuzustimmen und in zwei we-
sentlichen Bestimmungen an der vom Ständerat beschlosse-
nen Fassung festzuhalten, nämlich bei der Überprüfung von
Bundesgesetzen und bei den Zugangsbestimmungen zum
Bundesgericht. Die übrigen Differenzen sind nicht eigentlich
materieller Art. Ich schlage Ihnen vor, dass wir sofort zur Be-
ratung der einzelnen Bestimmungen übergehen.
Zu Artikel 114 Absatz 3: In der ersten Beratung hat der Stän-
derat diese Bestimmung auf Antrag der Verfassungskommis-
sion gestrichen. Wir hatten es als sachwidrig betrachtet, in
die neue Justizvorlage eine besondere Subventionsbestim-
mung aufzunehmen. Wir betonten aber, dass mit dem Weg-
lassen von Absatz 3 zurzeit keine Streichung von Subventio-
nen erfolge.
Ihre Kommission hat nun mit 8 zu 4 Stimmen entschieden,
dem Nationalrat zuzustimmen, also von einer Streichung ab-
zusehen.

Ausschlaggebend für diesen Entscheid sind politische Grün-
de. Im Hintergrund steht nämlich folgendes: Im Rahmen des
Finanzausgleichsprojektes war ursprünglich vorgesehen, die
Bereiche Anstalten, Straf- und Massnahmenvollzug sowie
Erziehung vollständig zu kantonalisieren. Die Diskussionen
ergaben aber, dass eine solche Kantonalisierung nicht mehr
in Frage kommen kann. Im Rahmen des «runden Tisches»
ist jedoch vorgesehen, Subventionsbeiträge zu senken. Die-
ser Beitrag zur Erreichung des Sparziels wurde mit den Kan-
tonen ausgehandelt.
Sie sehen, dass wir einen Minderheitsantrag Marty Dick ha-
ben. Ich bitte Sie meinerseits, der Mehrheit der Kommission
zuzustimmen.

Marty Dick (R, TI): Ce sujet a déjà été soulevé à différentes
reprises. Il s’agit, selon l’avis de la minorité de la commission,
d’établir une règle claire dans une constitution moderne qui
ne doit plus prévoir, en tant que charte fondamentale, l’attri-
bution de subventions. La proposition de la majorité est une
fois de plus dictée par des considérations purement politi-
ques, alors que nous estimons que l’attribution de subven-
tions doit être prévue dans le cadre de lois fédérales, et pas
dans le cadre de la constitution, comme c’est le cas pour la
totalité des autres subventions.
Je ne crois pas que les cantons vont se révolter, parce que
cela n’est pas prévu dans la constitution. C’est pour une rai-
son de cohérence que l’on établit un texte nouveau de la
constitution, qui ne peut plus être le cadre pour prévoir l’attri-
bution de subventions.
Le fait d’adopter la proposition de la minorité ne constitue
pas nécessairement un changement dans l’attitude de la
Confédération quant aux subventions des établissements
pénitenciers. Il s’agit d’aborder le problème de la répartition
entre la Confédération et les cantons dans le cadre qui est le
sien, qui est celui de la nouvelle péréquation financière entre
les cantons, et surtout, au niveau de lois fédérales. Si déjà
on se donne la peine de faire une nouvelle constitution, que
nous la fassions au moins moderne, cohérente et que nous
ne prévoyions pas ici et là encore des mesures de subven-
tion.
C’est dans cet esprit que la minorité de la commission pro-
pose de maintenir, c’est-à-dire de biffer l’alinéa 3 du projet du
Conseil fédéral.

Koller Arnold, Bundesrat: Es geht hier mehr um ein verfas-
sungsästhetisches als um ein materielles Problem. Als Sie
diesen Absatz 3 in der ersten Runde gestrichen haben, woll-
ten Sie ja nicht die Bundeskompetenz aufheben, sondern Sie
wollten sie einfach auf der Stufe des Gesetzes und nicht
mehr auf Verfassungsstufe festgehalten haben.
Der Nationalrat hat in der ersten Runde anders entschieden,
da flossen eben doch materielle Überlegungen mit hinein.
Wenn man diesen Absatz 3 hier streicht, könnte das so aus-
gelegt werden – hat man im Nationalrat befürchtet –, dass
sich der Bund aus diesem Aufgabenbereich zurückzieht. Im
Rahmen des Finanzausgleichs gab es tatsächlich auch ein-
mal ein entsprechendes Projekt. Dagegen haben sich die
Kantone gewehrt. Im Rahmen des Stabilisierungsprogramms
haben wir auf diesem Gebiet am «runden Tisch» auch einen
Beitrag geleistet, indem wir die Subventionssätze entspre-
chend reduzieren.
Da wir uns aber im Differenzbereinigungsverfahren befinden
und um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, wir würden
uns aus diesem Aufgabengebiet total zurückziehen, möchte
ich Sie bitten, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 26 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 8 Stimmen

Art. 177 Abs. 4
Antrag der Kommission
Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates können
beim Bundesgericht nicht angefochten werden. Ausnahmen
bestimmt das Gesetz.
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Art. 177 al. 4
Proposition de la commission
Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne
peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les ex-
ceptions sont déterminées par la loi.

Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Artikel 177 regelt die Zu-
ständigkeiten des Bundesgerichtes. Bei Absatz 4 besteht eine
Differenz zum Nationalrat. Es geht um die Anfechtbarkeit der
Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates. Wir ha-
ben diese Bestimmung in der Kommission noch einmal einge-
hend diskutiert und uns insbesondere mit dem Begriff «Akte»
auseinandergesetzt. Am Begriff «Akte» hängt vieles. Gemäss
der bundesrätlichen Botschaft umfasst der Begriff «Akte» nicht
nur individuell-konkrete Anordnungen, sondern namentlich
auch generell-abstrakte Regelungen, also Bundesratsverord-
nungen und rechtsetzende Parlamentsbeschlüsse.
Das Problem bei diesen Akten der Bundesversammlung und
des Bundesrates liegt aber darin, dass gewisse Entscheide
in den Anwendungsbereich von Artikel 6 Ziffer 1 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) fallen können
und deshalb der gerichtlichen Beurteilung unterliegen müs-
sen. Die EMRK verlangt nämlich in Artikel 6 Ziffer 1, dass für
zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen sowie für
Strafsachen der umfassende Zugang zu einem unabhängi-
gen Gericht gegeben sein muss.
Die logische Folge davon ist an sich die, dass Entscheide, die
Menschenrechtsgarantien beschränken, nicht in die Kompe-
tenz von Bundesrat und Bundesversammlung zu legen sind.
Wird dieser Grundsatz beachtet – so besagt es auch die Bot-
schaft –, so bietet die Unanfechtbarkeit von bundesrätlichen
Akten und von solchen der Bundesversammlung keine Pro-
bleme. Gemäss der heutigen Gesetzgebung gibt es aber
durchaus Akte der Bundesversammlung und des Bundesra-
tes, die überprüfbar sind und vom Bundesgericht untersucht
werden müssen, beispielsweise die atomrechtlichen Bewilli-
gungen und die bundesrätlichen Verordnungen.
Der Antrag, den Ihnen die Kommission heute unterbreitet,
bedeutet in der Sache selbst keine eigentliche Differenz zum
Nationalrat. Wir betonen mit dieser Formulierung die soge-
nannte Regelvermutung für die Nichtanfechtbarkeit. Das Par-
lament hat aber jederzeit die Möglichkeit – so sagen wir es –,
im Gesetz Ausnahmen zu bestimmen.
Ich bitte Sie namens der Kommission um Zustimmung.

Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat kann sich diesem
neuen Antrag Ihrer Kommission anschliessen. Aus Gewal-
tenteilungsgründen ist es richtig, dass Akte der Bundesver-
sammlung und des Bundesrates grundsätzlich nicht der Be-
schwerde an das Bundesgericht unterliegen. Das ist die Re-
gel und wird in Artikel 177 Absatz 4 erster Satz gemäss An-
trag Ihrer Kommission festgehalten.
Diese Regel gilt übrigens schon heute. Eine Ausnahme bil-
den erstinstanzliche Verfügungen des Bundesrates auf dem
Gebiet des Dienstverhältnisses von Bundespersonal.
Die genannte Ausnahme zeigt, dass es Bereiche geben
kann, in denen der Bundesrat oder die Bundesversammlung
Entscheide treffen, die wegen Artikel 6 Absatz 1 der EMRK
gerichtlich überprüfbar sein müssen. Andere Beispiele finden
sich etwa im Atomrecht, wo de lege lata der Bundesrat bzw.
die Bundesversammlung bedeutende Verfügungskompeten-
zen besitzen, wobei Rechte gemäss EMRK tangiert sein kön-
nen. Das ist heute auch noch auf dem Gebiet der Kranken-
versicherung der Fall, wo der Bundesrat Entscheide über die
Spitallisten zu treffen hat.
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, dem Antrag
Ihrer Kommission zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 178
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1, 2, 4
Festhalten

Abs. 3
Festhalten
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Minderheit
(Frick, Paupe, Reimann, Schallberger)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 178
Proposition de la commission
Majorité
Al. 1, 2, 4
Maintenir
Al. 3
Il décide dans quelle mesure la loi fédérale doit être appli-
quée.

Minorité
(Frick, Paupe, Reimann, Schallberger)
Adhérer à la décision du Conseil national

Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Artikel 178, «Normen-
kontrolle» bzw. «Überprüfung von Bundesgesetzen»: Diese
Bestimmung ist einer der beiden Schlüsselartikel der Justiz-
reform. Im konkreten Anwendungsfall soll das Bundesgericht
die Möglichkeit haben zu prüfen, ob Bundesgesetze mit den
verfassungsmässigen Rechten und mit dem Völkerrecht
übereinstimmen.
Unser Rat hat am 5. März 1998 mit dem Stimmenverhältnis
von 3 zu 2 dieser beschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit
zugestimmt. Der Nationalrat hat diese Bestimmung mit 87 zu
39 Stimmen abgelehnt. Aufgrund dieser Ausgangslage
wurde in Ihrer Verfassungskommission nochmals die Grund-
satzfrage gestellt, ob wir diese Verfassungsgerichtsbarkeit
im Sinne der Vorlage wollen oder nicht. Formulierungsfragen
stellten wir auf die Seite. Schliesslich entschied Ihre Kommis-
sion mit 10 zu 2 Stimmen klar, am Ergebnis der ersten Bera-
tung festzuhalten und sich nicht dem nationalrätlichen Nein
anzuschliessen.
Ich möchte hier nicht erneut alle Gründe anführen, welche für
die bundesrätliche Vorlage sprechen. Zwei Gründe sind je-
doch nochmals hervorzuheben, die klar für die Einführung
der beschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit sprechen und
die auch in Ihrer Kommission betont wurden:
1. Die Mehrheit Ihrer Kommission betrachtet es insbeson-
dere als föderalistisches Anliegen, dass die Verfassungsge-
richtsbarkeit eingeführt wird. Heute können sich die Kantone
nicht wehren, wenn der Bundesgesetzgeber ihre verfas-
sungsrechtlichen Zuständigkeiten missachtet. Dadurch ent-
steht ein Ungleichgewicht gegenüber dem Bund, denn der
Bund kann sich das Recht herausnehmen, Kompetenzüber-
schreitungen der Kantone anzufechten. Die Kantone haben
umgekehrt aber keine Möglichkeit, gegen den Bund vorzuge-
hen, wenn er in die Kompetenzen der Kantone eingreift. Es
wurde betont, gerade dieses föderalistische Argument müss-
te den Ständerat eigentlich dazu veranlassen, dem Bundes-
rat zu folgen und an seinem früheren Beschluss festzuhalten.
2. Der Reformdruck ergibt sich aber auch aus der EMRK. Die
Strassburger Instanzen – und seit einiger Zeit auch das Bun-
desgericht selber – können prüfen, ob Bundesgesetze mit
der EMRK vereinbar sind. Die EMRK ist damit vor Missach-
tung durch den Bundesgesetzgeber geschützt, nicht aber die
uns näherliegende Bundesverfassung. Es kann nicht befrie-
digen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ein Bundesge-
setz wegen Verletzung der EMRK in Strassburg anfechten
können, dass wir aber dann, wenn dieses gleiche Bundesge-
setz unsere eigene Bundesverfassung verletzt, nichts tun
können. Dies ist ein Widerspruch in der heutigen Rechtslage,
der praktisch dazu geführt hat, dass das Bundesgericht auf
stillem Wege eine gewisse Verfassungsgerichtsbarkeit im
Bereich der EMRK eingeführt hat, um zu versuchen, diesen
Widerspruch zu lösen.
Dies nur zwei Argumente für das Ja zur beschränkten Verfas-
sungsgerichtsbarkeit und somit zum Festhalten an unserem
ersten Beschluss.
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Ich bitte Sie, dem Antrag der klaren Mehrheit Ihrer Kommis-
sion ebenfalls zuzustimmen.

Frick Bruno (C, SZ): Zuerst eine Vorbemerkung zur Fahne:
Wir leben in diesen Tagen der Unklarheiten, wie nun Mehr-
und Minderheiten in Kommissionen zustande gekommen
sind und wer tatsächlich dazugehört. Der Minderheit gehören
gemäss Fahne vier Personen an; Herr Wicki hat aber von 10
zu 2 Stimmen gesprochen. Die Verhältnisse waren so, dass
an der formellen Abstimmung, die am späteren Abend statt-
fand, bereits zwei Mitglieder, die an der Beratung teilgenom-
men hatten, nicht mehr teilnehmen konnten. Hinzu kommt,
dass die Verfassungskommission entschieden hat, dass min-
destens zwei weitere Ständeräte, die ebenfalls gegen die
Verfassungsgerichtsbarkeit sind, nicht auf der Fahne aufge-
führt werden dürfen, weil sie an der Beratung zu diesem
Traktandum nicht selber teilnehmen konnten. Tatsächlich er-
gäbe sich also, wenn man die ganze Kommission ansieht,
eine Minderheit von mindestens sechs Mitgliedern der Kom-
mission. Es besteht also keine «erdrückende Mehrheit» für
die Verfassungsgerichtsbarkeit.
Zur inhaltlichen Debatte: Wir haben sie in unserem Rat am
5. März 1998 gründlich geführt; der Nationalrat hat dies am
25. Juni 1998 getan. Die Argumente sind bekannt, an ihnen
ändert sich nichts. Inhaltlich liegen keine neuen Argumente
und Erkenntnisse vor.
Zusammengefasst sind es drei Argumente, die die Minder-
heit dazu führen, die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bun-
desgerichtes nicht in die Verfassung aufnehmen zu wollen:
1. Das demokratische Argument, weil nach unserem Demo-
kratieverständnis der Volkswille über den Gerichten steht.
Das Volk soll entscheiden, nicht die Gerichte.
2. Wir wollen keine Verpolitisierung des Bundesgerichtes.
Das Bundesgericht würde mit der Einführung der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit zu einer entscheidenden politischen In-
stanz.
3. Die Verfassungsgerichtsbarkeit bringt keine Entlastung,
sondern eine wesentliche Mehrbelastung des Bundesgerich-
tes, weil künftig jeder aufmerksame Anwalt auch die Frage
der Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes aufwerfen muss.
In der Tat – das ist zuzugeben – besteht ein Konfliktpunkt, den
Herr Wicki dargelegt hat, nämlich im Bereich der EMRK, wo
das Bundesgericht bereits heute eine beschränkte Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in Anspruch nimmt. Um nicht nachher
vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
Strassburg gerügt zu werden, wird die Rüge bereits in Lau-
sanne vorgezogen entgegengenommen. Das ist aber ein be-
schränkter Systemfehler, der heute vorliegt. Es lohnt sich
nicht, den kleinen Fehler gegen einen grossen einzutauschen!
Wo stehen wir am heutigen Tag? Wir sind im ersten Durch-
gang der Differenzbereinigung. Unser Rat hat am 5. März
1998 der Verfassungsgerichtsbarkeit recht knapp zuge-
stimmt, nämlich nur mit 19 zu 14 Stimmen, was etwa 57 Pro-
zent der Stimmenden entspricht.
Der Nationalrat hat die Verfassungsgerichtsbarkeit mit er-
drückender Mehrheit abgelehnt, nämlich mit 87 zu 39 Stim-
men, also mit über 70 Prozent. Der Nationalrat wird seine
Meinung in dieser gewichtigen Frage nicht ändern. Eine
Kehrtwendung ist in keiner Weise absehbar, sie wäre auch
für niemanden nachvollziehbar.
Nun ist Beharrlichkeit oft eine Tugend; hier aber starr festzu-
halten gefährdet die ganze Justizvorlage. Es wäre falsch,
wenn unser Rat auf kurze Zeit recht haben wollte; recht be-
kommen wird er am Ende ohnehin nicht.
Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist auch nicht nötig. Die Vor-
lage der Justizreform enthält genügend Substanz. Sie
braucht den «Bleifuss» der Verfassungsgerichtsbarkeit nicht,
sie wird mit dieser Verfassungsgerichtsbarkeit nicht über die
Runden kommen und vor Volk und Ständen mit Bestimmtheit
keine Mehrheit finden.
Aus diesen Gründen ist es besser, wenn wir uns bereits
heute der Einsicht nicht mehr verschliessen und die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit ablehnen. Wir verschaffen ihr so die nö-
tige Akzeptanz. Wenn unser Rat beharrt, bauen wir grosse
Widerstände gegen die ganze neue Justizvorlage auf.

Aus diesen Gründen bitte ich Sie im Namen der Minderheit,
die einen erheblichen Teil der Kommission umfasst, nicht
mehr zuzuwarten, sondern sich bereits heute dem National-
rat anzuschliessen, um nicht die ganze Vorlage unnötig zu
gefährden.

Inderkum Hansheiri (C, UR): Herr Frick hat zu Recht gesagt,
die Auslegeordnung sei da; es seien praktisch keine neuen
Argumente mehr vorhanden. Ich möchte dem grundsätzlich
zustimmen, aber doch darauf hinweisen, dass nach meiner
Auffassung ein Argument in der letzten Debatte – ich habe
das Amtliche Bulletin nochmals aufmerksam durchgelesen –
zu kurz gekommen ist: Es ist das Prinzip der Gewaltentei-
lung.
Herr Schmid hat zwar vom Element der «checks and balan-
ces» gesprochen. Er würde aber – wenn ich ihn richtig ver-
standen habe – die Verfassungsgerichtsbarkeit nur in einem
rein parlamentarischen System gelten lassen, und zwar als
Schutz des Volkes gegen die praktisch keinen Schranken un-
terliegende Freiheit der Volksvertreter.
Aber auch bei unserem System der repräsentativen Demo-
kratie mit direktdemokratischen Elementen macht die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in der Form der konkreten Normenkon-
trolle Sinn; ja, sie ist sogar gerechtfertigt, und zwar insbeson-
dere aufgrund des Gewaltenteilungsprinzips. Es dürfte wohl
unbestritten sein, dass sich alle Staatsgewalten an die Ver-
fassung zu halten haben und dass diese insbesondere für
uns, das Parlament als Legislative, gilt.
Es stellt sich nun die Frage, ob es wirklich so abwegig, so
falsch, so systemfremd oder – um mit Herrn Schmid zu spre-
chen – sogar so fatal sei, eine ebenfalls staatliche Gewalt, die
zumindest mittelbar auch durch das Volk legitimiert ist, in
doch recht zurückhaltender Art und Weise darüber entschei-
den zu lassen, ob ein Bundesgesetz verfassungsmässige
Rechte verletze oder nicht. Ich meine nein, im Gegenteil: Es
ist von der Sache her sogar gerechtfertigt. Es geht nicht um
eine abstrakte Normenkontrolle, und geprüft wird nicht, ob
der Anwendungsakt mit der Verfassung schlechthin überein-
stimmt, sondern nur, ob verfassungsmässiges Recht oder
Völkerrecht verletzt wird.
Daher beantrage ich Ihnen, der Mehrheit zuzustimmen.

Aeby Pierre (S, FR): La question se pose en ces termes, de
façon très claire et très limpide: voulons-nous un Tribunal fé-
déral qui vienne nous dire que la façon dont nous avons, par
exemple, transposé l’initiative des Alpes dans notre législa-
tion viole la constitution, sur la base d’un cas d’application
concret? Voulons-nous peut-être un jour, comme cela s’est
passé en Allemagne, d’un Tribunal fédéral qui vienne nous
dire que la future législation sur l’interruption de grossesse
viole plusieurs articles de notre constitution sur le droit à la
vie, la dignité humaine, etc.? Voulons-nous d’un Tribunal fé-
déral qui vienne peut-être un jour nous dire que la retraite des
femmes à 64 ans est contraire au principe de l’égalité des
sexes? C’est ça le contrôle de la constitutionnalité des lois, à
mes yeux. C’est donner au Tribunal fédéral la compétence de
passer par-dessus les consensus politiques du moment, d’in-
tervenir très concrètement dans les décisions politiques. Et
ceci dans un pays qui connaît à la fois l’initiative populaire et
le référendum, donc dans un pays où la norme légale peut
avoir été influencée directement par le peuple; peuple qui a
toujours raison, mais qui n’est pas forcément toujours cohé-
rent, de même que le Parlement n’est pas forcément toujours
cohérent. Mais est-ce que des juges sont prêts à prendre en
compte, à un moment donné, les implications politiques, les
éventuels blocages d’une décision prise dans l’abstrait? Ce
sont ces arguments qui, après bien des hésitations, m’ont
amené à soutenir la proposition de minorité défendue par
M. Frick.
Nous avons en plus, et ce sera mon dernier argument, une
certaine tradition, certaines sensibilités dans notre pays, et je
m’étonne d’avoir entendu plusieurs fois le Conseil fédéral
nous dire: «Attention! Lors de cet exercice, ne mettons pas le
peuple ou les cantons de mauvaise humeur. Tâchons de
trouver des solutions qui favorisent un consensus le plus
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large possible.» Ici, nous faisons fausse route, nous bascu-
lons dans une forme de technocratie juridique, avec le seul
argument, auquel je suis sensible: que notre Tribunal fédéral
décide lui, sinon c’est Strasbourg qui décidera; et nous ne
voulons pas qu’un tribunal étranger décide chez nous. Dans
ce raisonnement, il y a à la fois un peu trop d’orgueil et surtout
une vision bien trop théorique des décisions, parfois difficiles,
que le monde politique est appelé à prendre dans la «gouver-
nance» d’un pays.
Je me méfie de cette nouvelle compétence qu’on donnerait
au Tribunal fédéral, et je vous propose de soutenir la propo-
sition de minorité.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Gestatten Sie mir,
dass ich als Kommissionspräsident doch nochmals auf den
Kerngehalt dieses spezifisch helvetischen und massge-
schneiderten Modells der Verfassungsgerichtsbarkeit ein-
gehe. Es wäre zwar reizvoll, auf die Argumente – namentlich
von Herrn Frick – im einzelnen einzugehen; ich tue es nicht.
Es wäre reizvoll, Herrn Frick in Erinnerung zu rufen, dass die
Verfassungskommission 21 Mitglieder umfasst und dass da-
mit das Anwachsen der Minderheit von vier Mitgliedern auf
sechs noch keinen Erdrutsch bedeutet. Es wäre reizvoll,
Herrn Frick in Erinnerung zu rufen, dass der Nationalrat aus
200 Mitgliedern besteht und dass auch eine Mehrheit, die
von 87 Ratsmitgliedern gebildet wird, noch nicht so umwer-
fend ist. Aber ich tue es nicht.
Ich möchte auf die Elemente zurückkommen, die mir sehr am
Herzen liegen, und zuerst nochmals zu diesem plakativen
Vorwurf Stellung nehmen, es gehe hier um das Verhältnis
von Volk und Richter. Wir wissen doch ganz genau, dass mit
dem fakultativen Referendum auf Bundesebene die weitaus
überwiegende Anzahl unserer Gesetze vom Parlament ohne
wirkliche Beteiligung des Volkes verabschiedet werden. Wir
wissen, dass das Nichtergreifen eines Referendums nicht
real als Zustimmung des Volkes zum ganzen Gesetz gelten
kann. Das lesen wir höchstens in veralteten Lehrbüchern.
Wir wissen auch, dass in den relativ wenigen Fällen, in denen
das Volk tatsächlich an der Urne entscheidet, in der prakti-
schen politischen Auseinandersetzung nicht um den Aspekt
der Verfassungsmässigkeit einer einzelnen Bestimmung ge-
rungen wird, sondern um die politischen Anliegen dieses Ge-
setzes. Damit sind gerade diejenigen Bestimmungen, die
später im Anwendungsfall grundrechtlich heikel und im nach-
hinein überprüfungsbedürftig werden könnten, kaum je vom
Volk bewusst angenommen und entschieden worden. Es
dürfte also, wenn wir praktisch und nicht rein theoretisch
überlegen, nach menschlichem Ermessen und aller prakti-
schen Vernunft gemäss kaum je vorkommen, dass das Bun-
desgericht einer Gesetzesbestimmung die Anwendung ver-
sagen wird, die wirklich vom Volk bewusst und tatsächlich so
angenommen worden ist und in ihrer konkreten Ausgestal-
tung so gewollt war.
Bei dieser Sachlage kann man doch nicht im Ernst davon
sprechen, mit der Verfassungsgerichtsbarkeit werde der
Richter über das Volk gesetzt. Wenn jemand kontrolliert
wird – ich hätte das eigentlich gerne von den Gegnern dieses
Instrumentes gehört –, dann sind es wir Parlamentarier und
Parlamentarierinnen. Aber dann bitte ich, das auch so zu
sagen und nicht das Volk als fiktive Grösse vorzuschieben
und als Argument gegen die Verfassungsgerichtbarkeit zu
verwenden.
Nun aber zu den eigentlichen Anliegen: Worum geht es
denn? Es geht doch in erster Linie darum, die Freiheit der
Menschen in diesem Lande besser zu schützen, die Freiheit
der einzelnen, aber auch die Freiheit der Minderheiten in ih-
rer verfassungsrechtlich geschützten Position.
Wir wissen – Herr Wicki hat darauf hingewiesen –, dass das
Bundesgericht in seiner jüngeren Praxis die Verfassungsge-
richtsbarkeit gegenüber dem Gesetzgeber bei all denjenigen
Grundrechten eingeführt hat, die in der EMRK verankert und
damit auch für die Schweiz verbindlich sind. Diese Praxis gilt
unangefochten und zu Recht, denn sie verhindert die unmög-
liche und unwürdige Situation, dass ein Schweizer sein
Recht in Strassburg suchen muss, weil es dem Bundesge-

richt in Lausanne verwehrt ist, die Prüfung des Gesetzes sel-
ber vorzunehmen.
Für zwei in unserer Wert- und Rechtsordnung grundlegende
Rechte, die Handels- und Gewerbefreiheit und die Eigen-
tumsgarantie, gilt diese Praxis aber nicht, weil diese Rechte
in der EMRK nicht verankert sind. Mit dem Verzicht auf die
Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit ist gerade bei
diesen Freiheitsrechten eine Überprüfung weiterhin nicht
möglich. Ich frage deshalb insbesondere diejenigen skepti-
schen Kolleginnen und Kollegen in unserem Rat an, welchen
die Wirtschaft und das Eigentum besonders am Herzen lie-
gen: Wollen Sie das wirklich? Denn darum geht es real. Er-
streckt sich Ihr Freiheitsbedürfnis nicht auf Wirtschaft und Ei-
gentum? Erachten Sie hier die Allmacht des Gesetzgebers
als absolut unbedenklich? Wollen Sie diesen Rechtsschutz
bewusst ausklammern? Ist Ihnen diese Konsequenz be-
wusst?
Ich wende mich aber auch mit einer Frage an Kollegen und
Kolleginnen, die sich in der neuen Verfassung stark für den
Ausbau des Schutzes vor Diskriminierung eingesetzt ha-
ben – etwa wegen des Alters, der Lebensform oder einer Be-
hinderung. Sie haben sich auch für die Rechte von Jugendli-
chen, für das Redaktionsgeheimnis, für das Streikrecht ein-
gesetzt. Wollen Sie denn diese Garantien nur vor dem kanto-
nalen Zugriff abschirmen? Wollen Sie diese wirklich der
freien Disposition durch den Bundesgesetzgeber aussetzen?
Denn auch hier genügte der Schutz ohne die EMRK nicht. Ja,
ich frage: Warum denn dieser vehemente Einsatz für die Än-
derung und Neugestaltung der Verfassung in diesen Berei-
chen, wenn Sie nicht bereit sind, auch den entsprechenden
Rechtsschutz einzurichten?
Schliesslich eine letzte Frage an all diejenigen – ich glaube,
es sind sehr viele in diesem Rat –, welchen die kantonale Au-
tonomie am Herzen liegt: Mit der Verfassungsgerichtsbarkeit
geben wir den Kantonen ein wirkungsvolles Instrument in die
Hände, ihre Autonomie gegen Übergriffe des Bundesgesetz-
gebers zu schützen. Wollen Sie, die hier skeptisch sind, wirk-
lich darauf verzichten? Wie wollen Sie das Ihren Behörden in
den Kantonen erklären, die schon lange auf eine Verbesse-
rung ihrer Rechte gegenüber dem Bund warten?
Nein, wenn wir den Schutz aller Menschenrechte ernst neh-
men, gerade auch in unserem Land, wenn wir klassische und
neuere Freiheitsanliegen gleichermassen ernst nehmen wol-
len, gerade auch gegenüber dem Bund, wenn wir die kanto-
nale Autonomie gegen Übergriffe, gerade auch des Bundes,
schützen wollen, gibt es für uns keinen anderen Weg als die
Zustimmung zu Artikel 178.

Schmid Carlo (C, AI): Ich möchte zu einem Punkt des Vo-
tums von Kollege Rhinow Stellung nehmen. Im übrigen bin
ich mit Herrn Frick und Herrn Inderkum einverstanden. Es ist
alles gesagt.
Ich wehre mich gegen die Aussage von Herrn Rhinow, dass
es in der Schweiz dreierlei Sorten von Gesetzen gebe: Ge-
setze, die nur die Bundesversammlung angenommen hat;
Gesetze, die zwar das Volk durch Referendum angenommen
hat, aber ohne darüber nachzudenken, ob sie verfassungs-
mässig sind; Gesetze, die das Volk angenommen hat und bei
denen es sich zudem überlegt hat, ob sie verfassungsmässig
sind. Nur mit Bezug auf diese letzte Kategorie ist Herr Rhi-
now der Auffassung, dass dort eine Antinomie zwischen
Volksrecht und Richterrecht entstehen könnte.
Herr Rhinow, das mag in akademischen Zirkeln ein gängiger
Topos sein, aber es ist nicht die heutige Verfassungslage. Es
ist auch nicht die zukünftige Verfassungslage. Das Volk
durch solche Diskussionen irgendwo als eine virtuelle Veran-
staltung verflüchtigen zu wollen ist nicht in Ordnung, auch
nicht in einem akademischen Diskurs.
Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass unsere ganze po-
litische Verfassung in der Schweiz wesentlich darauf beruht,
dass wir das Volk als solches ernst nehmen; dass wir es na-
türlich nicht personifizieren, so naiv ist wirklich niemand. Aber
es ist die Resultante von Hunderttausenden von individuellen
Interessenausprägungen. Das zur Beliebigkeit einer Mei-
nung von drei, fünf oder sieben Einzelpersonen in ein Ver-
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hältnis setzen zu wollen – ich sage das in voller Schärfe – ist
meines Erachtens ein Unding. Wenn wir noch die einzigen
auf dieser Welt sein sollten, die das als Unding betrachten,
dürften wir darauf sogar noch stolz sein.
Ich glaube nicht – und ich durfte das seinerzeit Frau Stände-
rätin Josi Meier in diesem Rat auch sagen –, dass das Volk
in gleicher Art und Weise Fehler macht, wie ein Gericht sie
machen kann. Frau Meier wies mich damals darauf hin, dass
im Dritten Reich auch kein Verfassungsgericht bestanden
habe. Ich wies Frau Meier darauf hin, dass die Ermächti-
gungsgesetze nun wirklich nicht vom deutschen Volk erlas-
sen worden waren, dass aber sehr wohl prominente und
grossartige deutsche Juristen Wegbereiter des fürchterlich-
sten Unrechtes gewesen waren, das wir in diesem Jahrtau-
send erlebt haben.
Ich will natürlich nicht gegen die Juristen ankämpfen – ich bin
auch einer. Aber man sollte nicht glauben, die Gerechtigkeit
komme von der Juristerei.

Frick Bruno (C, SZ): Herr Rhinow hat die Fragen am Schluss
akademisch in den Raum geworfen. Ich möchte darauf eine
praktische Antwort geben:
Das Argument des Volkswillens, der über den Gerichten ste-
hen soll, darf nicht einfach negiert werden. Nehmen Sie die
Beispiele praktisch. Wir führen vehemente Abstimmungs-
kämpfe durch, beispielsweise über das AHV-Alter 64/65. Das
Volk hat mit klarer Mehrheit entschieden, dass es diese Re-
gelung will. Wir haben gestern intensive Diskussionen über
die Mehrwertsteuer geführt. Es ist möglich, dass das Volk
nach einem Referendum darüber entscheiden muss. Einige
Themen werden dabei Gegenstand des Abstimmungskamp-
fes sein.
Wenn das Volk in Kenntnis der Sachlage die politischen Fra-
gen entschieden hat, ist es nicht richtig, dass sie im nachhin-
ein vom Bundesgericht nochmals überprüft werden. Das Bun-
desgericht hat nicht die blosse Freiheit oder Möglichkeit zu
korrigieren; es müsste korrigieren. Wenn das Bundesgericht
das AHV-Alter 64/65 als Verstoss gegen den Rechtsgleich-
heitsgrundsatz erachten würde, dann müsste es das korrigie-
ren. Damit setzen wir das Bundesgericht direkt über die de-
mokratische Instanz des Volkes als bisher letzte Instanz.
Ich glaube, wir sind mit dem Vertrauen ins Volk bisher gut ge-
fahren. Unser Volk hat richtig entschieden. Es geht nicht um
einen Selbstschutz des Parlamentes. Das ist der Grund,
warum ich das Wort ergriffen habe. Es geht darum, dass
schliesslich das Volk das letzte Wort hat, und dabei soll es
auch künftig bleiben.

Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Zu verschiedenen Ar-
gumenten möchte ich noch kurz etwas sagen:
Zum Argument, dass die beschränkte Verfassungsgerichts-
barkeit keine Entlastung des Bundesgerichtes bringe, son-
dern eine Mehrbelastung: Ich habe die Frage der Mehrbela-
stung in der Kommission gestellt, und die Verwaltung hat sie
dann auch eingehend beantwortet. Sie hat uns erklärt, man
gebe zu, dass der Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit zu
einer gewissen Mehrarbeit führen würde.
Es gibt aber auch Argumente, die zeigen, dass das nicht
überschätzt werden darf. Zum einen sind wenige Bestim-
mungen in Bundesgesetzen bekannt, die möglicherweise ge-
gen verwaltungsmässige Rechte verstossen, denn die Ver-
fassungskonformität der Gesetze wird ja jeweils überprüft.
Sie können das jeweils in den Botschaften nachlesen. Es
könnte allenfalls Bestimmungen geben, die später verfas-
sungswidrig würden; aber es ist nicht anzunehmen, dass wir
als Parlament bewusst gegen verfassungsmässige Rechte
verstossen.
Zum Argument, dass die Einführung der beschränkten Ver-
fassungsgerichtsbarkeit eine gewisse Präventivwirkung
habe: Dieses Argument scheint mir wichtig. Das Parlament
wird der Frage, ob eine Bestimmung eines Bundesgesetzes
allenfalls als verfassungswidrig zu bezeichnen sei, sorgfälti-
ger nachgehen.
Es ist im übrigen festzuhalten, dass nur Private die Verletzung
verfassungsmässiger Rechte geltend machen können. Sie

können sich dabei nicht auf das ganze Verfassungsrecht be-
rufen, sondern sie müssen konkret geltend machen, dass sie
in ihren verfassungsmässigen Rechten, in den Grundrechten,
verletzt sind. Wenn die Rüge vorgebracht wird, dass das an-
gewendete Bundesgesetz verfassungsmässige Rechte oder
Völkerrecht verletze – und zwar bloss routinemässig, ohne
dass das vor Bundesgericht substantiell begründet würde –,
könnte bereits nach den allgemeinen Bestimmungen des
heutigen Bundesrechtspflegegesetzes das vereinfachte Ver-
fahren angewendet werden. Wenn eine Klage offensichtlich
unbegründet ist, kann das Bundesgericht sie abweisen.
Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass es zu einer ge-
wissen Mehrbelastung kommen könnte. Wenn man aber be-
denkt, was die Verfassungsgerichtsbarkeit an rechtsstaatli-
chem Gewinn bringt, dann darf man diese allfällige Mehrbe-
lastung nicht überbetonen.
Noch ein Letztes zum Argument «Demokratie gegen Volks-
wille»: Hier scheint mir, dass wir als Parlamentarier nicht nur
die eigene Position verteidigen dürfen. Wir müssen auch die
Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Wir
müssen unseren Mitbürgern doch das Recht geben, das
Bundesgericht anrufen zu können, wenn wir hier im Parla-
ment einmal einen Fehler gemacht haben. Wir müssen das
Volk ernst nehmen, und wenn wir das Volk ernst nehmen,
müssen wir ihm die Möglichkeit geben, die dritte Gewalt, die
Justiz, anzurufen.
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Mehrheit der Kommis-
sion zuzustimmen.

Schiesser Fritz (R, GL): Das Votum von Herrn Schmid hat
mich veranlasst, hier doch noch eine kurze Bemerkung zu
machen. Herr Schmid und ich gehen von zwei unterschiedli-
chen Verfassungsverständnissen aus. Herr Schmid, wir kom-
men aus zwei Kantonen, die durchaus miteinander vergleich-
bar sind. Wir vertreten hier zwei Kantone, welche die unmit-
telbarste Form der direkten Demokratie noch beibehalten ha-
ben.
Die entscheidende Frage, die sich in diesem Zusammen-
hang stellt, ist: Wer ist denn letztlich Garant der Verfassung?
Garant der Verfassung in diesem Lande sind Volk und
Stände. Wenn Ihre Argumentation und auch diejenige von
Herrn Kollege Frick richtig ist, dass auf dem Weg der einfa-
chen Gesetzgebung die Verfassung – materiell, nicht for-
mell – abgeändert werden kann, dann wird dieser Grundsatz
durchbrochen, und es sind nicht mehr Volk und Stände, die
letztlich darüber entscheiden, was in diesem Land Verfas-
sungsrecht ist. Die Position, die von Ihnen und von Herrn
Frick vertreten wird, führt einfach dazu, dass das, was von
Volk und Ständen entschieden worden ist, auf dem Weg der
einfachen Gesetzgebung, also durch einen Beschluss des
Volkes, abgeändert werden kann.
Als Vertreter eines kleinen Kantons kann ich diese Auffas-
sung politisch nicht teilen, ich kann sie aber auch rechtlich
nicht teilen. Es stellt sich für mich die entscheidende Frage:
Wer schützt die Verfassung? Da muss ich sagen: Das kann
nicht nur ein Teil des Souveräns sein. Unter diesen Umstän-
den und wenn ich sehe – Herr Rhinow hat darauf hingewie-
sen –, in welch breitem Umfang wir die vorfrageweise Nor-
menkontrolle aufgrund der Europäischen Menschenrechts-
konvention bereits eingeführt haben, kann ich nicht einse-
hen, warum man sich gegen diese relativ eingeschränkte
Erweiterung, die jetzt noch zu machen wäre, derart zur Wehr
setzt.
Eine zweite Feststellung: Wir haben uns offenbar damit ab-
gefunden, dass wir auf kantonaler Ebene eine Verfassungs-
gerichtsbarkeit durch das Bundesgericht haben. Aber das,
was jetzt an die Wand gemalt wird, ist doch auf kantonaler
Ebene nicht eingetreten. Es kann doch keine Rede davon
sein, dass auf kantonaler Ebene durch Entscheide des Bun-
desgerichtes im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der-
artige Unzulänglichkeiten entstanden wären, dass wir diese
Entscheide nicht auch auf eidgenössischer Ebene ertragen
könnten.
Zu Herrn Frick: Herr Frick hat gesagt, politische Fragen wür-
den vom Volk entschieden, und dann sollten nicht ein paar
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Richter die entsprechenden Fragen politisch noch einmal
entscheiden. Ich meine, das sei ein unrichtiges Verständnis
der Verfassungsgerichtsbarkeit. Der Massstab der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit muss ein rechtlicher sein und nicht ein
politischer. Natürlich haben Urteile im Bereich der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit auch immer eine politische Bedeutung.
Wie aber die neue Lösung auszusehen hat, das entscheidet
nach wie vor der Gesetzgeber bzw. der Verfassunggeber in
diesem Land.
Wir könnten die Diskussion wahrscheinlich noch sehr viel
länger weiterführen. Es ist für mich eine Grundsatzfrage, wel-
chen Stellenwert wir dem Schutz des obersten Gesetzes, der
Verfassung, in diesem Staat einräumen. Für mich gibt es die-
sen Schutz durch die Verfassungsgerichtsbarkeit, und das ist
keine Antinomie zur Demokratie. Es geht darum, dass wir
dem obersten Willen von Volk und Ständen mit diesem In-
strument auch in den Bereichen der Handels- und Gewerbe-
freiheit und der Eigentumsgarantie zum Durchbruch verhel-
fen.
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Herr Schmid hat
mich falsch verstanden, oder ich habe mich nicht klar ausge-
drückt.
Ich habe nicht drei Volkskategorien begründet, und ich ha-
be – so meine ich – auch nicht akademisch argumentiert, im
Gegenteil. Gestatten Sie mir, diesen Vorwurf umzukehren;
Sie waren sehr, sehr akademisch. Ich habe nur gesagt, dass
bei Gesetzen, bei denen das Referendum nicht ergriffen
wird, kein realer Volkswille bestehe, welcher sich von A bis Z
auf alle Bestimmungen dieses Gesetzes erstrecke. Wenn
man das bestreitet, ist man doch sehr akademisch.
Wir rechnen in unserer Demokratie zwar solche Parlaments-
entscheide dem Volk zu, aber real gesehen hat doch einfach
kein Teil des Volkes opponiert, und deshalb wurde das Refe-
rendum auch nicht ergriffen. Und man kann schon gar nicht
sagen, das Volk habe in einem solchen Fall die Verfassungs-
mässigkeit beurteilt. Das war meine Aussage – und nur das,
Herr Schmid.
Zu Herrn Frick: Ja, das Bundesgericht wird vielleicht einmal
in die Pflicht genommen, sich zu solchen Beschlüssen, die
Sie erwähnt haben, zu äussern. Aber das kann es heute
schon tun. Wir sind uns darüber einig, dass das Bundesge-
richt auch Bestimmungen von Bundesgesetzen in den Erwä-
gungen überprüfen darf, aber es hat sie im Ergebnis anzu-
wenden. Mit der neuen Lösung beschliessen wir aber auch
einen Absatz 3, den Sie nicht erwähnt haben. Dort heisst es:
«Es (das Bundesgericht) entscheidet, inwieweit das Bundes-
gesetz .... anzuwenden ist.» Das heisst, dass das Bundesge-
richt nicht verpflichtet ist, eine solche Gesetzesbestimmung
nicht anzuwenden. Es kann sehr wohl zum Schluss kommen,
dass in einer derartigen Frage zwar rechtliche Argumente ge-
gen die Lösung bestünden, dass es aber dem Bundesge-
setzgeber Zeit gebe, die Frage nach seinem Willen und nach
seinen zeitlichen Vorstellungen zu lösen. Dabei kann es das
Gesetz trotzdem weiterhin anwenden. Die Konsequenz, die
Sie als zwingend beschrieben haben, trifft also nicht zu.

Koller Arnold, Bundesrat: Wir führten über das Grundsatz-
problem der Ausdehnung der konkreten Normenkontrolle auf
Bundesgesetze im Bereich des Schutzes der verfassungs-
mässigen Rechte der Bürgerinnen und Bürger und des Völ-
kerrechtes – und nur darum geht es – schon das erste Mal
eine sehr gründliche Diskussion. Einige Aspekte sind jetzt
noch einmal herausgearbeitet worden. Ich kann mich des-
halb auch kurz fassen.
Ich möchte Sie dringend bitten, an Ihrem Beschluss festzu-
halten und der Mehrheit Ihrer Kommission zuzustimmen. Der
Bundesrat ist überzeugt, dass wir das den Kantonen – Herr
Wicki hat hier zu Recht darauf hingewiesen – schuldig sind,
die damit in einem wichtigen Punkt die Gleichstellung mit
dem Bund erfahren. Denn die Kantone sollen sich, wie das
der Bund im umgekehrten Fall ja schon seit langem tun kann,
gegen eine kompetenzwidrige Gesetzgebung des Bundes-
gesetzgebers wehren können.

Herr Schiesser hat vorhin zu Recht ausgeführt: Die Einfüh-
rung dieser konkreten Verfassungsgerichtsbarkeit wird auch
eine massgebliche Stärkung des Föderalismus nach sich zie-
hen, weil der eigentliche Verfassunggeber eben Volk und
Stände sind und wir heute keinerlei Garantie dafür haben,
dass der Bundesgesetzgeber die Grundwerte der Verfas-
sung bei der einfachen Gesetzgebung dann auch tatsächlich
beachtet. Ich darf Sie daran erinnern: In der Vernehmlassung
hat sich ein einziger Kanton gegen die Verfassungsgerichts-
barkeit ausgesprochen; alle Kantonsregierungen mit einer
einzigen Ausnahme haben sich für die Verfassungsgerichts-
barkeit ausgesprochen.
Wir sind die Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit aber
auch unserem Volk schuldig, unseren Bürgerinnen und Bür-
gern, welche die Verfassungsgerichtsbarkeit offensichtlich
wünschen. Ich habe es im Nationalrat gesagt und wiederhole
es hier: Die Schweiz wäre nicht das freiheitliche Land, das sie
heute ist, wenn wir 1874 nicht die Verfassungsgerichtsbarkeit
gegenüber den Kantonen eingeführt hätten. Jetzt haben wir
die Verfassung etwa 140mal geändert, und diese Verfas-
sungsänderungen hatten meistens zusätzliche Kompeten-
zen für den Bund zur Folge. Was noch im letzten Jahrhundert
gegenüber den Kantonen billig war, muss heute gegenüber
dem Bund recht sein.
Mit dieser Justizreform machen wir keine Nachführung mehr.
Das ist der erste systematische Reformteil. Wir wollen hier –
und das beinhaltet natürlich auch politisch mehr Risiken als
die Nachführung – im Bereich der Justizverfassung eine Or-
ganisation für das nächste Jahrhundert schaffen. Es ist doch
schon heute unwürdig, dass unsere Bürgerinnen und Bürger,
wenn sie sich gegen die Anwendung eines Bundesgesetzes
wehren wollen, das sie für grundrechtswidrig halten, sich
zwar auf die EMRK-Rechte – die, mit Ausnahme der Eigen-
tumsgarantie und der Handels- und Gewerbefreiheit, wie das
Herr Rhinow ausgeführt hat, weitestgehend mit den verfas-
sungsmässigen Rechten in unserer Bundesverfassung über-
einstimmen – berufen können, nicht aber auf die uns näher
liegende Bundesverfassung. Man muss kein Prophet sein:
Dieser Trend zur Anrufung des Strassburger Gerichtshofes
wird ganz unabhängig von der EU-Frage zunehmen.
Ich bin überzeugt, dass Sie sich viel schneller erneut mit die-
ser Frage werden auseinandersetzen müssen, als das den
Gegnern lieb sein wird, wenn Sie heute die Verfassungsge-
richtsbarkeit ablehnen. Deren Einführung ist im nächsten
Jahrhundert unausweichlich, und zwar schon sehr bald, und
wir möchten doch eine Verfassung für das nächste Jahrhun-
dert schaffen.
Ein letzter Gedanke: Man sagt, man müsse das Volk vor den
Richtern schützen. Geben wir doch endlich dem Volk die
Chance, tatsächlich darüber abzustimmen, ob es wirklich vor
den Verfassungsrichtern geschützt werden will! Meine Erfah-
rung ist eine total andere. In der Volksdiskussion haben sich
über 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die Stellung ge-
nommen haben – es waren mehrere tausend –, klar für die
Verfassungsgerichtsbarkeit ausgesprochen, weil sie das als
eine schwerwiegende Rechtsschutzlücke im Bund empfin-
den. Also schützen wir doch das Volk nicht vor sich selber! Ge-
ben wir ihm endlich die Chance, sich darüber auszusprechen.
Halten Sie an Ihrem Beschluss fest!

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 26 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 11 Stimmen

Art. 178a
Antrag der Kommission
Abs. 1, 1bis, 2, 2bis
Festhalten
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 178a
Proposition de la commission
Al. 1, 1bis, 2, 2bis
Maintenir



1. Oktober 1998 S 1023 Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Al. 3
Adhérer à la décision du Conseil national

Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: In Artikel 178a geht es
um den Zugang zum Bundesgericht. Hier beantragt Ihnen die
Kommission einstimmig, am Beschluss unseres Rates fest-
zuhalten. Die Fassung, wie sie der Ständerat am 5. März
1998 klar gutgeheissen hat, war das Ergebnis einer langen
Diskussion, auch mit Exponenten der nationalrätlichen Ver-
fassungskommission. Die von unserem Rat beschlossene
Lösung statuiert den Grundsatz, dass der Zugang zum Bun-
desgericht bei grundlegenden Rechtsfragen immer gewähr-
leistet werden soll. Die Ausnahmen sind auf Gesetzesstufe
zu regeln.
Unserer Kommission schien es insbesondere wichtig, die Be-
stimmung in Absatz 2bis in der von uns beschlossenen For-
mulierung beizubehalten. Wir betrachten diese als wesent-
lich besser, weil sie als objektives Kriterium die «grundsätzli-
che Bedeutung» verwendet. Hingegen nimmt die Bestim-
mung des Nationalrates auch auf subjektive Kriterien
Rücksicht, indem auf die sogenannte «untergeordnete Trag-
weite» hingewiesen wird. Die Frage der offenkundig unbe-
gründeten oder aussichtslosen Beschwerde, die der Natio-
nalrat bereits auf Verfassungsstufe regeln will, kann durch-
aus auf Gesetzesstufe aufgenommen werden.
Namens Ihrer Kommission bitte ich Sie daher, an unserem
früheren Beschluss festzuhalten.

Angenommen – Adopté

Art. 180
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Ziff. III
Antrag der Kommission
Festhalten

Ch. III
Proposition de la commission
Maintenir

Wicki Franz (C, LU), Berichterstatter: Bei Ziffer III gibt es eine
kleine Differenz formeller Art. Unser Rat hatte seinerzeit auf
Vorschlag der Verwaltung eine Formulierung verabschiedet,
welche die Anpassung von Volksinitiativen etwas einfacher
umschreibt. Die Formulierung unterscheidet nicht wie jene
des Nationalrates in zwei Absätzen, ob die Verfassungsän-
derung vor oder nach Inkrafttreten der Vorlage C von Volk
und Ständen angenommen wurde. In beiden Fällen soll aber
die Bundesversammlung die Verfassungsänderung formell
an die neue Bundesverfassung anpassen. Inhaltlich gibt es
also keinen Unterschied. Die Version des Ständerates ist
aber wesentlich einfacher abgefasst.
Wir beantragen Ihnen daher einstimmig, an unserem Be-
schluss festzuhalten.

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

Sammeltitel – Titre collectif

Öffentlichkeitsprinzip
in der Verwaltung. Motionen
Régime de la transparence
au sein de l’administration. Motions

___________________________________________________________

97.3384

Motion Nationalrat
(GPK-NR)
Öffentlichkeitsprinzip
in der Bundesverwaltung
Motion Conseil national
(CdG-CN)
Régime de la transparence
au sein de l’administration

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 20. März 1998
Der Bundesrat unterbreitet bis Ende 1998 dem Parlament die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung des Öffentlich-
keitsprinzips in der Bundesverwaltung.

Texte de la motion du 20 mars 1998
D’ici à fin 1998, le Conseil fédéral soumettra au Parlement les
bases légales permettant l’introduction du régime de la trans-
parence au sein de l’administration fédérale.

97.3083

Motion Nationalrat
(Hess Peter)
Einführung
des Öffentlichkeitsprinzips
mit Geheimhaltungsvorbehalt
Motion Conseil national
(Hess Peter)
Régime de la transparence
et réserve du secret
au sein de l’administration

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 20. März 1998
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
eines Bundesgesetzes vorzulegen, welches die Einführung
des Öffentlichkeitsprinzips mit Geheimhaltungsvorbehalt in
der Bundesverwaltung vorsieht. Die Information über öffent-
liche Belange ist eine wichtige Voraussetzung für die Wahr-
nehmung des Stimm- und Wahlrechts, für die parlamentari-
sche Arbeit sowie für die freie Meinungsbildung schlechthin.

Texte de la motion du 20 mars 1998
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un
projet de loi fédérale instituant, pour l’administration fédérale,
le principe de la publicité sous réserve du secret. L’informa-
tion sur les questions d’intérêt général est une condition im-
portante pour l’exercice du droit de vote et d’éligibilité, pour le
bon déroulement des travaux parlementaires et pour la for-
mation de l’opinion publique.
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97.3110

Motion Nationalrat
(Vollmer)
Verankerung
des Öffentlichkeitsprinzips.
Erlass eines Informationsgesetzes
Motion Conseil national
(Vollmer)
Inscription
du principe de la transparence
dans une future loi sur l’information
___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 20. März 1998
Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament einen Ent-
wurf für ein Informationsgesetz oder eines entsprechenden
Erlasses vorzulegen, damit insbesondere das Öffentlich-
keitsprinzip der Verwaltung eingeführt und gesetzlich veran-
kert werden kann.

Texte de la motion du 20 mars 1998
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement le
projet d’une loi sur l’information ou d’un autre acte législatif
permettant notamment l’application du principe de la transpa-
rence dans l’administration et son inscription dans la législa-
tion.

Spoerry Vreni (R, ZH) unterbreitet im Namen der Staatspoli-
tischen Kommission (SPK) den folgenden schriftlichen Be-
richt:

1. Im Nationalrat sind am 11. und 19. März sowie am 29. Mai
1997 drei Motionen eingereicht worden, welche alle die Ein-
führung des Öffentlichkeitsprinzips mit Geheimhaltungsvor-
behalt in der Bundesverwaltung verlangen.
2. Der Bundesrat beantragt in seiner Stellungnahme vom
15. Dezember 1997, alle drei Motionen zu überweisen; im
Falle der Motion der GPK-NR vermerkt er ergänzend, «ohne
sich jedoch terminlich zu binden» (AB 1998 N 735).
3. Der Nationalrat ist am 20. März 1998 den Anträgen des
Bundesrates gefolgt, ohne dass ein anderer Antrag gestellt
worden wäre.
4. Die Kommission des Ständerates hat sich an ihrer Sitzung
vom 18. August 1998 mit den Motionen befasst. Was den In-
halt der Motionen betrifft, so kann sich die Kommission den
von den Motionären vorgebrachten Argumenten anschlies-
sen. In der Diskussion wurde allerdings ausdrücklich betont,
dass dem Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung auch Gren-
zen gesetzt werden müssen. Geheimhaltungsvorbehalte
sind insbesondere notwendig, um das Kollegialitätsprinzip
des Bundesrates und die Vertraulichkeit parlamentarischer
Kommissionssitzungen zu schützen.
Die von der nationalrätlichen GPK im Mai 1997 eingereichte
und vom Nationalrat überwiesene Motion will, dass der Bun-
desrat dem Parlament bis Ende 1998 einen Gesetzentwurf
unterbreitet. Der Bundesrat erklärte sich in seiner Stellung-
nahme vom 15. Dezember 1997 bereit, die Motion entgegen-
zunehmen, obwohl er die gesetzte Frist nicht akzeptieren
wollte. Ein solches Vorgehen ist, wie die SPK bereits auch im
analogen Fall einer nationalrätlichen Motion zur Regierungs-
reform (97.3188) erklärt hat, nicht zulässig. Der Bundesrat
darf eine Motion nicht im klaren Widerspruch zu ihrem Wort-
laut auslegen. Da die durch die Motion gesetzte Frist zum jet-
zigen Zeitpunkt offensichtlich nicht mehr erfüllt werden kann,
ist die Motion in ein Postulat beider Räte umzuwandeln. Die
Kommission nahm von der Erklärung des Vertreters des Bun-
desrates Kenntnis, wonach ein Vernehmlassungsentwurf für
ein Öffentlichkeitsgesetz bis Ende 1999 vorliegen sollte.

Spoerry Vreni (R, ZH) présente au nom de la Commission
des institutions politiques (CIP) le rapport écrit suivant:

1. Les 11 et 19 mars ainsi que le 29 mai 1997, trois motions
demandant l’introduction du régime de la transparence et de
la réserve du secret au sein de l’administration ont été dépo-
sées au Conseil national.
2. Dans sa réponse du 15 décembre 1997, le Conseil fédéral
propose d’accepter les trois motions; dans le cas de la motion
de la CdG-CN, il ajoute la remarque complémentaire suivante
sans s’engager du point de vue du délai (BO 1998 N 735).
3. Le 20 mars 1998, le Conseil national a suivi les proposi-
tions du Conseil fédéral, sans qu’une autre proposition ait été
déposée.
4. Lors de sa séance du 18 août 1998, la commission du
Conseil des Etats s’est penchée sur les motions. En ce qui
concerne le contenu de celles-ci, la commission peut adhérer
aux arguments avancés par les motionnaires. Lors du débat,
il a été toutefois souligné expressément que des limites de-
vraient être fixées quant au principe de la transparence dans
l’administration. Des réserves du secret sont en particulier
nécessaires afin de préserver le principe de collégialité du
Conseil fédéral ainsi que le caractère confidentiel des séan-
ces des commissions parlementaires.
La motion déposée par la CdG du Conseil national en 1997
et transmise par le Conseil national vise à ce que le Conseil
fédéral soumette un projet de loi au Parlement jusqu’à fin
1998. Dans sa réponse du 15 décembre 1997, le Conseil fé-
déral s’est déclaré disposé à accepter la motion en refusant
toutefois le délai fixé. Une telle façon de procéder n’est pas
admissible, comme la CIP l’avait déjà déclaré dans le cas
analogue d’une motion du Conseil national sur la réforme du
Gouvernement (97.3188).
Le Conseil fédéral n’est pas habilité à interpréter une motion
en contradiction évidente avec sa teneur. Etant donné que le
délai fixé par la motion ne peut plus être rempli à l’heure ac-
tuelle, la motion doit être transformée en un postulat des
deux Conseils. La commission a pris connaissance de la dé-
claration du représentant du Conseil fédéral selon laquelle un
projet de consultation pour une loi sur la transparence devait
être présenté d’ici à la fin 1999.

Antrag der Kommission
1. Die Kommission beantragt mit 8 zu 0 Stimmen, die Motio-
nen 97.3083 und 97.3110 zu überweisen.
2. Die Kommission beantragt mit 6 zu 4 Stimmen, die Motion
97.3384 als Postulat beider Räte zu überweisen.

Proposition de la commission
1. La commission propose, par 8 voix sans opposition, de
transmettre les motions 97.3083 et 97.3110.
2. La commission propose, par 6 voix contre 4, de transmet-
tre la motion 97.3384 sous la forme d’un postulat des deux
Conseils.

Spoerry Vreni (R, ZH), Berichterstatterin: Wir behandeln
jetzt drei Motionen, die der Nationalrat alle überwiesen und
die der Bundesrat entgegengenommen hat.
Es liegt ein schriftlicher Bericht vor. Ich möchte aber drei
Punkte präzisieren, nämlich den Inhalt, die Form und den
zeitlichen Ablauf der Realisierung:
1. Zum Inhalt: Wir haben heute in der Bundesverwaltung –
und es geht nur um die Bundesverwaltung – das Geheimhal-
tungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt. Das heisst, grund-
sätzlich ist alles geheim, ausser es wird öffentlich erklärt. Nun
wollen wir zum Öffentlichkeitsprinzip übergehen, wonach
grundsätzlich alles öffentlich ist, ausser es wird geheim er-
klärt. Damit ist auch bereits gesagt, dass es auch in Zukunft
Ausnahmen vom Öffentlichkeitsprinzip wird geben müssen.
Es wird in der Bundesverwaltung kein uneingeschränktes Öf-
fentlichkeitsprinzip eingeführt.
Der zentrale Unterschied zur heutigen Lösung besteht darin,
dass die Begründungspflicht wechselt. Die Begründungs-
pflicht geht neu auf die Verwaltung über. Wenn heute jemand
Auskunft möchte, muss er begründen, warum er diese
wünscht. Nach dem Systemwechsel besteht grundsätzlich
Zugang zu den Akten, und die Verwaltung muss begründen,
weshalb sie im Einzelfall den Zugang nicht gewähren kann.
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Ich betone nochmals, dass sich die Regelung auf die Bun-
desverwaltung beziehen soll. Das Parlament wäre nicht er-
fasst, so dass aufgrund eines zukünftigen Gesetzes keine di-
rekten Auswirkungen auf die Frage der Vertraulichkeit in par-
lamentarischen Kommissionen zu erwarten wären.
Ein Grund, warum man diese Änderung vornehmen will, be-
steht darin, dass wir uns immer wieder mit Indiskretionen be-
fassen müssen. Die Annahme, dass Indiskretionen mit einem
Systemwechsel völlig zu vermeiden seien, ist wohl zu optimi-
stisch. Man geht aber davon aus – und kann sich dabei auch
auf ausländische Erfahrungen abstützen –, dass man nach
einem Systemwechsel selektiver definiert, was wirklich ver-
traulich ist, und dass es damit in der Praxis leichter sein
dürfte, mit konkreten Massnahmen die Vertraulichkeit für die-
sen Restbestand von Informationen zu gewährleisten. Soviel
zum Inhalt.
2. Zur Form: Wie Sie aus dem Bericht ersehen, beantragen
wir, zwei Motionen – die ursprünglichen Motionen Hess Peter
und Vollmer – als Motionen zu überweisen; hingegen soll die
Motion der GPK-NR nur als Postulat überwiesen werden. Der
Grund dafür ist nicht darin zu suchen, dass wir hier inhaltlich
eine Differenz hätten, sondern es geht um eine formale
Frage. Die Motion der GPK-NR enthält eine Frist; sie verlangt
auf Ende dieses Jahres eine Vorlage. Das ist nicht zu reali-
sieren. Weil aber die Frist in diesem Fall ein integrierender
Bestandteil des Motionstextes ist, sind wir aus formalen
Gründen der Überzeugung, dass wir diesen Vorstoss nicht
als Motion überweisen können, sondern dass wir dem Bun-
desrat ein Postulat übergeben wollen. Wir bekräftigen damit
die Haltung, die wir bereits bei der Regierungsreform einge-
nommen haben. Damit betreiben wir nicht einen übertriebe-
nen Formalismus, sondern nach unserem Dafürhalten geht
es um einen Grundsatz. Wir wollen dazu beitragen, dass das
Motionsrecht nicht geschwächt, sondern integral aufrechter-
halten wird.
3. Zum zeitlichen Ablauf: Das EJPD hat in diesem Sommer
eine interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt, die unter
Mitwirkung externer Experten Entwürfe der Verwaltung, die
bereits vorliegen, noch einmal anschaut und sich mit den
konzeptionellen Fragen befasst. Bis Ende dieses Jahres soll
dem Bundesrat ein Papier unterbreitet werden, in dem die
wesentlichen inhaltlichen Fragen der zukünftigen Gesetzge-
bung angesprochen werden. Gestützt auf den Entscheid des
Bundesrates soll dann die Arbeitsgruppe bis zur zweiten
Hälfte des Jahres 1999 eine Vernehmlassungsvorlage erar-
beiten. Wir können somit davon ausgehen, dass noch vor
Ende 1999 ein Gesetzentwurf zum Öffentlichkeitsprinzip in
die Vernehmlassung geschickt wird.
In diesem Sinne bitte ich Sie, die beiden Motionen des Natio-
nalrates (Vollmer, Hess Peter) zu überweisen und die dritte
Motion des Nationalrates (GPK-NR) in der Form des Postu-
lates beider Räte zu überweisen.

Bieri Peter (C, ZG): «Im Prinzip ja, aber mit viel Umsicht». Mit
dieser Einschränkung erklärte sich der Bundesrat am 15. De-
zember 1997 gemäss der Pressemitteilung des EJPD bereit,
die drei Motionen – unter anderem auch die Motion der GPK-
NR – entgegenzunehmen, die eine Einführung des Öffent-
lichkeitsprinzips verlangen. Diese Aussage ist verständlich,
setzt doch das Öffentlichkeitsprinzip einen Kulturwechsel bei
Regierung und Verwaltung voraus. Es ist aber auch darauf
hinzuweisen, dass der Ruf nach dem Öffentlichkeitsprinzip
nicht erst in den letzten Jahren ertönte oder irgendwelchen
Modeströmungen zu verdanken ist. Bereits 1980 verlangte
ein parlamentarischer Vorstoss die Einführung dieses Prin-
zips.
Die GPK-NR hat sich letztmals 1997 mit dieser Thematik be-
fasst. Sie bedauerte den Entscheid des Bundesrates, die
Frage der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips nicht mit der
Totalrevision der Bundesverfassung oder als selbständiges
Geschäft voranzutreiben. Sie empfand diesen Entscheid als
um so unverständlicher, als es sich beim Öffentlichkeitsprin-
zip nicht um etwas völlig Neues, Unbekanntes und Unerprob-
tes handelt. Verschiedene Staaten Europas, insbesondere
die skandinavischen Staaten, aber auch die USA und Ka-

nada, sammeln zum Teil seit Jahrzehnten Erfahrungen mit
diesem Grundsatz. In der Schweiz kennen der Kanton Bern
und der Kanton Appenzell Ausserrhoden bereits das Öffent-
lichkeitsprinzip.
Der Grundsatz der Öffentlichkeit hat sich dort, wo er einge-
führt worden ist, bewährt. Nicht bewahrheitet haben sich ge-
wisse Befürchtungen, die gegenüber einer solchen weitge-
henden, aber nicht grenzenlosen Verwaltungstransparenz
gehegt wurden. So ist beispielsweise nirgends eine exzes-
sive Beanspruchung oder gar eine Lähmung der Verwaltung
durch das Öffentlichkeitsprinzip beobachtet worden. Hinge-
gen hat sich etwa im Kanton Bern gezeigt, dass das Öffent-
lichkeitsprinzip die Regierung und die Verwaltung dazu
bringt, rascher und umfassender zu informieren.
Von der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips versprechen
sich die GPK nicht, dass damit alle Informationsprobleme ge-
löst würden. Gewisse Schwierigkeiten, Informationen zu ver-
mitteln, werden immer auftauchen. Es hat sich auch gezeigt,
dass das Öffentlichkeitsprinzip die Arbeit der Medien eher in-
direkt unterstützt, indem es Bundesrat und Verwaltung zu ei-
ner vorausschauenden und integrierten Informationsplanung
veranlasst. In konkreten Fällen wird das Öffentlichkeitsprin-
zip auch nicht vermeiden können, dass die Medien eigene
Wege zur Informationsbeschaffung beschreiten. Aber je bes-
ser und wirksamer die Verwaltung den Aspekt der Informa-
tion im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips bei ihrer laufenden
Arbeit einbezieht, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit,
dass die Medien keinen Anlass zu eigener Recherchiertätig-
keit haben.
Insbesondere kann nach Meinung der GPK-NR mit dem Öf-
fentlichkeitsprinzip dem Problem der Indiskretionen minde-
stens ansatzweise entgegengetreten werden. Es wird für die
Medienschaffenden, vor allem aber für die für Indiskretionen
verantwortlichen Personen in Politik und Verwaltung unat-
traktiv, mit Informationen vorzuprellen, die ohnehin allen In-
teressierten zugänglich sind. Grösstmögliche Transparenz in
der Bundesverwaltung ist zu verbinden mit professioneller
Handhabung jenes kleinen Teils von Informationen, der ver-
traulich und geheim zu bleiben hat. Die in den letzten Jahren
zunehmenden Indiskretionen zeigen nämlich zweierlei: ent-
weder sind die zugespielten Informationen nicht vertraulich,
d. h., sie hätten durchaus öffentlich sein können, oder das
heutige System ist nicht in der Lage, die Geheimhaltung von
Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind,
zu gewährleisten.
Aus diesen Gründen unterstützen die GPK eine rasche Ein-
führung des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung.
In diesem Sinne bitten wir Sie, die Motionen des Nationalra-
tes 97.3083 (Hess Peter) und 97.3110 (Vollmer) als Motio-
nen zu überweisen.
Was die Motion des Nationalrates 97.3384 (GPK-NR) betrifft,
akzeptieren wir, dass sie aus terminlichen Gründen nur in der
Form des Postulates überwiesen werden kann. Hingegen
bleibt der inhaltliche Teil in seiner Bedeutung unangetastet.
In diesem Sinne können wir uns damit einverstanden erklä-
ren, dass dieser Vorstoss nur in der Form des Postulates
überwiesen wird.

Koller Arnold, Bundesrat: Wie Sie wissen und wie Ihnen jetzt
auch Frau Spoerry dargelegt hat, hat sich der Bundesrat an
seiner Sitzung vom 15. Dezember 1997 bereit erklärt, die drei
heute bei Ihnen zur Diskussion anstehenden Motionen des
Nationalrates, welche die Einführung des Öffentlichkeitsprin-
zips verlangen, entgegenzunehmen.
Dieser Entscheid ist Zeichen des Willens des Bundesrates,
die institutionellen Reformen fortzusetzen, die mit dem neuen
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz begonnen
haben und mit der Verfassungs- und der Staatsleitungsre-
form weitergeführt werden sollen. Der Entscheid bedeutet ei-
nen weiteren Schritt in Richtung einer moderneren und trans-
parenteren Verwaltung.
Wir haben uns, wie zu Recht gesagt worden ist, auch im Rah-
men der Verfassungsreform mit diesem Prinzip auseinander-
gesetzt, haben das Öffentlichkeitsprinzip als Variante in die
Vernehmlassung gegeben und dann – nur aus rein grund-
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sätzlichen Überlegungen, weil wir dem Parlament überhaupt
keine Varianten mehr präsentiert haben – auf dessen Auf-
nahme verzichtet. Verzichtet haben wir vor allem auch des-
halb, weil wir zum Schluss gekommen sind, dass die Einfüh-
rung des Öffentlichkeitsprinzips ebenfalls auf dem Gesetzes-
weg – ohne Verfassungsänderung – erfolgen kann. Das war
für den Bundesrat schlussendlich ausschlaggebend.
Weiter wollten wir noch die Erfahrungen, vor allem jene des
Kantons Bern, mit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips
abwarten. Nachdem diese positiv sind, huldigen wir der Mei-
nung, dass die Zeit nun reif ist, das Öffentlichkeitsprinzip
auch beim Bund umsichtig und massvoll einzuführen.
Sie haben es gehört: Die Einführung des Öffentlichkeitsprin-
zips wird einen Systemwechsel darstellen. Wir sind davon
überzeugt, dass diese Einführung des Öffentlichkeitsprinzips
einen Beitrag zur Stärkung des Vertrauens der Bürgerinnen
und Bürger in die staatlichen Institutionen leisten kann. Ein
erwünschter Nebeneffekt könnte auch sein, dass es weniger
ärgerliche «fuites» in diesem Staat gibt, denn wenn vieles öf-
fentlich ist, was heute noch vertraulich behandelt werden
muss, wird auch der Reiz der «fuites» in diesen Bereichen
dahin sein.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das Öffentlichkeits-
prinzip auch künftig nicht absolut gelten kann. Einmal wird es
Bereiche geben, wo die Ausnahmeregelung der Vertraulich-
keit nach wie vor gelten muss, weil überwiegende öffentliche
oder private Interessen das verlangen. Ich denke beispiels-
weise an den Bereich der inneren und äusseren Sicherheit.
Zudem hat der Bundesrat immer klargemacht, dass das ei-
gentliche Entscheidungsverfahren im Kollegialorgan nicht öf-
fentlich gemacht werden kann. Wir werden auch hier eine
Ausnahme vorsehen müssen.
Frau Spoerry hat Ihnen bereits den weiteren Fahrplan des
Bundesrates bekanntgegeben. Wir sind Ihnen dankbar, dass
Sie die beiden Motionen auch überweisen und diejenige der
GPK des Nationalrates in ein Postulat umwandeln, weil man
es mit einem unmöglichen Termin zu tun gehabt hätte. Hin-
gegen ist die Arbeitsgruppe jetzt am Werk, und wir werden Ih-
nen – wenn alles normal läuft –, wie Frau Spoerry gesagt hat,
Ende nächsten Jahres einen entsprechenden Vernehmlas-
sungsentwurf präsentieren können.

Motion 97.3083
Überwiesen – Transmis

Motion 97.3110
Überwiesen – Transmis

Motion 97.3384
Überwiesen als Postulat – Transmis comme postulat

97.070

Personenregister.
Gesetzliche Grundlagen
Registres des personnes.
Bases légales

Botschaft und Gesetzentwürfe vom 17. September 1997
(BBl 1997 IV 1293)
Message et projets de loi du 17 septembre 1997
(FF 1997 IV 1149)

___________________________________________________________

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, die Eintretensdebatte zu
allen vier Entwürfen gemeinsam durchzuführen. – Sie sind
damit einverstanden.

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Zuerst ein Hinweis:
Ich habe im Einvernehmen mit der Kommissionspräsidentin
veranlasst, dass Ihnen eine Übersicht über die vier Systeme

abgegeben wird, nicht nur, weil in der heutigen Diskussion
viele Fremdwörter auftauchen werden, sondern auch, weil es
selbst für ein Kommissionsmitglied nicht ganz einfach ist, den
Überblick zu behalten. Zudem haben Sie eine Ergänzung zur
Fahne erhalten; ich werde später auf die Änderungen einge-
hen.
1. Laut dem seit 11. Juli 1993 geltenden Datenschutzgesetz
(DSG) darf die Bundesverwaltung bekanntlich besonders
schützenswerte Personendaten sowie Persönlichkeitsprofile,
abgesehen von rechtlich klar umschriebenen Ausnahmen,
nur bearbeiten, wenn ein formelles Gesetz dies ausdrücklich
vorsieht. Diese Vorschrift erfasst insbesondere die elektroni-
sche Bearbeitung von Daten, die in einem Abrufverfahren –
on line – zugänglich gemacht oder an das Ausland übermit-
telt werden. Für derartige Datenspeicherungen oder -ver-
wendungen wären laut den Übergangsbestimmungen des
DSG die formellen gesetzlichen Rechtsgrundlagen innert ei-
ner Frist von fünf Jahren zu schaffen gewesen. Aus verschie-
denen, kürzlich in diesem Saal dargelegten Gründen reichte
diese Frist nicht aus, so dass das Parlament aufgrund einer
parlamentarischen Initiative der Kommission für Rechtsfra-
gen vom vergangenen Frühjahr die Frist auf den 31. Dezem-
ber 2000 verlängert hat.
Der Gesetzgeber befand und befindet sich hier in einem heik-
len Aufgabengebiet. Die aus dem EJPD stammende und hier
zur Diskussion stehende Vorlage umfasst vier Bereiche der
polizeilichen Datenbearbeitung. Wir haben es also heute nur
mit derartigen Daten zu tun. Die elektronischen Datenbanken
sind zum Teil erst im Aufbau; teilweise sollen bestehende Da-
tensammlungen und Datenbanken modernisiert oder ange-
passt werden. Damit werden zahlreiche Fragen im Grenzbe-
reich von Recht und EDV-Technik aufgeworfen und verlan-
gen nach einer seriösen Abklärung. Vom Gesetzgeber sind
ja nicht sosehr technische Systeme zu evaluieren, sondern
Rechtsfragen zu beantworten, wie beispielsweise die Fragen
nach Zweck und Umfang der Datenbearbeitung oder konkret
nach Trennung oder Vernetzung ähnlicher Systeme, nach
Umschreibung und Beschränkung der Anzahl der Zutrittsbe-
rechtigten im On-line-Verfahren, nach dem Kreis der erfass-
ten Personen, der Aufbewahrungsdauer, den automatischen
Löschungssystemen, nach Auskunfts- und Einsichtsrechten
usw.
Eine umfassende Abklärung durch die GPK, unter Beizug in-
terner und externer Experten, hat kürzlich aufgezeigt – wir
werden Ihnen dann zu gegebener Zeit den Bericht unterbrei-
ten –, dass der Gesetzgeber gefordert ist. Mangels verbindli-
cher Gesetzesvorschriften behalf man sich bisher in der Ver-
waltung weitgehend mit Verordnungen und Weisungen, wo-
mit fast unvermeidlich Kompetenzdelegationen von der poli-
tischen Stufe auf die untere, die Verwaltungsstufe, auf die
Anwendungsstufe, verbunden waren. Es ist klar, dass der
Gesetzgeber hier nun Gegensteuer geben muss.
2. Ziel der vier Teilvorlagen ist es generell, Recht und EDV-
Technik in Einklang zu bringen. Weder darf das Gesetz den
sinnvollen Einsatz von modernen und effizienten Informa-
tionstechniken verhindern – denn sonst würde der Staat im
Kampf gegen die moderne Kriminalität vollends ins Hinter-
treffen geraten –, noch darf aber anderseits die sich rasch, ja
stürmisch entwickelnde Computertechnologie die gesetzli-
chen Schranken zum Schutze von erfassten Personen unter-
laufen. Dieses Dilemma ist nicht immer leicht zu lösen. Viel-
fach hat es der Gesetzgeber nicht mit bestehenden Sachver-
halten zu tun, sondern muss gleichsam der vorauseilenden
Computertechnik einen zukunftsgerichteten Rahmen setzen.
Dass es in diesem Widerstreit der Interessen und Meinungen
zwischen Effizienz der Datenbearbeitung und damit der Er-
folgssicherung der polizeilichen Fahndung einerseits sowie
dem Anliegen des Persönlichkeits- und Datenschutzes an-
derseits zu echten Interessenkonflikten kommen kann, hat
die engagierte Diskussion zwischen den Verantwortlichen
des Bundesamtes für Polizeiwesen und dem Datenschutzbe-
auftragten auch – und gerade – im Schosse der Kommission
für Rechtsfragen drastisch vor Augen geführt.
Ich darf feststellen, dass praktisch in allen Fällen eine einver-
nehmliche Lösung zwischen den Protagonisten der unter-
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schiedlichen Interessenlagen erzielt werden konnte. In weni-
gen Fällen musste die Kommission einen Entscheid – ich
hoffe, er sei salomonisch – treffen.
3. Die Vorlage fasst vier Teilerlasse unter dem Gesichtspunkt
der Schaffung und Anpassung gesetzlicher Grundlagen für
EDV-Polizeisysteme zusammen, nämlich:
Die Teilvorlage A soll dafür sorgen, dass die historisch be-
dingten Datenbanken, nämlich das Automatische Personen-
registratursystem (Auper) sowie die vom Zentralpolizeibüro
herstammende Datenbank über den Zentralen Aktennach-
weis (ZAN) im Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) vereinheit-
licht und modernisiert werden. Die neue, sich noch in Ent-
wicklung befindende Datenbank, das Informatisierte Perso-
nennachweis-, Aktennachweis- und Verwaltungssystem
(Ipas), soll einerseits eine einheitliche, effiziente und dem
technischen Fortschritt angepasste Personendossierverwal-
tung und Personendossierkontrolle für das gesamte BAP er-
möglichen. Anderseits soll Ipas in bestimmten Sachberei-
chen auch Daten enthalten, die sich auf den Inhalt der Perso-
nendossiers selbst beziehen. Hierzu gehört insbesondere die
internationale Rechtshilfe.
Die Teilvorlage B sieht vor, dass die heute auf kantonaler
Ebene und Bundesebene vorhandenen und auf Papierdoku-
menten beruhenden Strafregister durch ein einziges, das voll-
automatisierte Strafregister (Vostra), ersetzt werden. Es soll
neu von Bund und Kantonen gemeinsam und auf elektroni-
scher Basis geführt werden. Die Automatisierung von Straf-
registern setzt eine Revision der gesetzlichen Grundlagen in
den Artikeln 359ff. StGB voraus. Daraus wird ersichtlich, dass
hier besonders sensitive Daten in automatisierten Program-
men erfasst werden. Eine materiellrechtliche Revision des
Strafregisterrechtes selber ist allerdings nicht vorgesehen.
Die Teilvorlage C befasst sich mit der Personendatenverar-
beitung durch die kriminalpolizeilichen Zentralstellen des
Bundes. Aufgrund des erst seit dem 15. März 1995 sich in
Kraft befindenden sogenannten Zentralstellengesetzes
wurde der Bund verpflichtet, Kantone und ausländische Poli-
zeikräfte im Kampf gegen die zunehmend grenzüberschrei-
tende Schwerstkriminalität zu unterstützen. Bei der Analyse
und Verfolgung dieser schweren und komplexen Kriminali-
tätsformen müssen die verhältnismässig wenigen Speziali-
sten der kriminalpolizeilichen Zentralstellen im BAP auf elek-
tronisch gespeicherte Erkenntnisse zurückgreifen können.
Die gesetzliche Grundlage für die Führung eines Datenverar-
beitungssystems ist in diesem neuen Gesetz zwar bereits
enthalten; indessen darf nach Gesetzesvorschrift das seit 1.
Januar 1998 in Betrieb stehende Datenverarbeitungssystem
zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens (Isok) nicht
ohne weiteres gemeinsam mit dem bereits länger bestehen-
den Datenverarbeitungssystem zur Bekämpfung des illega-
len Drogenhandels (Dosis) betrieben werden. Die Parallel-
führung der beiden Systeme bietet in der Praxis begreiflicher-
weise Probleme, welche nun durch eine angepasste Geset-
zesrevision behoben werden sollen.
Die Teilvorlage D schliesslich soll die bisherige, aus den fünf-
ziger Jahren stammende, rudimentäre gesetzliche Grund-
lage für den Betrieb des Fahrzeug- und Fahrzeughalterregi-
sters (Mofis) und das Register der Administrativmassnahmen
gegen Fahrzeugführer (Admas) sowie die Führung der Un-
fallstatistik revidieren. Sowohl Mofis wie auch Admas waren
in ihrer ursprünglichen Form natürlich nicht für On-line-Abfra-
gen konzipiert. Das soll jetzt gesetzlich geregelt werden.
Die Kommission für Rechtsfragen begrüsst die bundesrät-
liche Absicht, mit dieser Sammelvorlage vier wichtige Berei-
che der automatisierten Datenverarbeitung im Polizeiwesen
einheitlich zu regeln. Es gilt hier – vor allem aus der Sicht des
Parlamentes – die gesetzlichen Vorschriften enger zu knüp-
fen.
Die Kommission hat sich auch eingehend und kritisch mit der
Notwendigkeit und Angemessenheit derartiger Systeme aus-
einandergesetzt und zusätzliche Berichte eingeholt. Der
Kommission lag sehr daran, dass in allen vier Bereichen ein-
heitliche Rechtsgrundsätze für die Gesetzgebung durchge-
zogen werden. Sie hat, nicht zuletzt im Hinblick auf die Ver-
besserung des Persönlichkeitsschutzes für Betroffene und

Dritte, klare Forderungen erhoben und gesetzgeberisch
durchgesetzt, indem sie sich in jedem Einzelfall die Notwen-
digkeit der Einführung oder Vernetzung solcher Systeme er-
läutern liess, indem sie die Interessen des Persönlichkeits-
schutzes und der Kriminalitätsbekämpfung an objektiven –
und nicht an quantitativen – Kriterien mass und indem sie es
sich insbesondere zur Regel machte, dass Vernetzung und
On-line-Anschlüsse zurückhaltend gehandhabt werden müs-
sen, dass also nicht für wenige Anfragen in einem Monat
oder einem Jahr ein On-line-Anschluss bewilligt wird. Sie hat
die Auskunfts-, Einsichts- und Berichtigungsrechte der Be-
troffenen jeweilen verbindlich im Gesetz festgeschrieben,
wobei sie die restriktive Regelung des Zentralstellengeset-
zes, die dem neuen Bundesgesetz über Massnahmen zur
Wahrung der inneren Sicherheit entspricht, nicht einfach auf
die anderen Polizeisysteme appliziert hat.
Der Einwand von Kritikern, wir würden Gesetzgebung auf Vor-
rat betreiben, greift zu kurz. Gerade in Anbetracht der enor-
men technischen Entwicklungsmöglichkeiten gilt es, rechtzei-
tig Schranken gegen mögliche Missbräuche einzubauen.
Die Kommission hat sich auch mit der Problematik einer wirk-
samen Kontrolle in der Übergangsphase befasst. Dabei
mussten wir feststellen, dass eine durchgehende ämter- und
departementsübergreifende Koordination und Kontrolltätig-
keit durch den Datenschutzbeauftragten allein schon wegen
personellen Engpässen nicht möglich ist. Das muss ich hier
in aller Klarheit, auch zur Ehre des Datenschutzbeauftragten,
festhalten.
4. Zum Schluss dieses Eintretensvotums möchte ich nicht
nur den Handlungsbedarf hervorheben, sondern auch die
zeitliche Dringlichkeit. Die Frist zur Anpassung ist vom Parla-
ment, nicht zuletzt auf Wunsch des Bundesrates, reichlich –
meiner Meinung nach sehr reichlich – erstreckt worden, weil
auch andere Verwaltungszweige gesetzgeberisch aktiv wer-
den müssen. Im Polizeibereich aber ist der dringliche Hand-
lungsbedarf auch durch die erwähnte Untersuchung der GPK
unterstrichen worden. Sie zeigt, dass wir auf der richtigen Li-
nie sind. Mit anderen Worten: Das Sicherheitsnetz ist enger
zu knüpfen und höher zu hängen, vorhandene Fallmaschen
müssen beseitigt werden.
Diese Ausführungen zeigen, dass sich die Kommission das
Eintreten und vor allem das Überprüfen der einzelnen Vor-
schläge nicht leichtgemacht hat. Sie hat unter Beizug nicht
nur der Verwaltung, sondern auch des Datenschutzbeauf-
tragten versucht, die Risiken des ungewollten Datenmiss-
brauchs zu minimieren. Für die Annahme einer gewollten Da-
tenzweckentfremdung fehlen – abgesehen von den einge-
bauten computertechnischen Barrieren – nach Überzeugung
der Kommission jegliche Anhaltspunkte. In der Verwaltung
sind vom Chef bis zum untersten Beamten Leute an der Ar-
beit, die sich durch Fachkompetenz und Verantwortungsbe-
wusstsein auszeichnen. Dass das, wie bei jeder anderen
menschlichen Tätigkeit auch, Pannen nicht ausschliesst,
dürfte selbstverständlich sein. Aufgabe des Gesetzgebers ist
es, Fehlentwicklungen rechtzeitig vorzubeugen.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen namens der Kommis-
sion Eintreten auf die Vorlage. Die Kommission hat ihr mit
7 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt, mit Ausnahme
des Entwurfes C, zu dem ein Nichteintretensantrag der Min-
derheit Aeby vorliegt.

Aeby Pierre (S, FR): Je pars du principe, Monsieur le Prési-
dent, que nous allons procéder à un vote séparé des quatre
parties. Je le regrette un peu, quant à moi, parce que l’exa-
men des parties A et B aurait permis à lui seul de mieux illus-
trer. Je préférerais, en ce qui me concerne, présenter la par-
tie C lorsqu’on l’abordera.

Präsident: Ich habe vorhin die Frage gestellt, ob wir die Ein-
tretensdebatte zu allen vier Entwürfen gemeinsam durchfüh-
ren wollen, und Sie haben dies eigentlich beschlossen. Ich
sehe aber kein Hindernis, die verschiedenen Beschlüsse se-
parat zu behandeln. Ich glaube, das ist keine entscheidende
Frage. Wenn Herr Aeby wünscht, dass wir zunächst die Vor-
lagen A und B verabschieden, können wir das ohne weiteres
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tun. Ist der Kommissionssprecher einverstanden? – Gut,
dann beschränken wir uns zunächst auf die Vorlage A.

Koller Arnold, Bundesrat: Nach der einlässlichen Präsenta-
tion der Vorlage durch Herrn Danioth kann ich mich relativ
kurz fassen.
Der Bundesrat hat die Botschaft zu diesen Gesetzesände-
rungen am 17. September 1997 verabschiedet. Er tat dies im
Hinblick auf die Übergangsbestimmung in Artikel 38 Absatz 3
des Datenschutzgesetzes. Denn gemäss dem damals gel-
tenden Wortlaut dieser Bestimmung mussten die formell-ge-
setzlichen Grundlagen für den Weiterbetrieb der vor Einfüh-
rung des Datenschutzgesetzes bestehenden Personenda-
tensammlungen bis am 1. Juli 1998 in Kraft gesetzt werden.
Wie Ihnen Herr Danioth dargelegt hat, kam es in der Folge
aber zu einem dringlichen Bundesbeschluss, der diese Frist
bis Ende des Jahres 2000 verlängert hat. Anlass dazu war
nicht sosehr diese Gesetzgebung an sich, sondern wir muss-
ten feststellen, dass diese Frist vom 1. Juli 1998 in anderen
Departementen, in anderen Bereichen der Verwaltung nicht
eingehalten werden konnte. Das hatte immerhin den Vorteil,
dass Ihre Kommission diese Vorlage besonders gründlich
bearbeiten konnte.
Die Vorlage, die wir Ihnen hier präsentieren, bezweckt aber
nicht nur die Anpassung an die zwingenden Vorschriften des
Datenschutzgesetzes, d. h., dass formell-gesetzliche Grund-
lagen in bezug auf die Bearbeitung von besonders schüt-
zenswerten Personendaten im Zuständigkeitsbereich des
Bundesamtes für Polizeiwesen nötig sind. Die Vorlage zielt
weiter: Sie soll auch die Einführung neuer Datenbearbei-
tungssysteme ermöglichen. Mit diesen Systemen sollen mo-
dernste Informatikmittel zum Einsatz gelangen, damit die vor
allem im kriminalpolizeilichen Bereich zunehmenden Aufga-
ben – wir haben uns ja verpflichtet, die Kantone massgeblich
zu unterstützen – mit einem vertretbaren Personalaufwand
effizient bewältigt werden können.
Schliesslich möchte ich noch auf einen Aspekt hinweisen:
Die neue Technologie soll nicht nur für mehr Effizienz, son-
dern auch für die Zwecke des modernen Datenschutzrechtes
nutzbar gemacht werden. So kann beispielsweise heute die
lückenlose Protokollierung aller elektronischen Informations-
abfragen dazu beitragen, dass der Zugriff auf sensible Perso-
nendaten wirklich strikt auf das unbedingt nötige Mass be-
schränkt wird, welches die Benützer zur Erfüllung ihrer ge-
setzlichen Aufgaben unbedingt benötigen.
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, auf die Vorlage einzu-
treten.

A. Schweizerisches Strafgesetzbuch (Informatisiertes
Personennachweis-, Aktennachweis- und Verwal-
tungssystem im Bundesamt für Polizeiwesen)
A. Code pénal suisse (Système informatisé de gestion
et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office
fédéral de la police)

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 351octies
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Zur Erfüllung der in Absatz 1 Buchstaben a, c und d genann-
ten Bearbeitungszwecke enthält das System:
....
b. die Bezeichnung der Dienststellen des Bundesamtes, in
welchen über eine bestimmte Person Daten bearbeitet wer-
den;
bbis. die Bezeichnung der Informationssysteme des Bundes-
amtes, in welchen eine bestimmte Person verzeichnet ist, un-
ter Ausschluss von Systemen nach Artikel 11 des Bundesge-
setzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentral-
stellen;
....
d. Streichen
e. Streichen

Abs. 2bis
Zur Erfüllung des in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bear-
beitungszweckes enthält das System, getrennt von den in
Absatz 2 genannten Daten, ausserdem Falldaten aus den
Bereichen:
1. der internationalen Rechtshilfe;
2. der Auslieferung;
3. des Erkennungsdienstes;
4. der Verwaltungspolizei im Zuständigkeitsbereich des Bun-
desamtes;
5. Interpol.

Abs. 2ter
Das System enthält ferner personenbezogene Dokumente in
Papierform oder als Bild elektronisch gespeichert sowie elek-
tronische Einträge, unter Ausschluss von Dokumenten und
fallbezogenen Einträgen der kriminalpolizeilichen Zentral-
stellen.

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 4
....
cbis. die Bundesbehörden, die zoll- und grenzpolizeiliche
Aufgaben wahrnehmen (Art. 29 Betäubungsmittelgesetz).

Abs. 5
....
c. .... nach Absatz 2 Buchstaben b und bbis, Absätze 2bis
und 2ter;
d. die Rechte der betroffenen Personen, insbesondere auf
Auskunft, auf Berichtigung ihrer Daten sowie auf deren Archi-
vierung und Vernichtung;
e. Streichen

Abs. 5bis
Betreffend das Auskunftsrecht bleibt die Anwendung von Ar-
tikel 14 des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kri-
minalpolizeiliche Zentralstellen vorbehalten.

Art. 351octies
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 2
En vue de remplir les buts de traitement énoncés au premier
alinéa, lettres a, c et d, le système IPAS renferme les don-
nées suivantes:
....
b. désignation des services de l’office dans lesquels une per-
sonne déterminée est répertoriée;
bbis. désignation des systèmes d’information de l’Office fé-
déral dans lesquels une personne déterminée est réperto-
riée, à l’exception des systèmes selon l’article 11 de la loi fé-
dérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police
criminelle de la Confédération;
....
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d. Biffer
e. Biffer

Al. 2bis
En vue de remplir le but de traitement cité à l’alinéa 1er lettre
b, le système renferme en outre, séparément des données
énoncées à l’alinéa 2, des données relatives aux cas des do-
maines suivants:
1. entraide internationale;
2. extradition;
3. service d’identification;
4. police administrative relevant de la compétence de l’office;
5. Interpol.

Al. 2ter
Le système renferme en outre des documents relatifs à une
personne sur support papier ou stockés électroniquement
sous forme d’image et saisies électroniques, à l’exception
des documents et des saisies relatifs à des cas des Offices
centraux de police criminelle.

Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 4
....
cbis. Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches
relevant des douanes et de la police des frontières (art. 29 de
la loi fédérale sur les stupéfiants).

Al. 5
....
c. .... mentionnées à l’alinéa 2 lettres b et bbis et aux ali-
néas 2bis et 2ter;
d. les droits des personnes concernées, notamment s’agis-
sant de la consultation de leur dossier, de la rectification ainsi
que de l’archivage et de la destruction de leurs données;
e. Biffer

Al. 5bis
Concernant le droit de consultation, l’application de l’arti-
cle 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices
centraux de police criminelle de la Confédération est réser-
vée.

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Ich muss Sie um
Verständnis bitten, wenn ich bei dieser Vorlage etwas weiter
ausholen muss. Das ersehen Sie schon daraus, dass der ein-
zige Artikel, der hier zur Diskussion steht, Artikel 351octies,
sich über drei Seiten erstreckt und für den Aussenstehenden
ein ziemlich wirres Bild abgibt, was die Abänderungen be-
trifft.
Das Ipas stellt die Kommission tatsächlich vor heikle Fragen,
weil es drei wichtige Teilbereiche enthält: erstens ein Regi-
stratursystem für die Auffindung und Zuordnung von Dos-
siers; zweitens ein technisches Hilfsmittel für die Feststel-
lung, ob Personen und Vorgänge im Bundesamt für Polizei-
wesen erfasst sind; drittens ein System für manuelle und
elektronische Aktenverwaltung sowie die Bearbeitung von
Falldaten einzelner Bereiche. Es handelt sich also um eine
sehr grosse Datenfülle mit vielen besonders schützenswer-
ten Personendaten.
Die Bearbeitungszwecke haben nicht alle den gleichen Stan-
dard. Das Auper wird neu nur noch vom Bundesamt für
Flüchtlinge geführt. Gewisse Dienststellen des BAP werden
einen Zugriff auf diese Datenbank erhalten. Ausserdem ist im
Sinne der erforderlichen Koordination der Verbrechensbe-
kämpfung im Zentralstellendienst (ZSD) die Tatsache der
Verzeichnung einer bestimmten Person im ZSD als Amts-
stelle, also nicht im Isok oder im Dosis selber, vorgesehen.
Diese Hinweise im Ipas-Index – ich betone: Ipas-Index – und
die Abgrenzungsfragen haben in der Kommission zu grund-
sätzlichen Diskussionen Anlass gegeben. Schliesslich
konnte die Kommission eine akzeptable Kompromisslösung
finden.

Ich werde nach dieser Einleitung die Neugliederung von Arti-
kel 351octies StGB erläutern und nachher auf die einzelnen
materiellen Änderungsanträge, die alle einstimmig gefasst
worden sind, gesamthaft und nicht einzeln eingehen.
Das gesetzgeberische Konzept der Kommission für Arti-
kel 351octies StGB sieht wie folgt aus:
Absatz 1 nennt das BAP als Betreiberin des neuen Systems
Ipas und umschreibt die Bearbeitungszwecke dieses elektro-
nischen Systems. Hier hat die Kommission nichts geändert.
Absatz 2 aber enthält eine lose Aufzählung der zu bearbei-
tenden Daten. Die Kommission hat diese in Administrativda-
ten (Abs. 2 Lit. a, b, bbis und c) einerseits und in Falldaten
(Abs. 2bis und 2ter) anderseits gegliedert. Es handelt sich
hierbei nicht bloss um eine formale Gliederung, sondern es
geht darum, die für den Datenschutz relevanten Falldaten
klar hervorzuheben. Sie unterstehen ja einem strengeren Da-
tenschutzregime. Insbesondere sind die Falldaten auch im
Bearbeitungssystem selber von den Administrativdaten zu
trennen. Daher die Einfügung in Absatz 2bis.
Sodann hatte die Kommission das Dilemma zu lösen, das
aus der Absicht des BAP entstanden war, nämlich eine ge-
wisse Matrixverbindung zwischen dem neuen Ipas-System
und den ZSD herzustellen. Die Pièce de résistance der Ver-
handlungen ist ja Artikel 11 Absatz 3 zweiter Satz des Zen-
tralstellengesetzes, wo es heisst: «Dieses Informationssy-
stem» – d. h. jenes betreffend die gerichtliche Polizei –
«muss von anderen Informationssystemen der Polizei und
der Verwaltung getrennt geführt werden.»
Der Bundesrat stellt sich nun grundsätzlich auf den Stand-
punkt, dass im BAP eine einheitliche Verwaltung der Ge-
schäfts- und Personendossiers unerlässlich sei und auch vor
diesem Artikel standhalte. Der Hauptzweck eines Verweises
auf die Zentralstelle mit dem sogenannten Ipas-Index liege
aber nicht sosehr in der Aktenverwaltung; es gehe vielmehr
darum, die bis anhin amtshilfeweise erledigten telefonischen
Anfragen der Bundespolizei und anderer Bundesstellen ins-
künftig zu reduzieren. Wenn die Bundespolizei und die Bun-
desanwaltschaft über den Ipas-Index vorprüfen könnten, ob
über eine bestimmte Person bei den ZSD als Amtsstelle Da-
ten verarbeitet würden oder nicht, würden sich inskünftig
90 Prozent aller telefonischen Anfragen erübrigen. Damit
könnten sowohl bei den um Amtshilfe ersuchenden Behör-
den als auch beim BAP Stellen eingespart werden. Artikel 11
Absatz 3 des Zentralstellengesetzes stehe dem nicht entge-
gen, weil diese Datenschutzbestimmung lediglich verlange,
dass die Datenbanken der ZSD von den übrigen Informati-
onssystemen der Polizei und der Verwaltung getrennt betrie-
ben werden müssten. Der blosse Hinweis im Ipas-Index auf
die Tatsache der Verzeichnung einer Person in den ZSD als
Amtsstelle verletze Artikel 11 Absatz 3 des Zentralstellenge-
setzes nicht. Soweit die Sicht der Verwaltung.
Demgegenüber bestand der Datenschutzbeauftragte nicht
nur auf der organisatorischen Trennung beider Systeme,
sondern auf jeglichem Hinweisverzicht der ZSD im Ipas.
Es handelt sich aber nach Auffassung der Kommission für
Rechtsfragen um eine Auslegungsfrage, was unter «getrenn-
ter Führung» zu verstehen sei. Die historische Auslegung bot
keine Anhaltspunkte für die eine oder andere Interpretation.
Die Kommission hat daher entschieden – hier ist ein wichtiger
Entscheid getroffen worden –, dass im Interesse der Effizienz
ein blosser Verweis auf die Tatsache der Verzeichnung im
Ipas-Index möglich sein soll. Dieser Hinweis soll aber klar
zum Ausdruck bringen, dass die Rechte der betroffenen Per-
sonen nicht geschmälert werden dürfen. Daraus resultieren
unsere Anträge zur Einleitung von Absatz 2 sowie zu den
Buchstaben b und bbis.
Ein weiteres substantielles Problem bestand darin zu vermei-
den, dass die durch den Verweis auf die Zentralstellentätig-
keit verankerte restriktive Regelung betreffend Auskunfts-
und Einsichtsrecht auch auf die Ipas-Daten ausgedehnt
würde. Sie wissen, dass die ZSD immer die gleichlautende
Antwort geben, nämlich die, dass die Anfrage überprüft
werde; sie geben aber keine positive oder negative Auskunft.
Wir sind der Meinung, dass der Entwurf des Bundesrates hier
missverständlich wäre. Damit wären die Betroffenen in ihren
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Rechten schlechtergestellt, was die Kommission klar verhin-
dern will. Die Kommission für Rechtsfragen hat daher im
Sinne der Anregung des Datenschutzbeauftragten eine Klar-
stellung ins Gesetz aufgenommen. Einerseits sind in Ab-
satz 5 Buchstabe d die Rechte der betroffenen Personen,
insbesondere auf Auskunft, auf Berichtigung ihrer Daten so-
wie auf deren Archivierung und Vernichtung, analog den ein-
schlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 12. Juni
1992 über den Datenschutz ausdrücklich im Gesetz verankert
und somit für den Bundesrat bei der Verordnungsgebung als
verbindlich erklärt worden. Sodann wurde als negative Bestä-
tigung in Absatz 5bis das respektive Auskunftsrecht nach Ar-
tikel 14 des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über krimi-
nalpolizeiliche Zentralstellen ausschliesslich für die Bearbei-
tung dortiger Daten vorbehalten, dies im Gegensatz zu Ab-
satz 5 Buchstabe d im Entwurf des Bundesrates.
Zu den einzelnen Abänderungsanträgen, soweit noch erfor-
derlich, folgendes: Mit der Neuformulierung von Absatz 2 und
dem Einschub von Absatz 2bis soll verdeutlicht werden, dass
die im Ipas enthaltenen Falldaten und Administrativdaten lo-
gisch getrennt geführt werden. Dies bedeutet auch, dass die
Zugriffsrechte auf die Falldaten restriktiver und selektiver ge-
regelt sein müssen als jene auf die Administrativdaten. In Ab-
satz 2 Buchstaben b und bbis sind nun die administrativen
Hinweise auf die Dienststellen im BAP und jene der einzel-
nen Daten des BAP getrennt worden.
Eine nicht unbedeutende Ergänzung hat die Kommission mit
dem Antrag zu Absatz 4 Litera cbis vorgenommen. Danach
sollen zoll- und übrige grenzpolizeiliche Behörden bei der
Ausübung ihrer Aufgabe im Rahmen des Drogenhandels den
direkten Anschluss durch das Abrufverfahren an den Ipas-In-
dex erhalten. Die ZSD erteilen heute bereits rechtshilfeweise
ungefähr 800 telefonische Auskünfte pro Monat an die Sek-
tion Betäubungsmittel der Zollverwaltung und die Grenz-
wachtkorps. Wir haben uns im Schosse der Geschäftsprü-
fungskommission letztes Jahr in Schaffhausen von dieser Si-
tuation überzeugen können.
Solche Auskunftsgesuche müssen rasch und rund um die
Uhr erledigt werden. On line wird Auskunft aber nur über das
Ja oder Nein einer Verzeichnung erteilt. Im Falle einer positi-
ven Auskunft hat dann aber eine telefonische Nachfrage bei
den ZSD zu erfolgen. Mit diesem Service aus Bern können
die Grenz- und Zollstellen ihre Aufgabe im Kampf gegen den
Drogenhandel besser erfüllen.
Soweit meine Erläuterungen zu diesem grossen Arti-
kel 351octies.
Bei Absatz 5 Litera c ist in der Fahne noch nachzutragen:
«.... sowie Absätze 2bis und 2ter.»
Soweit meine Übersicht zum gesamten Artikel.

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Streichen

Ch. II
Proposition de la commission
Biffer

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Der Antrag auf Strei-
chung von Ziffer II resultiert aus dem Beschluss über die Ver-
längerung der Übergangsfrist.

Angenommen – Adopté

Ziff. III
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. III
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 26 Stimmen

(Einstimmigkeit)

B. Schweizerisches Strafgesetzbuch (Automatisiertes
Strafregister)
B. Code pénal suisse (Casier judiciaire informatisé)

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 359
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
Das Bundesamt für Polizeiwesen führt unter Mitwirkung an-
derer Bundesbehörden und der Kantone (Art. 360bis Abs. 1)
ein automatisiertes Strafregister über Verurteilungen und Ge-
suche um Strafregisterauszug im Rahmen von hängigen
Strafverfahren, welches besonders schützenswerte Perso-
nendaten enthält. Die Daten über Verurteilungen und jene
über Gesuche um Strafregisterauszug im Rahmen von hän-
gigen Strafverfahren werden im automatisierten Register ge-
trennt bearbeitet.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Aeby)
Abs. 1
Das Bundesamt für Polizeiwesen führt ein automatisiertes
Strafregister über Verurteilungen und Gesuche um Strafregi-
sterauszug im Rahmen von hängigen Strafverfahren, wel-
ches besonders schützenswerte Personendaten enthält.
Abs. 1bis
Die anderen Behörden des Bundes und die Kantone wirken
bei der Führung des automatisierten Strafregisters mit.
Abs. 1ter
Die Daten über Verurteilungen und jene über Gesuche um
Strafregisterauszug im Rahmen von hängigen Strafverfahren
werden im automatisierten Register getrennt bearbeitet.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 359
Proposition de la commission
Majorité
Al. 1
L’Office fédéral de la police gère, en coopération avec
d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 360bis
al. 1er), un casier judiciaire informatisé contenant des don-
nées sensibles relatives aux condamnations et aux deman-
des d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre
d’enquêtes pénales en cours. Les données relatives aux
condamnations et celles relatives aux demandes d’extrait du
casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales
en cours sont traitées séparément dans le casier judiciaire
informatisé.
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
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Minorité
(Aeby)
Al. 1
L’Office fédéral de la police gère un casier judiciaire informa-
tisé contenant des données sensibles relatives aux condam-
nations et aux demandes d’extrait du casier judiciaire dépo-
sées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours.
Al. 1bis
D’autres autorités fédérales et les cantons participent à la
gestion du casier judiciaire informatisé.
Al. 1ter
Les données relatives aux condamnations et celles relatives
aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le
cadre d’enquêtes pénales en cours sont traitées séparément
dans le casier judiciaire informatisé.
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Ich schlage Ihnen
vor, dass ich zuerst in einer kurzen Übersicht auf spezifische
Probleme des vollautomatisierten Strafregisters eingehe und
dann zu Artikel 359 Stellung nehme. Hier haben wir, wie ge-
sagt, einen Minderheitsantrag.
Die Vorlage B sieht vor, dass die heute von Bund und Kanto-
nen manuell und damit getrennt geführten Register durch ein
einziges, vollautomatisiertes Strafregister (Vostra) ersetzt
werden. Das Bundesamt für Polizeiwesen wird das System
zusammen mit den Kantonen führen. Die Verantwortung liegt
klar beim Bundesamt. Die kantonalen Strafregister werden
abgelöst.
Die wesentlichen Vorteile dieser Neuerungen lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
1. Die Justizorgane – Untersuchungsrichter, Staatsanwälte,
Strafgerichte – können direkt on line auf das Strafregister zu-
greifen.
2. Dank der zentralen Erfassung der Urteile und der zentralen
Aufbewahrung und Pflege der Daten wird die Registerfüh-
rung wesentlich rationeller. Indem das System automatisch
logische Fehler, zum Beispiel einen falschen Artikel zu einem
Straftatbestand, anzeigt und automatisch korrigiert, wird die
Registerführung auch sicherer.
3. Dadurch wird auch die statistische Auswertung erleichtert.
Nachdem es sich um ein gemeinsames Projekt von Bund und
Kantonen handelt, kam der Vernehmlassung eine besondere
Bedeutung zu. 21 von 22 Antworten aus den Kantonen wa-
ren klar zustimmend. Der Kanton Zürich brachte verschie-
dene datenschutzrechtliche Vorbehalte an, denen Rechnung
getragen wurde, insbesondere was die Chiffrierung der Über-
mittlung von Daten anbetrifft. Einzelheiten müssen im Rah-
men der zwingenden Vorschriften auf Verordnungsstufe ge-
regelt werden. Das gilt insbesondere für die Vernichtung von
Strafregisterdaten aufgrund klarer gesetzlicher Vorschriften.
Die Einführung von Vostra wird den unerlässlichen Daten-
austausch der Strafbehörden nicht nur erleichtern, sondern
auch Einsparungen bei Bund und Kantonen bringen. Beim
Bund schätzt man sie auf zwei Millionen Franken. Eine Ände-
rung materiellrechtlicher Bestimmungen ist, wie erwähnt,
nicht vorgesehen. Es wurden auch entsprechende Anträge
der Kommission abgelehnt.
Zu Artikel 359: Hier haben wir drei Versionen, die bundesrät-
liche sowie jene der Mehrheit und der Minderheit. Nachdem
die Fassung der Mehrheit in enger Zusammenarbeit mit dem
BAP erarbeitet wurde, kann ich mich auf die beiden verblie-
benen Versionen konzentrieren.
Die Kommission für Rechtsfragen erachtet es im Interesse
der Rechtssicherheit für angezeigt, hier nicht einfach den
Bund zu nennen, sondern ausdrücklich das BAP zu bezeich-
nen, dies, obschon möglicherweise im Rahmen der Reorga-
nisation in absehbarer Zeit eine Neuzuteilung und damit eine
formelle Gesetzesänderung erforderlich wird.
Sodann hat die Kommission die Position der Kantone geklärt.
Einerseits hat das Bundesamt die Federführung, anderer-
seits wirken die Kantone unmittelbar mit. Für die Mitwirkung
anderer Bundesbehörden braucht es eine klare, ergänzende
Grundlage.

Einen breiten Raum in den Diskussionen nahm die Frage ein,
wie hängige Strafuntersuchungen registermässig unter dem
neuen EDV-System zu behandeln sind. Nach Artikel 16 der
geltenden Verordnung über das Strafregister ist die Aus-
kunftserteilung an Privatpersonen geregelt, welche einen
Auszug im Zusammenhang mit Bewerbungen usw. verlan-
gen können und worin aufgrund der Unschuldsvermutung
der EMRK nur rechtskräftige Strafen vermerkt werden dür-
fen. Nachdem der Mechanismus geändert wird, indem man
eben auf elektronische Abfrage wechselt, bedarf es einer
sauberen gesetzlichen Grundlage. Auf der anderen Seite
müssen aber die Strafverfolgungsbehörden auch über ande-
renorts hängige Strafverfahren orientiert sein; nur so kann
eine Tat richtig beurteilt werden.
Allenfalls stellt sich auch die Frage der Vereinigung von zwei
hängigen Strafverfahren. Frankreich beispielsweise kennt
zwei Strafregister, Register A und B; so kann den unter-
schiedlichen Interessen Rechnung getragen werden. Wir in
der Schweiz wollen nicht zwei Strafregister einführen, son-
dern die Möglichkeit unterschiedlicher Auskunftserteilungen.
Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Daten über
rechtskräftige Verurteilungen einerseits und jene über Gesu-
che um Strafregisterauszug im Zusammenhang mit hängigen
Strafverfahren anderseits im automatisierten Strafregister
getrennt geführt und bearbeitet werden.
Diesem Erfordernis entspricht der Antrag der Mehrheit der
Kommission. Eine Minderheit beantragt eine Modifikation.

Aeby Pierre (S, FR): En commission, concernant l’article 359
de ce projet, j’ai posé une question, et je n’ai pas été satisfait
de la façon dont on y a répondu. C’est la raison pour laquelle
je me suis décidé à déposer cette proposition de minorité. Je
vous dirai de quelle question il s’agit tout à l’heure.
D’abord une remarque sur le concept lui-même. Il y a, quant
au texte, relativement peu de différence entre la proposition
de la majorité de la commission et ma proposition de mino-
rité. En ce sens, je pense, Monsieur le président, que nous
pouvons conduire un seul vote sur l’ensemble de l’ali-
néa 1er.
L’alinéa 1ter de ma proposition de minorité est tout à fait iden-
tique à la dernière phrase de l’alinéa 1er de la proposition de
la majorité de la commission. Pour le reste, quelle est la
nuance que j’introduis? Je divise en deux la première phrase
de cet alinéa 1er de la proposition de la majorité, et je précise
d’abord que l’Office fédéral de la police gère un casier judi-
ciaire; puis, dans un deuxième point, alinéa 1bis, que
d’autres autorités fédérales et les cantons participent aussi à
cette gestion. Là une petite remarque sur le texte français: il
faut bien lire «gestion» et non pas «question». C’est une pe-
tite coquille qui s’est glissée dans le texte.
Quelle est alors la question que j’ai posée? J’ai demandé qui
est le maître du fichier. Vous me permettrez d’essayer de tra-
duire cela en allemand, parce que cette question est fonda-
mentale. En allemand, c’est: «Wer ist Inhaber dieser Daten-
sammlung?» Pourquoi j’ai posé cette question? Parce que la
loi fédérale sur la protection des données, qui est quand
même une composante essentielle de tout cet exercice, défi-
nit en son article 3 lettre i la notion de «maître du fichier» –
«Inhaber der Datensammlung»: c’est l’organe fédéral qui dé-
cide du but et du contenu. Plus loin, par exemple à l’article 8,
«Droit d’accès», dans cette loi fédérale sur la protection des
données, l’alinéa 1er précise que «toute personne peut de-
mander au maître d’un fichier si des données la concernant
sont traitées».
L’article 9 règle la restriction du droit d’accès. Là aussi, la loi
fédérale sur la protection des données donne des responsa-
bilités très claires au maître du fichier, qui peut refuser ou res-
treindre la communication des renseignements demandés.
L’article 10 enfin – c’est le dernier exemple que je prendrai –,
restriction du droit d’accès applicable aux médias, à nouveau
responsabilité du maître du fichier.
Alors, ce maître du fichier, cet «Inhaber der Datensamm-
lung», sur qui repose l’application de la législation sur la pro-
tection des données, dans le projet du Conseil fédéral, c’est
extrêmement vague: c’est la Confédération en coopération
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avec les cantons. Dans la proposition de la commission, c’est
un peu mieux, c’est un peu plus précis: la Confédération est
devenue «l’Office fédéral de police, en coopération avec
d’autres autorités fédérales et les cantons». Et dans les can-
tons, on ne précise pas de qui il s’agit, ça reste une donnée
floue au niveau de cette base légale.
Le but d’avoir scindé en deux cet alinéa 1er est simplement
celui-ci: les personnes directement concernées, mais aussi
et peut-être surtout les tiers, doivent savoir à qui il faut
s’adresser. Avec la proposition de la majorité de la commis-
sion, on ne sait pas si on doit s’adresser à son canton, à la
Confédération, par où va passer sa demande. Pour les tra-
vaux de routine, pour les extraits de casier judiciaire que l’on
réclame assez régulièrement, par exemple parce qu’on en a
besoin pour faire offre de candidature à un poste ou pour
d’autres raisons, il n’y a pas de problème; il est évident que,
dans son canton, on peut obtenir ceci. Mais lorsqu’il y a des
pépins, lorsqu’il y a des dérapages et qu’on veut obtenir soit
une radiation, soit une justification, la formulation actuelle ne
correspond plus aux moyens techniques dont nous dispo-
sons.
Vous allez me dire qu’on a pu vivre assez longtemps sans
préciser qui gérait le casier judiciaire centralisé, qui était le
haut responsable de cette gestion. Oui, mais on n’avait pas
les mêmes moyens à disposition. Ici, nous avons affaire à
une immense pieuvre avec 26, 27 ou 28 bras, peut-être
même un ou deux de plus. Tout est en liaison «on-line», ce
qui facilite, vous me le concéderez, la relation entre le canton
et la Confédération, entre les cantons. Tout ce travail de clas-
sement, de catégorisation, d’inscription, de radiation est tout
à fait performant au point de vue technique, si bien qu’à mon
sens, il n’y a aucun véritable obstacle à désigner l’Office fé-
déral de la police comme le responsable de la gestion.
Le rapporteur de la commission l’a d’ailleurs très bien dit. Il a
dit que l’Office fédéral de la police est «federführend», c’est-
à-dire, en français, qu’il pilote. Eh bien oui, il pilote. Mais à
mon avis, la version de la majorité de la commission n’ex-
prime pas vraiment ce pilotage. Il faut passer par la formula-
tion que je propose, bien distinguer le maître du fichier, le «In-
haber der Datensammlung», des hautes autorités fédérales
et des cantons qui, eux, participent. Parce que je le crains, un
jour, toutes ces différentes autorités se renverront la balle et
diront: «Mais ce n’est pas moi, ce n’est pas nous; ça s’est
passé dans tel canton. Non, c’est à la Confédération que les
choses n’ont pas joué.» Ici, on donne vraiment la pleine et
entière responsabilité à un organe central qui est l’Office fé-
déral de la police. Dans une matière aussi délicate, à mon
avis ça se justifie.
Je vous invite donc à soutenir ma proposition de minorité, qui
peut apparaître comme une nuance quant au texte, mais qui
est fondamentale dans l’application future du régime légal de
l’article 359.

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Ich hätte eigentlich
erwartet, dass Herr Aeby seinen Minderheitsantrag so be-
gründet, wie er auf der Fahne steht. Darüber lässt sich näm-
lich diskutieren.
Die wesentliche Änderung des Antrages der Minderheit Aeby
besteht aus zwei Punkten:
1. In Artikel 359 Absatz 1bis des Minderheitsantrages steht
«die anderen Behörden des Bundes» und nicht – wie es die
Kommissionsmehrheit formuliert – «andere Bundesbehör-
den». Herr Aeby hat also einen weiteren Begriff genommen.
2. Er hat Absatz 1 der Fassung der Kommissionsmehrheit –
und übrigens auch jenen des Bundesratsentwurfes – in drei
Absätze aufgeteilt. Das mag gliederungstechnisch besser
sein, die Kantone sind etwas weiter weg.
Aber jetzt hat Herr Aeby – wenn ich ihn richtig verstanden
habe – dafür plädiert, dass nicht allein das Bundesamt für Po-
lizeiwesen die Federführung hat. Er stösst sich an dieser For-
mulierung. Dann müsste er aber beantragen: «Das Bundes-
amt für Polizeiwesen und die Kantone führen ein automati-
siertes Strafregister ....» Er hat ja auch in Absatz 1bis «Die
anderen Behörden des Bundes und die Kantone wirken ....
mit» vorgeschlagen. Er hat also keine inhaltliche Änderung

gegenüber dem Antrag der Kommissionsmehrheit vorge-
schlagen. Aber ich halte mich an den Text des Antrages, wie
er auf der Fahne steht; für mich wäre das keine Riesensache.
Wichtig wäre vor allem, dass der Beginn von Absatz 1bis ge-
ändert würde, dass also die Formulierung «andere Bundes-
behörden» statt «die anderen Behörden des Bundes» ge-
wählt würde.
Im Text der Kommissionsmehrheit müsste man noch einen
redaktionellen Fehler korrigieren. In der dritten Zeile muss es
heissen: «Verurteilungen», also Mehrzahl – das zuhanden
der Redaktionskommission.

Aeby Pierre (S, FR): Je remercie M. Danioth de sa prise de
position et j’aimerais préciser qu’il s’agit visiblement d’une
imprécision dans la traduction du texte français original qui a
été déposé. En français, c’est bien clair, il faut lire «d’autres
autorités» comme dans la version de la majorité de la com-
mission, c’est-à-dire que ça devrait être en allemand «andere
Behörden», et non pas «die anderen». Dans le texte français,
c’est très clair.

Koller Arnold, Bundesrat: Zwei Bemerkungen: Zum einen
zur Einleitung dieses Artikels: Wir haben «Der Bund führt ....»
vorgesehen, und nun beantragt Ihre Kommission – sowohl
die Mehrheit als auch die Minderheit – «Das Bundesamt für
Polizeiwesen führt ....».
Ich verstehe die Intention. Man will damit festnageln, welche
Verwaltungseinheit zuständig ist. Andererseits widerspricht
das dem neuen Regierungs- und Verwaltungsorganisations-
gesetz, in dem Sie die Organisation der Verwaltung aus-
drücklich dem Bundesrat übertragen haben. Ich stelle heute
keinen Antrag, aber ich frage mich, ob es nicht ein Kompro-
miss wäre, wenn man einfach «Das zuständige Bundesamt
führt ....» sagen würde. Sonst unterlaufen wir das neue Re-
gierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz. Dies eine
formelle Bemerkung zuhanden des Zweitrates.
Zum Antrag der Minderheit Aeby: Das neue elektronische
Strafregister bleibt ein Gemeinschaftswerk von Bund und
Kantonen. Wir können die Kantone nicht aus der Verantwor-
tung entlassen. Zwar ist das Bundesamt für Polizeiwesen fe-
derführend, aber zugleich ist es ganz entscheidend auf die
korrekte Eingabe der Urteile durch die Kantone angewiesen.
Wenn die Kantone das nicht tun, ist das ganze Strafregister
in Frage gestellt. Herr Aeby hat selbst gesagt, es gehe vor al-
lem um Formulierungsunterschiede. Eigentlich wollte er aber
die Verantwortung der Kantone etwas herabstufen.
Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen den Antrag der Mehr-
heit zur Annahme empfehlen. Wir sind und bleiben auf die
Verantwortung der Kantone für die richtige Eingabe der Straf-
urteile angewiesen; Sie wissen, dass der Strafvollzug Sache
der Kantone und nicht Sache des Bundes ist.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 26 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 3 Stimmen

Art. 360
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
....
f. Gesuche von Strafjustizbehörden um Strafregisterauszug
im Rahmen eines in der Schweiz hängigen Strafverfahrens
....

Art. 360
Proposition de la commission
Titre marginal, al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
....
f. les demandes d’extrait du casier judiciaire déposées par les
autorités judiciaires pénales dans le cadre d’une enquête pé-
nale pour crime ou délit qui est en cours en Suisse.
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Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Buchstabe f stellt
eine Ergänzung dar, die eine logische Folge der Formulie-
rung in Artikel 359 Absatz 1 ist.

Koller Arnold, Bundesrat: Die Formulierung Ihrer Kommis-
sion ist präziser. Ich stimme zu.

Angenommen – Adopté

Art. 360bis
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
....
i. .... von Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c des Bundesgesetzes
....
Abs. 3
.... rechtfertigt, nach Anhörung des Eidgenössischen Daten-
schutzbeauftragten bis zur Inkraftsetzung der Rechtsgrund-
lagen in einem formellen Gesetz die Einsichtsrechte ....
Abs. 4
Personendaten aus den registrierten Gesuchen um Strafre-
gisterauszug im Rahmen von hängigen ....
Abs. 5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 6
....
e. das Auskunftsrecht und die übrigen Verfahrensrechte zum
Schutze der betroffenen Personen;
....

Art. 360bis
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
....
i. ....visés à l’article 2 alinéa 4 lettre c de la loi fédérale ....
Al. 3
.... le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la
protection des données, étendre .... et des cantons jusqu’à
l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel.
Al. 4
Les données personnelles concernant les demandes d’ex-
trait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes
pénales en cours ....
Al. 5
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 6
....
e. le droit d’accès et les autres droits de procédure visant la
protection des personnes concernées;
....

Präsident: Hier ist auf das Beiblatt zur Fahne zu verweisen.

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Die Bundespolizei
wird die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung
einzelner Personen für den Bundesdienst weiterhin machen
müssen. Es handelt sich um jährlich rund 18 000 Auskunfts-
gesuche. Hier ist der Bewerber ja grundsätzlich mit einer
Überprüfung einverstanden; wir sind der Meinung, dass die
Bundespolizei den On-line-Zugriff erhalten soll.
Anders verhält es sich mit den Massnahmen gemäss Artikel 2
Absätze 1 und 2bis – eben genau die Bestimmung, die in die
Fahne aufzunehmen vergessen wurde –: Das sind die zen-
tralen Aufgaben des präventiven Staatsschutzes. Die Bun-
despolizei hat gemäss Absatz 2 Litera c im Rahmen von ge-
richtspolizeilichen Ermittlungsverfahren, also wenn ein Ermitt-
lungsverfahren bereits läuft, den direkten Zugriff auf Vostra.
Nach der vom Parlament beschlossenen und vom Volk gut-
geheissenen zurückhaltenden Devise für unseren Staats-
schutz erachtet es die Kommission nicht für notwendig, dass
die Bundespolizei auch im präventiven Bereich, also im

Staatsschutzbereich, On-line-Abrufe aus dem Strafregister
soll vornehmen können. Hierzu bietet sich der normale
Rechtshilfeweg über das Bundesamt für Polizeiwesen an.
Die Kommission ist der Auffassung, dass eine Streichung
dieser Kompetenz auch angesichts der quantitativ geringen
Bedürfnisse zu verantworten ist.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich stimme zu.

Angenommen – Adopté

Art. 362
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 363
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
An Privatpersonen dürfen keine Auszüge aus dem Strafregi-
ster abgegeben werden. Jedermann hat jedoch das Recht,
Registerauszüge, die seine Person betreffen, zu verlangen.
Diese Registerauszüge enthalten weder Angaben zu ge-
löschten Einträgen noch zu Gesuchen um Strafregisteraus-
zug im Rahmen von hängigen Strafverfahren.

Art. 363
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a ce-
pendant le droit de se faire délivrer des extraits de son propre
casier. Ces extraits ne contiennent aucune indication relative
aux inscriptions radiées et aux demandes d’extrait du casier
judiciaire dans le cadre d’enquêtes pénales en cours.

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Die Bestimmung in
Artikel 360bis Absatz 6 Buchstabe e muss im Zusammenhang
mit Artikel 363 Absätze 1 und 2 gesehen werden. Danach wer-
den keine Auszüge aus dem Strafregister an Privatpersonen
abgegeben. Jedermann hat jedoch das Recht, Registeraus-
züge, die seine eigene Person betreffen, zu verlangen. Diese
Registerauszüge enthalten weder Angaben zu gelöschten
Eintragungen noch zu Gesuchen um Strafregisterauszug im
Rahmen von hängigen Strafverfahren. Artikel 360bis Absatz 6
Buchstabe e soll dem Bundesrat die Rechtsgrundlage für der-
artige Auskünfte und die übrigen Verfahrensrechte zum
Schutze der betreffenden Personen geben.
Artikel 363 Absatz 2 ergibt sich als Ergänzung einerseits aus
der Neufassung von Artikel 359 und andererseits aus der
Präzisierung von Artikel 360bis Absatz 6 Buchstabe e; sie
umschreibt das Auskunftsrecht der Privatpersonen bezüglich
des Strafregisters.

Angenommen – Adopté

Art. 363bis, 364, Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 363bis, 364, ch. II
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 30 Stimmen

(Einstimmigkeit)
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C. Bundesgesetz über die kriminalpolizeilichen Zentral-
stellen des Bundes (Gemeinsames Informationssy-
stem)
C. Loi fédérale sur les Offices centraux de police crimi-
nelle de la Confédération (Système informatisé com-
mun)

Antrag der Kommission
Mehrheit
Eintreten
Minderheit
(Aeby, Brunner Christiane)
Nichteintreten

Proposition de la commission
Majorité
Entrer en matière
Minorité
(Aeby, Brunner Christiane)
Ne pas entrer en matière

Aeby Pierre (S, FR): La proposition de non-entrée en matière
sur la partie C, proposition de minorité faite par Mme Brunner
Christiane, présidente de la commission, et moi-même, se
justifie d’elle-même de façon extrêmement évidente et vi-
suelle en consultant tout simplement le dépliant.
Nous venons d’absoudre une partie A et une partie B, un sys-
tème IPAS et un système Vostra, et nous avons parcouru
toute une série d’articles extrêmement compliqués qui rè-
glent de nombreux détails sur la façon de conduire ces sys-
tèmes. Ensuite, nous aurons la partie D où, pour un simple
registre informatisé de véhicules à moteur, par exemple, ou
pour des mesures MOFIS ou ADMAS, pour des mesures pri-
ses en matière administrative de permis de conduire, etc., on
aura de nouveau toute une série de dispositions de détail sur
la manière dont il faut régler ces systèmes informatiques, qui
sont extrêmement performants, extrêmement précieux aux
organes de police, mais qui sont, on le sait, dangereux.
Ici, dans la partie C, c’est l’article 11 de la loi fédérale sur les
Offices centraux de police criminelle de la Confédération
qu’on modifie. Cet article 11 est si court qu’il n’est rien d’autre
qu’une carte blanche. Et même s’il s’agit de lutter contre la
criminalité économique, ça saute aux yeux qu’on n’a rien ré-
glé avec cet article 11, rien du tout. Je vais essayer de vous
montrer quelles sont les lacunes qu’il y a dans cet article 11
modifié de la loi fédérale sur les Offices centraux de police
criminelle de la Confédération.
La loi fédérale sur la protection des données stipule que,
lorsqu’un système informatique contient des données sensi-
bles relatives à la santé, à la police, aux opinions politiques
ou religieuses, etc., les accès informatiques en ligne doivent
être prévus formellement dans une loi. Là, on est tous d’ac-
cord, c’est ce qu’on est en train de faire avec cet article 11:
l’Office fédéral de la justice et le préposé fédéral à la protec-
tion des données garantissent cette surveillance sur les don-
nées sensibles. Mais, si le principe de la légalité vise avant
tout une transparence, il ne suffit jamais, à lui seul, à légitimer
les accès. La mise en place de liaisons en ligne, ou de
liaisons «on-line», doit être systématiquement précédée
d’une analyse sur l’opportunité d’une analyse quant à la pro-
portionnalité, et d’une analyse quant au principe de la finalité
exacte de ce fichier. Les accès doivent être conformes à
cette analyse et ne peuvent pas se justifier uniquement par
une base légale abstraite et extrêmement brève.
C’est d’ailleurs face à cette problématique que – vous le savez
déjà, M. Danioth y a fait allusion – la Commission de gestion a
décidé de mettre en route une inspection sur la façon dont on
procède aux liaisons «on-line», non seulement au sein de la
Confédération, mais aussi et surtout dans les cantons, car le
contrôle dans les cantons, s’il existe au départ, n’existe plus par
la suite. L’exploitation dans les cantons nous autorise à penser
qu’il y a de nombreux fonctionnaires de police, parfois même
peut-être des fonctionnaires d’autres secteurs, qui ont accès à
des données gérées par des systèmes fédéraux centraux.

Vous me direz qu’il existe la fameuse procédure Hermes, qui
va prescrire aux Offices centraux de police criminelle de la
Confédération de quelle manière ils doivent maintenant met-
tre en place la fusion des deux systèmes ISOK et DOSIS, et
d’autres éventuellement.
La procédure Hermes n’est en aucun cas une véritable pro-
cédure. En fait, il s’agit bien de prévoir les phases qui doivent
être suivies pour les décisions de mise en place de liaisons
«on-line»; mais hormis quelques renvois généraux à la légis-
lation, elle ne contient pas de règles ou de dispositions spé-
cifiquement consacrées à ces liaisons «on-line», notamment
quant à l’examen des trois principes d’opportunité, de propor-
tionnalité et de finalité que j’ai cités tout à l’heure.
La procédure Hermes est un élément fondamental dans le
cadre de la mise en place de systèmes «on-line» complexes,
mais c’est plutôt une méthode où on laisse l’utilisateur déci-
der lui-même de ses besoins. C’est le manque de contrôle
politique sur l’utilisateur et sur la façon dont l’utilisateur définit
ses besoins qui fait défaut dans cet article 11.
Entrer en matière, c’est, à mon sens, confirmer ce que nous
constatons malheureusement à la Commission de gestion,
c’est que les autorités politiques, le Conseil fédéral, mais le
Parlement aussi, se préoccupent finalement assez peu du
côté technique des systèmes informatiques et qu’il s’en suit
un développement parfois anarchique qui n’évite pas les dé-
rapages.
Pour terminer, quelques questions importantes qui doivent
être éclaircies, qu’on a éclaircies de façon très précise dans
les autres trois parties de ce paquet, mais qu’on n’éclaircit
pas du tout ici: quelles sont les conséquences concrètes
d’autoriser les Offices centraux de police criminelle de la
Confédération à gérer un système en commun et à fusionner
plusieurs fichiers? Quels sont les articles justifiés par rapport
au délai de la loi sur la protection des données? Comment
va-t-on régler les droits d’accès? Quelles règles va-t-on ap-
pliquer aux droits d’accès?
Toute une série de questions qui ne sont pas réglées. Vous
pouvez juger vous-mêmes, sans être spécialistes, de tout ce
qui manque dans cette partie C en la comparant simplement
avec les autres qui vous sont soumises.
A mon sens, il est prématuré de modifier maintenant l’article
11 en question. Nous devons exiger beaucoup plus de préci-
sions de la part des Offices centraux de police criminelle de
la Confédération et de l’Office fédéral de la justice, qui entend
ici obtenir en quelque sorte carte blanche. Nous avons audi-
tionné le Préposé fédéral à la protection des données. Il est
ressorti clairement de cette audition, telle qu’elle figure aux
procès-verbaux des travaux de la commission, que cet article
allait poser de nombreux problèmes quant à la surveillance
et à l’exercice de la protection des données.
A mon sens, c’est un faux pas que d’entrer en matière
aujourd’hui sur cette partie C. Je vous invite donc à suivre la
proposition de minorité et à ne pas entrer en matière
aujourd’hui sur l’article 11, même si nous reconnaissons qu’il
y a là un besoin. Mais il faut nous en dire plus, comme on le
fait dans les autres cas.

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Wir haben es hier
mit einer wichtigen Entscheidung zu tun. Die Opposition –
das gebe ich zu – beschränkt sich nicht alleine auf die Min-
derheit Aeby, sondern sie bezieht sich auch auf den Eidge-
nössischen Datenschutzbeauftragten. Wir hatten in der Kom-
mission sehr ausführliche Diskussionen. Auch der Daten-
schutzbeauftragte ist der Meinung, dass eine Dringlichkeit
der Gesetzgebung nicht besteht. Aber was ist die Alterna-
tive? Die Alternative ist die, dass wir uns in einem Bereich, in
dem sehr wohl gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht,
mit Weisungen und Verordnungen behelfen müssen.
Sie haben es vorhin gehört: Wir haben die beiden Systeme
Dosis und Isok; das System Dosis seit dem 1. Januar dieses
Jahres. Diese laufen parallel. Sie müssten auch irgendwie
zusammen betrieben werden können. Angesichts des Um-
standes, dass der Drogenhandel zu den bevorzugtesten Tä-
tigkeitsgebieten der Verbrechersyndikate gehört, bewährt
sich die getrennte Führung der beiden Systeme je länger, je
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weniger. Diese kriminellen Organisationen, die über modern-
ste Logistik verfügen, um im grossen Stil mit Drogen zu han-
deln, nutzen diese vielfältigen Möglichkeiten auch für andere
Aktivitäten.
Die praktische Erfahrung zeigt, dass Verbrechersyndikate
bei ihren scheinbar legalen und bei illegalen Tätigkeiten ei-
nen ausgeprägten Hang zur Diversifikation aufweisen. Ne-
ben dem Drogenhandel investieren sie hohe Summen ins
Rotlichtmilieu und in den oft damit einhergehenden Frauen-
handel. Sie betätigen sich im Schlepperwesen, im Bereiche
der Falschgeldkriminalität und bei anderen Fälschungsdelik-
ten. Sie widmen sich der planmässigen Verschiebung und
Vermarktung von gestohlenen Fahrzeugen sowie der erpres-
serischen Gewaltkriminalität. Am Schluss der ganzen Palette
von gewinnbringenden Aktivitäten steht dann die Geldwä-
scherei, die dazu dienen soll, die schmutzigen Gewinne rein-
zuwaschen und zu reinvestieren.
Wenn die Zentralstellendienste im Bundesamt für Polizeiwe-
sen gegen diese Syndikate überhaupt etwas ausrichten wol-
len, dann müssen sie deren diversifizierte Strukturen auch
gesamtheitlich erfassen können.
Aus diesem Grunde schlägt der Bundesrat zu Recht vor, die
in einzelne Sachbereiche aufgesplitterte Personendatenbe-
arbeitung aufzugeben und diese mit Blick auf eine gesamt-
heitliche Analyse und Bekämpfung der organisierten
Schwerstkriminalität zusammenzufassen. Auch aus diesem
Grund wird ein Nachfolgeprodukt von Dosis und Isok entwik-
kelt – als gemeinsames Informationssystem. Für die Entwick-
lung und Installierung der neuen Nachfolgedatenbank
braucht es eben gerade jetzt gesetzliche Schranken, Leit-
planken, um zu vermeiden, dass kostspielige Faits accomplis
geschaffen werden, aber auch, um Fehlentwicklungen zum
Nachteil des Bürgers zu vermeiden.
Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass der Bund Verpflichtun-
gen gegenüber den Kantonen eingegangen ist, diese bei der
Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu unterstützen;
sonst besteht die Gefahr, dass die Kantone – vor allem die
grossen Kantone – eigene Systeme, eigene Datenbanken
entwickeln.
Aus diesen Gründen möchte ich Sie ersuchen, auf diese Vor-
lage einzutreten.

Koller Arnold, Bundesrat: Warum müssen wir Ihnen hier in
der Teilvorlage C diese Abänderung des Bundesgesetzes
über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes beantra-
gen? Der Grund ist eindeutig ein historischer. Die Zentralstel-
lendienste im Bundesamt für Polizeiwesen waren historisch
rein deliktbezogen. Es gab eine Zentralstelle zur Bekämp-
fung des Frauenhandels, eine zur Bekämpfung der Falsch-
münzerei, eine zur Bekämpfung des illegalen Betäubungs-
mittelhandels und – als neueste Entwicklung – eine zur Be-
kämpfung des organisierten Verbrechens. Im Zentralstellen-
gesetz war daher auch noch vorgesehen, dass jede dieser
deliktbezogenen Zentralstellen ein eigenes Informationssy-
stem bearbeiten kann, nicht mehr und nicht weniger.
Nun haben wir feststellen müssen, dass diese deliktbezo-
gene Arbeit eindeutig nicht mehr effizient ist. Man erwartet
heute vom Bund, dass er zuhanden der Kantone, die die
Strafverfolgung an der Front führen, einheitliche Lagebilder
auf dem Gebiet der Schwerstkriminalität, vor allem im wirt-
schaftlichen Bereich, abliefert. Deshalb haben wir unterdes-
sen die Zentralstellen neu organisiert. Sie sind nicht mehr de-
liktbezogen, sondern funktional organisiert, also umfassend
und nicht mehr getrennt – hier illegaler Betäubungsmittelhan-
del, dort organisiertes Verbrechen –, was sofort einleuchtet.
Eine der wichtigsten Manifestationen des organisierten Ver-
brechens ist nach wie vor der illegale Betäubungsmittelhan-
del. Es macht daher wenig Sinn, wenn das verschiedene, or-
ganisatorisch voneinander getrennte Leute tun. Die Zentral-
stellen haben also einen Bereich Nachrichtenbeschaffung,
einen Bereich Operationen, wo Verfahren durchgeführt wer-
den – darüber werden Sie nächste Woche sprechen, wenn
Sie die Effizienzvorlage behandeln, wo der Bund erstmals die
Kompetenz erhalten soll, eigene Verfahren im Bereich der in-
terkantonalen und internationalen Wirtschaftskriminalität

durchzuführen –, und einen Bereich Logistik, wo wir alle
diese Datensysteme zuhanden der Kantone betreiben.
Weil die bisher vorgesehene Trennung heute wirklich keinen
Sinn mehr macht, brauchen wir die Kompetenz, hier nun
auch ein einheitliches Datensystem über das organisierte
Verbrechen und den illegalen Betäubungsmittelhandel ge-
samthaft zu führen. Wenn wir das nicht tun könnten, würden
wir viel an Effizienz verlieren, und auch die Kantone wären
von uns sehr schlecht bedient. Es bliebe den Kantonen
nichts anderes übrig, als regional zu versuchen, diese
schwerwiegende Lücke wieder zu schliessen.
Herr Aeby sagte, es fehle vor allem an der politischen Kon-
trolle. Das kann ich nicht bejahen. Auch die Einsichtsrechte
sind im Zentralstellengesetz ganz klar geregelt. Ich darf Sie
immerhin daran erinnern: Es gibt in meinem Departement ein
eigenes Inspektorat, das überfallweise und unangemeldet
sowohl die Bundespolizei wie auch diese Systeme durch
Stichproben immer wieder kontrolliert. Dann hat der Eidge-
nössische Datenschutzbeauftragte jederzeit Zugang zu die-
sen Systemen. Die Geschäftsprüfungsdelegationen beider
Räte haben auch jederzeit uneingeschränkten Zugang zu
diesen Systemen. Man kann also wirklich nicht sagen, es
fehle an politischer Kontrolle. Im übrigen werden auch die Zu-
griffsvoraussetzungen und die Bewirtschaftungsgrundsätze
in den Verordnungen sehr klar festgehalten und durch diese
politischen Organe überprüfbar sein.
Ich möchte Sie daher bitten, auf diese Vorlage einzutreten.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 25 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 3 Stimmen

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung, Titel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction, titre
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 11 Abs. 1
Antrag der Kommission
Die kriminalpolizeilichen Zentralstellen des Bundes betreiben
zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein gemeinsames Informations-
system. Im System werden kriminologische Kategorien aus-
geschieden. Bei der Ausgestaltung der Zugriffsrechte auf die
einzelnen Kategorien ist dem Bedürfnis einer Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen Zentralstellen nach diesem
Gesetz Rechnung zu tragen.

Art. 11 al. 1
Proposition de la commission
Les Offices centraux de police criminelle de la Confédération
gèrent un système informatisé commun en vue d’accomplir
les tâches qui leur sont confiées. Dans ce système, les don-
nées sont répertoriées en fonction de différentes catégories
criminologiques. L’octroi du droit d’accès à chacune de ces
catégories doit tenir compte du besoin d’une collaboration
entre les différents offices centraux au sens de cette loi.

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Zu Absatz 1: Die
Neufassung gemäss Kommissionsantrag, von dem ich an-
nehme, dass ihn der Bundesrat unterstützt, enthält diverse
Verbesserungen sowohl bezüglich Effizienz der Verbre-
chensbekämpfung wie auch hinsichtlich Datenschutz. Vor-
erst braucht es keine Anordnung des Bundesrates mehr; die
Informationssysteme Dosis und Isok bestehen bereits.
Sodann geht es darum, die Frage sogenannter Subsysteme
zu lösen. Der Bundesrat hat auf Seite 8 der Botschaft ge-
schrieben: «Je nach Bedarf wird der Bundesrat auf dem Ver-
ordnungsweg den Aufbau von Subsystemen vorsehen.» Die
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Debatten um die Abklärungen haben gezeigt, dass dies ein
technischer Ausdruck ist, der im Gesetz zu Missverständnis-
sen Anlass geben kann. Denn die Bekämpfung der organi-
sierten Schwerstkriminalität ist, wie wir gehört haben, delikt-
übergreifend anzupacken. Das verhindert nicht, dass im Sy-
stem selber kriminologische Kategorien ausgeschieden wer-
den, deshalb der zweite Satz. Dabei sind die Zugriffsrechte
auf die einzelnen Kategorien nach den jeweiligen Delikten
auszugestalten. Das Bedürfnis nach einer engen Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen Zentralstellen ist
ausschlaggebend. Eine wirksame Koordinations- und Analy-
setätigkeit bedingt klar einen «Abgleich» und einen Aus-
tausch von Personendaten zwischen den einzelnen Zentral-
stellen.
Mit dieser Formulierung wird sowohl für den Ist-Zustand wie
auch im Hinblick auf die Schaffung des Nachfolgesystems
eine saubere Gesetzesgrundlage geschaffen, die trotz über-
greifender Zusammenarbeit der Zentralstellen die Einhaltung
der Zugriffsrechte garantiert.

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. II
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 22 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

D. Strassenverkehrsgesetz (Register für Fahrzeuge
und Fahrzeughalter sowie für Administrativmassnah-
men gegen Fahrzeugführer)
D. Loi fédérale sur la circulation routière (Registre des
véhicules et des détenteurs de véhicules et registre
des mesures administratives frappant les conducteurs
de véhicules)

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 104 Abs. 2, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 104 al. 2, 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Danioth Hans (C, UR), Berichterstatter: Generell zu diesen
Änderungen folgendes: Bei den Systemen Admas und Mofis
handelt es sich um zwei strassenverkehrsrechtliche Daten-
banken. Hier sind nur punktuelle Änderungen vorgesehen,
keine Änderungen des Strassenverkehrsrechtes. Trotzdem

bewirkt die Aufnahme der Halterspeicherung fast ein kom-
plettes Adressregister, und das ergibt datenschutzrechtliche
Probleme. Allerdings könnte man sich fragen, ob die Sensi-
bilität der Mofis-Daten, die ja in erster Linie fahrzeugbezo-
gene Daten sind, gegeben ist, um den strengen Datenschutz
zu rechtfertigen. Die Kommission hat es bei diesem Standard
belassen.
Die Kommission hat sich auf eine Änderung eher formeller
Natur beschränkt. Es ist uns aufgefallen, dass in diesem Er-
lass verschiedentlich nicht nur über die Kantone, sondern
auch über das Fürstentum Liechtenstein legiferiert worden
ist, wie wenn es sich um einen siebenundzwanzigsten Kan-
ton handeln würde. Wir sind der Meinung, dass wir das nicht
tun dürfen.
Aufgrund eines Notenaustausches vom 15. Dezember 1977
zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein
über die gegenseitige Anerkennung der Führer- und Fahr-
zeugausweise und die Verwaltungsmassnahmen werden die
Fahrzeugdaten zwischen der Schweiz und dem Fürstentum
ausgetauscht. Die Kommission hat dieses völkerrechtliche
Dilemma durch Aufnahme eines neuen Absatzes 7 in Arti-
kel 104a bzw. 104b SVG gelöst: «Der Bundesrat kann den
Behörden des Fürstentums Liechtenstein, welche Aufgaben
nach den Absätzen 4 und 5 erfüllen, die Beteiligung an Füh-
rung und Nutzung des Registers bewilligen.»
Die anderen Bestimmungen wurden entsprechend ange-
passt. Wir hoffen, dass damit die Gefahr einer Trübung des
guten Einvernehmens zwischen der Schweiz und dem Für-
stentum Liechtenstein gebannt ist.

Angenommen – Adopté

Art. 104a
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... den Kantonen ein automatisiertes ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
.... der Schweiz gegenwärtig ....
Abs. 4
....
a. .... des Bundes und der Kantone;
....
Abs. 5
....
f. Streichen
Abs. 6
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 7
Der Bundesrat kann den Behörden des Fürstentums Liech-
tenstein, welche Aufgaben nach den Absätzen 4 und 5 erfül-
len, die Beteiligung an Führung und Nutzung des Registers
bewilligen.

Art. 104a
Proposition de la commission
Al. 1
.... les cantons, un registre ....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
.... en Suisse, du nom ....
Al. 4
....
a. autorités de la Confédération et des cantons chargées ....
....
Al. 5
....
f. Biffer
Al. 6
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 7
Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Princi-
pauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énon-
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cées aux alinéas 4 et 5 à participer à la gestion et à l’exploi-
tation du registre.

Angenommen – Adopté

Art. 104b
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... den Kantonen ein automatisiertes ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Das Register enthält alle von schweizerischen Behörden ver-
fügten oder von ausländischen .... in der Schweiz angeordne-
ten Administrativmassnahmen:
....
Abs. 4
.... des Bundes und der Kantone im Admas Personendaten.
Abs. 5
.... der Schweiz durch ein ....
Abs. 6
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 7
Der Bundesrat kann den Behörden des Fürstentums Liech-
tenstein, welche Aufgaben nach den Absätzen 4 und 5 erfül-
len, die Beteiligung an Führung und Nutzung des Registers
bewilligen.

Art. 104b
Proposition de la commission
Al. 1
.... les cantons, un registre ....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
.... autorités suisses ou par des autorités étrangères contre
des personnes domiciliées en Suisse:
....
Al. 4
.... de la Confédération et des cantons chargées ....
Al. 5
.... de la Suisse peuvent consulter ....
Al. 6
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 7
Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Princi-
pauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énon-
cées aux alinéas 4 et 5 à participer à la gestion et à l’exploi-
tation du registre.

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. II
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Koller Arnold, Bundesrat: Wegen der Transparenz möchte
ich festhalten, dass die beiden Systeme, die den Strassen-
verkehr betreffen, auf den 1. Januar 1998 mit der Strassen-
verkehrsabteilung ins UVEK gewechselt haben.

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 24 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.031

Kantonsverfassungen
(UR, AR, GR).
Gewährleistung
Constitutions cantonales
(UR, AR, GR).
Garantie

Botschaft und Beschlussentwurf vom 20. Mai 1998 (BBl 1998 3945)
Message et projet d’arrêté du 20 mai 1998 (FF 1998 3441)

___________________________________________________________

Spoerry Vreni (R, ZH) unterbreitet im Namen der Staatspoli-
tischen Kommission (SPK) den folgenden schriftlichen Be-
richt:

Nach Artikel 6 Absatz 1 der Bundesverfassung sind die Kan-
tone verpflichtet, für ihre Verfassungen die Gewährleistung
des Bundes einzuholen. Nach Absatz 2 des gleichen Arti-
kels gewährleistet der Bund kantonale Verfassungen, wenn
sie weder die Bundesverfassung noch das übrige Bundes-
recht verletzen, die Ausübung der politischen Rechte in re-
publikanischen Formen sichern, vom Volk angenommen
worden sind und revidiert werden können, sofern die abso-
lute Mehrheit der Bürger es verlangt. Erfüllt eine kantonale
Verfassung diese Voraussetzungen, so muss sie gewährlei-
stet werden; erfüllt eine kantonale Verfassungsnorm eine
dieser Voraussetzungen nicht, so darf sie nicht gewährlei-
stet werden.
Die vorliegenden Verfassungsänderungen haben zum Ge-
genstand:
– Uri: Kindergärten; Erhöhung der Unterschriftenzahlen für
kantonale Volksbegehren; terminologische Anpassungen im
Bereich der öffentlichen Sozialhilfe.
– Appenzell Ausserrhoden: Urnenabstimmung über die Zu-
kunft der Landsgemeinde; Abschaffung der Landsgemeinde.
– Graubünden: Variantenabstimmungen.
Alle Änderungen entsprechen Artikel 6 Absatz 2 der Bundes-
verfassung, sie sind deshalb zu gewährleisten.

Spoerry Vreni (R, ZH) présente au nom de la Commission
des institutions politiques (CIP) le rapport écrit suivant:

En vertu de l’article 6 alinéa 1er de la Constitution fédérale,
les cantons sont tenus de demander à la Confédération la ga-
rantie de leur constitution. Selon l’alinéa 2 de ce même arti-
cle, la Confédération accorde la garantie, pour autant que
ces constitutions soient conformes à la Constitution fédérale
et à l’ensemble du droit fédéral, qu’elles assurent l’exercice
des droits politiques selon des formes républicaines, qu’elles
aient été acceptées par le peuple et qu’elles puissent être ré-
visées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.
Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes
ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si-
non, elle lui est refusée.
En l’espèce, les modifications constitutionnelles ont pour ob-
jet:
– Uri: les jardins d’enfants; l’augmentation du nombre de si-
gnatures pour les demandes de référendum et les initiatives
populaires; les adaptations de la terminologie en matière
d’aide sociale publique.
– Appenzell Rhodes-Extérieures: l’organisation d’un vote aux
urnes sur l’avenir de la landsgemeinde; la suppression de la
landsgemeinde.
– Grisons: les votes sur les variantes.
Toutes ces modifications sont conformes à l’article 6 alinéa 2
de la Constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-
elle leur être accordée.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, dem Beschlussent-
wurf zuzustimmen.
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Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, d’adopter le projet
d’arrêté.

Eintreten ist obligatorisch
L’entrée en matière est acquise de plein droit

Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter
Kantonsverfassungen
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux cons-
titutions cantonales révisées

Gesamtberatung – Traitement global

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Titre et préambule, art. 1, 2

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 24 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.3243

Motion Leumann
Revision des Bundesgesetzes
über die Erfindungspatente
Motion Leumann
Révision de la loi fédérale
sur les brevets d’invention

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 10. Juni 1998
Der Bundesrat wird aufgefordert, im Nachgang an die Gen-
Lex-Vorlage eine Revision des Bundesgesetzes vom 25.
Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)
vorzunehmen, mit welcher eine Angleichung an die vom EU-
Parlament im Mai 1998 verabschiedete und demnächst vom
Ministerrat formell gutzuheissende Richtlinie der EU über
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vor-
genommen wird.
Im einzelnen sollten namentlich im Sinne von Arti-
kel 24novies der Bundesverfassung und der Artikel 4 bis 6
der EU-Richtlinie die Grenzen der Patentierbarkeit gesetzlich
näher bestimmt werden. Der Vorbehalt der öffentlichen Ord-
nung und der guten Sitten sollte durch eine beispielhafte Auf-
listung der von der Patentierung auszunehmenden Erfindun-
gen spezifiziert werden. In Fortführung des Gedankens von
Artikel 7 der Richtlinie wäre im weiteren die Beratung der vom
Bundesrat eingesetzten Ethikkommission für die Gentechno-
logie im ausserhumanen Bereich zu regeln.
Bezüglich der Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprü-
chen auf biologisches Material (vgl. Art. 8 bis 10 der Richtli-
nie) sollte im weiteren klargestellt werden, dass sich der
Schutz eines Verfahrenspatentes nicht nur auf das mit Hilfe
dieses Verfahrens unmittelbar gewonnene biologische Mate-
rial erstreckt, sondern auch auf das mit Hilfe weiterer biologi-
scher Vermehrung aus diesem Material gewonnene Material.
Die Richtlinie gewährleistet überdies auch für Pflanzensorten
den derivierten Stoffschutz, der jetzt vom Bundesgericht
auch gewährleistet wird (BGE 121 II 125).
Wichtig ist schliesslich, dass entsprechend Artikel 11 der
Richtlinie ein Landwirteprivileg bezüglich der Eigenverwer-
tung von pflanzlichem Vermehrungsmaterial und von Zucht-
vieh und tierischem Vermehrungsmaterial eingeführt wird.

Texte de la motion du 10 juin 1998
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en oeuvre la révision
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention
(loi sur les brevets, LBI) à la suite du projet Gen-lex. Cette ré-
vision aura pour but d’harmoniser les dispositions de la loi
précitée avec la directive européenne relative à la protection
juridique des inventions biotechnologiques adoptée par le
Parlement européen en mai 1998 et approuvée par le con-
seil.
Il y aura lieu notamment de délimiter, de façon plus précise,
les conditions de brevetabilité conformément aux principes
de l’article 24novies constitutionnel et des articles 4 à 6 de la
directive européenne. Ainsi, la réserve concernant l’ordre pu-
blic et les bonnes moeurs devrait être définie par une liste
non exhaustive des inventions devant être exclues du brevet.
Par analogie à l’article 7 de la directive, il serait indiqué par
ailleurs de réglementer les tâches de la commission d’éthi-
que pour le génie génétique dans le domaine non humain
instituée par le Conseil fédéral.
En ce qui concerne les effets de la protection liée à un brevet
dont les revendications portent sur une matière biologique
(art. 8 à 10 de la directive), il conviendra de spécifier que la
protection d’un procédé couvre la matière biologique obtenue
directement par ce procédé et toute autre matière biologique
obtenue par multiplication, à partir de la matière biologique
directement obtenue. La directive garantit en outre une pro-
tection dérivée pour les substances dans le domaine des va-
riétés végétales, protection que le Tribunal fédéral a égale-
ment admise (ATF 121 II 125).
Enfin, conformément à l’article 11 de la directive, il y aura lieu
de prévoir pour les agriculteurs une dérogation les autorisant
à utiliser à des fins agricoles du matériel de reproduction vé-
gétal, du bétail d’élevage et du matériel de reproduction ani-
mal.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Beerli, Bisig, Büttiker, For-
ster, Hess Hans, Iten, Martin, Marty Dick, Merz, Plattner,
Rhinow, Rochat, Saudan, Schiesser, Schüle, Spoerry (16)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Die Urheberin verzichtet auf eine Begründung und wünscht
eine schriftliche Antwort.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 16. September 1998
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 16 septembre 1998
Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen.

Leumann Helen (R, LU): Meine Motion verlangt eine Anglei-
chung des Patentrechtes an die EU-Richtlinien über den
rechtlichen Schutz von biotechnologischen Erfindungen. Der
Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen, also
habe ich nichts beizufügen. Ich möchte aber die Gelegenheit
nutzen und Sie, Herr Bundesrat, anfragen: Bis wann können
wir mit der Gen-Lex-Vorlage rechnen?

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin bereit, die Motion entge-
genzunehmen. Man könnte sich vielleicht sogar die Frage
stellen, warum man das nicht in das Gen-Lex-Projekt aufge-
nommen hat. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es sich
hier um eine sehr sensible Materie handelt. Es stehen bei der
Revision des Patentgesetzes auch noch andere Probleme
an; es geht vor allem um die Fortentwicklung des europäi-
schen Patentsystems. Die verlangte Revision soll deshalb
zum Anlass genommen werden, jedenfalls einen Teil dieser
zusätzlichen Thematik einzubeziehen. Der Zeitplan wird des-
halb flexibel zu gestalten sein, und der Beginn der Vorarbei-
ten kann nicht vor dem nächsten Jahr an die Hand genom-
men werden.

Überwiesen – Transmis
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98.3275

Empfehlung Brunner Christiane
Algerische Frauen. Bewilligung
der vorläufigen individuellen
Aufnahme von Amtes wegen
Recommandation Brunner Christiane
Femmes algériennes. Octroi
d’office de l’admission
provisoire individuelle
___________________________________________________________

Wortlaut der Empfehlung vom 22. Juni 1998
Ich fordere den Bundesrat auf zu erklären, dass die gegen-
wärtige Stellung der Frau in Algerien alle algerischen Frauen
schwerwiegenden Nachteilen aussetzt. Daher muss im Rah-
men der Überprüfung der individuellen Verfolgungsgründe
ihre Stellung als entscheidender Faktor anerkannt werden,
der von Amtes wegen und ohne Ausnahme ein Schutzbe-
dürfnis und damit eine vorläufige individuelle Aufnahme auf-
grund des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlas-
sung der Ausländer rechtfertigt.
Ich fordere den Bundesrat auf zu erklären, dass die Wegwei-
sung der algerischen Frauen mit den Verpflichtungen nicht
vereinbar ist, welche die Schweiz mit der Ratifizierung der
Uno-Konvention von 1979 zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau eingegangen ist.

Texte de la recommandation du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral est invité à déclarer que le statut actuel de
la femme en Algérie expose toutes les femmes algériennes à
de graves préjudices. Dans le cadre de l’examen des motifs
individuels de persécution, leur statut doit donc être consi-
déré comme étant un facteur prépondérant justifiant d’office
et sans exception un besoin de protection, soit une admis-
sion provisoire individuelle fondée sur la loi fédérale sur le sé-
jour et l’établissement des étrangers.
Le Conseil fédéral est invité à déclarer que le renvoi des fem-
mes algériennes est contraire aux engagements pris par la
Suisse lors de la ratification de la Convention de l’ONU de
1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Keine – Aucun

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
1. Le Conseil fédéral a, jusqu’à ce jour, considéré que les pré-
judices ou les craintes de préjudices de la population algé-
rienne n’étaient pas pertinents au regard du droit d’asile pour
le motif, d’une part, que la population algérienne n’était pas
victime d’actes de persécutions imputables aux organes de
l’Etat algérien et, d’autre part, pour le motif que les groupes
islamistes n’exerçaient pas un pouvoir quasi étatique.
Le Conseil fédéral a également, jusqu’à ce jour, considéré
que l’exécution des renvois vers l’Algérie était en principe li-
cite, raisonnablement exigible et possible, la situation dans
laquelle se trouvait le pays n’étant pas comparable à celle
d’une guerre civile ni à une situation de violence généralisée
touchant l’ensemble du territoire national pour une durée in-
déterminée. Le Conseil fédéral estime dès lors qu’il n’est pas
justifié de renoncer de manière systématique au renvoi de
tous les ressortissants de ce pays, en d’autres termes qu’il
n’est pas justifié de leur accorder le statut de personnes à
protéger, l’admission provisoire collective.
Le Conseil fédéral a toutefois précisé que si l’instruction de la
demande d’asile révélait la vraisemblance de motifs indivi-
duels de persécution par des autorités étatiques ou par des
tiers, soit un besoin individuel de protection, il était renoncé à
l’exécution du renvoi au profit d’une admission provisoire in-
dividuelle.
2. Les femmes sont les principales victimes de la situation qui
prévaut en Algérie, la plus grave menace à laquelle elles doi-
vent faire face est l’islamisation du pays.

L’annulation des élections dont le FIS était sorti vainqueur
puis la dissolution du FIS ont conduit à l’émergence de nom-
breux groupes armés d’opposition qui se définissent comme
des groupes islamistes ce qui a contribué à une forte ten-
dance à l’islamisation du pays.
Le Code de la famille, basé sur la charia (loi islamique),
adopté en 1984 par l’Assemblée nationale algérienne, n’en a
acquis que plus de poids. Ce code autorise par exemple la
polygamie (jusqu’à quatre épouses), établit la supériorité du
mari sur l’épouse et son droit de la répudier. Les dirigeants
islamistes ont au surplus promulgué divers décrets et édits
religieux qui sont non seulement discriminatoires à l’égard
des femmes, mais également qui consacrent le droit de por-
ter atteinte à leur liberté, à leur intégrité physique et psychi-
que, voire à leur vie, et qui sont donc clairement contraires à
la Convention européenne des droits de l’homme.
3. Les femmes sont une des cibles privilégiées des intégris-
tes islamistes, cibles par ailleurs faciles à atteindre, car les
autorités algériennes se sont montrées incapables d’assu-
mer leur protection.
Celles d’entre elles qui enfreignent le code vestimentaire
islamique (port du voile islamique) font régulièrement l’objet
de menaces, de harcèlement, voire sont tuées.
Les femmes actives professionnellement et/ou politiquement
sont doublement menacées. Leur volonté d’émancipation est
intolérable pour les groupements islamistes et il suffit pour
une femme algérienne de favoriser un mode de vie à l’occi-
dentale pour devenir la victime d’actes de violence.
4. Lors de la ratification en 1995 de la Convention de l’ONU
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, les autorités algériennes ont formulé de
nombreuses réserves fondées sur leur volonté de ne pas dé-
roger au Code de la famille de 1984. Les autorités algérien-
nes ont de ce fait avalisé les discriminations imposées par les
intégristes islamistes aux femmes algériennes. La Suisse a
également ratifié cette convention internationale; elle se doit
non seulement de la respecter, mais aussi de jouer un rôle
actif dans le processus d’émancipation de toutes les femmes
et condamner toutes violations de leurs droits à l’autodéter-
mination, à la dignité, à la liberté, au respect, à l’égalité.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 21. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 21 septembre 1998
Le Conseil fédéral s’est déclaré profondément choqué par
les actes de barbarie qui sont commis en Algérie et qui tou-
chent la population civile (réponse à la question ordinaire ur-
gente Vermot du 25 septembre 1997; 97.1121). De tels actes
ne trouvent aucune justification et minent les efforts de récon-
ciliation nationale.
Au sujet de la persécution des femmes en Algérie, le Conseil
fédéral a exposé en détail, dans ses réponses à la question
ordinaire urgente Vermot du 2 juin 1997 (97.1063), à l’inter-
pellation Bühlmann du 10 octobre 1997 (97.3521) et à la
question ordinaire de Dardel du 21 janvier 1998 (98.1002), la
pratique des autorités suisses en matière d’accueil des re-
quérantes d’asile algériennes. Il tient à compléter ses expli-
cations de la manière suivante.
Les requérants d’asile algériens sont, comme le montre le
profil établi sur la base des demandes déposées lors du pre-
mier trimestre 1998, presque exclusivement des hommes en-
tre 20 et 35 ans qui proviennent des grandes villes. Ainsi, sur
les 97 personnes d’origine algérienne qui ont demandé l’asile
durant ce premier trimestre, 90 étaient des hommes (92,8
pour cent) alors que seules sept femmes algériennes ont re-
quis l’asile: une mère avec ses trois filles en provenance de
la France, une femme mariée dont le mari a disparu en Algé-
rie, une autre qui n’a pas allégué de motif personnel et une
personne célibataire qui mentionne la situation générale.
Pour ce même trimestre, l’Office fédéral des réfugiés (ODR)
a accordé l’asile à une femme algérienne dans le cadre du re-
groupement familial et a prononcé l’admission provisoire
d’une femme qui avait rendu crédible son viol par un groupe
d’intégristes.
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La procédure d’asile suisse est une procédure individuelle.
Elle permet d’évaluer de manière objective et sérieuse le be-
soin individuel de protection et, le cas échéant, de renoncer
à l’exécution du renvoi si la personne risque d’être soumise à
la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants infli-
gés par les autorités étatiques ou par des tiers. Il s’agit no-
tamment de femmes actives dans certaines associations ou
des proches de celles-ci. Il serait toutefois inapproprié de dé-
duire de la situation générale connue de l’Algérie une mise en
danger concrète de chaque femme.
Ainsi, le Comité des droits de l’enfant a, lors de sa 15e ses-
sion, trouvé positive la prise en charge juridique, physique et
psychologique des mères seules avec enfants. Toujours se-
lon ce comité, les mêmes prestations sont proposées aux
autres adultes victimes de violences, avec aide financière et
service d’écoute par des psychologues et des assistants so-
ciaux, sans oublier le travail des associations. Par ailleurs, le
Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a, dans le cadre
de la procédure à l’aéroport, donné son accord au rapatrie-
ment de deux femmes provenant de la région d’Oran, esti-
mant qu’elles n’y étaient manifestement pas persécutées. A
signaler aussi la renonciation récente à son statut d’une réfu-
giée algérienne. Enfin, selon l’appréciation de la Commission
suisse de recours en matière d’asile, autorité indépendante
de l’administration, les contraintes exercées sur les femmes
doivent être relativisées et examinées sous l’angle de la vie
telle que vécue.
Enfin, la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
ratifiée par 161 Etats dont la Suisse et l’Algérie, contribue sur
le plan international à la réalisation d’une égalité effective en-
tre femmes et hommes. Elle concrétise l’interdiction de la dis-
crimination à l’égard des femmes dans tous les domaines de
la vie et oblige les Etats parties à prendre des mesures, no-
tamment sur le plan politique, économique et culturel pour éli-
miner les discriminations dont sont victimes les femmes. Les
objectifs inclus dans la convention indiquent clairement
qu’au-delà de la mise en oeuvre du principe de la non-discri-
mination, l’accent est mis sur l’obligation des Etats de pren-
dre les mesures appropriées en vue de la réalisation effective
de l’égalité entre femmes et hommes, en particulier par la
modification des rôles dans la société et l’Etat. La convention
ne renferme toutefois aucune clause qui interdirait à un Etat
partie de renvoyer une femme à destination d’un pays où elle
risquerait d’être défavorisée. Reste qu’avant de prononcer
l’exécution du renvoi, l’ODR examine si le rapatriement de la
requérante déboutée demeure raisonnablement exigible au
regard de sa situation personnelle.
Le Conseil fédéral est dès lors d’avis que l’examen individuel
des cas constitue une mesure appropriée et qu’il ne se justifie
pas en conséquence d’accorder d’emblée, collectivement,
l’admission provisoire aux requérantes algériennes dé-
boutées. A relever du reste qu’en 1998 aucun renvoi de
femme algérienne n’a été exécuté sous la contrainte et que,
proportionnellement, elles sont surreprésentées dans le
groupe des personnes dont l’exécution du renvoi n’a pas été
ordonnée puisqu’elles représentent le 54 pour cent des res-
sortissants algériens admis provisoirement en Suisse.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de rejeter la recommandation.

Brunner Christiane (S, GE): J’ai exposé dans le développe-
ment de mon intervention que j’avais pris acte du fait que le
Conseil fédéral considérait que les préjudices vis-à-vis de la
population algérienne n’étaient pas pertinents en regard du
droit d’asile, que l’exécution des renvois vers l’Algérie est en
principe licite et raisonnablement exigible. Dès lors, le Con-
seil fédéral estimait qu’il n’était pas justifié d’accorder à l’en-
semble de la population algérienne l’admission provisoire
collective, au sens de l’article 22 de la loi sur l’asile.
J’ai également pris acte du fait que le Conseil fédéral consi-
dérait qu’il fallait renoncer à l’exécution du renvoi au profit
d’une admission provisoire individuelle, si l’instruction de la

demande d’asile révélait la vraisemblance de motifs indivi-
duels de persécution par des autorités ou par des tiers. Tout
en étant reconnaissante de la pratique généreuse adoptée
par le Conseil fédéral, je constate quand même que seules
sept femmes algériennes ont pu bénéficier de cette pratique
dans le courant du premier semestre de 1998.
J’observe que la réponse du Conseil fédéral au terme de la-
quelle il propose le rejet de ma recommandation se fonde sur
une interprétation erronée de mon texte. Je ne requiers pas
du Conseil fédéral qu’il accorde d’emblée et collectivement
l’admission provisoire aux requérantes algériennes dé-
boutées, comme il me le répond, mais je demande que le
Conseil fédéral prenne une décision de principe. Je requiers
que soit octroyée à toutes les femmes algériennes, d’office et
sans instruction individuelle de leur dossier, une admission
provisoire individuelle basée sur l’article 14a de la loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’article
16b alinéa 2 de la loi sur l’asile.
Quant à la deuxième partie de mon invite dans mon interven-
tion, la demande visant à ce que le Conseil fédéral déclare
que le renvoi des femmes algériennes est contraire à la Con-
vention de l’ONU de 1979 sur l’élimination de toutes les for-
mes de discrimination à l’égard des femmes, je peux sous-
crire à l’avis du Conseil fédéral. Parce que, même si cette
convention n’interdit pas à un Etat partie de renvoyer une
femme à destination d’un pays où elle risquerait d’être défa-
vorisée, on ne peut pas intervenir. Mais il n’en demeure pas
moins que l’Algérie a ratifié cette convention, que cette con-
vention est violée en Algérie et qu’il appartient – peut-être de
manière déclamatoire – à la Suisse d’affirmer sa volonté de
la voir respectée en refusant de donner son aval à sa viola-
tion.
Je n’aurai pas la prétention de parler ici au nom des femmes
algériennes, car elles seules pourraient exprimer les souf-
frances qu’elles doivent endurer, de même qu’elles seules
pourraient décrire leur quotidien en tant que femmes dans un
pays en voie d’islamisation croissante. Il me semble toutefois
intolérable de demeurer étrangère à la défense de leurs
droits. Et je ne peux accepter ou même concevoir que des
femmes qui se sont battues pour le respect de leur dignité hu-
maine, pour leur liberté, leur émancipation, en un mot pour
obtenir que leurs droits fondamentaux soient enfin reconnus
et respectés, soient contraintes aujourd’hui, à l’aube du XXIe
siècle, de se soumettre à nouveau à des règles discriminatoi-
res qui conduisent à leur exclusion de la société. Si je ne
peux pas parler en leur nom, je peux cependant plaider leur
cause et, par là même, la cause de toutes les femmes. Je re-
fuse d’accepter, alors que l’on célèbre cette année le 50e an-
niversaire de la Déclaration des droits de l’être humain, alors
qu’on fête le 150e anniversaire de notre démocratie, de pren-
dre simplement acte de la violation des droits des femmes,
car cela signifierait accepter l’inacceptable et, en d’autres ter-
mes, accepter qu’un nombre toujours croissant de femmes
dans le monde voient leurs droits bafoués.
En 1984, l’Assemblée populaire nationale algérienne a ac-
cepté le Code de la famille très fortement inspiré de la loi is-
lamique. Ce code est fondé sur une lecture, qu’on peut appe-
ler rétrograde, du Coran. Il autorise la polygamie, établit la
supériorité du mari sur l’épouse, le droit de la répudier. Il in-
terdit à la femme d’épouser un non-musulman et les enfants
sont sous la seule autorité parentale du père. Les femmes al-
gériennes appellent ce code le «code de l’infamie». Les ef-
fets de son application sont terribles: le nombre de femmes
et d’enfants abandonnés, dépourvus de ressources ne cesse
de croître, et les femmes sont victimes de coups et de bles-
sures, parfois même dans leur propre famille, infligés par leur
mari ou leur père. A l’extérieur, elles sont parfois tuées parce
qu’elles refusent de porter le voile islamique. J’ai aussi appris
dernièrement qu’un projet de révision de ce Code de la fa-
mille allait être soumis à l’Assemblée populaire nationale al-
gérienne. L’avant-projet renforce encore l’incapacité juridi-
que des femmes, les réduisant au rang d’esclaves.
Je pèse mes mots en disant que je regrette que le Conseil fé-
déral réponde avec une certaine froideur technocratique à
ma recommandation, notamment par l’emploi de ces termes:
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«Les contraintes exercées sur les femmes doivent être rela-
tivisées et examinées sous l’angle de la vie telle que vécue.»
Seules les femmes algériennes peuvent témoigner de la réa-
lité de leur quotidien. Comme c’est plus éloquent que n’im-
porte quelle intervention parlementaire, je me permets, pour
parler du vécu des femmes algériennes, de vous citer un ex-
trait d’un poème d’une poétesse algérienne:
«A chaque assassinat je meurs
Mon être se consume pour mes soeurs
Que l’on enferme
Que l’on voile
Que l’on enlève
Que l’on viole
Que l’on traque
Que l’on mutile
Parce qu’elles sont trop belles
Parce qu’elles sont trop rebelles
Parce qu’elles aspirent à vivre
Tout simplement
A l’air libre.»
Cet extrait reflète – pour reprendre les mots du Conseil fédé-
ral – la vie telle que vécue par les femmes algériennes. Quant
à moi, contrairement au Conseil fédéral, je n’ai pas besoin
d’autres preuves que de ce témoignage pour forger ma con-
viction de leur mise en danger concrète. Je demande que
nous exprimions notre détermination à voir cesser les attein-
tes à l’intégrité physique et psychique, à la dignité, à la li-
berté, à la vie des femmes, et que notre volonté de voir leurs
droits fondamentaux respectés se matérialise par cette déci-
sion concrète de solidarité à leur égard, concrètement par
rapport à ces femmes algériennes.
C’est dans ce sens que je vous demande de transmettre ma
recommandation dans sa première invite, c’est-à-dire de dé-
cider que l’admission provisoire individuelle soit accordée
d’office, sans instruction de leur dossier, à toutes les femmes
algériennes qui demandent cette protection à notre pays.

Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat kennt diese grau-
samen Gewaltakte, die in Algerien immer wieder passieren
und oft gemeine Racheakte gegen ganze Familien oder be-
stimmte Weiler in Algerien sind. Andererseits – da stimmen
wir mit allen EU-Staaten überein – kann man sicher nicht sa-
gen, dass die Lage in Algerien einen Zustand allgemeinen
Bürgerkrieges oder eine Situation allgemeiner Gewalt dar-
stellen würde, die es rechtfertigte, von vornherein systema-
tisch auf den Vollzug der Wegweisung aller oder bestimmter
Gruppen von Staatsangehörigen zu verzichten.
Wir würden damit in einer Zeit, in der die Gesamtsituation –
wie Sie alle wissen – erstmals seit mehreren Jahren wieder
äusserst schwierig und angespannt ist, ein asylpolitisch fata-
les Signal geben. Wir haben seit 1991 nie mehr derart hohe
Asylbewerberzahlen gehabt, wie wir sie jetzt wieder haben;
wir sind im Asylbereich daher erneut sehr gefordert.
Wir sind aber auch, Frau Brunner, zum Schluss gekommen,
dass unser geltendes System der sorgfältigen Einzelfallprü-
fung – zunächst durch das Bundesamt für Flüchtlinge und
dann durch die Beschwerdeinstanz, die Schweizerische
Asylrekurskommission – zu befriedigenden Resultaten führt.
Im übrigen ist, wie wir in unserer schriftlichen Antwort ausge-
führt haben, beispielsweise in diesem Jahr keine einzige al-
gerische Frau zwangsweise in ihr Land rückgeführt worden.
Die Gruppe von Personen, bei denen der Vollzug der Weg-
weisung wegen Nichtzumutbarkeit nicht angeordnet wurde,
ist bei den Frauen besonders gross; er machte nämlich
54 Prozent aller vorläufig Aufgenommen aus.
Wir sind daher der Überzeugung, dass wir bei diesem Sy-
stem der sorgfältigen Einzelfallprüfung bleiben müssen, denn
wenn wir im Sinne Ihrer Empfehlung ein allgemeines Signal
abgäben, würde die Attraktivität der Schweiz auf diesem Ge-
biet noch einmal stark zunehmen. Jedes Land hat auf diesem
Gebiet seine eigene «Klientschaft». Wir haben zusammen
mit Deutschland am meisten Leute aus Kosovo. Es liegt in
der Natur der Sache, dass Frankreich vor allem viele Leute
aus Algerien hat. Derartige allgemeine Weisungen wären bei
der heutigen angespannten Situation ein falsches Signal. Wir

sind davon überzeugt, dass die Weiterführung dieser Einzel-
fallprüfung zu gerechten Ergebnissen führt.
Das sind die Gründe, weshalb ich Ihnen die Ablehnung der
Empfehlung beantragen muss.

Abstimmung – Vote
Für Überweisung der Empfehlung 14 Stimmen
Dagegen 9 Stimmen

Schluss der Sitzung um 11.10 Uhr
La séance est levée à 11 h 10
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Neunte Sitzung – Neuvième séance

Montag, 5. Oktober 1998
Lundi 5 octobre 1998

17.15 h

Vorsitz – Présidence:
Zimmerli Ulrich (V, BE)/Iten Andreas (R, ZG)

___________________________________________________________

Nachruf
Eloge funèbre

___________________________________________________________

Präsident: Gestern, am späten Nachmittag, haben wir die
traurige Nachricht vom Tode von Herrn Jean-Pascal Delamu-
raz vernommen. Wir denken in dieser schweren Stunde
vorab an seine Familie, an seine Frau, an seine beiden Kin-
der, die um ihren geliebten Gatten und Vater trauern. Ihnen
gilt unsere tiefempfundene Anteilnahme.
Herr alt Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz hat sein ganzes
Leben in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt. Während vier-
zehn Jahren war er Mitglied unserer Landesregierung und
gab sein Bestes für die Allgemeinheit, der er beispielhaft
diente, zuerst an der Spitze des Eidgenössischen Militärde-
partementes, dann als Vorsteher des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes.
Als Volkswirtschaftsminister führte er wichtige Reformen zur
Revitalisierung der Schweizer Wirtschaft durch, sei es im Be-
reich der Landwirtschaft, sei es für die Industrie, sei es im
Dienstleistungsbereich. Er hat die Schweiz in die Welthan-
delsorganisation (WTO) geführt. Die Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit war ihm ein besonderes Anliegen, weil es für
ihn stets auch und ganz besonders um die Würde des Men-
schen ging.
Wir sehen ihn alle heute noch vor uns, wie er an der Sitzung
der Vereinigten Bundesversammlung vom 11. März 1998
seine Abschiedsworte an uns richtete mit der festen Stimme
eines Kämpfers, der sich dagegen wehrt, von seiner Krank-
heit besiegt zu werden. Bei dieser Gelegenheit hinterliess
uns der abtretende Vorsteher des Volkswirtschaftsdeparte-
mentes die schöne und starke Botschaft, dass wir gemein-
sam dem Menschen stets und immer wieder den ersten Platz
einräumen müssten. Und er wünschte, dass «Einer für alle,
alle für einen» die oberste Devise unseres Landes bleibe und
nicht durch die Philosophie des Shareholder value ersetzt
werde.
Diese starke Botschaft blieb haften.
Gestern ist ein mutiger Mensch, ein Mann mit Überzeugun-
gen, ein Mann der Tat viel zu früh von uns gegangen. Jean-
Pascal Delamuraz wird uns fehlen, als Mensch, als Staats-
mann, als Freund. Niemand in diesem Saal wird vergessen,
wie Jean-Pascal Delamuraz am 17. März 1998 das letzte Mal
das Wort ergriff, um sich vom «club» – so bezeichnete er das
Gremium seiner «sénateurs» immer wieder – zu verabschie-
den, in dem er sich offensichtlich wohl gefühlt hatte und in
dem er auch immer wieder etwas hatte bewegen können.
Wie sagte er doch am 17. März 1998 so schön:
«Je forme mes voeux, dans les institutions nécessairement
en transformation de la Suisse, que le rôle, la signification et
le rayonnement du Conseil des Etats continuent d’être ce
qu’ils sont et même qu’ils se développent. Cette Chambre
n’est pas une Chambre de réflexion seulement, elle est aussi
une Chambre d’action, mais à sa manière.»
Die Nachricht vom Tod von «JPD» hat das ganze Land tief
berührt. Jean-Pascal Delamuraz wird zu Recht einhellig als

ein Politiker mit freundschaftlicher Ausstrahlung geehrt, als
ein Politiker, der immer an die Menschen glaubte, der dem
Volk immer nahestand, sein Waadtland und seine Schweiz
mit jeder Faser seines Wesens verkörperte und unerschüt-
terlich daran glaubte, dass unser Land einen festen Platz in
einem modernen, solidarischen, geeinten Europa verdient
und auch erhalten wird.
Wir haben ihn gern gehabt, so, wie er uns und wie er das
Schweizervolk gern hatte.
Ich bitte Sie, meine lieben Kollegen, alle Anwesenden im Saal
und auf der Tribüne, sich zu Ehren des verstorbenen grossen
Magistraten und Staatsmannes Jean-Pascal Delamuraz zu
erheben und seiner einen Augenblick lang in der Stille zu
gedenken.

Der Rat erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen
L’assistance se lève pour honorer la mémoire du défunt

Präsident: Jean-Pascal Delamuraz wird in der Erinnerung
des Schweizervolkes weiterleben.

98.025

Sportanlagen
von nationaler Bedeutung.
Finanzhilfen
Installations sportives
d’importance nationale.
Aides financières

Botschaft und Beschlussentwurf vom 22. April 1998 (BBl 1998 3745)
Message et projet d’arrêté du 22 avril 1998 (FF 1998 3265)

___________________________________________________________

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: 60 millions de francs au
moment où tous les secteurs de l’administration sont soumis
à une recherche drastique d’économies, cela peut paraître
paradoxal. Mais, dans une situation donnée, il est aussi utile
d’avoir la capacité de juger d’une proposition pour elle-
même, d’analyser les conséquences positives et négatives,
et surtout d’en faire une synthèse parfaitement objective. Si
jusqu’en 2001, date choisie pour retrouver l’équilibre des fi-
nances fédérales, chaque proposition impliquant des dépen-
ses d’investissement est balayée avant tout débat, alors il
faut donner congé au Parlement. Cela fera aussi quelques
économies.
Cette introduction pour vous demander de voter l’entrée en
matière, d’examiner ce projet en fonction de ses propres pa-
ramètres avant de prendre une décision définitive. Merci
d’admettre, je l’espère, cette logique.
Il importe avant toute chose de replacer ce projet dans son
contexte légal. La Constitution fédérale impartit au Conseil
fédéral une obligation d’encourager le sport d’une manière
générale, encouragement qui va jusqu’à l’octroi de subsides
pour les installations d’importance nationale.
D’une manière générale, un tissu moderne et dense caracté-
rise les installations sportives d’importance régionale.
Au travers de la loi sur la formation professionnelle, ou en-
core dans la construction de bâtiments scolaires et universi-
taires, la Confédération, les cantons et les communes ont
contribué à la mise en place de ce tissu évoqué plus haut.
Cette caractéristique typiquement helvétique permet une po-
litique intensive de sports populaires et de sports d’élite dans
tout le pays.
Malheureusement, pour différentes raisons tenant compte
aussi des contingences que nous impose notre système dé-
mocratique, de graves lacunes existent au plan des installa-
tions sportives d’importance nationale. Nous pensons tout
spécialement aux stades vieillots – c’est un euphémisme –
qui doivent être adaptés, voire totalement reconstruits pour
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répondre aux exigences actuelles en matière de communica-
tion, de retransmission d’événements ou encore, et surtout,
de sécurité. Sans un effort rapide, bien ciblé, notre pays pas-
sera bientôt dans un club jouant en deuxième ligue. Cela ca-
dre mal avec notre image et, surtout, avec nos moyens.
La Suisse a signé en 1989 la Convention européenne sur la
violence et les débordements de spectateurs lors de mani-
festations sportives et notamment de matchs de football. Le
Parlement, après ratification de cette signature par le Conseil
fédéral en 1990, a donné mandat, en deux étapes, au Gou-
vernement d’élaborer une conception des installations spor-
tives d’importance nationale.
L’Ecole fédérale de sport de Macolin, responsable de l’opé-
ration, a constitué une commission d’experts formée de res-
ponsables provenant des milieux sportifs, financiers et pu-
blics, et chargée d’élaborer une conception des installations
sportives d’importance nationale (CISIN). Après une enquête
très complète sur l’état des lieux auprès des cinquante plus
grandes communes de ce pays, sur les besoins comme sur
les contraintes liées à l’aménagement du territoire ou à l’en-
vironnement, la CISIN a déposé un concept ayant pour but
de finaliser la création d’installations sportives d’importance
nationale.
Ce concept donne mission à la Confédération de jouer un
rôle de coordination permettant à tous les acteurs – privés,
fédérations sportives, communes, cantons, Etat fédéral – de
réaliser la construction d’installations et de stades. L’engage-
ment financier de la Confédération, en subventionnant des
projets, lui donne un pouvoir supplémentaire dans la déci-
sion; cet engagement comble très souvent le dernier manco
financier. Ce montant, de plus, joue le rôle indispensable de
«start-up» ou de «kick-off», comme on le dit si bien en fran-
çais!
Le crédit demandé aujourd’hui au Parlement est de 60 mil-
lions de francs pour la période allant de 2000 à 2005. Les ob-
jets choisis par la CISIN sont tous urgents ou très souvent ont
un caractère de priorité déterminé. Ils engendreront, d’après
les réponses à nos questions en commission, de la part de la
CISIN, un investissement total de l’ordre de 400 à 600 mil-
lions de francs, bienvenu en cette période de grisaille con-
joncturelle.
Après une visite édifiante du stade du Wankdorf qui, je vous
le rappelle, est le stade notre capitale, votre commission a
tenu séance en présence de MM. Adolf Ogi, conseiller fédé-
ral, chef du département concerné, Heinz Keller, directeur de
l’Ecole fédérale de sport de Macolin, et Toni von Mühlenen,
président de la CISIN.
Le rôle du sport dans notre pays a été abordé en relation
avec l’image de la Suisse à l’étranger et l’effet bénéfique
qu’en retire très directement notre économie du tourisme.
Des comparaisons ont été faites avec la France et son ma-
gnifique championnat du monde, qui s’est déroulé, vous
l’avez vu, dans des stades extrêmement modernes. De
même, le CIO et son musée, ainsi qu’une trentaine de fédé-
rations internationales nous obligent – et chacun l’admet – à
certains sacrifices qui sont d’ailleurs très largement compen-
sés.
L’essentiel de la discussion a permis aux commissaires de
mieux comprendre les raisons du choix, soit les sports rete-
nus que vous trouvez dans le message – je ne veux pas les
énumérer –, les régions impliquées et surtout, les critères qui
ont été adoptés et appliqués par la CISIN.
La volonté du Conseil fédéral de ne pas étatiser le sport a été
réaffirmée d’une manière extrêmement claire. Il est bon de
souligner que dans aucun des projets soutenus par la Confé-
dération la participation de celle-ci ne dépasse 10 à 15 pour
cent. Il faut aussi admettre qu’il était extrêmement difficile
pour la CISIN de présenter un programme de réalisation
équilibré répondant aux règles répartitives habituelles et
sacro-saintes de notre démocratie.
La CISIN a choisi. Votre commission l’a suivie, en partie puis-
que quelques commissaires se sont abstenus au moment du
vote final, manifestant un certain regret quant à l’absence
d’un projet dans leur région. Il me paraît souhaitable, en
l’état, afin d’éviter des discussions interminables, d’adopter

tel quel le projet qui nous est présenté. Celui-ci a été élaboré
sur la base d’éléments et de critères rationnels. Les remettre
en question serait préjudiciable au projet général, et surtout
à l’urgence de certaines constructions – je pense au stade de
la Praille à Genève ou au Wankdorf à Berne en particulier.
C’est la raison pour laquelle je vous invite d’ores et déjà à re-
fuser la proposition Jenny, qui n’a pas été discutée en com-
mission, bien que M. Jenny en fasse partie, en rappelant en
outre que quelque 35 millions de francs ont déjà été dépen-
sés en subventions par la Confédération pour soutenir des
objets d’importance régionale, ceci avant la constitution de la
CISIN. Quant à la proposition Merz, qui touche à la forme plu-
tôt qu’au fond, je laisse le soin au Conseil fédéral de nous in-
diquer la meilleure marche à suivre.
Tout à l’heure en arrivant à ma place, j’ai découvert comme
vous la proposition de M. Bieri qui fait lui aussi partie de la
commission. Je ne donne donc aucune explication sur cet
amendement, qui, Monsieur Bieri, aurait pu être déposé
beaucoup plus tôt!
En vous invitant à suivre les conclusions de votre commis-
sion et du Conseil fédéral, je me permets une deuxième et
dernière remarque. Souvent, dans notre Conseil, j’ai voté
avec vous, chers collègues des cantons alpins, conscient
que j’étais de la difficulté de survie économique de vos can-
tons. Aujourd’hui, le Conseil fédéral propose une aide orien-
tée vers le Plateau et les villes. Ayons dès lors l’élégance du
geste en accordant ce crédit sans trop rechigner.

Leumann Helen (R, LU): Wer von uns freut sich nicht, wenn
unsere Tennisfrauen gewinnen? Wer fiebert nicht mit unserer
Skimannschaft mit? Die Liste liesse sich mit mehreren Sport-
arten fortsetzen. Die Bedeutung des Sportes, sowohl die des
Spitzensportes als auch die des Breitensportes, ist sicher un-
bestritten. Fast jeder Schweizer und fast jede Schweizerin
machen in irgendeiner Sportart aktiv mit, bei den Senioren,
den Junioren oder auch beim Sport als Ort der Begegnung.
Die ganze Palette der zwischenmenschlichen Beziehungen
liesse sich hier darlegen.
Was wir hier und heute diskutieren, ist aber nicht ein Ja oder
ein Nein zum Sport, sondern es geht um einen für den Sport
sehr wichtigen Teil, nämlich um Finanzhilfen für die Sportan-
lagen. Dagegen wurden in der Kommission und auch ausser-
halb kritische Stimmen laut, einerseits, weil diese Botschaft
der Gewaltentrennung zwischen Bund und Kantonen wider-
spricht; andererseits wird auf die schlechte finanzielle Situa-
tion des Bundes aufmerksam gemacht. Diese Bedenken sind
sicher verständlich. Ich teile sie aber nicht, sondern ich unter-
stütze die Vorlage, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die heutige Situation in gewissen Stadien ist unhaltbar. In
der Botschaft wird das Wort «alarmierend» gebraucht. Es
wurde zu lange zu wenig getan. Es wurde nicht investiert,
und es wurde nicht saniert. Es nützt nichts, nur zu jammern,
sondern wir müssen handeln.
2. Wir haben ja zur Kandidatur für die Olympischen Winter-
spiele in Sion gesagt. Ein Teil des Geldes ist dafür bestimmt.
Begeistert haben wir vor wenigen Monaten zur Olympiakan-
didatur ja gesagt. Wollen wir das nun wieder in Frage stellen?
3. Wir haben das «Europäische Übereinkommen über Ge-
walttätigkeiten und Ausschreitungen von Zuschauern bei
Sportanlässen, insbesondere bei Fussballspielen» in bezug
auf die Sicherheit in den Stadien unterschrieben. Also sind
wir auch verpflichtet, die Stadien entsprechend instand zu
halten bzw. zu renovieren, um die Sicherheit der Zuschauer
zu gewährleisten.
4. Es ist zwar richtig, dass wir sparen müssen und uns gut
überlegen sollten, wofür wir Geld ausgeben. Vor einem Jahr
haben wir ein Investitionsprogramm verabschiedet, um Ar-
beitsplätze zu erhalten. Auch mit diesen 60 Millionen Fran-
ken unterstützen wir die Kantone in den gleichen Bestrebun-
gen.
5. Der Grossteil der anfallenden Kosten, etwa 350 Millionen
Franken, wird von Kantonen, Gemeinden und Privaten auf-
gebracht. Allein sind sie aber nicht mehr in der Lage, innert
nützlicher Frist alles Notwendige selber zu finanzieren. Sie
sind auf die Unterstützung des Bundes angewiesen.
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6. Schäden an der Bausubstanz, Nichterfüllung der Sicher-
heitsbestimmungen, schlechte hygienische Verhältnisse so-
wie zu kleine Garderoben, Nebenräume und zu wenig ausge-
baute Medieninfrastrukturen stellen der Schweiz bei interna-
tionalen Anlässen ein schlechtes Zeugnis aus. Ausgerechnet
die reiche Schweiz präsentiert sich mit ungenügend ausge-
bauten Sportanlagen!
Diese Überlegungen lassen mich zum Schluss kommen,
dass es richtig ist, wenn sich der Bund mit Finanzhilfen am
Bau und an der Modernisierung der Sportanlagen beteiligt.
Ich bin für Eintreten und für Zustimmung zum Beschlussent-
wurf.

Jenny This (V, GL): Ich weiss, dass auch diese Vorlage quer
zum mittlerweile berühmt gewordenen «runden Tisch» steht.
Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir im Parlament nicht
nur noch eine einseitige Finanzpolitik betreiben, die zwar –
das muss ich zugeben – auch meine tägliche Arbeit weitge-
hend bestimmt. Es gibt immer auch eine Gesamtbetrach-
tungsweise. Wenn heute etwas finanziell billiger und tragfä-
higer ist, muss dies nicht zwangsläufig auch morgen der Fall
sein.
Wie sich der Sport auf die Befindlichkeit, auf die Psyche und
auf den Elan im täglichen Leben auswirkt, brauche ich nicht
näher zu erläutern. Es würde vielen Damen und Herren aus
Politik und Wirtschaft gut anstehen, wenn sportliche Fairness
und sportlicher Geist ihr tägliches Handeln beeinflussen wür-
den.
Es ist ja wohl auch unbestritten, dass der Sport eine Lebens-
schule erster Güte darstellt. Tausende – der Sprechende
weiss sehr wohl, wovon er spricht – sind über den Sport in ei-
ner wichtigen Phase ihres Lebens auf den Weg der Tugend
geführt worden.
Jeder in den Sport investierte Franken ist eine Investition in
die Zukunft unseres Landes. Sportanlagen können nicht nur
nach wirtschaftlichen Kriterien beurteilt werden – sowenig
wie Kindergärten, Alters- oder Jugendheime. Der Staat hat
die vornehme Aufgabe, den Sport und namentlich den Bau
von Sportstätten zu fördern.
Es bleibt anzufügen, dass es kaum Bereiche gibt, in denen
derart viele Leute praktisch ohne Entschädigung in ihrer Frei-
zeit und während ihrer Ferien ehrenamtlich Arbeiten verrich-
ten – ganz zu schweigen von den zigtausend Unternehmun-
gen, die sich ebenfalls finanziell engagieren. Ohne dieses
Heer von Freiwilligen wäre unsere Sportförderung schlicht in-
existent. Alle diese Leute brauchen unsere Unterstützung,
brauchen unsere Impulse, brauchen ein positives Signal aus
dem Parlament.
Wir sollten nicht nur vor den Wahlen zur sporttreibenden Be-
völkerung stehen. Jetzt können wir den Tatbeweis erbringen,
dass wir dem Sport den Stellenwert einräumen, den er auch
tatsächlich verdient. Wir machen zwar in der Schweiz nicht
nichts, aber im Vergleich zum Ausland viel zuwenig. Wir sind
im Hintertreffen, und wir sollten nun wirklich dafür sorgen,
dass wir den Anschluss nicht verpassen.
Man wird mir nun entgegnen, dass die Vorlage einseitig auf
den Spitzensport ausgerichtet sei. Das mag teilweise sogar
zutreffen, aber ohne Spitzensport gibt es nun einmal keinen
Breitensport und umgekehrt.
Es mag auch zutreffen, dass das eine oder andere Stadion
auch ohne Finanzspritze saniert würde. Es sind in der Bot-
schaft aber auch Anlagen genannt, an denen ohne unsere
Impulse nichts, rein gar nichts saniert würde, und zwar
schlicht und einfach deshalb, weil die Mittel fehlen. Da tickt
eine Zeitbombe: Je länger wir zuwarten, desto teurer
kommt die Sanierung letztlich zu stehen. Das Verhältnis ist
übrigens genau gleich wie bei Ihren eigenen Anlagen und
Häusern.
Durch diese Vorlage werden Investitionen in der Grössenord-
nung von einer Milliarde Franken ausgelöst. Ich bin zwar
ganz klar gegen Impulsprogramme, wenn es nur darum geht,
kriselnde Branchen zu stützen. Wenn aber gewisse Aufga-
ben so oder so getätigt werden müssen, gibt es keinen
Grund, diese Investitionen nicht auch in wirtschaftlichen Re-
zessionsphasen auszulösen.

Die Gegner der Vorlage werden mir nun entgegenhalten:
Wenn schon Sportstätten, dann etwas grössere mit interna-
tionaler Ausstrahlung und einem Fassungsvermögen von
100 000 Zuschauern. Es kann nun aber nicht in unserem
Sinne sein, für Anlässe, die höchstens alle vier bis fünf Jahre
einmal stattfinden, ein Stadion zu bauen. Vielleicht können
Sie sich auch vorstellen, wie sich Sportler in einem Stadion
mit fünf oder sechs Zuschauern fühlen, das ein Fassungsver-
mögen in der Grössenordnung von 100 000 Zuschauern auf-
weist.
Nun noch zwei, drei Bemerkungen zum Projekt: In der heuti-
gen Zeit sollten wir vor allem bestehende Anlagen sanieren
und uns bei Neubauten höchste Zurückhaltung auferlegen.
Damit werden bestehende Anlagen wirtschaftlicher, und es
erwachsen keine zusätzlichen Betriebskosten. «Jeder Re-
gion ihre eigene Grossanlage» kommt aus der Zeit, als wir
uns noch mit Pferd und Wagen fortbewegten; das gehört der
Vergangenheit an. Distanzen sind heute kein Problem mehr,
vor allem nicht für den Spitzensport.
Ich bin also vorbehaltlos für Eintreten, werde in der Detailbe-
ratung allerdings noch einen Änderungsantrag zugunsten
verschiedener kleinerer Regionalanlagen einbringen, möchte
Sie aber im Namen der sporttreibenden Bevölkerung bitten,
ebenfalls auf die Vorlage einzutreten.

Gemperli Paul (C, SG): Ich bin ebenfalls ein Freund des
Sportes. Mein Herz schlägt allerdings primär für den Breiten-
sport. Ich sehe aber durchaus ein, dass Spitzensport die
Funktion des Sauerteigs oder eines Motors hat und sich auch
auf die anderen sportlichen Aktivitäten positiv auswirkt.
Sportanlagen von nationaler Bedeutung haben daher unbe-
strittenermassen eine wichtige Rolle im gesamten Sportge-
schehen; damit bin auch ich einverstanden.
In der Kommission sind allerdings verschiedene kritische
Stimmen laut geworden, die ich im Interesse der weiteren
Sportförderung durch den Bund nicht ganz verschweigen
möchte. Ich möchte hier – im Sinne einer aufbauenden
Kritik – auf die Vorbehalte zurückkommen:
1. Finanzpolitisch ist in der Vorlage kein Wort über die Ein-
ordnung dieser Ausgaben in den Finanzplan gesagt worden.
Bei der Rückweisung der Vorlage im Jahre 1993 hat das Par-
lament aber ausdrücklich verlangt, dass die überarbeitete
Vorlage in die Finanzplanung eingeordnet werden müsse.
Dies ist meines Erachtens nicht oder jedenfalls zuwenig ge-
schehen. Gerade in der heutigen Situation wäre es aber rich-
tig gewesen, wenn man diesen Punkt ernster genommen
hätte. Ich gebe allerdings zu, dass inzwischen das Sparpro-
gramm verabschiedet und vom Volk gutgeheissen worden
ist. Das wirft seine Schatten auf alle Ausgaben, die der Bund
in Zukunft tätigen wird.
2. Es gibt den Grundsatz «non multa, sed multum». Zu über-
setzen wäre er am besten so: «Konzentriere deine Kräfte,
oder, wenn du schon wenig Geld hast, setze dieses Geld
möglichst zielkonform ein.» Aus der Botschaft wird zuwenig
ersichtlich, weshalb gerade diese Höhe der Beträge und
diese Verteilungsart – die gelegentlich an das Giesskannen-
prinzip erinnert – richtig sind. Man will viel und weiss vielleicht
dann doch nicht ganz genau, ob diese Mittel zielkonform ein-
gesetzt sind.
3. Die zumutbaren Leistungen der Kantone und Gemeinden
sind wenig konkretisiert worden. Wenn aufgrund sportlicher
Aktivitäten Mittel in die öffentlichen Kassen der betreffenden
Gemeinwesen fliessen, muss auch ein angemessener Bei-
trag verlangt und erwartet werden können. Dieser Punkt ist in
Zukunft noch genauer auszuleuchten.
Trotzdem bin ich heute für Eintreten auf die Vorlage. Es ist
nämlich nicht zu übersehen, dass ein weiterer Aufschub eine
Verzögerung nach sich ziehen würde, die meines Erachtens
nicht verantwortet werden könnte. Der Zustand der Stadien –
wir haben uns davon an einem Beispiel überzeugen kön-
nen – ist bedenklich. Es wäre verhängnisvoll, wenn der inter-
nationale Sport in Zukunft einen weiten Bogen um unser
Land machen würde. Wir haben daher jetzt dafür zu sorgen,
dass wir unserer Bedeutung entsprechend auch im sport-
lichen Bereich – ich meine damit durchaus auch den Spitzen-
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sport – eine Rolle spielen können. Dazu müssen wir aber
heute handeln, sonst verlieren wir längerfristig den An-
schluss.
In diesem Sinne bin auch ich für Eintreten auf die Vorlage.

Bloetzer Peter (C, VS): Die gesellschaftspolitische Bedeu-
tung des Breiten- und Spitzensportes ist unbestritten. Wenn
auch in der Kommission einige kritische Stimmen zu dieser
Vorlage laut wurden, so hat doch niemand bestritten, dass
der Sport Bestandteil unserer Kultur ist und dass er in unse-
rer Gesellschaft in den Bereichen der Gesundheit, der Lei-
stungsförderung, aber auch der sozialen Integration eine
wichtige Funktion zu erfüllen hat. Es ist auch unbestritten,
dass sich Spitzen- und Breitensport gegenseitig bedingen
und dass es ohne Spitzensport auch keinen Breitensport, der
besonders förderungswürdig ist, geben würde.
Von der Natur der Sache her ist es gegeben, dass Spitzen-
sport Voraussetzungen haben muss, nämlich attraktive und
sichere Sportanlagen. Nur so können unsere Athletinnen und
Athleten im internationalen Vergleich bestehen, und nur mit
diesem Bestehen kann die Wirkung des Spitzensportes auf
den Breitensport auch tatsächlich zum Tragen kommen. Das
sind die Gründe, warum diese Vorlage als ganzes sicher un-
terstützungswürdig ist.
Dabei ist die Frage gestellt worden, ob es richtig sei, die Mit-
tel nicht zu konzentrieren, sondern in der Fläche anzusetzen.
Es hat einige Kolleginnen und Kollegen gegeben, die es vor-
gezogen hätten, wenn man die Mittel auf ein Stadion, auf
eine Leichtathletikanlage konzentrieren würde, um so quasi
ein nationales Stadion, eine nationale Sportanlage zu unter-
stützen, und zwar mit einem etwas stärkeren, einem etwas
grösseren und einem etwas spürbareren Beitrag. Aber ich
glaube, hier muss man einwenden, dass das Konzept, wie es
uns heute vorliegt, richtig ist, dass es der Schweiz entspricht,
der «idée suisse», die ja eine föderalistische ist.
Föderalismus heisst ja, sich zusammenzutun, weil in der Ein-
heit die Stärke liegt, aber gleichzeitig die Teile zu respektie-
ren und zu fördern, weil in den Teilen, in den Gemeinden, Re-
gionen, Kantonen, die schöpferische Kraft steckt. Das gilt
auch für den Sport!
Insgesamt ist die Vorlage sachgerecht und sachkonform, und
deshalb beantrage ich Eintreten auf die Vorlage.

Loretan Willy (R, AG): Herr Bundesrat Ogi lächelt bereits
verständnisvoll; ich danke ihm zum voraus für sein Verständ-
nis, das er meinem Votum entgegenbringen sollte. Sie haben
es vermutet: Ich habe mit dieser Vorlage effektiv Mühe. Dies
natürlich nicht wegen des Sportes – wer könnte schon gegen
den Sport sein; das wäre völlig unmöglich, beinahe politi-
scher Selbstmord –, sondern aus übergeordneten, finanzpo-
litischen Überlegungen.
Meine Kritik richtet sich vor allem an die Adresse des Bun-
desrates: Die Finanzpolitik, das Handeln des Bundesrates
nach finanzpolitischen Richtlinien, gleicht einem Vexierbild.
Ich kann es nicht auflösen, sondern lediglich anhand dieser
Vorlage glossieren: Da haben wir auf der einen Seite die
Dauerappelle unseres Finanzministers, die im Namen des
Gesamtbundesrates zur finanzpolitischen Disziplin vor dem
Hintergrund des «Haushaltziels 2001» und des «runden Ti-
sches» aufrufen.
Auf der anderen Seite verlangt der gleiche Bundesrat heute
einen Kredit von 60 Millionen Franken; beantragt er morgen
einen weiteren Kredit von 7,5 Millionen Franken für das Ver-
kehrshaus der Schweiz; beantragt er laut gestriger «Sonn-
tagsZeitung» – einer Art Amtsblatt des Bundesrates – dem-
nächst Lohnerhöhungen für das Bundespersonal, was sich
der scheinbar wieder auf Rosen gebettete Bund im Gegen-
satz zu den SBB und den PTT offenbar sehr wohl leisten
kann; hat der Bundesrat dem Internationalen Olympischen
Komitee vor kurzem ein Steuergeschenk überreicht; nimmt
er aber in einem Bericht vom 28. September 1998 an die
UREK-NR ablehnend Stellung zur Verlängerung des Bun-
desbeschlusses vom 3. Mai 1991 über Finanzhilfen zur Er-
haltung und Pflege von naturnahen Kulturlandschaften.

Das steht indes heute, Herr Kollege Schmid, nicht zur Dis-
kussion. Ich werde mich dazu noch äussern und Sie zu beru-
higen versuchen.
Angesichts dieser Beispiele frage ich mich, vor allem aber
den Bundesrat und diesen Rat: Wie passt das alles noch zu-
sammen?
Ich zitiere sinngemäss aus einem kürzlich veröffentlichten
Bericht des Bundesrates zu einem Kreditgeschäft: «All die-
sen positiven» – der Bundesrat meint: sach- und fachbezo-
genen – «Überlegungen steht aber ein negativer Aspekt ge-
genüber, den der Bundesrat stärker gewichten muss: die
Lage der Bundesfinanzen. Nach der deutlichen Zustimmung
vom 7. Juni 1998 von Volk und Ständen zum ’Haushaltziel
2001’ und den Bemühungen des ’runden Tisches’, den Bun-
deshaushalt mit einem umfassenden und harten Sparpaket
wieder ins Lot zu bringen, ist es nicht opportun, diese Bemü-
hungen mit nicht zwingend notwendigen Ausgaben in Frage
zu stellen. Der Bundesrat würde ein finanzpolitisch falsches
Signal setzen, das weitere Begehren nach sich zöge. Die
Weiterführung der Finanzhilfe wäre ein Beispiel dafür, warum
der Bundeshaushalt zunehmend überlastet wird. Finanzpoli-
tische Disziplin erfordert, Dringliches vom Wünschbaren zu
trennen.» – So weit der Bundesrat, Originalton, und zwar in
der bereits zitierten negativen Stellungnahme vom 28. Sep-
tember 1998 zur Verlängerung des Bundesbeschlusses über
Finanzhilfen zur Erhaltung und Pflege von naturnahen Kultur-
landschaften.
Dieser finanzpolitisch zutreffende Positionsbezug lässt sich
wortwörtlich auf die nunmehr zu behandelnde Sportvorlage
anwenden. Warum es der Bundesrat nicht getan hat, möge
uns sein Vertreter, Herr Sportminister Adolf Ogi, erläutern.
Notabene: Die vorliegende Botschaft, datiert vom 22. April
1998, äussert sich unter Ziffer 3 «Finanzielle und personelle
Auswirkungen» in Ziffer 31 «Bund» bezeichnenderweise
nicht zur Tragbarkeit für die Bundesfinanzen – dies zwei Wo-
chen nach dem Durchbruch am «runden Tisch»!
Ich habe nichts gegen rigoroses Sparen, selbst nicht in dem
von mir angesprochenen Gebiet der Erhaltung naturnaher
Kulturlandschaften, da gäbe es nämlich unter Umständen
andere Wege. Dieses rigorose Sparen sollte aber nicht nach
Lust und Laune, ja willkürlich, einmal hier praktiziert werden,
dort aber nicht. Angesichts der leeren Bundeskasse sollten
bei gleichen oder ähnlichen Sachlagen gleiche Sparmass-
stäbe angesetzt werden.
Ich muss Sie daher dafür um Verständnis bitten, dass ich der
Vorlage nicht zustimmen kann. Dies bei aller Würdigung ihrer
sportpolitischen Bedeutung; von daher gesehen müsste man
zustimmen. Der Antrag des Bundesrates liegt indessen quer
in der finanzpolitischen Landschaft. Er begründet eine neue
Streusubventionierung, die für das einzelne Vorhaben mit 10,
maximal 15 Prozent Bundesbeitrag eigentlich unerheblich ist,
und mit dieser riskiert man, weitere Gelüste zu wecken. Die
Stadien müssen so oder so saniert werden, und sie werden
es auch ohne die Unterstützung durch den Bund; davon bin
ich überzeugt.
Obschon ich dem Vernehmen in den Kulissen dieses Rates
nach nicht der einzige bin, welcher der Vorlage mit einigem
Unbehagen gegenübertritt, verzichte ich wegen Chancenlo-
sigkeit auf einen Antrag auf Nichteintreten. Ich werde der
Vorlage aber nicht zustimmen können; sie unterliegt im übri-
gen der Ausgabenbremse.

Wicki Franz (C, LU): Als ich die Botschaft durchgesehen
habe, sind mir ähnliche Skrupel und Zweifel gekommen, wie
sie mein Vorredner hat. Aber doch: Wenn ich den ganzen Zu-
sammenhang sehe, komme ich – als Nichtkommissionsmit-
glied – zum Schluss, dass dieser Vorlage durchaus zuge-
stimmt werden kann.
Wenn ich als Ständerat eines Zentralschweizer Kantons in
der Botschaft Nachschau halte, welcher Anteil von diesen 60
bzw. 80 Millionen Franken in eine unserer Anlagen einflies-
sen wird, suche ich aber vergebens. Man hat so ziemlich in
alle Himmelsrichtungen verteilt: In der Zentralschweiz ist
nichts gelandet. Trotzdem stimme ich der Vorlage zu. Dies
einmal aus Solidarität mit den anderen Landesgegenden,
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aber auch aus Solidarität mit den verschiedenen Sportarten,
die ja keine Kantonsgrenzen kennen.
Die Sportverbände der verschiedenen Sportarten, seien sie
kantonal oder schweizerisch zusammengeschlossen – ich
denke da zum Beispiel an die Turn- oder Gymnastikver-
bände –, sind für ihre Kaderausbildung auf genügend grosse
Anlagen angewiesen. In kleinen Anlagen ist diese zentrale
Ausbildung nicht möglich.
Daher in diesem Zusammenhang eine Frage und gleichzeitig
eine Bitte, Herr Bundesrat: Inwieweit kann der Bund bei den
in der Vorlage angeführten Bauten Einfluss nehmen und Ge-
währ bieten, dass diese Anlagen tatsächlich in erster Linie
dem Sport – und dies ist für mich nicht nur der Spitzensport,
sondern der Sport allgemein – vorbehalten bleiben? Die An-
lagen sind nicht bloss für Megaparties auszubauen.
Verstehen Sie mich recht: Ich habe nichts gegen eine ge-
wisse Multifunktionalität dieser Anlagen, sie sollten ja ausge-
lastet werden und auch Einkünfte bringen. Aber diese 60
bzw. 80 Millionen Franken gibt der Bund ja unter dem Titel
«Sport» aus.
Noch ein anderer Punkt: Auf Seite 7 der Botschaft zählt der
Bundesrat auf, welch grosse internationale Sportanlässe in
den nächsten Jahren in der Schweiz stattfinden werden. Ich
habe mich gefragt: Sind die Ruderweltmeisterschaften im
Jahre 2001 auf dem Rotsee bei Luzern bewusst oder unbe-
wusst vergessen worden? Ich erwarte keine Antwort. Mir
geht es vielmehr darum, dass diese Weltmeisterschaften, die
ein grosses internationales Echo haben werden, in den Ka-
lendern des Departementes für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport nicht vergessen werden. Für den schweize-
rischen Rudersport wird diese «WM 2001» ein wichtiger Mei-
lenstein sein. Sie wird sich aber auch für die ganze Schweiz
positiv auswirken. Daher rechtfertigt es sich, für den notwen-
digen Ausbau der Infrastruktur am Rotsee Mittel aus dem
Verpflichtungskredit von 20 Millionen Franken zukommen zu
lassen, aus dem sogenannten Kredit für «kleinere Anlagen
von nationaler Bedeutung».
Die Ruderanlage am Rotsee ist unbestritten von nationaler
Bedeutung, findet aber auch internationale Anerkennung.
Der gute Ruf des Rudersportzentrums am Rotsee ist in erster
Linie auf die mustergültige Eigeninitiative der Ruderer zu-
rückzuführen. Die Ruderer und insbesondere die Organisato-
ren der «Ruder-WM 2001» sind aber auch auf den Goodwill
des Bundes angewiesen. Ich hoffe, sie werden nicht ent-
täuscht werden.

Reimann Maximilian (V, AG): Erlauben Sie mir, dass ich als
Präsident der Parlamentarischen Gruppe Sport, der ja Parla-
mentarier aus allen gesellschaftspolitischen Spektren ange-
hören, auch noch ein kurzes Votum zu diesem Geschäft ab-
gebe.
Es ist zu Recht die Frage aufgeworfen worden, ob dieser
Rahmenkredit, so wichtig er für die dringlich notwendige Sa-
nierung der Sportanlagen von nationaler Bedeutung auch ist,
überhaupt in die heutige finanzpolitische Landschaft passt.
Um die Frage zu beurteilen, müssen wir ein paar Jahre zu-
rückblättern: Schon 1992, als Herr Bundesrat Cotti noch den
Sport betreute, lag uns ein ähnlicher Rahmenkredit zur Beur-
teilung vor. Im Ausschuss unserer Sportgruppe fällten wir
aber, hauptsächlich aus finanziellen Überlegungen, den mu-
tigen, aber nicht überall verstandenen Entscheid, das Ge-
schäft um eine volle Legislaturperiode hinauszuschieben.
Wir wollten damit ein Zeichen setzen, dass auch der Sport
bereit sein soll, seinen Beitrag zur Sanierung der Bundesfi-
nanzen zu leisten. Das hat er getan, mit dem Ergebnis, dass
gerade in den letzten paar Jahren mit den höchsten Defizit-
quoten keine zusätzlichen Ausgaben für den Sport angefal-
len sind.
Sechs Jahre später sehen wir nun endlich einen Silberstrei-
fen am finanzpolitischen Horizont. Das Thema «Sportanla-
gen» ist aber nach wie vor von brisanter Aktualität und unge-
löst. Mit einem Nein zu dieser Vorlage würden wir nun aber
gerade jene bestrafen, die ihren Sparbeitrag in der Stunde
grösster Not effektiv geleistet haben. Auch das Wort «runder
Tisch», lieber Kollege Loretan, will ich in diesem Zusammen-

hang nicht hören. Den «runden Tisch» gab es 1992 noch
nicht, was aus heutiger Sicht zu bedauern ist. Aber der
«runde Tisch» von 1998 ist nun einfach nicht legitimiert, eine
Weichenstellung, die wir 1992 im Parlament bewusst und
überlegt vorgenommen haben, nachträglich zu korrigieren.
Im übrigen betrachte ich diesen Rahmenkredit als nichts an-
deres als eine spezifische Konjunkturspritze zugunsten der
Bauwirtschaft und der sportlichen Infrastruktur unseres Lan-
des. Es ist eigentlich schade, dass niemand auf die Idee ge-
kommen ist, beim grossen Impulsprogramm von 1997 ans
Nationale Sportanlagenkonzept (Nasak) zu denken. Sie hat-
ten damals den Sport noch nicht unter Ihren Fittichen, Herr
Bundesrat Ogi, sonst hätten Sie vielleicht daran gedacht.
Auch mir ist dieses Junktim erst mit Verspätung in den Sinn
gekommen. Ich bedaure es, denn hätten wir schon letztes
Jahr richtig gehandelt, hätten wir heute kaum eine Debatte
über diese 60 Millionen Franken zu führen.
Schliesslich noch ein Wort zu den in der Vorlage aufgeliste-
ten Projekten: Ich möchte mit aller Entschlossenheit betonen,
Herr Bundesrat Ogi, dass es sich bei den namentlich erwähn-
ten Projekten in keiner Weise um eine abschliessende Liste
handeln kann. Es kann durchaus weitere sinnvolle Projekte
geben, die – mit Zustimmung der eidgenössischen Räte zu
diesem Geschäft – aus dem Stadium der Vision ins Stadium
der Realisierbarkeit hinüberwachsen. Deshalb sei mir die na-
turwissenschaftliche Frage für einmal auch sportpolitisch zu-
gestanden: Was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei?
Wenn also noch vor dem 31. Dezember des Jahres 2003 ein
taugliches «Zusatzei» für eine zweckmässige neue Sportan-
lage gelegt wird, darf das Huhn nicht heute schon durch eine
voreilige Vergabe der Mittel oder durch eine einschränkende
Terminologie à la «Trainingszentrum Ostschweiz» – siehe
Antrag Merz – in seiner Kreativität eingeschränkt werden. In
diesem Sinne verdienen die beiden Einzelanträge Merz und
Jenny Ihre volle Unterstützung.
Vor allem mit dem Antrag Jenny würde gewährleistet, dass
auch ein Projekt im Kanton Aargau – ein neues Fussballsta-
dion im verkehrsgünstig gelegenen Raum Aarau/Lenzburg –
noch in den Genuss dieses Rahmenkredites kommen
könnte. Die Projektierung war am 22. April dieses Jahres, als
der Bundesrat diese Botschaft verabschiedet hatte, noch im
Stadium der Vision oder etwas darüber hinaus, aber sie
konnte ihren Niederschlag in diesem Bundesbeschluss noch
nicht finden. Die Situation ist also analog zu jener, wie sie
vorhin Kollege Wicki im Zusammenhang mit dem Ruderzen-
trum am Rotsee geschildert hat.
Ich appelliere deshalb an Sie, Herr Bundesrat: Die Ausle-
gung des Begriffs «nationale Sportanlage» darf nicht im ein-
seitigen Ermessensbereich einiger Verbands- oder Fussball-
klubpräsidenten liegen.
Erlauben Sie mir noch diesen Vergleich: Die Achse Zürich–
Bern–Lausanne, die auch bei Bundesratswahlen jahrelang
gespielt und den Kanton Aargau regelmässig übergangen
hat, darf bei diesem Geschäft nicht eine Zweitauflage finden.
Man verstehe mich nicht falsch: Ich bin in keiner Weise ge-
gen die in der Botschaft erwähnten Projekte, aber ich möchte
eine gerechte Aufteilung des Verpflichtungskredites, auch
aus der regionalen Perspektive.
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten und
sie im Sinne der Anträge Merz, Jenny und Bieri noch zu ver-
bessern.

Cavadini Jean (L, NE): C’est un débat qui évoque l’image de
l’enfer: il est pavé de bonnes intentions, et je vous le dis tout
de suite, Monsieur le Conseiller fédéral, nous marcherons
sur ces pavés.
Il serait malvenu de contester quelques-unes des affirmations
du Conseil fédéral qui, dans son message, dit: «L’importance
du sport dans notre société est incontestée.» Je crois que
c’est l’évidence. Plus loin: «Des infrastructures modernes et
attrayantes constituent une condition préalable indispensable
pour atteindre les objectifs formulés en matière de sport, no-
tamment en ce qui concerne la compétitivité de nos athlètes
dans des disciplines qui connaissent un grand écho auprès
du public ....» Nous aurons à revenir sur cette notion.
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Nous sommes, Monsieur le Conseiller fédéral, un peu plus
sceptiques quant à la solidité du mandat constitutionnel. On
nous dit dans le message qu’il faut chercher dans la loi fédé-
rale encourageant la gymnastique et les sports, article 1er
lettre e, les raisons du bien-fondé de la demande. On affirme
que si on peut s’appuyer sur la loi, c’est alors conforme à la
constitution, à son article 85 chiffre 10. Or, je rappelle que la
constitution, à l’article 85 chiffre 10, règle les attributions de
l’Assemblée fédérale quant à «l’établissement du budget an-
nuel, l’approbation des comptes et les arrêtés autorisant les
emprunts». Nous trouvons que le lien est véritablement un
peu mince. Je préfère l’article 27quinquies qui représente ici
la base de votre démarche. C’est pourquoi nous entrerons en
matière.
Mais notre réflexion, et parfois notre doute, trouve son origine
dans l’application du principe de l’arrosoir qui s’incline de
Berne à Zurich, de Lausanne à Bâle, de Genève à la Suisse
orientale en passant par Davos et les petites installations dé-
terminées d’importance nationale. Il faut presque avoir de la
malchance pour ne pas bénéficier d’un appui qui se veut très
large. Et puis, nous croyons que d’autres raisons nous con-
traignent à une modernisation de nos installations, que nous
ne contestons pas. D’abord, la vétusté qui est celle de nos
grands stades. Nos enceintes seraient simplement interdites,
non pas par notre prudence légendaire, mais par les règles
des fédérations internationales. L’une exige, par exemple,
que toutes les places disponibles soient des places assises;
l’autre impose la couverture des stades de glace; plus loin,
l’Europe nous demande de prendre des mesures nécessai-
res pour que soit garantie la sécurité des spectateurs dans
les stades et aux alentours. Bien peu d’initiatives ont été pri-
ses. Le stade de Berne, vous le savez, Monsieur le Conseiller
fédéral, intéresse plus l’archéologue que l’amateur de foot-
ball. Genève, à l’image de Diogène qui cherchait un homme,
cherche un terrain pour édifier des installations moins archaï-
ques que celles des Charmilles. Lausanne a caressé, il y a
plus de quarante ans, un rêve olympique qui nous vaut une
construction difficilement exploitable. Nous ne poursuivrons
pas plus loin, mais les exemples, hélas, surabondent.
Nous signalons simplement que les investissements qui vont
être votés, et que nous voterons, accéléreront une consé-
quence peut-être inévitable, mais qui a des rapports certains
avec l’équité sportive. Le Conseil fédéral le dit lui-même.
«L’évolution du sport – par exemple la création d’une Golden
League d’athlétisme ou l’européanisation croissante des
compétitions (Champions League, Coupe des vainqueurs de
Coupe et Coupe de l’UEFA en football; euroligue en hockey
sur glace, etc.) ou encore la professionnalisation du cirque
blanc, phénomènes aux retombées médiatiques très impor-
tantes – donne à penser que les manifestations sportives im-
portantes ne se dérouleront bientôt plus que dans les
meilleures installations disponibles. Les exigences formulées
continuent à augmenter considérablement.» (Message, p. 8)
Quelle est la conséquence? Cela signifie immédiatement que
les grands clubs deviendront plus forts encore et que les
autres s’affaibliront, puisqu’on renforcera ceux qui sont im-
portants en enlevant ainsi des moyens à ceux qui le sont
moins. Cela signifie aussi qu’on avoue n’avoir plus la capa-
cité d’imposer sa politique ou simplement de faire prévaloir
son point de vue auprès des fédérations internationales qui
créent leur propre droit – le droit du travail par exemple, avec
l’arrêt Bosman en football –, ou auprès des grands médias
qui peuvent imposer leurs exigences quant aux accès, quant
aux horaires des compétitions, quand ils ne modifient pas
simplement les règles d’un sport – je pourrais citer le tennis
par exemple.
Nous avons à définir une politique du sport. Et je le dis sans
«captatio benevolentiae», je salue dans ce rapport le premier
projet d’une définition globale du sport en Suisse, en sachant
que l’Etat ne sera pas le plus fort là où des intérêts économi-
ques dominants l’emporteront. Mais il y a lieu, et vous le di-
tes, d’imposer une coordination dans certains cas. Alors une
question: à la page 9 du message, vous dites: «Afin d’exploi-
ter au mieux les effets de synergie et d’utiliser de manière ci-
blée et optimale les ressources à la disposition du sport, il

convient notamment .... de planifier, de construire et d’utiliser
les installations sportives situées dans les zones frontières
en collaboration avec les pays limitrophes, lorsqu’il existe un
intérêt mutuel, par exemple dans le cadre d’Interreg, initiative
lancée par l’Union européenne et soutenue par la Confédé-
ration.»
Monsieur le Conseiller fédéral, quelles sont les perspectives
d’une telle collaboration? Est-ce qu’il y a des zones dans les-
quelles des ententes régionales pourront être possibles pour
des infrastructures sportives? Nous n’en avons pas encore
vu l’esquisse.
«On veut développer l’esprit de solidarité et de générosité»,
dit le Conseil fédéral. Je lui souhaite bon courage, car
aujourd’hui, le sport de haut niveau est devenu un enjeu ma-
jeur dans le domaine économique et médiatique. C’est-à-dire
que le crédit d’engagement de 60 millions de francs que nous
voterons ne renversera sûrement pas la tendance d’une
commercialisation exacerbée où la tricherie peut, hélas, être
décelée, tant les intérêts sont énormes. Mais il permettra
peut-être d’assister à une compétition sportive à Berne sans
courir le risque d’être écrasé par la foule – remarquons
qu’aujourd’hui on ne court d’ailleurs aucun risque, parce qu’il
n’y a pas grand monde.
Mais comme l’écrivait le baron de Coubertin, «l’essentiel
n’est pas de vaincre, mais bien de participer». Alors, nous
participerons, Monsieur le Conseiller fédéral!

Seiler Bernhard (V, SH): Auf kommunaler und auch auf
regionaler Ebene verfügt unser Land über ein sehr gut aus-
gebautes Sportanlagensystem. Dagegen – das wissen wir
nun – sind die Anlagen auf nationalem Niveau in einem kata-
strophalen Zustand. Ich nenne zwei Beispiele: Wankdorf ei-
nerseits und Hallenstadion anderseits. Ich bin überzeugt,
dass hier das Nasak die dringend nötige Abhilfe schafft.
Ich bin auch der Meinung, dass das Nasak eine gute Grund-
lage für eine längerfristige Sportanlagenpolitik in unserem
Land ist; es will keinen Gigantismus, und vor allem wird es
auch kein Giesskannenprinzip anwenden. Deshalb möchte
ich davor warnen – es gibt verschiedene Kollegen, die be-
reits zusätzliche Projekte erwähnt haben –, dass man
schlussendlich den Katalog beliebig ausweitet und dann
eben zum Giesskannenprinzip übergehen muss, womit alle
diese Anlagen zuwenig Geld erhalten und gar nicht gebaut
werden können.
Kollege Loretan hat gesagt, er könne aus finanzpolitischen
Erwägungen nicht zustimmen. Es geht um 60 Millionen Fran-
ken. Man nimmt an, dass diese 60 Millionen bei diesen Sport-
anlagen ein Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 400 Millio-
nen Franken auslösen werden. Wahrscheinlich – wenn ich
an Sion denke, das ja von uns auch bereits 20 Millionen Fran-
ken zugesprochen erhalten hat – machen die Investitionen,
die mit den 60 Millionen hier und den 20 Millionen Franken für
Sion ausgelöst werden, gesamthaft möglicherweise gar das
Doppelte aus, also 800 Millionen Franken.
Wenn man nun eine Milchbüchleinrechnung macht, Herr Lo-
retan, und die 6,5 Prozent Mehrwertsteuer von diesen Inve-
stitionen von 800 Millionen Franken berechnet, dann be-
kommt der Bund ungefähr den Betrag wieder zurück, den wir
heute sprechen und der ja über ein paar Jahre verteilt wird.
Ich meine, wir sollten jetzt – auch wenn wir auf Bundesebene
in finanzieller Hinsicht Mühe haben – diese 60 Millionen Fran-
ken sprechen.
Ich möchte als Mitglied der Delegation beim Europarat noch
eine Bemerkung hinzufügen: Ich möchte vor allem erwäh-
nen, welchen Einfluss seinerzeit der Europarat auf den Bau
und auf die Sicherheit von Sportstadien ausübte. Sie erin-
nern sich vielleicht an die Katastrophe im Heysel-Stadion in
Brüssel vor einigen Jahren, wo ein internationaler Fussball-
match zwischen einer italienischen und einer englischen
Mannschaft stattfand; es brach zuerst eine Schlägerei und
dann ein Tumult aus. Die Katastrophe kostete Dutzende von
Zuschauern das Leben. Es waren vor allem die italienischen
Zuschauer, die darunter zu leiden hatten – und das nur, weil
damals noch viele der betroffenen Zuschauer auf Stehram-
pen stehen mussten, also keine Sitzplätze hatten.
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Dieses traurige Ereignis damals im Heysel-Stadion führte
dann im Europarat zu einer Empfehlung, die rasch ausgear-
beitet wurde und die alle Länder, inklusive die Schweiz, über-
nahmen. Diese Empfehlung verlangte vor allem, dass für in-
ternationale Spiele grundsätzlich nur noch Sitzplätze ange-
boten werden dürfen. Die Befolgung dieser Sicherheitsvor-
kehrungen hat dann auch in der Schweiz zu starken und sehr
einschneidenden Massnahmen geführt; unter anderem sind
damit die Stadionkapazitäten stark verringert worden, so
dass wir heute in der Schweiz kein Stadion mehr haben, das
30 000 oder mehr Zuschauer fasst. Vor allem bei internatio-
nalen Anlässen ist das ein Problem. Damit sind wir Schwei-
zer für verschiedene sportliche Grossanlässe natürlich auf
den Stand eines Entwicklungslandes gesunken. Ich bin da-
von überzeugt, dass das Nasak es hier möglich machen
kann, dass wir zumindest wieder ins Mittelfeld aufsteigen
könnten.
Ich bin davon überzeugt, dass diese 60 Millionen Franken gut
angelegt sind. Das gilt auch für die 20 Millionen Franken, die
dem Wallis für die allfällige Durchführung der Olympischen
Winterspiele 2006 zugesprochen worden sind.
Ich bitte Sie: Stimmen Sie diesem Betrag von 60 Millionen
Franken zu, weil Sie damit für die Sportanlagen, aber auch
für die jungen Sportler in der Schweiz, Spitzensportler und
Breitensportler, etwas sehr Wichtiges tun.

Büttiker Rolf (R, SO): Nach einem Fussballänderspiel im
Fussballstadion Wankdorf hat mir ein Familienvater, der die-
ses Länderspiel mit zwei Söhnen besucht hat, gesagt, dass
der Zustand dieses Stadions dem Zustand unseres Landes
entspreche. Das ist zweifellos etwas übertrieben, aber im
Kern hat diese Aussage doch einiges für sich.
Ich bin mit Ihnen einverstanden – das zieht sich auch durch
die Botschaft hindurch und hat auch in den bisherigen Voten
mitgeklungen –, dass Sport die schönste Nebensache der
Welt bleiben soll. Kollege Loretan, ich muss Ihnen aber sa-
gen, dass man die schönste Nebensache der Welt auch nicht
zum Nulltarif haben kann.
Ich meine: Grosses beginnt im Kleinen. Das ist oft so – auch
beim Bau von Sportanlagen. Das Kleine ist in der Schweiz
gehegt und gepflegt worden. Als amtierender Gemeindeprä-
sident meine ich damit den Bau von Sportanlagen in Gemein-
den. Wir sind in der Schweiz Weltmeister mit Bezug auf die
Qualität von Sportanlagen auf Gemeindeebene; das ist auch
in Zofingen so, und das ist auch gut so. Die grossen Städte
haben es schon etwas schwieriger, und der Bund hat seine
seit 1972 bestehende Aufgabe – trotz speziellem Gesetzes-
artikel – bis heute nicht wahrgenommen.
Heute unterbreitet uns das VBS ein vom EDI vorbereitetes
Konzept, das die Hauptbedürfnisse von mehr als zwölf wich-
tigen Sportverbänden abdeckt, das mittlere Dimensionen von
Anlagen, die Zukunft haben, berücksichtigt – keine einzige
einzelne Riesenruine! –, das ohne zu kleckern die Hauptre-
gionen berücksichtigt, das mit fünf Finanztranchen zu 12 Mil-
lionen Franken Bauinvestitionen von 700 bis 800 Millionen
Franken – Herr Seiler hat von 400 Millionen Franken gespro-
chen – auslösen kann, das als langfristige, nachhaltige Inve-
stition bleibt – ich rechne mit 15 bis 20 Jahren –, das, daran
möchte ich einige Ständeräte und Ständerätinnen noch erin-
nern, einige Argumente für die Rückweisung des letzten
Rahmenkredites vom 2. Juni 1992 vollumfänglich berück-
sichtigt, das dem durch den Bundesrat ratifizierten Europäi-
schen Übereinkommen über Gewalttätigkeiten und Aus-
schreitungen von Zuschauern bei Sportanlässen, insbeson-
dere bei Fussballspielen, entspricht, das als Konzept gemäss
Artikel 13 des Bundesgesetzes über die Raumplanung ge-
nehmigt ist, das mit allen wichtigen Städten und Kantonen
sowie mit allen nationalen Sportverbänden erarbeitet worden
ist und das als Element einer zukünftigen Sportpolitik auf der
Ebene des Bundes wichtig ist.
Ich habe zehn Punkte ausgewählt, um Ihnen zu sagen, dass
Sie dieses Projekt hier und heute unterstützen müssen. Es ist
mir klar, dass einzelne unter uns sich in den letzten Wochen
und Tagen wider ihren Willen mit Sportfragen haben befas-
sen müssen. Ich denke, dass der Themenbereich «Sport»

uns Politiker und Politikerinnen in Zukunft wohl nicht mehr
unberührt lassen wird. Ich denke hier nicht an Ihre dringend
notwendige eigene Sportaktivität.
Ich denke, dass Sport ein gesellschaftspolitisches Sach-
thema der Zukunft sein wird. Selbstverständlich, Herr Bun-
desrat, müssen wir auch in der Sportpolitik darauf achten,
dass die Argumente, die wir heute für diese Investition auf-
zählen, noch stimmen – vor allem die Vorbildfunktion. Da
müssen wir aufpassen – und Sie als Sportminister, Herr Bun-
desrat, sind da angesprochen –, dass wir bezüglich der «Do-
pinggeschichten», die von weit oben, vom Spitzensport, bis
weit nach unten, bis in die Fitnesscenter der Amateurvereine,
hineinreichen, Ordnung hinkriegen. Da bin ich nicht mit allen
Sportverbänden einverstanden, die glauben, sie könnten das
Problem lösen. Die letzten Tage haben bewiesen, dass die
Sportverbände bei diesem heiklen Problem – wenn wir den
Sport sauber, fair halten wollen – im Dopingbereich aufpas-
sen müssen. Die Zeit ist abgelaufen, wir müssen in diesem
Bereich handeln und als Gegenstück zu dieser Sportvorlage
dafür sorgen, dass wir mit gesetzlichen Grundlagen – das
sage ich als Liberaler – beim Doping für Ordnung sorgen kön-
nen.
Das, was wir heute behandeln, ist noch die Bugwelle einer
fehlenden Sportpolitik der Vergangenheit. Ich hoffe sehr,
dass wir heute zumindest die Gegenwart einholen. Ich hoffe,
dass wir mit dieser Investition in die Zukunft unserer Jugend
investieren. Wir sollten nämlich in der Politik – vor allem in
der Jugendpolitik – aufhören, immer nur in die «Reparatur-
werkstätten» zu investieren, sondern umgekehrt handeln.
Das ist eine Vorlage, die in diese Richtung geht.
Ich bitte Sie, die Vorlage zu unterstützen und einzutreten.

Saudan Françoise (R, GE): J’aimerais brièvement intervenir
sur trois points pour vous expliquer pourquoi je soutiens,
avec conviction et avec force, le projet du Conseil fédéral,
bien qu’en matière de sport je ne connaisse que la marche à
pied et la natation.
1. Le premier point qui m’amène à soutenir ce projet a été mis
en évidence, mais pas de manière aussi claire que je l’aurais
espéré. En effet, à mes yeux, le sport est pour les jeunes un
facteur d’intégration remarquable. C’est non seulement un
facteur d’intégration, comme l’a démontré la récente coupe
du monde, mais c’est également un facteur de prévention et,
à ces deux titres, il mérite toute notre attention.
2. Le système de l’arrosoir: je ne suis pas tout à fait d’accord
avec M. Cavadini. On peut critiquer, en effet, ce système,
mais je vous laisse imaginer les débats si nous avions dû vo-
ter un crédit destiné à un, voire deux stades. Au-delà de cet
aspect arrosoir, il faut voir que, en tout cas pour les cinq pro-
jets qui nous sont soumis, on a une collaboration exemplaire
entre les milieux privés et les milieux publics.
3. L’aspect financier, et je m’adresserai directement à mon
estimé collègue Willy Loretan: je crois qu’il faut avoir quand
même un peu d’esprit critique quand on juge des investisse-
ments, des crédits qui nous sont proposés par le Conseil fé-
déral. Je ne m’attacherai qu’aux 34 millions de francs desti-
nés à la rénovation de nos stades. Globalement, cela repré-
sente un investissement de 600 millions de francs. On sait,
d’autre part, que les dépenses dans la construction – c’était
un des arguments majeurs que nous avons eu pour le pro-
gramme de relance – ont un facteur multiplicateur bien plus
important que dans beaucoup d’autres secteurs. On l’estime
entre 3 et 4, ce qui veut dire qu’un franc investi dans le bâti-
ment génère, en fait, trois ou quatre francs de chiffre d’affai-
res. Comme on sait que, dans le bâtiment, si on prend une
marge moyenne, on peut estimer que 40 pour cent de ces
600 millions de francs d’investissement seront soumis à la
TVA, cela fait qu’au titre de la TVA, 17 millions de francs en-
trent dans les caisses de la Confédération. Si on tient compte
également de l’impôt sur les bénéfices et des impôts prélevés
sur les salaires, on voit que la Confédération est largement
gagnante. J’aimerais souvent avoir ce genre d’investisse-
ments qui, en fait, risquent de rapporter autant, sinon même
plus, que ce que la Confédération va investir!
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Je reviendrai simplement sur la proposition Bieri. M. Bieri a
posé, à mon avis, une question extrêmement intéressante.
Je me suis penchée justement sur cette problématique de
l’entretien des stades. Il ne faisait pas seulement allusion au
Wankdorf, le stade des Charmilles étant dans le même état.
Les cinq projets, ou en tout cas trois des projets qui nous sont
proposés, prévoient une collaboration entre les collectivités
publiques et le secteur privé.
A titre d’exemple, la fondation du stade de Genève comporte
cinq partenaires qui interviendront de la manière suivante: 20
pour cent des voix sont à l’Etat de Genève, 10 pour cent à la
Ville de Genève, 10 pour cent au Crédit suisse et 10 pour
cent à la Fondation Hypomène qui était propriétaire de l’an-
cien stade des Charmilles. Il est vrai que ce genre de struc-
ture, d’après le message, on ne le retrouve que pour le stade
du Letzigrund et celui de la Pontaise. Je comprends l’inquié-
tude de M. Bieri, mais je me demande si elle n’est pas exa-
gérée dans la mesure où même pour le stade du Wankdorf,
même pour le stade de Bâle, on voit que des partenaires pri-
vés sont associés aux infrastructures annexes, et ceux-ci
auront tout intérêt à peser de tout leur poids pour que l’entre-
tien du stade soit assuré, afin que ce dernier ne tombe pas
dans l’état que l’on connaît actuellement.
C’est pourquoi je vous engage vivement à voter l’entrée en
matière. En ce qui concerne la proposition Bieri ainsi que les
autres propositions, j’aimerais entendre le point de vue du
Conseil fédéral.

Hess Hans (R, OW): In Anbetracht der Tatsache, dass ich
nur rede, wenn ich etwas zu sagen habe, was noch nicht ge-
sagt worden ist, verzichte ich auf mein gutes Votum. (Heiter-
keit)

Schmid Carlo (C, AI): Ich werde nicht gegen diese Vorlage
opponieren, aber ich habe doch einige Bedenken anzumel-
den, die zum Teil vielleicht noch im Zweitrat angeschaut wer-
den könnten.
Die Bedenken sind erstens verfassungsrechtlicher Natur, sie
sind zweitens konzeptioneller Natur, und sie sind drittens fi-
nanzieller Natur. Aber letzten Endes – viertens – bin ich dann
doch dafür.
1. Betreffend die Verfassungsgrundlage bin ich der Auffas-
sung, dass diese mehr als nur schwach ist. Schauen Sie sich
den Ingress des Bundesbeschlusses an: «Gestützt auf Arti-
kel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung» wird dieser Be-
schluss veranstaltet. Nehmen Sie die Bundesverfassung her-
vor, dort heisst es in Artikel 85: «Die Gegenstände, welche in
den Geschäftskreis beider Räte fallen, sind insbesondere fol-
gende .... 10. Aufstellung des jährlichen Voranschlages und
Abnahme der Staatsrechnung sowie Beschlüsse über Auf-
nahme von Anleihen.» Man hätte geradezu den ersten Satz
unserer Verfassungspräambel als Verfassungsgrundlage
nehmen können – so tut etwas, in Gottes Namen! Eine hin-
reichende Verfassungsgrundlage ist Artikel 85 Ziffer 10 über-
haupt nicht, das ist klar. Wenn man in der Botschaft vom 22.
April 1998 über Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler
Bedeutung die «rechtlichen Grundlagen» unter Ziffer 6 bzw.
die «Verfassungs- und Gesetzmässigkeit» unter Ziffer 61
nachschaut, wird auf Artikel 12 Absatz 2 des Bundesgeset-
zes vom 17. März 1972 über die Förderung von Turnen und
Sport (SR 415.0) verwiesen – interessanterweise nicht auf
Artikel 27quinquies der Bundesverfassung. Dort steht davon
nämlich nichts, aber auch gar nichts. Dagegen heisst es in
Artikel 12 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Förderung
von Turnen und Sport tatsächlich: «Der Bund kann im Rah-
men der bewilligten Kredite den Bau nationaler Anlagen für
sportliche Ausbildung unterstützen.» Wir haben also eine ge-
setzliche Grundlage.
Der Bundesrat aber – respektive die Leute, die den Bundes-
rat bedienen – gehen in der Botschaft so weit zu sagen: «Die
Vorlage erweist sich daher als gesetzmässig und somit auch
als verfassungsmässig.» Gerade jemand, der die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit bekämpft, muss bei sich untadelig sein,
wenn es um die Verfassungsmässigkeit geht. Wir sind in der
Situation, dass die Gesetzmässigkeit eindeutig gegeben ist –

es ist ein Gesetz von 1984. Aber behaupten, dass die Verfas-
sungsmässigkeit gegeben sei, dürfen wir nur mit grösster Zu-
rückhaltung. Ich habe hier meine Probleme, aber die Geset-
zesgrundlage stimmt.
2. Die Konzeption: Wer vielen gibt, wird manchen etwas ge-
ben. Das ist der Eindruck, den diese Vorlage macht. Herr
Jenny hat ja gesagt, das sei einer der Hauptvorwürfe gegen
diese Vorlage: für eine nationale Veranstaltung postuliert,
und trotzdem macht man wieder auf klein. Ich begreife den
Einwand von Herrn Jenny. Allerdings: Wenn man dezentral
denkt, wenn man kleine Stadien erhalten will und die Ränge
tatsächlich gefüllt werden können, hätte man vielleicht nicht
ganz so argumentieren dürfen. Denn die Argumentation in
der Botschaft geht ganz klar auf grosse nationale Veranstal-
tungen hinaus. Lesen Sie am Ende der Seite 10 der deut-
schen Fassung der Botschaft: «Die Situation ist alarmierend,
für die Schweiz steht viel mehr als der Sport auf dem Spiel:
wenn unser Land bei der Vergabe von internationalen Sport-
veranstaltungen von der Weltkarte verschwindet, bedeutet
das Marginalisierung, Verlust an weltweiten PR-Möglichkei-
ten, Verlust an gesunden organisatorischen und unterneh-
merischen Herausforderungen für die Bevölkerung und damit
auch an Arbeitsplätzen, Verlust an internationalen Kontak-
ten, weniger Tourismus. Eine solche Entwicklung läuft ele-
mentaren Interessen unseres Landes zuwider.» Und dann
saniert man die Pontaise, und dann saniert man verschie-
dene «Tschuttveranstaltungen» quer durch die Schweiz! Wir
haben, so meine ich, eine Differenz, Herr Bundesrat, zwi-
schen der Konzeption und dem, was daraus wird. Ich bin
nicht gegen die Konzeption, und ich bin auch nicht gegen
das, was daraus geworden ist. Aber das sind zwei Paar Stie-
fel. Wir haben in der Schweiz selten die Gnade und den Mut,
grosse Dinge auf einmal – und wirklich auf einmal – zu tun,
denn das würde bedeuten, dass wir unsere Kräfte fokussie-
ren und zentralisieren müssten. Das ist in unserem föderalen
Staatswesen immer ein Problem. Wir sind darauf angewie-
sen zu dezentralisieren. Ich sage das als einer, der aus ei-
nem bei Gott dezentral gelegenen Kanton kommt. Ich meine,
wir müssten eine Diskussion beginnen, die Konzeption ein-
mal von Grund auf überdenken. Können wir – wenn es schon
richtig und wahr ist, dass wir eine nationale Veranstaltung
machen müssen, weil wir international präsent sein müssen;
ich bestreite das nicht – infolge dieser Überlegung Sanie-
rungsveranstaltungen von bestehenden kleinen und mittle-
ren Anlagen forcieren? Es wäre Zeit zu sagen: Springen wir
alle über unseren regionalen Schatten und sagen wir, wo wir
unser internationales Fussballstadion haben wollen! Wo ist
unser internationales Eishockeyzentrum? Wo ist unser inter-
nationales Leichtathletikzentrum? Dann gibt es aber davon
wirklich nur eines. Ich kann Ihnen sagen: Bayern ist zweimal
so gross wie die Schweiz, aber Sie finden nur zwei und nicht
zig wirklich grosse Fussballstadien in diesem Freistaat. Wir
können uns nicht alles leisten. Ich weiss, wir haben im kultu-
rellen Bereich Hemmungen. Apropos Bayern: Bayern hat
zehn Universitäten, die Schweiz hat neun. Können wir uns
das auf die Dauer noch leisten? Wäre es nicht auch im Be-
reich der Wissenschaft einmal wert zu überlegen, ob wir uns
hier nicht konzentrieren sollten?
Zur Kultur: Ich habe noch nie von einer schweizerischen
Staatsoper, noch nie von einem schweizerischen Schau-
spielhaus gehört; vielleicht ist das falsch, ich weiss es nicht,
aber ich meine: Die Diskussion über solche Konzeptionen –
grosse, monumentale Dinge, welche eine internationale Aus-
strahlung haben, müssen in der Schweiz einmal und nicht an
allen Orten realisiert werden – ist nötig, denn an allen Orten
Grosses zu tun, vermögen wir nicht. Das vermögen wir, so
meine ich, im kulturellen und auch im wissenschaftlichen Be-
reich nicht. Ich will damit nicht sagen, dass das Kleingewebte
jetzt verschwinden muss, aber wir sollten eine Diskussion
führen, bei der wir nicht Schattenboxen betreiben. Wir sollten
aufgrund einer bestimmten Konzeption das eine tun und das
andere vielleicht später oder gar nicht; aber beides zusam-
men nur halb zu tun, das ist falsch.
Ich glaube nun nicht, dass mit dieser Vorlage die Diskussion
abgewürgt ist. Die Konzeptionsdiskussion sollte noch einmal
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aufgenommen werden. Die Vorlage hier schadet nichts; aber
ich meine, dass wir es uns schuldig sind, national Fragen zu
stellen, die in die Richtung gehen, die ich erwähnt habe.
3. Die Finanzen: Es schleckt keine Geiss weg, dass die Vor-
lage quer in der Landschaft liegt, das ist ganz eindeutig. Aber
wir haben schon andere Sündenfälle veranstaltet. Eigentlich
stört mich folgendes: Wir finanzieren hier wieder Anlagen,
stellen Infrastrukturen zur Verfügung, die dann von Vereinen
benützt werden, die im Personalwesen Umsätze haben, bei
denen es mir als Vertreter eines kleinen Kantons geradezu
die Stimme verschlägt. Wir haben hier Leute, die Millionen
verdienen – gestützt auf eine Infrastruktur, die mit öffentli-
chen Geldern, solchen des Bundes und der Kantone, gebaut
worden ist. Dies sind Aktiengesellschaften, die nahezu oder
ganz an der Börse kotiert sind. Es nimmt mich wunder, was
diese für die Infrastruktur tun.
Ich will Ihnen sagen: Selbstverständlich bin ich für diese Vor-
lage. Aber dann sollen diese Verbände auch hingehen und
ihre Mehrwertsteuer-Initiative zurückziehen. Denn auf beiden
Seiten die hohle Hand zu machen, das ist unanständig.
4. Warum bin ich letzten Endes trotzdem für die Vorlage?
Weil die Notwendigkeit, dass der Bund auch in den Randre-
gionen verschiedenen Ortschaften der Schweiz etwas für
den Sport tut, nicht zu bestreiten ist. Ich sehe eine Diskre-
panz zwischen der Begründung und dem, was herausge-
kommen ist; aber ich kann damit leben. Denn ich weiss – dies
ist bereits gesagt worden –: Es ist vermutlich schlauer, den
Sport zu fördern, als im nachhinein soziale Defekte zu behe-
ben. Irgendwie sehe auch ich einen Zusammenhang zwi-
schen der Förderung des Spitzensportes und einer entspre-
chenden Wirkung auf den Breitensport.
Daher bin ich ohne grosse Begeisterung für diese Vorlage,
bitte aber vor allem, die Frage der Konzeption noch einmal
aufzunehmen und gründlich zu bedenken.

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: Ce débat nous a mon-
tré, et c’est toujours intéressant dans un Parlement, que
moins le sujet financier est important, plus les intervenants
sont nombreux. Il faut bien dire que les élections approchent
et que le sport est un bon moyen de promotion pour ceux qui
veulent se représenter l’année prochaine!
Ceci mis à part, j’aimerais reprendre le projet qui vous est
soumis: 60 millions de francs pour un projet de relance de
l’ordre de 500 à 600 millions de francs. C’est un facteur de
1 à 10, facteur plus important que celui du projet de relance
voté il y a maintenant 15 mois, à la session de printemps
1997. En plus, on connaît exactement les projets qui sont ci-
blés et on sait qu’il y aura des apports non seulement sur le
plan financier avec les places de travail pour la construction,
mais un apport indirect touchant l’image de la Suisse et des
compétitions que nous pourrons y faire.
On a entendu, et c’est souvent le cas quand on veut couler
un projet, des gens qui disent: «Il y a trop de places subven-
tionnées, c’est l’arrosoir»; et d’autres qui disent: «Il faudrait
un seul stade, faire un effort principal.» Le Stade de France,
que vous avez vu à la coupe du monde, est un stade extra-
ordinaire, qui a coûté extrêmement cher et qui aujourd’hui est
vide parce qu’aucune équipe ne veut jouer dans le Stade de
France, situé trop loin de la ville, dont la location coûte trop
cher.
Alors, est-ce que nous voulons faire un seul stade à Berne de
100 000 places, comme certains l’ont évoqué? Je crois que
c’est tout simplement impossible dans ce pays parce que, fi-
nalement, tous les clubs devraient venir jouer à Berne! Nous
aurions alors tous les jours un match à Berne, alors que dans
les autres villes il n’y aurait plus rien du tout. Ce n’est pas du
tout logique. Je crois que la proportion qui a été trouvée par
le groupe de travail de la CISIN est une bonne proportion. Je
vous demande de ne pas y toucher, parce que si l’on y tou-
che, on ne finira jamais ce débat, ou simplement le projet
sera renvoyé, ce qui serait malheureux.
La proposition Bieri, que j’ai eu le temps d’étudier pendant les
discussions de cette Chambre, est une bonne proposition.
Effectivement, on doit se préoccuper de l’entretien des sta-
des après qu’on ait investi. Ce qui semble difficile, c’est de

trouver une application et un contrôle au niveau supérieur de
la Confédération. On devrait avoir la sagesse de trouver un
contrat entre les responsables de la CISIN directement et la
fondation ou la société qui s’occupe du stade, de manière à
ce que des contrôles permanents puissent être conduits.
Puisqu’on a une subvention, on doit entretenir l’objet. C’est
peut-être la manière de répondre à l’interrogation de M. Bieri.
Après ce débat intéressant, je vous demande encore une fois
d’entrer en matière pour que l’on puisse examiner le détail
des propositions.

Ogi Adolf, Bundesrat: Vor Ihnen sitzt der Schlussläufer einer
Stafette. Er sitzt zwar und läuft nicht. Sehen Sie, diese beiden
Ordner habe ich als Schlussläufer von Frau Bundesrätin
Dreifuss übernommen. Was ich versuche, ist, den Stab ins
Ziel zu bringen. Frau Dreifuss hat 1996 und 1997 dieses Na-
tionale Sportanlagenkonzept (Nasak) – Conception des in-
stallations sportives d’importance nationale (CISIN) – ver-
fasst.
Warum zeige ich Ihnen diese Ordner? Ich zeige sie Ihnen
deshalb, weil ich mir heute wie gesagt als Schlussläufer vor-
komme und als solcher den Auftrag habe, dieses Konzept ins
Ziel zu tragen. Meine Aufgabe ist also, dafür zu sorgen, dass
die Leistungen der Vorläuferinnen und Vorläufer honoriert
werden. Als Schlussläufer habe ich Anfang dieses Jahres
den Stab von Frau Kollegin Dreifuss übernommen.
Übernommen habe ich diese beiden Bundesordner, das
Konzept und ein Aussprachepapier zuhanden des Bundesra-
tes. Mein Auftrag war es, dieses Aussprachepapier, das der
Bundesrat bereits in den letzten Jahren diskutiert hat, in eine
Kreditbotschaft zuhanden des Parlamentes überzuführen.
Das habe ich gemacht, und heute behandeln Sie diese Kre-
ditbotschaft und den entsprechenden Bundesbeschluss.
Nach all dem Gesagten und der interessanten Diskussion,
für die ich bestens danken möchte – ich habe festgestellt,
dass es sehr viele Sportexperten in diesem Rat hat; es gibt
natürlich auch einige Ausnahmen –, möchte ich mich noch
auf einige Aspekte konzentrieren und dann vor allem Fragen
beantworten und einige Unsicherheiten bereinigen.
Die Kreditbotschaft ist die Antwort des Bundesrates auf einen
Auftrag des Parlamentes von 1992. Der Auftrag lautete, die
damalige Botschaft zum Sportanlagenbau zu konkretisieren
und mit der Legislatur- und Finanzplanung abzustimmen.
Herr Gemperli hat das am Schluss seines Votums gesagt; er
hat auf 1992 verwiesen. Dem hat der Bundesrat Rechnung
getragen. Diese Konkretisierung ist erfolgt, die beiden ge-
zeigten Bundesordner sind Beweis dafür.
Zur Berücksichtigung der Legislatur- und Finanzplanung
muss ich noch folgendes beifügen: Es wird vorgeschlagen,
dass der Verpflichtungskredit von 60 Millionen Franken neu
nun in sechs Tranchen von je 10 Millionen Franken während
den Jahren 2000 bis 2005 zahlbar ist.
Hier öffne ich eine Klammer und darf vielleicht an das erin-
nern, was Herr Schmid gesagt hat: Wir geben heute pro Tag
100 Millionen Franken für die Verbesserung der Gesundheit
aus. Wenn wir etwas mehr Sport treiben würden, könnte die-
ser Betrag auch reduziert werden. Damit möchte ich die
Klammer wieder schliessen.
Ich komme noch einmal auf die verlangte Konkretisierung zu-
rück, weil sie mir wichtig erscheint: Mit diesem Auftrag ist
auch die Angst verbunden, dass wir hier «Giesskannensub-
ventionen» ausschütten würden. Ich kann Sie beruhigen. Sie
wissen es, und ich weiss es: Auf kommunaler und regionaler
Ebene verfügt unser Land über ein sehr gut ausgebautes
Sportanlagensystem. Dagegen sind die Anlagen auf nationa-
lem Niveau in einem erbärmlichen Zustand. Die Mitglieder Ih-
rer WBK haben das Wankdorfstadion in Bern besucht – man
hätte auch entsprechende Anlagen in Genf, Zürich oder Ba-
sel besuchen können und hätte etwas Ähnliches angetroffen.
In der Botschaft des Bundesrates sind daher etwa ein Dut-
zend Anlagen bzw. Projekte von nationaler Bedeutung aus-
gewählt worden.
Es ist richtig, was Herr Schmid gesagt hat: Wir haben hier be-
wusst ein anderes Konzept gewählt. Wir gehen davon aus,
dass ein «Stade de Suisse» praktisch nicht zu betreiben
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wäre. Vielen Leuten schwebt ja ein «Stade de France» vor,
aber Herr Martin hat es gesagt: Heute hat man Probleme,
dieses wunderschöne «Stade de France» zu belegen. Ser-
vette will seine Champions League in Genf austragen, und
die Grasshoppers und der FC Zürich wollen ihre Champions
League in Zürich austragen, wenn sie sich qualifizieren kön-
nen. Ich bin durchaus daran interessiert, in diese Konzeptdis-
kussion einzutreten, aber diese Vorlage eignet sich nicht für
diese Diskussion. Solange es Champions Leagues gibt, so-
lange es Handball-Champions-Leagues gibt, solange es in-
ternationale Eishockeywettbewerbe gibt, qualifiziert sich
eben der SC Bern, und es qualifiziert sich Ambri-Piotta, und
es qualifiziert sich selbstverständlich auch Zug, aber es qua-
lifiziert sich nicht die Schweiz. Man muss alles genau beach-
ten. Diese Diskussion zeigt, dass das Konzept, das wir hier
gewählt haben, das richtige ist. Ein anderes Konzept ist beim
Sport nicht durchzubringen.
Das hat dazu geführt, dass wir ein Dutzend Projekte brau-
chen und dass wir in dieser Hinsicht schon etwas «arroser le
terrain» betreiben. Mit diesem notwendigen Kick-off können
wir diese Projekte, die seit langer Zeit in der Schublade lie-
gen, ausführungsreif machen. Wenn wir dieses Konzept
nicht durchbringen, dann passiert möglicherweise in Bern
nichts, dann passiert in Basel nichts, dann passiert vielleicht
auch in Genf nichts, und dann passiert auch in Zürich nichts.
Wir wollen auch ganz klar keinen Gigantismus. Wir wollen
ganz klar denjenigen helfen, die bereit sind, diese grossen
Anstrengungen auf sich zu nehmen. Wir dürfen nicht ver-
gessen: Wir subventionieren das Ganze ja nur mit etwa 10
bis 15 Prozent. Der Rest ist anderswo einzutreiben.
Die Schweiz ist in Sachen Stadien ein Entwicklungsland. Wir
sind Weltmeister in bezug auf die kommunalen und kantona-
len Sportanlagen; in bezug auf die internationalen Anlagen
sind wir Habenichtse. Wir sind ein Entwicklungsland. Wir
können uns das nicht mehr länger leisten.
Wir rühmten uns einmal wegen des Hallenstadions Zürich,
wir rühmten uns wegen des Wankdorfstadions Bern, wir
rühmten uns wegen des St.-Jakobs-Stadions Basel. Diese
Bauten wurden durch Grossanlässe ausgelöst: die Sprung-
schanze von St. Moritz beispielsweise wegen den Olympi-
schen Winterspielen 1948, das St.-Jakobs-Stadion Basel
und das Wankdorfstadion Bern wegen der Fussball-Weltmei-
sterschaft 1954. Dann haben wir nichts mehr getan. Wir sind
irgendwie eingeschlafen. Deshalb braucht es diesen Kick-off,
deshalb braucht es diese Anstrengung.
Diese Stadien sind heute Visitenkarten für den Sport. Die Vi-
sitenkarte, die wir jetzt im Moment in den Händen halten, ist
eine miserable, eine schlechte. Deshalb muss etwas gesche-
hen.
Sie können nicht nur den Flughafen Kloten und den Bahnhof
Luzern ausbauen und ein prachtvolles Luzerner Kongress-
haus errichten. Wir werden auch an den sportlichen Anlagen
gemessen, die wir für internationale Wettkämpfe zur Verfü-
gung stellen, die in der Schweiz stattfinden oder eben bald
nicht mehr stattfinden. Wir brauchen deshalb dieses Nasak,
wenn wir uns einigermassen in die mittlere Liga der «Europa-
meisterschaft der Stadien» emporschwingen wollen. Wir
brauchen diese Stadien für den Breitensport, wir brauchen
sie für den Spitzensport, wir brauchen sie für internationale
Anlässe.
Welche Projekte wollen wir unterstützen? In der Botschaft er-
wähnt sind fünf Stadien, der Neubau von drei polysportiven
Anlagen, die Erweiterung zweier Eis- und Schneesportanla-
gen sowie die Unterstützung von ausgewählten kleineren An-
lagen. Hinzu kommen die bereits bewilligte Unterstützung an
die Nasak-konforme, nachnutzbare Infrastruktur für die ge-
planten Olympischen Winterspiele 2006 im Wallis.
Wenn der Ständerat auf diese Vorlage heute nicht eintritt,
dann wird auch die Chance für eine allfällige Durchführung
der Olympischen Winterspiele 2006 stark reduziert.
Welche Sportarten profitieren vom Nasak? In erster Linie
profitieren die verschiedenen Mannschaftssportarten, die
Leichtathletik, der Skisport, das Eishockey, der Eislauf und
das Schwimmen. Die nationalen Verbände dieser Sportarten
repräsentieren über eine Million aktive Einzelmitglieder.

In zweiter Linie profitieren zahlreiche weitere Sportarten,
auch Randsportarten. Sie kommen vor allem zum Zug, wenn
sie in ihrem Sport einen Grossanlass in der Schweiz organi-
sieren wollen.
Noch ein Wort zur geographischen Lage der Projekte: Die
Anlagen müssen in der Regel zentral liegen, dies aus sport-
lichen, wirtschaftlichen und ökologischen Gründen. Sie müs-
sen mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar sein; weiter
müssen sie über ein grosses Einzugsgebiet für die lokale
Nutzung verfügen.
Zum finanzpolitischen und wirtschaftlichen Aspekt:
Die Bundesbeteiligung soll – ich sage es nochmals und insi-
stiere darauf – ein Kick-off in der Höhe von etwa 10 bis 15 Pro-
zent der Gesamtkosten sein. Wir wollen die privaten Träger,
die Gemeinden und die Kantone unterstützen, die bereit sind,
die Sportanlagen von nationaler Bedeutung auf Vordermann
zu bringen. Die Bundesunterstützung soll ein Startschuss für
die Initianten der Bauprojekte sein. Vergessen Sie nicht – Frau
Saudan hat es gesagt –: Es werden 400 Millionen Franken für
Sportinfrastruktur investiert, und weitere Projekte in der Grös-
senordnung von 400 Millionen Franken für andere Einrichtun-
gen werden in Angriff genommen. Ich denke an Altersheime,
an Messezentren, an Restaurants usw. Vergessen Sie auch
nicht: Der Sport leistet heute einen Beitrag von 4 Prozent an
das Bruttosozialprodukt unseres Landes. Ich glaube, es lohnt
sich, diesen Kick-off jetzt zu starten und diese Projekte in An-
griff zu nehmen.
Ich möchte zu ein paar Fragen ganz kurz Stellung nehmen.
Herr Wicki hat nach der Garantie gefragt, dass diese Anlagen
für den Sport gebraucht werden. Der Bund schliesst mit je-
dem Projektträger einen Vertrag ab; darin muss die Nutzung
für den Sport geregelt werden. Wie Sie wissen, unterstützt
der Bund mit etwa 15 Prozent die Anlagen nicht beliebig, son-
dern es müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden.
Die Ruderweltmeisterschaften 2001 – Sie haben sie erwähnt,
wollten aber keine Antwort darauf; ich möchte sie Ihnen aber
trotzdem geben – benötigen keine Unterstützung des Nasak,
sondern die Unterstützung der Armee. Sie sehen also: Der
Sport ist im richtigen Departement angesiedelt! Letzte Wo-
che war ich mit den Verantwortlichen der Ruderweltmeister-
schaften und des Ruderverbandes zusammen. Der Ruder-
verband ist am Nasak-Projekt betreffend das neue Ruder-
zentrum in Sarnen sehr interessiert. Hier besteht eine Mög-
lichkeit, dass wir Unterstützung geben können, wenn die
Nasak-Vorlage durchkommt. Wir unterstützen das und sind
stolz, dass die Schweiz die Ruderweltmeisterschaften durch-
führen darf; das habe ich den Luzernern klar gesagt.
Zur Frage von Herrn Gemperli: Wo und wie werden die 60
Millionen Franken kompensiert? Zweifellos hat die Tatsache,
dass das VBS 1998 so stark von den Massnahmen zur Sa-
nierung der Bundesfinanzen betroffen war, den Entscheid
des Bundesrates zur Kompensation der 60 Millionen Franken
für die Nasak-Projekte beeinflusst. Nachdem noch zu Beginn
des Jahres eine vollständige Kompensation innerhalb des
VBS möglich schien, wurde diese Absicht vom Bundesrat
aufgrund der Entscheide des «runden Tisches» vom 7. April
fallengelassen. Die jährlichen 10 Millionen Franken müssen
durch alle Departemente mitgetragen werden; das VBS lei-
stet in den nächsten Jahren einen Sparbeitrag von immerhin
1,3 Milliarden Franken.
Zur Frage von Herrn Schmid in bezug auf die Verfassungs-
mässigkeit. Sie haben die Antwort selbst gegeben; Arti-
kel 27quinquies Absatz 2 der Bundesverfassung lautet: «Der
Bund fördert Turnen und Sport der Erwachsenen.» Aber ich
nehme gerne zur Kenntnis, dass man hier diese Verfas-
sungsmässigkeit in der Botschaft besser und umfassender
hätte darstellen müssen. Aber das Bundesamt für Justiz –
das möchte ich hier doch sagen – hat die Verfassungs-
mässigkeit dieser Vorlage geprüft und sie als gegeben erach-
tet.
Herrn Reimann möchte ich nur sagen: Sollten einige Projekte
nicht realisiert werden, die jetzt auf der Liste sind, dann kann
der freiwerdende Betrag bei Bedarf wenigstens für andere
Stadien verwendet werden, nicht aber für Anlagen aus der
Gruppe der polysportiven Anlagen oder der Eis- und Schnee-
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sportanlagen. Eine Kreditverschiebung auf ein zusätzliches
Stadion, z. B. auf ein neues Stadion Mittelland, wäre aber nur
mit einem neuen Parlamentsbeschluss möglich.
Herrn Cavadini, le connaisseur, le président du comité d’or-
ganisation de l’arrivée de l’étape du Tour de France à
Neuchâtel, möchte ich einfach sagen: Grenzübergreifende
Sportanlagen wollen wir fördern. Wir sind etwas enttäuscht –
ich sage das ganz offen –, dass beispielsweise der Schwei-
zerische Fussballverband die Kandidatur für die Durchfüh-
rung der Europameisterschaften zurückgezogen hat. Wir hät-
ten diese Europameisterschaften, beispielsweise zusammen
mit Österreich, vielleicht sogar zusammen mit Deutschland –
auf gleiche Weise, wie das jetzt Belgien und die Niederlande
machen –, im Raume Basel/Neuenburg durchführen können.
Solche Möglichkeiten, wie in unserem Falle eine Durchfüh-
rung zusammen mit Frankreich, Deutschland oder Öster-
reich, werden nun in Betracht gezogen. Deshalb müssen wir,
gerade beim Sport, Grenzen überwinden. Das ist eine Ziel-
setzung. Sportanlagen in Grenzregionen decken also diese
Zielsetzung ab. Damit sind diese Anlagen, besonders für In-
terreg-Projekte, prädestiniert.
Zur Frage von Herrn Schmid: Ich sage noch einmal, dass wir
bewusst eine andere Konzeption gewählt haben. Die Be-
gründung habe ich geliefert. Sie haben gefragt: Wo ist unser
nationales Fussballstadion? Wo ist unser nationales Eishok-
keystadion? Das sind Fragen, die wir so nicht beantworten
können. Ich bin für diese Konzeptdiskussion – ich bin dafür,
aber nicht im Rahmen dieser Vorlage, weil hier die Interessen
des einzelnen Klubs die nationalen Interessen doch in den
Hintergrund rücken. Deshalb ist dieses Konzept in diesem
Sinne entstanden, nach vielen Absprachen unter Frau Drei-
fuss und nach Einsatz von vielen Spezialisten. Die Frage
nach der Auslastung und dem Betrieb der Stadien hat natür-
lich dabei auch ihre Bedeutung gehabt – in dem Sinne, dass
man sich für diese Konzeption entschieden hat und nicht für
eine Konzeption, die sich auf einzelne Stadien mit gesamt-
schweizerischem Charakter konzentriert.
Ich danke Ihnen für die gute Aufnahme der Vorlage. Bei die-
ser Vorlage stehen Aufwand und Ertrag in einem sehr guten
Verhältnis. Verschiedene Votanten haben es gesagt: Sie ist
ausgewogen, sie ist zweckmässig, sie ist realistisch, und sie
ist schweizerisch. Sie trägt dem «Haushaltziel 2001» Rech-
nung, durch eine minimale Beitragssumme sowie durch die
Auszahlung von kleinen Tranchen über mehrere Jahre hin-
weg. Die Vorlage ermöglicht weiter eine angemessene Re-
präsentanz im Sport; mit ihr nimmt der Bund weiter seinen
gesetzlichen Auftrag, seine internationalen Vertragsver-
pflichtungen und damit seine Verantwortung wahr. Letztend-
lich ist die Vorlage eine langfristige Investition, von der auch
Ihre Enkel und Urenkel werden profitieren können. Damit ist
sie ein bedeutender Schritt in die Zukunft. Die Zukunft kön-
nen Sie nicht ablehnen. Deshalb bitte ich Sie, auf die Vorlage
einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesbeschluss über Finanzhilfen an Sportanlagen
von nationaler Bedeutung
Arrêté fédéral concernant l’octroi d’aides financières
pour des installations sportives d’importance nationale

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Jenny
.... wird ein Verpflichtungskredit von 30,6 Millionen Franken
....

Art. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Jenny
Un crédit d’engagement de 30,6 millions de francs ....

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich
bei den Anträgen Jenny zu den Artikeln 1 bis 3 um ein Kon-
zept handelt.

Jenny This (V, GL): Um auch den verschiedenen Anlagen
von nationaler Bedeutung Rechnung zu tragen, möchte ich
Sie ersuchen, sämtliche Beträge um 10 Prozent zu kürzen,
und zwar zugunsten verschiedener Anlagen von ebenfalls
nationaler Bedeutung in den Regionen. Warum? Ich habe es
in der Kommissionssitzung schon angetönt: Für mich stimmt
die Verteilung zwischen den grossen Anlagen und den klei-
neren Anlagen in den Regionen, die ebenfalls nationale Be-
deutung haben, nicht ganz. Während bei den Grossstadien
der Kanton und der Bund respektive der Kanton und die Ge-
meinde zwischen 11 und 22 Prozent der Gesamtkosten be-
zahlen, berappen bei den regionalen Anlagen von ebenfalls
nationaler Bedeutung Kanton und Gemeinde 100 Prozent,
und das stimmt nicht ganz.
Was heisst das konkret? Der Betrag von 5 Millionen Franken
für «ausgewählte kleinere Anlagen von nationaler Bedeu-
tung» (Botschaft Ziff. 223.3 Bst. b Ziff. 3) erhöht sich auf 10,5
Millionen Franken. Damit aber der Gesamtkredit von 60 Mil-
lionen Franken nicht überschritten wird, müssen die übrigen
Anlagen um 10 Prozent «abspecken».
Im Sinne einer ausgewogenen Verteilung und besseren Ge-
wichtung der Regionen möchte ich Sie ersuchen, dieser Än-
derung zuzustimmen. Wir können davon ausgehen, dass
diese 10 Prozent für die grösseren Stadien verkraftbar sind,
die zusätzlichen 5 Millionen Franken in den Regionen aber
Impulse geben werden. Ich kann Ihnen versichern: Es gibt
Anlagen von nationaler Bedeutung, wo ohne Bundesbeitrag
nicht saniert wird. Das wäre schade, und es wäre dringend
davon abzuraten.
Ich möchte Sie also ersuchen, diesem Antrag zuzustimmen,
auch wenn er vielleicht im Gegensatz zum Votum von Herrn
Schmid steht, der die Meinung vertreten hat, man sollte
etwas Grosses bauen. Nun, das Grosse werden wir so oder
so nicht machen, können aber davon ausgehen, dass mit
90 Prozent der Beiträge die Grossstadien trotzdem saniert
werden.
Meines Erachtens stünde es im Sinne der Sache dem Stän-
derat gut an, diesem Antrag zuzustimmen.

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: Je vous propose de re-
jeter la proposition Jenny pour les raisons suivantes:
Tout d’abord, il ne faut pas toucher au système mis en place
par le groupe de travail CISIN parce que, effectivement, on
entre dans une discussion dangereuse et difficile. Quelques-
uns d’entre vous ont parlé d’arrosoir. Si l’on va dans le sens
de la proposition Jenny, on arrivera à l’arrosoir, ce qui serait
dangereux parce que l’on déborde de la notion «importance
nationale». Je crois que c’est absolument clair.
Je rappelle qu’il y a eu 35 millions de francs affectés, dans la
période de 1979 à 1991, pour des objets d’importance régio-
nale. Il ne faut donc pas répéter cette opération. Je l’ai dit tout
à l’heure dans mon rapport, en conclusion: très souvent, ce
Conseil – et j’en étais – a voté en faveur des régions de mon-
tagne et des petits cantons, très souvent et c’est très heu-
reux; je ne le regrette pas. Par contre, dans ce projet-là, on a
un investissement qui est dirigé plutôt vers le Plateau, plutôt
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vers les villes. Je vous rappelle que les villes font de très
grosses dépenses en faveur du pays, des stades, de la cul-
ture. On doit donc avoir la décence aujourd’hui de voter ce
projet tel qu’il est présenté, avec des dépenses peut-être plus
importantes pour les villes, mais qui correspondent aussi à
une politique d’équilibre.

Ogi Adolf, Bundesrat: Die Idee, den Betrag für «ausgewählte
kleinere Anlagen von nationaler Bedeutung» anzuheben, ist
nachvollziehbar. Trotzdem würde ich Ihnen empfehlen, den
Antrag abzulehnen. Warum?
Das Parlament hat 1973 einen Verpflichtungskredit von 45
Millionen Franken für Beiträge an den Bau von Sportanlagen
von lokaler, regionaler und nationaler Bedeutung gespro-
chen. 51 Vorhaben wurden dann mit 35 Millionen Franken
unterstützt, 10 Millionen Franken fielen dem Sparbeschluss
zum Opfer.
Ich empfehle Ihnen deshalb, den Betrag für die kleineren An-
lagen von nationaler Bedeutung bei 5 Millionen Franken zu
belassen. Die finanzielle Unterstützung für die Hauptprojekte
darf nicht zu unbedeutend werden; wir würden damit den
Kick-off nicht erreichen.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir diese Projekte
schliesslich nur mit 10 bis 15 Prozent unterstützen, und diese
kritische Schwelle sollte nicht noch markant unterschritten
werden.
Deshalb bitte ich Sie, dem Entwurf des Bundesrates bzw.
dem Antrag der Kommission zuzustimmen und den Antrag
Jenny abzulehnen.

Präsident: Wir stimmen über das Konzept ab: Wenn Sie
dem Antrag Jenny zu Artikel 1 beipflichten, verändern sich
auch die Zahlen in den Artikeln 2 und 3.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 29 Stimmen
Für den Antrag Jenny 10 Stimmen

Ausgabenbremse – Frein aux dépenses

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Ausgabe 37 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorité qualifiée est acquise

Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Merz
.... eines polysportiven Zentrums Ostschweiz ....

Antrag Jenny
.... wird ein Verpflichtungskredit von 24 Millionen Franken ....

Art. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Merz
.... d’un centre polyvalent en Suisse orientale ....

Proposition Jenny
Un crédit d’engagement de 24 millions de francs ....

Merz Hans-Rudolf (R, AR): In gewissen Fällen gibt es ausser
dem «Röstigraben» auch einen «Bratwurstgraben». Wäh-
rend der «Röstigraben» entlang der Saane verläuft, wird der
«Bratwurstgraben» durch die Töss gebildet. Östlich der Töss
und östlich von Winterthur beginnt die Ostschweiz.
Obschon diese Region genauso wie die Region Basel oder
die Region Genf ihre 400 000 Einwohner hat, hat sie manch-
mal etwas Mühe, sich auf dem nationalen Parkett Gehör zu

verschaffen. So ist es auch im Falle dieser Finanzhilfen an
Sportanlagen von nationaler Bedeutung. Die Ostschweiz fi-
guriert hier nämlich als Sammelbegriff, wenn es um den
Standort für ein polysportives Trainingszentrum geht.
Mein Antrag zielt darauf hin, den Ausdruck «Training» zu
streichen. Niemand konnte mir genau sagen, was man unter
einem Trainingszentrum versteht. In der Botschaft wird die-
ser Ausdruck zweimal mit dem Wort «eventuell», mit «inklu-
sive» und «exklusive» und mit verschiedenen Relativierun-
gen verbunden. Dann wird auf Seite 13 noch gesagt, die An-
lage diene «meist auch für Trainingswettkämpfe». Hier wird
etwas verschämt und beiläufig der Ausdruck «Wettkampf»
verwendet.
Da kommen wir zu des Pudels Kern: Die Erkenntnis nämlich,
dass man dort, wo man trainiert, auch Wettkämpfe durchfüh-
ren muss, ist wahrscheinlich gegeben, wenn man Investoren
sucht. Keinem privaten Investor und keinem Sportverband
würde es einfallen, eine polysportive Trainingsanlage ohne
die Möglichkeit der Durchführung einnahmenträchtiger Wett-
kämpfe zu bauen.
Der Sport lebt ja in erster Linie – das wurde gesagt – von der
Breitenentwicklung, aber er lebt eben auch von der Selbst-
darstellung und damit vom öffentlichen Wettkampf. Solche
Anlässe – auch wenn sie nicht von grosser, nationaler Di-
mension sind – sind Motoren für den Breitensport; sie sind
Motoren für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft.
Nun ist in der Tat in der Ostschweiz im Augenblick kein greif-
bares Hallenprojekt vorhanden; das trifft zu. Aber es gibt im-
merhin – soweit bekannt – vier Projekte im Stadium von Vor-
studien:
1. Der FC St. Gallen strebt den Bau eines Stadionneubaus
für etwa 18 000 Zuschauer ausserhalb der Stadt St. Gallen
an.
2. Die Interessengemeinschaft St. Galler Sportvereine will
eine gedeckte Sportarena – ebenfalls ausserhalb der Stadt –
für Eishockey, Konzerte und sogar Kulturanlässe bauen.
3. In Rorschach plant eine Marketingfirma eine Ostschweizer
Sportarena – ein Projekt für 57 Millionen Franken – für sämt-
liche Indoor-Sportarten, dazu Eishockey, Ausstellungen und
Konzerte.
4. Es wird von einem Privatprojekt für eine Leichtathletikhalle
samt Rundbahn, genannt «Halle 2000» oder sogar «Euro-
halle 2000», mitten in der Stadt St. Gallen gesprochen.
Die Behörden sind bisher zu all diesen vier Projekten – das
muss man ehrlicherweise sagen – auf Distanz gegangen. Sie
verfolgen eher den Pfad, bestehende Anlagen zu renovieren.
Es ist aber nicht auszuschliessen, dass sich die Projektver-
antwortlichen eines oder mehrerer solcher Projekte in geeig-
neter Weise zusammenschliessen und vielleicht ihre Interes-
sen und Finanzierungsmöglichkeiten bündeln werden.
Mit anderen Worten: Es kann eben sein, dass auch ennet
dem «Bratwurstgraben» ein Projekt von nationaler Bedeu-
tung zur Baureife kommt. Mit meinem Antrag möchte ich den
Weg für ein solches Projekt offenhalten, so wie es nämlich
der Bundesbeschluss vom Grundsatz her tut. Ich möchte vor
allem erreichen, dass nebst dem polysportiven Charakter
auch die Möglichkeit für gewisse Zuschaueranlässe geschaf-
fen wird. Mit der Streichung des Begriffes «Training» soll si-
chergestellt werden, dass es sich je nach Entwicklung des
Projektes eben auch um ein Wettkampfzentrum und nicht nur
um eine Anlage zum Trainieren ohne Publikum handeln
kann. Eine solche Anlage kann ohne weiteres mit den Anlie-
gen der nationalen Sportverbände kombiniert und abge-
stimmt werden. Dazu gibt es ja bereits genügend Beispiele.
Im übrigen sorgen die beschränkten finanziellen Mittel der
Gemeinwesen und die bisher eher skeptische Haltung der lo-
kalen Behörden dafür, dass keine Schwergewichtsverlage-
rung von einem polysportiven Zentrum in Richtung eines
Grossstadions stattfinden wird. Schliesslich muss ja ein Pro-
jekt – das steht auch in der Botschaft – den Kriterien und Auf-
lagen an Finanzhilfen des Bundes entsprechen. Diese ver-
langen den Nachweis der Nasak-Planung, der langfristigen
öffentlichen Trägerschaft, der Benützung durch die Sportver-
bände und der gesicherten Finanzierung. Damit kann doch
verhindert werden, dass es zu einem missbräuchlichen oder
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unerwünschten Zurechtbiegen von unsicheren oder privaten
Projekten kommt.
Finanziell hat mein Antrag keine Auswirkungen. Es würde bei
den allenfalls 4 Millionen Franken bleiben, aber der Antrag
gäbe der Ostschweiz die Möglichkeit, eine Wettkampfstätte
an das polysportive Zentrum anzuhängen.
Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung.

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: Je parle en mon nom
puisque cette proposition est présentée dans le courant de
notre débat au plénum. Je pense qu’on peut accepter cet
amendement. Je vois, Monsieur le Conseiller fédéral, trois
conditions que l’on pourrait fixer pour accepter cette proposi-
tion:
1. tout d’abord, que la région exprime très clairement sa vo-
lonté;
2. ensuite, que l’opération soit blanche pour la Confédéra-
tion, c’est-à-dire que les coûts supplémentaires soient pris en
charge par la fondation ou les promoteurs;
3. enfin, que la CISIN donne son accord, et que le projet cor-
responde bien sûr au concept préparé par la CISIN.
Voilà les conditions que je pense que l’on doit fixer pour ac-
cepter cette proposition.

Ogi Adolf, Bundesrat: Herr Merz hat es gesagt: Es entstehen
keine zusätzlichen Kosten. Wir haben die Entwicklung in der
Ostschweiz eingehend studiert, wir haben auch von der Vi-
sion «Eurohalle 2000» Kenntnis genommen.
Der Bundesrat ist mit Ihrem Antrag einverstanden.

Präsident: Der Bundesrat unterstützt den Antrag Merz.
Schliesst sich der Präsident der Kommission auch an?

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: Monsieur le Président,
j’ai dit clairement que j’étais d’accord, comme président de la
commission, avec cette proposition. Je ne pouvais pas pren-
dre la parole au nom de la commission puisque nous n’avons
pas débattu de cette proposition en séance de commission.
Il n’y a donc aucune raison d’opposer nos votes. J’ai simple-
ment mis trois conditions que je tiens à voir figurer au Bulletin
officiel.

Präsident: Über den Antrag Jenny haben wir bereits bei Ar-
tikel 1 entschieden. Es stehen sich also nur noch der Antrag
der Kommission und der Antrag Merz gegenüber.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Merz 35 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Ausgabenbremse – Frein aux dépenses

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Ausgabe 30 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorité qualifiée est acquise

Art. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Jenny
.... wird ein Verpflichtungskredit von 5,4 Millionen Franken ....

Art. 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Jenny
Un crédit d’engagement de 5,4 millions de francs ....

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition de la commission

Art. 3bis
Antrag Bieri
Titel
Voraussetzung für die Finanzhilfen
Wortlaut
Die Beitragsleistungen des Bundes setzen voraus, dass die
Eigentümer und die Benützer der Sportanlagen die ihnen zu-
mutbaren Beiträge leisten und Gewähr bieten, dass der or-
dentliche Unterhalt und die Instandhaltung der Anlagen lang-
fristig gesichert sind.

Art. 3bis
Proposition Bieri
Titre
Condition pour le versement des aides financières
Texte
Les aides financières de la Confédération ne seront accor-
dées que si les propriétaires et les utilisateurs des installa-
tions sportives versent une contribution adéquate et s’ils ga-
rantissent que la maintenance et l’entretien des installations
sont assurés à long terme.

Bieri Peter (C, ZG): Ich gehöre zu jenen, die sich in der Kom-
mission der Stimme enthalten haben. Mein Entscheid war
aber nicht irgendwie gegen den Sport gerichtet; er war viel-
mehr Ausdruck meines Erstaunens, dass der Staat in einem
Bereich aktiv werden soll, bei dem sonst sehr grosszügig mit
Geld umgegangen wird.
Ich habe denn in der Kommission auch nachgefragt, wie es
möglich sei, dass gewisse Clubs mit Spieler- und Trainersa-
lären umspringen, die zuweilen jede Dimension vermissen
lassen. Es wurde geantwortet, die Stadienbesitzer seien
nicht identisch mit den Vereinen und Clubs. Aber auch
schweizerische Verbände sind von meinem Vorwurf nicht
auszunehmen. Denken wir nur daran, wie häufig, grosszügig
und schnell die schweizerische Fussball-Nationalmannschaft
ihren Trainer wechseln kann.
Bei aller gesellschafts-, sozial- und gesundheitspolitischen
Bedeutung ist der Sport letztlich auch ein ganz grosses Ge-
schäft, bei dem riesige Summen Geld zuweilen recht locker
umgesetzt werden. Denken wir nur an die Fernsehübertra-
gungsrechte, Werberechte und Eintritte bei den Einnahmen
und an die Spieler- und Trainersaläre bei den Ausgaben.
Wenn dann Spitzensportler ihre Grosseinkommen dank Do-
mizilwechsel ins Steuerparadies Monaco noch unserem Fis-
kus entziehen, verbleibt mir wenig Sympathie, diesen Stars
noch ihren Arbeitsplatz über öffentliche Gelder mitzufinanzie-
ren. Meiner Meinung nach müssten diese Grossverdiener
und auch ihre Clubs vermehrt in die Pflicht genommen wer-
den, einen angemessenen Beitrag zu leisten.
Ich habe diese Überlegungen in einem Brief an den Direktor
der Eidgenössischen Sportschule Magglingen, Herrn Keller,
festgehalten. Er hat mir geantwortet, die Bundesbeiträge
seien vor allem ein Mittel, den Einfluss des Bundes in der zu-
nehmend kommerzialisierten Sportwelt geltend zu machen
und die Ziele des Nasak zu erreichen. Es sei vorgesehen, mit
den Trägerschaften Beitragsverträge abzuschliessen, wel-
che die Wahrung der Interessen des Bundes und der natio-
nalen Sportverbände gewährleisten.
Nur findet sich im Bundesbeschluss davon nichts. Ich habe
deshalb einen Artikel 3bis formuliert, der festhält, dass die Ei-
gentümer und Benützer die ihnen zumutbaren Beiträge lei-
sten, wie dies auch im Kriterienkatalog auf Seite 24 der Bot-
schaft vorgesehen ist. Es ist meines Erachtens zwingend,
dass dies auch im Bundesbeschluss niedergeschrieben wird.
Damit wird festgehalten, was im Kriterienkatalog unter den
fünf Punkten festgehalten ist.
Wir müssen meiner Meinung nach das notwendige Gewicht
geben. Ich möchte z. B. darauf aufmerksam machen, dass
es – entgegen den Äusserungen, es würden 10 bis 15 Pro-
zent subventioniert – in diesem Kriterienkatalog klar heisst,
es würden 15 bis 45 Prozent subventioniert. Besonders wich-
tig scheint mir der Vermerk im Artikel, den ich vorschlage,
dass nicht nur bei der Erstellung alle Interessierten ihre Bei-
träge zu leisten haben – davon können wir ausgehen, wenn
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wir die 60 Millionen Franken sprechen –, sondern dass auch
der Unterhalt und die Instandhaltung langfristig sichergestellt
werden müssen.
Wir Mitglieder waren alle geradezu schockiert, als wir bei der
Besichtigung des Wankdorfstadions feststellen mussten, in
welchem Zustand diese seit Jahren vernachlässigte Anlage
heute ist. Da sind geradezu fahrlässig die Amortisationen
nicht vorgenommen worden, und die Gelder, die für Ab-
schreibungen hätten verwendet werden müssen, sind wahr-
scheinlich sonstwie – wahrscheinlich für überrissene Gehäl-
ter – verwendet worden.
Aufgrund dieser Erfahrungen muss meines Erachtens eine
Formulierung, wie ich sie hier vorschlage, aufgenommen
werden. Dies ändert an der Summe von 60 Millionen Franken
an sich nichts, verpflichtet Bundesrat und Verwaltung aber,
bei der Vergabe der Kredite diesem wichtigen Anliegen ein
besonderes, durch Parlamentsbeschluss legitimiertes Au-
genmerk zu schenken.
Das gibt dann der Geschäftsprüfungskommission die Mög-
lichkeit, den Vollzug dieses Bundesbeschlusses zu überprü-
fen.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: Je l’ai dit tout à l’heure
dans ma deuxième réponse au débat d’entrée en matière:
l’idée est bonne. Je crois qu’on doit mettre quelque chose en
place, par contre je ne pense pas qu’il faille l’inscrire dans cet
arrêté. Je pense que la solution idéale serait d’établir un con-
trat entre la CISIN, qui donne la subvention, et la fondation,
ou l’association, ou le groupement qui fait la construction. Ça
serait, me semble-t-il, la meilleure manière de traduire la vo-
lonté de contrôle.
En résumé, il faudrait adopter la proposition Bieri sur le fond,
mais l’inscrire hors de l’arrêté fédéral.

Ogi Adolf, Bundesrat: Die Stossrichtung des Antrages
Bieri – auch nach der Erläuterung – ist nachvollziehbar. Aber
offen und unklar, Herr Bieri, ist der Begriff «zumutbare Bei-
träge». Das müssten Sie eigentlich noch etwas präzisieren.
Aber ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag: Statt mit
Ihrem Zusatz, Artikel 3bis, kann dieses Ziel auch über einen
Vertragspassus zu jedem Bauprojekt erwirkt werden. In die-
sem Sinne schlage ich Ihnen vor, auf diesen Zusatz im Be-
schlussentwurf zu verzichten und das in den Verträgen fest-
zuhalten.
Im übrigen verweise ich auf Seite 12 der Botschaft, Ziffer
223.2 («Beitragsvereinbarungen»): «Vor der Beitragszusage
legt die zuständige Dienststelle des Bundes gemeinsam mit
den einzelnen Trägerschaften die Bedingungen für eine Bun-
desunterstützung schriftlich fest.» Ich bin der Meinung, das
genügt; ich bin der Meinung, es ist sogar besser, wenn es di-
rekt zwischen dem Bund und dem Projektnehmer in einem
Vertrag geregelt wird.

Bieri Peter (C, ZG): In der ganzen Diskussion, die wir heute
geführt haben, sind diese Meinung und diese Sorgen sehr
stark zum Ausdruck gekommen. Das ist ein derart wichtiges
Element, dass es doch verdient, in diesem Bundesbeschluss
festgehalten und von unserer Seite her niedergeschrieben
zu werden. Das ändert ja nichts daran, dass schlussendlich
dann auch die Verwaltung mit den zuständigen Organisatio-
nen, Verbänden und den Eigentümern entsprechende Ver-
träge schliessen kann. Ich spreche hier auch aus meiner Er-
fahrung als Präsident der GPK. Wenn wir solche Dinge in
den Bundesbeschlüssen festgehalten haben, dann gibt das
für uns auch die Möglichkeit – zum Beispiel bei der Ge-
schäftsprüfung, bei Inspektionen –, nachzuforschen und ein
Gewicht darauf zu legen, wie diese Dinge umgesetzt worden
sind.
Ich würde Ihnen eigentlich eher vorschlagen, dass Sie mei-
nem Antrag zustimmen, dann wird es eine Differenz geben,
die es dann allenfalls noch auszumerzen gilt, wenn der Na-
tionalrat findet, mein Antrag sei effektiv überflüssig.
Ich bitte Sie, meinem Antrag, den ich aufrechterhalten
möchte, zuzustimmen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Bieri 29 Stimmen
Dagegen 6 Stimmen

Art. 4, 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 31 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.018

Militärische Bauten
(Bauprogramm 1998)
Ouvrages militaires
(Programme de constructions 1998)

Botschaft und Beschlussentwurf vom 25. März 1998 (BBl 1998 2807)
Message et projet d’arrêté du 25 mars 1998 (FF 1998 2413)

Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 1998
Décision du Conseil national du 16 juin 1998

___________________________________________________________

Rochat Eric (L, VD), rapporteur: Même si le montant de cet
objet n’ascende pas au montant de l’objet qui vient de nous
occuper, j’espère que nous arriverons à terminer avant 21
heures.
Comme le mentionnait M. Ogi, conseiller fédéral, en ouver-
ture de débat de la commission, le 6 juillet dernier, ce pro-
gramme de constructions militaires est le plus modeste de
ces dernières années. Il ne comprend, en effet, que deux ob-
jets, et le montant qu’il nous est demandé d’adopter après le
Conseil national s’élève à 50 771 000 francs. J’ajoute qu’il ne
s’agit pas de nouveaux objets, mais de réhabilitation d’instal-
lations anciennes.
Prenons tout d’abord la réfection de la caserne de Berne.
C’est un ensemble complexe qui a été construit entre 1873 et
1878 et qui nécessite une rénovation fondamentale, quels
que soient les projets d’«Armée 200X». Elle est tout d’abord
l’une des casernes les plus occupées de Suisse, avec plus
de 150 000 journées d’occupation par an et un taux d’occu-
pation de plus de 50 pour cent. Ces bâtiments et le site cons-
truit représentent ensuite un ensemble qui est digne de pro-
tection au niveau national, mais l’état intérieur est déplorable.
Comme le mentionnait un de nos commissaires avec hu-
mour: «Wer vor dreissig Jahren in der Kaserne Bern war, hat
heute noch alles so vorgefunden, wie es damals war.»
Située au coeur de la ville fédérale, cette caserne occupe une
situation à la fois symbolique et stratégique, et si ville et can-
ton ont pu se montrer hésitants sur le projet, ils le soutiennent
aujourd’hui entièrement. D’un point de vue financier, la parti-
cipation de la Confédération représente 55 pour cent du coût
total du projet, et le canton de Berne en assume le 45 pour
cent restant, cette répartition étant particulièrement favorable
à la Confédération, en raison des utilisations civiles que le
canton finance dans le projet.
Notre commission s’est interrogée sur l’utilité de maintenir
une caserne en pleine ville. Au-delà de l’intérêt architectural
et même environnemental de cet ensemble et de ses espa-
ces verts, nous avons pris conscience de l’intérêt pour les
troupes de soutien qui y travaillent, en particulier, de dispo-
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ser à proximité d’installations adéquates, qu’il s’agisse de
magasins souterrains, de voies de chemin de fer, de maga-
sins de munitions, mais aussi d’abattoirs. Pour ces raisons
supplémentaires également, notre commission a reconnu
l’utilité d’une réhabilitation de la caserne de Berne et le main-
tien de son affectation. Elle a accepté, sans opposition, l’en-
trée en matière et le crédit de 41 211 000 francs dévolu à cet
objet.
Le second objet du message touche à la place de tir de Vu-
gelles-La Mothe, qui est un petit village situé entre Yverdon-
les-Bains et Sainte-Croix dans le canton de Vaud, dans le
Jura vaudois. Cette place est connue depuis des décennies
pour une place de tir sur buts mobiles. Là aussi, une partie
de notre commission a pu prendre conscience du vieillisse-
ment de ces installations artisanales et de la nécessité de
les rénover et de les moderniser si l’armée voulait perpétuer
leur utilisation. Ceci étant établi, plusieurs questions se po-
saient.
Tout d’abord pourquoi Vugelles-La Mothe? Il existe en effet
en Suisse romande une seconde place de tir sur buts mobiles
à Reconvilier. Mais la piste antichar de Reconvilier sera bien-
tôt coupée en deux par la Transjurane, et les distances pos-
sibles de tir seront réduites à 500 ou 600 m. A Vugelles-La
Mothe en revanche, il est possible aujourd’hui déjà de tirer à
1500 m sans dépenser les millions de francs qu’il aurait fallu
pour couvrir la Transjurane.
La question du bruit a été largement évoquée dans la popu-
lation et lors du débat au Conseil national. Nous avons été
informés en détail des accords passés avec les communes.
Et si, après 30 ans de silence complet, la commune de No-
valles a émis des réserves une semaine avant le débat au
Conseil national, des limitations de tir, tant en durée qu’en
jours et en quantité totale de munition, des règles strictes
quant au tir en rafale ont été introduites à la satisfaction des
parties. Peut-être M. le conseiller fédéral nous dira-t-il tout à
l’heure les dernières nouvelles de Novalles. Il nous donnera
encore certainement quelques éclaircissements sur le calcul
des honoraires d’architecte, les informations à disposition de
la commission ayant laissé un certain flou sur la méthode uti-
lisée, sans toutefois qu’ait plané le moindre soupçon d’irré-
gularité.
Finalement, le message mentionne l’objet de ce jour comme
une première étape, sans rien dire de la seconde. Celle-ci
pourrait, selon les nouvelles options du projet «Armée
200X», consister en la construction d’un entrepôt pour blin-
dés qui ferait l’objet d’un nouveau message. Dans la nouvelle
conception – dont le colonel commandant de corps Jacques
Dousse a parlé encore récemment lors de la «mise au frigo»
des Leopard –, il serait prévu de ne plus déplacer les colon-
nes de chars sur les routes à grand renfort d’essence, de
marques de chenilles et de bouchons. Les troupes trouveront
sur place les véhicules et les blindés dont elles ont besoin
pour l’entraînement. Une telle conception pourrait évidem-
ment entraîner à quelques endroits, dont Vugelles-La Mothe,
le besoin d’une halle protégée pour ces véhicules.
Satisfaite des explications reçues, la commission vous pro-
pose là aussi d’accepter le crédit proposé de 9 560 000
francs. Relevons au passage que ce montant aurait théori-
quement pu échapper à l’aval du Parlement, tout en remer-
ciant le Conseil fédéral de l’avoir fait figurer par souci de
transparence.
En conclusion, je vous recommande au nom de la commis-
sion d’accepter l’entrée en matière, et de voter le crédit de
50 771 000 francs qui nous est demandé pour la réhabilitation
et la modernisation des deux ouvrages militaires mentionnés.

Paupe Pierre (C, JU): On pourrait s’interroger sur l’opportu-
nité du projet, à la lecture des rapports qui nous sont faits sur
l’utilisation et le pourcentage des nuitées disponibles utili-
sées par les troupes dans différentes casernes. C’est vrai
que, si l’on réduit encore le nombre des soldats de notre ar-
mée, on va s’interroger sur le maintien de toutes les places
d’armes dont nous disposons actuellement. Toutefois, même
si la caserne de Berne appartient au canton de Berne et non
pas à la Confédération, il faut bien reconnaître que sa situa-

tion géographique justifie le fait qu’on y investisse les moyens
de la moderniser.
Si l’on sait que, dans cette caserne, on a encore des dortoirs
de 20 à 38 personnes, alors que généralement dans les nou-
velles casernes on ne dépasse pas 12 à 16, force est de re-
connaître que le nombre de nuitées – 150 000, on vient de le
dire – justifie un accueil paisible avec un hébergement digne
de cette fin du XXe siècle.
C’est la raison pour laquelle je vous prie de voter l’entrée en
matière.

Ogi Adolf, Bundesrat: Der Kommissionspräsident und Herr
Paupe haben zu dieser Vorlage alles gesagt. Ich möchte le-
diglich noch die Anregung von Herrn Rochat aufnehmen und
Sie über die letzten Gespräche mit den beiden Gemeinden
orientieren:
Was die Gemeinde Vugelles-La Mothe anbetrifft, kann ich
festhalten, dass die Einigungsverhandlungen auf Stufe VBS
am 25. September 1998 abgeschlossen wurden. Der Chef
Heer wird aufgrund dieser Einigungsverhandlungen mit der
Gemeinde eine Vereinbarung zur Entschädigung der Bela-
stungen durch den Schiessbetrieb ausarbeiten.
Bezüglich der Gemeinde Novalles findet am nächsten Mitt-
woch, 7. Oktober 1998, ein Gespräch mit der Gemeinde
statt. Es ist das zweite Gespräch, die zweite Verhandlungs-
runde. Es wird darum gehen, die Ergebnisse der Lärm-
schutzgutachten zu erläutern und eine einvernehmliche Lö-
sung zu finden.
Anfang September 1998 hat der Chef Heer, Korpskomman-
dant Dousse, zudem der Gemeinde einen Höflichkeitsbe-
such abgestattet und unter anderem die Zahl der Schüsse
und der Nachtschiessen erläutert und ein Einigungsprotokoll
vorgeschlagen. Das zweite Lärmgutachten war noch nicht
vorhanden, und die Vertreter der Abteilung RU nahmen nicht
an diesem Treffen teil. Eine Einigung kann am 7. Oktober
1998 erwartet werden, da mit der Gemeinde Novalles unter
anderem mögliche Entschädigungen vereinbart werden kön-
nen.
Abschliessend möchte ich Ihnen einfach sagen: Im Vergleich
mit den Vorjahren ist dieses Bauprogramm das kleinste. Dies
ist bedingt durch die sinkenden Bestände, durch die Weiter-
entwicklung bzw. Neuausrichtung der Armee auf die Bedürf-
nisse nach dem Jahr 2000. Es ist auch bedingt durch die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen, die uns dazu zwingen, hier
ein minimales Bauprogramm – das Rüstungsprogramm ha-
ben Sie bereits verabschiedet – vorzulegen.
Ich bitte Sie, dem Entwurf zuzustimmen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesbeschluss über militärische Bauten
Arrêté fédéral concernant des ouvrages militaires

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté
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Ausgabenbremse – Frein aux dépenses

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Ausgabe 34 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorité qualifiée est acquise

Art. 2–4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 35 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral

98.3360

Postulat Seiler Bernhard
Friedenstruppen.
Bewaffnung zum Selbstschutz
Postulat Seiler Bernhard
Troupes pour la paix. Armement
en vue de leur autoprotection

___________________________________________________________

Wortlaut des Postulates vom 26. Juni 1998
Ich ersuche den Bundesrat, die Frage der Bewaffnung zum
Selbst- und Verbandsschutz von Schweizern, die an frie-
densunterstützenden Operationen teilnehmen, zu prüfen.

Texte du postulat du 26 juin 1998
Je prie le Conseil fédéral d’examiner la possibilité de confier
des armes aux personnes et aux troupes suisses qui partici-
pent à des opérations de maintien de la paix de manière à
leur permettre d’assurer leur propre protection.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Keine – Aucun

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
In den letzten Jahren haben sich die friedensunterstützenden
Operationen stark gewandelt. Die Nato ist in Bosnien-Herze-
gowina zusammen mit zahlreichen Nicht-Nato-Staaten unter
Uno-Mandat in der Sfor (31 000 Mann) engagiert. Daran sind
praktisch alle Länder Europas, die über Streitkräfte verfügen,
beteiligt. Diese multilaterale militärische Friedenssicherung
verhindert erfolgreich den Wiederausbruch von Kampfhand-
lungen und gewinnt Zeit für eine dauerhafte Stabilisierung
der Lage.
Die Schweiz kann an diesem historischen Friedenswerk mili-
tärisch nur indirekt teilnehmen, indem sie eine andere, zivile
Organisation in ihren Befriedungsbemühungen unterstützt.
Sie stellt der OSZE eine logistische Unterstützungseinheit
(Gelbmützen) zur Verfügung. Diese sind gemäss dem Be-
waffnungsverbot für schweizerische Friedenstruppen in Arti-
kel 66 des Militärgesetzes unbewaffnet. Auch die Bewaff-
nung einer Einheit zum blossen Selbstschutz ist laut dieser
Bestimmung nicht zulässig. Höchstens die Abgabe von
Selbstschutzwaffen an Einzelpersonen ist zur unmittelbaren

Selbstverteidigung in Notlagen gestattet. So sind unsere
Gelbmützen auf die Schaffung eines sicheren Umfeldes
durch die Sfor angewiesen.
Diese Lage kann, je mehr sich diese Art von multilateraler
Friedenssicherung durchsetzt, nicht befriedigen. Die Schweiz
hat die Mittel zur Sicherstellung ihres eigenen Selbstschut-
zes, und es stünde ihr wohl an, wenn sie diese Aufgabe nicht
anderen überlassen würde.
Ich frage daher den Bundesrat an, ob er es unter den heuti-
gen Umständen nicht für angebracht hielte, das im Militärge-
setz verankerte Bewaffnungsverbot für schweizerische Frie-
denstruppen zu überprüfen. Gerade unsere logistischen Un-
terstützungseinsätze in internationalen Friedensoperationen
haben sich bestens bewährt und sollten jeweils nicht daran
scheitern, dass auch für diese Einsätze sehr oft die Fähigkeit
der Selbstverteidigung verlangt wird.
Ich überlasse es dem Bundesrat, ob er entsprechende Vor-
schläge im Rahmen der nächsten Armeereform oder schon
früher den eidgenössischen Räten unterbreiten will.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 21. September 1998
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 21 septembre 1998
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Seiler Bernhard (V, SH): Ich möchte dem Bundesrat dafür
danken, dass er bereit ist, mein Postulat entgegenzuneh-
men. Ich bitte aber um Diskussion, weil ich noch zwei, drei
Gedanken dazu äussern und noch einige Fragen stellen
möchte.

Präsident: Herr Seiler beantragt Diskussion. – Sie sind da-
mit einverstanden.

Seiler Bernhard (V, SH): Der Bundesrat hat soeben die poli-
tischen Leitlinien für den Sicherheitspolitischen Bericht 2000
präsentiert. Die Zielrichtung «Sicherheit durch Kooperation»
und die Devise, dass wir Sicherheit und Frieden nicht nur
konsumieren dürfen, sondern vermehrt auch mitproduzieren
müssen, sind auf breite Zustimmung gestossen. Es ist des-
halb zu erwarten, dass sich die Schweiz auf den internationa-
len Aktionsfeldern der Friedensförderung stärker als bisher
engagieren wird. Ich mag aber nicht zusehen, wie beispiels-
weise unsere Gelbmützen in Bosnien logistisch hervorra-
gende Arbeit für die OSZE leisten, für ihre Sicherheit aber der
Sfor, d. h. ausländischer bewaffneter Truppen, bedürfen –
dies, obwohl die Schweiz militärisch ein durchaus potentes
Land ist, das diese Aufgabe für den eigenen Verband pro-
blemlos selbst übernehmen könnte und für diesen überfälli-
gen Schritt international auch breite Anerkennung finden
würde. Andere Länder betrachten den Schutz ihrer Verbände
in eigener Regie als eine Selbstverständlichkeit.
Ich bin heute auch überzeugt davon, dass unsere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger einem bewaffneten Selbstschutz der
Gelbmützen positiv gegenüberstehen. Aus einem Referat
von Generalstabschef Scherrer, der die Ergebnisse einer
Umfrage zu diesem Thema vorgelegt hat, ist klar hervorge-
gangen, dass eine grosse Mehrheit der Bevölkerung der Mei-
nung ist, wir müssten den Gelbmützen heute einen Selbst-
schutz zugestehen. Ich weiss, dass der Bundesrat die Situa-
tion ähnlich beurteilt, und nehme auch an, dass mein Postu-
lat auf fruchtbaren Boden fallen dürfte.
Im Hinblick auf das Neuaufrollen der Frage der Bewaffnung
für unsere Friedenstruppen im Ausland möchte ich dem Bun-
desrat doch drei zusätzliche Fragen stellen:
1. Wäre es angezeigt, die Bewaffnung unserer Friedenstrup-
pen zum Selbst- und Verbandsschutz gegebenenfalls vorzu-
ziehen, statt die viel aufwendigere Gesamtreform der Armee
abzuwarten? Wäre das VBS bereit, dem Bundesrat in die-
sem Sinne Antrag zu stellen? Zu welchem Zeitpunkt könnte
dies erfolgen?
2. Wie beurteilt Herr Bundesrat Ogi als Vorsteher des VBS
das heutige Umfeld der internationalen Friedenssicherung im
Vergleich mit den Verhältnissen in der ersten Hälfte der
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neunziger Jahre, als dieser Bereich noch von den Blauhel-
men dominiert war?
3. Welche Art von bewaffneten Verbänden sollte die Schweiz
dereinst für internationale Friedensoperationen zur Verfü-
gung stellen? Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich
nicht um Kampftruppen handeln soll, sondern um logistische
Verbände?
Besten Dank, Herr Bundesrat Ogi, dass Sie bereit sind, mein
Postulat entgegennehmen.

Rochat Eric (L, VD): Je suis content que le Conseil fédéral
se déclare prêt à accepter le postulat. En effet, le postulat
Seiler Bernhard vient en appui de la motion Grossenbacher
98.3304 qui a été déposée au Conseil national. Il permet
aussi au Conseil fédéral de préparer les bases théoriques et
législatives qui seront nécessaires à l’examen, par la Com-
mission de la politique de sécurité, de l’initiative parlemen-
taire que j’ai déposée le premier jour de la présente session
munie des signatures de la plupart des membres de notre
commission. Mon initiative propose une nouvelle rédaction
de l’article 66 de la loi sur l’armée et l’administration militaire
qui touche à cet objet.
Le Conseil fédéral se déclarant prêt à accepter le postulat, je
peux vous encourager à faire de même.

Ogi Adolf, Bundesrat: Der Bundesrat hat sich am 21. Sep-
tember 1998 bereit erklärt, das Postulat Seiler Bernhard ent-
gegenzunehmen. Ich beantworte die drei Fragen:
1. Das allfällige Vorziehen, Herr Seiler, der Revision des Mi-
litärgesetzes zur Ermöglichung der Bewaffnung unserer Frie-
denstruppen zum Selbstschutz ist in unserem Departement
bereits verschiedentlich diskutiert worden. Die Fähigkeit zum
Selbstschutz ist in der Tat eine normale Voraussetzung für
die Teilnahme an den allermeisten militärischen Friedens-
missionen. Ausnahmen gibt es nur für die Militärbeobachter
und einzelne Logistikkontingente der Uno, wie sie die
Schweiz mit ihren Sanitätseinheiten in Namibia und in der
Westsahara gestellt hat. Wegen des Bewaffnungsgrundsat-
zes war es uns verwehrt, wie andere Neutrale an der Sfor in
Bosnien teilzunehmen, und die unbewaffnete Teilnahme am
italienisch geführten Einsatz in Albanien schien uns damals
schlichtweg zu gefährlich. So ist die Frage berechtigt, ob es
sinnvoll ist, die ohnehin beabsichtigte Intensivierung unserer
Teilnahme an internationalen Friedensoperationen durch ei-
nen Aufschub dieser einfachen Massnahme zu verzögern,
bis die ganze Armeereform unter Dach ist. Das VBS gedenkt
deshalb, dem Bundesrat bereits nächstes Jahr einen Entwurf
für eine Bewaffnungsvorlage zu unterbreiten und die Ver-
nehmlassung dazu durchzuführen.
2. Die zweite Frage betrifft das heutige internationale Umfeld
der militärischen Friedensmissionen. Hier hat sich seit der er-
sten Hälfte der neunziger Jahre einiges geändert. Bestanden
die internationalen Friedensoperationen damals auch in Eu-
ropa zur Hauptsache aus Uno-Blauhelmen, so dominieren
heute sogenannte «Koalitionen der Fähigen und der Willi-
gen», wie im Falle der bereits erwähnten Sfor oder der Ope-
ration in Albanien. Zahlenmässig stehen heute in Europa
noch etwa 2000 Blauhelme – allein in Bosnien – den etwa
30 000 Angehörigen der Sfor gegenüber. Die neuere Praxis
der militärischen Friedenssicherung hat aus den Fehlern der
grossen Blauhelmoperationen der ersten Hälfte der neun-
ziger Jahre einiges gelernt. Die Präsenz der Truppen stützt
sich zwar meist nach wie vor auf ein Mandat des Uno-Sicher-
heitsrates. Sie sind aber in ihrer Gesamtheit besser bewaff-
net und ausgerüstet, um sich in einem labilen Umfeld mit
schwer kontrollierbaren Konfliktparteien durchsetzen zu kön-
nen. Die Befehlsketten in Nato-geführten Operationen sind
effizient und garantieren Handlungsfähigkeit. Schliesslich
sind die Aufträge der Verbände auf das mit militärischen Mit-
teln Machbare beschränkt. Die Truppen werden nicht mehr
zu Sündenböcken für das Fehlen tragfähiger politischer Lö-
sungen gemacht; artfremde Aufträge und Zielkonflikte in der
Auftragsgebung werden vermieden.
3. Schliesslich noch zur Art der denkbaren bewaffneten Ver-
bände, welche die Schweiz der internationalen Gemeinschaft

für friedenssichernde Operationen zur Verfügung stellen
könnte: Hier, Herr Seiler, liegen Sie mit Ihrer Annahme durch-
aus richtig, dass wir in absehbarer Zeit keine Kampftruppen
in internationale Einsätze senden wollen. Für die Schweiz
dürften Logistikverbände – etwa Transport-, Übermittlungs-,
Sanitäts- oder Genieeinheiten – im Vordergrund stehen. Hier
haben wir uns bereits einige Sporen abverdient. Aber sie
müssen sich selbst schützen können, deshalb müssen sie
zum Selbstschutz bewaffnet werden.
Hier besitzen wir eine besondere Expertise und ausgezeich-
netes Material, und hier besteht auch einiger Erwartungs-
druck gegenüber der Schweiz; Sie haben das in Ihrem Votum
erwähnt.
Nicht zuletzt sind diese Bereiche einigermassen milizfreund-
lich. Selbstredend sollen diese Verbände schliesslich einzig
und allein aus Freiwilligen bestehen. Andere neutrale Klein-
staaten leben uns seit Jahren erfolgreich vor, welche wertvol-
len und allseits anerkannten Beiträge ein Land wie die
Schweiz an die internationale Friedenssicherung leisten
kann. Ein solches Engagement würde unsere bisher unbe-
waffneten Beiträge ideal weiterentwickeln und die humani-
täre Tradition unseres Landes würdig ergänzen.

Überwiesen – Transmis

98.3374

Dringliche Interpellation Delalay
Einberufung
der Verantwortlichen des Weinbaus
Interpellation urgente Delalay
Convocation
des états généraux de la viticulture

___________________________________________________________

Wortlaut der Interpellation vom 21. September 1998
Auf würdige, zugleich aber auch deutliche Weise sind an ei-
ner Kundgebung kürzlich die Unsicherheit und die Ratlosig-
keit zum Ausdruck gekommen, in der sich die Produzenten
befinden, welche Spezialkulturen und insbesondere Rebkul-
turen bewirtschaften.
Damit vermieden werden kann, dass sich die gespannte so-
ziale Lage weiter verschlechtert, und damit die Produzenten
wieder Hoffnung schöpfen können, ersuche ich den Bundes-
rat, unter seiner Leitung die kantonalen Verantwortlichen für
die Weinwirtschaft einzuberufen, und zwar mit dem Ziel:
– gemeinsam nach geeigneten Mitteln zur Sanierung des
schweizerischen Weinmarktes zu suchen, der trotz der be-
achtlichen langjährigen Bemühungen der Produzenten zur
Bewältigung der Ernteerträge mit steigenden Lagerbestän-
den zu kämpfen hat;
– angesichts der sehr grossen Zurückhaltung der Banken,
zusammen mit den Kantonen eine Art Staatsgarantie einzu-
führen, welche durch Verpfändung der Lagerbestände si-
chergestellt wird und die rechtzeitige Bezahlung der Produk-
tion gestattet;
– über die regionalen Propagandastellen und den Verband
schweizerischer Weinexporteure die bestehenden Absatz-
förderungsmassnahmen zu verstärken und dazu während ei-
ner Übergangsperiode Mittel des Rebbaufonds zu weniger
starren Bedingungen einzusetzen.

Texte de l’interpellation du 21 septembre 1998
L’insécurité s’est manifestée récemment de manière digne
mais néanmoins significative, du désarroi dans lequel se
trouvent les producteurs engagés dans les cultures spéciales
et particulièrement dans la viticulture.
Pour éviter que cette situation sociale tendue et dommagea-
ble ne se détériore encore et pour donner espoir aux produc-
teurs, je prie le Conseil fédéral de réunir, sous sa présidence,
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les responsables cantonaux de la viticulture en vue de déga-
ger des mesures destinées à:
– engager en commun les moyens adéquats pour assainir le
marché des vins suisses dont les stocks augmentent malgré
les efforts remarquables déployés depuis plusieurs années
par les producteurs pour maîtriser les récoltes;
– suppléer avec les cantons à l’extrême retenue des ban-
ques, en créant un type de garantie publique comportant la
mise en gage des stocks et permettant le paiement de la pro-
duction en temps utile;
– renforcer l’instrument promotionnel en place aujourd’hui, à
travers les offices régionaux et la société des exportateurs de
vins suisses, par une mise à contribution du fonds pour l’en-
couragement de la viticulture et l’utilisation des produits de la
vigne, pendant une période transitoire, à des conditions plus
souples.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bloetzer, Respini, Saudan
(3)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
L’auteur renonce au développement et demande une
réponse écrite.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 5. Oktober 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 5 octobre 1998
Le Conseil fédéral est préoccupé par la situation actuelle sur
le marché des vins suisses et il souhaite que les cantons di-
rectement concernés s’entendent sur les éventuelles mesu-
res d’assainissement à prendre.
L’assainissement des marchés doit s’effectuer par la maîtrise
stricte des récoltes, toutes catégories confondues. Les ins-
truments actuels ainsi que ceux prévus dans la nouvelle loi
sur l’agriculture, qui devrait entrer en vigueur au début de
l’année prochaine, permettront aux cantons, en collaboration
avec les organisations professionnelles, de faire le néces-
saire.
Conscient que l’économie viti-vinicole devra toujours s’ac-
commoder des fluctuations naturelles de la vigne et de la
consommation, l’actuelle situation difficile dans le domaine
des vins rouges, que vit avec intensité le canton du Valais,
est aussi le résultat d’une appréciation trop optimiste de la
demande de vins de deuxième catégorie. En effet, l’augmen-
tation dès 1995 de la limite de production de ces vins de 1,5
à 1,8 kilogramme par mètre carré, s’est soldée par une ré-
colte 1996 trop importante par rapport aux possibilités du
marché. Ces vins ont par ailleurs partiellement pris la place
d’autres vins suisses, en particulier de vins de première caté-
gorie.
La création d’une garantie publique comportant la mise en
gage des stocks doit être étudiée avec les cantons. Toute-
fois, au vu des bases légales, la Confédération ne pourra pas
s’engager sur cette voie.
En ce qui concerne la promotion, le soutien de la Confédéra-
tion est maintenu dans le cadre du crédit octroyé. L’ordon-
nance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agri-
coles, en préparation actuellement, permettra un soutien à ti-
tre subsidiaire des mesures d’entraide prises par le secteur
primaire en vue de la commercialisation des produits, notam-
ment pour l’exportation des vins.

Delalay Edouard (C, VS): Devant la situation précaire dans
laquelle se trouve la viticulture, mais aussi l’ensemble des
cultures spéciales comprenant les fruits et légumes, j’ai dé-
posé cette interpellation urgente et je remercie le Bureau de
l’avoir acceptée.
La tension est en effet grande, dans les milieux des produc-
teurs, en raison d’un marché difficile et d’une pression sur les
prix qui est évidente et qui ne leur permet plus de couvrir les
coûts. Je suis par conséquent en parfaite harmonie avec le
Conseil fédéral qui se déclare, dans sa réponse, aussi préoc-
cupé par la situation actuelle. J’en déduis dès lors qu’il a par-
faitement conscience de la nécessité d’agir dans ce do-

maine. Sur cette analyse, nous sommes donc en accord, et
je remercie le Conseil fédéral de son appréciation de la situa-
tion portant sur la nécessité d’apporter de l’espoir à un sec-
teur agricole en proie à des difficultés passagères, auxquel-
les les pouvoirs publics peuvent porter remède, tout au moins
partiellement.
Je rappelle tout simplement, dans cette discussion, que le
secteur viticole et des cultures spéciales est celui, dans l’agri-
culture, qui émarge le moins au budget fédéral. Depuis la
suppression des subventions à la reconstitution des vigno-
bles, on peut même dire que ces productions ne coûtent ab-
solument rien à la Confédération et qu’elles constituent
même une source de recettes en raison des droits perçus en
importation sur les vins, sur les fruits et sur les légumes.
Je veux rappeler que la profession elle-même, l’interprofes-
sion, s’est montrée capable de régler une grande partie des
problèmes de production et de marché. En effet, la maîtrise
des productions a été faite de façon remarquable et en un
temps record. Il est inutile de rappeler ici que l’on produisait
en Suisse 170 millions de litres encore en 1989 en ce qui
concerne le vin, et que la production a à peine dépassé 100
millions de litres en 1997. C’est dire l’effort extraordinaire qui
a été réalisé et qui a permis, d’ailleurs, une amélioration de la
qualité tout à fait remarquable de l’ensemble des vins suis-
ses; cela a été sanctionné dans toute une série de concours
internationaux.
Cette conversion, qu’il faut saluer, n’a toutefois pas apporté
aux professionnels de la branche les rétributions qu’ils pou-
vaient légitimement espérer. Les prix ne cessent de subir une
pression, et la situation n’est pas seulement celle du Valais,
elle est valable pour l’ensemble de la Suisse, selon un article,
d’ailleurs, qui a paru dans le journal «Le Temps» la semaine
dernière, et dont vous avez connaissance, Monsieur le Con-
seiller fédéral.
Il n’est pas question aujourd’hui d’intenter des procès d’inten-
tion sur la volonté des consommateurs d’avoir accès à des
produits étrangers ou de remettre en question les résultats
obtenus dans le cadre du GATT ou de l’Organisation mon-
diale du commerce, même s’il faut remarquer que nos négo-
ciateurs n’ont pas fait preuve d’une particulière volonté de
courage dans ces négociations.
Mais mon propos consiste simplement à évoquer de façon
positive quelques solutions qui sont propres à résoudre les
problèmes qui se posent.
La Confédération a, dans la plupart des cas, délégué aux
cantons et à l’interprofession la charge de régler les relations
entre producteurs, commerces et distribution. Cette attitude
va dans le sens de la subsidiarité que nous approuvons. Tou-
tefois, la Confédération garde ses compétences en matière
de politique économique et elle en est responsable. Cela
nous amène souvent au résultat que, lorsque des décisions
contraignantes sont prises par les cantons ou par l’interpro-
fession, elles sont contestées ou cassées parce qu’elles res-
sortissent à la politique économique, de la compétence ex-
clusive de la Confédération.
C’est pour cette raison que la principale proposition que j’ai
formulée dans mon interpellation porte sur la nécessité d’une
concertation accrue entre la Confédération, les cantons et
l’interprofession en vue de dégager des solutions propres à
résoudre les difficultés actuelles. Je n’affirme pas que cette
concertation est déficiente aujourd’hui, mais j’entends qu’elle
soit spécialement renforcée et soutenue pour dégager des
solutions durables. Des mesures doivent être mises en
oeuvre dans les plus brefs délais. Elles peuvent porter sur un
financement mieux assuré des stocks, de façon que la pro-
duction puisse être rétribuée en temps utile. Une action uni-
que d’assainissement des stocks excédentaires doit égale-
ment être entreprise pour réguler le marché perturbé et sta-
biliser les prix à un niveau correct. D’autres mesures peuvent
également être envisagées, comme le transfert des crédits
d’investissement au fonds d’aide aux exploitations paysan-
nes, l’application d’exigences plus strictes quant aux qualités
des produits importés qui ne répondent pas toujours aux cri-
tères posés pour les produits suisses du même genre, l’en-
gagement de fonds pour la promotion de l’exportation des
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produits suisses par prélèvements sur les droits de douane
ou sur le fonds viticole et un soutien plus clair aux vignes en
terrasses et aux cultures spéciales par des paiements directs
à même de compenser des coûts de production supplémen-
taires que ce mode de production requiert. Voilà quelques
pistes probablement déjà examinées par le Département fé-
déral de l’économie, mais qu’il s’agit de travailler plus avant
avec un groupe spécialement engagé dans le règlement des
difficultés actuelles.
Vous souhaitez, Monsieur le Conseiller fédéral, dans votre
réponse à mon interpellation, que les cantons intéressés
s’entendent sur les mesures d’assainissement à prendre.
J’estime que, si la Confédération n’offre pas sa médiation, les
cantons auront beaucoup de peine à dégager des solutions
communes. C’est pour ça que je demande un engagement
du DFE basé sur la compétence dont il dispose en matière de
politique économique.
Je n’ai pas la candeur de croire que tous les problèmes peu-
vent être réglés comme par magie et par des dispositions pri-
ses très rapidement, mais je suis persuadé que ce qui a été
possible par exemple pour la «table ronde» en vue de la sta-
bilisation des finances l’est aussi pour un secteur de notre
économie qui souffre des dérèglements du marché, et que la
mobilisation des compétences fédérales, cantonales et de la
profession en une concertation renforcée est de nature à por-
ter remède à une situation qui est alarmante.
Je vous remercie de prendre en considération mes proposi-
tions.

Uhlmann Hans (V, TG): Eigentlich sollten wir jetzt die Sit-
zung sofort abbrechen, damit wir alle Gelegenheit hätten, die
schweizerische Weinwirtschaft anzukurbeln und diese Lager
abzubauen. Aber ich nehme an, dass Sie dies auch in einer
Viertelstunde noch bewerkstelligen können, und darum
möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Ich möchte
auch nicht über die Produktionslimite sprechen – das würde
zu weit führen. Aber die Probleme, die im Weinbau bzw. bei
der Produkteverwertung im Weinbau festzustellen sind, tre-
ten – wenn auch in abgeschwächter Form – in anderen Zwei-
gen ebenfalls auf. So sind besonders der Gemüsebau und
die Obstwirtschaft von starken Ertragsschwankungen betrof-
fen. Im Gegensatz zum Weinbau, wo die Lagerhaltung mög-
lich ist, ist der Frischgemüseanbau sofort und direkt betrof-
fen, wenn nämlich das Wachstum das saisonale Angebot
derart begünstigt, dass dieses den Konsum übersteigt. Dann
fällt der Preis überdimensional zusammen, und man weiss
ja, dass Salatvernichtungsaktionen sehr oft unumgänglich
sind – weniger wäre dann oft mehr. Korrekturen sind kaum
möglich, und der Druck von Importgütern im landwirtschaftli-
chen Bereich ist nicht aufzuhalten. Bezüglich der Tiefkühlge-
müse ist die Situation ähnlich wie beim Wein, dass nämlich
grosse Lager Geld kosten und die Preise zusammenbrechen
lassen. Auch die diesjährige Obsternte wird allen Beteiligten
in der gleichen Richtung Probleme bereiten. Selbstverständ-
lich ist mir auch klar, dass das Angebot der Nachfrage ange-
passt werden soll. In einem Industriebetrieb ist dies auch re-
lativ rasch möglich. Bei der Urproduktion aber, wo der Faktor
Natur unmittelbar wirksam ist, kann kaum kurzfristig reagiert
werden. Darum wird es auch bei einer disziplinierten und
ausgewogenen Anbauplanung immer wieder Ertrags-
schwankungen geben, die zu Preiseinbrüchen führen wer-
den. Dies trifft fast auf alle landwirtschaftlichen Produkte zu.
Nun, wir haben mit unserer Agrargesetzgebung mehr Markt
gewollt. Auch mit der Gatt-Runde und den WTO-Verträgen
sind wir Marktöffnungen eingegangen. Das wissen wir alle.
Allerdings – und das muss ich auch einmal deutlich sagen –
sind wir Schweizer einmal mehr schneller marschiert, als die
Musik gespielt hat. Wir haben auf einigen Gebieten des
Agrarmarktes allzu schnell die WTO-Bedingungen übernom-
men und erfüllt, ja sogar übererfüllt. Die Übergangsbestim-
mungen wurden damals ja nicht umsonst auf eine gewisse
Anzahl Jahre erstreckt. Heute werden sie nicht ausge-
schöpft, und dadurch werden viele Landwirte in grosse
Schwierigkeiten gebracht. In diesem Zusammenhang ersu-
che ich den Bundesrat dringend, die Übergangsfristen der

WTO-Verträge auszuschöpfen und wieder im Takt der Musik
zu marschieren. Dann können nämlich auf vielen Gebieten
die grössten Härten gemildert werden.
In diesem Sinne unterstütze auch ich die Interpellation von
Herrn Delalay.

Couchepin Pascal, conseiller fédéral: D’abord, je voudrais
remercier M. Delalay du ton irénique de ses propos qui mar-
quent bien la volonté de dialogue qu’il a exprimée tout au
long de son intervention.
Je voudrais dire et confirmer que le Conseil fédéral est pré-
occupé par la situation actuelle sur le marché des vins suis-
ses. Encore que, si l’on regarde les chiffres, on voit qu’elle ne
s’aggrave pas et qu’elle s’est plutôt améliorée en une année.
L’année viticole allant du 1er juillet d’une année au 30 juin de
l’année suivante, à la fin juin 1998, les réserves de vins rou-
ges avaient diminué de 4,4 millions de litres par rapport à
l’année précédente, et les réserves de vins blancs de 8,7 mil-
lions de litres par rapport à l’année précédente. La situation
s’est donc améliorée par rapport à l’année précédente. Il est
vrai cependant que ces stocks correspondent à treize mois et
demi de consommation pour les rouges et à onze mois et
demi pour les blancs. On admet généralement que le stock
qui correspond à un marché équilibré, c’est un stock corres-
pondant à douze mois de consommation. Donc, il y a un sur-
plus; il y a trop de vin en stock, mais pas dans des proportions
qui s’aggravent d’une année à l’autre, au contraire.
Ce qui est dommage, mais ça, c’est les consommateurs qui
le choisissent, c’est que durant l’année sous revue la con-
sommation totale de vins en Suisse a diminué de 1,6 million
de litres. La consommation de vins suisses a diminué de 3,2
millions de litres, soit de 0,7 million de litres pour les rouges
et de 2,5 millions de litres pour les blancs. Donc la consom-
mation de vins étrangers a augmenté de 1,6 million de litres.
Que faire? Il faut bien entendu dialoguer, chercher des solu-
tions. Vous avez parlé du financement; ce problème relève
de l’autorité cantonale, on le veut ainsi. Vous avez parlé
d’une action unique de déstockage. Là, il faut rappeler une
expression qui est utilisée dans le domaine financier, c’est-
à-dire le «moral hazard». Si vous prenez des dispositions
qui indiquent aux partenaires au marché qu’en cas de diffi-
culté on viendra à leur secours, assez rapidement ils consi-
déreront qu’ils peuvent prendre tous les risques parce qu’on
viendra toujours à leur secours. Or, il faut bien admettre,
comme le dit la réponse du Conseil fédéral, qu’un des élé-
ments qui a contribué à charger le marché, c’est l’élévation
de la limite de production de raisin de 1,5 à 1,8 kilogramme
par mètre carré qui est intervenue dès 1995 pour les vins de
qualité inférieure, mais ces vins de qualité inférieure ont
poussé hors du marché des vins de qualité supérieure.
Si vous prenez maintenant une mesure comme celle-là, qui
pourrait être sympathique, je crois qu’elle contribue réelle-
ment au «moral hazard», c’est-à-dire qu’on donne un signal
clair que dans les cantons, on peut renoncer à prendre des
mesures désagréables ou difficiles et que, à la fin, la Confé-
dération viendra au secours de la viticulture. J’ai plaidé en
tant que conseiller national, plusieurs années de suite, pour
des mesures dont on disait qu’elles seraient les dernières. A
l’époque, il s’agissait du vin blanc. On les a obtenues, mais
toujours en disant que ce seront les dernières; et on accepte
qu’à l’avenir les règles soient respectées et que les cantons
eux-mêmes contrôleront la production.
Vous savez aussi bien que moi qu’il y a un contrôle supplé-
mentaire à introduire dans les cantons pour éviter le marché
gris. Je n’ai pas besoin de m’étendre beaucoup plus long-
temps sur ce sujet.
Il n’en reste pas moins que toutes ces explications ne suffi-
sent pas à faire le bonheur des viticulteurs. Nous n’avons pas
répondu à la demande de convocation des responsables
cantonaux de la viticulture pour une raison qui me paraît re-
lativement simple: si l’on veut aboutir à des résultats dans ce
type de discussion et non pas à un échange de responsabili-
tés, il faut que dès le départ les règles soient assez claires.
Je vous propose, dans ce cas-là, que les cantons demandent
à la Confédération d’intervenir, mais qu’ils donnent en même
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temps la compétence à la Confédération, le cas échéant, de
prendre des mesures qui relèvent de leurs compétences, et
qu’ils n’ont pas toujours prises pour des raisons qu’on peut
discuter, mais qui auraient peut-être contribué à assainir le
marché du vin. Il faudra peut-être en discuter, mais je ne crois
pas qu’un dialogue, qui serait simplement un dialogue sans
résultat, soit intéressant. Il risquerait au contraire de déses-
pérer davantage les vignerons et de leur faire croire que les
réponses que peut donner la politique ne sont que des mots.
Si on veut passer à l’action, il faudra se mettre d’accord avec
les cantons pour que des mesures soient prises, y compris
des mesures relevant du domaine des cantons.
Vous avez regretté qu’il n’y ait plus de mesures de soutien
dans le domaine des fruits et légumes, dans le domaine –
M. Uhlmann s’est exprimé dans ce sens – des mesures de
soutien au vin. Je rappelle quand même que ces mesures
n’ont pas totalement disparu. Il y a un montant d’environ
20 millions de francs destiné au soutien dans le domaine des
fruits, et un montant de 6 millions de francs pour le soutien
aux exportations de vin.
Vous avez regretté le manque de courage des négociateurs
suisses de l’OMC: on peut toujours avoir l’appréciation qu’on
veut. Ils doivent accepter qu’on qualifie de manque de cou-
rage le résultat qui a été obtenu. Je crois qu’il n’est pas si
mauvais puisqu’on a obtenu que la globalisation des contin-
gents n’intervienne qu’en 2001, ce qui donne un certain
temps, en tous les cas, pour permettre de s’adapter. Le résul-
tat n’était donc pas aussi mauvais qu’on pourrait le craindre
à vous entendre. Paiements directs aux vignobles en terras-
ses: les nouvelles ordonnances en prévoient.
Conclusion: nous vous remercions d’avoir évoqué le pro-
blème. Nous répétons que nous partageons avec vous le
souci de la situation du marché du vin. Je suis personnelle-
ment d’accord, et le Conseil fédéral est d’accord, que l’on in-
tervienne, mais seulement dans des conditions strictes, de
telle sorte que l’on serve réellement la viticulture. Mais le pre-
mier effort doit venir des viticulteurs, doit venir des cantons
concernés, notamment par une meilleure maîtrise des quan-
tités produites, une meilleure maîtrise du marché gris, qui
tend à prendre une ampleur qui devient regrettable.

Delalay Edouard (C, VS): L’heure étant très avancée, je vais
me déclarer de façon lapidaire partiellement satisfait de la ré-
ponse du Conseil fédéral puisqu’il se déclare prêt à interve-
nir, sous certaines conditions qui viennent d’être évoquées.
Dans la mesure où elle est positive, je suis satisfait de la ré-
ponse. Si elle ne devait pas être aussi positive que je puis
l’apprécier maintenant, évidemment, je ne serais pas satisfait
de cette réponse.
Je remercie M. Couchepin, conseiller fédéral, de la peine qu’il
s’est donnée pour rester avec nous cette soirée, alors qu’il
part en voyage demain, afin de répondre à cette interpellation
urgente.

Schluss der Sitzung um 20.20 Uhr
La séance est levée à 20 h 20
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Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Tout le monde est cons-
cient en Suisse que la multiplicité des procédures d’applica-
tion des différentes lois fédérales est à l’origine d’une situa-
tion insatisfaisante. Cette multiplicité des procédures provo-
que des répétitions dans l’examen des dossiers, l’adoption
de décisions fragmentées, et surtout des retards et des
coûts. Cette situation n’est pas seulement insatisfaisante,
mais elle est aussi préjudiciable aux intérêts des particuliers
et de l’économie toute entière qui, de plus en plus confrontée
avec une concurrence internationale, exige de la part des
autorités des décisions et des possibilités de réalisation rapi-
des.
A cette exigence de fond s’ajoute une exigence juridique. Le
Tribunal fédéral, avec deux décisions publiées dans les volu-
mes 116 et 118, exige que les procédures prévues dans la lé-
gislation fédérale en application des différentes lois sectoriel-
les de la Confédération doivent être coordonnées.
Sur la base de cette situation de fait et de droit, le départe-
ment a demandé en 1991 au Séminaire de droit public de
l’Université de Berne, dirigé par M. le professeur Zimmerli,
notre président, un examen de faisabilité sur la simplification
et la coordination des procédures.
La réponse étant favorable, le mandat a été donné à l’admi-
nistration de procéder à la préparation d’un projet. Le mes-
sage porte la date du 25 février 1998. Il a donc fallu quelques
années pour simplifier les procédures. Ce n’est pas du temps
perdu, parce que le projet est intéressant. Mais cela démon-
tre les difficultés que l’on a rencontrées pour l’élaboration de
ce projet.
Quel est le concept à la base du projet qui nous est soumis?
La volonté étant celle de simplifier les procédures en les
coordonnant mieux afin d’accélérer tout le processus de dé-
cision, le point essentiel de la réforme peut être résumé dans
une formule: une autorité, une procédure, une décision. Qua-
tre points essentiels forment le squelette de ce projet:
1. Tout d’abord une autorité unique: toute procédure de déci-
sion doit être concentrée de telle manière qu’une autorité uni-
que contrôle en première instance le respect des différentes
dispositions applicables en droit fédéral et en droit cantonal.
Cette autorité unique émet une décision globale: chargée de
délivrer l’autorisation principale, elle est donc compétente
pour prendre cette décision globale qui tiendra compte de
tous les aspects et de tous les problèmes d’application des
différentes lois s’appliquant en l’espèce.
2. Quel est le rapport entre l’autorité unique et les autres uni-
tés administratives spécialisées? La loi indique quelle est
l’autorité unique. Or, cette autorité, avant de rendre sa déci-

sion, devra demander la collaboration des offices fédéraux
compétents en la matière. On fixe, dans le projet, le principe
de la participation de ces autorités fédérales spécialisées
d’après le modèle dit de la consultation. D’après ce modèle,
l’autorité unique demande l’avis des autorités des services
spécialisés, mais elle n’est pas liée à leur avis. C’est un des
changements importants qui accompagnent cette loi. Je vous
rappelle qu’aujourd’hui, on connaît le principe de l’approba-
tion, c’est-à-dire qu’un projet ne peut être autorisé que si tou-
tes les autorités compétentes, c’est-à-dire si tous les offices
compétents, l’approuvent.
3. L’élimination des divergences: dans le cas où, entre l’auto-
rité unique et les autorités des offices spécialisés il y a des di-
vergences, ce projet prévoit la procédure pour éliminer ces
divergences. Cela se situe à deux niveaux: dans une pre-
mière phase, il y a une procédure informelle, des contacts bi-
latéraux entre les deux autorités pour surmonter les diver-
gences; dans une deuxième phase, si des divergences sub-
sistent, l’autorité unique prend une décision, statuant sur tous
les aspects du projet. Dans les cas majeurs, dans les cas les
plus importants, c’est le département, voire le chef du dépar-
tement, qui donne directement les instructions à l’autorité
unique.
4. Autre élément de cette modification: les voies de recours.
Aujourd’hui, contre les décisions des offices, il y a recours
possible au département et au Conseil fédéral. Là aussi, il y
a des nouveautés: contre les décisions des autorités uni-
ques, il y a un recours possible en général à la commission,
et en tout cas, après la commission, au Tribunal fédéral, un
recours de droit administratif.
Il faut dire que les procédures visées sont celles du niveau fé-
déral. Les nouvelles règles sont ainsi destinées à être appli-
quées seulement au niveau fédéral. C’est la première fois
que la Confédération essaie de simplifier les très complexes
règles de procédure d’application de la législation fédérale,
pour permettre des décisions rapides, tout en sauvegardant
les facultés des différents offices fédéraux de s’exprimer et
d’appliquer les lois qu’ils sont appelés à appliquer.
Notre commission est consciente de l’effort qui a été fait et
elle l’a apprécié. Le modèle mis sur pied, qui ne s’applique
pas aux procédures cantonales, peut toutefois être imité par
les cantons. En ce sens, la Confédération a fait oeuvre de
pionnier, ayant mis sur pied un modèle qui peut être imité par
les cantons.
Le projet qui nous est soumis concerne dix-huit lois fédéra-
les, qui peuvent être divisées en deux catégories:
D’une part, on trouve la modification de la loi fédérale sur l’or-
ganisation du gouvernement et de l’administration (LOGA).
Cette loi contient les règles et les principes régissant le fonc-
tionnement du Gouvernement, des départements et de l’ad-
ministration, ainsi que les règles de procédure d’élimination
des divergences au sein de l’administration fédérale. A côté
de cette loi, on a la révision de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, qui règle le nouveau système de recours.
D’autre part, on a le paquet des seize autres lois sectorielles
qui touchent aux rapports entre la Confédération, les cantons
et les particuliers, avec des normes procédurales spécifiques
à chaque secteur: la loi fédérale sur la protection de la nature
et du paysage, la loi sur la protection de l’environnement, etc.
La Commission de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’énergie a procédé à des auditions: elle a en-
tendu les représentants de la SIA, de la Ligue suisse du pa-
trimoine national, de l’Association suisse pour le droit de l’en-
vironnement, de l’Association pour l’aménagement national
et les représentants de la Conférence suisse des directeurs
des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la
protection de l’environnement. L’accueil de ce paquet, on a
pu le constater, est favorable, même très favorable. La con-
férence des directeurs cantonaux susmentionnée, tout en
approuvant les modifications proposées, demande que les
nouvelles dispositions règlent aussi les conflits entre Confé-
dération et cantons. La majorité de notre commission a es-
timé que cette extension du champ d’application de la modi-
fication législative qui nous est proposée n’est pas possible
pour plusieurs raisons:
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1. Tout d’abord les procédures visées sont des procédures
fédérales: aussi bien la modification de la LOGA que les mo-
difications des lois sectorielles concernent, toutes, des pro-
cédures concernant les autorités fédérales.
2. Les cantons n’ont rien à voir avec le fonctionnement in-
terne de l’administration fédérale. C’est la raison pour la-
quelle des règles sur la participation des cantons ne peuvent
être introduites dans la LOGA.
3. Enfin et surtout, les seize lois sectorielles contenues dans
ce paquet octroient déjà aujourd’hui aux cantons la possibi-
lité de s’exprimer au début de la procédure d’approbation des
plans, ce qui est logique du moment que le territoire d’un can-
ton est touché et intéressé.
Ces mêmes lois sectorielles confèrent aux cantons une pos-
sibilité de recours. Ce fait est important, car il est clair qu’on
ne peut pas être juge et partie au même moment, et dans la
même cause. Ainsi, les cantons qui sont partie, c’est-à-dire
qui ont la possibilité de présenter recours, ne peuvent en
même temps être juge et participer à la formation de la vo-
lonté de l’autorité qui doit décider.
Dernière considération concernant l’entrée en matière: la
commission a pu constater que les modifications apportées
concernent uniquement le droit de procédure et ne touchent
en rien le droit de fond. On peut ainsi dire avec tranquillité
que le système de protection de la législation en vigueur en
matière d’environnement en général n’est pas touché et n’est
pas modifié. La commission a pu constater également que
toutes les modifications proposées ne touchent en rien l’ac-
tuelle répartition de compétences entre cantons et Confédé-
ration.
Pour toutes ces raisons, la commission vous demande d’en-
trer en matière.

Bisig Hans (R, SZ): Unser Kommissionspräsident hat es so-
eben gesagt: Die Notwendigkeit einer Vereinfachung und Be-
schleunigung der Bewilligungsverfahren für Bauten und An-
lagen ist seit langem erkannt. In unserer schnellebigen Zeit
entscheidet immer mehr die Dauer der Projektierungsphase
über die Standortwahl und den Erfolg eines Projektes. «Wer
zu spät kommt, den bestraft das Leben» – das gilt auch beim
Bauen.
Wie in der Botschaft richtig festgestellt wird, müssen heute
vor allem bei Grossprojekten verschiedene parallele oder
einander zeitlich nachgelagerte Bewilligungsverfahren
durchlaufen werden. Daraus resultieren zwangsläufig Dop-
pelspurigkeiten, widersprüchliche Teilgenehmigungen und –
was vor allem verzögernd wirkt – mehrstufige Beschwerde-
möglichkeiten. Nach dem Slalom durch die Amtsstellen und
Gerichte, der Geld, Zeit und Nerven kostet, verschwinden
selbst vielversprechende Projekt in den Schubladen oder –
noch schlimmer – im Papierkorb; dies, weil sich zwischen-
zeitlich der Markt verändert hat oder weil neue Vorschriften
einer Realisierung des zwischenzeitlich bewilligten Projektes
entgegenstehen. Selbst die Feststellung, dass durch diese
unendlichen Verfahrensgeschichten dann und wann eine
Fehlinvestition vermieden wird, vermag nicht zu überzeugen.
Bund, Kantone und Gemeinden verfügen als Bauherren über
wesentliche Privilegien. Wenn sie trotzdem zur Erkenntnis
gelangen, dass das Plangenehmigungsverfahren auch eige-
ner Projekte nicht situationsgerecht ist, kann doch einiges
nicht oder nicht mehr stimmen. Die Koordination und Verein-
fachung der Plangenehmigungsverfahren ist also überfällig,
nicht nur beim Bund. Auch wenn oder gerade weil der Bund
in der Raumplanung nur über eine Kompetenz zur Grund-
satzgesetzgebung verfügt, ist es von Bedeutung, dass er sel-
ber aufzeigt, wie es gemacht werden muss, und die Kantone
und Gemeinden einlädt, ihm zu folgen.
Ein Verfahren, ein Entscheid, ein Rechtsmittelweg – das ist
die Zielvorgabe dieser Vorlage. Dieses Konzentrationsmo-
dell widerspricht keineswegs der Rechtsstaatlichkeit und ak-
zeptiert auch, dass die Probleme und Konflikte frühzeitig ge-
löst werden. Zeit- und Qualitätsgewinn lassen sich durchaus
unter einen Hut bringen. Die Verfahrenseffizienz motiviert so-
gar zu einer effizienteren Umsetzung bzw. zu einer effizien-
ten Realisierung eines Projektes.

In ihrer Stellungnahme unterstützt die Schweizerische Verei-
nigung für Landesplanung alle geeigneten Vereinfachungs-
und Beschleunigungsmassnahmen. Es liege im Interesse
der Raumplanung, dass alle nötigen Verfahren koordiniert
sowie rasch und effizient durchgeführt werden könnten;
sonst würden die Bauwilligen erfahrungsgemäss versuchen,
die Verfahren zu umgehen oder sogar ohne Bewilligung zu
bauen. Auch sie stellt fest, dass eine lange Ungewissheit
über den Ausgang eines Verfahrens die wirtschaftliche Initia-
tive lähme. Die Stossrichtung der Vorlage sei deshalb richtig.
Entscheidend und massgebend muss in Zukunft die nachhal-
tige Qualität der bebauten Umwelt sein, nicht die subjektiven
und vielfach divergierenden Meinungen von einzelnen Amts-
personen.
Ich verspreche mir von dieser Vorlage eine Breitenwirkung,
die sowohl unserem Staat als auch unserer Wirtschaft zugute
kommt. Nicht umsonst befinden sich die komplizierten, über-
perfektionierten und zeitraubenden Baubewilligungsverfah-
ren sowie das Einsprache- und Beschwerderecht auf dem
Sorgenbarometer der KMU an oberster Stelle.
Es ist an der Zeit, dass der Bund mit dem guten Beispiel vor-
angeht, auch wenn er vor allem bundeseigene Bedürfnisse
im Auge hat. Vielleicht lässt er sich in der Folge sogar dazu
bewegen, noch ein Musterplanungs- und Musterbaugesetz
auszuarbeiten, das in der ganzen Schweiz wenigstens eine
einheitliche Sprachregelung bezüglich der Baunormen erlau-
ben würde. Gleichzeitig könnte er sich auch über das völlig
unbefriedigende Einsprache- und Beschwerderecht Gedan-
ken machen und uns eine entsprechende Revision vorschla-
gen.
Ich bin selbstverständlich für Eintreten und Zustimmung.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Sie haben vielleicht gese-
hen, dass wir zusammen mit der Botschaft eine riesige Liste
parlamentarischer Vorstösse zur Abschreibung empfehlen.
Das beweist, dass die Übung, die wir hier durchführen, seit
langem vom Parlament herbeigesehnt wird.
Die Zulässigkeit eines Bauvorhabens entscheidet sich heute
regelmässig aufgrund ganz verschiedener Rechtsgrundla-
gen, und die Vereinbarkeit des Projektes mit zahlreichen, im
Einzelfall zu beachtenden Regeln wird dabei oft in parallelen
Bewilligungsverfahren geprüft. Diese laufen zeitlich und ma-
teriell nur beschränkt koordiniert und werden von unter-
schiedlichen Behörden entschieden. Die Kompetenzen sind
dabei sogar auf Bundesbehörden und kantonale Behörden
verteilt. Das führt dann wieder dazu, dass die Rechtsmittel
über verschiedene Instanzen laufen.
Heute ist es so, dass ein Projekt unter Umständen verschie-
dene Bewilligungen von unterschiedlichen Instanzen benö-
tigt. Jede Behörde hat ihren Bereich, den sie zu prüfen hat.
Es gibt heute im Ablauf einiger Verfahren nie eine Behörde,
die allein alle Fragen prüfen kann, die sich bei der Realisie-
rung des Projektes stellen. Es finden sektorielle Betrachtun-
gen statt, eine Gesamtabwägung aller Vor- und Nachteile ei-
nes Projektes kann durch keine Instanz erfolgen.
Bei näherem Hinsehen zeigt sich sogar, dass in einzelnen
Fällen die gleichen Fragen von verschiedenen Behörden be-
handelt werden. Das ist konfliktträchtig. Es erstaunt daher
nicht, dass die Vorschläge des Bundesrates für die Verbes-
serungen, die Sie nun vor sich haben, auf der Grundidee be-
ruhen: ein Verfahren, ein Entscheid, ein Rechtsmittelweg.
Wenn verschiedene Verfahren zu einem einzigen zusam-
mengefasst werden sollen, muss bestimmt werden, welches
dieser Verfahren formell beibehalten werden soll. Dieses
nennen wir im Entwurf «Leitverfahren», und die mit der
Durchführung betraute Behörde ist die «Leitbehörde».
Materiell ändert sich nichts. Die bisher in mehreren Verfahren
vollzogenen Bestimmungen gelten alle weiterhin, sie werden
einfach nur in einem einzigen Verfahren umgesetzt. Die Kon-
zentration beschränkt sich auf die Verfahren. Nach wie vor
arbeitet die Bundesverwaltung arbeitsteilig, d. h., die Fach-
kenntnisse, welche die verschiedenen Ämter in den verschie-
denen Sachbereichen aufweisen, bleiben erhalten. Die Leit-
behörde muss sich den Sachverstand, der in einem anderen
Amt zu Hause ist, einholen und die anderen Ämter anhören.



Procédures d’approbation des plans 1064 E 6 octobre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Das kann dazu führen, dass es verschiedene Auffassungen
gibt. Wenn sich die beiden Behörden nicht einig sind, soll es
nicht so sein, das sich die Leitbehörde einfach durchsetzen
kann, sondern es gibt ein formalisiertes Bereinigungsverfah-
ren. Wenn dieses nicht zum Ziel kommt, ist es der Departe-
mentsvorsteher, der entscheidet und die entsprechende Wei-
sung zuhanden der Leitbehörde gibt.
Massgebend ist, dass der Entscheid der Leitbehörde in je-
dem Fall an eine gerichtliche Instanz weitergezogen werden
kann. Zum Teil ist das eine Rekursinstanz, zum Teil das Bun-
desgericht; auf jeden Fall ist es immer eine verwaltungsunab-
hängige Instanz.
In einem weiteren Erlass, den Sie hier nicht behandeln, wird
das Nationalstrassengesetz zur Behandlung kommen. Wir
haben das nachgeschoben. Erst dachten wir, das sei nicht
unbedingt notwendig, weil das Nationalstrassennetz prak-
tisch fertiggestellt sei. Aber da kommt doch noch einiges auf
uns zu. Wir haben jetzt in einem relativ schnellen Verfahren
eine Vernehmlassung durchgeführt und werten sie gegen-
wärtig aus. Der Bundesrat wird diese Zusatzbotschaft in die
Beratung des Nationalrates einbringen. Dieser wird die bei-
den Gesetze wahrscheinlich zu einem verschmelzen. Sie
können dann in der Differenzbereinigung noch über diesen
Teil der Vorlage beraten.
Es handelt sich – das merkt man vielleicht an der relativ kur-
zen Rednerliste zum Eintreten auf dieses Geschäft – um eine
vielleicht etwas juristische und komplizierte Materie. Dessen
ungeachtet hat sie einen wichtigen politischen Gehalt, näm-
lich in dem Sinne, dass wir unseren Willen effizienter umset-
zen wollen und uns nicht in verschiedensten Verfahren ver-
lieren dürfen.
Deswegen haben wir Ihnen diese «Effizienz- und Straffungs-
vorlage» vorgelegt, wobei zu beachten ist, dass die Schutz-
und Nutzinteressen immer noch mit derselben Seriosität ge-
geneinander abgewogen werden und die verwaltungsunab-
hängige Überprüfung über den Entscheid immer noch ge-
währleistet sein wird.
Wir unterbreiten Ihnen daher ein einheitliches, konzentrier-
tes, übersichtliches Verfahren und bitten Sie, auf die Vorlage
einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfa-
chung der Plangenehmigungsverfahren
Loi fédérale sur la coordination et la simplification des
procédures d’approbation des plans

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 1 Art. 62a
Antrag der Kommission
Titel
Anhörung
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
Mehrere betroffene Fachbehörden werden gleichzeitig ange-
hört, ausser es bestehen besondere Gründe für eine zeitliche
Reihenfolge.
Abs. 3
Die Leitbehörde setzt den Fachbehörden eine Frist zur Stel-
lungnahme; die Frist beträgt in der Regel zwei Monate.

Abs. 4
Die Leitbehörde und die Fachbehörden legen die Fälle ein-
vernehmlich fest, in denen ausnahmsweise keine Stellung-
nahmen eingeholt werden müssen.
Abs. 5, 6
Streichen

Ch. 1 art. 62a
Proposition de la commission
Titre
Consultation
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
L’autorité unique consulte simultanément les autorités con-
cernées. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut les
consulter l’une après l’autre.
Al. 3
L’autorité unique impartit en règle générale un délai de deux
mois aux autorités concernées pour se prononcer.
Al. 4
L’autorité unique et les autorités concernées déterminent
d’un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels
aucune consultation n’est requise.
Al. 5, 6
Biffer

Ziff. 1 Art. 62b
Antrag der Kommission
Titel
Bereinigung
Abs. 1
Bestehen zwischen den Stellungnahmen der Fachbehörden
Widersprüche oder ist die Leitbehörde mit den Stellungnah-
men nicht einverstanden, so führt sie mit den Fachbehörden
innerhalb von 30 Tagen ein Bereinigungsgespräch; sie kann
dazu weitere Behörden oder Fachleute beiziehen.
Abs. 2
Gelingt die Bereinigung, so ist das Ergebnis für die Leitbe-
hörde verbindlich.
Abs. 3
Misslingt die Bereinigung, so entscheidet die Leitbehörde;
bei wesentlichen Differenzen zwischen Verwaltungseinhei-
ten des gleichen Departementes weist dieses die Leitbe-
hörde an, wie zu entscheiden ist. Sind mehrere Departe-
mente betroffen, setzen diese sich ins Einvernehmen. In der
Begründung des Entscheides sind die abweichenden Stel-
lungnahmen aufzuführen.
Abs. 4
Die Fachbehörden sind auch nach Durchführung eines Be-
reinigungsverfahrens befugt, gegenüber einer Rechtsmittel-
behörde über ihre Stellungnahme selbständig Auskunft zu
geben.

Ch. 1 art. 62b
Proposition de la commission
Titre
Elimination des divergences
Al. 1
Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires
ou si l’autorité unique est elle-même en désaccord avec les
avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien
avec les autorités concernées en vue d’éliminer les divergen-
ces; elle peut faire appel, à cette fin, à d’autres autorités ou
experts.
Al. 2
Si l’entretien aboutit, l’autorité unique est liée par le résultat
qui s’en est dégagé.
Al. 3
Si l’entretien n’aboutit pas, c’est l’autorité unique qui statue;
si des divergences majeures apparaissent entre des unités
d’un même département, ce dernier donne des instructions à
l’autorité unique sur l’arbitrage à rendre. Si plusieurs dépar-
tements sont concernés, ils doivent régler leurs différends
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entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte
des avis divergents.
Al. 4
Les autorités concernées sont habilitées à émettre un avis
autonome à l’attention des autorités de recours, même après
avoir été partie à une procédure d’élimination des divergen-
ces.

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: La loi fédérale sur l’orga-
nisation du gouvernement et de l’administration contient les
règles de comportement de l’administration fédérale pour éli-
miner les divergences. En particulier, le projet du Conseil fé-
déral, à l’article 62a, précise et indique comment éliminer les
divergences concernant les rapports entre l’autorité unique et
les autorités administratives spécialisées.
La commission a divisé l’article du projet du Conseil fédéral
en deux. Dans un article 62a, elle a rassemblé les éléments
concernant la consultation entre l’autorité unique et les
autres offices fédéraux; à l’article 62b, elle a rassemblé les
éléments concernant l’élimination des divergences.
Pour ce qui concerne le contenu des deux articles proposés
par la commission, il n’y a pas de modification substantielle
par rapport au texte du projet du Conseil fédéral. Toutefois,
je veux signaler l’article 62b alinéa 4, où nous avons voulu
régler la procédure de prise de position en cas de recours.
Nous nous sommes posés la question suivante: quand il y a
recours contre une décision de l’autorité unique, quelle est la
position que les différents offices fédéraux doivent soutenir?
Dans cet alinéa, nous avons précisé en substance que les
autorités habilitées à appliquer les lois sectorielles émettent
un avis autonome, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas liées par
la décision de l’autorité unique. Cet aspect nous semblait im-
portant pour permettre à l’autorité de jugement d’avoir une
vue d’ensemble complète, et pour permettre aussi que l’ap-
préciation du fait et du droit soit aussi complète que possible
lors d’une procédure de recours.

Angenommen – Adopté

Ziff. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Les modifications dans la
loi fédérale sur l’organisation judiciaire (OJ) ont essentielle-
ment pour but de rendre possible le recours au Tribunal fédé-
ral contre les décisions de la commission de recours. Je rap-
pelle que le projet introduit en général possibilité de recours
à la commission contre les décisions de l’autorité unique. On
veut toutefois éviter que les décisions des commissions de
recours soient des décisions de dernière instance. C’est la
raison pour laquelle on a introduit le recours au Tribunal fé-
déral avec la modification de la lettre r de l’article 100 alinéa
1er OJ.
Dans le droit actuel, il n’y a pas de recours de droit adminis-
tratif possible au Tribunal fédéral dans les cas indiqués aux
chiffres 1 à 4 de l’article 100 alinéa 1er let. r. Avec l’abroga-
tion de la lettre r, le Tribunal fédéral devient deuxième ins-
tance de jugement pour les recours contre les décisions de la
commission de recours pour l’examen de l’application du
droit. La commission est consciente qu’il ne sera ni aisé ni fa-
cile de distinguer les questions de droit justiciables de l’éva-
luation des faits techniques non justiciables.
Nous avons considéré que les avantages représentés par le
fait de disposer d’une deuxième instance de recours au Tri-
bunal fédéral étaient de loin supérieurs à ce petit inconvé-
nient. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’accepter
la version du Conseil fédéral telle quelle.

Angenommen – Adopté

Ziff. 3 Titel
Antrag der Kommission
Natur- und Heimatschutzgesetz

Ch. 3 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

Angenommen – Adopté

Ziff. 3 Art. 2 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch 3 art. 2 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Dans la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage, on a deux modifica-
tions de fond importantes.
1. D’après la constitution, à l’article 24sexies, la protection de
la nature est du ressort des cantons, qui jouissent d’une to-
tale liberté d’action. Ainsi, dans la situation actuelle, les can-
tons ne sont pas obligés de respecter les inventaires fédé-
raux pour ce qui concerne leurs réalisations et leurs projets.
Toutefois, les subventions fédérales sont versées aux can-
tons seulement dans la mesure où leurs réalisations respec-
tent les inventaires de la Confédération. Avec la modification,
on ne change rien à cette situation, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
de modification de compétence entre Confédération et can-
tons. Avec le nouvel article 2 alinéa 2, les décisions cantona-
les, dans les cas où il y a requête de subventions de la part
de la Confédération, sont assimilées à un accomplissement
d’une tâche de la Confédération. Ceci garantit que l’examen
de la conformité du droit fédéral et le respect des inventaires
fédéraux des projets cantonaux financés par la Confédéra-
tion soient effectués lors de la procédure cantonale d’appro-
bation des plans, comme c’est le cas pour les projets relevant
de l’accomplissement d’une tâche fédérale.
2. Autre nouveauté, l’expertise de la commission: l’article 7
modifié du projet précise la procédure.
C’est l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du
paysage ou l’Office fédéral de la culture qui est compétent
pour déterminer si une expertise est nécessaire (art. 7 al. 1er
LPN); pour les cas où l’accomplissement de la tâche de la
Confédération risque d’altérer un objet inscrit dans un inven-
taire, la commission établit d’office une expertise à l’attention
de l’autorité unique (art. 7 al. 2 LPN).

Schmid Carlo (C, AI): Ich habe den Ausführungen des Kom-
missionspräsidenten entnehmen können, dass Ziffer 3 Arti-
kel 2 Absatz 2 keine materielle, neue Bestimmung darstelle.
Das mag sein. Ich überblicke die gegenwärtige Rechtslage
zu wenig, als dass ich das bestreiten oder bestätigen könnte.
Aber die Lektüre von Artikel 2 Absatz 2 – wenn ich das richtig
sehe – macht mich etwas betroffen.
Ich bin bis zum heutigen Tag davon ausgegangen, dass die
Beachtung von Bundesrecht eine ganz natürliche Pflicht aller
Kantone sei. Wenn ich Artikel 2 Absatz 2 betrachte, scheint
es mir so zu sein, dass reiche Kantone Bundesrecht nicht be-
achten müssen, während arme Kantone Bundesrecht beach-
ten müssen. In meiner Auslegung heisst das, dass zum Bei-
spiel bei der Erfüllung, der Planung oder Verwirklichung von
Infrastrukturaufgaben in Gebieten, die dem Bundesinventar
der Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN) unterstellt
sind, die kantonalen Behörden Bundesrecht ungestraft miss-
achten können, wenn sie keine Beiträge beim Bund einfor-
dern, dass sie aber dann, wenn sie die Bundesbeiträge brau-
chen, das BLN beachten müssen. Mit anderen Worten:
Wenn Appenzell Innerrhoden in einem Gebiet, das ins BLN
aufgenommen ist, eine Güterstrasse bauen will, diese nicht
selbst bezahlen kann und beim Eidgenössischen Meliora-
tionsamt um entsprechende Subventionen nachsucht, muss
es das BLN beachten.
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Herr Kollege Hofmann, ich weiss nicht, ob Sternenberg dem
BLN unterstellt ist. Aber ich nehme einmal an, es sei dem
BLN unterstellt, und wenn der Kanton Zürich dort etwas Glei-
ches tun will, so braucht er natürlich überhaupt kein Bundes-
geld. Wenn er das will, ist es seine Sache. Aber er kann es
ohne Bundesgeld bezahlen; in diesem Fall ist er völlig frei.
Das ist die Auslegung, die ich diesem Artikel gebe, denn es
geht hier nur um Vorhaben, die voraussichtlich nur mit Beiträ-
gen nach Absatz 1 Buchstabe c verwirklicht werden.
Wenn das wirklich die Meinung des Gesetzgebers ist, wird
hier eine schlagende Ungerechtigkeit postuliert und darüber
hinaus noch eine Unterscheidung gemacht, die völlig haltlos
ist. Warum soll der Reiche sich nicht an Bundesrecht halten
müssen, während der Arme sich an Bundesrecht halten
muss? Das ist der klassische Willkürtatbestand in der Ge-
setzgebung. Hier werden Unterscheidungen gemacht, die in-
haltlich in keiner Art und Weise begründet sind.
Vielleicht verstehe ich das völlig falsch, vielleicht aber auch
richtig. Dann ist es im Sinn der Ansprache von Herrn Bundes-
rat Leuenberger zur 150-Jahr-Feier ein Nagel mehr im Sarg
der kleinen Kantone.

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Cette question relative à
la formulation de l’article 2 alinéa 2, qui n’a pas échappé aux
yeux de lynx de M. Schmid, a retenu l’attention de la commis-
sion qui a constaté que cette formulation n’est pas très heu-
reuse. La commission a considéré que le fait déterminant,
c’est le versement de subsides de la part de la Confédéra-
tion; c’est donc le versement de subsides de la part de la
Confédération qui permet de définir si une décision cantonale
est assimilable à une tâche fédérale ou non. S’il n’y a pas de
subsides, donc s’il n’y a pas requête de subsides et s’il n’y a
pas versement de subsides fédéraux, il n’y a pas de décision
cantonale assimilée ou assimilable à l’accomplissement
d’une tâche de la Confédération.
Cela veut dire que s’il n’y a pas de subsides fédéraux, il y a
simplement une décision cantonale, et l’article 2 alinéa 2 ne
s’applique pas. C’est ce qu’on a retenu, au sein de la com-
mission, en discutant ce problème important soulevé par
M. Schmid.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zum Themenbereich, den
Herr Schmid angesprochen hat, möchte ich sagen, dass es
heute so ist, dass eine unterschiedliche Behandlung armer
und reicher Kantone stattfindet. Heute kann der Kanton ein
kantonales Projekt bewilligen, ohne auf das Bundesinventar
Rücksicht zu nehmen. Die Übereinstimmung mit dem Bun-
desinventar wird erst später im Subventionsverfahren be-
rücksichtigt. Das führt zu folgender Situation: Wenn ein Kan-
ton Subventionen will, muss er später sein Projekt wieder än-
dern und es dem Bundesinventar anpassen, aber derjenige,
der keine Subventionen will, der muss das nicht tun. Das ist
das heutige Recht.
Neu möchten wir die Übereinstimmung mit dem Bundesin-
ventar schon am Anfang beim Projektgenehmigungsverfah-
ren prüfen lassen, und das Subventionsverfahren, das später
kommt, wäre nur noch eine finanzielle Frage. Dort geht es
dann nicht mehr darum, auf die Kompatibilität mit dem Bun-
desinventar Rücksicht zu nehmen; das wird man schon vor-
her erledigt haben. Das heisst: Wenn ein Projekt voraussicht-
lich eine Bundessubvention erhalten kann, dann ist das Bun-
desinventar von allem Anfang an beim Plangenehmigungs-
verfahren zu berücksichtigen. Von daher interpretiere ich die
neue Formulierung eher in die Richtung, dass das Bundesin-
ventar besser durchgesetzt wird. Auf jeden Fall ist es gegen-
über dem heutigen Zustand keine Verschlechterung.

Angenommen – Adopté

Ziff. 3 Art. 3
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
.... nach den Artikeln 62a und 62b ....

Ch. 3 art. 3
Proposition de la commission
Titre
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 4
.... aux articles 62a et 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 3 Art. 6 Abs. 1; 7; 22 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 3 art. 6 al. 1; 7; 22 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 4 Art. 122a; 126; 126a–126f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 4 art. 122a; 126; 126a–126f
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: La loi fédérale sur l’armée
et l’administration militaire constitue un cas particulier dans
tout le paquet concernant la coordination et la simplification
des procédures. En effet, avec la réforme de l’«Armée 95»,
on avait déjà revu les procédures et introduit le modèle de la
concentration de la compétence de décision et celui de l’ap-
probation de la part des autres offices fédéraux.
Le premier modèle, celui de la concentration de la compé-
tence de décision, est maintenu: le département reste l’auto-
rité compétente unique pour décider. Pour ce qui concerne le
deuxième modèle, celui de l’approbation: celui-ci a été modi-
fié; en effet, même ici, dans la loi fédérale sur l’armée et l’ad-
ministration militaire, on passe au modèle de la consultation,
avec la référence précise aux articles 62a et 62b LOGA. Le
troisième élément de la spécificité de cette législation est re-
présenté par le fait que les recours contre les décisions du
département ne sont pas examinés par la commission,
comme c’est le cas pourtant dans les recours contre les offi-
ces, mais les recours contre les décisions du département
sont adressés directement au Tribunal fédéral.

Angenommen – Adopté

Ziff. 4 Art. 126g
Antrag der Kommission
.... Artikel 62b des ....

Ch. 4 art. 126g
Proposition de la commission
.... l’article 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 4 Art. 127; 128; 128a; 129; 130; 151 Abs. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 4 art. 127; 128; 128a; 129; 130; 151 al. 4
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Ch. 5
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Avec la modification pro-
posée, on veut introduire, dans la loi fédérale sur l’expropria-
tion, un droit d’expropriation pour l’ensemble des mesures de
protection, de reconstitution et de remplacement, prévues
dans les lois sectorielles de protection, que ce soit la loi sur
la protection de l’environnement, la loi fédérale sur la protec-
tion de la nature et du paysage, la loi sur les forêts, etc.
Jusqu’ici, en effet, le droit d’expropriation ne s’applique que
pour les infrastructures nécessaires au trafic routier et ferro-
viaire. Les lois sectorielles (loi sur la protection de l’environ-
nement, loi fédérale sur la protection de la nature et du pay-
sage, loi sur les forêts, etc.) indiquent expressément le droit
d’expropriation applicable.
On pourrait à la rigueur se poser la question de savoir si ces
bases légales suffisent, dans la situation actuelle. C’est la rai-
son pour laquelle la situation est éclaircie avec la formulation
de l’article 4 du projet que notre commission a approuvé, et
qui englobe, dans la législation sur l’expropriation, toutes les
mesures de protection possibles.

Angenommen – Adopté

Ziff. 6 Titel
Antrag der Kommission
Wasserrechtsgesetz

Ch. 6 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Lors de la récente modifi-
cation de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauli-
ques, on a renoncé à modifier les procédures. L’article 24bis
alinéa 3 de la Constitution fédérale prévoit que les cantons
disposent des ressources en eau, et cette compétence
change seulement quand on a affaire à des eaux internatio-
nales ou intercantonales. C’est à ce niveau qu’entre en jeu la
compétence de la Confédération, c’est-à-dire que quand les
cantons ne peuvent s’entendre, il y a une compétence subsi-
diaire de la Confédération ou bien, quand il s’agit d’eaux in-
ternationales, il y a une compétence de la Confédération. La
simplification et la coordination concernent le niveau des
compétences fédérales. La formule proposée ici est très inté-
ressante et efficace. Elle nous permet aussi de réaliser la nou-
veauté contenue dans cette nouvelle loi. Ainsi, une seule pro-
cédure est prévue pour tous les secteurs du droit concernés
par la réalisation d’une infrastructure nécessaire pour l’utilisa-
tion des forces hydrauliques, que ce soient la concession,
l’approbation des plans, les procédures de défrichement, etc.
En ce qui concerne les articles, je veux citer quelques élé-
ments qui me paraissent importants. A l’article 46 alinéas 3
et 4, le Conseil fédéral concédait jusqu’ici le droit d’expropria-
tion en même temps que la concession. Avec cette proposi-
tion, le droit d’expropriation sera accordé à celui qui requiert
une concession du département. Pour exproprier dans un
canton différent de celui qui a accordé la concession, il faut
demander au département, et si la concession est accordée
par le département, celui qui reçoit cette concession a le droit
d’exproprier. C’est l’alinéa 4 de cet article 46 qui résume le
point essentiel, central de la modification de cette loi.
En commission, nous avons examiné la possibilité d’inviter
les cantons à procéder de la même manière, mais là aussi, le
raisonnement de fond s’est répété: les cantons sont libres et
autonomes. On ne peut que souhaiter qu’ils puissent suivre
l’exemple de la Confédération.

Angenommen – Adopté

Ziff. 6 Art. 46 Abs. 3, 4; 47; 62; 62a–62e
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 6 art. 46 al. 3, 4; 47; 62; 62a–62e
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 6 Art. 62f
Antrag der Kommission
.... Artikel 62b ....

Ch. 6 art. 62f
Proposition de la commission
.... l’article 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 6 Art. 62g–62k; 72 Abs. 3; 75a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 6 art. 62g–62k; 72 al. 3; 75a
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 7
Neuer Antrag der Kommission
Streichen

Ch. 7
Nouvelle proposition de la commission
Biffer

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: La commission a sus-
pendu l’examen des modifications relatives à la loi fédérale
sur les routes nationales pour attendre les résultats de la pro-
cédure de consultation mise en oeuvre par le département
compétent sur un paquet plus important de modifications
concernant cette loi. Or, cette consultation n’est pas terminée
et nous savons seulement que le département entend propo-
ser au Conseil fédéral un message pour la fin de cette année.
Dans ces conditions, c’est-à-dire avec cette suspension, no-
tre Conseil ne pourrait pas procéder au vote sur l’ensemble
du paquet relatif à la loi fédérale sur la coordination et la sim-
plification des procédures d’approbation des plans, et le
transmettre au Conseil national. 
C’est la raison pour laquelle la commission vous propose de
biffer cette loi du paquet, afin de pouvoir procéder au vote sur
l’ensemble, et de transmettre le paquet au Conseil national
pour la suite des délibérations parlementaires. 
De cette manière, nous laissons ouvertes deux possibilités:
le Conseil national peut toujours reprendre ces dispositions,
après avoir évalué les résultats de la procédure de consulta-
tion en cours, et le projet formulé, le cas échéant, par le Con-
seil fédéral; ou bien, le Conseil national se rallie à notre déci-
sion, et la modification de la loi fédérale sur les routes natio-
nales sera englobée, à ce moment-là, dans la modification
plus importante de cette loi.

Präsident: Der Berichterstatter macht darauf aufmerksam,
dass wir diesen Teil der Revision formell heute streichen müs-
sen, weil wir sonst die Gesamtabstimmung über das ganze
Gesetzgebungspaket nicht durchführen könnten. Es steht
dem Nationalrat aber frei, diese Änderung des Bundesgeset-
zes über die Nationalstrassen wieder in die Vorlage einzu-
bringen. Wir könnten dann in der Differenzbereinigung wieder
darauf zurückkommen. Herr Bundesrat Leuenberger hat in
seinem Eintretensvotum ebenfalls darauf hingewiesen.

Angenommen – Adopté

Ziff. 8 Titel
Antrag der Kommission
Elektrizitätsgesetz
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Ch. 8 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale concernant les installations électriques à faible
et à fort courant

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: D’après la loi concernant
les installations électriques à faible et à fort courant, seules
les installations électriques à courant fort sont soumises à
l’approbation obligatoire des plans. Une des conséquences
de cette situation est que, pour les installations à courant fai-
ble, les dispositions sur l’expropriation ne s’appliquent pas.
Avec cette modification, on propose de créer une base légale
pour permettre au Conseil fédéral de soumettre à autorisa-
tion des installations à courant faible. C’est ce que vous trou-
vez à l’article 4 alinéa 3.
L’approbation des plans, jusqu’ici confiée aux PTT, sera attri-
buée à l’Inspection fédérale des installations à courant fort
(inspection) à cause de la modification du statut juridique des
PTT. En cas d’opposition contre la décision de l’inspection, la
compétence passe à l’Office fédéral de l’énergie. C’est ce
que vous trouvez à l’article 16 alinéa 2 lettres a et b.

Angenommen – Adopté

Ziff. 8 Einleitung; Art. 2 Abs. 3; 4 Abs. 3; 14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 8 introduction; art. 2 al. 3; 4 al. 3; 14
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 8 Art. 15
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Die zur Ausführung dieser Sicherungsmassnahmen aufzu-
wendenden Kosten sind von den zusammentreffenden Un-
ternehmungen gemeinsam zu tragen.
Abs. 4
Die Kosten für die notwendigen Schutzvorrichtungen oder
Änderungen werden im Verhältnis der wirtschaftlichen Be-
deutung der Anlagen verteilt, unabhängig davon, welche Lei-
tung zuerst bestanden hat und welche Leitung von den
Massnahmen betroffen ist.
Abs. 5
Streichen
Abs. 6, 7
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 8 art. 15
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Les frais résultant de ces mesures seront supportés en com-
mun par les entreprises intéressées.
Al. 4
La répartition de ces frais se fera en proportion de l’impor-
tance économique des lignes. Pour la répartition des frais, il
n’y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie
la première ou sur quelle ligne sont apportés les change-
ments ou les mesures de sécurité.
Al. 5
Biffer
Al. 6, 7
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: A l’article 15, il y a une
modification formelle, c’est-à-dire que les frais qui résultent
de ces mesures sont supportés en commun par les entrepri-

ses intéressées. On a voulu éviter de charger le budget de la
Confédération d’une partie de ces frais, à cause de la modi-
fication de statut qu’on a décidée en ce qui concerne la télé-
phonie.
Le même raisonnement exactement a été suivi à l’alinéa 4.

Angenommen – Adopté

Ziff. 8 Art. 16; 16a–16f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 8 art. 16; 16a–16f
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 8 Art. 16g
Antrag der Kommission
.... Artikel 62b ....

Ch. 8 art. 16g
Proposition de la commission
.... l’article 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 8 Art. 16h; 16i; 17; 19 Abs. 2; 22–24; 25a; 32 Abs. 2;
42–50; 53; 53bis; 57 Abs. 2; 63
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 8 art. 16h; 16i; 17; 19 al. 2; 22–24; 25a; 32 al. 2; 42–50;
53; 53bis; 57 al. 2; 63
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 9 Titel
Antrag der Kommission
Eisenbahngesetz

Ch. 9 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur les chemins de fer

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: En ce qui concerne la lé-
gislation sur les chemins de fer, nous avons aujourd’hui trois
procédures différentes pour ce qui concerne l’approbation
des plans:
1. Pour les grands projets ferroviaires, nous avons la procé-
dure spéciale, fixée dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur
la procédure d’approbation des plans pour les grands projets
de chemins de fer.
2. On a une procédure dite «combinée» dans les cas où il y
a approbation des plans et expropriation.
3. On a une procédure ordinaire pour les cas où il y a seule-
ment approbation des plans.
Alors, la première nouveauté réside dans le fait que ces trois
procédures sont remplacées par une seule procédure ordi-
naire, avec une procédure simplifiée pour les cas où il n’y a
pas d’effet sur l’environnement. La deuxième nouveauté in-
troduite par ces modifications est constituée par l’introduction
d’une procédure d’opposition aux procédures d’approbation
des plans.

Angenommen – Adopté

Ziff. 9 Einleitung; Art. 7 Abs. 1; 10 Abs. 2; 11; 17 Abs. 3;
18; 18a–18f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Ch. 9 introduction; art. 7 al. 1; 10 al. 2; 11; 17 al. 3; 18;
18a–18f
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 9 Art. 18g
Antrag der Kommission
.... Artikel 62b ....

Ch. 9 art. 18g
Proposition de la commission
.... l’article 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 9 Art. 18h–18w; 19–24; 40 Abs. 1; 48; 71 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 9 art. 18h–18w; 19–24; 40 al. 1; 48; 71 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 9 Schlussbestimmungen
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 9 dispositions finales
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Il n’y a rien à signaler. On
a complété la liste des projets d’après les décisions arrêtées
jusqu’ici.

Angenommen – Adopté

Ziff. 10
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 10
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Brièvement: ce projet de
modification ne contient en lui-même aucune disposition sur
la procédure d’approbation des plans, mais il se réfère à la loi
fédérale sur les chemins de fer. C’est ce que vous trouvez à
l’article 11 alinéa 2 de ce projet qui, lui, renvoie directement
à la législation sur les chemins de fer.

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Titel
Antrag der Kommission
Rohrleitungsgesetz

Ch. 11 Titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur les installations de transport par conduites

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Einleitung; Art. 1–10
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 introduction; art. 1–10
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 11 Abs. 1
Antrag der Kommission
.... beeinträchtigt wird. Während des Baus der Kreuzung darf
der Verkehr nur soweit für die Bauarbeiten erforderlich einge-
schränkt werden.

Ch. 11 art. 11 al. 1
Proposition de la commission
.... communication. Pendant la construction du croisement, le
trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à
la réalisation des travaux.

Ziff. 11 Art. 12
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 art. 12
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Ziff. 11 Art. 13
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Unternehmung ist verpflichtet ....
Abs. 2
Im Falle von Streitigkeiten entscheidet das Bundesamt für
Energie (Bundesamt) über die Verpflichtung des Vertragsab-
schlusses sowie über die Vertragsbedingungen.
Abs. 3
Über zivilrechtliche Ansprüche aus dem Vertrag entscheiden
die Zivilgerichte.

Ch. 11 art. 13
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Al. 2
En cas de différend, l’Office fédéral de l’énergie (office) dé-
cide de l’obligation de conclure un contrat et des conditions
contractuelles.
Al. 3
Il appartient aux tribunaux civils de décider des revendica-
tions de droit civil découlant du contrat.

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Dans la loi fédérale sur
les installations de transport par conduites de combustibles
ou carburants liquides ou gazeux, on propose une modifica-
tion de la loi par la suppression de la procédure relative à l’oc-
troi des concessions. A l’avenir, les constructions nécessai-
res aux installations de transport en conduites seront soumi-
ses uniquement à une procédure d’approbation des plans.
C’est la nouveauté essentielle de ce projet qui représente
aussi une simplification remarquable de la procédure.
On a, par la suite, trois modifications ponctuelles qui se réfè-
rent aux articles 11, 13 et 18. Il s’agit de modifications tech-
niques qui ne changent rien à l’aspect matériel de cette loi.
A l’article 11, la commission a introduit le concept selon le-
quel «pendant la construction du croisement, le trafic ne peut
être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation
des travaux». Cette modification a été conçue dans l’optique
de l’utilisation des routes pour réaliser des conduites. On a
voulu ainsi éviter des coûts excessifs pour un changement de
tracé du trafic.
A l’article 13, la commission a jugé nécessaire de maintenir
les alinéas 2 et 3 qui sont importants pour souligner le rôle de
l’Office fédéral de l’énergie dans la décision quant à la con-
clusion de contrats et à la fixation des conditions contractuel-
les, ainsi que l’attribution des compétences aux tribunaux ci-
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vils pour les revendications de droit civil relevant des con-
trats. Cet aspect nous a semblé assez important pour être
maintenu.
De même, à l’article 18, la commission a finalisé les instruc-
tions, c’est-à-dire que l’office donne des instructions, mais
pour protéger les personnes, les choses et les droits impor-
tants; il peut ordonner des équipements spéciaux, mais dans
le but de protéger les personnes, les choses et les droits im-
portants. On a donc finalisé le but des installations que l’Of-
fice fédéral de l’énergie peut ordonner en vertu de l’article 18.

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 14–16
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 art. 14–16
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 17
Antrag der Kommission
Abs. 1
Aufsichtsbehörde ist das Bundesamt. Es ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 art. 17
Proposition de la commission
Al. 1
L’office est l’autorité ....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 18
Antrag der Kommission
.... Massnahmen an. Zu diesem Zweck kann es anordnen,
dass ....

Ch. 11 art. 18
Proposition de la commission
.... importants. A cet effet, il peut ordonner ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 21; 21a; 21b; 22; 22a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 art. 21; 21a; 21b; 22; 22a
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 22b
Antrag der Kommission
.... Artikel 62b ....

Ch. 11 art. 22b
Proposition de la commission
.... l’article 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 23
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 art. 23
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 24
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Das Bundesamt kann ....

Ch. 11 art. 24
Proposition de la commission
Al. 1, 2, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
(la modification ne concerne que le texte allemand)

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 25–31
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 art. 25–31
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 32a
Antrag der Kommission
Streichen

Ch. 11 art. 32a
Proposition de la commission
Biffer

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Cet article doit être biffé à
cause de la modification que nous avons décidée à l’article
13 de cette loi. Cette obligation pouvait être biffée parce que
cela fait déjà partie de la concession. Il n’est donc pas néces-
saire d’avoir un article spécifique en la matière.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Mit der Erklärung des Be-
richterstatters in den Materialien kann ich mit der Streichung
leben.

Angenommen – Adopté

Ziff. 11 Art. 32b–32d; 35 Abs. 3; 45 Ziff. 1; 47 Abs. 2; 47a;
51; 52 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 11 art. 32b–32d; 35 al. 3; 45 ch. 1; 47 al. 2; 47a; 51; 
52 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 12
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 12
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Dans la loi actuellement
en vigueur, les dispositions de procédure sont non seulement
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rudimentaires, mais en particulier fixées au niveau de l’or-
donnance. Avec la modification proposée, la procédure d’ap-
probation des plans est déterminée au niveau de la loi avec
le renvoi à la loi sur les chemins de fer (art. 8 al. 3), loi qui
sera applicable même pour les problèmes relatifs à la navi-
gation intérieure.

Angenommen – Adopté

Ziff. 13 Titel
Antrag der Kommission
Luftfahrtgesetz

Ch. 13 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur l’aviation

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Aujourd’hui, dans la légis-
lation sur l’aviation, la compétence fédérale concerne les
aéroports, c’est-à-dire les installations destinées au trafic pu-
blic. Pour les aérodromes, c’est-à-dire pour les installations
destinées au trafic privé, on a une compétence mixte: Les
cantons sont compétents pour les constructions, les services
de la Confédération sont compétents pour la détermination
des lieux, de l’ampleur, etc.
Lors de la récente modification de la loi fédérale sur l’aviation,
pour faciliter l’examen des procédures relatives aux aérodro-
mes, une compétence exclusive concernant ces derniers a
été attribuée à la Confédération. Ainsi, la législation actuelle
a déjà établi la concentration des autorités avec compétence
décisionnelle. Toutefois, ces dernières s’inspirent, dans la loi
actuelle, du principe de l’approbation. Avec la modification de
la loi fédérale sur l’aviation, on propose le système dit de la
consultation. Ainsi, les services spécialisés de l’administra-
tion fédérale ne seront plus appelés à accorder les autorisa-
tions annexes requises par le projet, mais seront simplement
consultés, comme c’est valable pour tous les cas où le prin-
cipe de la consultation s’applique, ce qui est conforme à la
philosophie de ce projet.

Angenommen – Adopté

Ziff. 13 Art. 3 Abs. 1; 3b; 6 Abs. 1; 36; 36a–36c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 13 art. 3 al. 1; 3b; 6 al. 1; 36; 36a–36c
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 13 Art. 36d
Antrag der Kommission
Abs. 1–3, 5–7
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
.... Artikel 62b ....

Ch. 13 art. 36d
Proposition de la commission
Al. 1–3, 5–7
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 4
.... l’article 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 13 Art. 37; 37a–37f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 13 art. 37; 37a–37f
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 13 Art. 37g
Antrag der Kommission
.... Artikel 62b ....

Ch. 13 Art. 37g
Proposition de la commission
.... l’article 62b ....

Angenommen – Adopté

Ziff. 13 Art. 37h–37t; 38; 39; 40a; 50; 107a; Übergangs-
bestimmungen
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 13 art. 37h–37t; 38; 39; 40a; 50; 107a; dispositions
transitoires
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 14 Titel
Antrag der Kommission
Umweltschutzgesetz

Ch. 14 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur la protection de l’environnement

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Il faut peut-être rappeler
que, dans la situation actuelle, la loi sur la protection de l’en-
vironnement, la loi sur la protection des eaux, la loi fédérale
sur la pêche, ainsi que, au niveau des ordonnances, l’ordon-
nance sur les accidents majeurs, l’ordonnance sur la protec-
tion contre le bruit, l’ordonnance sur le traitement des dé-
chets et l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’envi-
ronnement prévoient déjà la concentration des procédures.
Ce principe est donc déjà acquis pour toutes ces lois de pro-
tection dans la situation actuelle. Avec cette modification, on
atteint deux objectifs: on fixe la procédure au niveau de la loi,
parce que dans certains cas aujourd’hui, la procédure est
fixée au niveau de l’ordonnance; on consacre au niveau lé-
gislatif le principe de la consultation, ce qui rentre dans la phi-
losophie du projet.
Deuxième considération: dans la législation sur la protection
de l’environnement, le droit de recours des instances admi-
nistratives est attribué parfois au niveau du département,
parfois au niveau des offices. Avec la modification, on rétablit
une unité de matière, même en ce qui concerne le recours.
Désormais la légitimation de présenter un recours est attri-
buée aux offices.
C’est l’essentiel pour ce qui concerne la modification de la loi
fédérale sur la protection de l’environnement.

Angenommen – Adopté

Ziff. 14 Art. 41
Antrag der Kommission
Abs. 2
.... nach den Artikeln 62a und 62b ....
Abs. 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 14 art. 41
Proposition de la commission
Al. 2
.... conformément aux articles 62a et 62b de ....
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Al. 3, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ch. 14 Art. 56 Abs. 1, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 14 art. 56 al. 1, 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 15 Titel
Antrag der Kommission
Gewässerschutzgesetz

Ch. 15 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur la protection des eaux

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Pour ce qui concerne la
modification de la loi fédérale sur la protection des eaux, il n’y
a pas de commentaire particulier à faire. On introduit dans
cette loi les principes généraux qui entrent dans la philoso-
phie de ce projet. Les directeurs cantonaux qu’on a entendus
nous ont soumis le problème relatif à l’article 35 de la loi fé-
dérale sur la protection des eaux, en estimant qu’entre cet ar-
ticle et les dispositions de l’ordonnance relative à l’étude de
l’impact sur l’environnement, il y avait une divergence et une
application différente. La commission a pu examiner ce point
avec les services fédéraux compétents, et nous sommes ar-
rivés à la conclusion qu’il n’y a pas de contradiction entre les
deux dispositions, l’article 35 étant la norme générale et l’or-
donnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
représentant la législation spéciale. Il n’y a donc pas de con-
tradiction entre les deux normes.

Angenommen – Adopté

Ziff. 15 Art. 48
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... nach den Artikeln 62a und 62b ....
Abs. 2–4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 15 art. 48
Proposition de la commission
Al. 1
.... conformément aux articles 62a et 62b de ....
Al. 2–4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 15 Art. 67a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ziff. 15 art. 67a
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 16 Art. 7 Abs. 4
Antrag der Kommission
.... sind die Artikel 62a und 62b des ....

Ch. 16 art. 7 al. 4
Proposition de la commission
.... les articles 62a et 62b de .... sont applicables

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: L’extension du système
de nouvelle procédure au champ d’application de la loi sur le
travail est important aux yeux de la commission.
En effet, l’application des principes de protection des tra-
vailleurs inscrits dans la loi sur le travail sera ainsi effectuée
au moment même de l’approbation des plans. Ceci évitera
des transformations après coup souvent coûteuses et à l’ori-
gine de retards pour la mise en exploitation. Ceci va aussi as-
surer la prise en considération, dès le début, dès le moment
où les plans sont approuvés, des objectifs et surtout des im-
pératifs prévus par la législation sur le travail.

Angenommen – Adopté

Ziff. 17 Titel
Antrag der Kommission
Waldgesetz

Ch. 17 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur les forêts

Angenommen – Adopté

Ziff. 17 Art. 6
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Brändli, Bisig, Inderkum, Schallberger)
Streichen

Ch. 17 art. 6
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 2
Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Minorité
(Brändli, Bisig, Inderkum, Schallberger)
Biffer

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: En ce qui concerne la loi
sur les forêts, le discours général s’applique aussi. On a un
problème de compétence et la commission a examiné avec
attention cet aspect.
Concernant les défrichements, aujourd’hui, la compétence
d’autoriser un défrichement dépend exclusivement de la sur-
face à défricher. Lors de la dernière modification de cette loi,
en 1991, cette compétence a été modifiée. Aujourd’hui, elle
est cantonale pour les défrichements jusqu’à 5000 mètres
carrés, et elle est fédérale pour les surfaces plus vastes à dé-
fricher. Avec la modification en question, l’autorité chargée
de l’approbation des plans de la construction exigeant le dé-
frichement sera compétente aussi pour autoriser le défriche-
ment. Avec cette modification, les cantons seront compé-
tents pour tous les défrichements rendus nécessaires pour
des réalisations cantonales. Vous voyez donc que ça rentre
exactement dans le même style et dans le même schéma de
raisonnement que toutes les autres modifications proposées
dans cette loi. On a, à l’article 6 alinéa 2, une proposition de
minorité et je pense que c’est à la minorité de s’exprimer à ce
sujet.

Brändli Christoffel (V, GR): Für all jene, die schon an einem
Augenschein betreffend Rodungsbewilligung, der zu einer
Massenveranstaltung entartet ist, teilgenommen haben, ist
klar, dass hier Handlungsbedarf besteht. Es ist auch klar,
dass über eine gewisse Kantonalisierung der Rodungsbewil-
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ligung Vereinfachungen der Verfahren möglich sind. Artikel 6
Absatz 1 bringt eine klare und gute Regelung. Wenn der
Bund über ein Werk entscheidet, soll er auch über die Ro-
dungsbewilligung entscheiden. Wenn der Kanton über ein
Werk entscheidet, dann soll der Kanton auch über die Ro-
dungsbewilligung entscheiden. Das beinhaltet Artikel 6 Ab-
satz 1.
In Artikel 46 hat man eine Sicherung eingebaut: Dem Buwal
werden Rechtsmittel gegen kantonale Entscheide einge-
räumt, ähnlich wie wir das auch im Raumplanungsgesetz bei
den Bauten ausserhalb der Bauzone haben. Wenn ein Kan-
ton unsinnige Entscheide trifft, dann hat der Bund die Mög-
lichkeit, einzuschreiten. Das wäre eigentlich eine gute Lö-
sung, die auch einer Vereinfachung von Verfahren gleich-
kommt.
Nun hat man in Artikel 6 noch einen Absatz 2 eingefügt. Wir
beantragen Ihnen, diesen Absatz zu streichen. Es geht um
eine zusätzliche, unnötige Sicherung, welche die Verfahren
nicht vereinfacht, sondern kompliziert. Es ist gewissermas-
sen ein Misstrauensvotum gegen die Kantone, und – auch
diesen Eindruck hat man in der Kommission erhalten – es
geht wahrscheinlich auch darum, gewisse Arbeitsplätze beim
Bund zu sichern.
Die heutige Regelung ist ja so, dass der Bund aufgrund sei-
ner Zuständigkeit entscheidet. Wie ist das Verfahren neu
nach diesem Absatz 2? Neu wird der Kanton die Abklärungen
treffen, und der Bund ist anzuhören. Was heisst «anhören»?
Es wird wieder ein Augenschein stattfinden: Der Bund wird
dem Kanton einen Bericht abgeben; der Kanton wird dann
noch formell bestätigen können, was in diesem Bericht steht.
Wenn er nämlich anders entscheidet, ist es ebenso klar, dass
der ganze Fall bei den Gerichten landet, entweder über das
Buwal oder dann über die Organisationen, die mit diesem Be-
richt auch über die entsprechenden Unterlagen verfügen.
Es ist für mich klar, dass bei komplexen Fällen eine Konsul-
tation durch die Kantone beim Bund stattfindet, um Gerichts-
verfahren zu vermeiden, aber ich sehe nicht ein, warum diese
Anhörung in jedem Fall stattfinden soll.
Wir haben es hier mit einer Gesetzesvorlage zu tun, die beti-
telt ist mit «Vereinfachung der Plangenehmigungsverfah-
ren». Mit der vorgeschlagenen Lösung machen wir einen
Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück. Wenn wir eine Ver-
einfachung wollen, dann genügt Artikel 6 Absatz 1 vollauf.
Wir erreichen damit die Vereinfachung, wir haben auch die
Garantie, dass über die Rechtspflegebestimmung (Artikel 46)
Missbräuche ausgeschlossen sind.
Wir beantragen Ihnen deshalb, Absatz 2 zu streichen, weil
dadurch diese Vereinfachung nicht erreicht wird; im Gegen-
teil, wir komplizieren die Verfahren gegenüber heute noch
zusätzlich.

Forster Erika (R, SG): Vorab bitte ich Sie, dem Antrag der
Mehrheit zuzustimmen und somit den Antrag der Minderheit
abzulehnen.
Heute liegt die Rodungsbewilligungshoheit für Flächen von
über 5000 Quadratmetern beim Bund; mit der vom Bundesrat
vorgeschlagenen Regelung findet also bereits eine Kantona-
lisierung statt.
Das Walderhaltungsgebot hat in der Schweiz einen hohen
Stellenwert und existiert seit 1902. Um diese Walderhaltung
zu gewährleisten, braucht es eine gesamtschweizerische,
einheitliche Praxis, insbesondere, was die grossen Rodungs-
fragen anbelangt. Da der Bund bis jetzt nur rund 20 Prozent
aller Rodungsbewilligungen erteilt, damit aber flächenmässig
rund 75 Prozent abdeckt, ist es wichtig, dass diese Anlauf-
stelle nach wie vor beim Buwal bleibt. Mit den relativ wenigen
grossflächigen Rodungsvorhaben kann somit durch die An-
hörung des Buwal eine konstante Rodungspraxis aufrechter-
halten bleiben. Dies im Sinne des Walderhaltungsgebotes,
das eine gesamtschweizerische Aufgabe ist und bleibt.
Für kleine Kantone wäre der Wegfall der Anhörung des Bu-
wal meines Erachtens unzweckmässig, da sie aufgrund der
wenigen vorhandenen Fälle auf die Erfahrung und die Praxis
des Buwal angewiesen sind. Fehlentscheide, die sich auch
auf die Praxis anderer Kantone präjudiziell auswirken könn-

ten, werden dadurch vermieden. Wird die Beurteilung der
grossen Rodungsvorhaben – wie von der Minderheit bean-
tragt – gänzlich den Kantonen übertragen, so provoziert dies
Beschwerdefälle, die sich aus einer von Kanton zu Kanton
unterschiedlichen Praxis heraus ergeben könnten.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, die Mehrheit zu unterstüt-
zen.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich möchte sachlich nichts mehr
zu dem hinzufügen, was Frau Kollegin Forster namens der
Mehrheit schon gesagt hat. Auch ich empfehle Ihnen, den
Antrag der Minderheit abzulehnen, aber vor allem aus politi-
schen Gründen.
Wenn Sie sich daran zurückerinnern, wie die Idee der Kon-
zentration der Entscheidverfahren bei grossen Projekten –
seinerzeit, als sie aufkam – in den Reihen der Umwelt- und
Naturschutzorganisationen für grösste Sorge und Aufregung
sorgte, dann teilen Sie vielleicht meine Befriedigung oder
vielleicht sogar mein Erstaunen darüber, wie ruhig heute
diese ganze Debatte über die Bühne geht. Es wird kaum dis-
kutiert; man hat grundsätzlich eingesehen und verstanden,
was hier läuft. Es braucht also nicht mehr der Teufel an die
Wand gemalt zu werden, hier breche der ganze Schutz der
Ökologie zusammen. Aber genau an diesem Punkt, glaube
ich, würde man diesem Konsens eine Achillesferse einfügen,
wenn man der Minderheit folgen würde. Da wird genau um
das Bisschen zu weit gegangen, um das man eben nicht zu
weit gehen sollte.
Was beantragt die Mehrheit? Sie beantragt, die Kompetenz
für alle Rodungen grundsätzlich vom Buwal weg an die Kan-
tone zu übertragen, aber doch mindestens für die grossflä-
chigen Rodungen ein Anhörungsrecht des Buwal als Verwal-
ter des gesamtschweizerischen Waldes – wenn ich das ein-
mal so sagen darf – zu stipulieren. Was soll denn daran
schlecht sein? Wenn man das jetzt auch noch streicht und
den Kantonen mehr oder weniger einfach das Recht gibt – al-
lenfalls nur mit dem Risiko eines Beschwerdeverfahrens und
eines gerichtlichen Entscheides –, sozusagen alles zu roden,
was sie wollen, dann überzieht man ohne jede Not. Man
macht politisch den Fehler, dass man die Hunde, die einge-
schlafen sind, noch einmal aufweckt. Es würde mich nicht
wundern, wenn genau dieser Artikel der Casus belli in einem
allfälligen Abstimmungskampf wäre.
Ich warne Sie davor, diese unnötige Verschärfung vorzuneh-
men. Bleiben Sie beim weisen Kompromiss der Mehrheit der
Kommission.

Bisig Hans (R, SZ): Jetzt scheinen mir die Argumente etwas
auszuufern. Man sollte wieder zu den Fakten zurückfinden.
Es steht ausser Diskussion, dass bei einem schwierigen Pro-
jekt alle betroffenen Kreise frühzeitig beigezogen werden
müssen: Jeder Projektverfasser weiss das heute; niemand
baut mehr einen Golfplatz, ohne den WWF schon in der er-
sten Stunde beizuziehen, weil er genau weiss, dass er so
eine Bewilligung leichter erhalten wird. Das muss man nicht
im Gesetz festschreiben; das macht man von sich aus. Das
Beschwerderecht wird hier in keiner Art und Weise beschnit-
ten. Mir geht es nur darum, dass die Verhältnisse gewahrt
bleiben.
Auch mich stört die Arroganz gewisser Kreise, die meinen,
nur sie verfügen über die nötige Sach- und Fachkompetenz.
Daran haben sich im Rahmen des Hearings vor allem die
Kantonsvertreter gestört. Auch unsere Kantone verfügen
über Kantonsoberförster, die so gut qualifiziert sind wie Mit-
arbeiter der Bundesstellen, die angehört werden müssen.
Diese aufgezeigte Überheblichkeit seitens von Bundesstel-
len stört am meisten. Die kleinen Kantone können sich zu-
sammentun und entsprechende Kompetenz aufbauen.
Übrigens ist in meinem Kanton die Situation so, dass der
Kantonsoberförster vom Bund kam; er arbeitete vorher beim
Buwal, bevor er bei uns Kantonsoberförster wurde. Es war
also der gleiche Mann, der einmal auf der einen und einmal
auf der anderen Seite stand. Nur wegen dem Stellenwechsel
hat er sicher seine Sach- und Fachkompetenz nicht verloren.
Damit Sie die Flächenverhältnisse sehen, muss ich Ihnen
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aufzeigen, wie gross 5000 Quadratmeter sind: Das ist gut ein
halbes Fussballfeld! Dafür müssen sicher nicht 20 Beamte im
Kreis herumstehen – sie haben ja kaum Platz auf dieser Flä-
che, die letztlich dann gerodet werden soll.
Ich bitte Sie darum, aufgrund dieser Sachlage dem Minder-
heitsantrag zuzustimmen und die Verhältnisse wieder in die
Grössenordnung zu bringen, in die sie gehören.

Rhinow René (R, BL): Das Votum meines geschätzten Kol-
legen und Freundes Bisig hat mich doch etwas herausgefor-
dert. Aber ich möchte gleich beginnen wie er: Bleiben wir
doch bei den Fakten.
Ich beginne mit dem Zweck und der Philosophie des Geset-
zes: Konzentration der Entscheidungsbefugnisse und Anhö-
rung der übrigen interessierten Stellen, die zu diesem Fall et-
was zu sagen haben und an sich eine Kompetenz zur Hand-
habung eines Gesetzes besitzen. Wenn man diesen Zweck
des Gesetzes konsequent weiter- und durchführt, dann gibt
es kein einziges Argument gegen die Anhörung einer Bun-
desstelle, die früher kompetent war zu entscheiden, es jetzt
aber nicht mehr ist. Wenn Sie der Minderheit folgen, dann
brechen Sie nur gerade hier ein Element aus der ganzen Vor-
lage, aus der Philosophie dieses Gesetzpaketes heraus.
Ich muss Ihnen sagen: Ich war nie auf diesem halben
Fussballfeld mit 19 anderen; ich würde wahrscheinlich auch
nicht die Fülle mitbringen, damit wir zusammen ein halbes
Fussballfeld ausfüllen könnten, Herr Bisig. Aber alles, was
jetzt gesagt worden ist, bezieht sich auf die Vergangenheit.
Das Argument der 20 Personen, die auf dem Feld herumste-
hen sollen, bezieht sich auf eine frühere Phase und basiert
nicht auf diesem neuen Gesetz, wonach ja neu der Kanton
zuständig ist. Es würde mich wundernehmen – vielleicht
kann Herr Bundesrat Leuenberger etwas dazu sagen –, ob
denn das Buwal wirklich jeweils mit 20 Leuten anrückt. Ich
kann mir das schlechterdings nicht vorstellen. Wer weiss:
Vielleicht waren auch noch Beamte vom Kanton auf diesem
«Fussballfeld» anwesend?
Ich kann auch keine Überheblichkeit in der Anhörungspflicht
erblicken, im Gegenteil: Jemanden anzuhören, bevor man
entscheidet, ist ein rechtsstaatliches Grundelement. Das hat
nichts mit Überheblichkeit zu tun. Überheblich ist es, wenn
man der Meinung ist, man müsse jemanden nicht anhören,
weil man es von Anfang an besser weiss. Das scheint mir die
überheblichere Haltung zu sein, als jemanden anzuhören,
bevor man entscheidet.
Dazu kommt ein weiteres Element: die Parallelität der Ver-
fahren. Wenn der Bund zuständig ist, wird der Kanton obliga-
torisch angehört. Niemand hat gesagt, der Kanton sei nicht
mehr obligatorisch anzuhören, weil die im Bund schon wüss-
ten, was sie zu tun hätten. Nein! Der Kanton soll – zu Recht –
in jedem Fall angehört werden. Es leuchtet mir nicht ein,
warum nicht auch in jedem Fall der Bund oder das Bundes-
amt angehört werden sollen.
Von Herrn Brändli und Herrn Bisig wurde auf die noch offen-
stehende Beschwerdebefugnis verwiesen. Aber da muss ich
Ihnen sagen: Wenn in den letzten Jahrzehnten im öffentli-
chen Prozessrecht etwas klar geworden ist, dann dies: Dass
es immer besser ist, vor der ersten Instanz die Parteien zu
versammeln, anzuhören, möglichst einvernehmlich zu ent-
scheiden und nicht jemanden auf den Beschwerdeweg zu
vertrösten. Dadurch verlängern wir das Verfahren, denn
dann wird das Anhörungsverfahren einfach erst im Be-
schwerdeverfahren durchgeführt. Das hat dann mit Be-
schleunigung und Effizienz nichts mehr zu tun.
In der Regel – in der grossen Mehrzahl der Fälle – erheben
die in erster Instanz Angehörten hinterher nicht mehr Be-
schwerde, während die anderen geradezu dazu gezwungen
werden, Beschwerde zu erheben, damit sie überhaupt ange-
hört werden.

Bloetzer Peter (C, VS): Ich beantrage Ihnen, der Minderheit
zuzustimmen, und zwar aus folgenden Überlegungen: In der
Sommersession 1993 haben Sie eine Motion (92.3467)
überwiesen – teilweise als Postulat –, die ich unter dem Titel
«Entflechtung der Vollzugsaufgaben von Bund und Kanto-

nen» eingebracht hatte. Diese Motion hat insbesondere die
Erhaltung der politischen Selbständigkeit und fachlichen
Verantwortung der vom Gesetzgeber eingesetzten Entschei-
dungsorgane und ihrer Verwaltungen zum Ziel. Zudem will
sie die Verankerung und Durchsetzung einer ungeteilten Zu-
ständigkeit für die erstinstanzliche Instruktion und Entschei-
dung und die Vermeidung der Doppelbesetzung von Stellen
gleicher Funktion und Aufgaben beim Bund und bei den
Kantonen.
Die Vorlage, die wir heute beraten, ist ein Beitrag zur Erfül-
lung dieses Vorstosses. Mit der Fassung der Mehrheit hat
man einerseits den Mut, eine Entflechtung vorzunehmen und
den Kantonen die Zuständigkeit zu übertragen. Andererseits
hat man aber doch wieder Angst vor dem eigenen Mut und
verankert das Prinzip der Anhörung.
Es ist dies einerseits ein Schritt nach vorne, andererseits
aber wieder ein Schritt zurück. Dieses Misstrauen ist nicht
begründet. Ich ersuche Sie deshalb, der Minderheit zuzu-
stimmen.

Brändli Christoffel (V, GR): Ich möchte zwei, drei Dinge rich-
tigstellen.
Vorerst möchte ich aber Frau Forster sagen: Es ist nicht so,
dass sich keine konstante Waldrodungspraxis entwickeln
würde, wenn man jetzt der Kommissionsminderheit zu-
stimmt. Denn im Raumplanungsgesetz hat sich auch eine
solche Praxis entwickelt; das wäre hier ohne Zweifel auch der
Fall.
Zum Argument, die kleinen Kantone seien darauf angewie-
sen: Ich habe immer Mühe mit der unterschwelligen Behaup-
tung, dass kleine Kantone schlechte Entscheide und grosse
Kantone vernünftige Entscheide treffen würden. Wenn man
dem nachginge, würde man wahrscheinlich das Gegenteil
feststellen. Die Konsultation beim Buwal bleibt bestehen. Die
kleinen Kantone sind bei schwierigen Fällen durchaus in der
Lage, von dieser Konsultationsmöglichkeit Gebrauch zu ma-
chen.
Herr Plattner hat es auf den Punkt gebracht: Es geht um ei-
nen politischen Entscheid. Was heisst das? Es geht um die
Frage: Wollen wir eine Vereinfachung des Ausnahmebewilli-
gungsverfahrens oder wollen wir keine? Wenn Sie eine Ver-
einfachung wollen, dann müssen Sie dem Antrag der Kom-
missionsminderheit zustimmen. Wenn sie aus politischen
Gründen eine Vereinfachung nicht wollen, dann müssen Sie
selbstverständlich der Kommissionsmehrheit zustimmen.
Dann müssen Sie aber diese Vorlage nicht mit «Vereinfa-
chung» betiteln.
Herr Plattner hat noch etwas Wichtiges gesagt: Er hat ge-
sagt, es gehe um ein Anhörungsrecht. Da würden wir uns
treffen. Aber hier geht es um eine Anhörungspflicht, und zwar
um eine Anhörungspflicht in jedem Fall, die bedeutet, dass
eben ein Verfahren stattfindet, vielleicht nicht mit 20, aber mit
10 Personen. Das Buwal wird bei jeder Stellungnahme einen
Augenschein durchführen. Die genau gleiche Übung, wie sie
heute stattfindet, wird sich wiederholen. In einzelnen Fällen
ist das nötig, in sehr vielen Fällen ist es völlig unsinnig, auf-
wendig und kompliziert. In diesem Fall – ohne Verein-
fachung – könnte man gar sagen, es wäre besser, der Bund
würde auch den Entscheid treffen.
Es ist natürlich nicht richtig, Herr Rhinow, dass das Be-
schwerdeverfahren kompliziert ist, wie das immer gesagt
wird. Das Raumplanungsrecht beweist gerade das Gegen-
teil. Auch dort hat der Bund das Recht, in Missbrauchsfällen
einzuschreiten. Ich habe während meiner Amtszeit als Re-
gierungsrat im Kanton Graubünden über 10 000 BAB-Fälle
bewilligt, und es gab nur eine Handvoll Fälle, die an den Bund
weitergezogen wurden. Zudem konsultierten wir bei kompli-
zierten Einzelfällen den Bund, was bestens funktionierte. Das
würde bei Rodungsbewilligungen genau gleich und einfach
funktionieren.
Ich habe darauf hingewiesen, dass Artikel 46 Absatz 2 des
Bundesgesetzes über den Wald Missbräuche verhindert. Sie
müssen einfach entscheiden, ob Sie eine Vereinfachung wol-
len oder ob Sie keine wollen. Wenn Sie eine Vereinfachung
wollen, dann stimmen Sie der Kommissionsminderheit zu.
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Respini Renzo (C, TI), rapporteur: On peut dire qu’on a fina-
lement ouvert la discussion sur ce thème de la simplification
des procédures. Il fallait parler du défrichement pour mettre
le feu aux poudres et pour donner de l’ambiance à la discus-
sion.
En conclusion de ce débat intéressant, je prends position
aussi en mon nom en faveur de la proposition de la majorité
de la commission. Je vous demande donc de rejeter la pro-
position de minorité. Ceci pour deux raisons qui me semblent
importantes et centrales dans ce débat:
1. Tout d’abord, cette matière entre dans la compétence de
la Confédération. Les forêts sont de la compétence de la
Confédération; leur protection est effectuée par la Confé-
dération. Il est donc logique – c’est le cours normal des
choses – que la Confédération puisse s’exprimer et qu’on as-
sure une uniformité d’application, même en matière de politi-
que de défrichement.
2. La deuxième considération est une réponse à la provoca-
tion de M. Brändli. Veut-on simplifier et accélérer les procé-
dures ou non? Je pense que la consultation de l’Office fédé-
ral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) est
un élément de simplification et d’accélération, parce qu’on ne
peut pas imaginer que son «contrôle» puisse s’exercer seu-
lement au niveau du recours, car c’est à ce moment-là qu’on
retarde les procédures. Si l’OFEFP n’a rien à dire, s’il n’y a
pas de dialogue possible entre les cantons et la Confédéra-
tion, la seule possibilité qui reste à l’OFEFP, s’il veut mieux
comprendre ou s’il veut dire quelque chose, c’est de présen-
ter un recours. C’est alors qu’on retarde, qu’on complique et
surtout qu’on ralentit les procédures.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été chef d’un départe-
ment cantonal. Je me suis aussi occupé des forêts, d’aména-
gement du territoire, etc. Eh bien, permettez-moi de vous dire
qu’il est pour moi inconcevable qu’un canton procède à un
défrichement supérieur à 5000 mètres carrés sans dialogue
avec l’OFEFP, déjà rien que pour éviter un recours, pour évi-
ter de commettre des fautes majeures et pour pouvoir donner
à l’OFEFP tous les renseignements utiles pour justifier la né-
cessité du défrichement. Donc, le dialogue avec l’OFEFP est
un élément constructif qui va dans le sens de l’accélération
des procédures. Ce dialogue entre les cantons et la Confé-
dération est nécessaire pour résoudre et pour affronter de fa-
çon correcte ces procédures, même celles relatives au défri-
chement.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir la
proposition de la majorité de la commission.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat beantragt
Ihnen ebenfalls, der Mehrheit zuzustimmen. In Artikel 6 Ab-
satz 1 erfolgt eine Kompetenzverschiebung zugunsten der
Kantone, und zwar eine massive Kompetenzverschiebung:
90 Prozent der gesamten Rodungsfläche werden neu in die
Kompetenz der Kantone fallen, und 80 Prozent aller Fälle
entscheiden neu die Kantone. Diese Kompetenz wird durch
Absatz 2 überhaupt nicht in Frage gestellt: Die Kantone sol-
len definitiv kompetent sein. Indem sie das Buwal vorher an-
hören müssen, geht ihre Kompetenz überhaupt nicht verlo-
ren.
Es geht nicht darum, wie gesagt wurde, zu behaupten, die
Kantone hätten nicht qualifizierte Förster oder kleine Kantone
würden schlechter entscheiden als grosse; davon ist keine
Rede. Nichts von diesem vorgeschlagenen Artikel geht in
diese Richtung, sondern es geht darum, eine schweizerische
Rodungspolitik zu garantieren. Diese schweizerische Ro-
dungspolitik ist in mühsamer, langwieriger Arbeit aufgebaut
worden; das Buwal war die Stelle im Mittelpunkt, die einer-
seits die Bundesgerichtspraxis kennt und anderseits allzu
grosse kantonale Unterschiede schon in einem früheren Sta-
dium des Verfahrens moniert hat. So hat man zustande ge-
bracht, dass es eine schweizerische Rodungspolitik gibt; das
wollen wir garantieren.
Was wir hier vorschlagen, bedeutet nicht eine Verzögerung
des Verfahrens. Gegen diesen Vorwurf muss ich mich weh-
ren. Die Erfahrungen mit den Umweltverbänden, die Be-
schwerde führen können, zeigen uns, dass diese Umweltver-

bände – wenn sie rechtzeitig angehört werden – in einem
Grossteil der Fälle davon abgehalten werden können, nach-
her ein Beschwerdeverfahren einzuleiten. Man kann die
Überzeugung haben, sie sollten gar kein Beschwerderecht
haben; das ist aber etwas anderes, und das steht hier nicht
zur Diskussion; die Minderheit beantragt nicht, das Buwal
dürfe dann keine Rechtsmittel ergreifen. Die Rechtsmittel-
möglichkeit besteht, und wenn sie besteht, wird sie natürlich
in einem ganz grossen Teil der Fälle dann überflüssig, wenn
rechtzeitig für eine Optimierung der Vorlage gesorgt werden
kann, indem das Buwal beigezogen wird.
Somit wird der kantonale Entscheid beschwerdetauglich; es
kann ja nicht nur das Buwal Beschwerde ergreifen, es kön-
nen eben Umweltverbände Beschwerde ergreifen. Wenn sie
sehen, dass das Buwal beigezogen wurde und seinen Segen
dazu gegeben hat, haben sie Vertrauen in den Entscheid;
wenn sie sehen, dass das Buwal nicht einmal konsultiert
wurde, erfolgt eben ein Beschwerdeverfahren – dann geht es
wieder langsamer. Deswegen verdient dieser Absatz 2
durchaus die Überschrift «Vereinfachung und Beschleuni-
gung des Verfahrens».
Zur Differenz betreffend Anhörungsrecht: Nicht nur in den in
diesem Entwurf behandelten Verfahren wird der Bund zu-
ständig bleiben und die Kantone anhören. Sogar in der Aus-
senpolitik, wo die Kompetenz ganz eindeutig beim Bund liegt,
reklamieren die Kantone, angehört zu werden, und der Bund
sagt: Ja gut, wir hören euch an. Bei vielen Fragen, wo der
Bund allein kompetent ist, hört er die Kantone an; er sagt
auch nicht, hinter dem Anliegen verberge sich ein Miss-
trauen. Und jetzt, kaum weitet man die Zuständigkeit der
Kantone aus, heisst es sofort: Wir wollen dann aber nicht
noch die Bundesbehörde anhören müssen!
Das Anhörungsrecht ist einer der Grundpfeiler unseres Staa-
tes; es ist Ausdruck dafür, wie wir in diesem komplexen, ver-
wobenen Staat miteinander umgehen. Dass man das Anhö-
rungsrecht, das rechtliche Gehör, jetzt plötzlich als eine Schi-
kane darstellt, kann ich eigentlich nicht begreifen.
Ich ersuche Sie, der Mehrheit zuzustimmen.

Abs. 1 – Al. 1
Angenommen – Adopté

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 23 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 17 Stimmen

Ziff. 17 Art. 46 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 17 art. 46 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 17 Art. 49
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
.... nach den Artikeln 62a und 62b ....

Ch. 17 art. 49
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
.... conformément aux articles 62a et 62b ....

Angenommen – Adopté
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Ziff. 18 Titel
Antrag der Kommission
Fischereigesetz

Ch. 18 titre
Proposition de la commission
Loi fédérale sur la pêche

Angenommen – Adopté

Ziff. 18 Art. 8 Abs. 2; 13 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 18 art. 8 al. 2; 13 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 18 Art. 21
Antrag der Kommission
Abs. 4
.... nach den Artikeln 62a und 62b ....
Abs. 5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 18 art. 21
Proposition de la commission
Al. 4
.... conformément aux articles 62a et 62b de ....
Al. 5
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 18 Art. 26a; Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 18 art. 26a; ch. II
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 29 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.039

Verkehrshaus der Schweiz.
Finanzhilfen
Musée suisse des transports.
Aides financières

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 1. Juli 1998
(BBl 1998 4405)
Message, projets de loi et d’arrêté du 1er juillet 1998
(FF 1998 3857)

___________________________________________________________

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: Mit der Botschaft
vom 1. Juli 1998 beantragt der Bundesrat, auf der Basis ei-
nes neuen Bundesgesetzes und eines Finanzierungsbe-
schlusses einen Zahlungsrahmen von 7,5 Millionen Franken
für die Ausrichtung einer jährlichen Finanzhilfe von höch-
stens 1,5 Millionen Franken während fünf Jahren an das Ver-
kehrshaus der Schweiz in Luzern zu beschliessen. Diese
Vorlage geht auf eine Eingabe des Vereins Verkehrshaus der
Schweiz zurück.
Begründet wird diese Eingabe mit der prekären wirtschaftli-
chen Lage des Verkehrshauses, die auf folgende Entwick-
lungsfaktoren zurückzuführen ist: einerseits die neue Kon-
kurrenzsituation im Freizeitangebot, dann eine Zurückhal-
tung sowie neue Prioritäten bei Konsumausgaben der Priva-
ten, schliesslich auch auf einen Rückgang des Tourismus.
Zwar wird beim Verkehrshaus der Schweiz für den Betrieb
ein hoher Eigenfinanzierungsgrad ausgewiesen. Es wird
aber je länger, desto schwieriger, wenn nicht unmöglich, In-
vestitionen zu tätigen. Damit wird es schwierig, den Samm-
lungsbetrieb, die eigentliche Kernaufgabe des Verkehrshau-
ses, aufrechtzuerhalten – oder man müsste grössere Neu-
verschuldungen in Kauf nehmen.
Die Verschuldung des Verkehrshauses der Schweiz betrug
Ende 1997 bereits rund 20 Millionen Franken. Es besteht die
Gefahr, dass das Verkehrshaus zu einer kommerziell geführ-
ten Freizeitanstalt wird, wenn man nicht von den Finanzen
her neue Regelungen findet. Das wäre eine Abwendung von
der ursprünglichen, bewährten Zweckbestimmung.
Es geht doch darum, die Technikgeschichte in Verkehr und
Kommunikation der Schweiz zu erfassen und darzustellen.
Das ist ein kultureller Auftrag, es ist ein Beitrag zur nationalen
Identität. Schliesslich müssen wir uns bewusst sein, dass die
Bedeutung des Verkehrs für die Schweiz seit jeher sehr
gross war. Die Geschichte der Schweiz wurde weitgehend
durch den Verkehr und die Verkehrspolitik geprägt.
Der Verein Verkehrshaus der Schweiz beantragte in seinem
Gesuch eine jährliche Finanzhilfe von 3 Millionen Franken.
Das Verkehrshaus der Schweiz wurde 1959 eröffnet, und
zwar ausdrücklich als Ergänzung zum Landesmuseum. Da-
mit hat man schon damals den nationalen Charakter dieser
Institution anerkannt. Der Bund hat in den ersten Jahren Bei-
träge an die Betriebskosten geleistet. Dann aber, bis Anfang
der neunziger Jahre, kam das Verkehrshaus der Schweiz
weitgehend ohne regelmässige staatliche Unterstützung
aus.
Die Trägerschaft ist ein Verein, der Verein Verkehrshaus der
Schweiz, und der Bund ist seit jeher Mitglied in diesem Ver-
ein. Er bezahlt den Vereinsbeitrag von jährlich 100 000 Fran-
ken, was bei einem jährlichen Umsatz von 10,5 Millionen
Franken gemäss Betriebsrechnung nicht allzu hoch ist.
Das Konzept der Betriebsrechnung des Verkehrshauses der
Schweiz sieht so aus, dass man 75 Prozent der Betriebsko-
sten selber erwirtschaften will. Bei 25 Prozent der Betriebs-
kosten wird man auf die öffentliche Hand angewiesen sein,
wobei diese Mittel der öffentlichen Hand vor allem für die
Pflege der Sammlung, das Archiv und die Dokumentation, für
die Vermittlung und Information auch im Zusammenhang mit
wissenschaftlichen Arbeiten, die Inventarisierung und die
Konservierung des Kulturgutes verwendet werden. Es ste-
hen immer wieder grosse Investitionen an.
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In den letzten vier Jahren wurden 30 Millionen Franken inve-
stiert, wobei ein wesentlicher Teil der Investitionen nur über
Sonderfinanzierungen zu beschaffen ist; das sind jährlich 3
bis 4 Millionen Franken. Das geht über Attraktionen, Sponso-
ring, Spezialsammlungen oder auch Stiftungen, die Mittel für
Investitionen zur Verfügung stellen.
Die Leistungen aus der Region für das Verkehrshaus sind
recht beachtlich. So werden von der Stadt Luzern jährlich
2,31 Millionen Franken zur Verfügung gestellt, wobei es nicht
nur um A-fonds-perdu-Beiträge geht, sondern z. B. auch die
Billettsteuern im Betrag von rund 400 000 Franken oder der
Baurechtszins von 1,4 Millionen Franken erlassen werden.
Der Kanton und das Gebiet der Innerschweiz steuern jährlich
800 000 Franken bei, so dass die Region gesamthaft über
3 Millionen Franken jährlich leistet.
Zu Beginn der neunziger Jahre, als sich die schwierige finan-
zielle Lage abzuzeichnen begann, wurde eine Überbrük-
kungshilfe eingesetzt, und zwar leistete der Bund aus dem
Prägegewinn einer Sondermünze einen Betrag von 4,1 Mil-
lionen Franken, und der Kanton und die Stadt Luzern leiste-
ten den gleich hohen Betrag, so dass für diese Überbrük-
kungshilfe 8,2 Millionen Franken zur Verfügung standen. Das
war für die Jahre 1993 bis 1995.
Der Bundesrat hat sich nach Überprüfung der Eingabe des
Vereins Verkehrshaus der Schweiz durch die zuständige
Fachstelle für eine Finanzhilfe ausgesprochen. Er tat dies in
Würdigung der Bedeutung des Verkehrshauses als nationa-
les Forum für Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Ver-
kehr und Kommunikation in der Schweiz und des öffentlichen
Interesses an dessen Aufgaben.
Eine Rolle spielte auch die Tatsache, dass der Bund als Mit-
glied des Vereins Verkehrshaus Schweiz bereits bei der
Gründung massgebend dabeiwar und diese Aktivitäten un-
terstützte. Der Bundesrat schraubte die Wünsche des Ver-
eins allerdings erheblich zurück und verlangte als Vorausset-
zung eine gleichwertige Leistung von Stadt und Kanton Lu-
zern sowie den Abschluss eines gemeinsamen Leistungsver-
trages, in dem die Bedingungen für die Unterstützungs-
leistungen festgehalten werden. Ferner muss die Träger-
schaft sich zur Entschuldung und zur Sicherstellung der not-
wendigen Investitionen verpflichten. Diese Voraussetzungen
konnten inzwischen erfüllt werden. Sie liegen der Vorlage
des Bundesrates zugrunde.
Der Bundesrat möchte dem Verein Verkehrshaus Schweiz
während fünf Jahren eine Chance geben, seine Situation zu
verbessern und bis ins Jahr 2003 wieder die Eigenwirtschaft-
lichkeit erreichen zu können. Der Leistungsauftrag ist daher
auf fünf Jahre befristet. Nach Ablauf dieser fünfjährigen Bei-
tragsperiode wird zu prüfen sein, inwieweit und in welcher
Form eine weitere Unterstützung des Vereins Verkehrshaus
Schweiz notwendig ist.
Die Finanzhilfen der öffentlichen Hand sollen für die Erhal-
tung der Sammlung – deren Pflege, wissenschaftliche Bear-
beitung, Erschliessung und Ausbau – zweckgebunden sein,
also für das eigentliche Kerngeschäft sowie die dafür not-
wendigen Investitionen. Der Verein Verkehrshaus Schweiz
hat ein entsprechendes Betriebskonzept auszuarbeiten, ein
effizientes Betriebs- und Finanzcontrolling einzuführen und
seine bestehende Organisationsstruktur zu optimieren. Fer-
ner soll die Sicherstellung der wirtschaftlichen und finanziel-
len Sanierung des Vereins auf der Basis einer unabhängigen
Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die drei Subventionsgeber
überwacht werden.
Die Verhandlungen der Kommission für Verkehr und Fern-
meldewesen liefen in zwei Phasen ab. Wir hatten vorerst eine
Grundsatzdebatte über die Frage, ob wir eine neue finanzi-
elle Verpflichtung überhaupt eingehen wollen und können.
Diese Grundsatzdebatte wurde in einem Eintretensentscheid
mit 7 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgeschlossen. In ei-
ner zweiten Beratung befassten wir uns mit den Details. Dies
machten wir, indem wir eine Sitzung in Luzern statt in Bern
durchführten, mit einer Besprechung vor Ort.
In der Grundsatzdebatte wurde vorerst die Frage gestellt, ob
wir ein neues Bundesgesetz brauchen – damit würde ja ein
dauernder Subventionstatbestand geschaffen. Die Begrün-

dung des Bundesrates für den Entwurf eines Bundesgeset-
zes liegt in einer Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz,
in welcher festgehalten wird, dass die Mitgliedschaft des
Bundes im Verein Verkehrshaus Schweiz heute ohne
Rechtsgrundlage bestehe; eine solche Regelung fehle. Nun
muss aber festgestellt werden, dass der Bund seit Jahren in
Sachen Verkehrshaus legiferiert. Zudem hat der Bund an-
dere Vereinsmitgliedschaften, für welche auch keine speziel-
len Gesetzesgrundlagen bestehen. Man kann davon ausge-
hen, dass die Verfassungsgrundlagen für diese Aufgaben
genügen und bezüglich der Vereinsmitgliedschaft hier ein ge-
wohnheitsrechtliches Verhältnis besteht.
Ferner prüften wir in der Grundsatzauseinandersetzung die
Frage, ob die Finanzhilfe durch einen einmaligen Beitrag
oder, wie vom Bundesrat vorgesehen, durch einen jährlich
wiederkehrenden Beitrag geleistet werden soll. Ich werde in
der Detailberatung darauf zurückkommen, wie wir dazu Stel-
lung nehmen.
Im Vordergrund steht im Moment noch die Frage, ob es ef-
fektiv eines neuen Bundesgesetzes bedarf. Wir sind in der
Kommission zum Schluss gekommen, dass dies rechtlich
nicht zwingend ist, dass wir aber, wenn wir auf ein eigentli-
ches Bundesgesetz verzichten, hier nicht von vornherein ei-
nen neuen Subventionstatbestand schaffen. Das neue Kon-
zept der Kommission sieht demzufolge wie folgt aus: Anstelle
des vom Bundesrat vorgesehenen neuen Bundesgesetzes
und des Bundesbeschlusses für den Zahlungsrahmen, der
allerdings nicht allgemeinverbindlich wäre und dem fakultati-
ven Referendum nicht unterstehen würde, beantragen wir le-
diglich einen allgemeinverbindlichen, dem fakultativen Refe-
rendum unterstehenden Bundesbeschluss. In diesem Bun-
desbeschluss ist die Finanzhilfe zu regeln und festzulegen,
dass Beiträge von Kanton und Stadt Luzern zu leisten sind
sowie ein Leistungsvertrag abzuschliessen ist. Dieser Bun-
desbeschluss ist auf fünf Jahre befristet, so dass dieses Ge-
schäft nach Ablauf dieser Zeit neu behandelt werden müsste.
Die Bedeutung des Verkehrshauses für die Schweiz ist recht
beachtlich. Das Verkehrshaus hat nationale Ausstrahlung, ist
von kultureller und historischer Bedeutung. Es hat selbstver-
ständlich auch eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung
für die Zentralschweiz; das Verkehrshaus der Schweiz trägt
seinen Teil zur Attraktivität der Schweiz als Tourismusstand-
ort bei. Schliesslich gehört es zu unserer nationalen Identität,
dass wir uns den Fragen rund um den Verkehr und die Kom-
munikation annehmen.
Die Kommission beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutreten
und das vom Bundesrat unterbreitete Bundesgesetz mit Bun-
desbeschluss durch den von der Kommission erarbeiteten
Bundesbeschluss über die Ausrichtung einer Finanzhilfe an
das Verkehrshaus der Schweiz zu ersetzen.

Cavadini Jean (L, NE): Croyez-le bien, nous ne souhaitons
pas être désagréable dans un dossier qui paraît réunir l’ap-
probation quasi générale.
Le projet est soutenu avec bonne humeur par le Conseil fé-
déral qui nous dit habilement que la création du Musée
suisse des transports était destinée à compléter judicieuse-
ment le Musée national suisse. Le Musée suisse des trans-
ports a la forme juridique d’une association de droit privé,
mais cette dernière compte parmi ses membres les CFF et
Swisscom, donc elle a quasi un caractère semi-public.
Nous sommes un peu gêné, car la base constitutionnelle,
une fois encore, fait cruellement défaut. Remarquons que
l’imagination de la Confédération dans ce domaine est pres-
que sans limite. On subventionne les musées de notre pays
avec une souplesse d’adaptation remarquable. Nous avons
été invités à soutenir le Musée de Seewen au nom de l’intérêt
culturel présenté ou par amour de la musique. Nous ne pou-
vions nous soustraire aux appels de détresse du Musée in-
ternational de la Croix-Rouge. C’était aux affaires étrangères
qu’il appartenait, au nom des relations internationales, de dé-
fendre ce dossier. Nous rappelons pour mémoire l’appui
substantiel que nous avons apporté au Musée de Ballen-
berg – peut-être était-ce au nom de la protection de la nature!
La semaine dernière, notre créativité s’est déployée en fa-
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veur de la fondation du Musée olympique. Nous avons fixé la
base de cette aide dans la loi sur la TVA.
Aujourd’hui, c’est le Musée suisse des transports qui appelle
au secours. On nous suggère d’ancrer législativement notre
réponse aux articles 24ter, 26, 36 et 37ter de la constitution,
c’est-à-dire aux dispositions régissant la navigation, l’avia-
tion, les chemins de fer, le trafic voyageurs, la poste et les
télécommunications. C’est peut-être trop, mais c’est assuré-
ment trop peu.
Dès lors, le musée serait considéré comme un centre de
compétence dans ces domaines. Le Conseil fédéral sent que
tout cela demeure assez faible. Il déclare aussitôt que ce mu-
sée est devenu une véritable institution culturelle et que, mal-
gré le vote négatif du 12 juin 1994 relatif à l’inscription dans
la constitution d’un article culturel, on pouvait continuer à lui
apporter son appui. On reparle aussitôt de la compétence ta-
cite («stillschweigend») ou fondée sur le droit coutumier, et le
tour est joué. J’admire l’habileté et la souplesse du raisonne-
ment; je n’en partage pas la conclusion.
Il serait dès lors intéressant de savoir quelles sont les institu-
tions muséographiques qui ne peuvent pas être subvention-
nées dans le pays. Quelles réponses négatives pourront être
données aux musées présentant un intérêt extracantonal,
aux institutions consacrées à la technique ou à la photogra-
phie, aux costumes folkloriques ou aux travaux de la vigne,
aux cirques disparus ou aux skieurs du XIXe siècle?
Le rapport prend quelques précautions. C’est un crédit uni-
que. Il est limité à cinq ans. L’intérêt est exigé de la part du
Canton et de la Ville de Lucerne.
Croyez-vous vraiment que ces conditions ne pourront pas
être imposées à plusieurs autres institutions? Où est la li-
mite? Où commence l’arbitraire? La répétition de ces procé-
dures nous paraît leur conférer une légitimité que notre droit
est bien loin de confirmer. On disait – bien sûr «cum grano
salis» – à la fin du XIXe siècle, comme plus tôt déjà Epictète,
que quand les bornes étaient franchies, il n’y avait plus de li-
mite. C’est l’évidence! Mais c’est aussi le danger que nous
courons en acceptant que ne soient pas définies les compé-
tences de la Confédération en matière culturelle. Aujourd’hui,
nous nous disposons à faire une bonne action qui sera en-
core une erreur supplémentaire.

Danioth Hans (C, UR): Herr Cavadini hat in meisterhafter Art
die Vielzahl der zitierten Verfassungsartikel etwas ad absur-
dum geführt. Ich habe dafür ein gewisses Verständnis. Ich
glaube aber, dass das, was der Bundesrat auf Seite 12 der
Botschaft ausgeführt hat, allein schon ausschlaggebend sein
müsste für einen Beitrag, nämlich die Kompetenz des Bun-
des zur Gesetzgebung im Bereich von Schiffahrt, Eisenbahn-
und Personentransport usw., also die verkehrsrechtliche Zu-
ständigkeit des Bundes.
Ich bin zwar am Unternehmen Verkehrshaus der Schweiz
selbstverständlich unbeteiligt, verfolge es aber aus der Nähe
mit und bin seit vielen Jahrzehnten beeindruckt von der Viel-
falt, der Leistungs- und Anpassungsfähigkeit des Verkehrs-
hauses. Die Attraktivität der ausgestellten alten und neuen
Objekte, die immer wieder modern aufgezogenen Aktionen –
oder «actions», wie man jetzt sagen müsste – ziehen jährlich
Tausende von Besuchern in ihren Bann. Alt und vor allem
Jung sind fasziniert von rassigen Autos, von imposanten
Flugzeugen, von furchteinflössenden Lokomotiven. Kreativi-
tät, Innovationsbereitschaft und Professionalität sind Ge-
heimnisse eines jahrzehntelangen Erfolgs des Verkehrshau-
ses der Schweiz.
Doch der riesige Komplex an der Luzerner Seebucht ist weit
mehr als ein gerissenes Ausstellungs- und Unterhaltungs-
zentrum. Mit seinen vielfältigen weiteren Angeboten nimmt
es eine eigentliche öffentliche Aufgabe wahr, und diese
rechtfertigt eine Beitragsleistung des Bundes. Es sind für
mich vor allem zwei Aspekte, die ich hervorheben möchte.
1. Die pädagogische Funktion: Im vergangenen Jahr haben
nicht weniger als 3850 Schulklassen mit insgesamt
70 000 Schülerinnen und Schülern, das sind rund 15 Prozent
des Besucheraufkommens, die weitläufigen Anlagen bevöl-
kert und – was mir wichtig erscheint, wir haben das bei einem

Augenschein gesehen – auch Verkehrsanschauungsunter-
richt im kleinen Massstab genossen. Wenn unsere Kinder in
spielerischer und attraktiver Form ihre Rolle als kleine und
später als grössere Verkehrsteilnehmer einüben können,
kann dies nicht hoch genug geschätzt werden. Es ist auch ein
effektiver Beitrag zur Unfallverhütung.
2. Die wissenschaftliche Funktion: Ich meine den Museums-
und Forschungsbereich im Verkehrshaus. Themen rund um
den Strassen-, Schienen- oder Luftverkehr sind dort national
verankert. Luzern nimmt mit der Sammlung von 2000 histori-
schen und 4000 weiteren Objekten und etwa 150 000 Doku-
menten eine unverzichtbare Aufgabe für unser ganzes Land
wahr. Das Aufzeigen der Entwicklungsstufen der menschli-
chen Fortbewegungsmittel lässt uns die Mobilität als solche
und eben auch als Ausdruck unserer Kultur erfahren und hin-
terfragen. Die Sammlung ist Ausdruck dieses Verständnis-
ses von Mobilität in einer bestimmten Epoche.
Wir müssen, nachdem wir uns fast in jeder Session mit Ver-
kehrsproblemen und Verkehrsfragen befassen, doch Ver-
ständnis dafür haben, dass die Mobilität als Gut gefördert
und deren Missbrauch vermieden wird. Der Museumsbereich
ist natürlich unrentabel; die Schweiz als Land des Verkehrs
und mit seiner grossen Dichte an Verkehrsmitteln muss aber
an einer wissenschaftlichen Sichtung und Erforschung sol-
cher Phänomene interessiert sein. Das VHS ist das einzige
derartige Kompetenzzentrum für Mobilität in der Schweiz.
Ähnliche Institutionen gibt es beispielsweise beim Techni-
schen Museum in München und beim Museum für Verkehr
und Technik in Berlin und sonst im näheren und weiteren Be-
reich in Europa nirgends.
Mit dem beantragten Beitrag bleiben wir auf dem «Boden der
Sparsamkeit», dies auch im Vergleich zur Vorlage von ge-
stern, wo wir mehrere Dutzend Millionen Franken für die Sa-
nierung von verlotterten Sportstadien gesprochen haben, de-
ren Unterhalt sträflich vernachlässigt worden ist, obwohl
darin locker Millionen von Franken verdient wurden und wer-
den. Der haushälterische Umgang mit den zur Verfügung
stehenden öffentlichen Mitteln ist hier angesichts der bisheri-
gen seriösen Rechnungsführung gewährleistet, dies um so
mehr, als die Kommission klare Auflagen in bezug auf die
Mitbeteiligung des Kantons, der Region und der Stadt Lu-
zern, aber auch in bezug auf eine entsprechende Führung
des Verkehrshauses aufgenommen hat.
In diesem Sinne können wir mit Überzeugung hinter dieser
von der Kommission eindeutig verbesserten Vorlage stehen.

Bisig Hans (R, SZ): Die Bedeutung des Verkehrshauses der
Schweiz in Luzern als nationale Institution ist gegeben. We-
sentlich für das gerade jetzt geforderte Verständnis für die
Zusammenhänge im Verkehrswesen ist nicht nur das Ver-
kehrsmuseum, sondern vielmehr ein Forum, das die Entwick-
lung von Verkehr und Kommunikation mit ihren Auswirkun-
gen auf Bewohner, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Um-
welt erforscht, diskutiert und darstellt. Mein Vorredner hat
dieses Thema ausgiebig beleuchtet. Ich kann darauf verzich-
ten, weiter auf diesen Punkt einzugehen.
Wie es auch mein Vorredner gesagt hat, ist das zweifellos
eine Bundesaufgabe, nicht die Aufgabe von Privaten und von
Kantonen. Trotzdem taten sich die Mitglieder der Finanzkom-
mission in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
schon etwas schwer mit dieser Vorlage. Unbehaglich war es
uns vor allem wegen der Verankerung eines neuen Subven-
tionstatbestandes. Der nun vorliegende Antrag ist ein Kom-
promiss, der eine Überprüfung der Lage nach fünf Jahren zu-
lässt. Allerdings erscheint es mir etwas blauäugig – das muss
ich schon sagen –, dass dannzumal ein Verzicht auf Bundes-
hilfe überhaupt in Betracht gezogen werden könnte; das
dürfte mit allergrösster Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein.
Der Bund wird auch in fünf Jahren nicht darum herumkom-
men, seine Aufgaben zu erfüllen. Er macht dies selbst an Or-
ten, wo die Notwendigkeit bedeutend weniger gegeben wäre.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die wesentlich
grösseren Investitionen, die wir für das Landesmuseum be-
schlossen haben, ich erinnere an Prangins, an das von Kol-
lege Cavadini erwähnte Musikautomatenmuseum in See-
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wen, an die Sammlung Oskar Reinhart in Winterthur und an
das Museo Vela in Ligornetto. Ich habe bewusst versucht,
Projekte aus allen Landesteilen zu erwähnen. Für diese Pro-
jekte haben wir rund 100 Millionen Franken bewilligt; eine
umfassende Sanierung des Landesmuseums in Zürich wird
nächstens zur Diskussion stehen.
Unsere Errungenschaften im Bereich Verkehr sind ein we-
sentlicher Beitrag der modernen Schweiz zur Weltge-
schichte, Leistungen, auf die wir zu Recht stolz sind. Indu-
strie- und Technikgeschichte ist nationales Kulturgut und da-
mit auch Teil unserer Identität. Aus dieser Sicht wäre es so-
gar naheliegend – ich muss das Herrn Kollege Cavadini
sagen –, dass das Verkehrshaus dem Landesmuseum ange-
gliedert würde. Ich ziehe allerdings die jetzige Vereinslösung
mit der privaten Initiative bei weitem vor.
Der einstimmige Antrag der Kommission ist für mich eine
Mindestlösung, der ich mich gut anschliessen kann. Für mich
ist allerdings klar, dass der Bund auch nach dieser Fünfjah-
resperiode dem Verkehrshaus verpflichtet sein wird. So ge-
sehen läuft unser Antrag praktisch auf das Gleiche hinaus
wie der Entwurf der Bundesrates.
Ich bin darum für Eintreten und Zustimmung.

Wicki Franz (C, LU): Als Nichtkommissionsmitglied bin ich
darüber erfreut, dass sich die Kommission einerseits von der
wichtigen, nationalen Bedeutung des Verkehrshauses der
Schweiz in Luzern überzeugen konnte und anderseits den
Bedarf der finanziellen Beihilfe bejaht hat.
Tatsächlich hat das Verkehrshaus der Schweiz eine natio-
nale Bedeutung. Das wurde von verschiedenen Vorrednern
auch betont. Es ist nicht ein Museum traditioneller Art mit hi-
storischem Hauptgewicht. Es vermittelt in attraktiver Weise
die Verkehrs- und Kommunikationsgeschichte und ist, wie
die Botschaft mit Recht betont, ein Aufklärungs- und Diskus-
sionsforum für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit Ver-
kehr und Kommunikation.
Das Verkehrshaus organisiert regelmässig gutbesuchte na-
tionale und internationale Veranstaltungen, wenn immer
möglich verbunden mit vielbesuchten Sonderausstellungen.
Mit einem Wort: Das Verkehrshaus der Schweiz ist zu einem
Kompetenzzentrum im Verkehrsbereich geworden. Die Öf-
fentlichkeitsarbeit, welche das Verkehrshaus der Schweiz lei-
stet, liegt ohne Zweifel im Interesse des Bundes.
Das Verkehrshaus der Schweiz ist aber auch zu einer wichti-
gen Institution im Bildungsbereich geworden. Pro Jahr
besuchen wie gesagt rund 3000 Schulklassen das Verkehrs-
haus. Die Schülerinnen und Schüler bestaunen nicht nur die
alten und neuen Verkehrs- und Kommunikationstechnolo-
gien, ihnen werden auch die Auswirkungen dieser Technolo-
gien auf den Menschen, auf die Gesellschaft, auf die Wirt-
schaft und auf die Umwelt gezeigt. Diese Auswirkungen zu
sehen ist gerade für die Jugendlichen von grosser Wichtig-
keit.
Abschliessend darf ich darauf hinweisen, dass die Region,
der Kanton Luzern, aber auch die Stadt Luzern das Ver-
kehrshaus der Schweiz schon bisher namhaft unterstützt ha-
ben und es auch weiterhin unterstützen werden. Es ist also
nicht so, dass man in Luzern einfach auf das Manna von Bern
wartet.
Ich bin aber dankbar, wenn Sie dem Bundesbeschluss zu-
stimmen.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich beginne mit der Verfas-
sungsmässigkeit dieser Vorlage. Ich habe den Ausführungen
von Herrn Cavadini mit Interesse gelauscht und musste mir
sagen: Nur unrecht hat er nicht.
Das Schweizerische Landesmuseum zum Beispiel – das ha-
ben wir an der Universität gelernt – wurde seinerzeit gestützt
auf den Ingress der Bundesverfassung errichtet. Es steht
also, mindestens juristisch, auf recht schwachen Säulen,
aber es steht immer noch und wird auch immer wieder repa-
riert; wir sind alle froh darum.
Ein anderes Beispiel: Als der Bundesrat kürzlich das Interna-
tionale Olympische Komitee von der Mehrwertsteuer be-

freite, hat er sich auf Artikel 102 Ziffer 8 der Bundesverfas-
sung gestützt.
Daher meine ich: Abgesehen von allem, was in der Botschaft
steht, abgesehen von all diesen Artikeln, bei denen man sich
tatsächlich fragen kann, ob sie eine Verfassungsgrundlage
darstellen, ist doch eine akzeptable Begründung diejenige,
dass wir uns auf ungeschriebenes Verfassungsrecht stützen.
Bei geschriebenem Verfassungsrecht kann man immer
nachlesen, was in der Verfassung steht, und wird angesichts
des Textes stutzig. Aber bei ungeschriebenem Verfassungs-
recht ist es viel einfacher: Man kann den entscheidenden
Text gar nicht lesen, also ist die Verfassungsmässigkeit pro-
blemloser gegeben. Es wird eine Botschaft des Bundesrates
aus dem Jahre 1994 zitiert; zu diesem Zeitpunkt hatte er
keine Ahnung, dass dieser heutige Vorschlag irgendwann
kommen würde. Die Begründung mit einer ungeschriebenen
Norm wurde also nicht im Hinblick auf die heutige Vorlage ge-
liefert.
Denken Sie auch noch an etwas anderes: Falls Sie davon
ausgehen, dass die Verfassungsmässigkeit heute zumindest
fraglich sei, ist es doch so, dass heute keine Verfassungsge-
richtsbarkeit besteht; deshalb ist es Ihnen anheimgestellt, in
einer gewissen Autonomie Verfassungsmässigkeit anzuneh-
men. Nach der Revision der Bundesverfassung wird das
nicht mehr so sein. Sie wollen ja eine Verfassungsgerichts-
barkeit. Deshalb müssten Sie nach der Revision im Hinblick
auf die Verfassungsmässigkeit eher skrupulöser sein, weil Ih-
nen die Autonomie der Auslegung nicht mehr uneinge-
schränkt zukommt. Doch gleichzeitig will ja die zukünftige
Verfassung in Artikel 83 Absatz 2 einführen, dass der Bund
nach der Revision der Bundesverfassung kulturelle Bestre-
bungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen
kann.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen juristisch ein gutes
Gewissen gemacht zu haben, damit Sie doch Ihrer Kommis-
sion folgen können.
Ihre Kommission hat angenommen, dass die Mobilität und
die Telekommunikation für unser Land nicht nur historisch
gesehen, sondern auch für die Zukunft etwas sehr Wichtiges
sein werden. Das Verkehrshaus Luzern hatte im letzten Jahr
beispielsweise 600 000 Besucher, allein das Imax-Filmthea-
ter hatte gegen 500 000 Besucher in einem Jahr. Wenn man
sich jetzt vorstellt, man würde plötzlich wegen mangelnder
Verfassungsmässigkeit das Verkehrshaus eingehen lassen,
dann wäre das unvorstellbar. Es gibt hier halt ein Faktum,
das schon geschaffen wurde und dem jetzt Ihre Kommission
und der Bundesrat Rechnung tragen wollen.
Beachten wir, dass Kanton und Stadt Luzern die Beiträge
ebenfalls erhöhen wollen und dass umgekehrt Kanton und
Stadt Luzern mit dem Kongresszentrum Luzern doch auch
etwas von nationaler Bedeutung geschaffen haben.
Umgekehrt war der Bund hier auch nicht so wahnsinnig gros-
szügig. Von daher gesehen ist es nichts als gerecht, wenn
der Bund hier bei der Verfassungsmässigkeit zumindest mit
einem Auge etwas zwinkert und sie halt als gegeben an-
nimmt.
Ihre Kommission hat eine völlig neue Rechtsform geschaf-
fen, um diese Subvention auf fünf Jahre befristet zu spre-
chen. Der Bundesrat kann sich diesem Antrag anschliessen.
Ich ersuche Sie daher, der Kommission zu folgen.

Präsident: Nach dem Konzept der Kommission stehen die
Entwürfe A (Bundesgesetz über die Ausrichtung von Finanz-
hilfen an das Verkehrshaus der Schweiz) und B (Bundesbe-
schluss betreffend einen Zahlungsrahmen für eine
Finanzhilfe an das Verkehrshaus der Schweiz in den Jahren
1999–2003) nicht zur Diskussion.

C. Bundesbeschluss über die Ausrichtung einer Fi-
nanzhilfe an das Verkehrshaus der Schweiz
C. Arrêté fédéral concernant l’octroi d’une aide finan-
cière au Musée suisse des transports
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Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission

(Eintreten) 27 Stimmen
Für den Antrag Cavadini Jean

(Nichteintreten) 2 Stimmen

Detailberatung – Examen de détail

Titel
Antrag der Kommission
Bundesbeschluss über die Ausrichtung einer Finanzhilfe an
das Verkehrshaus der Schweiz

Titre
Proposition de la commission
Arrêté fédéral concernant l’octroi d’une aide financière au
Musée suisse des transports

Angenommen – Adopté

Ingress
Antrag der Kommission
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft,
gestützt auf die Artikel 24ter, 26, 36 und 37ter der Bundesver-
fassung, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom
1. Juli 1998, beschliesst:

Préambule
Proposition de la commission
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 24ter, 26, 36 et 37ter de la constitution, vu le
message du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, arrête:

Angenommen – Adopté

Art. 1
Antrag der Kommission
Abs. 1
Für die Ausrichtung einer Finanzhilfe an das Verkehrshaus
der Schweiz in den Jahren 1999–2003 wird ein Zahlungsrah-
men von maximal 7 500 000 Franken bewilligt.
Abs. 2
Die jährliche Finanzhilfe beträgt maximal 1 500 000 Franken.

Art. 1
Proposition de la commission
Al. 1
Une enveloppe financière maximale de 7 500 000 francs est
approuvée en vue de l’octroi d’une aide financière au Musée
suisse des transports durant les années 1999 à 2003.
Al. 2
L’aide financière annuelle s’élève à 1 500 000 francs au
maximum.

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: Hier möchte ich
kurz ein paar Überlegungen schildern, die wir uns in der
Kommission zur Frage gemacht haben, ob wir einen einma-
ligen Beitrag oder Beiträge in Jahrestranchen während fünf
Jahren leisten sollen.
Wir haben überprüfen lassen, ob wir das Problem mit einem
einmaligen Beitrag lösen könnten. Die Idee wäre, mit einem
einmaligen Beitrag eine teilweise Entschuldung herbeizufüh-
ren, wodurch die jährlichen Betriebskosten sinken würden.
Allerdings zeigte sich, dass ein einmaliger Beitrag wegen der
Rechnungsverhältnisse in der Betriebsrechnung nicht 7,5
Millionen Franken, sondern 10 Millionen Franken betragen
würde.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die – das wissen
alle, welche in solchen Institutionen tätig sind –, dass es
leichter ist, von Dritten über Sponsoring usw. Beiträge an
konkrete Projekte und Investitionen zu erhalten als an Be-
triebskosten. Würde man nun einen einmaligen Beitrag von
10 Millionen Franken leisten, hätte das zur Folge, dass es

wegen der damit verbundenen Entschuldung unter Umstän-
den schwieriger würde, für Einzelprojekte, für künftige Inve-
stitionen von Dritten Beiträge à fonds perdu zu erhalten.
Weil also einerseits ein einmaliger Beitrag höher wäre und
weil andererseits dem Verkehrshaus der Schweiz mit einem
einmaligen Beitrag weniger gut gedient wäre, da bezüglich
des Sponsorings eine Entwicklung einsetzen könnte, die für
das Verkehrshaus nachteilig wäre, beantragen wir Ihnen,
beim Vorgehen gemäss Bundesrat zu bleiben und diese
7,5 Millionen Franken in jährlichen Jahrestranchen während
fünf Jahren zu bewilligen.

Angenommen – Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
Die Finanzhilfe wird nur ausgerichtet, wenn:
a. Kanton und Stadt Luzern sich an der Finanzierung des
Verkehrshauses der Schweiz angemessen beteiligen;
b. Auftrag und Leistungen des Verkehrshauses der Schweiz
in einem Leistungsvertrag verbindlich geregelt sind.

Art. 2
Proposition de la commission
L’aide financière n’est versée que si:
a. le canton et la ville de Lucerne participent de manière ap-
propriée au financement;
b. la mission assignée au Musée suisse des transports et ses
prestations sont réglées de façon contraignante dans un con-
trat de prestations.

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: In Artikel 2 haben
wir das, was in der Botschaft enthalten ist, klar definiert. Ei-
nerseits geht es darum, dass die Finanzhilfe daran gebunden
ist, dass auch Kanton und Stadt Luzern sich an der Finanzie-
rung angemessen beteiligen. Herr Bundesrat Leuenberger
hat es bereits gesagt: Es wird von diesen beiden staatlichen
Instanzen in Aussicht genommen, in Zukunft höhere Beiträge
zu leisten.
Dann haben wir in Artikel 2 auch, was in der Botschaft aus-
geführt worden ist: Dass nämlich der Auftrag und die Leistun-
gen des Verkehrshauses der Schweiz in einem Leistungsver-
trag zwischen den Beteiligten und der öffentlichen Hand ver-
bindlich geregelt werden sollen.

Angenommen – Adopté

Art. 3
Antrag der Kommission
Abs. 1
Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich; er untersteht dem
fakultativen Referendum.
Abs. 2
Er gilt bis zum 31. Dezember 2003.
Abs. 3
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Art. 3
Proposition de la commission
Al. 1
Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au ré-
férendum facultatif.
Al. 2
Il est valable jusqu’au 31 décembre 2003.
Al. 3
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 34 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national
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98.301

Standesinitiative Zürich
Einführung einer eidgenössischen
Motorfahrzeugsteuer
Initiative du canton de Zurich
Introduction d’une taxe fédérale
sur les véhicules à moteur

___________________________________________________________

Wortlaut der Initiative vom 18. Mai 1998
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung reicht
der Kanton Zürich die folgende Standesinitiative ein:
1. Der Bund führt eine eidgenössische Motorfahrzeugsteuer
ein.
2. Die Steuer wird durch einen Zuschlag auf dem Preis für die
Treibstoffe Benzin und Diesel erhoben.
3. Die Erträge dieser Steuer werden vollumfänglich den Kan-
tonen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich des Strassen-
baus und -unterhalts zugeführt.
4. Die kantonalen Motorfahrzeugsteuern werden abge-
schafft.
5. Die Einzelheiten, besonders die Festsetzung des Tarifs
und des Verteilungsschlüssels auf die Kantone, werden
durch die Bundesgesetzgebung geregelt.

Texte de l’initiative du 18 mai 1998
S’appuyant sur l’article 93 alinéa 2 de la Constitution fédé-
rale, le canton de Zurich dépose l’initiative suivante:
1. La Confédération est priée d’introduire une taxe fédérale
sur les véhicules à moteur.
2. Cette taxe est prélevée au moyen d’une majoration du prix
de l’essence et du diesel.
3. Le produit de cette taxe est intégralement reversé aux can-
tons afin qu’ils s’acquittent des tâches qui leur incombent en
matière de construction et d’entretien des routes.
4. Les taxes cantonales sur les véhicules à moteur sont sup-
primées.
5. La Confédération définit les modalités d’application, con-
cernant notamment le montant de la taxe et la clé de réparti-
tion du produit entre les cantons.

Maissen Theo (C, GR) unterbreitet im Namen der Kommis-
sion für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) den folgenden
schriftlichen Bericht:

Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 20. August 1998
die vom Kanton Zürich am 18. Mai 1998 eingereichte Stan-
desinitiative gemäss Artikel 21octies des Geschäftsverkehrs-
gesetzes vorgeprüft.
Der Kanton Zürich verlangt mit seiner Standesinitiative, dass
der Bund anstelle der kantonalen Motorfahrzeugsteuern eine
eidgenössische Motorfahrzeugsteuer einführt. Diese Steuer
würde durch einen Zuschlag auf dem Benzin- und dem Die-
selpreis erhoben, und deren Erträge wären vollumfänglich
den Kantonen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Strassenbau
und -unterhalt zuzuführen.
Die Kommission hörte an ihrer Sitzung Frau Rita Fuhrer, Re-
gierungsrätin des Kantons Zürich, an.

Begründung der Initiative
Die gegenwärtige Lage: Der Kanton Zürich deckt – wie viele
andere Kantone – seinen Aufwand für den Strassenbau und
-unterhalt aus einem besonderen Fonds, der durch die Er-
träge der kantonalen Motorfahrzeugsteuern gespiesen wird.
Die Erträge reichen indessen nicht mehr aus, um die Erfül-
lung der staatlichen Aufgaben in diesem Bereich zu gewähr-
leisten. Zahlreiche Versuche, eine auch nur partielle Anpas-
sung der Motorfahrzeugsteuern an die Teuerung durchzuset-
zen, sind gescheitert.
Damit stellt sich die Frage, ob der Kanton seine Aufgaben im
Bereich des Strassenbaus und -unterhalts vernachlässigen

oder aus allgemeinen Staatsmitteln bestreiten soll. Beide Lö-
sungen befriedigen nicht. Wenn man auch über den notwen-
digen Umfang von Strassenbauten verschiedener Meinung
sein kann, so muss der Kanton doch seiner Unterhaltspflicht
nachkommen und zudem dringliche Bedürfnisse erfüllen. An-
derseits nützen Strassenbauten nicht nur, aber doch über-
wiegend den motorisierten Verkehrsteilnehmern, weshalb
eine Finanzierung aus den allgemeinen Staatsmitteln wenig
sinnvoll erscheint. Gegen den Einsatz der letzteren sprechen
auch das hohe Defizit in der Staatsrechnung und die Proble-
matik einer allfälligen Steuererhöhung.
Das Verursacherprinzip: Es besteht heute weitgehend Einig-
keit darüber, dass im Bereich des Verkehrs und der Umwelt-
belastung das Verursacherprinzip gelten sollte. Das bedeutet,
dass der motorisierte Verkehrsteilnehmer proportional zu sei-
nem Treibstoffverbrauch belastet werden sollte. Im Treibstoff-
verbrauch des einzelnen Verkehrsteilnehmers zeigt sich ei-
nerseits die Intensität seiner Strassenbenützung, anderseits
die durch ihn verursachte Schadstoffbelastung der Luft. Es ist
daher sinnvoll, den Aufwand für den Strassenbau und -unter-
halt nicht über eine starre, sondern über eine dem Verbrauch
angepasste Steuer zu bestreiten. Im Bereich des National-
strassenbaus wird dieses Prinzip seit langem angewendet.
Bund und Kantone: Die Erhebung einer Treibstoffabgabe
durch die Kantone wäre indessen technisch schwierig und
sachlich wenig sinnvoll. Das könnte dazu führen, dass die
Treibstoffpreise von Kanton zu Kanton differieren, was einen
unerwünschten «Benzintourismus» über die Kantonsgren-
zen auslösen würde. Sinnvoll und administrativ leicht lösbar
ist allein die Erhebung einer einheitlichen zusätzlichen Ab-
gabe durch den Bund. Zur Kompensation müssten konse-
quenterweise sämtliche kantonalen Motorfahrzeugsteuern
abgeschafft werden.
Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Be-
reich des Strassenbaus und -unterhalts soll indessen nicht
geändert werden. Infolgedessen hat der Bund die Erträge
dieser Steuer vollumfänglich den Strassenfonds der Kantone
zukommen zu lassen. Die fixierte Höhe der Abgabe, der ge-
setzlich festzulegende Verteilungsschlüssel und die relative
Konstanz des Treibstoffverbrauchs ermöglichen es den Kan-
tonen, seriös zu budgetieren. Die vorgeschlagene Lösung
stärkt nicht den Zentralismus, sondern fördert die Zusam-
menarbeit zwischen Bund und Kantonen.

Erwägungen der Kommission
1. Stand der Arbeiten der Bundesversammlung und der Ver-
waltung zum gleichen Gegenstand
Das Parlament behandelte bereits in den achtziger Jahren
zwei Standesinitiativen, die ebenfalls die Einführung einer
eidgenössischen Motorfahrzeugsteuer verlangten (87.206
Standesinitiative Zürich, Motorfahrzeugsteuer; 88.206 Stan-
desinitiative Bern, Erhebung der kantonalen Motorfahrzeug-
steuern auf dem Benzinpreis). Die Standesinitiative Zürich
wurde am 9. Juni 1988 im Ständerat mit 24 zu 5 Stimmen und
am 27. September 1989 im Nationalrat mit 80 zu 45 Stimmen
abgelehnt. Die Standesinitiative Bern wurde am 27. Septem-
ber 1989 im Nationalrat (80 zu 45 Stimmen) und am 15. März
1990 im Ständerat ohne Gegenstimme abgelehnt.
In der Verwaltung sind zu diesem Gegenstand keine Arbeiten
hängig.
2. Mit der Initiative verbundener Aufwand und Zeitplan
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Umsetzung politisch
heikler Standesinitiativen viel Zeit beansprucht. Dies hängt
nicht so sehr mit der Ausarbeitung der Vorlage als vielmehr
mit dem Vernehmlassungsverfahren zusammen, das in die-
sem Falle fast unumgänglich wäre (und sechs Monate bis ein
Jahr beanspruchen würde). Auch im kantonalen Recht müss-
ten gewisse Gesetze angepasst werden.
3. Die Kommission ist sich der Probleme bewusst, die sich
bei der Finanzierung des Strassenbaus und –unterhalts für
gewisse Kantone, insbesondere für den Kanton Zürich, stel-
len, der aus diesem Grunde die Bundesversammlung in sei-
ner Standesinitiative auffordert, eine auf dem Verursacher-
prinzip basierende eidgenössische Motorfahrzeugsteuer ein-
zuführen.
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Die Kommission weist indessen darauf hin, dass die Kantone
Zürich und Bern bereits Ende der achtziger Jahre mit solchen
Begehren an den Bund gelangt waren und dass diese vor
dem Parlament scheiterten (vgl. Ziff. 1). Nach Auffassung der
Kommission sind die Probleme, die sich bei einer Annahme
der Initiative stellen würden, nach wie vor die gleichen.
Als erstes sei der Benzintourismus erwähnt: Die Benzin-
preise sind heute in den Nachbarländern höher als in der
Schweiz. Dies hat zur Folge, dass in den Grenzregionen viele
Automobilisten aus dem Nachbarland in die Schweiz tanken
kommen und somit einen Beitrag an die Bundesfinanzen lei-
sten. Eine Erhöhung des Treibstoffpreises in der Schweiz
hätte somit Mindereinnahmen für die Bundeskasse sowie
wirtschaftliche Nachteile für die Grenzregionen zur Folge.
Ebenfalls angesprochen wurden die Schwierigkeiten, die
sich bei der Festlegung eines angemessenen Verteilschlüs-
sels für die Rückleistungen an die Kantone ergäben. Ein wei-
teres Problem, das sich mit der Einführung einer eidgenössi-
schen Steuer stellen würde, wäre der damit verbundene Ein-
griff in die kantonale Steuerhoheit.

Maissen Theo (C, GR) présente au nom de la Commission
des transports et des télécommunications (CTT) le rapport
écrit suivant:

Conformément à l’article 21octies de la loi sur les rapports
entre les Conseils, la commission a procédé lors de sa
séance du 20 août 1998 à l’examen préalable de l’initiative
déposée le 18 mai 1998 par le canton de Zurich.
Par cette initiative, le canton de Zurich demande à la Confé-
dération d’introduire une taxe fédérale sur les véhicules à
moteur. Cette taxe serait prélevée au moyen d’une majora-
tion du prix de l’essence et du diesel et remplacerait les taxes
cantonales sur les véhicules à moteur. Le produit de cette
taxe serait intégralement reversé aux cantons afin qu’ils s’ac-
quittent des tâches qui leur incombent en matière de cons-
truction et d’entretien des routes.
La commission a entendu Mme Rita Fuhrer, conseillère
d’Etat du canton de Zurich.

Développement de l’initiative
La situation actuelle: Comme la plupart des autres cantons,
le canton de Zurich finance la construction et l’entretien des
routes au moyen d’un fonds spécial alimenté par le produit
des taxes cantonales sur les véhicules à moteur. Or, ce pro-
duit est aujourd’hui insuffisant pour permettre au canton de
faire face à ses obligations en la matière. Celui-ci a certes
tenté à de nombreuses reprises d’adapter au moins en partie
au renchérissement le montant des taxes en question, mais
il n’a pu y parvenir. Il se trouve donc confronté à l’alternative
suivante: soit il renonce à faire face à ses obligations en ma-
tière de construction et d’entretien des routes, soit il les fi-
nance sur fonds publics. Cependant, ni l’une ni l’autre solu-
tions ne sont satisfaisantes: d’une part, et même si l’on peut
discuter de l’opportunité de construire de nouvelles routes, il
est incontestable que le canton doit impérativement remplir
ses obligations en matière d’entretien et de travaux urgents;
d’autre part, compte tenu de ce que les routes servent essen-
tiellement aux personnes motorisées, on ne voit pas pour-
quoi leur financement devrait être opéré sur fonds publics,
sans parler des difficultés liées au déficit budgétaire, et de
celles qui s’attacheraient à une éventuelle hausse des im-
pôts.
Le principe du pollueur-payeur: Personne ou presque ne
conteste plus en matière de transports et de pollution la légi-
timité d’un principe du pollueur-payeur prévoyant une taxa-
tion des usagers de la route proportionnelle à leur consom-
mation de carburant, compte tenu de ce que cette consom-
mation est l’indicateur aussi bien de la proportion dans la-
quelle il a utilisé le réseau routier que de la pollution
atmosphérique qu’il a engendrée. Tout conduit donc à taxer
ici l’usager plutôt que la collectivité en général, comme c’est
le cas depuis longtemps pour les autoroutes.
Une taxe fédérale plutôt que cantonale: Il serait toutefois dif-
ficile pour les cantons eux-mêmes de prélever à leur niveau

une taxe sur les carburants qui, en raison des inévitables
écarts de prix, amènerait les usagers à aller faire le plein là
où l’essence est la moins chère. Au plan fédéral, en revan-
che, le prélèvement d’une telle taxe ne poserait plus de pro-
blème, même si elle exigerait logiquement en contrepartie la
suppression des taxes cantonales sur les véhicules à mo-
teur.
L’introduction de cette taxe, étant sans effet sur la répartition
actuelle des compétences entre Confédération et cantons en
matière de construction et d’entretien des routes, il revien-
drait évidemment à la Confédération de reverser intégrale-
ment le produit de ladite taxe aux cantons. Une fois définis le
montant de la taxe et la clé de répartition, les cantons pour-
ront travailler sur des prévisions budgétaires précises,
d’autant que la consommation de carburant reste relative-
ment constante. Observons enfin que la solution proposée,
loin de renforcer encore l’Etat fédéral, ne fait que promouvoir
la collaboration entre la Confédération et les cantons.

Considérations de la commission
1. Etat des travaux de l’Assemblée fédérale et de l’adminis-
tration sur le même sujet
Dans les années quatre-vingt déjà, le Parlement avait traité
une l’initiative cantonale du canton de Zurich et une initiative
cantonale du canton de Berne (87.206 Initiative du canton de
Zurich. Taxe sur les véhicules à moteur; 88.206. Initiative du
canton de Berne. Perception sur le prix de l’essence de l’im-
pôt cantonal sur les véhicules à moteurs) qui portaient sur
l’introduction d’une taxe fédérale sur les véhicules à moteur.
L’initiative du canton de Zurich a été rejetée par le Conseil
des Etats le 9 juin 1988 par 24 voix contre 5 et par le Conseil
national le 27 septembre 1989 par 80 voix contre 45. Quant
à l’initiative du canton de Berne, elle a été rejetée par le Con-
seil national le 27 septembre 1989 par 80 voix contre 45 et
par le Conseil des Etats à l’unanimité le 15 mars 1990.
Il n’y a pas de travaux en cours au sein de l’administration
concernant cet objet.
2. Travail lié à l’initiative et calendrier
L’expérience montre que la mise en œuvre des objectifs de
l’initiative cantonale, dans un domaine politiquement sensi-
ble, prend du temps, moins par son élaboration que pour
l’éventuelle procédure de consultation, dans ce cas-ci pres-
que indispensable (6 mois à 1 an). Au niveau du droit canto-
nal, certaines lois devraient également être adaptées.
3. La commission est consciente des problèmes de finance-
ment de la construction et de l’entretien des routes que con-
naissent actuellement certains cantons et notamment le can-
ton de Zurich, ce qui l’a amené à déposer au Parlement cette
initiative afin qu’il introduise une taxe fédérale sur les véhicu-
les à moteurs basée sur le principe du pollueur-payeur.
Elle a toutefois relevé que les cantons de Zurich et de Berne
avaient déjà adressé de telles requêtes à la Confédération
(voir ch. 1) à la fin des années quatre-vingt et qu’elles avaient
échoué devant le Parlement. La commission a estimé que les
problèmes évoqués à l’époque, si ces initiatives étaient réa-
lisées, étaient encore actuels.
Tout d’abord, elle a évoqué le tourisme lié à l’essence. Ac-
tuellement, le prix de l’essence est plus élevé dans les pays
avoisinants qu’en Suisse. De nombreuses personnes vivant
de l’autre côté de la frontière viennent, de ce fait, se ravitailler
en Suisse contribuant ainsi à alimenter les finances fédéra-
les. Une augmentation du prix de l’essence en Suisse aurait
donc comme conséquence une diminution des recettes fi-
nancières de la Confédération et défavoriserait l’économie
des régions frontalières.
La commission a également relevé les difficultés liées à la
définition d’une clé de répartition adéquate pour la rétroces-
sion de l’impôt aux cantons, ainsi que la question de l’atteinte
à la souveraineté fiscale cantonale si une taxe fédérale était
introduite.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt mit 8 zu 1 Stimmen, der Initiative
keine Folge zu geben.
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Proposition de la commission
La commission propose, par 8 voix contre 1, de ne pas don-
ner suite à l’initiative.

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: Ich möchte aus
Sicht der Kommission noch ein paar ergänzende Hinweise
zum schriftlichen Bericht machen, handelt es sich doch im-
merhin um eine Standesinitiative, welche der Kanton Zürich
eingereicht hat. Die Kommission für Verkehr und Fernmelde-
wesen hat diese Initiative am 20. August 1998 vorgeprüft und
dabei Frau Regierungsrätin Rita Fuhrer angehört.
Die Frage der Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern ist inso-
fern ein leidiges Thema, als diese Erhöhungen in vielen Kan-
tonen immer wieder abgelehnt worden sind.
Der Grund, warum diese Steuern erhöht werden sollen, sind
die leeren Kassen bei den Strassenfonds der Kantone, mit
denen der Unterhalt der Strassen, aber auch neue Strassen
finanziert werden sollten.
Die Standesinitiative Zürich ist aufgrund einer Einzelinitiative
zustande gekommen. Vom Regierungsrat und der Kommis-
sion des Kantonsrates ist diese ursprünglich abgelehnt wor-
den. Der Kantonsrat hat sie dann aber überwiesen, so dass
der Regierungsrat des Kantons Zürich den Auftrag erhalten
hat, diese Standesinitiative hier in Bern zu vertreten.
Beeinflusst worden ist der Entscheid des Kantonsrates sicher
auch durch den damaligen Bericht des Bundesrates, wonach
er dem Gesuch des Kantons Zürich um Vorfinanzierung der
Westtangente nicht entspreche. Dies geschah unmittelbar
vor der Beratung der Initiative im Kantonsrat. Die ursprüngli-
che Ablehnung durch den Regierungsrat und durch die Kom-
mission des Kantonsrates war nicht in der Sache selbst be-
gründet, sondern in der Erfahrung, dass der Kanton Zürich
bis anhin in dieser Frage beim Bund keinen Erfolg hatte. Seit
1973 wurden vom Kanton Zürich drei Standesinitiativen ein-
gereicht, denen allesamt kein Erfolg beschieden war. Im üb-
rigen wurde auch eine entsprechende Standesinitiative Bern
von den eidgenössischen Räten abgelehnt.
Der Kanton Zürich möchte, dass eine eidgenössische Motor-
fahrzeugsteuer eingeführt wird, indem eine Steuer durch ei-
nen Zuschlag auf Benzin und Diesel erhoben würde, und
dass die daraus erzielten Erträge vollumfänglich den Kanto-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Strassenbau und -unter-
halt zuzuführen wären.
Die Vor- und Nachteile einer Motorfahrzeugsteuer, die über
den Treibstoff eingezogen wird, sind seit der Behandlung der
früheren Initiativen unverändert geblieben. Ein Vorteil wäre
eine Ausrichtung nach dem Verursacherprinzip, wobei man
sich allerdings bewusst sein muss, dass eine fahrleistungs-
abhängige Abgabe noch besser wäre, allerdings technisch
komplizierter und wohl kaum umsetzbar. Weitere Vorteile
wären die Einheitlichkeit in allen Kantonen und sicher auch
die Vereinfachung der Administration beim Einziehen dieser
Steuer.
Diesen Vorteilen stehen aber erhebliche Nachteile gegen-
über. Zum einen würde der sehr unterschiedliche Finanzbe-
darf der Kantone im Strassenbau und -unterhalt nicht berück-
sichtigt. Zudem wäre zu erwarten, dass beim Verteiler bezüg-
lich der Kriterien, wie diese Mittel verteilt werden sollen, er-
hebliche Schwierigkeiten entstehen würden. Schliesslich –
das scheint mir ein ganz zentraler Punkt – würde die kanto-
nale Finanzhoheit einmal mehr beschnitten.
Für den Bund, das muss man sehen, wären mit einer solchen
Regelung auch nicht zu unterschätzende Einnahmenverluste
bei den Treibstoffzöllen und -zuschlägen zu erwarten. Das
resultiert daraus, dass sich mit der Erhöhung der Treibstoff-
preise auch die Preisdifferenz im Verhältnis zum Ausland
verändern würde. Beim Diesel würde das keine entschei-
dende Rolle spielen, weil dieser bereits heute teurer ist als im
Ausland. Im Raum Basel z. B. ist der Diesel rund 29 Rappen
teurer als im nahegelegenen Ausland.
Würde man nun aber diese Motorfahrzeugsteuer über den
Benzinpreis einführen, müsste man den Benzinpreis um ge-
gen 30 Rappen je Liter erhöhen. Das hätte zur Folge, dass
die Ausländer am Kauf von Treibstoff in der Schweiz nicht
mehr interessiert wären. Die Konsequenz wäre, dass bei den

Treibstoffzolleinnahmen der Anteil, der heute dank des Ben-
zinkaufs durch Ausländer eingenommen wird – es ist rund
eine halbe Milliarde Franken – verlorenginge, wenn das
Preisverhältnis zum Nachteil der Schweiz kippen würde.
Diese 0,5 Milliarden Franken Einnahmen pro Jahr muss man
in Beziehung zu den Gesamteinnahmen aus den Treibstoff-
zöllen und -zuschlägen setzen: 1997 waren es 4 Milliarden
Franken; rund ein Achtel dieser Einnahmen also wäre ge-
fährdet. Zudem muss man sehen, dass 350 000 Bewohner
der Schweiz grenznah wohnen und es ihnen ein Leichtes
wäre, ihr Benzin im Ausland zu tanken.
Dies sind einige ergänzende Überlegungen zu diesem
Thema. Die Kommission hat mit 8 zu 1 Stimmen beschlos-
sen, Ihnen zu beantragen, der Standesinitiative Zürich sei
keine Folge zu geben.

Spoerry Vreni (R, ZH): Der Kommissionspräsident hat die
Vor- und Nachteile einer eidgenössischen Motorfahrzeug-
steuer dargelegt. Ich möchte lediglich etwas an seinen Aus-
führungen noch präzisieren: Es ist nicht eine Standesinitia-
tive des Parlamentes, es ist eine Standesinitiative des zür-
cherischen Souveräns. Der Regierungsrat hat dem Parla-
ment beantragt, der Einzelinitiative Dr. Helmut Meyer nicht
definitiv Folge zu geben. Das Parlament hat dies trotzdem
getan, und es kam zu einer Volksabstimmung. Am 15. März
dieses Jahres hat der Zürcher Souverän die Einzelinitiative
Meyer in einer Volksabstimmung unterstützt.
Ich möchte einfach, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass der
Zürcher Souverän hinter dieser Vorlage steht und die Vorteile
eines solchen Wechsels offensichtlich höher gewichtet als
die Nachteile, die vom Präsidenten aufgeführt worden sind.
Sie werden verstehen, dass die beiden Zürcher Standesver-
treter dem Willen des Zürcher Souveräns Folge leisten und
diese Standesinitiative unterstützen.

Seiler Bernhard (V, SH): Ich gestatte mir einige Bemerkun-
gen zu dieser Standesinitiative. Praktisch zur gleichen Zeit,
als im Kanton Zürich diese Initiative zustande gekommen ist,
haben auch die Schaffhauser im Kantonsrat eine wörtlich fast
gleichlautende Initiative behandeln müssen. Der Inhalt der
Schaffhauser Initiative ist fast identisch mit der zürcheri-
schen. Der Unterschied bei den Vorverhandlungen auf kan-
tonaler Ebene liegt aber darin, dass – wie Frau Spoerry ge-
sagt hat – im Kanton Zürich immerhin eine Mehrheit des Vol-
kes diese Initiative nach Bern geschickt hat, während im Kan-
ton Schaffhausen diese Initiative bereits im Kantonsrat mit
34 zu 32 Stimmen abgelehnt worden ist. Deshalb haben wir
keine Standesinitiative Schaffhausen auf dem Tisch.
Der Kanton Schaffhausen hat die zweitniedrigste Motorfahr-
zeugsteuer der Schweiz. Seit 1974, also seit etwas mehr als
20 Jahren, sind im Kanton Schaffhausen vier Volksabstim-
mungen bezüglich einer Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern
negativ ausgefallen. Ein fünfter Versuch starb 1997 bereits
im Kantonsrat.
Der Schaffhauser Regierungsrat hat sich zu etwa drei Viertel
für die Standesinitiative eingesetzt. Das heisst, er hätte na-
türlich gerne mehr Einnahmen, da, wie in anderen Kantonen
auch, die Motorfahrzeugsteuern nur noch einen kleinen Teil
der Ausgaben für den Strassenunterhalt und den Strassen-
bau decken. Aber die Gründe, die in Schaffhausen zur Ableh-
nung geführt haben, kann ich verstehen:
Einerseits ist es sehr schwierig, bei einer zentralen Bundes-
lösung einen gerechten und angemessenen Verteilschlüssel
für die Rückleitung in die Kantone zu finden.
Andererseits profitieren wir in Schaffhausen als Grenzkanton
natürlich von den günstigen Benzinpreisen im Kanton. Es
sind nach meiner Schätzung etwa zwei Dutzend Arbeits-
plätze, die davon abhängen, dass wir Benzin an «Benzintou-
risten» verkaufen können. Der Kommissionspräsident hat
darauf hingewiesen, dass dieser Benzintourismus auch für
die Bundeskasse interessant ist. Es ist erstaunlich, dass – wie
er sagte – rund ein Achtel der Einnahmen von ausländischen
Touristen kommt, die in der Schweiz Benzin einkaufen.
Vor allem aber würde es im Kanton Schaffhausen nicht ver-
standen, wenn den Kantonen eine Teilsteuer wie die Motor-
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fahrzeugsteuer entzogen würde, während die Kantone auf
der Ebene der direkten Steuer immer weiter auseinanderdrif-
ten. Wenn man Steuern zentralisieren will, müsste man nicht
nur Teilsteuern, sondern den ganzen Bereich der Steuern
und des Steuerbezugs betrachten.
Ich habe erwähnt, dass vier Volksabstimmungen negative
Resultate gezeitigt haben. Die Schaffhauser würden es gro-
tesk finden, wenn ausgerechnet von Bundesseite her diese
Steuer übernommen würde und man sie auf undemokrati-
schem Weg zwingen würde, mehr für die Motorfahrzeuge zu
bezahlen. Deshalb kann ich dieser Standesinitiative nicht
Folge geben.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission

(keine Folge geben) 27 Stimmen
Für den Antrag Spoerry

(Folge geben) 4 Stimmen

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.3267

Motion Bieri
Gegenseitige Anerkennung
der kantonalen Jagdprüfungen
Motion Bieri
Reconnaissance réciproque
des examens cantonaux de chasse

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 18. Juni 1998
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Ände-
rung von Artikel 4 des Bundesgesetzes über die Jagd und
den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz)
vorzulegen, welches sicherstellt, dass der erfolgreiche Ab-
schluss einer von einem Kanton festgelegten Jagdprüfung in
allen anderen Kantonen, insbesondere bei einem Kantons-
wechsel, ebenfalls anerkannt wird.

Texte de la motion du 18 juin 1998
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une
modification de l’article 4 de la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la
chasse) afin de garantir qu’un examen passé selon les mo-
dalités fixées par un canton soit reconnu par tous les autres
cantons, en particulier si le titulaire de l’autorisation change
de canton.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Büttiker, Cottier, Frick,
Hess Hans, Iten, Jenny, Paupe, Rochat, Schiesser, Seiler
Bernhard, Simmen (11)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Artikel 4 Absatz 2 des Jagdgesetzes legt fest, dass für die Er-
langung der kantonalen Jagdberechtigung eine vom Kanton
festgelegte Prüfung bestanden werden muss. Bei dieser Prü-
fung hat sich der Kandidat über die erforderlichen theoreti-
schen und praktischen Kenntnisse auszuweisen. Artikel 4
Absatz 3 hält als Ausnahmeregelung fest, dass die Kantone
eine auf einzelne Tage beschränkte Jagdberechtigung an
Personen erteilen können, die sich auf die Jagdprüfung vor-
bereiten oder als Gäste an der Jagd teilnehmen.
Die heute gültige Regelung führt dazu, dass grundsätzlich
ein Jäger in jedem Kanton, wo er auf die Jagd geht, eine Prü-
fung abzulegen hat. Während einzelne Kantone die Prüfun-
gen via interkantonale Vereinbarungen gegenseitig anerken-
nen, sind andere bis anhin nicht gewillt, in dieser Sache eine
föderalistische Grosszügigkeit an den Tag zu legen.

Im positiven Sinn ist der fortschrittliche Kanton Obwalden zu
erwähnen, der gleichwertige Eignungsprüfungen auf Gegen-
seitigkeit anerkennt. Er geht sogar noch weiter, indem er
gleichwertige Eignungsprüfungen auch ohne Gegenrecht an-
erkennt, wenn der Patentbewerber seit dem 1. Januar des
Vorjahres im Kanton gesetzlichen Wohnsitz hat. Mit dieser
Bestimmung wird sichergestellt, dass keine «Briefkastendo-
mizile» zu Jagdzwecken entstehen.
Bei allem Respekt vor unserem Föderalismus macht es
heute wenig Sinn, dass ein Kanton die Jagdprüfungen ande-
rer Kantone nicht anerkennt. Die Vorschriften über die Re-
geln der Jagd werden ohnehin weitgehend von der eidgenös-
sischen Gesetzgebung bestimmt. Die Unterschiede zwi-
schen den kantonalen Gesetzgebungen stellen keinen hin-
reichenden Grund dar, die Berechtigungen aus anderen
Kantonen abzulehnen.
Bereits heute koordinieren und vereinheitlichen die Kantone
die Prüfungsanforderungen. Die gegenseitige Anerkennung
kantonaler Prüfungen ist in der heutigen Zeit der Öffnung und
der beruflich bedingten Mobilität in den meisten Lebensberei-
chen eine Selbstverständlichkeit (z. B. Anerkennung der Be-
rufsabschlüsse, der Zulassungsbewilligungen für die Berufs-
ausübung usw.).
Zur Verdeutlichung sei darauf hingewiesen, dass die Jagd-
prüfung nur eine der Voraussetzungen für die Erlangung der
Jagdberechtigung ist. Weitere Bedingungen, wie die Wohn-
sitznahme im Kanton, wo die Jagd ausgeübt wird, die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften (Patentverweigerungs-
gründe) oder der Abschluss einer Haftpflichtversicherung
sind von dieser Änderung nicht betroffen. Sie fallen weiterhin
unter die Bestimmungen der Kantone.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 19. August 1998
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 19 août 1998
Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. Er
wird sie bei der nächsten Teilrevision des Bundesgesetzes
über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und
Vögel berücksichtigen.

Bieri Peter (C, ZG): «Langsam, aber sicher: Was lange
währt, wird hoffentlich und endlich gut!» Das sind die einlei-
tenden Worte, die der Chefredaktor der wichtigsten Schwei-
zer Jagdzeitschrift, «Der Schweizer Jäger», im Editorial zum
Ansinnen meiner Motion schreibt. Seit der Eingabe meiner
Motion ist das von ihr aufgenommene Anliegen sowohl in Jä-
gerkreisen als auch in den Medien diskutiert worden. Da die
Jagd offensichtlich interessiert und diese Tätigkeit auch an
gewissen Orten Emotionen hervorzurufen vermag, liegt es
mir daran, meine Absicht hier nochmals klar darzulegen.
Ich möchte erwähnen, dass ich nicht Jäger bin. Ich habe
diese Motion erst geschrieben, als ich von verschiedenen
Kantonen in Erfahrung bringen konnte, dass sie diesen Vor-
stoss unterstützen würden. Ich darf hier vor allem die Kan-
tone Obwalden, Glarus, Solothurn und Zug erwähnen.
Nun zur Sache: Worum geht es, und worum geht es nicht?
Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen vorab zwei
Punkte unterschieden werden, nämlich das Erlangen des Fä-
higkeitsausweises und die Zulassung zur Jagd. Das Erlan-
gen des Fähigkeitsausweises ist nicht gleichbedeutend mit
der Zulassung zur Jagd. Das scheinen offensichtlich viele
Leute nicht begriffen zu haben, die im Vorfeld zum heutigen
Tag darüber diskutiert und in den Medien bis hin zum Fern-
sehen darüber gesprochen haben.
Viele Kantone machen die Jagdberechtigung von verschie-
denen, teilweise restriktiven Vorgaben abhängig. Zu nennen
sind etwa der Wohnsitz, das Steuerdomizil oder der Ab-
schluss einer genügenden Haftpflichtversicherung. Gegen
dieses Vorgehen ist nichts einzuwenden, denn jeder Kanton
kennt seine Eigenheiten. Hier soll nicht der sinnvolle und be-
rechtigte Föderalismus angetastet werden.
Ganz anders verhält es sich aber beim Erlangen des Fähig-
keitsausweises. Das Jagdgesetz legt in Artikel 4 fest, dass für
die Jagd das erfolgreiche Bestehen einer Jagdprüfung vor-
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ausgesetzt werden muss. Massstab für die Prüfung ist der
Nachweis einer erfolgreichen Jagd. Diese Regelung führt
dazu, dass heute grundsätzlich jeder Jäger und jede Jägerin
in jedem Kanton, wo sie auf die Jagd gehen, eine spezielle
kantonale Prüfung bestehen müssen. Dies führt auch dazu,
dass bei einem familiär oder beruflich bedingten Wohnorts-
wechsel die ganze Ausbildung erneut von Grund auf durch-
laufen werden muss. Dies beginnt bei der Ausbildung bezüg-
lich der elementaren Kenntnisse und führt weiter zu den
Schiessübungen, Waffenkenntnissen bis hin zu den Jäger-
begleitungen und Hegeleistungen, nicht zu reden vom erheb-
lichen Zeitaufwand und von den finanziellen Aufwendungen.
Beim Zeit- und Finanzaufwand ist nicht nur die Seite des
Kandidaten zu betrachten, sondern ebensosehr diejenige der
Kantone, welche für die Durchführung erhebliche Ressour-
cen einsetzen müssen. Im Auftrag der Jagdverwalterkonfe-
renz hat sich bereits im Jahre 1994 eine Arbeitsgruppe unter
der Leitung des Obwaldner Jagdverwalters mit dieser The-
matik intensiv befasst. Diese Gruppe kommt zum Schluss,
dass die Jägerausbildung gesamtschweizerisch auf sehr ho-
hem Niveau ist und mit Ausnahme eines einzigen Kantons,
der übrigens in der Zwischenzeit ebenfalls nachgezogen hat,
ein absolut vergleichbares Niveau aufweist.
Ich habe diese von der Jagdverwalterkonferenz genehmigte
Darstellung bei mir und lade Sie ein, wenn Sie unsicher sind,
hier die Angaben zu Ihrem Kanton im Hinblick auf die Jagd-
prüfungsanforderungen zu studieren.
Die Arbeitsgruppe der Jagdverwalterkonferenz kommt zum
Schluss, dass wir nunmehr gesamtschweizerisch eine ein-
heitliche Lösung erreichen müssen. In einem Artikel des Prä-
sidenten des Glarner Patentjägervereins schliesst der Autor
mit folgender Einsicht: «Es ist zum heutigen Zeitpunkt unbe-
stritten, dass die Voraussetzungen für das Erlangen des Fä-
higkeitsausweises auf eidgenössischer Ebene durchaus als
gegeben betrachtet werden können. Deshalb, bin ich der fe-
sten Überzeugung, sollte die Forderung einer Vereinheitli-
chung keine Bevormundung der einzelnen Kantone darstel-
len und mit dem nötigen jagdpolitischen Willen aller schwei-
zerischen Jagdverbände durchaus realisiert werden kön-
nen.»
Verschiedene Kantone haben in der jüngeren Zeit eine Vor-
reiterrolle übernommen und beispielhafte Schritte unternom-
men. Hier sind die Kantone Obwalden, Glarus, Solothurn,
Schwyz und zum Teil auch Appenzell Innerrhoden zu nen-
nen.
Ich darf vielleicht auch auf das grenznahe Ausland verwei-
sen. Mit einem Zürcher oder Aargauer Jagdpatent können
Sie in Deutschland einen entsprechenden Jagdausweis ver-
langen. Übrigens: Wer in einem deutschen Bundesland eine
Jagdprüfung bestanden hat, kann in jedem anderen Bundes-
land auch auf die Jagd gehen. Das gleiche gilt für Österreich.
Der zuständige Solothurner Regierungsrat schrieb letzthin,
sein Kanton anerkenne «alle Jagdprüfungen anderer Kan-
tone und diejenigen Deutschlands und Österreichs. Die Aus-
bildungslehrgänge und die Jagdprüfungen sind auf einem
vergleichbar hohen Niveau. Wir hoffen und sind überzeugt,
mit unserem Schritt die nötigen Impulse zu geben, damit die
Jagdfähigkeitsausweise der drei Länder generell gegenseitig
anerkennt werden».
Ich möchte nicht so weit gehen. Mir geht es um die Lösung
innerhalb unseres Landes. Da es in diesem Saal mehr Juri-
sten als Jäger gibt, möchte ich Sie an Ihren Beruf erinnern.
Sie machen ein Anwaltspatent in einem Kanton und sind
dann auch in anderen Kantonen tätig. Es käme wohl keinem
Kanton in den Sinn, trotz eigener Anwaltsprüfung und eige-
ner kantonaler Gesetzgebung keine fremden Anwälte zuzu-
lassen. Was für die Anwälte recht ist, sollte für die Jäger nicht
mehr als billig sein.
Ich fasse zusammen:
1. Es geht nicht um die Jagdzulassung, wie irrtümlich gemel-
det wurde, sondern um die gegenseitige Anerkennung der
Jagdprüfung. Die Zulassung zur Jagd verbleibt nach wie vor
föderalistisch in der Kompetenz der Kantone.
2. Die Jagdprüfungen sind heute in allen Kantonen auf einem
vergleichbaren hohen Niveau. Mit meinem Anliegen werden

an der Qualität keine Abstriche gemacht, im Gegenteil, sie
wird geradezu gefördert.
3. Es bleibt den Kantonen freigestellt, ihre speziellen kanto-
nalen Vorschriften in einem Zusatzkurs, allenfalls in einer Zu-
satzprüfung oder durch Zusatzinformationen zu vermitteln.
4. Die gesellschaftlich bedingte Mobilität verlangt auch im
Bereich der Jagdprüfungen ein etwas grossräumigeres Den-
ken.
5. Ich weiss mich in meinem Vorstoss auch durch die Behör-
den der Eidgenössischen Jagdverwaltung unterstützt.
6. Indem der Bund seine gesetzliche Grundlage im Jagdge-
setz in dem Sinne ergänzt, nimmt er eine hoheitliche Funk-
tion wahr. Sie ergibt sich aus den einheitlichen Anforderun-
gen für eine gleiche Tätigkeit. Letztlich erfolgt die Jagd zum
Schutz unserer Natur und Umwelt.
Ich schliesse mit einem Zitat aus dem Artikel, den der Chef-
redaktor des «Schweizer Jägers» zu meiner Motion ge-
schrieben hat – diese Zeitschrift, das sei erwähnt, ist eines
der beiden Fachorgane der Schweizer Jagd –: «Auch in Pa-
tentkantonen gibt es bei gutem Willen genügend Fälle, die es
ermöglichen würden, die Jägerprüfungen anderer Kantone
anzuerkennen. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg.»
Ich danke dem Bundesrat, dass er bereit ist, meine Motion
entgegenzunehmen.

Brändli Christoffel (V, GR): Ich bitte Sie, diese Motion nicht
zu überweisen.
Ich möchte zunächst eine kurze Geschichte erzählen: Als
Wilhelm Tell einmal seinen Sohn Walter auf die Jagd mit-
nahm und ihre Blicke über das Nebelmeer nach Norden
schweiften, fragte Walter, was eigentlich in der Ferne, auf der
anderen Seite des Nebelmeeres, sei. Tell wies darauf hin,
dass man in grosse, weite Ebenen gelange mit riesigen Wäl-
dern und Wiesen, die man bis viermal im Jahr mähen könne.
Er erzählte auch von beeindruckenden, weiten Feldern. Wal-
ter lief das Wasser im Munde zusammen. Trotzdem fragte er
nach: Wie ist es denn dort mit der Jagd? Tell führte aus: Da
gibt es Fürsten, welche die Jagd kontrollieren und regeln.
Das ganze Gebiet ist in Reviere eingeteilt, und nur wer viel
zahlen kann, darf auf die Jagd. Walter reagierte spontan:
Dann bleiben wir lieber hier!
Was will ich mit dieser Geschichte ausdrücken? Ich will damit
ausdrücken, dass die Jagd mit vielen Emotionen verbunden
ist. Die Jagd hat mit Freiheit und Unabhängigkeit zu tun, und
sie hat auch sehr viel mit kantonaler Hoheit zu tun.
Bei der Schaffung des neuen Jagdgesetzes in den achtziger
Jahren ist man von folgenden – richtigen – Grundsätzen aus-
gegangen: Alles, was den Schutz betrifft – beispielsweise die
Frage, welche Tiere zu schützen seien –, gehört in den Kom-
petenzbereich des Bundes. Alles, was mit der Nutzung zu tun
hat, gehört in den Kompetenzbereich der Kantone. Diese
Kompetenzaufteilung trägt der Tatsache Rechnung, dass die
Jagd ein Regal darstellt. Demzufolge müssen sich Bundes-
eingriffe auf das absolut Notwendige beschränken – zumin-
dest im Nutzungsbereich.
Mit der vorliegenden Motion wird diese Kompetenzregelung
in Frage gestellt und wird die kantonale Hoheit im Jagdbe-
reich verletzt. Aus bündnerischer Sicht würde ich sogar sa-
gen, dass sie krass verletzt wird.
Gestatten Sie mir dazu drei Hinweise:
1. Die gegenseitige Anerkennung kantonaler Jagdprüfungen
kann nicht mit der Anerkennung von Berufsabschlüssen ver-
glichen werden. Letztere ist für die Betroffenen von existen-
tieller Bedeutung, während die Jagdausübung eine aus-
schliessliche Freizeitbetätigung darstellt.
Es kommt dazu, dass die Jagd zu den historischen Grundmo-
nopolen der Kantone gehört. Gerade im Bereich der histori-
schen Grundmonopole der Kantone kann es nicht angehen,
dass sich der Bund ohne zwingende sachliche Gründe neue
Kompetenzen aneignet.
Damit ist auch gesagt, dass eine Überweisung der Motion
eine über den Jagdbereich hinausgehende falsche Signalwir-
kung hätte, und zwar eine Signalwirkung in dem Sinne, dass
die Grundmonopole der Kantone immer mehr zentralen Lö-
sungen weichen müssten. Es ist auch klar: Wenn man hier
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den ersten Schritt tut, dann werden wir in einigen Jahren hier
über die Patentgebühren, über die Zulassung in Revieren,
über die Abschaffung von Domizilvorschriften usw. diskutie-
ren.
2. Die Zielsetzung einer freizügigeren Zulassungspraxis, wie
sie die Motion anstrebt, wird mit dem vorliegenden Vorstoss
sicher verfehlt.
Beispielsweise dürfen im Kanton Graubünden alle Personen,
Bündner, Schweizer und auch Ausländer, welche das 20. Al-
tersjahr vollendet und die bündnerische Eignungsprüfung be-
standen haben, das Jagdpatent lösen. Eine Differenzierung
besteht lediglich hinsichtlich der Patentgebühren.
Demgegenüber gibt es in Revierkantonen erhebliche Ein-
schränkungen. Dort müssen die Jäger vorerst in eine Jagd-
gruppe aufgenommen werden und ein Jagdrevier zugeteilt
erhalten. Häufig erhalten Jungjäger diese Möglichkeit erst
mehrere Jahre nach bestandener Eignungsprüfung. Sollen
diese Jäger nun frei in der ganzen Schweiz jagen dürfen?
Selbst Kantone, welche die Prüfung anderer Kantone aner-
kennen, schränken die Zulassungen über Kontingentierun-
gen ein. Es wäre nun verfehlt, wenn der Bund auf dem Wege
der Realisierung dieser Motion die Kantone, die heute eine
freiheitliche Zulassungspraxis haben, zwingen würde, Zulas-
sungsbeschränkungen zu verfügen. Ich zweifle nicht daran,
dass dies im Kanton Graubünden geschehen würde, über er-
höhte Patentgebühren, über Domizilvorschriften und anderes
mehr. Man würde also genau das Gegenteil von dem bewir-
ken, was hier angestrebt wird.
3. Zur Eignungsprüfung: Der Motionär geht davon aus, dass
die Prüfungsanforderungen schon weitgehend vereinheitlicht
sind. Das trifft für den theoretischen Teil und die Schiessprü-
fung zu. Bezogen auf den praxisorientierten Teil bestehen
nach wie vor Unterschiede – dies sowohl in bezug auf die un-
terschiedliche Vielfalt der Fauna, die Ausbildner wie auch in
bezug auf die Inhalte. Zu erwähnen sind beispielsweise der
unterschiedliche Wildbestand – im Mittelland hauptsächlich
Rehe und Schwarzwild, im Berggebiet Hirsche, Gemsen und
Steinböcke – oder die unterschiedlichen zugelassenen Jagd-
waffen. Es ist für mich offensichtlich: Die Anforderungen sind
unterschiedlich je nach dem, ob Sie im Kanton Basel-Stadt
oder im Kanton Graubünden auf die Jagd gehen.
Die Kantone haben heute schon die Freiheit, ausserkanto-
nale Patentprüfungen anzuerkennen. Einige Kantone haben
dies in Abwägung aller Interessen auch getan; Herr Bieri hat
darauf hingewiesen. Nachdem das ja mit dieser Öffnung
funktioniert, sehe ich überhaupt keinen Grund dafür, hier ein
Bundesdiktat zu verfügen. Ich teile also den Glauben von
Herrn Bieri nicht, dass hier alles Gute von oben komme.
Lassen Sie den Kantonen und den Jägern wenigstens in die-
sem Bereich ihre Freiheiten. Der Bund hat wahrlich wichti-
gere Fragen zu lösen, als auch noch diesen Bereich zu regu-
lieren.
Ich bitte Sie in diesem Sinne, die Motion abzulehnen.

Bieri Peter (C, ZG): Sie erlauben mir, dass ich eine Antwort
auf dieses Votum von Herrn Brändli gebe. Wir verstehen uns
gut; hinter der Jagd verstecken sich viele Emotionen, insbe-
sondere in dem Kanton, aus dem Herr Brändli kommt. Herr
Brändli, wenn Sie – das Material hat mir freundlicherweise
Herr Maissen zur Verfügung gestellt –in Ihrem Wahlkampf In-
serate des Inhalts machen, Parlamentarier verlangten, dass
man mit Patenten anderer Kantone bei Ihnen auf die Jagd
gehen könne, dann streuen Sie damit natürlich eine ganz be-
stimmte Desinformation.
In meiner Motion geht es nicht um Patente, sondern einzig
um Jagdprüfungen. Die Zulassung zur Jagd – das habe ich
immer wieder gesagt – bleibt nach wie vor in der Kompetenz
der Kantone, das soll föderalistisch geregelt werden.
Dieses Inserat hat dazu geführt, dass das Thema in einer
Fernsehsendung aufgegriffen wurde und dass sich die Leute
völlig desinformiert über meine Motion geäussert haben. Ich
möchte Sie bitten, dass Sie meine Motion korrekt wiederge-
ben.
Herr Brändli, Sie haben mit dem Jahre 1291 angefangen.
1291 ist Vergangenheit, wir leben heute 700 Jahre später,

und der Walter sieht heute über den Nebel hinaus, er weiss,
was dort heute passiert. Die Welt ist auch der Schweiz etwas
näher gerückt.
Herr Brändli, wenn die Bündner heute aus beruflichen oder
familiären Gründen ins Unterland ziehen müssen, dann müs-
sen sie heute auch in den Flachlandkantonen bei Null begin-
nen. Sie schikanieren damit nicht nur irgendwelche Leute,
welche zu Ihnen auf die Jagd gehen, sondern Sie schikanie-
ren ihre eigenen Landsleute, die beruflich oder familiär be-
dingt ins Unterland ziehen müssen. Sie können mit Sicher-
heit davon ausgehen, dass wir in unseren Kantonen nur die
Jagdprüfungen derjenigen Kantone akzeptieren, die Gegen-
recht halten.
Es geht mir nach wie vor, ich kann es nicht genügend wieder-
holen, nicht irgendwie um die Zulassung zur Jagd, sondern
einzig und allein um diese Jagdprüfungen. Ich glaube auch,
Sie haben doch, soweit ich Sie kenne, alles Interesse daran,
dass wir die Bürgerinnen und Bürger nicht mit zusätzlichen,
unnötigen Prüfungen schikanieren.
Meine Motion hätte ich nicht lanciert, hätte ich mich nicht vor-
her wirklich versichert, dass die Jagdprüfungen auf einem
vergleichbar hohen Niveau sind. Es waren Unterschiede vor-
handen, aber heute werden auch in unserem Kanton, wo es
keine Hochgebirgsjagd gibt, die Vorschriften und die Grund-
lagen der Hochgebirgsjagd geprüft. Der Tatbeweis ist er-
bracht, dass hier die Anforderungen vergleichbar sind. Im
Kanton Basel-Stadt gibt es keine Jagdprüfung, das habe ich
nachgeschaut.
Ich möchte Sie bitten, dass Sie meine Motion richtig verste-
hen. Es geht hier um die Jagdprüfungen, es geht nicht um
Zulassungen zur Jagd. Ich erwähne ein Beispiel aus unse-
rem Kanton. Hier kann man nur auf die Jagd gehen, wenn
man auch im Kanton Wohnsitz hat. Bei Revierkantonen ist es
so, dass eine Aufnahme in ein Revier erfolgen muss, damit
man überhaupt auf die Jagd gehen kann. Es ist mir klar, dass
der Kanton Graubünden, wenn meine Motion überwiesen
und das Gesetz angepasst wird, eine etwas andere Form der
Zulassung suchen muss. Aber das bräuchte – wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg – in der heutigen Zeit ein höheres
Verständnis für die Gemeinsamkeit, und es dürfte nicht das
Trennende in dieser Art betont werden, wo doch verschie-
denste Bürgerinnen und Bürger betroffen sind und wo zu al-
ledem noch kantonale Gelder gespart werden können.

Maissen Theo (C, GR): Ich finde es schön, dass man sich
auch in Bundesbern über die Jagd erhitzt. Ich kann mich gut
erinnern: Im Bündner Grossrat haben wir vor einigen Jahren
das Jagdgesetz totalrevidiert. Da gingen die Wogen auch so
hoch, höher als während anderen Debatten.
Ich möchte an die Adresse von Herrn Bieri betreffend das In-
serat richtigstellen: Von den Jägern wurde die Motion schon
richtig verstanden; es wurde verstanden, dass es da um die
Frage der gegenseitigen Anerkennung der Prüfungen geht.
Dass man das in Wahlkampagnen etwas vereinfacht und
Sachverhalte plakativ darstellt, ist allen bekannt; das kann
nicht als Argument zählen.
Ich spreche vorerst zu einem sachlichen Punkt, damit wir et-
was von den Emotionen wegkommen: Ich bin nicht über-
zeugt, dass sich alle, welche sich ausserhalb des Parlamen-
tes für diese Motion einsetzen, bewusst sind, was letztend-
lich die Konsequenz wäre. Es ist eindeutig so, dass die Mo-
tion für die Zielsetzung an sich kontraproduktiv ist – da muss
man eben unterscheiden zwischen den Kantonen mit Revier-
und Pachtjagd und jenen Kantonen mit Patentjagd –: Bei den
Kantonen mit Revier- und Pachtjagd spielte die gegenseitige
Jagdprüfungsanerkennung nicht so eine Rolle, da haben Sie
automatisch eine Beschränkung, indem bei diesen Pachten
der Zugang vorweg beschränkt ist. Das ist nun das Charak-
teristische der Gebirgskantone, wo die Patentjagd historisch
entstanden ist, dass es dort einen sehr grossen Freiraum gibt
und der Zugang offener ist. Daher muss das Verhältnis zwi-
schen den unterschiedlichen Jagdformen berücksichtigt wer-
den.
Man muss sehen, dass eine Lösung, wie sie Kollege Bieri
vorschlägt, insofern kontraproduktiv wäre, als dann die Pa-
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tentkantone zusätzliche Einschränkungen erlassen müssten.
Ich bin überzeugt: Wenn das durchgeht, wird das genau wie-
der eine Regelung sein, wie viele andere auch, wo man im
Nachhinein merkt, dass es schlechter wird als vorher. Man
erkennt in diesen Diskussionen, dass solche Zusammen-
hänge zuwenig bewusst sind.
Ich betone aus dieser Überlegung – weil wir im Grunde ge-
nommen, wenn wir die Motion überweisen, genau das ma-
chen, was man nicht will, nämlich mehr Einschränkungen
einführen –, dass man gegen die Motion sein muss.
Ich meine auch, dass man in der Schweiz heute tatsächlich
wichtigere Aufgaben zu koordinieren hätte als in einem Be-
reich, der funktioniert. Wir haben etwas vor uns, das wir re-
geln möchten, das vielleicht noch rational nachvollziehbar ist.
Es berührt aber Mentalitäten, wie wir gehört haben, es rüttelt
an etwas, was geschichtlich gewachsen ist; dies wird in
Frage gestellt, und ich frage mich: Müssen wir in einer Welt,
wo alles durchrationalisiert, koordiniert, vereinheitlicht und
zentralisiert ist, diese wenigen Spielräume, die ja letztlich
nicht existentiell sind, auch noch eingrenzen?
Schlussendlich möchte ich Sie an einen Ausspruch von Mon-
tesquieu erinnern, der gesagt hat – der Spruch wird Ihnen be-
kannt sein, aber ich erwähne ihn trotzdem –: Wenn es nicht
nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, dass man
es nicht macht. Hier kann man übersetzen: Wenn es um eine
Regelung geht, die nicht nötig ist, dann ist es eben nötig,
diese Regelung nicht einzuführen.
Danke, dass Sie die Motion nicht überweisen.

Schiesser Fritz (R, GL): Wenn einer in diesem Rat von sei-
nem Namen her berufen ist, sich zu diesem Vorstoss zu äus-
sern, dann bin ich – so glaube ich – die richtige Person.
Ich will mich aber nicht zum Materiellen äussern, sondern
möchte im Sinne eines Brückenbaus den Motionär fragen, ob
er einverstanden wäre, wenn der Vorstoss als Postulat über-
wiesen würde. Es sind hier offenbar wirklich Fronten aufge-
baut worden, die man etwas abbauen sollte. Dazu dient ja ei-
gentlich der Weg des Postulates. Ich erlaube mir nur noch die
Bemerkung, dass ich als Vertreter eines Bergkantons, der
ähnliche Verhältnisse aufweist wie der Nachbarkanton Grau-
bünden, der Position der beiden bündnerischen Vertreter
nicht ohne weiteres folgen kann.
Ich möchte die Sache so behandelt wissen, dass wir die Mo-
tion als Postulat überweisen.

Brändli Christoffel (V, GR): Ich möchte nicht viel verlängern,
aber ich gehe davon aus, dass ich nicht nur Tell als Argument
gebracht habe, Herr Bieri, und möchte auf das auch nicht ein-
gehen. Aber die Argumentation von Herrn Bieri ist natürlich
falsch, wenn er meint, er könne auf diesem Weg Bündnern im
Unterland irgendeine neue Möglichkeit der Jagd eröffnen. Er
hat gesagt, wer ins Unterland zügle, könne dann dort auf die
Jagd gehen. Der Normalfall eines Bündners, der ins Unterland
zügelt, ist eben der, dass er in Graubünden auf die Jagd geht.
Herr Bieri ist heute besorgt darüber, dass wir, wenn solche
Bundesregelungen kommen, dann kantonale Zulassungsbe-
schränkungen erlassen, wie es andere Kantone machen, wo
man beispielsweise sagt, man müsse Wohnsitz im Kanton
haben, man müsse Steuern im Kanton zahlen; das wäre die
Einschränkung für die betreffenden Leute. Man müsste dann
auch darüber diskutieren, ob in Revierkantonen den Bünd-
nern auch die Möglichkeit gegeben wird, gleichwertig auf die
Jagd zu gehen.
Ich sehe eigentlich nicht ein, warum der Bund sich jetzt in
diese ganze Angelegenheit einmischen soll, und ich wäre
auch unglücklich über ein Postulat. Ich glaube, das Thema
sollte jetzt entschieden werden, der Vorstoss sollte abgelehnt
werden, und wir sollten uns wieder wichtigeren Fragen zu-
wenden.

Bieri Peter (C, ZG): Das ist jetzt für mich etwas überra-
schend, denn ich stelle fest, dass Herr Brändli sogar die Form
des Postulates bekämpfen will. In diesem Sinne ist dieser
Entscheid für mich im Moment natürlich etwas schwierig,
denn es besteht die Gefahr bzw. die Chance, sowohl mit der

Motion als auch mit dem Postulat zu verlieren respektive zu
gewinnen.
Vielleicht können wir zuerst Herrn Bundesrat Leuenberger
anhören, damit ich mich dann aufgrund seiner Auskünfte ent-
scheiden könnte – wenn Ihnen dies recht wäre.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wie ich vermute, möchte
Herr Bieri, dass ich ziemlich lange spreche, damit er sich das
in der Zwischenzeit überlegen kann. Diesen Gefallen kann
ich Ihnen kaum tun, nachdem Sie eigentlich dargelegt haben,
worum es geht.
Es geht ja nur darum, dass die Jagdprüfungen harmonisiert
werden. Wenn man das machen würde, wären die Kantone
mit Bezug auf die Praxis trotzdem noch frei. Der Bundesrat
ist bereit, die Motion entgegenzunehmen und das Anliegen
bei der nächsten Revision des Jagdgesetzes aufzunehmen.
Das wäre in etwa vier bis fünf Jahren der Fall, damit Sie das
auch gleich wissen. Subito – so schnell – würden wir nicht
«schiessen», um in Ihrer Sprache zu sprechen.
Der Bundesrat hat sich wirklich ein bisschen von der folgen-
den Überlegung leiten lassen: Wenn diese Harmonisierung
schon bei den Anwaltsprüfungen in der ganzen Schweiz eine
Selbstverständlichkeit ist, dann sollte sie es auch bei den Jä-
gern sein. Die Rechtsanwälte gehen auf die Menschen los
und die Jäger auf die Tiere, wobei sich die Menschen in der
Regel besser wehren können als die Tiere. (Heiterkeit)
Wir wären deshalb bereit, die Motion entgegenzunehmen. Es
ist an Ihnen zu entscheiden, ob Sie den Vorstoss als Postulat
oder als Motion überweisen wollen. Wir möchten uns da nicht
einmischen. Herr Brändli hat markig genug gesagt, dass sich
der Bund hier nicht immer einmischen solle. Als Bundesrat
will ich den Entscheid deshalb vollkommen Ihnen überlassen.

Bieri Peter (C, ZG): Ich habe die Zwischenzeit dazu genutzt,
meine Chancen abzuschätzen.
Es gibt vehemente Gegner dieses Vorstosses. Beim Kanton
Graubünden habe ich dafür ein gewisses Verständnis. Da
gehen die Emotionen etwas hoch, das ist klar. Die Jagd ist für
die Bündner vielleicht etwas Spezielles.
Es gibt aber verschiedene unter Ihnen, die vielleicht etwas
nüchterner an die Sache herangehen und jetzt etwas verun-
sichert sind. Ich möchte alle diejenigen gewinnen, die verun-
sichert wirken.
In diesem Fall würde ich Ihnen beantragen, dass wir meinen
Vorstoss als Postulat überweisen, in der Hoffnung, dass all
diejenigen, die verunsichert sind, jetzt mir zustimmen.

Abstimmung – Vote
Für Überweisung des Postulates 21 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen

98.3310

Postulat Plattner
Marktwirtschaftliche Instrumente
im globalen Klimaschutz.
Protokoll von Kyoto
Postulat Plattner
Instruments
d’économie de marché
pour la protection
universelle du climat.
Protocole de Kyoto

___________________________________________________________

Wortlaut des Postulates vom 25. Juni 1998
Ich bitte den Bundesrat, dem Parlament ein Assessment der
transnationalen marktwirtschaftlichen Instrumente Joint Im-
plementation (JI), Clean Development Mechanism (CDM)
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und Emissionshandel (ET), wie sie im von der Schweiz mit-
unterzeichneten Zusatzprotokoll von Kyoto aufgeführt sind,
zu erstatten.
Der Bericht soll insbesondere folgende Fragen behandeln:
– Darstellung dieser Instrumente, ihrer Funktionsweise und
ihrer Potentiale im Klimaschutz und zugunsten der nachhalti-
gen Entwicklung;
– Möglichkeit des Einsatzes dieser Instrumente zur Erfüllung
unserer nationalen Verpflichtungen betreffend die Reduktion
der Treibhausgasemissionen;
– rechtliche und politische Einbettung dieser Instrumente in
die Schweizer Energiepolitik (CO2-Gesetz, Energieabgaben
u. a.);
– Wirkungen eines Einsatzes dieser Instrumente – durch den
Staat und/oder durch die Wirtschaft – auf die Volkswirtschaft;
– Verwaltungsorganisation zwischen dem Buwal, BFE, Bawi
und Deza bei der nationalen und internationalen Diskussion
dieser Instrumente;
– Absichten des Bundesrates betreffend den Einsatz dieser
Instrumente.

Texte du postulat du 25 juin 1998
Je prie le Conseil fédéral de présenter au Parlement une éva-
luation des instruments d’économie de marché internatio-
naux que sont l’application conjointe (Joint Implementation,
JI), le mécanisme pour un développement «propre» (Clean
Development Mechanism, CDM) et l’échange de droits
d’émission (Emission Trading, ET), tels qu’ils figurent dans le
Protocole additionnel de Kyoto signé par la Suisse.
Le rapport demandé portera notamment sur les questions
suivantes:
– présentation de ces instruments, de leur mode de fonction-
nement et de leur potentiel s’agissant de la protection du cli-
mat et du développement durable;
– possibilité de les utiliser pour remplir les engagements de
la Suisse en matière de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre;
– intégration dans la législation et la politique de notre pays
en matière d’énergie (loi sur la réduction des émissions de
CO2), taxes sur l’énergie, etc.);
– conséquences de leur utilisation – par l’Etat ou par les en-
treprises – sur l’économie nationale;
– répartition des compétences entre l’OFEFP, l’OFEN,
l’OFAEE et la DDC dans le débat national et international sur
ces instruments;
– intentions du Conseil fédéral s’agissant de leur utilisation.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bieri, Forster, Gentil,
Respini, Schüle, Spoerry (6)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht
eine schriftliche Antwort.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 9. September 1998
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 9 septembre 1998
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich bin froh, dass der Bundesrat
den Bericht, den ich verlange, erstellen will.
Ich habe eine Bemerkung dazu zu machen: Mir liegt sehr
daran, dass in diesem Bericht die Verwaltungsorganisation
zwischen den verschiedenen beteiligten Ämtern auch klar
dargelegt wird. Ich habe aufgrund von informellen Kontakten
ein bisschen den Eindruck, dass man sich in der Verwaltung
selber noch nicht im klaren ist, wie das zu laufen hat, denn
hier spielen nicht nur ökologische und wirtschaftliche Argu-
mente hinein, es ist auch ein aussenpolitisches Problem, und
da sind verschiedenste Departemente gleichzeitig gefordert.
Ich bitte darum, diesem Punkt Aufmerksamkeit zu schenken.
Meine Frage: Bis wann – denkt der Bundesrat – könnte ein
solcher Bericht vorliegen? Ich hoffe, dass dieser Bericht noch
in diesem Jahrtausend erstattet werden kann und nicht erst

im Jahr 2004. Im Prinzip sind das ja bekannte Dinge, die man
im Hinblick auf unsere Politik nur einmal durchdenken muss.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir haben im Sinn, den Be-
richt noch in diesem Jahrtausend zu erstellen, wobei dieses
Jahrtausend mit dem 31. Dezember des Jahres 2000 und
nicht 1999 endet. Im Jahre 2000 sollte er also vorliegen.

Überwiesen – Transmis

98.3358

Motion Delalay
Wettbewerbsfähigkeit
der Wasserkraftenergie
Motion Delalay
Compétitivité
de l’énergie hydroélectrique

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 26. Juni 1998
Der Bundesrat wird eingeladen, eine Änderung der Artikel 80
bis 83 des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den
Schutz der Gewässer vorzuschlagen, welche die Sanierung
der Fliessgewässer regelt.
Was die nach dem 1. Juni 1987 erteilten Konzessionen betrifft,
so sind die Sanierungsmassnahmen unbestritten. In den an-
deren Fällen muss beachtet werden, dass die hydroelektri-
sche Stromerzeugung in einem liberalisierten Markt in Kon-
kurrenz mit thermischer oder atomarer Stromerzeugung steht.
Die Revision dieses Gesetzes muss der Tatsache Rechnung
tragen, dass auch nur geringfügige Veränderungen der Rest-
wassermengen grosse Produktionsverluste bewirken kön-
nen. Der Bedarf an sauberer und erneuerbarer Energie so-
wie wirtschaftliche Interessen rechtfertigen eine Revision die-
ses Gesetzes mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der
Wasserkraft zu erhalten.

Texte de la motion du 26 juin 1998
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification
des articles 80 à 83 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur
la protection des eaux (LEaux) réglant la question de l’assai-
nissement des cours d’eau.
Dans le cas des concessions accordées après le 1er juin
1987, les mesures d’assainissement ne sont pas contestées.
Dans les autres cas, il faut considérer que la production hy-
droélectrique, dans un marché libéralisé, est en concurrence
avec la production d’origine thermique ou atomique.
La révision de cette loi prendra en compte le fait que des dé-
bits résiduels modifiés même faiblement, peuvent entraîner
des pertes de production importantes. L’intérêt d’une énergie
propre et renouvelable et les besoins de l’économie justifient
une révision de la loi en vue de maintenir la compétitivité de
la force hydraulique.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bisig, Bloetzer, Brändli,
Büttiker, Cavadini Jean, Cottier, Danioth, Forster, Hess
Hans, Inderkum, Jenny, Leumann, Maissen, Marty Dick,
Merz, Paupe, Reimann, Rochat, Saudan, Schallberger, Sei-
ler Bernhard, Uhlmann (22)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Les dispositions relatives aux débits résiduels ne doivent pas
être appliquées seulement en tenant compte des ressources
hydroélectriques ou des intérêts écologiques, mais doivent
tenir compte équitablement des besoins de l’économie natio-
nale et de ceux des régions d’origine des eaux.
Par les concessions accordées pour l’utilisation des forces
hydrauliques, les concessionnaires acquièrent le droit d’utili-
ser les cours d’eau. La question est donc de savoir si les
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prescriptions actuelles concernant l’assainissement peuvent
s’imposer contre des droits acquis. L’application de la loi en
ce qui concerne les diverses concessions doit subir un exa-
men quant à l’opportunité et, cas échéant, quant aux condi-
tions d’expropriation. Un débit supplémentaire touchant des
concessions existantes est en effet une atteinte aux droits
acquis et il peut être ordonné dans les cas d’intérêt public
prépondérant (dans les paysages répertoriés p. ex.) et
moyennant indemnité.
Les dispositions relatives à l’assainissement dans la loi sur la
protection des eaux se révèlent peu réalistes dans le con-
texte actuel d’ouverture du marché et leur application laisse
des questions importantes en suspens. C’est pourquoi une
révision de cette partie de la loi se justifie.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 28. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 28 septembre 1998
1. Pour les nouvelles prises d’eau comme pour les ancien-
nes, les dispositions relatives aux débits résiduels contenues
dans la LEaux représentent un compromis entre les intérêts
de la protection et ceux de l’utilisation des eaux. Ce compro-
mis, élaboré après de longues négociations conduites de
1987 à 1991, a été adopté par le Parlement et approuvé par
le peuple à une forte majorité.
2. Les dispositions relatives aux débits résiduels des installa-
tions existantes, que l’auteur de la motion souhaite modifier,
contiennent deux éléments concernant l’assainissement:
– L’article 80 alinéa 1er LEaux exige pour tous les prélève-
ments existants que les cours d’eau concernés soient assai-
nis dans la mesure où il est possible de le faire sans que les
droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui
justifierait un dédommagement.
– L’article 80 alinéa 2 LEaux exige des mesures d’assainis-
sement supplémentaires, donnant droit à des dédommage-
ments, lorsqu’il s’agit de cours d’eau qui traversent des pay-
sages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire natio-
nal ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants
l’exigent. La procédure de constat et la détermination du
montant de l’indemnité sont régies par la loi fédérale sur l’ex-
propriation.
3. L’article 80 alinéa 1er LEaux, qui exige un assainissement
seulement si celui-ci ne donne pas lieu à une indemnité, est
une prescription souple. Son application permet de tenir
compte de la situation économique actuelle et de chaque cas
particulier. Si la situation du marché de l’électricité s’est for-
tement modifiée, cela a aussi des conséquences sur l’appli-
cation de l’article 80 alinéa 1er LEaux: en règle générale, plus
le prix de l’électricité est bas et moins la perte de production
énergétique que l’on peut exiger sans indemnisation est im-
portante.
Plusieurs cantons ont déjà procédé à de tels assainisse-
ments et l’expérience montre que de petits débits résiduels
ne garantissent pas toutes les fonctions biologiques des
cours d’eau, mais permettent néanmoins d’améliorer sensi-
blement la qualité écologique de ceux-ci. Une modification de
cette disposition moderne et flexible dans son application
n’est pas nécessaire.
4. L’assainissement supplémentaire selon l’article 80 ali-
néa 2 LEaux, qui implique le versement d’indemnités par la
collectivité publique, doit être exécuté lorsque le cours d’eau
concerné est en contact étroit avec des biotopes inscrits dans
un inventaire fédéral ou cantonal ou lorsque les buts de la
protection du paysage inventorié sont touchés dans une me-
sure prépondérante. Il est incontestable que ces assainisse-
ments provoqueront des coûts importants pour la collectivité
publique et qu’un financement provenant des recettes fisca-
les générales sera difficile vu la situation financière actuelle.
Il est toutefois possible que des solutions ressortent des dis-
cussions parlementaires en cours (loi sur l’énergie et loi sur
le marché de l’électricité). Il convient donc d’attendre les ré-
sultats de ces discussions et, en fonction de ces résultats, de
réexaminer éventuellement les prescriptions d’assainisse-
ment.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos-
tulat.

Delalay Edouard (C, VS): J’ai déposé cette motion le 26 juin
dernier parce qu’il m’est apparu de différentes sources que
les dispositions des articles 80 à 83 de la loi sur la protection
des eaux (LEaux) se révèlent peu réalistes dans le contexte
qui prévaut actuellement dans le domaine de l’énergie.
Ces dispositions imposent en effet aux sociétés hydroélectri-
ques des charges relativement importantes que l’on cherche
aujourd’hui, il est vrai, à compenser par l’introduction simul-
tanée d’un impôt sur les énergies non renouvelables. Une
partie d’ailleurs de cet impôt serait utilisée pour soutenir ces
mêmes sociétés par une participation aux investissements
non amortissables, aux rénovations et également à l’assai-
nissement des captages.
D’autre part, l’application des règles de la LEaux relatives à
l’assainissement laisse des questions importantes en sus-
pens. Ainsi, par exemple, l’article 80 alinéa 1er exige un as-
sainissement seulement si celui-ci ne donne pas lieu à une
indemnité, et se trouve être – selon la réponse du Conseil fé-
déral – une prescription relativement souple quant à son ap-
plication. Je pense qu’elle laisse cependant une large marge
d’appréciation, car elle oblige à une certaine pesée des inté-
rêts dont les éléments à prendre en compte varient fortement
en raison du prix de l’énergie et, conséquemment, de la perte
de production exigible sans indemnisation.
Le Conseil fédéral affirme qu’une révision de cette disposi-
tion moderne et flexible de l’article 80 alinéa 1er n’est pas né-
cessaire. Sur le fond, je ne partage pas cet avis et j’estime au
contraire qu’elle s’impose en raison même de l’insécurité qui
résulte de l’interprétation extensive qui peut en être faite.
De même, l’article 80 alinéa 2 LEaux mérite d’être révisé.
Cette disposition prévoit le versement d’indemnités par la col-
lectivité publique dans certaines circonstances spéciales, en
particulier lorsque le cours d’eau en question est en contact
étroit avec des biotopes inscrits dans un inventaire fédéral ou
cantonal, ou lorsque les buts de la protection sont touchés
dans une mesure prépondérante. Or, des assainissements
de ce type provoqueront des coûts tels pour la collectivité
qu’ils ne pourront pas être supportés par elle dans la situation
qui prévaut aujourd’hui au niveau des finances publiques. Il
ne faut pas oublier que pour réaliser les objectifs de la LEaux
un plan des mesures d’assainissement doit être établi. Les
délais fixés dans la LEaux ne sont pas réalistes, et il apparaît
d’ores et déjà qu’ils ne pourront pas être tenus. C’est à mon
avis une raison supplémentaire de réviser la LEaux.
Il existe donc sur le fond de bonnes raisons d’entreprendre
une révision des articles 80 et suivants de cette loi, car je suis
moins optimiste que le Conseil fédéral quant à leur efficacité
dans le contexte actuel de l’économie hydroélectrique.
Par contre, en ce qui concerne la procédure, je comprends
les objections du Conseil fédéral selon lesquelles certaines
solutions nouvelles peuvent sortir des discussions en cours
au sujet de la loi sur le marché de l’électricité. Cet argument
proposant d’attendre le résultat de ces discussions et de
réexaminer au terme de ce débat les prescriptions d’assai-
nissement me paraît pertinent.
Pour cette raison, j’accepte la transformation de ma motion
en postulat, en proposant du même coup qu’il soit transmis
au Conseil fédéral, mais aussi aux commissions compéten-
tes des deux Conseils en vue de son examen dans le cadre
des débats relatifs à la loi sur le marché de l’électricité.
Pour le surplus, je remercie le Conseil fédéral de sa réponse.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich habe unter diesen Um-
ständen nichts mehr beizufügen. Es ist so, dass all diese Pro-
bleme im Zusammenhang mit dem Elektrizitätsmarktgesetz
und auch mit der Diskussion um die Energieabgabe, wo das
Parlament uns jetzt eine Frist zur Vernehmlassung gestellt
hat, gemeinsam behandelt werden müssen. Wir sind gerne
bereit, dieses Anliegen dann in diese Diskussionen aufzu-
nehmen.
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Wir sind mit der Überweisung des Anliegens in Form eines
Postulates einverstanden.

Überwiesen als Postulat – Transmis comme postulat

Präsident: Die Akten gehen an die für die Behandlung des
Elektrizitätsmarktgesetzes zuständige Kommission, damit
diese dem Anliegen die gebührende Beachtung schenken
kann.

98.3309

Postulat Bieri
Bahnreform
und Ausschreibverfahren.
Bericht
Postulat Bieri
Réforme des chemins de fer
et procédure de mise au concours.
Rapport

___________________________________________________________

Wortlaut des Postulates vom 25. Juni 1998
Der Bundesrat wird ersucht, vor Ablauf der ersten Leistungs-
vereinbarung mit den SBB über die ersten Erfahrungen bei
der Umsetzung der Schweizer Bahnreform zu orientieren.
Auf den gleichen Zeitpunkt soll über die ausländischen Erfah-
rungen mit den unterschiedlichen Modellen berichtet werden.
Sodann interessiert, wie die Grundlagen für die Einführung
des freien Netzzuganges («open access») für den internatio-
nalen Personen- und den gesamten Güterverkehr und die
dafür vorgesehene Regelung der Trassenpreise aussehen
und sich bewährt haben.
Schliesslich stellt sich die Frage, ob im gegenwärtigen Zeit-
punkt bereits weitere Liberalisierungsschritte angezeigt sind.
Der Bericht des Bundesrates soll auch über die Grundlagen
des mit der Bahnreform indirekt zusammenhängenden Aus-
schreibverfahrens im Regionalverkehr und die damit ge-
machten Erfahrungen informieren. Dabei sind auch ausländi-
sche Modelle vergleichsweise darzustellen, und es ist zu prü-
fen, wie sich die verschiedenen Modelle bezüglich Investi-
tionsanreize und des Ausschreibens einzelner Linien bzw.
zusammenhängender Netzteile auswirken.

Texte du postulat du 25 juin 1998
Le Conseil fédéral est invité à faire rapport, avant l’échéance
de la première convention sur les prestations conclue avec
les CFF, sur les premiers résultats obtenus lors de l’applica-
tion de la réforme des chemins de fer.
Le rapport devra aussi inclure les enseignements tirés à
l’étranger avec différents modèles.
Il serait également intéressant de connaître les bases sur les-
quelles se fonde le libre accès au réseau («open access»)
dans le transport international des voyageurs et dans le trafic
des marchandises dans son ensemble, ainsi que la régle-
mentation correspondante du prix du sillon d’horaire et la va-
leur des résultats obtenus.
Il faudrait enfin savoir si de nouvelles mesures de libéralisa-
tion seraient à prendre en ce moment.
Le rapport du Conseil fédéral devra aussi renseigner sur les
bases de la procédure de mise au concours dans le trafic ré-
gional, procédure qui est indirectement liée à la réforme des
chemins de fer et aux enseignements qu’on peut tirer de son
application. A titre de comparaison, il faudra aussi indiquer
les solutions adoptées à l’étranger et étudier l’effet incitatif
des différents modèles sur l’investissement et la mise au
concours de certaines lignes ou de parties connexes de ré-
seaux.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bisig, Brändli, Cottier,
Danioth, Forster, Frick, Inderkum, Iten, Jenny, Leumann,
Loretan Willy, Maissen, Merz, Paupe, Plattner, Reimann,
Respini, Schallberger, Seiler Bernhard, Simmen, Wicki (21)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Das Parlament hat vor kurzem die Vorlage zur Bahnreform
verabschiedet. Die neuen Regeln treten auf den 1. Januar
1999 in Kraft. Die SBB werden nach dem Willen des Parla-
mentes über eine vierjährige Leistungsvereinbarung mit Zah-
lungsrahmen gesteuert. Mit weiteren Reformen zum jetzigen
Zeitpunkt sollte Zurückhaltung geübt werden, da sich die
Bahnen nicht mit internen und institutionellen Reorganisatio-
nen aufhalten, sondern sich auf die Erreichung von Marktzie-
len konzentrieren sollten.
Die Debatten im Parlament haben indessen gezeigt, dass im
Schienenverkehr national und international vieles im Fluss ist
und etliche Fragen über die Wirkungen der neuen Modelle
und Anreizstrukturen unbeantwortet blieben. Für allfällige
weitere Schritte zur Bahnreform im Sinne einer rollenden Re-
form ist das Parlament deshalb auf fundierte Abklärungen
und Erfahrungsberichte angewiesen. Gleiches gilt für das
seit Anfang 1996 geltende neue Ausschreibverfahren im Re-
gionalverkehr gemäss Eisenbahngesetz. Nach Ablauf der
Übergangsfrist wird es auf den Fahrplanwechsel 1999 erst-
mals richtig greifen.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 28. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 28 septembre 1998
Die Berichterstattung wird im Rahmen der Botschaft zur
nächsten Leistungsvereinbarung zwischen dem Bund und
der SBB AG erfolgen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Bieri Peter (C, ZG): In wenigen Wochen werden bekanntlich
die Schweizerischen Bundesbahnen, so wie wir es beschlos-
sen haben, und mit ihnen der gesamte öffentliche Verkehr in
unserem Land in ein neues Zeitalter des verstärkten Wettbe-
werbs untereinander und auch mit ausländischen Unterneh-
men treten.
Am 1. Januar 1999 tritt die von uns beschlossene Bahnre-
form in Kraft. In den nächsten Tagen werden die zuständigen
Kommissionen beider Räte die Botschaft des Bundesrates
zur ersten Leistungsvereinbarung zwischen dem Bund und
der SBB AG erhalten. Diese erste Leistungsvereinbarung soll
die Ziele der Bahnreform zusammen mit einer beachtlichen
Anzahl von revidierten und neuen Verordnungen praxisge-
recht konkretisieren. Wir werden darüber in diesem Saal
noch zu befinden haben. Damit ist die Reihe an den Unter-
nehmungen, damit zu arbeiten und sich voll auf die Errei-
chung von Marktzielen zu konzentrieren.
Wer indessen die aktuelle Verkehrspolitik aufmerksam beob-
achtet, wird feststellen, dass im Schienenverkehr national
und international vieles im Fluss ist. Auch in den Debatten zur
Bahnreform musste der Gesetzgeber etliche Fragen über die
Wirkungen der neuen Modelle und Anreizstrukturen unbeant-
wortet lassen. Auch in den kommenden Beratungen der er-
sten Legislaturvereinbarung für die Zeit von 1999 bis 2002
werden wir nicht alle Daten, Fakten und Entwicklungen in un-
sere Überlegungen mit einbeziehen können.
Nicht einmal die Länder der EU haben die Bahnreform nach
einheitlichen Kriterien umgesetzt, obwohl sie eigentlich auf-
grund der Richtlinie 91/440 dazu verpflichtet wären. Auch
dem Prinzip der Gegenseitigkeit wird in den EU-Ländern kei-
neswegs vollends nachgelebt – sei es, weil die Aufträge nicht
ausgeschrieben werden, sei es, weil das Schienennetz nicht
wirklich offen ist.
Um im europäischen und im inländischen Markt erfolgreich
operieren zu können, müssen unsere Transportunterneh-
mungen des öffentlichen Verkehrs jetzt einmal mit unseren
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Erlassen, auch wenn sie noch unvollkommen sind, eine Pla-
nungssicherheit haben. Genau das verlangt mein Postulat.
Diese Planungssicherheit muss mindestens für eine Lei-
stungsvereinbarung von vier Jahren gelten. Wie überall und
vor allem im sich beinahe täglich verändernden Markt kön-
nen wir nicht alles und jedes bis ins Detail erfassen und vor-
aussehen.
Im übrigen ist die Politik natürlich darauf angewiesen, dass
uns die am Markt operierenden Schweizer Unternehmungen
auf gravierende Änderungen bei den Zugangsregeln auf-
merksam machen. Nur so können wir nötigenfalls rasch
durch geeignete gesetzliche Schritte Massnahmen anderer
Länder auffangen, die sich zum Schaden unserer Schweizer
Bahnen auswirken.
Es gilt, die Entwicklung in diesem Bereich aufmerksam zu be-
obachten, um bei der nächsten Leistungsvereinbarung Kor-
rekturen und Justierungen anzubringen, die sich aufdrängen.
Für solche allfällig notwendige weitere Schritte zur Bahnre-
form ist das Parlament auf fundierte Abklärungen und Erfah-
rungsberichte angewiesen. Der mit meinem Postulat ver-
langte Bericht muss auch die Erfahrungen einschliessen,
welche mit dem Ausschreibverfahren im Regionalverkehr ge-
macht werden, welche mit der Bahnreform indirekt zusam-
menhängen. Diese werden nämlich ebenfalls nächstes Jahr
mit dem Fahrplanwechsel erstmals richtig greifen.
In diesem Sinne danken wir dem Bundesrat für die Entgegen-
nahme unseres Postulates und eine umfassende Berichter-
stattung im Rahmen der Botschaft zur nächsten Leistungs-
vereinbarung im Jahre 2002 zwischen dem Bund und den
ehemaligen SBB.

Überwiesen – Transmis

Schluss der Sitzung um 11.50 Uhr
La séance est levée à 11 h 50
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Forster Erika (R, SG), Berichterstatterin: Gestatten Sie mir
noch die Erläuterung einer erheblichen Textänderung durch
die Redaktionskommission. Bei Artikel 8 Absatz 6 ist zu un-
terscheiden zwischen den Ausnahmebewilligungen für den
Anbau, die Einfuhr, die Herstellung und das Inverkehrbringen
von Stoffen nach Absatz 1 Buchstabe b einerseits und den
Ausnahmebewilligungen für die Behandlung von drogenab-
hängigen Personen mit diesen Stoffen andererseits. Im Ent-
wurf des Bundesrates wurde diese Unterscheidung zwar
nicht explizit ausgedrückt; sie war aber inhaltlich aus der For-
mulierung abzuleiten. In der davon abweichenden, von bei-
den Räten bereits beschlossenen Fassung ging nun diese
Unterscheidung verloren. Dies war nicht beabsichtigt. Viel-
mehr ging es dem Ständerat darum, statt von «Polikliniken
und ärztlichen Diensten in Gefängnissen» von «auf die Be-
handlung von drogenabhängigen Personen spezialisierten
Institutionen» zu sprechen. Im Einvernehmen mit den Präsi-
denten der beiden Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit sowie mit dem Bundesamt für Gesundheit hat
die Redaktionskommission die Formulierung von Artikel 8
Absatz 6 wie folgt geändert: «Das Bundesamt für Gesundheit
kann im weiteren für den Anbau, die Einfuhr, die Herstellung
und das Inverkehrbringen von Stoffen nach Absatz 1 Buch-
stabe b Ausnahmebewilligungen erteilen. Ausnahmebewilli-
gungen zur Behandlung von drogenabhängigen Personen
mit Stoffen nach Absatz 1 Buchstabe b können ausschliess-
lich an hierfür spezialisierte Institutionen erteilt werden.»
Die Redaktionskommission hat mich gebeten, Ihnen diese
Präzisierung darzulegen.

Präsident: Der Rat nimmt diese Erklärung zur Kenntnis.

Forster Erika (R, SG), Berichterstatterin: Wie Sie wissen, hat
der Ständerat dem Bundesbeschluss über die ärztliche Ver-
schreibung von Heroin in der Sommersession mit deutlichem
Mehr zugestimmt. Der Nationalrat hat sich unserem Be-
schluss letzte Woche angeschlossen. Heute geht es also nur
noch um die Dringlichkeit.
Der Bundesrat beantragt mit dem vorliegenden Be-
schlussentwurf eine Übergangslösung, die bis zum Inkrafttre-
ten des revidierten Betäubungsmittelgesetzes gelten und
dereinst in dieses integriert werden soll. Der Bundesbe-
schluss dauert längstens bis zum 31. Dezember 2004. Mit
der Dringlichkeit wird das beschleunigte Rechtsetzungsver-
fahren ermöglicht. Das heisst: Wenn wir heute Dringlichkeit

beschliessen, tritt der Bundesbeschluss – sofern die Dring-
lichkeit vom Nationalrat bestätigt wird – sofort in Kraft. Ge-
mäss Artikel 89bis Absatz 2 der Bundesverfassung unter-
steht der Bundesbeschluss dem fakultativen Referendum.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger könnten also per
Referendum nachträglich zu unseren Beschlüssen Stellung
nehmen. Die Abstimmung könnte am Abstimmungstermin
vom 13. Juni 1999 stattfinden. Die Dringlichkeit sei ange-
sichts der Tatsache, dass die Volksinitiative «Jugend ohne
Drogen» vom Volk so deutlich abgelehnt wurde, wünschens-
wert, so die Meinung des Bundesrates.
Die Kommission zeigte gegenüber der Dringlichkeit eine ge-
wisse Zurückhaltung. Die Dringlichkeit sei nur in ganz spezi-
ellen Umständen anzuwenden. Nach Meinung der Kommis-
sionsmehrheit ist sie im vorliegenden Fall nicht gegeben.
Dies aus folgenden Gründen: Aufgrund der Forschungser-
gebnisse sowie des Resultates der Abstimmung über die
Volksinitiative «Jugend ohne Drogen» wurde die Verordnung
über die Förderung der wissenschaftlichen Begleitforschung
zur Drogenprävention und Verbesserung der Lebensbedin-
gungen Drogenabhängiger (SR 812.121.5), genannt Prove-
Verordnung, im Dezember 1997 bereits angepasst. Dadurch
ist die Aufnahme weiterer Schwerstdrogenabhängiger im
Rahmen der bisher gültigen Höchstzahl – ich möchte das un-
terstreichen, das sind 800 Personen – sichergestellt. Die Ver-
ordnung wird bis zum Inkrafttreten des Bundesbeschlusses,
längstens aber bis zum 31. Dezember 2000, verlängert. Be-
stehende Programme müssen also bis zu diesem Datum
nicht abgebrochen werden, und die Betreuung der schwerst-
abhängigen Menschen in den Programmen ist bis dann si-
chergestellt.
Allerdings gilt dabei das Ortsprinzip; dies gilt es zu bedenken.
Das heisst, es dürfen nur Personen aus den Städten in die
Programme aufgenommen werden, deren Kantone sich an
den Programmen beteiligen. Kantone, in denen die ärztliche
Verschreibung von Heroin bis heute nicht praktiziert wird,
sind weiterhin davon ausgeschlossen. Dies betrifft vor allem
Westschweizer Kantone. Soweit die Höchstzahl ausge-
schöpft ist, ist die Aufnahme in die Programme aber auch in
den Kantonen, in denen die Verabreichung von Heroin prak-
tiziert wird, nicht möglich.
Die Annahme des Bundesbeschlusses im Dringlichkeitsver-
fahren würde dieses Problem insoweit lösen, als die entspre-
chenden Verordnungen vom Bundesrat im Frühling verab-
schiedet werden könnten und entsprechend ab Sommer
1999 weitere Personen am Programm teilnehmen könnten;
dies die Aussage des Departementes.
Wird das Referendum nicht ergriffen, so könnte der Bundes-
beschluss auch ohne Dringlichkeit Mitte 1999 in Kraft treten.
Es stellt sich also die Frage, wie es sich verhält, wenn wir
heute die Dringlichkeit bestreiten bzw. als nicht gegeben er-
achten und das Referendum erfolgreich ergriffen wird. In die-
sem Fall könnte das Inkrafttreten des Bundesbeschlusses
um Monate verzögert werden – es könnte so sein, muss aber
nicht. Denn bekanntlich liegt es in den Händen des Bundes-
rates, den Abstimmungstermin festzulegen. Auch im Fall des
Referendums könnte der Bundesrat – guter Wille vorausge-
setzt – den Abstimmungstermin auf den 13. Juni 1999 festle-
gen. Es gibt nach der Meinung der Kommissionsmehrheit
also keine zwingenden Gründe, auf diesen Abstimmungster-
min zu verzichten. Selbst wenn an diesem Datum dem Volk
die Nachführung der Bundesverfassung zur Stellungnahme
vorgelegt würde, könnte der vorliegende Bundesbeschluss
ebenfalls zur Abstimmung gelangen. Wir können gemäss
Kommissionsantrag – die Kommission hat mit 7 zu 3 Stim-
men bei 3 Enthaltungen so entschieden – auf die Dringlich-
keit verzichten, ohne dass dadurch Personen, die auf drin-
gende Hilfe angewiesen sind, zu Schaden kämen und die
Fortsetzung der Programme gefährdet würde.
Ich möchte Ihnen im Namen der Kommission, Frau Bundes-
rätin, noch eine Frage stellen und Sie bitten, sie hier im Ple-
num zu beantworten: Können Sie die Annahme der Kommis-
sion bestätigen, dass einer Volksabstimmung über den vor-
liegenden Bundesbeschluss im Juni 1999 – mit oder ohne
Referendum – nichts im Wege steht? Es scheint mir sehr we-
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sentlich, dass wir auch hier im Rat Ihre Meinung zu dieser
Frage kennen.
Gestatten Sie mir eine persönliche Zusatzfrage, Frau Bun-
desrätin. Gestern und heute wurde ich von verschiedenen
Leuten angegangen, welche mir sagten, es wäre möglich, die
Verordnungen bereits früher zu ändern und damit schon frü-
her zusätzliche Leute in die Programme aufzunehmen. Mir
persönlich wäre es wichtig, das zu wissen, denn nach Aus-
sage des Departementes ist dies erst auf den Sommer 1999
möglich.

Dreifuss Ruth, conseillère fédérale: Le Conseil fédéral vous
a proposé l’urgence pour toute une série de raisons.
1. Le fait d’indiquer très clairement le caractère temporaire de
cette législation, de montrer qu’il ne s’agit que d’un premier
pas à franchir. Ce pas devrait être franchi pour permettre,
pendant une période qui ne serait plus une période de re-
cherche aussi intense que cela a été le cas jusqu’à présent,
mais d’application prudente de cette possibilité d’accumuler
des connaissances, d’en faire bénéficier ensuite la révision
de la loi sur les stupéfiants comme règle générale et durable.
2. La nécessité d’urgence médicale qu’il y a à ne pas s’en te-
nir à un chiffre finalement artificiel de 800 personnes, pour
pouvoir intégrer, dans les cas où cette urgence médicale est
avérée, de nouvelles personnes. Il est clair que la possibilité
qu’un référendum soit lancé et qu’une votation populaire
doive avoir lieu dans ce cas, incitera ou inciterait de toute fa-
çon le Conseil fédéral, et surtout le département qui en aurait
ensuite la compétence, à la plus grande des prudences. Il va
de soi que nous n’autoriserions pas, même sous le régime de
l’urgence, de nouvelles institutions à ouvrir leurs portes, en
ne sachant pas si, quelques mois plus tard, le cadre juridique,
sur la base duquel cette décision aura été prise, ne serait pas
de nouveau modifié par la volonté du peuple.
Mais le plafond de 800 personnes, pour des institutions exis-
tantes, ne peut pas être rompu, à notre avis, sans une modi-
fication de la loi et une décision du Parlement. C’est là que
l’urgence thérapeutique peut jouer un rôle. J’ai ici une liste
qui indique combien de personnes seraient acceptables dans
les institutions existantes et attendent cette acceptation, si la
nouvelle législation pouvait entrer en vigueur rapidement, im-
médiatement. Il s’agit d’à peu près 150 personnes, qui vien-
draient en plus des 800 personnes qui ont une autorisation,
sur la base de l’ordonnance qui s’applique à un projet de re-
cherche. Il y a actuellement 23 places disponibles dans les
institutions existantes. C’est dire que, dans toute une série
d’institutions, nous ne pouvons pas accepter de nouveaux
patients, même s’il s’agit de personnes qui sont en danger si
on les laisse dans la rue, si on les laisse sur la scène.
C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral vous a pro-
posé l’urgence. Il s’agit peut-être d’une, deux, trois vies qui
pourraient être mises en danger, si ces personnes ne peu-
vent pas être aidées. Mais je reconnais tout à fait que, de
toute façon, la plus grande prudence devrait être de rigueur
et que nous devrions, pour chacun de ces cas, réellement
nous poser la question de savoir s’il faut agir maintenant ou
pas. Cette possibilité de choix nous est enlevée si vous refu-
sez l’urgence. C’est de cela qu’il s’agit.
Pour le Conseil fédéral, même si le référendum était lancé,
même si une nouvelle votation populaire devait avoir lieu – et
cela est tout à fait légitime dans notre système –, les déci-
sions qui ont été prises dans des cantons ou à l’occasion de
la votation sur l’initiative populaire «Jeunesse sans drogue»
nous donnent l’assurance que telle était bien, au stade actuel
des connaissances, la volonté du peuple. Ce dernier peut
toujours, et changer d’avis, et s’exprimer sur une nouvelle
donne, mais la probabilité est suffisamment forte pour que
nous puissions aller de l’avant dans les travaux dont nous
vous saisissons.
Voilà de quoi il s’agit; voilà le choix que vous devez faire. Je
ne vais pas me battre ici contre une commission qui a eu l’oc-
casion de se prononcer avec beaucoup d’énergie. C’est vrai-
ment à vous d’assumer cette responsabilité. Le Conseil fédé-
ral comprend très bien les scrupules de nature formelle, qu’il
s’agit de la difficile manipulation du droit d’urgence, et que

vous ayez des scrupules dans ce domaine. Ces scrupules
sont également ceux du Conseil fédéral. Dans le projet qu’il
vous a présenté, il avait devant les yeux, les deux, les trois,
les dix, les vingt personnes pour lesquelles votre décision
peut faire la différence.
Est-ce que l’on peut changer l’ordonnance du 21 octobre
1992 sur l’évaluation de projets visant à prévenir la toxicoma-
nie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes? Ma-
dame Forster, je pense que non. Ce serait une façon de ren-
voyer au Conseil fédéral la responsabilité d’une décision qui
vous appartient. Ou bien vous voulez que ce plafond de 800
places soit supprimé, ou bien vous ne le voulez pas. Ce n’est
pas au Conseil fédéral de modifier pour quelques mois les
données du problème qui sont réglées par l’ordonnance pré-
citée, ordonnance qui permet d’utiliser pleinement les 800
places disponibles dans le cadre d’un programme de recher-
che et de préparer par ailleurs, au moment où la loi entrera
en vigueur, de nouveaux projets et de nouvelles possibilités.
Est-ce que le Conseil fédéral pourra fixer la date de la vota-
tion populaire en juin prochain? Certainement, cela est de sa
compétence. Là, il n’y a pas de «Schwarzer Peter», c’est à lui
de le faire. Je vous serais cependant reconnaissante de lui
dire que vous souhaitez qu’il le fasse ainsi. Je n’ai peut-être
pas encore entendu suffisamment cette voix-là dans votre
Conseil. Si cela est de la compétence des partis – vous savez
que les dates des votations populaires sont en général fixées
d’entente avec les partis politiques –, il serait important qu’ils
sentent aussi que votre choix, s’il devait se porter sur la pro-
position de la majorité de la commission, va dans le sens
d’éviter de perdre plus que les quatre ou cinq mois que repré-
senterait le renoncement à la clause d’urgence.
Encore une fois, il m’est difficile ou impossible de retirer une
proposition du Conseil fédéral. Personnellement, je la re-
grette. J’ai essayé de chiffrer les conséquences. Quantita-
tivement, elles ne sont pas dramatiques, mais dans ce do-
maine nous sommes dans le qualitatif, dans la vie de chacun,
et le Conseil fédéral a l’impression qu’il serait bienvenu de
pouvoir tendre la main sans être limité par ce plafond de 800
places, cela immédiatement sans attendre une nouvelle or-
donnance.
Voilà la situation. J’attends de votre sagesse une décision qui
nous permette de toute façon de continuer dans la voie gé-
nérale que nous avons déterminée ensemble, et qui est
bonne.

Schmid Carlo (C, AI): Frau Bundesrätin Dreifuss hat gesagt,
sie habe noch nicht mit hinreichender Deutlichkeit die Auffor-
derung des Rates an den Bundesrat gehört, die Abstimmung
am 13. Juni 1999 anzusetzen, wenn ein Referendum zu-
stande komme.
Ich kann selbstverständlich nicht für den Rat sprechen. Aber
ich kann Ihnen eines sagen: Gestern wurde in der Kommis-
sion, und zwar über alle Parteien hinweg, einhellig die Auf-
fassung vertreten, dass der Bundesrat den kommenden
13. Juni ansetzen solle, wenn das Referendum ergriffen
werde. Niemand in der Kommission will, dass mit der Inkraft-
setzung dieses Bundesbeschlusses eine ungebührliche Ver-
zögerung einhergeht, aber man will es im Rahmen des or-
dentlichen Rechtes behalten. Der Präsident der Kommission
hat gestern vorgeschlagen, geradezu eine Empfehlung in
diesem Sinne an den Bundesrat zu richten. Das wurde mit
der Begründung abgelehnt, das könnte von der anderen
Seite als eine Aufforderung zum Tanz betrachtet werden.
Das war eigentlich der Grund, weshalb man in dieser ganzen
Geschichte auf eine Empfehlung verzichtet hat. Aber in der
Kommission waren in dieser Frage alle, aus allen Lagern –
ich betone das, weil ich anderer Meinung als Frau Forster
war –, der Auffassung, der Bundesrat solle den 13. Juni
1999 fixieren für den Fall, dass ein Referendum zustande
komme.

Beerli Christine (R, BE): Ich muss Ihnen sagen, dass das für
mich ein unwahrscheinlich schwieriger Entscheid ist. Wir ha-
ben gestern in der Kommission sehr lange darüber diskutiert.
Die Berichterstatterin hat es erwähnt: Wir sind in der Kom-
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mission an sich zur Ansicht gelangt, dass wir nicht viel Scha-
den anrichten, wenn wir die Dringlichkeit nicht gewähren,
weil wir die Abstimmung am selben Termin, nämlich am
13. Juni 1999, ansetzen können und so keine Verzögerung
bewirken. Im Anschluss an diese Diskussion in der Kommis-
sion – in dem Bewusstsein, das ich soeben umschrieben
habe – habe ich mich nicht zu einem Antrag auf Dringlichkeit
durchgerungen und mich dann zusammen mit einigen ande-
ren Kolleginnen und Kollegen in der Kommission der Stimme
enthalten.
Ich hatte dann am Abend noch einmal die Gelegenheit, mit
der Fürsorgedirektorin der Stadt Bern über dieses Problem
zu sprechen – mit einer SVP-Politikerin, die ich sehr schätze.
Wir haben noch einmal eingehend über die Situation in der
Stadt Bern gesprochen und sind auf die Thematik eingegan-
gen, die Frau Bundesrätin Dreifuss auch angesprochen hat,
nämlich die sehr schwierigen, fast hoffnungslosen Fälle, die
unbedingt einer Aufnahme in dieses Programm bedürfen.
Die Fürsorgedirektorin hat mir mit überzeugenden Worten
klargemacht, dass es gerade für die Stadt Bern von grösster
Bedeutung wäre, dass man in ganz geringem Rahmen – es
geht um die Anzahl Personen, die von Frau Dreifuss auch er-
wähnt worden ist – etwas aufstocken könnte, und zwar sehr
bald.
Es wäre nicht so, dass man zur Erarbeitung der Verordnung,
wie wir das gestern in der Kommission noch gesagt haben,
einige Monate benötigen würde – bis März, April 1999 oder
noch länger – und dann praktisch zeitgleich auch ohne Dring-
lichkeit aufgestockt werden könnte. Vielmehr geht es darum,
dass man diese sehr schwerwiegenden Fälle schon sehr
bald in die bestehenden Therapien aufnehmen könnte.
Nachdem ich noch einmal darüber geschlafen habe, muss
ich Ihnen sagen, dass für mich diese einzelnen Menschen
mehr zählen als die formellen Überlegungen; deshalb habe
ich mich jetzt dazu durchgerungen, für die Dringlichkeit zu
stimmen. Weshalb? Ich möchte Ihnen dazu einen Vergleich
geben: Wir haben auch beim Asylgesetz die Dringlichkeit mit
denselben Begründungen beschlossen. Man hat gesagt –
das war richtig –, es bestehe jetzt ein «Andrang», jetzt ein
Problem, wir müssten jetzt handeln.
Für mich besteht in dieser Sache auch hier und jetzt ein Pro-
blem, und ich bin überzeugt, dass wir damit ganz wenigen
Menschen helfen können; deshalb müssen wir hier die Dring-
lichkeit beschliessen.

Rochat Eric (L, VD): J’ai bien entendu les propos de Mme la
conseillère fédérale et de Mme Beerli concernant l’urgence.
J’ai également rencontré, il y a quelques jours, le directeur du
Centre du Levant à Lausanne, qui m’a fait part de l’offre de
places qui existe dans les thérapies qui ne passent pas par
l’héroïne, parce que l’attractivité des programmes de distribu-
tion d’héroïne est une attractivité forte et qui ménage dans les
autres systèmes, pour des thérapies passant par l’absti-
nence, des places libres.
Je ne crois donc pas que les 150 cas qu’a mentionnés Mme
la conseillère fédérale – dont je ne conteste pas le côté tragi-
que – soient suffisants pour justifier l’urgence après tout ce
que nous a dit Mme Forster tout à l’heure.
Je profite de l’occasion pour prendre acte du fait que c’est
150 cas, et non 3000 comme la presse s’obstine à le répéter.
Je crois que nous n’avons aucune évidence qu’il y ait besoin
de beaucoup plus de places en Suisse. D’ailleurs, il serait
probablement dangereux de faire de la Suisse un pays privi-
légié en matière de distribution d’héroïne.
Je maintiens la position que j’ai défendue en commission,
avec la majorité de la commission. Je crois que nous ne de-
vons pas donner d’urgence pour un objet de cette nature. Il y
a trois ans que le programme d’expérimentation est en cours.
Il y a trois ans que le nombre d’essais est limité et, que je sa-
che ou que nous ayons pu l’apprendre, il n’y a eu ni aggrava-
tion ni péjoration de situation sociopolitique dans les villes,
qui pourrait justifier une urgence en la matière.

Simmen Rosemarie (C, SO): Es geht mir ähnlich wie Frau
Beerli. Es ist für mich ein sehr schwieriger Entscheid, der hier

ansteht. Aber im Unterschied zu ihr habe ich mich – auch
nicht leichten Herzens – für den anderen Weg entschlossen,
und ich möchte Ihnen sagen, warum.
Ich sehe die Tragik dieser Fälle, die auf eine Aufnahme war-
ten, ich habe in meinem Umfeld mit solchen Leuten zu tun,
und ich sehe, wie günstig sich ein solches Programm auswir-
ken kann. Ich habe aber auch mit sehr vielen politisch inter-
essierten Leuten zu tun, mit der sogenannten Basis, und ich
erlebe dort, wie umstritten diese Programme noch immer
sind. Ich habe die Befürchtung, dass wir viele von denen, die
nun bereit sind, diesen Schritt zu tun, vor den Kopf stossen
und dass wir diese zu verlieren drohen, wenn wir nun die
ganze Vorlage mit einer Dringlichkeit «belasten», wie das
von ihnen aus gesehen aussieht. Das ist letztlich mein
Grund.
Es sind rein politische und taktische Gründe, weshalb ich hier
nicht für die Dringlichkeit stimmen kann.

Marty Dick (R, TI): Je dois vraiment vous dire que je suis tout
à fait étonné par cette discussion. Parce que je suis tendan-
ciellement proche, de par mon activité, de l’activité des cen-
tres thérapeutiques résidentiels, j’étais parmi ceux qui ont
toujours regardé cette approche thérapeutique de la distribu-
tion d’héroïne contrôlée avec beaucoup de scepticisme. La
conception des institutions résidentielles est celle d’une thé-
rapie qui se fonde sur l’abstinence complète.
Mais les faits, aujourd’hui, sont incontestables. Il y a des
cas – et ce sont les plus graves, les plus désespérés – où on
a pu démontrer d’une façon scientifique indiscutable que
cette distribution sauve des vies. Alors, s’il est vrai que des
vies sont sauvées, je suis d’avis que chaque jour que l’on est
en train de perdre est un acte d’irresponsabilité. On ne peut
pas opposer le formalisme juridique au bien juridique le plus
important qui soit, qui est celui de la vie humaine. On conduit
de grandes discussions juridiques, alors que non seulement
les jeunes, mais aussi les familles de ces jeunes, de ces per-
sonnes, sont dans une situation désespérée. Les familles at-
tendent une décision. Elles espèrent pouvoir savoir bientôt si
leurs jeunes pourront bénéficier de ces programmes.
Il est donc tout à fait irresponsable de perdre du temps, de se
réfugier derrière le formalisme juridique pour mettre en appli-
cation cet arrêté fédéral. Pour n’importe quelle autre maladie,
que ce soit le sida, le cancer, etc., si on pouvait découvrir une
nouvelle thérapie, un nouveau médicament qui soulagent les
maux des patients, je crois qu’on n’en discuterait pas dans
cette enceinte. Ce serait une décision purement sanitaire.
On a voté dans cette salle, il n’y a pas longtemps, l’urgence
pour mettre plus rapidement des personnes à la porte de no-
tre pays, et aujourd’hui on veut refuser l’urgence pour sauver
quelques vies! Je ne comprends vraiment pas.

Aeby Pierre (S, FR): L’intervention de M. Rochat m’inter-
pelle. On a visiblement deux façons différentes de compren-
dre les chiffres. Je les ai compris de la manière suivante.
Il y a un chiffre qu’on peut estimer à 150 personnes qui, grâce
à l’urgence, pourraient, dans les institutions qui pratiquent
aujourd’hui cette thérapie, en profiter tout de suite, permet-
tant à ces institutions de dépasser le plafond qui, aujourd’hui,
doit être fixé à 800 pour l’ensemble de la Suisse. Là, on pour-
rait immédiatement satisfaire 150 demandes. C’est comme
ça que j’ai compris ce chiffre de 150.
Il y a un deuxième chiffre qu’on n’a pas articulé. Ce sont les
cantons d’Argovie, des Grisons, de Bâle-Campagne, de
Thurgovie et de Schaffhouse, si je suis bien informé, qui, eux,
aimeraient démarrer avec ces programmes. Evidemment
que, pour eux, la différence n’est pas tout à fait de 6 mois, elle
est peut-être ramenée à 4 ou 5 mois d’attente entre l’urgence
et l’entrée en vigueur selon la procédure ordinaire. Mais ici,
c’est un chiffre de 250 à 500 qu’on entend.
Et puis, il y a tous les autres cantons suisses, qui, eux, n’ont
rien à voir dans ce débat sur l’urgence, mais qui un jour pour-
ront, et recourront certainement à cette thérapie. Alors, entre
les 150 et les 3000 que vous avez annoncés, je crois qu’on
se situe quelque part entre les deux, si on prend le besoin to-
tal de la Suisse actuellement. Mais le ramener comme vous
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l’avez fait à 150 en tout et pour tout, c’est entraîner une con-
fusion qui n’est pas de mise dans ce débat, qui est tout de
même fondamental, sérieux; plusieurs d’entre vous l’ont dit,
il s’agit de vies humaines.
Je tenais à m’exprimer sur ces chiffres, parce qu’on ne peut
pas avancer n’importe quel chiffre n’importe comment dans
un tel débat.

Cottier Anton (C, FR): La commission n’a pas pris sa déci-
sion à la légère. C’est à deux reprises qu’elle a approfondi le
dossier. Et chaque fois, après avoir entendu notamment
aussi les responsables de l’administration, elle est arrivée à
la même conclusion et au même résultat: c’est de refuser la
clause d’urgence. D’ailleurs l’ordonnance en la matière, qui
prévoit aujourd’hui déjà ce traitement avec prescription d’hé-
roïne, court jusqu’au 31 décembre 2000. Donc, une base lé-
gale existe là déjà, et jusqu’à la fin de l’an 2000.
Qu’en est-il de l’argument des 150 nouveaux cas à traiter im-
médiatement, qui attendent, comme certains l’ont dit, depuis
des mois de pouvoir bénéficier d’une thérapie avec prescrip-
tion d’héroïne? Vous me permettrez de dire à tous ceux qui
croient en cet argument que j’ai beaucoup de peine à l’accep-
ter. Car si, effectivement, il y avait cette urgence pour ces 150
personnes, le Conseil fédéral aurait pu présenter cet arrêté il
y a bien longtemps, il y a plusieurs mois déjà. Il y a trois ans
que les partis gouvernementaux discutent d’un arrêté urgent
qui devrait en somme prendre le pas sur l’ordonnance qui
court jusqu’au 31 décembre 2000.
Cette urgence aujourd’hui, tout à coup, pour ces 150 person-
nes, je n’y crois guère parce qu’il faut aussi des actes prépa-
ratoires.
A juste titre, le directeur de l’Office fédéral de la santé publi-
que nous a dit qu’en votant l’urgence, immédiatement, les vil-
les et les cantons mettraient en oeuvre des actes préparatoi-
res pour faire bénéficier au plus vite dans le courant de 1999,
ces nouveaux cas de la prescription d’héroïne. Et nous ap-
prouvons cela. Mais ces mêmes actes préparatoires peuvent
se faire aussi sans l’urgence. Aussitôt que l’arrêté aura été
voté en votation finale, à la fin de cette session, ces villes et
ces cantons – ils l’auraient d’ailleurs déjà fait, selon la res-
ponsable pour la ville de Berne – pourront mettre en oeuvre
tous les préparatifs pour être prêts aussitôt que le référen-
dum, s’il y en a un, aura trouvé son sort.
Et enfin, pour la commission, il y a un argument d’opportunité
politique. Nous pensons aborder le peuple de façon plus na-
turelle et dans de meilleures conditions, si nous adoptons,
pour les droits populaires surtout, la procédure ordinaire, car
même contre un projet assorti de la clause d’urgence le réfé-
rendum peut être lancé.
C’est la raison pour laquelle, à deux reprises, la commission
a rejeté d’assortir ce projet de la clause d’urgence.

Dreifuss Ruth, conseillère fédérale: Je ne veux pas laisser
sans correctif une des déclarations de M. Rochat. Il n’est pas
vrai qu’il y ait diminution des places de thérapie visant à l’abs-
tinence dans notre pays. Il n’est pas vrai non plus qu’il y ait
diminution du nombre des personnes qui s’adressent à ces
institutions. C’est le contraire qui est vrai. Au cours des der-
nières années, environ 200 personnes de plus sont entrées
dans de telles thérapies chaque année.
Il y a une autre question, celle de la qualité de certaines des
prestations offertes, dont nous aurons l’occasion de discuter
encore. Il y a peut-être pléthore de places qui ne correspon-
dent pas à ces exigences. Il y a des difficultés de financement
auxquelles nous nous attaquons avec détermination, mais il
n’y a ni diminution des places offertes ni diminution du nom-
bre de personnes qui y recourent, et cela me réjouit.
Prenez votre décision en fonction de votre conscience et de
votre volonté à la fois d’aller de l’avant et d’y aller avec pru-
dence. C’est exactement notre attitude. Le Conseil fédéral
vous propose d’assortir ce projet de la clause d’urgence. Il
est clair que, si cela était refusé, les actes préparatoires –
comme le dit M. Cottier – se poursuivront, mais on ne pourra
pas dépasser le plafond de 800 personnes qui est actuelle-
ment fixé dans l’ordonnance.

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 20 Stimmen
Dagegen 20 Stimmen

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht
La majorité qualifiée n’est pas acquise

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.3375

Dringliche Interpellation Saudan
Visana. Reserven
Interpellation urgente Saudan
Visana. Réserves

___________________________________________________________

Wortlaut der Interpellation vom 21. September 1998
Am 1. Dezember 1997 wurde der Bundesrat um Auskunft
über Art und Höhe der Krankenkassenreserven sowie über
seine Mittel zur Beaufsichtigung der Bildung und Verwaltung
dieser Reserven gebeten. Überdies wurde beantragt, dass
die als Reserven verwendeten Beiträge der Versicherten bei
einem Kassenwechsel gleich behandelt würden wie im Rah-
men der zweiten Säule.
In seiner Antwort vom 11. Februar 1998 hob der Bundesrat
hervor, dass das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV)
für die einheitliche Anwendung des Bundesrechtes zu sorgen
und die Solvenz der Versicherer zu überwachen habe. Im
Rahmen der letzteren Pflicht hat das BSV Einsicht in den ge-
mäss Artikel 86 der Verordnung über die Krankenversiche-
rung vorgesehenen Bericht der externen Revisionsstellen.
Der Bundesrat wird um Auskunft zu folgenden Fragen gebe-
ten:
1. Kann er Auskunft geben über die Ergebnisse der Revi-
sionsberichte der Visana 1996 und 1997 und im besonderen
über die Frage, ob in den vom Visana-Rückzug betroffenen
Kantonen Reserven vorhanden sind?
2. In der Presse war von Reserven der Visana in der Höhe
von insgesamt etwa 400 Millionen Franken die Rede. Die
Krankenkasse Visana hat nun beinahe 10 Prozent ihrer Ver-
sicherten schlicht und einfach im Stich gelassen. Wenn man
auf die gegenwärtigen Prämien abstellt, die in einigen Kanto-
nen gelten, müssten mindestens 40 Millionen Franken an
jene Kassen überwiesen werden, welche die Visana-Versi-
cherten übernehmen. Wie rechtfertigt der Bundesrat einen
Betrag von 25 Millionen Franken?
3. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass das System der
Reserven und Rückstellungen dringend revidiert werden
muss? Wie die Tatsachen klar beweisen, kann es das Ver-
trauensverhältnis, das Grundlage aller Beziehungen zwi-
schen einer Krankenkasse und ihren Mitgliedern sein sollte,
offenkundig nicht gewährleisten. Hinzu kommt, dass gemäss
der Antwort des Bundesrates vom 11. Februar 1998 bis zu
15 Prozent der Prämien in die Reserven fliessen und 28 bis
35 Prozent auf den durchschnittlichen Rückstellungsbedarf
entfallen.

Texte de l’interpellation du 21 septembre 1998
Le 1er décembre 1997, le Conseil fédéral avait été interpellé
sur la nature et la portée des réserves ainsi que les moyens
dont il dispose pour contrôler l’existence et la gestion de ces
réserves. En outre, il avait été demandé que les montants
constitués par les assurés au titre des réserves soient traités,
en cas de changement de caisse par l’assuré, de la même
manière que dans le cadre du 2e pilier.
Dans sa réponse du 11 février 1998, le Conseil fédéral rele-
vait que le rôle de l’Office fédéral des assurances sociales
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(OFAS) était de veiller à l’application uniforme du droit fédéral
et de contrôler la solvabilité des assureurs. Dans cette der-
nière tâche, l’OFAS dispose du rapport des réviseurs exter-
nes prévu par l’article 86 de l’ordonnance sur l’assurance-
maladie (OAMal).
Le Conseil fédéral peut-il nous informer:
1. Sur les conclusions du rapport des réviseurs de Visana en
1996 et 1997, en particulier sur l’existence des réserves dans
les cantons faisant l’objet du retrait de Visana?
2. La presse fait état d’un montant global des réserves de Vi-
sana de l’ordre de 400 millions de francs. Or, près de 10 pour
cent des assurés Visana font l’objet d’un abandon pur et sim-
ple de la part de cette caisse-maladie. C’est au minimum
40 millions de francs, voire plus, compte tenu des primes en
vigueur dans certains cantons qui devraient être transférés
aux caisses reprenant les assurés Visana. Comment justifie-
t-il le montant de 25 millions de francs?
3. Le Conseil fédéral n’est-il pas d’avis qu’il est urgent de re-
voir le système des réserves et des provisions qui ne sont, à
l’épreuve des faits, visiblement pas de nature à garantir le
lien de confiance qui doit présider aux rapports entre une as-
surance-maladie et ses membres? D’autant plus que, selon
sa réponse du 11 février 1998, les montants grevant la prime
atteignent au titre des réserves 15 pour cent de cette dernière
et 28 à 35 pour cent au titre des provisions moyennes.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Keine – Aucun

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
L’auteur renonce au développement et demande une
réponse écrite.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 5. Oktober 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 5 octobre 1998
1. Conformément à l’article 60 alinéa 1er de la loi sur l’assu-
rance-maladie (LAMal), les assureurs sont tenus de consti-
tuer des réserves suffisantes afin de garantir leur solvabilité
à long terme. Pour des raisons actuarielles, l’importance des
réserves à constituer varie selon le nombre de personnes as-
surées. Ce montant se réfère à l’ensemble des personnes
assurées par un assureur, et non pas aux différents cantons
où celui-ci exerce son activité. Les réserves d’un assureur qui
assure plus de 250 000 personnes au total doivent se monter
à 15 pour cent des primes de l’assurance obligatoire des
soins à recevoir (art. 78 al. 4 OAMal).
L’organe de révision doit vérifier chaque année que les pres-
criptions en matière de sécurité financière (réserves totales
de l’assureur) sont respectées. En ce qui concerne Visana,
les réserves se montaient à la fin de l’année 1996 à 20,65
pour cent, et à la fin de l’année 1997 à 20,77 pour cent des
primes de l’assurance obligatoire des soins à recevoir.
2. Les réserves de 400 millions de francs mentionnées par
l’auteur de l’interpellation correspondent à peu près aux ré-
serves totales dont fait état Visana. Mais elles incluent l’en-
semble des branches d’assurance et en particulier les assu-
rances complémentaires. Dans sa décision, le Département
fédéral de l’intérieur a obligé Visana à verser 15 pour cent
des primes à recevoir en 1998 (les réserves légales). Seules
les réserves légales des branches d’assurance concernées
par le retrait sont en cause. Le décompte définitif ne pourra
être établi qu’au terme de l’exercice 1998. Le chiffre de
25 millions de francs résulte d’une extrapolation sommaire, il
n’est donc avancé qu’à titre indicatif. Ce qui reste contrai-
gnant pour Visana, ce sont les 15 pour cent des primes à re-
cevoir en 1998.
3. Les exigences en matière de réserves et de provisions for-
mulées dans la LAMal reposent sur des bases actuarielles et
ont fait leurs preuves dans la pratique. C’est pourquoi il n’y a
aucune raison de les remettre en cause. Moins de trois ans
après l’introduction de la LAMal, le Conseil fédéral ne juge
pas raisonnable de remodeler le système de financement de
l’assurance des soins de base parce qu’un seul assureur se
retire partiellement du marché.

Saudan Françoise (R, GE): Je désire pouvoir m’exprimer sur
la réponse du Conseil fédéral.

Präsident: Es wird Diskussion verlangt. Wird dem Antrag auf
Diskussion opponiert? – Das ist nicht der Fall. Diskussion ist
beschlossen.

Saudan Françoise (R, GE): J’ai interpellé le Conseil fédéral
le 1er décembre 1997 concernant le contrôle des réserves et
des provisions des caisses-maladie (97.3555). Le 18 mars
1998, j’ai clairement fait part de mon insatisfaction, suite aux
imprécisions des réponses données, qui mettaient en évi-
dence l’absence d’un contrôle digne de ce nom. Je m’étais
contentée de cette réponse, promettant de revenir à la charge
avec des propositions concrètes. J’ai commis une erreur, car
les événements que nous venons de vivre avec Visana mon-
trent que le problème aurait dû être pris plus au sérieux.
Avant de reprendre point par point la réponse du Conseil fé-
déral, je me permettrai de faire une remarque d’ordre géné-
ral: à quoi servent des réserves qui ne peuvent être utilisées
en cas de difficultés car elles sont bloquées à un niveau fixe?
Le cas Visana révèle l’impuissance d’un tel système qui n’est
pas apte à permettre à une caisse-maladie d’éviter d’aban-
donner plus de 10 pour cent de ses assurés.
J’en viens à la réponse du Conseil fédéral.
1. J’ai demandé les conclusions du rapport des réviseurs de
Visana sur les cantons en cause. Le Conseil fédéral me pré-
cise que ce sont les réserves totales qui sont contrôlées.
Alors, pourquoi les imposer par canton? Et comment s’as-
sure-t-on qu’il n’y a pas de transfert d’un canton à l’autre? Le
Conseil fédéral ajoute que les réserves entre fin 1996 et fin
1997 pour Visana ont légèrement augmenté en pour cent.
Cela est trompeur, car les chiffres, en valeur absolue, mon-
trent que les réserves sur la même période sont passées de
600 millions de francs à 400 millions de francs.
A titre de comparaison: c’est exactement comme si le fonds
de compensation AVS avait perdu près de 8 milliards de
francs sur les 23 milliards de réserves qu’il possède. Cela si-
gnifie, et c’est plus important à mes yeux, que les 100 000 as-
surés abandonnés ont coûté en moyenne chacun près de
2000 francs sur un an. Cela est, pour moi, inexplicable.
Le plus inquiétant est que les primes 1997 ont été approu-
vées par l’OFAS. Cela n’est pas sérieux et sème profondé-
ment le doute sur la raison d’être des réserves, leur efficacité
et la manière dont elles sont contrôlées.
2. Je ne quitte pas le domaine des réserves, Madame la Con-
seillère fédérale: comment admettre que les réserves sont
constituées globalement à la fois pour l’assurance de base et
les complémentaires, alors que ces deux assurances procè-
dent de buts fondamentalement différents, l’une étant une
assurance sociale et la seconde une assurance privée?
Comment ne pas avoir les doutes les plus extrêmes sur la
part des réserves afférente à l’une ou l’autre des assurances,
et sur les transferts éventuels de l’une à l’autre?
Que penser, dès lors, de la somme de 25 millions de francs
qui résulte, je cite le Conseil fédéral: «d’une extrapolation
sommaire» et qui est avancée, je cite encore: «à titre indica-
tif»? Pourquoi pas 15 millions, 30 millions, 40 millions de
francs? Cela n’est, une fois de plus, pas sérieux! Car je le
rappelle, ces réserves ont été constituées à travers les pri-
mes des assurés qui se retrouvent, pour 100 000 d’entre eux,
passez-moi l’expression, sur le carreau.
3. Je ne partage pas, au point 3, l’optimisme dont le Conseil
fédéral fait preuve à l’égard de la situation actuelle. Je ne suis
en effet en aucune manière, au vu des constatations que je
viens de faire, sûre que la Visana est et restera un cas uni-
que.
Je conclurai par ces quelques remarques: je préférerais, Ma-
dame la Conseillère fédérale, ne pas obtenir de réponse au
nom du Conseil fédéral, en raison des difficultés et de la com-
plexité des problèmes, que de devoir intervenir sur une ré-
ponse qui est à mes yeux inacceptable et à la limite de la
désinvolture.
Si je suis consciente de la responsabilité qui vous incombe
en tant que maître d’oeuvre de la LAMal, je le suis également
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de nos responsabilités. Car je suis persuadée, pour avoir étu-
dié un certain nombre de systèmes de santé, que nous avons
sinon le meilleur, du moins l’un des meilleurs systèmes de
santé. C’est celui qui offre le plus de garanties quant à l’accès
aux soins, à la liberté de choix en matière de couverture,
mais qui exige en contrepartie le plus de responsabilité de
tous, et en particulier de nous-mêmes qui sommes, de par le
peuple, chargés de faire les lois.
Ce sont les raisons qui m’amèneront à déposer, avant la fin
de la session, une motion dont le but est de clarifier la problé-
matique des réserves, de transformer l’institution commune
de la LAMal en un véritable organe de contrôle, nommé par
le Conseil fédéral et placé sous son contrôle, à l’instar de ce
qui existe pour les banques. Car, à mes yeux, l’assurance-
maladie est à tout le moins aussi importante que le secteur
bancaire.

Schiesser Fritz (R, GL): Vorerst möchte ich Frau Kollegin
Saudan dafür danken, dass sie diese Problematik der Kran-
kenkassenreserven mit einer dringlichen Interpellation aufge-
griffen hat. Ich danke besonders als Vertreter eines Kantons,
der vom Rückzug der Visana aus der Grundversicherung
ebenfalls sehr stark betroffen ist. Ich muss hier noch einmal
festhalten, dass sich dieser Rückzug gravierend auswirkt und
in der Bevölkerung grosse Unsicherheit hervorgerufen hat.
Als Vorbemerkung erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass
das neue Krankenversicherungsgesetz, das vielfach ge-
schmähte KVG, eine erste grosse Bewährungsprobe zu be-
stehen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir diese Situa-
tion unter dem alten KVG bewältigt hätten.
Ich hätte nun aber doch eine Frage und eine Bemerkung im
Zusammenhang mit der Antwort des Bundesrates auf diese
dringliche Interpellation: Ich bin – wie Frau Saudan auch –
der Auffassung, dass die Antwort des Bundesrates zu Fra-
ge 3 doch sehr summarisch ausgefallen ist. Man sagt, im
Moment drängten sich keine Änderungen des KVG auf, wir
hätten es mit einem Einzelfall zu tun, ein einziger Versicherer
habe sich teilweise aus dem Markt zurückgezogen.
Es stellt sich hier doch die Frage, ob das Vorgehen der Vi-
sana irgendwann Präjudizwirkung haben und ob dieses Ver-
fahren von anderen Versicherern nachgeahmt werden wird.
Die Beantwortung dieser Frage hängt wesentlich damit zu-
sammen, ob die vom Bundesamt für Sozialversicherung auf-
erlegten Auflagen rechtlich haltbar sein werden oder nicht.
Die endgültige Antwort wird man hier erst geben können,
wenn diese Verfügung in Rechtskraft erwachsen oder vom
Eidgenössischen Versicherungsgericht bestätigt worden ist.
Aber: Die Antwort, die der Bundesrat hier gibt, scheint mir zu
simpel zu sein, wenn er einfach darlegt, es drängten sich im
gesetzgeberischen Bereich keine Massnahmen auf. Hierzu
möchte ich einen ganz grossen Vorbehalt anbringen.
Die zweite Bemerkung, auf die ich von Frau Bundesrätin
Dreifuss gerne eine Antwort hätte: In dieser Interpellation
wird darauf hingewiesen, wie hoch der Betrag der Reserven
ist, wie sich diese Reserven verteilen und dass hier Zusatz-
versicherungsreserven und Grundversicherungsreserven in
ein und demselben Topf vorhanden sind – was mir doch et-
was aussergewöhnlich zu sein scheint, nachdem wir diese
beiden Versicherungsarten im KVG klar getrennt haben.
Aber was mich interessiert, Frau Bundesrätin, ist die Frage:
Gibt es innerhalb der Visana Anhaltspunkte dafür, dass zu
Lasten derjenigen Kantone, die jetzt sehr stark betroffen
sind, Verschiebungen vorgenommen wurden? Das wäre na-
türlich etwas Gravierendes. Gibt es Anhaltspunkte dafür,
dass innerhalb der Kasse – nachdem man ja die Aufteilung
dieser Reserven nicht ohne weiteres nachvollziehen kann –
Handlungen vorgenommen worden sind, die darauf hinaus-
laufen, dass die acht Kantone, die jetzt namentlich betroffen
sind, bei der Zuteilung der entsprechenden Reserven noch
einmal benachteiligt werden? Diese Frage ist für mich von al-
lergrösster Bedeutung.
Ich wäre auch dankbar, wenn man von seiten des Bundesra-
tes und des BSV noch etwas klarer darlegen würde, wie man
auf die Grössenordnung von 25 Millionen Franken kommt.
Das scheint mir ein Punkt zu sein, der dringendst der Klärung

bedarf, damit weitere Vertrauensverluste in den betroffenen
Kantonen bei einem grossen Teil der Bevölkerung vermieden
werden können. Nur zur Erinnerung: In meinem Kanton ist
etwa ein Siebtel der Bevölkerung von diesem Schritt der Vi-
sana betroffen. Sie sehen, dass hier von seiten des Bundes-
rates, des EDI und auch des BSV sehr klug gehandelt wer-
den muss, um diese Unsicherheit zu beseitigen. Im Moment
besteht diese noch, Frau Bundesrätin.

Dreifuss Ruth, conseillère fédérale: M. Schiesser, dans son
intervention, a parlé de quelque chose d’essentiel lorsqu’il a
dit: «Nous sommes confrontés à une épreuve de la nouvelle
loi, mais que se serait-il passé sous l’ancienne?» Nous avons
craint qu’un tel événement puisse se produire sous l’ancien
droit. Nous avons craint qu’une caisse-maladie puisse, par
exemple, être amenée à faire faillite sur la base de la guerre
menée au préalable pour attirer des «bons risques» et pour
se créer une catégorie particulière d’assurés, lesquels exi-
geaient quand même des remboursements de frais qui
n’étaient pas suffisamment couverts. Et je puis vous dire que
sous l’ancien droit cela aurait été une réelle catastrophe.
En effet, ces personnes, en l’absence du caractère obliga-
toire de l’assurance, n’auraient pas pu être reprises par
d’autres caisses, sans d’éventuelles réserves et sans que
leurs primes ne deviennent des primes liées à leur âge au
moment de l’entrée dans ces nouvelles caisses, soit des pri-
mes plus élevées. Sur ce plan-là, cette crise est une crise qui,
pour la première fois peut-être, m’a permis de redire dans les
médias, à maintes reprises, la confirmation que le pas que
nous avons fait avec la LAMal, c’est-à-dire le passage à une
assurance sociale obligatoire, était un pas nécessaire. Sur ce
plan-là, c’est un baume face aux difficultés auxquelles nous
sommes confrontés aujourd’hui. Je me rends compte que
cette idée de base, pour laquelle je me suis battue aussi lors
de la campagne de votation référendaire, est aujourd’hui ac-
ceptée très largement. Je regrette que ce soit à l’occasion
d’une crise, ou d’une situation difficile, que cette évidence se
fasse jour.
Permettez-moi de répondre très brièvement, Madame Sau-
dan, à vos remarques. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
La dernière fois, je vous ai aussi dit que j’attends vos propo-
sitions avec grand intérêt, et je continue à le dire. J’attends
avec grand intérêt la motion dont vous me parlez et certaines
des questions que vous posez me paraissent effectivement
dignes d’être approfondies. Lorsque vous me demandez: «A
quoi servent des réserves si elles ne peuvent pas fluctuer en
fonction des difficultés d’une caisse?», c’est une question qui
me paraît extrêmement bien posée. En fait, elles fluctuent
parce que les réserves moyennes sont de 22 pour cent. Nous
n’avons fixé qu’un minimum avec cette limite de 15 pour cent
pour les plus grandes caisses, limites plus élevées pour les
plus petites, et c’est bien ainsi qu’elles jouent leur rôle. Si el-
les passent maintenant de 24 à 22 pour cent – si je me rap-
pelle bien –, c’est bien qu’elles jouent ce rôle qui permet de
tenir compte d’erreurs d’estimation qui ont pu être faites, d’un
côté, quant à l’évolution des coûts et, de l’autre, de modifica-
tions de la population assurée par une caisse. C’est la raison
pour laquelle ces réserves sont nécessaires. Elles le sont
particulièrement aujourd’hui, quand on sait que 700 000 per-
sonnes changent de caisse par année.
Je ne le dis pas pour mettre en relation les 100 000 person-
nes lâchées par Visana dans le sens d’une banalisation,
parce que c’est un phénomène vraiment nouveau que celui
d’une caisse qui abandonne ses assurés, mais pour vous
montrer qu’effectivement les changements de caisse sont
déjà devenus un phénomène relativement courant, en tout
cas pour une certaine génération d’assurés.
Ces réserves doivent fluctuer. Nous attendons vos proposi-
tions. Nous ne nions pas, Monsieur Schiesser, qu’il puisse y
avoir un «Handlungsbedarf», une nécessité de modifier la loi.
Mais comme vous l’avez dit de façon fort pertinente, nous de-
vons attendre les décisions du Tribunal fédéral des assuran-
ces – il est appelé à les donner – pour nous permettre de me-
ner, avec les juristes de la couronne, l’analyse de la base ju-
ridique que nous avons, et des lacunes éventuelles qui pour-
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raient s’y trouver. Nous avons toute latitude, dans la révision
que nous vous avons soumise et dont le débat va commen-
cer incessamment, de combler ces lacunes, si elles s’avèrent
effectivement exister. Mais en l’état, nous avons le sentiment
que nous avons, dans la loi, la base légale nécessaire pour
faire notre travail.
Votre remarque disant: «Comment admettre que les réser-
ves soient constituées de façon à ne pas faire la distinction
entre l’assurance de base et l’assurance complémentaire?»
est-elle aussi pertinente? Je me demande si elle ne repose
pas sur une interprétation, qui ne serait pas tout à fait la
bonne, de notre réponse. Nous avons dit cela par rapport au
chiffre de 400 millions que vous nous avez donné comme
étant celui de Visana, en disant: «Ce chiffre de 400 millions,
lui, correspond non seulement à l’assurance de base, mais
également aux assurances complémentaires.» J’attends de
la part de mes collaborateurs de l’OFAS, au moment où ils
font l’appréciation des demandes de nouvelles cotisations,
qu’ils isolent bien la part des réserves qui revient à l’assu-
rance sociale de base, et je suis persuadée qu’ils le font. En-
core une fois, ce n’est pas, de notre côté, l’acceptation d’un
système qui mêlerait les deux types de réserves et les deux
types d’assurance, mais le chiffre que vous aviez avancé que
nous avons ainsi relativisé. Il est clair que nous sommes ac-
tuellement dans une phase où il faut faire la différence très
claire entre l’assurance complémentaire et l’assurance de
base. Je ne suis pas sûre que, ni sur le plan légal des pro-
duits offerts, ni sur les conséquences – je pense là au finan-
cement des hôpitaux –, ni peut-être sur le plan de la compta-
bilité, toutes les conséquences aient déjà été tirées de façon
satisfaisante. Vous avez raison de mettre en tout cas le doigt,
dans votre réaction orale – M. Schiesser l’a fait aussi – sur la
nécessité très claire de distinguer les deux domaines.
Là où je ne peux pas vous suivre, c’est lorsque vous dites
que 25 millions de francs, c’est une estimation. Alors pour-
quoi pas 10 millions de francs, pourquoi pas? Non! Il faut
comprendre très clairement ce que nous avons entendu par
là. Le principe, il est fixé: ce sera exactement 15 pour cent du
montant des cotisations perçues en 1998 par Visana dans
ces huit cantons. La base de calcul est absolument claire, et
la base de calcul ne donnera certainement pas un chiffre fan-
taisiste. Mais en vous donnant cette base de calcul, vous
vous rendez bien compte que nous ne pouvons pas dire
aujourd’hui quelle est la masse de cotisations reçue dans les
huit cantons. Ce calcul sera fait sur la base d’un décompte, à
la fin de l’année sur la base des données claires concernant
1998. Il se concrétisera sous forme d’une facture que Visana
aura un intérêt à la fois moral et légal à régler le plus rapide-
ment possible à l’attention de l’institution commune LAMal
qui sera chargée de cette tâche.
Donc, 25 millions de francs, c’est une estimation très proche
de la réalité, très certainement. Elle repose sur le nombre
d’assurés dans les cantons. Ce que nous ne savons pas,
c’est s’il y a eu une modification du nombre d’assurés. Mais
celle-ci ne peut en tout cas pas modifier la mise dans la four-
chette que vous avez donnée. Nous avons donc très claire-
ment fixé la base de calcul.
M. Schiesser aimerait savoir encore comment nous pensons
distribuer ce montant. Il m’est difficile d’en donner exacte-
ment le détail aujourd’hui: il s’agira d’un mandat donné par le
département à l’institution commune. Je puis vous en donner
les principes. Une partie très minime ira dans le fonds d’insol-
vabilité – minime parce que nous ne pensons pas qu’il y ait
des risques énormes à assurer; et ce fonds, qui a actuelle-
ment, je crois, à peu près 20 millions de francs, n’a aucun in-
térêt à sauter dans des chiffres beaucoup plus importants. Le
reste sera distribué aux caisses repreneuses, mais pas – et
j’insiste vraiment sur cela – comme un petit pécule qui ac-
compagnerait chaque assuré.
Je dois dire que les positions qui ont été défendues par Mme
Saudan dans le passé ne peuvent pas être celles du Conseil
fédéral: nous ne sommes pas dans un système de capitalisa-
tion. Toute comparaison avec le 2e pilier – telle qu’évoquée
lors du traitement de l’interpellation 97.3555 – ne serait pas
opportune. Il s’agit d’un système de répartition et tout ce que

nous devons assurer, c’est qu’il n’y ait pas un effet induit sur
d’autres caisses, qui soit insupportable dans un cas où un as-
sureur a pris la très lourde responsabilité, à mon avis la criti-
quable responsabilité, de se retirer de huit cantons et de ces-
ser d’être une caisse nationale.
Nous tiendrons compte de l’obligation de réserve des caisses
repreneuses, donc de leur taille, pour les soutenir face à l’ar-
rivée de ces nouveaux assurés, dont il est vrai que la struc-
ture par âge et par sexe n’est pas très favorable. Voilà donc
le principe du mandat que nous allons donner à l’institution
commune pour la distribution de cet argent.
Est-ce que Visana restera un cas unique? Voilà certainement
la question la plus difficile, Madame Saudan. C’est pourquoi
je vous remercie de nous faire des propositions et de pousser
la réflexion sur le rôle des réserves. Nous partons de l’idée
que l’ensemble des caisses sont saines, mais nous sommes
inquiets des formes que prend la concurrence, de nouveau
une «chasse» aux bons risques. L’argument le plus fort en fa-
veur de la LAMal a été de cesser cette guerre, cette loi de la
jungle qui finissait par régner en termes de choix, entre guille-
mets, des assurés. Je ne vois pas malheureusement que
cette guerre soit déjà terminée. Nous aurons à réfléchir en
discutant de la révision partielle de la loi s’il n’y a pas des con-
traintes à imposer aux caisses dans une concurrence qui
n’est pas toujours loyale, et surtout qui ne permet pas tou-
jours aux assurés d’exercer leurs droits en étant pleinement
informés. Ils sont très souvent manipulés, et cela me choque
très profondément. Nous aurons donc aussi l’occasion de re-
venir sur ce point.
Rien n’indique à nos yeux, et à ceux de l’OFAS, que l’exem-
ple de Visana sera suivi. J’espère que les décisions prises
par mon département auront un effet dissuasif, dans le sens
qu’elles inciteront à ne pas suivre Visana. Cette dernière est
un mauvais exemple, je le dis clairement ici.

Saudan Françoise (R, GE): J’aimerais, d’une part, remercier
Mme la conseillère fédérale de ses réponses, mais égale-
ment apporter quelques précisions.
1. La problématique des réserves, Madame la Conseillère fé-
dérale, n’est pas seulement liée à la grandeur des caisses,
mais au fonctionnement même de la caisse. Pour prendre un
autre exemple, c’est comme si vous me disiez: «Il faut que,
au plan suisse, les réserves de toutes les entreprises soient
d’un tel niveau», et ce ne serait en définitive absolument pas
une garantie d’éviter qu’une entreprise fasse faillite. C’est le
système même qui me pose un problème, ce n’est pas telle-
ment le rapport envers la grandeur de la caisse.
2. J’aimerais quand même vous dire que ces fameux 200 mil-
lions de francs qui sont partis dans la nature, ces 200 millions
de francs qui relevaient de l’assurance de base, c’est ça qui
est catastrophique, puisque c’est ça qui justifie le retrait de
Visana des cantons concernés. Donc, à mon avis, là, le pro-
blème est extrêmement sérieux, je le répète. C’est un mon-
tant énorme par assuré dans ces cantons que, moi, je ne
m’explique pas. D’autant plus, Madame la Conseillère fédé-
rale, que les coûts de la santé sont restés relativement sta-
bles en 1997, vous le savez très bien, puisque ça explique la
relative stabilité des primes.
3. Concernant la répartition, nous verrons comment vous la
ferez, on verra le montant. Je me permets simplement de vous
dire que j’ai repris uniquement les propos du Conseil fédéral.
J’ai cité les réponses qui m’ont été adressées. C’est pour cela
que j’ai dit qu’elles étaient à la limite de la désinvolture.
4. Je n’ai jamais dit, dans tout mon combat, que nous étions,
dans notre système d’assurances sociales, dans un système
de capitalisation. J’ai toujours dit le contraire. J’ai toujours dit
qu’on était dans un système de répartition pure et ce, que ce
soit en matière d’AVS, d’APG, de toutes nos assurances so-
ciales, et que je trouvais le système absurde. C’est donc
exactement le contraire; et c’est parce que nous sommes
dans un système de répartition pure que cet espèce de
mythe des réserves que nous avons dans ce pays doit sé-
rieusement être remis en question.
Néanmoins, je vous remercie, Madame la Conseillère fédé-
rale, d’avoir tenté de me rassurer sur certains points.



7. Oktober 1998 S 1099 Bundesverfassung. Reform

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

96.091

Bundesverfassung.
Reform
Constitution fédérale.
Réforme

Differenzen – Divergences
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Beschluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1998
Décision du Conseil national du 6 octobre 1998

___________________________________________________________

A1. Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfas-
sung (Titel, Art. 1–126, 185)
A1. Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Consti-
tution fédérale (titre, art. 1–126, 185)

Präambel
Antrag der Kommission
Abs. 2a
Festhalten
Abs. 3, 5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 5a
Festhalten

Préambule
Proposition de la commission
Al. 2a
Maintenir
Al. 3, 5
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 5a
Maintenir

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Wie Sie der Fahne
entnehmen können, befinden wir uns nun in der zweiten
Runde des Differenzbereinigungsverfahrens und damit in der
dritten Runde insgesamt. Wir werden also in diesem Bereich
der Verfassung, von der Präambel bis zu Artikel 57g, das
letzte Mal in diesem Differenzbereinigungsverfahren zu
Worte und zum Beschluss kommen. Es ist absehbar, dass es
eine Einigungskonferenz geben wird, die voraussichtlich
Ende der zweiten Woche der Wintersession stattfinden wird.
Von den rund 25 Differenzen in diesem Bereich haben wir die
Hälfte in der Kommission bereinigt, bei der anderen Hälfte
beantragen wir Festhalten, und zwar, wie wir meinen, aus gu-
ten Gründen.
Die Berichterstattung ist wie immer auf die Sprecher der ver-
schiedenen Subkommissionen aufgeteilt, wobei ich Herrn
Aeby auf seinen Wunsch hin vertreten werde, weil er an der
Kommissionssitzung nicht anwesend sein konnte.

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: In der Präambel wird
angestrebt, die Leitideen komprimiert und schlank aufzuzäh-
len, also das ideelle Dach darzustellen, unter dem wir «im
Trockenen» die Verfassung schaffen. Sie soll die wesentli-
chen Elemente dieses ideellen Daches wiedergeben, aber
sie soll nicht einzelne Bestimmungen der Verfassung wieder-
holen bzw. vorwegnehmen.
In diesem Sinne haben wir in der Kommission wie folgt – ein-
stimmig – beschlossen:
Wir möchten bei Absatz 5 nachgeben und uns dem Be-
schluss des Nationalrates anschliessen. Es ist eine sprachli-
che Straffung, die lediglich in der deutschen Fassung erfolgt,
nicht aber in der französischen; der französische Text ist be-
reits vorher «rund» gewesen und daher nicht zu korrigieren.
Zwei Differenzen möchten wir dagegen bestehenlassen:
In Absatz 2a möchte der Nationalrat den Passus «In der Ver-
antwortung gegenüber der Schöpfung» einfügen. Wir möch-
ten diesen Passus aus folgenden Gründen nicht aufnehmen:

Wir glauben, dass er in einem gewissen Sinne eine Wieder-
holung der Anrufung Gottes darstellt und dass er die Vorweg-
nahme von Artikel 2 ist, der Bestimmung über die Nachhaltig-
keit. Dort werden wir dem Beschluss des Nationalrates zu-
stimmen. Im Bestreben, die Bestimmung knapp zu halten,
möchten wir diesen Absatz streichen. Er hat in seiner Aus-
sage in der französischen Fassung insbesondere auch die
Kommissionsmitglieder welscher Zunge gestört.
Den Absatz 5a möchten wir ebenfalls weglassen. Diese
Klausel ist eine Anleihe aus der Präambel von Herrn Muschg.
Die Muschgsche Fassung ist eine sprachlich durchaus sehr
schöne und inhaltlich wertvolle Schöpfung, aber sie beruht
auf einem anderen Konzept. Ein Element aus der Präambel
Muschgs in unsere Präambel hinüberzunehmen, bedeutet
einmal, dass die Präambel lange wird; sie soll aber konzis,
knapp bleiben. Es ist aber vor allem so, dass die Präambel
Muschgs stilistisch ganz anders ist. Während unsere Präam-
bel sehr nüchterne Anknüpfungen enthält – «im Willen», «im
Bewusstsein» usw. –, ist der Einschub aus der Muschgschen
Präambel sprachlich ein ganz anderer. Er ist nicht bloss ein
Appell an den Staat allgemein, sondern er enthält sogar ei-
nen individuellen Appell an den Bürger. Die Muschgsche
Fassung passt in der Sprache und im Aufbau nicht in unsere
Präambel – so wertvoll sie auch ist.
Wir haben uns nun einmal für die Version entschieden, die
uns Herr Bundesrat Koller und sein Departement vorgelegt
haben. Das Ganze soll nicht ein Flickwerk werden, indem
einzelne Elemente, die sprachlich anders sind, in unsere Prä-
ambel hinübergenommen werden.
Die Verfassungskommission bittet Sie einstimmig, ihrem An-
trag zu folgen.

Angenommen – Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 2bis
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Gentil)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 2
Proposition de la commission
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national

Al. 2bis
Majorité
Maintenir
Minorité
(Gentil)
Adhérer à la décision du Conseil national

Abs. 2 – Al. 2

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Es geht in Artikel 2 um
zwei Differenzen, die ich Ihnen darzulegen habe. Sie haben
einen gewissen Zusammenhang.
Vorerst geht es in Absatz 2 um die Frage der Nachhaltigkeit:
Soll die nachhaltige Entwicklung als Staatszweck der
Schweizerischen Eidgenossenschaft aufgenommen wer-
den? Der Nationalrat hatte sich dafür entschieden, im Sinne
einer umfassenden Nachhaltigkeit, die nicht nur das ökologi-
sche, sondern auch das ökonomische, das soziale und das
kulturelle Element enthält. Nachdem sich unser Rat ur-
sprünglich dagegen ausgesprochen hatte, sind wir in der er-
sten Differenzbereinigung teilweise dem Nationalrat gefolgt
und haben die Nachhaltigkeit als Adverb eingefügt: «Sie»,
d. h. die Eidgenossenschaft, «fördert nachhaltig ....»
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In der zweiten Differenzbereinigung schliesst sich unsere
Kommission mit 11 zu 1 Stimmen dem Nationalrat an, und
zwar haben wir ein Konzept vor Augen: Wir sind bereit, die
Nachhaltigkeit als Staatszweck aufzunehmen, möchten aber
ausdrücklich an der Nachhaltigkeit festhalten, wie wir sie in
Artikel 57k für die Raumplanungs- und die Umweltschutzge-
setzgebung vorgesehen haben. Der Nationalrat hat nun in
seinen Beschlüssen, die er vorgestern gefasst hat, dieses
Konzept bereits vorweg gutgeheissen, indem er sich bei Arti-
kel 57k unserem Beschluss angeschlossen hat. In diesem
Sinne bitten wir Sie, dem Nationalrat entgegenzukommen.
Absatz 2bis hingegen möchten wir Ihnen – im deutlichen Ver-
hältnis von 13 zu 2 Stimmen – zur Streichung vorschlagen.
Wir fragen uns, ob die Sorge der Eidgenossenschaft für die
Chancengleichheit als Staatszweck normiert werden soll. Wir
möchten davon absehen; nicht etwa, weil die Chancengleich-
heit nicht Aufgabe der Eidgenossenschaft wäre. Aber wir
müssen uns vor Augen halten, dass wir bei den Staatszwek-
ken nur jene Zwecke aufgeführt haben, welche die Gesamt-
heit der Eidgenossenschaft betreffen und welche nicht
Rechte oder Chancen einzelner Personen untereinander re-
geln wollen. Die Pflichten des Staates gegenüber den einzel-
nen werden in späteren Teilen der Verfassung geregelt; na-
mentlich ist es auch Aufgabe der Sozialziele, die wir jetzt ein-
gefügt haben, für die Chancengleichheit zu sorgen. Ich
möchte also klarstellen, dass wir uns in keiner Weise gegen
die Gewährleistung der Chancengleichheit durch den Bund
aussprechen, sondern dass sie bei den Sozialzielen sinnge-
mäss enthalten sein muss; dort haben wir sie ja aufgenom-
men.
Zusammengefasst: Wir möchten uns also im wichtigen Punkt
der Nachhaltigkeit dem Nationalrat anschliessen; aber den
ebenfalls wichtigen Punkt der Chancengleichheit möchten
wir namentlich aus systematischen Gründen im Rahmen der
Sozialziele sinngemäss verwirklicht wissen.

Angenommen – Adopté

Abs. 2bis – Al. 2bis

Gentil Pierre-Alain (S, JU): A cet alinéa également, je vous
propose de vous rallier à la décision du Conseil national. Le
rapporteur de notre commission a dit tout à l’heure avec per-
tinence qu’il n’était pas possible de demander à l’Etat d’assu-
rer la pleine et totale égalité des chances. Ce serait un but
idéal et probablement difficile à atteindre et à mettre, dans
une forme aussi absolue, à l’article 2 de notre constitution.
Mais j’attire votre attention sur un certain nombre d’éléments.
Le premier est que la formulation retenue par le Conseil na-
tional n’est pas une formulation absolue. On dit très claire-
ment: «Elle veille à garantir une égalité des chances aussi
grande que possible entre les citoyens.» Il n’est donc pas
posé une égalité des chances en absolu, mais un but auquel
on doit tendre. Cela me semble tout à fait compatible avec
une formulation constitutionnelle.
Il n’est pas soutenable de dire, comme l’a prétendu tout à
l’heure le rapporteur de notre commission, que l’égalité des
chances doit être confinée simplement aux articles qui traitent
des problèmes sociaux. C’est un but général et il me paraît
qu’il y a entre l’alinéa 1er – l’idée de la prospérité commune,
du développement durable – et cette égalité des chances un
lien qui montre bien qu’on souhaite faire passer dans cet
article 2 un souffle et un certain nombre de grands principes.
C’est la raison pour laquelle je vous propose en ce domaine
également, et à cet alinéa également, de vous rallier à la dé-
cision du Conseil national et d’inscrire tout au début de la
constitution le principe de l’égalité des chances dans la for-
mulation nuancée du Conseil national.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen, bei Ab-
satz 2bis der Mehrheit der Kommission zuzustimmen und da-
mit den Gedanken der Chancengleichheit nicht als eigenen
Bundeszweck zu statuieren.
Warum? Der Begriff der Chancengleichheit ist ein sehr schil-
lernder Begriff. Er enthält einerseits Aspekte und Komponen-

ten, die bereits durch Absatz 1 des Zweckartikels (Art. 2),
dann durch die Freiheitsrechte, die Sozialziele und vor allem
auch durch das Prinzip der Rechtsgleichheit sowie durch das
in sehr modernisierter Form festgehaltene Diskriminierungs-
verbot umschrieben sind. Andererseits kann man den Begriff
der Chancengleichheit auch leicht missverstehen. Es ist
nämlich ein Faktum, dass wir alle mit unterschiedlichen Start-
chancen ins Leben treten. Wenn man nun aber den Begriff
der Chancengleichheit so interpretiert, dass der Staat diese
ungleichen Startchancen durchwegs kompensieren müsste,
würde sich der Staat eindeutig übernehmen.
Diese Möglichkeit einer Fehl- oder Missdeutung des politi-
schen Begriffes der Chancengleichheit bewegt uns, Ihnen zu
empfehlen, ihn nicht als eigenständigen Bundeszweck aufzu-
nehmen und daher der Mehrheit der Kommission zuzustim-
men.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 27 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 4 Stimmen

Art. 4 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 4 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 4
Absatz 3 haben wir eine Differenz betreffend die Behörden.
Artikel 4 umschreibt die Rechtsstaatlichkeit unseres Bundes-
staates Schweiz. Absatz 3 verpflichtet die Instanzen des
Staates und die Privaten zum Handeln nach Treu und Glau-
ben. Wir müssen heute etwas ernüchtert feststellen, dass der
Versuch offensichtlich gescheitert ist, den Nationalrat davon
zu überzeugen, dass zwar wohl alle staatlichen Organe Be-
hörden, nicht aber alle Behörden staatliche Organe sind. Der
Nationalrat hat durch Stimmenmehrheit «erkannt», der Ober-
begriff der staatlichen Organe genüge.
Im Interesse der Differenzbereinigung haben wir uns dazu
durchgerungen, Zustimmung zum Nationalrat zu beantragen.

Angenommen – Adopté

Art. 5a
Antrag der Kommission
Festhalten

Antrag Aeby
Titel, Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
Festhalten

Art. 5a
Proposition de la commission
Maintenir

Proposition Aeby
Titre, al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
Maintenir

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 5a
ist uns der Nationalrat in der Systematik insofern gefolgt, als
er seinen Verantwortlichkeitsartikel jetzt ebenfalls in Arti-
kel 5a verankert und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in
Artikel 3b.
Ich darf kurz in Erinnerung rufen, was aus unserer Sicht der
Sinn dieser Bestimmung ist: Es geht darum, in der Verfas-
sung aufzuzeigen, dass die Menschen, die in diesem Staate
leben, insbesondere die Bürgerinnen und Bürger, eben nicht
nur Rechte haben, sondern auch Pflichten und dass zu die-
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sen Pflichten in erster Linie die gleichermassen vorgegebene
Pflicht zur Selbstverantwortung zählt.
Die Kommission beantragt Festhalten; die Fassung des
Ständerates verdient den Vorzug, weil sie einfach und klar ist
und sich auf die Verantwortung beschränkt. Die Fassung des
Nationalrates erscheint uns etwas langatmig, etwas üppig,
und sie ist vor allem inhaltlich etwas slalomartig: In Absatz 1
wird auf die Fähigkeiten jeder Person hingewiesen, sich nach
ihren Neigungen entfalten und entwickeln zu können; in Ab-
satz 2 ist dann zwar von Verantwortung die Rede, aber dies
wird wieder auf «im Rahmen ihrer Fähigkeiten» einge-
schränkt.
Ich beantrage Ihnen namens der Kommission, an unserer
Fassung festzuhalten.

Aeby Pierre (S, FR): Ces premiers articles sont des articles
essentiellement déclaratifs, et parfois, un simple mot peut dé-
clencher des sensibilités fort diverses.
Pour ma part, ça a été dit souvent dans nos travaux de com-
mission ou de sous-commission, je crois que les quatre
points essentiels qui caractérisent notre Etat sont que la
Suisse est un Etat de droit, la Suisse est un Etat démocrati-
que, et enfin, la Suisse est un Etat libéral et la Suisse est un
Etat social, tout à la fois. C’est cette dualité du libéral et du
social qui, souvent, dans les diverses dispositions, peut nous
opposer suivant nos sensibilités.
Ici, à l’article 5a que nous avons admis dans son principe, il
s’agit de bien préciser cette dualité libérale et sociale, et ceci,
en premier lieu, en reprenant le titre adopté par le Conseil na-
tional. Le titre me paraît fondamental. Le titre adopté par no-
tre Conseil parle de «Responsabilité», celui du Conseil natio-
nal est plus précis, il mentionne d’une part la «responsabilité
individuelle» et d’autre part la «responsabilité sociale» de l’in-
dividu. Ça me paraît juste.
Je ne vous dirai pas que le Conseil national, dans les travaux
auxquels il s’est livré, est arrivé à une formulation extraordi-
naire. C’est vrai que l’alinéa 2 du Conseil national est difficile
à comprendre, est un peu lourd. C’est dans cet esprit que je
vous propose de faire un pas en direction du Conseil national
de manière à permettre, avant que nous ne nous retrouvions
en Comité de médiation, à l’administration de plancher en-
core une fois sur cet article 5a.
J’ai parlé du titre, et l’alinéa 1er du Conseil national me paraît
tout à fait acceptable. En prenant comme alinéa 2 l’alinéa uni-
que de l’article 5a tel que notre Conseil l’a approuvé jusqu’à
aujourd’hui, et qui demande à chacun de contribuer «selon
ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la
société», on reflète en cela la deuxième partie de la respon-
sabilité qu’on trouve dans le titre, c’est-à-dire la responsabi-
lité sociale. Il me semble qu’en opérant ce compromis, on fait
un pas en direction du Conseil national et qu’on peut légitime-
ment nourrir l’espoir de voir encore quelques améliorations
rédactionnelles de cet article 5a qui n’est pas sans impor-
tance dans toute cette constellation de la Constitution fédé-
rale.
J’espère que vous pourrez partager cet avis et soutenir ma
proposition de compromis.

Koller Arnold, Bundesrat: Die Frage, ob den Grundrechten
der Bürgerinnen und Bürger auch eine Verpflichtung in der
Verfassung gegenüberzustellen sei, und zwar keine beson-
dere wie die Wehrpflicht, sondern eine allgemeine Pflicht der
persönlichen Verantwortung des einzelnen gegenüber der
Gesellschaft, hat offenbar schon die Urväter unserer Verfas-
sung beschäftigt. Man hat sich damals dagegen entschieden,
und dabei ist es bis heute geblieben. Der Bundesrat hat Ih-
nen daher hier auch keine Vorschläge unterbreitet, aber wir
opponieren dem Ansinnen nicht, weil ein Trend und ein Be-
dürfnis festzustellen sind, nicht nur die Rechte der Bürger in
der Verfassung darzustellen, sondern auch eine Verpflich-
tung gegenüber der Gesellschaft und dem Staat festzuhal-
ten.
Wenn man aber von diesem Prinzip ausgeht, scheint dem
Bundesrat die Formulierung Ihres Rates doch besser zu sein.
Ich habe vor allem Mühe mit dem ersten Absatz gemäss Na-

tionalrat; denn er gibt noch einmal die individualistische
Grundhaltung wieder, und diese ist eigentlich durch die per-
sönliche Freiheit und andere Grundrechte abgedeckt. Was
wir hier statuieren wollen, ist die Verantwortung jeder Person
gegenüber Staat und Gesellschaft. Deshalb scheint mir die
ständerätliche Fassung sowohl den Vorteil der Kürze wie den
der Sachadäquanz zu haben.
Ich sehe natürlich ein, dass Herr Aeby versucht, in der Diffe-
renzbereinigung einen Kompromiss herbeizuführen. Aber
angesichts meiner inhaltlichen Bedenken empfehle ich Ih-
nen, an Ihrem Beschluss festzuhalten.

Aeby Pierre (S, FR): Oui, Monsieur le Conseiller fédéral,
vous m’avez quasiment convaincu. Si je vous suis, il paraît
tout aussi important, et là vous avez abondé dans mon sens,
que le titre de l’article 5a doive être «Responsabilité indivi-
duelle et sociale», et ensuite reprendre la version décidée par
notre Conseil. Dans ce sens, je peux modifier ma proposition,
d’entente avec le Conseil fédéral, et je demande simplement
que le titre soit celui décidé par le Conseil national; pour le
reste, nous pouvons maintenir notre version.

Präsident: Was die Formulierung der Bestimmung betrifft,
schliesst sich Herr Aeby nunmehr der Kommission an und
zieht seinen Antrag zurück. Er hält aber an einer anderen
Überschrift fest. Er möchte statt «Verantwortung» «Individu-
elle und gesellschaftliche Verantwortung».

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Selbstver-
ständlich kann ich mich nicht namens der Kommission äus-
sern; aber ich glaube: Wenn es nur noch um den Titel geht,
können wir diese kleine Brücke schlagen. Ich persönlich
könnte mich insofern anschliessen; ich sehe, dass auch un-
ser Kommissionspräsident nickt.

Titel – Titre
Angenommen gemäss Antrag Aeby
Adopté selon la proposition Aeby

Abs. 1, 2 – Al. 1, 2
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition de la commission

Art. 7 Abs. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Gentil)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 7 al. 3
Proposition de la commission
Majorité
Maintenir
Minorité
(Gentil)
Adhérer à la décision du Conseil national

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Bei Artikel 7
Absatz 3 beantragt Ihnen die Mehrheit, an unserer Fassung
festzuhalten, wogegen die Minderheit Gentil dem Nationalrat
folgen will.
Ich darf Ihnen kurz den Standpunkt der Mehrheit begründen:
Dem Beschluss des Nationalrates liegt offensichtlich die Mei-
nung zugrunde, dass in der Verfassung expressis verbis zum
Ausdruck gebracht werden solle, dass die rechtliche Gleich-
stellung eben nicht genüge, sondern dass der Gesetzgeber
die erforderlichen Normen zu schaffen habe, die es ermög-
lichten, dass in der sozialen Wirklichkeit die tatsächliche
Gleichstellung erreicht werden könne. Es gibt in der Tat auch
in der Lehre solche Auffassungen. Insbesondere ist darauf
hinzuweisen, dass auch das Bundesgericht in mehreren Ent-
scheiden diesen Begriff der tatsächlichen Gleichstellung ver-
wendet.
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Das Bundesgericht hat aber andererseits deutlich gesagt, die
gesetzgeberischen und allenfalls anderen Massnahmen
dürften nicht so weit gehen, dass sie in Widerspruch zum Ge-
bot der Gleichbehandlung gerieten. Etwas pointiert formuliert
könnte man sagen: Gleichberechtigung als Chancengleich-
heit ja, Gleichmacherei im Sinne einer ergebnisorientierten
Gleichheit nein.
Die Mehrheit der Kommission ist der Meinung, dass die Dif-
ferenzierung zwischen rechtlicher und tatsächlicher Gleich-
stellung nicht erforderlich sei. Der Begriff der rechtlichen
Gleichstellung ist – obwohl, wie erwähnt, in der Lehre und
Rechtsprechung bekannt – zu wenig kompakt, hat zu wenig
Konturen und ist zu wenig gefestigt. Es kommt hinzu, dass
auch im Gleichstellungsgesetz die rechtliche Gleichheit exi-
stiert, aber dort eben im Sinne einer tatsächlichen Gleichstel-
lung. Daher könnte diese Differenzierung in rechtliche und
tatsächliche Gleichstellung nach Auffassung der Mehrheit zu
Interpretationsproblemen führen.
Deshalb beantragt Ihnen die Mehrheit, am einfachen Begriff
der Gleichstellung festzuhalten.

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Comme vient de le dire le rappor-
teur de la commission, chacun est d’accord sur le principe de
l’égalité en droit et en principe. Où les choses se compliquent
naturellement, c’est dans les faits. Et la version du Conseil
national me paraît meilleure que la nôtre à cet égard, dans la
mesure où elle insiste sur l’égalité des droits en fait et qu’elle
le mentionne de manière expresse. Nous savons tous qu’il y
a un certain nombre de domaines dans lesquels l’égalité des
droits est restée théorique, qu’il s’agisse de salaire ou de for-
mation, par exemple. Il me paraît meilleur d’aller jusqu’au
bout de la pensée et d’insister sur l’idée que l’égalité des
droits ne doit pas demeurer un principe, mais se traduire ef-
fectivement dans les faits.
C’est la raison pour laquelle je vous propose, au nom de la
minorité de la commission, de vous rallier à la décision du
Conseil national.

Brunner Christiane (S, GE): Je vous invite à soutenir la pro-
position de minorité Gentil. A l’origine de la discussion sur
l’égalité entre hommes et femmes, avant l’adoption de l’arti-
cle constitutionnel en 1981, nous avons mené cette discus-
sion. A l’époque, on parlait de l’égalité de droits. C’était com-
préhensible dans la mesure où il y avait encore des inégalités
criantes au niveau de certaines lois comme, par exemple, les
dispositions relatives au droit matrimonial. Mais c’est une
conception défensive de l’égalité: il fallait que les femmes
puissent rattraper la distance qui les séparait des hommes au
niveau des droits. De cette conception défensive, on est
passé aujourd’hui, et de manière unanime, à une conception
positive, active de l’égalité. On ne peut se contenter d’élimi-
ner les discriminations formelles, on doit promouvoir l’égalité
dans la réalité de la vie quotidienne.
Cela signifie que l’on doit prendre éventuellement temporai-
rement des mesures pour favoriser la partie désavantagée,
pour favoriser les femmes et pour leur donner les mêmes
chances, lorsque cela se révèle nécessaire.
C’est abondamment pratiqué d’ailleurs, mais il faut encore le
consacrer dans notre constitution, en suivant en cela ce qui
est aussi prévu dans la loi fédérale du 24 mars 1995 sur
l’égalité entre femmes et hommes, puisque dans cette loi on
stipule clairement à l’article 1er que: «La présente loi a pour
but de promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et
hommes.» Et en même temps, à l’article 3 alinéa 3, on pré-
cise que: «Ne constituent pas une discrimination les mesures
appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre
femmes et hommes.» Ainsi que le rapporteur l’a dit, des ar-
rêts du Tribunal fédéral confirment cette interprétation de l’ar-
ticle actuel de la constitution. Donc, inscrire dans la constitu-
tion que le législateur veille à garantir l’égalité en droit et
l’égalité en fait, cela fait partie d’une simple mise à jour de la
constitution, et ce n’est pas, dans ce sens, un élément nou-
veau.
Je vous rappelle également que la Convention des Nations
Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes, que nous avons ratifiée récemment,
stipule explicitement que les mesures positives, celles qui vi-
sent justement l’égalité en fait, ne constituent pas une discri-
mination. Dans la mesure où c’est clairement une «Nach-
führung», c’est l’inscription dans notre constitution de l’éga-
lité en droit et en fait entre les hommes et les femmes.
Je vous invite à soutenir la proposition de la minorité de la
commission.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich würde am liebsten an das
letzte Argument von Frau Brunner anknüpfen: Machen wir
hier doch wirklich eine Nachführung der Bundesverfassung,
und halten wir uns im Differenzbereinigungsverfahren –
nachdem die Frage strittig ist – an den geltenden Text der
Verfassung, der ja noch nicht so alt ist; er stammt aus dem
Jahre 1981. Dort lautet der Text ganz klar, tout court: «Das
Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung ....» In Artikel 4 Absatz 2
wird also diese – eher zu Missverständnissen Anlass ge-
bende – Differenzierung zwischen rechtlicher und tatsächli-
cher Gleichstellung nicht gemacht.
Dabei bin ich mit Frau Brunner einverstanden: Der Auftrag,
für die Gleichstellung zu sorgen, will natürlich nicht nur zum
Ausdruck bringen, dass die rein rechtliche Gleichbehandlung
anzustreben sei, also vor allem die Eliminierung formalrecht-
licher Unterscheidungen bzw. Diskriminierungen, sondern
darüber hinaus auch, dass die tatsächliche Gleichbehand-
lung angestrebt werde, so, wie wir das im Gleichstellungsge-
setz gemacht haben.
Es geht jetzt aber um das Differenzbereinigungsverfahren.
Wir sehen, dass diese neuen Begriffe nur Anlass zu Diskus-
sionen und Kontroversen geben. Deshalb möchte ich Sie bit-
ten, beim Urtext des Faust zu bleiben, und das ist der Text,
den der Ständerat beschlossen hat.
Ich bitte Sie also, an Ihrem Beschluss festzuhalten.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 29 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 4 Stimmen

Art. 9 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 9 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Art. 9a
Antrag der Kommission
Titel
Schutz der Kinder und Jugendlichen
Wortlaut
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen
Schutz ihrer Unversehrtheit und Entwicklung. Sie üben ihre
Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.

Art. 9a
Proposition de la commission
Titre
Protection des enfants et des jeunes
Texte
Les enfants et les adolescents ont droit à une protection par-
ticulière quant à leur intégrité et leur développement. Ils exer-
cent leurs droits dans la mesure où ils sont capables de dis-
cernement.

Art. 11a
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de la commission
Maintenir

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Darf ich Sie
kurz an die Vorgeschichte erinnern: Der Bundesrat wollte
beim Artikel 9 («Recht auf Leben und auf persönliche Frei-
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heit») keiner bestimmten gesellschaftlichen Gruppe ein Son-
derrecht einräumen. Der Nationalrat beschloss dann einen
separaten Artikel 11a («Rechte der Kinder und Jugendli-
chen»). Unser Rat hat in der letzten Session bei Artikel 9 ei-
nen Absatz 3 aufgenommen, mit folgendem Inhalt: «Kinder
und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ih-
rer Unversehrtheit und Entwicklung.» Der Nationalrat hält an
seinem Beschluss fest.
Unsere Kommission beantragt Ihnen nun, dem Nationalrat
insofern zu folgen, als ein separater Artikel mit dem Titel
«Schutz der Kinder und Jugendlichen» geschaffen wird, die-
sen Artikel aber nicht – wie vom Nationalrat beschlossen –
als Artikel 11a aufzunehmen, sondern als Artikel 9a. Die
Kommission beantragt dies in der Meinung, dass die Bestim-
mung im unmittelbaren Anschluss an Artikel 9 besser plaziert
ist, wobei selbstverständlich auch andere Argumente in die-
ser Beziehung gehört werden könnten.
Inhaltlich ist Artikel 9 mit dem von uns beschlossenen Ab-
satz 3 von Artikel 9 identisch, allerdings ergänzt mit dem
Satz: «Sie (die Kinder und Jugendlichen) üben ihre Rechte
im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.» Zu diesem zweiten
Satz möchte ich festhalten, dass er an sich überflüssig wäre;
dies ergibt sich klar aus dem Zivilgesetzbuch. Es steht aber
nach unserer Auffassung der Absicht, diesen Satz noch an-
zufügen, nichts im Wege.
Der erste Satz von Artikel 9a entspricht, wie gesagt, unserem
letzten Beschluss. Ich möchte der Klarheit halber noch auf
folgendes hinweisen: Wenn es heisst, dass Kinder und Ju-
gendliche Anspruch auf besonderen Schutz hätten, ist dies
selbstverständlich keine Einschränkung – die Formulierung
hat offenbar zu diesem Missverständnis Anlass gegeben –,
sondern es soll im Gegenteil damit herausgestrichen werden,
dass die gesellschaftliche Gruppe «Kinder und Jugendliche»
Anspruch auf einen ganz besonderen Schutz hat.
Wir könnten uns keinesfalls dem Beschluss des Nationalra-
tes anschliessen und ein Recht auf «eine harmonische Ent-
wicklung» aufnehmen. Bei diesem Begriff handelt es sich
nach unserer Auffassung um einen schwammigen, unbe-
stimmten Rechtsbegriff, der zu verschiedenen Interpretatio-
nen Anlass geben und auch in Konflikt mit den Pflichten, aber
auch den Rechten der Eltern geraten könnte.

Cavadini Jean (L, NE): Il y a de ces batailles perdues
d’avance qu’il ne faut pas livrer. Néanmoins, à l’article 9a
deuxième phrase, qui pourrait constituer, sur le plan rédac-
tionnel, un deuxième alinéa, il faut admettre que le sentiment
de la commission a été modifié. Plusieurs pressions ont été
exercées de la part des organisations de jeunesse, qui ont
fait là leur travail, pour insérer la notion que je donne en fran-
çais: «Ils – les enfants et les adolescents – exercent leurs
droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.»
La commission était, dans un premier temps, très partagée,
puis elle a décidé, dans sa majorité, d’accepter de prendre en
compte cette notion. Je ne pense pas que ce soit une bonne
proposition, parce que je ne suis pas sûr que nous soyons là
face à du droit normatif.
Alors, Monsieur le Conseiller fédéral, simplement pour la
tranquillité de ma conscience et pour la qualité de notre tra-
vail, pouvez-vous nous donner l’assurance que ces droits
des enfants et des adolescents sont des notions qui sont bien
connues, bien maîtrisées et qu’elles sont véritablement appli-
cables dans leur norme? Et qui détermine cette capacité de
discernement? Comment estime-t-on cette capacité, afin que
ce ne soit pas simplement une déclaration rhétorique? Ici,
manifestement, on a voulu faire plaisir aux groupes de pres-
sion, mais un plaisir de niveau constitutionnel peut coûter un
prix très élevé.
Je reste persuadé qu’on aurait pu faire l’économie de cette
deuxième phrase, mais puisqu’il s’agit là d’une notion qui
vient d’être inscrite par notre commission dans le texte, je
souhaiterais avoir l’assurance qu’elle est au moins appli-
cable.

Leumann Helen (R, LU): Es ist richtig, dass dieser zweite
Satz nicht unbedingt in der Verfassung stehen müsste. Es ist

aber auch richtig, dass es niemandem weh tut, wenn er in der
Verfassung steht, zumal wir ja gemäss Zivilrecht diese Aus-
sage bereits gesetzlich festgeschrieben haben. Im übrigen
weise ich auch darauf hin, dass sich die Jugendorganisatio-
nen grösste Mühe gegeben haben, einen Kinderschutzartikel
in die Verfassung einzubringen; andere Organisationen ha-
ben das für ihre Belange ebenfalls getan. Man ist also an vie-
len Orten irgendwelchen Organisationen entgegengekom-
men.
Es steht uns allen gut an, wenn wir zum Schutz der Kinder
auch ganz explizit in der Verfassung Stellung nehmen und
diesen Schutz in der Verfassung verankern.

Cavadini Jean (L, NE): Je propose formellement de scinder
l’article 9a en deux alinéas: alinéa 1er – «Les enfants et les
adolescents ont droit à une protection particulière quant à
leur intégrité et à leur développement», ce qui en commission
n’a posé aucun problème particulier, tant il est vrai que nous
sommes acquis à cette notion; alinéa 2 – «Ils exercent leurs
droits dans la mesure où ils sont capables de discernement».
Sur ce point, j’ai fait part de mes doutes. J’attends la réponse
de M. Koller, conseiller fédéral, pour me déterminer plus
avant.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich persönlich kann
mich diesem Antrag sehr wohl anschliessen. In der Kommis-
sion haben wir nicht darüber gesprochen. Der Systematik der
Verfassung und auch der Fassung des Nationalrates würde
es entsprechen, einen zweiten Absatz zu machen. Allerdings
müssen wir natürlich sehen, dass mit einem separaten Ab-
satz die Bedeutung dieser an sich etwas deklaratorisch wir-
kenden Bestimmung noch mehr hervorgehoben wird. Aber
redaktionell kann ich mich durchaus anschliessen.
Und wenn wir schon bei der Redaktion sind, stellt sich noch
ein anderes Problem, das wir in der Kommission nicht gese-
hen haben: Der Titel wurde nämlich mit der Einleitung
«Schutz» der Kinder und Jugendlichen übernommen. Der
Nationalrat spricht von «Rechten» der Kinder und Jugendli-
chen. Wir haben jetzt inhaltlich beides: In einem Absatz 1
geht es um den «Schutz» und in einem Absatz 2 um die
«Rechte».
Ich möchte Ihnen eigentlich beliebt machen, dass wir den Ti-
tel «Kinder und Jugendliche» wählen.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann mich damit einverstanden
erklären, dass Sie für die «Rechte der Kinder und Jugendli-
chen» einen eigenen Artikel schaffen. Dieses «plaisir» – um
die Terminologie von Herrn Cavadini aufzunehmen – kann
ich Ihnen machen. Es ist damit zwar ein «sacrificium intellec-
tus» verbunden, weil die Eingliederung in Artikel 9, die Sie ur-
sprünglich vorgesehen hatten, systematisch zweifellos die
bessere Lösung gewesen wäre. Aber wir machen hier Politik
und nicht reine Rechtslehre.
Wirkliche Probleme habe ich nun aber mit dem zweiten Satz,
von dem ich befürchte, dass er nicht nur ein «plaisir» wäre,
sondern kontraproduktiv sein könnte. Ich befürchte das auf-
grund einer Bemerkung von Professor Jörg Paul Müller. Er
schreibt in seiner Einleitung zu den Grundrechten folgendes:
«Die Frage, wieweit Minderjährige Träger von Grundrechten
sind, lässt sich nicht generell durch Festlegung einer be-
stimmten Grundrechtsmündigkeit beantworten, sondern ist
für jede Grundrechtsposition als materielles Rechtsproblem
besonders zu untersuchen.» Ich glaube, das ist unbestritten
und klar. Aber jetzt kommt die Ausführung, die mir Sorge
macht: «Im Bereich der persönlichen Freiheit» – und da be-
wegen wir uns hier – «dürfte in der Regel unbestritten sein,
dass auch Minderjährige und Entmündigte – auch Urteilsun-
fähige – Rechtsträger sind.» Mit diesem zweiten Satz relati-
vieren wir eigentlich die unbestrittene Lehre, dass Rechtsträ-
ger der persönlichen Freiheit auch Unmündige und Urteilun-
fähige sind.
Dieser zweite Satz macht uns nur Probleme und bringt uns
überhaupt nicht weiter. Deshalb würde ich Ihnen empfehlen,
ihn zu streichen.
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Aeby Pierre (S, FR): Je suis désolé de prendre la parole juste
avant le vote, mais j’ai été un peu pris de court par la propo-
sition du président de la commission.
Dans ce chapitre, nous parlons soit de protection, «Schutz»,
soit de liberté, «Freiheit». Il me semble erroné d’éviter en
français aussi bien la notion de «droit» que celle de «protec-
tion»; il faut prendre une des deux. Autrement, on a un titre
qui ne ressemble pas à tous les autres titres de ce chapitre
sur les droits fondamentaux. On n’est pas obligé d’utiliser le
terme de «droit».
Dans le dépliant en français, on parle de «droit des enfants»,
on ne parle pas de «protection». Dans ce que nous avons
reçu, le titre en français est clair, c’est le «droit».
Je crois que de ne mettre ni «droit» ni «protection», c’est une
proposition qui est contraire à la structure de ce chapitre. Il
faut l’une des deux notions. Quant à moi, je propose de main-
tenir la notion de «droit». Je crois que c’est dans ce sens que
l’on voulait introduire dans la constitution un article sur les en-
fants et les adolescents.

Cavadini Jean (L, NE): Entre «jeunes» et «adolescents»,
veut-on introduire une différence? On passe subitement de
l’adolescence à la jeunesse. On peut rester jeune longtemps,
Monsieur le Président, vous en êtes un bon exemple, mais
enfin ce n’est pas la notion recherchée ici!

Danioth Hans (C, UR): Ich möchte Ihnen doch vorschlagen,
zuerst über den Inhalt dieses Artikels 9a abzustimmen und
das Marginale nachher festzulegen oder die Festlegung der
Kompetenz der Redaktionskommission zu übergeben. Der
erste und der zweite Satz haben nicht völlig den gleichen In-
halt; das zum Redaktionellen.
Ich habe erhebliche Bedenken in bezug auf den zweiten
Satz; er enthält einigen Sprengstoff. Sie erinnern sich an die
Behandlung der Kinderrechtskonvention. Wenn Herr Bun-
desrat Koller schon erklärt, die Rechtsfähigkeit von Kindern
und anderen Personen, die nicht selber handeln könnten, sei
hier in Frage gestellt, dann ist die Ausübung dieser Rechte
noch mehr in Frage gestellt. Von daher habe ich erhebliche
Bedenken.
Ich möchte Ihnen vorschlagen, zuerst den Inhalt des Artikels
festzulegen und dann den Antrag Rhinow oder den Antrag
der Kommission zu behandeln. Ich könnte mit beidem leben.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Der erste Satz von
Artikel 9a ist unbestritten; es geht um den zweiten Satz oder
neu um Absatz 2. Ich beantrage Ihnen, bei der Fassung der
Kommission zu bleiben. Es besteht ein gewisses Missver-
ständnis, jedenfalls wenn ich den Passus meines geschätz-
ten Kollegen und Freundes Jörg Paul Müller – nach dem Zitat
von Herrn Bundesrat Koller – richtig verstanden habe. Die
Rechtsträgerschaft ist selbstverständlich nicht an die Urteils-
fähigkeit gebunden; dies trifft nur für die Handlungsfähigkeit
zu. Hier geht es darum, dass die Ausübung von Rechten im
Rahmen der Urteilsfähigkeit erfolgt. Das schliesst nicht aus,
dass sich bei der persönlichen Freiheit die Rechtsträger-
schaft auch auf Urteilsunfähige beziehen kann.
Ich meine also, dass wir guten Gewissens zu diesem zweiten
Satz stehen können – wenn wir der Terminologie des Zivilge-
setzbuches folgen, wo in Artikel 11 Absatz 1 klar gesagt wird,
«rechtsfähig ist jedermann», und wo die Handlungsfähigkeit
an die Urteilsfähigkeit und die Mündigkeit gebunden wird.

Wicki Franz (C, LU): Mit gutem Gewissen können wir aber
auch den zweiten Satz von Artikel 9a streichen. Wenn wir
hier nämlich den Satz «Sie üben ihre Rechte im Rahmen
ihrer Urteilsfähigkeit aus» einfügen, dann sagen wir etwas
derart Selbstverständliches, dass wir dies dann eigentlich
bei jeder Bestimmung der Bundesverfassung schreiben
müssten.
Das schafft nur Verwirrung, und daher kann ich mich durch-
aus dem Antrag des Bundesrates anschliessen.

Leumann Helen (R, LU): Die Worte von Kollege Rhinow be-
ruhigen mich: Wir täten hier nichts Unrechtes.

Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass wir uns im Diffe-
renzbereinigungsverfahren befinden. Der Nationalrat hat in
Artikel 11a Absatz 2 genau diesen Satz eingefügt und auch
daran festgehalten. Er hat ihn richtig modifiziert, indem er
nicht mehr von «ihren Rechten im Rahmen ihrer Fähigkei-
ten» spricht, sondern von «ihren Rechten im Rahmen ihrer
Urteilsfähigkeit». Wir haben diesen Satz als zweiten Satz von
Artikel 9a vom Nationalrat übernommen.
Wenn wir den Artikel jetzt so verabschieden, kann ich mir vor-
stellen, dass sich der Nationalrat beim ersten Satz uns an-
schliesst. Wir schliessen uns dann dem Nationalrat im zwei-
ten Satz an, so dass wir einen fertigen Artikel haben.
Ich möchte Sie deshalb bitten, an unserer Version festzuhalten.

Koller Arnold, Bundesrat: Wir sollten daraus keine riesige
Streitfrage machen, aber ich bin einfach überzeugt, dass die-
ser zweite Satz von Artikel 9a, selbst wenn man ihn so aus-
legt wie Herr Rhinow, mehr Probleme aufgibt als löst. Die all-
gemeinen Lehren genügen hier; es ist eine Selbstverständ-
lichkeit, und wir sollten eine Selbstverständlichkeit nicht aus-
drücklich nennen, sonst kommen sofort weitere Probleme,
zum Beispiel: Wie ist es mit der Konsensfähigkeit?
Ich sehe nicht ein, warum man ein derartiges Detailproblem,
eine rechtliche Selbstverständlichkeit, in die Verfassung auf-
nehmen will.

Reimann Maximilian (V, AG): Ich danke Ihnen, dass Sie mir
das Wort doch noch gewährt haben. Vor mir steht meistens
eine Kamera, und deshalb können Sie meine Hand kaum se-
hen.
Ich möchte Sie bitten, in dieser Frage dem Bundesrat zu fol-
gen. Wir haben uns in der Kommission wirklich intensiv mit
diesem Problem befasst. Dieser zweite Satz von Artikel 9a ist
in der Tat überflüssig. In die Verfassung gehören meines Er-
achtens nur elementare Dinge, die wirklich nötig sind, aber
nichts Überflüssiges.
Wenn wir jetzt auch noch vom Bundesrat zu hören bekom-
men, dass es sich sogar kontraproduktiv für die Kinder und
Jugendlichen auswirken könnte, wenn wir den Satz so ste-
henliessen, dann müssen wir ihn streichen. Es wäre verfehlt,
den Jugendorganisationen gegenüber eine falsche Geste
machen zu wollen und ihn stehenzulassen.
Nach den Erläuterungen von Bundesrat Koller müssen wir
diesen Satz streichen, und ich bitte Sie, dies zu tun.

Art. 9 Abs. 3 – Art. 9 al. 3
Angenommen – Adopté

Art. 9a Wortlaut – Art. 9a texte

Präsident: Der Bundesrat beantragt, den zweiten Satz zu
streichen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag des Bundesrates 23 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 12 Stimmen

Art. 9a Titel – Art. 9a titre

Aeby Pierre (S, FR): Après notre discussion, je maintiens
qu’il faut garder le terme de «protection des enfants» comme
la commission le propose.

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, dass wir die definitive For-
mulierung des französischen Titels der Redaktionskommis-
sion überlassen.

Cavadini Jean (L, NE): Monsieur le Président, je vous remer-
cie de votre proposition; la Commission de rédaction s’en
occupera.

Angenommen – Adopté

Art. 11a
Angenommen – Adopté
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Art. 12
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de la commission
Maintenir

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Ich gebe mei-
ner Hoffnung Ausdruck, dass sich die Kommissionssitzung
nicht fortsetzt. Alle Anträge, die hier gestellt worden sind, ka-
men von Mitgliedern der Verfassungskommission!
Zu Artikel 12: Hier haben wir eine Differenz bezüglich des
Rechtes auf Familie. Wir beantragen, an unserem Beschluss
festzuhalten, also: Artikel 12 mit dem Titel «Recht auf Ehe»
und dem Wortlaut: «Das Recht auf Ehe ist gewährleistet».
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei Ar-
tikel 12 um eine sogenannte Institutsgarantie handelt, und
zwar mit dem Inhalt, dass der Staat die Instrumente zur Ver-
fügung stellt, damit zwei nicht gleichgeschlechtliche Perso-
nen heiraten können.
Wenn wir hier dem Nationalrat folgen würden, könnte daraus
noch weit mehr abgeleitet werden, zum Beispiel das Recht
für gleichgeschlechtliche Paare auf Kinder, das Recht auf
Adoption, auf Eispende oder auf In-vitro-Fertilisation oder
das Recht auf ein gemeinsames Familienleben im Alters-
heim.
Diese Ansprüche wollen wir nicht verankern, weil es eben nur
um eine Institutsgarantie der Ehe geht.
Ich beantrage Ihnen, an unserem Beschluss festzuhalten.

Angenommen – Adopté

Art. 18 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 18 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Absatz 3 hat
zum Inhalt: «Versammlungen und Kundgebungen auf öffent-
lichem Grund können von einer Bewilligung abhängig ge-
macht werden.» Wir wollten diesen Absatz aufnehmen bzw.
an ihm festhalten. Der Nationalrat will ihn streichen und hält
an der Streichung fest.
Wir beantragen Ihnen, hier im Sinne einer Differenzbereini-
gung dem Nationalrat zu folgen.
Ich möchte aber klar auf folgendes hinweisen: Wenn wir hier
im fortgeschrittenen Stadium der Beratungen dem National-
rat folgen, darf dadurch nicht das Missverständnis entstehen,
es sei unzulässig, für Versammlungen und Kundgebungen
auf öffentlichem Grund eine Bewilligung zu verlangen. Sol-
che Bewilligungen sind weiterhin möglich, müssen aber auf
einer gesetzlichen Grundlage beruhen – dies auch gemäss
Artikel 11 Absatz 3 EMRK.
Ich möchte zuhanden des Protokolls und der Materialien klar
darauf hinweisen, dass aus der Tatsache, dass dieser Ab-
satz 3 jetzt gestrichen wird, nicht geschlossen werden kann,
solche Kundgebungen und Versammlungen bräuchten ins-
künftig keine Bewilligung mehr.

Angenommen – Adopté

Art. 24 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 24 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Inderkum Hansheiri (C, UR), Berichterstatter: Hier kommen
wir – wie schon wiederholt zum Ausdruck gebracht wurde –
zu einem der «Schicksalsartikel» dieser Nachführung. Sie
kennen die Vorgeschichte: Wir hatten gehofft, mit unserem

Beschluss anlässlich der letzten Session dem Nationalrat
eine Brücke zu bauen. Dieser Brückenschlag ist beinahe ge-
lungen. Der Nationalrat hat nun aber noch beschlossen, den
Ausdruck «verhältnismässig» aus unserer Fassung heraus-
zunehmen. Ich möchte hier klar in Erinnerung rufen, dass ge-
mäss einhelliger Lehre – so kann man sagen – für einen
Streik vier Voraussetzungen gegeben sein müssen: Erstens
muss der Streik die Ultima ratio sein, zweitens muss er Ar-
beitsbeziehungen betreffen – es gibt also keinen politischen
Streik –, drittens muss er von Arbeitnehmer- oder Ad-hoc-Or-
ganisationen getragen sein, und schliesslich muss er verhält-
nismässig sein.
Wir befinden uns hier in einem eigentlichen Spannungsfeld:
Einerseits geht es darum, dass wir eine sachlich korrekte
Formulierung finden, in welcher die erwähnten vier Elemente
nach Möglichkeit enthalten sind; auf der anderen Seite müs-
sen wir – die beiden Räte – uns im Hinblick auf eine Bereini-
gung aufeinander zubewegen.
Für eine sachlich korrekte Formulierung müssten wir eigent-
lich an unserem Beschluss festhalten, ja für eine solche hät-
ten wir eigentlich auch das Element aufnehmen müssen,
dass ein Streik von entsprechenden Organisationen getra-
gen sein muss. Sie wissen, weshalb wir letzteres nicht getan
haben: weil es eben gewisse Schwierigkeiten gab oder gibt,
dies in einer Verfassung in generell-abstrakter Form adäquat
festzuhalten.
Wenn wir nun den Ausdruck «verhältnismässig» ebenfalls
herausnehmen, dann geht es nicht darum – darauf möchte
ich ganz klar hinweisen, ähnlich, wie ich es vorhin getan
habe –, dass wir an der heutigen Praxis, an der gefestigten
Lehre etwas ändern möchten, sondern darum, dass wir diese
Praxis, im Gegenteil, festigen wollen, dass eben alle erwähn-
ten Elemente erfüllt sein müssen.
Was nun insbesondere den Verhältnismässigkeitsgrundsatz
anbetrifft, so kann man festhalten, dass der Begriff der Ver-
hältnismässigkeit sinngemäss in Absatz 2 enthalten ist. Ich
kann mir vorstellen, dass Herr Bundesrat Koller hierzu auch
noch Stellung nehmen wird.
Ich beantrage Ihnen im Namen der Kommission, sich in die-
sem Punkte dem Nationalrat anzuschliessen.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Gestatten Sie mir,
angesichts der doch grossen Tragweite dieses Artikels zu
unterstreichen, was der Berichterstatter bereits hervorgeho-
ben hat.
Wir verzichten auf die besondere Erwähnung des Erforder-
nisses der Verhältnismässigkeit, weil die wichtige Schranke
der Ultima ratio, des letzten Mittels, welches das Streikrecht
darstellen muss, in der Verfassung bereits zum Ausdruck
kommt mit dem Verweis auf die Schlichtungsverhandlungen,
auf das Verhältnismässigkeitsprinzip, und weil der Gedanke
der schonenden Rechtsausübung der Verfassung an sich
durchgängig zugrunde liegt. Deshalb ist es auch vertretbar,
dass wir das hier nicht noch einmal besonders hervorheben.
Aber der Grundsatz der Verhältnismässigkeit bleibt gültig
und entspricht der heutigen Rechtslage.
Wir nehmen auch eine weitere, heute geltende Schranke des
Streikrechtes nicht wörtlich auf, nämlich das Verbot des wil-
den Streiks. Wir nehmen es nicht auf, weil sich, wie wir gese-
hen haben, redaktionelle Probleme stellen – Herr Inderkum
hat darauf hingewiesen –, und auch, weil wir im Rahmen des
zweiten Umganges der Differenzbereinigung eine solche
Textergänzung nicht mehr vornehmen sollten.
Wir ändern damit aber, und ich möchte das ganz dick unter-
streichen, gar nichts an der geltenden Rechtslage, an den
geltenden Voraussetzungen des Streikrechtes. Wir führen
strikt nach, drehen das Rad weder zurück noch nach vorne.
Damit kann – davon bin ich überzeugt – dem verfassungs-
rechtlichen Streikrecht, wie wir es formuliert haben, weder
der Vorwurf des Rückschrittes noch der Vorwurf der uner-
wünschten Öffnung gemacht werden.

Koller Arnold, Bundesrat: Die kontroversen Beratungen zu
Artikel 24 der neuen Verfassung haben gezeigt, dass wir mit
diesem sogenannten Schicksalsartikel nur eine Chance ha-
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ben, wenn wir uns streng an das Nachführungskonzept hal-
ten. Das heisst, dass wir sowohl die Konzeption wie die ein-
zelnen Elemente der bundesgerichtlichen Praxis zur Zuläs-
sigkeit von Streiks und Aussperrungen übernehmen. Mit
Konzeption meine ich vor allem die Einbettung in diesen Ar-
tikel 24, d. h. die Einbettung in die Koalitionsfreiheit. Dadurch
ist auch klar gegeben, dass es sich immer um dem Gesamt-
arbeitsvertrag zugängliche Gegenstände handeln muss, da-
mit beispielsweise der politische, aber auch der wilde Streik
grundsätzlich ausgeschlossen sind.
Was die Weglassung des Wörtchens «verhältnismässig» in
bezug auf Ihre bisherige Formulierung betrifft, so hat eine
Analyse der Bundesgerichtsentscheide ergeben, dass das
Bundesgericht auf dem Gebot der Verhältnismässigkeit im-
mer sehr insistiert. Das hat auch dazu geführt, dass das Bun-
desgericht in drei von vier Fällen konkrete Streikfälle für un-
rechtmässig erklärt hat, weil dieses Verhältnismässigkeits-
prinzip nicht gewahrt war. Wenn man aber die Entscheide im
Detail analysiert, dann kommt man zum Schluss, dass es um
das Verhältnismässigkeitsprinzip in der Konkretisierung der
Ultima ratio ging, d. h., dass ein Streikbeschluss eben nicht
übereilt – also ohne Gespräche oder Verhandlungen, wäh-
rend laufender Verhandlungen oder vor Erschöpfung des
Verhandlungsweges – gefasst werden kann, sondern nur bei
Pattsituationen, eben als Ultima ratio. Dieser Gedanke ist ja
bereits in Absatz 2 ausdrücklich festgehalten, indem dort
steht: «Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhand-
lung oder Vermittlung beizulegen.»
Das ist der Grund, warum der Bundesrat der Meinung ist,
dass wir im Sinne der Nachführung der Verfassung auf das
«verhältnismässig» in Absatz 3 verzichten können, weil es
sinngemäss bereits in Absatz 2 enthalten ist.

Angenommen – Adopté

Art. 32a Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 32a al. 1
Proposition de la commission
Maintenir

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei Artikel 32a bean-
tragt Ihnen die Kommission Festhalten, weil wir das dreifache
Bürgerrecht zum Ausdruck bringen wollen, wie wir das be-
reits zweimal beschlossen haben.
Die Formulierung des Nationalrates geht auf die Fassung
von 1848 zurück und vermittelt eigentlich ein falsches Bild
der gegenwärtigen Rechtslage. Sie knüpft nur beim Kantons-
bürgerrecht an, ohne das letztlich entscheidende Gemeinde-
bürgerrecht zu erwähnen. Wir wissen alle, dass es letztlich
die Bürgergemeinden sind, welche den eigentlichen Einbür-
gerungsakt vornehmen.
Wir bitten Sie, an unserem Beschluss festzuhalten.

Angenommen – Adopté

Art. 32c Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 32c al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei Artikel 32c geht
es nur um den französischen Text. Wir schliessen uns hier
dem Nationalrat an.

Angenommen – Adopté

Art. 32d
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Beim Artikel über die
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer besteht die
eigentliche Differenz zwischen der Fassung unseres Rates
und derjenigen des Nationalrates darin, dass wir den Passus,
wonach der Bund Organisationen der Auslandschweizer un-
terstützen kann, nicht in die Verfassung aufnehmen bzw.
nicht in der Verfassung belassen, sondern auf die Gesetzes-
stufe herabsetzen wollten. Für diese Herabstufung spricht ei-
gentlich, dass ein Subventionstatbestand nicht in die Verfas-
sung gehört. Wir wollten aber diese Rechtsgrundlage nicht
abschaffen, sondern, wie gesagt, auf das Gesetz verschie-
ben. Der Nationalrat insistiert aber bei Absatz 1, dass diese
Unterstützungsgrundlage in der Verfassung bleibt.
Es ist kein «Schicksalsartikel», wir schliessen uns hier dem
Nationalrat an.
Ich gehe noch auf Absatz 2 ein; hier will der Nationalrat den
exemplifikativen Katalog der Bereiche, über die der Bund
Vorschriften erlassen kann oder soll, auf das Gebiet der So-
zialversicherungen erweitern. Das entspricht an sich der heu-
tigen Rechtslage, allerdings sagt die Verfassung bis heute
nichts darüber aus.
Wir können uns auch hier dem Nationalrat anschliessen.

Büttiker Rolf (R, SO): Ich möchte zu Artikel 32d Absatz 2 kei-
nen Antrag stellen. Aber ich habe schon etwas gestaunt,
dass im Differenzbereinigungsverfahren am Schluss plötzlich
noch die Sozialversicherungen hineingeschmuggelt werden.
Herr Rhinow hat es bereits angetönt. Aber ich möchte sicher
sein, dass in bezug auf Absatz 1 keine neuen Subventions-
tatbestände bzw. Sozialversicherungstatbestände geschaf-
fen werden. Ich möchte Herrn Bundesrat Koller fragen:
1. Geht das sicher nicht über die Nachführung hinaus, und
kommt hier nicht im Differenzbereinigungsverfahren am
Schluss noch etwas Neues hinein, das über die Nachführung
hinausgeht?
2. Werden hier neue Subventionstatbestände geschaffen? In
der Kommission ist diese Frage bereits gestellt worden, wo-
bei sie dort von der Verwaltung nicht sehr überzeugend be-
antwortet werden konnte.
3. Ich habe schon etwas gestaunt, dass man in bezug auf
den Sozialversicherungstatbestand bei den Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizern zusätzlich explizit eine Ver-
fassungsgrundlage schaffen will, was die Gefahr in sich birgt,
dass neue Ansprüche, neue Forderungen, neue Wünsche an
den Bund herangetragen werden. Ich habe hier gewisse Be-
fürchtungen, und ich möchte Herrn Bundesrat Koller bitten,
diese Befürchtungen auszuräumen.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich kann Herrn Büttiker beruhigen:
Es ist ganz klar, dass der Zugang der Auslandschweizer zu
den Sozialversicherungen der Konkretisierung durch das Ge-
setz bedarf. Wir haben gerade eine Vorlage in der Vernehm-
lassung, die von den Auslandschweizern offenbar nicht sehr
gut aufgenommen worden ist, weil es darin gewisse Ein-
schränkungen gegenüber dem geltenden Recht gibt.
Wie Sie das dann schlussendlich entscheiden, ist Ihre Sa-
che, aber Sie dürfen letztlich aus dieser Verfassungsbestim-
mung keinerlei Hinweise auf eine Ausdehnung entnehmen.
Die Konkretisierung erfolgt vielmehr auf der Stufe der einfa-
chen Gesetzgebung.

Angenommen – Adopté

Art. 33
Antrag der Kommission
Abs. 1aa, 1a, 1 Einleitung, 1bis, 1ter
Festhalten
Abs. 1 Bst. a, e
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 33
Proposition de la commission
Al. 1aa, 1a, 1 introduction, 1bis, 1ter
Maintenir
Al. 1 let. a, e
Adhérer à la décision du Conseil national

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Hier beantragen wir
Ihnen einerseits, festzuhalten, andererseits aber, dem Natio-
nalrat zu folgen.
Festhalten betrifft die Systematik, die Reihenfolge der Bestim-
mungen, wie wir sie bereits in der ersten Lesung beschlossen
haben. Sie können diese Systematik nachvollziehen, wenn
Sie sich die Seiten 9 und 10 der Fahne vor Augen führen, be-
ginnend mit Absatz 1 in der mittleren Kolonne «Ständerat»:
«Bund und Kantone setzen sich .... dafür ein, dass ....» Bei
dieser Systematik haben wir die bessere Wahl getroffen. Wir
haben insbesondere grosse Mühe mit dem einleitenden Ab-
satz des Nationalrates, Artikel 33 Absatz 1aa, der lautet: «Pri-
vate Initiative und persönliche Verantwortung bilden eine
Grundlage sozialen Handelns.» Es war uns in der Kommis-
sion nach wie vor nicht klar, was namentlich unter «sozialem
Handeln» zu verstehen sei. Gemäss Amtlichem Bulletin bzw.
Protokoll ist im Nationalrat und auch in der Kommission dar-
über gar nicht mehr diskutiert worden, sondern der Nationalrat
hat hier stillschweigend Festhalten beschlossen.
Wichtig war dem Nationalrat aber, dass im Katalog der sozia-
len Ziele in Absatz 1 Buchstabe a der Passus, wonach jede
Person an der sozialen Sicherheit teilhat, wieder eingefügt
wird. Wichtig war dem Nationalrat bei Absatz 1 Buchstabe e,
dass die Aus- und Weiterbildung ebenfalls erwähnt werden.
Wir haben uns hier dem Nationalrat gefügt und beantragen
Ihnen, bei Absatz 1 Buchstaben a und e dem Nationalrat zu
folgen, nicht aber bei der Systematik und beim einleitenden
Absatz (Abs. 1aa).

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin dafür dankbar, dass Sie bei
den materiellen Anliegen dem Nationalrat entgegenkommen,
also sowohl in Absatz 1 Litera a als auch in Absatz 1 Litera e.
Ich bin auch der Meinung, dass bei der Systematik und bei
der Einleitung Ihre Formulierung die bessere ist.

Angenommen – Adopté

Art. 34a Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 34a al. 2
Proposition de la commission
Maintenir

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Hier liegt nur in Ab-
satz 2 eine Differenz vor, indem der Nationalrat auf der For-
mulierung beharrt: «Der Bund beachtet den Grundsatz der
Subsidiarität.» Wir haben diesen Grundsatz ausgedeutscht,
indem wir formuliert haben: «Er übernimmt diejenigen Aufga-
ben, die einer einheitlichen Regelung bedürfen.» Wir bean-
tragen Ihnen Festhalten, weil es uns auch in der Diskussion
in der Kommission nicht gelungen ist, den Grundsatz der
Subsidiarität etwas klarer zu fassen. Wir meinen, dass zwar
die Idee und die Philosophie des Bundesstaates durchaus
mit Subsidiarität zu tun haben, dass aber diese Idee so unbe-
stimmt und vage ist, dass daraus keine Verfassungsnorm ge-
macht werden soll.
Nun ist im Nationalrat teilweise auch gesagt worden, es gehe
bei dieser Subsidiarität nicht nur um die Aufgabenverteilung,
es gehe auch darum, wie bei der Umsetzung die Autonomie
der Kantone gewahrt bleibe. Aber gerade auch bei der Um-
setzung des Bundesrechtes bringt Artikel 37 die Idee der
Subsidiarität mehrfach zum Ausdruck. Wenn Sie die einzel-
nen Absätze lesen, dann stellen Sie fest, dass die Gestal-
tungsfreiheit der Kantone gewahrt bleiben soll, dass die Res-
sourcen der Kantone gewahrt bleiben sollen, dass sie primär
das Bundesrecht umsetzen sollen usw.

Wir meinen also, dass wir mit diesen beiden Bestimmungen,
Artikel 34a Absatz 2 und Artikel 37, bereits zum Ausdruck ge-
bracht haben, was Subsidiarität im Verhältnis von Bund und
Kantonen bedeutet.

Angenommen – Adopté

Art. 37 Abs. 3
Antrag der Kommission
.... die mit der Umsetzung des Bundesrechtes verbunden ist
....

Art. 37 al. 3
Proposition de la commission
.... qu’entraîne la mise en oeuvre du droit fédéral ....

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei Artikel 37 liegen
wir nicht weit auseinander; wir schliessen uns dem National-
rat grundsätzlich an. Der Nationalrat macht in Absatz 3 eine
Verknüpfung zwischen dem ersten und dem zweiten Satz.
Diese Verknüpfung kommt im Begriff «indem er den Kanto-
nen ausreichende Finanzierungsquellen belässt» zum Aus-
druck. Wir finden diese Differenz zu wenig wichtig, als dass
wir deshalb insistieren wollten.
Hingegen möchten wir redaktionell durchsetzen, was wir be-
reits an anderer Stelle beschlossen haben, nämlich nur von
«Umsetzung» und nicht von «Umsetzung und Vollzug» zu
sprechen.
Mit dieser kleinen Ausnahme schliessen wir uns dem Natio-
nalrat an.

Angenommen – Adopté

Art. 41
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
Der Bund nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situation
der Städte und der Agglomerationen sowie der Berggebiete.

Art. 41
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
.... des villes, des agglomérations urbaines et des régions de
montagne.

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Ich äussere mich zu
allen drei Absätzen, denn sie hängen innerlich zusammen.
Wir haben lange über die Formulierung von Artikel 41 disku-
tiert, namentlich über den berühmten «Städteartikel». Wir
schliessen uns bei den beiden ersten Absätzen dem Natio-
nalrat an, bei Absatz 3 grundsätzlich auch, nehmen dort al-
lerdings zwei wichtige Änderungen vor.
Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) legte uns
nahe, bei unserer Fassung zu bleiben. Allerdings müssen wir
uns vergegenwärtigen, dass wir uns in der letzten Runde der
Differenzbereinigung befinden und dass wir nur dort jeweils
Festhalten beschlossen haben, wo es wirklich um eine sub-
stantielle, wichtige Differenz ging, und das ist hier nicht der
Fall.
Die Befürchtungen der KdK schienen uns zum Teil übertrie-
ben, und zum Teil – ich sage es Ihnen offen – konnten wir sie
auch nicht nachvollziehen. In Absatz 1 ist die Formulierung,
die Gemeindeautonomie sei nach Massgabe des kantonalen
Rechtes gewährleistet, für uns mit dem gleichen Inhalt verse-
hen wie die ursprüngliche Formulierung, die Kantone würden
die Organisation der Gemeinden und deren Autonomie be-
stimmen. Denn es sind nach wie vor die Kantone, welche
über die Gemeindeautonomie entscheiden, neu aber – das
ist ein Vorteil für die Kantone – gewährleistet die Bundesver-
fassung genau diese Autonomie der Kantone bezüglich der
Gemeindeautonomie. Darin kann kein substantielles Abrük-
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ken von der kantonalen Zuständigkeit erblickt werden, wie
das zum Teil gesagt worden ist. Auch künftig werden die
diesbezüglichen Unterschiede, etwa zwischen der Stadt Ba-
sel und den Verhältnissen in den Gemeinden Graubündens,
bestehenbleiben und nicht durch die Verfassungsrevision
eingeebnet.
In Absatz 2 sind Formulierungsunterschiede vorhanden, die
ebenfalls nicht weltbewegend sind. Ich zeige sie kurz auf:
In der ständerätlichen Fassung heisst es «der Bund nimmt ....
Rücksicht», in der nationalrätlichen Fassung «der Bund be-
achtet». In der ständerätlichen Fassung heisst es, der Bund
nehme Rücksicht «bei der Erfüllung seiner Aufgaben», in der
nationalrätlichen «bei seinem Handeln». In der ständerätli-
chen Fassung heisst es «nimmt .... Rücksicht auf die Anlie-
gen der Gemeinden» und in der nationalrätlichen «beachtet
bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Ge-
meinden». Diese Unterschiede bedeuten weiss Gott keine
Trendumkehr, sondern beide Formulierungen sagen im
Grunde genommen dasselbe aus.
Die einzige wichtige Differenz ist die, dass der letzte Teilsatz
des Ständerates «insbesondere in städtischen Agglomeratio-
nen» im Nationalrat zu einem Absatz 3 geworden ist; und wir
übernehmen nun neu diese Gliederung, so dass die Agglo-
merationen in Absatz 3 besonders verankert werden. Nun:
Was ändern wir? Wir kommen in einem Punkt der Befürch-
tung der KdK entgegen. Absatz 3 soll keine besondere und
neue Bundeskompetenz sein – nämlich sich der Situation der
Städte und Agglomerationen anzunehmen; sondern diese
Rücksichtnahme ist an die Erfüllung der Bundesaufgaben
gebunden. Deshalb haben wir eingefügt, dass der Bund «da-
bei» Rücksicht auf die besondere Situation der Städte nimmt.
«Dabei» heisst: bei seinem Handeln. Nur dann, wenn er zu-
ständig ist, wenn er Bundesaufgaben erfüllt, soll er auch auf
die besondere Situation der Städte und der Agglomerationen
Rücksicht nehmen. Da dies ein sehr wichtiges Anliegen der
KdK ist, möchte ich Sie bitten, die Fassung der Kommission
zu übernehmen und nicht dem Antrag Aeby zuzustimmen.
Die zweite Differenz besteht darin, dass wir die Berggebiete
wiederaufgenommen haben. Es war ein Anliegen dieses Ra-
tes, die Berggebiete hier zu erwähnen. Wir haben dies be-
reits zweimal zum Ausdruck gebracht, und es schien uns
richtig, dass wir auch in der dritten Runde diesen Wunsch
des Rates respektieren.

Aeby Pierre (S, FR): Il y a encore beaucoup de monde qui
n’a pas vraiment compris le sens de cet article. Rédigé
comme il l’est selon la proposition de la commission, villes
plus agglomérations urbaines plus régions de montagne,
c’est toute la Suisse, ça ne veut plus rien dire! Aujourd’hui, il
y a en Suisse 4,5 millions de personnes qui vivent dans des
agglomérations clairement définies. Ces 4,5 millions d’habi-
tants vivent dans 800 communes, sur environ 3000. Ensem-
ble, ils forment un peu moins de 50 agglomérations. En fait,
il y en a 48 et je vais les énumérer: Baden, Bellinzone,
Bienne, Brig-Visp, Brugg, Buchs, Burgdorf, Chiasso-Mendri-
sio, Coire, Frauenfeld, Fribourg, Heerbrugg-Altstätten, Inter-
laken, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lenz-
bourg, Locarno, Lugano, Monthey, Neuchâtel, Olten, Pfäf-
fikon, Rapperswil, Romanshorn, Sierre, Sion, Stans, Thoune,
Vevey, Wetzikon, Winterthour, Yverdon-les-Bains, Zofingen
et Zoug. Il y a encore les grandes, une dizaine: Berne, Zurich,
Aarau, etc., que je n’énumère pas, car ce sont les plus gran-
des.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là dans les délibérations –
et le Conseil national est arrivé à la conclusion qu’il fallait un
article particulier qui reconnaisse les agglomérations urbai-
nes? C’est parce que tant au point de vue social, tant au point
de vue des courants culturels, tant au point de vue de l’orga-
nisation des transports et de la mobilité dans notre pays, en-
fin quant au domaine de la communication en général, ces
endroits où vivent aujourd’hui une majorité de Suisses ont un
rôle particulier à jouer.
Les régions de montagne sont mentionnées à l’article 126 de
la constitution. Cet article contient les dispositions relatives à
la politique structurelle du pays, à la politique de régionalisa-

tion. Ce que nous voulons dire ici, c’est que, parmi les 3000
communes de notre pays, il y en a 800 qui ont une situation
particulière, en ce sens qu’elles appartiennent à une agglo-
mération, et que si on ne dit rien dans la constitution, on ne
tient pas compte de ce phénomène. Nous manifestons à l’oc-
casion de ce débat une espèce d’aversion antivilles qui est
un peu viscérale à l’histoire de la Suisse, et qui est à mon
sens une erreur. Je regrette que la Conférence des gouver-
nements cantonaux n’ait pas compris l’enjeu. Il ne s’agit pas
de dépasser les cantons.
Prenons l’article 41: son alinéa 1er consacre la garantie de
l’autonomie communale, ce qui est juste et ce que nous
avons voulu dans le cadre de cet exercice de réforme. A l’ali-
néa 2, nous demandons à la Confédération de tenir compte
de l’incidence de ses décisions sur les communes. A l’ali-
néa 3, nous disons en substance: «Attention, il y a en Suisse
3000 communes, mais dans celles-ci il y en a 800 qui regrou-
pent 4,5 millions d’habitants aujourd’hui, et ces 800 commu-
nes ont un contexte particulier d’agglomération. Il est temps,
dans ce pays, de tenir compte des problèmes des agglomé-
rations.»
C’est dans ce sens que je vous invite à vous rallier à la déci-
sion du Conseil national, qui n’est autre que la version initiale
de la sous-commission de notre Conseil qui a préparé ce dé-
bat. Donc, l’idée et le travail initial sur cet article 41 émanent
de la sous-commission de notre Conseil. Je n’ai rien contre
les régions de montagne, je viens d’un canton où il est ques-
tion des régions de montagne et où on les défend, mais ce
qui est visé en l’espèce, ici, c’est tout à fait autre chose. Et il
est faux, en termes de système et de rédaction de la consti-
tution, d’ajouter les régions de montagne à l’alinéa 3, ou il
faudrait alors le biffer parce qu’on ne saurait pas comment
l’utiliser. En y ajoutant les régions de montagne, on enve-
loppe l’ensemble du territoire suisse, et c’est précisément ce
qu’on ne veut pas.

Loretan Willy (R, AG): Wir sind bei diesem Städte- und Ge-
meindeartikel nun wirklich beim «letzten Gefecht». Man sollte
es kurz machen. Ich kann Herrn Aeby bestätigen, dass er die
Agglomerationen der Schweiz richtig aufgezählt hat. Ich
habe natürlich Freude, dass er am Schluss sogar noch meine
liebe Vaterstadt Zofingen erwähnt hat. Ich möchte ihm dafür
danken. Spass beiseite!
Bei dieser Differenz geht es ja wirklich um relativ wenig. Ich
habe im übrigen Freude, dass die Kommission mit einer Aus-
nahme genau die Formulierung vorschlägt, die ich am 18.
Juni 1998, in der ersten Runde der Differenzbereinigung, als
Kompromissvorschlag eingebracht habe (AB 1998 S 703)
und die dann durch Stichentscheid unseres sehr verehrten
Herrn Ratspräsidenten abgelehnt worden ist.
Die Differenz besteht im Wort «dabei» in Artikel 41 Absatz 3.
Herr Rhinow hat die Bedeutung dieses zusätzlich eingefüg-
ten Wortes erläutert. Ich kann mich dem absolut anschlies-
sen. Ich begreife den Unwillen von Herrn Aeby in bezug auf
die Berggebiete ein wenig. Indessen steckt doch mehr dahin-
ter als nur die Anzahl der Gemeinden. Es geht hier um die
kleinen Gemeinden. Im Berggebiet haben wir ja viel mehr
kleinere Gemeinden und Kleinstgemeinden als in den übri-
gen Landesteilen. Es ist also auch von politisch-psychologi-
scher Bedeutung, dass wir dem wohlüberlegten Antrag der
Kommission zustimmen. Ich bin überzeugt, dass sich der Na-
tionalrat – nachdem wir ihm bei den Absätzen 1 und 2 nach-
gegeben haben – unserem Absatz 3 anschliessen wird, so-
fern wir ihn so beschliessen, wie ihn die Kommission bean-
tragt.
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Kommission zuzustimmen.

Schmid Carlo (C, AI): Als Vertreter eines Land- und Berg-
kantons möchte ich Sie doch darauf aufmerksam machen,
dass ich die Philosophie von Herrn Aeby in einem Punkt nicht
teilen kann – nämlich dort, wo er uns auf Artikel 126 der Bun-
desverfassung verweist. Nach meinen Unterlagen betrifft Ar-
tikel 126 den Finanzausgleich und lautet: «Der Bund fördert
den Finanzausgleich unter den Kantonen. Er berücksichtigt
bei der Gewährung von Bundesbeiträgen die Finanzkraft der
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Kantone und die Berggebiete.» Darum, Herr Aeby, geht es
bei Artikel 41 gerade nicht.
Wir müssen von der Vorstellung der Geldverteilerei Abschied
nehmen, die etwa folgende ist: Das Armenhaus der Schweiz
wird vom starken Wirtschaftsraum des Mittellandes via Sub-
ventionen finanziert. Solange das möglich ist, sollen diese
Menschen dort oben leben. Aber ein Eigenleben im Sinne ei-
ner staatlichen Selbständigkeit ist ihnen ohnehin mit der Zeit
abzusprechen. Wir geben Almosen, damit sie mit ihren «Sen-
nenchutteli» herumlaufen können. Aber dann hat sich das
langsam einmal.
Das ist in etwa die Vorstellung, die eben doch unterschwellig
herrscht.
Artikel 41 hat eine ganz andere Bedeutung, er ist der eigent-
liche Gemeindeartikel; Artikel 126 ist der Finanzausgleichs-
artikel. Beim Gemeindeartikel machen wir etwas Neues. Er-
stens sagen wir erstmals ausdrücklich etwas über die Ge-
meinde – mit Ausnahme des Zivilschutzes; das war ein Aus-
rutscher. Es gibt Gemeinden, und sie werden von der Ver-
fassung anerkannt. Zweitens – das ist wichtig – sagen wir in
Absatz 2, dass der Bund bei seinem Handeln die möglichen
Auswirkungen auf die Gemeinden beachtet. Das ist in dieser
Form auch neu.
Jetzt frage ich mich, Herr Aeby, folgendes: Warum können in
Absatz 3 die Gemeinden der Berggebiete nicht auch genannt
werden, wenn man schon damit beginnt, das zu explizieren?
Für den Bund gilt es natürlich, in seiner Legiferierung auf die
spezifischen Probleme der Städte und der Agglomerationen
Rücksicht zu nehmen, aber meines Erachtens auch auf die
spezifischen Probleme der Gemeinden in den Berggebieten.
Während es typische Probleme von Städten und Agglomera-
tionsgemeinden sind, wie sie mit sozialen Problemen, mit
Gesundheits- und Investitionslasten zu Rande kommen, gibt
es natürlich ähnliche Bereiche in den Berggebieten nicht.
Aber es gibt andere: Es gibt den Bereich der kompletten
Überforderung im institutionellen Bereich.
Kann der Bund nicht zum Beispiel darauf Rücksicht nehmen,
dass in der Landes- und Regionalplanung Berggebiete eine
komplett andere Ausgangslage haben als Zentren? Kann der
Bund nicht darauf Rücksicht nehmen, dass es in den Berg-
und Randgebieten eine völlig andere Siedlungsstruktur gibt
als im Mittelland? Hätte der Bund das seinerzeit beim Erlass
des Raumplanungsgesetzes getan, dann hätten wir in den
Berggebieten, wo es die Streusiedlungen gibt, nicht derartige
Probleme mit der Umsetzung dieses Gesetzes. Das sind
Überlegungen, die legitimerweise hier eben auch einfliessen
dürfen.
Der Bund hat die Probleme der Gemeinden, die eben je nach
Lage unterschiedlich sind oder sein können, angemessen zu
berücksichtigen. Wenn Sie in Absatz 3 die Städte und Agglo-
merationen nennen, die Berggebiete aber ausklammern,
dann ist das eine sogenannte negative Norm. Dann sagen
Sie, bei all diesen Dingen habe der Bund auf die Berggebiete
keine Rücksicht zu nehmen, es genüge, wenn er Geld aus-
schütte – nicht wahr: Almosen; Armenhaus –, und damit habe
es sich; der Rest sei uninteressant.
Das ist eine völlig falsche Optik, es sei denn, das sei der po-
litische Wille, dann muss man aber offen darüber diskutieren.
Wenn man aber die Berggebiete in ihrer Art erhalten will,
dann kann es nicht genügen, auf Artikel 126 zu verweisen
und ein paar Franken zu schicken, sondern man muss be-
reits in der Legiferierung auf Bundesebene auf die spezifi-
schen Probleme der Berggebiete Rücksicht nehmen.
Darum bin ich der Auffassung, die vorliegende Fassung der
Kommission in Artikel 41 Absätze 1, 2 und 3 sei beinahe op-
timal.
Ich bitte Sie daher, der Kommission zu folgen.

Aeby Pierre (S, FR): J’aimerais rapidement répondre à
M. Schmid, dont je partage presque le nonante pour cent du
raisonnement. J’aimerais prendre son raisonnement et le
continuer. Non, je n’ai pas dit qu’il suffisait d’envoyer de
l’argent aux régions de montagne. Mais j’ai dit qu’il y a des
problèmes: par exemple, intégration de la population étran-
gère, construction d’infrastructures culturelles, politique de

santé publique et de toxicomanie, transports. Il y a des pro-
blèmes que les communes d’agglomération doivent régler
comme communes, et que les communes de régions de
montagne ne doivent pas régler comme communes. C’est en
tant que communes: il y a des questions qui regardent typi-
quement l’agglomération comme composition de communes,
et qui ne se poseront jamais comme problèmes dans les ré-
gions de montagne. C’est comme ça que j’entends cet alinéa,
et c’est pour ça que je défends la version du Conseil national.

Koller Arnold, Bundesrat: Sie ersehen aus der Fahne, dass
Artikel 41 eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Ein-
mal haben wir schon – allerdings im Sinne der strikten Nach-
führung – einen ersten Schritt getan, indem wir das Prinzip
der Gewährleistung der von den Kantonen bestimmten Ge-
meindeautonomie durch den Bund ausdrücklich festgehal-
ten haben. Dann kam der Wunsch nach einem eigenen
Städteartikel auf, und das erklärt die Entwicklung dieses Ar-
tikels.
Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass mir eigentlich
Ihre Formulierung am besten gefallen hätte. Es wäre die
schlankste Fassung gewesen, und sie hätte auch der geleb-
ten Verfassungswirklichkeit entsprochen. Aber jetzt geht es
um das Differenzbereinigungsverfahren, und es ist wichtig,
nochmals festzuhalten, dass es sich bei diesem Artikel wirk-
lich um eine Nachführung im Sinne der heute gelebten Ver-
fassungswirklichkeit handelt.
Deshalb können wir auch die Befürchtungen der KdK zer-
streuen. Die KdK hat ja befürchtet, dass wir mit der Fassung
des Nationalrates bei Absatz 1 die Gemeindeautonomie zu
einem Bundesrechtsinstitut erheben würden. Das ist klar
nicht der Fall. Wir wollen hier keine Neuerung einführen, son-
dern es ist festzuhalten, dass nach geltendem Recht und
auch nach der neuen Formulierung des Nationalrates die
Kantone darüber entscheiden, ob und in welchem Umfang
den Gemeinden Autonomie eingeräumt wird. Der Bund ge-
währt den Gemeinden nur im Bereich der kantonal einge-
räumten Gemeindeautonomie Rechtsschutz. Das ist auch
nach der Fassung des Nationalrates eindeutig der Fall und
soll hier zuhanden der Materialien und zur Beruhigung der
KdK ausdrücklich festgehalten werden.
Im Differenzbereinigungsverfahren muss man immerhin an-
erkennen, dass der Nationalrat Ihnen und dem Bundesrat
entgegengekommen ist, indem in Absatz 3 jetzt nicht mehr in
die Autonomie der Kantone eingegriffen wird. Das war natür-
lich in unserem föderalistischen Staat mehr als ein Schön-
heitsfehler. Ich habe deshalb ein gewisses Verständnis da-
für, dass Ihre Kommission bereit ist, im übrigen jetzt dem Na-
tionalrat entgegenzukommen.
Ich bin allerdings auch der Meinung, dass es falsch wäre, hier
nur die Situation der Städte und der Agglomerationen zu nen-
nen. Natürlich ist der Bund schon früher, rein historisch, im
Sinne der gelebten Verfassungswirklichkeit vor allem zum
Schutze der Berggebiete tätig geworden und – wie Herr
Schmid richtig ausgeführt hat – nicht nur auf dem Gebiete
des Finanzausgleiches und auch nicht nur im Sinne der
Strukturpolitik, bei der nicht nur auf die Berggebiete, sondern
generell auf bedrohte Landesteile abgestellt wird. Es wäre,
auch nach Auffassung des Bundesrates, eine «Verkürzung»
der gelebten Verfassungswirklichkeit, wenn Sie hier die
Berggebiete streichen würden.
Herr Aeby hat natürlich recht: In neuester Zeit haben wir bei
unserer Gesetzgebung vor allem auf die besonderen Pro-
bleme der Agglomerationen Rücksicht genommen, wenn Sie
an die Verkehrspolitik denken, wenn Sie an die Drogenpolitik
denken, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Aber
das ist wirklich kein Grund, um hier die Berggebiete heraus-
zunehmen. Im übrigen bin ich kein spezialisierter Regional-
politiker, aber hinter Ihre Aussage, die von Ihnen genannten
48 Agglomerationen hätten jetzt schon den Segen des Bun-
desrechtes, möchte ich doch ein Fragezeichen gesetzt ha-
ben.

Abs. 1, 2 – Al. 1, 2
Angenommen – Adopté
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Abs. 3 – Al. 3

Präsident: Herr Aeby beantragt Zustimmung zum Beschluss
des Nationalrates.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 32 Stimmen
Für den Antrag Aeby 3 Stimmen

Art. 57abis Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 57abis al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Rhinow René (R, BL), Berichterstatter: Bei dieser letzten Be-
stimmung, die wir zu bereinigen haben, geht es um eine ma-
terielle Änderung. Beide Verfassungskommissionen haben
beschlossen, das Thema Berufsbildung nochmals auf die
Traktandenliste zu setzen, obwohl nach dem ersten Durch-
gang keine Differenz zwischen den beiden Räten mehr be-
standen hat.
Es geht um eine Ausdehnung der Zuständigkeit des Bundes
im Bereich der Berufsbildung über die klassischen Biga-Be-
rufe hinaus.
Das System der Berufsbildung geht, wie Sie alle wissen, von
einer Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Berufs-
organisationen aus. Der Bund regelt gemäss Artikel 57abis
Absatz 1 die berufliche Ausbildung in Industrie, Gewerbe,
Handel, Landwirtschaft und Hausdienst. Das haben wir auch
in der Fassung, die Sie der Fahne entnehmen können, so
verankert. Die Kantone sind dabei mit wesentlichen Vollzugs-
aufgaben betraut; ich denke etwa an die Organisation des
beruflichen Unterrichtes, an die Ausbildung der Lehrmeister.
Andere Bereiche der Berufsbildung, also namentlich die Be-
rufe in Erziehung, Gesundheit – soziale Berufe – und Kunst,
fallen in die Zuständigkeit der Kantone. Die Berufsverbände
werden unter anderem für die Festlegung der Berufsbildung
und die Organisation der Prüfungen mit einbezogen.
Ein Hauptproblem unserer heutigen Berufsbildung liegt darin,
die Kohärenz des gesamten Systems herzustellen bzw. zu
bewahren. Nun haben sich die Kantone mit dieser Koordina-
tion grosse Mühe gegeben, und zwar seit Beginn dieses
Jahrhunderts. Die Probleme haben jedoch zugenommen.
Die interkantonale Vereinbarung von 1993 über die Anerken-
nung von Ausbildungsabschlüssen ist ein Zeichen der teil-
weise erfolgreichen Bemühungen auf kantonaler Ebene.
Eine umfassendere Bundeskompetenz drängt sich aber aus
verschiedenen Gründen auf: zum Beispiel mit Blick auf die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen im Ausland – ein
Thema, das ich Ihnen nicht mehr ausbreiten muss. Die Auf-
gabenteilung hat aber auch immer wieder zu Abgrenzungs-
problemen geführt, weil sich die Berufsbilder im Laufe der
Jahre verändert haben und weiter verändern werden. Ich
kann Ihnen ein Beispiel nennen: Der Beruf der Arztgehilfin
wurde ursprünglich als Krankenpflegeberuf verstanden; er
wurde von den Kantonen geregelt. Heute geht man davon
aus, dass hier kaufmännisch-organisatorische Elemente
überwiegen, so dass sich eine Unterstellung unter das Be-
rufsbildungsgesetz des Bundes rechtfertigt.
Ähnliche Probleme stellen sich bei anderen Berufsbildungen.
Anfang dieses Jahrhunderts wurden Teile der Berufsbildung
dem Bund übertragen, weil man einen einheitlichen Wirt-
schaftsraum Schweiz in bezug auf mobile Arbeitskräfte ein-
richten wollte. Man wollte bewusst Qualifikationen landesweit
anerkennen, und zwar Qualifikationen mit materiell gleich ho-
hen Anforderungen in der ganzen Schweiz. Diese immer
noch gültige, ja heute erst recht gültige Idee erfordert eine
Ausdehnung dieser Bundeskompetenz.
Die Anregung – das darf ich Ihnen sagen – ist nicht im
Schosse der Kommission geboren worden, sondern sie
wurde von aussen an uns herangetragen, aus dem Kreis der
Kantone und auch aus dem Kreis der Bundesverwaltung. Wir

überschreiten – dessen sind wir uns bewusst – die Grenzen
einer eng verstandenen Nachführung der Verfassung. Es
handelt sich auch hier um eine rechtspolitische Neuerung,
die wir kritisch darauf hin prüfen müssen, ob sie konsensfähig
ist.
Die Kantone sind natürlich in erster Linie von dieser Auswei-
tung betroffen, und wir haben auch das Gespräch mit den
Kantonen gesucht. Sie haben gegen diese umfassende Bun-
deskompetenz keine grundsätzlichen Einwände geäussert.
Auch die Arbeiten am Projekt «Neuer Finanzausgleich zwi-
schen Bund und Kantonen» haben schliesslich zur Einsicht
geführt, dass der Bund eine solche umfassende Kompetenz
haben sollte.
Wir dürfen also davon ausgehen, dass dieser Konsens gege-
ben ist, wobei ich gleich auf eine kleine Einschränkung ein-
gehen werde.
Schliesslich ein weiterer Vorteil dieser neuen Regelung: Die
Revisionsarbeiten am Berufsbildungsgesetz sind angelau-
fen, und es wäre nicht sehr zweckmässig, wenn nach An-
nahme der Verfassung gleich eine Teilrevision im Kompe-
tenzbereich des Bundes vorgenommen werden müsste. Wir
können also diesem Bedürfnis mit der Totalrevision der Ver-
fassung gerecht werden.
Zur kleinen Einschränkung: Den Kantonen liegt es am Her-
zen – ich möchte das sehr ernst nehmen –, dass diese an
sich umfassende Bundeskompetenz kein Freipass für eine
detaillierte Bundesregelung aller Teilaspekte und Einzelhei-
ten in diesem Bereich der Berufsbildung wird. Den Kantonen
soll und muss hier ein recht grosser Gestaltungsspielraum
erhalten bleiben. Erweiterung der Bundeskompetenz bedeu-
tet also nicht Wegnahme der kantonalen Autonomie überall
dort, wo die Kantone in der Tat bis heute ihre Autonomie
wahrgenommen haben. Es wird beispielsweise spezifische
Berufe geben, die sinnvollerweise von den Kantonen gere-
gelt werden sollen; ich nenne als Beispiel etwa Spezialberufe
in der Uhrenindustrie.
Es wird also – der Philosophie unseres Föderalismus ge-
mäss – darum gehen, dass Bund und Kantone zusammen-
wirken, dass den Kantonen gemäss Artikel 37 der neuen Ver-
fassung ein wichtiger Autonomiebereich belassen wird.
Ich meine, dass mit dieser Zusicherung den Bedenken der
Kantone, die sich, wie gesagt, nicht auf den Grundsatz bezie-
hen, Rechnung getragen wird.

Koller Arnold, Bundesrat: Nach den einlässlichen Ausfüh-
rungen von Herrn Rhinow kann ich mich kurz fassen.
Es handelt sich hier eindeutig um eine gewisse rechtspoliti-
sche Neuerung, die aber konsensfähig ist. Die Schweizeri-
sche Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat mir
geschrieben: «Wir opponieren einer Neufassung des Berufs-
bildungsartikels, der dem Bund die Gesetzgebungskompe-
tenz für den ganzen Bereich der beruflichen Ausbildung er-
teilt, nicht.» Das war natürlich entscheidend wichtig. Sie hät-
ten zwar lieber eine andere Formulierung gehabt, die die Ko-
ordination im einzelnen festgelegt hätte, aber nach den
Erklärungen des Präsidenten Ihrer Kommission bin ich über-
zeugt, dass die Kantone mit dieser Formulierung leben kön-
nen. Die Zeit drängt.
Deshalb möchte ich Ihnen empfehlen, hier zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national
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Massnahmen
zur Verbesserung der Effizienz
und der Rechtsstaatlichkeit
in der Strafverfolgung.
Gesetzesänderungen
Mesures tendant
à l’amélioration de l’efficacité
et de la légalité
dans la poursuite pénale.
Modification de lois

Botschaft und Gesetzentwürfe vom 28. Januar 1998 (BBl 1998 1529)
Message et projets de loi du 28 janvier 1998 (FF 1998 1253)

___________________________________________________________

Brunner Christiane (S, GE), rapporteuse: Notre commission
s’est réunie à quatre reprises pour débattre de cet objet.
Nous avons été secondés par des représentants de l’Office
fédéral de la justice et du Ministère public de la Confédéra-
tion, à chacune de nos séances. Après avoir voté, à l’unani-
mité, l’entrée en matière, nous avons procédé à l’audition
d’un représentant de la Conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de justice et police et de représentants de
sa commission pour la criminalité organisée et la criminalité
économique, d’un représentant de la Conférence des autori-
tés de poursuite pénale, de la procureure générale de la Con-
fédération et du président de la Chambre d’accusation du Tri-
bunal fédéral.
Il est particulièrement difficile, dans le domaine de la crimina-
lité la plus grave, de trouver un équilibre entre l’efficacité et la
légalité dans la poursuite pénale. Lorsque de graves délits et
des peines sévères sont en jeu dans la procédure, une dé-
fense du prévenu conçue conformément aux principes de
l’Etat de droit est tout particulièrement nécessaire. Il convient
alors de prévoir la poursuite des infractions encore plus effi-
cacement, tout en garantissant en même temps la légalité de
la procédure. La présente révision tente de satisfaire à ces
exigences qui sont parfois contradictoires.
Le projet du Conseil fédéral est subdivisé en trois projets
d’arrêtés fédéraux.
Le premier projet découle de la volonté du Conseil fédéral
d’améliorer la poursuite pénale des crimes complexes aux
larges implications, caractérisés par leur forme transfronta-
lière et internationale, par leur complexité et par l’opacité de
leur structure. Le Conseil fédéral estime que la place finan-
cière suisse est vraisemblablement exploitée dans des pro-
portions importantes pour des opérations de blanchiment
d’argent. Il précise que, cette infraction mise à part, l’in-
fluence en Suisse d’organisations mafieuses reste dans des
proportions limitées. Les affaires Werner K. Rey, Peter
Krüger, European Kings Club, nous ont par ailleurs appris
que nous devions aussi compter sur l’existence dans notre
pays d’une criminalité économique complexe et vaste.
De l’avis du Conseil fédéral, le faible nombre de jugements
qui interviennent à l’heure actuelle en Suisse sous la préven-
tion de crimes tels que blanchiment d’argent, cas complexes
de criminalité économique, criminalité organisée, ne doit pas
être interprété comme l’inexistence d’une telle criminalité, ni
comme une inadéquation du droit pénal matériel. Cet état de
fait doit être interprété comme la nécessité de renforcer la
coordination, tant sur le plan national que sur le plan interna-
tional, en d’autres termes de combler les lacunes en matière
de poursuites pénales.
En vertu du droit actuel, la poursuite de ces crimes relève de
la seule compétence des cantons. Le Conseil fédéral souli-
gne que cette législation s’avère incompatible avec la réalité:
1. parce que les délinquants jouissent d’une extrême mobi-
lité, alors que la poursuite pénale est encore largement con-
çue dans le cadre cantonal. La loi sur les Offices centraux de
police criminelle de la Confédération permet certes à la Con-

fédération de coordonner l’activité des autorités cantonales,
c’est-à-dire d’agir à l’arrière-plan, mais elle ne lui permet pas
d’agir au front. Le concordat sur l’entraide judiciaire et la col-
laboration intercantonale en matière pénale appelle une pro-
cédure d’entraide judiciaire intercantonale lourde, longue et
coûteuse;
2. pour des motifs budgétaires, les petits cantons ne peuvent
se doter des moyens nécessaires à une poursuite efficace de
ce type de criminalité.
En mai 1996, le Conseil fédéral avait déjà approuvé un avant-
projet relatif à de telles mesures. Les résultats de la procé-
dure de consultation l’ont cependant amené à renoncer à une
partie de son projet, consistant en l’institution de nouvelles
compétences d’investigation en faveur du Ministère public de
la Confédération, car une forte opposition avait été motivée
par le refus de voir la Confédération s’arroger la compétence
de poursuites pénales en cours de procédure. Un compromis
s’est dessiné. A défaut de traiter une affaire du début à la fin,
la Confédération doit au moins se charger de l’instruction pré-
liminaire, et soutenir l’accusation devant le tribunal cantonal.
Le projet d’article 340bis du Code pénal suisse, qui nous est
soumis aujourd’hui, constitue en quelque sorte le reflet de ce
compromis, tout en allant plus loin que l’institution de compé-
tence d’investigation au Ministère public de la Confédération,
puisqu’il fonde la juridiction fédérale.
M. Koller, conseiller fédéral, a laissé entendre aux membres
de la commission que ce compromis, qui se matérialise par
une formulation potestative, doit être perçu comme ayant une
valeur transitoire, c’est-à-dire qu’il doit être perçu comme une
solution provisoire, dans l’attente de la création d’un tribunal
pénal fédéral de première instance. Ce projet de loi adopté
par notre commission ne remet pas en question fondamenta-
lement le système fédéraliste de la poursuite pénale. La nou-
veauté la plus importante en matière d’organisation est l’ins-
titution de compétence d’investigation en faveur de la Confé-
dération, pour l’élucidation des cas difficiles de criminalité or-
ganisée, de criminalité économique, c’est-à-dire de crimina-
lité complète. Les cantons qui, eu égard à leurs ressources
limitées, arrivent parfois au bout de leurs possibilités dans le
traitement de ces affaires pourraient ainsi être déchargés.
Le deuxième projet concerne l’amélioration de la légalité
dans la poursuite pénale. Si la Confédération reprend de
nouvelles tâches substantielles dans la poursuite pénale,
l’organisation de la justice et les droits de la défense doivent
être portés à un niveau optimal. Il s’agit de prendre en
compte qu’une importance particulière est attribuée à la pro-
cédure d’investigation du Ministère public de la Confédéra-
tion, et cela précisément dans les domaines de la criminalité
organisée et de la criminalité économique.
C’est la raison pour laquelle, dans cette phase de la procé-
dure, le projet prévoit que les droits du prévenu seront amé-
liorés. Durant la procédure d’investigation, les prévenus
auront à l’avenir à peu près les mêmes droits que ceux qui
leur sont accordés dans l’instruction préparatoire. Ils pourront
ainsi participer plus activement à la procédure; ils auront en
principe le droit d’accès au dossier, le droit de s’entretenir li-
brement avec leur défenseur et d’être présents lors des audi-
tions. A certaines conditions, ils auront le droit à l’assistance
d’un avocat d’office durant la procédure d’investigation.
Avec le troisième projet, le Conseil fédéral propose de créer
une base légale claire pour une pratique éprouvée en droit
administratif. Il s’agit de la possibilité, pour les autorités fédé-
rales, de déléguer des affaires de droit pénal administratif fé-
déral aux autorités de poursuite pénale ordinaires, lorsque
celles-ci conduisent déjà des investigations contre les mê-
mes auteurs pour des délits relevant du droit pénal commun.
Il s’agit d’une mesure destinée à améliorer l’économie de la
procédure.
En conclusion et pour l’ensemble des trois projets, le Conseil
fédéral a bien saisi les problèmes en jeu. Dans un souci d’ef-
ficacité et de légalité, il nous a proposé de bonnes solutions.
Tout au plus peut-on regretter qu’il ne soit pas possible de
mettre déjà en oeuvre le Tribunal fédéral de première ins-
tance, mais les motifs exposés à cet égard par le Conseil fé-
déral sont pertinents.



Efficacité et légalité dans la poursuite pénale 1112 E 7 octobre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Le projet dont nous discutons aujourd’hui pourra certaine-
ment contribuer à résoudre les gros problèmes auxquels
nous confrontent la criminalité organisée et la criminalité éco-
nomique.
C’est dans ce sens-là que notre commission, à l’unanimité,
vous propose d’entrer en matière sur les trois projets.

Marty Dick (R, TI): L’amélioration de l’efficacité et de la léga-
lité dans la poursuite pénale, voilà un programme ambitieux.
Indiscutablement, l’exigence d’une intervention dans ce do-
maine se fait sentir depuis bien longtemps. Permettez-moi
cependant de vous dire que les projets qui nous sont soumis
sont assez modestes.
Le véritable point crucial de ce message est l’article 340bis
du Code pénal. La solution que nous allons choisir, celle de
la majorité ou celle de la minorité, déterminera la véritable
portée de cette réforme. C’est pour cette raison que je déve-
lopperai ce point dans ce débat d’entrée en matière. Cela me
permettra d’être plus bref par la suite.
Je suis prêt à voter l’entrée en matière, mais je ne voterai pas
la révision du Code pénal dans la version de la majorité.
Je vais essayer de vous expliquer les raisons de ce choix.
Sur la base d’une évaluation financière très approximative et
tout à fait discutable, on a écarté la proposition soutenue par
la minorité. Un seul et unique argument: «C’est trop cher!»
nous a-t-on dit, sans qu’aucune analyse coût/bénéfice n’ait
même seulement été envisagée. Le pays qui, ces jours en-
core, une fois de plus, a été classé comme le plus riche au
monde s’apprête ainsi à refuser de se doter des moyens les
plus rationnels et les plus efficaces pour lutter contre l’un des
dangers les plus menaçant, pour de prétendues raisons fi-
nancières. Une fois de plus, on préfère cette chère politique
des petits pas, une approche assez prisée sous cette cou-
pole, et qui – je le reconnais bien volontiers – a quelquefois
donné des résultats. Cette démarche me paraît cependant
absolument inadéquate dans le domaine qui nous occupe et
qui surtout doit nous préoccuper.
On ne peut pas imaginer combattre une criminalité – et il
s’agit ici uniquement de la grande criminalité, et non pas de
celle que nous pouvons voir aux alentours du Palais fédé-
ral – qui évolue et qui s’adapte à une vitesse vertigineuse, en
la poursuivant à petits pas.
La criminalité organisée, la criminalité économique et les tra-
fics internationaux illicites en tout genre sont considérés
aujourd’hui comme des dangers parmi les plus graves et
comme les plus grands défis pour nos démocraties. Le tout
récent rapport de la Commission d’étude pour les questions
stratégiques, la commission Brunner, est particulièrement
clair à ce sujet. Permettez-moi d’en citer juste un passage, je
le citerai dans sa traduction allemande. La commission con-
sacre un chapitre au crime organisé – et cela me paraît signi-
ficatif – où on lit entre autres:
«Im übrigen übt das organisierte Verbrechen Einfluss auf die
öffentliche Hand aus – Verwaltung, Justiz, Polizei – und be-
einflusst die Wirtschaft; Stichwort: Investition von schmutzi-
gem Geld in Unternehmen.»
Ecoutez bien, c’est un point important: «Die Schweiz ist für
diese Kreise wegen der Lücke unseres föderalistischen Sy-
stems attraktiv.» Et ça devient encore plus intéressant: «Die
bestehende Diskrepanz zwischen den Mitteln für die Abwehr
des organisierten Verbrechens und jenen für die klassische
militärische Verteidigung ist besonders bemerkenswert. Man
muss sich der realen Gefahren bewusst sein; Experten mei-
nen, die organisierte Kriminalität könnte bald einmal zu einer
der grössten globalen Bedrohungen werden.» C’est absolu-
ment éloquent.
Dans ce rapport, commandé par le Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports, je
le rappelle, on mentionne expressément la disproportion des
moyens mis à disposition pour la lutte contre la grande crimi-
nalité par rapport à ceux alloués à la défense militaire. La
consultation des comptes de l’Etat et certaines décisions tou-
tes récentes de notre Conseil ne peuvent d’ailleurs que con-
firmer et accentuer ce fait. En ce moment même, de l’autre
côté de la coupole, on est en train de voter 1,3 milliard de

francs pour le DDPS. Voilà, en dépit de ce qu’on dit et écrit
dans des rapports officiels commandés par le Gouverne-
ment, que le seul argument pour combattre la proposition de
la minorité est aujourd’hui de nature financière. Peu importe
que cette solution – et cela me paraît important – ait le sou-
tien convaincu des cantons et de nombreux experts.
Avec le système en vigueur aujourd’hui, la plupart des infrac-
tions pénales sont soumises à la juridiction cantonale. Les
exceptions sont prévues à l’article 340 du Code pénal qui éta-
blit quelles sont les infractions soumises à la juridiction fédé-
rale. Il s’agit de crimes ou de délits commis par ou contre des
personnes ayant un statut particulier ou qui portent atteinte
aux intérêts de la Confédération. La fausse monnaie ou
l’usage criminel d’explosifs sont aujourd’hui déjà des infrac-
tions soumises entièrement à la juridiction fédérale. L’organi-
sation criminelle ou la traite des êtres humains, par contre,
relève de la juridiction cantonale. Ce n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres qui témoigne de l’important retard des co-
des, du Code pénal dans ce cas, par rapport à l’évolution de
la réalité.
Eh bien, je crois que notre devoir de législateur est d’essayer
de combler ces retards. On propose aujourd’hui d’être plus
efficace et de s’adapter à l’évolution de la criminalité. C’est
non seulement louable, c’est surtout nécessaire et urgent. Ce
n’est donc pas le but qui est en discussion, mais bien les
moyens proposés.
La solution de la majorité de la commission, dans l’esprit de
la fameuse philosophie des petits pas et du non moins fa-
meux compromis helvétique – cette fois-ci pas compromis
avec les cantons, mais simplement avec le porte-monnaie –
consiste à introduire une espèce de système à la carte, une
sorte de self-service pour le Ministère public de la Confédé-
ration, je cite ce qu’on vous propose: «Le Ministère public de
la Confédération peut ouvrir une procédure d’investigation
si ....», les conditions sont indiquées aux lettres a, b et c de
l’article 340bis du Code pénal. Les définitions de crimes, soit
dit en passant, ne sont nullement contestées. Il s’agit – et on
ne parle que de cela aujourd’hui – des formes les plus graves
et les plus complexes de la criminalité. Cette ouverture d’in-
vestigation fonde la juridiction fédérale, comme le précise
expressément l’alinéa 2 de ce même article.
Ce qui signifie que le ou la procureure de la Confédération
pourra décider librement et arbitrairement s’il ou si elle va
ouvrir ou non une procédure, vu qu’aucun critère n’est indi-
qué spécifiant cette «Kann-Vorschrift», s’il ou si elle va lais-
ser ou non ce cas à la compétence des cantons. C’est donc
le système de la formule potestative et celui qui «peut» peut
aussi ne pas le faire. Ce sera la bagarre assurée, surtout
lorsqu’il y aura un compte en banque bien garni susceptible
d’être confisqué au profit de l’Etat. Le projet de motion de la
commission sur la participation à la saisie des biens est
d’ailleurs bien plus qu’un indice du potentiel de conflictualité
qui existe dans ce domaine. Ce partage de compétence au
bon vouloir du magistrat fédéral est inacceptable. Il est con-
traire à la sécurité du droit, car il crée des incertitudes dans
un domaine où il ne peut et où il ne doit y avoir que clarté, ra-
tionalité et efficacité. Il crée aussi l’arbitraire car, selon le bon
vouloir du procureur de la Confédération, le prévenu sera
soumis à la loi sur la procédure pénale fédérale ou à un des
vingt-six codes cantonaux de procédure.
Pourquoi ne pas simplement et clairement dire que les gra-
ves infractions décrites à l’article 340bis – ce sont les cas les
plus graves, les plus complexes, la criminalité internatio-
nale – relèvent de la juridiction fédérale? C’est la question
que j’ai bien évidemment posée. On m’a répondu que cela
coûterait bien plus de 100 millions de francs, et que ce n’était
donc tout bonnement pas proposable.
A ce sujet et à celui de l’estimation faite un peu au pifomètre,
j’ai au moins trois objections:
1. Nous avons entendu tout à l’heure que cette solution était
soutenue par les cantons, et que c’est celle qui aurait provo-
qué le plus grand soulagement pour les finances cantonales.
Pourquoi continue-t-on à raisonner en vase clos, chacun
avec sa petite comptabilité, sans avoir une vision globale
pour l’ensemble de la collectivité publique, d’autant plus que
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le citoyen contribuable est toujours le même? Cela serait
d’autant plus facile à faire que l’on est en train de revoir l’en-
semble de l’édifice de la péréquation financière entre la Con-
fédération et les cantons. En fait, ces 100 millions de francs
sont déjà dépensés aujourd’hui dans les différents cantons,
chacun dans son coin. Pourquoi les enquêteurs de Genève
ne seraient-ils pas compétents dans des procédures – je le
rappelle – internationales qui ont aussi des attaches avec
d’autres cantons?
Entre parenthèses, a-t-on calculé les coûts, aujourd’hui déjà,
des conflits de compétence entre les cantons pour les cas
complexes de criminalité intercantonale et internationale?
2. Dans le calcul, on ne tient nullement compte du fait qu’une
poursuite efficace, organisée sur le plan fédéral, contre la cri-
minalité internationale conduira nécessairement à de plus
grands succès, et donc à d’importantes saisies de biens et
d’argent d’origine criminelle. En fait, on ne parle que des
coûts et on ignore complètement les bénéfices, et il s’agit de
bénéfices très importants.
3. A l’actif d’une telle solution, celle de la minorité et des can-
tons, on oublie complètement de considérer les bénéfices qui
en découleraient pour notre économie, pour notre place fi-
nancière, pour notre image, et pourtant nous devrions désor-
mais savoir ce que peut valoir l’image. Les organes étrangers
de répression de la grande criminalité sont toujours éton-
nés – je dirais surtout déroutés – par le fait que, même pour
les cas les plus graves, l’interlocuteur suisse compétent est
une fois à Genève, une fois à Schwytz, une fois à Bellinzone,
une fois à Bâle, une fois à Herisau.
Je conclus en répétant qu’en réalité on n’a pas fait, on n’a pas
voulu faire une véritable analyse des coûts et bénéfices des
deux solutions possibles. Je veux bien admettre qu’une sim-
ple proposition de minorité présentée par un Dick Marty quel-
conque ne mérite pas nécessairement pareille attention. Il
convient alors de rappeler que la proposition de minorité est
en réalité celle voulue par les cantons, et les experts l’ont
clairement réaffirmé dans une lettre du 21 août 1998 sur la-
quelle je reviendrai plus tard.
Les cantons, je crois, ont très bien compris qu’à la globalisa-
tion de la criminalité, il convenait de donner finalement une
réponse forte et moderne. Ils sont désormais conscients
qu’un fédéralisme mal compris ne pouvait faire que le jeu de
la grande criminalité. Notre histoire démontre bien que cha-
que fois que le danger s’est fait sentir, on a su concentrer nos
efforts. La menace pour l’intégrité de notre pays se faisant
sentir, les cantons ont su, naguère, remettre l’essentiel de
leur compétence militaire dans les mains de la Confédération.
Aujourd’hui, nous avons un autre genre de menace, mais
une menace sérieuse, et alors qu’on est au sommet de notre
bien-être, on dit qu’on n’a pas d’argent pour combattre cette
menace. Bientôt, on nous demandera quelque centaines de
millions de francs pour acheter de nouveaux chars d’assaut
qu’on n’utilisera jamais et qu’on transformera après quelque
temps en vieux fer, car, une fois de plus, on se sera aperçu
qu’on s’est trompé d’ennemi.

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, hier die Beratung dieses
Geschäftes zu unterbrechen und es auf die Wintersession zu
verschieben. Dort könnten wir auch das Referat von Herrn
Bundesrat Koller hören.

Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin Ihnen für Ihren Antrag
dankbar. Etwas anderes wäre es gewesen, wenn wir die Vor-
lage heute zu Ende hätten beraten können. Wenn wir so-
wieso unterbrechen müssen, dann dient es mir natürlich,
wenn ich mein Eintretensreferat das nächste Mal vortragen
kann.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr
La séance est levée à 12 h 45
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Zwölfte Sitzung – Douzième séance

Donnerstag, 8. Oktober 1998
Jeudi 8 octobre 1998

08.00 h

Vorsitz – Présidence: Iten Andreas (R, ZG)

___________________________________________________________

Präsident: Ich habe die Ehre, heute den Rat zu präsidieren.
Unser Ratspräsident Ulrich Zimmerli vertritt den Ständerat an
der Eröffnung der Olma in St. Gallen.

98.040

Weltausstellung 2000
in Hannover
Exposition universelle 2000
de Hanovre

Botschaft und Beschlussentwurf vom 22. Juni 1998 (BBl 1998 4665)
Message et projet d’arrêté du 22 juin 1998 (FF 1998 4081)

___________________________________________________________

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: Plus les expositions in-
ternationales se multiplient, plus les critiques à leur égard
s’exacerbent. Les pavillons suisses n’échappent pas à cette
tendance, et il suffit pour cela de se souvenir de l’exposition
de Séville en 1992. Le point de la situation aujourd’hui nous
montre une exposition universelle à Lisbonne, qui vient de
fermer ses portes sur une fréquentation inférieure aux prévi-
sions, largement inférieure selon les premiers rapports. Et
l’avenir proche nous promet une exposition grandiose à
Hanovre, pour le passage du siècle et du millénaire, qui de-
vrait accueillir 300 000 visiteurs par jour, et environ 40 mil-
lions sur la durée. Lisbonne en prévoyait 100 000 par jour, et
ils furent à peine 60 000. Avouez que ces chiffres traduisent
une certaine différence, voire une différence certaine entre
prévisions et réalité, et peut-être aussi une certaine lassi-
tude engendrée par une trop grande proximité dans le
temps. Une bonne nouvelle dans cette grisaille: le pavillon
suisse de l’exposition de Lisbonne, nous présentant l’image
de notre pays «château d’eau de l’Europe» dans un con-
texte voué à l’eau et à la mer, a eu beaucoup de succès,
puisqu’il se classe au 7e rang des visiteurs sur les 160 pa-
villons nationaux.
Ce préambule avait pour but d’introduire la présentation du
projet suisse pour Hanovre dans un contexte plus général.
Je lève tout suspense quant aux résultats de nos travaux en
commission, puisque l’unanimité de celle-ci accepte le projet
du Conseil fédéral et de la COCO.
Après approbation par le Conseil fédéral de notre participa-
tion à cette manifestation – sur invitation de l’Allemagne, bien
sûr –, la procédure de concours architectural a été conduite
par la Commission de coordination pour la présence de la
Suisse à l’étranger (COCO). Un jury extérieur à la COCO,
présidé par notre ancien collègue Arthur Hänsenberger, a
décidé de proposer le projet du groupe de l’architecte Peter
Zumthor. Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du
thème de l’«Expo 2000 Hanovre» consacré à, je cite,
«Homme-Nature-Technologie», et souscrit aux trois condi-
tions supplémentaires imposées par la COCO, à savoir: évo-
quer le développement durable, favoriser le bois et le cadrer
dans des limites précises au niveau financier.
Ce pavillon sera complété par une présence suisse dans le
Parc thématique, présence consacrée aux transports, en
particulier «Rail 2000», tunnel alpin etc., ainsi qu’un pro-

gramme culturel. Vous avez la possibilité de voir la maquette
du pavillon suisse exposée dans les corridors du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. Je vous conseille et
vous invite à cette visite enrichissante, et surtout extrême-
ment suggestive.
Ce pavillon, labyrinthe de bois non raboté – plus de 3000 m3 –
s’adresse essentiellement aux sens, la raison passant au
deuxième plan. Inattendu en cette période d’agitation perma-
nente, ce havre de paix et de silence donnera au visiteur la
possibilité de vivre très directement la nature en découvrant,
au fil de ses pérégrinations, cinq lieux différents.
Ce projet, qui nous a été présenté par M. Rudolf Bärfuss,
ambassadeur et vice-président de la COCO, et par M. Peter
Zumthor, l’architecte, a plu à la commission, unanimement.
La présence suisse en Allemagne, notre principal partenaire
économique, ne se discute pas. La conception du projet non
plus: il a été salué comme une idée extrêmement originale,
s’inscrivant dans la symbolique et la réflexion profonde.
De même le budget, présentant un flou logique à ce stade de
l’avance du projet, n’a pas suscité de discussion. Ce budget
ascende à 18 millions de francs et se situe dans une four-
chette extrêmement favorable entre Séville – 28 millions de
francs – et Lisbonne – 4 millions de francs. Comme en plus
on nous a assurés que le bois serait réutilisé et que cette re-
cette ne figure pas dans le budget, nous pouvons dès lors
compter sur une bonne réserve.
Sur cette conclusion positive, je vous invite à entrer en ma-
tière et à voter ce crédit, certain que ce projet aura un grand
succès.

Cotti Flavio, président de la Confédération: Je remercie
M. Martin d’avoir mentionné de manière précise, bien que
nécessairement brève, les éléments essentiels du projet qui
vous est soumis.
Ce qui me frappe de façon positive, c’est l’accueil unanime
que la commission réserve au projet. J’ai ressenti de l’admi-
ration, si je puis dire ainsi, dans les paroles du rapporteur
pour le projet de l’architecte, M. Peter Zumthor. Il est très im-
portant, je me permets de le remarquer du point de vue poli-
tique, de faire ce constat. Car, si nous revenons en arrière, à
des expériences précédentes que j’avais vécues, mais pas
en tant que chef du Département fédéral des affaires étran-
gères, on pourrait se rappeler les polémiques et les critiques
permanentes qu’on a entendues et qu’on voudrait éviter au
moment où la Suisse voudrait se présenter pour ce qu’elle
est à l’exposition universelle de Hanovre. Elle veut susciter
l’intérêt des visiteurs et du monde en général qui se concen-
trera à Hanovre.
Nous avons essayé de nous limiter au niveau financier. Je
vous rappelle que les coûts globaux de Séville dépassaient
de loin les 18 millions de francs demandés ici. Nous avions
demandé alors au Parlement 32 millions de francs.
J’ajoute que le concept en tant que tel est très important pour
un pays comme le nôtre qui se présente à une exposition qui
touche à des sujets tels que la nature et la technologie. Ces
deux thèmes sont des défis quotidiens pour notre pays. Je
crois que cette unanimité que je souhaite aussi dans votre
Conseil ne pourra être qu’une prémisse très favorable au tra-
vail, qui ne sera pas facile, de réalisation du projet dans son
entier.
Concernant le projet, je tiens à dire qu’une commission
d’évaluation a été nommée par la COCO. Cette dernière a
fait, selon moi, un travail très approfondi. Elle est parvenue
de manière absolument convaincue, comme je me le suis
laissé dire, aux conclusions qui vous sont présentées. Je
crois que c’est aussi très important, car, le choix étant extrê-
mement subjectif – comme toujours dans ces questions –, il
est essentiel qu’il puisse reposer sur une évaluation qui soit
la plus large possible. Le fait qu’une commission d’évaluation
chargée par la COCO ait opéré le choix me paraît aussi être
une garantie de succès pour cette entreprise très importante
pour notre pays, à un moment où le soin de son image repré-
sente certainement un intérêt majeur pour nous toutes et
pour nous tous.
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Je suis reconnaissant au Conseil des Etats de l’accueil favo-
rable qu’il va réserver au projet du Conseil fédéral et au projet
de l’architecte, M. Peter Zumthor.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L’entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesbeschluss über die Teilnahme der Schweiz an
der Weltausstellung «Expo 2000 Hannover»
Arrêté fédéral concernant la participation de la Suisse
à l’Exposition universelle «Expo 2000 Hanovre»

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 33 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.015

Ärztliche Verschreibung von Heroin.
Bundesbeschluss
Prescription médicale d’héroïne.
Arrêté fédéral

Dringlichkeitsklausel – Clause d’urgence
Siehe Seite 1092 hiervor – Voir page 1092 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 7. Oktober 1998
Décision du Conseil national du 7 octobre 1998

___________________________________________________________

Forster Erika (R, SG), Berichterstatterin: Als Sprecherin der
Kommission möchte ich Ihnen bekanntgeben, was Ihnen die
Kommission bezüglich Dringlichkeit empfiehlt.
Sie erinnern sich: Wir haben gestern entschieden, der Dring-
lichkeit sei nicht stattzugeben; wir haben die Fakten auf den
Tisch gelegt, wir haben eine ausführliche Debatte geführt. Ich
glaube, es ist müssig, diese Fakten nochmals aufzurollen.
Gestern hat der Nationalrat bei einem Verhältnis von 130 zu
51 Stimmen bei 1 Enthaltung entschieden, der Dringlichkeit
stattzugeben.
Diese Tatsache hat die Kommission in ihren Beratungen
heute morgen bewogen, Ihnen – mit 8 zu 3 Stimmen bei 1 Ent-
haltung – zu empfehlen, der Dringlichkeit zuzustimmen.

Rochat Eric (L, VD): Le vote du Conseil national hier et le
vote de notre commission ce matin ne me laissent guère d’il-
lusions si je vous recommande de ne pas accepter l’urgence.
Je serai donc très bref, et je ne reviendrai pas en particulier
sur tout ce qu’on a dit ces derniers jours et qui demeure vrai.
Trois points seulement, trois phrases:
1. Quel signal voulons-nous donner au peuple suisse en ac-
ceptant l’urgence pour cet arrêté fédéral? Nous attendons à
brève échéance un rapport d’experts mandatés par l’OMS,
que la Suisse a accepté de consulter et qui doivent faire l’ex-
pertise de l’expérience. Ce rapport, nous le recevrons bien-

tôt. Est-il très raisonnable de voter l’urgence avant de dispo-
ser du rapport?
2. Nous allons voter dans moins de deux mois sur l’initiative
«Droleg». On peut se demander si la décision d’aujourd’hui
va renforcer la décision négative que nous souhaitons de la
part du peuple ou si, au contraire, elle ne va pas encourager
certains groupes à aller plus rapidement dans le sens d’une
libéralisation de la drogue, tel que le veulent les initiants.
3. En termes de démocratie, de façon très claire, il nous a été
exprimé à quel point le département ne souhaitait pas qu’un
référendum puisse être lancé contre cet arrêté fédéral ur-
gent. Je me demande si nous devons en cette matière, en ac-
ceptant l’urgence, renforcer ce sentiment que nous voulons
soustraire à la volonté populaire éventuelle cet arrêté fédéral.
Je vous recommande, encore une fois sans beaucoup d’illu-
sions, de refuser l’urgence ou, pour le moins, de vous abste-
nir.

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 30 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorité qualifiée est acquise

Sammeltitel – Titre collectif

Die Schweiz und die Uno
La Suisse et l’ONU

___________________________________________________________

98.051

Das Verhältnis
zwischen der Schweiz und der Uno
Les relations
entre la Suisse et l’ONU

Bericht des Bundesrates vom 1. Juli 1998
(wird im BBl veröffentlicht)
Rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 1998
(sera publié dans la FF)

___________________________________________________________

97.3269

Motion Nationalrat
(Gysin Remo)
Uno-Beitritt der Schweiz
Motion Conseil national
(Gysin Remo)
Adhésion de la Suisse à l’ONU

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 9. Juni 1998
Der Bundesrat wird eingeladen, den Uno-Beitritt der Schweiz
vorzubereiten.

Texte de la motion du 9 juin 1998
Le Conseil fédéral est chargé de préparer l’adhésion de la
Suisse à l’ONU.
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Beerli Christine (R, BE), Berichterstatterin: Die Kommission
hat den Bericht des Bundesrates über das Verhältnis zwi-
schen der Schweiz und der Uno und die Motion des National-
rates (Gysin Remo) zum Uno-Beitritt der Schweiz gemein-
sam behandelt. Ich schlage Ihnen auch hier eine gemein-
same Behandlung vor.
Zur Einstimmung und zur Vorbereitung der Behandlung die-
ser Geschäfte haben die Aussenpolitischen Kommissionen
des Nationalrates und des Ständerates zudem am 20. Au-
gust dieses Jahres in Genf ein gemeinsames Seminar zum
besagten Themenkreis durchgeführt. Diese Tagung wurde
durch die Mitwirkung einer Vielzahl von hochqualifizierten
Fachleuten bereichert. Den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern wurde anhand konkreter Beispiele verdeutlicht, was
der Bundesrat in seinem Bericht vom 1. Juli 1998 ausgeführt
hat:
Die Vereinten Nationen haben sich von einer Organisation
der Siegernationen des Zweiten Weltkrieges zu einer wahr-
haft globalen Organisation gewandelt. Über 99 Prozent der
Weltbevölkerung – darunter die neutralen Staaten, die ehe-
maligen Kolonien und neu auch alle ehemaligen Teilstaaten
der sozialistischen Republiken – sind in ihr vertreten. Ausser
dem Vatikan und der Schweiz sind nur noch vier kleine Insel-
staaten in Ozeanien mit Einwohnerzahlen zwischen 7000
und 10 000 nicht Mitglied der Vereinten Nationen.
Die aussenpolitischen Ziele der Schweiz sind heute nahezu
identisch mit jenen der Vereinten Nationen. Das belegt der
Vergleich der Charta mit dem Bericht des Bundesrates über
die Aussenpolitik der Schweiz in den neunziger Jahren. Zum
Erreichen etlicher Ziele kann sich die Schweiz zudem besser
im Rahmen einer Organisation als alleine einsetzen.
Das zeigt sich zum Beispiel in der Friedenspolitik: Die
Schweiz stellte der Uno in Namibia (1989 und 1990) und in
der Westsahara (1991 bis 1994) Sanitätseinheiten zur Verfü-
gung. Sie war in Südafrika (1994) als Wahlbeobachterin tätig
usw. Schweizer Vermittler waren und sind für die Uno tätig –
in Georgien Herr Botschafter Brunner und Frau Botschafterin
Tagliavini und in der Westsahara Herr Botschafter Manz.
Es zeigt sich auch in der Menschenrechtspolitik: Die Schweiz
ist Vertragspartei der wichtigsten von der Uno erarbeiteten
Pakte der Menschenrechtspakte. Sie stellte und stellt der
Uno Experten zur Überwachung der Umsetzung dieser Men-
schenrechtsabkommen zur Verfügung.
Es zeigt sich ebenfalls in der humanitären Hilfe: Innerstaatli-
che Konflikte sowie der neu ermöglichte Zugang zu bisher
verschlossenen Regionen trugen zu einer Vergrösserung der
Anzahl akuter Krisensituationen bei. Die Schweiz unterstützt
aktiv verschiedene in der Krisenhilfe tätige Uno-Organe. Be-
sonders setzt sie sich für eine verbesserte Koordination der
diesbezüglichen Uno-Aktivitäten ein.
Es zeigt sich im weiteren in der Entwicklungshilfe: Die
Schweiz misst den Entwicklungsorganisationen der Uno ei-
nen hohen Stellenwert bei und unterstützt diese mit namhaf-
ten Beiträgen. Unser Land gibt zudem Impulse zum Einbe-
zug der Privatwirtschaft in die Entwicklungsaktivitäten der
Uno.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Umweltpolitik: Die Schweiz
unterstützt die in der Bekämpfung grenzüberschreitender
Umweltschäden aktiven Uno-Organe. Sie ist Vertragspartei
der wichtigsten im Rahmen der Uno ausgehandelten Um-
weltabkommen.
Der Bundesrat stellt in seinem Bericht eine Diskrepanz zwi-
schen dem beschriebenen Engagement und dem Beobach-
terstatus der Schweiz bei den Vereinten Nationen fest; diese
Aussage wird von sämtlichen angehörten Experten bestätigt.
Dieser Status erschwert es unserem Land, seine Position voll
einzubringen. Für die Beobachter haben sich die Rahmenbe-
dingungen in den letzten Jahren zudem verschlechtert. Von
den einst 17 Beobachterstaaten sind nur die Schweiz und der
Vatikan übriggeblieben. Von den grossen Befreiungsbewe-
gungen, die auf der Beobachterbank sassen, verblieb nur
noch die PLO. Dafür drängen sich immer mehr internationale
Organisationen in diesen Status. Die Schweiz muss somit
immer mehr Energie aufwenden, um als staatlicher Beobach-
ter angemessen berücksichtigt zu werden.

Unser Land stellt mit dem internationalen Genf den wichtig-
sten europäischen Sitz der Vereinten Nationen. Rund 30 000
Personen leben in Genf direkt von den internationalen Orga-
nisationen und dem Uno-System. Jährlich reisen 90 000 Be-
sucher an Konferenzen nach Genf. Die internationalen Orga-
nisationen bringen der Genfer Wirtschaft jährlich insgesamt
2,5 bis 3 Milliarden Franken ein.
Seit dem Ende des kalten Krieges ist Genf jedoch neue Kon-
kurrenz erwachsen. Andere Zentren bewerben sich als Sitz
internationaler Organisationen. Dabei schwingt oft das kon-
kurrenzfähigste Angebot obenaus. Die Nichtmitgliedschaft
der Schweiz erweist sich hier als klarer Konkurrenznachteil.
Als Beobachter bezahlt die Schweiz 30 Prozent ihres bei ei-
ner Vollmitgliedschaft anwendbaren Beitrages an das ordent-
liche Budget der Uno. Das sind zurzeit etwa 3,8 Millionen
Dollar oder etwa 5,5 Millionen Franken – bei einem Gesamt-
budget der Uno von 1,26 Milliarden Dollar.
Von den Pflichtbeiträgen an die Aufwendungen für friedens-
erhaltende Aktionen, die in den letzten drei Jahren von 3,5
auf 1,3 Milliarden Dollar zurückgegangen sind, ist die
Schweiz entbunden. Die Gesamtsumme aller Beiträge, die
die Schweiz an die Uno-Organe bezahlt, inklusive an die so-
zialen Organisationen, bei denen die Schweiz ja Mitglied ist,
erreichte im Jahre 1997 470 Millionen Franken. Damit gehört
die Schweiz bereits heute zu den wichtigsten Beitragszahlern
des Uno-Systems.
Die zusätzlichen Kosten eines Beitrittes würden sich auf rund
35,7 Millionen Franken belaufen. Davon gingen etwa 13,2 Mil-
lionen an das ordentliche Budget und 22,5 Millionen an die
friedenserhaltenden Operationen der Uno. Es würde damit
der Anomalie ein Ende gesetzt, dass sich einer der bedeu-
tenden Zahler nicht oder nur sehr beschränkt zur Verwen-
dung seiner Beiträge äussern kann.
Grosse Bedeutung misst der Bundesrat in seinem Bericht zu
Recht der Frage bei – dies tat bei der Behandlung dieses
Traktandums auch Ihre Kommission –, ob die Neutralität der
Schweiz eine Mitgliedschaft in der Uno zulässt. Seit 1990 hat
die Schweiz die Uno-Sanktionen freiwillig und aus eigenem
Antrieb mitgetragen. In seinem Bericht zur Neutralität von
1993 gibt der Bundesrat dazu die folgende Begründung. Er
kommt zum Schluss – und kann sich dabei auf die vorherr-
schende Völkerrechtslehre abstützen –, dass eine Teilnahme
an den Sanktionen der Uno selbst als Mitglied im Einklang
mit der Neutralität steht, sofern die Sanktionen von der Staa-
tengemeinschaft weitgehend geschlossen durchgesetzt wer-
den. Zudem sind Sanktionen keine kriegerischen Akte, son-
dern sie bilden ein legitimes Mittel gegen einen Bruch des
Völkerrechtes. Im weiteren: Die Neutralität ist ein Mittel, um
die politischen Ziele wie Unabhängigkeit, Frieden und Sicher-
heit zu erreichen. Sie kann daher nicht in Gegensatz zu
Sanktionen stehen, die einzig Frieden und Sicherheit zum
Ziel haben.
Der Bundesrat und Ihre Kommission sind überzeugt, dass
eine Uno-Mitgliedschaft mit unserer Neutralität vereinbar ist.
Weder bedingt eine Uno-Mitgliedschaft die Aufgabe der Neu-
tralität, noch bilden unsere Neutralitätspflichten Hindernisse
für diese. Die Neutralität geniesst vielmehr seitens der Orga-
nisation und ihrer Mitglieder oppositionslos Anerkennung und
Achtung. Dies äussert sich unter anderem auch darin, dass
die Uno-Generalversammlung im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft von Turkmenistan in einer Resolution aus-
drücklich festgehalten hat, dass Neutralität und Uno-Mitglied-
schaft vereinbar sind.
Ich persönlich stelle mir zusätzlich die Frage: Wenn mehr als
99 Prozent der souveränen Staaten Mitglied einer Organisa-
tion sind, wird dann die Neutralität nicht viel eher durch ein
Abseitsstehen verletzt?
In den Schlussfolgerungen seines Berichtes stellt der Bun-
desrat fest, dass die Schweiz bereits heute die wichtigsten
Pflichten eines Uno-Mitgliedes übernommen hat, gleichzeitig
aber auf dessen wichtigste Rechte, nämlich das Stimm- und
Wahlrecht in der Uno-Generalversammlung, verzichtet. Er
hält fest, dass er das strategische Ziel der Mitgliedschaft in
der Organisation der Vereinten Nationen zum politisch frü-
hestmöglichen Zeitpunkt erreichen möchte.
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Ihre Kommission teilt diese Einschätzung. Sie verzichtet je-
doch ausdrücklich darauf, eine Präzisierung des Begriffes
«politisch frühestmöglicher Zeitpunkt» zu verlangen. Sie
glaubt, dass die Zeit zum Handeln gekommen ist, möchte
dem Bundesrat jedoch die Flexibilität belassen, eine best-
mögliche Koordination mit dem Dossier der bilateralen Ver-
handlungen vorzunehmen. Diese haben nach Ansicht der
Kommission zurzeit absoluten Vorrang.
Ihre Kommission bittet Sie, vom Bericht des Bundesrates in
zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen, und beantragt
Ihnen mit 11 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung, die Motion des
Nationalrates (Gysin Remo) zu überweisen.

Reimann Maximilian (V, AG): Ich gehörte im Jahre 1986, als
die Frage eines Uno-Beitritts letztmals dem Souverän zur Ab-
stimmung vorlag, zu den Gegnern eines solchen. Aber da-
mals sagte ich nicht einfach um des Neinsagens willen nein –
wie es gewissen Kreisen des Schweizervolkes gelegentlich
aus der Ecke der Uno- und Euro-Turbos vorgeworfen wird.
Ich hatte damals meine Gründe zu diesem Nein. Es war nicht
die Neutralitätsfrage und schon gar nicht irgendein Gefühl
von selbstherrlichem Isolationismus. Es waren meine Zweifel
am System und an der Effizienz der damaligen Uno – in einer
Zeit, einer Epoche, in der die Welt noch in einen bipolaren
Gegensatz aufgeteilt war, hier die Amerikaner, dort die So-
wjetrussen. Vieles von dem, was sich dazwischen auf Uno-
Ebene abspielte – nicht alles, aber eben leider vieles –, war
doch Leerlauf, diplomatische Betriebsamkeit, um nicht zu sa-
gen Jetset mit hohen Kosten und wenig Nutzen. Da lobte ich
mir eine Schweiz, die sich nicht in die Uno-Händel einspan-
nen liess, sondern der Weltgemeinschaft ihre Guten Dienste
als ein wirklich neutraler und unabhängiger Staat anerbot,
und die mit dem von ihr zur Hauptsache mitfinanzierten IKRK
wesentlich mehr zur Linderung humanitären Leidens auf die-
ser Welt beitrug als eine ineffiziente Bürokratie von Uno-
Technokraten.
Heute haben wir andere Rahmenbedingungen: Das System
mit zwei sich gegenseitig lähmenden Polen ist zusammenge-
brochen; wir haben eine andere Welt, in der auch ich die
Dinge anders sehe. In der Uno-Frage habe ich meine Mei-
nung entsprechend revidiert. Heute sage ich ja zu einem
Uno-Beitritt der Schweiz; aber es ist kein bedingungsloses
Ja, sondern eines unter Voraussetzungen, insbesondere den
folgenden zwei:
1. Ich kann der Überweisung der Motion des Nationalrates
(Gysin Remo) zustimmen, weil sie das Ziel korrekt anvisiert,
ohne dabei einen verbindlichen Zeitplan aufzustellen.
Die Uno-Frage ist für mich nicht von erstrangiger Priorität.
Wir haben zunächst andere, wesentlich wichtigere Probleme
zu lösen: die Sanierung der Bundesfinanzen, die innere Si-
cherheit – einschliesslich des Kampfes gegen die illegale
Einwanderung –, die Sicherung und finanzielle Neuausrich-
tung der sozialen Wohlfahrt und, auf aussenpolitischem Par-
kett, die bilateralen Verhandlungen mit der EU.
Bei letzteren möchte ich hinsichtlich des Zeithorizontes an-
knüpfen. Erst wenn die bilateralen Verträge unter Dach und
Fach sind, bin ich bereit, grünes Licht in der Uno-Frage zu
geben. Die bilateralen Verhandlungen haben für mich ganz
klar aussenpolitische Priorität. Ein gleichzeitiges Engage-
ment an zwei Fronten lehne ich ab. Soweit meine erste Vor-
bedingung.
2. Die zweite Vorbedingung ist finanzieller Natur; ich möchte
sie so formulieren: Der Bundesrat – Herr Aussenminister, ich
bitte Sie darum – soll dem Parlament, zumindest als Vari-
ante, eine Vorlage vorsetzen, die von Kostenneutralität ge-
prägt ist.
Wir rühmen uns ja schon lange, der vierzehntgrösste Bei-
tragszahler zu sein, und lassen uns unser Engagement – wir
haben es eben von unserer Kommissionspräsidentin ge-
hört – bei den Unterorganisationen schon heute rund eine
halbe Milliarde Franken pro Jahr kosten. Davon basiert ein
Teil auf freiwilligen Zulagen, wohl aus einem schlechten Ge-
wissen heraus, weil wir nicht Vollmitglied sind! Nun hat der
Bundesrat bekanntlich errechnet, dass uns der Beitritt wei-
tere 35 Millionen Franken kosten würde. Damit habe ich, von

finanzpolitischen Überlegungen ausgehend, aber vor allem
aus abstimmungstaktischen Gründen, grösste Mühe. Ich
sage Ihnen: Der Uno-Beitritt ist noch längst nicht positiv über
die Bühne gegangen. Man täusche sich da nicht, innerhalb
von zehn bis fünfzehn Jahren wird aus einer Minderheit von
25 Prozent nicht gleich eine Mehrheit. Aber wenn es uns ge-
lingt, im Abstimmungskampf mindestens das Kostenargu-
ment zu neutralisieren, ist eine wesentliche Hürde für ein
künftiges Ja genommen. Ein weiteres Nein können und wol-
len wir uns jedenfalls nicht leisten.
Das ist meine Sicht der Dinge zum Uno-Beitritt. Ich sage ja,
aber ohne irgendwelchen Zeitdruck und ohne dass zusätzli-
che finanzielle Mittel für den Beitritt erforderlich sein sollten.

Rhinow René (R, BL): Frau Beerli hat die Gründe für eine
Überweisung der Motion des Nationalrates (Gysin Remo),
«Uno-Beitritt der Schweiz», überzeugend dargelegt. Ich
möchte hier nicht einen weiteren Katalog von Argumenten
ausbreiten, sondern kurz auf zwei Fragen eingehen:
1. Eine erste Frage, die wahrscheinlich die meisten Schwei-
zerinnen und Schweizer beschäftigt, betrifft die Neutralität. In
der Tat wurde immer wieder behauptet – und es wird heute
von gewissen Kreisen weiterhin behauptet –, eine Mitglied-
schaft bei der Uno sei nicht verträglich mit der schweizeri-
schen Neutralität. Dass dies eindeutig – ich muss das mehr-
fach unterstreichen – nicht zutrifft, hat Frau Beerli deutlich ge-
sagt. Wir führen hier zwar keine allgemeine Diskussion über
die Neutralität durch. Trotzdem rechtfertigt es sich vielleicht,
auf einige Punkte hinzuweisen.
In unserer Diskussion wird jeweils selten gesagt, dass die
Neutralität ein Instrument des Völkerrechts und nicht des
schweizerischen Rechts ist. Die Neutralität hat den Wert, der
ihr von anderen – von der Völkergemeinschaft, von kriegfüh-
renden Parteien, wo auch immer auf dieser Welt, namentlich
natürlich in unserem Umfeld – beigemessen wird. Wir kön-
nen zwar autonom entscheiden, ob wir die Neutralität beibe-
halten wollen; aber wir können nicht autonom entscheiden,
wie wirkungsvoll und effizient die Neutralität im Ernstfall wirk-
lich ist. Eigentlich ist dies eine paradoxe Situation. Wir ent-
scheiden über die Neutralität, aber die anderen entscheiden
darüber, ob sie etwas nützt – um es auf einen ganz einfachen
Nenner zu bringen.
Wirkungsvoll ist die Neutralität nur dann, wenn sie von ande-
ren wirklich nicht nur verbal akzeptiert wird, sondern wenn sie
den Test auch im Ernstfall besteht. Das muss man sagen,
weil manchmal der Eindruck entsteht, die Frage, was mit der
Neutralität in Zukunft geschehe, und der Entscheid darüber
liege nur bei uns. Autonomie und schicksalshafte Abhängig-
keit von der Völkergemeinschaft liegen ganz nahe beieinan-
der und sind nicht voneinander zu trennen. Dies als Vorbe-
merkung, weil wir uns auch vergewissern müssen, was die
Uno mit unserer Neutralität macht, heute und auch dann,
wenn wir Mitglied sind.
Nun wird der Status der Neutralität von der Uno ausdrücklich
anerkannt. Aber dieser Status der Neutralität wird nicht in
dem Sinn anerkannt, dass sie sich gegen die Uno richten
könnte. Beschlüsse und Sanktionen der Uno gelten, jeden-
falls in gewissen wichtigen Fällen, nicht nur für die Mitglieder,
sondern für alle Länder dieser Welt. Das ist nicht nur bereits
in der Satzung verankert, sondern das hat die Uno auch im-
mer wieder zum Ausdruck gebracht. Die Uno ist keine Partei,
keine Nation, keine Gemeinschaft von Ländern neben ande-
ren, sondern eine weltumspannende Organisation, nament-
lich zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit auf dieser Welt.
Was der Uno-Sicherheitsrat beschliesst, gilt für alle Länder,
ob sie Mitglied sind oder nicht.
Die Neutralität kann nie ein Instrument sein – und ist es bis-
lang auch nicht gewesen –, sich gegen solche Beschlüsse,
Absichten und Zielsetzungen zur Wehr zu setzen. Insofern
sind wir schon heute gegenüber der Uno nicht unabhängig,
denn wir können die Neutralität nicht anrufen, um gewissen
Sanktionen zu entgehen. Deshalb hat die Schweiz auch –
völlig zu Recht – seit langem freiwillig Sanktionen, Wirt-
schaftssanktionen, mitgetragen, wobei immerhin in aller Of-
fenheit die Frage gestellt werden darf, was das Wort «freiwil-
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lig» in einer solchen Situation wirklich besagt. Wenn «freiwil-
lig» besagen sollte, wir hätten völlig frei entscheiden können,
dann ist das Fiktion. Wenn «freiwillig» heisst, wir seien rein
rechtlich nicht direkt einem Zwang ausgesetzt gewesen,
dann ist es richtig. Wir haben also das, was wir seit einigen
Jahren so schön «autonomen Nachvollzug» nennen, gegen-
über der Uno bereits früher so gehandhabt.
Die Schweiz kann also heute schon verpflichtet werden,
Massnahmen mitzutragen. Der Bundesrat hat auch Überflug-
rechte über unser Land, die durch die Nato ausgeübt worden
sind, akzeptiert, ja man muss fast sagen, in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion akzeptiert – eben akzeptieren müssen. Ich
staune immer wieder, wie das einfach so hingenommen
wurde. Ich habe diese Beschlüsse befürwortet und kritisiere
sie nicht; aber man hat wahrscheinlich noch gar nicht so recht
realisiert, was das für unsere Neutralität und Neutralitätspoli-
tik bedeutet.
Die Uno – Frau Beerli hat es gesagt – hat zudem kürzlich,
1995, bei einem Mitgliedstaat die ständige Neutralität aus-
drücklich anerkannt, so dass spätestens seit diesem Zeit-
punkt auch ein ausdrücklicher, klarer Beschluss der Uno vor-
liegt, wonach die Neutralität eines Mitgliedstaates anerkannt
wird, aber freilich nicht – wie gesagt – in dem Sinne, dass
sich diese Neutralität gegen die Uno und ihre Beschlüsse
richten könnte.
Wenn man ehrlich und sachkundig argumentiert, darf man
nicht behaupten, dass die Neutralität einem Uno-Beitritt ent-
gegenstehe.
2. Der zweite Aspekt betrifft die zunehmende Isolation unse-
res Landes: Wir haben in den letzten Jahren zunehmend ge-
spürt, dass wir eigentlich alleine dastehen – nicht wirtschaft-
lich, auch nicht kulturell, aber politisch. Wir haben zu spüren
bekommen, dass uns Netze fehlen, dass uns das fehlt, was
andere Länder haben, die in der Uno und in anderen Organi-
sationen mitwirken, nämlich direkte Kanäle und Beziehun-
gen, die gerade in schwierigen Zeiten Türen öffnen, Kontakte
ermöglichen, damit man in heiklen Situationen Freunde und
deren Verständnis findet. Die Uno öffnet solche Kanäle. Die
Uno schafft eine Basis für die Glaubwürdigkeit unseres Lan-
des, seiner Aussenpolitik, auch seiner Geschichte.
Angesichts dieser Notwendigkeit des Zusammenwirkens
brauchen wir die Mitgliedschaft in der Uno dringender denn
je. Man könnte sagen: Für die Wahrung unserer Interessen,
der Interessen unseres Volkes, sind wir auf diese Bezie-
hungsnetze angewiesen; dazu genügt der Status des Beob-
achters nicht mehr, bei dem wir dabei sind und eben doch
nicht dabei sind.
Zum Schluss noch ein Wort zum Verhältnis zu den bilateralen
Verhandlungen: Ich teile die Meinung von Herrn Reimann –
mit einer kleinen Fussnote, die vielleicht eine kleine Abwei-
chung beinhaltet. Wir sollten sicher nicht eine Abstimmung
über die Uno vor einer allfälligen Abstimmung über die bilate-
ralen Verhandlungen vornehmen. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir zuerst die bilateralen Verhandlungen unter
Dach und Fach bringen sollten. Ich bin aber nicht der Mei-
nung, dass wir die nächsten Jahre nicht nutzen sollten, um
ausführlich über die Uno, den Uno-Beitritt, über die Vor- und
Nachteile oder die näheren Umstände zu diskutieren. Wenn
ein Diskussionsverbot gemeint sein sollte – aber ich glaube
nicht, dass Herr Reimann das gemeint hat –, dann wäre ich
gegen einen Aufschub. Wenn es aber um die Frage der
Volksabstimmung geht, dann bin ich auch der Ansicht, dass
die bilateralen Verträge absoluten Vorrang haben.

Forster Erika (R, SG): Was haben die Schweiz und der Vati-
kan gemeinsam? Sie haben es heute bereits von Frau Beerli
gehört: Beide gehören zu den ganz wenigen Staaten der
Welt, die nicht Mitglied der Uno sind. Für die Schweiz muss
man die Aussage wohl dahingehend präzisieren, dass wir
eine Teilmitgliedschaft praktizieren, nach Kriterien, die nicht
immer besonders einleuchtend sind.
Die Schweiz ist Mitglied des Internationalen Gerichtshofes.
Wir gehören als Mitglied auch vielen Organen an, so zum
Beispiel der Unicef und der Kommission für nachhaltige Ent-
wicklung. Wir sind auch Mitglied anderer von der Uno-Gene-

ralversammlung geschaffener Gremien, die keinen operatio-
nellen Auftrag haben, sondern politische Verhandlungen füh-
ren. Wir sind aber nicht Mitglied der Uno-Generalversamm-
lung; wir sind nicht im Sicherheitsrat, und wir sind nicht
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates (Ecosoc). Die
Schweiz ist auch nicht im Sekretariat vertreten. Dafür sind wir
in der Generalversammlung und im Ecosoc als Beobachter
anwesend. Ebenso haben wir den Beobachterstatus in der
Menschenrechtskommission.
Wir sind in der Uno in vielen Gebieten recht stark engagiert,
vor allem in den Gebieten, die unsere aussenpolitische Prio-
rität geniessen. Andererseits haben wir überall dort, wo wir
Beobachterstatus einnehmen, kein Recht, können also zum
Beispiel keine Resolutionen unterstützen. Wenn wir dennoch
in gewissen Fragen Einfluss nehmen wollen, müssen wir hin-
ter den Kulissen andere Delegationen einspannen, damit un-
sere Anliegen vertreten werden. Wir sind also auf den guten
Willen von Drittstaaten angewiesen. Dem Ganzen haftet – so
meine ich – eine gewisse Zufälligkeit an; dies ist für mich und
wohl auch für viele kaum bzw. nicht nachvollziehbar. Dass
wir zu alledem noch zahlen, ohne direkten Einfluss zu su-
chen, stört sicher niemanden, aber ich frage mich, ob es sinn-
voll ist.
Wir alle erinnern uns: 1986 hat das Volk einen Uno-Beitritt
abgelehnt. Gegen die Vorlage von Bundesrat und Parlament
ist eine heftige Kampagne geführt worden, welche bei einem
Uno-Beitritt die Unabhängigkeit und die Neutralität der
Schweiz bedroht sah.
Unabhängig sind wir schon lange nicht mehr. Wir importieren
80 Prozent unserer lebens- und wirtschaftsnotwendigen
Energieträger; 80 Prozent unseres Getreidesaatgutes kommt
aus dem Ausland. Die Rohstoffe, welche wir veredelt expor-
tieren, stammen fast ausschliesslich aus dem Ausland. Un-
abhängig sind wir aber auch in umwelt- oder sicherheitspoli-
tischer Hinsicht nicht. Wir sind eingebettet in die weltwirt-
schaftliche und weltpolitische Umgebung und abhängig vom
Geschehen an den Börsen in Tokyo oder New York – abhän-
gig davon, ob die internationale Gemeinschaft im Golfkrieg
oder im Krieg auf dem Balkan aktiv wird. Die politische Sou-
veränität, die freie Willensäusserung unserer Bürgerinnen
und Bürger, sind dadurch nicht tangiert. Es ist im Gegenteil
so, dass wir viele Konventionen der Uno ratifizieren und in
unser Recht integrieren, weil die Uno Hüterin der internatio-
nalen Menschenrechte ist.
Gerade wir Frauen wissen, was es bedeuten kann, wenn die
Menschenrechte nicht verwirklicht sind. Die Schweiz konnte
die Menschenrechtserklärung nicht unterzeichnen, bis 1971
die Frauen die vollen politischen Rechte erhielten. Selbst die
jüngst vom Parlament verabschiedete Vorlage zur Ratifika-
tion des Uno-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau, welche ein umfassendes Dis-
kriminierungsverbot enthält, konnte nur mit drei Vorbehalten
verabschiedet werden. Hier hat die Schweiz Defizite, die ih-
ren Bürgerinnen und Bürgern – so meine ich – nicht wohl be-
kommen.
Alle Gründe, welche gegen einen Uno-Beitritt sprechen, sind
hausgemacht überholt. «Nur in der Sphäre des abstrakten
Denkens sind Solidarität und Neutralität – die Solidarität, auf
welche die Charta der Vereinten Nationen abstellt und die
Neutralität, zu der sich die Schweiz bekennt – unvereinbare
Gegensätze. In Wirklichkeit ist sehr wohl ein Ausgleich denk-
bar ....» So hat es 1948 der damalige Chefredaktor der
«NZZ», Willy Bretscher, formuliert.
Heute hat die Uno das Problem für neutrale Staaten gelöst.
Schweden und Österreich, beide der Neutralität verpflichtet,
sehen keinen Konflikt zwischen ihrer Neutralität und ihrer Zu-
gehörigkeit zur Uno. Entscheidend ist doch, dass sich seit
1986 die Welt nachhaltig verändert hat. Mit dem Fall der Ber-
liner Mauer 1989 ist der kalte Krieg zu Ende gegangen, und
es stellt sich, sicher sehr vereinfacht, die Frage, gegenüber
wem wir denn noch neutral sein wollen.
Deshalb gilt es entschlossen den Weg zum Uno-Beitritt ein-
zuschlagen und unseren Beobachterstatus in einen Mitglied-
status zu verwandeln. Das können wir ohne lange Verhand-
lungen tun. Es geht dabei nicht nur um Solidarität; es geht
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auch um Mitwirkung und Mitbestimmung, um verbindliche
Verpflichtungen.
In diesem Sinne ersuche ich Sie, die Motion zu überweisen,
um dadurch den Weg für die Schweiz in die Uno möglich zu
machen.

Bloetzer Peter (C, VS): Aussenpolitik heisst insbesondere
Existenzsicherung und Interessenwahrung. Bei der Umset-
zung von aussenpolitischen Kernzielen, wie Förderung von
Sicherheit und Frieden, Abbau der sozialen Gegensätze und
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, geht es um grenz-
überschreitende Aufgaben. Probleme von globaler Ausdeh-
nung, welche unsere Interessen und unsere Existenz direkt
tangieren – Umweltzerstörung, Migrationsdruck, Drogen,
Epidemien, aber auch die weltweite Friedenssicherung –,
können nur in internationaler, multilateraler Zusammenarbeit
gelöst werden.
Zu Beginn des nächsten Jahrhunderts werden gemäss
OECD vier Fünftel der Weltbevölkerung in Entwicklungslän-
dern leben. Zwar werden sich die Bedingungen dieser Län-
der überwiegend verbessern, doch wird die Zahl der Men-
schen, welche in Armut und Elend leben, zunehmen. Auch
wenn die Lösung dieses Problems und der Fortschritt in den
Entwicklungsländern letztlich von diesen selbst erzielt wer-
den müssen, so muss doch die Entwicklungszusammenar-
beit der internationalen Staatengemeinschaft die externen
Mittel dazu liefern können. Diese Aufgabe kann nicht bilateral
gelöst werden, schon gar nicht von einem Kleinstaat, auch
nicht von einem wirtschaftlich starken Kleinstaat. Hierzu
braucht es die multilaterale Zusammenarbeit.
In der Aussenpolitik, in der Aussenwirtschaftspolitik und in
der Sicherheitspolitik gewinnt deshalb die multilaterale Zu-
sammenarbeit immer mehr an Bedeutung. Aussenpolitische
und aussenwirtschaftspolitische Interessenwahrung erfolgen
am besten durch aktive Mitgliedschaft und Mitarbeit in den
wichtigsten internationalen Organisationen. Das will nicht
heissen, dass der bilateralen Zusammenarbeit keine Bedeu-
tung mehr zukommt. In der multilateralen Zusammenarbeit
zählt vor allem die Kompetenz der nationalen Vertreter. Die
Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit liegt im Schaffen
von Kompetenz und Know-how all jener, welche vor Ort und
in den internationalen Organisationen unser Land vertreten.
Aussen- und Innenpolitik lassen sich nicht mehr trennen. Da-
bei stellen wir einen Gegensatz zwischen aussenpolitischen
Zielen und innenpolitischer Befindlichkeit fest – auch beim
Uno-Beitritt. Die Interessenwahrung drängt uns zum Uno-
Beitritt; dabei stehen wir vor Widerständen in der politischen
Befindlichkeit wie etwa der Sorge um unsere Neutralität. Der
Bericht des Bundesrates zeigt aber klar, dass unsere Neutra-
lität durch den Beitritt zur Uno nicht tangiert wird.
Einwände ergeben sich auch aus den offensichtlichen Män-
geln, welche die Uno trotz Reformbestrebungen auch heute
noch aufweist. Die Uno ist wie andere internationale Organi-
sationen eine Regierungsorganisation ohne eigentliche Ge-
waltentrennung, ohne parlamentarische Kontrolle und ohne
Instrumente zur Durchsetzung der Rechtsnormen und des
Völkerrechts. Trotz dieser Mängel zwingt uns die Interessen-
wahrung zum Uno-Beitritt. Als Nichtmitglied können wir die
Reform und die Stärkung der Uno nur wünschen, als Mitglied
können wir dazu beitragen und mit entscheiden.
Ohne das Volk geht in der Schweiz nichts; das ist auch gut
so. Das soll aber nicht heissen, dass wir die notwendige mul-
tilaterale Zusammenarbeit und die Arbeit in diesen Organisa-
tionen nicht voll und ganz wahrnehmen; das soll nicht heis-
sen, dass wir den Uno-Beitritt nicht anstreben müssen. Was
es hierzu braucht, ist eine glaubwürdige Politik und vor allem
viel politische Überzeugungsarbeit. Der Bundesrat will der
Uno zum frühestmöglichen Zeitpunkt beitreten. Die Zeit ist
gekommen. Machen wir uns an die politische Überzeugungs-
arbeit, und überweisen wir die Motion.

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Im Anschluss an die bisher ge-
führte Debatte gestatte ich mir, mich auf zwei Punkte zu kon-
zentrieren. Die Zahl 2 scheint heute – sonst ist es die Zahl 3 –
eine magische zu sein.

Ich persönlich stehe hinter dieser Motion; ich befürworte sie,
habe aber zwei Bedenken:
Das erste Bedenken betrifft die Frage der Neutralität:
1. Das Völkerrecht versteht unter der Neutralität die Nichtein-
mischung, wenn zwei Staaten miteinander in kriegerischen
Auseinandersetzungen stehen.
2. Das Völkerrecht verlangt, dass sich der dauernd neutrale
Staat bewaffnet, d. h., dass er sich selber verteidigt.
3. Das Völkerrecht verlangt in Friedenszeiten eine soge-
nannte Neutralitätspolitik.
Nun ist in unserem Land seit längerer Zeit eine Diskussion
über das Wesen dieser alten Staatsmaxime im Gang, beson-
ders auch jetzt im Zusammenhang mit der Uno-Debatte, und
zwar mit dem Ziel, die Neutralität unter Berufung auf ihre
Funktion als Mittel und nicht als Ziel der Aussenpolitik zu fle-
xibilisieren. Viele möchten bei dieser Gelegenheit die Neutra-
lität sogar abschaffen oder relativieren. Sie übersehen aber,
dass das zu weit geht, denn die Neutralität ist eine Überein-
kunft mit der völkerrechtlichen Gemeinschaft, mit der Staa-
tengemeinschaft. Man kann nicht in das Uno-Gebäude ein-
treten und die Neutralität gleichsam an der Garderobe ab-
geben und sie dann vielleicht später beim Wiederaustritt –
sofern ein solcher einmal in Frage kommt (Stichwort: Völker-
bund) – an der Garderobe wieder in Empfang nehmen. Das
geht meines Erachtens nicht.
Es ist auch eine Wahrheit, dass unsere Neutralität – wie das
Herr Rhinow sehr einleuchtend geschildert hat – nicht nur eine
völkerrechtliche Institution ist, eine Institution des Völkerrech-
tes, sondern dass sie in unserem Volk auch ein Mythos ist. Ich
frage Sie: Warum stehen wir nicht zu diesem Mythos? Warum
sagen wir nicht, dass die Haltung der Neutralität zu unserem
Wesen gehört, auch wenn unser Volk sie nicht im Sinne der
völkerrechtlichen, juristischen Definitionen versteht?
Andere Länder haben doch auch ihre Mythen, und sie haben
diese, als sie in die Völkergemeinschaften eingetreten sind,
nicht abgegeben – die Grossen und die Mächtigen sowieso
nicht. Es gibt Uno-Mitgliedstaaten, die noch drakonische
Strafrechtsordnungen haben und fröhlich die Menschen-
rechtskonventionen unterschrieben haben. Sie werfen nicht
einfach alles über Bord, sondern sie sind als eigenständige
Staaten mit ihren Mythen und mit ihren Besonderheiten Teil-
nehmer dieser Organisation.
Wir sind doch in der Schweiz vielfach der Auffassung, diese
Nichteinmischung und Neutralität habe uns jahrhundertelang
vor Streit, Zank und Kriegsfolgen bewahrt. Die schweizeri-
sche Neutralität hat in diesem Zusammenhang auch das
Wohlergehen unseres Landes gefördert und ist damit ein Teil
unseres Selbstbewusstseins und unserer Wohlfahrt gewor-
den. Daran darf nicht gerüttelt werden.
Diese Interpretation der Neutralität steht im Gegensatz zur
Auffassung in Österreich. Österreich wurde die Neutralität
1955 durch das sogenannte Moskauer Memorandum von
aussen aufgezwungen. Es hiess damals, Österreich habe
nach dem Vorbild der Schweiz neutral zu sein. Eine solche
Neutralität ist übergestülpt und nicht von innen heraus ge-
wachsen. Deshalb kann man in bezug auf den Uno-Beitritt
die Neutralitätssituation von Österreich nicht mit derjenigen
der Schweiz vergleichen.
Nun ist dem Bericht des Bundesrates zu entnehmen, dass
die Uno 1995 offiziell Position zum Stellenwert der Neutralität
bezog, indem die Generalversammlung die ständige Neutra-
lität des Uno-Mitgliedes Turkmenistan ausdrücklich aner-
kannt, unterstützt und – wie es heisst – den Mitgliedern zur
Achtung empfohlen hat. Daraus folgt, dass ein immerwäh-
rend neutrales Land heute offenbar doch seinen Platz in der
Uno hat. Das wiederum bedeutet, dass die Schweiz einen
klaren Neutralitätsvorbehalt formulieren kann und soll. Ich
sehe keinen Grund, warum wir das nicht versuchen sollten.
Wenn die Uno ihrerseits sagt, man anerkenne diesen Status
und achte ihn, dann dürfen wir das doch unsererseits quittie-
ren und sagen: Ja, wir möchten diesen Status. Dieser Neu-
tralitätsvorbehalt muss sich auf gar nichts anderes beziehen
als auf das, was die Neutralität im Völkerrecht bedeutet, näm-
lich die militärische Abstinenz dann, wenn zwei Staaten auf
kriegerische Weise – also mit Waffen – streiten.
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Ich bitte Sie, Herr Bundespräsident Cotti, diese Bedenken in
die Verhandlungen und in die Vorbereitungen zu diesem
Uno-Beitritt gebührend «einzupacken».
Das zweite Problem, das ich anschneiden möchte, ist die Re-
lation zwischen den bilateralen Verhandlungen mit der EU
und dem Zeitpunkt einer Uno-Abstimmung.
Viele Hemmschwellen zum Uno-Beitritt sind seit der letzten
Abstimmung von 1986 dahingefallen. Doch darauf, ob der
Beitritt nun etwas früher oder später erfolgt, ob wir der Uno
53 oder 58 Jahre nach ihrer Gründung beitreten, kommt es
wahrscheinlich nicht so sehr an.
Demgegenüber ist die Regelung des Verhältnisses mit der
EU für die Interessen unseres Landes vorrangig. Ein EU-Bei-
tritt hätte derzeit vor dem Volk wohl kaum eine Chance. Aber
die bilateralen Verhandlungen sind vom Fleck gekommen,
und sollten diese zum Abschluss kommen, so geniessen die
Volksabstimmungen, die es dann braucht, gegenüber einem
Plebiszit über den Uno-Beitritt nach meiner Auffassung einen
klaren Vorrang. Es geht um vitale Interessen für die gesamte
Wirtschaft, für den Verkehr, für die Sicherheit unseres Lan-
des, und selbst wenn diese bilateralen Verhandlungen nicht
sofort zum Abschluss kämen, wäre es angezeigt, zuerst ei-
nen glaubwürdigen und brauchbaren Weg aufzuzeigen, wie
wir dieses Europaproblem in den Griff bekommen, bevor wir
das Verfahren zum Uno-Beitritt ins Spiel bringen.
Nun hat sich eine gewisse formale Komplikation ergeben –
es ist eine formale Komplikation, ich unterstreiche das gerne,
denn ich möchte nicht missverstanden werden –, indem ne-
ben der Motion des Nationalrates (Gysin Remo) auch eine
Volksinitiative angekündigt wurde. Diese Volksinitiative, die
zweifellos zustande kommen wird, wird dazu führen, dass wir
vor Ende des Jahres 2001 darüber abstimmen müssen. Das
könnte dann unter Umständen zu einer gewissen Kollision
mit den Vorlagen zu den bilateralen Verhandlungen führen.
Man hört gelegentlich, der Uno-Beitritt solle als «Probega-
lopp» für die Europaabstimmung – oder für die Europaab-
stimmungen – benutzt werden. Vor solchen Spielereien
muss man warnen: Der Abschluss der bilateralen Verhand-
lungen geniesst klare Priorität gegenüber einem Uno-Beitritt;
diese Aufgabe müssen wir zuerst lösen.
Ich ersuche den Bundesrat, diesen Fragen betreffend die
zeitliche Abfolge der Abstimmungen über diese Vorlagen das
gebührende Gewicht beizumessen. Sie haben nicht nur for-
malen Charakter, sondern sie bestimmen auch den Takt und
damit den Erfolg unserer Aussen- und Innenpolitik.
Im übrigen ersuche ich Sie, die Motion zu überweisen.

Inderkum Hansheiri (C, UR): Wenn wir heute über eine Mo-
tion zu befinden haben, welche den Bundesrat einlädt, den
Beitritt der Schweiz zur Uno vorzubereiten, dann stellen sich
zwei Fragen – auch ich, Herr Merz, komme offenbar zur ma-
gischen Zahl zwei: Die erste Frage lautet, ob ein Beitritt von
der Sache her gerechtfertigt sei; die zweite, ob der Zeitpunkt
gekommen sei, diese Frage Volk und Ständen wiederum zu
unterbreiten. Beide Fragen, bzw. deren Beantwortung, sind
miteinander verknüpft. Deshalb kann die Antwort auch nur
verknüpft erfolgen.
Politische Entscheide – das wissen wir – erwachsen be-
kanntlich nicht in Rechtskraft. Die politische Kultur gebietet
es jedoch, insbesondere bei direktdemokratischen Entschei-
den und vor allem dann, wenn diese klar und deutlich ausge-
fallen sind, während einer angemessenen Zeit zuzuwarten,
bis die nämliche Frage erneut zur Entscheidung gestellt wird.
Diese angemessene Zeit ist meiner Überzeugung nach ab-
gelaufen – auch weil sich die Verhältnisse in der Zwischen-
zeit doch nicht unwesentlich verändert haben. Diese Ände-
rung der Verhältnisse wurde erwähnt. Ich möchte sie nicht im
einzelnen wiederholen, sondern nur punktuell noch einige
Gedanken ausführen:
Da ist zunächst der Zusammenbruch der Ost-West-Konfron-
tation – zweifelsohne ist damit eine Effizienzsteigerung der
Uno ermöglicht worden und tatsächlich auch eingetreten. Es
ist indes natürlich nicht zu verkennen, dass mittlerweile an-
dere, historisch bedingte Mechanismen wieder an die Ober-
fläche gespült wurden. Im Zusammenhang mit dem Kosovo-

Konflikt ist etwa das Stichwort Russland als Schutzmacht
Serbiens zu erwähnen. Im Kontext mit dem Image der Uno –
das ja entscheidend von ihrer Effizienz geprägt ist – muss an-
dererseits auch klar gesehen werden, dass die Uno eben
kein Weltstaat und kein Weltbundesstaat ist. Mithin besteht
zwischen ihr und ihren Mitgliedern keine Teilung der Souve-
ränität. Zurzeit gibt es realistischerweise keine griffigere Kon-
struktion – das muss man auch klar sehen.
Als zweites Stichwort wurden die Folgen der Globalisierung
und der Internationalisierung gegeben. Diese haben gewiss
das Bewusstsein der schweizerischen Bevölkerung gestärkt,
dass viele Aufgaben und Probleme heute nur noch durch
eine internationale Zusammenarbeit einigermassen gelöst
werden können. Was es aber unseren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern noch vermehrt deutlich zu machen gilt, ist, dass
die internationale Zusammenarbeit, ja die Aussenpolitik
schlechthin nicht nur zum Ziele haben können, den eigenen
Wohlstand und die eigene Sicherheit zu gewährleisten, son-
dern eben auch einen Beitrag unseres Landes zur Mitgestal-
tung der Ordnung in dieser Welt zu leisten.
Ein dritter Punkt: Die Uno-Charta ist zur Grundordnung des
universellen Völkerrechtes aufgerückt. Das Völkerrecht – es
wurde kürzlich von Herrn alt Staatssekretär Blankart zu
Recht als konsolidierte Ethik im zwischenstaatlichen Verkehr
bezeichnet – ist gerade für einen Kleinstaat von grosser Be-
deutung und mitunter die einzige Waffe, um sich gegen
Machtansprüche, woher auch immer sie kommen, zur Wehr
zu setzen.
Das Völkerrecht aber, das muss, Herr Bundespräsident,
auch festgestellt werden, ist eben nur so gut, wie es auch
durchgesetzt wird. Jede Rechtsordnung, sie mag materiell
noch so gut sein, ist nur so gut, wie sie auch durchgesetzt
wird. Hier bestehen natürlich im Bereich des Völkerrechtes
zum Teil noch grosse Defizite; Defizite, die einerseits sy-
stemimmanent sind, aber Defizite auch, die anderseits zwei-
felsohne noch behoben oder minimiert werden können. Es ist
auch zu bedenken, dass diese Sicht des Völkerrechtes zum
Teil eben auch ihren Niederschlag im Image findet, das die
Uno in der Bevölkerung hat.
Bleibt schliesslich noch die Neutralität: Hier möchte ich ein-
fach darauf hinweisen, dass sie bei der überdeutlichen Ab-
lehnung eines Uno-Beitritts im Jahre 1986 eine entschei-
dende Rolle spielte. Sie wird auch bei einer zukünftigen Ab-
stimmung eine wesentliche, wenn nicht die wesentlichste
Rolle spielen.
Klar ist für mich, dass die Neutralität einem Uno-Beitritt nicht
im Weg steht. Klar ist für mich auch, dass die Neutralität im
heute veränderten Umfeld einen gegenüber früher veränder-
ten Inhalt hat und haben muss. Ihre eher ausgrenzenden und
abgrenzenden Züge sind durch einen engagierten Einsatz für
die Verwirklichung der allen Völkern gemeinsamen Werte
und Interessen abzulösen. Der Nukleus aber muss erhalten
bleiben; hier kann ich mich voll mit dem einverstanden erklä-
ren, was Herr Merz so eindrücklich gesagt hat.
Abschliessend: Ich bin, wie ich dies schon 1986 klar war, Be-
fürworter eines Uno-Beitritts, aber ich möchte auch zu be-
denken geben, dass wir noch viel Überzeugungsarbeit wer-
den leisten müssen.

Cotti Flavio, président de la Confédération: MM. Inderkum et
Merz ont relevé la nécessité d’intensifier la «Überzeugungs-
arbeit», qui reste un problème majeur face au problème gé-
néral de l’adhésion à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Je partage parfaitement leur avis. Je me permets tout de
même, à titre d’introduction, de vous rappeler l’état d’âme et
l’atmosphère qui régnaient dans cette salle – j’en parlais il y
a quelques minutes avec M. Rhinow – lorsqu’on discutait de
motions analogues il y a encore 4, 5 ou 6 ans. Donc, au
moins au niveau du Conseil des Etats, la «Überzeugungsar-
beit» a déjà porté quelques fruits. Je crois pouvoir continuer
sur cette voie en faisant appel à tous ceux qui se sont pro-
noncés favorablement, afin qu’ils contribuent, eux aussi, à
cette «Überzeugungsarbeit». Cette tâche est vraiment celle
du Parlement, et elle est au moins aussi importante que celle
du Conseil fédéral.
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Je voulais commencer par cela parce que je constate,
d’après les différentes interventions, une nette modification
de l’atmosphère générale, ce qui ne peut que faire plaisir, car
les raisons qui plaidaient, il y a longtemps déjà, en faveur
d’une participation pleine et entière de la Suisse à l’ONU
n’ont fait que se renforcer au cours des dernières années. Je
ne veux pas revenir sur toutes ces motivations, Mme Beerli
les ayant indiquées de manière globale et très précise. Je me
permettrai simplement de signaler avant tout les hautes fina-
lités de politique internationale, de pacification, de tutelle des
droits de l’homme fondamentaux, qui sont les finalités de
l’ONU.
Mais nous savons que les finalités à elles seules ne suffisent
pas. Il a été dit à juste titre que la meilleure des lois, si elle
n’est pas appliquée, perd de son importance. Seulement, la
tâche de tous les pays bien intentionnés est bien de contri-
buer, Monsieur Merz, à ce que ces lois, ces dispositions
soient appliquées dans les faits. Il est vrai, Monsieur Bloet-
zer, que beaucoup de points faibles subsistent dans une or-
ganisation qui, fondamentalement, ne peut réaliser que ce
que veulent les pays qui en sont membres. Elle n’a pas de
pouvoir à elle seule. Vous le savez fort bien: l’Assemblée gé-
nérale joue un rôle important, mais il faut des majorités; et
vous connaissez aussi le rôle du Conseil de sécurité.
Malgré cela, si nous voulions simplement faire une comparai-
son – nous l’avions faite dans le cadre du débat au Conseil
national; nous avions comparé simplement l’ONU avec la So-
ciété des Nations –, nous pourrions constater que des pas en
avant très importants ont été réalisés par les Nations Unies,
que ce soit dans le cadre de ses dispositions intérieures, ou
que ce soit dans celui de la participation pleine et entière de
tous les pays du monde, sauf bien sûr, on l’a dit, de la Suisse
et du Vatican. Si nous faisions une comparaison avec ce que
la Société des Nations a réalisé, nous devrions dire, avec
soulagement d’ailleurs, que la communauté internationale se
développe, qu’elle fait des progrès, il n’y a pas de doute.
Je ne veux pas revenir sur le message du Conseil fédéral, je
l’ai déjà dit lors du séminaire de Genève – auquel Mme Beerli
a fait allusion –, de 1919 concernant la participation de la
Suisse à la Société des Nations. Je me permets de vous con-
seiller vivement la lecture de ce message. Le Conseil fédéral
disait clairement qu’il ne savait pas si la Société des Nations
allait réussir dans les finalités qu’elle s’était données, mais
que sa tâche était de contribuer à cette réalisation. Si la
Suisse ne participait pas, on pourrait dire que si demain le but
était réalisé, elle s’est abstenue de participer. Lisez ce mes-
sage; nous n’aurions alors qu’une finalité, celle de suivre la
philosophie même et la vision politique de nos prédéces-
seurs. D’un côté les valeurs, de l’autre la «Vernetzung» dont
beaucoup ont parlé ici. Je ne veux pas répéter une expé-
rience que nous faisons tous les jours au niveau de nos rela-
tions internationales. Le réseau multilatéral qui a été créé
après la Deuxième Guerre mondiale surtout – réseau dont
les Nations Unies ne sont qu’un élément, car il y en a d’autres
dont je dirais qu’ils sont même plus intenses, plus serrés,
plus poussés, je pense à l’Union européenne – devient de
plus en plus le siège essentiel de nos relations.
Je ne veux pas répéter ce que j’ai dit mille fois, mais les
temps des beaux sourires diplomatiques, des beaux contacts
bilatéraux de durée hebdomadaire sont révolus. Les relations
solides, permanentes, stables s’établissent de plus dans le
cadre des structures internationales. Monsieur Rhinow, vous
avez tout à fait raison, ceux qui n’en font pas partie s’isolent
de plus en plus, avec toutes les conséquences négatives
d’isolement progressif que cela entraîne.
Il n’y a donc pas seulement des raisons matérielles, les hau-
tes valeurs des buts de l’ONU, il y a aussi des questions for-
melles importantes, telle justement la nécessité de participer
dans ces contacts qui sont, au fond, la raison même des re-
lations internationales.
Il y a une troisième raison, strictement de politique intérieure.
Elle a aussi été évoquée, par exemple par M. Reimann. Il n’y
a pas de doute, si nous pensons que nous sommes parmi les
pays, par tête d’habitant, qui, déjà maintenant, ont la plus
forte contribution financière à l’ONU, si nous tenons compte

du fait que nous participons à toutes les structures collatéra-
les de l’ONU, et si nous tirons la conclusion que notre seule
abstention consiste dans le fait de ne pas être présent là où
les décisions sont prises, eh bien la question qu’on doit se
poser du point de vue intérieur est la suivante: on paie, on
participe, on s’engage, mais on se refuserait le droit d’être là
où les décisions sont prises? C’est presque paradoxal. Il est
certainement nécessaire de corriger cette situation.
J’arrive à la conclusion en disant, surtout à M. Reimann qui
s’est déclaré favorable en principe à l’adhésion de la Suisse
à l’ONU, que les conditions financières exactes de cette par-
ticipation ne peuvent pas être encore déclarées de manière
conclusive aujourd’hui. Le Conseil fédéral a fait dans son rap-
port une étude. Vous avez évoqué le chiffre. Il n’y a pas de
doute que si la Suisse devait participer à l’ONU et en même
temps manifester quelque perplexité de caractère financier,
on risquerait de créer alors, pour d’autres raisons, une at-
mosphère riche de doutes et de points d’interrogation. Mais
nous allons certainement examiner le problème financier de
manière très approfondie, Monsieur Reimann, car je crois
aussi que ce serait là un argument, comme vous l’avez dit,
que les adversaires pourraient utiliser. Néanmoins les chif-
fres en témoignent déjà maintenant: l’adhésion ne comporte-
rait de toute manière pas une modification substantielle de
notre engagement financier, comme il se manifeste déjà
maintenant.
Pour terminer, encore un mot concernant le timing. Je suis
reconnaissant au Conseil des Etats, et à sa commission en
particulier, du fait que celle-ci ne demande pas au Conseil fé-
déral un timing qu’elle aurait déjà établi elle-même. Car, vous
l’avez évoqué, plusieurs d’entre vous l’ont dit, il faut sans
aucun doute mettre en corrélation cette procédure avec
d’autres facteurs importants de notre politique étrangère –
les négociations bilatérales ont déjà été évoquées de ma-
nière précise. Je crois effectivement que nous devons mani-
fester à court terme cette concentration sur les bilatérales,
comme on l’a déclaré depuis longtemps, surtout du moment
que les conditions de base pourraient peut-être s’améliorer,
pour en arriver à la conclusion. Et cela même si, je tiens à le
souligner trois fois, je ne voudrais pas qu’on se crée des illu-
sions qui à courte échéance pourraient, encore une fois mal-
heureusement, ne pas se concrétiser.
Concernant le timing, je peux vous dire que, dans le cadre
des contacts permanents et de confiance que nous avons
avec les Commissions des affaires étrangères des deux
Chambres, notre obligation et notre engagement sont certai-
nement d’en discuter le moment venu avec le Parlement. Le
choix du timing est de la compétence du Conseil fédéral,
mais dans le sens d’une vision politique qui dépasse de loin
les compétences strictement formelles. Notre tâche est de
nous concerter avec vous de manière approfondie concer-
nant le choix des délais pour présenter le message au Con-
seil fédéral, parce que le pas suivant sera celui de la présen-
tation du message.
Donc, timing à approfondir suivant l’évolution du problème
des négociations bilatérales, et à approfondir ensemble et en
pleine entente entre le Conseil fédéral et le Parlement.

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich möchte der Präsidentin unse-
rer Kommission und allen Ratsmitgliedern für diese ausführ-
liche Debatte und die Auslegeordung danken, die damit ge-
schaffen wurde, und Ihnen, Herr Bundesrat, für die Antwor-
ten, die Sie uns erteilt haben.
Ich möchte aber einfach nochmals die Frage des Neutrali-
tätsvorbehaltes zur Sprache bringen. Sie haben mir darauf
keine Antwort gegeben, vielleicht auch deshalb nicht, weil
diese im Rahmen der heutigen Debatte nicht dringlich ist und
zum Verfahren des Beitrittes gehören wird – aber ich werde
dranbleiben. Ich bitte Sie – wenn Sie heute nicht dazu Stel-
lung nehmen können –, diese Frage des Neutralitätsvorbe-
haltes als Pendenz in die Vorbereitungen für den Uno-Beitritt
mitzunehmen.

Danioth Hans (C, UR): Ich bin nicht Mitglied der Aussenpoli-
tischen Kommission, habe aber diese Debatte sehr interes-
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siert mitverfolgt; ich bin auch sehr froh um diese Auslegeord-
nung. Ich war seinerzeit, 1986 – ich bekenne das –, ein Geg-
ner eines Uno-Beitritts, habe inzwischen aber auch gewisse
Überzeugungen geändert. Auch die Welt hat sich verändert,
wir leben nicht mehr in der Zeit der bipolaren Auseinander-
setzung, als die Uno von den beiden Blöcken instrumentali-
siert wurde; sondern die Uno ist das Spiegelbild der Welt mit
ihren Unvollkommenheiten, aber auch mit ihren Erfolgen. Ich
meine, dass vor allem der heutige Generalsekretär, Kofi An-
nan, eine Autoritätsperson ist und Vertrauen verdient. Ich
könnte mich somit auch auf diesen Weg begeben; ob dieser
direkt nach New York oder zuerst nach Brüssel führt, ist of-
fen. Ich bin auch der Meinung, dass wir zuerst die bilateralen
Verhandlungen abschliessen müssen. Dann besteht aber si-
cher keine Dringlichkeit für einen EU-Beitritt.
Was mich aber zu diesem Votum veranlasst, ist der Hinweis
im Bericht des Bundesrates – auch Frau Beerli hat dies
schon gesagt –, dass die Generalversammlung der Uno den
Neutralitätsstatus des Mitgliedes Turkmenistan ausdrücklich
anerkannt hat. Was dem einen recht ist, soll doch dem ande-
ren billig sein. Unsere Neutralität ist in unserer Geschichte
begründet; ich würde es bedauern, wenn – bei aller Wissen-
schaftlichkeit der Argumente, die wir heute gehört haben –
bereits jetzt die Relativierung unserer Neutralität begänne.
Damit würde das Volk sicher nicht beruhigt. Diese Grund-
sätze, Maximen, Überzeugungen sind im Volk nach wie vor
sehr stark verankert; ich warne davor, dass man die Flexibi-
lisierung der Neutralität, auch im Sicherheitsbericht, nun als
eines der wichtigsten Kriterien darstellt.
Von daher gesehen würde ich es auch sehr begrüssen, wenn
der Bundesrat – durch einen Vorbehalt oder eine klare Erklä-
rung der Schweiz – klar Stellung beziehen würde, dass die
Schweiz als neutraler Kleinstaat so als Mitglied aufgenom-
men wird, wie sie ist; dass also ihr Neutralitätsstatus, wie das
Herr Merz sehr zutreffend dargelegt hat, anerkannt wird.
Wenn hier auch von der Uno her ein Signal gesetzt würde,
dann würde das ganz sicher wesentlich zur Deblockierung
beitragen.

Rhinow René (R, BL): Gestatten Sie mir noch ein kurzes
Wort zur Neutralitätsfrage, die von einigen Rednern ange-
schnitten worden ist.
Ich glaube, niemand in diesem Rat hat die Meinung vertre-
ten, man solle wegen des Uno-Beitrittes die Neutralität auf-
geben, im Gegenteil: Wir haben argumentiert, dass die Neu-
tralität dem Beitritt nicht entgegenstehe. Aber ich muss auf
folgendes hinweisen: Die Uno anerkennt die Neutralität im
Sinne des Völkerrechtes und nicht eine allfällige Neutralität
im Sinne des Mythos, wie sie bei uns vielleicht verstanden
werden kann. Die Uno anerkennt das als Neutralität, was in
den völkerrechtlichen Grundlagen als Neutralität ausgewie-
sen ist. Wir dürfen uns diesbezüglich keine Illusionen ma-
chen und müssen auch dem Volk gegenüber ehrlich sein.
Wir können nicht das, was wir entgegen dem allgemeinen
Verständnis von Neutralität für uns als Neutralität haben
wollen, zur Akzeptanzvoraussetzung für einen Beitritt ma-
chen.

Cotti Flavio, Bundespräsident: Ich habe das Thema der Neu-
tralität deshalb nicht berührt, weil aus allen hier gehaltenen
Voten ganz klar hervorgegangen ist, dass die verschiedenen
Ständerätinnen und Ständeräte davon überzeugt sind, dass
ein Uno-Beitritt in keiner Weise im Widerspruch zur Neutrali-
tät steht. Insofern ist diese Frage für mich unbestritten.
Ich möchte auch keine philosophischen Diskussionen begin-
nen. Was Herr Rhinow gesagt hat, ist absolut klar: Die
Schweiz wird der Uno beitreten, wenn das Schweizervolk zu-
stimmt, und wird zugleich neutral bleiben.
Was die Definition der Neutralität betrifft, können wir natürlich
lange darüber philosophieren. Ich kann Ihnen aber vielleicht
aufgrund einiger Beispiele erläutern, wie die Entwicklung der
Neutralität erfolgt ist, wobei, wie Herr Rhinow gesagt hat, die
völkerrechtliche Seite, die klar und unbestritten ist, Anfang
dieses Jahrhunderts in völkerrechtlichen Akten klar festge-
legt worden ist.

Es gibt aber auch einen politischen Teil der Neutralität. Ich
möchte Sie darauf hinweisen, dass die Schweiz in dieser Be-
ziehung wesentliche Entwicklungen mitgemacht hat, ohne
dass dies vielleicht zur Genüge bemerkt worden ist. Ich per-
sönlich habe das aber immer wieder unterstrichen.
Wir haben z. B. vor wenigen Jahren, anlässlich der Konflikte
auf dem Balkan, die Beföderung von Instrumenten der Nato
durch unser Land zugelassen. Das wäre vorher absolut un-
vorstellbar gewesen. Im Januar 1991 – in meinem ersten
Präsidialjahr – hat der Bundesrat beschlossen, im Zusam-
menhang mit dem Golfkrieg Überflüge über die Schweiz zu
gestatten. Diese Entwicklungen haben sich ergeben, ohne
dass irgendwelche innere Konflikte entstanden wären. Das
zeigt auch, wie weit der Begriff der Neutralität politisch und hi-
storisch interpretiert werden muss.
Ich muss ein letztes, ziemlich weit zurückliegendes Beispiel
erwähnen: Wir können doch nicht vergessen – ich habe es in
diesem Rat schon einige Male gesagt –, dass wir dem Euro-
parat bis Anfang der sechziger Jahre ferngeblieben sind. Das
Hauptargument war: Wir sind ein neutrales Land und ma-
chen deshalb nicht mit. Wir gehörten zu den Letzten, die Mit-
glied des Europarates geworden sind.
Ich erwähne das alles nur, um Ihnen klarzumachen, dass
sich der politische Begriff der Neutralität stets in Entwicklung
befindet und dass wir das dem Schweizervolk auch sagen
müssen: In der politischen Wahrnehmung der Neutralität hat
die Schweiz einen breiten Ermessensspielraum, und wir ha-
ben diesen Ermessensspielraum benützt, ohne dass irgend
jemand unter uns sagen könnte, dass wir unsere Neutralität
verletzt hätten.
Wir haben Neuerungen eingeführt, die in keiner Weise neu-
tralitätswidrig waren. Diese politische Betrachtung müssen
wir uns auch für die Zukunft vorbehalten.
Zu dem von Herrn Merz erwähnten Vorbehalt: Wir haben die
Sache vertieft geprüft. Aus heutiger Sicht haben wir die Mei-
nung, dass die Schweiz im Moment ihrer Ratifizierung des
Beitritts eine öffentliche Neutralitätserklärung abgeben
würde; es wäre eine Neutralitätserklärung. Wir wollen jetzt
nicht lange darüber diskutieren, was ein Vorbehalt und was
eine Erklärung ist. Ich habe dies der APK in Genf auch in die-
sem Sinne gesagt.

Motion 97.3269

Präsident: Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzu-
nehmen.

Überwiesen – Transmis

Bericht 98.051 – Rapport 98.051

Schmid Carlo (C, AI): Ich mache keine Bemerkung zur Sa-
che, sondern sage etwas zur Form: Auch das ist ein Bericht,
den wir erst während der Session erhalten haben. Es ist im-
mer eine Hetze; ich habe das nicht gelesen. Ich hatte keine
Zeit dazu. Wir sollten etwas seriöser werden. Gut, bei der
Uno kommt es nicht darauf an, aber sonst sollten wir das et-
was seriöser nehmen.

Präsident: Die Kommission beantragt, vom Bericht Kenntnis
zu nehmen.

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national
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Bilaterale Verhandlungen.
Erfolgsaussichten
Postulat Beerli
Négociations bilatérales.
Perspectives de réussite

___________________________________________________________

Wortlaut des Postulates vom 28. April 1998
Der Bundesrat wird beauftragt, spätestens bis Ende 1998
eine umfassende Lagebeurteilung über den Stand und die
Erfolgsaussichten der bilateralen Verhandlungen vorzuneh-
men. Eine Weiterführung der Verhandlungen ist nur sinnvoll,
wenn echte Erfolgschancen bestehen. Beurteilt der Bundes-
rat die Erfolgschancen als ungenügend, soll er aufzeigen,
wie und nach welchem Zeitplan er den Integrationsprozess
mit Ziel EU-Beitritt weiterführen will.

Texte du postulat du 28 avril 1998
Le Conseil fédéral est invité à faire une mise au point de l’état
et des chances de succès des négociations bilatérales
jusqu’à fin 1998 au plus tard. Une poursuite des négociations
n’est opportune que si elles ont de réelles chances de suc-
cès. Si le Conseil fédéral estime que ces chances sont insuf-
fisantes, il est invité à exposer de quelle manière et selon
quel calendrier il entend continuer le processus d’intégration
qui a pour objectif l’adhésion à l’UE.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Béguin, Bisig, Forster,
Iten, Leumann, Loretan Willy, Marty Dick, Merz, Rhinow,
Saudan, Schiesser, Schüle, Spoerry (13)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Nach der Sitzung des EU-Verkehrsministerrates vom 17.
März 1998 sind die bilateralen Verhandlungen erneut in die
Krise geraten. Die FDP-Fraktion ist der Ansicht, dass den bi-
lateralen Verhandlungen eine letzte Chance zu geben ist.
Vor Ende Jahr ist eine Klärung herbeizuführen, ob im Ver-
kehrsdossier ein Durchbruch möglich ist. Zu klären ist auch,
ob die Fortschritte bezüglich der noch offenen Fragen in den
anderen Dossiers einen politischen Durchbruch der bilatera-
len Verhandlungen bis Ende 1998 als möglich erscheinen
lassen. Aufgrund dieser Abklärungen drängt sich eine umfas-
sende Lagebeurteilung durch den Bundesrat auf: Was wurde
mit den bilateralen Verhandlungen erreicht, wo bestehen
noch offene Punkte, und welche Chancen sind einem ra-
schen Abschluss der bilateralen Verhandlungen einzuräu-
men? Zeigt es sich, dass die Chancen für einen Erfolg als un-
genügend zu beurteilen sind, soll der Bundesrat aufzeigen,
wie und nach welchem Fahrplan er die Erreichung des stra-
tegischen Beitrittsziels gemäss dem Bericht des Bundesrates
vom 29. November 1993 zur Aussenpolitik der Schweiz in
den neunziger Jahren anstrebt. Hinter dieses Ziel hat sich die
FDP am Parteitag vom 21. April 1995 in Interlaken gestellt.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 3. Juni 1998
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 3 juin 1998
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 22. April 1998 das
EDA und das EVD beauftragt, ihm bis Ende 1998 einen Inte-
grationsbericht zu unterbreiten. Ausserdem beabsichtigt der
Bundesrat, per Ende des Jahres 1998 eine Beurteilung der
bei den bilateralen sektoriellen Verhandlungen erreichten
Resultate vorzunehmen und den Nutzen dieses integrations-
politischen Instrumentes für die Schweiz zu evaluieren.
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Beerli Christine (R, BE): Im Anschluss an das Nein von Volk
und Ständen zum EWR-Beitritt im Dezember 1992 wurden,

um den entstandenen Schaden möglichst gering zu halten,
unverzüglich bilaterale Verhandlungen mit der EU aufgenom-
men. Seit sechs Jahren werden diese Verhandlungen mit
Einsatz und Härte geführt. Es ist für unser Land von grösster
Bedeutung, dass möglichst rasch ein erfolgreicher Abschluss
gefunden werden kann. Die Wirtschaft – vor allem die kleinen
und mittleren Unternehmungen, aber auch die Landwirt-
schaft beim Käse- und Gemüseexport – ist auf einen besse-
ren Marktzugang dringend angewiesen.
Weniger bekannt ist hingegen, welche Erleichterungen ein
erfolgreicher Abschluss der bilateralen Verhandlungen auch
im Bereich der Asylpolitik bringen könnte. Die EU sieht im
Dubliner Abkommen vor, dass Asylbewerber nur in einem
Land ein Asylgesuch stellen können. Ein ablehnender Ent-
scheid gilt dann für die gesamte EU. Man stelle sich vor, was
es für unser Land bedeutet, sich diesem Abkommen nicht an-
schliessen zu können. Alle in der EU abgewiesenen Bewer-
berinnen und Bewerber werden versuchen, in der Schweiz
ein weiteres Gesuch zu stellen. Die EU hat nun angedeutet,
sie würde die Schweiz am Abkommen teilhaben lassen, so-
bald die bilateralen Verhandlungen unter Dach sind. Das ist
ein Grund mehr, zügig vorwärtszugehen und nicht wie dieje-
nigen, die sich am meisten über zu viele Ausgaben im Asyl-
wesen beklagen, jeden Kontakt mit der EU zu verteufeln.
Das Ja zur LSVA am 27. September 1998 hat uns einem er-
folgreichen Abschluss – die Reaktionen in Europa zeigen es
auch – einen Schritt näher gebracht. Bis Ende dieses Jahres
sollte der weitere Verlauf der Dinge absehbar sein.
Ich bin dem Bundesrat dankbar, dass er bereit ist, das Postu-
lat entgegenzunehmen und eine Standortbestimmung vorzu-
nehmen.

Überwiesen – Transmis

98.3175

Postulat Beerli
Integrationsbericht
Postulat Beerli
Rapport sur l’intégration européenne

___________________________________________________________

Wortlaut des Postulates vom 28. April 1998
Der Bundesrat wird beauftragt, bis Ende 1998, in Form eines
Folgeberichtes zu seinem Bericht vom 18. Mai 1992, eine
aufdatierte und umfassende Auslegeordnung über die Aus-
wirkungen eines Beitritts oder eines Nichtbeitritts zur EU auf
alle Bereiche unserer Gesellschaft vorzulegen. In den Folge-
bericht einzubauen ist zudem eine Auslegeordnung über die
Auswirkungen eines Beitritts zum EWR.
Von besonderem Interesse sind die Auswirkungen in den Be-
reichen direkte Demokratie und Volksrechte, Wirtschaft, Kul-
tur und Sozialwerke, Fiskal-, Geld- und Währungspolitik,
Aussen- und Neutralitätspolitik, Sicherheits- und Migrations-
politik, Verkehrspolitik, freier Personenverkehr und Landwirt-
schaft.
Der Bericht soll auch aufzeigen, welcher Handlungsbedarf in
den einzelnen Bereichen besteht, um die Eurokompatibilität
des schweizerischen Rechtssystems herzustellen, und wie
diese Anpassungen zeitlich realisierbar sind. Der Bericht soll
zudem eine Bilanz über den Gesamtnutzen und die Gesamt-
kosten eines Beitritts oder eines Nichtbeitritts zur EU oder
zum EWR enthalten und aufzeigen, welches die Mitentschei-
dungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Schweiz in der EU
und im EWR sind.

Texte du postulat du 28 avril 1998
Le Conseil fédéral est invité à présenter jusqu’à fin 1998,
sous la forme d’un rapport additionnel à son rapport du
18 mai 1992, un inventaire mis à jour et détaillé concernant



Initiative parlementaire (Reimann) 1124 E 8 octobre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

les effets d’une adhésion ou d’une non-adhésion à l’UE dans
tous les domaines de la politique suisse. Il est également in-
vité à inclure dans son rapport additionnel un inventaire des
effets d’une adhésion à l’EEE.
Les points particulièrement intéressants sont les effets au ni-
veau des domaines suivants: la démocratie directe et les
droits populaires, l’économie, la culture et les institutions so-
ciales, la politique fiscale et monétaire, la politique extérieure
et de la neutralité, la politique de sécurité et de la migration,
la politique des transports, la libre circulation des personnes
et l’agriculture.
Le rapport devrait également mentionner les adaptations né-
cessaires dans les différents secteurs pour permettre d’obte-
nir l’eurocompatibilité du système légal suisse et dans quels
délais ces adaptations peuvent être réalisées. Le rapport
comprendra aussi un bilan qui démontrera les avantages et
les coûts globaux d’une adhésion ou d’une non-adhésion à
l’UE ou à l’EEE. Il devrait mentionner quelles sont les possi-
bilités de collaboration de la Suisse au sein de l’UE et l’EEE
et de quelle manière elle pourrait participer à la prise de dé-
cision de ces institutions.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Béguin, Bisig, Forster,
Iten, Leumann, Loretan Willy, Marty Dick, Merz, Rhinow,
Saudan, Schiesser, Schüle, Spoerry (13)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
In seinem Bericht vom 29. November 1993 zur Aussenpolitik
der Schweiz in den neunziger Jahren hat der Bundesrat den
Beitritt zur EU als langfristiges Ziel der schweizerischen Inte-
grationspolitik festgelegt. In seinem Bericht vom 18. Mai
1992 über einen Beitritt zur EU nimmt der Bundesrat eine er-
ste Auslegeordnung über die Auswirkungen eines EU-Bei-
tritts auf die Schweiz vor. Im Zusammenhang mit der Abstim-
mung über einen Beitritt der Schweiz zum EWR vom 6. De-
zember 1992 wurden die Auswirkungen eines Beitritts der
Schweiz zum EWR dargelegt.
Die EU und der EWR haben sich in der Zwischenzeit weiter-
entwickelt. Die FDP-Fraktion erachtet es als sinnvoll, wenn
der Bundesrat, unabhängig von der Entwicklung der bilatera-
len Verhandlungen Schweiz/EU, eine aufdatierte und umfas-
sende Auslegeordnung der Auswirkungen eines Beitritts
oder eines Nichtbeitritts zur EU oder zum EWR aus heutiger
Sicht vornimmt. Aufzuzeigen ist der Anpassungsbedarf in
substantieller und zeitlicher Hinsicht. Erst eine solche Ausle-
geordnung macht es möglich, eine breite innenpolitische Dis-
kussion über die schweizerische Integration zu führen und
damit für den Bundesrat die innenpolitischen Voraussetzun-
gen für das weitere Vorgehen zur Erreichung des strategi-
schen Zieles gemäss Bericht vom 29. November 1993 zu
schaffen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 9. September 1998
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 9 septembre 1998
Am 22. April 1998 hat der Bundesrat das Eidgenössische De-
partement für auswärtige Angelegenheiten und das Eidge-
nössische Volkswirtschaftsdepartement beauftragt, ihm bis
Ende 1998 einen Integrationsbericht vorzulegen. Dem Anlie-
gen der Postulantin wird dabei Rechnung getragen werden.
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Beerli Christine (R, BE): Heinrich Pestalozzi sprach immer
wieder davon, dass menschliches Handeln eine Harmonie
von Kopf, Herz und Hand darstellen solle. Obschon ich über-
zeugt bin, dass bei jeder Entscheidfindung auch Emotionen
einfliessen dürfen, ja müssen, bin ich doch etwas betroffen zu
sehen, dass bei den Diskussionen um die europäische Inte-
gration fast nur aus Herz und Bauch heraus argumentiert
wird. Die einen sind aus tiefster innerer Überzeugung dage-
gen und die anderen aus genau so tiefer innerer Überzeu-
gung dafür. Dazwischen ist ein Graben, der argumentativ
nicht mehr überbrückt werden kann. Ich erachte diese Situa-
tion als zukunftsfeindlich. Es werden Feindschaften geschürt

und unheimlich viele Energien in Grabenkämpfen verpufft.
Der Integrationsbericht, der mit dem vorliegenden Postulat
verlangt wird, soll die Basis für eine argumentative Auseinan-
dersetzung bilden. Nicht nur Herz und Bauch, auch der Kopf
soll ins Spiel gebracht werden. Erfahrungsgemäss werden
das Gespräch dann sachlicher, die Atmosphäre hoffentlich
weniger gehässig und der Graben etwas weniger tief.
Ich danke dem Bundesrat dafür, dass er bereit ist, das Postu-
lat entgegenzunehmen. Ich hoffe, dass wir in diesem Land
eine Debatte über die europapolitische Zukunft führen kön-
nen, ohne dass wir uns gegenseitig als heimatlose Landes-
verräter oder ewiggestrige Rütliverschwörer titulieren.

Cotti Flavio, président de la Confédération: Je veux simple-
ment confirmer notre volonté, Madame Beerli, de présenter
ce rapport dans les plus brefs délais. Le Conseil fédéral a
chargé le Département fédéral de l’économie et mon dépar-
tement de lui présenter ce rapport au plus tard jusqu’à la fin
de l’année. Il va certainement en décider au cours du mois de
janvier et ensuite le transmettre au Parlement.
Cela dit, je partage toutes vos considérations, Madame
Beerli, concernant la nature de la discussion à l’intérieur de
ce pays. Si le rapport peut contribuer à transformer le débat
européen, qui touche au «Herz und Bauch», en un débat qui
s’élève à un niveau rationnel et intellectuel, nous aurons déjà
atteint le but principal poursuivi par ce rapport.
Concernant le contenu du rapport, vous en avez évoqué les
éléments essentiels dans le développement de votre postu-
lat. Ils seront effectivement reflétés dans le rapport lui-même.

Überwiesen – Transmis

98.417

Parlamentarische Initiative
(Reimann)
Autobahn A 1.
Teilausbau auf sechs Spuren
Initiative parlementaire
(Reimann)
Autoroute A 1.
Elargissement partiel à six pistes

___________________________________________________________

Wortlaut der Initiative vom 29. April 1998
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich fol-
gende parlamentarische Initiative in der Form der allgemei-
nen Anregung ein:
Die Autobahn A1 wird von Kölliken/AG bis Oensingen/SO
auf sechs Spuren ausgebaut.

Texte de l’initiative du 29 avril 1998
Me fondant sur l’article 93 alinéa 1er de la Constitution fédé-
rale et sur l’article 21bis de la loi sur les rapports entre les
Conseils, je présente l’initiative parlementaire suivante, sous
la forme d’une demande conçue en termes généraux:
La route nationale A1 entre Kölliken/AG et Oensingen/SO
est élargie de façon à comporter six pistes.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bieri, Bisig, Büttiker, Cot-
tier, Delalay, Forster, Frick, Leumann, Loretan Willy, Marty
Dick, Merz, Paupe, Respini, Rochat, Schmid Carlo, Seiler
Bernhard, Spoerry, Uhlmann, Wicki (19)

Maissen Theo (C, GR) unterbreitet im Namen der Kommis-
sion für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) den folgenden
schriftlichen Bericht:
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Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 20. August 1998
die von Ständerat Reimann am 29. April 1998 eingereichte
parlamentarische Initiative gemäss Artikel 21ter des Ge-
schäftsverkehrsgesetzes vorgeprüft.
Diese Initiative verlangt, dass die Autobahn A1 zwischen
Kölliken/AG und Oensingen/SO auf sechs Spuren ausgebaut
wird.
Der Initiant war bei der Vorberatung der Initiative anwesend.

Begründung der Initiative
1. Kapazität
Auf der Strecke von Oftringen/AG bis Härkingen/SO hat die
Autobahn A1 das zusätzliche Verkehrsaufkommen der A2
(Basel–Chiasso) zu bewältigen. Die A1 ist die Hauptver-
kehrsachse der Schweiz. Diese Autobahn ist die meistbefah-
rene Strecke unseres Landes. Schon bei der Planung hätte
man den zusätzlichen Verkehr der A2 berücksichtigen müs-
sen.
2. Staugefahr
Die zurzeit laufende Sanierung der A1 von Rothrist bis Lenz-
burg zeigt unmissverständlich, dass die Kapazität der A1 von
Rothrist bis Härkingen schon heute absolut ungenügend ist.
Auch nach dem Abschluss der Sanierung wird die Kapazität
nicht ausgebaut. Bei jedem Unfall oder Einsatz eines Pan-
nenfahrzeuges bricht der Strassenverkehr auf dieser vielbe-
fahrenen Strecke sofort zusammen. Die Fahrzeuge weichen
auf die Hauptstrassen aus, was zu einem zusätzlichen Ver-
kehrszusammenbruch auf den Haupt- und Nebenstrassen
der Regionen Zofingen, Olten, Gäu usw. führt.
3. Kosten
Die Autobahn A1 müsste von Rothrist bis Oensingen drin-
gend saniert werden. Der Ausbau von vier auf sechs Spuren
könnte ohne nennenswerte Mehrkosten zusammen mit der
Sanierung vorgenommen werden.
4. Landesausstellung
Die Landesausstellung (Expo) im Raum Biel/Neuenburg
wird grossen Strassenverkehr aus der Ostschweiz, dem
Tessin und dem Raume Basel verursachen. Diese Ver-
kehrsströme führen zum grossen Teil über die Autobahnen
A1 und A2. Die Kapazität auf der A1 zwischen Oftringen
und Härkingen wird durch diese Belastung zusätzlich ausge-
schöpft werden.
5. Bilaterale Verträge
Sollte die Schweiz mit der EU einen bilateralen Vertrag ab-
schliessen, der im Landverkehr 40-Tonnen-Fahrzeuge für
280 bis 300 Franken durch die Schweiz fahren lässt, wird auf
der A 2 (Basel–Chiasso) der Lastwagenverkehr stark zuneh-
men. Die Hauptachse im Transit durch die Schweiz führt über
die A 2 von Basel bis Härkingen, dann über die A1 bis Oft-
ringen und wieder über die A 2 bis Chiasso. Im Hinblick auf
diesen europäischen Vertrag muss die A1 zwingend auf
sechs Spuren ausgebaut werden.
6. Landverschleiss
Das beste Beispiel, dass für eine sechsspurige Autobahn
nicht zusätzliches Land benötigt wird, zeigt die Sanierung der
A1 im Raume Hunzenschwil/Aarau-Ost. Während der Bau-
zeit wird der Verkehr auf verengten Fahrbahnen vierspurig (!)
auf einer heute bestehenden Fahrbahn geführt (auf dieser
Fahrbahn sind im Normalfall nur zwei Spuren mit Pannen-
streifen in Betrieb).
7. Postverteilzentrum Härkingen
Im Härkinger Kreuz entsteht bekanntlich das neue Postzen-
trum mit Containerterminal für die Paketpost. Von diesem
Terminal ist ein zusätzliches Verkehrsaufkommen im LKW-
Bereich zu erwarten. Aus vielen Regionen werden die Con-
tainer mit Paketpost über die Strasse nach Härkingen gefah-
ren.

Erwägungen der Kommission
1. Stand der Arbeiten der Bundesversammlung und der Ver-
waltung zum gleichen Gegenstand
Das Parlament hat in den letzten Jahren verschiedene Vor-
stösse ähnlichen Inhalts behandelt. So beispielsweise die
parlamentarische Initiative Giezendanner (95.401, AB 1995

N 2585) und die Motion Bonny (97.3103, AB 1998 N 603),
welche ebenfalls einen Ausbau der A1 auf sechs Spuren for-
derten, allerdings auf der ganzen Strecke zwischen Bern und
Zürich, wogegen die Initiative Reimann dies lediglich für die
Strecke zwischen Kölliken/AG und Oensingen/SO verlangt.
Sowohl die parlamentarische Initiative Giezendanner als
auch die Motion Bonny wurden im Nationalrat abgelehnt: er-
stere am 18. Dezember 1995 mit 93 zu 66 Stimmen, die Mo-
tion Bonny am 16. März 1998 mit 81 zu 58 Stimmen.
Gleichentags nahm der Nationalrat allerdings ein Postulat
seiner Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen an
(97.3184; N 1/N 2. Ausbau auf sechs Spuren, AB 1998
N 607), das den Bundesrat auffordert zu prüfen, ob es
zweckmässig wäre, den gemeinsamen Abschnitt der A1 und
A2 im Dreieck Härkingen/Wiggertal durchgehend auf sechs
Spuren auszubauen. Diese Arbeiten sollten allerdings erst
aufgenommen werden, wenn die geplanten oder im Bau be-
findlichen Nationalstrassen – insbesondere die Abschnitte in
der Westschweiz einschliesslich der Transjurane – fertigge-
stellt sind. Dieses Postulat wurde von der KVF-NR einge-
reicht, nachdem die Fraktion der Freiheits-Partei ihre parla-
mentarische Initiative «N 1/N 2. Ausbau auf sechs Spuren»
(96.423) zurückgezogen hatte.
2. Mit der Initiative verbundener Aufwand und Zeitplan
Die zur Erfüllung des Initiativanliegens erforderliche Gesetz-
gebungsarbeit könnte relativ rasch abgeschlossen werden.
3. Erwägungen der Kommission
Die Kommission befasste sich an der Sitzung vom 20. August
1998 mit dieser Initiative und hörte dabei den Initianten an.
Die Kommission geht mit dem Initianten einig, dass ein Aus-
bau der Autobahn A1 unbestritten ist, da gewisse Abschnitte
dieser Strecke oft überlastet sind, was zu Verkehrsstaus und
teils zu Unfällen führt. Allerdings vertritt die Kommission den
gleichen Standpunkt wie die KVF-NR in ihrem Postulat
(97.3184; N 1/N 2. Ausbau auf sechs Spuren), wonach der
Zeitpunkt für einen Ausbau der A1 zwischen Kölliken/AG und
Oensingen/SO nicht gegeben ist, und zwar aus folgenden
zwei Gründen:
Zum einen kann nach Auffassung der Kommission das heu-
tige Strassennetz erst ausgebaut werden, wenn die Verstär-
kung des Bahnnetzes, insbesondere die «Bahn 2000», abge-
schlossen ist. Mit einer Umverteilung des Verkehrs über die
Verlagerung von der Strasse auf die Schiene könnte dem
Luftreinhalte-Konzept besser entsprochen und der Zunahme
des Strassenverkehrs entgegengewirkt werden.
Zum andern ist die Kommission der Meinung, dass im Natio-
nalstrassenbau aus staatspolitischen Gründen klare Prioritä-
ten gesetzt werden müssen. Diese Prioritätenordnung sieht
wie folgt aus:
– Fertigstellung des Nationalstrassennetzes;
– Erhaltung des bestehenden Netzes;
– Kapazitätsausnützung durch die sogenannte «intelligente
Strasse» (Leittechniken usw.);
– Ausbau des bestehenden Netzes.
Diese Prioritätenliste wurde hauptsächlich infolge der Begeh-
ren der Kantone aufgestellt, die darauf abzielten, die Bestim-
mungen über die Finanzierung u. a. des Nationalstrassenun-
terhaltes zu ändern. Diese Frage wird ohnehin demnächst
geregelt, da der Bundesrat dem Parlament vor kurzem eine
Botschaft überwiesen hat mit dem Ziel, die Anteile des Bun-
des an den Unterhalt der Nationalstrassen zu erhöhen.
Ein weiterer Grund sind für die Kommission die Kosten, wel-
che die Verbreiterung dieser A1-Strecke mit sich brächte,
denn der Ausbau einer Autobahn ist mit aufwendigen Umlei-
tungsbauten (Standstreifen, Überführungen usw.) verbun-
den. Zudem ginge beim geltenden System der Nationalstras-
senfinanzierung und angesichts der heutigen Lage der Bun-
desfinanzen jegliches zusätzliche Begehren um einen Aus-
bau des Strassennetzes gewissermassen auf Kosten der
Fertigstellung des Netzes, was für die Kommission nicht ver-
tretbar ist.
Eines der wichtigsten Gegenargumente ist in den Augen der
Kommission, dass der Kanton Aargau, der von diesem Aus-
bau direkt betroffen wäre, sich gegen diese parlamentarische
Initiative ausgesprochen hat.
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Maissen Theo (C, GR) présente au nom de la Commission
des transports et des télécommunications (CTT) le rapport
écrit suivant:

Lors de sa séance du 20 août 1998, la commission a pro-
cédé, en vertu de l’article 21ter de la loi sur les rapports entre
les Conseils, à l’examen préalable de l’initiative parlemen-
taire déposée le 29 avril 1998 par M. Reimann, conseiller aux
Etats.
Cette initiative demande que la route nationale A1 entre Kölli-
ken/AG et Oensingen/SO soit élargie de façon à comporter
six pistes.
L’auteur de l’initiative était présent lors de l’examen préala-
ble.

Développement de l’initiative
1. Capacité
Le tronçon de l’autoroute A1 situé entre Oftringen/AG et Här-
kingen/SO doit aussi canaliser le trafic de l’autoroute A 2
Bâle–Chiasso. L’autoroute A1 est la principale voie de com-
munication de la Suisse. Elle a la plus forte densité de trafic
de notre pays. On aurait dû tenir compte du trafic supplémen-
taire provenant de l’autoroute A 2 dès la planification.
2. Risques d’embouteillages
Les travaux de réfection actuellement effectués sur le tron-
çon Rothrist–Lenzbourg de l’autoroute A1 font apparaître
que la capacité de celle-ci sur le tronçon Rothrist–Härkingen
est manifestement insuffisante à présent déjà. La situation
ne s’améliorera pas après la fin des travaux. Il suffit d’un
accident ou d’une voiture en panne pour paralyser immé-
diatement l’intense trafic sur cet axe. Les voitures sont con-
traintes d’emprunter les routes principales, ce qui provoque
des embouteillages sur l’ensemble du réseau de routes prin-
cipales et secondaires des régions de Zofingue, Olten, Gäu,
etc.
3. Coûts
Le tronçon Rothrist–Oensingen de l’autoroute A1 devrait
d’urgence être remis en état. La construction de deux nouvel-
les pistes s’ajoutant aux quatre déjà existantes pourrait se
faire en même temps que les travaux de réfection sans frais
supplémentaires importants.
4. Exposition nationale
L’Exposition nationale qui aura lieu dans la région Bienne/
Neuchâtel provoquera un fort accroissement du trafic en pro-
venance de Suisse orientale, du Tessin et de la région de
Bâle. Ce flux supplémentaire de trafic s’écoulera principale-
ment sur les autoroutes A1 et A2. La capacité du tronçon
Oftringen–Härkingen de la A1 sera d’autant plus mise à con-
tribution en raison de l’exposition.
5. Accords bilatéraux
Si la Suisse conclut un accord bilatéral avec l’Union euro-
péenne permettant aux poids lourds de 40 tonnes de transi-
ter par notre pays contre le paiement d’une redevance de 280
à 300 francs, le trafic des camions sur la A2 reliant Bâle à
Chiasso augmentera fortement. Le principal axe de transit à
travers la Suisse est constitué par la A2 de Bâle à Härkingen,
par le tronçon Härkingen–Oftringen de la A1, puis de nou-
veau par la A2 jusqu’à Chiasso. En prévision de l’accord sus-
mentionné avec l’Union européenne, il est impératif d’élargir
la A1 de façon à ce qu’elle comporte six pistes.
6. Pas de gaspillage de terrain
L’assainissement du tronçon Hunzenschwil–Aarau-Est de la
A1 prouve que l’élargissement de cette route de manière à
ce qu’elle comporte six pistes ne requiert pas la mise à dis-
position de terrains supplémentaires. Durant les travaux, le
trafic s’écoule sur quatre pistes (!) étroites aménagées sur
une seule des pistes existantes. Sur cette voie, la circulation
se fait en temps normal sur deux pistes avec voies d’arrêt
d’urgence.
7. Centre de distribution de la poste de Härkingen
Comme on le sait, un nouveau centre de distribution de la
poste auquel sera adjoint un terminal à conteneurs du service
postal des lettres et des colis est en chantier aux approches
de l’échangeur d’autoroute de Härkingen. Ce terminal provo-
quera une augmentation du trafic des camions. De plusieurs

régions du pays, des conteneurs du service postal des lettres
et des colis seront acheminés par la route vers Härkingen.

Considérations de la commission
1. Etat des travaux de l’Assemblée fédérale et de l’adminis-
tration sur le même sujet
Ces dernières années, le Parlement a traité plusieurs inter-
ventions sur le thème de l’élargissement de l’autoroute A1.
Parmi ces interventions, il convient de mentionner l’initiative
parlementaire Giezendanner (95.401, BO 1995 N 2585) et la
motion Bonny (97.3103, BO 1998 N 603) dont les objectifs,
quoique plus larges, vont dans le même sens que l’initiative
parlementaire Reimann. Elles visent en effet toutes deux à ce
que l’autoroute A 1 entre Berne et Zurich soit élargie à six pis-
tes, alors que l’initiative Reimann se limite à un élargissment
du tronçon entre Kölliken/AG et Oensingen/SO. L’initiative
parlementaire Giezendanner et la motion Bonny ont été reje-
tées par le Conseil national, la première le 18 décembre 1995
par 93 contre 66 et la seconde le 16 mars 1998 par 81 con-
tre 58.
A cette même date, le Conseil national a toutefois accepté un
postulat de la Commission des transports et des télécommu-
nications du Conseil national (97.3184; N 1/N 2. Elargisse-
ment à six voies, BO 1998 N 607) qui invite le Conseil fédéral
à examiner s’il convient d’élargir le tronçon commun aux rou-
tes nationales N 1 et N 2 situé entre les triangles de Härkin-
gen et du Wiggertal de façon à ce qu’il comporte six voies sur
toute sa longueur. L’aménagement devrait cependant être
réalisé une fois achevé le réseau, planifié ou en chantier, des
routes nationales et notamment de ses sections situées en
Suisse romande, la Transjurane incluse. Ce postulat a été
déposé par la CTT-CN suite au retrait par le Groupe du parti
suisse de la liberté de l’initiative parlementaire «N 1/N 2.
Elargissement à six voies» (96.423).
2. Travail lié à l’initiative et calendrier
D’un point de vue législatif, la mise en oeuvre des objectifs de
l’initiative parlementaire pourrait être menée à bien assez ra-
pidement.
3. Considérations de la commission
La commission a traité cette initiative au cours de sa séance
du 20 août 1998 et a entendu à cette occasion l’auteur de
l’initiative.
La commission reconnaît que l’aménagement de l’autoroute
A1 n’est pas contesté, étant donné que certains tronçons de
ce parcours sont souvent surchargés, ce qui provoque des
embouteillages et parfois des accidents. Comme la CTT-CN
l’a exprimé dans le postulat 97.3184, N 1/N 2. Elargissement
à six voies, elle est toutefois d’avis que le moment n’est pas
opportun pour procéder à un élargissement de l’autoroute A1
entre les tronçons de Kölliken/AG et d’Oensingen/SO, ceci
principalement pour deux raisons.
Premièrement, la commission est d’avis que l’aménagement
du réseau routier actuel ne pourra avoir lieu que lorsque le
renforcement du réseau ferroviaire, notamment «Rail 2000»,
sera achevé. En effet, une nouvelle répartition entre les diffé-
rents moyens de transport réalisée grâce au transfert de la
route au rail devrait permettre notamment de mieux répondre
aux exigences en matière de qualité de l’air et de réduire
l’augmentation du trafic.
Deuxièmement, pour des raisons de politique nationale, la
commission considère qu’il faut tenir compte de l’ordre des
priorités fixées en matière de routes nationales, à savoir:
– achèvement du réseau des routes nationales;
– entretien des ouvrages construits;
– utilisation des capacités existantes au moyen des «routes
intelligentes»;
– aménagement du réseau actuel.
L’établissement d’une telle liste de priorités fait notamment
suite aux demandes des cantons visant à modifier les dispo-
sitions de financement prévues notamment pour l’entretien
des routes nationales. Cette question sera d’ailleurs prochai-
nement réglée, puisque le Conseil fédéral vient de transmet-
tre au Parlement un message visant à augmenter la partici-
pation de la Confédération aux frais d’entretien des routes
nationales.
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Dans sa décision, la commission a également tenu compte
du coût de l’élargissement de l’A1, étant donné que les tra-
vaux d’aménagement d’une autoroute nécessitent la mise
sur pied d’une infrastructure coûteuse en terme de déviation
du trafic (aménagement des bandes d’arrêt d’urgence et des
ponts, etc.). Par ailleurs, compte tenu du système actuel de
financement des routes nationales et de l’état des finances
fédérales, toute demande supplémentaire d’aménagement
du réseau routier se ferait en quelque sorte aux dépens de
l’achèvement du réseau, ce qui n’est pas acceptable aux
yeux de la commission.
Enfin, le fait que le canton d’Argovie soit opposé aux objectifs
de l’initiative parlementaire, alors que l’aménagement pro-
posé le concerne directement, a constitué aux yeux de la
commission un argument majeur en défaveur de l’initiative.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt mit 7 zu 3 Stimmen bei 1 Enthal-
tung, der Initiative keine Folge zu geben.

Proposition de la commission
La commission propose, par 7 voix contre 3 et avec 1 absten-
tion, de ne pas donner suite à l’initiative.

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: Die parlamentari-
sche Initiative Reimann bezieht sich darauf, dass die A1 im
Bereich von Oensingen/SO bis Kölliken/AG auf sechs Spu-
ren ausgebaut werden soll. Eingeschlossen in diesen Be-
reich ist das Teilstück zwischen Härkingen und Wiggertal, wo
die A1 und die A2 als Doppelstrecke geführt werden.
Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Ihres Ra-
tes hat diese parlamentarische Initiative am 20. August 1998
vorgeprüft. Der Initiant wurde angehört. Es liegt ein schriftli-
cher Bericht vor, aus dem Sie ersehen, dass bereits verschie-
dene Vorstösse in diese Richtung gemacht worden sind. Sie
beziehen sich jedoch auf unterschiedliche Strecken der A1.
So bezog sich zum Beispiel die Motion von Nationalrat Bonny
(97.3103) betreffend den Ausbau auf sechs Spuren auf die
gesamte Strecke Bern–Zürich. Alle Vorstösse sind jedoch bis
anhin abgelehnt worden.
Die Situation ist so, dass es heute auf der fraglichen Strecke
tatsächlich sehr viele Staus gibt. Diese sind allerdings weit-
gehend durch die Sanierungsarbeiten bedingt. Dennoch ist
festzustellen, dass hier das System seine Leistungsgrenze
erreicht hat. Dass auf diesem Autobahnabschnitt etwas ge-
schehen muss, ist unbestritten. Die Frage aber ist, zu wel-
chem Zeitpunkt ein Ausbau vorgenommen werden soll und
wie er allenfalls mit der ohnehin anfallenden Sanierung ver-
bunden werden kann.
Bis heute bestehen in diesen Belangen zwei Prioritäten. An
erster Stelle steht der gesamtverkehrspolitische Aspekt.
Diesbezüglich hat der Bundesrat das Luftreinhalte-Konzept
1987 insofern umgesetzt, als er erklärte, grössere Ausbauten
im Nationalstrassennetz kämen erst nach Abschluss der Ei-
senbahnneubaustrecken im Bereich «Bahn 2000» in Frage.
Beim Nationalstrassenbau besteht die folgende Auffassung:
Zuerst soll das Netz fertiggestellt werden. Zweitens geht es
darum, die Substanz zu erhalten. Drittens kann Telematik
eingesetzt werden (elektronische Leitungssysteme). Erst
dann soll allenfalls mit Ausbauten begonnen werden.
Man muss sehen: Jedes Begehren um Ausbau oder zusätz-
lichen Unterhalt behindert die Neubaustrecken insofern, als
zusätzliche Ausgaben das Bundesdefizit erhöhen. Dies un-
besehen davon, dass heute dank der Einnahmen aus dem
Treibstoffzoll in der Tresorerie des Bundes 1,9 Milliarden
Franken zur Verfügung stehen.
Bautechnisch ist eine Erweiterung auf sechs Spuren nicht so
einfach, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte. So
liegt die Autobahn auf der Strecke zwischen der Kantons-
grenze Aargau/Solothurn und Härkingen in einer leichten
Kurve im Hang. Dort reicht eine Neumarkierung nicht, denn
die Autobahn hat auf der Bergseite auf der Linie zum Pan-
nenstreifen einen Knick. Dieser Knick ist erforderlich, damit
im Winter das Schmelzwasser nicht auf die Fahrbahn zurück-
fliesst. Es brauchte dort also einen Neuaufbau.

Ausserdem bestehen gegenüber einer sechsspurigen Auto-
bahn ohne Standstreifen aus verkehrstechnischen Gründen
Bedenken. Bei sehr teuren Bauten, bei Brücken und Tunnels,
mag es noch angehen, auf die Standstreifen zu verzichten;
aber auf offener Strecke ist das ein Sicherheitsrisiko. Mit Leit-
systemen – sie sind zudem äusserst unterhaltsaufwendig –
kann man demzufolge nur in bestimmten Bereichen und
punktuell Lösungen herbeiführen.
Anzustreben ist deshalb ein normaler Ausbau auf sechs Spu-
ren. Dies wäre im fraglichen Gebiet jedoch nicht einfach, weil
unmittelbar neben der Autobahn bergseitig Fels ist und tal-
seitig die Kantonsstrasse neben der Aare liegt. Bei einer ver-
nünftigen Ausgestaltung müssten Kunstbauten realisiert wer-
den, und dazu bräuchte es ein normales Strassenausbaupro-
jekt mit UVP, Ausführungsprojekten und Rechtsmittelverfah-
ren usw.
Für eine Kombination von Erweiterung und Sanierung spre-
chen selbstverständlich mögliche Kosteneinsparungen. We-
gen der zeitlichen Planung wäre es im Kanton Solothurn al-
lerdings nicht möglich gewesen, die Sanierung mit einem
Ausbau zu verbinden – auch dann nicht, wenn man diese
Überlegungen früher angestellt hätte. Auch im Hinblick auf
die in der Initiative angesprochene Expo.01 ist mit dem Aus-
bau nicht zu rechnen, denn bis dahin werden auf dem Solo-
thurner Teilstück keine Arbeiten vorgenommen. Es wäre sehr
problematisch, wenn dannzumal die Mehrbelastung durch
den Expo-Verkehr mit einer Grossbaustelle kombiniert
würde. Sicherzustellen ist vielmehr, dass es im Jahre 2001
an den neuralgischen Strecken keine Baustellen gibt. Dem-
entsprechend hat der Kanton Solothurn die Planung für die
Sanierung dieser Teilstrecken für die Jahre 2002 und 2003
vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt wären aber Ausbaupro-
jekte, wie sie von der Initiative verlangt werden, nicht bereit.
Wollte man also die Sanierung mit dem Ausbau koppeln,
dann würde das ganze Bauvorhaben um Jahre hinausge-
schoben. Dies ist unter anderem ein Grund dafür, dass der
Kanton Aargau die Initiative nicht unterstützt.
Der in der Initiative verlangte Ausbau umfasst ein längeres
Teilstück als die gemeinsame Strecke von A1 und A2 im
Dreieck Härkingen/Wiggertal. Der Ausbau wird mit der Not-
wendigkeit des Verschmelzens und Entflechtens der Ver-
kehrsströme auf den Vorlaufstrecken begründet. Gemäss
der parlamentarischen Initiative müssten die sechs Spuren
auf der ganzen Strecke von der Ausfahrt Oensingen/SO bis
zur Ausfahrt Kölliken/AG geführt werden. Erst dann kämen
die sogenannten Vorlaufstrecken.
Wie wir allerdings in den Diskussionen der Kommission ge-
sehen haben, ist das nicht unbedingt die Absicht der Initia-
tive. Es müsste also eher heissen, dass der gemeinsame Ab-
schnitt von A1 und A2 im Dreieck Härkingen/Wiggertal
sechsspurig zu führen ist. Dies würde verkehrstechnisch be-
deuten, dass dann die erforderlichen Verschmelzungs- und
Entflechtungsstrecken anzuschliessen wären.
In bezug auf die in der Initiative geäusserte Vorstellung, dass
man diesen Ausbau ohne zusätzlichen Landverschleiss ma-
chen könne, muss man festhalten, dass früher die Pannen-
streifen bzw. die Standstreifen nur als Notspuren ausgebaut
wurden. Sie waren qualitativ schlechter als die eigentlichen
Fahrspuren. Heute braucht man diese Standstreifen als
Fahrflächen bei Unterhaltsarbeiten. Da die Schwergewichte
rechts fahren, müssen rechts aussen die Strassen entspre-
chend verstärkt werden. Das hat zur Folge, dass diese
Standstreifen heute in gleicher Qualität wie die Strasse er-
stellt werden. Die Standstreifen sind allerdings nicht so breit
wie die Fahrspuren der Autobahnen. Bei den Überführungen
sind sie noch knapper bemessen. Insbesondere hält man die
Abstände beispielsweise bei Brückenpfeilern nicht ein. Das
würde bedeuten, dass zumindest bei Brücken, bei kostspieli-
gen Bauwerken also, entsprechende Ausbauten notwendig
würden, wenn man die Standstreifen als dritte Spur benützen
wollte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus technischer
Sicht auf dem gemeinsamen Abschnitt von A1 und A2 im
Dreieck Härkingen/Wiggertal ein Bedarf vorhanden ist, einen
Engpass zu beheben. Es stellt sich aber die Frage nach dem
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richtigen Zeitpunkt für den Ausbau. Soll allenfalls die Sanie-
rung hinausgeschoben werden, damit die Arbeiten gekoppelt
und Kosten eingespart werden können? Der Ausbau ist aller-
dings nicht so einfach und so kostengünstig, wie es auf den
ersten Blick erscheinen könnte. Zudem müsste – wie bereits
erwähnt – der Ausbau in erster Linie auf die neuralgische
Doppelstrecke von A1 und A 2  im Dreieck Härkingen/Wig-
gertal konzentriert werden. Die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen Ihres Rates hat sich aufgrund dieser Pro-
blematik dahingehend geäussert und sich darauf festgelegt,
dass sie sich in nächster Zeit grundsätzlich mit konzeptionel-
len Fragen zum Unterhalt und Bau der Nationalstrassen be-
fassen wird.
Ich kann Sie abschliessend noch darüber informieren, was
zwischenzeitlich in ähnlicher Sache in der Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates gegangen
ist. Die KVF-NR behandelte vier Tage nach unserer Sitzung,
am 24. August 1998, die parlamentarische Initiative Giezen-
danner; diese verlangt zwischen Oensingen und Kölliken
ebenfalls den Ausbau auf sechs Spuren. Die nationalrätliche
Kommission hat diese Initiative mit 14 zu 9 Stimmen abge-
lehnt. Sie hat dann aber, betreffend das Teilstück dieser Au-
tobahn, auf dem sich die Doppelstrecke von A1 und A 2  be-
findet, also die Strecke zwischen Härkingen und Wiggertal,
eine Motion beschlossen. In dieser wird festgelegt, dass
diese Doppelstrecke auf sechs Spuren ausgebaut werden
soll, dass aber – das ist gleichzeitig festgehalten – mit diesem
Ausbau die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes nicht
verzögert werden soll. Die Motion wurde in der nationalrätli-
chen Kommission mit 11 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen
gutgeheissen. Ob die Behandlung der Motion im Nationalrat
bereits in der Wintersession erfolgen kann, ist nicht gewiss.
Abschliessend kann ich Ihnen den Antrag der KVF unterbrei-
ten: Wir haben aufgrund dieser Überlegungen mit 7 zu 3
Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen, Ihnen zu beantra-
gen, der Initiative sei keine Folge zu geben.

Reimann Maximilian (V, AG): Vor zehn Tagen hat der Sou-
verän eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe gut-
geheissen, die dem Bund erhebliche zusätzliche Mittel ein-
bringen wird – nicht nur für den öffentlichen, sondern auch für
den privaten Verkehr. Am 29. November 1998 ist der gleiche
Souverän erneut aufgerufen, zu einer Vorlage Stellung zu
nehmen, aufgrund welcher Milliarden zum Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrs bereitgestellt werden sollen. Finanziert
wird dies zu einem wesentlichen Teil auf dem Buckel des
Strassenverkehrs.
Der gleiche Souverän darf doch mindestens auch erwarten,
dass echte Engpässe auf dem bestehenden Nationalstras-
sennetz behoben werden. Wieviel Zeit und Geld verlorenge-
hen, wenn chronische Flaschenhälse den Verkehr behin-
dern, muss einem verantwortungsvollen Parlamentarier zu
denken geben; von der zusätzlichen Belastung der Luft durch
den stehenden Verkehr ganz zu schweigen. Solche Eng-
pässe bestehen bereits, oder sie zeichnen sich mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit ab. Das Lied vom Walen-
see als Qualensee habe ich immer noch in den Ohren.
Nun geht es hier aber nicht um ein langes Stück à la Walen-
see, sondern um maximal 10 Kilometer zwischen Kölliken
und Oensingen, wo zwei grosse Verkehrsadern deckungs-
gleich sind: die A1 und die A2. In diesem Sinne präzisiere
ich meine Formulierung im Wortlaut des Vorstosses – ich
habe das in der Kommission bereits klar gesagt: Gemeint ist
das Teilstück zwischen den beiden Dreiecken Wiggertal und
Härkingen, mit ein paar hundert Metern dreispuriger Einlauf-
strecke Richtung Kölliken und Kanton Luzern einerseits und
Richtung Oensingen und Belchentunnel andererseits. Das
ist, was die Strecke anbetrifft, die effektive Meinung des Initi-
anten.
Die Form der parlamentarischen Initiative habe ich aus Zeit-
gründen gewählt. Ich habe die Meinung von Verkehrsexper-
ten übernommen. Diese sind überzeugt, dass im Zuge der
jetzigen Sanierung dieses Teilstückes relativ kurzfristig und
mit wenig finanziellem Aufwand gleichzeitig die zusätzliche
Spur hätte realisiert werden können, und zwar so, wie es auf

ausländischen Autobahnen in neuralgischen Bereichen Usus
geworden ist: nämlich mit der Verwendung des Pannenstrei-
fens als dritte Fahrspur und der Sicherung bzw. Überwa-
chung der Autobahn durch ein modernes Verkehrsleitsy-
stem, ergänzt durch einige Ausbuchtungen für Haltezwecke.
Der Bundesrat will aber – mit Ausnahme des wirklich nicht
mehr länger haltbaren Zustandes am Baregg – von punktuel-
len Kapazitätserweiterungen nichts wissen; also versuchte
ich es direkt beim Parlament. Erst wenn das gesamte Natio-
nalstrassennetz fertiggestellt ist – so der Bundesrat und so-
eben bestätigt durch unseren Kommissionssprecher –, könn-
ten solche Engpässe saniert werden. Wann aber ist das? In
zehn Jahren, in fünfzehn Jahren oder noch später? «Gouver-
ner, c’est prévoir» habe ich schon als Gemeinderat gelernt
und, wo machbar, auch in die Tat umgesetzt.
Hier wird aber gegen dieses Grundprinzip verstossen. Man
anerkennt wohl einen gewissen Handlungsbedarf, lässt aber
den Dingen ihren Lauf, tut nichts, weil der Bundesrat sich auf
ein anderes Prinzip festgelegt hat.
Wenn ich mich schon kurz der französischen Sprache be-
dient habe, möchte ich meinen welschen Kolleginnen und
Kollegen ganz klar versichern: Mein Anliegen soll und darf in
keiner Weise den Zeitplan der Fertigstellung des National-
strassennetzes in der Romandie beeinträchtigen. Ich hatte
schon im Nationalrat allen Anträgen meiner welschen Kolle-
gen auf Beschleunigung des Ausbaus des Nationalstrassen-
netzes in ihrer Landesgegend zugestimmt. Ich erwarte des-
halb von Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus der
Westschweiz, dass Sie für einmal auch Verständnis haben
für ein Anliegen von mir. Das Teilstück Härkingen–Wiggertal
soll zusätzlich ins Bauprogramm aufgenommen werden und
darf die Baupläne in Ihrer Region in keiner Weise verzögern.
Man hat mir nun in der Kommission – Sie haben es auch vor-
hin gehört – des weiteren entgegengehalten, die Kantonsre-
gierungen im betreffenden Raum unterstützten meine parla-
mentarische Initiative nicht.
Dazu möchte ich folgendes sagen: Die aargauische Regie-
rung befürchtete zusätzliche Kosten. Aber wie kann man zu-
sätzliche Kosten fürchten, wenn man nicht einmal weiss, wie
hoch sie sind? Meine parlamentarische Initiative strebt ja pri-
mär an, die rasche Machbarkeit des Projekts und dessen Ko-
sten zu prüfen, zu studieren. Ich bin immer noch der Mei-
nung, auf dem bestehenden Trassee müsse die Realisierung
möglich sein. Im Moment fährt man ja auch im «vier zu null»-
System über das betreffende Teilstück, und wo vier durchge-
hen, sollten es nach Adam Riese auch deren drei schaffen.
Das einzige nur vierspurige Teilstück in diesem Abschnitt ist
die Aarebrücke bei Rothrist, und diese wird zurzeit richtiger-
weise auf sechs Spuren ausgebaut. Ein Finanzierungspro-
blem sollte mein Anliegen aber nachgerade nach der LSVA-
Abstimmung nicht mehr sein.
Im übrigen muss ich an die Adresse meiner Kantonsregie-
rung sagen: Das Dogma der Unfehlbarkeit darf sie für sich
nicht in Anspruch nehmen. Es ist nicht verboten, einsichtiger
zu werden, und die Klagen aus den umliegenden Ortschaf-
ten, wo sich der überquellende Verkehr – selbst Lastwagen –
bei Stau einen Umweg sucht, sollten meiner Kantonsregie-
rung langsam aber sicher ebenfalls zu denken geben.
Was die Solothurner Seite und deren Regierung anbetrifft, so
hat mir Kollege Büttiker, Mitunterzeichner meiner parlamen-
tarischen Initiative, gesagt, er würde anschliessend den
Stand der Dinge wiedergeben.
Die vorberatende Kommission hat meine parlamentarische
Initiative abgelehnt. Ich bedaure das sehr, vor allem auch
deshalb, weil sich parallel zu uns auch die nationalrätliche
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen mit diesem
Thema befasst hat; der Kommissionssprecher hat es er-
wähnt.
Erlauben Sie mir deshalb, kurz auch noch darauf einzuge-
hen; denn effektiv stehe ich mit meiner parlamentarischen In-
itiative voll und ganz auf der Linie jener Motion, die in der KVF
des Nationalrates gutgeheissen worden ist: nämlich den Ab-
schnitt A1/A 2  zwischen den Dreiecken Härkingen und Wig-
gertal auf sechs Spuren auszubauen, umgehend mit Planung
und Bau zu beginnen – und zwar ausdrücklich, ohne dass da-
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durch die Fertigstellung des beschlossenen Nationalstras-
sennetzes verzögert wird. Mit einer Zustimmung zu meiner
parlamentarischen Initiative schwenken Sie auf diesen Kurs
ein. Die erforderlichen Abklärungen hinsichtlich Kosten und
Bauzeit könnten unverzüglich angegangen werden, ohne
dass die Romands deswegen Konzessionen machen müss-
ten. Mit einem Nein hingegen schieben Sie alles auf die im
Strassenbau unendlich lange Bank, verdriessen die Automo-
bilisten und ihre grossen Verbände und nehmen in der betref-
fenden Region Zustände in Kauf – siehe die Zustände am
Bareggtunnel –, die bei modernen Umweltstandards nicht
mehr zu verantworten sind.
Geben Sie meiner parlamentarischen Initiative also bitte
Folge; und läge dieser Engpass im Kanton Graubünden – da-
von bin ich überzeugt –, dann würde auch Kommissionsprä-
sident Theo Maissen auf meiner Seite stehen.

Bisig Hans (R, SZ): 19 Ratsmitglieder haben die parlamen-
tarische Initiative Reimann mitunterzeichnet – darunter auch
vier Mitglieder der KVF. Das zeigt doch deutlich, dass das
Begehren – mindestens im Grundsatz – breit unterstützt wird.
Der Nationalrat erachtet eine Überprüfung dieser Frage
ebenfalls als notwendig. Eine Mehrheit der KVF des Natio-
nalrates ist jetzt der Meinung, dass mit der Planung und dem
Bau sofort begonnen werden müsse – und nicht erst in der
zeitlichen Abfolge, wie man sie sich bisher vorgestellt hat.
Der mit 7 zu 3 Stimmen zustande gekommene Entscheid un-
serer KVF, mit dem sie beantragt, der Initiative keine Folge
zu geben, gibt ein etwas verzerrtes Bild der Stimmungslage
wieder, geht die Kommission doch mit dem Initianten einig,
dass der gemeinsame Abschnitt der A1 und A 2  im Dreieck
Härkingen/Wiggertal auf sechs Spuren ausgebaut werden
müsse. Lediglich über den Zeitpunkt ist man sich nicht ganz
einig. Immerhin stellt auch das Bundesamt für Strassenbau
fest, dass bei diesem Streckenteil die Kapazitätsgrenze bei-
nahe erreicht sei, auch wenn noch nicht von einer ausge-
prägten Nadelöhrsituation gesprochen werden könne. Dies
dürfte sich aber mit der Zulassung der «40-Tönner» schlag-
artig ändern.
Zusammen mit dem Bundesrat ist die KVF der Meinung, dass
im Nationalstrassenbau aus staats- und verkehrspolitischen
Gründen klare Prioritäten gesetzt werden müssen: Vorerst ist
die Verstärkung des Bahnnetzes durchzuziehen und das Na-
tionalstrassennetz fertigzustellen – das ist unbestritten. Jetzt
kommen aber gleichwertige Notwendigkeiten: Nicht nachher,
nicht in zweiter, dritter oder sogar vierter Priorität, sondern
gleichzeitig muss der Erhaltung des bestehenden Netzes we-
sentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt und müssen die
neuen technischen Möglichkeiten zur Kapazitätssteigerung
ausgenützt werden.
In letzter Priorität ist von einem Ausbau die Rede, aber auch
das ist zu relativieren: Ich stelle fest, dass solche Prioritäten-
listen richtig und falsch sein können – je nachdem, aus wel-
cher Sicht man sie betrachtet. Mindestens beim Ausbau des
Bareggtunnels hat man – aus pragmatischen Gründen – vom
Prinzip abweichen müssen. Dasselbe dürfte in nicht allzu fer-
ner Zukunft – in absehbarer Zukunft – beim gemeinsamen
Abschnitt der A1 und A 2  geschehen. Einen Ausbau wird
man aber nicht von heute auf morgen bewerkstelligen kön-
nen. Beim Bareggtunnel ist offensichtlich viel zu lange gezö-
gert worden. Mangelnde Finanzen wie damals dürften nach
dem Ja zur LSVA jedoch nicht mehr beklagt werden.
Ich bin deshalb ganz klar der Meinung, dass mindestens die
Vorbereitungsarbeiten umgehend an die Hand genommen
werden sollten. Die Planungen – das Plangenehmigungsver-
fahren – werden, trotz unserer beschlossenen Vereinfachung
und Koordination, einige Jahre in Anspruch nehmen, und die
Voraussetzungen in diesem dichtbesiedelten Gebiet werden
auch nicht besser.
Die vorliegende Initiative ist in der Form der allgemeinen An-
regung eingereicht worden. Es handelt sich daher um einen
Vorschlag, der nicht abschliessend definiert ist. Auch wenn
ich mit der räumlichen Ausdehnung und mit einzelnen Be-
gründungspunkten – ich denke an die Kostenfolge – der
schriftlichen – und jetzt mündlich korrigierten – Initiative nicht

ganz einverstanden bin, erachte ich es als richtig, ihr Folge
zu geben, damit die zeitaufwendigen Vorbereitungsarbeiten
an die Hand genommen werden können. Denn: Ohne einen
politischen Entscheid der beiden Räte – des Nationalrates,
der im Zusammenhang mit der Motion Stellung beziehen
wird, und unseres Rates, der im Zusammenhang mit dieser
parlamentarischen Initiative Stellung beziehen kann – pas-
siert in den nächsten Jahren überhaupt nichts. Das ist uns in
der Kommission ganz klar bestätigt worden.
Aus meiner Sicht bleibt uns gar nichts anderes übrig – ich be-
antrage das auch –, als der parlamentarischen Initiative Rei-
mann Folge zu geben, um uns damit mit dem Nationalrat par-
allel zu schalten.

Cavadini Jean (L, NE): Je prends brièvement la parole seu-
lement pour souligner certains éléments de l’initiative parle-
mentaire Reimann. Personne, dans ce Conseil, ne met en
doute la surcharge de la A1, singulièrement dans le secteur
mentionné par notre collègue. Mais je dois tout de même
amener quelques précisions.
Quand M. Reimann dit qu’il n’y aurait pas de modification
concernant la planification retenue, quand il dit qu’il n’y aurait
pas de menace sur le réseau national des routes qui doivent
être terminées, quand il dit que la Suisse romande ne court
aucun risque dans l’acceptation de cette initiative, nous
aimerions tout de même faire valoir les arguments suivants.
Les priorités ont été fixées de façon très claire:
1. achèvement du réseau des routes nationales. Cela paraît
innocent; je vous assure que c’est pour nous une question
fondamentale, et nous n’entendons pas que soit remise en
cause cette décision;
2. entretien des ouvrages construits;
3. utilisation des capacités existantes au moyen des «routes
intelligentes»;
4. aménagement du réseau actuel.
Or, vous savez que des montants plus considérables doivent
être investis – nous l’avons demandé – dans l’entretien des
routes nationales. Ce n’est pas dans le canton d’Argovie,
dans le canton de Zurich ou dans le canton des Grisons que
nous devrons longuement expliquer cette exigence absolue,
qui a déjà entraîné une première modification des plans fi-
nanciers déterminés.
Plus important, et ce sera notre conclusion, nous citons le
rapport établi à ce point: «compte tenu du système actuel de
financement des routes nationales et de l’état des finances
fédérales», je souligne «toute demande supplémentaire
d’aménagement du réseau routier se ferait en quelque sorte
aux dépens de l’achèvement du réseau».
Les données sont là! Si l’on doit investir plus dans ce secteur,
il conviendra de prendre une partie de ces montants dans ce
qui a été défini. Il n’y a pas d’autre alternative. Il conviendrait
de trouver de nouvelles sources de financement, un budget
particulier ou un engagement précis concernant l’élargisse-
ment de la A1, pour qu’on puisse souscrire à la conclusion de
l’initiative parlementaire Reimann.
Voilà les raisons pour lesquelles je souhaite que vous puis-
siez souscrire aux conclusions de la commission.

Loretan Willy (R, AG): Ich bin es Ihnen und wohl auch der Öf-
fentlichkeit meines Kantons als der andere Aargauer Stan-
desvertreter schuldig, meine Position hier darzulegen:
Ich gehöre nicht unbedingt zu den «Strassenbaufanatikern».
Ich akzeptiere die Prioritätenordnung im schriftlichen Bericht
der Kommission, Seite 3 unten, betreffend:
1. Fertigstellung des Netzes. Da teile ich die Meinung von
Herrn Cavadini Jean.
2. Erhaltung des bestehenden Netzes. Da hat gerade die
KVF unseres Rates – noch unter dem Präsidium von Hans
Uhlmann; ich habe dann die Arbeiten mit der Kommission
fortgesetzt – im Bereich der Nationalstrassen beim grossen
baulichen Unterhalt neue Pflöcke gesetzt. Ich darf das Ver-
dienst für unsere Kommission in Anspruch nehmen, dass sie
es durchgesetzt hat, dass die zeitweise abgesenkten Bun-
desbeiträge aus zweckgebundenen Mitteln der Automobili-
sten wieder erhöht worden sind, damit eben Sanierungen wie
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jene der A1, die zurzeit läuft, endlich an die Hand genommen
werden konnten. Die KVF unseres Rates hat also durchaus
Pionierarbeit geleistet, und ich bin der Meinung, sie hätte es
auch jetzt tun sollen. Ich habe in der Kommission für Folge-
geben gestimmt und werde Ihnen noch begründen warum.
3. Verbesserung der Kapazitätsmöglichkeiten durch die so-
genannte intelligente Strasse mit elektronischen Leittechni-
ken usw., dies im Zusammenhang mit dem Gesamtnetz der
Nationalstrassen.
4. Ausbau des bestehenden Netzes; ich betone «Ausbau»
und nicht die Vorbereitungsarbeiten. Erst dann geht es um
den Einsatz finanzieller Mittel.
In bezug auf diese vierte Priorität im Katalog der KVF hat
Herr Bisig schon unterstrichen, dass in der Kommission die
Notwendigkeit dieses Ausbaus unbestritten blieb. Ich kann
Ihnen als Bewohner der Region Wiggertal bestätigen, dass
die Zustände je länger, desto mehr an die Grenze der Unhalt-
barkeit kommen. Wir haben den Ausweichverkehr auf das
kantonale Strassennetz, und zwar nicht nur im Bereich Här-
kingen/Wiggertal, also in den Gemeinden Oftringen, Rothrist,
Aarburg, sondern wir haben ebenfalls im Süden Rückstaus
auf die Autobahn A 2, aus Richtung Luzern, von Dagmersel-
len und Reiden her, dies weil eben auch die Verzweigung
Wiggertal ungenügend ist. Das heisst, dass dann der Ver-
kehr ab Ausfahrt Reiden durch die Gemeinden Reiden, Wi-
kon, Zofingen rollt, wie früher schon, vor der Eröffnung der
A 2. Diese Tendenz ist klar ersichtlich.
Gut, Sie werden denken, dieses regionale Gejammer kennen
wir; als eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamen-
tarier gehen wir darüber hinweg, wir haben dieselben Pro-
bleme auch – oder haben sie gehabt. Schwamm drüber! – So
leicht geht das indes nicht.
Was will diese parlamentarische Initiative? Sie will ja nicht
den sofortigen Ausbau; das wäre ja auch technisch und fi-
nanziell gar nicht möglich. Sie will, dass im Zeichen der
Rechtzeitigkeit endlich die Planungs-, Projektierungs- und
Vorbereitungsarbeiten, auch in finanzieller Hinsicht, in Angriff
genommen werden. Deswegen wird kein einziges Neubau-
stück verspätet gebaut. Ab heute bis zu einem Ausbaubeginn
auf sechs Spuren rechne ich mit einem Zeitbedarf von fünf
bis sieben Jahren, auch mit der vereinfachten Verfahrensge-
setzgebung, die jetzt vor den eidgenössischen Räten liegt.
Der Positionsbezug der Regierungsräte der betroffenen Kan-
tone – es geht um Bern, Baselland, Solothurn, Aargau und
Luzern, im Bereich der beiden Verzweigungen Härkingen
und Wiggertal – erstaunt ein wenig; das betrifft auch dieje-
nige des Kantons Aargau. Sie ist zu revidieren, denn jetzt ste-
hen den Baudirektoren die langersehnten und heissum-
kämpften Anteile am Ertrag der leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe zur Verfügung. Mindestens noch ein
Drittel mehr an Geldmitteln für die Strasse wird es geben,
wenn die Finöv/Neat-Vorlage durchfällt. Diese regierungsrät-
lichen Einwände sind bereits heute entkräftet.
Ich bin sonst nicht fürs Geldausgeben, das wissen Sie; aber
dort, wo man die Automobilisten und den Schwerverkehr
melkt und die Mittel zweckgebunden verwendet, soll man
auch das unbedingt Notwendige tun bzw. es rechtzeitig vor-
kehren.
Ich empfehle Ihnen also – eingedenk meiner einleitenden
Äusserung, dass ich kein Strassenbau-Fan à tout prix bin –,
der parlamentarischen Initiative Reimann Folge zu geben.

Wicki Franz (C, LU): Wenn Sie von Luzern kommen und ab
der Verzweigung Wiggertal auf die A1 fahren wollen, dann
haben Sie sicher viel Sympathie für den Vorstoss von Herrn
Reimann. Die Situation ist an sich klar: Auf einer Strecke von
wenigen Kilometern werden der Nord-Süd-Verkehr und der
West-Ost-Verkehr, also die zwei Hauptverkehrsachsen der
Schweiz, zusammen auf einem Trassee geführt. Die Folge ist
logisch: Unsere wichtigsten Strassenverkehrsadern werden
abgeschnürt. Der Grund ist ein offensichtlicher Planungsfeh-
ler. Es leuchtet jedem ein, dass die Autobahn A1 nicht über
eine Strecke von einigen Kilometern den zusätzlichen Ver-
kehr der Strecke Basel–Chiasso aufnehmen kann, ohne dass
die Gefahr besteht, dass der Verkehr zusammenbricht.

Bei dieser Situation, bei diesen Tatsachen ist es auch für
mich klar: Dieses Nadelöhr A1/A 2  muss beseitigt werden.
Daher habe ich Sympathie für die parlamentarische Initiative
Reimann; der Initiant legt den Finger auf eine wichtige Frage.
Wir dürfen nicht, wie es die Kommission beantragt, der par-
lamentarischen Initiative keine Folge geben und zur Tages-
ordnung übergehen. Ich habe Herrn Reimann bereits, als er
den Vorstoss einreichte, gesagt, hinsichtlich der Ausbau-
strecke gehe er mir zu weit, aber ich bin der Überzeugung,
dass der Ausbau auf der Doppelautobahnstrecke zwischen
Härkingen und der Abzweigung Wiggertal dringend und un-
umgänglich ist.
Deshalb scheint mir der Weg richtig, den die nationalrätliche
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen in ihrer Mo-
tion vom 24. August 1998 aufzeigt: «Der Bundesrat wird auf-
gefordert, den gemeinsamen Abschnitt der A1 und A 2  zwi-
schen den Dreiecken Härkingen und Wiggertal durchgehend
auf sechs Spuren auszubauen. Mit der Planung und dem
Bau soll umgehend begonnen werden. Die Fertigstellung des
beschlossenen Nationalstrassennetzes darf dadurch nicht
verzögert werden.»
In diese Richtung müssen wir gehen. Wenn der Bund dieses
Nadelöhr beseitigt, ist dies kein Präjudiz für den weiteren
Ausbau des Nationalstrassennetzes; es wäre nur die Behe-
bung eines klaren Planungsfehlers. Wenn Sie ein Haus
bauen und im nachhinein merken, dass der Architekt die Tü-
ren zu schmal geplant hat, werden Sie die Türen sicher ver-
breitern, selbst wenn Sie es erst beim Zügeln merken. Hier ist
es auch so: Wir müssen diesen Engpass endlich beseitigen.
Zum Luftreinhalte-Konzept, das hier im Bericht der Kommis-
sion angeführt wird: Wenn wir diesen Engpass beseitigen,
wenn dieser Knopf gelöst wird, ist dies kein Verstoss gegen
das Luftreinhalte-Konzept. Das Gegenteil trifft zu: Wenn es
nicht mehr zu den vorprogrammierten – ich betone: vorpro-
grammierten – Staus kommt, wird die Luftverschmutzung
vermindert.
Zum Schluss kann ich sagen, dass ich nach dem heutigen
Votum des Initianten, in welchem er nun die auszubauende
Strecke ganz klar auf die Doppelautobahnstrecke einge-
schränkt hat, der Initiative Folge geben kann.
Ich bitte Sie, dies ebenfalls zu tun.

Büttiker Rolf (R, SO): Es ist wichtig, dass die Direktbetroffe-
nen auch zu Wort kommen. Ich lebe in der Region, die von
Olten, Zofingen, Langenthal und Oensingen begrenzt wird,
wo 80 000 Menschen wohnen, die, Herr Maissen, von den
Erwägungen der KVF enttäuscht sind.
Diese Menschen leben mit der Autobahn, das ist so. Wir pro-
fitieren auch davon, aber wir möchten nicht unbedingt den
Stauumgehungsverkehr, der sich dann durch die Gemeinden
zwängt. Diese Automobilisten haben dann Probleme mit der
Orientierung, fahren durch Einfamilienhausquartiere, Was-
serleitungen bersten usw. Ich kann Ihnen als Gemeindeprä-
sident einer direktbetroffenen Gemeinde ein Liedlein davon
singen. Wir sind enttäuscht. Man hat jetzt sehr viel darüber
lesen und davon hören können, warum man etwas, das nötig
ist und Priorität hat, nicht machen kann, warum man 9 Kilo-
meter Autobahn – das ist genau das Stück zwischen Härkin-
gen und Rothrist, wie Herr Reimann es jetzt eingegrenzt
hat – nicht bauen kann.
Ich möchte dazu nur sagen: Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg, und es wäre möglich gewesen, hier die Prioritäten et-
was anders zu setzen.
Nun möchte ich die Argumentation nicht wiederholen, son-
dern noch aus solothurnischer Sicht ergänzen: Im zentralen
Mittelland, auf der Drehscheibe des schweizerischen Ver-
kehrs zwischen Rothrist und Härkingen, haben die beiden
wichtigsten Nationalstrassen A1 und A2  ein gemeinsames
Teilstück von genau 9 Kilometern. Dabei handelt es sich um
eine Verkehrsanlage – das müssen wir bedenken, und das
steht nicht in den Erwägungen der KVF – mit typischem
Überlandverkehr, mit einer hohen Grundbelastung von bis zu
80 000 Fahrzeugen pro Tag und wenig ausgeprägten Spit-
zen. Damit unterscheidet sich dieses Teilstück wesentlich
von Agglomerationsanlagen, wie z. B. der A1 in Zürich, Bern
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und Lausanne, mit hohen Spitzenwerten am Morgen und am
Abend. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den die KVF
übersehen hat. Diese hohen Belastungen mit einem Lastwa-
genanteil von 20 Prozent führen oft zu einem instabilen Ver-
kehrsfluss mit nachfolgendem Stau; Sie kennen die täglichen
Radiomeldungen. Für diese typische Freizeitverkehrsroute
wird dies an Wochenenden besonders kritisch.
Die Zunahme der Verkehrsstörungen auf diesem Teilstück
A1/A2  – und zwar nicht nur als Folge der Sanierungen im
Kanton Aargau – führt dazu, dass der Verkehr auf das regio-
nale Netz ausweicht. Ich habe das bereits geschildert. Das ist
für die Bevölkerung nicht mehr länger zumutbar.
Es muss ein Ziel unserer Verkehrspolitik bleiben, den Ver-
kehr aus den Wohngebieten zu verdrängen und auf den
Hochleistungsstrassen zu kanalisieren. Dieses Ziel kann mit
zunehmendem Verkehr langfristig nicht mehr erreicht wer-
den. Damit erfüllen unsere teuren Autobahnen ihre Aufgabe
nicht mehr vollumfänglich. Sicher können mit einem effizien-
ten Verkehrsmanagement die vorhandenen Kapazitäten
noch besser genutzt, die Verkehrssicherheit erhöht und die
Umweltbelastung reduziert werden. Aber bei weiter wach-
sender Nachfrage – und davon müssen wir trotz LSVA und
«Bahn 2000» ausgehen – haben diese Verkehrssteuerungs-
anlagen ihre Grenzen. Das müssen wir sehen.
Wir müssen jetzt, hier und heute die Weichen stellen, um
diese Engpässe sukzessive zu eliminieren. Eine Grundsatz-
studie über diesen Themenbereich ist bereits vorhanden: von
Bernath & Partner. Ich weiss nicht, ob die Kommission sie nä-
her angeschaut hat. Dabei muss betont werden, dass – im
Gegensatz zu den Agglomerationen, in denen der öffentliche
Verkehr eine echte Alternative bietet (S-Bahnen) – auf einer
Überlandstrecke mit noch so guten Bahnangeboten nicht,
oder nur geringfügig, Abhilfe geschaffen werden kann, weil
die Ausgangspunkte und die Ziele der Fahrten zu dispers
sind.
Verschiedene anstehende Ausbauten auf dem Teilstück A1/
A 2  zwischen Härkingen und Rothrist – Belagssanierung, Ver-
kehrsbeeinflussungssystem, Lärmschutzwände im Raum
Rothrist/Gunzgen – sprechen dafür, dass die Weichen für ei-
nen dreispurigen Ausbau schon heute gestellt werden müs-
sen. Mit einer Zweckmässigkeitsstudie muss der Bedarf nach-
gewiesen werden und müssen die entsprechenden Schlüsse
für die Ausbauten gezogen werden. Die geographische Lage
dieses Autobahnteilstückes zwischen dem Born, der Kantons-
strasse Boningen–Aarburg und der Aare erfordert für einen
Spurenausbau – rein bautechnisch – aufwendige Kunstbau-
ten. Darin bin ich mit Herrn Maissen einig. Nach Auskunft des
solothurnischen Baudepartementes spricht man sogar von ei-
ner Achsverlegung, das heisst von einer Verschiebung der
ganzen Autobahn vom Bornhang weg.
Wir müssen jedoch den Mut haben, unsere Standards – sie
sind erst kürzlich von einer parlamentarischen Kommission
überprüft worden – weiter unter die Lupe zu nehmen. So stellt
sich beispielsweise die Frage, ob bei drei Spuren der durch-
gehende Pannenstreifen noch notwendig ist oder ob nicht Aus-
stellnischen in gewissen Abständen genügen. In diesem Punkt
bin ich mit dem Kommissionspräsidenten nicht einverstanden.
Es gibt eine Studie der ETH Lausanne, von Herrn Crottaz.
Darin ist nachgewiesen worden, dass es möglich ist, auf einem
beschränkten Teilstück (unter 10 Kilometern) mit einem elek-
tronischen Überwachungssystem und Ausfahrtnischen auf
den Standstreifen zu verzichten. Auch diese Möglichkeit hätte
man in der Kommission näher anschauen müssen.
Im weiteren darf nicht ausser acht gelassen werden, dass wir
auf dieser kurzen Strecke, auf 9 Kilometern, noch zwei wei-
tere Störquellen, die Rastplätze Gunzgen-Nord und Gunz-
gen-Süd, haben. Eine unveröffentlichte, interne Studie des
Kantons Solothurn hat nachgewiesen, dass insbesondere
die Lastwagen – und 20 Prozent der Fahrzeuge sind Lastwa-
gen – bei hohen Frequenzen beim Abbremsen und Be-
schleunigen zu und von den Rastplätzen immer wieder zu-
sätzliche Störungen verursachen.
All dies spricht dafür, dass wir den Flaschenhals auf dem
Teilstück A 1/A 2  im Raume Härkingen/Rothrist rasch elimi-
nieren.

Die Spurenformel «vier/zwei/vier» geht nicht auf. Dies ist ein
Geburtsfehler – Herr Wicki hat es gesagt. Wir müssen den
Mut haben, diesen Geburtsfehler, diesen Planungsfehler hier
und heute zu korrigieren. Sie können nicht mit zwei Spuren
von Basel und mit zwei Spuren von Bern kommen, dann auf
einer Strecke von 9 Kilometern nur zwei Spuren machen und
danach Richtung Zürich und Richtung Luzern wiederum mit
vier Spuren weiterfahren. Die Formel «vier/zwei/vier» geht
niemals auf. Sie kann zwingend logisch nicht aufgehen, son-
dern führt dann eben zu den berüchtigten Verkehrsstaus mit
anschliessenden Umgehungsfahrten durch die Region.
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, der parlamentarischen
Initiative Reimann Folge zu geben. Ich danke Ihnen dafür –
auch im Namen der Region.

Leumann Helen (R, LU): Nachdem Franz Wicki gesprochen
hat, kann ich mich sehr kurz fassen und möchte nur noch ein-
mal darauf hinweisen, dass die Lage für uns in der Inner-
schweiz langsam, aber sicher immer prekärer wird.
Durch den öffentlichen Verkehr sind wir schlecht erschlos-
sen. Wenn wir in Richtung Ostschweiz fahren, quälen wir uns
durchs Knonauer Amt, wo jahrelange Verzögerungen in Kauf
genommen wurden. Wenn wir in Richtung Basel oder Bern
fahren, quälen wir uns von der A 2  auf die A1 oder umgekehrt
und stehen auch dort wieder im Stau.
Ich möchte die parlamentarische Initiative Reimann selbst-
verständlich unterstützen.
Es würde mich freuen, wenn man – anstatt sich immer zu
überlegen, weshalb etwas nicht geht, noch nicht geht oder
vielleicht doch nicht geht – die Energie dazu verwendete, sich
zu überlegen, welche Wege man beschreiten könnte, um et-
was möglich zu machen. Es fällt mir als Laie auch schwer –
ich verstehe wenig vom Bauen – zu verstehen, warum es in
der Schweiz immer Jahre, ja Jahrzehnte dauert, bis eine Au-
tobahn gebaut oder saniert wird, während man in Frankreich
und Italien, wo auch Alpen sind und wo es auch komplizierte
Bauten gibt, viel besser vorwärts kommt.

Maissen Theo (C, GR), Berichterstatter: Ich kann Ihnen ein-
fach noch einmal versichern, was ich bereits ausgeführt
habe: Sowohl die Kommission wie das zuständige Bundes-
amt sehen die Problematik; es ist aufgrund der Voten fast der
Eindruck entstanden, als ob man diese in der Kommission
nicht sehen würde. Die Problematik liegt tatsächlich bei der
Doppelstrecke von A1 und A 2  zwischen Härkingen und
Wiggertal. Nun ist es natürlich so: Die Diskussion, die wir hier
geführt haben, betraf fast Planungsarbeiten, und solche sind
in einem Ratsplenum wahrscheinlich relativ schlecht zu ma-
chen.
Ich möchte klar festhalten, dass die Kommission nicht ein-
fach zur Tagesordnung übergehen will; ich möchte Ihnen
noch einmal mitteilen, dass sich die Kommission diesen kon-
zeptionellen Fragen bezüglich Bau und Unterhalt von Natio-
nalstrassen annehmen will. Das Anliegen, das von verschie-
denen Votantinnen und Votanten vorgetragen worden ist, ist
aufgenommen worden. Ich möchte klar festhalten, dass es
beim Nationalstrassenbau um eine nationale Sicht geht, und
diese hat die Kommission berücksichtigt.
Ich möchte Sie aber doch darauf hinweisen – ich kann das
vom Rechtlichen her nicht beurteilen –, dass in den Voten,
die die parlamentarische Initiative unterstützen, im Grunde
genommen nicht mehr über den Text des Vorstosses gespro-
chen wurde. Ich sage Ihnen noch einmal, was die Initiative
verlangt: Sie verlangt: «Die Autobahn A 1 wird zwischen Köl-
liken/AG und Oensingen/SO auf sechs Spuren ausgebaut.»
Das ist nicht das, was nun als neuralgischer Punkt herausge-
strichen wird. Das sind nicht diese 9 Kilometer, sondern das
sind im Osten und Westen noch zig Kilometer zusätzlich. Ich
frage mich, ob man rechtlich gesehen so vorgehen und das
klarformulierte Begehren – weil man sieht, dass diese Initia-
tive den Sachverhalt nicht ganz trifft – nun einfach einschrän-
ken kann.
Zur Motion 98.3365, deren Einreichung von der KVF-NR mit
11 zu 10 Stimmen relativ knapp beschlossen worden ist:
Diese Motion will eben die Beschränkung auf das Teilstück
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wo die A1 und A2  zusammen geführt werden. In dieser Mo-
tion wird folgendes festgehalten – und das ist eben für mich
ein gewisser Widerspruch –: «Mit der Planung und dem Bau
soll umgehend begonnen werden.» Und weiter: «Die Fertig-
stellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes darf da-
durch nicht verzögert werden.»
Hier stellt sich vorerst die Frage: Sind diese beiden Forderun-
gen miteinander vereinbar? Es stellt sich zudem folgendes
Problem – ich habe es bereits gesagt, möchte es aber noch
einmal unterstreichen –: Es geht im Grund genommen um die
Frage, ob es möglich ist, die Sanierungsarbeiten, die dort
ausgeführt werden, mit einem Ausbau zu verkoppeln. Das
geht möglicherweise, wenn man die Standstreifen mit einbe-
zieht, wie es von verschiedenen Rednern gesagt worden ist.
Wir müssen aber sehen, dass von den Experten der Ver-
kehrstechnik und Verkehrssicherheit gesagt wird – es gibt
verschiedene Studien darüber –, dass es gerade auf Strek-
ken mit hoher Verkehrsdichte nicht unproblematisch ist, auf
den Standstreifen zu verzichten. Es besteht die Gefahr, dass
der Automobilist – das vor allem für den Schwerverkehr – auf
der äussersten Spur plötzlich vor einem Hindernis steht,
wenn irgendein Fahrzeug nicht mehr weiterfahren kann. Das
ist aus Sicht der Verkehrssicherheit nicht unproblematisch.
Wenn man eine solche Strecke wirklich auf sechs Spuren aus-
bauen will – sechs Spuren plus Standstreifen –, braucht dies
eine längere Vorbereitungsphase für die Planung, für den
Landerwerb usw. Das sind die unterschiedlichen Überlegun-
gen. Auch wegen der Aussagen der Verantwortlichen in den
Kantonen – im übrigen ist dies im Kanton Aargau nicht nur eine
Aussage der Regierung, sondern auch entsprechender Be-
schluss des Kantonsrates – ist diese Version so beibehalten
respektive eine entsprechende Initiative abgelehnt worden.
Noch einige Überlegungen zur LSVA: Ich frage mich, ob sie
wirklich eine Lösung für die Frage der Finanzierung ist. Er-
stens muss man sich überlegen, zu welchem Zeitpunkt die
Mittel fliessen, und zweitens – so beurteile ich es – sind die
Gelder der LSVA, die dann vom Bund her in den National-
strassenbau fliessen müssten, budgetwirksam. Der Fonds,
den wir erstellt haben, betrifft lediglich den Bereich des öf-
fentlichen Verkehrs.
Wir haben, Herr Loretan, keinen zweckgebundenen Fonds
beim Strassenbau, sondern diese Mittel gehen – das kann
man beklagen oder nicht – in die Kasse des Bundes. Sie wer-
den dort im Rahmen der Tresoreriebewirtschaftung ge-
braucht, und jede Ausgabe, die wir für den Strassenbau täti-
gen, ist entsprechend budgetwirksam.
Das hat auch zur Folge, dass der zweite Punkt in der Motion
der KVF-NR für mich einen Widerspruch enthält, indem auf
der einen Seite neue Ausbauten mit einem Bedarf an neuen
Mitteln verlangt werden, und andererseits wird verlangt, der
Ausbau des beschlossenen Nationalstrassennetzes dürfe
nicht behindert werden. Das hätte zur Konsequenz, dass wir
in den Budgets mehr Mittel dafür einsetzen müssten.
Das möchte ich hier einfach feststellen, damit Sie wissen,
worüber Sie entscheiden.
Ich möchte Sie bitten, dem Antrag der Kommission zuzustim-
men.

Reimann Maximilian (V, AG): Ich möchte zunächst für die
sehr aktive Unterstützung seitens der Kolleginnen und Kolle-
gen der betroffenen Regionen danken. Ebenso möchte ich
ausdrücklich bestätigen, was Kollege Bisig ausgeführt hat:
Meine parlamentarische Initiative ist in allgemeiner Form ge-
halten, es steckt also sehr viel Flexibilität darin. Auf den wich-
tigsten Punkt muss ich einfach noch einmal hinweisen: Es
geht mir nicht – Herr Maissen hat jetzt wieder diesen Ein-
druck erweckt – um das ganze Stück zwischen Oensingen
und Rothrist. Ich habe gesagt, Herr Kommissionspräsident,
dass wir da flexibel sind. Die Meinung des Initianten ist wirk-
lich nur die, dass das Teilstück von 9 Kilometern Länge zwi-
schen den zwei Dreiecken saniert wird.
Nehmen Sie also die Bedenken der betroffenen Region
ernst, und denken Sie daran: Dieses Teilstück ist auch ein
Nadelöhr zwischen der welschen Schweiz und der Ost-
schweiz. Ich möchte nicht, dass durch diesen stauträchtigen

Flaschenhals irgendwie ein etwas nach Osten verlagerter
neuer «Röstigraben» entsteht.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Reimann

(Folge geben) 16 Stimmen
Für den Antrag der Kommission

(keine Folge geben) 15 Stimmen

98.3313

Empfehlung Aeby
Für eine ausgewogene
Vertretung der Altersgruppen
in den ausserparlamentarischen
Kommissionen
Recommandation Aeby
Pour une représentativité équitable
des âges dans les commissions
extraparlementaires

___________________________________________________________

Wortlaut der Empfehlung vom 25. Juni 1998
Ich ersuche den Bundesrat:
1. Absatz 2 von Artikel 15 der Verordnung vom 3. Juni 1996
über ausserparlamentarische Kommissionen in dem Sinne
zu ändern, dass die Amtszeit der Mitglieder ausserparlamen-
tarischer Kommissionen ohne Ausnahme auf zwölf Jahre be-
schränkt wird (gegenwärtig ist vorgesehen, dass Mitglieder in
Ausnahmefällen ihre Amtszeit bis auf siebzehn Jahre verlän-
gern können);
2. Artikel 9 der Kommissionsverordnung (heutiger Wortlaut:
«Kommissionen müssen nach Interessengruppen, Ge-
schlechtern, Sprachen, Regionen und Altersgruppen ausge-
wogen zusammengesetzt sein») mit einem zweiten Absatz
zu ergänzen, der wie folgt lautet: «Jeder Kommission müs-
sen mindestens ein Mitglied, das bei seiner ersten Wahl unter
dreissig Jahre alt war, und mindestens ein Mitglied, das bei
seiner ersten Wahl über sechzig Jahre alt war, angehören»;
3. Artikel 16 der Verordnung, wonach Personen über siebzig
Jahre zum Rücktritt verpflichtet sind, zu streichen.

Texte de la recommandation du 25 juin 1998
J’invite le Conseil fédéral:
1. à supprimer l’alinéa 2 de l’article 15 de l’ordonnance du
3 juin 1996 sur les commissions en ce sens que la durée
maximale de la fonction de membre d’une commission extra-
parlementaire doit être de 12 ans au plus, sans aucune ex-
ception (il existe aujourd’hui de nombreuses exceptions per-
mettant à certains membres de prolonger leur mandat
jusqu’à 17 ans même);
2. à compléter l’article 9 de ladite ordonnance (texte actuel:
«Les groupes d’intérêt, les deux sexes, les langues, les ré-
gions et les groupes d’âge doivent être représentés équita-
blement au sein des commissions») en édictant un alinéa 2
prévoyant que «chaque commission doit compter au moins
un membre nommé pour la première fois avant l’âge de
trente ans et au moins un membre nommé pour la première
fois à partir de l’âge de soixante ans»;
3. à supprimer l’article 16 de la même ordonnance qui oblige
les personnes de septante ans à démissionner.

Mitunterzeichner – Cosignataires: Beerli, Forster, Frick,
Gentil, Leumann, Onken, Plattner (7)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Chaque membre du Conseil fédéral dispose de plusieurs
commissions extraparlementaires. Celles-ci sont en général
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consultatives et permettent à l’exécutif d’être en prise directe
avec la réalité sociale, politique et économique du pays. Elles
remplissent un rôle important situé entre le travail de l’admi-
nistration et celui des experts.
Ce système est connu et pratiqué dans les cantons et dans
les communes. La principale qualité d’une commission est
d’être composée de personnes représentatives de toutes les
tendances et sensibilités. Le Conseil fédéral a d’ailleurs pris
soin de s’imposer lui-même des règles impératives dans l’or-
donnance du 3 juin 1996.
La section 3 de cette ordonnance ne consacre pas moins de
5 articles à la seule composition de ces commissions. Mal-
heureusement l’on constate aujourd’hui que les personnes
âgées de moins de trente ans et de plus de soixante ans, qui
ensemble représentent 45 pour cent de la population adulte
du pays, sont insuffisamment représentées dans les commis-
sions extraparlementaires puisque moins de 1 pour cent des
membres sont âgés de moins de trente ans et à peine
13 pour cent de ceux-ci ont plus de soixante ans, soit une
proportion totale inférieure à 15 pour cent. C’est trois fois
moins que ne le voudrait une juste représentation en fonction
des âges comme le prescrit explicitement l’article 9 de l’or-
donnance.
A l’âge de trente ans, une personne est adulte et citoyenne
depuis douze ans déjà. D’autre part, il est incontestable que
la vigueur et la santé des aînés, hommes et femmes, s’amé-
liorent constamment et il n’existe aucune raison pour qu’une
personne nommée pour la première fois dans une commis-
sion fédérale à l’âge de soixante ans ne puissent y exercer
une action réelle et utile à tous jusqu’à septante-deux ans,
par exemple.
Alors que notre Conseil vient de mentionner expressément
l’âge dans les critères de non-discrimination de la Constitu-
tion fédérale, il est temps que le Conseil fédéral tienne
compte de l’évolution indéniable vers une société dans la-
quelle jeunes et aînés participent dans la même mesure à la
marche de la cité et de l’économie, et qu’il veille à la présence
justifiée de ces deux catégories d’âge dans les commissions
extraparlementaires.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 9. September 1998
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral considère qu’une commission extraparle-
mentaire doit d’abord être compétente dans la spécialité qui
est la sienne et ensuite avoir une composition représentative.
C’est pourquoi les membres des commissions extraparle-
mentaires sont choisis avant tout en fonction de leurs compé-
tences professionnelles, de leur aptitude à travailler en
groupe et de leur disponibilité, comme le précise l’article 8 ali-
néa 1er de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions.
En vertu de l’article 9, il faut toujours veiller, lors de ce choix,
à ce que la composition de la commission soit représentative.
Le Conseil fédéral est conscient de la surreprésentation des
membres de quarante à soixante ans dans les commissions
extraparlementaires. C’est pourquoi il a décidé, entre autres
mesures, d’abaisser de seize à douze ans le nombre maxi-
mum d’années pendant lesquelles ils peuvent rester en fonc-
tions. Cette mesure avait pour but d’accroître la rotation des
membres, ce qui devait permettre d’améliorer la représenta-
tion des femmes et des jeunes générations. En ce qui con-
cerne les femmes, des progrès importants ont été constatés
lors du dernier renouvellement intégral des commissions,
c’est-à-dire lors des nominations pour la période de fonctions
en cours. Pour ce qui est des moins de quarante ans, par
contre, la percée a été limitée. Le Conseil fédéral est toute-
fois convaincu que la situation, là aussi, s’améliorera.
Il est très difficile, aujourd’hui déjà, de trouver des personnes
prêtes à siéger dans les commissions extraparlementaires
et, surtout, à même de répondre aux critères très restrictifs de
l’ordonnance sur les commissions. Dans ces conditions, le
Conseil fédéral refuse de compliquer encore la procédure. Li-
miter à douze ans, sans exception possible, la durée maxi-
male de maintien en fonctions serait faire fi d’une réalité où

les exceptions sont nombreuses, et, surtout, compliquerait
inutilement la désignation de présidents à même d’assumer
cette fonction. L’institution d’un quota intangible pour les
trente à soixante ans serait une option tout aussi peu viable
qui aurait pour effet premier de laisser vides de nombreux
sièges.
Quant à savoir si la limite d’âge ultime (septante ans) fixée à
l’article 16 doit être maintenue ou non, cette question fait par-
tie intégrante de l’analyse entreprise en exécution du postulat
97.3614 (Maury Pasquier, Suppression de la limite d’âge
pour les membres des commissions extraparlementaires),
accepté par le Conseil fédéral.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de rejeter la recommandation.

Aeby Pierre (S, FR): Merci de prêter encore une oreille à
cette recommandation, d’autant plus qu’après le débat nourri
sur le tronçon autoroutier entre Zurich et Berne, les carre-
fours d’Egerkingen, je comprends que vous ayez quelque
peine à vous concentrer sur cette intervention parlementaire
qui, à mes yeux, revêt une importance certaine. Néanmoins,
je ramènerai mon argumentation aux points essentiels en tâ-
chant d’être le plus bref possible.
J’éprouve une certaine déception à lire la réponse du Conseil
fédéral à ma recommandation, non pas parce qu’il propose
de la rejeter, mais parce qu’il s’agit d’un avis extrêmement
bref, d’un avis hautement conventionnel, fermé et, pour tout
dire, plutôt technocratique. Mais ce n’est pas le pire. Le Con-
seil fédéral admet que les âges sont mal représentés au sein
des commissions extraparlementaires. Il admet, d’une part,
que les moins de trente ans sont quasiment inexistants, et
qu’il convient, d’autre part, d’examiner si la limite d’âge de
septante ans est vraiment toujours judicieuse aujourd’hui.
Mais à peine la porte s’entrouvre-t-elle que le Conseil fédéral
la referme aussitôt pour signifier à notre Conseil qu’il n’y
aurait pas de meilleur système que celui actuellement en vi-
gueur. Je dénonce cette façon de raisonner et en l’espèce je
considère que le Conseil fédéral se trompe.
D’abord, seize ans de présence dans une commission extra-
parlementaire, c’est quelque chose d’excessif, et le Conseil
fédéral lui-même avait reconnu que cette durée était exces-
sive puisqu’il l’a ramenée à douze ans – douze ans de pré-
sence au maximum dans une commission extraparlemen-
taire. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit une exception qui
permet d’aller jusqu’à seize ans. On peut comprendre cela
pour autant qu’on agisse selon la bonne foi et selon le régime
des exceptions, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un régime extraordi-
naire. Or, on constate que cette disposition exceptionnelle
est en passe de devenir quasiment la règle pour un certain
nombre de membres des commissions extraparlementaires,
notamment pour les présidents, ce que d’ailleurs le Conseil
fédéral ne cache pas dans sa réponse.
A mon sens, après douze ans, on a tout donné dans une
commission, et il est temps de se retirer ou de mettre ses
compétences, ses capacités à disposition d’une autre com-
mission. Il en va d’une meilleure dynamique.
Ensuite, le Conseil fédéral se trompe encore et toujours
lorsqu’il fait de la seule compétence le critère par excellence
de la composition des commissions extraparlementaires. Le
critère de la compétence est avant tout l’apanage de l’admi-
nistration et aussi des experts; experts d’ailleurs toujours
plus nombreux à fonctionner sur mandat des membres du
Conseil fédéral. Les commissions extraparlementaires doi-
vent en revanche être composées de personnes qui repré-
sentent précisément la société civile – non pas d’experts ou
de spécialistes – et qui apportent dans ces commissions le
bon sens, la connaissance du terrain, la connaissance de la
réalité et de la vie quotidienne. Evidemment qu’il faut une
compétence minimale, mais la compétence technique n’est
de loin pas, à mon sens, le critère décisif. Les membres de
ces commissions doivent apporter un peu d’oxygène dans le
système: les jeunes avec leur regard neuf, et les vieux avec
le recul et la sagesse qu’on leur reconnaît.
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Je vous invite donc à soutenir ma recommandation qui fait un
pas dans la bonne direction, et qui n’a vraiment rien d’exces-
sif en demandant un jeune et une personne âgée par com-
mission – commission qui, en règle générale, compte une
bonne vingtaine de membres. Une société qui n’écoute plus
ses jeunes ni ses anciens s’appauvrit fortement. Le dialogue,
ainsi que la communication entre les générations est indis-
pensable. Il n’y a aucune raison que, par son règlement et
par sa politique de nomination, le Conseil fédéral ne respecte
pas cette maxime.

Couchepin François, chancelier de la Confédération: La re-
commandation, on vient de vous le dire, demande trois cho-
ses:
1. de limiter strictement la durée des mandats dans les com-
missions extraparlementaires à douze ans;
2. d’ajouter aux conditions déjà existantes des conditions
supplémentaires pour avoir le droit d’être désigné dans une
telle commission, à savoir dans chaque commission au
moins un membre élu avant qu’il ait atteint l’âge de trente ans
et un membre élu après avoir dépassé l’âge de soixante ans;
3. de supprimer la limite d’âge fixée à septante ans.
J’ai remarqué que l’auteur de la recommandation estime que
le critère que le Conseil fédéral a évoqué dans sa réponse,
celui de la compétence, ne lui paraissait pas primordial, mais
que le Conseil fédéral devait s’entourer des conseils de gens
représentatifs de l’ensemble de la société. C’est précisément
ce qu’il a fait en exigeant, dans l’ordonnance pertinente, soit
l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions, que «les
groupes d’intérêts, les deux sexes, les langues, les régions
et les groupes d’âge doivent être représentés équitablement
au sein des commissions.» (art. 9)
Vous dites, Monsieur Aeby, en ce qui concerne la limite de
douze ans de fonction dans une commission, que cette
norme devient pratiquement la règle. D’après les chiffres que
j’ai, il y a actuellement 104 membres de commission sur 2404
qui ont dépassé douze ans de fonction, ça fait 4,32 pour cent.
Je ne pense pas qu’on puisse dire que 4,32 pour cent repré-
sente la règle, et non pas l’exception.
Pourquoi est-ce que ces cas-là ont été admis? C’est d’abord
parce qu’il s’agit de commissions dans lesquelles il faut des
connaissances particulières que peu de gens ont. Lorsqu’on
a la personne qui convient, il faut parfois la garder parce
qu’on ne trouve personne pour la remplacer. Les commis-
sions sont composées de représentants d’associations ou
d’organisations professionnelles, et les gens sont encore ac-
tifs dans leurs associations. Très souvent, ces dernières ne
se sentent pas le courage de proposer de remplacer les gens
qu’elles ont désignés pour les représenter, d’autant que ce
sont souvent des spécialistes. C’est également le manque de
relève qui est de plus en plus évident dans certains cas. C’est
aussi parce que nous devons maintenir l’équilibre prévu dans
l’ordonnance de tous les facteurs que j’évoquais tout à
l’heure. C’est dans certains cas la nécessité, pour une com-
mission, d’arriver au bout d’un projet et de ne pas changer sa
composition en cours de route.
Je peux simplement vous dire que la Chancellerie fédérale,
qui a la responsabilité de contrôler les propositions de nomi-
nation de nouveaux membres ou les exceptions faites pour la
prolongation des mandats, est extrêmement attentive, et
qu’elle intervient toutes les fois que les exceptions ne se ré-
vèlent pas absolument indispensables. Il arrive quelquefois
que, malgré les recommandations de la Chancellerie fédé-
rale, pour des raisons qui vont au-delà de simples raisons
pratiques ou arithmétiques, le Conseil fédéral estime qu’il
doit suivre les propositions des associations.
Sur ce premier point, la durée de douze ans des mandats, je
puis vous dire que nous respectons au maximum les directi-
ves, et que nous ne faisons usage de cette possibilité d’auto-
riser des exceptions que dans des cas exceptionnels.
En ce qui concerne les nouvelles conditions que vous propo-
sez – être nommé avant d’avoir trente ans, ou après avoir eu
soixante ans: pour la première de ces conditions, c’est vrai
qu’elle est plaisante, c’est vrai qu’elle donne envie d’être sui-
vie. Mais il faut reconnaître qu’actuellement dans notre pays,

les études durent si longtemps que très souvent, les gens de
trente ans n’ont pas terminé leurs études. Or, les commis-
sions extraparlementaires, ce sont, quand même ou d’abord
et essentiellement, des commissions composées de gens qui
ont une expérience dans un domaine donné et qui doivent
pouvoir apporter le fruit de cette expérience. Il n’empêche
que, dans certains cas où c’était possible, nous avons
nommé des gens qui n’avaient pas encore trente ans. Actuel-
lement, cela représente 1 pour cent des membres de ces
commissions. Je concède que c’est très peu, mais il y a 43
membres de commissions extraparlementaires qui ont été
nommés avant l’âge de trente ans ou, au plus tard, à l’âge de
trente ans. Mais pratiquement, c’est extrêmement difficile de
demander à des gens qui sont encore aux études, pour la
plupart, de venir apporter une expérience pratique dans des
commissions de ce type-là.
Je ne peux donc pas accepter, et le Conseil fédéral non plus,
de faire de cette proposition une règle qui serait véritable-
ment inscrite dans l’ordonnance. Mais je suis prêt, avec le
Conseil fédéral, à insister auprès des départements pour
examiner dans tous les cas s’il y a possibilité véritablement
d’obtenir des membres de commissions plus jeunes, c’est-
à-dire respectant cette première proposition que vous faites.
Encore une fois, je ne pourrais pas accepter que ça figure ab-
solument dans l’ordonnance, parce que c’est déjà tellement
difficile actuellement de trouver des gens qui remplissent les
autres conditions figurant dans cette ordonnance, que si on
ajoutait celle-là, cela deviendrait presque impossible dans de
nombreux cas.
En ce qui concerne les gens qui ont plus de soixante ans au
moment de leur nomination dans une commission: cela a
pour conséquence qu’on va inévitablement vieillir les com-
missions. La plupart des membres des commissions sont
âgés de trente à soixante ans, c’est vrai; mais quand ils en-
trent dans les commissions. Ils vieillissent comme chacun
d’entre nous, ce qui fait qu’ils finissent par avoir plus de
soixante ans avant d’avoir épuisé les 12 ans de leur mandat.
Par conséquent, nos commissions ont tendance à vieillir. Il
est bien clair que chaque fois qu’on peut les remplacer par
des plus jeunes – pas forcément de moins de trente ans, je
viens de vous le dire –, on le fait. Mais si l’on regarde le nom-
bre de personnes qui ont moins de quarante ans dans les
commissions, cela fait 11,5 pour cent, plus de soixante ans,
cela fait 12,6 pour cent. Cela veut dire qu’entre quarante et
soixante ans, nous avons à peu près 76 pour cent des mem-
bres de ces commissions.
La pyramide des âges est donc légèrement déséquilibrée, je
vous le concède. Mais je vois mal comment on pourrait obli-
ger chacune de ces commissions à compter dans leurs rangs
quelqu’un qui a été nommé après l’âge de soixante ans,
parce que cela risquerait dans de très nombreux cas de pri-
ver des gens plus jeunes précisément de possibilité d’accé-
der à ces commissions. Je crois quand même que les jeunes
ont aussi quelque chose à apporter, peut-être pas toujours
avant d’avoir trente ans, mais entre trente et soixante ans
certainement. Je ne peux pas vous dire que le Conseil fédé-
ral ait envie de suivre cette recommandation sur ce point ou
qu’il soit prêt à le faire. Au contraire, il est de l’avis qu’il faut
laisser les choses beaucoup plus ouvertes.
En ce qui concerne la limite des septante ans, troisième pro-
position: nous avons dit, en réponse au postulat Maury Pas-
quier (97.3614), que nous étions prêts à étudier la question,
en particulier sur le plan juridique, à savoir: est-ce qu’une
telle norme inscrite dans une ordonnance fédérale est com-
patible avec l’article 4 de la constitution? Nous avons exa-
miné cela; nous sommes arrivés à la conclusion qu’il y a
beaucoup de normes dans lesquelles l’âge fixe des droits et
des obligations. Et nous sommes encore confortés dans
cette position par le dernier arrêt du Tribunal fédéral qui, pour
quelque chose de beaucoup plus grave que la participation à
une commission, c’est-à-dire l’exercice d’une profession,
celle de notaire, a dit qu’il n’était pas anticonstitutionnel dans
le canton de Neuchâtel de limiter à septante ans la pratique
du métier, de la profession de notaire. Si cela n’est pas anti-
constitutionnel, nous sommes, je pense, encore dans l’ordre
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constitutionnel suisse en prévoyant dans notre ordonnance
cette limite d’âge.
En ce qui concerne le fond, pourquoi supprimer cette limite?
Quel avantage le Conseil fédéral a-t-il de ne pas accepter la
recommandation? Il y a des cas où, manifestement, il faut en-
courager les gens qui ont atteint un certain âge à quitter des
fonctions qu’ils ne sont plus en état d’exercer. S’il faut, cha-
que fois, motiver, expliquer, dire qu’une personne n’est véri-
tablement plus en état d’exercer son mandat, nous créons
des problèmes humains, des difficultés considérables. Si
nous pouvons dire: «Ecoutez, à septante ans, nous partons
de l’idée que vous avez gagné le droit de vous reposer, et
c’est une règle absolue», ça simplifie beaucoup de choses et
ça évite bien des drames, bien des malheurs et bien de la
tristesse pour des gens qui auraient peut-être souhaité conti-
nuer leur tâche, sans se rendre compte qu’ils n’apportaient
plus forcément ce qu’ils devaient. C’est la raison pour la-
quelle nous devrions quand même dire à des gens dans de
très nombreux cas: «Vous ne pouvez pas continuer à fonc-
tionner», mais nous ne pourrions pas prendre cet argument
général et égalitaire de la limite d’âge de septante ans. Nous
serions forcés de motiver ces obligations de départ, ce qui, à
mon avis, serait par trop douloureux pour des gens qui ont
bien rempli leurs fonctions jusque-là et qui seraient peut-être
blessés dans leur amour-propre.
On dit en français que «l’enfer est pavé de bonnes inten-
tions». Je comprends, et le Conseil fédéral comprend, les ex-
cellentes intentions qui ont justifié le dépôt de cette recom-
mandation. Je vous demande cependant, au nom du Conseil
fédéral, de considérer que, pour quelques cas où les propo-
sitions contenues dans la recommandation pourraient effec-
tivement avoir des effets heureux, l’acceptation de cette re-
commandation – si elle devait trouver sa réalisation dans les
faits – aurait, dans de très nombreux autres cas, des consé-
quences si négatives qu’elle mettrait le Conseil fédéral dans
l’embarras, si ce n’est dans une situation souvent inextrica-
ble, parce que cette recommandation serait souvent inappli-
cable, faute de candidats remplissant toutes les conditions:
celles déjà mentionnées dans l’ordonnance, et celles que l’on
y rajouterait si la recommandation était transmise.
Je vous demande de ne pas transmettre la recommandation
Aeby.

Abstimmung – Vote
Für Überweisung der Empfehlung 9 Stimmen
Dagegen 16 Stimmen

Petitionen
Pétitions

___________________________________________________________

97.2005

Petition Refuna-Gemeinden
Für eine gerechte Mehrwertsteuer beim Einsatz
umweltschonender Energiesysteme

Pétition Communes Refuna
Pour une TVA plus équitable en cas d’utilisation
de systèmes énergétiques ménageant l’environnement

___________________________________________________________

Brändli Christoffel (V, GR) unterbreitet im Namen der Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) den folgenden
schriftlichen Bericht:

1. Wortlaut der Petition
Angesichts der nach wie vor tiefen Ölpreise soll im Interesse
der vermehrten Nutzung vorhandener Abwärmequellen
durch eine umweltschonende Fernwärmeversorgung (z. B.
Refuna) beim Wärmebezüger nur derjenige Energieanteil mit
der Mehrwertsteuer belastet werden, welcher in Wärme-
Kraft-Koppelungsanlagen der nicht mehr produzierten hoch-
wertigen Endenergie Strom entspricht (im Fall Refuna
20 Prozent).
2. Begründung der Petenten
Die regionale Fernwärmeversorgung Refuna beliefert heute
über 2000 Wärmebezüger in 11 Gemeinden des unteren Aa-
retals mit umweltfreundlicher Fernwärme. Sie nutzt das Ab-
wärmepotential des Kernkraftwerks Beznau und die Wärme
aus einer Holzschnitzelheizung und versteht sich als Wärme-
transportschiene zwischen allen möglichen (Ab)Wärmequel-
len und den Bezügern von Komfortwärme in einer grösseren
Region. Ihr Beitrag manifestiert sich in der Substitution von
jährlich 12 000 Tonnen Heizöl zur Milderung der Schadstoff-
belastung der Luft.
Die Bevölkerung und besonders die Wärmebezüger stehen
diesem ohne Zweifel umweltfreundlichen Energieversor-
gungssystem im allgemeinen positiv gegenüber und sind
sich bewusst, dass praktizierter Umweltschutz seinen Preis
hat. Diese Haltung hat denn auch Bundesrat Adolf Ogi an-
lässlich der Generalversammlung zum 10-Jahr-Jubiläum der
Refuna AG im Oktober 1995 uneingeschränkt gewürdigt. Der
Grund für die wachsende Kluft zwischen dem Preis der Fern-
wärme und jenem einer Ölheizung liegt in der Preispolitik für
Heizöl, für welches heute im Vergleich zum Preisniveau zu
Beginn der achtziger Jahre weniger als die Hälfte bezahlt
werden muss. Der Preis für Refuna-Fernwärme hat demge-
genüber real nur etwa 10 Prozent abgenommen. Öl und auch
Gas werden de facto hochgradig «subventioniert», denn die
externen Kosten dieser Brennstoffe (Schäden durch Luft-
schadstoffe) werden der Allgemeinheit überlassen. Da sie
zudem viel zu billig sind, fehlt für das Energiesparen jeder fi-
nanzielle Anreiz. Deshalb sind staatliche finanzpolitische In-
terventionen unausweichlich.
Seit der Einführung der Mehrwertsteuer per 1. Januar 1995
wird auch die Fernwärme mit einem Steuersatz von 6,5 Pro-
zent belastet, unabhängig davon, ob die transportierte
Wärme aus wertvoller Primärenergie oder von einer Abwär-
mequelle stammt. Eine entsprechende Differenzierung ist in
der Verordnung über die Einführung dieser neuen Steuer
nicht vorgesehen. Diesbezügliche Vorstösse des Fernwär-
meverbandes bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung
und bei den Bundesräten Ogi und Stich wurden abgewiesen.
Die Tatsache, dass der umweltbewusste Fernwärmebezü-
ger – bei den heutigen Heizölpreisen – effektiv doppelt so viel
Steuern bezahlen muss wie der Heizölbezüger ist stossend
und verursacht verständlicherweise grossen Unmut. Der
Bund als Gesetzgeber – Energieartikel, Energienutzungsbe-
schluss, «Energie» 2000 – erwartet von jedem Bürger eine
konstruktive Einstellung zum sparsamen und umweltscho-
nenden Umgang mit Energie und zu den Kostenfolgen. Die
Bevölkerung im unteren Aaretal, die diese Haltung seit mehr
als zehn Jahren praktiziert, wird jetzt vom gleichen Bund fi-
nanziell mit Steuern bestraft. Die Finanzpolitik nimmt offen-
sichtlich keine Rücksicht auf die Umwelt. Dieser Vorwurf, der
der freien Marktwirtschaft gelegentlich gemacht wird, muss
sich hier der Bund selber gefallen lassen.
Die Fernwärmebezüger wollen diese Situation nicht einfach
akzeptieren. Das Begehren geht dahin, dass im kommenden
Mehrwertsteuergesetz der Mehrwertsteuersatz für umwelt-
schonende Fernwärme, die im wesentlichen vorhandene Ab-
wärme nutzt, überprüft wird und im Einklang mit der Energie-
und Umweltpolitik festzusetzen sei. Dies bedeutet im Fall Re-
funa, dass nur die durch die Auskoppelung der Wärme aus
dem Kernkraftwerk Beznau nicht mehr produzierte, hochwer-
tige Endenergie (Strom) besteuert werden sollte. Die Kosten
machen etwa einen Fünftel der Gesamtgestehungskosten
der Wärme beim Bezüger aus. Demzufolge sollte der Mehr-
wertsteuersatz 1,3 Prozent nicht übersteigen. Der wesentli-
che Kostenfaktor im Fernwärmesystem Refuna sind die Inve-
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stitionen in die Verteilleitungen. Diese wurden bereits durch
die Wust besteuert; neue unterliegen ohnehin der vollen
Mehrwertsteuer.
Obwohl jede spezielle Regelung Präjudizien schaffen kann,
glauben wir an sinnvolle, unbürokratische Lösungen, welche
den Anliegen der Finanz- und Umweltpolitik gleichermassen
Rechnung tragen.
3. Stellungnahme des EFD vom 19. Januar 1996
Nach den zurzeit in Kraft stehenden rechtlichen Grundlagen
besteht keine Möglichkeit, dem Anliegen nach einem ermäs-
sigten Steuersatz für die Umsätze der umweltschonenden
Fernwärmeversorgung zu entsprechen. Die Übergangsbe-
stimmungen der Bundesverfassung, über die Volk und
Stände im November 1993 abgestimmt haben, sehen keine
reduzierten Steuersätze vor. Einzig für die Tourismusbran-
che hat die Bundesverfassung dem Bund die Möglichkeit ein-
geräumt, auf dem Wege der Gesetzgebung einen tieferen
Satz festzulegen (Art. 8ter der Übergangsbestimmungen zur
Bundesverfassung).
Die Einführung eines reduzierten Steuersatzes für die Um-
sätze der umweltschonenden Fernwärmeversorgung wäre
allenfalls im Rahmen des Mehrwertsteuergesetzes zu prü-
fen.
4. Beschluss des Nationalrates
Der Nationalrat hat am 21. März 1997 beschlossen, von der
Petition Kenntnis zu nehmen, ihr aber keine Folge zu geben.
Die Kommission schliesst sich dem Beschluss des National-
rates an.

Brändli Christoffel (V, GR) présente au nom de la Commis-
sion de l’économie et des redevances (CER) le rapport écrit
suivant:

1. Texte de la pétition
Compte tenu du maintien des prix du pétrole à un niveau très
bas, il faut, dans l’intérêt d’une meilleure récupération des re-
jets de chaleur existants au moyen de systèmes de chauf-
fage à distance ménageant l’environnement (p. ex. Refuna),
ne prélever la TVA, auprès des consommateurs de chaleur,
que sur la quantité d’énergie qui, dans les installations à cou-
plage chaleur-force, correspond à l’énergie de consomma-
tion de haute valeur (électricité) qui n’est plus produite (soit
20 pour cent dans le cas de Refuna).
2. Développement des auteurs de la pétition
Grâce à son système régional de chauffage à distance, la so-
ciété Refuna assure l’approvisionnement en chaleur non pol-
luante de plus de 2000 consommateurs répartis dans 11
communes de la vallée inférieure de l’Aar. Récupérant les re-
jets de chaleur de la centrale nucléaire de Beznau et la cha-
leur dégagée par un chauffage alimenté par des déchets de
bois, elle se considère comme un canal entre toutes les sour-
ces et rejets de chaleur possibles et les consommateurs
d’une région assez étendue qui ont besoin de cette chaleur
pour se chauffer. En faisant économiser chaque année
12 000 tonnes de mazout, elle contribue à réduire la pollution
atmosphérique.
D’une manière générale, la population et surtout les con-
sommateurs de chaleur sont favorables à un tel système de
chauffage à distance, tout à fait écologique, conscients qu’ils
sont que la protection de l’environnement a son prix.
M. Adolf Ogi, conseiller fédéral, partage sans réserve cet
avis; il l’a d’ailleurs rappelé à l’occasion de la cérémonie
d’anniversaire qui a eu lieu lors de la 10e assemblée géné-
rale de Refuna SA en octobre 1995. Le fossé grandissant qui
se creuse entre le prix du chauffage à distance et celui d’un
chauffage à mazout est dû à la politique régissant les prix du
mazout, combustible qui coûte aujourd’hui plus de deux fois
moins cher par rapport au niveau des prix du début des
années huitante. Par contre, le prix de la chaleur fournie par
Refuna n’a diminué que de quelque 10 pour cent en termes
réels. Le pétrole et le gaz sont, de facto, très fortement «sub-
ventionnés» car les coûts externes engendrés par ces com-
bustibles (dommages provoqués par les polluants atmo-
sphériques) sont laissés à la charge de la collectivité. En

plus, comme ces combustibles sont bien trop bon marché, ils
n’incitent personne à économiser l’énergie. C’est pourquoi il
est indispensable que l’Etat intervienne en prenant des me-
sures de nature financière.
Depuis l’introduction de la TVA le 1er janvier 1995, la chaleur
transportée par les systèmes de chauffage à distance est im-
posée au taux de 6,5 pour cent, qu’il s’agisse d’énergie pri-
maire précieuse ou de rejets de chaleur. L’ordonnance rela-
tive à l’introduction de la TVA ne prévoit aucune différencia-
tion en la matière. Les démarches que l’association qui dé-
fend les systèmes de chauffage à distance a entreprises à ce
sujet auprès de l’Administration fédérale des contributions et
des conseillers fédéraux Adolf Ogi et Otto Stich sont restées
vaines. Le fait est que les consommateurs qui veulent contri-
buer à la protection de l’environnement en ayant recours aux
systèmes de chauffage à distance paient aujourd’hui, les prix
du mazout étant ce qu’ils sont, deux fois plus d’impôts que les
personnes qui se chauffent au mazout; cette situation cho-
quante provoque – on le comprend – la colère des personnes
concernées. La Confédération, en tant que législateur (article
sur l’énergie, arrêté sur l’énergie, programme «Energie
2000»), attend de chaque citoyen qu’il adopte une attitude
constructive, de façon à utiliser l’énergie de manière éco-
nome et respectueuse de l’environnement, ainsi que de fa-
çon à réduire les coûts. La population de la vallée inférieure
de l’Aar, qui a adopté cette attitude il y a plus de dix ans, se
trouve maintenant pénalisée par cette même Confédération,
qui lui inflige une charge fiscale plus lourde. La politique fi-
nancière ne s’embarrasse manifestement pas de considéra-
tions écologiques. Ce reproche, qui est fait de temps à autre
aux tenants de l’économie de marché, doit être adressé,
dans ce cas précis, à la Confédération elle-même.
Les consommateurs de chaleur fournie par le système du
chauffage à distance ne sauraient accepter cette situation
aussi facilement. Ils veulent, dans l’optique de la future loi sur
la TVA, qu’on examine le taux d’imposition qui grève la cha-
leur non polluante fournie par les systèmes de chauffage à
distance, qui récupèrent surtout les rejets de chaleur, donc
de la chaleur déjà existante, et qu’on fixe ce taux à un niveau
qui tienne compte aussi bien des impératifs de la politique
énergétique que de ceux de la politique environnementale.
Cela signifie, dans le cas de Refuna, que seule l’énergie de
consommation de haute valeur (électricité) qui n’est plus pro-
duite en raison du découplage de la chaleur récupérée de la
centrale nucléaire de Beznau devrait être imposée. Les coûts
pour le consommateur se montent à environ un cinquième
des coûts de production totaux. Par conséquent, le taux de
TVA ne devrait pas dépasser 1,3 pour cent. Les investisse-
ments concernant les conduites de distribution constituent la
majeure partie des dépenses que Refuna doit faire pour son
système de chauffage à distance. Or, les investissements qui
ont été faits dans le passé ont déjà été soumis à l’Icha, et les
nouveaux investissements sont imposés au taux de TVA le
plus élevé.
Bien que toute réglementation spéciale puisse créer des pré-
judices, nous croyons qu’il existe des solutions sensées et
non bureaucratiques, à même de tenir compte aussi bien des
impératifs de la politique fiscale que de ceux de la politique
environnementale.
3. Avis du DFF du 19 janvier 1996
Selon les bases légales actuellement en vigueur, il n’existe
aucune possibilité permettant d’accorder, comme les péti-
tionnaires le demandent, un taux réduit d’impôt sur le opéra-
tions d’approvisionnement en chaleur à distance ménageant
l’environnement. En effet, les dispositions transitoires de la
constitution sur lesquelles le peuple et les cantons se sont
prononcés en novembre 1993 ne prévoient pas de taux ré-
duits d’impôt. Ce n’est que pour la branche du tourisme que
la constitution permet à la Confédération de fixer, par voie lé-
gislative, un taux plus bas d’imposition (art. 8ter des disposi-
tions transitoires de la constitution).
L’introduction d’un taux réduit d’impôt sur les opérations
d’approvisionnement en chaleur à distance ménageant l’en-
vironnement pourrait, le cas échéant, être examinée dans le
cadre de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée.
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4. Décision du Conseil national
Le 21 mars 1997, le Conseil national a décidé de prendre
acte de la pétition, mais sans y donner suite. La commission
s’est ralliée à la décision du Conseil national.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, von der Petition Kenntnis zu neh-
men, ihr aber keine Folge zu geben.

Proposition de la commission
La commission propose de prendre acte de la pétition sans y
donner suite.

Angenommen – Adopté

98.2006

Petition Wälchli Philipp
Verbesserungen im Aktienrecht

Pétition Wälchli Philipp
Modification du droit des sociétés anonymes

___________________________________________________________

Brunner Christiane (S, GE) unterbreitet im Namen der Kom-
mission für Rechtsfragen (RK) den folgenden schriftlichen
Bericht:

1. Inhalt und Begründung der Petition
Der Petent fordert die Räte mit seiner Petition vom 6. Novem-
ber 1996 insbesondere auf, im Gesellschaftsrecht verschie-
dene Änderungen vorzunehmen. Im Bereich des Rechts der
Gesellschaften mit beschränkter Haftung fordert der Petent
die Anhebung oder Streichung der Höchstgrenze des
Stammkapitals, die Harmonisierung der formellen und mate-
riellen Gesetzesbestimmungen mit dem Recht der Aktienge-
sellschaften sowie eine Erleichterung der Umwandlung ohne
Liquidation in eine Aktiengesellschaft.
Im Bereich des Rechts der Aktiengesellschaften verweist der
Petent darauf, dass das Einzelaktionariat zwar rechtlich nicht
vorgesehen sei, de facto aber toleriert werde. Hinter dem gel-
tenden Recht stehe die Vorstellung einer Gesellschaft mit
vielen natürlichen Personen als Aktionariat, welche wirklich-
keitsfremd sei. Insbesondere werde der Fall nicht berück-
sichtigt, dass eine juristische Person, etwa eine Holding, eine
Tochtergesellschaft gründe und somit einzige Aktionärin
bleibe. Deshalb fordert er die Zulassung und ausdrückliche
Regelung des Einzelaktionariats. Ebenso verlangt er die Auf-
hebung des Erfordernisses des Schweizer Bürgerrechts für
Mitglieder des Verwaltungsrates. Des weiteren fordert Herr
Wälchli die Klärung des Vertretungsanspruchs der Partizi-
panten, da der Wortlaut des Gesetzes unklar sei. Nötig sei
auch die Einführung eines entsprechenden Vertretungsan-
spruchs der Obligationäre und die Regelung des Falles, dass
verschiedene von einer AG ausgegebene Papiere in Umlauf
sind, von denen nur einige börsenkotiert sind. Der Petent for-
dert weiter, dass Publikationspflichten und Rechnungsle-
gungsvorschriften modernisiert und international harmoni-
siert werden. Eine Regelung für Verwaltungsratsmitglieder,
die nicht Aktionäre sind, solle eingeführt werden, da auch hier
der Wortlaut des Gesetzes höchst verwirrlich sei. Schliess-
lich verlangt er, dass die Unterscheidung von Publikums- und
Privataktiengesellschaften geprüft wird.
2. Stellungnahme der Kommission
Die Kommission behandelte die Petition an ihrer Sitzung vom
28. August 1998. Gestützt auf die Äusserungen des Eidge-
nössischen Justiz- und Polizeidepartementes kam sie zu fol-
gendem Ergebnis:
2.1 Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Ein vom Bundesamt für Justiz in Auftrag gegebener Exper-
tenentwurf für die Revision des Rechtes der GmbH wurde
von den Experten 1997 publiziert.

In Übereinstimmung mit dem Petenten schlagen die Exper-
ten die Streichung der Höchstgrenze des Stammkapitals vor.
In verschiedenen Bereichen wird auch eine Harmonisierung
des GmbH-Rechts mit dem neuen Aktienrechts angestrebt.
Mit einer Praxisänderung hat das Eidgenössische Amt für
das Handelsregister bereits 1993 die liquidationslose Um-
wandlung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung in
Aktiengesellschaften ermöglicht.
Der Expertenentwurf für eine Revision des GmbH-Rechts be-
darf noch bestimmter Ergänzungen. Ein überarbeiteter Vor-
entwurf wurde dem Bundesamt für Justiz vorgelegt.
2.2 Aktienrecht
Das Aktienrecht wurde 1991 revidiert. Das neue Recht ist am
1. Juli 1992 in Kraft gesetzt worden. Eine weitere Revision
des Aktienrechts erscheint zurzeit grundsätzlich nicht priori-
tär. Es wird jedoch vom Bundesamt für Justiz in Zusammen-
arbeit mit Experten noch abgeklärt werden, ob in Verbindung
mit der Reform des GmbH-Rechts auch einzelne Punkte der
Regeln der Aktiengesellschaft zu modifizieren sind. Dabei
sind namentlich die Fragen der Zulassung der Einpersonen-
gesellschaft und des Verzichts auf das Erfordernis des
Schweizer Bürgerrechts für die Mehrheit der Mitglieder des
Verwaltungsrates zu prüfen.
Die Unterscheidung von Publikums- und Privatgesellschaf-
ten und die massgebenden Vorschriften bei der Ausgabe von
börsenkotierten und nicht kotierten Aktien durch dieselbe Ge-
sellschaft wurden vom Parlament bei der Neuregelung der
Vinkulierung sehr ausführlich diskutiert. Die getroffene Rege-
lung erscheint durchaus sachgerecht und bedarf keiner er-
neuten Überprüfung.
Auf die vom Gesetzgeber getroffenen Entscheidungen zur
Vertretungen der Eigentümer verschiedener Wertpapiere im
Verwaltungsrat, zu Aktionärsbindungsverträgen (das Parla-
ment hat aus verschiedenen Gründen eine gesetzliche Re-
gelung ausdrücklich verworfen) und zu Formvorschriften ist
ebenfalls nicht zurückzukommen.
Die Zulassung von Nebenleistungspflichten widerspricht der
rechtlichen Konzeption der Aktiengesellschaft als reine Kapi-
talgesellschaft. Die Möglichkeit und der Inhalt von Nebenlei-
stungspflichten wird aber im Rahmen der GmbH-Revision für
diese Rechtsform zu erörtern sein.
Was die Regelung der Rechnungslegung betrifft, hat Herr
Bundesrat Arnold Koller bereits 1995 eine Expertenkommis-
sion eingesetzt und mit der Erarbeitung neuer gesetzlicher
Normen beauftragt. Dabei sollen insbesondere auch die be-
stehenden internationalen Rechnungslegungsstandards be-
rücksichtigt werden. Ein erster Revisionsvorschlag wurde
dem EJPD in diesem Sommer vorgelegt.
Bei jedem Gesetz zeigen sich in der Rechtsanwendung Lük-
ken und Unklarheiten, so auch im revidierten Aktienrecht. Die
heute bekannten Anwendungsfragen dürfen aber der Lehre
und Rechtsprechung überlassen bleiben.

Brunner Christiane (S, GE) présente au nom de la Commis-
sion des affaires juridiques (CAJ) le rapport écrit suivant:

1. Texte et développement de la pétition
Par le biais de sa pétition du 6 novembre 1996, le pétition-
naire demande aux Conseils de procéder à diverses modifi-
cations dans le cadre du droit des sociétés. C’est ainsi que,
dans le domaine du droit des sociétés à responsabilité limi-
tée, le pétitionnaire exige le relèvement ou la suppression de
la limite maximale du capital social, l’harmonisation des dis-
positions légales formelles et matérielles avec le droit des so-
ciétés anonymes ainsi qu’un allègement de la conversion
sans liquidation en une société anonyme.
Dans le domaine du droit des sociétés anonymes, le pétition-
naire souligne que l’actionnariat unique n’est certes pas
prévu sur le plan du droit, mais est toléré de facto. Le droit en
vigueur a été élaboré sur la base d’une conception d’une so-
ciété dont l’actionnariat compte de nombreuses personnes
physiques, ce qui ne correspond pas à la réalité. En particu-
lier, la législation ne prévoit pas le cas dans lequel une per-
sonne juridique, par exemple un holding, fonderait une filiale
dont elle demeurerait la seule actionnaire. Le pétitionnaire



Pétitions 1138 E 8 octobre 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

demande que l’actionnariat unique soit prévu par la loi et qu’il
fasse l’objet d’une réglementation explicite. Il souhaite égale-
ment la suppression de l’exigence concernant la citoyenneté
suisse pour les membres du conseil d’administration.
Par ailleurs, M. Wälchli demande que le droit de représenta-
tion des participants soit précisé, jugeant peu explicites les
dispositions légales y relatives. Le pétitionnaire se déclare
également en faveur de l’introduction, d’une part, d’un droit
de représentation correspondant pour les détenteurs d’obli-
gations et, d’autre part, d’une réglementation des cas où
parmi divers titres en circulation émis par une SA, seuls quel-
ques-uns d’entre eux sont cotés en bourse. M. Wälchli sou-
haite en outre que les obligations de publication et les pres-
criptions concernant la présentation des comptes soient mo-
dernisées et harmonisées sur le plan international. Une ré-
glementation pour les membres de conseils d’administration
qui ne sont pas actionnaires devrait être introduite, vu l’ex-
trême manque de clarté de la loi dans ce domaine égale-
ment. Enfin, le pétitionnaire demande que l’introduction
éventuelle d’une différenciation des sociétés anonymes pu-
bliques et privées soit examinée.
2. Prise de position de la commission
La commission a traité la pétition lors de sa séance du
28 août 1998. En l’occurrence, elle est parvenue aux conclu-
sions suivantes sur la base des déclarations du Département
fédéral de justice et police:
2.1 Droit de la société à responsabilité limitée
Un projet d’experts pour la révision du droit des SARL, éla-
boré sur la base d’un mandat donné par l’Office fédéral de la
justice, a été publié par les experts 1997.
Les experts interrogés adhèrent aux vues du pétitionnaire
dans la mesure où ils proposent la suppression de la limite
maximale du capital social. Dans de nombreux domaines,
une harmonisation du droit des SARL avec le nouveau droit
des sociétés anonymes est également prévue.
Depuis 1993, grâce à une modification de sa pratique, l’Office
fédéral du registre du commerce permet la conversion sans
liquidation des sociétés à responsabilité limitée en sociétés
anonymes.
Certains compléments doivent être encore apportés au projet
de révision du droit des SARL, élaboré par des experts. Un
avant-projet a été remis à l’Office fédéral de la justice.
2.2 Droit des sociétés anonymes
Le droit des sociétés anonymes a été révisé en 1991. Le nou-
veau droit est entré en vigueur le 1er juillet 1992. La commis-
sion ne considère pas une nouvelle révision de cette législa-
tion comme un objectif prioritaire. Néanmoins, l’Office fédéral
de la justice examinera encore, avec le concours d’experts,
si, dans le cadre de la réforme du droit des SARL, il y a lieu
de modifier également certains points de la législation sur les
sociétés. En l’occurrence, la question de l’admission des so-
ciétés unipersonnelles et la suppression de l’exigence con-
cernant la citoyenneté suisse pour la majorité des membres
des conseils d’administration doivent être examinées.
La différenciation entre les sociétés publiques et privées, de
même que les principales prescriptions concernant l’émis-
sion d’actions cotées ou non cotées en bourse par la même
société a fait l’objet d’une discussion nourrie au sein du Par-
lement, à l’occasion de l’édiction de la nouvelle règlementa-
tion des restrictions à la transmissibilité des actions. Aux
yeux de la commission, ladite règlementation paraît adé-
quate et ne nécessite aucune révision.
La commission n’entend pas revenir non plus sur les déci-
sions prises par le législateur dans les domaines de la repré-
sentation des détenteurs de divers titres au sein des conseils
d’administration, des contrats liant les actionnaires (le Parle-
ment a renoncé expressément à la formulation de disposi-
tions légales en la matière, et ce pour diverses raisons) et
des prescriptions concernant la forme.
L’admission d’obligations accessoires va à l’encontre de la
conception juridique de la société anonyme comme une so-
ciété de capitaux pure et simple. L’introduction et l’objet
d’éventuelles obligations accessoires devront cependant être
examinés dans le cadre de la révision du droit des SARL pour
ce domaine.

En ce qui concerne les dispositions relatives à la présentation
des comptes, M. Arnold Koller, conseiller fédéral avait insti-
tué, en 1995 déjà, une commission d’experts chargée de
l’élaboration de nouvelles normes légales, et ce également
sur la base des standards internationaux actuels de présen-
tation des comptes. Une première proposition de révision a
été présentée au DFJP cet été.
Dans le domaine de l’application du droit, chaque loi présente
des lacunes et des imprécisions; le nouveau droit des socié-
tés anonymes n’échappe pas à cette règle. Toutefois, selon
la commission, la doctrine et la jurisprudence sont à même de
régler les questions d’application qui se posent actuellement.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, von der Petition
Kenntnis zu nehmen, ihr aber keine Folge zu geben.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, de prendre acte de la
pétition sans y donner suite.

Angenommen – Adopté

98.2007

Petition Wälchli Philipp
Bundesgesetz über die Anerkennung
der Schiedsgerichtsbarkeit
und anderer Verfahren
der aussergerichtlichen Streitbeilegung

Pétition Wälchli Philipp
Loi fédérale sur la reconnaissance
de l’arbitrage
et d’autres procédures extrajudiciaires

___________________________________________________________

Brunner Christiane (S, GE) unterbreitet im Namen der Kom-
mission für Rechtsfragen (RK) den folgenden schriftlichen
Bericht:

1. Inhalt und Begründung der Petition
Am 23. Dezember 1996 reichte der Petent eine Petition ein,
in der er dazu anregt, ein Bundesgesetz zu schaffen, das die
Anerkennung von Verfahren zur aussergerichtlichen Streit-
beilegung regelt. Die Petition solle eine Lücke schliessen, da
in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern Verfahren
zur aussergerichtlichen Streitbeilegung ein Schattendasein
fristen würden.
Der Petent verlangt zunächst die Regelung der klassischen
Schiedsgerichtsbarkeit durch ein allgemeines Gesetz. Im
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG)
und in den kantonalen Gesetzen sei dieser Bereich zwar
weitgehend abgedeckt, es würden aber längerfristig Anpas-
sungen des IPRG und anderer Gesetze erforderlich werden.
Weiter sollen Ehrverletzungen und gewisse vermögensrecht-
liche Streitigkeiten ebenfalls der Schiedsgerichtsbarkeit un-
terstellt werden. Der Petent weist schliesslich darauf hin,
dass eine Vielzahl von Fällen vor Gericht gelangt, die nicht
unbedingt dorthin gehört und dem Gericht die nötige Zeit für
wichtigere Fälle raubt.
Der Petent hat seiner Petition einen entsprechenden Gesetz-
entwurf als Beispiel beigelegt.
2. Stellungnahme des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departementes
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat sich
in seiner Stellungnahme wie folgt geäussert:
Auf nationaler Ebene ist zu erwähnen, dass die Konferenz
der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren am 27. März
1969 das Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit (SR
279) angenommen hat, dem inzwischen alle Kantone beige-
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treten sind. Auf internationaler Ebene ist die Schiedsgerichts-
barkeit im 12. Kapitel des IPRG geregelt.
Der Gesetzentwurf des Petenten bringt nur in bezug auf das
Strafrecht eine Neuerung, indem er Ehrverletzungssachen
einbezieht (Art. 2). Artikel 5 des erwähnten Konkordats und
Artikel 177 IPRG äussern sich indessen schlüssig über die
schiedsfähigen Streitigkeiten, so dass es nicht notwendig ist,
über den Umweg eines neuen Bundesgesetzes eine Ergän-
zung anzufügen.
Gleiches gilt für die Anerkennung von Verfahren (Art. 17–19
des Entwurfs). Artikel 44 des Konkordats und Artikel 194
IPRG, der auf das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni
1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche (SR 0.277.12) verweist, haben die Aufgabe
der Praktiker wesentlich vereinfacht und sich bewährt. Ein
neues Bundesgesetz würde die Arbeit der Praktiker lediglich
komplizieren.
Der Petent schlägt im übrigen die Einführung einer bundes-
rechtlichen Regelung der Schlichtung vor. Auch in diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass alle Kantone Schlich-
tungsverfahren kennen, sei es durch den Friedensrichter
oder durch den Vermittler bzw. «conciliateur». Dem ist beizu-
fügen, dass die schweizerische Gesetzgebung – wie die Pe-
tition selbst hervorhebt – dem Aussöhnungsverfahren einen
weiten Raum beimisst. Das ist insbesondere im sehr sensi-
blen Bereich der Familie (eheliche Gemeinschaften, Art. 171
ZGB) aber auch im Miet- und Pachtrecht der Fall (Art. 274c,
274b Abs. 1; 301 OR). Schliesslich ist zu bemerken, dass die
Bundesverfassung den Kantonen vorschreibt, für Streitigkei-
ten aus Verträgen zwischen Letztverbrauchern und Anbie-
tern ein Schlichtungsverfahren vorzusehen (Art. 31sexies).
Aus den erwähnten Gründen hält es das EJPD weder für ge-
boten noch für angebracht, ein Spezialgesetz für die in der
Petition erwähnten Gebiete zu erlassen.

Erwägungen der Kommission
Die Kommission befasste sich mit der vorliegenden Petition
am 28. August 1998. Sie schloss sich den Erwägungen des
EJPD an.

Brunner Christiane (S, GE) présente au nom de la Commis-
sion des affaires juridiques (CAJ) le rapport écrit suivant:

1. Texte et développement de la pétition
Le 23 décembre 1996, le pétitionnaire a déposé une pétition
dans laquelle il suggère l’édiction d’une loi fédérale qui règle-
mente la reconnaissance de procédures extrajudiciaires.
Cette pétition devrait ainsi permettre de combler un vide juri-
dique, étant donné qu’en Suisse, contrairement à ce qui se
passe dans d’autres pays, les procédures extrajudiciaires re-
vêtent une importance minime.
Selon le pétitionnaire, il conviendrait tout d’abord de règle-
menter les procédures d’arbitrage classiques dans une loi à
caractère général. Ce domaine est certes régi dans une
grande mesure par la loi fédérale sur le droit international
privé (LDIP) ainsi que par les législations cantonales; cepen-
dant, des adaptations à long terme de la LDIP, de même que
d’autres lois s’avèrent nécessaires. L’atteinte à l’honneur de-
vrait par ailleurs être soumise à une procédure d’arbitrage, de
même que certains litiges d’ordre pécuniaire. Le pétitionnaire
signale encore, dans sa pétition, qu’un grand nombre d’affai-
res, qui ne devraient pas être en fait du ressort de la justice,
sont portées devant les tribunaux, empêchant par là ceux-ci
de se consacrer à des affaires plus importantes.
M. Wälchli a joint à sa pétition un projet de loi à titre d’exemple.
2. Avis du Département fédéral de justice et police
Dans sa prise de position, le Département fédéral de justice
et police s’est prononcé comme suit:
Sur le plan national, il convient de rappeler que la Conférence
des chefs des départements cantonaux de justice et police a
adopté, le 27 mars 1969, le Concordat sur l’arbitrage (RS
279). A ce jour, tous les cantons suisses sont parties audit
concordat. Sur le plan international, c’est le chapitre 12 de la
loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) qui
régit l’arbitrage.

En ce qui concerne l’arbitrabilité des litiges, le projet n’ap-
porte de nouveautés qu’en matière pénale, dans la mesure
où il prévoit l’arbitrage pour les affaires d’atteinte à l’honneur
(art. 2). Or, tant l’article 5 du concordat que l’article 177 LDIP
sont suffisamment explicites sur les litiges susceptibles d’être
soumis à l’arbitrage sans qu’il soit pour autant nécessaire d’y
ajouter un complément par le biais d’une nouvelle loi fédé-
rale.
Il en va de même de la reconnaissance (art. 17–19 du projet).
L’article 44 du concordat et l’article 194 LDIP qui, en matière
de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales,
renvoie à la Convention de New York du 10 juin 1958 (RS
0.277.12), continuent à faire leurs preuves. Une nouvelle loi
fédérale ne ferait que compliquer le travail des praticiens
pour lesquels ces deux textes légaux ont grandement simpli-
fié la tâche.
Le pétitionnaire propose en outre d’instituer un système fédé-
ral de conciliation. Ici aussi, il faut relever que tous les can-
tons connaissent d’une façon ou d’une autre la conciliation,
que ce soit par des juges de paix ou des conciliateurs. A cela
s’ajoute le fait que, comme le relève la pétition elle-même, la
législation fédérale fait une large place à la procédure de con-
ciliation, notamment dans le domaine très sensible de la fa-
mille (protection de l’union conjugale, 171 CC), et celui du
bail à loyer ou à ferme (art. 274c, 274b al. 1er; 301 CO). On
ajoutera encore que la Constitution fédérale (art. 31sexies)
demande aux cantons d’établir une procédure de conciliation
en matière de différends qui découlent de contrats conclus
entre consommateurs finaux et fournisseurs.
Au vu des considérations précédentes, il ne paraît ni néces-
saire ni opportun, aux yeux du DFJP, d’édicter une loi spé-
ciale dans les domaines évoqués par la pétition.

Considérations de la commission
La commission, après avoir examiné la présente pétition le
28 août 1998, a adhéré aux vues du DFJP.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, von der Petition
Kenntnis zu nehmen, ihr aber keine Folge zu geben.

Proposition de la commission
La commission propose, à l’unanimité, de prendre acte de la
pétition sans y donner suite.

Angenommen – Adopté

98.2008

Petition Jugendsession 1998
Lenkungsabgabe
auf nichterneuerbaren Energieträgern

Pétition Session des jeunes 1998
Taxe d’incitation
sur les énergies non renouvelables

___________________________________________________________

Respini Renzo (C, TI) unterbreitet im Namen der Kommis-
sion für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) den fol-
genden schriftlichen Bericht:

Wortlaut der Petition vom 26. März 1998
Wir fordern den Bund auf, eine Lenkungsabgabe auf nichter-
neuerbaren Energieträgern zu erheben, um damit sowohl
den Einsatz und die Erforschung von Alternativenergien als
auch den öffentlichen Verkehr zu fördern.

Stellungnahme des UVEK vom 15. Juni 1998
Zurzeit werden in der Schweiz verschiedene Vorschläge ei-
ner Energieabgabe diskutiert:
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Der Bundesrat hat am 17. März 1997 die Botschaft zu einem
Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen zu-
handen des Parlamentes verabschiedet. Das Gesetz legt ein
CO2-Ziel von minus 10 Prozent gegenüber 1990 für den Zeit-
raum bis 2010 fest. Falls das Ziel nicht erreicht wird, kann
(frühestens 2004) eine Abgabe auf den CO2-Emissionen ein-
geführt werden. Die Einnahmen aus der allfälligen CO2-Len-
kungsabgabe würden aufkommensneutral an Bevölkerung
und Wirtschaft zurückverteilt.
Am 22. Mai 1996 wurde die eidgenössische Volksinitiative
«für eine gesicherte AHV – Energie statt Arbeit besteuern»
eingereicht. Die Initiative bezweckt die Senkung der Umwelt-
belastung, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Si-
cherung der Finanzierung der Sozialwerke. Am 21. März
1997 wurden zwei weitere eidgenössische Volksinitiativen für
Energieabgaben eingereicht. Die Energie-Umwelt-Initiative
will ebenfalls eine aufkommensneutrale Lenkungsabgabe
auf den nichterneuerbaren Energien und auf Elektrizität aus
grösseren Wasserkraftwerken erheben. Die Solar-Initiative
will zur Finanzierung von Förderungsmassnahmen für die
Sonnenenergienutzung und die effiziente Energienutzung
eine zweckgebundene Abgabe auf den nichterneuerbaren
Energien erheben.
Der Bundesrat lehnt diese Initiativen vor allem aus wirt-
schafts- und finanzpolitischen Gründen ohne direkte Gegen-
vorschläge ab.
Trotz der Ablehnung der Volksinitiativen will der Bundesrat
die Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und
zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien jedoch
ausbauen. Grundlage dazu sind das Energie- und das CO2-
Gesetz sowie die beabsichtigte Weiterentwicklung des ener-
giepolitischen Programms «Energie 2000» für die Zeit nach
der Jahrtausendwende. Im Rahmen seiner Strategie zur
nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz sieht der Bundesrat
eine ökologische Steuerreform vor.
In jüngster Vergangenheit schlagen auch das eidgenössi-
sche Parlament und die Kantone eine stärkere Besteuerung
der Energie vor. Nach diesen Vorschlägen könnten die Mittel
teilweise und zeitlich begrenzt auch zur finanziellen Förde-
rung von erneuerbaren Energien und von Energiesparmass-
nahmen verwendet werden. Der Bundesrat hat deshalb be-
schlossen, das Vorgehen zu einer ökologischen Steuerre-
form zu beschleunigen und noch 1998 die Grundlagenarbei-
ten an die Hand zu nehmen. Eine Botschaft an das
Parlament mit einem Entwurf zur Energiebesteuerung soll bis
spätestens 2001 vorliegen.
In der Sommersession 1998 hat der Nationalrat den Bundes-
beschluss über eine ökologische Energieabgabe verabschie-
det. Nichterneuerbare Energieträger sollen mit einer Len-
kungsabgabe belastet werden. Der Ertrag soll für die Förde-
rung der erneuerbaren Energien, die Verbesserung der Ener-
gieeffizienz und die Erhaltung der Wasserkraft eingesetzt
werden.
Ein Grundpfeiler der Energiepolitik bleibt auch in Zukunft die
Energieforschung, eingeschlossen die Entwicklung und die
Demonstration wegweisender alternativer Techniken. Die
Forschungsarbeiten der öffentlichen Hand erfolgen, wenn
immer möglich, in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
und mit europäischen Partnern im Rahmen von Programmen
der internationalen Energieagentur und der EU.
Für die Finanzierung der grossen Eisenbahnprojekte wurden
bereits verschiedene Finanzierungsquellen beurteilt, u. a.
auch eine Energieabgabe. Aufgrund dieser Beurteilung sind
Bundesrat und Parlament der Auffassung, dass die Eisen-
bahn-Grossprojekte über die pauschale, später über die lei-
stungs- und verbrauchsabhängige Schwerverkehrsabgabe,
über die Mineralölsteuer, über Mittel des Kapitalmarktes und
über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,1 Prozent-
punkte zu finanzieren sind.

Erwägungen der Kommission
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie be-
handelte die Petition an ihrer Sitzung vom 7. Juli 1998. Par-
allel hat sie einen Gegenentwurf zu den Volksinitiativen «für
die Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie-

verschwendung» (Energie-Umwelt-Initiative) und «für einen
Solarrappen» (Solar-Initiative) beschlossen. Dieser Gegen-
entwurf erfüllt das Anliegen der Petenten in den wesentlichen
Punkten. Die Kommission hat das Eidgenössische Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation be-
auftragt, bis zum 1. Oktober 1998 eine Vernehmlassung
durchzuführen und die Petenten einzuladen, an der Ver-
nehmlassung teilzunehmen. Falls der Gegenentwurf zum
Schluss angenommen wird, kann die Petition abgeschrieben
werden.

Respini Renzo (C, TI) présente au nom de la Commission de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’éner-
gie (CEATE) le rapport écrit suivant:

Texte de la pétition du 26 mars 1998
Nous invitons la Confédération à prélever une taxe d’incita-
tion sur les énergies non renouvelables, afin de promouvoir à
la fois les transports publics et l’emploi des énergies de subs-
titution ainsi que la recherche les concernant.

Avis du DETEC du 15 juin 1998
Plusieurs propositions de taxes sur l’énergie sont à l’étude en
Suisse:
Le 17 mars 1997, le Conseil fédéral a adopté le message au
Parlement concernant une loi fédérale sur la réduction des
émissions de CO2. La loi préconise que, par rapport à 1990,
ces rejets soient réduits de 10 pour cent d’ici à 2010. Si l’ob-
jectif n’est pas atteint, une taxe pourra être prélevée (dès
2004, au plus tôt). Le produit de la taxe sera restitué à la po-
pulation et à l’économie de manière à ne pas modifier la
quote-part de l’Etat.
De son côté, une initiative populaire «pour garantir l’AVS –
taxer l’énergie et non le travail» a été déposée le 22 mai
1996. Elle vise à réduire la pollution de l’environnement, à
combattre le chômage et à consolider le financement des as-
surances sociales. Deux autres initiatives populaires fédéra-
les ont été déposées le 21 mars 1997. L’initiative Energie et
environnement propose également de prélever, sans modi-
fier la quote-part de l’Etat, une taxe d’incitation sur les agents
non renouvelables et sur l’électricité issue des grandes cen-
trales hydrauliques. Quant à l’initiative solaire, elle veut frap-
per d’une taxe affectée tous les agents non renouvelables,
pour financer l’encouragement de l’énergie solaire et de l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie.
Le Conseil fédéral rejette ces initiatives, sans leur opposer de
contre-projet, pour des raisons de politique économique et fi-
nancière avant tout.
Il entend néanmoins renforcer les mesures prises pour amé-
liorer les rendements énergétiques et pour favoriser le re-
cours aux agents renouvelables. Ses instruments sont les
lois sur l’énergie et sur le CO2 ainsi que la continuation, sur
un front plus large, du programme «Energie 2000» au-delà
du tournant du siècle. Il prévoit aussi une réforme fiscale à
caractère écologique, s’inscrivant dans sa stratégie en faveur
du développement durable en Suisse.
Plus récemment, le Parlement et les cantons ont également
préconisé une plus forte imposition de l’énergie. Selon leurs
propositions, les montants recueillis pourraient permettre, en
partie et durant une période limitée, d’encourager financière-
ment les agents renouvelables et les mesures d’économies
d’énergie. Le Conseil fédéral a donc décidé d’accélérer les
préparatifs de la réforme fiscale écologique et d’en entre-
prendre les travaux fondamentaux dès 1998. Un message au
Parlement, avec un projet d’imposition de l’énergie, devrait
voir le jour d’ici à 2001 au plus tard.
De son côté, le Conseil national a adopté, au cours de la ses-
sion d’été 1998, l’arrêté fédéral concernant la taxe écologi-
que sur l’énergie. Selon ce projet, une taxe d’incitation serait
prélevée sur les énergies non renouvelables. Le produit se-
rait utilisé pour promouvoir les agents renouvelables, accroî-
tre les rendements énergétiques et conserver la force hy-
draulique.
L’un des piliers de la politique de l’énergie est et reste la re-
cherche énergétique, y compris le développement et la dé-



8. Oktober 1998 S 1141 Petitionen

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

monstration des techniques de substitution qui ont de l’ave-
nir. La recherche se poursuit autant que faire se peut en
étroite collaboration avec le secteur privé ainsi qu’avec des
partenaires européens, à l’enseigne des programmes de
l’Agence internationale de l’énergie et de l’Union euro-
péenne.
Les grands projets ferroviaires ont été l’occasion d’étudier di-
vers modèles de financement, dont une taxe sur l’énergie.
Les travaux ont abouti à la conclusion, partagée par le Con-
seil fédéral et le Parlement, que le financement de ces ouvra-
ges devra être assuré par plusieurs sources, à savoir la rede-
vance poids lourds, d’abord forfaitaire, puis liée aux presta-
tions et à la consommation, puis l’imposition des huiles miné-
rales, le marché des capitaux et enfin le relèvement de
0,1 point de la taxe sur la valeur ajoutée.»

Considérations de la commission
La commission a procédé à l’examen de la pétition lors de sa
séance du 7 juillet 1998. En parallèle, elle a voté un contre-
projet à l’initiative populaire «Encourager les économies
d’énergie et freiner le gaspillage» (initiative Energie et envi-
ronnement) et à l’initiative populaire «pour l’introduction d’un
centime solaire» (initiative solaire). Ce contre-projet réalise
dans une large mesure la demande de la présente pétition.
La commission a mandaté le Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de l’énergie et de la communica-
tion, pour qu’il mène une procédure de consultation jusqu’au
1er octobre 1998. Les auteurs de la pétition seront consultés
dans ce cadre, comme l’a expressément demandé la com-
mission au département concerné. Si le contre-projet est fi-
nalement adopté, la pétition pourra alors être classée.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, die Petition dem Bundesrat zur
Kenntnisnahme zu überweisen.

Proposition de la commission
La commission propose de transmettre la pétition au Conseil
fédéral pour qu’il en prenne acte.

Angenommen – Adopté

98.2009

Petition Jugendsession 1998
Vermehrte Förderung und Unterstützung
von umweltverträglichen Energien

Pétition Session des jeunes 1998
Promouvoir et soutenir davantage
les énergies peu polluantes

___________________________________________________________

Respini Renzo (C, TI) unterbreitet im Namen der Kommis-
sion für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) den fol-
genden schriftlichen Bericht:

Wortlaut der Petition vom 26. März 1998
Wir fordern vom Bund, den Kantonen und den Gemeinden,
dass sie erneuerbare und umweltverträgliche Energien ver-
mehrt fördern und unterstützen, indem sie öffentliche Ge-
bäude mit solchen betreiben lassen.

Stellungnahme des UVEK vom 15. Juni 1998
Die wichtigsten Ziele der Energiepolitik sind der sparsame
und rationelle Umgang mit Energieträgern und die Förderung
von erneuerbaren Energien. Sie werden mit dem Aktionspro-
gramm «Energie 2000» im Rahmen von marktorientierten
Ressorts umgesetzt. Das Ressort «öffentliche Hand» zielt
darauf ab, die Vorbildwirkung und die energiepolitischen
Massnahmen in öffentlichen Bauten (Bund, Kantone und Ge-
meinden) zu verstärken, damit die Ziele von «Energie 2000»

u. a. im Bereich erneuerbare Energien erreicht und sogar
übertroffen werden können. Diese Anstrengungen sollen mit
dem energiepolitischen Programm nach 2000 weitergeführt
und verstärkt werden. Die vorhandenen Budgets reichen
noch nicht zur Realisierung der wirtschaftlich interessanten
Massnahmen aus.
Das Amt für Bundesbauten (AFB) investiert bereits viel in er-
neuerbare Energien und in umfassende Gebäudesanierun-
gen. Versucht wird auch, das Benutzerverhalten bei den Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen der Verwaltungen durch För-
derung des Umwelt- und Energiegedankens zu verändern.
Auch PTT, SBB und das Eidgenössische Departement für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport sind bestrebt,
die Ziele von «Energie 2000» zu erreichen oder zu übertref-
fen. Zwischen 1990 und 1996 nahm der Verbrauch an fossi-
len Energien bei AFB, PTT und SBB um 6 Prozent ab, der
Treibstoffverbrauch sank um 25 Prozent und der Elektrizi-
tätsverbrauch um 6 Prozent. Der Anteil der erneuerbaren
Energien erhöhte sich im genannte Zeitraum um 3,8 Prozent
des Brennstoffverbrauchs und um 0,01 Prozent des Elektrizi-
tätsverbrauchs.
Zur Förderung von Energiesparmassnahmen und der erneu-
erbaren Energien in öffentlichen Gebäuden hat das Bundes-
amt für Energie Empfehlungen für energetische Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen mit Einbezug der externen Kosten erar-
beitet. Solche externen Kosten entstehen bei jeder Bereit-
stellung und Nutzung von Energie, werden jedoch nicht von
den Verursachern getragen. In mehreren Kantonen ist die
Verwendung von entsprechenden Preiszuschlägen bei der
Berechnung von Energiekosten für öffentliche Gebäude be-
reits vorgeschrieben.

Erwägungen der Kommission
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie be-
handelte die Petition an ihrer Sitzung vom 7. Juli 1998. Par-
allel hat sie einen Gegenentwurf zu den Volksinitiativen «für
die Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie-
verschwendung» (Energie-Umwelt-Initiative) und «für einen
Solarrappen» (Solar-Initiative) beschlossen. Dieser Gegen-
entwurf erfüllt das Anliegen der Petenten in den wesentlichen
Punkten. Die Kommission hat das Eidgenössisches Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation be-
auftragt, bis zum 1. Oktober 1998 eine Vernehmlassung
durchzuführen und die Petenten einzuladen, an der Ver-
nehmlassung teilzunehmen. Falls der Gegenentwurf zum
Schluss angenommen wird, kann die Petition abgeschrieben
werden.

Respini Renzo (C, TI) présente au nom de la Commission de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’éner-
gie (CEATE) le rapport écrit suivant:

Texte de la pétition du 26 mars 1998
Nous invitons la Confédération, les cantons et les communes
à promouvoir et soutenir davantage les énergies renouvela-
bles et peu polluantes en leur donnant la préférence dans les
bâtiments publics.

Avis du DETEC du 15 juin 1998
Les objectifs principaux de la politique de l’énergie sont l’uti-
lisation économe et rationnelle de l’énergie et la promotion
des agents renouvelables. Tel est aussi le contenu du pro-
gramme «Energie 2000», appliqué par ses secteurs. Le sec-
teur «collectivités publiques» par exemple table sur le carac-
tère exemplaire des bâtiments publics et de leurs équipe-
ments énergétiques pour atteindre, voire dépasser, les ob-
jectifs dans le domaine des énergies renouvelables. Cet
effort devrait se poursuivre et s’intensifier après l’an 2000. En
effet, les budgets actuels ne suffisent pas à réaliser toutes les
mesures économiquement intéressantes.
L’Office des constructions fédérales (OCF) investit déjà
beaucoup dans les énergies renouvelables et dans l’assai-
nissement méthodique des bâtiments. Les efforts tendent
aussi à modifier le comportement des personnels de l’admi-
nistration par la prise de conscience des impératifs de l’éner-
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gie et de l’environnement. De leur côté, les PTT, les CFF et
le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports s’efforcent d’atteindre les objectifs
d’«Energie 2000». Entre 1990 et 1996, la consommation
d’agents fossiles à l’OCF, aux CFF et aux PTT a diminué de
6 pour cent, de même que celle d’électricité, tandis que la de-
mande de carburants reculait de 25 pour cent. Dans le même
temps, l’apport des agents renouvelables progressait de 3,8
pour cent des besoins de combustible et de 0,01 pour cent
pour l’électricité.
Afin de promouvoir les économies d’énergie et le recours aux
agents renouvelables dans les bâtiments publics, l’Office fé-
déral de l’énergie a formulé des recommandations concer-
nant le calcul de rentabilité énergétique avec prise en compte
des coûts externes. En effet, toute conversion d’énergie en-
gendre des coûts non assumés par ceux qui les causent; ce
sont les coûts externes. Sachant cela, plusieurs cantons
prescrivent d’ores et déjà certains suppléments de prix de
l’énergie dans le calcul des dépenses liées à des bâtiments
publics.

Considérations de la commission
La commission a procédé à l’examen de la pétition lors de sa
séance du 7 juillet 1998. En parallèle, elle a voté un contre-
projet à l’initiative populaire «Encourager les économies
d’énergie et freiner le gaspillage» (initiative Energie et envi-
ronnement) et à l’initiative populaire «pour l’introduction d’un
centime solaire» (initiative solaire). Ce contre-projet réalise
dans une large mesure la demande de la présente pétition.
La commission a mandaté le Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de l’énergie et de la communica-
tion, pour qu’il mène une procédure de consultation jusqu’au
1er octobre 1998. Les auteurs de la pétition seront consultés
dans ce cadre, comme l’a expressément demandé la com-
mission au département concerné. Si le contre-projet est fi-
nalement adopté, la pétition pourra alors être classée.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, die Petition dem Bundesrat zur
Kenntnisnahme zu überweisen.

Proposition de la commission
La commission propose de transmettre la pétition au Conseil
fédéral pour qu’il en prenne acte.

Angenommen – Adopté

Schluss der Sitzung um 11.05 Uhr
La séance est levée à 11 h 05
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Dreizehnte Sitzung – Treizième séance

Freitag, 9. Oktober 1998
Vendredi 9 octobre 1998

08.00 h

Vorsitz – Présidence: Zimmerli Ulrich (V, BE)

___________________________________________________________

Präsident: Ich freue mich mit Ihnen darüber, dass unser be-
währter Ratssekretär von seiner Grippe auferstanden ist –
gerade rechtzeitig, um mich vom kommenden Sonntag an
auf meiner Reise nach Portugal zu begleiten.
Ich möchte mich bei Frau Barben, die Herrn Lanz trefflich ver-
treten hat, herzlich für ihren engagierten und kompetenten
Einsatz bedanken, stellvertretend für die ganzen Parlaments-
dienste, die uns in unserer Arbeit wiederum sehr gut unter-
stützt haben.

Schlussabstimmungen
Votations finales

___________________________________________________________

93.452

Parlamentarische Initiative
(SPK-NR)
Änderung
der Wählbarkeitsvoraussetzungen
für den Bundesrat
Initiative parlementaire
(CIP-CN)
Modification
des conditions d’éligibilité
au Conseil fédéral

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 946 hiervor – Voir page 946 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1998
Décision du Conseil national du 9 octobre 1998

___________________________________________________________

Bundesbeschluss über die Änderung der Wählbar-
keitsvoraussetzungen für den Bundesrat
Arrêté fédéral concernant la modification des condi-
tions d’éligibilité au Conseil fédéral

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 35 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral

97.445

Parlamentarische Initiative
(Hegetschweiler)
Steuern. Berücksichtigung
ausserordentlicher Aufwendungen
beim Wechsel
der zeitlichen Bemessung
Initiative parlementaire
(Hegetschweiler)
Impôts. Prise en compte
des dépenses extraordinaires
lors d’une modification apportée
à l’imposition dans le temps

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 1016 hiervor – Voir page 1016 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1998
Décision du Conseil national du 9 octobre 1998

__________________________________________________________

A. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
A. Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

B. Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden
B. Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral

94.427

Parlamentarische Initiative
(Suter)
UVG. Leistungskürzungen
wegen Grobfahrlässigkeit
bei Nichtberufsunfällen
Initiative parlementaire
(Suter)
LAA. Réduction des prestations
en cas de négligence grave
lors d’accidents non professionnels

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 789 hiervor – Voir page 789 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1998
Décision du Conseil national du 9 octobre 1998

__________________________________________________________

Bundesgesetz über die Unfallversicherung
Loi fédérale sur l’assurance-accidents

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral
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98.015

Ärztliche Verschreibung von Heroin.
Bundesbeschluss
Prescription médicale d’héroïne.
Arrêté fédéral

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 1115 hiervor – Voir page 1115 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 7. Oktober 1998
Décision du Conseil national du 7 octobre 1998

__________________________________________________________

Bundesbeschluss über die ärztliche Verschreibung
von Heroin
Arrêté fédéral sur la prescription médicale d’héroïne

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 31 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

An den Nationalrat – Au Conseil national

98.008

Patentgesetz.
Änderung
Loi sur les brevets.
Révision

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 573 hiervor – Voir page 573 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 24. September 1998
Décision du Conseil national du 24 septembre 1998

__________________________________________________________

Bundesgesetz über die Erfindungspatente
Loi fédérale sur les brevets d’invention

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

95.038

«Wohneigentum für alle».
Volksinitiative
«Propriété du logement pour tous».
Initiative populaire

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 596 hiervor – Voir page 596 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 21. September 1998
Décision du Conseil national du 21 septembre 1998

___________________________________________________________

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Wohnei-
gentum für alle»
A. Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pro-
priété du logement pour tous»

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 29 Stimmen
Dagegen 10 Stimmen

An den Nationalrat – Au Conseil national

97.084

Fonds
für die Eisenbahn-Grossprojekte.
Reglement
Fonds
pour les grands projets ferroviaires.
Règlement

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 921 hiervor – Voir page 921 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1998
Décision du Conseil national du 9 octobre 1998

___________________________________________________________

Bundesbeschluss über das Reglement des Fonds für
die Eisenbahn-Grossprojekte
Arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les
grands projets ferroviaires

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 40 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral
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97.071

Europäisches Büro
für Telekommunikation.
Übereinkommen
Bureau européen
des télécommunications.
Convention

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 445 hiervor – Voir page 445 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 15. Juni 1998
Décision du Conseil national du 15 juin 1998

___________________________________________________________

Bundesbeschluss betreffend das Übereinkommen zur
Gründung des Europäischen Büros für Telekommuni-
kation
Arrêté fédéral concernant la Convention instituant le
Bureau européen des télécommunications

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

Präsident: Eine langjährige Mitarbeiterin der Parlaments-
dienste tritt mit dem Ende dieser Session in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Es ist Frau Terese Schenk, Protokollführerin
und Redaktorin beim Dienst für das Amtliche Bulletin.
Frau Schenk steht seit 46 Jahren im Dienste des Bundes.
1952 trat sie ins damalige Post- und Eisenbahndepartement
ein und war während langer Zeit als Protokollführerin tätig,
und zwar insbesondere für die parlamentarischen Verkehrs-
kommissionen. Das Spezialgebiet Verkehr blieb ihr auch zu-
gewiesen, nachdem sie 1989 zu den Parlamentsdiensten
übergewechselt hatte. So konnte sie in ihrer langen Amtszeit
nicht weniger als neun verschiedene Verkehrsminister erle-
ben.
Nicht zuletzt arbeitete Frau Schenk seit vielen Jahren wäh-
rend der Sessionen als Redaktorin beim Amtlichen Bulletin
der Bundesversammlung.
Wir danken Frau Schenk für ihre treuen Dienste sehr herzlich
und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. (Grosser Beifall)
Der Herbst hat Einzug gehalten. Die Tage werden kürzer; die
Zeit, die wir uns für die Erledigung von Pendenzen aller Art in
diesem Jahr eingeräumt haben, wird knapp. Wir werden
nachdenklich, halten aber einen Rückblick auf das fortge-
schrittene politische Jahr zu Recht für verfrüht, weil wir ja im-
mer noch die Chance haben, das Budget einzuhalten.
So will ich mich denn meinerseits am letzten Tag der Herbst-
session darauf beschränken, Ihnen für die engagierte Arbeit
innerhalb und ausserhalb des Ratssaales zu danken.
Für mich und vielleicht auch für Sie war es eine Session im
Wechselbad der Gefühle. Emotionale und unvergessliche
Momente wechselten sich mit Routine ab.
Wie dem auch sei, die Herbstsession im Jubiläumsjahr hat
vielfältige Spuren hinterlassen, und wir haben unseren Bei-
trag dazu nach bestem Willen und Gewissen geleistet. Das
ist nach meiner Überzeugung das, was letztlich zählt.
In diesem Sinne freue ich mich mit Ihnen auf die kurze, aber
spannende sessionsfreie Zeit bis zum 30. November, dem
ersten Tag der Wintersession; einer parlamentarischen Zwi-
schenphase mit einem wichtigen Urnengang, der unser vol-

les Engagement erfordert, einer Zeit aber auch mit wichtigen
Kommissionssitzungen.
Besonders freue ich mich aber darauf, Sie alle zum Jubi-
läumsakt vom 6. November 1998 im Parlamentsgebäude
und im Berner Casino begrüssen zu dürfen. (Beifall)

Schluss der Sitzung und der Session um 08.15 Uhr
Fin de la séance et de la session à 08 h 15
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Einfache Anfragen
Questions ordinaires

__________________________________________________________

98.1095

Einfache Anfrage Reimann
Diskriminierung
von schweizerischem Rauchlachs
gegenüber Importprodukten?

Question ordinaire Reimann
Discrimination du saumon fumé suisse
par rapport aux produits d’importation?

___________________________________________________________

Wortlaut der Einfachen Anfrage vom 23. Juni 1998
Mit regelmässiger Kadenz und zuweilen in panikmacheri-
scher Aufmachung wird in schweizerischen Medien auf das
listerienbedingte Gesundheitsrisiko beim Verzehr von
Rauchlachs hingewiesen. Als Folge davon ist die Produktion
von Rauchlachs in der Schweiz harten Konditionen unter-
stellt worden. Dagegen ist an sich nichts einzuwenden, vor-
ausgesetzt, die schweizerische Produktion erleide dadurch
gegenüber ausländischer Importkonkurrenz keine Wettbe-
werbsnachteile. Deshalb frage ich den Bundesrat an:
1. Wie viele Listeriosefälle sind in der Schweiz in den letzten
Jahren bekanntgeworden, deren Ursache nachweislich auf
den Konsum von Rauchlachs zurückgeht?
2. Wie liegt die Schweiz bezüglich des Listerien-Toleranz-
wertes beim Rauchlachs im Vergleich mit den Nachbarlän-
dern und zu den Richtlinien der EU?
3. Ist gewährleistet, dass im Ausland produzierter und in die
Schweiz importierter Rauchlachs der gleich strengen gesetz-
lichen Kontrolle unterzogen wird? Kann der Bundesrat aus-
schliessen, dass die Inlandproduktion gegenüber Importen
grundsätzlich nicht diskriminiert wird?

Antwort des Bundesrates vom 9. September 1998
1. Die Listeriose ist eine bakterielle Infektion, die in den mei-
sten Fällen ohne Symptome oder mit milden grippeähnlichen
Symptomen verläuft. Schwere Symptome (insbesondere
Hirnhautentzündungen und Todesfälle) sind bei immunge-
schwächten Personen, bei Schwangeren sowie bei Neuge-
borenen und betagten Personen bekannt. In der Schweiz
werden durch das Meldewesen jährlich zwischen 30 und 40
Fälle von Listeriose erfasst. Dabei handelt es sich durchwegs
um sporadische Fälle, deren Infektionsquellen unbekannt
sind. Wegen der langen Inkubationszeit bei Listeriose ist es
in den allermeisten Fällen nicht mehr möglich, die Infektions-
ursache herauszufinden.
In der internationalen Fachliteratur ist ein Gruppenausbruch
von Listeriose, der auf kaltgeräucherte Regenbogenforelle
zurückgeführt werden konnte, beschrieben worden. Es ist
auch bekannt, dass sich Listeria monocytogenes auf kaltge-
räuchertem Lachs grundsätzlich vermehren kann. Das Aus-
mass der Vermehrung ist eine Funktion der Lagertemperatur
und Lagerzeit sowie der Einhaltung der Regeln der guten
Herstellungspraxis (GHP).
2. Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz kennen unter-
schiedliche gesetzliche Regelungen zum Schutz der Konsu-
mierenden. Die EG schreibt auf Gemeinschaftsebene keine
spezifischen Grenzwerte für Listeria monocytogenes auf
Rauchlachs vor. Einzelne Mitgliedstaaten besitzen diesbe-
zügliche Regelungen, so z. B. Deutschland, welches mit ei-
nem System von Abstufungen und quantitativen Grenzwer-
ten arbeitet. Norwegen kontrolliert das Risiko durch definierte
Verkaufsfristen. Die USA haben hinsichtlich Listeria mono-

cytogenes nach wie vor die sogenannte «Zero Tolerance».
Das bedeutet, dass der Erreger in 25 Gramm genussfertigem
Lebensmittel nicht nachweisbar sein darf, was in einem
hochempfindlichen Anreicherungsverfahren geprüft wird.
Nationale Regelungen wurden ursprünglich als Folge von
epidemischen Krankheitsausbrüchen eingeführt. Der Codex
Alimentarius strebt nun im Rahmen des internationalen Han-
dels ein einheitliches Vorgehen an. Eine für alle Mitgliedlän-
der akzeptable Lösung konnte bis jetzt aber noch nicht ver-
abschiedet werden.
3. Gemäss Artikel 2 Absatz 3 des Lebensmittelgesetzes vom
9. Oktober 1992 (LMG; SR 817.0) gelten für importierte Le-
bensmittel die gleichen Bestimmungen wie für solche aus na-
tionaler Produktion. Vorbehalten bleiben Verpflichtungen aus
internationalen Abkommen. Solche liegen im Falle von ge-
räuchertem Lachs nicht vor, sieht man von den geltenden
Verpflichtungen des Rechtes der Welthandelsorganisation
(so z. B. der Grundsatz der Verhältnismässigkeit) ab. Im Aus-
land produzierter Räucherlachs unterliegt zusätzlich der
grenztierärztlichen Einfuhrkontrolle. Gewerbsmässige Impor-
teure brauchen eine Anerkennung, und für jedes Los Import-
ware muss ein von der zuständigen Behörde des Produkti-
onslandes unterzeichnetes Genusstauglichkeitszeugnis vor-
gelegt werden. Die Ware wird vom Grenztierarzt einer Sin-
nesprüfung unterzogen (Überprüfung des Geschmacks,
Aussehens, Geruchs usw.). Er erhebt zudem im Rahmen ei-
nes Schwerpunkteprogramms und im Verdachtsfall Proben
zur bakteriologischen Untersuchung. Listerienpositive Ware
wird an der Grenze zurückgewiesen. Ware aus Betrieben mit
früher festgestellter Kontamination mit Listeria monocytoge-
nes darf nur mit einer Zusatzbestätigung über eine im Aus-
land durchgeführte bakteriologische Kontrolluntersuchung
zur Einfuhr zugelassen werden. Aufgrund der Regelungen im
LMG und der strengen Einfuhrkontrollen ist der Bundesrat
nicht der Ansicht, dass die inländische Produktion von
Rauchlachs gegenüber importierter Ware diskriminiert wird.

98.1099

Einfache Anfrage Schüle
Lebensmittel und Gentechnologie

Question ordinaire Schüle
Produits alimentaires et génie génétique

___________________________________________________________

Wortlaut der Einfachen Anfrage vom 24. Juni 1998
Die Ablehnung der Gen-Schutz-Initiative bedeutet zwar ein
klares Bekenntnis zum Forschungs- und Werkplatz Schweiz,
doch ist in der Abstimmungsdiskussion unbestritten geblie-
ben, dass gentechnisch veränderte und konventionelle Roh-
stoffe getrennt vermarktet werden und gentechnisch verän-
derte Lebensmittel klar gekennzeichnet werden müssen. Aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft
drängt sich dabei aber eine möglichst enge internationale Ko-
ordination, vor allem mit der EU, auf.
In diesem Umfeld stellen sich zurzeit folgende Probleme
bzw. Fragen, zu denen ich den Bundesrat um Stellungnahme
ersuche:
1. Reinheitswerte
Die Einführung verbindlicher Reinheitswerte ist notwendig,
um die getrennte Vermarktung von gentechnisch veränder-
ten und konventionell bzw. biologisch angebauten Nahrungs-
mitteln zu ermöglichen. Nur so lassen sich unbeabsichtigte
Vermischungen und Verunreinigungen bei Ernte, Transport
und Verarbeitung von effektiven Vermischungen unterschei-
den. Sieht der Bundesrat die rasche Einführung von Rein-
heitswerten vor?
2. Kennzeichnungen
In der EU tritt am 3. September 1998 eine Kennzeichnungs-
regelung für GVO-Soja und GVO-Mais in Kraft, als Richt-
schnur zur Kennzeichnung von gentechnisch veränderten
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Lebensmitteln generell. Wieweit und wie rasch kann sich der
Bundesrat dem Vorgehen der EU anschliessen? Lässt sich
allenfalls über die Einführung von Reinheitswerten eine Lö-
sung für die Zusatzstoffe analog der EU realisieren?
3. Analytische Beurteilungskriterien
Ist der Bundesrat bereit, dieselben analytischen Beurtei-
lungskriterien wie die EU anzuwenden (u. a. durch Anerken-
nung der Proteinanalyse), um Wettbewerbshindernisse zu
verhindern?
4. Bewilligungsverfahren
Gentechnisch veränderte Rohstoffe werden in der Schweiz
regelmässig erst mit zeitlicher Verzögerung zugelassen.
Sieht der Bundesrat Möglichkeiten, die Bewilligungsverfah-
ren zu beschleunigen und international zu koordinieren?

Antwort des Bundesrates vom 21. September 1998
Die Schweiz ist der EU im Bereich Deklaration gentechnisch
veränderter Lebensmittel voraus und hat im Vergleich zur EU
klare Vorschriften für alle GVO-Erzeugnisse. Die schweizeri-
schen Behörden sind mit der EU in Kontakt und verfolgen
auch die GVO-relevante Gesetzgebung der EU intensiv mit.
1. Deklarationslimiten (Reinheitswerte)
Die heutige Regelung schreibt vor, dass die Deklaration von
GVO-Erzeugnissen dann zu erfolgen hat, wenn mit der offizi-
ellen Methode verändertes Erbmaterial nachgewiesen wer-
den kann. Diese Bestimmung stellt eine Art Deklarationsli-
mite dar. Es ist vorgesehen, diese Regelung durch quantita-
tive Vorgaben weiter zu präzisieren. Die Festlegung und Um-
setzung entsprechender Bestimmungen setzen eine Analytik
voraus, welche quantitative Bestimmungen mit ausreichen-
der Genauigkeit und mit vertretbarem Aufwand zulässt. In
der Schweiz ist es gelungen, in gemeinsamer Zusammenar-
beit zwischen Behörden, Universität und Privatwirtschaft die
nötige Methodik weltweit erstmals zu entwickeln und zu er-
proben. Einer Einführung dieser Verfahren steht somit nichts
mehr im Wege. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat
schon vor einem Jahr die Einführung von Deklarationslimiten
in Aussicht gestellt und interessierte Kreise informell konsul-
tiert. Dabei hat es sich gezeigt, dass die Einführung quantita-
tiver Grenzen grossmehrheitlich begrüsst und von praktisch
allen zumindest akzeptiert wird. Die Limiten sollen späte-
stens 1999 eingeführt werden.
2. Kennzeichnungen
Wie erwähnt, kennt die Schweiz schon seit Juli 1995, mit dem
Inkrafttreten des neuen Lebensmittelrechtes, eine umfas-
sende Deklarationspflicht für alle GVO-Erzeugnisse. Zu de-
klarieren sind Inhalts- und Zusatzstoffe wie auch Aromen.
Kriterium für die Deklaration gemäss Artikel 22 der Lebens-
mittelverordnung (LMV) ist das Vorhandensein gentechnisch
veränderten Erbmaterials.
Im Gegensatz zur Schweiz hat die EU lange Zeit von einer
Deklaration gentechnisch veränderter Lebensmittel absehen
wollen, ausser in Fällen, wo ein substantieller Unterschied
zwischen GVO- und herkömmlichen Erzeugnissen besteht
(Verordnung über neuartige Lebensmittel und neuartige Le-
bensmittelzutaten, 258/97/EG, Art. 8). In der EU ist bis heute
erst die Deklaration für Soja und Mais geregelt, wobei diese
Bestimmungen (Verordnung über die zusätzliche Etikettie-
rung bestimmter aus genetisch veränderten Lebensmitteln
hergestellter Lebensmittel, 1139/98/EG, Art. 1) denjenigen
der Schweiz sehr ähnlich sind. Ein Unterschied besteht im
Bereich der Zusatz- und Aromastoffe, wo die EU bis heute
keine Deklaration vorsieht. Entsprechende Diskussionen
sind indessen noch im Gang. Es bestehen auch hier Bestre-
bungen, eine ähnliche Regelung einzuführen, wie sie in der
Schweiz gilt.
3. Analytische Beurteilungskriterien
Wie in der Schweiz wird in der EU der Analytik des gentech-
nisch veränderten Erbmaterials grundsätzlich die Hauptrolle
zukommen. Es ist möglich, dass bei gewissen Verfahren in
der Lebensmittelherstellung das Erbmaterial, jedoch nicht die
Proteine, zerstört werden. Aus diesem Grund hat die EU fest-
gelegt, dass zusätzlich zur Analytik des Erbmaterials die Pro-
teinanalytik miteinbezogen werden kann. Einschränkend
muss aber festgehalten werden, dass solche Proteinanalyse-

methoden nur für wenige gentechnisch veränderte GVO-Er-
zeugnisse zur Verfügung stehen. Dies ist teilweise darauf zu-
rückzuführen, dass die Entwicklung entsprechender Metho-
den sehr aufwendig ist und zumindest heute hohen techni-
schen Aufwand erfordern. Ferner hat die Proteinanalytik den
Nachteil, dass sie weniger spezifisch ist als die DNA-Me-
thode, was eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich brin-
gen kann. So kann das gleiche neue Protein in zwei unter-
schiedlichen GVO-Erzeugnissen vorkommen, von denen ei-
nes bewilligt und das andere nicht bewilligt ist.
Die Entwicklung wird laufend verfolgt. Sollten geeignete An-
wendungen für die Proteinanalytik bekannt werden, könnte
diese ergänzend zur DNA-Analytik eingeführt werden, was
mit einer Revision der entsprechenden Bestimmungen in der
LMV verbunden wäre.
4. Bewilligungsverfahren
Momentan werden in der Schweiz Gesuche für GVO-Erzeug-
nisse im Vergleich zur EU mit einer grossen Verzögerung
eingereicht. Die interessierten Kreise werden allerdings re-
gelmässig aufgefordert, die Gesuche frühzeitig einzureichen
oder zu schauen, dass die Hersteller von GVO-Erzeugnissen
den Schweizer Behörden die Gesuche mindestens gleichzei-
tig wie der EU unterbreiten.
Bei der Abwicklung der Bewilligungsverfahren werden EU-
Dossiers grundsätzlich akzeptiert. Dadurch müssen Gesuch-
steller für die Schweiz keine speziellen Dossiers erstellen,
was Zeit und Aufwand spart. Im Gegensatz zur EU werden
von den Gesuchstellern in der Schweiz allerdings einige zu-
sätzliche Unterlagen verlangt, wie z. B. spezielle, präzisie-
rende Daten zur Lebensmittelsicherheit, Detektionsmetho-
den und Referenzmaterial für den Vollzug. Die Prüfung der
Gesuchsunterlagen durch die Schweizer Behörden hat sich
bis heute immer im Rahmen der zeitlichen Vorgaben der EU
bewegt.

98.1111

Einfache Anfrage Büttiker
Jubiläumsgoldmünzen.
Zu kleine Auflage

Question ordinaire Büttiker
Monnaies commémoratives.
Tirage insuffisant

___________________________________________________________

Wortlaut der Einfachen Anfrage vom 25. Juni 1998
Zu den Jubiläen «200 Jahre Helvetik» und «150 Jahre Bun-
desstaat» hat die Eidgenössische Münzstätte am 20. Mai
1998 vier Gedenkmünzen mit gesetzlichem Kurswert als
Zahlungsmittel herausgegeben. Zu jedem der beiden An-
lässe gibt es eine 20-Franken- und eine goldene 100-Fran-
ken-Münze. Allerdings hat die in der Geschichte der Schwei-
zer Numismatik einmalig kleine Auflage der Jubiläumsgold-
münzen vielen Menschen die Jubiläumsfreuden 1998 gründ-
lich verdorben.
1. Aus welchen Gründen sind für die Jubiläumsgoldmünzen
1998 die Auflagenzahlen (je 2500 Stück) derart tief angesetzt
worden?
2. Steckt hinter der Miniauflage eine Marketingstrategie für
die Zukunft?
3. Wäre mit einer höheren Auflage höherer Prägegewinn für
die Bundeskasse zu erreichen gewesen?
4. Wie erklärt sich der Bundesrat die Werbeausgaben für
nicht mehr erhältliche Jubiläumsmünzen?
5. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, dass im Jubilä-
umsjahr auch der «einfache» Schweizer zu einer Gedenk-
münze kommt?

Antwort des Bundesrates vom 9. September 1998
Aus Anlass der beiden Jubiläen «200 Jahre Helvetische Re-
publik» und «150 Jahre Schweizerischer Bundesstaat» ge-
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langten je eine Silbermünze mit einem Nennwert von
20 Franken und eine Goldmünze mit einem Nennwert von
100 Franken zur Ausgabe. Die beiden Silbermünzen wurden
in den Qualitäten «unzirkuliert» – zu einem Preis von
20 Franken, in einer Auflage von über 100 000 Stück pro
Münze – und «Polierte Platte» – zu einem Preis von 50 Fran-
ken (inkl. MWSt), in einer Auflage von 15 500 Stück – ange-
boten. Die Goldmünzen wurden zu einem Verkaufspreis von
550 Franken je Münze abgegeben, und die Auflage im vor-
aus auf je 2500 Stück beschränkt.
1. Obwohl mit einem gesetzlichen Kurswert von 100 Franken
versehen, wurden die Jubiläumsmünzen nicht als Zahlungs-
mittel, sondern als Sammlermünzen geprägt und ausgege-
ben. Auf der Basis eines Goldpreises von 14 000 Franken je
kg berechnet, enthalten die Münzen einen Feingoldwert von
zirka 285 Franken. Der Verkaufspreis von 550 Franken ent-
hält damit eine Agio von 265 Franken zugunsten des Bun-
des; diesen Preis ist nur ein passionierter Sammler bereit zu
zahlen. Auflage und Verkaufspreis der Goldmünzen wurden
nach Rücksprache mit verschiedenen Kennern des schwei-
zerischen Münzenmarktes festgelegt. Nach Abschluss der
Bestellrunde der Schweizerischen Nationalbank bei den
Banken, Münzenhändlern und Dauerabonnenten, sowie
nach Berücksichtigung der Bestellungen am Stand der
«swissmint» an den Münzenmessen in Basel und Bern, la-
gen die Bestellungen nur geringfügig über der vorgesehenen
Auflage.
Wie das Beispiel der Goldmünze aus dem Jahre 1991 be-
weist, belasten zu hohe Auflagezahlen den Münzenmarkt
über Jahre hinweg. Somit bestand keine Veranlassung, die
vorgesehene Auflage der Goldmünzen nachträglich zu erhö-
hen; vielmehr war ein leicht steigender Marktpreis durchaus
erwünscht. Die Aussicht auf steigende Preise kreierte jedoch
im Nachhinein eine zusätzliche Nachfrage und schürte die
Unzufriedenheit bei denjenigen Interessenten, die nicht mehr
berücksichtigt werden konnten, weil sie oder ihre Bank die
Goldmünzen nicht rechtzeitig bestellten.
2. Es besteht die Absicht, in Zukunft jährlich eine 100-Fran-
ken-Goldmünze zu prägen. Um den regelmässigen Erwerb
dieser Münzen für den Sammler attraktiv zu gestalten, ist die
Aussicht auf eine Vermehrung des Wertes der Sammlung im
Verlaufe der Jahre von grosser Bedeutung. Diesbezüglich
waren die Marktaussichten für eine moderne Goldmünzen-
serie der Schweiz durch das schlecht Image der Goldmünze
aus dem Jahre 1991 erheblich beeinträchtigt. Ein guter Start
der Jubiläumsgoldmünzen mit intakter Nachfrage und stei-
genden Preisen war daher für dieses Projekt von grosser Be-
deutung. Es besteht jedoch keinesfalls die Absicht, mit Mini-
auflagen für Gold- und Silber-Gedenkmünzen den Markt aus-
zupressen oder gewissen Kreisen einen Startvorteil zu ver-
schaffen.
3. Am 3. September 1998 gelangt, zum 100. Todestag von
C. F. Meyer, eine weitere Silber-Gedenkmünze zu 20 Fran-
ken zur Ausgabe. Die Auflage der Münze «unzirkuliert» be-
trägt 108 000 Stück, jene der Qualität «Polierte Platte» 14 500
Stück. Das gesamte Verkaufsvolumen der drei Gedenkmün-
zen 1998 beläuft sich damit auf über 11,5 Millionen Franken
und liegt um mehr als 2 Millionen Franken über jenem der Ge-
denkmünzen 1997. Dabei ist zu beachten, dass infolge der
Rezession auch der Absatz von Gedenkmünzen schwieriger
geworden ist. Trotzdem konnte, dank den Anstrengungen des
Bundes, das Verkaufsvolumen wertmässig erheblich gestei-
gert werden. Es muss jedoch stets darauf geachtet werden,
die Aufnahmefähigkeit des Marktes nicht zu überfordern.
4. Die Werbung für die Jubiläumsmünzen erfolgte für die
Gold- und Silbermünzen gemeinsam. Trotz des guten Ver-
kaufserfolges der Goldmünzen mussten daher die geplanten
Werbeaktionen im vorgesehenen Rahmen umgesetzt wer-
den. Eine speziell nur auf die Goldmünzen ausgerichtete
Werbung gab es nicht. Allerdings fanden die Goldmünzen in
den Medien verständlicherweise mehr Beachtung. Im weite-
ren ist es wichtig, den Bekanntheitsgrad der Helvetica-Ge-
denkmünzen zu fördern, um das Verkaufsvolumen weiter
steigern zu können. Trotz mehrjähriger intensiver Werbung
für die Gedenkmünzen ist vielen Bürgern die Existenz und

die regelmässige Ausgabe von Gedenkmünzen in der
Schweiz unbekannt. Diese Wissenslücke gilt es zu schlies-
sen, um ein nachhaltiges Wachstum des Verkaufsvolumens
erreichen zu können. In diesem Sinne ist jede Werbung für
eine neu auszugebende Gedenkmünze auch Werbung für
die Gesamtheit der Helvetica-Gedenkmünzen.
5. Die Jubiläumsgedenkmünzen wurden in drei Qualitäten
ausgegeben: Silber «unzirkuliert», Silber «Polierte Platte»
und Gold. Der «einfache» Schweizer hat daher die Möglich-
keit Silber-Gedenkmünzen zu 20 oder zu 50 Franken zu er-
werben. Auch die Gold-Gedenkmünzen aus dem Jahre
1991, mit einem Nennwert von 250 Franken, können im Han-
del noch zum Ausgabepreis von 280 Franken (inkl. Etui) be-
zogen werden.

98.1112

Einfache Anfrage Loretan Willy
Waffenplätze und Zeughausbetriebe
im Kanton Aargau

Question ordinaire Loretan Willy
Places d’armes et arsenaux
dans le canton d’Argovie

___________________________________________________________

Wortlaut der Einfachen Anfrage vom 25. Juni 1998
Im Rahmen der Planung einer bestandesmässig verkleiner-
ten Armee benötigt das Heer für die Grundausbildung (Unter-
offiziere, Rekruten) der Angehörigen der Kampfinfanterie an-
stelle der heutigen vier Waffenplätze nur noch deren drei.
Dem Vernehmen nach ist beabsichtigt, für die Schutzinfante-
rie (Territorialinfanterie) als Standort neu den Waffenplatz
Liestal zu bestimmen. Dies wirft im Kanton Aargau mit sei-
nem traditionellen Infanterieausbildungswaffenplatz Aarau
Fragen auf, wurde doch dieser in den letzten 15 Jahren für
gegen 50 Millionen Franken (Bund rund 15 Millionen Fran-
ken) ausgebaut und modernisiert. Er könnte damit ohne wei-
teres als Ausbildungsstandort für die Ter Inf dienen, während
Waffenplatz und Kaserne Liestal mit bedeutenden Aufwen-
dungen, auch des Bundes, vorerst auf einen ähnlichen Stan-
dard gebracht werden müssten.
Ich ersuche den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Ist es nicht sinnvoll, zuerst optimal ausgestattete und zen-
tral gelegene Waffenplätze zu nutzen, bevor man daran
denkt, alte Kasernen mit grossem finanziellen Aufwand zu
sanieren?
2. Welche Gründe werden geltend gemacht, trotzdem den
Waffenplatz Liestal als neuen Standort für die Ter Inf vorzu-
sehen?
3. Wer hätte die Sanierung des Waffenplatzes Liestal zu fi-
nanzieren, und in welchem Umfang (Bund, Kanton, Standort-
gemeinde)? Ist eine solche Finanzierung bereits sicherge-
stellt, insbesondere beim VBS?
4. Wäre im Falle Liestal ebenfalls eine mehrheitliche Finan-
zierung der Investitionen durch den Kanton vorgesehen, wie
dies für Aarau der Fall war?
5. Wurden dem Kanton Basel-Landschaft seitens des VBS
bereits konkrete, verbindliche schriftliche Zusagen für eine
Sanierung des Waffenplatzes Liestal abgegeben? Wenn ja,
wie lauten sie?
6. Müsste nicht der Standort Aarau für die Ter Inf favorisiert
werden?

Antwort des Bundesrates vom 21. September 1998
Die Armee verfügt über 39 Waffenplätze in 18 Kantonen. In
allen bevölkerungsreichen Kantonen oder Agglomerationen
befindet sich zumindest ein Waffenplatz. Zehn Kantone stel-
len der Armee einen eigenen Waffenplatz zur Verfügung.
Dies ist ein Beleg für die Verwurzelung unseres Wehrwesens
in unserem föderalen Staat.
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Für die Verteilung und die Belegung von Waffenplätzen kön-
nen generell nicht allein kostenmässige Überlegungen ent-
scheidend sein. Übergeordnete staatspolitische und föderali-
stische Gründe sind ebenso ausschlaggebend dafür, dass
nördlich des Jura im Raum der beiden Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft der kantonale Waffenplatz Liestal er-
halten bleiben soll. Auch die kantonalen Abstimmungsergeb-
nisse über die Waffenplatz-Initiative können in diesem Zu-
sammenhang kein Entscheidungskriterium für oder gegen ei-
nen bestimmten Kanton bilden. Die beiden kantonalen Waf-
fenplätze Aarau und Liestal sollen deshalb nicht zueinander
in Konkurrenz gesetzt oder sogar gegeneinander ausgespielt
werden.
Nach dem Grundsatzentscheid des VBS, den Waffenplatz
Liestal weiter zu nutzen, hat der Kanton Basel-Landschaft ei-
nen Projektwettbewerb durchgeführt. Der Ausbau und die
Sanierung der Kasernenanlage Liestal sind für drei Einheiten
der Territorialinfanterie geplant und auf die Bedürfnisse der
«Armee 95» mit dem Reduktionsschritt Progress ausgerich-
tet. Das Projekt des Kantons kann zurzeit mit den Bedürfnis-
sen der Armee nach der nächsten Reform («Armee 200X»)
noch nicht koordiniert werden. Die Weiterbearbeitung des
Bauprojektes im Hinblick auf einen Kreditantrag mit einem
künftigen militärischen Bauprogramm wird vollumfänglich auf
die Rahmenbedingungen und Ausbildungskonzepte der «Ar-
mee 200X» abgestimmt sein müssen. Erst wenn dies erfolgt
ist, wird ein Kreditantrag an die eidgenössischen Räte in Be-
tracht gezogen.
Bauherr für die Projektierung und die Erstellung der Bauten
ist der Kanton Basel-Landschaft. Die Freigabe der Projektie-
rungskredite und die Kreditzusagen des VBS an den Kanton
werden mit der Auflage der Abstimmung mit den Bedürfnis-
sen der «Armee 200X» verbunden werden. Der Bundesrat
sieht aus diesen Gründen keine Veranlassung, die Projektie-
rungsarbeiten für den Standort Liestal einzustellen und die
Projektierungskredite für diese Bauten zu blockieren.
1. Die Erneuerung und Modernisierung des kantonalen Waf-
fenplatzes Aarau ist vor einigen Jahren abgeschlossen wor-
den. Nach dem Entscheid, den Waffenplatz Liestal zu erhal-
ten, ist die Sanierung dieser Kasernenanlage und der Bau ei-
ner Mehrzweckhalle unumgänglich. Es ist Sache des VBS,
eine ausreichende Truppenbelegung auf beiden Waffenplät-
zen sicherzustellen.
2. Liestal war seit jeher Waffenplatz der Infanterie. Mit Aus-
nahme der sanierungsbedürftigen Kaserne und der fehlen-
den Mehrzweckhalle verfügt Liestal im Oristal und auf dem
Seltisberg über geeignetes Gelände und genügende Einrich-
tungen für die Ausbildung der Territorialinfanterie. Beide
Schiessplätze sind im Eigentum des Bundes und wurden lau-
fend an neue Ausbildungsbedürfnisse der Truppe angepasst.
Für die Schulung an grösseren Objekten steht der Territorial-
infanterie zudem das Zivilschutzzentrum Eiken/AG zur Verfü-
gung, welches 1999 auf Kosten des VBS mit neuen Gebäu-
den zu einer Ortskampfanlage erweitert werden soll.
3. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Kasernenanlagen
Liestal und den Bau einer Mehrzweckhalle betragen gemäss
den Kostenschätzungen des Wettbewerbsprojektes rund
32 Millionen Franken. Davon wird das VBS 70 Prozent (rund
22,4 Millionen Franken) direkt finanzieren. Somit wird der
Kanton Basel-Landschaft noch 30 Prozent (rund 9,6 Millio-
nen Franken) der gesamten Baukosten zu tragen haben.
Dieser Kostenteiler entspricht der heute üblichen Praxis. Die
Kredittranche für diese beiden Bauvorhaben ist in der mittel-
fristigen Bauplanung des VBS enthalten.
4. Im Unterschied zum Waffenplatz Liestal wurde 1982 mit
dem Kanton Aargau für den kantonalen Waffenplatz Aarau
vereinbart, dass der Bund 75 Prozent der Baukosten zu
3 Prozent verzinst und amortisiert (0,5 Prozent bis Ende
1992, 1 Prozent ab 1. Januar 1994).
5. Auf der Grundlage des Kostenteilers, 70 Prozent zu Lasten
des Bundes und 30 Prozent zu Lasten des Kantons, sollen
die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem VBS und
dem Kanton Basel-Landschaft abgeschlossen werden.
6. Mit der zentralen Lage von Aarau einerseits und der vor-
handenen Infrastruktur anderseits ist dieser Waffenplatz so-

gar besser geeignet als Liestal für die vorgesehene gesamt-
schweizerische Zentralisierung der Ausbildung der angehen-
den höheren Unteroffiziere und als Zentrum für Militärmusik.
Der Waffenplatz Aarau eignet sich zudem sehr gut auch für
die Durchführung von Kursen der Fortbildungsdienste der
Truppe.

98.1119

Einfache Anfrage Leumann
Überprüfung
der Schutzbautenverordnung

Question ordinaire Leumann
Vérification
de l’ordonnance sur les abris

___________________________________________________________

Wortlaut der Einfachen Anfrage vom 25. Juni 1998
Gestützt auf Artikel 20 Absatz 2 des Schutzbautengesetzes
sowie auf Artikel 7a und Artikel 23 Absatz 2 der Schutzbau-
tenverordnung sind Hauseigentümer verpflichtet, die Schutz-
räume mit dem für einen längeren Schutzraumaufenthalt er-
forderlichen Material auszurüsten.
Den Hauseigentümern wurde eine Frist bis zum 31. Dezem-
ber 2000 für die Ausrüstung bestehender Schutzräume ein-
geräumt. Viele der Schutzräume in öffentlichen Bauten oder
Mehrfamilienhäusern wurden in der Zwischenzeit bereits
ausgerüstet, anders sieht es jedoch bei Einfamilienhäusern
aus.
Im Moment ist eine grössere Reorganisation des Amtes für
Bevölkerungsschutz im Gang. Es stellen sich deshalb fol-
gende Fragen:
1. Wird dieses Schutzbautengesetz oder die Schutzbauten-
verordnung im Rahmen der Reorganisation auch überprüft?
2. Sind alle Vorschriften in der heutigen Zeit noch sinnvoll?
3. Müsste die Ausrüstungspflicht für private Bauten, minde-
stens aber für Einfamilienhäuser nicht grundsätzlich über-
dacht werden?
4. Besteht die Möglichkeit, dass die Frist für die Ausrüstung
nochmals verlängert wird?

Antwort des Bundesrates vom 9. September 1998
1. Die laufende Verwaltungsreform auf Bundesstufe dürfte
die künftige Gestaltung des Zivilschutzes bzw. des Bevölke-
rungs- und Kulturgüterschutzes kaum beeinflussen. Auswir-
kungen werden aber vom Projekt «Bevölkerungsschutz
2000» herrühren, das gestützt auf den sich in Vorbereitung
befindlichen neuen sicherheitspolitischen Bericht 2000 paral-
lel zum Projekt «Armee 2000» zu erarbeiten ist. In diesem
Zusammenhang wird u. a. auch die Überprüfung der gelten-
den Gesetzgebung im baulichen Zivilschutz zur Diskussion
stehen.
2. Im Rahmen der Zivilschutzreform 95 wurde die Bereitstel-
lung einer flächendeckenden baulichen Infrastruktur als
wichtiger Bestandteil für den Schutz der Bevölkerung und der
Kulturgüter bejahrt. Als Folge verschiedener Vereinfachun-
gen und Verzichte konnten mit den auf den 1. Januar 1995 in
Kraft getretenen neuen Rechtsgrundlagen – neben markan-
ten Einsparungen für die öffentliche Hand – die Gesamtauf-
wendungen für den Bau und die Ausrüstung der Pflicht-
schutzräume um rund einen Drittel herabgesetzt werden.
Die Bedeutung der Schutzbauten wurde von den eidgenössi-
schen Räten u. a. auch bei der Behandlung der Motion
Baumberger (96.3298; Verzicht auf überzählige Schutz-
räume) bestätigt, welche am 13. März 1997 vom Ständerat
als Postulat beider Räte überwiesen wurde. Für mehr als
90 Prozent der Bevölkerung stehen Schutzbauten zur Verfü-
gung. Dieser im internationalen Vergleich herausragende
Prozentsatz stellt eine äusserst wertvolle Substanz dar.
Mittel- und längerfristig geht es im baulichen Zivilschutz in er-
ster Linie um die Werterhaltung der bestehenden Schutzbau-
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ten sowie um die gezielte Schliessung örtlich noch vorhande-
ner Lücken.
3. Dem vorsorglichen Personenschutz wird aus heutiger
Sicht auch im «Bevölkerungsschutz 2000» eine entschei-
dende Rolle zukommen, dies nicht nur im Falle machtpoliti-
scher Bedrohungen, sondern auch bei folgenschweren na-
tur- oder zivilisationsbedingten Katastrophen. Der Schutz-
raum gilt in vielen Notlagen als der beste Zufluchtsort. Da
sich unter Umständen ein längerdauernder Aufenthalt in
Schutzräumen aufdrängt, ist ein Minimum an Inneneinrich-
tungen für alle Schutzräume unerlässlich.
4. Die Ausrüstung der Schutzräume mit dem für einen länge-
ren Schutzraumaufenthalt erforderlichen Material ist seit
1986 gesetzlich vorgeschrieben. Nach einer am 19. Oktober
1994 erlassenen Übergangsbestimmung (Art. 23 Abs. 2 der
Schutzbautenverordnung; SR 520.21/AS 1994 2671) sind
die früher erstellten privaten und öffentlichen Schutzräume
bis 31. Dezember 2000 nachzurüsten, nachdem dieser Ter-
min ursprünglich auf den 31. Dezember 1995 festgelegt wor-
den war. Dieser Verpflichtung ist inzwischen bereits vieler-
orts, auch seitens der privaten Hauseigentümer und Haus-
eigentümerinnen, nachgelebt worden.
Eine Neuregelung der Schutzraumausrüstung wäre allenfalls
im Rahmen der Umsetzung des neuen sicherheitspolitischen
Berichts 2000 zu prüfen.

98.1127

Einfache Anfrage Béguin
Medizinische Untersuchungen
für das Lehrpersonal

Question ordinaire Béguin
Examens médicaux
du personnel enseignant

___________________________________________________________

Texte de la question ordinaire du 26 juin 1998
En vertu de l’article 35 de l’ordonnance d’exécution de la loi
fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 20 juin 1930,
«nul ne pourra être engagé comme membre du corps ensei-
gnant ou du personnel de garde sans avoir subi préalable-
ment une visite médicale, confiée au médecin désigné par
l’autorité compétente».
L’article 28 de la même ordonnance énumère le personnel
soumis à cette obligation.
Vu l’émergence des hautes écoles spécialisées (HES), la
question se pose de savoir si le personnel enseignant de ces
nouvelles écoles est soumis aux examens médicaux d’entrée
dans la mesure où il s’agit le plus souvent des mêmes per-
sonnes que celles qui enseignent dans les écoles profession-
nelles, ou si ledit personnel peut être assimilé au statut du
corps professoral des universités, non soumis aux exigences
de l’ordonnance précitée.
L’Office fédéral de la santé publique, interpellé par le soussi-
gné, a répondu le 27 mai 1998 que la question n’était pas là,
vu l’obsolescence de la loi. Il a déclaré que cette législation
était inappliquée et souhaitait que tous les enseignants
soient exemptés de l’obligation de se soumettre à une visite
médicale.
Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis?
Si oui, ne conviendrait-il pas d’abroger une législation tom-
bée en désuétude?
Le cas échéant, le Conseil fédéral est-il d’avis qu’il convien-
drait de modifier la législation en maintenant l’obligation de la
visite médicale, mais en considération d’autres risques de
maladies contagieuses que ceux résultant de la tuberculose?

Réponse du Conseil fédéral du 21 septembre 1998
Contexte
L’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur la lutte contre
la tuberculose de 1930 prévoit une visite médicale du corps

enseignant, préalable à tout engagement (art. 35). L’arti-
cle 28 de la même ordonnance établit la liste des écoles et du
personnel enseignant assujetti ou non à l’examen médical.
Le corps enseignant des nouvelles HES doit-il se soumettre
à l’examen médical ou peut-il en être dispensé à l’instar du
corps professoral des universités?
La question Béguin soulève trois problèmes:
1. celui de la pertinence actuelle des mesures de lutte contre
la tuberculose, inscrites dans la loi fédérale sur la lutte contre
la tuberculose et dans son ordonnance d’application;
2. celui de l’abrogation des mesures devenues désuètes;
3. celui d’autres risques de maladies transmissibles qu’on
pourrait prévenir par une visite médicale maintenue obliga-
toire.
Examen du corps enseignant
L’épidémiologie de la tuberculose dans la plupart des pays
européens, dont la Suisse, est caractérisée par une baisse
du nombre de personnes atteintes dans la population rési-
dente, tandis que ce nombre persiste, voire augmente, dans
certains groupes d’immigrants ou de personnes marginali-
sées. En accord avec l’Organisation mondiale de la santé et
l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires, le dépistage systématique de la maladie n’est
plus justifié lorsque l’incidence est très basse, comme dans
la population générale de notre pays, car le rendement diag-
nostique est mauvais, tandis que le coût par cas dépisté de-
vient très élevé. L’effort doit porter sur le diagnostic et le trai-
tement individuels, ainsi que sur l’examen de l’entourage des
malades.
La Ligue pulmonaire suisse (LPS, anciennement Association
suisse contre la tuberculose et les maladies pulmonaires), en
collaboration avec l’OFSP, a mis à jour dans le Bulletin de
l’OFSP du 29 avril 1996 les lignes directrices pour le dépis-
tage et le contrôle radiologique de la tuberculose, en rempla-
cement de celles de 1985. L’examen radiologique systémati-
que est indiqué pour des populations à risque élevé comme
les ressortissants de pays où l’incidence est élevée ou pour
les personnes incarcérées. L’examen radiologique de routine
du corps enseignant n’est plus indiqué.
Par conséquent, la réponse à la première question est que
les enseignants doivent être exemptés d’un examen systé-
matique. La plupart des cantons ont modifié leur législation
dans ce sens, en abrogeant l’examen obligatoire des ensei-
gnants, sous réserve d’une provenance ou d’un séjour pro-
longé dans un pays à forte incidence.
Législation sur la tuberculose
La loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose date de 1928,
soit d’avant l’ère des antibiotiques. Elle a été révisée lors de
l’entrée en vigueur de la loi sur les épidémies de 1974. L’or-
donnance d’application pose plusieurs problèmes. Elle cible
notamment mal le contrôle de la maladie chez des groupes
importants: par exemple, l’examen obligatoire des ensei-
gnants est actuellement sans intérêt, alors que d’autres grou-
pes à risque élevé ou la multirésistance médicamenteuse
sont ignorés. En revanche, elle constitue la base légale de la
création de la médecine scolaire et des organisations canto-
nales antituberculeuses et pour le subventionnement de ces
dernières par la Confédération.
Ainsi, on ne peut pas globalement abroger la législation sur
la tuberculose pour cause d’obsolescence. L’objectif à
moyen terme est l’intégration de ses points forts dans la loi
sur les épidémies.
Les ligues cantonales contre la tuberculose sont primordia-
les. Elles assurent le lien nécessaire entre la santé indivi-
duelle et la santé publique (par exemple, le suivi d’un patient
tuberculeux, celui de l’entourage de ce patient et l’assistance
au traitement). La lutte antituberculeuse ne justifie pas à elle
seule la médecine scolaire, mais la médecine scolaire remplit
une mission de santé publique indispensable (couverture
vaccinale, prévention sida/HIV et toxicomanie, etc.). Les sub-
ventions fédérales aux institutions cantonales antituberculeu-
ses sont justifiées du moment que la moitié environ des cas
de tuberculose rapportés chaque année sont des cas impor-
tés (requérants d’asile, réfugiés, travailleurs ou voyageurs
étrangers).
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Révision de la législation sur la tuberculose
Le Conseil fédéral est prêt à adapter les bases légales à la
situation actuelle. Il examinera dans quelle mesure et dans
quel laps de temps les articles tombés en désuétude de l’or-
donnance du Conseil fédéral du 20 juin 1930 pourront être
abrogés.
A moyen terme, les dispositions encore pertinentes de la loi
sur la lutte contre la tuberculose seront intégrées dans le ca-
dre d’une révision partielle de la loi sur les épidémies.
Examens en vue de dépister d’autre maladies infectieuses
Lorsque l’incidence d’une maladie diminue, l’examen ciblé de
groupes à risque prévaut sur les examens tous azimuts. Une
visite médicale systématique n’a de sens qu’en cas de mala-
die contagieuse grave, précocement et facilement diagnosti-
quable, et contre laquelle on peut prendre des mesures effi-
caces.
Les mesures d’éviction scolaire relatives aux maladies infec-
tieuses, destinées au corps enseignant comme aux élèves,
sont considérées comme nécessaires et suffisantes. Par
ailleurs, la législation permet de prévenir l’importation de ma-
ladies infectieuses (ordonnance sur le service sanitaire de
frontière). Concrètement, un examen radiographique des
poumons est exigé chez les travailleurs étrangers.
En conclusion, aucune maladie infectieuse ne prévaut ac-
tuellement en Suisse qui justifie l’examen médical systémati-
que de tous les membres du corps enseignant.

98.1128

Einfache Anfrage Béguin
Finanzierung der Fachhochschulen

Question ordinaire Béguin
Financement des hautes écoles spécialisées

___________________________________________________________

Texte de la question ordinaire du 26 juin 1998
Au moment où les hautes écoles spécialisées (HES) recon-
nues commencent à se mettre en place, les cantons parte-
naires éprouvent quelque inquiétude quant aux modalités du
financement assuré par la Confédération.
Le Conseil fédéral peut-il nous dire:
1. de quelle manière sera calculé le forfait par étudiant?
2. si, en matière de recherche appliquée, le financement
prendra en compte les frais des infrastructures permanentes,
en plus des contributions assurées par la Commission pour
la technologie et l’innovation (CTI), ce qui paraît indispensa-
ble?
3. si le financement prévu s’étendra également aux études
postgrades?
4. dans quel délai le Conseil fédéral sera en mesure d’infor-
mer concrètement les cantons partenaires de manière qu’ils
puissent savoir comment établir leurs budgets?

Réponse du Conseil fédéral du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées:
1. En juillet 1997, l’ex-Ofiamt avait proposé aux cantons et
aux organes responsables des HES un subventionnement
des frais d’exploitation basé essentiellement sur des forfaits
en fonction du nombre d’étudiants. Une estimation du coût
des études pour 1997 devait, par ailleurs, être effectuée pour
la deuxième fois, pour l’ensemble du pays, au cours du pre-
mier semestre de 1998. Cette enquête sur les coûts a été or-
ganisée entre les mois de mars et mai 1998. Sur la base des
premières données provisoires, l’Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la technologie (OFPT), compétent
en la matière depuis le début de cette année, a informé début
juillet 1998 les organes responsables des sept HES sur les
montants présumés des subventions fédérales.
2. Dans le courrier envoyé par l’OFPT aux organes respon-
sables, il a été précisé que les infrastructures, au sens de l’ar-
ticle 19 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées,

sont subventionnées sur la base d’une demande écrite. Con-
formément à l’article 19 de la loi sur les hautes écoles spécia-
lisées, la Confédération finance un tiers des frais d’investis-
sement. L’instauration et l’extension ciblées des activités en
matière de recherche appliquée et de développement peu-
vent être financées sur la base de différentes prescriptions lé-
gales:
– d’une part, en fonction des projets sur la base des crédits
ordinaires de la CTI et du crédit spécial pour le financement
des mesures de la CTI visant à créer, dans les HES, les com-
pétences nécessaires en matière de recherche appliquée et
de développement durant les années 1998 et 1999;
– d’autre part, la Confédération prévoit de financer les assis-
tants engagés pour développer les compétences précitées, à
raison d’un tiers pendant la phase de mise en place, c’est-à-
dire jusqu’à la fin de l’an 2003. La subvention sera calculée
sur la base de cinq assistants par école plus un assistant
pour chaque tranche de 150 étudiants.
3. Le Conseil fédéral estime judicieux de financer, dans une
mesure équitable et pendant une période transitoire limitée
dans le temps, les études postgrades proposées pendant la
phase de mise en place par les HES conformément aux pres-
criptions légales et sanctionnées par un certificat fédéral. Les
cours postgrades «à la carte» ainsi que d’autres prestations
(p. ex. les conseils aux entreprises) ne bénéficieront par con-
tre d’aucune subvention fédérale.
4. L’office fédéral compétent a informé les organes responsa-
bles par courrier daté du 3 juillet 1998 de manière circonstan-
ciée.
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